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Dorrede 

Vorreden dienen meiſtentheils als ein Rechenſchaftsbericht, erſtattet vom Schrift⸗ 

ſteller über die ihn leitenden Abſichten und die zu ihrer Verwirklichung verfügbar 

gewefenen Mittel, während e8 Aufgabe der Kritik ift, zu entjcheiden, wie weit ber 

erreichte Erfolg dem Blane einer wifjenjchaftlichen Arbeit entfpricht. In Ungewiß- 

beit über bie von ihm zu erreichennen Ergebniffe, des Gelingens noch unficher, 

fchreiben Verfaſſer ihre Vorrede zu dem Zwede, um fich zu der Kritif in ein 

ihrer Perſon angemeffenes Verhältniß zu fegen; fie verlangen nicht ausſchließlich 

nad ihren Erfolgen, fondern auch nach ihren Abfichten beurtheilt zu werben. In⸗ 
dem ich meinerſeits bie Ausgabe des legten Heftes biefer Enchelopäpdie mit einigen 

Zeilen begleite, befinde ich mich in einer von den fonft vorliegenden Verhältniſſen 

etwas abweichenden Lage. Ich darf auf Grund ver bisher mir kundgegebenen 

Zeugniffe der Kritil annehmen, daß das nunmehr beenvigte Werk fein verfehltes 

ift, in der Hauptfache fogar als gelungen betrachtet werben darf. Died auszu⸗ 

fprechen, bin ich deswegen berechtigt, weil das Verbienft ver Enchelopäbie zum 

weitaus größeren Theile nicht mir felbft, fondern Anderen gebührt. Die Anregung 

zur Herausgabe einer Enchclopäbie der Nechtswifienfchaft ging von ber Verlage- 

buchhandlung aus. Sie wendete ſich mit vem Erfuchen an mich, eine im Sinne 

ber Alfgemeinverftändlichleit verfaßte, aber wiflenfchaftlich gehaltene Gefammtüber- 
ficht über den Stand der heutigen Nechtöwifienfchaft auszuarbeiten. 

Wenngleich ich mit der Verlagsbuchhandlung vie Ueberzeugung tbeilte, daß 

eine zufammenfaffende Darftellung ver einzelnen vechtswifienfchaftlichen Fächer als 

ein Bedürfniß trog bes Vorhandenfeins höchſt anerfennenswerther enchelopäbifcher 

Werke vielfach empfunden würde, fo war ich dennoch keinen Augenblid darüber im 

Zweifel, daß ich, auf meine eigenen Kräfte befchränft, kaum etwas anderes würde 

leiften Können, als eine wenig beachtenswürdige Vermehrung ver in binreichenver 

Anzahl gebotenen Compilationen. Ich lehnte deswegen bie mir allein geftelite 

Aufgabe ab, vereinbarte aber mit ver Verlagsbuchhandlung den Plan, der nunmehr 

in der Ausführung vorliegt. Ihm zufolge folfte zunächft die Rückſichtnahme auf 
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die einer gelehrten Vorbildung entbehrenden Leſer nur eine formale Bedeutung 

für die Art der Schreibweiſe beanſpruchen, die Form der Darſtellung Hingegen zu⸗ 

rücktreten hinter der Zweckbeſtimmung felbftändiger Forſchung in ber Mittheilung 

des Willenswürdigiten aus den Hauptfächern ver Rechtswiſſenſchaft. Die Echwie- 

rigfeit der gegenftänblichen Begränzung des Stoffes fjollte durch eine Scheidung 

foftematifcher und alphabetiicher Behandlungsweiſe gehoben werben. 

Tas Eigenthümliche des von mir vorgefchlagenen Planes lag aljo darin, daß 

bei einer überfichtlichen Behandlung ver einzelnen Fächer verfchievene Gelehrte zu- 

Tammenwirten follten, und außerdem ber Stoff ver Darſtellung mit Rüdficht auf 

die Methode der Behandlung in eine ſyſtematiſche und in eine alphabetiiche Ab⸗ 

theilung zu zerlegen war. Auf der einen Seite alfo eine Combination perſönlich 

freier Kräfte, von denen jede einzelne dem ihr geftellten Ziele in eigenthümlicher 

Weife nachjtreben würde, auf ter andern Seite die Auseinanderhaltung von 

Materien vermöge ber Scheidung in eine foftematifche und alphabetifche Bes 

bandlungsmweife. Nicht ohne große Bedenken ging ich an die Ausführung dieſes 

immerhin gemwagten Unternehmens. Sich mit einer größeren Anzahl von Mit- 

arbeitern im Wege des Briefwechſels zu verftändigen, war feine geringe Mühe. 

Was mich ermutbigte, war bie verbältnißmäßig und wider mein Erwarten geringe 

Anzahl der Ablagen, die ich auf meine Einlabungsjchreiben von den zur Mit- 

arbeiterfchaft auserjehenen Berufsgenoifen erhielt. Ich hatte mir nicht verbehlt, 

daß es eine große Selbftverleugnung erfordert, nach einem in ben Grundzügen 

vorgezeichneten Plane innerhalb gewifjer vorausbeftimmter Gränzen für ein Sam— 

melwerk zu arbeiten. Soldye Arbeiten würden als Zmangsarbeiten empfunden 

werben, wenn fie nicht in ber Veberzeugung einer ihnen innewohnenden höheren 

Nüplichleit unternommen würben. 

Der erfte heil entfpricht dem urfprünglichen Wortfinn eines Syſtems 

baburch, Daß er eine Zufammenjtellung verjchiedener auf benfelben Zweck bezogener 

Abhandlungen über diejenigen Fächer darbietet, in welche die Rechtswiſſenſchaft 

burch den alabemifchen Unterricht zerlegt wird. Verſteht man bagegen unter 

„Syſtem“ in Gemäßheit ver dem Worte gegebenen engeren Bedeutung ein Werfr 

in welchem von einem einheitlichen Grundgedanken aus alle Einzelheiten im Wege 

der Schlußfolgerung entwidelt werben, fo ergiebt ſich, daß eine ſyſtematiſche 

Behandlung irgend welches Stoffes durch ein Zuſammenwirken Mehrerer überhaupt 

zu ben Unmöglichkeiten gehört. Die Verſchiedenheiten in ter Behandlungsweiſe, 

beren fich vie einzelnen Mitarbeiter des erjten Theiles bebienten, find auf ven 

erften Blid jedermann bemerkbar. Bon einer verbindenden Einheit zwifchen dem 

in der „philofophijchen Einleitung” entrollten Programm und den darauf folgenden 

Abhandlungen konnte feine Rede fein. Jeder arbeitete für fich allein, ohne die in 

der Aneinanderreihung vorangehende Leiftung zu kennen; auch hatte ich von vorn⸗ 

herein Darauf verzichtet, durch genaue, in's Einzelne gehenve Auweifungen eine 

Außerliche, nur fcheinbare Gleichheit zu erſtreben. Trotz aller Verfchiebenheiten in 
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der Ausführung des zu Grunde gelegten Planes dürfte jedoch im Ganzen eine 
gewiſſe Webereinftimmung tn ver vechtöwillenichaftlichen Methode gleichfalls er⸗ 
fennbar fein. 

Für den aufmerkſameren Beobachter enthält ver erſte Band ber Enchclos 

pädie vie bemerkenswerthe Thatſache, daß tie wiffenfchaftlihe Einheit 

des deutſchen Geiſtes in per Iurisprudenz in ven legten Jahr- 

zehnten fehr erhebliche Fortfchritte gemacht Hat. Die alten Gegenfäge 

zwifchen geichichtlicher und philoſophiſcher Betrachtungsweife haben merklich ab» 

genommen ; eine Hinwendung zu den Bedürfniſſen des gegenwärtigen Lebens 

tritt wahrnehmbarer hervor. Ich zweifle, ob außerhalb Deutſchland, innerhalb 

eines gleich großen Staatögebietes ein ähnlicher Verſuch, wie der in der Ench- 

clopaͤdie unternommene, zu einen gleichen Ergebniffe in der gruntfäglichen Ueber⸗ 

einftimmung ber vechtswiffenichaftlichen Methode bei dem Zuſammenwirken Mehrerer 

geführt haben würde. Dem Leſer fteht es zu, zu beurtheilen, ob bie in der Natur 

ſolcher Arbeiten liegenden Unebenheiten und Abweichungen, ob ver Einprud des 

Fndividuellen in den einzelnen Abhandlungen des erften Bandes aufgewogen werben: 

durch die Selbſtändigkeit der Auffaffung und ver Forfchung. 

Die Abgränzung des dem erften Theile zuzumeifenden Stoffes von ben 

Urtilein des alphabetifch georpneten Theiles ver beiden lebten Bände bot 

eigenthlimliche Schwierigkeiten dar. Im Großen und Ganzen Ionnte das Verhaͤlt⸗ 

niß zwifchen den beiden, gleichzeitig von mir benußten Methoden der Behandlung 

nur dieſes fein: Alles, was dem Gebiete ver allgemeinen Begriffsheftimmung, 

der oberiten Grimbfäke und der allgemeinen Lehren zugehörte, follte dem ſyſtema⸗ 

tischen Theile, was als Einzelheit des pofitiven echtes, oder als Anwendung auf 

genau beſtimmbare Einzelheiten aufzufaffen war, der alphabetiichen Behandlung 

zugewieſen werben. 

Mit gutem Grunde könnte Dagegen eingewendet werden, daß eine ſolche Tren⸗ 
nung weniger eine Analpfe, als vielmehr eine willtürlich zu übende Auseinanders 

reißung des Zufammengehörenren in fich fchließen würbe. Keinen Augenblid ge⸗ 

denke ih zu leugnen, daß ich im Einzelnen zahlreiche Mißgriffe begangen haben 

mag; zu allgemeiner Mechtfertigung des von mir innegehaltenen Berfahrens 

diene inbeffen bie Doppelte Erwägung, daß alle nur alphabetifch georbneten Ench- 

<lopädien an dem Mangel leiven, baß in jedem Artikel die Entwidelung allge- 

meiner Lehren ald Ausgangspunkt der Darftellung zu verfchwenderifchen Wieder: 

Solungen, zu zahlreichen Wiverfprüchen geführt ‚hat, in den rein ſyſtematiſchen 

Enchelopäbdten es hingegen noch nirgends gelungen war, eine Bermittelung zu 

finden zwifchen ver Ueberfichtlichleit Über da8 Zufantmengehörende und der Wieder⸗ 

gabe der Einzelheiten. 

Bisher wurden an die jurtftifche Enchclopäbie von verfchiebenen Seiten zwei 

einander widerfprechende Anforderungen geftellt. Sie follte die Einheit der im 

Berlaufe der Zeit felbitändig gewordenen Fächer zur Anichanung bringen und 



Vorrede 

andererſeits die Errungenſchaften des poſitiven Wiſſens gleichſam inventariſirend 

verzeichnen. Eine gleichzeitige Befriedigung dieſer Anforderungen iſt weder in der 

ſyſtematiſchen Form noch in der Herſtellung alphabetiſcher Artilel für ſich allein 

zu ermöglichen. Auf dieſer Erwägung beruht ver Gedanke, beide Arten der ench- 

clopäbischen Darftellung unter Auseinanverhaltung ver Zwedbeitimmungen mit ein- 

ander zu verbinden und dabei das Allgemeine in funthetifcher Welle, das Beſon⸗ 

bere in alphabetifch geordneter Analyfe zu behandeln. Gehört es boch zu ben 

Hauptergebniffen der neueren Willenfchaft, erkannt zu haben, daß verfchievene 

Methoden ver LUnterfuchung in der Behandlung eines und deſſelben Gegenftan- 

des zwar nicht mit einander vermilcht werben bürfen, wohl aber bei ihrer gleich» 

zeitigen und jelbftänbigen Benutzung fich wechjelfeitig ftügen und ergänzen. Es 
erichien mir deswegen als kein zu großer Uebelftanp, wenn ein und berjelbe Gegen- 
ftand zuweilen doppelt, d. b. fowohl im fuftematifchen als im alphabetischen Theile 

berührt würde. 

Die Löfung meiner Aufgabe würde leichter geweſen fein, wenn eben biejelben 

Mitarbeiter, die fich bei ver Herſtellung des fuitematifchen Theiles zur Mitwirkung 

bereit fanden, auch gleichzeitig bie in ihr Tach einfchlagenpen Artikel des alpha⸗ 
betifchen Theiles übernommen hätten. ‘Dies war jedoch nicht zu erreichen. Nicht 

einmal das war thunlich, daß innerlich zufammenhängende Artikel des alphabetifchen 

Theiles in derſelben Hand vereinigt blieben. Manche Zufage warb nachträglich 

zurücdgezogen. Zwiſchen den Beginn und das Ende bes Unternehmens fiel, vie 

Arbeit durchkreuzend, der Krieg, der einzelne Mitarbeiter unter die Fahne rief. 

Sp viel als möglich fuchte ich dennoch daran feftzuhalten, daß verwandte Materien 

einem und demſelben Verfaſſer vorbehalten bleiben follten. Nur bei ver juriftiichen 

Biographie und Bücherkunde gelang es mir, fämmtliche Artilel Herrn Dr. 

Zeihmann zu überweifen, ber viefen beſonders mühfeligen Theil ver Arbeit 

bereitwilligft übernahm und vorbehaltlich einiger weniger, von mir aufgenommener 

Einfchiebungen auch das Verzeichniß der biographifchen Artikel anfertigte, als deren 

Anfangepunft dad Zeitalter der GSloffatoren angenommen worben war. 
Es giebt keine lexicographifche Arbeit, in der Alles zu finden wäre, was ber 

Nachſchlagende fucht. Manches wird auch in dem von mir herausgegebenen Rechts» 
lericon vermißt werben, obgleich auf die Feſtſtellung der einzelnen Artikel ſehr 

viel Nachdenken und eine wieberholte Umarbeitung verwendet wurde. Auch barauf 
bin ich volllommen gefaßt, daß bie räumliche Vertheilung, die größere ober geringere 

Ausdehnung, die ven einzelnen Artikeln zugebilligt wurde, Einwendungen begeguen 

muß. Hörte ich doch im Forigange des Unternehmens von den Mitarbeitern 
ſelbſt Häufig genug Beſchwerden, daß ihnen der nothwendige Raum zu fehr verengt 

worden fei. Eine billige Beurtheilung darf indeſſen, wofern fie ſich an einen gewiſſen 

Durchſchnitt des Geleifteten hält, Fehlgriffe in ven Einzelheiten nachfichtig behandeln. 

Als Herausgeber zolle ich mir felbft feine Anerkennung, fondern ich ſpreche 

nur aus, was bie Gerechtigkeit in meinem perjönlichen Verbältniffe zu ven Mit- 
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arbeitern, was die Dankbarleit von mir erfordert, wenn ich ver Ueberzeugung 

Ausdrud verleihe: daß eine ſchwierigere Aufgabe kaum geſtellt werben konnte, als 

diejenige einer jo äußerft knappen Behandlung, wie fie durch die Geſammtanlage 

der Enchelopäbie geboten war. Bon einer VBollftänpigleit in ver Ausführung, von 

einer breiteren Entwidelung einer Theorie Tonnte nirgends bie Rede fein. An- 

benutungen, Winle und Nachweifungen unter ftrenger Auswahl des Wichtigeren, 

war das Einzige, was fich erftreben lief. Nach viefem Maßſtabe geprüft, wird 

das zur Enchelopäbie gehörige NRechtölericon wohl die Anerkennung verbienen, daß 
der einmal gebotene Raum im intenfiver Arbeit ausgenutzt worven iſt. Im 
Uebrigen folgt aus der Natur der Sache, daß einige Wiederholungen ebenfo wenig 

vermeiblich waren, wie einige Lüden. Als Herausgeber habe ich es unterlaffen, 

mebr, als unumgänglich nothwendig war, an ben mir eingefanbten Artileln zu 

änbern., 

Die hauptſächlichen Schwierigkeiten, welche mir im Wege ftanden und von 
einer nachfichtigen Kritik billig beurtheilt werben mögen, waren in ber Kürze biefe: 

1) Zumächft kam es darauf an, bei ver Auswahl des dem pofitiven Mechte 

angehörigen Stoffes pas Verhältniß zwifchen dem älteren gemeinen Recht und ber 

neueren Gefebgebung richtig zu befiimmen. Innerhalb des Privatrechts fchien 

es mir angemefien, den Schwerpunkt überall in der Beachtung des gemeinen 
(römilchen) Privatrechts ruhen zu laffen und bie neueren Cobificationen, insbeſon⸗ 

dere das preußiſche, franzöfifche, öfterreichifche und jächfilche Privatrecht nur ver- 

gleichungsweife und nebenher herbeizuziehen. Anders verbielt es fich mit bem 

Proceßrecht. Der alte gemeine Inquiſitionsproceß hat feinen Anfpruch auf bie 

Achtung, welche man fonft den Neliquien zollt. Hier galt es fo viel, als irgend 

thunlih, den Erinnerungen an bie Vergangenheit zu entfagen. Auch ber gemein- 

rechtliche Civilproceß bat an Bebeutung in der legten Zeit mehr und mehr ver- 

foren, jeitvem bie Annahme bes Grundſatzes ver Münplichleit innerhalb der öffent» 

lichen Meinung ver Fachgelehrten eine ausgemachte Sache iſt und es fich nur 

noch darum banbelt, die paffende Begränzung in der Anwenbung eines an fich als 

richtig anerkannten Grundſatzes zu beftimmen. Das Richtige in dieſem Punkte 

herauszufinden, bet beſondere Schwierigkeiten dar innerhalb des Uebergangszuſtan⸗ 

bes, dem wir angehören. Auch im Eriminalrecht war nach meiner Anficht 

die Rückſichtnahme auf das alte gemeine Recht in den meilten Fällen entbehrlich. 

As der Plan zur Enchelopädie entworfen wurde, konnte man faum daran denken, 

daß in aflernächfter Zeit ein Strafgefegbuch für den norbbeutichen Bund zu Stande 

fommen würde. Das neuefte Stadium der politifchen Entwidelung bat es mit 

fich gebracht, daß die meiften ver bereits früher vollendeten Artikel criminaliftifchen 

Inhalte von der inzwilchen erfolgten Publication der deutſchen Reichsgeſetzgebung 
überholt wurben, ohne daß es möglich gewefen wäre, eine nachträgliche Umarbeitung 

vorzunehmen. Aehnliches tft vom Staats recht zu fagen. ‘Die norbbeutfche 

Bundesverfaffung ift jedoch in ben ftantsrechtlichen Artikeln überall verwerthet 
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worden. Für das Verwaltungsrecht erichien e8 angemeffen, bie pofitto recht⸗ 

lichen Zuftände des Preußiſchen Staates vorzugsweiſe zu. berüdtfichtigen, wenngleich 

auch von ihnen anzunehmen und zu hoffen ift, daß fie fich vielfach in einem Ueber⸗ 

gangszuſtande befinden und einer Reorganiſation entgegenfehen, 

2) Erhebliche Zweifel veranlaßte die Abgränzung bed zur Rechtswiſſenſchaft 

im e. ©. gehörigen Gebietes von ven ftaatswiffenfhaftlihen Bädern.‘ 

Da die beutfche Literatur zwei fehr umfaffende Staatswörterbücher aufzuweiſen 

bat, glaubte ich mich in fehwierigen Fällen lieber beichränfen zu müſſen, ald dem 

Borwurfe entgegenzugehen, daß ich nach Gutdünken einzelne Materien der 

Staatswilfenfchaft aus ihren natürlichen Gränzen herausgerifien hätte. Boll: 

wirtbichaft, Finanzwiſſenſchaft, Bolitif und Verwaltungslehre blieben daher dem 

Plane ver Enchelopädie fern. Nur folde Inftitute des Berwaltungsredhts 

fanden Berüdfichtigung , bei denen meiner Anſicht nach eine ausreichend feite 

juriftiiche Grundlage in der neueren Gejekgebung und Staatslehre vorhanden war. 

Eine fcharfe und überall Flare Abgränzung ver Rechtswiſſenſchaft von ben ſtaats⸗ 

willenfchaftlichen Fächern ift bisher nicht erreicht worden und fteht auch vorläufig 

um fo weniger in Ausfiht, als in Wirklichkeit die meiften Materien des äffent- 

lichen Rechts fowohl eine juridiſche als eine politifche Beurtheilung mit Nothwen⸗ 

digkeit erheifchen. Diefe Gebiete gleichen den Strommünbungen, an denen bie 

flüffigen und die feften Körper mit einander ringen und eine unaufhörliche Verän⸗ 

derung ber Wafferftandszeichen, der Küftenbildung, der Einveichungen und des 

Fahrwaſſers als ein Ergebniß natürlicher Kräfte hingenommen werben muß. 

3) Weniger ſchwierig war die Scheidung des gegenwärtig geltenden Rechts 

von den rehtshiftorifhen Materien. Dennoch fand ſich auch hier öfters 

Gelegenheit zu Zweifeln. Einzelne Inftitute des germanifchen Rechts find im Ab» 

fterben begriffen; es ift fraglich, ob fie noch eine DBerücdfichtigung verdienen. Im 

Allgemeinen bielt ich jedoch dafür, daß es angemeljen wäre, ihrer Erwähnung 

zu thun. Im Uebrigen ift der Grundfag von mir befolgt worben, auch ben rechts⸗ 

gefchichtlich beveutenden Inſtituten (3. B. der Gewere) einen befonvderen Platz in 

dem alphabetiichen Theile zu verjagen; das Gejchichtliche vielmehr im ſyſte⸗ 

matifchen Theile vorweg zu nehmen und es den Verfaflern einzelner Artikel zu 

überlafjen, in geeigneter Weife furze hiftorifche Nachweifungen ergänzend barzubie- 

ten. Nur in einem einzigen Falle bin ich von der Hegel abgewichen. Der Artikel: 

Schwurgericht iſt in der Weife getbeilt worven, daß Herr Profeſſor Brunner, 

auf neue Forjchungen fußend, eine gefchichtliche Ueberſicht über die Entftehung, 

Herr Profeſſor Glaſer dagegen die gegenwärtige Einrichtung des Schwurgerichts 

darzuſtellen unternahm. 

4) Bezüglich der literariſchen Nachweiſungen zu den in den einzelnen 

Urtileln behandelten Materien ließ fih ein feiter Mapftab nicht aufitellen. Auch 

bier fchien e8 mir am beften, der Auswahl ber Mitarbeitenden freien Spielraum 

zu laſſen. Es galt mir als ausgemacht, daß eine Ausgleichung zwijchen ben überall 
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abweichenden Werthſchätzungen ber Citate nicht zu erreichen ſein würde. Als 
wünſchenswerthes Ziel betrachtete ich meinerſeits nicht Vollſtändigkeit, ſondern Her⸗ 
vorhebung des Bedeutenderen aus der neuen Literatur. Da es in Deutſchland 
längft zur löblichen Sitte geworden iſt, die Leiſtungen der Vorgänger, an denen 
wir uns fortbilden, gebührend zu erwähnen, fo reicht es für bibliographiſche Zwecke 
u den meiften Fällen ans, die zuletzt erjchienenen Arbeiten zu nennen. Wer weis 
ter im die Dogmengefchichte zurüdgehen will, wird fich eines folchen Wegweifers 
zu bedienen wilfen. Uebrigens war ich der Anficht, Daß gerade von der Awed- 
mäßigleit in ver Auswahl literarifcher Nachweifungen ein wefentliches Stüd des 
von der Enchelopäbie zu erwartenden Nutzens abhänge. Selbft für aufmerkſame 
Beobachter ift es heutzutage fehwer, ben Bewegungen ver Titerarifchen Pro» 

buction zu folgen; zuverläffige Nachweifungen haben um fo höheren Werth, als 
bie juriftifche Titeraturgefchichte nicht mehr, wie ehemals zuſammenhängend, ge= 

ſchrieben wird, ſondern lebiglih in ben Bragmenten weithin zerftreuter Notizen 

aufgefucht werben muß. Zeiterſparniß in ber vorbereitenven Arbeit Literarifcher 
Nachforſchungen erſcheint ficherlich als ein Vortheil in ven Augen derer, bie nicht 
ein Tagebuch über tie neuere juriftifche Literatur führen. 

Hiermit befchließe ich den kurzen Nechenjchaftsbericht, ven ich bis zum Schluß 

bes ganzen Werkes aufgefpart hatte. Die günftige Aufnahme, welche die Ency⸗ 

clopädie gefunden bat, entjprach vielmehr dem in feiner Schägung erprobten 

Urtheil der Verleger, als meinen eiguen Erwartungen, die fich auf die Wahrneb- 

mung ftüßsten, daß die heutige Zeit gegen die zujammenfaflenden Arbeiten von 

Miptrauen vielfach erfüllt ift, und mit Vorliebe die ven Einzelunterjuchungen zukom⸗ 
mende Bedeutung betont. Die ältere Generation der Juriſten arbeitete gleich- 
jam mit dem Teleſkop, indem fie in weiter Berne aus unbeutlichen Umriffen 

Syſteme und Prinzipien conjtruirte, die feine andere Wirklichkeit hatten, als Die 

Zujammenlegung einzelner Sterne zu den von der Phantafie gefchaffenen Stern- 
bildern. Das jüngere Gefchlecht bevient fich mit Vorliebe des Mikroſkops, in 
dem fie die Welt des Kleinen durchforſcht und bier nach Auffchlüffen fucht. 

Für das Fortfchreiten der Wiſſenſchaft in allen ihren Abtheilungen, für bie 

Erfenntniß des menfchlichen Geiſtes in der Gefchichte, wie für die Durchbringung 

der Natur ift es aber von großer Wichtigkeit, daß beide Richtungen fi) das Gleich— 
- gewicht halten. In demfelben Maße, als unjere Kenntniß der Einzelheiten inner- 

halb eines Faches wächit, fteigt auch das Bedürfniß, Weberfichtspunfte- über bie 

größern Gebiete zu gewinnen. Bon jener vielfach hervortretenden Abneigung gegen 

encyelopädiſche Darjtellungen ift das vorliegende Buch deswegen verfchont geblieben, 

weil e8 felbftändige Arbeiten find, die fi) am einander reihen und wegen 

ihrer einfachen Zufammenftellung einen Ueberblid über ven heutigen Stand der 
rechtswiſſenſchaftlichen Erkenntniß ermöglichen. 

Zahlreich find die Mängel, bie ich, ohne fie im Einzelnen zu kennen, dennoch 

als vorhanden vermuthe und mir, als dem Herausgeber, zur Laft lege. Was 
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mich einigermaßen vor mir felbft entfchuldigte, war bie ſchwer zu berechnende Mühe, 

bie ich aufgeiwenvet babe, um die Ziffer meiner Mißgriffe zu vermindern. Danf- 

bar werde ich allen denjenigen fein, welche mich auf Rüden, Auslaffungen und 

Mißgriffe aufmerkfam machen wollen; auch wäre es mir höchſt willkommen, wenn 

mir zu einzelnen Artikeln des alphabetifchen Theiles Verfäumniffe in ber 

Anführung wichtiger neuerer Schriften bemerkbar gemacht würben. Ich felbft als 

Herausgeber habe es nicht ao meine Aufgabe erachtet, die literarifchen Nachwelt: 

fungen einzelner Mitarbeiter in folchen Fällen zu ergänzen, in denen fie mir unter 

dem Durchichnitte des Wünfchenswertben zurüdzubleiben fchienen. Mehr als mein 

perfönliches Urtheil gilt mir die aus den Meinungen Anderer zu fchöpfende DBer- 

gewifferung über den dieſer Enchelopäbie innewohnenvden Brad der Brauchbarkeit. 

ALS einen Beweis befonvderen Wohlwollens werde ich e8 betrachten, wenn mir, im 

Hinblick auf die von den Verlegern gehoffte Möglichkeit einer zweiten Ausgabe, Irr⸗ 

thümer und Tehlgriffe angezeigt wirden In Beziehung auf einzelne Artikel des 

alphabetiſchen Theiles ift Dies bereits durch perfönliche Zufchriften gefchehen. Bei 

einem Werke, wie dem vorliegenden, ift die Auffindung folcher Fehler mehr eine 

Sade der Entvedung, als ein Ergebniß bes Suchens. Aus biefem Grunde bin ich 

veranlaßt, vorzugsweife auch auf eine private Kritil zu rechnen, zumal bie äffent- 

lichen Befprechungen ſich vornehmlich nur auf die Geſammtanlage und ben von 

mir befolgten Plan gerichtet baben. Ich genüge einer angenehmen Pflicht, indem 

ich alfen denjenigen, welche mich bisher auf Mangelbaftes aufmerkfam gemacht 

haben over mir in Zulunft durch ihre Kritik bei ver Verbefferung dieſer Enchelopäbie 

Unterftügung gewähren, meinen Dank an biefer Stelle ausſpreche. 

Berlin, ven 21. September 1871. 

Der Herausgeber. 
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Abanden, abandonniren — ein ſeerechtlicher Ausdruck in verfchievenen Be— 
Deutungen. Man verfteht darunter zunähft wörtlich das Berlaffen des Schiffs 
jeitend des Schiffers und der Schiffsmannſchaft, auch das Zurücklaſſen einzelner Schiffs⸗ 
fente während der Reife. — Ein wichtiges, dem See-R. eigenthümliches Inftitut iſt 
ver bei der Seeverfiherung zuläffige A. (franz.: „delaissement“; engl.: „abaf- 
donment“) — Die Ertlärung des Verficherten erfegt hier gewiſſermaßen den wirt: 
lihen Eintritt eines Totalverlufts. Ste begründet auf der einen Seite ben An 
ſpruch auf die volle Berfiherungsfumme, während vielleicht mur ein Theil des ver 
jicherten Gegenſtandes wirflih verloren oder der Zotalverluft doch noch nicht gewiß 
ift; andererſeits bewirkt fie den Webergang der Rechte des PVerficherten in Betreff 
des verfiherten Gegenſtandes auf den BVerficherer, währen fonft dieſer Uebergang erft 
mit der Zahlung der Berfiherungsfumme eintritt. — Die Fälle, im denen ber 
A. geftattet iſt, werden in den Gefegen verfchieven beftimm. Der Hauptfall ift die: 
Verſchollenheit des Schiffes, welche angenommen wird, ſobald innerhalb der gefeg- 
lichen Friften weder das Schiff den Beftimmungshafen erreicht bat noch den DBe- 
theiligten Nachrichten über daffelbe zugegangen find. Der Verfchollenheit fliehen nach dem 
9.8.8. nur noch wenige Fälle gleich (Embargo, Aufbringung, Anhaltung durch Ver- 
fügumg von hoher Hand, Nehmung durch Seeräuber). Nacd dem C. com. und dem G.B. 
von —* =Ayred treten hinzu: Schiffbruch, Strandung, andere Unfälle, Verluſt oder 
Beſchädigung von wenigſtens Dreiviertel des Werthes der verficherten Gegenftände. Noch 
weiter geht das englifche, am weiteften das amerifanifche R. (Schaden über die Hälfte 
des Werths der verfierten Güter). — Damit der Verficherte zwar beliberiren, aber 
nidyt weiter zum Nachtheil des Verſicherers fpeculiven kann, befteht für die A.-Er- 
tlärung gewöhnlih eine gefeglihe Friſt — nad dem H.G. B. ſechs bis nem 
Monate, nach dem franzöfiichen, neuerdings in diefem Punkte ſchon wieder angefochtenen 
Gef. von 1862 ſechs bis achtzehn Monate; in England und Norbamerifn ift Alles 
Frage des concreten Falles („in a reasonable time“); jedoch hält die Praxis auf fehr 
jchleunige Erflärung Eimer Annahme des U. bevarf e8 nicht; die einfeitige Erklärung 
des Berficherten gegen den Berficherer ift unwiderruflich. — Der Rechtsübergang 
auf den Berficherer vollzieht fi) ohne weiteren Webertragungsact; jedoch Tann nach dem 
9.6.2. im Falle der Acceptation des A. ein befonderer „A.-Revers“ verlangt wer= 
den. Eine der widhtigften Streitfragen ift, ob bei einer Verfiherung des Schiffes (Casco) 
nothwendig auch die Fracht der "betreffenden Reiſe (al8 Fracht) übergehe. Eine Be- 
ftimmung des C. com. bejaht die Trage. Das H.G. B. tritt zwar nicht der verneinenden 
Meinung von Pöhls u. A. bei, billigt die Fracht dem Verficherer aber auch nicht ganz, 
fondern (etma Benede folgend) nur zu dem nad) den Grumdfägen von der Diſtanz- 
fracht zu ermittelnden Theile zu, welder erft nad der A.- Erklärung verdient ift. 
Durch die legtere wird der Verfiherte übrigens nicht unbedingt von der Sorge für die 
Rettung der verfiherten Sachen frei; er hat vielmehr für Rechnung des Verſicherers ſo 
lange zu Handeln bis diefer auf die ihm rechtzeitig gemachte Anzeige von dem Unfalle 
weitere Ordre ertheilt, oder doch die weitere Sorge übernehmen kann; im Nothfalle kann 
er jelbft zur Verwerthung der verficherten Gegenftände ſchreiten. — Der Berficherer bat 
ſeinerſeits dem Berficherten einen totalen Verluſt zu vergäten, d. h. die Verfiherungs- 
ſumme zu zahlen. Borher find ihm jedoch die zur Kechtfertigung des U. dienenden 
Urkunden zur Prüfung mitzutheilen und Anzeige von etwaigen Affecuranzen und von 

v.Holgenborff, Rechtöleriton 1. 1 
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Bodmereiſchulden und ſonſtigen Belaſtungen (für welche der Verſicherte Gewähr zu leiſten 
Hat) zu machen. — Aus Billigkeitsrückſichten geben manche Seerechte — auch das 
H.G.B. — dem Verſicherer gleichfalls ein Recht, welches einige Aehnlichkeit mit dem 
A. Hat und zuweilen ebenſo genannt wird. Um den Verſicherer nämlich gegen die Bezab- 
lung eines die Verficherungsfumme überfteigenden Schadens zu ſchützen, wird ihm die Be- 
fugniß beigelegt, fi nach Eintritt eines Unfalls durch Zahlung der vollen Verficherungs- 
fumme von allen weiteren Berbindlichfeiten aus dem Berfiherungdvertrage zu be= 
freien, jevoh ohne dadurch einen Anſpruch auf die verfiherten Sachen zu erlangen. 

Lit: A. D. H.G.B. Art. 452. 454. 468. 485. 553. 617. 845. 863. 865875. (Allg. Seever- 
fiherungs - Bebingungen 88. 116—126.) — Preuß. A. L. R., J, 6 8. 91; II, 8 8. 2330. — 
Hreuß Gef. v. 26. März 1864 8. 35. — C. com., 4. 216. 241. 310. 369—396. 431. — 
Dazu v. Duhn in Goldſchmidt und Laband's Zeitfchrift für das gelammmie HR, Bd. 14, 
S. 203—212. — Mittermaier daf. Bd.6, ©. 502; Bd. 8, ©. 505—510; Bd. 11, 
&. 333. Meno Pöhls Darftelung des See-Afſecuranz⸗Rechts nad gem. und hamb. R. und 
nad ben Gefeßen der vorzüglichften Yandeinben Staaten Europa’8 und Amerika's. Th I. 
(des Hauptwerks Ater Bd.) SS. 667—681 (©. 594-666). — Heife, H.R. ©. 434. 435. — 

- Zacobfen, See-R. bes Friedens und des Krieges, ©. 65. 204. 375. — Benede, Syſt. bes 
See ⸗Aſſecuranz⸗ und Bodmereiweſens. BVollftändig und zeitgemäß unngearbeitet von V. Nolte, 
Bd. II, ©. 442—565. 886. 897. — Tedlenborg, Syſt. des Seeverſicherungsweſens, ©. 10. 
11. 75. 91 ff. 251. 257. 356—359. 428—432. — v. Kaltenborn, Grundſätze bes praftifcen 
Europ. See⸗Rechts, Bd. 1, ©. 373; 3b. II, ©. 19. 20. 31. 35. 65. 127. 316. 317. — Boigt md 
Heinelen, Neue Arch. für HR., Bd. III, ©. 405 IR 413 fi.; Bd. IV, ©. 323 fi.; 
Aſcher daſ. Bd. I, ©. 395 ff. — Emerigon, Traite des assurances, I, p. 403 - 411; 
II, p. 170-242. — Emerigon, Contrat & la grosse, c. 4. sec. 11. — Pardessus, 
Cours de droit commercial, Tome 3, no. 835—855. (Part. 3. Tit. 5. ch. III. sec. IV. 
S. 1.) — J. Kent, Commentaries on American law, Part. V. Leet. xLII i (t.). 

. 20. 

Abbitte (deprecatio injuriae) war eine einft ſehr Häufige, bis in die Mitte dieſes 
Jahrhunderts noch vereinzelt in einigen deutſchen Staaten vorkommende beſchämende und 
wohl auch infamivende Privatftrafe, auf welche bei Ehrverleßungen entweder allein oder 
neben einer Privatgeloftrafe oder neben dem Widerruf und der Ehrenerflärung, je nach 
der Art der begangenen Imjurte, auf Antrag Des Verlegten erfannt wurde. ‘Der Be 
flagte wurde verurtbeilt, meift in eigener Perſon zu befennen, daß er dem Kläger gegen 
über fi) vergangen, und zu bitten, man möge auf dies reumüthige Bekenntniß bin ihm 
jein Unrecht verzeihen. Es gab verſchiedene Formen, in denen diefe Bitte ausgeſprochen 
werden ſollte. Dean unterichied die feierliche und nicht feierliche A., je nachdem fie 
auf das Weſentlichſte fich bejchränfte oder bei offenen Thüren vor Gericht oder gar 
Inieend geleiftet werben mußte. Auch andere Berichärfungen werben erwähnt, 3. B. die, 
fih auf den läſternden Mund zu Ichlagen; fie kamen particularrechtlich auch bei dem fall 
immer in Verbindung mit der A. genannten Widerruf vor. Die U. hatte die Eigen- 
thümlichkeit, eine Strafe zu fein, welche der Beftrafte an fich ſelbſt vollziehen mußte. Mar 
bat mit Recht U., Widerruf und Ehrenerklärung ſehr ſchätzbare Mittel der gütlichen 
Ausgleihung von Ehrverlegungen genannt, aber indem man ebenfo richtig hinzuſetzt, daß 
fie nicht erzwungen werden dürfen, ihre Unzuläffigkeit als Strafmittel entſchieden. Unſere 
gegenwärtig in Deutichland geltenden Str. Gſgbb. kennen die A. fo wenig wie bein 
Widerruf, beide Strafen haben das Schickſal ver Privatfirafen überhaupt getbeilt. 
Zu allerlegt ift die A. wohl in Hannover mit dem ganzen Str.G.B. (1866) ver 
ſchwunden, Bayern hat fie 1848, Sachen 1838 aufgehoben, ebenſo Altenburg 1841, 
in Oldenburg ſcheint fie bi zum neuen Str. G.B. von 1858 beſtanden au haben. 

pranger. 

Abegg, Johann Friedrich Heinrich, geb. 1796 zu Erlangen, ſtudirte in 
Erlangen, Heidelberg, Landshut, wurde 1818 Doctor, machte ımter Puchta und Feuer⸗ 
bach in Erlangen am Landeögerichte praktiſche Studien, hörte 1819 in Berlin Hegel, 
Göſchen, Biener und Savigny, ging 1820 nad Königsberg, wurde 1821 außerordent⸗ 
licher, 1824 ordentlicher Profeffor und wandte ſich 1825 nad Breslau, wo er bis zu 
feinem Tode am 29. Mai 1868 lehrte, , 
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Säriften: Encvclopädie und Methobologie ber Rectemiffenihaft im Grundriß, Königeb. 
1923. — De antiguiss. jure erim. Rom., Regiom. 1823. — Ueber die Beftrafung ber im 
Auslande begangenen Berbr.,. Landsh. 1819. — Grundriß zu Borlefungen über ben 
Crim.⸗Pre., Königsb. 1325. — Syſt. der Crim.R.-Wilfenfchaft, Königeb. 1826. — De juris- 
prud. apud Romanos sub primis imperatoribus, Vrat. 1827. — Unterfucdungen aus dem 
Gebiete der Str. R.⸗Wiſſenſchaft, Bresl. 1830. — Hiſtoriſch⸗praltiſche Erörterungen aus bem 
Gebiete des ſtrafrechtl. Verfahrens, Berl. 1333. — Die verfhiedenen Str.R.- Theorien, Neuft. 
1835. — Gelb. des Str.R. der Brandenburg. -Preuß. Lande, Neuft. 1835. — Lehrbuch der 
Str.R.⸗ Wiſſenſchaft, Neufl. 1836. — De sententia condemnat. ex solis indiciis haud ad- 
mittenda, Vrat. 1838. — Beiträge zur Str.Brc.-Öfgb., Neuſt. 1841. — Berfuh einer Geſch. 
der preuß. Civ. Pre.⸗Oſgb. Bresl. 1345. — Betrachtungen über d. Vrdng. betreff. Einf. b. mündl. 
öffentl. Verf, Halle 18419. — Das religiöfe Element in der Beint.der.d.. Halle 1852. — 
Die Preuß. Str.Gfgb. und die Rechteliteratur in ihrer gegenfeitigen Beziehung, Berl. 1854. — 
Berechtigung der deutfchen Str. R.-Wifjenfchaft der Gegenwart, Braunfchw. 1859. — Ueber Ber- 
jührung rechtsträftig erkannter Strafen, Bresl. 1862. — Ueber die Bedeutung ber fog. Crimi⸗ 
nalſtatiſtik, Wien 1865. — Der Entwurf einer Str.Pre.O. für den preuß. Staat von 1865, 
Leipz. 1865. — Kritifche Bemerkungen über die Str. G. Entww. von Würtemberg v. 3. 1835, 
Reuſt. 1836; — von Baden v. 3. 1336 und 1939, Altenb. 1839; — von Preußen v. 3. 1843, 
Reuft. 1894; — von Bayern v. 3. 1854, Erlang. 1854; — von Normegen, Neuft. 1835: — 
von Sachſen v. 3. 1836 und 1853, Neuft. 1837, Leipz. 1853; — lieber den Str.Pre.O.Entm. 
von Würtemberg v. 3. 1832, Altend. 1839. Cr redigirte das Archiv des Crim. R, Neue Folge 
a heraus: Gobleri interpretationem C. C. C. et Remi Nemesin vulg. Abegg, Hei- 
Eid, 4. 

Lit.: Holtzendorff, Allg.D.Str.R.Zeitung, 1868, ©. 279. — Archiv bes Crim. 
R., N. F. 1834. 1836. 1837. 1851. 1853. — Zeitſchrift für Rechtsgeſch., 8 Y 5. 

Teihmann. 
Abgeleiteter Beſitz. In einer Reihe von Fällen, von denen einzelne be= 

fritten find, wird ım Röm. R. auch ſolchen Berfonen ein Beſitz zugefchrieben, melchen 
der bewußte Wille, die betreffense Sache als Eigenthümer inne zu haben, fehlt, meil fie 
dad Eigenthum anderer Perfonen anerkennen, von melden ihnen der Beſitz überlaffen 
ft. Ihr animus ift alfo fein animus domini, feine wuxn dsonoLovrog, fondern 
ein bloßer animus possidendi, gerichtet auf die ihnen überlafienen echte des Be- 
figed, auf das jus possessionis. In diefem verjchiedenen animus liegt eben das Cha- 
rakteriſtiſche des Begriffs. Da dieler Belit ohne animus domini immer nur al8 von 
einem Eigenthumsbeſitzer abgeleitet erfcheint, hat ifm Savigny den Namen: a. B., 
im Segenfage zum urſprünglichen Befige des Eigenthunsbefigers, gegeben, eine Be- 
zeichnung, die vielleicht nicht tadellos, aber jedenfalls beffer tft, als die anderen neuer: 
dings vorgeichlagenen Bezeichnungen, wie anvertrauter, unregelmäßiger, un— 
ergentlider Befig. 

Die Fälle, in welden em a. B. ftattfindet, find bei aller ſonſtiger Verſchiedenheit 
ſelche, wo der Belig vom Eigenthumsbeſitzer nicht ſowohl übertragen, als widerruflich 
überlaffen ift, und zwar, wentgftend in einigen Fällen, mit der Anomalie, daß zwifchen 
dem urfprünglichen und dem abgeleiteten Befiger eine Theilyng, reſp. ein relativer Dops 
pelbefig eintritt. Somit ift der a. B., menn auch nicht gerade ein „Unding”, To doch 
eine Singularität, woraus von felbft folgt, daß man feine Eriftenz nur da annehmen 
darf, wo fie fih aus dem Geſetz ausdrücklich nachweiſen läßt. Namentlich ift e8 für das 
Rom. R. zu verwerfen, wenn, 3. 3. von Thibaut, behauptet wird, der a. 3. könne 
an jeden Pächter willlürlih übertragen werben, oder gar, er könne im jedem Falle gelten, 
in welchem ihn ein wirklicher Befiger gelten laſſen will. 

1) Der wictigfte Fall von a. B. ıft der Belig des Pfandgläubigers, ur- 
ſprünglich nur des Fauftpfandgläubigerd aus dem civilrechtlichen Pfanbvertrage, was aber 
\püter wohl auf den apprehendirenden Hypothekargläubiger ausgedehnt wurde. — Beim 
Fauſtpfandgläubiger läßt fi der a. B. aus der gefchichtlihen Entwidelung des Röm. Keal- 
credits und aus Dem praftiichen Bedürfniſſe Tehr Leicht erklären. Als der Gläubiger 
neben der umftindlichen, fteifen und objectto beſchränkten Mancipation sub pacto fiduciae 
einzig und allein auf das pignus angemiefen war, mußte er in der Aufbewahrung ber 
ihm eingehändigten Sache unabhängig vom Schuldner, ja gegen den Schuldner geſchützt 
werden: zu Diefem Zwecke gab der Prätor ihm und nicht Dem Schuldner die poſſeſſoriſchen 
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Bodmereiſchulden und ſonſtigen Belaſtungen (für welche der Verſicherte Gewähr zu leiſten 
het) zu machen. — Aus Billigkeitsrückſichten geben manche Seerechte — auch das 
H.G.B. — dem Verſicherer gleichfalls ein Recht, welches einige Aehulichkeit mit dem 
A. Hat und zuweilen ebenſo genannt wird. Um den Verſicherer nämlich gegen die Bezah⸗ 
lung eines die Verficherungsfumme überfteigenden Schadens zu ſchützen, wird ihm bie Be 
fugniß beigelegt, ſich nach Eintritt eines Unfalls durch Zahlung der vollen Verficherungs- 
fumme von allen weiteren Verbindlichkeiten aus dem Verfiherungdvertrage zu be= 
freien, jedoch ohne dadurch einen Anſpruch auf die verficherten Sachen zu erlangen. 

Lit.: A. D. 9.6.8. Art. 452. 454. 468. 485. 553. 617. 845. 863. 865—875. (Allg. Seever⸗ 
fiherumgs - Bebingungen 85. 116—126.) — Preuß. A. L. R. I, 68. 91; II, 8 $. 2330. — 
Breuß Sl, v. 26. März 1864 8. 35. — C. com., 9. 216. 241. 310. 369—396. 431. — 
au v. Duhn in Goldſchmidt und Laband’8 Zeitſchrift fir das gelammte HR, Bd. 14, 

S. 203— 212. — Mittermaier daſ. Bd.6, ©. 502; Bd. 8, ©. 505—510; Bd. 11, 
&.333. Meno Pöhls Darftelung bes See-Affeenranz-Rechts nad gem. und hamb. R. und 
nach ben Gefeten der worzüglichften Yandeinben Staaten Europa’8 und Ameritas Th. U. 
(des Hauptwerks Ater Bd.) SS. 667—681 (S. 594-666). — Heife, H.R. ©. 434. 435. — 

- Zacobjen, See-R. des Friedens und des Krieges, ©. 65. 204. 375. — Benede, Syſt. des 
See ⸗Aſſecuranz⸗ und Bobmereiwefend. Bollftändig und zeitgemäß umgearbeitet von B. Nolte, 
Bd. II, ©. 442—565. 886. 897. — Tedlenborg, Syſt. bes Seeverſicherungsweſens, S. 10. 
11. 75. 91 ff. 251. 257. 356—359. 428—432. — v. Kaltenborn, Orunbjäße bes praftifchen 
Europ. See⸗Rechts, Bd. 1, S. 373; Bd. II, ©. 19. 20. 31. 35. 65. 127. 316. 317. — Voigt md 
Heinefen, Neues Arch. für HR., Bd. II, ©. 405 N, 413 ff.; Bd. IV, ©. 323 ff; 
Aſcher dal. Bd. I, ©. 395 ff. — Emerigon, Traite des assurances, I, p. 403 — 411; 
II, p. 170-242. — Emerigon, Contrat & la grosse, c. 4. sec. 11. — Pardessus, 
Cours de droit commercial, Tome 3, no. 835—855. (Part. 3. Tit. 5. ch. III. sec. IV. 
8.1.) — J. Kent, Commentaries on American law, Part. V. Leect. xLyiꝶ; (1). 

DW. 

Abbitte (deprecatio injuriae) war eine einft ſehr Häufige, bis in die Mitte dieſes 
Jahrhunderts noch vereinzelt in einigen beutjchen Staaten vorkommende beichämende und 
wohl auch infamirende Privatftrafe, auf welche bei Ehrverlegungen entweder allem ober 
neben einer Privatgeloftrafe oder neben dem Widerruf und der Ehrenerflärung, je nad 
der Art der begangenen Injurie, auf Antrag des Verletzten erkannt wurde. Der Be 
klagte wurbe verurtbeilt, meift in eigener Perfon zu befennen, daß er dem Kläger gegen: 
über fich vergangen, und zu bitten, man möge auf dies reumüthige Bekenntniß bin ihm 
fein Unrecht verzeihen. Es gab verſchiedene Formen, in denen dieſe Bitte ausgeſprochen 
werden ſollte. Man unterſchied die fererliche und nicht fererlihe A., je nachdem fie 
auf das Weſentlichſte ſich befchränfte oder bei offenen Thüren vor Gericht oder gar 
Inteend geleiftet werden mußte. Auch andere Berfchärfungen werben erwähnt, 3. B. bie, 
fih auf den Läfternden Mund zu ſchlagen; fie kamen particularrechtlih auch bei dem fait 
immer in Verbindung mit der A. genannten Widerruf vor. Die A. hatte die Eigen: 
thümlichkeit, eine Strafe zu fein, welche der Beitrafte an fich ſelbſt vollziehen mußte. Man 
hat mit Recht A., Widerruf und Ehrenerklärung ſehr ſchätzbare Mittel der gütlichen 
Ausgleihung von Ehrverlegungen genannt, aber indem man ebenfo richtig hinzuſetzt, daß 
fie nicht erzwungen werden dürfen, ihre Unzuläſſigkeit als Strafmittel entſchieden. Unſere 
gegenwärtig in Deutichland geltenden Str.Öfgbb. kennen die A. fo wenig wie den 
Wiverruf, beide Strafen haben das Schickſal der Privatfirafen überhaupt getheilt. 
Zu allerlegt ift die A. wohl in Hannover mit dem gamen Str. G.B. (1866) ver: 
Ichwunden, Bayern bat fie 1848, Sachſen 1838 aufgehoben, ebenfo Altenburg 1841, 
in Oldenburg ſcheint fie 618 zum neuen Str. G.B. von 1858 beftanden au haben. 

pranger. 

Abegg, Johann Friedrich Heinrich, geb. 1796 zu Erlangen, ftubirte in 
Erlangen, Heidelberg, Landshut, wurde 1818 Doctor, machte unter Puchta und Feuer⸗ 
bach in Erlangen am Landesgerichte praktiſche Stubien, hörte 1819 in Berlin Hegel, 
Göſchen, Biener und Savigny, ging 1820 nad Königsberg, wurde 1821 aufßerorbent- 
licher, 1824 ordentlicher Profeffor und wandte fih 1825 nad Breslau, wo er bis zu 
ſeinem Tode am 29, Mat 1868 lehrte. 
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Schriften: Encyclopädie und Detbobologie ber Rehtsmifenigaft im Grundriß, Königeb. 
19823. — De antiquiss. jure crim. Rom., Regiom. 1823. — Ueber die Beftrafung ber im 
Auslande angenen Berbr.,. Landsh. 1819. — Grundriß zu Borlefungen über den 
Crim.⸗Pre., Königsb. 1325. — Syſt. der Erim.R.-Wiflenfchaft, Königsb. 1826. — De juris- 
prad. apud Romanos sub primis imperatoribus, Vrat. 1927. — Unterſuchungen aus dem 
Gebiete der Str. R.-Wiffenfhaft, Brest. 1830. — Hiſtoriſch-praktiſche Erörterungen aus dem 
Gebiete des ſtrafrechtl. Verfahrens, Berl. 1833. — Die verſchiedenen Str. R.- Theorien, Neuft. 
1835. — Gef. des Str.R. der Brandenburg. -Preuß. Lande, Neuft. 1835. — Lehrbuch der 
Str. R.⸗Wiſſenſchaft, Neuft. 1836. — De sententia condemnat. ex solis indiciis haud ad- 
mittenda, Vrat. 1838. — Beiträge zur Str.Bre.-Gfgb., Neuft. 1841. — Berfud einer Geld. 
der preuß. Civ. Pre.⸗Oſgb. Bresl. 1848. — Betrachtungen Über d. Brbng, betreff. Einf. d. mündi. 
öffentl. Berf., Halle 1849. — Das religiöfe Element in ver Peinl. Ger.O., Halle 1852. — 
Die Preuß. Str.Gſgb. und die Rechtsliteratur in Ihrer gegenfeitigen Beziehung, Berl. 1854. — 
Berechtigung der beutfchen Str. R.-Wiffenfchaft ber Gegenwart, Braunſchw. 1859. — Ueber Ber- 
jährung rechtskräftig erfannter Strafen, Bresl. 1862. — Leber die Bebeutung ber fog. Crimi⸗ 
nalftatıftil, Wien 1865. — Der Entwurf einer Str.Pre.O. für den preuß. Staat von 1865, 
Leipz. 1865. — Kritifche Bemerkungen über die Str.G. Entww. von Würtenberg v. 3. 1835, 
Reuſt. 1836, — von Baden vo. J. 1336 umd 18339, Altenb. 1839; — von Preußen v. 3. 1843, 
Neuſt. 1844; — von Bayern v. 3. 3854, Erlang. 1854; — von Norwegen, Neuft. 1835: — 
von Sachſen v. J. 1836 und 1853, Neuft. 1837, Yeipz. 1853; — Ueber den Str.Pre.D.Entm. 
von Würtemberg v. I. 1832, Altenb. 1839. Er vebigirie das Archiv des Crim.R, Neue Folge 
uuD gab Heraud: Gobleri interpretationem C. C. C. et Remi Nemesin vulg. Abegg, Hei- 

Sit.: Holkendorff, Alg.D.Str.R.Zeitung, 1868, S. 279. — Archiv des Crim. 
R., N. F. 1834. 1836. 1337. 1851. 1853. — Zeitſchrift für Rechtsgeſch., eo. * 5. 

eichmann. 
Abgeleiteter Befib. In einer Reihe von Fällen, von denen einzelne be— 

ftrittem find, wird im Röm. R. auch ſolchen Berfonen ein Beſitz zugeichrieben, melden 
der bewußte Wille, die betreffende Sache als Eigenthümer inne zu haben, fehlt, weil fie 
das Eigenthum anderer Perjonen anerfermen, von welden ihnen der Beſitz überlaffen 
ft. Ihr animus ift alfo fein animus domini, feine Wuyn deoreobovrog, fondern 
ein bloßer animus possidendi, gerichtet auf die ihnen überlaffenen Rechte des Be- 
fite®, auf das jus possessionis. In diefem verſchiedenen anımus liegt eben das Cha= 
rakteriftifche des Begriffe. Da diefer Belig ohne animus domini immer nur ald von 
einem Eigenthumsbeſitzer abgeleitet ericheint, hat ifm Savıgny den Namen: a. B., 
im Gegenfage zum urſprünglichen Befige des Eigenthumsbefiters, gegeben, eine Be— 
zeichnung, die vielleicht nicht tadellos, aber jedenfall beffer ift, als Die anderen neuer: 
dinge vorgelchlagenen Bezeichnungen, wie anvertrauter, unregelmäßiger, un: 
eigentlidher Beſitz. 

Die Fälle, in welchen em a. B. ftattfinvet, find bei aller ſonſtiger Verſchiedenheit 
ſolche, wo der Beſitz vom Eigenthumsbefiger nicht ſowohl übertragen, als widerruflid 
überlaffen ift, und zwar, wentgftend in eigen Fällen, mit der Anomalie, daß zwischen 
dein urfprünglichen und dem abgeleiteten Befiger eine Theilung, vefp. ein relativer Dop⸗ 
pelbefig eintritt. Somit ift der a. B., wenn auch nicht gerade ein „Unding“, fo doch 
eine Singularität, woraus von felhft folgt, daß man ferne Exiftenz nur da annehmen 
darf, wo fie fi aus dem Geſetz ausdrücklich nachweiſen läßt. Namentlich ift e8 fir das 
Röm. R. zu verwerfen, wenn, 3. 3. von Thibaut, behauptet wird, der a. B. könne 
an jeden Bächter willfürtich übertragen werden, oder gar, er fünne in jedem Falle gelten, 
in welchem ihn ein wirklicher Befiger gelten laſſen will. 

1) Der midtigjte Fall von a. DB. ift der Beſitz des Pfandgläubigers, ur: 
ſprünglich nur des Fauftpfandgläubigerd aus dem civilrechtlihen Pfanbvertrage, was aber 
Tpäter wohl auf den apprehendirenden Hypothekargläubiger ausgedehnt wurde. — Beim 
Fauſtpfandgläubiger läßt fih der a. B. aus der geichichtlichen Entwidelung des Röm. Real- 
credits und aus Dem praktiichen Bebürfniffe ſehr leicht erflären. Als der Gläubiger 
neben der umftändlichen, fteifen und objectiv beſchränkten Manctpation sub pacto fiduciae 
einzig und allein auf das pignus angewiefen war, mußte er in der Aufbewahrung der 
ihm eingehändigten Sache unabhängig vom Schuloner, ja gegen den Schuldner gejchütt 
werden: zu biefem Zwecke gab der Prätor ihm und nicht dem Schuldner die poſſeſſoriſchen 
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4 Abgeleiteter Beſitz. 

Interdicte, und e8 blieb auch fpäter dabei, als dem Gläubiger die Hypothekarklage zu 
Gebote ftand. Der Gläubiger alfo befigt und übt, mit Ausnahme der Ufucapton, alle 
Rechte des Befiged aus. Ten animus domini fann er aber felbftverftänblich nicht haben, 
und fo ift ſein Beſitz nur ein abgeleiteter. — In Beziehung auf die Ufucapion wird aber 
der. Pfandſchuldner noch als Befiter, erflärt, fo daß er die angefangene Uſucapion fort= 
fegt, was feinem Gläubiger nur vortheilhaft fein kann, dem eine Bindication ſeitens 
eines Eigentbümers fein Pfand entziehen würde; in dieſer Beziehung ift der Pfandgläu— 
biger Stellvertreter des Schuldners. — Savigny fieht hierin eine bloße Fiction des Be— 
fige8 und lediglich eine Ausnahme von der Regel sine possessione usucapionem pro- 
cedere non posse. (l. 35 $. 1 de pigneraticia XII, 7. 1. ı 8. 15 de A. v. 
A. P. XLI, 2). 

2) Wenn ım Precarium (ſ. d. Art.) nicht ausdrücklich beftunmt ift, daß der Pre— 
carift bloßer Detentor und als folder Stellvertreter des precario dans fein fol, jo hat 
er felbft den Beſitz an der geliehenen Sache, was aus dein urfprünglichen Berhältuiffe 
des Precariums zum ager publicus leicht erflärlich, dem praftifchen Zwecke des Geſchäfts 
angemefjen, und für den Geber ungefährlich iſt. Diefem bleibt auch Hier der Uſucapions— 
beſitz. Bekanntlich wurde gerade beim Precarıum der Satz: plures eandem rem in so- 
lidum possidere non possunt, von den Älteren röm. Juriſten nicht allgemein anerkannt. 
(1. 268. 3 de precario, XLIII, 26. 1.3 8.5 De A. v. A. P. XLI, 2.) 

3) Ber der Sequeftration (f. d. Art.) kann von den ftrettenden Parteien aus— 
bedungen werden, daß der Sequefter den Befig haben fol. Die Abficht ift hier negativ; 
die Folgen, welde der Beſitz der einen Partei haben würde, follen abgewendet merben, 
fo daß ım älteren R. die Zeit der Sequeftration für Vergleihung der Dauer des beider= 
jeitigen Beſitzes nicht in Anrechnung kam (ſ. Beſitzesſchutz, interdietum utrubP), 
und die von der einen Partei etwa angefangene Ufucapion unterbroden wird. Natürlich 
fann der Sequeſter nicht erfiten, da ıhın der animus domini fehlt. (I. 39 de A. v. 
A. P. XLI, 2. 1. 17 8. 1 depositi XVI, 3.) 

4) Ob noch in anderen Fällen a. B. anzunehmen fei, ift außerordentlich beftritten. 
Bruns verneint &8, |. Bd. I, 294. Aeltere Anfichten, wonach der Inhaber einer Pers 
fonalferoitut, insbejondere der Uſufructuar, Befizer der Sache fein fullte, auf die ſich die 
Servitut bezog, hat Savigny endgültig befeitigt. Er felber vechnet aber noch den 
Emphyteuta, und Andere den Superficiar, zu ven abgeleiteten Befigern, während 
Mehrere, 3. B. Arndts, fie nur für Quafibefiger des dinglichen Rechts halten, Dagegen 
wieder Andere für wirkliche urfprüngliche Eigenthumsbeſitzer des Grundſtücks. Es ſcheint 
indeffen ſchwer zu leugnen, daß der Emphyteuta einerfeit® den animus domini unmöglid, 
haben fann, andererſeits aber in den Quellen durchaus als Sachbeſitzer behandelt wird; 
insbeſondere erwirbt er die Früchte durch Trennung u. |. w.; übrigens läßt ſich ein a. 2. 
des Emphyteuta ſowohl aus Nütlichkeitsrücfichten, als durch die geichichtliche Analogie 
des ager vectigalis mit dem ager publicus gar wohl erklären (1. 15 8. 1 qui sa- 
tisdare II, 8. I. 16 de servitutibus VIII, 1. 1.25 8. 1 de usuris XXIIJ, 1. 
l. 31 de pignoribus XX, 1). — Berechtigter ift der Zweifel in Beziehung auf den 
Superfictar. Doch wird auch ihm eine possessio beftimmt zugefchrieben, und dag ihm 
das Interdict uti possidetis nicht in feiner gewöhnlichen Faſſung gegeben wurde, ſondern 
mit den auf Die superficies paffenden Worten, erflärt fi) aus der Natur der Sade 
von felbft. Auch kann es willfürlich fcheinen, dem Emphyteuta den Beſitz einzuräumen, 
dem Superfictar aber ihn zu verweigern. (1. 1 8. 1 de superficiebus XILIII, 18. 
. 185 de vi XLUI, 16. 1. 3 8. 7 uti possidetis XLII, 17. 1.138. 3 
de pignoribus XX, 1.) — Bangerom hält fomohl den Superficiar als den Emphy— 
teuta für abgeleitete Befiger und fchreibt in beiden Fällen dem Verpächter Ufucaptonsbefig zu. 

Wie e8 auch mit diefen legten zweifelhaften Fällen fein möge, der Begriff felbft des 
a. B. ift nicht zu beftreiten;, er war übrigens längſt fchon, wenn aud) noch unklar, von 
einzelnen Rechtögelehrten erfannt worden, bevor ihm Savigny den Namen gegeben und 
einen beftimmten eigenen Plag im Syſtem angewiefen hat. — Dennoch gibt e8 Yuriften, 
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welche nicht nur den gemeinſamen Namen fir die verſchiedenen einſchlägigen Fälle ver- 
werfen, fondern dem Begriffe iiberhaupt jede Realität abſprechen, theils aus Confequenz- 
macherei, um ja feine Anomalien im Rechtsgebiete zu dulden, theil8 aus einer an ſich ehr- 
baren Sucht, überall einen inneren Erflärungsgrund herauszufinden, anftatt fih mit dem 
Nachweiſe des praftiichen Bedürfniſſes oder der geſchichtlichen Beranlaffung zu begniigen. 
Im Ganzen haben die Gegner DS a. B. mit ihren manchmal nicht ohne Echarffinn, oft 
aber oberflächlich und faft immer einfeitig geführten Angriffen doch bis jegt nicht ver- 
mocht, die Hauptergebniſſe der Savigny'ſchen Forſchung zu erihättern. 

Eine ganz andere Frage, als die nach der Eriftenz des a. B., iſt die, ob dieſes 
Inftitut im Yuftin. R. nach vollftändiger Ausbildung der Ceſſion und nad) Umbildung 
de8 Interdietum utrubi nicht als etwas Ueberflüffiges, Entbehrliches erſcheine? Und die 
Frage mag zu bejahen fein, denn im Juſtin. R. kann der Zwed, dem der a. B. dient, 
auf anderen Wegen ohne Anomalte erreicht werben. 

Heutzutage zeigt fich übrigens die Tendenz, „überhaupt dem bloßen Inhaber einer 
Sache ſchon als ſolchem Befigesichus zu gewähren” (Arndt). — Im Preuß. ER. ge 
hören die Fälle des a. B. unter den weiteren Begriff des unvollftändigen Be- 
ſitzes, der demjenigen zuftebt, welcher eine Sache oder ein Recht, zwar als fremdes Eigen- 
thum, aber doch in der Abſicht, darüber für fich felbft zu verfügen, in fein Gewahrſam 
übernommen bat (A. Pr. ER. I, 7, $. 6), wohin auch der Commodatar, der Miether, 
der Pächter gehören, und überhaupt Diejenigen Inhaber, welche mit der SDetention die 
Ausübung eines Rechts werbinpen. Dem Franz. R. tft a. B. unbefannt; Precarium eriftirt 
nit; der Fauſtpfandgläubiger, der Antichrefift, der Sequefter find bloße Detentoren; der 
Emphyteuta und der Superficiar find juris possessores. 

Lit.: Das Befte Über a. B. findet fih immer noch in Savigny, R. des Beſitzes, 7. Aufl., 
mit den treffliden und treffenden Ergänzungen und Anmerkungen Rudorffs, Wien 1865. — 
Bruns, Das R. des Befites im MEN. und in der Gegenwart, Tübingen 1848. ©. aud 
Zielonadi, Der Befig nah dem Röm. R., Berlin 1854. — Bangeromw, Lehrbuch, 
1. Aufl, S. 200 (1864). 

Bon der „Überfließenden und zerſahrenen“ Befiglit. gehören fotgenbe Abhh. beſonders hier⸗ 
ber: a) Ueber ben animus possidendi u. ſ. w.: Guvet, Abhh, I. (1829); Linde's Ztſchr., 
V. (1831). — Barnlönig, Arc. für cio. Praris, XIII. (1830). — 1! Ueber possessio 

eivilis u. f. w.: Thon, Rh. Mufenm, 1V. (1830); Sintenis, Linde's Ztichr,, VII. (1834); 
Thibaut, Arch. für civ. Pr, XVII. (1835); Nachtrag, XXIII. (1840); Burchardi, Ibid. 
XX. (1877); Warnkönig, Ibid. (1837), — Puchta (1839) in den Kleinen Schriften, 1851. 
<) Ueber a. B. ex professo: Schröter, Linde's Ztichr., IL. (1829). — Bartels, Ibid. VI. 
(1833). — Wollank, De derivata possessione, Jnauguraldifi., Berlin 1864. — Ueber ben 
a. B. beim Precarium ſ. Puchta in Richters krit. Jahrb. (1837). — v.d. Hagen, Ueber den 
nad 1. 15. $. 4. de precario ftattfindenden Beſitz des precario rogans und des rogatus, 
Hamm 13410. — Bei ber Empptalke: Arndts, Linde's ya. N. 5. HI. (1847). — Bei der 
Superficieg: Emmerich, Ibid., XVII. (1860). — Van Wetter, Trait€ de la possession, 
». 64 ff, Gand 1868. Rivier. 

Abmeierung (Abtrieb, Erpulſion). Bei den Colonatgütern, namentlich den Meier: 
gütern und einigen verwandten Güterarten ſteht dem Gutsherrn das Recht zu, dem Bauer 
aus gefeglihen Gründen das Gut zu entziehen und e8 einem anderen zu übergeben. 
Gründe für die U. find: ſchlechte Wirthichaft des Bauers, Concurd, Nichtleiftung des 
Zinſes, gewöhnlich während zweier oder dreier Jahre, Veräußerung des Gutd von Seiten 
des Bauers ohne Einwilligung des Herrn, aud wohl Unterlafjung des Geſuchs um Bes 
meterung, d. h. um Erneuerung des Meierbriefs, wo ein ſolches vorgefchrieben ift. In 
der früheren Seit war der Gutsherr bereditigt, in dieſen Fällen die Entjegung des Bauers 
jelhft vorzunehmen. Die neuere Gſgb. hat fein Recht mehr und mehr eingeſchränkt. Ein— 
mal iſt eigenmächtige Entziehung des Gut durchweg verboten; der Herr muß darauf 
Hagen, den fog. Erpulfions-Pre. anftellen. Ferner wird meift das N. - Verfahren nur ges 
ftattet wegen doloſer Handlungsweiſe des Bauers, und mern derjelbe durch andere Mittel 
nicht zur Erfüllung feiner Obliegenheiten vermocht werden kann. Einige Part.R. haben 
das A.-Necht geradezu befeitigt, jo das Preuß. LR., das Defterr. ©.B. und das Bayer. 
Edict über die gutsherrlichen Rechte und gutsherrliche Gerichtöbarkeit vom 26. Mat 1818. 



6 Abſchlagszahlungen — Abſtimmung. 

von dem Abm.-R., Braunſchw. u. Hildesh. 1738. Pfeiffer, Das D. Meier-R., Kaffel 1848, 
8. 31. Bfeiffer, Prakt. Ausführungen, V. Nr. 2. Lewis, 

Abſchlagszahlungen, Theilzahlungen auf eine einheitlich fällige Geldſchuld können 
dem Gläubiger bei unfihern Schuldnern willfommen fein, zumal bei Vorauszahlung eines 
Theiles. Sie fünnen auf ſtillſchweigender Uebereinkunft beruhen over geichäftsüblich fein, 
wie bei der Zahlung a conto. Die Hauptfrage ift, ob der Gläubiger fi wider Willen 
Stüdzahlung gefallen laſſen muß. Dies ıft nicht der Fall. Alle Rechtsſyſteme Ichügen ihn 
gegen ſolche Willkür des Schuldners. Doch gibt e& erhebliche Ausnahmen. Im Wechfel-R. 
heißt e8 ımter allen Umftänden: Abichlag if gute Zahlung. Dies zur Verminderung 
der Regreßnahme. Die Zweckmäßigkeit der Vorſchrift iſt beitritten, da der Zahlungs- 
empfänger ven Wechfel behält, wodurch die Regreßnahme gehindert wird. Nach Handels R. 
gehen in der Regel Theillieferung und Theilzahlung Hand in Hand. Befteht in Fällen, 
in denen die Zahlung als Gegenleiftung bedungen, Streit über theilmeife Mangelhaftigkeit 
der Borleiftung, fo ıft gemeinhin der Gläubiger zur Annahme des dem unbeftrittenen Theil 
der Borleiftung entiprcchenden Betrages verbunden zu achten, aljo auf Abſchlag in feinem 
Sinne. Taffelbe gilt bei gefegliher Theilung der Schuld zufolge Erbganges oder aus 
andern Gründen. Nah Preuß. R. kann der Schuldner eine ihm zuftehende Kündigung 
rechtögültig auf einen Theil richten, der Gläubiger darf dann aber mit Kündigung des 
Ganzen antworten, Noth endlich fann zur Annahme von A. zwingen, To bei Geltend- 
madung des beneficii competentiae; nad Yranz. R. fogar jederzeit vermäge vorfichtiger 
Erwägung der Yage des Schuldners durch den Richter; ſodann beim Gehaltsabzugäver- 
fahren gegen Beamte, bet Execution gegen Handwerker und Künftler, oder gegen Ge— 
meinden, überall mit befonders vegulirtem Berfahren. 

Lit: Preuß. WER. I 16. 8$.57—60. 11. 6. 88.97.98. A. G.O. J. 24. 88.42. 70. 95. 
108 u. Anh. nebft Erg. Conc.O. 8. 434 ff. Bröng. v. 8. Febr. 1811. Süchſ. Civ. G.B. 8. 695. 
C. eiv. a. 1244. C. com. a. 156. D9H.6.8. 9. 359 D. WO. 4 38. R. N. Löwy, 
A. f. d. W. u. HR, 12,42 fe Gefterding, Ueber die Stiidzahblung, Ausbeute, Bd. 3, 
S. 410 fi. Schaper. 

Abſchoß (census hereditarius, gabella hercdifaria, detractus realis) ift eine 
Abgabe, die von einer in das Ausland gehenden Erbſchaft (particularrechtlich — Preuß. 
ER. Th. II. Tit. 17. 8. 162 — und nad einigen Ehriftftellern aud Schenkung, 
Brautthag, Vermächtniß) entrichtet wird. Der Urſprung diefer Abgabe ıft in der im 
älteren Deutſchen R. begründeten Rechtlofigkeit der Sremben zu fuchen. Tie einem Fremden 
zugefallene Erbſchaft galt eben deshalb als erblofes Gut, welches der Kaifer einziehen 
fonnte. Er durfte Daher auch bei der Ausantwortung der Erbichaft davon eine Abgabe 
erheben. Tas Recht hierzu ging Später nicht nur auf die Territorialherren fondern auch 
auf Stadtgemeinden, Gerichts- und Gutsherrſchaften über. Durch den Bundesbeſchluß 
von 23. Juni 1817 wurde diefe Abgabe hinfichtlih des in einen Bundesſtaat übergehen- 
den Vermögens aufgehoben. Sie kann daher nur gegen außerdeutſche Staaten zur An— 
wendung gebracht werben, und auch diefen gegenüber ift fie häufig durch Verträge befeitigt. 

lit: Bodmann, Pragmat. Gefch., Grund und inneres Territorialverbältniß des Ab- 
ur Fa Nachſteuer⸗-Rechts Mainz 1791. Maurer, Gef. ter Frohnhöfe ge 1862), 

Abſtimmung (in Rihtercollegien), Stimmabgabe jedes einzelnen Mitglie— 
des eines Collegii über die Entſcheidung einer zur Berathung geftellten Frage wirb erſt 
da von eigenthümlicher Bedeutung, wo Berfchiedenheit der Meinung bervortritt. Stellt 
fi) ohne weiteres Uebereinftimmung heraus, ſo bedarf es der formellen Abfragung des 
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Einzelnen nit mehr. Die Entſcheidung erfolgt gewiffermaßen durch Acclamation. „Wir 
find einig”. Diefer Fall kommt häufig vor; häufiger, daß Zweifel beftehen. Diele fün- 
nen fich beziehen 1) auf reine Thatfragen, 3. B. ob die Ausfagen zweier Zeugen für 
widerfprechend zu erachten; 2) auf reine Rechtsfragen, 3. B. ob einer älteren Vorſchrift 
neben einem neueren Geſetz noch Geltung beizulegen; 3) auf gemifchte — That- und Rechts⸗ 
fragen, wohin die Schulbfragen im Str. R. und im Civ. R. gehören; 4) auf Ouantitäte- 
oder Größenfragen, fo über die Höhe des Strafmaßes innerhalb ver gefeplichen Grenzen 
oder die Entſchädigungsbeträge, die Angemefienheit von Ernährungskoſten u. dgl. m. Im 
legten Fall ſcheint e8 auf den erften Blick am billigften, bei Verjchiedenheit der Meinungen 
den Durchſchnitt zu ziehen; allein dann erfolgt häufig ein Ergebniß, das von feinem der 
Stimmenden gavollt worden, 3. B. 3, 5, 6 Wochen Gefängniß — '%, — 42, ; ober 
25, 30, 50 Thaler — 105), = 35. Deshalb wird gemeinhin der ſog. Combinations- 
methode der Vorzug gegeben. Sind nur 2 Meinungen vorhanden, fo gilt die der Mehr- 
heit; find aber mehr als 2 da, fo wird die Stimme des höchſten Betrages der des nächſt 
Hohen Betrages zugezählt, — bei mehr als 3 Mitgliedern und Meinungen weiter beibe 
höchſten der dritthöchften Stimme u. |. w., bis auf. diefem Wege diejenige Stimme er- 
miütelt wird, auf welde eine Mehrheit gegenüber der Zahl der für geringere Beträge 
Stimmenden ſich vereinigt. — Für Die 3 andern, oben bezeichneten Claſſen von Fragen 
fehrt in Geſetz, Theorie und Praxis die Erörterung häufig wieder: ob der zum Beſchluß 
ftehende Streitfaß oder beffen Gründe zur U. zu bringen? Jeder Grund Hat wieber 
Gründe, darım ift an die A. nach Gründen mit einer Schraube ohne Ende verglichen 
worden. Aber andererjeits pflegt in jedem Rechtsverfahren außerordentlich viel an That- 
jochen und Rechtspunkten unftreitig und ſomit von der Entſcheidung über wenige Einzelheiten 
der Beichluß über das Ganze abhängig zu fein. Gefragt wird z. B., ob ſchuldig des Dieb- 
ſtahls, — fo die Form, — der Sache nach aber im Grunde nur, ob ein polizeilich ab: 
gelegted, vor Gericht widerrufenes Geſtändniß glaubwürdig oder nicht; weiter vielleicht, ob 
wegen deſſen näheren Inhalts der perlönlich gehörte Polizeibeamte ſich genügend ausgelaſſen 
oder zu viel auf feine Protocolle verwielen babe u. dgl. m. Die Gegner ver U. nad) 
Gründen laſſen Ausnahmen zu für den Fall, daß die Beantwortung der Haupt: (Schluß-) 
Frage zufammenfalle mit einer nur auf einen Grund bezüglihen andern Frage: ſei fie 
ane Bor= oder eine Theilfrage. Die Borfrage hat recht eigentlich einen Grund im 
Auge — wie oben: Glaubwürdigkeit eined widerrufenen Geſtändniſſes; die Theilfrage da- 
gegen fondert ein Element aus der Hauptfrage als deren allein ftreitigen Beſtandtheil 
and: z. B. umfaßt der Ausdruck „Fremde Sache“ auch um Miteigenthum ftehende Sachen 
bei Diebſtahl? Jene von den Gegnern der U. nach Gründen aufgeftellten Ausnahmen 
bilden im praftiichen Rechtsleben die Regel; daher fommt es, daß geleglih und reglemen- 
tariſch oft dieſe Art der U. einfeitig betont wird. — Bon den Theilfragen ift die Theilung 
zulammengefeßter Fragen zu unterjcheiden, 3. B. bei Anſchluß der erſchwerenden Umftände 
unmittelbar an die Merkmale der Hauptthat, oder aud im Ciw.Pre. bei Aufftellung ver: 
ſchiedener Klaggründe und Einreden mit dem einheitlichen Zweck, die Schuldigfeitöfrage 
zur Löſung zu dringen. Hieraus wird erfichtlih, wie wichtig es tft, Daß die Fragen gut 
geftellt, erforderlichen Falls getheilt, im der richtigen Reihenfolge — Präjubicialfragen 
voraus — zur A. gebracht werben, möge dieſe mündlich mit ja und nein, oder jchriftlich 
oder anderswie erfolgen. Bedingte Antworten erheiſchen meiſt meitere A. über neue 
Vorfragen. Der Vorfigende hat in allen jenen Richtungen die A. zu leiten, im Tall von 
Widerſpruch nach Maßgabe der hierliber zu veranlaffenden Collegialbefchlüffe. Bei Stim- 
mengleihheit enticherdet in Strafſachen die dem Angeklagten günftigere Meinung , ſonſt 
oft die Meinung, der ber Borfigende beigetreten. Dieter ftimmt zulegt, das jüngfte 
Mitglied zuerſt. Durch ungleiche Mitgliederzahl fucht man dem Fall der Gleihftimmig- 
feit vorzubeugen. Der Ucberftimmte hat ſich der Mehrheit zu fügen, und demgemäß aud) 
bet den weiteren Fragen mitzuftimmen. Müſſen die, denen Recht geiprocdhen wird, der 
Mehcheit ſich fügen, wie könnten Die, welche Dies Hecht Iprechen, der Anwendung des gleichen 
Grundſatzes ſich entziehen ? 



8 Abstinendi honoſcium — Abtreibung Der Lelbestrudt. 

Lit: Preuß. Crim O. 8.502 ff. A. GO. 1. 13. 8. 31 fi. v. Rönne, Ergänzungen 
biezu. A. Zade, Ueber Beſchlußfaſſung in Berfammlungen u. f. w., 1367, mit reichhaltiger 
Nachweifung ber Lit. und der Geſetze Dgl. Zahariä, Handb. des D. Str.Pre. ( a 8. 152. 

Schaper. 

Ahstinondi beneflcium heißt die im Röm. R. ven sui heredes durch das Prätor. 
Eict gewährte Vergümftigung, fi der Haftung aus der, nad Civ. R. ipso jure, alfo auch 
wider ihren Willen auf fie übergehenven, väterlichen Erbſchaft durch gänzlihe Enthaltung 
von diefer zu „entichlagen”. Die Folge davon ift die Behandlung des suus, als wäre 
er nicht Erbe geworden. Die Erbſchaft fällt an Subftituten, Miterben und fernere Erb- 
berechtigte und wird in omnem eventum den Gläubigern zu Directer eigener Befriedigung 
überlaffen. — Der suus bleibt Erbe, bis er das a. b. in Anfpruch nimmt, die Ab— 
ftineng wird alfo erft damit ein wirkliches jus quaesitum. Daraus erhellt, daß man 
and ihrer Zulaffung bezüglich der Exrbichaft des väterlichen Großvaters, die an den Vater 
ebenfall8 wider feinen Willen gekommen und nunmehr als ein Theil von deſſen Exbichaft 
auf den suus (nepos) übergeht, nicht auf Vererblichkeit des a. b. fchließen darf, wie 
denn ja auch dem Enkel gegen die beichwerende Thatſache feines eigenen Erwerbs geholfen 
werben muß, die durch Abſtiniren ex persona patris überall nicht berührt wird. — 
Das Franz. R., dem Teſtamentserben unbekannt find, läßt die Erbicdaft auf die In— 

- teftaterben (heritiers) überhaupt, aljo nicht blo8 auf die sui des Röm. R., ipso jure 
übergehen. Sie mäfjen für die onera haften, wenn fie nicht ausdrücklich und gerichtlich 
entfagen. Ihre renonciation ift daher im Sinne des Röm. R. Abſtinenz. — Das 
Preuß. APR. und das Sächſ. C. G.B. Tennen dagegen nur Erben, die voluntate sua 
Erben werben. Fir fie alfo eriflirt das a. b. nicht. 

Onellen: 8. 2.1. 2, 19.1. 7. 8.1.1 11. 12. 55-57. 71. 8. 4. 1. 99. D. 29, 2. 
L1.8.7.D. 29, 4. l 17. D, 28, 3.1. 89. D. 30. 1. 44. D. 42, 1. Tit.C. 2, 39. Tit. 
C. 6, 31. 1. 6. ©. 6, 59. —C. eiv. a. 724. 775. 781. 784. 8. — Breuf. ALR. Th. 1. 
Tit. 9. 8. 383 fi. — Sächſ. C. G. B. 88. 2010. 2246. 2250. 2326. 

Lit: Mühlenbruch bei Glüd, Comment. Bd. 42. ©. 345 ff. Marezoll in Ztſchr. 
f. Civ.R. u. Pre. Bd. 2. S. 85 fl. Huſchke, daſ. N. F. Bd. 7. ©. S4fl. v. VBangerom, 
Arch. f. ciwil. Prax. Bd. 24, S. 158 ff Wieding, Transmiffion Juſtin. S. 15 ff. 41 ff. 
Witte in Weiske's R.Ler., Bd. 1. Bering, Röm. Erb-R. S 479. — Vuchta, Bor- 
lef., 8. 500. K. Wieding. 

Abtreibung der Leibesfrucht. Die vorſätzliche Einwirkung auf die 2. einer 
Schwangern, um den Tod derfelben zu bewirken, mit dem Erfolge, daß die Schwangere 
entweder mit einem todten, oder einem zwar noch lebenden, aber in Folge jener Einwir- 
fung, bzw. der durch fie herbeigeführten Frühgeburt, der Lebensfähigkeit beraubten, Finde 
nieverfdimmt. Dies Verbrechen wird denTödtungsverbrechen eingereiht. Damit ftellen bie 
Strafgefete auch den erft werdenden Menfchen in ähnlicher Weiſe, wie es feitens Des 
Priv. R. geichteht, unter die ſchützende Macht des Rechts. ME Object wird vorausgeſetzt 
eine lebende menfchliche Frucht. An einer mola und einem monstrum fann das Verbrechen 
nicht begangen werden. Das ältere A. unterſchied (unter dem Einfluß einer Stelle der 
Septuaginta) zwiſchen der befeelten und der nicht befeelten Frucht. Das erftere follte Die 
Frucht fein vom 40. Tage an. Die Tödtung derjelben galt als Menſchentödtung. Als Er— 
folg wird vorausgefett der Tod des Embryo (jedoch Defterreih 147, Helfen 284, 4, Wilr- 
temb. 245, 4). Das Berbrehen wäre danach richtiger als „Tödtung der L.“ zu bezeichnen. 

In fubjectiver Hinficht wird rechtswidriger Vorſatz gefordert. Fahrläſſigkeit kömmt 
hier nur in Betracht, infofern zugleih die Merkmale einer gegen die Schwangere be= 
gangenen Körperverlegung, bzw. Tödtung, vorliegen. Vgl. indeß Belgien, 349. 

Unmittelbarer Thäter kam bei dem Verbrechen fein: a) die Schwangere, 
b) ein Dritter. Diefer kann I) in Uebereinftimmung mit der Schwangeren handeln, in 
welchem Talle die letztere als Miturheberin ericheint, oder II) gegen, bzw., ohne Willen 
und. Wollen derjelben. Gefchieht das Iettere, jo vereinigt fich mit dem Verbrechen gegen 
den Embryo ein Verbrechen gegen die Mutter und zwar erftlich ein gegen bie Gef unbBeit 
bzw. das Leben derjelben, ferner ein gegen ihre mütterlichen Intereſſen gerichtetes. 
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Erfolgt die Todtung der Frucht im Intereffe der Erhaltung des Lebens der Schwan: 
geren, ſo reifen die Grundſätze über Notbftand ein. 

Hinfihtlih der Beftrafung der abtreibenden Schwangeren maden ſich ähnliche 
Rückſichten geltend, wie hinfichtlih der Beftrafung der Kindesmörderin. — Hinfichtlih des 
Dritten, der mit ihr in Uebereinftimmung handelt (b, I), iſt & als Auszeichnungsgrunp 
zu betrachten, wenn er Arzt, Chirurg, Geburtähelfer oder Apotheker ift (Heflen 285, Belgien 
353, Frankreich 317), bzw., wenn er feine Handlung gegen „Entgelt“ yornimmt (Mo. 
Entw. 214), oder endlich fie gemwerbsmäßtg verübt (Heflen 283, Baiern 244, Baben 252, 
Würtemb. 254, Frankreich 318). — Hinfichtlich desjenigen, welcher gegen den Willen 
der Schwangeren handelt, iſt die der Tetteren etwa erwachſende Verlegung vorzugsweiſe 
in Betracht zu ziehen. Die Gefeße zeichnen bier den Yall aus, wo der Tod, und ben- 
jenigen, wo ein bleibender Nachtheil der Schwangeren eintritt. — Als Strafausmeffungs- 
grund iſt unter andern das relative Alter der Frucht zu behandeln. Berner die größere 
oder geringere Sicherheit in Bezug auf das Vorhandenſein derfelben. 

Der Berfud iſt firafbar. ©. jedoch Baiern (243), welches denſelben, fomeit er 
der Schwangeren felbft zur Laft fällt, ftraflos läßt. Frankreich fcheint ihn allgemein 
ftraflo8 zu laſſen. — Wenn trog der bewirken Frühgeburt das Kind am Leben bleibt, 
jo Liegt nur ein Verſuch des Verbrechens vor. 

Unter den Gehilfen wird derjenige auögezeichnet, welcher der Schwangeren bie 
Mittel zum Verbrechen gegen Entgelt verſchafft. Der Nd. Entw. ftellt ihn denjenigen, 
der die Mittel gegen Entgelt anwendet, gleich. Die Qualität des Arztes, Apothefers, der 
Hebamme u. ſ. f. bat hier die gleiche Bedeutung wie beim unmittelbaren Thäter. 

Sfgb.: Preuß. Str.®. 181, 82; Nd. Entw. 213—15; Oefterreihd 144-483; Deftr. Entw. 
244, 45; Baiern 243—45; Sachſen 160, 61; Baden 251—54; Hefien 281—85; Würternberg 
253—55; Braunfchweig 155; Frankreich 317, 18; Belgien 348—53. Merkel. 

Abzweigung der Schulddorumente. SHerftellung von beſonderen Documenten 
über abgetretene Theile einer urkundlich verbrieften Hauptforderung. Der Befig eines 
Schuldſcheins, eines fonftigen Privatdocumentd oder einer öffentlichen Urkunde über ein 
Forderungsrecht gewährt nicht nur Beweisvortheile, ſondern bildet auch die VBorausfegung 
zur Benugung verjchtedener, erleichternder procefjualifcher Verfahrungsarten, welche im Gem. 
und den PBart.R. allerdings nicht gleichmäßig georbnet find: Executiv-Pre., Mandats-Bre., 
insbeſondere auch aus Schuldverfchreibungen mit Executivelauſel. Auf der andern Seite tft 
als Regel anzufehen, daß ohne Rückgabe des Schulddocuments der Schulbner zur Zah: 
lung nicht verpflichtet iſt. Ber Theilzahlungen läßt ſich durch Abfchreibung da8 Document 
berichtigen ; bei Theilceffionen aber verliert es nach allen obigen Richtungen die fachgemäße 
Brauchbarkeit. Für den Cedenten beweift e8 nun zu viel, und doch kann es auch ber 
Seffionar nicht erhalten, noch auch der Schuldner, ſobald er nur an den einen oder ben 
andern zahlt. Der Praris folgend, haben daher Bart.Gefege ein Verfahren angeordnet, 
welches alle Bortheile der Stammpforderung auch der Theilforberung fichert: wird von jener 
nur ein Theil, oder von mehreren in demjelben Document verfchriebenen Forderungen nur 
eine cedirt, fo wird vom Stammbocument eine beglaubigte Abſchrift gefertigt, auf dieſe die Cef- 
fion, auf jene aber ein Abſchreibungsvermerk gejett. Bon großer Bedeutung iſt dies Ver: 
fahren fir den Verkehr mit Hypothekendocumenten und für die Erecutiondvollftredung in 
ausſtehende Forderungen mittelft richterlicher Ueberweiſung, auch flir das Verfahren nach Ein= 
tragung des Kaufgelverreftes bei Subhaftationen. Die Derhfelcopie ist fein Zweigbocument. 

Lit.: Preuß. AER. I. 11. 8. 399. Hyp.O. 8. 206 f. nebft Erg. — Hyp.O. f. Neuvorp. 
$. 117. Neuer Entw. e Hyp.D. 8. 76. Vrong. v. 8. Febr. 1811 $. 5. Gef. über den erecutiv. 
Berlauf von Forderungen v. A. Juli 1822 8. 9. C. civ. a. 1344. 1689|. Sächſ. Civ. G. B. 
8. 970 f. Schaper. 

ecept. Das A. iſt die wechſelmäßige Erklärung eines Traſſaten, daß er den in 
der an ihn gerichteten Tratte enthaltenen Zahlungsauftrag vollziehen werde. Mit dieſer 
Erklärung gibt der Traſſat, nun Acceptant genannt, ein wirkliches Wechſelverſprechen 
ab, welches ihn gegenüber jedem rechtmäßigen Wechſelinhaber, nicht etwa blos gegenüber 
dem zur Annahme präſentirenden, auch gegenüber dem Ausſteller des Wechſels zur Zah: 
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lung der Wechſelſumme ohne Rückſicht darauf, ob er hierfür gedeckt iſt oder nicht, nach 
Wechſel-R. verpflichtet. Art. 2309. WO. Thal, HR. 8. 211 ff. Kunge, WR. 8. 34. 
Der Abgabe jener Erklärung, Acceptation oder Annahme genannt, geht die Präfentation 
zur Annahme vorher, d. h. der von den Beſitzer der Tratte unter Vorzeigung dieſer 
an den Bezogenen gerichtete Antrag, Diefelbe zu acceptiren. Yu diefem Antrag ift Der 
Befiger des Wechſels regelmäßig nur berechtigt, nicht verpflichtet, Art. 18 d. W.O. (1. aber 
unter „Domicilwechſel“. Wechſel, welche auf eine beftunmte Zeit nach Sicht lauten, müflen, 
fofern nicht auüsdrücklich eine längere oder kürzere Frift hierzu beftummt ıft, Längftens binnen 
zwei Jahren nad) der Auöftellung zur Annahme präjentirt werden, widrigenfall$ der wech⸗ 
felmäßige Anfpruch des Inhabers gegen Ausfteller und Indoffanten erlifcht; fo bei den 
im Inlande ausgeftellten Wechſeln; ausländiſche Wechſel werden, auch wenn fie im In= 
lande Giri erhielten, in Bezug auf die Präfentationspflicht Tediglidh nach dem am Orte 
der Ausftellung geltenden R. behanbelt (ſ. Prot. z. WD. ©. 41—45). Geht die Fixi⸗— 
rung einer befonderen Präfentationsfrift von einem einzelnen Inboffanten aus, fo hat Die 
Nichteinhaltung dieſer Frift lediglich den Untergang der wechſelmäßigen Verpflichtung dieſes 

- einzelnen Indofjanten zur Folge. Meß- und Marktmechiel find in der an dem Meß—⸗ 
oder Marktorte gefeglich beftunmten Präjentationszeit zur Annahme zu präfentiren. Dem 
Antrag, die Tratte zu acceptiren, braucht der Bezugene nad Wechſel-R. nicht zu entiprechen 
(f. unt. „Proteſt“), entfpricht er ihm aber, fo tritt die angedeutete Verpflichtung zur Zah— 
lung dann und infoweit ein, wenn und wie weit der Auftrag in der hiermit acceptirten 
Tratte gilt; doch behält ein A., welches nicht durch einen fpeciell gegen den Bezogenen 
gerichteten Betrug des Ausitellerd mit Wiffen eines Wechfelinhabers oder des Letzteren 
allen veranlaft wurde, feine wechjelmäßige Wirkung auch dann, wenn die Unterfchrift 
des Ausitellers fi als falſch oder verfälicht ergibt. Art. 75 d. WO. Borchardt, 
BD. (5. Aufl.) Zuſ. 554. Beftritten ift die Wirkſamkeit eines A., welches eine höhere 
Summe, als die in der Tratte genannte, zufihert; nah Runge, WR. 8. 34. III., 
gilt ein derartiges U. bis zum Betrage der Wechfelfumme (ald summa concurrens), 
nad Renaud, WR. S. 35 Anın. 2, iſt e8 „kein A.” (aber deshalb noch nicht noth= 
wendig ganz ungültig), nah Thöl, HR. 8. 215. 4. u. $. 218. II, muß es bi8 zum 
Betrag der Wechſelſumme als A., für den Ueberfhug — wenn es Orts- und Zeitdatum 
trägt — als eigener Wechfel angefehen werden; lettere Anficht verbient als die confe= 
quentefte den Vorzug. 

Der Torm nah ıft das A. eine Ichriftlihe Erklärung des Traffaten auf der Tratte 
jelbft abgegeben und des Inhalts, daß er den Zahlungdauftrag annehme; diefer Inhalt 
kaun ganz beliebig ausgedrückt fein, 3. B. wie gewöhnlich, durch die vom Acceptanten unter= 
fchriebenen Worte: „angenommen“, „acceptirt”, „acc.“, „geliehen“, „vu“, „visa“, „gut 
für” u. dergl., ja ed genügt die einfache Namenszeihnung des Traffaten auf dem Wechjel, 
welche in der Regel unten links oder quer am linken Rande des Wechſelbriefs angebracht 
wird und bei Wechleln, welche auf eine gemiffe Zeit nad Sicht geftellt find, nıit dem 
Datum der Acceptation zu verjehen tft. (Art. 20 d. W.O.) Aber erft menn das fo ge= 
Ichriebene A. vom Acceptanten dem zum A. präfentirenden Wechlelinhaber gegeben (begeben) 
und von diefem angenommen ift, ift der durch Schreiben, Geben und Nehmen des Wechſels 
in der angegebenen Reife ſich vollendende Acceptationdvertrag perfect, die Aımahme 
im Sinne des Abſ. 4 d. A. 21 d. W.O. „erfolgt“ und fann nun nicht mehr einfettig 
zurüdgenommen werben; über diefe höchſt beftrittene Auffaflung . Thal, HR. 8. 216 
©. 248 — 249; Gareis, „Die Creationstheorie”, eine wechjelrechtliche Kritik, S. 26, 
und die in N. 1 ebenda angegebene Yit. 

Das D. Wehf.R. erfennt auch ein Limitirte8 U. an: der Wechlelinhaber muß 
fih gefallen laſſen, daß dev Bezogene nur zum Theil acceptire; wegen der Wichtacceptatton 
des andern Theil der Wechſelſumme iſt alddann Proteft zu erheben. Andere Einſchrän— 
fungen des U. gegenüber dem Yahlungsauftrag ſtehen einer völligen Verweigerung des 
U. gleidy ; jedoch bleibt der Acceptant, ſoweit ein derartiges U. einen für die Wechſelinhaber 
intereffanten Inhalt hat, hierfür wechlelrechtlich haftbar. Art. 22 d. WO. 
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Eine Tratte kann aber auch durch eine andere Perſon, als den Traffaten, vollwirk⸗ 
ſam acceptirt werben «Intervention Dur U); ein derartige, fog. Ehren-A., wird 
entweder von einem in einer Nothadrefle des Wechſels Genannten oder von einem völlig 
Unberufenen mit den gewöhnlichen Wirkungen des A. gegeben. Art. 56 fi. d. WO. 

Ueber A. auf Domicilwechſeln |. unt. „Domicilwechſel“. 
Tas 4. kommt aud außerhalb des Wechſ.R. bet anderen (gezogenen) Handels⸗ 

papieren, 3. B. faufmännifchen Anweiſungen, vor und zwar, abgelehen vom Wechlelarreft, 
mit benjelben Wirkungen wie bei Tratten. Gareis. . 

Heceifion. Eine Begriffsbeftunmung findet fih nur bei wenigen Schriftftellern, wie 
z. 2. bei Wächter in Weiske's Rechtslexikon, L ©. 9: „A. ift im Allgemeinen Alles, 
was zu einem andem Gegenftande ald Zuwachs, Erweiterung, Vermehrung oder auch 
Belaftung hinzutritt“. Zumeiſt wird jener Begriff bei der Eintheilung der Sachen in 
Haupt= und Nebenfahen erwähnt uud als gemeinfames Merkmal der res accessoriae, 
accessiones, Zubehör das aufgeftellt, daß fie in einem juriftiichen Abhängigkeitsver⸗ 
bältniffe zur Hauptſache ftehen und deren Schickſal theilen. Unter Verwerfung der früheren 
Scheidung von accessio naturalis, industrialis, mixta (Oefterr. G. B. SS. 404— 422) 
trennt man jest gemöhnlich I) Früchte, d. h. alle ſeparirten Erzeugniſſe, alle Exträgniffe, 
Zinfen u. |. w.; ID) 4 im engern Summe, umfaffend: 1) die ſog. Pertinenzen, 2) den 
Zuwachs, d. h. unmefentliche, meift von Außen hinzugetretene Sachtheile. 

In den Quellen des Röm. R. bedeutet accessio bald Abhängigkeit einer Sache 
von einer andern, bald ein auf beſonderer Anordnung beruhendes Pertinenzuerhältniß, bald 
Erweiterung des Schuldgegenftandes Titelrubrik D. 22. 1 de usuris et fructibus et 
causis et omnibus accessionibus) „der Vermehrung einer universitas (Dirksen, 
Manuale v. accessio $$. 2. 3), nie dagegen das Factum des Hinzutretens, während ac- 
cedere auch Hinzutreten, ja ſelbſt „Jemandem zufallen‘ (1. 38 D. 41. 1) bebeutet. Unter 
den neueren Geſetzen Tpricht der C. civ. a. 546 von droit d’accession. 

Bon Wichtigkeit ift nun diefer Begriff für die Frage, ob e8 einen Eigenthums- 
erwerb durch A. oder Verbindung gibt. Einige ftellen eine Menge Fälle unter jener 
Rubrik ohne Begrifisbeftunmung zuſammen (Reller, Band. 8. 138 ff.; Windſcheid, 
1.$. 188), Andere verlangen ald allgemeine Borausjegung eine Innigkeit der Verbindung, 
wodurch die Sache ihr bisheriges, Telbftändiges Dafein verliert und ſprechen von Verb in⸗ 
dung ohne A. und einer mit dent Charakter derſelben (Buchta, Band. SS. 162 — 
165). Gewöhnlich werben hierher folgende Fälle gerechnet : 

1) Die in einem öffentlichen Fluſſe entftandene Infel fallt in das Eigenthum der 
anliegenden Grundeigenthümer und entjcheivet eine inmitten des Fluſſes gezogene Tinte, ob 
ein Stüd und ein wie großes dem einen oder anderen zufällt. 1.30 8.2 D. 41.1 — 
Sächſ. L.R. B. II. 4. 568.3 — Sächſ. Gel. 8 2831 — ALR Th. J. 
zit. 9 88. 242 — 262 läßt bei privaten und öffentlichen Wäflern eine Linie entfcheiven, 
die in grader Richtung die Mittelpunfte zweier Querlinien verbindet, die die Endpunfte 
der Intel berührend von dem einen zu dem andern der gegenüberliegenden Ufer gezogen 
werden und forbert Befigergreifung — Defterr. Gef. 8. 407 — C.N. a. 560. 561. 

2) Das verlaifene Flußbett alveus derelictus fällt wie die insula in das 
Eigenthum der Anlieger. 1. 30 88.1.3 D. 41.1 — Sidi. L.R. B. U. A. 56 
8.3 — Sid). ef. $. 231 — ALR. Th. I. Tit. 9 88. 263— 274 au für 
Prvatwäfler — Oeſterr. Gef. 88. 408— 410 — C, N. a. 562. 563. 

3) Die Alluvion fällt dem betreffenden Grundeigenthümer zu, 1. 78.1 D. 41. 
L—ALR. Th. J. Tit.9 S8.225—241 — Sächſ. Geſ. 8. 282 — Defterr. Gel. 
$. 411 — C. N. a. 556. 557 (außer bet lacs und etangs). 

4, Die Avulſion fällt mit dem Grundſtück verwachſen dem Eigenthümer deſſelben 
w178.2D. 4.1 — Sächſ. L.R. B. II. A. 56 82 — AR Th. J. 
Tit. 9 88. 223. 224 geſtattet dem früheren Eigenthümer bei Erkennbarkeit Zurücknahme 
binnen einem Jahre — Sächſ. Gef. 8. 282 — Oeſterr. Gef. 8.412 —C.N. a. 559. 
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5) Der Orundeigenthümer erwirbt auf feinen Boden ausgeſäeten fremden Samen 
und fremde Pflanzen, die Wurzel geihlagen, satio-plantatio, 1, 26 8.2 D. 
41.1. — A.L.R. Th. I. Tit. 9 SS. 275 — 284 läßt dem redlichen Befteller die er- 
werslichen Beftellungsfoften, dem unreblichen die lokalwirthſchaftlichen erjegen — Sächſ. 
Gef. 8. 285 — Defterr. Gef. 8 420 — C.N. a. 554. 555. 

6) Die inaedificatio gehört dem Grundeigenthümer, folange eine fefte Berbin- 
dung befteht und geht bei Gebäuden die actio de tigno juncto auf den doppelten Werth 
verbauter fremder Materialien — ein Anfpruh, den Bangerom I. $. 300 nur ke 
entwendetem Material, Sintenis I. $. 50 Note 52 nur gegen einen fur zulaflen will. 
1.78 10 D. 41. 1. — ACER. Th. 1. Tit. 9 SS. 327 — 339 geftattet dem Grund 
eigenthümer gegen Erftattung der Baukoſten fih den Bau anzueignen oder vom Bauen: 
ben den Werth des Bodens und Schadenserſatz oder Wegräumung auf deſſen Koften zu 
verlangen, falls er nach Kenntnißnahme dem Baue jofort wideripriht — Sächſ. Gef. 
8. 286. 237 — Defterr. Gef. SS. 417—419 — C.N. a. 554. 555. 

7) Berbindung beweglicher Sachen mit beweglichen; hier fteht bei Aufgehen der ver: 
bundenen Sade in der andem entweder das Eigenthum dem Eigenthümer der Hauptſache 
zu oder es ift ein gemeinſchaftliches, falls eine ſolche nicht vorliegt. Fälle Schreiben 
1.9812 D. 41. 1 — Malen 1. 23 8. 3 D. 6. 1 (Anficht des Paulus), 1. 9 
8. 2 D. 41. 1 (Entſcheidung Juſtinians/ — Anſchweißung ferruminatio 1. 238.5 
D.6. 1 — confusio, commixtio 1.3 $.2 D. 6.1 — intextura ]. 23 
D. 34.2 — ALR. Tb. I. Ti. 9 88. 298— 323 — Sächſ. Gef. 88. 247— 
252 — Defterr. Gef. 88. 414—416 — C.N. a. 565— 577 läßt bier überall 
natürliche Billigkeit entſcheiden und gibt nur anleitende Vorschriften. 

In neueiter Zeit iſt dieſer Eigentbumserwerb durch A. als ven römiſchen 
Duellen unbefannt und ald nur im Falle der Verbindung von Flüffigfeiten und Metallen, 
einfchließlichh der ferruminatio, d. h. Verbindung zweier Metalllörper durch eigene 
Cohäſionskraft vorhanden, dargeftellt worden von Behmann, zur Lehre vom 
Eigenthbumserwerb durh A. und von den Sachgeſammtheiten, Kiel 1867, 
indem in einigen Fällen fein Erwerb ftattfindet, in anderen derfelbe nicht auf A. beruht. 

Lit.: ©. Göppert, Ueber die organiſchen Erzeugnifie, Halle 1869, ©. 51—55. 87—100. — 
Bremer in der Kril. Bierteljahrsfhr. X. S. 1-67. — Göppert: Ueber die Bedeutung von 
ferruminare und adplumbare in’ben Pand., Bresl. 1869. Teihmann. 

Hecoltis, Franciscus de, geb. 1418 zu Arezzo, Iehrte zu Bologna, Ferrara, 
Siena und Bifa, ftarb 1485. 

Nahgefhriebene VBorlefungen über Dig. vetus u. novum — Infortiatum, 
Lugd. 1538 — Codex Papiae 1502. 1503. 

Lit.: Savigny, VI. 328 — 41. Teihmann. 

Accrescenz (Anwachſung, Zuwachs, aceroissement) tft ein Rechtsbegriff, der im 
engften Sinne dem Erb-R., im weiteren auch anderen Rechtsmaterien angehört. Zus 
nächt nämlich bezeichnet accrescere, ſynonym mit accedere, den Zuwachs zum Haupt- 
gegenftande eines Rechts, welcher diefen von außen ber vergrößert, vermehrt; ſodann aber 
und zwar technifch den Zuwachs von innen heraus, d. h. die Erweiterung des tbeellen 
Antheild eined Mitberechtigten unter mehreren an ſich auf das ganze Recht berechtigten 
Perfonen um den Antheil des bezw. der bis dahin concurrirenden Mitberechtigten, welche 
Erweiterung ipso jure erfolgt. e Inden der Quotentheil des Ausfallenden für dieſen fort 
fällt, wächſt derſelbe eben dadurch von Rechtswegen dem erfteren an (jus accrescendi). 
Da aber deffen Recht ſchon an fih auf das Ganze ging, follte man genauer von non 
decrescere (Nichtabwachſungsrecht) reden. Beftrittene Fragen find, ob aud unter Ditt- 
eigentblimern nach älteren Röm. R. der von Einem derelinguirte Antheil dein Anderen 
angewachlen fer, und inwiefern das heutige Priv.R. andermeite Mitberechtigungen mit 
eventnellem Geſammtrecht jedes Einzelnen aufzumeifen habe. Im engften Sinn tft A.-Recht 
ein Begriff des Erb-R. Die erbredtliche Anmachfung, deren Gegenftand eine Erb- 
Ihaft oder ein Vermächtniß bildet, findet nach Röm. R. ftatt 1) unter Miterben, 
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und zwar bier als Conſequenz der Unwerfalfucceffion und der Einheit des Nachlaſſes, 
indem jeber von mehreren neben einander zur Exbichaft Berufenen zur Repräfentation ber 
vermögensrechtlichen Perſönlichkeit des Erblaffers, folglich zur Gefammterbfolge berufen ift, 
und eine Theilung in die Erbſchaft nur durch das Zufammentreffen der mehreren Mit- 
erwerber bewirkt, das Erb-⸗R. eines jeden nur durch die Coeriftenz der Miterben befchränft 
wird (tota hereditas singulis data, partes concursu fiunt; invito quoque accrescit 
portio; portio portioni accrescit), Wird demnach von mehreren Miterben, denen zuſam⸗ 
men die Exrbichaft deferirt worben, einer nicht Exbe, fo fann die Anwachlung des erledigten 
Erbtheils weder vom Teſtator verboten, noch won dem anderen erwerbenden oder erworben- 
habenden Miterben vermieden werben; biefelbe tritt ferner auch noch nach deſſen Ableben 
für feine Erben ein. Nur durch einen Transmiſſions- bezw. Indignitätsfall und durch Sub- 
fitution wird die A. ausgefchloffen. Dem anwachſenden Erbtheil folgen ohne weiteres alle 
defien jura mie onera, foweit nicht etwa der Erblaffer im Teſtament bezw. Inteftatcodicill 
en Vorrecht oder eine Belaftung ausschließlich auf den nunmehr ausgefallenen Erben berechnet 
hatte. Die Anwachfung ift rechtliche Nothwendigkeit a) bei der Inteftaterbfolge; die vacante 
Portion fann nicht an Erben der folgenden Grade und Klaffen fallen, da diefe durch Die Erifteng 
von Erben der vorgehenden Klaſſe noch immer ausgeichloffen find; der Zuwachs kommt 
zunächſt nur den in demfelben Stamm oder derfelben Yınie ftehenden Berfonen, und erft 
nach Ausfall aller diefer den übrigen Miterben zugute. Ebenſo b) bei teftamentarijcher 
Erbfolge, denn die Inteftaterben find durch die Eriftenz von teftamentarifchen ausgejchloffen. 
Anders nur für den Soldatennachlaß, e8 wäre denn, daß auch hier die Amvachfung dem 
ertennbaren Willen des Teftator entfpräde. Hat der Teftator einige feiner Erben con- 
jungixrt, d. b. zu einem und demfelben Erbtheil berufen (re conjuneti), jet e8 zugleich in 
Einer Satzverbindung (re et verbis conjuncti) oder nicht, ſo tritt bei dem Ausfallen 
eines der fo Berbunvenen die Anwachſung zuvörderſt nur zugunften der conjuneti ein; 
wogegen eine blo8 der Kürze halber gebrauchte Collectiobezeihnung (jog. verbis con- 
junetio) ein folche® Vorzugsrecht nicht begründet. Jenes Vorzugsrecht innerhalb des jus 
accrescendi, nicht dieſes jelbft, wurzelt im Willen des Erblaffers. Die durd) Anwachſung 
bewirkte Vergrößerung eines Erbtheils kommt im Zweifel auch dem Univerſalfideicommiſſar 
Anwärter) zugute; ob auch dem Erbichaftsfäufer, ift eine Frage, deren Antwort nur 
der concreten Intention der Contrahenten entnommen werben follte, das Preuß. A. ER. 
aber bejaht fie Ichlehthin. Die A. bei Erbfolge gegen sein Teſtament erledigt ſich theils 
nah ven für die Anteftaterbfolge angegebenen Regeln, theils durd) die Wirkung ver 
betreffenden Anfechtungsflage. 2) Unter Bermähtnißnebmern, als bloßen Sin- 
gularfuccefforen des Erblafjers, gilt an und für fich fein A.-Recht (dev Gegenftand des 

vacanten Bermächtniffes verbleibt dem Onerirten). Doch kann dafjelbe bier ausnahınd- 
weile durch den Willen des Teſtator begründet werden. Dies ift der Fall, wem 
er Mehrere zu Einem VBermächtniffe verbunden hat (collegatarii, Mitvermächtnig- 
nehmer), und zwar re oder gar re et verbis; während aud) hier eine bloße Wortver- 
bindung (verbis tantum conjuncti) nicht genügt. Ber wirklichem Mitvermächtniß er- 
weitern fidy die Antheile der übrigen durch das Fortfallen des einen Theilhabers nach den 
beim Miterbrecht erörterten Grundſätzen; nur, daß in Zweifel den re et verbis con- 
junetis unter fich ein vorzugsweiſes Anwachſungsrecht zufteht. Eigenthümlich, und viels 
leiht auf der rechtlichen Untheilbarkeit und thatfächlichen Dauer des Gegenftandes beruhend, 
ft die Beftimmung für das Vermächtniß des Nießbrauchs, daß hier A. für die Colle— 
gatare auch dann eintritt, wenn der nachher Ausgefallene den Ufusfructus bereitd er- 
worben hatte. — Dem deutichen R., welches urfprünglic, fein Erb-R. im Sinne der Univers. 
Taljueceffion, vielmehr nur Succeffion in die einzelnen Gegenftände kannte, mußte demgemäß 
der Begriff des Erbanwachſungsrechts fremd bleiben, bis an der Hand des recipirten 
rom. Erb-R., namentlid) des teſtamentariſchen, auch diefer mit obigen Folgeſätzen ſich 
einbürgerte. Nunmehr konnte nach Ausbildung eines vertragsmäßigen Erb-R. im fpä- 
teren MA. die Frage entftehen, ob aud unter dieſen Bertragserben felbft, wenn 
diefelben nicht geradezu conjunetim eingelegt find, A. eintrete, was von Einigen (auch 
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vom Preuß. L.R. und vom Sächſ. ©.B.) bejaht, richtiger aber verneint wird. Das Preuß. 
R. bat, obgleich e8 die Regel: nemo pro parte testatus etc. verwirft, das Recht des 
„Zuwachſes“ im Allgemeinen anerkannt, doch mit der Modiftcation, daß ber Teſtator ben 
Zuwachs verbieten fann, in welchem Falle die erledigte Erbportion an bie Iuteftaterben 
fält. Ganz ähnlich und ausführlich dad Sächſ. G.B., jevoh fo, daß hier unter Tefta- 
mentserben überhaupt nur dann A. eintritt, wenn Mehrere „ohne Angabe, wieviel ein 
ever erhalten foll“, eingefett find; unvollfommen ber C. civ. 

Lit.: Baumeifter, Das Acer.-R. unter Miterben ıc., 1829. — Mayer, Das R. ber 
Anm. x, 1835. — Witte im R.- ter. I. S. 270 fi. — Sintenis, Civ.-R., III. 88. 203. 
213. — nering, Röm. Erb-⸗R., ©. 519 1 — Baron, Geſamnmntrechtsverhältniſſe S. 65 fi. 
und 8. 40. — Windſcheid, Lehrbuch, III SS. 603 fi. — 1. 53. 8. 1. . 29, 2. 1. 9. 
D. 32. C. 6, 10. 51. Preuß. A. L. R. L 11. 88. 458 fi. I. 12. 88. 45. 251. 285 ff. 366 ff. 
615. „wis GB. 88. 2269 ff. 2373. 2431 fi. 2507. 2511. 2551. C. eiv. a. 724. 785. 
1044 ff. Schütze 

Accurfius GFranciscus?), geb. 1182 zu Bagnolo bei Florenz, Sohn eines 
Bauern, ein Schüler Azo's; ftarb 1260. 

Er f hrieb: Zuſätze zu Johannes Summa Authenticorum — Apparatus Authentico- 
rum — bie glossa ordinaria, welde in den Gerichtshöfen völlig gefetsliches Anſehen erhielt. 
(Befte Ausgabe von Godefroy, Lyon 1589.) Sigle, Ac. Acc. 

Lit.:; Sapigny, V. ©. 262—305. — Dante, Inferno, XV. v. 110; — f. oben 
I. ©. 111. — Claussen, Diss. denuo edendae Acc. glossae specimen, Hal. 1828. 

Sein Sohn erfter Che, Franciscus, geb. 1225 zu Bologna, ging mit Eduard I. 
von England nad London und befam in Oxford eine Aula, von der er jedoch keinen 
Gebrauch machte. 1282 kehrte er nach Bologna zurück und ftarb 1293. 

Er ſchrieb; Casus zum D. novum und Iehrte mit großem Grfolge. 
Lit: Savignv, V. 306—323. 351. 

Sein Sohn zweiter Ehe, Cervottus, geb. 1240, wurde 16 Jahr alt Doctor, 
befleivete in Bologna öffentliche Aemter und ſchrieb (Ichlechte?) Gloſſen zu denen ſeines 
Vaters, die als Cervottinae ſprüchwörtlich wurden. 

?it.: Sapigny, V. 323 — 330. . 

Ein anderer Sohn zweiter Ehe, Wilhelmuß, geb. 1246, wurde Doctor, aus 
der Verbannung zurüdgelehrt auditor Rotae, canonicus zu Florenz und ftarb 1314. 

Er ſchrieb: Casus longi Institutionum — Casus zum Codex und Quaestiones. 
Lit.: Savigny, V, 331 — 3371. 349. Teihmann. 
Actenſchluß (conclusio causae), d. h. das Decret des Nichterd im fchriftlichen 

Pre., wodurch derfelbe die Acten rückſichtlich des tbatfächlichen Vorbringens für vollſtändig 
und fpruchreif erklärt, nachdem die Parteien in diefer Hinficht nichts mehr anführen zu 
fönnen, erflärt haben. Während eine derartige Kundgebung der legteren (renunciatio) und 
der bezüglihe Ausfpruch des Richters im romaniſch-kanoniſchen Pre. ded MA. bei 
Strafe der Nichligfeit der weiteren Verhandlungen abgegeben werden mußte, bat ber gem. 
D. Pre. die conelusio causae ſchon lange nicht mehr als einen weſentlichen Act des 
Berfahrend betrachtet und daher wird heute vielfach in der Praris ein den Actenſchluß 
ausſprechendes Decret nicht mehr erlaffen, vielmehr erfolgt derſelbe thatſächlich dadurch, 
daß der Richter, wenn die gewöhnliche Zahl der Schriftfäge erſchöpft iſt und ihm Die 
Sache fpruchreif erjcheint, das Erkenntniß abfakt. ’ B. Hinſchius. 

Actenveriendung transmissio actorum). Die im M.A. in Deutichland ber 
ſtehende Sitte, Rechtöbelehrungen und Urtheile bei den Gerichten der Mutterftäte (Ober= 
höfen) einzuholen und die in der italienischen Praxis entmidelte Anſchauung, daß Die 
Doctoren Rechtöbelehrungen nach Art der altröm. Yuriften mit bindender Kraft für Die 
Richter zu ertheilen befugt feien, führte mit der Neception des Röm. N. in ‘Deutlch- 
land dazu, daß bier die vielfach in den fremden Rechten ımbewanderten Richter die Acten 
ſowohl in Criminal- wie auch in Civilfachen an andere Obrigfeiten, d. 5. Gerichte 
(landesherrliche und fläbtifche, ſog. Schöffenftühle) oder Juriften = Facultäten zur Abfaffung 
des Urtheild verfandten. Diefe Spruchbehörden, von denen jede Partei drei vor der 
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Verfendung eximiren, d. h. ablehnen kann, fällen nad der Praxis kraft ihnen mandirter 
Gerichtsbarkeit das Erkenntniß im Namen des trandmittirenden Gerichtes. Stattfinden 
fann die Verſendung bald auf Antrag beider, bald auf Antrag ſchon einer Partei, bald 
ex officio durch den Richter; ob blos im höchſter Inftanz oder zum Erſatz der lebten 
Inſtanz oder in allen Iuftanzen, iſt particularrechtlich verſchieden beſtimmt. Wegen bes 
Widerſpruchs mit der Idee der flaatlichen Jurisdiction ift die A. ſchon feit dem 18. Jahr- 
hundert in einer Reihe von deutſchen Staaten (jo in Preußen, Batern, Heſſen-Kaſſel, 
neuerding® auch für das neue Nd. Bundes O.H.©.) abgelchafft worben, und ftirbt, weil 
fie ferner mit dein Grundprincip des münblichen Verfahrens unvereinbar ift, mehr und 
mehr ab. So hat fie für den ErimnFre. ihre Bedeutung faft ganz verloren. 

Lit.; Elfäffer, Bon der Verfenbung der Ncten binter Danz, ordentlicher Pre., 
4. Ausg. Stuttgart 1806; Wetzell, Eiv.Brec., 2. Ausg. S. 480; Heffter, Str. R. 8. 681. 

P. Hinſchius. 

Aetiengefellihaft iſt ein Verein, bet welchem alle Mitglieder nur mit beſtimmten 
Bermögensernlagen betheiligt und haftbar find. 

Im Alterthum unbefannt und durch Sclaverei und Peculienwejen entbehrlich, auch 
m den oft für dad Gegentheil angeführten Gefellichaften der röm. Zollpächter keines— 
wegs enthalten, ift diefe Bereinsform aus dem Zuſammenwachfen verichtedener im Ge— 
ſammteigenthum und in der Genofjenihaft liegender deutichrechtlicher Wurzeln durch das 
moderne Verkehrsleben allmälig hervorgebildet worden. Zuerft in Banken, großen Welt- 
handelscompagnien und anderen eng mit dein Staat verfmäpften Inftituten verwirklicht, {ft 
in neuerer Zeit die A. auf allen Gebieten des Handels, des Gewerbes und des Verkehrs 
einer Der mächtigften Hebel der Entmidelung geworden und hat ſich mehr und mehr 
zum Organ ber freien Kapitalsaſſociation umgeftaltet. Dieſem Entwickelungsgange 
entipricht es, daß lange Zeit hindurch die gefammte rechtliche Eriftenz der neuen Bereind- 
form auf das durch Staatlichen Octroi für jeven einzelnen Verein gegründete Spectalrecht 
bafirt blieb, bis in neuerer Zeit die Gſgb. aller europäiſchen Länder ein gemeines Recht Für fie 
geihaffen Hat. Im Deutichland beftehen freilih gemeinfame Regeln nur fir Hanbels- 
gefchäfte treibende W.: Doch find die betreffenden Abichnitte des H.G.B. in ermigen 
Staaten (3. B. Hamburg, Oldenburg, Mellenburg) unbedingt, in andem (3. 3. Preußen, 
Braunſchweig) mit geringen Modificationen auf alle Actienvereine ausgedehnt. Wo 
dies nicht der Tall iſt, muß fr A., deren Gegenftand nicht in Handelsgeſchäften 
beftebt, auf das Gewohnheitsrecht und bie Theorie zurüdgegangen werben. 

Die rechthliche Natur der A., deren wirtbichaftlihe Bedeutung als reiner 
Kapttalorganismus feftfteht, ift ſehr beftritten. Die Meiften ſehen nur auf den Perſonen⸗ 
verband ‚md erflären dann ben Berein bald für eine Societät (Sintenis, Thöl, 
Pöhle, Treitſchke, Nösler, Gerber, Schmid), bald für eine Corporation 
(Unger, Heifd, Hermann, Fid, Renaud), bald für eine deutſchrechtliche Genof- 
Venfhaft (Wolff) Weist!F Bluntfchli, Befeler); oder fie nehmen eine Gefell- 
haft mit „formeller”, „collectiver“ Einheit (Folly, Brindmann, Reyſcher, 
Salkowski), oder umgekehrt eine juriftiiche Perſon mit gejellfichaftlihen Momenten 
(Auerbach, Diegel, Fitting, Ladenburg) an. Andere fehen lediglich auf vie 
kapitaliſtiſche Seite und finden dann in der A. bald eine eigenthümliche fachenrechtliche 
Gemeinſchaft (Marbach), bald ein fubjectlofes Zweckbermögen (Brinz, Demeliuß, 
Bekker), bald einen perfonificirten Kapitalfonds, eine Stiftung oder cin DVerfehrs- 
inſtitut (Runge, Witte, Endemann) Das wahre Welen der A. ift das einer 
Vermögensgenoſſenſchaft: fie ift erftens eine genoſſenſchaftlich conftruirte Körper: 
ſchaft mit felbftändiger Vereinsperſönlichkeit, und umterfcheidet ſich zweitens von anderen 
Genoſſenſchaften Dadurch, daß im Ganzen wie im Einzelnen ihre Exiftenz buch ein 
begrenztes Kapitalvermögen bedingt und beſtimmt wird. Weſentlich ift daher für fie 
ein Grundkapital, deſſen Nominalantbeile die Mitgliedſchaft in ihr bedingen und beftim- 
men und das dem Ganzen die Richtung und den Lebenszweck verleiht, jo daß Die Indi— 
vinualität der verbundenen Perjonen völlig gleichgültig ift und felbft ganz unbeſtimmt 
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bleiben Tann, auch der Name des Vereins ein unperfönlicher fein muß. Wefentlih aber 
ift ferner ein an dies gegliederte und zweckbeſtimmte Kapital fich anfchmiegender Perſonen⸗ 
organismus, ohne welchen jenes nicht Leben und Handeln könnte. 

Die Errihtung der 4. ſetzt daher zuwörderft das Zuſammenbringen des Grund 
fapıtal8 durch Einzahlung oder Zahlungsveriprechen voraus. Zu biefem Behufe pflegt 
der eigentlichen Errihtung eine Reihe vworbereitender Handlungen voranzugehen, welde 
zwiſchen den ein Project aufftellenden Gründern ober Unternehmern und den fidh zur 
Betheiligung bereit erflärenden Zeichnern fehr complicirte Rechtsverhältniſſe erzeugen und 
oft ſchon eine vorläufige Vereindorganifation herbeiführen. Im Ganzen ift feſtzuhalten, 
daß Alles, was vor der corporativen' Exiftenz des Vereins als ſolchen Tiegt, fih auf dem 
Gebiete obligatorifcher Vertragsverhandlungen bewegt. Dagegen iſt die Errichtung ſelbſt 
ein conftitwirender Act, vermöge deſſen der Geſammtwille der Theilnehmer die Körper⸗ 
ſchaftsperſönlichkeit ins Leben ruft. Hierbei bevarf es eines nach dem H. G. B. notariell oder 
gerichtlich abzufaflenden Statuts, das als VBerfaffungsurfunde des Vereins die Normen über 
defien eſſentielle Lebensbedingungen enthalten muß. Außerdem fordert das H. G. B. ſtaat⸗ 
liche Genehmigung, die dann in correſpondirender Weiſe für ſpätere weſensverändernde 
Acte nöthig iſt; es geſtattet indeß den Landesgeſetzen, dies Erforderniß fallen zu laſſen, und 
ſchon haben mehrere Staaten (z. B. die Hanſeſtädte, Oldenburg, Baden) davon Gebrauch 
gemacht, was zur Erwartung baldiger allgemeiner Freigabe der Actienvereinsbildung um 
ſo mehr berechtigt, als auch England (1862) und Frankreich (1867) damit vorgegangen 
ſind. Endlich aber muß, damit die A. Dritten gegenüber als ſolche rechtlich exiſtire, die 
Eintragung ins Handelsregiſter hinzutreten. 

Die Mitgliedſchaft in Der A. iſt organiſch verbunden mit den als Actien bezeich— 
neten ideellen Werthquoten, in welche das Vereinsvermögen zerlegt iſt; fie folgt daher, weil 
Anner und Ausflug einer Vermögensquote, trotz ihres gleichzeitig perſönlichen Gehalts 
den Regeln des Sachenrechts. Actien erwirbt man entweder originär vom Verein durch 
Emiſſion oder derivativ durch Succeſſion in ein beſtehendes anderes Actienrecht. Die 
Aetien verkörpern ſich in Actienurkunden, welche entweder auf Namen lauten, in welchem 
Falle durch Ein- und Umſchreibungen im Actienbuch der Erwerb und Rechtsübergang 
controlirt wird, oder auf den Inhaber, in welchem Falle ſie aber erſt nach Einzahlung des 
vollen Nominalbetrages ausgegeben werden ſollen. Die Actien ſind untheilbar, können aber 
von vornherein in Actienantheile zerlegt werden. Die Rechte und Pflichten des Actionärs ſind 
doppelter Natur. In ökonomiſcher Beziehung iſt er verpflichtet, die verſprochene 
Einlage voll und rechtzeitig einzuzahlen, was poſitive Beſtimmungen über die gleichzeitige 
Verhaftung des urſprünglichen Zeichners für einen gewiſſen Betrag (D.H. G. Art. 222— 223) 
nicht ausſchließt; und ev erwirbt dafür einen Antheil am Gelammtvermögenswerth, ber 
aber nur nad) dein Fortfall des gejellihaftlichen Bandes ſich als freie ideelle Quote dar- 
ftellt, gegen die beftehende Geſellſchaft dagegen Lediglich den Anſpruch auf Dividende, 
d. h. auf verhältnigmäßige Betheiligung am gefeß= und ftatutenmäßig ermittelten Rein- 
gewinn, gibt. Die Actie enthält aber zweitens die Mitträgerihaft der Bereins- 
perſönlichkeit, weshalb fie zur Unterwerfung unter das Statut (z.B. etwaige Schiebs- 
Gerichte) verpflichtet und ein Stimmrecht in Bereindangelegenheiten verleiht. 

Die Organifation der A. ſchafft in mannichfachfter Weife die oft ſehr compli— 
cirten Organe für die einzelnen Lebensfunctionen der Körperſchaft. Weſentlich ıft überall 
ein die Vollzugs⸗ und Verwaltungsbehörde bildender Borftand und eine in beftimmten 
Umfange befchlußfaffende und controlirende Generalverfammlung, melde theils 
veriodiſch theils auf außerorventliche, in gewiſſen Jällen dem Vorſtand zur Pflicht gemachte 
Berufung zufammentritt ımd in welcher im Zweifel jede Actie eine Stimme gibt und 
Stimmenmehrheit entſcheidet. Möglich iſt die Beftellung eines Aufſichtsraths, der, 
wenn beftellt, eine ftändige Controlinſtanz mit beftimmten geſetzlichen Befugniffen bilvet. 
Außerdem fommen zahlreiche andere Beamte, Bevollmächtigte, Agenten und Diener vor. 

Nah außen tritt die Gefellfchaft durch die dazu legitimirten Organe, regelmäßig 
duch den Borftand auf, deſſen gefetzlich geordnete Vertretungsbefugniß Dritten gegen= 
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über mit Wirkſamkeit nicht befchräntt werden kann. Berechtigt und verpflichtet wird 
der Berein als folder, jo daß aljo Dritten lediglich das Geſellſchaftsvermögen haftet, 
welches ſich aus dem Grundlapital, wie dieſes duch den Verkehr gemehrt oder gemindert 
ift, ven für Reſerve, Tilgung und ähnliche Zwede gebildeten Nebenfonds und den noch 
geſchuldeten oder zu Unrecht Buehifempfangenen Einlagen der Actionäre zuſammenſetzt. 

Berändert wird die A. miemald durch einen Wechſel des Perſonenbeſtändes, 
jondern immer nur durch jachliche Momente, namentlih aud durch Herabfegung oder 
Erhöhung des Stammkapitals. Die Iettere erfolgt entweder dur neue Actienemiſ⸗ 
jionen, wobei die verfchiedenen Serien öfter ungleiches Recht erhalten (Stammactien, Priori- 
tãtsactien), oder durch Aufnahme einer Anleihe gegen verzinsliche Schulofcheine, fog. 
Privritätsobligationen, welde, weil fie nur zum Gläubiger machen, juriftifch von den 
Actien durchaus verſchieden find. 

Aufgelöft wird die U. durch Ablauf der ftatutenmäßigen Zeit, durch Belchluß ver 
Generalverſammlung, durch Concurderöffnung und durch Berfügung der Verwaltungsbe- 
hörde, wenn das Grundkapital um die Hälfte vermindert ift, wozu nad) den Landesgeſetzen 
noch andere Fälle adminiftrativer Auflöfung treten. Es folgt die Beendigung des Betriebs 
und die Bermögensvertheilung. Die Liquidation bejorgt um Zweifel der Vorſtand nach 
den Regeln der offenen Handelsgeſellſchafi. Ausgeſchloſſen bleibt fie bei der fog. Fuſion, 
welche eintritt, wenn mit der Auflöfung unmittelbar die Uebertragung des Geſchäfts nebft 
Activen und Paffiven auf eine andere durch die Bereinigung gebildete oder umgeftaltete 
Gefellfchaft verbunden wird. Das H.G.B. ſucht für dieſen Fall durch Anordnung einer 
zeitweife fortdauernden getrennten VBermögendverwaltung die Rechte der alten Gläubiger 
u 
Ne en: D.H.8.B. Art 207— 239. — Preuß. Gef. v. 15. Febr. 1864 und Braunſchw. 

v. 30. April 1867. — Franzdf. Gef. v. 24. Juli 1667. — Engl. Compagnies-Act v. 7. Ang. 
1862. — Andere Gefete 6. Renaud 8. 2. — Ferner bie Geſellſchaftsſtatute. 

Lit.: Pöhls, Das Recht der A. Hamb. 1842. — Renaud, Das Recht der A. Leipz. 1863. — 
Auerbad, Gefellihaftswelen S. 184— 107. — Marbah, Ein Wort über den Rechtschar. 
der Actiervereine Leipz. 1844. — Hermann, Der Rehtschar. der Actienvereine Leipz 1858. -- 
Abd. v. Jolly und Kenfcher i. d. Ztſchr. f. D. R. XL 317. XIO, 382; v. Voigt, Rösler, 
Sid, Runge, Witte i. d. Ztſchr. f. das gef. Handels⸗R. I. 477. IV. 286. V. 1. VI. 229. 
VIH. 41. — Die Lehrb. des HR. und des D.Priv.K. — Gierte, Rechtsgeſch. ver D. 
Genoſſenſchaft 69. — Weitere Nachweiſe b. Renaud 8. 3. O. Gierke. 

Adcitation, d. h. die vom Richter ausgehende Beiladung einer Perſon, um an 
einem Proceffe als Partei theilzunehmen. Bon der älteren Theorie namentlich zur Reali— 
firung einer vom Bellagten vorgeſchützten exceptio plurium litis consortium und bei 
den iudieia divisoria zugelaffen, wird ihre Statthaftigfeit von den Neueren wegen ihrer 
Umvereinbarteit mit der Berhandlungsmarıme verworfen. Ber der durch das mündliche Ver⸗ 
fahren nothwendig bedingten Abſchwächung der legteren erjcheint die A. aber nicht abfolut 
verwerflich und ſo beſtimmt im Gegenfat zur Hannov. Pre. D. 8. 42 der Nd. Entw. 8. 86, 
daß ſäumige Streitgenoffen in ſolchen Zällen, wo das Rechtsverhältniß allen gegenüber 
nur einheitlich feftgeftellt werden kann, als durch die Proceljirenden vertreten angefehen 
werden follen. Im Franz. Pre. ftreitet man über die Statthaftigkeit der jog. inter- 
vention passive. Die überwiegende Meinung und die Gerichtsprarxis läßt fie freilich zu. 

* Lit: BPland, Mehrheit der Nechtöftreitigfeiten, S. 394; Schlink, Franz. Civ.Pre.O. 
8. 295. . HSinfhin®. 

Addictio in diem, ein fog. pactum adjectum, ift die den Hauptvertrag bedin- 
gende Nebenabrebe, daß einem oder beiden Kontrahenten erlaubt fei, den Vertrag aufzu- 
heben, wenn innerhalb einer beftimmten Friſt fih eur anderer Contrabent finden follte, 
der daB gleiche Gefchäft mit vortheilhafterem Gebot einzugehen bereit if. Es finden 
daber die Grunbfäge von Bedingungen auf fie Anwendung. Sie fommt am bäufigften 
vor bei dem Kauf zu Gunften des Berfäufers und kann ald Suſpenſiv- oder Kejo- 
(utio-Bebingung gefaßt werden; im Zweifel ift fie letzteres (ebenfo das B.G.B. für d. 8. 
Sachſen). Die Beringung ift eingetreten, wenn em vortheilhafterer Antrag dem 
Berechtigten gemacht, und von ihm angenommen tft; vortheilhafter iſt jede günſtigere 

v. Helgendorff, Rechtslexikon. 1. 2 
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Bedingung ‚3. B. auch kurzere Friſt oder günſtigerer Ort ver Preiszahlung, nicht aber 
bloßer Verzicht auf die dem früheren Käufer anbennfollenden Früchte Mehrere Ber- 
fäufer müffen, wenn nicht jeder nur fernen Theil verkaufte, ein ſtimmig den neuen Käufer 
annehmen. Erfolgt in der Friſt die Annahme beffelben niht unbedingt, ſondern 
z. B. wieder mit a. i. d., jo ift die Bedingung nicht eimgetreten und ber erfte 
Kanf wird perfect. Der erfte Käufer hat das Recht, in das Gebot des zweiten einzur= 
treten (beftr. ob er ihm nicht überbieten müſſe) und dadurch feinen Kauf aufrecht zu 
erhalten; er muß jedoch die aus dem erften Kauf bereitd gezogenen Nutungen unter 
Abzug der verwendeten Koften und Zinſen des bezahlten Preiſes dem Berfäufer veftituiren. 
Den Grundfägen über Bedingungen gemäß verlieren vor ihrem Eintritt getroffene Ber- 
fügungen des Käufers mit demfelben ihren rechtlichen Beitand; für ven Fall der Re— 
folutiobedingung ift dieß, wie bei Rejolutiobedingungen überhaupt, beftritten. — 
Nach Preuß. ALR. wird bei dem „Vorbehalt des bejferen Käufers“ Sufpenfiv- 
und refp. Refolutiobeningung vermutbet, je nachdem derſelbe vor oder nach der Ueber- 
gabe verabredet if. Das BGB. fir das K. Sachſen beftimmt an Stelle nicht verab: 
redeter Friften gefetliche, für das beffere Gebot won 3 Tagen refp. 1 Jahre bei be— 
reſp. unbeweglichen Sachen, für die Erflärung des Käufers von 8 Tagen. Der C. civ. 
enthält Yeine bejonderen Beftimmungen. 

Lit.: D. 18. 2. Preuß. AL.R. I. 11. 8. 272—291. BGB. für das Königr.Sadfen 
8. 1111— 1117. $. 1440. | A. ©. Schültze. 

Adel. Diefer Stand hat einen ſehr verfchievenartigen Charakter nach den beiden 
Hauptarten, in denen er in Deutichland auftritt. Es wird unterfchieven hoher und 
niederer Q. 

Der hohe A. iſt der Inbegriff der ſouverainen Häufer und der mediatifirten Fa⸗ 
milien, d. 5. der Familien, welche zu den Zeiten des Reichs Reichsſtandſchaft hatten und 
zugleich fih im Beſitz von reihsunmittelbarem Lande befanden, über welches ihnen Die 
Tandeshoheit zuftand, im Jahre 1806 aber oder fpäter der Hoheit eines ſouverainen 
Türften unterworfen wurden. Die rechtliche Stellung der medtatifirten Familien ift durch 
die Bundesacte A. 14 normirt worden. Danach fteht diefen Familien insbefondere das 
Recht der Ebenbürtigkeit mit den Souverainen zu; während ihnen der niedere A. und ber 
Bürgerftand nicht ebenbiktig ift. Die Häupter derſelben find die erften Standesherren 
in dem Staat, zu weldem fie gehören, die Familien aber bilden die privilegirtefte Claſſe 
in demfelben, namentlich Kinfichtlich der Beſteuerung, find vom Milttairdienft befreit und 
haben emen privilegirten Gerichtsſtand. Sie erfreuen fich der unbefchränften Öreipeit, 
ihren Aufenthalt ın jedem zu Deutichland gehörigen oder mit demſelben in Frieden leben— 
den Staate zu nehmen. Es ift ihnen das Recht der Autonomie eingeräumt, und die Auf- 
rechterhaltung der früher von ihmen errichteten autonomiſchen Dispofitionen garantirt. 
Auf ihren Befigungen fteht ihnen die Ausübung der Gerichtsbarkeit, der Ortspolizei, der 
Auffiht in Kirchen- und Schulſachen und über milde Stiftungen zu, jedoch nah Bor- 
ſchrift der Landesgeſetze, welchen fie, jowie der Militair= Berfaffung und der Oberaufjicht 
der Regierungen über jene Zuftändigfeiten unterworfen bleiben. Die Familie de8 hoben 
A. ift als eine juriſtiſche Perjon, als Corporation aufzufaflen, welche durch die männlichen 
Tamiliengliever, die Agnaten, vepräfentirt wird. Derjelben gehört das Eigenthbum an 
den Objecten des Familienvermögens. Verfügungen über die Subftanz deſſelben find 
daher nur möglich durch einen Beſchluß der Familie. Die Forın, in welcher autonomiſche 
Beitimmungen (Hausgeſetze) erlaffen werden, iſt heutzutage regelmäßig bie des Vertrags, 
der einen übereinftimmenden Beichluß ſämmtlicher jelbftändigen Agnaten vorausſetzt. Als- 
dann bindet derjelbe alle Familienglieder, einfchließlich der künftigen Generationen, bis er 
auf verfaflungsmäßigem Wege wieder aufgehoben iſt. Früher wurden derartige autono- 
miſche Verfügungen auch einſeitig vom Haupt der Familie erlaffen, ſolche waren aber 
nur für Die Descendenz deſſelben verbindlih. Nach der Bundesacte find die neu er- 
laſſenen Hausgefege dem Souverain vorzulegen und bei den höchften Landesſtellen zux 
allgemeinen Kenntniß und Nachachtung zu bringen; doch bedürfen viefelben landesherr 
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licher Betätigung nidt. Zum Zwed der Erhaltung des Glanzes und Anſehens des 
Hauſes gilt in den hochadeligen Häufern durchweg das Princip der Individualſucceſſion, 
vermöge deren die Benugung und Verwaltung des Familienvermögend immer nur Einer 
Perion auf Grund des Erb-R. zufteht, wogegen die übrigen Agnaten nur geringe Antheile 
an den Einkünften des Familiewermögens erhalten, welche in der Regel als Apanage 
ericheinen. Auch gilt ſtets agnatiſche Succeffion, fo daß die weiblichen Familienglieder 
und deren Descendenten, die Cognaten entweder ganz von der Nachfolge in das Familien— 
vermögen ausgeſchloſſen find oder erft nach dem Auöfterben des Mannsſtammes zur Suc- 
ceffton gelangen. Auch ein Anfpruch auf Apanage fteht den Cognaten nicht zu, ſondern 
nur den Töchtern der Agnaten ein Anrecht auf ſtandesmäßige Verſorgung und bei der 
Berheirathung auf ſtandesmäßige Ausiteuer. Der hohe A. wird allein erworben durch 
Abſtammung aus einer ſtandesmäßigen Ehe, d. h. einer Ehe, bei welcher beive Ehe: 
gatien dem boben U. angehören, e8 müßte denn in emem hochadeligen Haufe das 

nbürtigfeitSprincip durch Hausgejeg oder Obſervanz aufgegeben, oder in einem beftimm- 
ten Falle durdy den Conſens der Agnaten davon abgefehen fein. Einen Berluft des 
hoben U. gibt es nach der richtigen Anficht nicht. Durch Hetrath mit einem nicht dem 
Hohen U. angebörigen Manne tritt zwar die hochadelige Frau in den Stand des erfteren, 
doch wird der hohe U. nur fuspendirt, nad Auflöjfung der Ehe Iebt er wieder auf. 

Der niedere U. ift aus zwei Elementen hervorgegangen, aus der Ritterfchaft und 
denen, welche durch Verleihung des deutſchen Kaiſers over des Landesherrn in diefen Stand 
erhoben find. Der auf Verleihung beruhenve X. wird als Brief-, Bullen Diplo- 
men=9. (nobilitas codieillaris) bezeichnet, jo genannt von dem Adelsbrief, in 
welchen die Verleihung ausgeiprochen wird. Ber dem niederen U. wird alter und 
neuer A. unterſchieden. Bon alten A. ſpricht man dann, wenn demfelben durch eine 
Reihe von Generationen hindurch die beiderfeitigen Ascendenten emer PBerjon angehört 
haben. Bon dem alten U. iſt verichieden der Uradel. Es ift der A., der auf unvor⸗ 
denklicher Verjährung beruht, wobei e8 nicht in Betracht fommt, ob auch die weiblichen 
Ascendenten dem A. angehört haben. Der etwa erforderliche Beweis des X. wird. bie 
Welsprobe, der des alten A. die Ahnenprobe genannt. Bejondere Borrechte kommen dem 
niederen A. heutzutage nicht zu, weder politiiche noch ciwilvechtlihe. Man bat zwar in 
letzterer Hinfiht den Anſpruch auf eine befondere Titulatur oder wenigſtens das dem 
Bamiliennamen vorzufegende Wort „von“, das Wappenrecht und Das Recht der Autonomie 
angeführt. Allen das Wort „von“ ift Fein unterfcheidendes Merkmal des nicht titulicten 
niederen A., denn es gibt ſowohl abelige Familien, welche ſich deſſelben nicht bedienen, 
als bürgerliche Familien, welche daſſelbe mit ihrem Namen verbinden. Aud das Wap- 
penrecht ift Fein ausſchließliches Recht des A., indem auch bürgerliche Familien von jeher 
eigene Wappen geführt haben. Die Autonomie endlich fteht dem niederen U. gar nicht 
zu. Das Recht, Familienfideicommiſſe zu errichten, iſt nicht als Ausflug der Autonomie zu 
betrachten, jondern iſt eine Yolge der allgemeinen Handlungsfähigfett. Daſſelbe tft daher 
auch keineswegs ein Vorrecht Des A., ſondern fteht einer jeden bandlungsfähigen Perjon 
zu. Dies gilt fowohl nah gem. R., als nah den Part. R., wenn auch das Baer. 
Edict über die Tamilienfivercommiffe vom 26. Mai 1818 (8. 1) Familienfideicommiſſe 
nur zum Bortheil adeliger Perfonen und Familien errichten läßt. Der niedere A. wird 
erworben durch Geburt und durch landesherrliche Verleihung. In erfterer Hinftcht wird 
eheliche Abſtammung von einem abeligen Vater vorausgeſetzt; der Stand der Mutter 
ift irrelevant. Die Legitimation bat beim nieveren A. die gewöhnlichen Wirkungen. 
Rückſichtlich der legitimatio per subsequens matrimonium wird Died allgemein zuge= 
geben, bei der legitimatio per rescriptum prineipis leugnen es einige Schriftfteller, 
jedoch ohne ftichhaltigen Grund. Particularrechtlich ift allerdings der letzteren dieſe 
Wirkung abgefprochen worden (Bayer. A.«Ed. vom 26. Mat 1818 $. 2). Berloren 
‚gebt der nievere W. durch Hetrath einer adeligen Frau mit einem nichtadeligen Manne. 
Durd Verzicht wird derſelbe nicht aufgehoben, obwohl dies vielfach behauptet und aud) 
particularrechtlich vorgeichrieben iſt (Bayer. A.“Ed. 8. 18); ebenſo wenig durch Nicht 
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gebrauch, wenn fchon bei längerem Nichtgebraud die Anerkennung, ja wenn in Folge 
davon die Exiftenz deſſelben überhaupt zweifelhaft geworden, die Erneuerung von Seiten 
des Landesherrn nothwendig werben Tann. Er geht ferner nad gem. R. nicht verloren 
durch Betreibung eines niederen Gewerbes, obgleich particularrechtlich ſolche Vorſchriften 
fih finden (Preuß. ER. Th. II. Ti. 9 88. 81 82, befeitigt durch das Ed. vom 
9. October 1807 8. 2; das Bayer. A.-Ed. 8. 21 fuspendirt den A.); endlich auch nicht 
durch Verurteilung wegen Verbrechen , doch haben Part. R. auch dies angeordnet (Bayer. A.⸗ 
Ed. 8. 17. Preuß. Str.G.B. 88. 12. 22). 

Zu dem niederen U. ift auch zu vechnen der ehemalige Reich 8-A., d. h. die ebe- 
malige reichsunmittelbare Ritterſchaft. Zwar gewährt die deutſche Bundesacte U. 14 
derſelben die Freiheit des AufenthaltS in demjelben Maße, wie den Mediatiſirten, ferner 
gibt fie ihr das Recht der Autonome, und ſpricht den Begüterten Landſtandſchaft, Patri= 
momal- und Forfigerichtöbarkeit, Ortspolizei, Kirchenpatronat und privilegirten Gerichts⸗ 
ftand zu. Doch follen nad verfelben dieſe Rechte nur nach Vorfchrift der Landes⸗ 
gejege ausgeübt werben. 

Der U. ift regelmäßig ein Geburtsftand, e8 gibt aber auch einen perfönliden 
A., der nicht auf die Descenventen übertragen wird. Zu den Zeiten des Reichs hatten 
den hoben perjönlichen A. die geiftlichen Fürften, den niederen die Doctoren der Rechte. In 
der neueren Zeit ift dieſer nievere perfönliche U. nach einigen Landesrechten die Folge 
gewiffer Orben und Aemter (Preuß. ER. Th. I. Tit. 9 88. 32. 33. Bayer. A.-Ed. 8. 5). 

Lit.: Göhrum, Geſchichtl. Darflell. der Lehre von der Ebenbürtigfeit. 2 Bde. Thing. 
1846. Kohler, Handb. des Privatfiirftenrecht® der mittelbaren Fürften und Grafen. Sulzbach 
1832. Kohler, Die ſtaatsrechtl. VBerbältniffe des mittelbar gewordenen, vormals reichsftänd. 
A. in Deutihland. Sulzbach 1844. Zöpfl, Staatsrecht, 5. Aufl. Bd. IL. 8. 307 ff. 323 f. 
Rönne, Staatsredt I, 2 SS. 107. 1U8. Lewis. 

Ademtion der Legate heißt deren einfache Wiederaufhebung (Entziehung) durch 
den deutlich erkennbaren Willen des Teſtator, Translation (Uebertragung) der Wider⸗ 
ruf durch Errichtung eines neuen an Stelle des aufgehobenen mit Aenderung der Sub— 
jecte oder des Objects. Beides iſt gemeinrechtlich an keine Form gebunden. Beſtritten 
iſt, ob, wenn ungewiß, welches unter mehreren Vermächtniſſen widerrufen worden, alle 
oder keines aufgehoben ſei. Letztere Meinung, welche das Sächſ. G.B. ausdrücklich 
billigt, ſcheint auch die quellengemäßere. Die Frage nad) dem Verhältniſſe der negativen 
und poſitiven Wirkung einer Translation iſt reine quaestio voluntatis. Nach Preuß. R. 
erfolgt der Widerruf mündlich vor einem Notar und zwei Zeugen, ſchriftlich durch eigen— 
händig gejchriebenen und unterfchriebenen Aufſatz; nah Sächſ. GB. durch Erklärung vor 
Gericht oder zwei Zeugen, durch formlofe Schrift nur dann, wenn der Widerruf letztwillig 
vorbehalten war. Das Tran. R., weldem jeder letztwillig Berufene nicht als heritier, 
ſondern als legataire gilt, geftattet bie Aufhebung einer jeden letztwilligen Verfügung. 
durch einen den bloßen Widerruf enthaltenden Act vor zwei Notaren oder vor emem 
Notar und zwei Zeugen. 

Lit.: Arndts im Ren VI. &. 297 ff. Roßhirt, Vermächtn. I. S.429 ff. Bering, 
Kim. Erbr, ©. T1s fe — 12, 21. D. 34, 4. Preuß. AIR. IL 12. SS. 593 ff. Säcl. 
G.B. 88. 2412 ff. Berorbn. vom 9.. Jan. 1865 SS. 2 fi. C. civ. a. 1035 ff. Si 

Be. 

Adhäſionsproceß wird im Gem. D. R. feit dein Ende des vorigen Jahrhun⸗ 
derts (Eſchenbach 1788, früher „Denuntcationsproceh“) das Verfahren genannt, mittelft 
deffen auf Antrag des — die Schadenserſatzfrage neben der Straffrage durch 
den Strafrichter zur Entſcheidung gebracht werden ſoll. Die Entſcheidung hat einen 
überwiegend facultativen Charakter. Der Strafrichter kann jederzeit den Civilanſpruch 
ad separatum verweilen, ſobald Verwirrung, 3. B. im Beweiſe, oder Verzögerung, ins⸗ 
beſondere durch Verlängerung der Unterſuchungshaft droht, alſo auch wenn die Straf: 
fache ſpruchreif ericheint, der Entihädigungsanfprud noch nicht. Er kann aber aud 
lediglich Die Liquidation des Betrages dem Civilrichter überweiſen; er iſt endlich befugt, 
wenn alles Far Liegt, Entfchäbigungspfliht und Betrag gleichzeitig mit dem Criminal- 

— 
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punet zur Entſcheidung zu ziehen. Bei den Unzuträglichkeiten, welche in Ermangelung 
ſehr ausgedehnter Beſtimmungen aus der Uebertragung von Inquiſitionsmaximen auf 
die Erörterung von privatrechtlichen Anſprüchen zu befürchten ſtehen und andererſeits der 
ſtrafrechtlichen Unterſuchung aus einer unmittelbaren Betheiligung des Intereſſes des von 
der ſtrafbaren That zunächſt Betroffenen an allen Einzelheiten der Beweisführung erwachſen, 
baben ſich viele deutſche Staaten — neuerdings Würtemberg — von dein Verfahren der 
Adhäfion abgemendet, oder fie nur in jehr beſchränktem Umfange, Aamentlich bei Ueber: 
tretungsfachen zugelaffen. Als reglementariihe — allenfalls im Wege der einfachen Be— 
ſchwerde angreifbare — Inſtruction pflegt dann dem Unterfuchungsrichter (nicht dem er⸗ 
Tennenden Richter) vorgefchrieben zu fein, nicht außer Acht zu laſſen, dem Beichäbigten zum 
Erſatz ſeines Schadend zu verhelfen; d. 5. die geitohlenen, geraubten, verheblten Sachen 
ihm wieder zu fchaffen, nicht aber etwa durch Beichlagnahmen von Hab und Gut den Erſatz 
von Eurfoften u. dgl zu fihern. Dies bleibt dem Beſchädigten im Wege des Civ.Pre. 
überlaffen. So in Preußen, Baiern, Heflen= Darmftabt. Im Oeſterreich dagegen hat 
das Str. Ger. nicht nur in ber Vorunterſuchung den Schaden von Amts wegen zu erheben, 
fondern auch zur Schlußverhandlung den Beſchädigten zu laben, zu hören, feine Beweiſe 
zu prüfen, und ihm — fofern er nicht verzichtet — entweder bie beanspruchten Sachen, 
oder die geeignete Entſchädigung zuzufprechen. Die Praxis nımmt an, daß der Straf- 
richter ſogar weiteren Erſatz zubilligen darf, wenn ihm der inzwilchen ergangene Spruch 
des Civilrichters nach dem Ergebniß der Strafverbandlung nicht genügend erjcheint. 
Umgekehrt in Preußen bei Holzdiebſtahlsſachen. Der Straf (Forft;Richter erkennt Yaut 
Tare auf Wertherfag. Weitergehender Schade muß im Eiv.Berf. eingeflagt werben. 
In: den deutſchen Landestheilen weftlih vom Rhein Tiegen dem Verfahren die Beflim- 
mungen des Franzöſiſchen C. d. Yinstr. zum Grunde, welche im Wefentlihen eine jelb- 
ftändige Eioilffage mit der Eigenthünlichfeit eingeführt haben, daß das Verfahren in den 
Formen des Str.Pre. fich bewegt. Wbgelehen von Schwurgerichtöfällen Kann fte dahin führen, 
daß auch die Staatsanwaltſchaft ın die Lage kommt, dem Civilfläger zu adhärtren, und 
nach geführten Beweiſe ihre Anträge wegen Beſtrafung zu ftellen. Weber den Civilpunct 
darf der Strafrichter ſelbſt nad Erledigung des Criminalpunctes, alfo 3. 3. nach dem 
Sprud der Geſchworenen bejondere Erdrterungen veranlaffen. Immer aber muß die Be: 
mwersführung nad) den Vorſchriften des Str. Pre. vor fi gehen. Dem Givilfläger fehlen 
die Beweismittel des Ci. Pre.; andererſeits fteht ihm die amtliche Unterfuhung des 
Gerichts förderlich zur Seite; wie ihm, fo gereicht dies auch dem Civilverflagten bald zum 
Nachtheil, bald zum Vortheil. 

In Deutichland fett der A. ein fchon ſchwebendes Unterfuhungsverfahren voraus. Der 
Anschluß ſteht in der Wahl des Klägers. Er kann nach einigen Gigbb. im Borverfahren 
und nur da bis zum Verweiſungsbeſchluß, nach anderen noch ſpäter erfolgen (Altenburg, 
Baden, Sachſen). Der Civilfläger betheiligt fih an der Sammlung der Beweiſe, erhält 
Nachrichten über Die Ergebniffe der Vorunterfuhung, bat Das Recht der Acteneinfiht — 
bald beſchränkt, bald ohne Beſchränkung. Er darf fih durch einen Bevollmächtigten ver: 
treten laſſen. Seine Klagefhrift wird dem Verklagten mitgetbeilt, meift ſpäteſtens gleich- 
zeitig mit der Zufertigung der Abſchrift der Anklage. Der Beweis bewegt ſich in den 
Formen des Str.Berf. Hier unzuläffige Beweismittel 3. B. Eideszuſchiebung find auch 
im 4. nit anwendbar. Welche Rolle fällt hienach den Civilkläger im Hauptverfahren 
zu? It er ein zuläffiger Zeuge? Frankreich verneint; er ift Kläger. Deutichland bejaht 
meiſtens; er ift nur Adhärent. Gleichwohl ift ihm in einigen Gſgbb. das Recht gegeben, 
durch Ablehnung auf die Bildung des Gerichtöhofes einzuwirken. Vielfach ift ihm auch 
Die Befugniß ertheilt, nicht mur durch Beweisanträge, ſondern auch durch Stellung von 
Fragen an Zeugen und Sachverftändige, ſowie durch eine Schlußäußerung über die Schuld- 
frage in der Hauptverhandlung thätig zu werben. In Sachſen ift für Schwurgerichts⸗ 
ſachen angeordnet, daß erft nad dem Wahrſpruch der ädhärirende Beſchädigte feine An— 
fprüche begründen dürfe. Wohärent und Adhäſe — Beſchädigter und Angeichuldigter — 
haben hienach Thon in der erften Inftanz eine weſentlich andere proceſſualiſche Stellung 
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als gemeinhin Kläger und Verklagter. Aehnliche Unterſcheidungen jegen fih für bie 
höhere Inſtanz fort. Berufung ift bald ſchlechthin, bald in Berüdfichtigung von civil⸗ 
procefiualiichen Summenbeftimmumngen, bald nur adhäſionsweiſe geftattet d. h. als Neben- 
appellation — z. B. Altenburg —, wenn die Staatsanwaltichaft oder der Angeflagte 
appellivt. Bleiben diefe unthätig, fo wird verfahren, als ob noch Fein Urtheil über ven 

- Civilpunkt ergangen wäre. Dielen Erfolg pflegt auch die Nichtigfeitsbefchwerbe zu haben, 
fobald fie für begründet erachtet wird. Der Beichädigte wird dadurch ohne Weiteres auf 
den Civilweg verwiefen, da blos um feinetwillen das Str. Verf. nicht eingeleitet worden war, 
noch neu eingeleitet werden darf. Wie aber wenn nicht wegen des Civil=, fondern nur 
wegen des Criminalpunktes die Nichtigkeitsbeſchwerde erhoben ift und Erfolg gehabt hat? 
Die überwiegende Meinung ſcheint aus guten Gründen dahin zu gehen, Daß auch für den 
Civilpuntt dann die ergangene Entſcheidung für befeitigt zu achten; daß alſo das prin- 
cipale das accessorrum — den Anhang, die Adhäſion — mit fih reife. Für das 
Hülfsvollftredungsverfahren nach befchrittener Rechtskraft (actio judicati und deren jehr 
verſchieden geftaltete Formen) kommen regelmäßig die cicilproceſſualiſchen Borfchriften 
zur Geltung. Daſſelbe gilt für den Roftenpuntt. 

Unabhängig von den Borfchriften über Adhäſion find die Grundſätze bezüglich der 
— nur ausnahmsweiſe bindenden — Wirkung der Entfcheivungen des Strafrichters für 
den Civilrichter und umgelehrt. 

Lit.: Der A. bogmatifch-fuftematifceh dargeftellt von Prof. Dr. H. Ortloff, 1864, mit 
Nachmeifung der Lit. und Gfgb., wozu bie neueren Str.Bre.Ordnn. fr Sachſen, Großh. Hefien, 
Würtemberg, Hamburg treten, ſowie bie neupreuß. Str.Bre.D. von 1867 8. 9. Der A. in den 
Unterf. wegen Nachdrucks nach Preuß. R. von Dr. Dambad in v. Holgendorff, Strafredhtztg. 
1861 ©. 360 f. Schaper. 

Adjndication bedeutet im Allgemeinen jede richterliche Meberweifung. Insbeſondere 
wird darunter verftanden: 1) der Sprud des Procekrichter®, welcher das ftreitige Recht 

es Klägers als vorhanden feftftellt und ihm den Gegenſtand deſſelben zuerfennt. 1. 12 
pr. D. qui pot. 1. 21 $. 3 D. de ann. leg. 2) Der Spruch des Erecutionsrichters, 
welcher bei den Römern den verurtheilten, aber troßdem nicht zahlenden Schuldner dem 
Gläubiger zur Abführung in die Schulohaft zuſprach. Gai III. 8. 189. Doch iſt 
die technifch genaue Bezeichnung hierfür: addietio. ‘Die perfönlichen Rechte des Schuldners 
wurden dadurch nicht aufgehoben. Er blieb nur in der Haft des Gläubigers, bis er 
feine Schuld abgearbeitet oder fonft abgetragen hatte. Seit dem dritten Jahrhundert 
n. Chr. kam dieſe Erecutiondwerfe ab. Näheres darüber bet Bethmann-Holl— 
weg, Civ. Pre., I. 8. 113. 3) Der Sprud des Theilungsrichters, welcher zur 
Auflöfung einer unter den Parteien beftehenden Gemeinichaft das Recht der einen von ihnen 
an die andere oder bie Nechte beider an einen Dritten überträgt. 1. 36 D. fam. herc.. 
Im Rom. Formularproceffe wurde der Geſchworene dazu durch einen befonderen, in 
feiner Inſtruction enthaltenen Sat: quantum adiudicari oportet, iudex, Titio 
adiudicato ermächtigt. Gai IV. $. 42. Daher hieß auch dieſer Formeltheil felbft 
adiudicatio, im Gegenfat zu ven andern drei ordentlichen Beftandbtheilen: demonstratio, 
intentio, condemnatio. Während diefe legteren in den verjchtedenften Klagformeln vor- 
kamen, war bie adiudicatio den drei Theilungsflagen eigenthümlich. Vgl. Betb- 
mann=Hollweg, I..8. 87 a. € Im Juſtin. R. kommt natürlich eine adiudicatio 
al8 pars formulae nicht mehr vor. Dagegen ıft die materielle Natur des ZTheilungs- 
fpruch8 fortwährend unverändert geblieben. Der Inhalt deſſelben kann nun jehr ver- 
fchteden jein, indem ber Theilungsrichter ganz freie Hand hat, je nach den Umſtänden 
die Auseinanderfegung zu bewirten. Er kann entweder die den Parteien gemeinfam zu⸗ 
gehörige Sache reell zerlegen und jedem Genoſſen eins der nunmehr jelbftändigen Stüde 
als Alleineigenthum zuweiſen oder die ganze Sache einem einzelnen Genoffen überlaffen 
und diefen dafür zu einer Abfindung des andern in Geld verurtheilen, 8. 5 I. de off. 
iud. 1}. 1. 3. C. comm. div. Bei einer Mehrheit gemeinjamer Gegenftände wird bie 
Abfindung gewöhnlich in der Art bewirkt werben, daß der eine derſelben viefem, ber 
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andere ‚jenem Genoſſen ganz :zugewiejen wird, 8. 4 I. de off. iud. Der Richter fann 
aber such ferner nach vorgängiger Verfteigerung die Sache an einen Dritten adiudiciren 
und.ben Erlös unter den Parteien theilen, 1. 3 C. cit. Und er fann endlid auch neue 
dingliche Rechte, welche bis dahin noch nicht beſtanden, wie 3. B. einen Nießbrauch zu 
Gunften des emm oder des ‚anderen Genoſſen an ver Sache beitellen, 1. 6 8. 10.D. 
comm. div.; ja.bei Erbſchaftsregulirungen darf er zur Ausgleichung der Antheile feinen 
Spruch ſogar anf die zum Nachlaß gehörigen Obligationen erftreden, 1. 3 D. fam. here. 
In berfelben Were wie das Eigenthum können auch alle anderen Rechte, welche ſich zum 
Segenflaud eines Theilungsverfahrens eignen, eventuell wenigftens deren Ausübung, durch A. 
übertragen werben. So namentlich Nießbrauch, Pfandrecht u. dergl. m. Bel. 1.7 D. 
comm. div. In allen biefen Faͤllen wirkt die A. einen fofortigen Uebergang des zuge— 
ſprochenen Rechts auf den Adjudicatar, ohne daß es erſt einer Befigergreifung bedarf, 
$. 7 J. de off. ind. Doch Iann das Recht auf diefen natürlich nur übergeben, wenn ber 
andere :&enoffe ſelbſt e8 hatte, und in dem Zuſtande, wie dieler e8 hatte (cum onere), 
l. 17 D. de usarp. Der redtliche Grund für die durch U. vermittelte Nachfolge iſt 
überall ein Kauf oder Tauſch oder Iunomtnatvertrag, je nachdem der Adjudicatar fiir den 
Erwerb. Geld over .eine andere Sache oder Handlung als Gegenleiftung gemährt, 1. 1 C. 
comm. utr. id, d. 7 $. 13 D. comm. div. 1 20 8. 3 D. fam. here. 1. 23 C. 
fam. herc. Daher finden die gewöhnlichen Kegeln über Entwährung, Verlegung über die 
Hälfte und dergl. auch bier Anwendung. ). J. 7. 3. C. comm. utr. iud. Bon alledem 
weicht Das Preuß. R., richtig verſtanden, nicht weientüh ab. (S. bei. Göppert, 
Beiträge zur Lehre von Miteigenthum, ©. 40 ff.) Nur findet nach demfelben eine fürm- 

liche A. nicht ſtatt. Außerdem bejtimmt es, daß Die Kraft und Giltigfeit einer durch den 
Richter vollzogenen Theilung nach den Regeln über rechtskräftige Erkenntniſſe zu beurtheilen 
ja. 88. 111 - 114 AR. L 17. — 4) (umdm) Der Spruch des Subhaftations- 
richters, welcher die ‚verfteigerte Sache dem Meiftbieter zuichlägt. Nach dem gejchriebenen 
gem. R ſollte Diefer Zuſchlag mur gegen baare Zahlung des Kaufpreiſes erfolgen. Auth. 
Hoc ius zu 1. 14 C. de sacros. ecel. Indem jedoch Die neuere Praxis von diefer Vor⸗ 
Ihrift abſah, begann fie zugleich non dem Zuſchlag (addietio) eine befondere, erft gegen 
Zahlung erfolgenke A. als gerichtliche Einweifung zu unterfcheiden, fo daß Durch jenen 
nur ein Forderungsrecht, durch diefe aber das Eigenthum erworben wurde. So auch bie 
nene Königl. Sächſ. Verordn. über das Berfahren in nicht ftreitigen Rechtsſachen vom 
9. Jan. 1865 8. 199. Das Preuß. R. hielt bis vor kurzem die ältere Bedeutung der 
A., als der geyichtligen Erflürung, Durch welche dem Meiftbieter Eigenthum, Nutzen, Yaften 
und Gefahr übertragen werben, feit, 88. 342. 361. ALR. J. 11. Die neue Subha- 
Rationgorbr. vom 15. März 1869 aber vermeidet den Ausbrud ganz und unterfcheibet. 
nur Zafchlagsurtheil und Webergabe. 

Dusllen: Die Pandelten- und Cobertitel über die Theilungsklagen, X. 1. 2. 3 und IIT. 
36. 37. 38. Einzige, doch ziemlich unbedeutende Monographie: Marx de adiudicatione et 
de iudieiis divisoriie, Bonnae 1855. Ed. 

Adminifirationdforum (forum gestae administrationis, Gerichtsſtand der ge= 
führten Benwaltung), d. 5. der Gerichtsſtand für alle aus einer Verwaltung entfpringenden 
Klagen bei dem Gerichte, in deſſen Bezirk diefe ſtattgefunden bat, mag dieſelbe eine amtlich 
aufgetragene, wie z. ®. die Bormumdidaftsführung, oder eine freiwillig übernommene (in 
Dolge General⸗Mandats, negotiorum gestio u. ſ. w.) fein. Die Klagen, welche bier‘ 
geltend gemacht werben fünnen, find die Anſprüche des dominus gegen den Geſchäftsführer, 
Die des letzteren gegen den erfteren und endlich dritter Perjones gegen den einen oder anderen 
aus den zur Verwaltung gehörenden Rechtsgeſchäften. Das forum ift ſchon dem Röm. R. 
belannt und erſcheint hier als eine Anwendung bes forum solutionis, reſp. contractus. 
AUS aber die Proceßdoctrin im Laufe der Zeit für die Anwendung des Iegteren die An— 
weienheit des Berklagten am Crfüllungs= oder Eontractsort forderte, für das A. aber 
dieſes Requiſit in Folge der röm. Ouellenzeugniffe nicht ſtatuiren fommte, ſtellte man das 
letziere neben das forum solutionis, refp. .contractus als einen befonderen Gerichtsſtand 
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Bin, eine Auffaffung, welche für Altpreußen durch die A. G.O. TH. L Tit. 2. 88. 148 — 
150. 154 ff. geſetzliche Anerkennung gefunden hat. Während das AU nach gem. Pre. 
electiv mit den fonftigen Gerichtsftänven concurrirt, und Die auf dem Boden des gem. Pre. 
ftehende Hannov. Pre.O. 88. 11. 17 auch diefen Grundſatz adoptirt hat, läßt Die Preuß. 

Gerd. a. a. O. 8. 156 das in Rede ftebende foram allein und exeluſiv bei einer auf 

obrigfeitliche Anordnung übernommenen Berwaltung eintreten, ja der C. d. proc. s. 527 
kennt daſſelbe überhaupt nur für Derartige Aominiftrotionen. Der Entw. für den Nd. 

Bund 88. 52. 57 endlich reproducirt die heutigen gemeinprocefjualiichen Grundſätze mur 
mit der Mopdification, daß das forum allein für lagen des Geſchäftsherrn gegen den 
Bermalter und umgekehrt ftattfindet. 

Lit.: Bethmann-Hollmweg, Verſuche über einzelne Theile der Theorie bes Civ.⸗Pre, 
Berlin 1827, ©. 27 fi. P. Hinſchius. 

Adoption (adoptio) iſt das Rechtsgeſchäft, vermöge deſſen eine Perſon in die väter⸗ 
liche Gewalt einer anderen entweder von dem bisherigen Inhaber der väterlichen Gewalt 
egeben wird, ober wenn fie nicht in väterlicher Gewalt, ſondern sui juris iſt, ſich 
Ar ft gibt; im erfteren Fall Heißt das Rechtögeichäft A. im engeren Sinn, ım zweiten 
arrogatio. Die Wirkung ift im beiden Fällen, daß das Adoptivkind, namentlich auch im 
vermögens- und erbrechtlicher Beziehung, fo lange das Adoptivverhältniß befteht, 
zu dem Wdoptirenden und deſſen Agnaten ganz ın das Berhältniß eines leiblichen Kindes 

tritt. Juſtinian hat diefe Wirkung bei der U. im engeren Sinn jedoch auf Den 
Fall beichräntt, Daß der Adoptirende väterlicher oder mütterlicher Ascendent des Adoptirten 
ift, oder daß der in A. gegebene Descendent noch in keinem unmittelbaren Erbverhältniß 
zu feinem in U. gebenden Ascenbenten fteht, alſo 3. B. der Enkel eined noch lebenden 
Sohnes in U. gegeben wird. Im allen anderen Fällen bat die A. im e. ©. nur die 
Wirkung, daß der Mooptirte ein einfeitiges Erbrecht in das Vermögen des Adop— 
tirenden erhält, im Uebrigen in feinem leiblichen Verwandtſchaftsverhältniß bleibt. Jedoch 
muß man dem Zweck der A. und der blos erbrechtlihen Bedeutung der juftinianeifchen 
Berordnung gemäß auch in dieſem Falle die Begründung eines Reſpectsverhältniſſes und 
den Uebergang des Erziehungsrechtes auf den Adoptivvater annehmen (beftr.). Die 
Neueren nennen diefe A. durch einen Nichtascendenten a. minus plena, die U. durd 
einen Ascendenten a. plena. — Die Borausfeßungen der X. im Allgemeinen find fol- 
gende: der Adoptirende darf nicht felbft umter väterlicher Gewalt ftehen, nicht Caſtrat, 
uhd muß mindeftend 18 Jahre (fog. plena pubertas) älter fein, als das Adoptivkind. 
VBormünter und Curatoren dürfen ihre Pflegebefohlenen nicht vor beendeter Vormund⸗ 
ſchaft und bevor dieſelben das 25. Jahr vollendet haben, arrogiren. Weiber können 
nur ausnahmöweife zum Troft für verlorene Kinder durch landesherrliches Reſcript Kinder 
annehmen, zu welchen fie dann in das Verhältniß einer Teiblichen Mutter treten. Con: 
cubinenkinder (beftr. ob heute uneheliche iiberhaupt) ſollen nicht von ihren natürlichen 
Eltern aboptirt werben, fondern können Kindesrechte durch Legitimation erlangen. Yür 
die Arrogation ift noch beſonder s beſtimmt, daß der Arrogirende in der Regel 
60 Jahr alt fern, feine Ausficht auf eigene Kinder und einen triftigen Grund zur Arro— 
gation haben, fowie daß nicht ein Armer einen Reichen arrogiven ſoll. Die im älteren 
R. unmöglide Arrogation eines Unmündigen ift vom Kaiſer Anton. Pius unter 
Täftigen, heutzutage auf die Arrogation Minderjähriger auszudehnenden Beſchränkungen 
geftattet; insbeſondere tft richterliche Prüfung (causae cognitio) und Cautionsleiſtung Des 
Arrogivenden für die Reftitution de Vermögens des etwa in der Unmündigkeit verfter: 
benden Arrogirten an deffen natürliche Erben erforderlich; außerdem muß dem Arrogirten 
oder deſſen Erben (beftr.), fall8 er während der Unmündigfeit (beftr. ob nicht auch ſpäter) 
ohne binlänglichen Grund von dem Arrogivenden emancipirt oder enterbt wird, ber vierte 
Theil des Vermögens des Letzteren (quarta Divi Pii) herausgegeben werden. — Die U. 
im e. S. erfolgt durh gerichtlichen Vertrag und erfordert, daß der zu Adop⸗ 
tirende nicht widerfpridht, die Arrogation durch landesherrliches Reſeript und 
erfordert ausdrückliche Zuftimmung des zu Arcogirenden. — Diefe Röm. Grundfäge gelten 
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auch noch heute, objchon fie durch die Abſchwächung der Rechte aus der väterl. Gewalt 
und Agnation im heutigen R. viel von ihrer Bedeutung verloren haben. — Die neueren 
Gſgbb., bei. das Sächſ. Cio. G.B. und das Preuß. ALR. kennen einen Unterichied 
zwiſchen Arrogation und U. nicht, beſchränken die Wirkungen der Armahme an Kindesſtatt 
auf Die der a. minus plena, fo daß der Adoptivvater weder Verwaltung, Nießbrauch 
noch Erbrecht am Vermögen Des Kindes, fondern nur dieſes ein foldhes am Bermögen 
der Adoptiveltern erhält und aus ferner natürlichen Familie nicht heraustritt. Das 
Sächſ. Civ. G. B. erfordert in allen Fällen landesherrl. Genehmigung, das Preuß. WER. 
nur vichterliche Betätigung. — Nah Franz. R. kann nur ein 50jähriger ohne Yegitime 
Nachkommen einen Großjährigen, welchen er während der Minderjährigkeit mindeſtens 6 
Jahre lang unterftügt hat, aboptiren. Nur im Fall der Rettung aus Tobeögefahr und 
wenn ber Adoptirende die Großjährigkeit des zu Adoptirenden vorausſichtlich nicht erleben 
wird, kann von dieſen Erforderniffen abgejehen werben. 

Lit.: Schmitt, die Lehre v. d. A. 1825. Lang, Arc. f. civ. Br. XXI ©. 288, 419. 
v. Buchholz, ne Abh. Nr. 15 u. 17. v. Löhr, Magaz. |. Rechtsw. u. Igb⸗ UI. Nr. 11. 
v. Wening-Ingbeim, Ztfhr f. Civ-R. u. Pr. 1.17. Marezoll, daf.XIN. G. 172, 212 f. 
Burdhardi, Ar. f. civ. Br. VII, ©. 183. (I. L, 11. D. I. 7. C. VIII, 48 de ado- 
ptionibus. Preuß. AL.R. Il, 2. 8. 666— 716. Sächſ. Civ. G. B. 8. 1787 — 1800. C. civ. 
A. 343 —370. 4. S. Schultze. 

Adulterini find eigentlich nach Röm. R. nur diejenigen Kinder, welche von einer 
Ehefrau im Ehebrud geboren find; allein das neuere gem. R. bat diefen Begriff auch 
auf die unehelichen Kinder eined Ehemannd ausgedehnt. Diefe haben gemeinrechtlich den 
gewöhnlichen Anſpruch auf Mlimentation gegen ihren unehelichen Vater, jene aber nur 
dam wenn es feftiteht, daß der Ehemann fie unmöglich erzeugt haben kann. Dem 
Röm. R. iſt jelbftverftändlih Beides ganz fremb. 

Ebenfalls unrömiſch ift die behauptete Alfimilation der A. mit den incestuosi 
(f. d. Art.), wonach die fingulären Beftimmungen der 1. 6 C. de incestis nuptiis (V. 5) 
und der Nov. 89, ce. 15, auf fie außzudehnen wären, welche Beltimmungen übrigens 
nach der richtigen Anficht auch fiir incestuosi nicht gem. Recht find. 

Daß von einer Legitimation der A. im Röm. R. nicht die Rede fein Tonnte, ver- 
ſteht fih von felbft, da blos Concubinenfinder Legitimirt werden konnten. Das Can. R. 
(c. 6 X qui filii sint legitimi 4, 17) ſchließt Legitimation ausdrücklich aus, was offen- 
bar mit dem Verbot der Ehe zwifchen Ehebrechern zufammenhängt und heutzutage als 
mit diefem Verbot weggefallen zu betrachten ift, jo daß der Legitimationsfähigfett der A. 
gemeinrechtlich nicht8 mehr entgegenfteht. 

Nah Preuß. UR. bilden die A. feine beſondere Gattung unter den übrigen unehe⸗ 
Ichen Kindern. Umſomehr nah Franz. R.: die A. werden wie Die incestuosi für 
vater= und mutterlo8 gehalten, mit Ausnahme eines durch C. N. a. 762 — 764 ge 
regelten Alimentationsrechts, womit eine Alimentattonspflicht verbunden ift; fie Dürfen auch 
durch Schenkung oder Vermächtniß nicht mehr betommen, 908, 911; fie können weber 
anerkannt noch legitimivt werben, 331, 335, 342. Rivier. 

Advokatur und Anwaltſchaft. J. Hiſtoriſches. Für den Röm. Pre. der 
älteren und claffiſchen Zeit find die Procuratur, die Befugniß für und ſtatt einer 
Partei vor Gericht aufzutreten, und die Stellung ald advocatus, patronus oder 
orator, weldher der Partei bei ihrem Erſcheinen vor Gericht blos mit feinem juriftifchen 
Rath und feinem Anſehen (advocatus) diente ober auch gleichzeitig neben derſelben An⸗ 
träge ftellte und fir biefelbe pläbixte, zu unterſcheiden. Während die Zuläffigfeit der 
Stellvertretimg fih nur langſam und allmälig erweiterte, war die Unterftügung der Partei 
durch Rechtsbeiſtandſchaft jedem Freigegeben und galt al8 eine deß höchſt geftellten Mannes nicht 
unwirdige Beichäftigung. Als fih aber R. und Bre. immer fünftlicher geftalteten und 
dem Boltsbemußtfein mehr entfrembeten, war dadurch auch die Nothmwendigfeit einer peciellen 
Fachbildung für die gedachten Funktionen bedingt und fo ward ſeit dem 3. Jahrhundert die 
Rechtsbeiſtandſchaft ein von technifch gebilveten Juriſten ausgeübtes Gewerbe, welches zu= 
gleich als eine Art des öffentlichen Dienftes angefehen und daher unter die Kontrole ber 
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Magiſtrate geſtellt wurde. Die Zahl der Advokaten war für jedes Gericht feſtgeſetzt und die 
Eintragung in das Verzeichniß deſſelben (matricula) erfolgte nur auf Nachweiſung der 
Qualifikation (namentlich einer juriſtiſchen Vorbildung. Die Kollegien der Advokaten der 
einzelnen Gerichte beſaßen Korporationsrechte. Waren aber auch den Mitgliedern derſelben 
eine Reihe von Privilegien (namentlich Befreiung von läſtigen Stadt- und Provinzial⸗ 
Aemtern) zugefichert, jo waren fie doch andererſeits der Kontrole der Magiftrate und ihrer 
Disciplinargerichtöbarfeit unterworfen, für ihre Leiftungen war eine beftimmte Taxe feſt⸗ 
gelegt und ihnen die Pflicht auferlegt, den Drt ihres Gerichts nicht ohne Urlaub zu verlaffen. 
Faktiſch befamen fie in dieſer Zeit auch die Prokuratur in die Hand, denn wenngleich dieſe 
niemald im röm. Weich geſetzlich beichränft oder conceflionirt worden tft, erſchien es dod 
bei der damaligen Geftaltung des Verfahrens und der Entwidelung Des materiellen R. für 
die Partei mißlich, fich durch einen nicht juriſtiſch geſchulten Prokurator vertreten zu Laffen. 

So lange fih in Deutſchland der einheimiſche Pre. erhielt, waren die Berhältnifie 
ähnlich wie bei den Römern in der älteren Seit. Der Formalismus des deutſchen Pre. 
und die Tendenz deſſelben, den Rechtsſtreit durch Herausgreifen einer einzigen, zum Beweis 
zu ftellenden thatfächlichen oder rechtlichen Behauptung zu erledigen, erforverte ebenfalls 
eine genaue Kenntniß des gerichtlichen Verfahrens und praftiiche Gewandtheit. Daher finden 
wir auch bier, abgejehen von den eigentlichen Vertretern der Parteien, neben denfelben 
fog. Fürſprecher, deren Zuziehung für die Partei überdies noch den Bortheil hatte, 
daß letztere Verſehen jener verbefjern fonnte, während ihr in Bezug auf die von ihr felbft 
gemachten Fehler eine ſolche Befugniß nicht zuftand. Erforderlich war aber die Zuziehung 
eines folchen Fürſprechers nicht und ebenſo wenig bilveten Tettere einen beſonderen Stand. 

Mit der Reception des röm. und fremden R. in Deutſchland und bei der Belegung 
ber Gerichte mit röm. gebilveten Juriſten war von felbft auch wieder die Nothwendigfeit 
eines bejonderen vechtögelehrten Advokatenſtandes “und die Verbindung der eigentlichen 
Stellvertretung mit der Adv. gegeben. Bei einem dem Bolfsbemußtfein und Volksver⸗ 
ſtändniß völlig fremden Recht, einem ſchriftlichen und künftlichen, gewöhnlich die Verlegung 
ber materiellen Parteirechte durch: feinen Formalismus herbeiführenden Verfahren, der ſich 
immer mehr verflachenden juriftiichen Methode, melde einer den Verkehrsbedürrfniſſen ent 
Iprechenden Berarbeitung des fremden und einheimifchen Rechtöftoffes nicht gewachſen mar 
und in unfelbfländiger Weile fi an die frühere Literatur anlehnend Kontroverfen über Kon 
troverjen heroorrief, mußte dent Advokatenſtand das erhebende Bewußtſein, der Verwirk⸗ 
lichung des Rechts zu dienen, immer mehr abhanden kommen und er felbft va, mo & 
fi) um die Vertretung einer gerechten Sache handelte, auf die Anwendung juriſtiſcher 
Kunftgriffe und Kniffe gevrängt werben, und dad um fo mehr, als das geheime und 
formaliftiiche Verfahren, wie e8 unehrenhafte Praktiken vor dem Publitum zu verdecken ges 
eignet war, auch jeded Streben nad Wahrhaftigkeit und die Scham über unlautere 
Mittel unterdrüden mußte. Dei Erftredung der Advokatenthätigkeit auf das Gebiet de# 
öffentlichen R. war die politiihe Entwidelung entgegen, und da auch auf diefem Wege 
dem Advokatenſtand feine frifche Lebensluft zugeführt werden fonnte, derſelbe vielmehr einer 
ftrengen Kontrole der Staatsgemalt unterworfen wurde, fo ſank derſelbe in Deutſch— 
land zu einem conceffionirten und monopolifirten, der Disciplinargewalt der Gerichte un- 
terworfenen Gewerbe herab, deſſen Mitglieder wejentlich auf den Gelverwerb angemiefen 
waren, und weil das Bolf in feinen rechtlichen Verhältniffen am meiften mit ihnen in Be 
rührung fam, für die Schäden des gefammten Rechtszuſtandes ungerechtfertigter Weiſe ver⸗ 
antwortlich gemacht, ja mit Schmähungen überhäuft wurden. Berichte, wie der Leyſers 
von 1732 (medit. ad pandect. spec. 547 n. 4): „Nullum fere nunc scriptum editur 
in quo si advocatorum forte mentio fit, convitiis non onerentur. Deinde dignitas 
eis nulla relinquitur. In conviviis ad infimum subsellium reiiciuntur, in solem- 
nibus infra scribas, argentarios, publicanos amandantur. Denique magistratus in 
aliorum criminibus indulgentissimi advocatorum levissima errata severe puniunt 
ac frequentibus mulctis eos fere ad incitas redigunt.... Ita fit, ut si paucos 
excipias probos doctosque viros.... non nisi viles et ad alia negotia inepti ho- 
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munculi advocationem ambiunt,“ in Verbindung mit den hervorgehobenen Umſtänden 
laſſen e8 erklärlich ericheinen, daß man ein Symptom des fchlechten Rechtszuftandes, die Ver- 
kommenheit der Adv., als Grund defielben anfah und jo in Preußen im Jahre 1780 den 
mehrfach im der Literatur ſchon angeregten, freilich nur auf furze Dauer haltbaren Verſuch 
machte, die Advokaten ganz abzufchaffen und fie durch die wunderliche Mißgeburt der 
ſtaatlich beſoldeten Affiftenzräthe zu erfegen, welche bei der Unterfuchung des Factums 
vornehmlich Gehülfen und zugleich Kontroleurs des Richters, bei der Erörterung des Rechts⸗ 
punktes dagegen Beiftände der Parteien fein jollten. ’ 

Wenn vielfach ‚behauptet wird, daß der abfolute und Polizeiſtaat die Schuld der 
Herabdrückung des Advofatenftandes in Deutſchland getragen bat, jo tft das nicht un— 
bedingt richtig. Noch in der fpäteren Katferzeit genoffen die röm. Advofaten einer höheren 
Achtung; ebenfo in dem unter Ludwig XIV. keineswegs in freiſinniger Weiſe vegierten 
Frankreich. Hier ebenfomohl wie bei den Römern war aber eine folhe Kluft zwifchen 
den Rechtsbewußtſein des Volkes ımb dem für dafielbe in den Gerichten angewenbeten R. 
nit vorhanden ; ferner war das mündliche Verfahren, das aud in Frankreich in Eivilftreitig- 
feiten nie ganz verdrängt worden, im Gegenfag zum fchriftlichen Pre. geeignet, die Bedeutung 
des Wooofatenftandes dem Publikum gegenüber ın das rechte Licht zu fegen. Dazu fam 
endlich, daß der deutſche Advokat nicht wie der franzöfiiche Durch die Gewohnheit des Auf- 
ſteigens in die Magiftratur dem Richter als Kollegen gleich geftellt war. ALS ftantlich 
conceſſionirter Beamter, welcher einen als nothwendiges Uebel betrachteten Beruf ausübte, 
fonnte ex in feiner Bereinzelung den Beamtenthum gegenüber Teine freie und würdige 
Stellung einnehmen, während umgekehrt in Frankreich, wo fi die Functionen des Pro- 
turators (procureur, avoue) von der des Advokaten getrennt erhalten hatten, erfterer 
zwar als der officier ministeriel galt, der Advokat aber fein Staatsbeamter, ſondern 
der unabhängige Mann war‘, welcher mit feinen Kollegen ſich zufammenfchloß und ber 
Magiftratur gegenüber als Macht auftreten konnte. 

U. Heutige Verhältniſſe in Deutſchland. Mit der Veränderung des 
Rechtszuſtandes in Deutjchland überhaupt, der Verbeflerung des Eiv.Pre., namentlich der 
Einführung des mündlichen Verfahrens für die Straffachen it bem Sabre 1848 und dent 
Wiedererwachen des politifchen Lebens hat fi) die Rage der Adv. in Deutfchland mieber 
gehoben und die Gſgb. hat wenigſtens in vielen deutſchen Staaten den biefelbe im 18. Jahrh. 
harafterifirenden Standpunkt des Mißtrauens aufgegeben, wenngleich vielfach manchen be= 
vehtigten Forderungen der Adv. noch nicht Rechnung getragen iſt. 

In einzelnen Staaten, fo in Breußen und zwar in den alten Provinzen, fomie in 
Kurheſſen, Naſſau, Schleswig-Holftein, ift die Zahl der Stellen der Recht 8⸗ 
anmälte, wie bier die Movofaten heißen, beſchränkt. Die Anftellung erfolgt durch den 
Juſtizminiſter für den Bezirk eines beftimmten Gerichtd, und der Rechtsanwalt wird 
‘freilich meiftens nur in fir ihn läftigen Beziehungen) als Beamter betradjtet. 

Ein ähnliches Syſtem gilt in Baiern dieſſeits des Rheines und in Anhalt. 
In anderen Theilen Deutſchlands bat man die franzöſiſchen Einrichtungen, 

wern auch allerdings mit gewiſſen Meodificationen, acceptirt. In Frankreich ſcheidet man 
noch heute Die avouds und die avocate.. Die avoues, deren Zahl beſchränkt iſt, üben 
die Prokuratur, jie haben alfo die Aufgabe, die Parteien vor Gericht zu vertreten, für fie 
alle formellen Acte und fchriftlichen Anträge zu entwerfen und zu ftellen, ſowie den Rechts⸗ 
ftreit zum mündlichen Vortrage vorzubereiten. Dagegen befteht der Beruf des avocat 
darin, der Partei mit feinem juriftiichen Rathe durch Ertheilung von Konfultationen, Ab- 
taffung von Dentfchriften und durch den mündlichen Vortrag der Rechtsſachen und die juri— 
ftülche Begründung der fchriftlich geftellten Anträge zu dienen. Die Zahl der Adoofaten- 
ſiellen ift in Frankreich nicht befchränft, vielmehr kann fich jeder Licentiat der Rechte bei 
der Rorporatton, zu welcher die Advokaten jeden Gerichts vereinigt find, melden und nad) 
Borftellung beim Gericht, Ableiftung des Advokaten-Eides und nad) dreijähriger Ausbildung 
unter den Patronat eines älteren Advokaten (stage) ſich in das Zablenu der felbftänvigen 
Mootaten eintragen laſſen. 
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In Deutſchland, in der Rheinprovinz, in Hannover und in Braunſchweig, 
hat man an dem Unterſchied zwiſchen avouds (Anwälten) und Advokaten zwar 
feftgehalten, aber e8 werden, während bie Adv. freigegeben ift, die auf eine beſtimmte 
Zahl fir jenes Gericht firirten Anwaltsftellen nur an Adoofaten (daher in ber Rheinpro- 
vinz und Braunſchweig Advolat-Amwälte genannt) verliehen. 

In anderen Ländern ift dagegen die Abo. oder Anw. — da man bier den Unter: 
ſchied nicht feftgehalten Hat — freigegeben, und zwar in der Weife, daß jever, welcher 
die borgeichriebenen Prüfungen abgelegt bat, als Anwalt zugelaffen werben muß’, fo 
3. B. ın Baden, WVeftöfterreih, Würtemberg, Medlenburg- Schwerin 
und Strelig, Frankfurt a. M., Hamburg, Bremen, während das Königreich 
Sachſen infofern eine Mittelftellung zwiſchen Diele und der erftermähnten Gruppe ein 
nimmt, al8 hier zwar eme fefte Zahl von Aovofatenftellen nicht befteht, aber Das Yufliz- 
miniftertum die Zahl der jährlich aus ben qualificirten Bewerbern zu emennenven Per⸗ 
ſonen nach den Bedürfniſſen des Verfehrs und des Gejchäftslebens feftzufegen hat. 
FSiunſichtlich der Vorbildung der Advokaten gilt meiftend die Praxis, daR 

dieſelbe Adsbildung und die Ablegung der gleichen Eramina, wie für die Befleivung einer 
Richterftelle verlangt wird (jo in Ultpreußen, der Rheinprovinz, Schledwig: 
Holftein, Rurbeffen, Hannover, Naffau, Baiern, Baden und Anhalt), 
während nur wenige Länder, wie 3. B. Weftöfterreich ımb die freien Städte, 
eine beſondere Advofatenprüfung fennen, fo daß alfo in den meilten Staaten, da eine 
Beichäftigung bei einem Advokaten vor der Ablegung der legten Staatsprüfung gewöhn: 
lich nur fir kurze, nicht ausreichende Zeit vorgeichrieben ift, oft Perfönlichkeiten zur Apr. 
gelangen, welchen e8 an ber erforderlichen praftifchen Ausbildung fehlt. 

Die Refte der früberen Anfchauungen über die Stellung der Adv. zeigen ſich nod 
bejonder8 darin, daß während das Verhalten der Partei dem Richter gegenüber nach ben 
allgemeinen, ‚namentlich den gewöhnlichen Str. Geſ. bemeffen wird, man die Advokaten 
nah Analogie der Beamten wegen Verlegung ihrer Berufs: und Stanvespflichten einer 
biscvetionären Disciplinargewalt der Gerichte unterworfen hat, welche mit Verweilen, Abftrei: 
hen ibrer Gebühren, Gelofirafen, Suspenfion und Kaffatton gegen fie einfchreiten können 
(ſo 3.2. in Baiern, beiven Medlenburg, Anhalt, Bremen). Mag auch Diele 
Disciplin vielfach fehr milde gehandhabt werden, jo muß man fie doch Deshalb im 
Prineip verwerfen, weil der Advokat Fein Staatsamt verfieht und es feine Stellung ber: 
abdrüdt, wenn die Gſgb. feine Klienten ihm gegenüber durch bejondere Vorſchriften in 
Schub nimmt. Andere Staaten haben daher auch der Av. unter Nachbildung franzöſiſcher 
Einrichtungen eine gewiſſe Selbitvisciplin eingeräumt; fo beftehen als Disciplinargerichte 
die von den Rechtsanwälten jedes Appellationsgerichtsbezirks gewählten jog. Ehrenräthe, ın 
Altpreußen und einem Theil der 1866 amnectirten Provinzen; in der Provinz Han- 
nover dagegen, ebenfo in Baden, im Königreih Sachſen, in Oldenburg un 
Braunſchweig ſog. Advokaten- oder Anwaltskammern. Im Gegenfag zu den altpreuf. 
Einrihtungen ift in den legterwähnten Theilen Deutſchlands mit Diefen Kammern ſchon 
eine feitere Organisation des Anmwaltftandes injofern herbeigeführt, al8 den Kammern auch 
noch andere Functionen, jo 3. B. die Erſtattung von Gutachten über allgemeine Tegtöle- 
toriſche Tragen, die gutachtlihe Aeuferung über Honorarforderungen, Verwaltung bes 
etwaigen Vermögens des Anmwaltvereins des Bezirks, auch Führung des Berzeichniffes der 
Advokaten und ähnliche zugewiejen find. Freilich bat man daneben noch oft eine gewiſſe 
Disciplinargewalt der Gerichte beftehen laſſen und in Altpreußen ift fogar das Appellations- 
Ger. befugt, auf Antrag der Staatsanwaltſchaft und des Angeflagten den Ehrenvath dann 
auszuſchließen, wenn feine Unbefangenheit angezweifelt werden Tann. 

In einem gewiſſen Zuſammenhange mit dem eben beiprochenen Punfte fteht Die 
Regelung des Gebührenmefens der Advokaten. Denn je mißtrauifcher die Gſgb. 
gegen diefelben ift, deſto mehr neigt fie auch dazu, gerade hinſichtlich dieſes Punktes 
reglementirend einzugreifen. Gebührentaren, welche die Anſprüche der Advokaten für ihre 
einzelnen Dienftleiftungen feſtſetzen, beftehen überall in Deutichland, jedoch in verfchiedener 
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Bedeutung. In einzelnen Staaten, ſo z. B. in Altpreußen, Baiern, Baden, 
Anhalt, find fie unbedingt maßgebend, und nur in einzelnen Fällen eine beſondere vor— 
berige Berabredung geftattet, während in Hannover die Tare nur mangeld (aber bei 
Strafe der Nichtigkeit ſchriftlich abzufaflender) Uebereinkunft zwiſchen Advokaten und 
Klienten zur Anwendung fommt, ja in Hamburg eine ſolche überhaupt nur infoweit 
gilt, als die foftenpflichtige Partei der obfiegenden die von letzterer verlegten Anmwalts- 
gebühren zu erftatten hal. Was die Tarprincipien dieſer Gebührenoronungen betrifft, 
to werden gewöhnlich die einzelnen Bemithungen und Dienftleiftungen beſonders honorirt, 
während ın manchen Staaten, jo in Altpreußen, Das jog. Syſtem der Pauſchquanta 
für procefjualifche Angelegenheiten, d. h. die Gefammthonorinung für alle in einem be- 
ſtimmten Proceßſtadium nöthigen ımd aufgewendeten Bemühungen aboptirt ift. Läßt ſich 
auch gegen die Feſthaltung einer Tare mit fubfiviärer Bedeutung für ven Fall ber 
mangelnden Uebereinkunft und für den Fall ver Koftenerftattungäpflidt des Gegners 
nichts einwenden, jo ericheint och die in vielen deutſchen Staaten fo 3. B. in Baiern, 
Anhalt, Medlenburg — dagegen nicht in Altpreußen, Hannover, Baden, 
Sachſen —) noch beftehende Vorſchrift, daß der Advokat ferne Gebührenrechnung erft 
von dem Gericht feftjegen laſſen muß, entwilrbigend, weil er fi) einer Kontrole, die 
man feinem anderen Sorderungsberechtigten zumutbet, unterwerfen muß und die Prüfung 
vielfach nicht einmal duch zur Taration ſchon an und für fich wenig geeignete Richter, 
\ondern durch untergeordnete Kalkulatırr - Beamte vorgenommen wird. 

Endlich äußert jener Stanbpunft des Mißtrauens auch noch auf einem anderen Ge= 
biete, mo nicht einmal der Anwalt allein davon betroffen wirb, feine Folgen. Auf dem 
Gebiete des Str.Pre. wird nach manchen Str.Pre.Oron. oder wenigftend nach der Praris 
ihm vielfach eine genügende Betheiligung bei der Vorunterfuhung und eine ausreichende 
Informationseinziehung behufs der Vertheidigung des Angeklagten nicht gewährt, und in 
der mündlichen Verhandlung — fo nach preuf. Prarid — eine untergeorbnetere Stellung 
als der Staatsanwaltſchaft angewieſen. 

Für die Frage, ob ſ. g. Anwaltszwang befteht, d. h. ob die Partei gezwungen 
it, fi bei der Führung ihrer Civ. Pre. eines Advokaten oder Anwalts zu bedienen, ift die 
Civ. PreO. mit präjudicirlich. Wo das franz. Verfahren in Deutichland eingeführt ift, 
alfo in den Rheinlanden, befteht berfelbe, inſofern als die Partei, abgeſehen von 
den zur Kompetenz der Friedens- und Handels-Gerichte gehörigen Sachen, ihre Schriftjäte 
und ſchriftlichen Anträge durch einen Anwalt anfertigen laſſen und felbft da, wo fie in ben. 
milndlichen Verhandlungen perjönlich auftreten will, im Beiſtande eines ſolchen erjcheinen 
muß; ebenfo fchreibt die Hannov. Civ. Pre.O. von 1850 die Nothmwendigfeit der Ver: 
tretung durch Anmälte bei den höheren als den Amtögerichten vor. In Altpreugen 
eriftirt Dagegen fein Anwaltszwang in dem gedachten Sinn, da hier die Partei bie 
nöthigen fchriftlichen Erflärungen vor dem Richter zu Protokoll geben und ſelbſt in ven 
mündlichen Berhandlungen erſcheinen Tann. Jedoch darf fie im entgegengefegten Fall in 
Nichtbagatellſachen Teinen anderen Vertreter als einen Rechtsanwalt für die Situngen bes 
vollmächtigen und fie muß auch ihre Schriftfäge durch einen Rechtsanwalt mit unterjchreiben 
Tegalifiren) laſſen. 

Während in Eivilfachen der Anwaltszwang ſich innerlich dadurch rechtfertigt, daß 
damit auf dem fehnellften Wege eine fachgemäße Entſcheidung des Richter herbeigeführt 
wird, derſelbe aber hier freilich auch im Intereſſe des Ießteren und der Anwälte jelbft 
eingeführt erjcheint, ift er in Criminalſachen, für weldye die meiften das mündliche Verfahren 
mit Geſchworenen einführenden Str. Pre. Ordn. die Anziehung eines Bertheidigers aus der Claſſe 
der Anwälte in wichtigeren Fällen, namentlich für die Schwurgerichtöverhandlungen, als 
weientliche Bedingung der Gültigkeit des Verfahrens vorjchreiben, lediglich mit Rüdficht auf 
den erften Gefichtöpunkt, insbeſondere zum Zweck der Garantie einer ſachgemäßen Berthei- 
digung, eingeführt. Daß auch en Anwaltsausſchließungszwang vorkommt, 
müßte unglaublich ericheinen, wenn nicht der Beweis dafür durch eine Medlenburg- 
Strelitzſche Verordn. vom 6. Febr. 1855 erbracht werben könnte, welche beim Verfahren 
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vor den Nieder-Gerichten bis zum erften Urtheil den Parteien das perfönlicye Erſcheinen 
ohne Begleitung eines Anwalts aufgibt. 

Damit wäre ım Allgemeinen und freilich nur in großen Grundzügen Die rechtliche 
Stellung der Anm. oder Adv. in Deutſchland charakterifirt. Die allgemeinen Rechte und 
Pflichten der Rechtsanwälte, ſei e8 in ihrer Stellung als Advokaten, als juriftiiche Rath— 
geber, oder als Anwälte, Profuratoren im e. &., alfo als Bertreter der Partei, ergeben 
fi) von felbft und können in den Procefcompendien nachgefehen werden, mährend eine 
Detaildarftellung ohne ein Eingehen auf das particuläre R. nicht möglich ift. 

II. Sreimwillige Anwaltvereine Die Lage der Mo. in demjenigen Län 
dern, in welchen diefelbe noch nicht zu Anwaltskammern und Anmwaltövereinen kraft ge: 
jeglicher Beitimmungen organifirt und wo ferner den berechtigten Anfprüchen derjelben in 
vielen Beziehungen nicht Rechnung getragen ft, hat mehrfach Vereinigungen zur Erringung 
einer befferen Stellung hervorgerufen, jo 1860 in Naſſau, 1861 in Baiern um 
"1861 ın Preußen. Die meifte Thätigkeit bat der bairiſche Anwaltsverein entwickelt. 
Aber im Allgemeinen haben dieſe Vereine keine bedeutenden Refultate erzielt. Die nicht er: 
hebliche, meiftens durch, Indolenz und mangelnden Corpögeift beeinträchtigte Theilnahme 
an denſelben bat ihnen die Möglichkeit dazu entzogen, weil ıhre Beſchlüſſe nicht als Forde⸗ 
rungen des gelammten Anwaltftandes eines Landes ericheinen fünnen. Außerdem bat die 
auf der Tagesordnung ftehende Frage nach der Freigabe der Adv., für melde fid ver 
Preuß. Anwaltstag von 1864 entſchieden, welche der bairiſche Verein aber bisher verwor: 
fen bat, Zwieſpalt im eigenen Lager herporgerufen und dadurch Die ſchon nicht große 
Zahl der Theilnehmer noch verringert. 

Gfgb.: Preußen: A.G.O. Th. II. Tit. 7; Bron. vom 2. Ian. 1849; Brom. über 
den Ebrenratb vom 30. April 1847 und das meiterzerfireute Material bei v. Rönne, 
Ergänzungen der preuß. Rechtsbücher, 5. Ausg. Bd. 3, 8.7 ff; Hannover: Gerichtsverfaſſungs 
geiege vom 8. Nov. 1850 und 31. März 1859; Gel. über die Anmaltsfammern vom 31. Män 
1859; Königreich Sachſen: Advolaten-Orbn. vom 3. Juni 1859; Baden: Anmalts-Orbn. 
vom 22. Eeptbr. 18645 Oldenburg: Anwalts-Orbn. vom 28. Juni 1858; Braunfchmeig: 
Advokaten⸗Ordn. nebft Reglement vom 19. und 22 März 1851; Defterreich: Advokaten⸗ 
Orbn. vom 6. Juli 1868. 

Lit.: H. Jacques, Die freie Adv. und ihre legislative Organifation, Wien 1868, wo⸗ 
ſelbſt S. 97, 233 weitere Nachmweifungen auch über die auf der Tagesordnung ftehenden Reform⸗ 
pe en. Unter den Schriften, bie bie Tebtere behandeln: Gneift, Freie Advo., Berlin 1567; 

. Brir, Organifation ber Abo. in Preußen, Defterreich 2c., Wien 1869. — Ztſchr. des Anwalt: 
verein® für Baiern, berausgeg. von Nidermaier, Erlangen; feit 1861 bis jett jedes Jahr 
ein Band; Preuß. Anwaltszeitung, berausgeg. von %. und P. Hinſchius, Berlin 1862- 
1866, 5 Jahrgänge, fett 1867 umgewandelt ın: Ztfchr. für Gſgb. und Rechtspflege in Preußen. 
Berlin, bis 1868 beransgeg. von F. und B. Hinfhius, feit 3869 von 3. Behrend. 

' P. Hiuſchius. 

Abrodius, Petrus Pierre Ayrault), geb. 1536 zu Angers, einer der be 
rühmteften Parlamentsadvokaten zu Parts, ftarb 1601. 

Er fhrieb: Rerum ab omni antiquitate judicatarum pandectae — De origine et 
auctoritate judieciorum, beide Genev. 1677. — L’ordre, formalite et instruction judieciaire 
chez les Grecs et les Romains, Paris 1588. 1598. 

Lit.: Biographie von Gilles Menage, Paris 1675. — ©. Jöcher, Aërodius. 
Teihmann. 

Affeetionsinterefie. Wenn e8 ſich darum handelt, einen irgendwie, z. B. durch 
Zerftörung oder Beihädigung einer Sache oder durch Nichterfüllung einer Verbindlichkeit 
verurjachten Schaden behufs Entſchädigung zu ſchätzen, d. h. in Geld umzuſetzen, je 
können dabei einzig nur die ökonomischen Yolgen, die ökonomiſche Seite des Schadens ın 
Anichlag kommen, für weldye allem das Geld al8 mögliches Aequivalent erjcheint. Denn 
Intereffen nicht öfonomifcher Art, fubjective Zufälligfeiten, Gefühle, perſönliche Erinnerun: 
gen u. dgl. find zur emem Umjage in Geld offenbar nicht geeignet. Daher der Sub, 
daß nur der Verkehrswerth des betreffenden Berhältniffes, insbejondere der betreffenden 
Sache, bei der Schägung zu berüdfichtigen ift, nicht aber das ſog. A., pretium affectionis. 
Dennoch wird mehrfach behauptet, der zum Schägungseid berechtigte Kläger dürfe, wenig: 
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ſtens in gewiſſen Fällen, bloße Affectionen in Anſchlag bringen: fog. juramentum in 
litem affectionis im Öegenjage zum juramentum in litem veritatis! — eine 
Aufchauung, welde ſchon mit dem richterlihen Moderationsrecht unvereinbar ift und auf 
einigen mißverftandenen Pandektenftellen beruht. S. übrigens d. Art. Intereſſe lit. A. 

Gemeinrechtlich darf fomit von einer Berüdjichtigung des A. nicht die Rede fein. 
Die moderne Anſchauung ift aber hierin, wie in manchen anderen Punkten, nicht nur 
nicht jo logiſch, ſondern aud nicht fo zartfühlenn als die römische. So erkennt das 
Preuß. ER. in einigen Fällen eine Verpflichtung zur Vergütung des Werthes der 
befonderen Vorliebe, nämlich in Fällen von dolus und beim juramentum in litem. 
Im C. N. fteht nichts darüber. 

Quellen: Preuß. LR.1L, ? 8. 115; 6 SS. 87, 96ff.; 11 8. 880. 
Lit: Näheres bei Mommſen, Zur wa von bem Interefie (Braunfchmweig 1855), Nuß- 

baumer, Ueber das Maaß des Schabenderjages (Zilrih 1855), EohnfeLd, Die Lehre vom 
Interefie nah Röm. R. (Reipzig 1865). Rivier. 

Affinität bedeutet ſchon bei den Römern das Verhältniß, welches durch die Ehe 
zwiſchen dem einen Gatten und den Verwandten des anderen entfteht. Für das Recht äußerte 
e8 feine Bedeutung darin, Daß Die Ehe zwiſchen den Verichwägerten (affines) der auf- 
und abfteigenden Linie (alſo zwiſchen Stief- reſp. Schwieger- Eltern und Stief- reſp. 
Schwieger - Kindern) und im nächſten Grade der Seitenlinte (alfo mit des verftorbenen 
Ehegatten Geſchwiſtern oder mit dein Ehegatten verftorbener Gejchwifter) verboten war, 
ferner darin, daß die affines als präfumtive Bevollmächtigte für einander galten und 
endlich das Zeugniß gegen einander verweigern konnten, Während das Röm. R. die Schwä- 
gerſchaft Durch den gültigen Abſchluß der Ehe entftehen läßt, wird die. A. im eig. Sinne 
nah Can. R. erft dur die VBollziehung der copula begründet. Mit Rückſicht auf ven 

,‚ daß Mann und Frau ein Fleiſch werden, hat daſſelbe das Eheverbot nad bem 
Vorbilde des Verbots der Verwandticaft bis zum 7. Grade canonischer Computation aus- 
gevehnt. Für die dadurch nöthig gewordene, bei den Römern praktiſch unwichtige Grad- 
berechnung bat es den Grundſatz aufgeftellt, daß jede Perfon mit einer andern in dem— 
jelben Grade verſchwägert iſt, in weldem fie mit dem die Vermittlung bildenden Ehe: 
gatten verwandt iſt. Außerdem verbot das Can. R. aud in demfelben Umfange die Ehe 
zwifchen dem einen Ehegatten und den Schwägern des anderen (fog. affinitas secundi 
generis) und ferner auch den affines dieſer lesteren (alfo den Schwägern der Schwäger 
des andern, fog. affinitas tertii generis), bis Innocenz IV. i. 3. 1215 die ebetrennen- 
den Wirkungen der affinitas secundi et tertii generis beleitigte und eine ſolche fir die 
eigentliche affinitas (primi generis) bis auf den 4. Grad reducirte. Das proteftan- 
tiſche K.R. hat ſich Hinfichtlih de daraus vefultirenden Eheverbotes theild an das Mo— 
ſaiſche, theild an das Röm. R. gehalten, und die Bart.R. haben es (mie z. B. das 
Preuß. A. L. R. II. 1. $. 5) auf die auf- und abſteigende Linie beichränft. Für das 
heutige gem. R. find die oben genannten, dem Procegebiete angehörigen Wirkungen ber 
Schwãgerſchaft gleihfall8 noch anerkannt, im gemeinen Pre. ift aber in Folge der Aus- 
bildung der formalen Beweistheorie noch die hinzugelommen, daß die affines für ein- 
ander in der Regel als verdächtige Zeugen gelten. 

Das Tatholiihe K.R. kennt endlich noch eine affinitas illegitima refp. quasi affi- 
nitas, d. 5. das Verhaltniß, welches zwilchen dem einen Goncumbenten, bezitglich zwiſchen 
Braut und Bräutigam einerjeits und hen Blutsverwandten des andern Concumbenten oder 
des Bräutigam, tejp. der Braut andererjeits entfteht. Auch dieſe Verhältniſſe bildeten 
und zwar bi8 zum 7. Grad im MA. ein Ehehinderniß, im heutigen K. R. ift aber die 
unehelihe A. hinſichtlich dieſer Wirkung auf den 2. die Quaſi-A. auf den 1. Grab be 
ſchraͤnkt. P. Hinſchius. 

Afterbelehnung, constitutio subfeudi, findet dann ſtatt, wenn während des 
Beſtehens einer bereitd vorhandenen Lehnsverbindung die Rechte des Herrn (obinfeudatio) 
oder des Vaſallen (subinfeudatio) dergeftalt anderweit zu Lehen gegeben werben, daß der 
Dritte in die beftebende Lehnsverbindung eintritt und zwar zu einer der Lehnsperſonen 
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mittelbar, zur anderen unmittelbar. Dabei gilt die aus dem perfönlichen Verhältniß ver 
Lehnsperſonen zu einander gerechtfertigte Regel, daß die Verbindung zwifchen den urfprümg- 
lichen Lehnsperfonen durch die A. nicht geftört werden fol, woraus ſich erflärt, daß die 
obinf. per dationem und die subinf. per oblationem nur mit Einftimmmg des Ba- 
fallen, reſp. des dominus gefchehen Tann, die obinf. p. obl. und die subinf. p. dat. da- 
gegen auch ohne biefelbe zuläffig it; frühere Schriftfteller hielten die obinf. überhaupt, 
mochte fie p. obl. oder p. dat. ftattfinden, auch ohne den Conſens des Vaſallen für ge- 
ftattet. Der praftiich bei weitem mwichtigfte Fall der A. war ſtets der, daß der Bafall 
das Lehen an einen Dritten verlieh, ohne aus feiner Stellung zum Herrn auszuſcheiden, 
alfo die subinf. p. dat.; man ftellte dieſen Fall als (eigentliche) A. ſogar den drei andern 
möglichen Fällen ald Veränderung des Lehens in Afterlehen gegenüber. Bei 
der subinf. p. dat. erhält der Aftervafall diefelben Rechte am Gute, melche der Bajall be- 
ſitzt; letzteren (den subdominus) hat er als Lehnsheren anzufehen und fchuldet ihm Treue 
und Dienfte wie jeder Vaſall; zum Oberlehnsheren tritt er nur in ein mittelbare8 Ber: 
hältniß, welches ihn zwar zur Bewahrung ver Lehnstreue, zur Leiſtung von Lehnödienften 
aber nur dann verpflichtet, wenn er zu leßteren von feinem unmittelbaren Herrn auf: 
gefordert wird. Nach dem Erlöfchen des Rechts des erften Vaſallen tritt der Aftervaſall 
in die Stellung des erfteren zum Lehnsherrn, weldyer ihn als feinen unmittelbaren Lehns⸗ 
mann anzuerkennen bat. Dieſe Verbindlichkeit des Lehnsherrn wurde früher freilich ge= 
läugnet: nur bei ausdrüdlicher oder zu vermuthender Einwilligung des Herrn in die 4. 
follte der Herr gehalten fein, das Recht des Aftervafallen im angegebenen Falle anzuerfen- 
nen. Gegenmärtig ift aber die unzweifelhaft herrſchende Anficht die, daß die subinf. p. 
dat. mit dieſet Wirfung gegen den Herrn auch ohne Genehmigung des Herrn 
zuläffig ſei; nur muß der Afternafall lehnsfähig fein, — die Verleihung an ihn darf nicht 
unter vortheilhafteren Bedingungen gejchehen, al8 ſolche dem erften Bafallen bewilligt wa⸗ 
ven, — und das Geſchäft darf nicht zur Verdeckung einer verbotenen Veräußerung vor- 
genommen werben. Inwiefern die zur Lehnfolge Berechtigten eine vorgenommene A. an⸗ 
zuerfennen haben, ift nad ben allgemeinen Regeln über Veräußerung der Lehen zu 
beurtbeilen. ' 

Lit: Weber, Handbuch, IV. SS. 2855—91. — Pfeiffer in Weiske's R.⸗Ler. VI. 
408 fag. — Pätz, 88. 34, 144, 45. — Eichhorn, Priv.R., 8. 231. — Gerber, 88. 126, 
28. — Befeler, $. 113. In Medtenburg fommen A. überhaupt nicht vor (Roth, Medlenb. 
Lehn⸗R. 8. 11. N. 19, 8. 64. N. 7), in Bayern wurde fchon durch das Ebict von 1808 die Auf- 
fan der beftehenden Afterlehen angeordnet und bie fernere Vergebung eines Lehen dur After- 
lehenverträge unter da8 allgemeine Verbot der Veräußerung von Leben geftellt. 

Franklin. 
Afterbürgichaft (Ueberbürgſchaft, Nachbürgichaft, Adeiussio succedanea) ift das 

einem Gläubiger gegebene Verſprechen, die Schuld eines Bürgen zu erfüllen, went diefer 
fie nicht jelbft erfülle. Für den Afterbürgen befteht die Hauptichuld in der Obligation 
des erften Bürgen. Nach diefer bemißt fih daher ver Umfang feiner’ Verpflichtung. 
Glaäubiger Dagegen tft für den Afterbürgen verfelbe wie für ven erften. Bürgen. 1.8 8. 12. 
l. 27 8. 4 D. de fideiuss. et mand. 46. 1. Eigenthümliche Regeln find für diefen 
Tall der Bürgſchaft nicht gegeben. ©. auch Seuff. Arch. XIII. 223. Bedenklich ift 
die Entſcheidung in 1. 38 $. 5 D. de solut. 46. 3., wonach der Afterbirge auch dann 
frei werben foll, wenn Haupt= und Bürgſchaftsſchuld ſich in einer Perſon vereinigen. 
Das Preuß. R. wendet auf den Afterbürgen ebenfalls nur die allgemeinen Grundſätze 
an. 88. 256. 376. I. 14. Ed. 

Aftermiethe (neulat. sublocatio, subeonductio) ift das Verhältniß, welches ent- 
fteht, wern ein Miether die ihm vermiethete Sache an einen Dritten (Aftermiether) weiter 
vermiethet. Die Befugniß dazu bat der Miether nach gem. und Sächſ. R. injoweit, als 
bie Nutzung des Aftermiethers nicht über bie dem Miether felbft geftattete hinausgeht, 
ohne weiteres (1. 6 C. de loc. et cond. Sächſ. Gef. 8. 1194); nach Preuß. nur bei Ein- 
willigung des Bermiethers, jedoch darf dieſem, wenn er fie ohne einen vom Geſetz anerkann⸗ 
ten Grund verfagt, ſchon vor Ablauf der vertragsmäßigen Miethöfrift gekündigt werben. 
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(8. 309-312. A. L. R. I 21.) Die Wirkung der Aftervermiethung iſt nicht etwa, 
wie bet der Ceſſion des Miethanſpruchs (ſ. den Art. Miethe), ein Eintritt des After- 
miethers in die Rechte des Miethers gegen den Bermiether, fondern lediglich ein neues, von 
dem urfprünglichen durchaus verſchiedenes Miethsverhältniß zwilchen dem Afternermiether 
und dem Aftermiether. Daher hat der Iegtere vertragsmäßige Rechte und Berbinplichkeiten 
ausſchließlich gegen den erfteren, nicht auch gegen den urfprünglichen Vermiether, für den 
er nur als Vertreter ded erjten Miethers in dem Gewahrſam der Sade in Betracht 
fommt. Ebenſo aber iſt andererjeitd auch der urſprüngliche Bermtether nur feinem, d. h. 
den erften Miether, gegenüber fontraftlid) berechtigt und verpflichtet. Diefer alleta fteht 
zu jedem der beiden andern Theile in Bertragsbeziehungen, zu dem einen ald Miether, 
zu dem andern als After-) Vermiether. Daraus ergeben fich die in der Praxis ans 
erkannten Folgeſätze, daß der erfte Miether fir einen vom Aftermtether verjchulveten 
Schaden nur wegen culpa in eligendo over auf Abtretung feiner Klage haftet (1. 11 
pr. D. loe., unbefchränft jedoch nach Preuß. R. 88. 316. 317 a. a. O.), daß jeder 
Contrahent die Kündigung nur feinem Mitcontrahenten zu erflären braucht (Beuff. Arch. 
II. 48.), daß die Auflöfung des erften Miethövertrages nicht auch den zweiten unwirkſam 
macht, und daß der erite Vermiether wegen jenes Miethszinſes fih an den Aftermiether 
nur inſoweit halten kann, als er die Forderung des Afterwermiethers durch Ceſſion oder 
gerichtliche Beſchlagnahme an fich gebracht hat. Doch hat das Röm. R. beftimmt, daß 
der Aftermietber durch Zahlung an ven erjten Vermiether zu dem Betrage, welchen dieſer 
von dem Afterwermiether zu forbern hatte, fich ſelbſt befreit. 1. 11 8. 5 D. de pign. 
act. Alles dies gilt ebenſo wie für A., fo auch für Afterpacht. Streitig iſt aber noch, 
inwieweit Der erſte Vermiether an den Saden des Afterıniether ein Pfandrecht habe. 
1.1185 D. eit. Die berrichende Meinung (Bangeromw, I 8. 376) gibt dem 
erften Vermiether wohl mit gutem Grund ein A.-Recht, kraft deſſen derſelbe fih an 
jene Sachen bis zu dem Betrage halten fünne, mit welchem Miether und Aftermiether 
gleichmäßig im Nüdftand ferien. (So auch das Preuß. R. nah, 8. 74 A. L. R. I 20 
und Dec. vom 21. Juli 1846 und das Sächſ. ©. 2. 8. 1228.) Dagegen erflärt 
Dernburg (Pfand. I. ©. 305) daſſelbe für ein geſetzliches Sach-Pfandrecht, welches 
zwar nur in Höhe des verabrebeten Aftermiethzinſes entftehe, dann aber unabhängig von 
deſſen Rüdftand ober Tilgung fortdauere und beim Zuſammenſtoß mit dem Pfandrecht des 
Aftervermiethers dieſem vorgehe. ed. 

Afterpfand (pignus pignoris, suhpignus) ift das von einem Pfanbgläubiger 
weiter verpfändete Pfand. Der zweite Pfanpnehmer heißt A.-Gläubiger, fein Recht A.-Recht. 
Die Entftehungsgründe eines A.-Rechts find dielelben, wie beim Pfandrecht überhaupt: 
alfo Geſetz, Richterſpruch und Rechtsgeſchäft; insbejondere muß da, wo das Hyp. Buch-Syſtem 
befteht, auch die Eintragung (Zubingroffatton) hinzukommen. Die Befugniß zur Weiter- 
verpfändung hat nach gem. R. der Pfandgläubiger ohne meiteres, nach Preuß. und Sächſ. 
R. dagegen (8. 127 ff. A. L. R. I. 20. Sächſ. ©. B. $. 475) wenigſtens bei beweglichen 
Sachen nur mit Genehmigung des’ Verpfänderd, in deren Ermanglung er nad) Preuß. R. 
für jeve Beſchädigung der Sache haften und ſich die vorzeitige Wiedereinlöſung derſelben 
gefallen Yaffen muß. Was Gegenftand des A. fer, darüber befteht Streit. Einige be= 
zeichnen als ſolchen das dein erften Pfandgläubiger zuftehende Pfandrecht ſelbſt und faſſen 
alſo das A.-Recht als ein Recht an einen Recht auf ( Windſcheid, Sohm, Bremen). 
Andere laſſen das A.-Recht immer an vemjelben Objecte entftehen, an welchem das erfte 
Pandrecht haftet, nur vermittelt durch dieſes letztere, ſo daß das A.-Recht in der Regel ein 
Recht an einer Eadye wäre (Bangerom, vgl. Th. I. ©. 312). Beide Auffaffungen 
kommen indefjen darin überein, daß den Inhalt des A.-Rechts die Befugniß bildet, das 
Pfandrecht des erften Pfandgläubigerd an deſſen Statt zum Zwecke eigener Befriedigung 
auszuüben. Eben um dieſes Inhalts willen ift das A.Recht in jedem Falle den dinglichen 
Rechten zuzuzählen. Im Einzelnen Liegt darin, daß der A.-Gläubiger unter denjelben Be— 
dingungen, unter denen der erfte Pfandgläubiger es dürfte, das diefem haftende Pfand 
abfordern und werwertben kann, daß er aber den Erlös, ſoweit derfelbe feine Forderung 

dv. Holgenborff, Redisleriton 1. _ 3 
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an den erſten Pfandgläubiger überſteigt, dieſem letzteren abliefern muß. 1. 1.2 C. si 
pign. pignori 8. 24. 1. 13 $. 2 D. de pign. 20. 1. Hierbei erhebt fich die Frage, 
ob der W.-Gläubiger, wie über das Pfandrecht des erften Pfandgläubigers, fo auch ü 
beffen Forderung zu verfügen berechtigt ſei: eine Frage, welche von Einigen ſchlechtweg be= 
jabt, von Anderen ebenfo verneint, endlich von Manchen mit der Unterfcheivung beantwortet 
wird, daß der A.-Gläubiger nur mittelbar, durch das ihm haftende Pfandrecht hindurch, aber 
nie Direct, auf die Forderung des erften Pfandgläubigers einwirken könne. Die legte 
Meinung iſt die richtige. Daher kann der A.-Gläubiger zwar bei Ausübung ſeines 
Rechts die dem erften Gläubiger geſchuldete Leiftung annehmen, wie ein Forderungspfand- 
gläubiger, aber nicht, ſo wie biefer, auf die Leiſtung felbft lagen, auch nicht die Leiſtung 
an den erſten Pfandgläubiger durch Denuntiation hindern u. |. w. Die Erlöſchungs- 
gründe find auch hier diefelben wie beim Pfandrecht überhaupt. Nur kommt hinzu, daß 
das A.-Recht auch durch den Untergang des dem erften Pfandgläubiger zuſtehenden Pfand⸗ 

rechts mit aufgehoben wir. 
Duellen: Titel de C.: si Dipnus pignori detur 8. 24. 
Neuefte Lit.: R. Sohm, Die Lehre vom subpignus, 1864, und dazu bie Recenfionen 

von Bekker in —* krit. Vierteljahrsſchr. VI. 3 473 ff. und von Regelsberger in 
Schletters Jahrbb. XL ©. 3 ff. Ed. 

Agrargeſetzgebung ift der Inbegriff derjenigen Gefete, durch welche der Staat aus 
Nüdjihten des Gemeinwohls in die Verhältniſſe des Ländlichen Grundbeſitzes unmittelbar 
eingreift. An fih ſchon wenig beftimmt, wechleln Umfang und Bedeutung dieſes Be- 
griffes außerordentlih nah Zeiten und Völfern, beeinflußt ſowohl Durch die concreten 
Berbältnifie, als durch die Anfichten über die Aufgaben des Staats. Im Alterthum 
war der Ruf nach agrarifchen Gefegen, unter denen vornehmlich die Zutheilung von Land 
an befiglofe Bürger verftanden ward, das Loſungswort jocialiftiich - renolutionärer Bewe- 
gungen, und einen ähnlichen Klang hat heute das Wort im Munde irifcher Pächter, mäh- 
rend beiſpielsweiſe im ruffiihen Neid) eine von oben her revolutionäre Gſgb. Damit ver- 
bunden tft. In Deutfchland verftand man um vorigen Jahrh. darunter Die landesherr⸗ 
lichen Eulturmandate, welche vom Standpunkt einer weittragenden obrigkeitlichen Bevor— 
mundung aus die Landwirthſchaft Durch pofitive Gebote und Verbote, durch Regulirungen 
und Beauffihtigungen, beiſpielsweiſe durch die Erzwingung beftunmter Gulturarten, Die 
zwangsweiſe Verwandlung von Weiden in Aderland, die Beſtrafung des Müßiggangs, 
zu heben fuchen. Heute faßt man als A. oder Landescultur-Gfgb. die feit dem Anfange 
dieſes Jahrhunderts in Fluß gekommenen deutſchen Reformgeſetze zufammen, welche unter 
dem Einfluß der modernen volfswirtäichaftlichen Lehren die geſammten ländlichen Befit- 
verhältniffe in großartiger Weife umgeftaltet haben oder doch umzugeftalten im Begriff 
fiehen. Die trog particulärer Manntchfaltigkeit übereinftimmenden Grundzüge diefer 
modernen deutſchen U. follen hier zur Ergänzung der betreffenden Spectalartifel, auf die im 
Uebrigen verwieſen wird, "zufammengeftellt werben. 

I. Hauptinhalt der deutſchen A. iſt die Befreiung des kleinen ländlichen Grund— 
beſitzes von den Feſſeln, in welchen die geſchichtlich entwickelten Verhältniſſe zur Grund— 
herrſchaft ihn gebunden hielten. Deshalb liegt Anfang und Baſis der ganzen Reformbe— 
wegung in der Aufhebung der perſönlichen Abhängigfeitsverhältniffe, welche 
auf dem größten Theil der deutſchen Landbevölkerung Iafteten. Erſt als es nach der 
ftufenweifen Befeitigung der ftrengen Letbeigenfchaft, der milveren Hörigkeit und endlich der 
zurüdgebliebenen Erb= oder Gutsunterthänigkeit auch auf dem Lande, wie in Preußen ſeit 
dem Diartinitage 1810, nur freie Xeute gab, mar der Grund für fruchtbare Befigre- 
formen gelegt. An die Herftellung der individuellen Freiheit hat ſich ſodann die Grün— 
dung der ftaatSbürgerlichen Freiheit geichloffen: in dieſer Beziehung aber iſt noch heute 
nicht überall in den ländlichen BVerhältniffen das Ziel erreicht, welches in der Beſeitigung 
auch der politifhen Abhängigkeit von den aus feudalem oder patrimo- 
nialem Zitel befeffenen Herrſchaftsrechten (Gutsobrigfeit, guts- oder grundherrliche 
Polzei, Patrimonialgerichtsbarkeit, Erbaͤmter u. |. m.) beftebt. . 
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In conſequenter Durchführung des Princips find mit der Aufhebung ber perſön⸗ 
lichen und politifchen Abhängigkeit zugleich alle Hieraus abgeleiteten Abgaben und 
Leiftungen bejettigt worden. Die Wufhebung der Laften, welche aus der Guis-, Ge⸗ 
richts⸗, Vogtei-, Grund- oder Dienftherrlichkeit herftammten, ift in der Regel ohne Ent» 
ſchädigung erfolgt. Ausnahmen finden ſich in Kurheflen und Würtemberg, wo den Pflich⸗ 
tigen (im Würtemberg unter Beihilfe des Staats) eine Entjchädigung auferlegt wurde, 
und in Baden, Sachſen, Hannover, Braunfchweig (für das Schupgeld) und Defterreich 
(für Beftgveränderungsgebühren), wo der Staat jelbft den Berechtigten einige Entſchädigung 
gewährt bat. Unter der in dieſer Allgemeinheit freilich nicht zutreffenden Vorausſetzung, 
daß feine Quelle überall die feudale Grundherrſchaft ſei, wurde namentlich auch das 
Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden in der Kegel ohne alle Entſchädigung aufgehoben. 

Der Rechtscharakter aller dieſer Befreiungsgeſetze ift verfchteden von dem der als Er- 
propriationen zu betrachtenden Ablöſungsgeſetze. Denn bier werben beftimmte Befugnißbe- 
griffe ſammt ihren Folgen, weldhe bisher in patrimonio ftanden, aus der Geltungsfphäre 
des Priv.R. überhaupt herausgehoben. Deshalb wurde nicht die bloße Ablösbarkeit, ſon⸗ 
dern die unmittelbare Aufhebung durch das Geſetz ausgeſprochen und eine Entihädigung 
(außer etwa fir einzelne zu jelbftändigen Privatrechten gewordene Annexe) nicht gewährt. 
Died ſchrieben auch die deutichen Grundrechte in $. 35 für alle Ausflüffe der Patri- 
monialgerichtsbarkeit und der grundherrlichen Bolizei und für die aus dem guts- und 
ſchutzherrlichen Verbande entfpringenden perfönlihen Abgaben und Leiſtungen vor. 

I. An die perſönliche Befreiung der Landbevölkerung ſchließt ſich die dingliche 
Befreiung, des Ländlichen Grundbeſitzes von der Grundherrichaft an. Die in Bezug 
auf größere Güter analoge Auflöſung des Lehnsnexus kann hier außer Betracht bleiben. 

Bor allem verfolgte die Gſgb. das Ziel einer Steigerung des unvollfommenen Befit- 
rechts der meiften bäuerlichen Güter zur befjerem Recht und endlich zu vollem und freiem 
bäuerlichen Eigenthum. Zuerſt wurden vielfach einzelne Ausflüffe des gutSherrlichen Eigen: 
thums oder Obereigenthums an Bauergütern, befonders das Heimfallsrecht (4.8. 1818 in 
Baiern) oder wentgftend die Einziehung zum Gutshofe, das dem Bauernftande oft fo 
verderbfich gewordene „Legen“ (3. B. 1804 in Schleswig-Holſtein), abgeſchafft oder be- 
ſchränkt. Sodann find nicht erbliche Nutungsrechte in erbliche, beſchränkt veräußerliche An- 
rechte in frei veräußerliche verwandelt. Endlich ift in den meiften deutſchen Staaten das ge- 
theilte Eigenthum durch Erhebung des Untereigenthums zum Bolleigenthum überhaupt 
befeitigt, und es find auch ſchwächere, nur als dingliche Rechte an fremder Cache betrachtete 
Befigrechte (wie in Preußen das Erbpachtreht) in Eigenthum verwandelt. Das guts- oder 
grundherrliche Obereigenthum oder Eigenthum als ſolches mit den darin enthaltenen Heim: 
fallsrechten und ſonſtigen Befugniffen ıft daber meift ohne Entſchädigung fortgefallen (3. 2. 
in Preußen, Defterreich, Wiürtemberg). Dagegen find die aus privatrechtlicem Titel ent- 
ſtammenden felbftändigen Verhältniſſe entweder nur gegen Entihädigung aufgehoben 4. 2. 
in Defterreich, Baiern, Würteinberg) oder überhaupt lediglich für ablösbar erflärt (4.2. 
in Preußen, Sachſen, Baden, Heſſen-Darmſtadt), und es muß alfo in folchen Fällen 
eine gutsherrlich-bäuerliche Regulirung vorangehen, ehe das volle Eigenthum an ver 
bäuerlichen Stelle erworben wird. 

Die Gſgb. beftrebt fich aber ferner, nicht blos volles, ſondern auch freies bäuerliches 
Eigenthum zu Ichaffen und zu dieſem Behufe die Entlaftung des Bodens von allen pri= 
votrechtlichen Neallaften, insbeſondere den Frohnen, Reh Grundzinſen und Yaudemien, 
ſowie von einzelnen nachtheiligen Grunddienſtbarkeiten (vgl. die Artitel „Waldſervituten“ und 
„Weideſervituten“) herbeizuführen. Die vor 1848 nur in beihränften Maße durchgeführten, 
in den deutſchen Grundrechten 8. 36 allg. verfprochenen, ſeitdem im weiteften Umfange ergan= 
genen Ablöfungsgefege haben zum Theil derartige Laften unmittelbar aufgehoben (z. B. Oeſter⸗ 
reich, Würtemberg, Naffau, vielfach auch fonft Frohnen u. |. w.), zum Theil fie in feſte 
ablösbare Bodenzinie verwandelt (3. 3. Baiern), zum größten Theil aber fie für ab— 
lösbar auf einfeitigen Antrag des Verpflichteten und in der Regel auch auf einjeitigen 
Antrag des Berechtigten erflärt. Ausgenommen find überall die öffentlichen Reallaften, 

3 * 
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wie Staats, Gemeinve-, Schul, Kirchen- und Deichlaften. In allen dieſen Fällen erfolgt 
ſowohl die Abldfung als die Aufhebung gegen volle Entihädigung, melde in Er— 
mangelung einer Vereinbarung durch ftaatlihe Behörden nad Maßgabe des ermittelten 
jährlichen Durchſchnittswerthes feitgeftellt wird. Um bie befinitive Abfindung des Be— 
rechtigten, welche nur in einzelnen Fällen in Land geſchieht, durch eine Capitalſumme, die in 
einen beftimmten (18= oder 20=, nie über 25fachem) Bielfältigen des Jahreswerthes be= 
ftehen muß, zu erleichtern, haben die Staaten Rentenbanten oder Ablöſungskaſſen errichtet 
ober garantirt. Diefe Anftalten übernehmen an Stelle der Pflichtigen die Abfindung der 
Berechtigten, denen fie das geſetzliche Ablöſungscapital in verzinslichen Schuldſcheinen aus⸗ 
zahlen, und treten dafür ihrerfeitS in das Recht auf Fortbezug der Leiftungen ein, bis durch 
dieſe nah dem feftgeftellten Plan (in Preußen nach 41°/,; Jahren) die Schuld amortifirt if. 

Ale Ablöfungsgelege haben den Rechtscharafter wahrer Zwangsenteignungen. 
Für die Zukunft verbieten dieſe Geſetze Die Wieverherftellung, Erfigung oder Neubegrüm⸗ 

bung der aufgehobenen Rechtsverhältniſſe, wovon Ausnahmen nur in genau beftummtent 
Umfange und fletS mit dem Borbehalt der Ablösbarkeit zuläffig find. 

II. Die GEſgb. fucht aber nicht blos den grundherrlichen Verband mit feinen Fol- 
gen aufzuldfen: fie ftrebt auch, indem fie eine mehrtaufendjährige Entwidelung won der 
Gemeinwirthſchaft zur Einzelwirthſchaft zum Abſchluß bringt, die Einzelgüter von ben 
Schranken zu befreien, melde dem Eigenthümer durch die Gemeinde und die Nefte des 
alten Geſammteigenthums gezogen werben. 

Zunächſt ift in Bezug auf die Feldflur der alte Flurzwang, welcher als Reſt ver 
ehemaligen Feldgemeinſchaft den Einzelnen an das Wirthichaftsinften der Gemeinde band, 
durch die Gulturfreiheit erfet worden. Da aber, wenn der Zwang gleihmäßiger Be— 
bauung und Brache fortfiel, die aus der urfprünglichen Anfievlung entftandene Gemenge— 
lage der Aeder, d. 5. die zerftreute Lage der Aecker ded Einzelnen in den verjchiedenen 
Teldungen, zu einem unerträglichen Erſchwerniß der Bewirthichaftung werden mußte, ging 
bie Gſgb. bald weiter und ftrebte eine planmäßige Durchführung der hier und da jchon 
freiwillig vorgenommenen Arrondirung oder Berfoppelung {in Preußen Sepa= 
ration genannt) an. Zu diefem Behufe wurde oft einer nach dem Umfange des Areals 
und mitunter zugleich nad Kopfzahl und Steuerbetrag bemeffenen Mehrheit der Grund— 
beſitzer das Recht gegeben, die Minderheit zur Betherligung an einer Zufammenlegung und 
demnächftigen beiferen Wieervertheilung der ſämmtlichen Grundftüde einer Feldmark zu 
zwingen. Ober ed wurde doch für den Fall des einſtimmigen Antrags die Separation in 
mannichfachſter Weife begünftigt und erleichtert (3. B. in Preußen). Das ganze Verfahren 
findet vor ftantlihen Behörden (im Preußen Special= und Generalcommiſſionen mit der 
Oberinftanz des Nevifionscollegiums) ftatt. Gewiſſe Grundſtücke find von der Verkoppe— 
lung ausgenommen. Die übrigen werben in Eine Maſſe vereinigt, aus welcher ſodann 
jedem Intereſſenten ein thunlichſt zufammenhängendes und für die Bewirthſchaftung von 
feinem Hofe aus möglichſt günftig belegenes Areal nach VBerhältmiß der Größe und Güte 
ſeines eingemworfenen Yandes zurüderftattet wird. Kleine Differenzen werden durch Gelb 

“ oder andere Vortheile ausgeglichen. Das zugetheilte Land nimmt in jeder Beziehung, 
namentlich auch bezüglich dinglicher Yaften und Steuern, die rechtlihe Natur des einge- 
worfenen an. Betheiligte Dritte haben fein Widerſpruchsrecht. Der Charakter ded Gan— 
zen ıft der einer Zwangdenteignung mit Gewährung der Entſchädigung ın Land. 

An die Auflöfung der Feldgemeinſchaft ſchließt ſich Die fortichreitende Auflöfung der 
auf Wald und Weide bezüglichen Markgemeinichaft durch die Auftheilung der im Geſammt⸗ 
eigenthum ftehenden Gemeinländereten an, wobei die Gſgb. gleichfalls durch Gemeinheits= 
theilungsordnungen beförbernd einzugreifen ſucht (vgl. den Art. „Gemeinheitstheilung“). 

In Verbindung mit der Aufhebung der alten Gemeinichaftöverhältnifje ſteht die Auf- 
— oder Ablöſung vieler darin wurzelnden dinglichen Berechtigungen, mancher Dienft- 

rkeiten, einzelner Näherrechte (vgl. den Art. „Markloſung“) u. |. m. 
IV. Die Freiheit des ländlichen Grundeigenthums wird nun aber nicht nur durch 

berrjchaftliche und gemeinheitliche Verhältniſſe, fondern auch duch o bjective Rechtsſätze 
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beſchränkt, welche in Bezug auf gewiſſe Klaſſen von Gütern den Erwerb, die Veräußerung 
und namentlich die Theilung einſchränken und im Zuſammenhange damit eine beſondere 
Erbfolge begründen. Obwohl dieſe Rechtsſätze zum Theil aus jenen Verhältniſſen hervor⸗ 
gewachſen ſind, haben ſie ihre principielle Ausbildung erſt aus den Geſichtspunkten des 
oͤffentlichen Intereſſes einerſeits und eines beſonderen Standesrechts andererſeits erhalten. 
Dabei hat namentlich in Bezug auf das Recht der Bauergüter die Gſgb. ſich vielfach durch 
Rückſichten der Landescultur leiten laſſen, vor Allem die Geſchloſſenheit oder Untheilbar⸗ 
feit der Bauergüter deshalb ſtatuirt, um dieſelben in wirthſchafts- und Leiftungsfähigemn 
Umfange zu erhalten. Umgekehrt ift gerade von dem Geſichtspunkt der landwirthſchaft⸗ 
lichen und allgemein vollswirtbichaftlichen Zweckmäßigkeit aus in neuerer und neuefter Zeit 
mit allen derartigen Beſchränkungen aufgeräumt und namentlich die Untheilbarteit bejeitigt 
worden. (Näheres in dem Art. „Dismembrationen“), Fällt die Gſgb. über diefe Punkte 
bes bäuerlichen Güterrechts unter den Begriff der A., jo gilt nicht das Gleiche von der 
bezüglich der großen Güter entfpredienden Gigb. über Lehen, Stammgüter und Fideicom- 
miſſe, indem die Motive für diefe mehr im Familien- und Standesrecht als in Rüdfichten 
der Landescultur Liegen. Eher gehören hierher die Beſchränkungen der Bereinigung von 
Grundbeſitz in Einer Hand, wie fie namentlich zu Ungunften juriftiicher Perſonen vorkommen. 

V. In eimem gewiſſen Gegenfag zu der inbivibualifirenden und befreienden Rich— 
tung, welche in allen bisher erwähnten Geſetzen vorherricht, ftehen andere agrariſche Gelege, 
welche aus Rückſichten der Landescultur Beichränfungen und Laſten auferlegen, ja fogar 
die Grundbefiger eines beftimmten Bezirkes zwangsweiſe zu gemoffenichaftlihen Verbänden 
organifiven. Hierher gehören die Gelee über das Waflerrecht, die Deichverbände, die Ent- 
und Bemwäfferungsgenoffenfchaften (vgl. die Art. „Waflerlauf”, „Deichverbände“, „Ents 
wäflerungsanlagen‘), Die wenigften® projectirten Gefege über die Bildung von Waldgenoffen- 
ſchaften, zum Theil aud die Feldpolizei-Ordnn., die Forftgelege und Aehnliches. Der juri- 
fiiche Charakter der Zmangsorganifationen iſt zum Theil gleichfalls der einer Expropriation: 
aber die Enteignung findet bier nicht zum Zwecke der Abjonderung, jondern zum Zwecke 
der Bereinigung ftatt. 

Duellen: Die äußerſt zahlreichen deutſch. Agrargef. finden fih in ben verfchiedenen Jahr⸗ 
gängen ber einzelnen Geſetzſammlungen zerftrent. Die mwichtigften Preuß. Agrargef. find das 
Ed. v. 9. Oct. 1807, das Ed. v. 14. Sept. 1811, die GemeinpeitötpeitungSorb. dv. 7. Juni 
1821 und das Abldfungsgef. ſowie das Nentenbanl-Gef. v. 2. März 1850. Dazu kommen jetzt 
mehrere Gef. für die neuen Provinzen, mworunter namentlich die Verorbn., betr. die Ablöfung 
der Sernituten, die Theilung der Gemeinfchaften und die Zufammenlegung der Örunbftüde für 
das vormalige Kurfürftentb. Heilen v. 13. Mai 1867 beruorzubeben ie Bon den Ablöfungs- 
Gef. anderer Staaten find die wichtigſten: Oefterr. Pat. v. 17. Sept. 1848 und 4. März 1849 
nebft den demnächſt für die einzelnen Provinzen ergangenen Grundbentlaftungsgef.; Baier. Gef. 
v. 7. Juni 1848, Würtemb. Sf v. 14. Apr. 1848, 8. Sächſ. Gef. v. 17. März 1932, Weimar. 
Gel. v. 3. Juni 1548, Oldenb. Gef. v. 14. Det. 1848 u, 1. Febr. 1851. Am mwenigften vorge- 
fhritten if bisher die A. in Medlenburg und Schleswig-Holſtein. 

Lit.: Koh, Die Agrargef. des Preuß. Staats, 3. Ausg. 1813. — Kette u. v. Rönne, 
Die Lanbescultur-Gfab. des Preuß. Staats, 3 Bbe., Berl. 1853. — Albert Judeich, Die Grund- 
entlaftung in Deutfchland, Leipz. 1863. — Roſcher, Syf. der Vollswirlhſchaft, Bd. IL — 
Rau, Grundf. der Volkswirthſchaftspolitik, Abth. J, wo in $. 44 Note d u. 46 Note d fid 
ausführliche weitere Literaturnachiweife finden. D. Gierke. 

Albericus de Porta Ravennate, lebte in der zweiten Hälfte des 12. Iahrh,, 
Schüler des Bulgarus, lehrte mit großem Beifall. Sigle Al. A, Alb. 

Er ſchrieb: Gloſſen und Distinctiones,. | 
Lit.: Savigny, IV. 225 —230. 160 — 167. 46. Teichmann. 

Albericus de Rosciate, geb. im Gebiete von Bergamo, lebte als Advokat zu 
Bergamo und ſchrieb in feinen ſpäteren Jahren von den Praktikern ſehr geſchätzte Com- 
mentare, ſtarb 1354. 

Er ſchrieb: Ueber die drei Digeſten, den Codex — Opus Statutorum — Dietionarium 
(. Dirtfen, Syſtem ber juriftifchen Lericographie, Leipz. 1834, ©. 36). 

Lit.: Savigny, VI 126— 136. — Biener, Geſch. der Novellen, 8, er 
eihmann. 
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Alciatus, Andreas, geb. 1492 im Mailändiſchen, lehrte zu Avignon, Bourges, 
Pavia, Bologna und Ferrara, Stifter der eleganten Rechtsſchule, ſtarb 1550. 

Er ſchrieb: Annotationes in tres libros Codicis, Bon. 1513 — Paradoxa Mediol,, 
1518 — Dispunctionum libri IV — Consilium in materia duelli — de praescriptioni- 
bus — Emblematum libellus, in franzöfifche Berfe überfetst von Lefebvre 1536, von Claude 
Mignaut 1584 — Opera omnia, Lugd. 1560, Francof. 1617. 

Lit.: Biographie von Claudius Minos.— Allard, Hist. de la justice crim. au 16itme 
siecle, Gand 1869, p. 497. — Ueber ben ihm zugefchriebenen processus judie. „be Val, 
Beiträge zur Literaturgeih. bes Civ. Pre. ed. Stinking, Erl. 1866, S. 45. — Podesta, 
Documenti inediti per servire alla storia del diritto in Archivio giuridico, Vol. III, 
1869. Teihmann. 

Alerander ab Alerandro, geb. 1461 zu Neapel, ftarb 1523. 
Er ſchrieb: Genialium dierum libri VI, Rom. 1622, Lugd. Bat. 1673, nad) dem Bor- 

bilde der Noctes Atticae von Aulus Gellius. 
Lit.: Savigny, VI. 457 fi. Teichmann. 

Alimentationspflicht. Die Gründe, aus welchen dieſelbe entſpringt, find man- 
nigfach, nämlich: Rechtsgeſchaft (Vertrag, z. B. tiber ein Altentheil, oder Vermächtniß — 
tit, D. 34, 1.), Delict (I. 7 D. de his qui effud.) und Geſetz. Unter den gfetzlichen 
A. ift die wichtigfte die auf der Verwandtſchaft beruhende. Diefelbe befteht zwiſchen Afcen- 
denten und Defcendenten wechjelfeitig, nach Preuß. R. auch zwilchen Geſchwiſtern, 8. 15 
A. L. R. D. 3, ift jedoch überall von der doppelten Bedingung abhängig, daß ber in 
Anſpruch Genommene binlänglices Vermögen und der Fordernde Mangel baran hate. 
1.5 88. 7. 13 D. de agnosc. et alend. lib. Seuff. Arch, XII. 169. ‘Die Reiben- 
folge, in welcher Afcendenten ihren Abkömmlingen haften, ift nicht unbeftritten: wegen 
1. 8 D. eod. In erfter Linie fteht jevenfall$ der Vater; hinter ihm wohl die Mutter 
und Hinter diefer die beiderfeitigen Großältern u. ſ. w. Andere laflen die väterlichen 
Srofältern entweber unbedingt (Puchta, Arndts) over doch als Inhaber der Gemalt 
(Sintenis) der Mutter vorgehn. Befondere Erlöfhungsgründe find der Tod des Ver⸗ 
pflichteten, veflen &be nur im alle der äuferften Noth heranzuziehen iſt, 1. 5 8. 17 
D. eod., und eigene Verlegung verwandtichaftlicher Pflichten von Eeiten des Berechtigten, 
1.5 8. 11. D. eod. Ihrem Umfange nad) begreifen die Alimente alles zur körperlichen 
Pflege Erforberlihe Wohnung, Nahrung, Kleidung), deilen Grenzen mit billiger Rücſicht 
auf den Stand des Empfängers und die Mittel des Nehmerd zu bemefien find, 1. 5 
8. 7.10 D. eod. 1. 234 8 2D.d.V. 8. 1.6 D.de alim. leg.; das zur geiftigen 
Ausbildung Gehörige kann nur auf Grund einer Erziehungspfliht beanſprucht werben. 
1.6 D.eit. 1.6 8.5 D. de Carb. ed. 1. 5 $. 12 D. de agn. et alend. lib. Ab⸗ 
weichend hiervon unterſcheidet das Preuß. L. R. ftandesgemäßen und nothbürftigen Unter: 
halt, auf welchen letzteren der Anſpruch der Gejchwifter und der durch eigene Schuld 
Berarmten beſchränkt wird, 8. 15 A. L. R. I. 3. SS. 251—253. II. 2, und rechnet 
ferner zu verachten Alımenten auch die Koften der Erlernung einer Kunft oder eines 
Handwerks, 8. 445 U. L. R. I. 12. — Ausführlicgered über das gem. R. enthalten 
die Quellen in den Titeln de alend. lib.D. XXV. 3, C. V. 25 und der Auflag von 
Reinhard, Ztſchr. für Ev.R. u. Pre. N. F. XIII. 5. Tas deutihe Gewohnheitsrecht 

t nun aber nod) einen neuen Alimentationsanipruch anerkannt, nämlich den der unehe— 
hen Rinder gegen ihren Erzeuger. ME folder gilt, wer innerhalb des 182ften und 
300ften oder nad) Preuß. R. innerhalb des 210ten und 285ften Tages wor der Geburt 
des Kindes mit deſſen Mutter den Beiſchlaf vollzogen hat. Im Einzelnen find jedoch alle 
auf diefe Obligation bezüglichen Sätze beftritten, weil man über das derfelben zu Grunde 
liegende Princip nicht einig if. Zwei extreme Auffaffungen ftehen fich gegenüber. ‘Die 
eine erflärt den außerehelichen Beiſchlaf für ein Delict, das daraus heroergegangene Kind 
für den Damnificaten und feine Forderung fomit für einen Anfprud auf Schadenserſatz. 
(Pudta, Pand. u. Vorl. 8. 316 und dazu Rudorff.) Die andere läßt den Erzeuger 
als ſolchen, das heißt als Vater, aus dem Verhältniß der Verwandtſchaft Haften. 
Vangeromw, I. 8. 260.) Dem entiprechend beantworten beide die wichtigften Fragen 
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verſchieden; beſonders folgende: 1) Schließt die Einrede des von mehreren Männern 
mit der Mutter vollzogenen Beiſchlafs den Anſpruch aus? 2) Haften auch die Aeltern 
des Schwängerer8? +3) Exlifcht der Anfpruch mit dem Tode des Verpflichteten? 4) Haftet 
auch der zurechnungsunfähige und der im Irrthum befindlich gewefene Schwängerer? Auf 
alle diefe ragen antwortet die Delictötheorte mit Nein; die Berwanbtichaftstheorte außer 
auf die unter 2), hinfichtlich deren fich ftreiten läßt, mit Ja. Ebenſo muß bet der Trage, 
welche Geſetze anzuwenden find, jene Theorie den Ort des Beiſchlafs, diefe Dagegen ent= 
weder den Wohnort des Erzeugers oder den der Mutter und damit des Kindes zur Seit 
der Gebint reip. der Empfängniß fir maßgebend erklären. Beide Theorien verfucht 
Windſcheid IL 8. 475 zu vereinigen. Der Schwängerer foll haften auf Grund des 
Delict8 als möglicher Vater. Das iſt unhaltbar. Der Anſpruch bliebe dabei doch Delictö- 
anipruch und die Möglichkeit der Vaterſchaft erichiene als bloßes Motiv des Rechtsſatzes. 
Allen die Ausbildung des letzteren im Anſchluß an C. 5 X. de eo qui duxit IV. 7 
und C. 13 X. qui fil. sint leg. IV. 17 ift in der Art erfolgt, daß bie Vaterſchaft ftets 
nt blos als möglich, ſondern als wirklich galt, wie bei in der Ehe geborenen Kindern 
die des Ehemannes nach der Kegel pater est, quem nuptiae demonstrant. ben 
deshalb iſt die Verwandtſchaftstheorie die richtige. Weitere Folgeſätze, als die ven Ali 
mentationsanſpruch des Kindes betreffenden, find damit noch keineswegs, wie Buchta 
meint, nothwendig verbunden: wie etwa ein Recht des Erzeugerd auf Erziehung des 
Kindes, auf Alimente fir ſich felbft u. |. w. Die neueren Part. Geſ. haben die Eonfe- 
quenzen aus beiben Theorien gemiſcht. So entfcheivet in Preußen das Gef. vom 
24. Aprıl 1854 die Frage zu 1) bejahend, die zu 2) und 3) verneinend, Daneben gibt 
aber das A. L. R. dem Erzeuger vom vierten Jahre des Kindes an ein Erziehungsrecht und 
erklärt das Ober=-Tribunal die Gejete des Wohnorts der Mutter zur Zeit der Empfäng- 
mg für maßgebend. (Plen.-Beihl. v. 1. Febr. 1858.) Das neue Sächſ. ©.B. vereint 
jene drei ragen ſämmtlich, gibt aber dem aufßerehelichen „Vater“ ein Erziehungsreht. Am 
zwedmäßigften verfährt das Franz. R. indem es die Ermittelung eines aufßerehelichen Er- 
zeugerd geradezu verbietet. 

Die neuere Lit. beſteht hauptſächlich aus aufäen von Buſch und von Er 
theils im Arch. für civiliſtiſ ran (Bd. XIV. XVII. XXIII. und XLVI.), theils in ber 
Ztſchr. für Civ. K. und Bre. (Bo. V. XVII); vgl. and Schömann daf. NR. F. J. 4 und 
v. Preuſchen, IV. 4, fowie v. Kräwel im Arc. fir civiliftifche Praxis, L. 17. ct 

Allmende ift derjenige, meift aus Wald, Waſſer und Weide beſtehende Theil einer 
Dorf= oder Bauerſchaftsmark, weldyer von den Gemeindegenoffen oder giner beftimmten 
Kaffe derfelben in ungetheilter Gemeinſchaft bejeflen und benutzt wird. 

Die A, aus der urſprünglichſten Bodenbeſiedlung hervorgegangen, war in früherer 
Zeit ſowohl in wirthichaftlicher wie in rechtlicher Beziehung die Grundlage des Ländlichen 
Gemeindeweſens. Indem fie gleichzeitig und ungefchteden für die eigentlichen Gemeinde: 
bevinfniffe und für die Sonderbedürfniſſe der einzelnen Gemeindeglieder beftimmt war, 
ftellte fie fih als ein zugleich einheitliche und vielheitlihes Geſammteigenthum 
dar, welches mehr und mehr die Bafis der perfönlihen Genoſſenſchaft des Ge— 
meindeverbandes bilvete. Deshalb hatte einerfeits die Gemeinde als ſolche über die A. 
zu verfügen, ihre Benutzung zu vegeln und die Bertheilungsart feftzuftellen. Andererſeits 
hatte jever Genoffe ein feſtes Anrecht darauf, für fein wirthichaftliches Bedürfniß inner- 
halb der durch die Gemeinde gezogenen Schranken die gemeine Mark zu benugen, Baus, 
Drenn= und Nutzholz aus dem Walde zu holen, die gemeine Weide und Maft zu beichiden, 
Seftein zu brechen, urfprünglich auch zu jagen und zu fiſchen, an ven periodifchen Ver— 
lofungen einzelner Stüde zu Sonvergenuß theilzunehmen. Ein folder Nutungsantheil 
Rechtſame, Theil, Dieente, Ware, Schar, Gewalt, Echtwort) war das nothwendige Correlat 
des Genoſſenrechts, mit deſſen Abftufungen jeit der Unterfcheidung voller und geringerer 
Genofjen er ſich daher ebenfalls abftufte, und fand auf der einen Seite in Verbindung 
mit den politiich-perfönlichen Rechten und Pflichten in der Gemeinde, während er anderer⸗ 
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ſeits als Zubehör des im Sonvereigen ftehenden Einzelhofes galt und biefen exit zu 
einem wirthſchaftlichen Ganzen vervollſtändigte. 

Seitdem die alte Ländliche Gemeimmirthichaft einer freien Individualwirthſchaft ges 
wichen ift; feitdem eine rein politiihe Landgemeinde entftanden und von der alten halb 
privatrechtlichen Baſis gelöft iſt, ſeitdem die Gſgb. principtell die Auflöfung der alten 
Gemeinheiten unter. Ausfonderung eines rein öffentlichen Gemeindevermögens befürdert 
hat: ift, einige Gebirgögegenden ausgenommen, die alte Bebeutung der U. verſchwunden. 
Ihre Refte dauern in ſehr ungleihartigen Rechtögeftaltungen fort, welche theils durch inmere 
Entwidelung, zum größeren Theil aber durch den Einfluß der romaniftiihen Doctrin und 

der von ihr beherrichten Gſgb. aus den alten Verhältniffen heroorgegangen find. Manche 
A. find freies Corporationsvermögen der Gemeinde geworden, woran nur durch freien 
Corporationswillen den einzelnen Ortöbürgern als folchen „bürgerliche Nutzungen“ ein: 
geräumt werben. Andere find umgekehrt in freied Dliteigenthum einer beftimmten Klofie 
von Genoflen oder Grundbefigern aufgelöft. Regelmäßig dagegen ftehen den einzelnen 
Genoſſen mehr oder minder fefte Sonderrechte nach alter Art zu, welche Dann wieder ent: 
weder von perſönlichen Borausfegungen abhängig (Schweizer Genoffamen), oder Ausfluf 
des Grundbeſitzes (Realgemeinden), oder gleich einer Bodenactie felbftändige Vermögensrechte 
(Nugungsgemeinden) find. Dabei wird dann bald das Eigenthum der politilchen Ge— 
meinde, den Einzelnen aber ein fehr verfchieven benanntes und qualificirte® jus in re 
aliena beigelegt, bald bilden die Berechtigten in ihrer Geſammtheit als Privatgemeinde 
(engere, Alt=, Realgemeinde, Corporation, Genoffenihaft, Marktgemeinde) ein von ber 
politifchen Gemeinde verſchiedenes Rechtsſubjeet. Jede dieſer mannichfachen Geftaltungen hat 
in der Doctrin Verfechter gefunden, welche darin die einzig richtige „juriſtiſche Conſtrue⸗ 
tion” des Rechtsverhältniſſes an der A. erbliden wollten. Wo aber die Gſgb. nicht poſitiv 
in dem einen oder andern Sinne entſchieden hat, wird man auch heute den Rechtscharakter 
der A. nur aus dem Begriffe eines deutſchen Gefammteigenthums erklären dürfen, bei wel- 
chem beftimmte Eigenthumöbefugniffe der Gefammtheit ald Einheit zuftehen, andere unter 
die Vielheit der Genoſſen zu felbftändigem Sonderrecht vertheilt find, — während es Sade 
hiſtoriſcher Unterſuchung und concreter Feftftellung bleibt, in jedem Falle das Theilunge- 
verhältniß zwiſchen bein corporativen Gefammteinheitsredht und dem individuellen Sonderredit, 
die Bedingungen und den Inhalt des Iegteren und das Verhältniß einer etwa verjelbftän- 
digten Privatgemeinde zur politifchen Gemeinde zu ermitteln. 

Quellen: Für bie ältere Zeit die Dorf- und Markweisthümer; für die neuere Zeit bie 

Se elete M ft. Unterf., $ I Sternberg, Heff. Rechtsgewohnheiten, 9. I it.: Weiske, Brakt. Unterf., H. IH. — , . Re ewohnheiten, .— 
Die Abb. v. Michelſen, Renaud Römer in der —5 — f. ß R., vin. 89. IX, 1. XII 
94. — Heusler, Die Rechteverbältniffe an Gemeinland in Unterwalden. — Die Werte über Dorf- 
und Marken-Verfaſſg. von v. Löw, v. Maurer, Thudichum, Stüve. — Gierke, Rechts⸗ 
geich. der D. Genofl., 83. 7. 8. 53. 55, mo weitere Nachweife. D. Gierke. 

Allodification ift einer und zwar der wichtigfte Fall der Appropriation, der Be: 
endigung alfo des Lehnswerhältniffes durch Aufhebung ver Rechte des Lehnsherrn. Ob 
der Lehnsherr einfeitig ſeine Rechte vefutiren könne, war ftreitig; unftveitig aber, daß er 
feine Rechte auf den Vaſallen auf Grund eines Vertrages Übertragen dürfe. Die Wirkung 
eines ſolchen Vertrages war bet einzelnen Arten von Lehen (3. B. Neulehen) die, daß das 
Leben ſich in völlig freies Eigentbum — auch hinſichtlich der Veräußerung und indbe- 
fondere der Succeſſion — verwandelte, und Diejelbe Wirkung konnte der Vertrag bet allen 
Arten von Lehen haben, wenn die Agnaten — und je nach den Umftänden auch Mit: 
belehnte, Eventualbelehnte, Anwärter — der mit die ſer Wirkung vorzunehmenben N. 
zuftunmten. Erfolgt diefe Zuftimmung nit, fo hat die U. nur den Erfolg, daß die 
Lehnsherrlichkeit fortfällt, wogegen alle Wirkungen des Lehnrechts fortbeftehen, welche nicht 
mit dem Recht des Lehnsherren im Zuſammenhange ftehen und lediglich Wirkungen diefes 
Yegteren find. „Es beftehen alfo namentlich fort die Lehnserbfolge und der agnatijche 
Berband ; die Lehngüter verwandeln fid in ein den Familienfideicommiſſen ähnliches Inftitut ; 
fie find Eigenthum des Beligerd und in diefem Sinne werden fie Allod genamnt, aber fie 
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iind beſchränktes Eigentbum, beſchränkt und beherricht durch beftimmte Grundſätze des 
Lehnrechts und insbeſondere des Lehn-Erbrechts, welche vor der. galten” (Anſchütz: Ueber 
die Erbfolge in die neu=vorpommerfchen Lehngüter, 2. Aufl. ©. 38, 40). Und weil 
eben die Rechte der Agnaten bei der vertragsmäßigen A. unverlegt bleiben, bedarf es zu 
derfelben ihrer Zuſtimmung an ſich nicht. Ebenſo wenig, aber aus einem andern Grunde, 
bedarf es dazu der Eimwilligung der Agnaten des Lehnsherrn; das Recht deſſelben iſt an 
ſich allodialer Natur. 

Eine vertragsmäßige A. kann auch durch die GEſgb. angebahnt werben; «ber viel 
häufiger iſt ed geſchehen, daß die A. unmittelbar durch das Geſetz angeordnet wurde. Die 
Ueberzeugung von der Unhaltbarkeit des Lehnsinftituts auch nur in Beziehung auf bie 
fachenrechtliche Grundlage ift befanntlich nicht von heute und geftern, beachtenswerth aber 
ft ed, daß man grade im Anfang unferes Jahrhunderts nicht nur die Aufhebung der 
Lehnsherrlichleit, Jondern die A. mit Befeitigung aller agnatifchen Rechte als winjchens- 
wertb und nothwendig bezeichnete. Bon diefem Gedanken geht beifpielsmeife ſchon die 
ſchwediſche Sfgb. für Neu-Borpommern von 1810 (Anſchütz, ©. 17) aus und in dem— 
jelben Sinne äußerte fih Eichhorn (Ueber die A. ver Lehen, Göttingen 1828), wenn 
berjelbe auch von der Gſgb. forderte, fie folle die Aufhebung der agnatiſchen Erbfolge 
nicht Durch eine einzelne Berfügung unmittelbar bewirken, fondern durch vorbereitende An— 
ordnungen allınälıg herbeiführen. Auch ift in der deutfchen Gſgb. feit dem 3. 1848 häufig 
die Tendenz bervorgetreten, eine völlige A. der Leben auch den Agnaten und den fonft zur 
Folge in das Leben Berechtigten gegenüber durchzuführen. Die preußifche octroyirte Ver- 
faflung vom 5. Decbr. 1848 disponirt dahin : Die Errichtung von Lehen ift unterjagt ; die 
beſtehenden Lehen follen durch gefegliche Anoronungen in freies Eigenthum umgeitaltet 
werden, und fo ift die Beitimmung auch in die revidirte Verfg. Urk. vom 31. Yan. 
1850 Art. 40 übergegangen. Bei der Aufhebung der Lehnsherrlichfeit — des Ober: 
eigenthums und der aus demſelben entfpringenden Rechte — ohne Entſchädigung ift e8 denn 
auch geblieben (Gef. vom 2. März 1850 8. 2 Nr. 1), wogegen der Art. 40 der 
Verfg Urk. aufgehoben und durch Art. 2 des Gel. vom 5. Juni 1852 abgeändert wurbe. 
Der ausgeſprochene Zweck dieſer Verfaſſungsänderung war e8, die Oſgb. von der Schranke 
zu befxeien, welche ihr in der Verfg.Urf. gezogen war. Da die im Gel. von 1852 
vecheißene gefegliche Anordnung über die Auflöfung des Lehnsverbandes bisher nur für 
einen Landestheil (Alt:, Vor- und Hinter- Pommern 1867) ergangen ift, jo beiteht das 
Rechtsverhältniß der Mitbelehnten und der Agnaten bei den überhaupt noch vorhandenen 
Lehen funverändert fort; dieſe Xehnsverbindung kann aber, da die Rechte des Lehnsherrn 
überall befeitigt find, durch Familienſchluß aller bisher zur Lehnsſucceſſion Berechtigten 
abgeändert oder ganz aufgehoben werben. 

Lit.: Bgl. hierüber Rinne, Verfg. U., Ausg. von 1859, ©. 225 —39, und Deffelben 
St.R., 3. Aufl. I. S. 137 3 Ueber die A.=Gef. in anderen deutſchen Staaten vgl. bie 
ſehr überſichtliche Zuſammenſtellung in der Schr. von Bermehren: Ueber den gegenwärtigen 
uftand des Lehnswefens in ben zu dem Gefammt-Ober-Appellationg-Ger. zu Jena vereinigten 

Staaten (Sena 1862), und- Judeih: Die Grumdentlaftung in Deutſchland (Leipzig 1863) 
am verſchiedenen Stellen, insbefondere zufammenfaflend S. 228. , ranklin. 

Altentheil (Leibzucht, Auszug, Ausgeding) iſt eine lebenslängliche Verſorgung, 
welche ſich der Beſitzer eines Bauergutes bei Abtretung deſſelben von dem Anerben für 
ſich und feine Frau ausbedingt. Zwar kommt eine Abtretung der Wirthſchaft, reſp. Des 
Geſchäfts unter Vorbehalt des Tebenslänglichen Unterhalts auch außerhalb der bäuerlichen 
Kreife vor, doch für dieſe legteren hat Das Nechtsinftitut feine befondere Ausbildung er- 
halten. Webrigens kommt daſſelbe ſowohl bei freien als ber abhängigen Bauergütern vor. 
Srund für eine foldhe Abtretung des Guts ift regelmäßig hohes Alter und Körperſchwäche 
des Bauers umd die daraus folgende Unfähigkeit, der Wirthichaft in des gehörigen Weiſe 
vorzuftehen. Die Abtretung des Guts, wie die Beftellung der Leibzucht beruhen gemöhn- 
lich auf der freien Vereinbarung der Betheiligten. Für beftimmte Fälle iſt die Einräu- 
mung des A. bereitS durch das Recht jelbft begründet, jo bei dem Interimswirth. Die 
Butsabtretung unter Vorbehalt der Leibzucht ift als ein eigenthümliches deutjchrechtliches 
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Geſchäft aufzufaffen, und weder nach Analogie des Kaufe (W. 9. Puchta), nod als 
eine erfrühte Erbfolge (Chr. L. Runde) zu behandeln. Die im 4. enthaltenen Bor: 
theile beftehen in einer Wohnung, dem Nießbrauch an einigen Länbereien und Natural: 
präftstionen. Die Grüße derfelben wirb durch billiges Ermeſſen beftimmt und richtet ſich 
nach dem Werthe des Gut. In einigen Rechten finden ſich darüber auch Beſtimmungen, 
namentlich über das Maximum ber Yeibzucht, welche den Zweck haben, eine Ueberbürdung 
des Guts zu verhindern. Regelmäßig ift für Die Abtretung des Guts und die Beltellung 
der Leibzucht durch die Gſgb. Mitwirkung des Richters vorgejchrieben, welchen eine caussae 
cognitio und Beftätigung des Geſchäfts zuſteht. (So auch nah Preuß. ER. Th. J. 
Tit. 11. 8. 603 f., welche Beſtimmung indeß beſeitigt iſt durch das Geſ. v. 11. Juli 
1845 8. 12), Ber abhängigen Bauergütern iſt ſtets die Genehmigung der Gutsherr 
ſchaft erforderlich. Auf manchen Gütern gibt es eine beſondere Leibzuchtskathe mit den 
entſprechenden Ländereien, welche der Bauer mit ſeiner Frau bezieht, wenn er das Gut 
dem Anerben abtritt. In dieſem Fall bleibt der Leibzüchter Gemeindemitglied, was er 
fonft zu fein aufhört. Die Leibzucht wird von mehreren Schriftftellern als eine Reallaſt 
angejehen, und einige Part.R. haben ihr denſelben Charakter beigelegt. Nach gem. R 
läßt ſich jedoch eine ſolche Auffaffung nicht rechtfertigen. Dem Leibzüchter fteht daher, 
abgefehen von dem ihm eingeräumten Niegbrauch, ein Dingliches Recht nur dann zu, wenn 
er ſich ein Pfand für die Yeibzucht hat beftellen laflen. Der A. erlifcht mit dem Tode des 
Leibzüchters. War dieſer beim Beziehen der Leibzucht verheirathet, jo behält nach dem Tode 
des einen der überlebende Ehegatte die zur Leibzucht gehörige Wohnung ganz, von ben 
fonft in der Leibzucht enthaltenen Vortheilen aber nur die Hälfte. Die erft auf dem 
A. vom Leibzüchter geheirathete Frau bat jedoch an fich fein Recht auf den Genuß ber 
Leibzucht oder eines Theils berfelben. Doc findet ſich die Beftimmung, daß, werm ber 
Leibzlichter mit dem Willen des Bauerd (und — bei abhängigen Gütern — ber. Gutöher: 
haft) zur zweiten Ehe gefchritten, die Perbzucht auf die Ehefrau übergehen foll. Auf die 
auf dem A. geborenen Kinder geht diefelbe niemals über. Begangene Verbrechen haben ven 
Berluft des A. nicht zur Folge, da fie dem Lerbzüchter Lediglich Alimente gewährt. 

Lit.: Chr. 2. Runde, Bon der Leibzucht oder dem ‘A. auf deutſchen Bauergütern, 2 Thle, 
Oldenb. 1805. W. H. Puchta, Ueber die rechtliche Natur der bäuerlichen Gutsabtretung, 
Gießen 1837. Befeler, Die Lehre von den Erbverträgen, II, 1 ©. 200 ff. Pfeiffer, Das 
D. Meier-R. (Kaffel 1848), S. 349 ff. Lewis. 

Alternat (von alternare), das Abwechſeln von Staatshäuptern oder Repräſentan⸗ 
ten bei Conferenzen oder Congreſſen in dem Einnehmen bevorzugter Plätze, gewöhnlicher 
aber das Abwechſeln in der Reihenfolge bei dem Aufführen der Staaten oder der Unter: 
ſchriften ihrer Repräfentanten in den von ihnen geichloffenen Verträgen. Gültig iſt das 
A. durch Vereinbarung für Frankreich und England ſeit 1546, auf den deutjchen Reichs⸗ 
tagen für die fünf alternixenden Häuſer, auf den Congreſſen zu Utrecht 1713, London 
1718, Aachen 1748 in Bezug auf die Ausfertigung der Imftrumente. Nach den Feſt 
feßungen des Wiener Congreſſes (a. VII. Reglem. s. l. rang entre les Agens 
diplomatiques annex. d. d. 9. juin 1815. Nr. XVII.) entjcheivet bei der Ausfertigung 
mebrerer Eremplare das Loos über die Keihenfolge der Unterjchriften, mit Bewahrung 
des eriten Plates fir den auöfertigenden Staat, bei der Ausfertigung nur eines Exem⸗ 
plars über die Reihenfolge ſämmtlicher Unterfchriften. 

Lit.: Klüber, 8.104 Heffter, 8. 195. Phillimore, II. 49 seqg, Miruf, Europ. 
Geſandtſch. I. SS. 297 u. 300. Bulmerinco. 

Alternativobligation. Der Gegenftand einer Obligation kann in der Art be 
ftimmt fein, daß von zwei ober mehreren beſtimmten Yeiftungen Eine zu gewähren ft. 
Dies ift der Begriff der A., wobei fomohl an Dation einer von zwei oder mehreren be 
ftimmten Sachen al8 an andere Leiftungen zu denken ift, obfchon ich in den folgenden 
Zeilen größerer Klarheit wegen ftet3 den erfteren Fall vorausfegen werde: „illud aut 
illud, Stichum aut decem — dabis“? — Die Hauptfrage bei der A. ift: Wen 
ftebt die Wahl zu? — Bor allem kommt es auf den materiellen Vertragswillen an. 

“ 
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In Ermangelnung eines ſpeciellen Vertragswillens hat der Schuldner die Wahl, 
und zwar ganz frei bis zur wirklichen Zahlung, ſo daß ihn ein etwa vorher geäußerter 
einſeitiger Entſchluß keineswegs bindet (jus variandi), der Gläubiger dlſo nur alternativ 
flagen Tann. Anders natürlich, wenn der Schuldner durch ein angenommenes Verſprechen, 
alfo durch einen neuen Vertrag auf fein jus variandi verzichtet hätte. — Troß der ab- 
weichenden Meinung Einiger läßt fich nicht behaupten, daß durch Verzug des Schuldners 
das Wahlrecht auf den Gläubiger übergehe. — Hat der Schuldner aus entſchuldbarem 
Irrthume beide Sachen zugleich gegeben, fo fteht ihm für die Rückforderung die Wahl 
zu, wie fie ihm fir das Geben zuftand; in diefem Sinne hat Juſtinian eine alte Con— 
trowerfe richtig entſchieden. Hat der Schuldner beide Sachen nacheinander gegeben, fo tft 
offenbar die erfte Gabe die richtige, und nur die zweite darf als indebitum zurldgefor- 
dert werben. 

Wo die Wahl dem Gläubiger anheimgeftellt ift, entſcheidet ver Vertrag felbft regel- 
mäßig auch über das Variationsrecht. So muß der Gläubiger wohl bei der einmal ge- 
troffenen Wahl bleiben, wenn er ftipulirte: „illud aut illud, quod voluero“, anders 
aber, wern „quod volam“, womit angedeutet ſein foll, daß er bis zum Augenblide, 
wo er die Zahlung annimmt, frei fein will. 

Wenn der Wahlbereditigte, Gläubiger oder Schuldner, vor getruffener Wahl ftirbt, 
fo geht das Wahlrecht auf die Erben über. Yu bejahen ift auch die Io beftrittene Frage, 
ob im Falle einer Ceſſion der alternativen Forderung das dem Gläubiger vertragsmäßig 
zuftehende Wahlrecht auf den Ceſſionar übergehe. Nicht allein folgt Died aus dem allge 
meinen Örundfage, daß der Ceffionar die Rechte des Cedenten ausübt, fonbern dafür 
richt auch das poſitive Zeugniß der Quellen: 1. 75 8. 3 de legatis I [XXX]. 

Nicht zu verwechſeln mit der A. ift vie fog. Tacultativobligation, oder jus al- 
ternativum, welches darin befteht, daß unter zwei oder mehreren Leiftungen nur Eine 
von dem Schuldner gefordert werden kann, weil er nur dieſe eigentlich ſchuldet, weil fie 
allein in obligatione iſt, — er aber die andere oder die anderen gültig präftiven Tann, 
weil fie in facultate solvendi, in solutione ift oder find. ’ 

Wichtige Anwendungen beider Begriffe finden fi in der Löfung der Frage: in welchem 
Maße die A. erliicht durch caſuellen oder durch verfchuldeten Untergang der 
einen ober beider, reſp. fänmtlicher alternativ gefchuldeten Sachen? Hierbei find folgende 
Falle Hauptfählich hervorzuheben VBangerow, $. 569): 

A. Wenn die Wahl dem Schuldner zufteht. 1) Zufälligerlintergang. Beiber 
Sachen? Da erlifcht jelbftverftändlich Die Obligation. Einer ? Da wird die Obligation zu einer 
einfachen, infofern die noch vorhandene Sache allein in obligatione bleibt, die Aeftima- 
tton der anderen aber in solutione ift. Desgleichen wenn der Untergang der einen Sache 
2) durch Culpa des Schuldners herbeigeführt ift, infofern die untergegangene Sache 
feinen geringeren Werth hatte, ald die noch vorhandene. Iſt nachher auch dieſe unter= 
gegangen, aber durch Zufall, To muß wohl dem Gläubiger, aus Billigkeitsrückſichten, um 
eine Deterioration feiner Rage zu vermeiden, ein Recht auf die Aeftimation wenigftend der 
res vilior zuerfannt werden, während wenn die culpöfe Vernichtung der einen Sache erft 
nach dem cafuellen Untergang der andern erfolgte, die Aeftimation jener in obligatione, 
biefer in solutione if. 3) Eulpa des Gläubigers. Wenn nur die eine Sache 
untergegangen ift, jo bleibt die andere allein geſchuldet, und die Aeſtimation der erfteren 
it in solutione; dabei muß aber ver Gläubiger den Schuldner vollftändig (ex lege 
Aquilia) ſchadlos halten. Geht dann nod) die zweite durch Zufall unter, fo ift der 
Schuldner vollſtändig liberirt, felbftverftändlich ohne Schmälerung ſeines Anſpruchs auf 
Entſchädigung. Im Falle gleichzeitiger culpöfer Vernichtung beider Sachen hat der Schuld- 
ner em Recht auf volle (d. h. aquiliſche) Entſchädigung für beide, unter ‘Deduction der 
Aeftimetion der weniger werthvollen. Geſchah die Vernichtung fuccelfio, jo hat er An: 
Ipruch auf Entihädigung für die Sache, die er vorzieht. ' 

B. Die Wahl fteht dem Gläubiger zu 1) Zufälliger Untergang beiber 
Sachen: die Obligetion ift vollftändig erlofchen. Einer: die Obligation ift nunmehr eine 
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2) Untergang durd Culpa des Schuldners. Beide Sachen find un: 
: der Gläubiger Kat die Wahl zwiſchen beiden Aeftimationen. Nur eine ift 
yen: em hat die Wahl zwiſchen deren Aeftimation und der anderen Gadı. 
nun auch diefe, ſei e& vorher oder nachher, durch Zufall untergeht, jo hat 
ger Tediglich einen Anſpruch auf die Yeftimation der culpös vernichteten. 
mer find die Ergebniffe, wenn der Untergang durch Eulpa des Gläu— 
wbeigeführt ift. I mur eine Sadje vernichtet, fo meint Bangerom mit 
; ber Gläubiger dafür volle Entſchädigung ſchuldet und die nod vorhandene 
ordern hat. Wenn dann noch diele, aber buch Zufall, untergeht, jo hört 
ruch auf, keineswegs aber die Entihädigungspfliht. Und dieſe lt beichräntt 
inter A, 3 gegebenen Löſung entfpredend, auf die etwaige Differenz zwiſchen 
ſſe des "Schuloners und bem reinen Sachwerth,, wenn der zufällige Untergang 
Ipöfen Vernichtung ftattfand. Sind beide Sachen durch Culpa des Gläubigerd, 
gleichzeitig, vernichtet, jo ſchuldet er vollftändigen Schadenserfag unter Deduc⸗ 
eftimation der werthoolleren Sache. Anders, wenn fucceffio: da ſchuldet er 
n Schavenderfag fir die zuerft vernichtete und für die andere die eben ermähnte 
fereng. 
Preuß. L. R., weldes im Zweifel dem Verpflichteten die Wahl anheimgikt, 
heres betr. alternativ beftimmte Sachen beim Kauf (I, 5, 8. 274, 11, 
- Im Ermangelung befonderer Beſtimmung fteht die Wahl dem Käufer zu. 
der einen Sade durd Zufall oder durch Verſchulden der anderen Partei 

fir den Wahlberechtigten ein Recht des Nüdtritts, und außerdem, wenn das Ber- 
1 grobes war, auf Entſchädigung. — Der C. N. hält im Ganzen am römiſch- 
Standpunkte fe. Im Halle des Unlergangs ver einen Sade kann deren 
tatt der ber anderen Sache überhaupt nicht angeboten werden. (C. N. 1189 — 
eifpiele von Focnltativobligationen 891, 1681, 2168.) 
len: S, vorzüglid ben Titel D. de V. O. (XLV, 1.) 
Brassier, De caussis alternativis, Heidelb. 1821. Zimmern, im iv. Arch. I. 
ı Eiv. Ar, XXXT Fitt Die Natur der orzealobtigation, Erlangen 
ıptfählih aber Bangerow, a. a. ©. KRivier. 
rnativvermãchtniß. Auch bei einem Vermächtniſſe Tann der Gegenſtand 
t fein, daß von zwei (oder mehreren) individuell beftimmten Sachen oder Leis 
ne vermacht ift. 
dabei die Wahl zuftehen fol, hängt vorerft vom ‚gusprüdlichen Willen des 

1b: „illud aut illud —, utrum heres meus volet“ oder „utrum legatarius 
Im Ermangelung einer hierauf bezüglichen Erklärung ſolite nad claſſiſchem 
beim Vindicationslegat ůllud aut illud Titio do. lego) der Fegatar, beim 

ıSlegat aber (illud aut nlud Titio dare heres meus damnas esto) den 
a ber Alternativobligation gemäß der Erbe ald vom Erblaſſer ftillichweigend 
gelten. Im Juſtin. R. Toll die Wahl durchweg dem Legatar zuftehen; daß 
m auf den normalen Fall zu befchränten ift, wo Saden aus der Erbſchaft 
‚erben, ſcheint felöftverftändlih, — es wäre denn das Gegentheil vom Exb- 
xücklich ftatuirt. — Das Wahlrecht geht auf die Erben des Wahlberechtigten 
hrere Wahlberechtigte müffen fih über die Wahl einigen, fonft enıfcheidet das 
2 einmal getroffene Wahl ift unabinderlid. 
(oder ſämmtliche) Gegenftände Befinden ſich gleichmäßig in obligatione. Im 

hung find zwei (oder mehrere) unabhängige Vermächtniſſe vorhanden: „illud 
ut illud do lego“, und wenn das Eine erfifht, z. B. durch Untergang der 
& durch anderweitigen Iucrativen Erwerb verfelben von Seiten des Legatars, 
das andere nichtödeftoweniger vollfommen giltig. Im anderen Beziehungen 
ch nur ein einziged Vermächtniß vorhanden, mit dißjunctiver Aufzählung von 
mehreren) Saden: „do lego illud aut illud...“, woraus insbeſondere folgen 
Sobald das Vermächiniß durch Geben oder Verlangen der einen Sade wirffam 
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pemerden ift, Die andere Sache eo ipso aufhört in obligatione zu fein. Es verfteht fich 
omit von felbft, daß wenn die gewählte Sache nach getroffener Wahl durch Zufall un= 
tergebt, von einem Rückgriffe des Legatars auf die andere feine Rede fein kann. Selbſt 
dann, wenn der Wahlberechtigte, Erbe over Legatar, das Vermächtniß für ein einfaches 
gehalten und in diefem Irrthum die eine Sache gegeben oder verlangt hat, ift ein Rück— 
griff auf Die andere unftatthaft: das Geichehene läßt fich micht mehr ändern. 

Die Wahl zwiſchen den verfchiedenen Gegenfländen ift ganz frei, fo daß der wahl- 
berechtigte Erbe die Ichlechtere Sache geben, der wahlberechtigte Legatar die beffere ver— 
langen darf. 

Sonft gelten im Ganzen bei dem U. die Regeln des Legatum generis. 
Das A. Pr. R. (I 12, $. 388 ff.) ſcheidet nicht fcharf die Begriffe des lega- 

tum generis, des 1. optionis und des ]. alternativum, fondern wirft fie ſämmtlich 
unter den Namen Vermächtniß der Wahl zufammen. Im dem alle aber, welcher 
dem gememrechtlichen U. entipricht, wird (mie auch nach ber franz. Rechtstheorie) im 
Zweifel dem Erben die Wahl anheimgeftellt. Als Anveutung, daß der Teftator dem 
Yegatar die Wahl geben wollte, gilt es indeſſen ſchon, wenn e8 im Teſtamente heißt, er 
\olle eine von mehreren Sachen nehmen. ' 

Quellen u. Lit.: Tit. D. XXXIII, 5, de optione vel electione legata, und dazu 
db. Eommentar von Gebauer in feinen Exercitationes academicae (Erfurt 1776. 1777.). 
Titt. de legatis (XXX, XXXI, XXXII) passim. Rivier. 

Altersftufen (civilrechtliche). 1) Die wichtigfte A. ift Sowohl im gem. R. 
als in den Bart. Gſgbb. diejenige der Majorennität, Groß- over Bolljährigteit, 
mitunter wohl aud, freilid ungenau, als Mundigkeit bezeichnet. Gemeinrechtlich ift 
te erreicht mit dem vollendeten 25. Lebensjahre. Diefer Termin iſt dur das Plätor. 
Gef. vom 2. oder 3. Jahrh. v. Chr. ?) fetgefegt worden, auf weldyes ſich überhaupt Der 
ganze Begriff der Majorennität zurüdführen läßt. Wer 25 Jahre und darüber alt ift, 
it majorenn, major XXV annis, wer es noch nicht ift, ift minor XXV annis, mino-= 
venn, minderjährig. Vielfach ift jedoch heutzutage Diefer gemeinrechtlihe Termin 
particularrechtlich herabgeſetzt worden, am bäufigften auf das erfüllte 21. Pebensjahr, mit 
welhen man nac dem Sadıfenfp. „zu feinen Tagen kam“; fo nach dem C. N. und jet auch 
im Ad. Bundesgebiete, — nad) dem Defterr. ©.B. wie nad Preuß. L. R. auf 24; ın 
anigen Theilen der Schweiz (Bern, Waadtland) auf 23 ı. ſ. w. — Hie und da findet 
ſich auch eine verichiedene Altersbeftiminung für Majorennität der Frauen. Ueber die 
awilrechtliche Bedeutung der Minder- und der Großjährigkeit |. d. Art. Euratel, 
Vormundſchaft md Reftitution. 

2) Im Röm. wie aud) im älteren Deutih R. war die A. der Pubertät, Mün- 
digkeit im eigentlichen Sinne, d. h. der körperlichen Reife, die für die verfchiedenen Yes 
benswerhältnifie maßgebend. Nah röm. Braude murde deren Erreihung öffentlich 
befundet durdy feierliches Ablegen der toga praetexta und Anlegen der toga virilis am 
Zage der Piberalien; fpäter wurde fie durchgängig angenommen, für Jünglinge mit voll- 
endetem 14., für Mädchen mit vollendeten 12. Jahre. Nad) dem Sachſenſp. fam Knecht wie 
Magd mit dem 12. Jahre „zu feinen Jahren“. — Heutzutage ift diefe X. der Mündig— 
fait nur noch in Beziehung auf Teftirfähigkeit und, wie noch vom San. R. ausdrüdlich 
anerkannt ift, auf Fähigkeit zur Eheichliegung von Bedeutung; der Termin ift aber par= 
ticularrechtlih hinausgejchoben worden, jo für Eheſchließung nad Pr. UR. (II, 1 8. 37) 
auf das 18. Jahr für den Mann, auf das 14. für die Frau (plena pubertas), nad) 
C. N. auf das 18. und 15.; für Teftamentserrihtung nah Pr. UR. auf das 18... 
inſofern erft mit diefem Alter die Teftamentifaction aud in Beziehung auf die Form 
eine vollftändige ift; nach C. N. kann der Minderjährige, der das Alter von 16 Jahren 
erreicht hat, wohl teftamentarifch verfügen, aber nur bis zum Betrage der Hälfte des 
Vermögens, über welches das Gele den Großjährigen zu verfügen geftattet (904). 

3) Innerhalb der Impubertät ift noch die Infantia, das Alter unter 7 Jahren, 
auszuſcheiden, jedoch in Folge der Unngeftaltung der Vormundsſchaftsverhältniſſe nicht mehr 
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mit der Bedeutung, welche diefer A. im Röm. R. zufam. Gemeinrechtlich fann der Sie 
benjährige rein vortheilhafte Handlungen gültig vornehmen und Sponfalten ſchließen. 

4) Weniger feft iſt der Begriff eines hohen Alters, senectus, welder bejon- 
ders als Grund einzelner Erleichterungen im Rechtsverkehre in Betracht kommt. Nach 
dem Sachſenſp. war man mit erfüllten 60. Jahre „über feinen Tagen“. 

5) Für einzelne Rechtöverhältniffe oder Rechtsgeſchäfte find beſondere A. feſtgeſetzt 
worben, fo 3. B. für die venia aetatis, welde nur dem 20jährigen Jungling oder dem 
18jährigen Mädchen ertbeilt wird. Dieſe fpeciellen A. find bei den betreffenden Rechts— 
verhältniffen zu erwähnen. 

Lit.: Ueber A. im Ganzen: Gefterbing, Ausbeute von Nadforfhungen über Rechtsmate⸗ 
rien, I. 1, Greifsw. 1825-1840. Ueber Diinorennität: Savi pu®, Vermiſchte Schriften, II. 
Ueber Impubertät und Infantia: Gensler, im' Civ. Ardh,, IV. Unterholzner, Ztiär. 
für gefch. Rechtswiſſ. L, 3. Ueber senectus: Thibaut, Ein. Arch., VII. Kidie 

1vier. 

Altersſtufen (ftrafrehtlihe). Die Thatſache, daß der Menſch, zurechnungs⸗ 
unfähig in ſeiner erſten Lebenszeit, erſt nach und nach ſich zu einem ſelbſtbewußten, freien 
und zurechnungsfähigen Weſen entwickelt, hat. fett alten Zeiten im Str.R. Anerkennung 
gefunden. Das jugendliche Alter wird in einem gewiſſen Umfang als Grund der Zu: 
rehnungsunfähigteit, außerdem wenigſtens als ein Strafinilderungsgrund aufgeftellt. Sad: 
gemäß ift e8, erft nach Erreihung jenes Lebensalters, mit welchem das Eiv.R. die volle 
Handlungsfähigkeit eintreten läßt, alſo nach Eintritt der Großjährigfeit, volle ſtrafrechtliche 
Zurehnung anzunehmen. Diejer Forderung entſpricht das Braunſchw. Str. G. B. 
(G. 60), welches in dem Alter unter einundzwanzig Jahren einen Strafmilderungsgrund 
erblidt. Im Allgemeinen unterfcheidet man nad) der berrichenden Anficht in ftrafrechtlicer 
Hinfiht: 1) die Kindheit und 2) das jugendliche Alter im engern Sinne oder 
die Jugend. Unter Kindheit verfteht man dann jenen erften Zeitraum des menſchlichen 
Lebens, für welchen die unbedingte und ausnahmsloſe Präſumtion ceruninaliftiicher Yu: 
rechnungsunfähigkeit gilt, jo daß niemals Beitrafung, ſondern höchſtens polizeilihe Maß— 
vegelung und namentlich Unterbringung in einer Belferungsanftalt geftattet ift, wenn ein 
„Kind“ eine Uebelthat verübt hat. Die Grenzen der Kindheit dehnt das Röm. und Can. 
R. nur bi8 zum vollendeten 7. Jahre aus, während dagegen die neueren Str. G. B. dus 
10., 12. oder 14. Jahr als Endpunkt annehmen. Nach dem Vorgang des Franz. C. p. 
a. 66, 67 find die Str.G.B. von Preußen und Baiern von der gemeinredhtlichen Auf- 
faffung abgewichen. Site ftellen feine geſetzliche Präſumtion der Zurechnungsunfähigkeit 
von Kindern auf, fordern weifen den Richter, falls ein Ungefchuldigter noch nicht das 
16. Lebensjahr vollendet hat, an, feftzuftellen, ob er „ohne Unterfcheivungsvernögen‘ han: 
delte, oder, wie fich richtiger das Bair. Str. G.B. ausdrückt, ob ihm „die zur Unterſchei— 
dung der Strafbarfeit feiner That erforderliche Ausbildung gefehlt hat”. Dieſes Vorgehen 
hat bei einigen Schriftftelleen (wie Brefeld, Friedreih, May, Abegg, John) 
Beifall gefunden, da e8 die Willkürlichkeit vermeidet, welche mit einer gejeglichen Fixirung 
von A. ſtets verbunden iſt. Allen die herrſchende Anficht ıft Die, daß das Gefek Die Mög— 
lichkeit eines Strafverfahrens gegen Kleine Kinder abſchneiden muß, um Schädigung des kind⸗ 
lichen Gemüths, Eingriffe in die Familienzucht und Schwächung der Autorität der Gerichte 
zu verhüten. Der No. Entw. eines Str. G.B. kehrt daher zur gemeinrechtlichen Auf- 
faflung zurück und erflärt alle Handlungen für ftraflos, welde von Kindern unter zmölf 
Jahren begangen werden. — Was das jugendliche Alter im e. ©. betrifft, fo gilt 
dieſes freilich in jehr werfchtedener Ausdehnung als Milverungsgrund. Es wird dabei 
bald das 16., bald das 18., bald das 20. oder 21. Jahr als Enppunft ind Auge ge: 
faßt. Dringend geboten iſt e8, was die neueren Schriftfteller und Gefegbb. auch allgemein 
anerfennen, jugendliche Berfonen nicht mit entehrenden Strafen oder gar mit der Todes⸗ 
ftrafe zu belegen und fie im Gefängniß nicht mit gereiften Verbrechern zufammenzubringen. — 
Neben der Jugend muß tm Str.R. auch der Zuftand der Altersfhmwäde (das „Kin: 
diſchgewordenſein“) berüdfichtigt werden, was aber gewöhnlich unter der Rubrik Veritan- 
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desſchwäche oder dgl. und ohne Firirung einer beſtimmten Mlterögrenze geichieht. Zu 
bedenfen iſt jedenfall beim Strafvollzug, daß diefer den Hochbejahrten beſonders hart 
trifft, vgl Braunſchw. Str.G.B. 8. 66 Nr. 8. — Auseinanderzufegen, immiefern Das 
Alter desjenigen, an welchem ein Verbrechen verübt wird, für ven Thatbeftand des Ver— 
brechens von mehr oder weniger Wichtigkeit tft (wie 3. B. bei Kindesmord, Blutfchande, 
Schändung, Berführung zur Unzucht, Kindesausjegung, Kinderraub u. |. w.), muß 
den betreffenden Art, überlaffen bleiben. 

Lit. u. Gſgb.: F. v. Meyendorif, Einfluß des jugendlichen Alters auf die ftrafrechtliche 
Aurechnung, Sri 1862. Allenfalls auh Brefeld, Maturität in Beziehung auf Freiheit und 
Zurehnung, Münfter 1842. Mittermaier, ım Neuen Arch. des Crim. R. 1841, ©. 155 ff. 
v. Egidy, ebenda 1855, ©. 63 fi. Abegg, in Goltvammers Ard. für Preuß. Str.R., VII. 
8721 f. — Str.G.B.: Preußen 88. 42, 43; Oefterr. 88. 2 litt. d, 237, 269, 273, 46 
litt. a, 52; Sadfen A. 87, 89, 90; Baiern A. 76-82; Hamburg. Str.G.B. vom 30. April 
169 A. 25, 58; Defterr. Entw. von 1867 88. 17, 77 litt. i, 85, 86; Nd. Entw. 88. 49-51, 
43. A. Geyer. 

Alteſerra, Antonius Dadinus(Hauteferre), Prof. zu Tonloufe, ftarb 1682. 
Er [hrieb: Comm. in libros Clementinarum ed. Glück, Hal. 17982. — Lex Ro- 

mana, Tolos. 1641. — De jurisdietione eccles., Par. 1705. — Dissertationum jur. cano- 
nici libri IV, Hal. 1777. — Opera omnia, Neap. 1776 —80. 

Lit: Savigny, I. 9. UI. 111. 124. 278. Teihmann. 
Amaya, Franciscus de, geb. zu Antiquaria, Biſchof von Cuenca, Prof. zu 

Salamanca. 
Er [hrieb: Observationum jur. libri III, Genev. 1633. — Comm. in 3 post. libros 

Codieis. — Opera, Lugd. 1657. Teichmann. 
Amendement iſt ein Verbeſſerungsvorſchlag zu einem in einem Parlamente ein⸗ 

gebrachten Antrage (Adreſſe, Reſolution, Geſetzesvorſchlag), gleichviel ob dieſer Antrag von 
der Staatsregierung oder von Mitgliedern des Hauſes ausgeht. Ausgeübt wird das 
Recht, ein A. zu ſtellen, von den Mitgliedern des Hauſes. Unter dem Namen von A. 
läuft in der parlamentariſchen Praxis mit unter, was der Sache nach gar nicht A. iſt, 
woraus ſich dann für die geſchäftliche Behandlung, namentlich für die Frageſtellung, 
Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten, ſo namentlich die Debatten über die Frageſtellung, 
ergeben. Wirkliche A. ſind nur folgende drei: 1) von den Worten eines Antrages 
einzelne, jedoch nicht alle Worte fortzulaſſen; 2) den Worten eines Antrages einzelne hin— 
zuzufügen; 3) von den Worten eine Antrages einzelne, jedoch nicht alle fortzulaffen, und 
an Stelle der fortgelaffenen andere Worte zu fegen. Nehmen wir an, ein Antrag enthalte 
die Worte a. b. c. d. e., fo fünnen die A. folgenderinaßen Yauten: 1) die Worte b. c. 
fortzulaſſen; 2) die Worte f. g. an irgend einer zu bezetchnenden Stelle hinzuzufügen ; 3) die 
Borte b. c. fortzulafien und an deren Stelle die Worte f. g. zu fegen. Nehmen wir 
weiter an, es ſeien bie oben als Worte eine Antrages geſetzten Zeichen die Zuſatzworte 
eined A. gewejen, jo würde ein ſolches A. in gleiher Weife amendirt werben fünnen, 
wie auch ein Antrag amendirt werden kann (Unter-A.). Wird nun immer zu einer und ber: 
jelben Zeit nur über einen Antrag discutirt, zu diefem Antrag ein zweites A. nicht 
früher zugelaffen, als bis das erfte erledigt, zu einem A. ein zweites Unter-A. nicht früber 
zugelaffen, als bis über das erfte entſchieden ift; wird dann über das Unter-A. zuerft, jo: 
dann über das durch das Unter-A. amendirte A., endlich über den amendirten Antrag ab- 
geftimmt, ſo können Zweifel iiber den Abſtimmungsmodus nicht entftehen. Wären zu 
einem A. mehrere Unter-%. geftellt, jo wird über jedes derſelben gefondert zu Discutiren 
und abzuftimmen fen. Als Reſultat evgäbe ſich dann die Teftftellung eines Haupt-A. 
Und in ähnlicher Weiſe ift zu verfahren, wenn zu emem Antrage mehrere U. ge 
ftellt find. Wenn ein A. darin befteht, daß von den Worten eined Antrages einzelne 
fortgelaffen werden follen, jo fann ohne fürmlihe Stellung de8 A. durch den Antrag 
auf Zheilung der Frage das gleiche Nefultat erreicht werden. Weber denjenigen Theil 
der Frage, welcher jachlih das A. enthält, iſt dann zuerft abzuftunmen. ‘Die Conſe— 
gquenzen für die Theilung der Frage in denjenigen Fallen, in welden viefelbe bei den 
verfchtedenen Arten des A. vorkommen Tann, ergeben ſich von felbft; immer aber wird 
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ftatt der Theilung der Trage auch das U. jelbft geftellt werben können. Unter dem 
Namen von U. geben aber auch felbftändige Anträge, namentlich präjudtcielle An— 
träge — z. DB. das „A.“ über den Geſetzesvorſchlag erſt nach ſechs Monaten zu die 
eutiren. Ein ſolches fog. U. iſt gefchäftlich als präjudicieller Antrag zu behandeln, d. h. 
e8 muß erledigt fein, ehe die Discuffion des Antrages, dem durd ein ſolches A. prä: 
judicirt werben joll, beginnen kann. Ebenſo bezeichnet man wohl als A. einen vol- 
ftändigen Gegenantrag — d. h. das Aufſtellen nicht bIo8 des A., fondern des amen: 
dirten Antrages — ber einem anderen bereit3 geftellten Antrage gegenübergeſtellt 
wird. Wirb ein foldher Gegenantrag, weil er als A. bezeichnet ift, mit dem Hauptan: 
trage zu gleicher Zeit behandelt, fo wird eine correcte geichäftlihe Behantfung dadurch 
unmöglich gemacht. Das echt des Amendirens ift unbeſchränkt. Es kann daffelbe daher 
auch zu bloßen Redactiond= Aenderungen benutzt werden. Wichtiger ift e8 wohl, wenn die 
parlamentarifchen Verſammlungen — abgeſehen von den Berathungen in Kommiffionen — 
ihre A. ausſchließlich auf principtell enticheidende Punkte richten, da ein ganzer parlamen⸗ 
tarifcher Körper nicht gut redigiren kann. Damit ein U. überhaupt zur Discuſſion 
gelange, Ichreiben die parlamentarifchen Geſchäftsordnungen vor, daß daſſelbe von einer 
beftimmten Anzahl von Mitgliedern — die gewöhnlich größer ıft, als die Zahl derer, 
welche zur Unterftügung eines Antrages gefordert werden — unterſtützt fein müſſe. 

Sohn. 

Amortifation ift ein Wort von verfchteenen Bedeutungen. Im MU. verftand 
man darunter jede Erwerbung der Kirche (zur todten Hand), imfofern damit das Gut 
dem Himmel zugewendet wird und der Welt abſtirbt. (S. du Cange, Glossarium 
s. v. admortisatio.) Daher heißen auch die zur Belchränfung ſolchen Erwerbes vielfach 
erlaffenen Vorschriften A. = Gefege. Heutzutage bedeutet W. (oder Mortification) am bäufigften 
die Entkräftung von Schuldurkunden, melde weder durch Zerftörung derſelben, noch durd 
einen darauf gejegten Caſſationsvermerk, fondern in außerordentlicher Weiſe bewirkt wird. 
Die Hauptform derſelben iſt eine nach fruchtlofer Edictalladung erfolgende gerichtlice 
Präcluſion des Beſitzers. Gemeinrechtlich ift ein ſolches Verfahren bisher nur anerkannt für 
Wechſel (D. Wechſ.O. A. 73) und fir Anweiſungen und Verpflichtungsſcheine der Kauf: 
leute über Siftngen von Geld oder vertretbaren Sachen, wenn diefelden an Ordre ges 
ftellt find (D. H.G.B. 4. 305); und auch hier find die näheren Beftimmungen durchweg 
ber Landes-Gſgb. überlafjen (f. das Preuß. Einführungs-Geſ. zur Wed]. OD. vom 15. Febr. 
1850 8. 2). Die Part.R. haben jedoch auch andere Ordre-, ſowie Inhaberpapiere, 
Hyp.⸗Documente und Privatichulvfcheine einem ähnlichen Verfahren unterworfen. Vgl. für 
Preußen betr. Ordre- und Inhaberpapiere Berord. vom 9. Dechr. 19809 88. 6— 12; 
betr. Hypotheken die Hyp.O. vom 20. Dechr. 1783 SS. 269 — 283 und dazu Gel. 
vom 24. Mai 1853 88. 35 — 42 und überhaupt 8. 115 ff. AGD. I 51. Die 
Grundzüge des Verfahrens find überall diefelben. Das Gericht erläßt auf den gerechtfertigten 
Antrag eines Intereflenten, fer e8 Gläubigers oder Schuldners, eine öffentliche Aufforderung 
an den Befiter der Urkunde, feine Rechte Binnen einer beftimmten Friſt bet Vermeidung der 
Präcluſion anzumelden, und erflärt, wenn dieſe Frift ohne Erfolg verftrichen ift, die 
betreffende Urkunde für kraftlos. An Stelle dieſes gerichtlichen Verfahrens genügt jedoch 
bei Privatſchuldſcheinen häufig auch eine einfache fehriftliche Erklärung des Gläubigers 
Mortificationsſchein) zur Entkräftung derſelben. ©. Preuß. ER. 5. 126 fi. I. 16. 
Eine dritte Bedeutung hat die A. als allmälige Tilgung von Schulden. Dieſelbe pflegt 
bei Contrahirung von Staatsanleihen durch Gele vorgefchrieben zu werben. ©. 3.2. für 
Preußen den Erlaß vom 31. März 1867 (Gſ. ©. 400). Diele Verpflichtung iſt jedoch 
durch das in der Landtagsſeſſion 1869—70 vereinbarte Conſolidationsgeſetz befeitigt oorde, 

Amtsbeleidigung. In der Strafrechts-Wiſſenſchaft ſpricht man außer von Der 
gemeinen bürgerlichen Ehre (vergl. den Titel: Beleidigung) aud nod vor 
einer fog. vorzüglihen bürgerlichen Ehre. Im Aeuferlichfeiten, durch welche 
Ehrenauszeichnungen gewährt werben follen, kann diefelbe nicht gefunden werben, und al: 
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emein ift man darin einig, daß Titel, Orden, Adelsprädikate und Aehnliches eine höhere 
Dlrgerlihe Ehre nicht zu fchaffen vermögen. Die ſog. vorzügliche bürgerliche Ehre reducırt 
ſich lediglich auf die Eigenfhaft einer Perfon ald Beamten, d. h. e8 iſt der im Amte 
thitige Beamte nicht blos als Perſon, fondern aud als Beamter, d. b. als Repräfen- 
tant der Rechtsordnung im engeren oder weiteren Sinne aufzufaſſen. Auf dieſer Auf- 
faflımg beruht die ftrengere Beftrafung derjenigen Beleidigungen, welche einem Beamten 
zugefügt werden. Die A. ift eine qualificirte Art der Beleidigungen überhaupt, und 
ſomit trifft denn auf diefe Art der Beleidigung alle dasjenige zu, was für die Be- 
leidigungen überhaupt gilt. Zu befonderen Bemerkungen gibt nur Folgendes Beranlaffung. 
1: Es ift zu umterfcheiven, ob die Beleidigung dem Beamten zugefügt wird, während er 
als Beamter thätig war, oder ob er, ohne im Amte thätig zu fein, ledig in Beziehung 
auf jein Amt beleidigt wurde. Nur im erfteren Falle Tiegt eine Verlegung der Amts- 
ehre — eine eigentliche A. — vor. In letzterem alle Handelt es ſich dagegen lediglich 
um die Verlegung der Dienftehre des Beamten, ohne daß das Amt felbft angegriffen 
wäre. Indem neuere Gſgbb. die Beleidigung eines Beamten „in Ausübung feines Be- 
rufes” und „in Beziehung auf feinen Beruf” (vergl. Preuß. Str. G.B. $. 102) einander 
gleichftellen, find damit die beiden von einander zu fondemden Begriffe der Amtschre und 
der Dienftehre mit einander confindirt und hat der Begriff der U. felbft eine nicht zur 
rechtfertigende Ausdehnung erhälten. 

2) Die Beftinmungen über die 9. find nicht blos auf die Beleidigung der 
Staatsbeamten und Bundesbeamten beichräntt, fondern auf Beleidigung öffentlicher Beamten 
überhaupt ausgedehnt, — Gemeinvebeamten, Kirchenbeamten —. Nur die Beleidigung 
von Brivatbeamten würde unter den Begriff der A. nicht fallen. Außerdem find ven 
Deamten die activen Militärperfonen, die Geſchwornen und Schöffen, die Zeugen und 
Sadwerftändigen, die Mitglieder der parlamentarifchen Körperichaften (Bundesvertretung, 
Reichstag, Zollparlament, Bundesrath), ſowie diefe parlamentariichen Körperichaften felbft 
gleichgeftellt. Daſſelbe gilt von anderen politischen Körperfchaften, welche, gleichviel ob fie 
Corporationsrechte haben oder nicht, in einer vom Staate anerkannten Weiſe für Stants- 
zwede thätig find, wie 3. B. Stabtverorbnieten= Berfammlungen, Gemeinveräthe, Kreisver— 
ſammlungen; während die Mitglieder diefer zuletzt genannten politifchen Körperſchaften im 
Beziehung auf die U. nicht als Beamte zu betrachten find. Endlich find den Beamten 
auch die öffentlichen Behörden gleichgeftellt worben, gleichviel ob es Staatsbehörden 
oder commumale Behörden (ſtädtiſche Magiftrate, Schuldeputationen, Armencommiffionen) 
find. 

3) Die A. wird im öffentlichen Intereſſe beftraft, es ıft daher regelmäßig ein 
Strafantrag des Beleidigten nicht erforderlich. ° Indeſſen Hat diefer Sat manche Aus- 
nahmen. Die Mitgliever der Kammern müſſen e8 beantragen, daß eine ihnen zugefügte 
Beleidigung verfolgt werde. Die Verfolgung einer der Kammer felbft zugefügten Be— 
leidigung ift mur dann möglich, wenn die Kammer zuvor ihre Genehmigung hierzu ge= 
geben bat. Ueberdem hat jeder beleidigte Beamte das Recht, die ihm zugefligte Beleidigung 
auf dem Wege der Civilflage zu verfolgen (vergl. Beleidigungen), Kommt dazu 
noch, daß thatſächlich wenigftend einzelne Arten von A. nur nad voraufgegangener 
Ermächtigung jeitend des beleivigten Beamten durch die Staatsanwaltichaft verfolgt wer- 
den, jo liegt e8 nahe, fir die Berfolgung der A. überhaupt den Antrag des beleibigten 
Beamten zur Borausfeung zu machen. 

4) Wechſelſeitige Beamtenbeleivigungen haben keine Strafaufrechnung zur Folge 
(vergl. Beleidigung); nod weniger kann dies der Fall fein, wenn eine Privatperfon 
und ein Beamter fi) gegenfeitig beleidigt haben. 
..!it: Dergl. die Anführungen bei dem Zitel: Beleidigung und Zachariä Über A. 
in dem Arch. für Crim.R. 1845; Preuß. Str.G.D., 8. 102. John. 

Amtserfchleihung im e. ©. ift die widerrechtlihe Amtserlangung, die von 
Jemandem fir fi oder für weinen Anderen erfirebt wird (erimen ambitus). m 
einem weiteren Sinne umfaßt fie auch die wiberrechtlihe Amtsbeſetzung und ift in 

v. Holgenborff, Rechtslexikon. 1. 4 
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50 Amtsverbrechen. 

dieſem Falle ein Amtsverbrechen. Eine andere Eintheilung ſcheidet den weltlichen 
ambitus von dem geiſtlichen, einer Art der Simonie. 

Verſchiedene Gefee der röm. Republik, fowie die lex Julia de ambitu (746 a. u. c.) 
bedrohten die U. bei Staatsämtern mit Geldbuße von 100 aurei und Infamie. Ein 
S. C. übertrug die Beſtimmungen der 1. Julia auf die Municipien, während fpätere 
Kaiſergeſetze auch die widerrechtlihe Amtsertheilung mit Confiscation der angenommenen 
Geſchenle, Exil, ſelbſt Yüchtigung beftraften und Unfähigkeit des Candidaten zur Ber: 
waltung des fraglichen Amtes feitietten. 

Die geiftlichen Gefeße bebrohten den ambitus ecelesiasticus mit Wieverabfegung 
und Exrcommmmication. Für das gem. R. nimmt die herrichende Anficht, unter An: 
wendung der röm. Grundſätze auf Geſchworene, Bolfövertreter, Communalbeamten u. |. w. 
arbiträre Strafen an. 

Die neueren Gefege verbinden bei der A. im e. S. mit dein Berlufte des erfchliche: 
nen Amts die Strafe der als Mittel der Erfchleihung verlibten Verbrechen, fo z. B. ver 
Beitehung: Würtemberg A. 426, Braunfhweig $. 113, 114, 266, Darm: 

ſtadtA. 482; der Fälſchung oder anderer Berbreiien: Baden $. 709, 710; Wahl: 
beftehung erwähnen Sadfen X. 368 und Bayern A. 152; Preußen $. 104 
„beftraft unbefugte Ausübung öffentlicher Aemter oder einzelner Amtshandlumgen; ebenſo 
Lübeck 8. 81; Hamburg 1369 4. 92, Anmaßung und Erſchleichung öffentlicher 
Berechtigungen. Dagegen tritt bei der widerrechtlihen Amtsbeſetzung an die Stelle Des 
Berluftes des erfchlihenen Amts der Berluft des Ernennungsrechts, jo 3. B. Baden 
8. 710. Der C. p. drobt im a. 113 Interdiction der Bürgerrechte, öffentlicher Aeniter 
und Gelbftrafe dem, der zu Wahlen eine Stimme & un prix quelconque lauft ober 
verkauft. Aehnlich Preußen $. 86, C. p. belge 1867 a. 140, 141, codice penale 
italiano a. 192, 193. 

Quellen u. Lit.: D. 48, 14 de lege Julia ambitus. — C. 9. 26 ad legem Juliam de 
ambitu. — Nov. 8, 123, 161. — X. lib. V. tit. 3 de simonia. — Weite, Hochverrath 
und Majeftätsverbrechen, crimen majestatis der Römer. Leipz. 1836. — Eversten de Jonge, 
De delictis contra rempublicam Traj. 1845. — Hepp, Die politifchen und unpolitifchen 
Staatöverbr. und Berg. Tüb. 1846. — Zumpt, Das Eriminal-R. der Römer. Berlin 1865 
—1869. — Carrars, Programma del corso di diritto eriminale Vol. V. 8. 2486— 2500. 
Lucca 1868. Teichmann. 

Amtsverbrechen im eigentlichen Sinne iſt die criminell ſtrafbare Verletzung einer 
beſonderen Amtspflicht durch ‘einen Beamten. Die A. können bald von jedem Beamten 
(allgemeine A.), bald nur von ſolchen einer beſtimmten Art 3. B. der Polizei, der Rechts: 
pflege (bejondere A.), verübt werden. Schlechthin jeve Pflichtverlegung des Beamten fällt 
zunächft als Amtsordnungswidrigkeit der correctiven Oberauffiht (Disciplinargenalt) des 
Staats, ausgeibt durch die übergeordnete Verwaltungsſtelle, anheim; nur die gefährlicheren 
verfelben werben überdies noch in den Bereich des Hffentlichen Str.R. gezogen. So unter: 
ſcheiden fich Amtsdelicte und Disciplinawergehen nicht grundfäglich, ſondern 2) nad dem 
jtrafenden Organ: dort die Strafhohett, hier die AufjichtShoheit des Stantes, b) nach den 
Mitteln und Zwecken der Strafe: dort die ım Str.G.B. normirten öffentlichen Strafen 
zur Sühne der gebrochenen Rechtsordnung, bier Ordnungsftrafen zur Sicherung und Rein: 
haltung des StaatSvienerverhältnifies, c) nach der Begrenzung, die dort, micht hier, ſcharf 
und ausdrüclich durch Gejet gezogen fein muß. Je weiter ein pofitived Recht feine Discipli⸗ 
narftrafmittel ausdehnt, deſto enger begrenzt e8 den Kreis der öffentlichen Strafbartet, 
alſo der Amtsdelicte. So nad dem Borbilde des C. p. ſchon das Preuf. Str. G. B., noch 
mehr das Defterr. und Sächſ.; während früherhin die entgegengefetste Tendenz vorherrſchte. 
Durch ſtrafrechtliche Verfolgung eines Amtsdelicts, für welche jedoch nad) Preuß. Berfg.Urf. 
bie vorgängige Genehmigung der vorgelegten Dienftbehörbe nicht erforderlich iſt (anders 
der C. p.), wird die disciplinäre Cognition nur einftweilen gehemmt, nicht aber aus- 
geichloffen. — In uneigentlihem Sinne befaßt man unter W. aufer den obengenannten 
auh 1) an ſich gemeine Verbrechen oder Vergeben, im conereten Falle mit Hülfe eines 
Amtsmißbrauchs begangen, 3. B. Unterfehlagung amtlich erhobener Gelber, 2) gemiſchte 



Analphabeten. 51 

Delicte, bei welchen nothwendiger⸗ oder zufälligerweiſe außer einem Beamten auch ein Nicht- 
beamter betheiligt iſt, z. B. Beſtechung, Amtserſchleichung. Nach Begriff und Umfang 
it das A. fo eng verwachſen mit der Verfaſſung eines jeden Staates und mit Zeitan— 
ſchauungen, daß nicht blos die Beſtimmungen des Röm. R. über crimen repetundarum, 
residui ete., jondern auch die höchſt dürftigen Normen der B. ©.D. und anderer Reiche- 
geſetze heute wenig brauchbar ericheinen. Unſere Gſgb. aber krankt vor Allen nod an 
Unflarheit über den Begriff des Beamten oder Staatsdienerd. Folgerichtig wäre es, unter 
den in befonderen theild privaten, theild öffentlichen Vertrauensverhältniſſen begangenen 
Delicten (del. propria) als Einzelarten auszuſcheiden: a) die im öffentlichen Staats- 
dienfte werübten. Staatsdiener (öffentl, Beamter) wäre dann nicht ein Jever, welcher be 
rufsmäßig irgend welchem allgemeineren Staatözwede dient, fondern lediglich Derjenige, dem 
an vom Staate anerkanntes Amt im unmittelbaren oder mittelbaren Staatsdienſte an— 
vertraut ift und zwar unter felbftändiger Berantwortlichkeit für die Amtsführung; b) die 
in anderweitem öffentlihen Bertrauensverhältnig begangenen, von Perſonen, die entweder 
als ſtaatlich concefjionirte Diener des Publikums dauernd fungiven (Rechtsanwalt, Notar, 
Arzt, Mafler x.) over zufolge Staatsbürgerpflicht zu worübergehender Function berufen 
find (Geſchworner, Schöffe, Sachverftändiger, Zeuge); ce) die in befonderem privaten 
Bertrauendverhältnig verübten (Bormund, Teftament3oollzieher, Schiedsrichter, Schiedsmann 
Sequeſter x.). Im der Kategorie a wären dann, wie oben, zu unterjcheiden eigentliche 
A. und uneigentliche, bei letteren die Beamtenqualität Lediglich als Schärfungs- bzw, 
Zumeffungsgrund des gemeinen Verbrechens zu behandeln. — Dagegen bieten die neueren 
deutfegen wie außerdeutſchen Gſgbb. ein wenig klares Bild, indem fie in der verſchieden⸗ 
ertigften Weile den Begriff des Beamten und des U. ausdehnen bzw. beichränten, für 
die Beamteneigenſchaft bald die Junction, bald die Anftellung entjcheidend fein laffen, und 
doch wiederum über jedes diefer Kennzeichen hinausgehen. Nah Preuß. Praxis Toll 
öffentlicher Beamter fein jeder dazu Berufene, als Organ der Staatsregierung unter 
öffentlicher Auctovität die Herbeiführung der Zwecke des Staats zu ermägliden; eme 
Defmition, welche die GEſgb. nicht aufftellt. Vielmehr bietet diefe nur negative Merkmale: 
es komme für die Qualität des Beamten nicht darauf an, ob derſelbe in unmittelbarem 
oder mittelbarem Staatsdienft ftehe, auf Lebenszeit oder nur zeitweife oder vorläufig an- 
gejtelt fer, einen Dienftetd geleiftet habe oder nit. Als „Verbrechen und Vergehen im 
Amte“ werden zuſammengeſtellt: Beſtechung, Rechtsbeugung, Mißbrauch der Amtögewalt in 
mehrfacher Richtung, Urkundenfälichung Unterfchlagung Erpreffung im Amte, PBrävarication, 
Berlaitung Untergebener und Connivenz; welchen Fällen des Str.G.B. der Nd. Entw. 
hinzufügt: ungeleglide Trauung und Eheſchließung, Amtsdelicte der Telegraphenbeamten. 
Es treten auf a) theils neben den Beamten, denen der Nd. Entw. die Bundesbeamten 
zugefellt, theil8 als joldye: Geſchworne, Schöffen, Schiedsmann und Schiedsrichter, Geiftliche 
und andere Religionsdiener, Notare, Anwalt und Rechtsbeiftand, endlich die beftechende Pri⸗ 
vatperfon ; b) als Verbrechen und Vergehen im Amte uneigentliche und gemiſchte neben eigent- 
lichen, ja für einige der letzteren, jo rechtswidrige Amtsertheilung, Verlegung der Amtöver- 
ſchwiegenheit, Inſubordination, fehlt e8 an Strafbeſtimmungen; dieſe find ſomit ver 
blogen Disciplinargewalt zugewieſen. Nichtbeamte, als Theilnehmer an Amtsdelicten 
und mit der Beamtenqualität des Thäters bekanut, werden nach Preuß. Str. G. B. (ver 
Rev. No. Entw. ſchweigt darliber) in Ermangelung befonderer gejegliher Beſtimmung 
nad den allgemeinen Grunbfägen über Theilnahme behandelt, ftehen jomit unter dem 
Str. Geſ., welches auf den Thäter (Beamten) Anmendung findet. 

Kıt.: Heffter, Neues Arch. des Crim.R., XII S. 48 ff., 155 ff. N. 5. 1853. 
S. 422 ff. Buddens im R.ker., I. ©. 220 ff. Dollmann im D. Staatswb., I S. 219 ff. —. 
©. p, a. 118 ff. 175 ff. 197 fi. Preuß. Verfg.U. A. 97. 23.0. K. O. vom 11. Aug. 1832 
Se. vom 7. Mai 18551 u. 21. Juli 1852. Preuß. Str.G.B. 88. 309— 331. 98 fi. 104. 128. 
142. Bol. Rev. Nd. Entw. 38. 325 — 355. 126 ff. 130. 153. 172). Schütze. 

Analphabeten, d. h. qui ne elementarias quidam litteras noverunt, find 
diejenigen Perſonen, welche weder ſchreiben, noch leſen können. Nach einer früher ziem— 
lich verbreiteten Anſicht ſollen dieſelben in Beziehung auf die Form der Teſtamentserrich— 

4 * 
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Hgeftellt werben, was jedoch weder auf geſetzlicher Vorſchrift, noch 
beruht und entſchieden zu verwerfen iſt. Nur darin wird Der 
den kann, von Anderen unterſchieden, daß er, wenn er in ſchrift⸗ 
a, ſelbſwerſtãndlich feinen Testen Willen dictiren muß, und dann, 
iterſchreiben kann, außer den fieben Zeugen noch ein Achter, nicht 
3 Unterichreiber , subscriptor, zugezogen wirb, welcher ſiatt feiner 
» auf fein Begehren’ zeichnet, und zwar nach der richtigen Anſicht 
des Teſtators und den eigenen mit erflärender Notiz ſchreibt. 
wo aber der Zugezogene als wirklicher Zeuge erfeheint. Nach 
Lefens und Schreibens unerfahrene Perfonen“ wie Blinde mind- 

:en; bie außbleibende Unterfchrift wird durch Bezeugung von zwei 
n erſetzt, welche die Eigenfchaften gültiger Teftamentözeugen befigen 
Tegten Willen bedacht, noch Verwandte des Ridjters fein Dürfen. — 
Ach abzufafiende Verträge nur in gerichtlicher Form abſchließen. 
ı._de testamentis, VI, 23. — Notariatsorbn. von 1512, Ti Bon 
A. Preuß. 8 RL, 5, 88. 172 fi; L, 12, 98. 113-122. CN. 

ı Eiv.-Arh. VI., 12. Gefterbing, Ausbeute von Nachforſchungen 
13. D- Geil, Berfuge im Gehiet eb Gin. (Gichen IS) 1. 6 

inter. 

x, ein vom Kaifer Anaftafius gegebenes Gefeg, verordnete, daß der 
y von den Schuldner nicht mehr fordern könne, als er ſelbſt für 
babe; auch ein zweiter Cefjionar, welcher felbft den vollen Nomi— 
fol nur fordern können, was fein Vormann dem urfprüngligen 

t (a. M. Arnold, prakt. Erörter. I. 8), Der Schuldner wird 
i; Einige wollen jedoch daraus, daß dies ausdrücklich nur für den 
es Gefeges durch Simulation einer Schenkung beftimmt ift, mit 
in allen anderen Fällen der Ueberreft dem verfaufenden Gläubiger 
ft im Arch). f. cv. Br. XXI. 6. Herrmann daſ. XXXI, ©. 68). 
des Ueberſchuſſes wenigftens eine zurüdbleibende Naturalobligatien 
er Tiegt die Beweislaft ob, daß und wie viel weniger der Geffio: 
am die Ceffion an ſich überträgt das Forderungsrecht, und die 
eugenden Kraft nur ein ausnahmsweiſe enıtretendes Hinderniß in 
i, Arch. f. cie. Pr. XVII. 8); Manche wollen jedoch von dem 
18 fordern, daß er gegeben, was er verlangt (Pucht a). — Das 
virkliche Käufe, nicht auf kaufähnliche Gefdhäfte wie Hingabe an 
anderfegungen,. ferner nicht auf Käufe in öffentl. Berfteigerungen 
ıgen Anwendung, welche ihrer Natur nach zum Handel beftimmt 
er⸗ und Orbrepapieren. 
©fg66. haben dieſe Beſchränkung ber Eeffion aufgehoben, fo Bayr. Gel. d- 
=. 2. 1. Fehr. 1864. 2.8. ©. 8. A. 299, reſp. nicht eingeführt, 
— Der C. eiv. fennt fie nur bei ftreitigen orberungen. a. 1699. 

4, 35). » LT. ©. Säulge 

n Pierre Frederic, geb. 1767 zu Berlin, flubirte in Genf 
0 Prediger, 1792 Prof. der Geſch. Mitglied der Atademie der 
dofhiftortograph, trat in die diplomatiſche Carriere ein und wurde 
Smärtigen; er ftarb 19. April 1837. 
wu des revolutions du systdme politique de l’Europe, Berl, 1803. 
n, Berl. 1804— 1806). — Ueber Souveränetät und Staatsverfaflung, 
Ueber die Staatswiſſenſchaft, 1820. — Ueber ben Geift ber Staats 
Anftuß auf die Gfgb., Berl. 1825 (franz. unter bem Titel: De l’esprit 
ven Paris 1850). — Zur Vermittelung der Ertreme in ben Dei 
langes de littörature et de philosophie, Berlin 1801, 1817, 

is de philosophie, de politique et de litterature, Par. 1832). — 
litique et de philosophie, Par. 1824. 
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Lit: Bluntfhli, I. 233—238. — Mohl, I. 237, 274, 277, III. 399. — Mignet, 
Eloge d’Ancillon ‚lu & l'Institut, 1847. Teihmann. 

Auerbe (Grunderbe) heißt der zur Nachfolge in ein untheilbares Bauergut ver- 
möge der für dasſelbe beftehenden Individualſucceſſion berechtigte Erbe. Derfelbe wird 
regelmäßig durch das Geſetz beftimmt in der Weife, daß unter mehreren nach dem Civ. R. 
gleichberechtigten Erben zunähft das Gelchleht, und zwar durchweg das mänmliche 
Geflecht, und dann das Alter den Ausſchlag gibt. Yebteres ift entweder das höhere 
Alter, dann Tpriht man von Majorat; oder — und dies ift das Gewöhnliche — das 
jüngere, dann fpriht man von Minorat. Nach manchen Prov. R. fteht e8 aber dem 
Bauer oder (bei abhängigen Bauergütern) dem Gutsherrn oder beiden zugleich zu, aus 
der Zahl der cioilrecgtlihen Erben den Anerben zu ernennen. Bei beftehenver all- 
gemeiner Gütergemeinſchaft kann e8 auch die Überlebende Ehefrau fein. Wird der A. 
durch da8 Geſetz beftimmt, jo farm ihm (abgelehen von anderweitiger geſetzlicher Beſtim⸗ 
mung) fein Recht nicht durch Tegtwillige Verfügungen des Bauer gejchmälert werben. 
Das Recht des A. erftredt fih regelmäßig nur auf den Bauerhof und das Inventar 
desſelben. Letzteres wird entweder als Pertinenz betrachtet, oder e8 ift Dafür eine Ent- 
ſchädigung vom U. zur Allodialerbmaffe zu leiften. Das Erbrecht des 4. iſt das 
gewöhnliche ciwilvechtlihe, und darf nicht als eine successio ex pacto et providentia 
maiorum aufgefaßt werden. Der A. bat den übrigen gleihnahen Erben eine Abfindung 
zu gewähren. Die Größe derjelben ıft nach den Umftänden des concveten Falls, nament- 
Th nach den Vermögensverhältnifien zu bemeifen. Nach manden Bart.R. findet bei 
der Ausmittelung derfelben eine Mitwirkung des Richters ftatt, bei abhängigen Gütern 
gebührt eine folche ſtets der Gutsherrſchaft. Die Abfindung wird feftgeftellt bei dem 
Erbanfall, die Auszahlung findet jedoch erft bei Begründung eined eigenen Haushalts 
veip. (bei Töchtern) bei der Verheirathung von Seiten des Abfindungsberechtigten Statt. 
Stirbt derjelbe vor diefem Zeitpunkt, fo kommt die Abfindungsfumme dem Hof zu Gute, 
Eine abermalige Abfindung beim Antritt eines neuen A. können die bereits Abgefundenen 
niht beanspruchen. Dur die Abfindung wird nah gem. R. das Erbredit bei dem 
unbeerbten Tode des U. nicht aufgehoben. Particularrechtlich ift die allerdings zumeilen 
beſtimmt worden. 

Lit: Wigand, Prov.R. der Fürftenthiimer Paderborn und Corvey (Leipz. 1832) I. S. 
104 ff. Wigand, Prov.R. des Fürſtenthums Minden, der Grafſchaft Havensherg und Riet⸗ 
berg u. ſ. w. (Leipz. 1834) I. ©. 193 ff. Pfeiffer, Das Meier-R. (Kaſſel 1820) 5.205. fl. 

ewis. 

Angelus Aretinus de Gambilionibus, geb. zu Arezzo, promovirte 1422, 
lehrte an verſchiedenen Orten und ſtarb zu Ferrara nach 1451. 

Schriften: Tractatus de maleficiis, Lug. 1472. 1551. Venet. 1573, — Comm. in 
Institutiones, 1478. — Consilia. 

Lit: Savigny, IV.480. — Biener, Beiträge, S. 93. — Geib, Lehrb. des D. Str. R., 
I. (1861.) ©. 284. Teichmaun. 

Anklagebeſchluß iſt der vom Gericht (meiſtens einer aus 3 Mitgliedern beſtehenden 
ſg. Rathskammer) ausgehende Beſchluß auf Zulaſſung einer vom Staatsanwalt (oder 
dem etwa berechtigten Privatankläger) eingereichten Anklage. Die Bezeichnung kommt 
nicht einem die Anklage ablehnenden (Ablaſſungs-) Beſchluß zu. Died hängt mit ber 
Veftimmung vieler Str. Pre. Ordnn. zuſammen, daß zur „förmlichen‘ Eröffnung der Unter- 
ſuchung gegen eine beſtimmte Berfon — aljo zum Herbeiführung des Hauptverfahrens im 
Segenfag zum Vorverfahren — außer der Anklageſchrift ein ausdrücklicher Beſchluß des 
Gerichts erforderlich. Derfelbe ergeht in nicht öffentliher Sitzung — particulär im Beiſein 
des Staatsanwalts — auf Vortrag eines Mitgliedes, welches kurz den Inhalt der Anklage, 
ausführlicher mur etwaige Bedenken im Dance oder der Formulirung oder dem Rechtspunkt 
zur Sprache bringt. Außer der Ablehnung kann — abgefehen von bloßen Rückſprachen 
mit dem Ankfläger über Nebenpunkte — die Nachbringung gewiller Beweiſe, oder auch 
die Vornahme gewifler Erhebungen beſchloſſen werden, alfo gewiſſermaßen ein Interlocut 
ergeben. Erfolgt der Beſchluß auf Eröffnung der Unterfuchung, jo muß derſelbe außer 
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dem Namen de8 Angeflagten auch die That nach ihrer rechtlichen Bedeutung bezeichnen: 
„A. B. in der Unterfuhung wider A und Genoffen wird auf Grund der Anklageſchrift 
v. I/, 70 hiedurch die Eröffnung der förmlichen Unterfuchung gegen A wegen Diebftahls 
zufolge 8. 217 des Str. G.B., gegen B wegen Hehlerei zufolge 8. 237 dal. befchloffen“. 
Mit der Anklage wird ver Beſchluß abjhriftlih dem Angeklagten behändigt. Gleichwohl 
hat nach vielen Geſetzen nur die Staatsanwaltſchaft ein Beſchwerderecht bei Abweichung 
des Beichluffes von der Anklage, bei Rechtsbedenken bis hinauf zum höchſten Gerichtähef. 
Andere Gſgbb. geben dem Angeklagten ein Beſchwerderecht aus gewiſſen Gründen: fo 
wegen Incompetenz, mangelnden Strafantrages, Peftimmter Strafausſchließungsgründe 
u. |. w. Wieterum andere folgen dem Franz. Enftem der unmittelbaren Ladung, und 
fordern erft auf Einfpruch des Angeklagten einen befonderen Beichluß über die Anklage. 
Zur Sicherung der Unbefangenheit find zuweilen Vorſchriften darüber ergangen, daß Richter, 
die am Beſchluß ſich betheiligt, am Hauptverfahren nicht theilnehmen dürfen. 

Lit. u, Gſgb.: v. Krämer, Rechtsmittel gegen Anklagebefgläffe in v. Holgenborff Str.- 
Nat. 1866 ©. 283 f. Glaſer, Berf. in Anllageftand 1867 Gerichtsſaal und Gefammcelte 
N Schriften). Preußen Vdg. v. ®/, 49 8. 39 f. Gef. v. ?/, 52 U. 15 f.; neue Provinzen Vdg. 
/. 67 6. 81. Neuere Crim Pr Ordnn.: Sachſen A. 236. Baden $. 207 f. Wunten bere * 265 f. 

aper. 

Antlägebeflerung — nachträgliche Verbefierung und Ergänzung einer zugelafe 
nen, nicht aber Vervollſtändigung, Aenderung einer zurückgewieſenen (d. h. Erhebung einer 
neuen) Anklage ericheint um deswillen bevenflich, weil der Angeflagte bei deren Geftattung 
in Gefahr kommt, mit neuen — dem Anklagebeſchluß fern Tiegenden Thatumfländen und 
Beweiſen übereilt zu werben. Gleichwohl find Aenderungen in der Lage der Thatfachen 
unvermeidlich, ſobald die Vorausſetzung des gefammten neueren Verfahrens richtig, daß 
nicht durch die Vorermittelungen, ſondern erft durch die Hauptverhandlung die höchſte er- 
reichbare Aufklärung über die Verbrechen vergangener Tage ſich gewinnen läßt. Scheiben 
Beweife aus, oder treten andere Vortheile fiir den Ungeflagten ein, fo hat das keine 
Gefahr, die Anflage wird verändert, nicht verichliminert, oder vom entgegengejegten Stand- 
punkt aus nicht verbeffert. "Wie aber werm die Hauptthat (Diebftahl) nicht fich ändert, 
jedoch ein erſchwerender Umſtand (Banbenmäßigfeit durch ein nachträgliches Geſtändniß) zu 
Tage tritt? Wie wenn die Rechtsauffaſſung ſich ändert (nicht mehr Unterſchlagung, ſondern 
Diebftahl bei mehrmaliger Vorbeftrafung wegen Diebftahl8)? Wie wenn unerwartet neue 
Beweisquellen fich aufgethan, der Staatsanwalt neue Zeigen, polizeilich verhört, neue Ur- 
Hunden dem Gerichtshofe benannt hat? Regel bleibt, daß viefelbe That — nad) Zeit, Ort, auch 
Gegenftänd, fomweit e8 hierauf nad) dem Str. Geſ. ankommt, — gegen denſelben Angellagten 
durch die Verhandlung zur Entſcheidung gebracht werden fol; indeß die begleitenden, ob 
auch erichwerenden Umſtände können andere werben; die vechtliche Oualification, ſelbſt der 
Vebergang zu einem andern Gattungsbegriff des Verbrechens unterliegt der freien Wür— 
bigung des erfennenden Gerichts. Es iſt hierin nach vielen Gefegen nicht gebunden, 
durch den Anflage=, durch den Verweiſungs-Beſchluß. Ebenſo wenig aber zieht die Be- 
weismittellifte der Anlage oder deren Leberficht der Bewetsgründe die Grenze des Redhts- 
verfahrene. Beiderſeits find neue Zeugen und andere Beweismittel zuläſſig. Nur un 
der Beurtheilung der Frage gehen die Geſetze auseinander, ob es leviglih in das Er: 
mefjen des Gerichts geftellt bleiben fol, wegen neuer Thatſachen eine Vertagung eintreten 
zu laſſen, oder ob and, hier ſtets beſondere Friſt und Formvorfchriften einzubalten, ſei 
es behufs zeitiger Benachrichtigung des Gegners von Nachträgen in Thatfachen und Be— 
weismitteln, fer e8 behufs vollftändiger Vorbereitung im Hinblid auf die Borlegung folcher 
Tragen an die Gefchworenen, welche über den Verweiſungsbeſchluß hinausgreifen ı Zufag- 
fragen, Eventualfragen). Nicht felten führt hier die A. zur Vertagung der Sade auf 
eine fpätere Sigung. — England hält mit einer, im Laufe der Zeit mannigfach gemin- 
derten Strenge formell am Unflageprincip feft, Doch unter Zulaffung von Anklagen in 
verjchtedenen, oft ſehr zahlveihen Abfchnitten, welche allen möglichen, etwaigen Modifica- 
tionen des Thatbeftandes entſprechen; andererſeits haben aber auch der Ankläger und Der 
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Angeflagte freie Hand im der Vorführung und etwaigen Nachbringung ihrer Beweismittel 
innerhalb der Sitzung. 

Lit.: Ueber d. Aenderung d. Anlage und d. Ausdehnung ber Entſcheidung auf e. ver- 
änderten Thatbeſtand Goltdammer Arch. — 10 ©. 238 f. Glafer, Praris Engl. Ge- 
richtshöfe im Gerichtsſaal 17 (1865) ©. 241 f. bei. N. 2. Zahariä, Handbuch bes D. 
Str.Pre. $. 156 f. 128. 
Gſgb.: Preuß Ge. /, 52 A. 29, 30, 665; Brong. f. d. neuen Prov. */, 67. 8. 4. 242. 
Großh Hefſen 1865 A. 366 f. 288, 311. Baden 1863. $. 242 f. Oldenburg A. 326. Thitringen 
Nov. v. 1854 $. 76. Schaper. 

Anklagejury, ein Engl. Rechtsinſtitut. Die von den Angelfachien überlieferten 
Rögegerichte (|. g. jurata patriae) wurden von den Königlichen Neiferichtern, die noch 
heute aus dem höchſten Gerichtshof Englands hervorgehen, dazu benust, zu verhüten, daß 
Verbrechen um deswillen unbeftraft blieben, weil fein Anfläger auftrat. 1194 unter 
Richard I. wurde die Wahl der Rügezengen durch beſondere Vorfchriften georbnet, unter 
Card III. (1327—1377) deren Wahl aus der ganzen Grafſchaft vorgefchrieben, nicht 
we bis dahin aus den einzelnen |. g. Hundertſchaften. Ans dieſen Rügezeugen ift die 
heutige |. g. große oder Anklage-Jury hervorgegangen. Aus mindeftend 12, höchftens 23 
freeholders — freien Grundbeſitzern und angelehenen Berfonen der Grafichaft — bes 
ſtehend und ans einer befonderen vom Sheriff für fie angefertigten Liſte ausgelooft, re— 
präfentirt fle die Grafſchaft, und es gehört die Entſcheidung über die ihr vorgelegten An- 
Hagen (indietments) zu ihren wichtigften Aufgaben. Im nicht öffentlicher Sitzung ver- 
han delt fie über die Zulafiung — ausnahmsweiſe von Amts wegen über die Erhebung 
emer Anflage unter einem felbftgemählten Borfteher; hört Zeugen, ſoweit e8 ihr dienlich 
ſcheint, und genehmmgt, oder verwirft die Anklage mit den Worten true bill oder not 
bill, wenngleich die fchwerfälligen Formen der Anktlagefchrift fie als redend einführen: 
„Die Grand-Jury erflärt, daß A -- „Sott nicht wor Augen habend, fondern durch 
Einge bung des Teufels bewegen und verführt gemaltfamer Weiſe zu X gegen B— — 
verbrecherifch einen Angriff machte — (meitere Details) und die vorgenannten Anklage 
Geſchworenen fagen bei ihrem vorermähnten Eibe, daß der A — den B— m — — 
m vorermähnter Art und Weiſe verbrecheriſch töbtete gegen ben Frieden unfere® Herrn, 
des jetst regierenden Königs, deſſen Krene und Würde, ımd gegen den Wortlaut des hie— 
für gegebenen und gemachten Statuted vom . . . .“ Wuf „not bill“ erfolgt die fofortige 
dreilaffung des Verhafteten. Der Ankläger kann die Anklage fo oft verbefiert erneuern, 
bis fie angenommen wird. Zur Zulaffung ift die Uebereinſtimmung von 12 Gefchwornen 
erforderlih. Der Doctrin zufolge genügt ein der Ueberzengung nahe kommender Verdacht. 
Die Angeklagten gehen oft von der A. faft unmittelbar in Die Hand der Urtheilsjury iiber. 

Lit.: Anklageſchwurger. ($. 15) in Mittermaier d. Engl, Schott. und Norbamerifan. 
Strafverf., 1851. Ueber Entftehg. u. Charakter d. Gefhw.-Ger. in England v. Tippelskirch, 
1858. Glaſer, Berfekg. in nt, R Arch. f. Crim. R., 1852, 8. 3 (S. 59 f., 252.) Glaſer, 
Frageſtellung im Schwur⸗Ger.⸗Verf., 1863, ©. 7. S 

Auklageſchrift iſt nicht eine ſchriftliche Anzeige zur Herbeiführung eines Ermitt⸗ 
lungsverfahrens, ſondern die in geſetzmäßiger Form vorgetragene Beſchuldigung ſtrafbarer 
Handlungen gegen eine oder mehrere Perſonen zum Zweck der Einleitung des Hauptver- 
fahrens vor dem erfennenden Gericht. In England verfaßt fie der Ankläger ober der 
Gerichtsſecretair (clere), in Frankreich und Deutfchland der Staatsanwalt, doch nicht 
ausſchließlich. In Stenerfachen fteht den Steuerbehörden, in vielen Staaten fteht den 
Beſchädigten als Privatantlägern ein näher beftimmtes Recht der Anklage zu. Die Form 
der A. ift verſchieden. Beftimmt benannt und bezeichnet werden muß der Angeflagte 
und die ftrafbare Handlung, die ihm vorgeworfen wird; die legte durch Hervorhebung 
aller derjenigen Diertmale der That, deren Gefammtheit die Anwendung eines Strafgeſetzes 
begründet, nebft Ort, Zeit und fonftigen unterſcheidenden Nebenumftänden, endlich durch 
Angabe des für verlegt erachteten Strafgefeged. In der Regel enthalten die U. mehr; 
in England eme Reihe von Modificationen vermöge Aenderung von einzelnen Merkmalen 
nah Maßgabe anderweitiger ſtrafrechtlicher Beſtimmungen; in Deutſchland pflegt die 

haper. 
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Schrift noch weitere Abtheilungen zu haben, während bloße Modificationen des That⸗ 
beſtandes vorweg ſchriftlich nicht formulirt werden. Beiſpielsweiſe lautet eine Anklage 
bei Numerirung ihrer Theile fo: 1) „Am 1. März 1870 flach der Matroſe A vor den 
Augen des Knaben B dem Arbeiter C fein breites Meſſer in das Fleiſch der rechten 
Schulter. Die vom Dr. D fofort unterfudhte, in 14 Tagen geheilte Wunde entſprach 
in der Form dem von E im Befig des Matroſen voller Blutfleden gefundenen Meffer, 
das bet Gericht Liegt. 2) Demnach wird der Matroſe ... A von...., 27 Jahr alt 
u. ſ. w. zufolge $. 187 des Str.®.B. angeflagt: am 1. San. 1870 zu X den C vor: 
ſätzlich Törperlich verlegt zu haben. 3) Zeugenlifte: BC DE” — Th. 2 enthält die 
eigentliche Anklage, die welentlihe Grundlage des Anflagebeichluffes und des ganzen 
Hauptverfahrense. Bei Anklagen in Schwurgerichtsſachen iſt dem nicht anders. Es fragt 
ſich, wozu Th. 1 uud 3? Th. 3 augenfchernlih, damit das Geriht und damit nament- 
ih ver Angeflagte wiffe, wer ihm im Sauptverfahren gegenübertreten foll; damit er 
hiernach ermeffe, ob er anderweitige Zeugen des Vorfalls oder Beweiſe wider die Glaub: 
würdigfeit der Anklagezeugen u. dgl. m. dem Gericht anzuzeigen habe, Tb. 3 ift allo 
zweckmäßig, indeß kein nothwendiges Stüd der Anklage. Die Bewersmittellifte kann ſehr 
wohl nebenher gehen. Th. 1 aber foll feinem urfprünglichen Zwed nach dem Angeflagten 
eine Ueberfiht der Beweisgründe jo zeitig geben, daß er zugleich erfährt, nicht mır 
welche Perfonen gegen ihn auftreten follen, ſondern auch melde Auskunft von denſelben 
im Weſentlichen erwartet werde. Th. 1 ſoll diefelbe Ueberficht dem Gericht in dem Falle 
geben, daß nicht VBorunterfuhung geführt ıft, fondern die A. allein die Grundlage des 
Anklagebeſchluſſes bilden fol. Auch hier läßt fich fragen, ob dieſe Sachbarftellung notb- 
wendig in die A. gehöre, warum nicht auch fie, in einer Anlage Plag finden könne? 

Bon Gewicht werden die Erörterungen zu 3 und beſonders zu 1, erft um besmillen, 
weil im herrſchenden Verfahren die A. nicht blos in ihrem 2. Th., ſondern auch im 
1. Th. die Beftimmung erhalten hat, dur vollftändige Verlefung die Einleitung der 
Hauptverhandlung und die Grundlage des Verhörs des Angeklagten durch den Borfigen- 
den zu bilden. Daraus erwächſt die Gefahr einer von vornherein das drüdendfte Vor— 
urtheil gegen den Angeflagten beroorrufenden Zufammenftellung von ben bisher ermit- 
telten Beweisergebnifjen. So kommt es, daß Th. 2 gar oft von verjchwindender Kürze 
gegenüber Th. 1 eriheint. Auf der anderen Seite kann es fich ereignen, daß je flärfer 
bie Färbung der Anklage, defto günftiger dem Angeflagten jeder Beweis einer Unrichtigkeit 
und felbft bloßer Ungenauigfeit derfelben. Demnach ift neuerdings von der Ofgb. einzelner 
Länder ind Auge gefaßt, die A. auf jene wejentlichen Elemente — Th. 2 — zu be 
fchränfen, und Die durch Die anderen Theile zu erreichenden Vortheile anderweit zu 
ſichern. — Wo dies bisher nicht gefchehen, gilt e8 fir unzulälfig, den Geſchwornen 
Abſchriften der Anflage einzuhändigen. Die Gefahr Liegt nur ın Th. 1. Im England, 
wo derſelbe fehlt, die Anklageabichnitte aber gelegentlich auf gegen 200 fteigen können, 
wird kein Bedenken getragen, Ablchriften zu geben. — Mündliche Erhebung ver Auflage 
unter Borführung des Beſchuldigten vor den Richter wird particulär in Uebertretungs⸗ 
ſachen oder auch allgemeiner geftattet. 

Lit. u. Gſgb.: Ueber die A. ſ. Groß, Strafrechtspfl., IT. 361, von e. bairiſchen, bal. 
VI. 30, von e. rheinifchen Zuriften. Sundelin in v. Holgenborffs Strafrechtäztg., 1862, 
©. 1. 17. Mittermaier, Heidelb. Jahrb., 1864, ©. 66. Preuß. Vrdng. v. 3. Sn 1849 
88. 29 39. 78. Gef. v. 3. Mai 1852 9. 121. 63. 136. Neue Brov. 1867 8. 76. Wichtig 
jet: Sachfen, Oldenburg. Lübeck. Schaper. 

Ankingeftand im w. ©. ift der Stand eines Jeden, gegen den ein gerichtlicher 
Anklagebeſchluß im w. ©. vorliegt. Wird dem letzten Begriff eine befonvere Beziehung 
auf Straffälle geringerer Gattung gegeben, jo beſchränkt fich der erfte auf Schwur⸗ 
gerichtsfachen. Er pflegt fih dann von jenem dadurch zu unterſcheiden, daß er nit 
nad, ſondern vor, alfo zum Zweck der Erhebung einer Anflage gefaßt wird. Auch 
dann nod mit Unterfcheidungen der Geſetze: entweder unter Herftellung einer Art von 
Inſtanzenzug — vorläufige, dann definitive Berfegung in A. (fo früher in Franf- 
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veih, jest in Preußen) oder ohne folde. Danach find auch die Gerichtsbehörden verfchie- 
den orgamijirt: Rathskammer und Anklagekammer, doch jchwanfen die Benennungen. 
Auch der Verſetzungsbeſchluß hat verfchiedene Namen: Verweiſungsbeſchluß, Anklageerkennt⸗ 
ng. Beim Syftem der doppelten Anflagefammer pflegt die Zulaſſung von Rechtsmitteln 
ſehr beichränft, in&belondere dem Angefchuldigten ganz verfagt zu fein. Weberall gebt ber 
Zwed dahin, zu verbüten, daß Jemand den Gefahren und der Kränfung einer Stellung 
vor das Schwurgericht ausgefetst werde, ohne daß dringende Verdachtsgründe gegen ihn 
wegen eines Verbrechens vorliegen. Da num zwar wicht Ueberzeugung, aber doch Verdacht 
aus Wahrſcheinlichkeitsgründen fih auf die vorihriftsmäßig protocollirten Ermittelungen 
des nach den Regeln der Gelege verfahrenden Unterſuchungsrichters ftügen läßt, jo ıft an⸗ 
genommen worden, daß der gewänfchte Schu vorhanden fein werde, wenn erfahrene 
Richter über das fchriftlih ihnen vorgelegte Ergebniß der Unterfuhung in Berathung 
treten; Died um jo fjicherer, wenn es zweimal geichteht, zum zweiten Mal durch Männer, 
in deren Hände alle derartigen Actenftüde eines weiten Bezirks zufammenlaufen, und 
deren Unbefangenheit in der Würdigung der Verbachtögründe dadurch erhöht wird, Daß 
fie ven Berhältniffen ferner ftehen. Daraus ergibt fi ein im Wefentlichen jchriftliches 
und nicht öffentliches Verfahren, bei welchem der Unter]. Richter, oder da jener von manchen 
Geſetzen für befangen angejehen wird, ein anderes Mitglied, oder der Staatsanwalt in ver 
Rathskammer, ſodann der Oberſtaatsanwalt nad dem Bortrage eines Referenten im 
Anflagefenat des Dbergerichts über das Beweisergebniß jich äußert. Der Beichluß ver: 
zeichnet ie beichliegenden Mitglieder, enthält die kurze Verfiherung, daß der Verdacht 
genüge, alfo „daß der NN. hinreichend belaftet erſcheine“, und gibt unter genauer Be— 
zihnung des Angeſchuldigten und der Strafvorichrift eine vollftändige Anklageformel 
al8 Grundlage der Anklage und des Hauptverfahrens. Doch bindet weder die Wort- 
faſſung, noch die Rechtsauffaſſung den Schwurgerichtshof, welcher auch neue thatfächliche 
Geſichtspunkte verfolgen darf. Abweichungen von den Anträgen der Staatsanwaltſchaft 
bedürfen der Begrimdung. “Diefer fteht ein Bejchwerberecht zu. Dagegen ift der Ange— 
Ihuldigte nur in der Vorunterſuchung zu hören. ‘Doch werben ihm in manchen Geſetzen 
noch Ichriftlihe Ausführungen vor der Beichlußfigung, oder auch Rechtsmittel gegeben, 
welche in einer theils erweiterten, theil3 beſchränkten Art von Nichtigkeitsbeſchwerden zu 
beftehen pflegen. 

kit.: Slafer, Die Berieie. in Anklageſtand nad den D. Str. Pre.G., 1567 (Gerichtd- 
feal. Sefammeltestt. Schriften, II. 330 f.). Zahariä, Handb. des D. Str. Pre. II. 8. 125 (1868). 

Gfgb.: Preuß. Vrdug. v. 3. Jan. 1849 8. 76 f.£ Gef. v. 5. März 1852 U. 63. 9; neue 
Provinzen Brdng. v. 25. Juni 1967 $. 82 f.; Baiern, Gel. v. 1848 A. 66; Str. Pre.O. v. 
Bremen 1863 $. 578; Großh. Hefjen, 1865 A. 263 f. 454 f.; Braunfhmweig, 1849 
$. 101 f.; Sachſen, 1868 8. 33 f. chaper. 

Annahme an Zahlungsftatt over allgemeiner an Erfüllungsſtatt liegt vor, 
wenn ein Gläubiger eine Leiſtung andern Inhalts, als ihm gejchulvet wird, an Stelle 
ber geſchuldeten willentlih annimmt. ine Berpflihtung, dies zu thun, befteht fir den 
Gläubiger im Allgemeinen nit. 1.2 8. 1 D. d. BR C. 12. 1. Ausnahmsweiſe hat 
Iuſtinian beftimmt, daß Geldſchuldner unverfäufliche Grundſtücke ihrem Gläubiger zum 
Schãtzungswerthe aufnöthigen können. (Sog. beneficium dationis in solutum, ober 
datio in solutum necessaria opp. voluntaria.) Nov. 4 c.3 Noy. 120 c. 6 8. 2. 
Doch gilt diefe Vorſchrift trog ihrer Anwendung im J. R. A. 8. 172 vielfach für ver- 
alte, Ueber das rechtliche Weſen der A. an E. war von Alterd ber Streit. Mean 
fonnte fie entweder als einen zweiſeitigen (Real-) Vertrag auffafien, Traft deſſen ver 
Gläubiger gegen Empfang einer Leiſtung feine Forderung nachläßt: dann durfte ihre 
Wirkung im Röm. R. nur in einer exceptio beſtehen; und dies war in der That die 
Meinung der Profulioner, Gai. III. 168. Oder man mußte fie für ein Surrogat ber 
Erfüllung erflären, das nach dem Willen des Gläubigers viefer letzteren gleichgeftellt wer- 
den fol: ber folder Auffaffung tilgt die A. a. E. die Obligation ipso iure, und 
dieſe ift im Röm. R. die herrfcdhende geworben. pr. J. quib. mod. obl. toll. 3. 29. 
Der Inhalt der Leiftung, welde a. E. gegeben wird, Kann ſehr verfchteden fein: Ge— 



58 Annaten. 

währung von Eigenthum, von dinglichen Rechten oder von Forderungen durch Ceſſion oder 
Delegation ober Uebertragung von Ordre- oder Inhaberpapieren. Es entſteht nun aber 
die Frage, was Rechtens fer, wenn fich ergibt, daß der Schuldner dem Gläubiger das a. €. 
eingeriannte Recht in Wahrheit gar nicht oder doch wicht vollſtändig gewährt Hat? Für 
biefen Fall geben die Römer dem Gläubiger ein doppeltes Recht. Er kann entweder feine 
Forderung als fortbeftehend behandeln, weil das ihm Gewährte ein Anderes war, al 
was er al8 Erfüllung gelten Laffen zu wollen erflärt Katte. 1. 46 pr. $. 1. D. de sol, 
46. 3. Dver er kann fein Imtereffe verlangen auf Grund der vom Schuloner gegebenen, 
aber nicht gehaltenen Zuſicherung. Dies Tettere redhtfertigen die Römer durch bie 
Analogie des Kaufvertrages, nach deſſen Regeln fie denn auch eine aotio emti utilis, 
und zwar erft nach gefchehener Entwährung ertheilen. 1. 24 pr. D. de pign. act. 13.7. 
Diefe Vereinigung von Rechten ift neuerdings vielfach angefochten worben ; doch ohne Grund. 
Einige haben gemeint, man müſſe ven Gläubiger auf das letztere, die Intereſſeforderung 
aus dem Kauf oder Taufch befchränten (Witte, Dernburg). Dann würde die U. 
a. E. aufhören, ein felbfländiger Erlöfchungsgrund zu fein und ihre tilgende Kraft nur 
noch aus einem Compenfationd- oder Erlaßvertrage entnehmen. Andere wollen ınngefehrt 
das Recht auf Gemwährleiftung nur unter Vorausſetzung eines befonderen, den Schuldner 
verpflichtenven Vertrages anerfemen (Schliemann). Noch Andere ftellen Alles auf 
die Abfiht der Parteien (Beller). In Wahrheit wird nur durch jenes zweifache Recht 
Dis Intereſſe des Gläubigers vollfommen gewahrt, denn e8 kann je nach den Umflänven 
von enticheidender Wichtigkeit für ihn fein, anf die alte Forderung zurückzugreifen (3. 2. 
bei einer privilegirten oder durch Pfand verficherten), oder einen neuen Anfpruc auf 
das Imtereffe zu erheben. — Das Preuß. R. gibt dem Gläubiger das Wahlrecht ein Jahr 
fang, von da ab die Rechte eines Käufers, 88. 235 — 250 U. EUR. I 16. Das Sächſ. 
GB. $. 1100 wendet lediglich den Geſichtspunkt des Kaufes an. 

Neueſte Lit.: Römer, Die Leitung an Zahlungsftatt, 1860; dazu Witte in Pözls 
fit. Vierteljahrsfchr., VIII. ©. 482 ff. Ed. 

Annaten. Der Ausdruck U. umfaft im w. ©. die verfchievenen Abgaben, 
welche bei Gelegenheit der Verleihung von kirchlichen Aemtern (Benefiien) an den Papft 
entrigtet uyd nad den Einkünften (Früchten) des erflen Jahres berechnet werben. 
Im Einzelnen unterfcheidet man: 

1) Die servitia communia et minute. Die Servitien haften auf den 
fründen, welde ver Papſt in consistorio, d. h. mit Beirath der Cardinäle, verleiht 
beneficia majora, zratähner u. dergl.) und beftehen in dem Werthe der firen Einkünfte 
während eines Jahres. Die dafür geltenden Zaren (Confiftorial-Taren) find in neuerer 
Zeit vielfach herabgefegt worden und betragen gegenwärtig 3. B. für München = Freifing 
1090, für Breslau 11662, für Mainz 4484 Kammergulden (a 4 fl. 50 Krz. rhein.). 
Eine Quote von 34% wird vorweg abgezogen und unter die niederen Ranzleibeamten der 
Röm. Curie als Entſchädigung für die Ausfertigung der BVerleihunge-Bullen (Sporteln) 
vertheilt: die fog.servitia minuta. Das Uebrige fällt dein höheren Kanzlei-Perſonal 
gemeinſchaftlich mit den Cardinälen zu: die jog. servitia communia. 

2) Die annatae im e. ©. werden Dagegen von allen nicht-conſiſtorialen Pfrunden 
(Pfarreien, Canonicate u. dergl.) päpftliher Collation erhoben, fie betragen die Hälfte des 
erften Iahres-Eintommend (medii fructus) und ftammen aus ver Zeit Bonifacius IX., 
weshalb fie auch annatae Bonifacianae heißen. Nach dem Wiener Concordat (1448) 
follen die Peneficten ımter 24 Ducaten Reinertrag annatenfrei fein. In den Röm. 
Tarrollen find bie betr. deutfchen Pfründen aber ſämmtlich mit weniger als dem obigen 
Werth verzeichnet. Damit hat die Abgabe für die deutſche Kirche (ähnlich in Frank⸗ 
reich, Spanien, Belgien und Polen) ihre Bedeutung verloren. 

Daneben kommt der Name 4. für eine Abgabe vor, die nicht mit ver Berleihung 
der Beneficien zufammenbing, fondern überhaupt von Tedig ſtehenden Pfründen zu 
entrichten war, im den halben Iahreöfrüchten beſtand, durch Martin V. aber (1418) 
aufgehoben wurde. 
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Lit.: Richter, KR. 8. 236. Philipps, ER, V. 8. 237. Hübler, Tonflanzer Re⸗ 
formation, ©. 82 ff. Hübler. 

Anſaldus de Anfalbis, Franciscus, lebte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. 
Er ſchrieb: Consilia — de jurisdietione — Discursus legales de commercio et mer- 

catura. . 1689; Generv. 1698, 1718. acc. M. Stracchae tractatus Col. Allob. 1751. 
wie: Goldſchmidt, Handbuch d. Handeld-R. Erl. 1864. I. ©. 24. 

Zeihmanı. 

Anſiedlung. Eine neue A. Liegt vor, wenn ein bemohntes felbftindige8 Grund- 
beſitzthum neu geihaffen wird. Dies iſt der Kal, wenn auf einem bisher unbewohnten 
Grundſtück, Das nicht bloßes Zubehör eined anderen Orundftüds ıft, Wohngebäude errichtet 
werden; ebenjo wenn em bisher unfelbftändiges, aber mit bejoriveren Boßngehäuben be⸗ 
reits verſehenes Grundſtück ſelbſtändig gemacht wird, indem es vom Hauptgut abgetrennt 
und feinem andern ſchon bewohnten Grundſtück zugeſchlagen wird. Das Recht zur Grün— 
dung neuer A., an fid in den Berfügungsbefugmifen des Grundeigenthümers enthalten, 
kann durch die gefeglichen Theilungsverbote beſchränkt fein (ogl. den Art. „Dismembrationen‘). 
Auch abgefehen Hiervon aber haben neuere Gefege bisweilen einſchränkende Beſtimmungen 
darüber im öffentlichen Intereſſe für geboten erachtet. So ift in Preußen in den Geſetzen, 
welde die Zertheilung der Grundftüde im Princip freigeben, die Gründung neuer A. be= 
deutend erſchwert. Nicht nur jol der Ertheilung des Bauconjenfes eine ordnungsmäßige 
obrigkeitliche Regulirung derjenigen Verhältniffe, welche durch die A. bezüglich der Ge— 
richts⸗, Polizeis, Pfarr, Schul- und Gemeinbeverbände, beſonders der öffentlicherechtlichen 
Abgaben und Leiftungen entftehen, nach näheren formellen Borjehriften vorangehen: ſondern 
es ıft der Verwaltungsbehörde ein materielles Unterfagungsreht überall da eingeräumt, 
wo von eimer neuen W. in einer ftädtilchen oder Ländlichen Feldmark Gefahr für das 
Gemeinwohl zu beforgen und die polizeilihe Beauffichtigung mit ungewöhnlichen Schwie— 
rigfeiten verbunden ift (3. B. große Entfernung von bewohnten Orten oder fonftige un= 
paſſende Yage bei gleichzeitiger Unfähigkeit der Stelle zur felbftändigen Ernährung des Be- 
figerö;. Da, wenn die Gemeinde oder Ortsobrigkeit der U. widerſpricht, Darf nicht blos, 
fondern ſoll diefelbe ftetS unterfagt werden, wenn nicht der Antragende mit zwei achtbaren 
und zuverläffigen Gemeindemitgliedern nachweiſen kann, daß er hinlängliches Vermögen fo- 
wohl zur Ausführung des Baues, ald zur Eimrihtung der Wirthichaft befist. Die Ent- 
ſcheidung über Geftattung oder Berfagung der A. wird, unter Ausichluß des Rechtsweges, 
nad Anhörung der Berheiligten vom Yandrath oder Magiftrat getroffen, vorbehaltlich 
des Recurfed an die Regierung und der Beſchwerde über diefe an den Meinifter des 
Innern. Wenn ganze Ortjchaften neu gegründet werden follen, bedarf es der Aufftellung 
eines Fürmlichen, von der Regierung zu genehmigenden Plans über die Einrichtungen und 
die öffentlichen Rechtöverhältniffe der Golonte. Corporationsrechte kann der neuen Ortſchaft 
nur der Landesherr ertheilen. 

©fgb.: Preuß. Gef. v. 3. Ian. 1845 (für die 6 öftl. Prov. mit Ausſchluß Neuvorpommerns), 
betr. die Zertheilung von Grundſtüclen und die Gründung neuer A.; Gef. zur Ergänzung dieſes 
Gefees v. 24. Mai 1853 (88. 11— 14); Gef. für die Prov. Weftphalen v. 11. Juli 1845; für 
Neuvorpommern v. 26. Mai 1866. D. Gierke. 

Anftiftung. Unter 9. verfteht man im Allgemeinen bie Verleitung zu einer ver- 
brecheriſchen Thätigkeit. Yu unterjcheiden tft aber genau genommen: 1) die U. zu ver- 
brecheriſcher Thäterfchaft. Anftifter (mittelbarer, tntellectueller , pſychiſcher oder 
moralifcher Urheber, auch „Urſacher“) in dieſem engern Sinn tft alfo derjenige, welcher 
einen Andern abjichtlich dazu beftimmt, Thäter eines Verbrechens zu werben. 2) Es gibt 
auch eine A. zur Beihülfe Die Thätigfeit desjerigen, welcher abfichtlich einen Andern 
zur Leiſtung verbrecherifcher Beihülfe beftimmt, geftaltet fi aber ihrer Wirfung nad) zu 
einer Art der Beihilfe (ſ. den Art. Beihülfe), wenn nicht etwa der Thäter felbft es iſt, 
der zur Beihülfe anftiftet, in welchem Tall diefe Thätigkeit nur als Zumeſſungsgrund für 
den Thäter in Betracht fommt. Hier haben wir nur die A. im e. S., A. zur Thäter- 
ſchaft, zu würdigen. — Unter den auf diefe fich beziehenven, ſehr zahlreichen Controverſen 
find folgende wohl die wichtigften: 1) Manche Schriftfteller (wie z. B. Krug, Buri und 
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Capitalnutzung anftatt der Zinfen eingeräumte Nutzung beftimmter VBermügensobjecte. 
Sie bildet in der Regel den Inhalt einer Nebenverabredung beim Pfanvvertrage, ift aber 
auch unabhängig von eigentliher Berpfändung einer Sache denkbar und zuläffig. 
Streng davon zu unterſcheiden tft die dem Gläubiger übertragene Einziehung der Früchte 
eines Pfandes, mit der Mafgabe, fich diejelben auf die in Geld feftgejegten Zinfen an- 
rechnen zu laſſen, während ver Ueberſchuß entweder herauszugeben oder vom Capital ab- 
zuziehen iſt. Hier erfolgt der Fruchtbezug in Vertretung und für Rechnung des Schuld- 
ners, bei der A. ausſchließlich im Intereſſe des Gläubiger, der etwa die Stellung eines 
Ufufructuard einnimmt und von Rechnungslegung befreit if. Die fog. a. tacita, das 
Recht des Gläubigers, auch bei urſprünglich zinslofem Darlehn den Pfandertrag bis zur 
Höhe ver gejetzlichen Zinſen innezubehalten, gehört deshalb nicht Hierher. ine generelle 
Verpflichtung des antichretifchen Gläubigerd zur Rechnungslegung bat man ganz unzu= 
läffiger Weife aus den gefelichen Zinsbeſchränkungen deduciren wollen: für Anfechtung 
wegen verdeckten Wuchers können bei ver A. nur diefelben Regeln gelten, wie bei jevem 
anderen Geſchäfte. — Aud in den neueren Geſetzbüchern find mancherlei befchränfenve 
Beltimmungen aus dem Beitreben, Wucher zu verhüten, hervorgegangen, die jedoch feit 
Kurzem faſt überall mit der Aufhebung der Sinsbeichränfungen weggefallen find. Im 
Gebiet des Preuß. ER. und Sächſ. Eiw.G.B. weicht jet das Recht der U. von der ge- 
meinrechtlichen Doctrin im Wefentlichen nur infofern ab, al8 fie gleichzeitige Berpfändung 
vorausfegt. Der C. civ. Tennt A. nur an Immobilien, verfteht aber hier darunter 
jede Pfandnutung zum Zweck der Abrechnung von Zinfen oder Capital; die reine Sompen- 
fation von Zinſen und Früchten iſt nur eine beſondere Form davon. 

Quellen und Fit.: Gem. 8.: D. 1. 33. XIU, 7. J. 118. 1. XX, 1. 18XX, 
2. C.1. 6. IV, 26. 1 14. 17. VI, 47. Dazu Glüd, Comm XIV. © 104 fi. 
Derndburg, Pfand-R, IS. 73 fi; S. 85 fi. Preußen: AR. I 20. SS. 227 — 41, 
davon jedoch 83. 227 — 37 feit dem Bund. Geſ. vom 14. Noobr. 1867 antiquirt. Sadfen: 
Civ.G.B. 8. 478. C. civ. a. 2055 —91. L. A. & Zimmermann, 

Aelius Antonius Nebrifienfis, geb. 1442 in Nebrixa (Andalujien), Prof. in 
Salamanca und Alcala, ftarb 1522. Er tft der Begründer des Humanismus ın Spanien. 

Schriften: Introductiones latinae, Salamanta 1481. — Grammatica sobre la lengua 
castellana, 1492. — Lexicon latino-hispanicum et hispanico-latinum, 1492. — Juris ci- 
vilis Lexicon, Salamanca 1506. 

?it.: Savigny, VI. 453— 456. Teihmanı. 

Antragsverbrechen. Unter U. verfteht man diejenigen Verbrechen, welde nur 
auf Antrag der verlegten Perſon oder des gejeglichen Vertreters derſelben ſtrafrechtlich ver= 
olgt werden fünnen. Sie nehmen alfo eine Ausnahmeftellung unter den Verbrechen 
ein; der Regel nad) ift es ein Recht und eine Pflicht des Staates, die Verbrechen von Amts 
wegen (durch die Staatdanmwaltichaft) unter Anklage zu ftellen. Die rückſichtsloſe Durch⸗ 
führung diefer Regel, zu welcher die gemeinvechtliche Praxis des 18. und 19. Jahrh. 
fih hinneigte, würde jedoch zum Theil dte öffentlichen, zum Theil die Privatintereffen in 
bedenflicher Weiſe ſchädigen. In richtiger Erkenntniß dieſes Umſtandes haben Die neueren 
Geſetzbücher die allgemeine Regel in mehr oder weniger zahlreichen Fällen durchbrochen. 
Dieſe Fälle (bezugs welcher die Schriftſteller, ſowie die Geſetze übrigens bei weitem nicht 
einig find) zerfallen vorerſt in zwei Gruppen: I) Delicte, bei welchen aus Gründen des 
öffentlichen (Staats- oder Völker-) Rechts ohne den Antrag bzw. die Genehmigung des 

Beleidigten die Verfolgung nicht einzuleiten ift. Hierher gehören: Majeſtätsbeleidigung 
(nach Wirtemb., Sächſ. Braunichw., Bad., Thliring. R.), Beleivigung einer geſetzgeben— 

den Berfammlung oder eines Mitgliedes einer ſolchen namentlich nach dem Preuß. Str. G. B. 
und dem Nd. Entw.), hier und da auch Beleidigung der Mitglieder des regierenden Haufes ; 
ferner Dienftvergehen, Amtsehrenbeleidigungen; endlich die ſog. Verbrechen gegen das V. R. 
(„feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten” im Preuß. Str. G.B. und im Nd. Entw.) 
I) Die eigentlichen Antragsdelicte, welche blos auf Antrag (Klage, Privatflage, Anklage, 
Anzeige, Berlangen) einer Privatperfon verfolgt werden dürfen, weil das öffentliche In= 
tereſſe rückfichtlich diefev Handlungen feine Alleinherrſchaft beanſpruchen kann. Die Rüd- 
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fihten, welche hier maßgebend find, laſſen fich etwa in folgender Weiſe überbliden: 1) Es 
gibt Handlungen, deren verlegender Charakter jo ſehr von der Subjectivität desjenigen, 
gegen den fie gerichtet find, abhängt, daß ohne eine ausdrückliche Erklärung deſſelben, vaf 
er ſich verlegt fühle, der Thatbeſtand nicht feftzuftellen ift; hierher gehören Ehrenbele: 
Digungen, audy geringfügige Vermögenöbelicte, wie Gebrauchsanmaßung, mande Fälle der 
Sachbeſchädigung u. a.; wohl auch Verlegung fremder Geheimnmiſſe, Körperverletzung, 
Nöthigung und Bedrohung, Hausfriedensbruch, Selbithülfe in leichteren Fällen. 2) Die 
Ehre des Berlegten kann durch das Einjchreiten des Staates und die öffentliche Verfol: 
gung des Delictes, falls diefes nicht ohnehin ſchon offenkundig iſt oder öffentliches Aerger⸗ 
niß erregt bat, in der empfindlichften Weile geichädigt werden; dies gilt ebenfalld nicht 
felten von Ehrenbeleidigungen, jodann von Entführung, Nothzucht, Schändung, Verführung 
zur Unzucht, Ehebruch. Im dieſen letzteren Fällen macht fich nicht felten 3) die Rüd- 
fiht auf die Schonung und Heilighaltung des Samilienverhältniffes geltend, welche auch 
obmwaltet, weun Bermögensverlegungen innerhalb der Tamilte, Verbrechen in Bezug auf 
den Berfonenftand, Verführung zum Beiſchlaf durch Vorjpiegelung der Ehe, betrüglice 
Berleitung zur Ehe, Verführung von Minderjährigen als Antragsvelicte behandelt werben. 
Das Preuß. Sr.G.B., welches nur acht, und das Defterr. Str.G.B., welches nur zehn 
Antragspelicte kennt, find hier ungenügend. Der Oefterr. Entw. geht noch nicht weit 
genug; noch weniger der Nd. Entw. Die procefjualiihe Durchführung der Privatflage 
{ft hier nicht zu beſprechen (vgl. auch den Art. Privatverzeihung); es kann nur bemerkt 
werden, daß in mehreren Ländern die Ehrenbeleidigungen geringerer Art noch um Wege 
des Civ.⸗proceſſes zum Austrag zu bringen find. 

tit.: M. H. Godefroi, Diss. de iis delictis, quae non nisi ad laesorum querelam 
vindicantur, Amstelod. 1837. Zadhariä im Arch. des Crim. R., 1845, ©. 566 f., 1847, 
©. 390 fi. v. Tippelskirch im Gerichtsfaal, 1859, ©. 183 ff, 241 fi. Geßler, Gericts- 
faal, 1866, ©. 33 ff. 

Strafgefehbb.: Preußen 88. 50-54, 79—81, 103, 149, 160, 189, 198, 209, 229, 271, 
343; Oefterreih 88. 463. 467, 487—497, 502—505, 524, 525, 530; Sachſen 4. 98—108, 139, 
141, 151, 174—176, 193, 199, 207, 246, 247, 263, 264, 267, 2:4, 286, 289, 291, 292, 302, 
303, 306, 309, 310, 312, 313, 315—19, 330, 332, 335, 374; Baiern U. 88, 89, 114, 125, 132— 
134, 157, 215, 218, 222, 237, 239, 254, 264, 265, 268, 290, 297, 306, 322, 341, 346; Poli- 
zei⸗Str⸗Gſ. A. 214; Hamburg. Str.Pred. A. 9—13; Defterr. Entw. $$. 95, 131, 143, 191, 
193, 195, 197, 202, 203, 212 —216, 241, 250, 260, 266, 272, 274; No. Entw. 88. 54 — 55, 
84 — 86, 115, 144, 155, 159, 170— 172, 203, 210, 222, 226, 240, 271, 279, 280, 281, 356 
3. 3 und 5. Geyer. 

Anwenderecht (in einigen Gegenden auch Tretrecht oder Trepprecht genannt) iſt 
die bei ländlichen Grundſtücken den Eigenthümer zuftehende Befugniß, bet der Beftelluna 
des Aderd auf dem Grundſtück des Nachbar den Pflug oder die Egge umzumwenden. 
Unter Tretrecht wird auch noch die weitere Befugniß veritanden, das Zugvieh beim 
Beadern auf das Nachbargrundſtück übertreten zu laſſen. Es findet fich indeß die Be: 
ftinnnung, daß das Recht nur zu der an den einzelnen Orten durch das Herkommen feſt⸗ 
gejegten Zeit auögelibt werden darf (Revid. Entw. des Eichöfelder Provp. R. [Berl 
1837] $. 145 u. Motive ©. 186 f.). Das X. beruht nicht auf ausdrücklicher Be 
ftelung, ſondern auf einer Rechtsvorſchrift; es ift ſomit eine gejegliche Beſchränkung des 
Eigenthums, die in den Nachbamerhältniffen ihren Grund hat. Gemeinrechtliche Bedeu⸗ 
tung bat daffelbe nicht, fondern kommt nur in Part. R. vor; doch iſt es ein fehr altes 
einheimiſches Rechtsinſtitut (Montziger Gerichtsbuh in Sendenbergs corp. iur. 
Germ. t. I. p. 2. p. 55 saq.). 

Lit: Proſch, Die Rechte der Nachbarn (Schwerin 1826), S. 77 f. Thomas, Spit. 
aller Fuldaiſchen Priv. Rt. (Fulda 1783 ff.), 1.©. 259. Reyſcher, Würtemberg. Priv. R. (2. Auf. 
Tißing. 1846 ff), I. ©. 9. Lewis. 

Anwerbung für fremden Militärdienft. Ein Vergehen gegen die Mili— 
tärhohet. Die Werbung muß ohne Erlaubniß der Regierung (Helfen: und innerhalb 
der Landesgrenzen) erfolgen. Werben zu Gunften des Feindes begründet Landesverrath; 
Werben zur Kriegszeit (Braunfchweig: und im Falle der Mobilmachung, Oeſterreich: im 



Anzeige — Apanage. 63 

Falle einer Kriegägefahr) einen Auszeichnungsgrund des in Frage ftehenden Delicts. — 
Ber den ansländiichen Werbern Landesangehörige zuführt, wird den Werben jelbft gleich 
behandelt. — Vielfach wird Died Delict mit der Berleitung zur Defertion unter bie 
nämlichen Beſtimmungen gezogen (Preußen, Nd. Entw., vgl. Defterreih und Heſſen!). 
Dit Unrecht, da e8 ein Anderes iſt, einem Dienftverhältnifie aus dem Wege zu geben, 
ein Anderes, das begründete zu mißachten. — DOefterreich weift die Aburtheilung den 
Milttäygerichten zu. 

Sfgb.: Preußen 8.111; Nd. Entw. 8.139; Oeſterreich 8. 92; Baiern 8.117; Heſſen 8. 144; 
Braunſchweig 8. 87. Mertel. 

Anzeige eines Verbrechens (unterlaſſene). Es ift zu unterfcheiden: 
a) die A. eines bevorftehenden Verbrechens. Dieſelbe pflegt bei ſchwereren ‘De 

licten (insbeſondere bei Hochverrath, Stantöverrath, Mord, Naub und den gemeingefährs 
lichen Arten) im Sume einer Verhinderung ihrer Ausführung Jedermann zur Pflicht 
gemacht zu fein. In Sachſen iſt dies in Betreff aler Delicte, in Oefterreich in Betyeif 
der Berbrecden im e. S. der Fall. Die Verlegung diefer Pflicht wird mit Strafe belegt, 
wern der Berpflichtete von dem verbrecheriichen Vorhaben zu einer Zeit, in welcher die Ver⸗ 
binderung feiner Ausführung möglich war, glaubhafte Kenntniß erhielt, es aber gleichwohl 
unterließ, der Behörde oder der bevrobten Perſon die rechtzeitige A. zu machen, infofern 
nicht die A. eine Gefahr für ihn oder feine Angehörigen begründet haben würde (Sachſen: 
und infofern fie nicht aus verwandtſchaftlichen oder häuslichen Rüdfichten unterblieb). Bet 
leichteren Delicten ftraft Sachſen nur, wenn die Unterlaffung um eignen Vortheils willen 
oder gegen eine Amtspflicht erfolgte. Preußen, Baden, Braunfchweig, Baiern ftellen allge 
mem die Vorausſetzung auf, daß bie verbrechertiche Abjicht zu einem Anfange der Aus— 
führung gekommen fei. 

In dem Revid.Nd. Str. G.Entw. hat man die fragliche Strafbeitimmung (foweit 
fie von der Vorausſetzung einer beſonderen Amtöpflicht zur U. abjieht) mit Recht geftrichen. 

b) Die U. eines begangenen Verbrechens. Im einigen Ländern ift dieſelbe beim 
Hochverrath, in andem zur Rettung eines zur Unterfuchung gezogenen Unſchuldigen unter 
Strafandrohung gefordert. Im Uebrigen wird die Nlichtanzeige begangener Verbrechen 
in den neueren Gſgbb. nur unter Borausfegung einer bejonderen Amtspflicht zur U. mit 
Strafe bedroht. 

Sfgb.: Preuß. Str.Gef. 8. 39; Oeſterr. $$. 212, 13: Oefterr. Entm. $. 285; Bair. Str. Geſ. 
5. 62—64; Bad. 8. 146; Sädf. 88. 70—72: Würtemb. Gef. vom 13. Aug. 1840, zo 21. 

erkel. 

Apanage. Man verſteht unter A. im Allgemeinen ein Redhtsinftitut des deutſchen 
hoben Adels, welches abweichend von den Grundſätzen der Mlimentation und des Pflicht- 
tbeil8 den Anspruch und die Größe der Suftentatton für gewifje Familienglieder regelt. 
Die U. fteht im engften hiſtoriſchen Zuſammenhange mit der Einführung der Primogenitur. 
Ubi primogenitura ibi apanagium. Das beftimmt noch gegenwärtig den juriftifchen Cha- 
rafter. Danach) haben einen Anfpruh auf A. nur diejenigen an fich thronfolgefähigen 
Familienglieder, welche durch die Primogenitur von der Erbfolge ausgeichloffen find, alſo 
regelmägig nur Agnaten. Diefer Anfpruch entfteht auch erft von dem Zeitpunfte an, wo 
die Ausſchließung von der Thronfolge wirffam wird, jo daß alfo die Söhne des Regie— 
renden, insbeſondere auch der Thronfolger bei Lebzeiten ihres Vaters auf A. feinen An- 
ſpruch haben, ſondern lediglich auf Alimentation. Indeſſen weichen die neueren Hausgejete 
von dieſem Grundſatze vielfach ab, indem fie die Söhne des Souveränd vom Tage der 
Bolljährigkeit oder von einem fonftigen Zeitpuntte, etwa Begründung des eigenen Haus- 
halts, an gerechnet das Recht auf A. einräumen; eine Beftimmung, die audy in den Haus- 
gejegen der Mediatiſirten vorkommt. Das Recht auf A. iſt jedoch von anderen Umftänven, 
inöbefondere von dem Vorhandenſein anderweitiger Subfiftenzmittel, da fie eine Entſchä— 
digung für ein verlormes Recht ift, gemeinvechtlich ganz unabhängig, und es iſt eine Sin- 
gularität, wenn früher in manchen katholiſchen Häufern mit Erlangung einer geiftlichen 
Pfrunde das Recht auf die A. erloſch. — Die Größe der U. richtet ſich im Allgemeinen 
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Quellen: X. de haeret., schismat, et apostatis V. 7., c. 49. X. de sent. excom- 
mun. V. 39; c. 13. in Vlto de haeret. V. 3; tit. C. Just. de apostatis. I. 7. Bamber- 
gensis art. 130. Münden, Kanon. Gerichtsverf. und Str. R., Köln 1866. 2, 357 ff. 

P. Hinſchius. 

Apoſtoli, die Beſcheinigung des Unterrichters an den Appellanten über die von 
letzterem eingelegte Appellation. Sie heißen dimissoriales, wenn fie zugleich die De— 
miſſion der Sade an ben Oberrichter, d. h. die Zulaffung der Appellation, refutatorii, 
wenn fie die Berwerfung derfelben ausſprechen, reverentiales, wenn fie Beurtheilung über 
die Statthaftigkeit dem Oberrichter anhermftellen. P. Hinſchius. 

Appellation (Berufung) im Civ. Pre. iſt ein aus der Röm. Kaiſerzeit ſtammendes, 
devolutives Rechtsmittel, durch welches eine Partei (bzw. ein Intervenient) die Berichtigung 
einer ihr nachtheiligen Entſcheidung oder Verfügung des bisherigen Richters bei dem in 
der Gerichtöftaffel unmittelbar höheren Richter beantragt. Wird gegen die Entſcheidung 
des zweiten Richters wieder appellirt, fo geichieht Died im Mege der Ober-A., die aber 
das Franz. und Hannov. R. verwerfen, das Preuß. durch die, freilich jehr nah verwandte, 
Revifion erfegt. Appelliven beide Parteien, jo heißt die U. des prävenirten Theile 
Principal-Adhäſion. Bon ihr unterfcheidet man, ausgehend von einer communio 
des Rechtsmittels, die accefforifhe Adhäſion, bei welcher ſich der Appellat der 
gegneriichen Anfechtung des Urtheild anſchließt. Died kann er im gem. R. und nad 
Reachsfammergerichtöftyl erft in der Bernehmlaffung auf die Rechtfertigung der Bejchwer- 
den thun, und nur in Betreff der durch dieje angefochtenen Punkte; nach der Preuß. A. G.O., 
die Die communio verwirft, nur in Folge einer vom Appellanten veranlaßten neuen In— 
ftruction. Das Franz. und Hannov. R. dagegen geftatten dieſe Aohäfionsart uneinge- 
Ihränft und in jeder Lage der Sache. Beide Arten der Adhäſion haben die Wirkung, 
daß, mit Rüdfiht auf das Intereſſe des Adhärenten, nımmehr auch zum Nachtheil des 
Appellanten erkannt werden Darf (fog. reformatio in pejus), während, ohne die Aohä- 
ion, der Appellant blos abgewiefen wird, wenn zu feinen Ungunften erfannt werben müßte. 

Ihr Erfolg untericheivet die U. von der Nullitätöquerel. Dieſe bejeitigt Das Ver- 
ſehen des Kichter8 durch totale Befeitigung des fehlerhaften Decrets, ja ganzer Proceduren, 
befeitigt aljo mit dem Unrichtigen auch das Richtige, ohne Garantie für eine beffere Er— 
ledigung zu bieten: die A. fett an die Stelle des Verfehlten das als richtig Erkannte, 
fie reformirt das angegriffene Decret (sententia a qua) in ben angefochtenen Punkten, 
wenn „übel“ geurtheilt und „wohl“ appellirt ift, und fonft confirmirt fie daſſelbe. 
Reformiren oder Confirmiren geſchieht an fi auf Orumd der bisherigen Actenlage 
oder Berbandlungen, aber feit Kaiſer Dioeletians Zeiten au auf Grund von 
Novis: nach Röm. und gem. R. mit der Beichränfung, dag dem der Klage, Excep- 
tio etc. zu Grunde liegenden Rechtöverhältnig Durch die Nova Fein anderes, nach Preuß., 
daß dem Klaggrunde kein anderer jupponirt mwerbe, nach Franz. und Hannov. R, daß 
die Klaganträge dadurd nicht verändert werden. Um der Berbaltung von Thatfachen und 
Beweismitteln in der vorigen Inftanz vorzubeugen, fordert das gem. R. bei Novis Erbietung 
zum Appellationseide, das Preuß. und Hannov. R. drohen mit Koftenerftattung. 

Rechtsmittel vertheuern den Streit, überhäufen die höheren Gerichte mit vielfach un= 
miger Arbeit. Beide Gefichtöpunfte haben fchon im Röm. R. die A. an den Raifer, im 
Gem., Preuß. Yranz. und Hannoo. Pre. jede A. an das Vorhandenfein einer beftimmten 
jeg. Summa appellabilis gefnüpft, fofern der Gegenftand überhaupt ſchätzbar ift, die 
Hamov. PO. freilich nicht al8 allgemeine VBorausfegung, jondern nur in joweit, daß ber 
Appellat bei ihrem Mangel auf Abweiſung antragen darf. Dabei fehen das gem. und 
Preuß. R. auf die Höhe des zugefügten Nachtheils (Summa gravaminis), das Franz. und 
Sannov. auf den Werth des Streitobjectd (Bumma libelli). 

Borausjegung der A. ift dann weiter ein der Partei und zwar durch den 
Richter zugefügter Nachtbeil, auch Beſchwerde, gravamen, genannt. Welder Art 
der Nachtbeil jet, ob die Sentenz nichtig oder blos ungerecht, tft irrelevant. Der 
Nachtheil kann omittendo vel faciendo, in procedendo over judicando entflanden und 

v. Holgenporff, Rechtdlexikon 1. 5 
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muß vom Nichter zugefügt fein. A. ift dagegen unzuläffig, wo ihn das eigene Handeln 
der Partei bewirkt hat, z. B. ihr Ungehorfam, Geſtändniß, Eidesdelation. Gegen ſolche 
Nachtheile muß durch andere Rechtsmittel Hülfe gefucht werden, Reftitution, Oppofition x. 
Das gem. und Preuß. R. geftatten indeß bei Contumaz die U. infoweit, als aus ben 
Contumaztalfolgen unrichtige fernere Folgen abgeleitet find. Ausſchließungs gründe 
find nach gem. R. Erkenntniß der legten Inftanz und drei gleichlautende Entſcheidungen. 

Die A. ift im Juſtin. R. Teviglich Rechtsmittel gegen Endurtheile Früher 
Kaiſer haben fie auch, aber nur gegen wenige, präjudizirliche Decvete al® app. ab in- 
terlocutione s. articulo zugelaffen. Das Preuß. R. behandelt fie gleichfalls als Rechts⸗ 
mittel gegen Endurtheile, läßt aber gegen Decrete die Bejchwerde zu. Das gem. N. 
hat geichwantt, heutzutage geftattet man die U. gegen alle Urtheile und Verfügungen, nur 
daß bei letzteren die Beſchwerden mit der Einwendung der A. verbunden werden müſſen, 
Damit der judex a quo, da Verfügungen für ihn revocabel find, ihnen ſelbſt abhelfen 
könne. Der C. de proc. geftattet gegen Enburtheile und jugemens interlocutoires die 4. 
fofort, gegen jugemens preparatoires ift fie nur bei der U. gegen das Endurtheil mög: 
ih. Controvers ift, welche Decrete und Verfügungen zu Tetsteren gehören. Die Hannoo. 
BD. läßt fofortige Berufung gegen Endurtheile und gemifje von ihr benannte ober 
in concreto vom Richter für appellabel erklärte Decrete zu, gegen andere Deerete ge 
ftattet fie die U. vorzubehalten, die dann bei der A. gegen das Endurtheil oder bie 
nächſte connere appellable Verfügung auszuführen if. Eine fernere Anzahl Verfügungen 
bezeichnet fie al8 inappellabel. 

Das Verfahren vor dem Apellationsrichter (judex ad quem) ift der Yorm nad 
überall dafjelbe, wie in erfter Inftanz, feiner Ausdehnung nach Tann es entweder als neues 
vollftändiges Judieium oder als ein auf die Beſchwerden beichränfter Incidentſtreit behandelt 
werden. Eigenthümlich ift dem Appellationöverfahren nur die Dev olution, d. h. die Art 
und Weiſe, wie die Sache vom judex a quo an den judex ad quem gebradyt wird. Das 
gem. R. iſt in diefer Beziehung äußerſt formaliftiih. Das gilt ſchon von der aus dem 
Röm. R. ftammenden Interpofition over Einwendung. Die Angehung des judex 
ad quem aber führte, bei dem fteten Conflict des Reichskammergerichts mit den Territo— 
vialgewalten, zur Spaltung in Ertrajudictalverfahren und Jubicialverfabren, zu pedan⸗ 
tiicher Urgirung der Formalien, und zur Trennung der Beihwerden (Introduction) 
von ihrer Begründung (Suftification). Energiſch hat auf diefer Bafis die Preuf. 
Gſgb. in ſchleunigen Saden das Verfahren vereinfacht, indem Einwendung und Recht⸗ 
fertigung beim Unter Richter innerhalb drei Tagen eingereicht werden müſſen. Dieſer 
communicirt diefelben dem Appellaten und jendet, ohne eine Entſcheidung über bie 
Formalien zu treffen, die Acten dem Appellationsrichter ein, von dem der Berhandlungstermin 
angeſetzt und die Vernehmlaffung eingezogen wird. Auf Franz. Baſis beruht die, von ben 
etwa langen Sriften der U. gegen Endurtheile und Eivesanorbnungen abgefehen, äußerft 
einfache und zweckmäßige Conftruction der Hannov. Pre.O., melde, wie erwähnt, aud die 
Formalien abweichend und in geeigneter Weife georbnet hat. Der Uppellant fertigt zunächſt 
dem Gegner feine Appellationsanträge zu, die durch Angabe und Motivtrung der Beichwer: 
den unter Hervorhebung etwaiger Nova begründet find. Sodann bringt er dieſelben zur 
Kenntniß des Unter= Gerichtd, Dad, wenn e8 feinen Anftand findet, die Acten einfenbet. 
Unter Beachtung der dem Appellaten zuftändigen VBernehmlaffungsfrift bringt ex fie endlich 
an das Appellationdgericht zur Kenntnißnahme und Verhandlung. 

Quellen: D. 49. C. J. 7, 45 ff. 62 sqq. C. Th. 11, 30 sqg. Nov. 23. 49. 82. 126. 
Titt. X. 2, 28 sqq. Tit. in VIte 2, 15. Cl. 2, 12. Cone. Trid. Sess. 24, c. 20.— #. 
8.8.D. v. 1521, Tit. 23. 24. R. K. G.O. v. 1555, Th. 2, Tit. 28 ff. Th. 3, Ti. 31 ff. RN 
v. 1594, 8.88 ff. J. R. A. 8. 58 fi. — C. de proc. a. 443 ss. — Hannov. P.O. 8.392 ff. — 
Dust on: a Fi Tit. 13. Vrdng. v. 1. Juni 1833 8. 40 ff. Brbng. v. 21. Juli 1846 

git: vo Keller, Röm. Civ.Pr,$.82. Rudorff, Röm. R.Geſch., Bd. 2, 9.85. v. Betb- 
mann=-Hollmeg, Gem. Eiv.Pre., Bd. 2, 8.116. Bd. 3, 8.160. Wetzell, Ord. Pre, 8. 54ff. 
Morftadt, Eiv.PBre. Schlüſſel, $. 387 ff. Planck, Bew. Urth., S. 15 f. — Stein (und 
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Barntönig), Franz. Staats» u. Rechtsgeſch, Bd. 3, S. 649 ff. Die Lehrbb. bes Gem. u. Preuß. 
KR von Danz, Mittermaier, Linde, Heffter, Bayer, Shmid, Renaub, Ende» 
manun, Koh. — Leonhardt, Comment. 3. Hann. Pre.O. 11. 

K. Wieding. 

Appellation im Crim. Pre. fegt ein Erkenntniß eines Strafgerichts unterfter 
Ordnung (erfter Inſtanz) voraus, umfaßt aber nicht alle dagegen erlaffenen Rechts⸗ 
mittel, wie nach manchen Gſgbb. die „Berufung“. Site ift vielmehr zu unterfcheiden von 
der Nichtigkeitöbefchwerde und dein Recurſe. Der letzte ftellt in der Regel eine Abart 
der U. dar (in Alt-Preugen durch Beichränfung der Zulaffung neuer Thatumftände auf 
beicheinigte Thatfachen und durch Abweiſung nener Beweismittel über ſchon in erfter 
Inſtanz vorgebrachte Thatjachen) ; die Nichtigkeitsbeſchwerde dagegen bat ihre Eigenthüm— 
Tihfeit in der Beichränfung auf Rechtspunkte: Verlegung oder unrichtige Anwendung eines 
Geſetzes oder Rechtsgrundſatzes, oder gerügte Verſtöße gegen Vorſchriften über das Ver— 
fahren. Selbft ohne Rüge im legten Fall — nad manden Geſetzen — hat beim 
Appellationsverfahren der höhere Richter das Verfahren und die Entfcheidung des erften 
Richters bezüglich aller Rechtspunkte von Amts wegen zu prüfen; beim Vorhandenſein 
eines Nichtigkeitsgrundes das angegriffene Urtheil aufzuheben, und unter Umftänben bie 
Sache zur andermeitigen Berbandlung und Entſcheidung in die erfte Inftanz zurückzuweiſen. 
Injoweit wären erhebliche Unterjchiede vom Nichtigfeitverfahren noch nicht gegeben. Allein 
als Regel wird nicht die Zurückweiſung bingeftellt, ſondern dem Appellationärichter bie 
Pflicht auferlegt, in der Sache felbft zu erkennen, dies unter Wiederaufnahme des Be— 
weißverfahrend, wenn die thatfächliche Seftitellung des erſten Richters nicht beibehalten 
werden Tann. Die Befugniffe und Pflichten gehen aber noch weiter: auch Die gefammte 
Beweislage ift zu prüfen, Neue Thatſachen, neue Beweismittel darf der Appellant vor- 
bringen, und der Richter hat zu ermeſſen, ob ein weitere8 Beweisverfahren einzutreten 
habe oder nicht. Hierin Liegt das Eigenthümliche der A., welches fi am kürzeſten dahın 
zulammenfaflen läßt, daß bei ihr die Anrufung des höheren Richters ſowohl die That- 
fragen als auch die Rechtsfragen umfaßt, mährend die Nichtigkeitsbeſchwerde auf die 
legten befchräntt bleibt. 

In diefer Ausdehnung befteht die A. zur Zeit noch im größten Theile Norddeutſch- 
lands und es ift das Verfahren in Preußen näher dahin georbnet, daß die Staatsanwalt- 
Ichaft und der Angeklagte mit der Anmeldung der A. an eine Frift von 10 Tagen von 
der Verkündigung des erften Urteld ab (aljo von®beflen Behändigung an Ausgebliebene) 
gebunden bleibt. Die Anmeldung muß jchriftlich oder zu gerichtlichen Protocol erfolgen. 
Dem Inhalt nad) genügt beim Angeklagten jede Aeußerung der Unzufriedenheit mit dem 
Richterſpruch. Dem Umfange nach gilt das ganze Urtel für angefochten, foweit nicht aus⸗ 
drüflich Einſchränkungen erflärt werben. Der Anmeldung kann eine Rechtfertigung an= 
geichloffen werben. Zur Nachbringung bleiben gefeglih 10 Tage frei; doch kann Die 
Friſt auf Bitten verlängert, vom Berufungsgericht auch jede ſpätere Rechtfertigungsichrift 
noch zugelaffen werden, wie daſſelbe denn auch alle etwa in der mündlichen Verhandlung 
noch nachgebrachten neuen Anführungen gebührend zu würdigen hat, obichon eine Beſchwerde 
über deren Vernachläſſigung nicht Leicht Erfolg haben Tann, wenn nicht fir entſprechende 
Protocollirung geforgt iſt. Iſt die Anmeldung rechtzeitig erfolgt, Jo gehen die Acten durch 
Bermittelung der Staatsanmaltihaft an das Appellationsgericht. Iſt aber eine Nedhtfer- 
tigungsichrift eingegangen, fo erfolgt vorweg deren Mittheilung an den Gegner zur Gegen- 
ertlärung binnen einer 1Otägigen, vom Gericht aber erjtrefbaren Friſt. So erhält dann 
der Appellationsrichter die Acten je nach Umftänden mit weitläuftigen An- und Aus— 
Führungen, gerichtet auf Ergänzung des Beweismaterials oder auch auf Fritiiche Be— 
leuchtung des Verfahrens, des Erkenntniſſes und vor allen Dingen der Entſcheidungs— 
gründe des erſten Richters. Woraus ſetzen fih diefe zulammen? Ste haben bier die- 
ſelben Elemente wie die dreitheilige Anklage. Nur ausnahmsweiſe kommen befondere 
Rechtfertigungen des procefjualifchen Verfahrens (3. B. der Berlefung von protocollariichen 
Ausfagen ftatt des unmittelbaren Verhörs entfernter Zeugen u. dgl.) vor; denn das 
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handlung im Zucthaufe, mancherlei Erleichterung vergönnt; aber ob gegenwärtig in irgend 
einen Lande ein irgend beachtlicher Unterſchied in der Arbeit und Verpflegung der Zucht⸗ 
haus= und Arbeitshausgefangenen ſich noch wird wahrnehmen laſſen, läßt ſich jehr be 
zweifeln. 

Diet. kann nach faft allen Gefegen gejchärft werden ; manche Gejege ftellen die Schärfungen 
ber Zuchthausftrafe und A. zufammen, andere die der Arbeitähaus- und Gefängnißſtrafe, 
noch andere haben gemeinfame Schärfungen fir alle Freiheitäftrafen. Ein allgemeiner 
Grundfag ift dabei wohl der, daß auch die im Gelege für zuläffig erflärte Schärfung be 
ſonders erkannt werden muß und zwar in ben Fällen, mo das Gele Strafichärfungen 
ausdrücklich vorſchreibt oder dem Nichter die Befugniß dazu einräumt. Indeß trat 4. 2. 
zeither in Sachſen bei Arbeitshausgefangenen, welche bereits einmal Zuchthausftrafe oder 
wegen eines vworfäglichen Verbrechens U. verbüßt hatten, kraft Geſetzes eine Schärfung 
durch hartes Lager auf dreißig Tage oder durch Entziehung der warmen Koft auf ſechzig 
Tage ein und eine ähnliche geſetzliche Schärfung kam unter ähnlichen Umftänden auch beim 
Zuchthaufe vor. Sehr mit Recht ift aber gegenwärtig jede Schärfung, ſei e8 kraft Geſetzes, 
ſei es kraft Erkenntniſſes, auch beim Arbeitshauſe durch das revidirte Str.G.B. vom 
1. Octbr. 1868 aufgehoben. Die ſonſt gewöhnlichen Schärfungsmittel find hartes Lager, 
ſchmale Koft, beftehend in Waſſer und Brod, einfame Einjperrung und die Verbindung 
mehrerer diefer Schärfungsmittel, nach einigen Geſetzen auch Dunkelarreſt und fogar körper: 
liche Züchtigung und fetten, welche beiden letzteren freilich meift dem Yuchthaufe reſervirt 
find. Auch die Dauer diefer Schärfungsmittel oder ihre Höhe ift geſetzlich normirt umd 
im Allgemeinen läßt ſich bemerken, daß dem Arbeitshauſe häufig etwas gelindere Doſen 
biefer Schärfungen zugedacht oder manche ganz eripart find. Sei Toll auch das zu 
den Eigenthümlichleiten der W. gerechnet werben. 

In Bezug auf die gejetliche Dauer ver X. gehen unfere Strafgefege ſehr auseinander. 
Ein Anfteigen diefer Strafe bis zu 30 Jahren kommt nur im Sächſ. R. unter Um: 
ftänden bet Rüdfall und Concurrenz vor. Sonft ift das Martmum bie und da auf 10 
Jahre, anderwärts auf 6 (früher in Baiern und Oldenburg auf 8) und endlich auf 5, 
4 Jahre feftgefest. Das Minimum it ein Monat, reip. 14 Tage in Braunfchweig, 
2 Monate in Thüringen (und Naffau), 4 Monate in Würtemberg und Sachſen, 3 Monate 
in Heffen fund Hannover). Selbft das Minimum von 4 Monaten erfcheint für viele 
Strafart faft noch zu niedrig. Bei fo kurzer Haftzeit ift in der Strafanftalt em 
Eingehen in die Individualität des Gefangenen kaum möglich, irgend eine Arbeit, die 
ibm das rebliche Fortkommen ermöglichte und ihn für Arbeitfamfeit empfänglich machte, 
nicht wohl zu erlernen. Auf fo kurze Zeit Detinirte wirken nachtheilig auf die Disciplin 
der Anftalt und nehmen in der Regel nur die nachtheiligen Einwirkungen der Detentton 
aus derjelben mit fort. Andererſeits aber follte Die A. — und zwar nicht etma blos 
da, wo ein gewiffer Ehmerluft ſich von felbft an fie anfchließt — nicht zu häufig allen 
gedroht werden, jondern neben Gefängniß, fo daß in der That nur auf die fchmereren 
Fälle die erftere Strafe erkannt würde. » 

Das Berhältnig, in welchem rüdfjichtlich der Schwere Die W. zu den übrigen Yrei= 
heitöitrafen fteht, iſt ſehr verſchieden beftimmt; in Sachſen gilt 1 Jahr Gefängniß glei) 
8 Monaten Arbeitshaus und 1 Jahr Zuchthaus gleich 18 Monaten Arbeitshaus; in 
Wiürtemberg waren früher 6 Jahre Arbeitshaus gleih 5 Jahren Zuchthaus, jegt gelten 
beide Strafen gleich; in Baden find 6 Monate Zuchthaus gleih 9 Monaten Arbeitshaus 
und 6 Monate Arbeitshaus gleich 9 Monaten Gefängniß; in Thüringen 6 Monate Zucht⸗ 
haus gleich 8 Monaten Arbeitshaus und 8 Monate Arbeitshaus gleih 1 Jahr Ge: 
fängniß u. |. w. 

Paffender als die gemöhnliche Triad von Zuchthaus, Arbeitshbaus, Gefängniß ift 
jedenfall die neuere Abftufung in Zuchthaus, Gefängniß, Einſchließung, jenes mit Zwang 
zu Anftaltsarbeiten, died mit Möglichkeit der Arbeit, Iegtere nur mit Beauffichtigung der 
Beſchäftigung und Lebensweiſe. Der etwaige Berluft bürgerlicher Ehrenrechte berube ſtets 
auf Erkenntniß, er ſoll nie von ſelbſt an eine Freiheitsſtrafe ſich anſchließen. 

S pranger. 
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Arhidiaconat. Der Archidiaconus war in älterer Zeit der Vorgeſetzte der Dia- 
conen am der biſchöflichen Kirche und ſchon früßzeitig als nächfter Gehülfe des Biſchofs 
bei dem Regiment der Diöcefe betheiligt, die hierzu in einzelne, den Gauverbänden ent- 
ſprechende U. zerfiel. Da dieſe Stellung mit dein Range feiner Weihen nicht paßte, wurde 
kin Amt allmälig von Prieftern verwaltet und nach Ausbildung der Stifts-Berfaffung in 
der Regel mit der Propftei umerhalb der Domcapitel reſp. mit der Präpofttur innerhalb 
der Gollegiatftifter verbunden. Seit dem 13. Jahrhundert wuchs indeß das Anfehen 
der Archidiaconen in einer für die biſchöfliche Autorität gefährlichen Weile. Aus bloßen 
Gehülfen wurden fie Träger einer jelbftändigen Jurisdiction (Necht der canoniſchen Viſi— 
tation ihrer Sprengel, Verwaltung der Straf: und Civil-Gerichtsbarkeit, Ein- und Ab- 
ſetzung der Landdecane), die fie durch eigene Beamten übten. Die dadurch veranlafte 
Beſchränkung des bifchöflichen Rechts vief eine Reaction hervor, welche zunächſt das Erz- 
prieſterthum in den Vordergrund ftellte, dann zur Beftellung beſonderer bifchöflichen 
Officiale führte und Ichlieglich auf dem Concil von Trient (1545 — 1563) mit einer Refti- 
tuttion der uſurpirten Gerechtſame an die Biſchöfe endete. Heut iſt der A. nur noch ein 
Zitel, der in der katholiſchen wie in ber evangelifchen Kirche Lediglich eine 
Berjehiedenheit des Ranges begründet. 

Lit.: Richter, K.R. SS. 137, 158. Spitz, De archidiaconatt. in Germania, Bonn. 
1790. Conc. Trid. sess. XXIV. c. 3. 12. 20. XXXV. c. 14 de ref. Hübler. 

Archiv iſt eine Sammlung zu dauernder Erhaltung beſtimmter Urkunden — recht⸗ 
lichen oder geſchichtlichen Inhalts — unter einer eigens hiezu beſtimmten Aufſicht oder 
beitung. Eine in dieſer Weile angelegte Privatſammlung würde dem Begriffe eines N. 
entiprechen, und find einzelne folder Privatardhive von hohem wifjenfchaftlichen Werthe. 
Bon rechtlichen Intereſſe find jedoch nur diejenigen A., denen das Archivrecht zufommt, da 
die in einem ſolchen A. aufbewahrten Urkunden den Charakter öffentlicher Urkunden haben. 
Damit die Gewähr für die Aechtheit der Urkunden erhalten bleibe, ift e8 erforderlich, daß 
jedes derartiges A. unter der Leitung eines hiezu förmlich heeidigten und verpflichteten Be— 
amten ftehe. A. diefer Art find die Staatsarchive, die A. der Mediatifirten — infofern 
denſelben dieſes Recht durch befonvere Iandesherrliche Anerkennung gewahrt iſt — die Panb- 
tagsarchive und die A. einzelner Corporationen, namentlich der Städte. “Der Inhalt der 
U. beſteht in Urkunden — Driginalien oder (beglaubigten oder unbeglaubigten) Ab 
ſchriften; in Diplomatarien oder Copialbücher — Sammlungen von Abfchriften —; 
Grund-, Saal, Lagerbücder, codices traditionum — Zuſammenſtellungen, die fich 
auf Erwerb, Berluft von Grund und Boden beziehen; Staatsverhandlungen ; Original- 
eorreipondenzen. In Deutichland finden fich die königlichen A. bereitS unter Karl dem 
Großen (Pfalzarchive); das wichtigfte in Aachen unter der Aufficht von Geiftlichen ſtehend. 
Neben biefen find die älteften A. die an den Sitzen der Biſchöfe befindlichen und die ber 
Stifter. Mit dem 12. Jahrhundert beginnen die A. der Städte, die fürftlichen U. und 
die fonfligen A. des Adels entftehen feit tem 13. Iahrhundert. In Preußen exiftiren: 
das Geheime Cabinetsarchiv zu Berlin in zwei Abtheilungen — Königliches Haus- 
archiv und geheimes Staatsarchiv. Diefe Sonderumg in zwei Abtheilungen erfolgte durch 
Allerh. Erlaß vom 20. März 1852, durch welchen zugleich angeordnet wurde, baß beide als 
ein Ganzes zu betrachten ſeien. Die höhere Peitung diefes A. ıft dem Minifter des Königl. 
Haufe und dem Präfidenten des Staatsminiſteriums übertragen. Die Provinzialar- 
chive, welche dem Präfiventen des Staatsminiſteriums unterftellt find. Das geheime Mi- 
niſterialarchiv, welches die älteren Magiftraturen der ebenmligen Geh. Hoffammer, die 
Speialien des ehemaligen geiftlichen Departements, fowie das A. des Departements der 
Franzöſ. und Pfälzer Colonte und des Schlefifchen Vrovinzialminifteriums enthält, und welches 
unmittelbar von dem Finanzminiſterium reſſortirt. Die centrale Leitung ſämmtlicher Preuf. 
A. Datirt von der Verordnung vom 27. Oct. 1810 (Hardenberg). Die Benugung der 
A. ift geregelt durch Reglement des Meinifterpräfiventen vom 28. Mai 1856 (Mini- 
Rertalblatt der inn. Verwaltung, 1856). 

Lit.: Günther, Ueber bie Einrichtung ber Hauptarchive 1783. v. Abele, Ueber die Geſch. 
de8 Kanzlei» und Archivweſens, 1798. Zeitfchr. für Archivkunde, Diplomatik und Gefch. von Höher, 
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Eben deshalb blieb die Gſgb. unabänderlich auf dem einmal eingeſchlagenen Wege. 
Unter Eduard VI. wurde noch einmal die Förderung der kirchlichen Collecten durch „güt⸗ 
liche Ermahnung“ der Geiftlichen, nöthigenfalls durch Anwendung der Zwangsgewalt ber 
Bilchöfe eingefhärft. In 5 Eliz. c. 3 wird aber ſchon ben Friedensrichtern Die Befugniß 
zur Zwangseinſchätzung der Gemeindegenoffen zu einem „angemeflenen Armenbei- 
trag“ geſetzlich ausgeſprochen. Am Ende derfelben Regierung veranlapte die beunruhigende 
Zunahme gewerbsmäßiger Bettler die Einjegumg eines Unterkauscommitteed, welches die 
zu ergreifenden Mafregeln in eine zufammenhängende Erwägung nahm, namentlid: 
1) polizeiliche Strafen gegen Betteln und Bagabundiren, 2) zwangsweiſe Nöthigung der 
arbeitenden Klafien, in :Dienfte zu geben, woran fich etwas ſpäter die Einrichtung von 
Tandarbeits= oder Correctionshäufern anſchloß, 3) Normatiobeftimmungen über bie öffent: 
liche Wohlthätigfeitöpflege durch die Kirchſpiele und die dafür beftimmte Armenfteuer. Die 
fo abichließenve jocial=politiihe Geſetzesgruppe, 39 Eliz. c. 1—6. 12, iſt ein wollendetes 
Meifterwerk für ihre Zeit. Das kurz darauf folgende Armengeſetz 43 Eliz. c. 2, welches 
länger al8 zwei Jahrhunderte die engliſche Armenpflege normirt bat, fielt mur eine neue 
Redaction eines jener organiſchen Gelege dar, mit folgenden brei leitenden Grunbfägen: 

1) Die Armenpflege ift die allgemeine gleigmäßige Laſt eines jeden 
Kirchſpiels: Die neuere Polizei⸗Gſgb. aber verpflichtet Berfonen, welche nicht arbeiten 
önnen oder wollen, in dem bejonveren Kirchſpiel zu bleiben, in welchem fie geboren over 
ſeit 3 Jahren wohnhaft find. in Nüdtransport in das einheimiſche Kirchipiel findet 
jedoch nur bei rogues and vagabonds ftatt. Erfl die Reaction der befigenden Klaſſen 

t in der Reftaurationsperiode das Gef. 13 et 14 Carol. II. c. 12 eingefügt, welches 
innen 40 Tagen nad der Ankunft die polizeiliche Auswetfung jeder Berjon geftattet, 

„welche muthmaßlic der Armenpflege zur Yaft fallen kann“, — womit ein Shyſtem 
der maſſenhaften Rüdtransporte, ein überaus verwideltes Niederlaffungsrecht, und zugleich 
die Verkleinerung der unterhaltungspflichtigen Gemeindeverbände befördert wurbe. 

2) Für die perfönlihe Verwaltung ver Armenpflege follen die beiden Kir- 
hennorfteher, und mit ihnen 2 oder mehrere overseers of the poor Map 
regeln treffen zur Anſchaffung eines genägenden Material$, um die Arbeitsfähigen zu 
beichäftigen, die ArbeitSunfähigen zu unterftügen, die Armen= Kinder in Lehrlingsichaften 
oder Dienften unterzubringen. 

3) Zur Yufbringungder nöthigen Mittel ermächtigt das Gele die Armen- 
pfleger unter georbneter Rechtscontrole der Friedensrichter, von jedem Inhaber eines Haus: 
ftandes nad) Maßgabe feines fihtbaren, im Kirchſpiel belegenen, firtrten Realbeſitzes einen 
gleichmäßigen, nach dem Mieths- oder Pachtwerth des Gegenftandes eingeſchätzten Beitrag 
zu erheben. Diefe Armenſteuer ift dann mit der fortjchreitenden Geldwirthſchaft auf 
alle fonftigen Bebitrfniffe der Ortsgemeinde ausgedehnt, die directe Normalfteuer für alles 
engliiche Communalweſen geworden. 

Mit geringen Nachhülfen, welche nicht immer Berbeflerungen waren, bat dies Syſtem 
faft 2 Jahrhunderte hindurch zufriebenftellend und ohne Ueberlaftung der Gemeinden ge 
wirkt, bis gegen Ende des 18. Jahrh. ein Zuſammentreffen verichiedener Umftände zu 
feiner Entartung führte. Die Erhebung Englands zum Entrepot des Welthandel8 Hatte 
vollswirthichaftliche BVerhältniffe erzeugt, welche chen in den erften Anfängen der in: 
duftriellen Gejellichaft zu anomalen Verſchiebungen der Arbeiterbevölferung und Maſſen⸗ 
armuth führen mußten. Die mangelhafte Entwidelung der Mitteltlaffen, und im Yu: 
ſammenhang damit die Entartung der Stadtverfaffungen in England hatten nicht obne 
Schuld der regierenden Klaffe die großartigen Inftitutionen des selfgovernment auf allen 
unteren Stufen vernadhläffigt und ſtillſchweigend verfallen laffen. Die Kleinheit der Arınen- 
bezirke Hatte zuſammenhängende Maßregeln für bie Belchäftigung der Armen an fid 
ſchwierig gemacht. Der jährliche Wechfel des Amts der Armenaufjeber, die verführerijce 
Bequemlichkeit, die Armenpflege lediglich in Geldunterftügungen aufgehen zu laſſen, ließ das 
Amt in eine mechanifche Routine herabfinfen, der auch die Friedensrichter Durch ein ſpora⸗ 
diſches Eingreifen keine andere Richtung gaben. Die Armenlaft wurde dadurch eine bloße 
Geldofrage, ein Hauptftreitpunft der Localintereffen, welche das Nieverlaffungsrecht in un- 
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erträglicher Weife verwidelten, und aus allem Streit der Einzelintereffen heraus kam bie 
Parlamentd-Gigb. immer nur zu Paliativen, welche augenblidlich den Ueberlafteten er- 
leihterten, den Druck auf die arbeitenden Klaffen aber bald nur verfäjlimmerten. ‘Das 
Nothmittel der „Ortsangehörigkeitsatteſte“ mußte immer verberblicher auf die Lage ber 
fleißigen Arbeiter zurückwirken. Nirgends verfolgt diefe fpätere Gſgb. mehr einen zufam- 
menbängenden Plan zur Erhöhung der Geſammtarbeitskraft des Volks, ſondern immer 
nur die Geſichtspunkte einer regierenden Klaffe, welche um Vertheilung der Armenlaſt 
fireitet. Arbeitsherren wie Armenauffeher find nur beftrebt, die Entftehung aller Ver⸗ 
hältuiffe zu hindern, durch welche der Arbeiter ein Niederlaffungsrecht erwerben könnte. 
Die möglichfte Ausbeutung der Arbeitöfraft, unter Vermeidung jeder Gefahr einer Er: 
böhung der Armenlaft, führt einerjeits zu einem bellum omnium contra omnes; während 
fie andererſeits dem Arbeiter nicht nur die Gelegenheit, ſondern auch die Neigung be= 
nimmt, außerhalb feines Arbeitsort eine lohnende Thätigfeit zu finden. Gerade ben 
Städten, in welchen jett die induftrielle Gefellihaft zu Leimen begann, fehlte in Eng- 
land der Communalſinn, der Zulammenhalt durch gemeinfame Inftitutionen, die Ge- 
wöhnung an eine felbftthätige Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten des Nachbar- 
verbandes, die damit in Wechſelwirkung ftehende intellectuelle Entwidelung der Mittel- 
flände. Auf dem Höhepunkt der Barlamentsregierung wird auch ihre Schmädhe fichtbar, 
daß fie neuen Bedürfniſſen der Gefellichaft ſchwerer gerecht zu werben vermag, als bie 
Monarchie. Die aus dem Intereffenftreit hervorgehende Drajoritätsregierung entſchließt 
fih zu ernftlichen Reformen erft, wenn die Mißſtände bis zur Unerträglichleit geftiegen 
find. Sporadiſch war diefer Zuftand ſchon eingetreten, feitvem das ſogenannte Allowance- 
System angefangen hatte, den Lohnarbeitern nach Verhältniß der Lebensmittelpreife einen 
Zufhuß aus der Armenkaffe für jeden Kopf der Familie zu bewilligen, und damit die 
Armenfteuern der Gemeinde in einen Zuſchuß für die Arbeitögeber zu verwandeln. Eine 
Ixcale Abhülfe wurde nun durch Gilbert's Act und durd die Seleot Vestries Act 
in ſolchen Gemeinden geſchaffen, welche die Annahme des neuen Geſetzes beichloffen, und 
zwar in der Weile, daß den Gemeindefteuerzahlern die Befugniß ertheilt wird, durch 
gewählte Berwaltungsräthe aus ihrer Mitte die Armenfonds ſparſamer und rationeller 
zu verwalten. Inzwiſchen war dennoch die Armenlaft im 9. 1818 bis auf annähernd 
8,000,000 £ geftiegen. Es beburfte erft einer durchgreifenden Umbildung der Staats⸗ 
verfaffung dur die Reform-Bill und einer völligen Verwilderung der Firchipiels- 
armenpflege, ehe fich die regierende Klaſſe entichloß, das neuere Berwaltungsfuften auf 
England und Wales als en Ganzes auszudehnen. 

Das engliſche Armengejek von 1834 ift auf diefem Wege zu feinem orga= 
nifchen Anſchluß an die Imftitutionen des Staats gelangt, fondern nur zu einer Ver— 
wirflihung der foctalen Ideen der englifchen Mittelftände, insbeſondere der ftäbtiichen 
Bevöllerungen, denen in ber Neubildung der Gejellichaft eine Lebendige communale Thä- 
tigkeit und der Gemeinfinn am meiften fehlt. Die Einfeitigteit einer wirthichaftlichen 
Berwaltung, welche in den mechaniſchen Büreaufratismus verläuft, charakterifirt Die neu 
formirte Aomimiftration. Der Präfident des Staatsarmenamts führt die „Divection und 
Eontrole” der ganzen Armenverwaltung durch Generalregulative und Referipte, welche für 
die Einzelverwaltung die mafgebende Autorität bilden. Zwölf Staatsinjpectoren und 
50 Rechnungsreviſoren verbinden die Gentralftelle mit der Ortsverwaltung, die in dem 
befolveten Secretär (elerk) des Kreisarınenverbandes als dem eigentlichen Verwaltungs- 
director ihren Schwerpunkt findet. Unter ihm agiren die bejolveten Unterftügungsbeamten 
und das Beamtenperfonal der Arbeitshäuferr. Das geſammte Perfonal ift verpflichtet 
„zur Befolgung der NRegulative und Anweiſung des Staatsamts“, und entlaßbar nur 
durch die Staatsbehörde. Die gewählten Armenräthe (guardians) beſchließen zwar über 
die einzelnen Unterftügungsgefuche auf den Bericht der Unterftügungsbeamten. Völlig 
eingeengt unter die Controle der neben=, über- und untergeorbneten Beamten, welche nur 
der Staat s behörde verantwortlich find, haben dieſe Beichliegungen indeſſen jede Selb- 
ftändigfeit verloren. 
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manenten Inftituttonen, deren privatrechtliche Stellung und Finanzverwaltung wohlgeordnet 
erſcheint. Sehr dürftig und auf dem Fuße der Tremilligfeit ftehen die Gemeindeeinrid- 
tungen zur Unterftüßung der Hausarmen da, mit ihren durchſchnittlichen Jahresalmoſen 
von 9— 14 fr.! Man rühmt diefe Einrichtungen wegen ihrer Sparjamfeit und wohl: 
thätigen Rückwirkung auf die Arbeitfamteit der Bevölkerung. Allein zugleich find fie der 
Ausdruck einer ſehr engen Auffafjung von dem Beruf des Nachbarverbandes und der Ent- 
wöhnung der Bevölferung von einer perfönlichen, wirklich mitverwaltenvden Thätigkeit 
im Gemeindeleben. Es ift vor allem die Abneigung gegen eine verantwortliche perſönliche 
Mühewaltung und gegen eine Tocalbefteuerung, weldye Das franz. Armenweſen zu einem 
jehr untergeordneten Theil des Gemeindelebens gemacht hat. Fir die ftändigen Wohlthä⸗ 
tigfeitsanftalten reicht die Beruföthätigfeit ver befoldeten Berwaltungs- und Rechnungs: 
beamten beſſer aus, als für das Unterftügungsgeihäft in den Hausftänden. Ein gewiſſer 
univerfaler Geift ver Wohlthätigfeit wird durch die Domintrende Stellung der römiſch⸗ 
katholiſchen Kirche erhalten. Als Element der Selbftverwaltung aber — zur fittlichen 
und politiichen Bildung der Nation, zur Kräftigung des Gemeinfinnes in dem Nachbar⸗ 
verband — ift die Verwaltung des Armenweſens einflußlo® und unverftanden geblieben, 
wie das Weſen der Selbftverwaltung in Frankreich überhaupt. 

III. Die 4. in Deutfhland zeigt ſchon am Schluffe des M.U. die begin 
nende Yuseinanderfegung zwifchen Staat und Fire. In ben beutjchen Städten beginnt 
nach mancherlei Anfängen, die bis in das 13. Jahrh. zurücdweihen, im Laufe des 15. 
Jahrh., eine umfaffendere Armenpflege. Auf dem Reichstag zu Lindau (1497) wurde be 
ſchloſſen, „daß jeve Stadt und fonftige Gemeinde ihre Armen ernähren und unterhalten, 
und feinem fremden Bettler zu betteln geftatten ſolle“. Nur wenn ein Amt ober cine 
Stadt niht im Stande wären, ihre Armen zu ernähren, fo „fol die Obrigkeit biefelben 
Armen mit einem briefliden Schein in ein andere® Amt zu befördern Macht haben“. 
Diefe Vorſchrift wurde in den Reichs- und Lanvespolizeioronungen öfter wiederholt. 
Mandye Landesgefege enthalten auch angemefjene Vorſchriften über die Bildung eines Col- 
legiumd von Armenpflegern aus der geiftlihen und weltlichen Obrigkeit und entfprechenven 
Mitgliedern. 

Das Haupthinderniß der Entwickelung blieb der Mangel einer geregelten 
Aufbringung der Armenlaſten. Ein Syſtem der directen Steuern, welches ſich in 
der Zerſplitterung Deutſchlands ſo unendlich ſchwer entwickelte, konnte noch viel weniger 
für die Zwecke der Communen, am ſchwerſten für Humanitätszwecke zur Entwickelung 
kommen. Erſt im 18. Jahrh. beginnt ein neuer Anlauf zur Beſchaffung anſehnlicherer 
Mittel in vielen Einzelftanten. Die Einrichtungen Joſephs II. für Defterreich gehören 
zu denen, weche fich in dauerndem guten Andenken erhalten haben. 

In Preußen erging als das erfte umfaflende Gefe ein Edict vom 28. April 1748. 
Zu einem Abichluß gelangte die auf Das Syſtem der gejchloffenen Stadtcommunen, Guts- 
bezirte und Landgemeinden baſirte Armenpflege in dem ALR. II. 19. Berpflichtet zur 
Unterhaltung, follte die Stadt- und Dorfgemeinde flr die ausdrücklich in den Gemeinde 
verband aufgenommenen Mitglieder fen, event. die Gemeinde, in welcher der Verarmte 
zulegt zu den gemeinen Laften beizutragen hat. Die Einzelheiten blieben den Provinzial⸗ 
gelegen und Reglements überlaffen. 

Die Biegfamteit des daraus heroorgehenden Verwaltungsſyſtems wurde zur Wohl- 
that, ſeitdem in Folge der Agrarz, Gewerbe- und Freizügigkeits-Gfgb. Die 
gewaltige Umbildung der neueren Geſellſchaft allmälıg in Fluß fam. Die wohlgeorbnete 
Stellung der Landrathsämter ud Regierungen vermochte ungefähr mit den veränderten 
Bedürfniſſen Schritt zu halten. Die Regulative der Centralverwaltung ſchufen allmälıg 
eine gewiſſe Uebereinſtimmung des Syſtems. Preußen blieb dadurch bewahrt vor ben 
monftröfen Auswüchlen und ſchweren Gebrechen ver Armenverwaltung, welde die Ent: 
widelung der induſtriellen Gejellichaft in andern Ländern bezeichnen. Im Laufe eine 
Menſchenalters waren die Grundſätze dieſer Verwaltung fo gereift, um in den beiden Ge 
jegen vom 31. Dec. 1842 eine überaus tlchtige gefeglihe Grundlage zu erhalten. 
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Für das Armenniederlaffungsreht werden drei Titel anerlannt: 1) durch 
ausdrädliche Aufnahme als Mitglied der Gemeinde, mie ſolche bisher in den Städten 
ftattfand, 2) durch Erwerb eines Wohnfites nah Maßgabe des Gef. vom 31. Dechr. 
1842 8 8; dies jogenannte Armendomicil tft, durch eine Meldung bei der Polizeibehörde 
bedingt, und wirb perfect, wenn der Neuanziehende den Wohnfig ein Jahr lang fortge- 
jet hat, ohne der öffentlichen Unterſtützung zu bebihfen, 3) durch dreijährigen Auf- 
enthalt auch ohne jene Borbedingungen; ebenfo wie umgelehrt das Armendomicil durch 
breijührige Abweſenheit verloren geht. Der Grundfag der Freizügigkeit ift dadurch mit 
dem Grundſatz der ‘Decentralifation der Gemeindearmenlaſten nah Möglichkeit in Ein- 
Hang gebracht. 

Die orventliche Armenpflege nach diefem Haftungsgrundfag Tiegt dem örtlichen 
Gemeindeverband ob, d. h den einzelnen Stabtgemeinben, Landgemeinden und Guts- 
bezirken. Iſolirte Einzelbefigungen jollen „nach Anordnung der Landespolizeibehörde” mit 
einer Gemeinde vereinigt werden. Die Communalarmenpflicht erftredt ſich auf Ehefrauen, 
Wittwen und Kinder. Für Dienftboten, Gewerbegehülfen, Gefellen, Lehrlinge ift im 
Valle der Erkrankung der Armenverband des Dienftortes auf drei Monate unterftügungs- 
pflichtig. In Ermangelung eines geſetzlich verpflichteten Ortsverbandes tritt der Land⸗ 
armenverband ein, welcher auch unvermögenden Gemeinden die erforderliche Beihülfe 
zu leiften bat. Den Landarmenverband bilden meiſtens ganze Provinzen, in Oftpreußen 
bie einzelnen Sreife, zum Theil auch einzelne große Städte. 

Die Aufbringung der Armenlaft ift der Ichwächfte Punkt, welchen die Gſgb. 
von 1842 noch nicht zu ändern vermochte. Das geringe Bedürfniß eier Armenpflege 
und die Naturalwirthichaft des Ländlichen Lebens geben den beſitzenden Klaffen ein ge 
meinfames Intereſſe, es auf dem platten Lande bei der „herkömmlichen“ Bertheilung ver 
©emeindelaften nach Urbarien und Objercanzen zu belaffen, und die Entftehung bivecter 
Gemeinvefteuern nady Kräften abzumehren. 

Die Grundfäge der Armenverwaltung find in allgemeinen Zügen theils im 
Geſetz, theils in den Land-Armenreglements und der Iocalen Statuten fo gegeben, daß 
jevenfall8 das freie Ermeſſen der Localbehörde nicht zu fehr eingeengt worden ift. 

Die ausführenden Organe diefer Urmenpflege find Die Magiftrate, Armen- 
birectionen und Bezirkscommiſſionen in den Städten, die Landräthe, Ortövorfteher und 
Sutsobrigkeiten auf dem platten Sande. So weit ed das Perfonal der Verwaltung be- 
trifft, bieten felbft unjere großen Städte das in Europa felten werbende Schaufpiel einer 
perfönliden Mitar ‘it der ©emeindegenoffen an den mühevollſten Functionen der 
Einzelverwaltung dar. Es iſt bier ein Maß des guten Willens vorhanden, weldyes in 
auffallendfter Weile gegen die Meitteljtände Englands, gegen das gefammte Communal- 
weſen Frankreichs contraſtirt. Es wird nur darauf antommen, das platte Land zu grö- 
ßeren lebensfähigen Verbänden (in denen dann auch der Gegenfag von Yandgemeinde und 
Gutsbezirk von felbft aufgeht) zu geftalten, was freilich ohne ein Syſtem der birecten 
Communalſteuern unausführbar bleibt. Die wejentlihe VBorbedingung eines verwaltungs- 
fähigen und verwaltungsbereiten Perfonal® dagegen ift in dem größten Theil Deutſchlands 
unzweifelhaft noch vorhanden. 

In dem größeren Maßſtab der Kreisarmenverbände und der größeren Städte wird 
ſich bet gleihmäßiger Durchführung der Geiſt der felbftändigen volksbildenden Selbftver- 
waltung unter den nöthigen geleglichen Normativbeſtimmungen und Rechtöcontrolen noch 
heute kräftiger bilden laſſen, als in irgend einem anderen Theile Europas, 

Mangelhaft aud für die Zwecke der Gigb. iſt die vorhandene adminiftrative Sta = 
tiftit; die in den „Reſultaten der Verwaltung des preußifchen Staats für 1849” von 
Dieterict angegebene Zahl von 776,882 Armen, d. h. Unterftügten, und 5,481,317 Thle. 
Armenausgaben gibt nach vielen Richtungen hin fein der Wirklichkeit entiprechendes Bild. 

Die Schwierigfeit der A. Liegt in den tiefgreifenden Verſchiedenheiten der 
darin zu behandelnden Subjete. Die Erhaltung der Erwerbsunfähigen erfcheint 
zunächſt als Rechtsfrage und Frage der communalen Laftenvertbeilung, die Behandlung der 
Arbeitsunwilligen zunächſt als Polizeifrage, die Behandlung zufälliger und 
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localer Erwerbsunfähigkeiten, zugleich als Frage der Communal- wie der 
Staatswirthſchaft. Die reichſte Erfahrung der Gſgb. zeigt, daß nur das ſtetige ſyſte— 
matiſche Ineinandergreifen von Armenpolizei und Armenpflege heilſame Zuſtände 
zu ſchaffen vermag. Kein Theil der öffentlichen Verwaltung bedarf in dem Maße der 
Individualiſirung. Das Aufgehen der Armenpflege in ein Buchhaltungsſyſtem von 
Geldunterſtützungen muß unzweifelhaft einem Syſtem von Arbeitsnachweiſung, Beſchäftigung 
bei öffentlichen Arbeiten reſp. in Arbeitshäuſern, Hausbeſchäftigung, Naturalunterſtützungen, 
unter ſtrenger Scheidung von Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit, Platz machen. Kein 
anderer Zweig der Verwaltung bedarf alſo in gleichem Maße der Decentraliſation 
und der Betheiligung des bürgerlichen Elements mit ſeiner genauen Kenntniß der localen 
und individuellen Berhältnifie. 

Andererſeits bedarf diefelbe Verwaltung der ftrengften Normativbedingungen, 
fomweit dabei eine Collifion der Intereſſen obwaltet, vor allem einer gejeglichen Regelung 
dev Armenlaft, die mit den fortichreitenden Syſtem ver Geldwirthſchaft unvermeidlich zur 
directen Steuer werden muß. Sobald diefer Steuerfuß ein gleicher geworden, die Ur 
bezirfe der Armenlaft dem Syſtem der Freizügigkeit entfprechend nicht allzu klein geftaltet 
find, ſobald der größere Verband den Fleineren zu. ergänzen bat, wenn deſſen Armenlaft 
einen gewiſſen Procentfag überichreitet, läßt fich eine Decentralifation der Armenlaft feit- 
halten, in welcher alle Betheiligten ein lebendiges Intereſſe an ber ſpar ſamen Ber 
waltung behalten, ohne das Beftreben einer gegenfettigen Abwälzung, welches die ſchwerſten 
Mißbraͤuche der englischen Armenverwaltung erzeugt hat. Die neueften Bermaltungs- 
grundfäge Englands bieten für dieſe Frage der concentrifhen Vertheilung der Armenloft 
em beachtenswerthed Muſter, welches freilih zum guten Mufter nur wird unter ber 
Borausjegung perlönlicher Mitarbeit der Geneindecommiffionen, nicht aber mit der jegt 
vorhandenen Schreiberwirthihaft in der Armenverwaltung Englands und Frankreichs. 

Die nächte Aufgabe des Nordd. Bundes kann nur die Generalifirung der Preuß 
Gſgb. über das Nieverlaffungsrecht fein, welche als ein entwideltes Freizügigfeitörecht dem 
Durchſchnitt der kleinſtaatlichen Gſgb. vorangeeilt if. Die Gleichheit dieſes oberften 
Grundſatzes befeitigt jene Intereffencollifionen, welche das enticheidende Hinderniß aller 
Selbftverwaltung bilven. 

Aus der Praris einer öffentlichen, verantwortlichen Selbſtverwaltung bilden fich auch 
Die richtigen Grundſätze für eine angemeffene Organıfation der Brivatwohlthätig: 
keit. Es ift wahr, daß die amtliche und die private Wohlthätigkeit ſich zur Zeit gegen 
fertig hemmen und durchkreuzen. Allein der Fehler Liegt in dem Mangel einer politiichen 
Durchbildung des Volks und jenes praftifchen Gemeinfinns, der fih nur aus einer ge: 
wohnhettömäßigen verantwortlichen Selbftverwaltung bilvet. Diefem Mangel an Gemein- 
finn und praftiich politiſcher Bildung entipringt die immer lauter auftretende Forderung, 
das öffentliche Armenweſen durch eine wohlorganifirte Privatwohlthätigfeit zu erjegen, wo= 
bei man jeden Splitter in der öffentlichen Armenpflege bemerkt, ohne den Ballen im ber 
heute vorhandenen grundſatzloſen Privatwohlthätigfett zur ſehen. Die individuelle Freude 
am Wohlthun, d. h. die individuelle Anfiht vom Wohlthun, enthält ein Princip der 
Willkür, welches ven großen humanen Aufgaben des nationalen Lebens niemald zu ge: 
nügen vermag. Die „Almoſenwirthſchaft“, welche man einzelnen großſtädtiſchen Armen- 
verwaltungen vorwerfen mag, würde unter den Velleitäten der freiwilligen Armenpflege 
und mit dem individuellen Eigenfinn nach deutlicher Werfe in völlige Zerfahrenheit und 
Entartung enden. Der herrlichſte Charakterzug unfere® Volks, der Sinn für die mühe 
volle Arbeit des öffentlichen Lebens, kann umgefehrt nur zur vollen Entwidlung und Reife 
gelangen, wenn wir in dieſer Thätigfeit feſten Normativbedingungen, d. h. Geſetzen, gehorchen 
lernen, aus denen fi) die angemefjene Begrenzung und Beſchränkung der öffentlichen 
Wohlthätigkeit fiherer ergibt al8 aus dem bloßen Zug und Verſtändniß des Herzens. 

Lit.: Ueber die englifche Armenpflege vgl. ©. Kries, Die englifche Armenpflege, heraus⸗ 
—* von K, Freiherr von Richthofen, Berlin 1863. — Das größere Sammelwerk von 
mmingbaus, Das Armenweſen und die A. in europäiſchen Staaten, Berl. 1870. — Ber- 

banblungen bes elften Congreſſes beutfher Volkswirthe vom 2. Septbr. 1869, in 
n Bericht Über diefe Verhandlungen, Berl. 1870. Gneiſt. 
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Arreſtproceß heißt dasjenige executiviſche Verfahren, in welchem auf einfeitigen 
Antrag des Klägers fofort, ohne vorgängiges Gehör des Beklagten, auf des Ietsteren Perſon 
oder Güter Arreſt gelegt wird. Der Arreft ift ein beutich-rechtliches, aus der Pfändung 
bervorgegangenes Inſtitut. Während bei der röm. missio in bona und m. in posses- 
sionem rei petitae die Custodia oder Detention der Güter des Bellagten auf den Klä— 
ger übergeht, befteht der Arreft in Maßregeln, welche dem Bellagten die Dispofition über 
feine Berfon (Perfonal=-Arreft) over feine Sachen Real-Arreſt), ſeien es einzelne 
Sahen (SSpecial-Ar reſt) oder fein ganzes Vermögen (General-Arreft), entziehen 
md dieſe Dispofition auf den Richter übertragen. Nicht nad) gem. R., wohl aber nad) 
einzelnen deutſchen Territorial= und Statutarrechten gewährt der Arreft dem Impetranten 
en Pfandrecht. 

Ein Arreft kann ineidenter bei der Verhandlung der Hauptfache, over ſelbſtändig 
und zwar im Wege der orbentlichen over ſummariſchen Procedur, alfo auch des Man- 
datsproceſſes, verfolgt werden. Der eigentliche A. untericheivet fich eben durch bie fofortige 
Vollſtreckung des Arreſts ohne Gehör des Beflagten. Im ordentlichen Erecutionsverfahren wird 
der Arreft (Pfändung, Verhaftung) nur nach vorgängigem Gehör und Urtheil angelegt. Seine 
ſofortige Vollſtreckung ohne vechtliches Gehör iſt Daher eine außerordentliche Maßregel, die 
nur durch außerordentlihe Gründe gerechtfertigt erſcheint. Diele find: bei Auslän- 
dern ihre Eigenjchaft als ſolche, nady Anderer Anficht jedoch nur bei Yuftizvermeigerung 
der ausländifchen Gerichte; bei Inländern Gefahr ver Vereitlung der Rechtöverfolgung 
oder der Befriedigung. Demnach gehört zur Bearündung des Arreſtgeſuchs -die 
Tarlegung des Anſpruchs und folcher Umftände, welche eine Gefahr der Befriedigung 
oder ſonſtige causa arresti ergeben. Alle auf jenen wie dieſe bezüglichen Thatlachen find 
ſofort zu liquidiren. Wo aber die Umftände fo dringlich find, daß die fofortige Liquidi— 
rung unmöglich ift, kann der Arreft auch auf vorgängige Beftellung einer Caution für 
Schäden und Koſten bewilligt werben ; der Beweis gilt bier als in continenti erbradit, 
wenn er nur fpäteftens im Yuftificationstermin geliefert wird. Das Geſuch, das von 
allen Förmlichkeiten befreit ift und deshalb auch blos mündlich geftellt werben kann, tft 
unter Bezeichnung der Arreftform (Verhaftung, Schließung von Hüpothefenfolien und 
Bank-Conto's, Verfiegelung , gerichtlihe Verwahrung u. dgl) und des Arreftobjects auf 
Jefortige Anlegung des Arreſis ohne Gehör des Impetraten zu richten. Das Geſuch kann 
bet jedem Richter angebracht werben, deſſen Rechtszwang das Wrreftobject unterliegt. 
Auf das begründete Gefuch verfügt der Richter, nöthigenfall® nach erfolgter Cautions- 
leiftung des Impetranten, die Arreftanlage, und jett zugleich womöglich einen kurzen 
Termin zur Rechtfertigung des Arreſts au, zu welchem die Parteien bei Strafe 
der Relaration bzw. Beftätigung des ArreftS geladen werden. Nach der Juſtificationsver⸗ 
handlung, bei welcher der Impetrat Forderung und Arreft nur mit in continenti liquidir= 
lichen Bertheivigungsmitteln impugniren Tann, erfennt der Richter entweder auf Beftä- 
tigung und Fortdauer oder auf Relaration des Arrefts, welche letztere auch jett, wie 
noch jpäter bei Stellung von Cautio judieio eisti und judicatum solvi jederzeit gemährt 
wird. Kin widerrechtlich impetrirter Arreſt berechtigt den Impetraten zu Injurien= 
und Entſchädigungsklagen. — Im Beftätigungsfall befteht der Arreft bis zur 
Verfügung des Richter der Hauptſache fort. Wo Iettere nicht ſchon bei einem anderen 
Richter anhängig ift, kann diefelbe auch beim Arreftrihter anhängig gemacht werben, eine 
Anficht , die freilich beftritten if. Nach einigen Rechten bejtimmt der Arreftridhter für 
die lage wegen der Hauptſache eine Friſt, nach anderen muß der Impetrat fie jelbft 
provociren. Ob die Hauptlache im ordentlichen, Executiv⸗ oder Mandatsverfahren zu ver: 
folgen ift, enticheibet ſich darnach, ob die Vorausfegungen der betr. Procedurart vor= 
banden find. 

Die Preuß. AGD. fteht ganz auf gemeinredhtlichen Boden. Als causa arr. 
fennt fie nur Berluftgefahr. Iſt diefe eine entferntere, jo ift der Richter der Hauptjache 
für die Anlage allein competent, ift fie dringend, jeder Richter, unter welchen fich das 
Arreftobject befindet. Der Impetrant hat immer Saution zu beftellen, bat im Geſuch 

x. Holßendorff, Reqtslexikon. 1. 6 
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feine Beweismittel wenigftend zu benennen, im Yufttficationstermin zu produciren. Tie 
Impugnation ift nur aus „klaren Gründen“ möglich. Für die Hauptfache wird nur 
beim Ausländerarreft der Urreftrichter competent und fie kann im ſummariſchen, mie 
ordentlichen Pre. verfolgt werben. — Der C. d. proc. geftattet in Handels- und See 
Sachen neben der Ladung in der Hauptfache bei Dringlichkeit der Umftände, deren Ben: 
teilung Lediglih vom Ermeſſen des Handelsgerichtspräſidenten abhängig ift, ſofortige 
Anlage eines Mobiliararreftes. Weberbied kennt er im Saisie arr&t ou Opposition, in 
der Saisie gagerie und der Saisie foraine vereinzelte Fälle fofortiger Arreftanlage auf 
Grund von Forderungsprivilegien, Urkundenbeweis, Befehl des Gerichtöpräfidenten. Bei 
Strafe der Nichtigkeit Des Arreſts hat ver Impetrant binnen act Tagen einen Auftrag 
auf Beftätigung des Arreſts (demande en validite), der die Hauptjache geltend mad, 
in foro domicilii des Schuldners zu ftellen. Dieſer hat ſeinerſeits eine Klage auf Auf- 
bebung des Arreſts. Bei Beltätigung des Arrefts erfolgt die Verfteigerung des Object. — 
Die Hannov. Pre.O., welche zwiſchen Arreft und einftweiligen Verfügungen und Seqe 
ftrationen ſcheidet und den Perjonalarreft nur bei Nutzloſigkeit des Realarreſts geiftattet, 
fett Verluſtgefahr oder erhebliche Erſchwerung der NRechtöverfolgung (Ausländer) und je: 
fortige Liquidirung des Geſuchs bzw. Cautionsſtellung voraus. Der Juſtificationstermin 
iſt vom Impetraten auszubringen. Der Nd. Entw., der gleichfalls den Arreſt gegen 
einſtweilige Anordnungen ſcheidet, nennt als causa arr. Gefahr der Vereitlung oder 
„weſentlicher“ Erſchwerung der Verfolgung oder Vollſtreckung des Anſpruchs Ausland‘. 
Anſpruch und causa arr. find glaubhaft“ zu machen oder Caution zu ftelen. Nach 
Anordnung des Arreſts beginnt der „A.“ Iuftification), indem der Kläger, bei Vermeidung 
der Erlöſchung des Arreſts, binnen fieben Tagen die „Arreſtklage“ auf Betätigung 
des Arreſts und die Klage wegen der Hauptſache, verbunden oder getrennt, erheben 
muß. Der Bellagte kann Trennung und bejondere Enticheidung über die Arreſtklage 
fordern. 

Quellen: Pre. A.G.O. Th. 1 Fit. 29. Bron. v. 21. Juli 1846 $. 13.— C. d. proc. 
a. 417 ss. 557 ss. 5819 ss. — Hannov. Pre.O. $. 508 fi. — No. Gef. v. 21. Juni 1869. Ro. 
Entw. 88. 315. 669 fj. — Gemeinrechtliche Dur f. in den Lit. Werten, Den PET bei Wad. 

Lit.: Lehrbb. von Heffter $. 405 fe Bayer (fummar. Pre) 8.19. ME. J. 
Schmid 8.198f. Endentann 88.133. 268f. Mittermaier 9.4 9.223 ff. Brieg- 
led, Einl. in d. jummar. Pre, ©. 334 ff., 363 ff., 523 ff. Mevius, Tractatus de ar- 
restis. Muther, Sequeftration u. Arreſt. Vorzüglich Wach, Arreft-Bre. 1. Thl. — Heffter, 
Preuß. Pre. 8. 249 fi. Delius, Preuß. Verf.. 2. Aufl. S. 189 ff. Grävell, Comm. zur 
A. GO. a. a. D. (Bd. 4) — Leonhardt, Comm. 3. Hannov. Pre.d. a. a O. 

8. Wieding. 

Arrha Heißt eigentlich eine Summe Geldes oder eine Werthfache (3. B. nad) rm. 
Sitte ein Ring), welche beim Abjchluffe eines Vertrages der eine Contrahent dem anderen 
gibt, ald Zeichen der Perfection und zugleich gewilfermaßen als Unterpfand für Er: 
füllung. Dadurch Tann einem Faglofen Obltgationsverhältniffe eine beftimmte Wirffan: 
feit verliehen werden, jo dem Eheverfprechen, wo Conventionalftrafe ausgeichloffen, a. spon- 
salitia aber zugelaffen ift. 

Die Wirkungen der Dation einer U. find vor Allem vom Willen der Contrahenten 
abhängig. So kann beftimmt werben, daß fie nicht, wie naturgemäß, zu Gunften des 
Släubigere, der fie empfängt, jondern zu Gunſten des Schuldners, der fie gibt, wirfen 
foll, indem diefer dadurch, daß er fie aufopfert, das Recht erhält, vom Geſchäfte zurüd- 
zutreten (Reugeld). In Ermangelung eines ausprüdlichen oder ſtillſchweigenden Ver: 
tragswillens find fin die verfchiedenen möglichen Hauptfälle folgende Regeln aufzuftellen: 

1) Der Bertrag wird erfüllt. Da hat die U. nichts mehr zu beveuten, und wird 
beshalb zurückgegeben, reſp. angerechnet (Angelo), was je nach den Umſtänden mit der 
Contractöflage oder mit exceptio doli durchgeſetzt wird. 

2) Deögleichen wird die A. zurüderftattet, wenn der Vertrag communi consensu 
aufgelöft wird, ſowie wenn er ohne Verfchulden der Parteien nicht zur Erfüllung gelangt. 
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3) Der Vertrag wird nicht erfüllt, infolge Verſchuldens von Seiten des Arrhagebers. 
Natürliche Folge dieſes Verſchuldens iſt, daß Letzterer das Gegebene verliert, denn wollte 
er es zurückfordern, jo würde er mit exceptio doli abgewieſen. Damit verſchließt ſich 
aber der Empfänger die Möglichkeit auf Erfüllung, reſp. auf Schadenerſatz zu klagen, es 
wäre denn, daß der Schaden bedeutender wäre, als die A., im welchen Fall blos auf 
ven Meberfchuß zu Hagen tft. j 

4) Nichterfüllung durch Berfchulden des Empfängers. Der Geber kann mit ber 
Contractöflage oder mit actio praescriptis verbis das Gegebene doppelt zurüdfordern, 
wenn er nicht Lieber auf Erfüllung reſp. Schadenerfa dringen will. 

Diefe einfache Lehre ift Durch verfchtevene irrthümliche Auffaffungen verdunfelt wor- 
den. Dahin gehört die unrömiſche Unterfcheivung zwiſchen a. pacto perfecto und a. 
pacto imperfecto data; ferner die Unterfcheidung zwilchen a. confirmatoria und a. poe- 
nitentialis, als zwei verfchiedenen Gattungen, während ed vielmehr lediglih vom 
Willen der Parteien abhängt, ob fie der U. im conereten Fall den Charakter eines Reu⸗ 
geld8 beilegen wollen. Böllig grundlos iſt namentlich die Auffaflung, als hätte Juftintan 
die A. allgemein zu einem Reugelde umgeftaltet, und zwar durch 1. 17 0. de fide in- 
stramentorum, 4, 21 (528), wo einfad, die sub 4 aufgeftellte Regel des electiven Con- 
currirens der actio dupli mit der Klage auf Erfüllung, bzw. Schadenerſatz, proclamirt 
wird, dem ſchuldloſen Arrhageber aber fein unzweifelhaftes Recht, wenn er e8 vorzieht, auf 
Erfüllung zu dringen, keineswegs benommen werben Toll 

In den hentigen Bart. R. kommt mehrfach (3. B. beim Dingen von Dienfiboten, 
Hauderern u. dgl.) die U. als bevingende Form des PVertragsabfchluffes vor, — eine 
Rolle, die dem Roöm. R. unbefannt war. Auch kommt es vor, daß vie m ihrer normalen 
Eigenfchaft als Zeichen des abgeichloffenen Vertrags gegebene U. bei der Erfüllung nicht 
zurüdgenommen, reſp. angerechnet, fondern als Antrittögabe (Handgeld) verftanden 
wird; fo das Dinggeld von Dienftboten. 

Im A. Pr. ER. ift die Draufgabe „mas als Zeichen des geichloffenen Ver— 
trags entrichtet wird”, und gilt im Zweifel als Angel. Es kann ihr aber der Cha- 
rakter emer Wandelpön ausdrücklich beigelegt werden. — Im €, N. hat die U. (les 
arrhes) den Charakter eines Reugelds (dedit) beim DVerfprechen zu verkaufen (a. 1590). 
Daß dies auch beim Verkaufe felbft anzunehmen fet, wurde von Zachariä und von 
Troplong behauptet, wogegen Andere, 3. B. Arntz, gewiß vidhtiger in biefem Falle 
die A. als Zeichen des gefchlofienen Vertrags, als denier-&-Dieu anfehen, vor Allem 
aber den Bertragswillen enticheiden Iaffen. Ber der Miethe hängt es vom Berhältniffe 
zwifchen Werth der A. und Miethöpreis ab, ob fie als dedit oder als denier-&-Dieu 
gelten ſoll. 

Duellen: S. Hauptfählih Titel I. de Emtione Venditione (3, 23); D. de C. E. 
(18, 11, de A. E. V. (19, 1); C. de A. E. V. (4, 49). — Preuß. UR. I, 5. 8. 205—225. 

!it.: Mutber, Sequeftration, Beilage II. Hessdörfer, De arrha, Hann. 1856. 
ivier. 

Articnlirtes Verhör im Strafproceß ift ein mit dem Beſchuldigten oder einem 
Zeugen artikelweiſe angeftellted Verhör; Artikel find vor der Vernehmung angefertigte ſpecielle 
Tragen, welche fih auf die im Proceß zu bemeijenden Thatſachen und thatlächlichen Ber- 
bältniffe beziehen. Sie find ein Erzeugniß des Italien. Pre. im MA. und find in 
Italien auch im Inquifitionsproceß, in weldem der Richter fie ftellte und den Stoff für fie 
aus dem Material der Generalinguifition entnahm, zur Anwendung gefommen, obwohl 
es dabingeftellt werben muß, ob Decretalen Innocenz III. jchon ihre Anwendung be= 
zeugen. Das Carpzov'ſche Syſtem des Inquifitionsprocefies kennt a. V. in der General- 
mquifition gar nicht. Dagegen beginnt die Specialinquifition mit einem a. V. des Beichul- 
digten (Imquifiten) und ebenfo werben hier die Zeugen, die in der Generalinquifition 
nur ſummariſch, d. 5. in freier Form, verhört wurden, ad articulos vernommen. Die 
Folgezeit ließ der articnlirten eine ſummariſche Vernehmung des Beſchuldigten voraufgehen, 
Dam machte man die Entvedung, daß man den Verdächtigen ja ſchon in der General- - 58 
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3) Verſchuldung einer Beſchädigung oder des Todes des Patienten 
nah übernommener Behandlung durch Fahrläffigfeit bei der Ausitbung der Heiltunft. 
Die Fälle der Vernachläſſigung find von jenen des kunſtwidrigen Heilverfahrens zu unter- 
ſcheiden. Im erfterer Beziehung kann ſchon Unfleig in der Unterfuchung oder Inſtruction 
für die Angehörigen des Kranken, Auffündigung der Hülfe bet Mangel eines anderen 
nöthigen mediciniichen Beiftandes zur Laſt fallen. Die Schwierigfeit der Teftftellung des 
Begriffes Kunftfehler bet der vielfach conjecturellen Heilfunft legt auch der Gſgb. die 
Rüdficht auf, keine übertriebene Forderungen an den Arzt zu ftellen, zumal ein zuredhen- 
darer Cauſalzuſammenhang zwiſchen unglüdlichem Erfolg und ärztlichem Verfahren noch 
nicht dadurch gegeben ift, daß letzteres in individuellen Fällen von der Kunftregel abweicht; 
nur bet Har zu Tage liegender Unwiſſenheit oder Leichtfertigfeit in der Wahl und, Art der 
Behandlung ift Schonung der ſchuldtragenden Heilperfonen ein Unrecht gegen pie Wiffenfchaft und 
Humanität, welches nur dann ftrafrechtlic verantwortlich macht, wen daraus ein Nachtheik 
für den Kranken entitanden ift. Nicht jeder Irrthum in der Unterfuhung, Beobachtung und 
Behandlung ift ſchon ein ftrafbarer Kunftfehler, felbft wenn der Irrthum vermeidlich er⸗ 
ſcheint. Iſt die Beſchädigung Folge eines bloßen, auf irriger Anficht beruhenden, im 
guten Glauben begangenen Kunftfehlers, jo kann diefe nicht beftraft werden. Nur das⸗ 
jenige Handeln oder Unterlaffen der Heilperfon ift als Runftfehler zu beurtheilen, welches 
vom jeweiligen Standpunkte der Heilkunft aus dem Grunde als nachtheilig anerkannt iſt, 
weil e8 den als axiomatiſche Wahrheiten geltenden Naturgejegen zumiverläuft und der da— 
durch nachweisbar verurfachte Schaden nadı den berufsmäßtg vorausgefegten gemeinen 
Kenntniffen und Tertigfeiten ber gehöriger Sorgfalt hätte vermieden werben können. Es 
verftößt gegen das Princip der Individualiſirung in der Strafrechtöpflege, die allgemeinen 
Beſtimmungen über Töbtung und Körperverlegungen auf die Folgen ärztlicher Vernachläſſigung 
oder Kunftfehler Ichlechthin anzuwenden, ohne dem Umftande, daß die Heilperſon handeln 
mußte, oft mit raſcher Entfchliegung bei Ichwieriger und unfichecer Diagnoſe felbft zu ge— 
wagten Curen in ihrer Kunſt als eigener Geſetzgeber gedrängt wird, gebührend Rechnung 
zu tragen. Immerhin bleibt Caspers Wort wahr, daß die Approbation fein Freibrief 
zu medieinifchen und chirurgifchen Sünden fei. Bei wirklicher nachmweisbarer Eulpa kann 
die Strafe bis zum Verluft des Berufsrechtd gehen. Zuweilen haben Fälle des fahrläffigen 
Unfleiges das Gepräge ſcheinbarer Kunftfehler, wie die Mebertragung Inphtlitiichen Conta— 
giums durch operative Eingriffe, unreine Inftrumente, 

Lit. u. Gſgb.: Defterreich behandelt die Kunftfehler der Medieinalperſonen ausdrücklich 
Str.Gef. 356-358. Plafeller, Gerichtl.-mebic. Memoranda, 1854. Beer, Oefterr. Ger.Ztg. 
1855. Nr. 33. 42. Preußen gibt nur in den 88. 184, 203 Abf. 2 fpecielle VBorfchriften. No. 
Str.Gej.Entw. 194. 203. Goltbammer, Arh. AI. 324. Wald, Gerictl. Mebicin, I. 
279. Mittermaier, Strafe. Berantwortl. der Mebicinal-Berf., Gerichtsfaal 1859. Erörte- 
rung ftrafr. Fragen aus ber gerichtlihen Mebicin. Eine Anlage zu den Motiven bes No. 
Str. G. Entw. 1869. ©. 5, 9. 22—27. 31-34. 

4) Meberfchreitungen der rechtlichen Grenzen der ärztlihen Be- 
fugniffe werben in zweifacher Rückſicht beftraft, einmal aus dem Gefichtspunfte der ge— 
werblich unberechtigten Vornahme beftimmter ärztlicher Handlungen, 3. B. megen unbefugter 
Operationen oder Narlotifirung durch unterärztlices Perjonal oder wenn ein Chirurg 
2. Klaſſe über die Grenze der Nothhülfe verbotene ärztliche Hilfe gewährt, zum andern⸗ 
mal aus dem Geſichtspunkte eines verwerflichen ſchädlichen Experimentes zu wiſſenſchaftlichen 
Zwecken in corpore vili, wie an Kindern die Einimpfung der Syphilis, die wider den 
Willen der Mutter erzwungene mißlungene Berforation. 

Lit.: Oppenuboff, 6. Ausg. 346. Stein, Das öffentl. Geſundheitsweſen, 1867, ©. 103. 
Mair, Inrift.-medic. Comm., III. 150 ff. 

5) Ausftellung wifjentlid unridtiger Krankheits- und Gefund- 
heitszeugniffe zu dem bemußten Zwede, um Jemand von einer öffentlichen Pflicht 
zu befreien, 3. B. von dem Geſchwornendienſt, Erjcheinen vor Gericht. Bezweckte das 
falfche ärztliche Zeugniß die Täuſchung einer Verficherungsanftalt, ſo Liegt eventuell Theil- 
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nahme am Betruge vor, abgeſehen von dem Falle, Daß durch die Ausſtellung einen fal⸗ 
ſchen ärztlichen Zeugniſſes eine befondere Amtöpflicht verlegt wurde. 

Lit. u. Gfgb.: Preuß. Str. Geſ. 257. Goltdammer, Materialien, II. 689. Baier. Bol. 
Etr.&ef. 179. 

6) Unterlaffung der den Heilperfonen obliegenden Anzeigen ba 
erfennbarem Verdacht einer gewaltfamen Berlegung oder eined Verbrechens. Auch den 
Sonfilisrarzt trifft die Anzeigepflicht. Die Anzeige muß unverzüglich geſchehen, ſelbſt dann, 
wenn die Verlegung muy als eine leichte erichten, im Beſonderen die Anzeige einer Ge⸗ 
burt, wenn die Mutter während der Entbindung over bald darauf flirbt. — Schließlich 
wäre zu erinnern, daß die an Detentions⸗ und Pflegeanftalten angeftellten oder beicäf- 
figten Aerzte, welche mit einer in der Anftalt aufgenommenen Perſon den Berichlaf voll- 
ziehen, wegen Mißbrauches der ärztlihen Stellung ftrafbar find. 
® it: Proe. LaPommersais, Annales d’hygeine publique, 1864. Juill. p. 60. Proe. 
Sagrera (Dr. Pujadas in Barcellona), Journal de medecine mentale par Lasiaune, tom. II. 

Pp. 272. IN. 111. IV. 46. 324. Annal. medico-psycholog. 1863. I. 152. Der Eriminal- 
c. Demme-Trümppy, Wiener mebic. Wochenſchr. 1864. Nr. 49. 51.52, Pre. Palmer, Henkes 

tfhr. 1856. H. III. 196 f. IV. 404. Dr. Eaftainy, Henke's Ztſchr. f. Staatsarzu 2. Er⸗ 
gänzungsheft. Casper, Bierteljahrfhr. III. 1853. 1—34. XVII. 1 —20. Bergiftumgsflage 
gegen Apotheler. Schmidt, Zur ger. Geburtshülfe, 1. Abth. Kunſtfehler, 1851. Giftmord deb 
Mediciners Moriz Schochet in Wien N. Fr. Preſſe, 1Februar 1870. Henke, Ztſchr. 
1821. II. 63—121. 1823. IV.388. 1825. IV. 360. 1828. 1. 19-93. 1829. XI, Ergänzungs- 
def 329. 1852. IV. 433. 1854. III. 70—109. Wildberg, Jahre. f. Etaatsarzn., 1838. 

. 458—476. Laprade’8 Bericht an die mebic. Gefellfhaft zu Lyon, 1837. enth. Authen- 
rieth, Gerichtl.-medic. Öutachten, 1846, ©. 549. — Aus der älterenit.: PaulZachias, 
Quaest. med. leg. lib. 6. tit 1. Alberti, Systema jur. med, 1725. I. cap. XV. He- 
benstreit, Anthropol. forens. 1753. sect. 2, art. 7. Wahlberg. 

Aſſignation, Anweiſung ift der Auftrag, welchen der Eine, Affignant, dahin 
gibt, daß ein Anderer, Aſſignat, einem Dritten, Afjignatar, eine Leiftung made, und 
vieler fie erhebe. Site kann auf Leiſtungen jeder Art, auch einer beftimmten Sache, und 
ſowohl in dem Sinne gegeben werben, daß der Erhebende die Leiftung herausgeben 
(bloßes Incafjomandat), als auch, daß er fie behalten fol. U. im engeren Sinne 
pflegt man nur die der letzteren Art, fofern fie auf Zahlung von Geld oder Quan— 
titäten vertretbarer Sachen gerichtet ift, zu nennen. Das Röm. R. kennt die A. nicht 
dem Namen, aber der Sache nad als Mandat, jussus, delegatio. — Für das bloße 
Incaſſomandat find unbeftritten wejentlih die röm. Grundſätze vom Mandat ent 
ſcheidend; während jedoch die herrichenve Lehre daſſelbe auch von der A. im engeren Einne 
behauptet (Heife und Eropp, Yurift. Abhandl. II. ©. 343. Günther in Weiste, 
Rechtslexicon I. S. 327), fiebt die neuere Lehre einen wejentlichen Unterſchied zwiſchen 
beiden mit Recht darin, daß der Affignatar den erhobenen Werth für ſich behalten 
ſohl, und ift bemüht, einen ſelbſtändigen Formalvertrag aus ihr zu ſchaffen. 
(Keller, Windſcheid, Endemann.) Died. kann ſowohl auf Dedung einer Schuld 
des Aſſignanten an den Alfignatar, und auf Schuld des Aſſignaten, als auch auf Ere 
pitleiftung in beiden Beziehungen gerichtet "fein (Ereditbrief). Wegen dieſer Bielleitigfeit 
ihrer Yunctionen, welche durch ihre Uebertragbarfeit erhöht wird, ift fie Die wichtigfte und 
häufigſte Form der Webertragung von Geldwerthen. Ste Tann mündlich abgeſchloſſen 
werden, wird es in der Negel bejonders unter Kaufleuten fchriftlich in der Form dee 
traffirten Wechſels mit Weglaffung dieſes Wortes. Der Vertrag zwilchen Affignant 
md Aſſignatar kommt durch die Annahme der’ X. durch letzteren zu Stande; ber 
erftere kann daher die A. nicht einfeitig widerrufen, fofern fie nicht bloßes Incaſſomandat 
iſt (beftr.) und haftet für ihre Realiſirbarkeit, — „A. ift feine Zahlung” —, es fei denn, 
daß die U. unzweideutig als Zahlungs = over Eredit-Leiftung vom Aifignatar angenom- 
men, oder die Realifirung durch deſſen Schuld vereitelt ift. — Der Aſſignat wird dem 
Alfignanten gegenüber, felbft wenn er deſſen Schuloner ift, erft dur die Annahme 
zur Zahlung verpflichtet, aber auch berechtigt, ſofern er ein Intereſſe daran hat; ber 
Alfignant kann daher nad) der Annahme den Zahlungsauftrag nicht widerrufen und auch 
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durch den Tod deſſelben erlifcht der Auftrag nicht (beftr.), dem Aſſignaten gibt die Ho- 
norirung der U. einen Anſpruch auf Revaltrung gegen den Affignanten. — Der Aſſig— 
natar wird dem Affignaten gegemüber ebenfalls erft durch die Annahme des 
Lesteren berechtigt, erhält Dadurch jedoch fein ausfchließliches Recht auf die in deſſen Händen 
etwa befindliche Dedung, namentlich alſo aud nicht gegen deſſen Concursgläubiger; er 
kıın die A. übertragen und wird dadurch feinem unmittelbaren Nadımann, aber 
nur diefen, wie ihm der Aſſignant verpflichtet. — Ein Unterſchied zwiſchen kaufmän— 
niſchen“ umd anderen Anmwerfungen wird fir das gem. R. zutreffend geläugnet (Thöl, 
Endemann) Erſt das D.H.G.B. (A. 300—305) hat einen folhen geichaffen, indem 
8 1) fir die auf einen Kaufmann gezogenen Anweiſungen die früher beftrittenen Sätze 
des gem. R. ausdrücklich fanctionirt und 2) die von emem Kaufmann auf Ordre ges 
zogenen Unwerfungen über Geld oder Duantitäten den indoffablen Ordrepapieren gleich 
ſtellt. Tas Preuß. ALUR. gebt von der Borausfegung ans, daß der Aſſignatar in 
der Regel Gläubiger des Affignanten fl, und bat daher ın der A. einen ſelbſtändigen 
Modus der Schuldtilgung conſtruirt mit manden Abweichungen vom gem. R. — 
Ueber A. durch richterliche Verfügung im der Erecuttonsinftanz Gef. vom 4. Yuli 1822. 
— Des Bürg. G. B. für d. Könige. Sachen ftimmt mit dem gem. R. überein. — Der 
C. eiv. enthält feine Beftimmungen über U. 

git.: Ladenburg, im N. Arch. f. Handels-R. LEI ©. 225 f. — Ar. f. Handels⸗R. 
II. ®r. 19. (I. III. 26 de mandato. D. XVII. 1. C. IV, 35 mandati vel contra. 
Preuß. AIR. I. 16. 88. 251—299. Bürg. G. B. f. d. 8. Sachſen SS 1328 1338. cf. 
C. com. Liv. I. tit. VIII.) A. S. Schulke. 

Aſylrecht. Aſyl, &ovdAor, von @ und avlew, avAn, ein im Götterfchug ftehen- 
der, Schuß gemährender Ort; A. bald ver Imbegriff der rechtlichen Beftimmungen für 
Zufluchtsftätten, bald der bezügliche Rechtsanſpruch, bald die bezügliche Rechtsgewäͤhrung. 
Im Alterthum baftete e8 an geweihten Stätten, bei den Iſraeliten auch an den fog. Leviten⸗ 
ſtädten, bet den Römern auch an Bildniffen und Statuen der Imperatoren. Ber Iiraes 
Iten und Griechen ſchützte das Aſyl hauptſächlich gegen den Bluträcher (fo wie fpäter bet 
den Germanen), bet den Römern die flüchtigen Sflaven. — Das A. der hriftlichen Kirche 
ordnen corp. iur. eiv. und can. Concilten und Päpfte, Volksrechte und Capitularien. Das 
vom Landesherrn gewährte weltliche U. haftet an Burgen, Schlöffern, Stäbten u. |. w. 
Die Aufhebung beider Erſcheinungsformen des U. erfolgte bald factiſch, bald rechtlich 
(ſ. über die Geſchichte des A. meine Schrift: „Das Aſylrecht und die Auslieferung 
flüchtiger Verbrecher, Dorpat 1853, ©. 11— 135)” — Das. von Staat zu Staat oder 
das völferrechtliche, neueren Urfprunges, wird aus der Abgeichlofienheit des Staatsterri= 
toriums und der Unbedingtheit der Staatsfouveränetät gefolgert, Staaten einer internationalen 
Rechtögemeinichaft haben ſich aber Rechtsunterſtützung zu gewähren durch Auslieferung, 
Beſtrafung, Ausweiſung, Internivung. Für die Rechtöverpflichtung zur Auslieferung jind 
Grotius, Burlamaqui, Rutberfortb, Battel, Berner, Bluntſchli, 
Pözl, v. Mohl, Dollmann und Kent, gegen die Rechtsverpflichtung Bufendorf, 
G. F. v. Martens, Saalfeld, Klueber, Shmalz, Heffter, Oppenheim, 
Mittermaier (Deutſch. Strafverf., I, 8.55), Provo-Kluit, Pinheiro-Ferreira, 
Foelix, Story, Wildmann, Phillimore, Marquardfen und Bar. Nur 
Nichtunterthanen Tann em Aſyl gewährt werben, flüchtige verbrecherifche Unterthanen 
nimmt. der Staat wieder auf, ftraflo8 bleiben diefe nur in England und in den Ber: 
einigten Staaten von Nordamerika. Dieſelben Staaten geftehen auch Fremden ein uns 
bebingtes Recht zum Eintritt zu, ja fie geftatten nicht einmal die Beſchränkung oder Aus— 
weiſung fie felbft beläftigenver (v. Mohl, Pözl). Frankreich, Belgien und die Schmeiz 

„ weifen Fremde in beftimmten Fällen aus, andere Staaten felbft mit Legitimationen ver- 
febene (v. Mohl, ©. 650 ff.). Die Verweifung eines Flüchtlingd von den Grenzen 
in das Imere des Landes (Internirung) kann von dritten Staaten, felbft von babe 
intereffixten, nicht gefordert werben (Marquardſen), ift aber vielfach freiwillig oder 
gebetenermaßen gewährt worden (3. B. bei den badiſchen Flüchtlingen ans der Zeit ver 
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Lit.: Adelung zu Jöcher, I, 1270. — Rudorff, Grundriß zu Borlefungen über ben 
Civ. Pre., Berlin 1837, S. V, N. 2. — Stobbe, IL, 197. — v. Stinting, Geſch. der popu⸗ 
fären Lit. des Röm.-Lan. R., 1867, S. 211 — 256. 553. Zeihmann. 

Auflauf als Vergehen ift das rechtswidrige öffentliche Zufammenlaufen einer Menge 
von Menſchen. Dur das Moment der Menge und das der Deffentlichkeit unterjcheivet 
er fih von der bloßen Widerſetzlichkeit. Während das gem. R. ihn nur als eine poli- 
zeilih zu unterdrüdende Ruheſtörung betrachtete, ſehen neuere Geſetzbücher ein firaf- 
bares Moment in dem der Obrigkeit bezeigten Ungehorfam , auf ein= oder mehrmalige 
Aufforderung der Behörde ſich nicht zu entfernen: Sachſen A. 147, Würtemberg 
A. 170, Braunfhmweig $. 101, Preußen $. 92, Oldenburg 4. 89, Thü— 
ringen U. 110, Hamburg 4. 83, 84; ferner in der Abſicht, die Ruhe zu ftören 
oder durch Geſchrei den Sicherheitöbenmten Mißfallen oder Geringſchätzung zu bezeigen: 
Sachſen 4. 147, Hamburg 4. 83. Al Erſchwerungsgrund bet anderen Verbrechen 
tennt ihn Darmftadt A. 163 und früher Hannover U. 161. Bayern und Ba— 
den erwähnen ihn nicht. Teihmann. 

Aufruhr (resistentia quae fit magistratui) tft die von einer öffentlich verſam— 
melten Menge verübte Wiverfeglichfeit gegen die Obrigkeit. Der Begriff der Menge hängt 
nicht, wie Feuerbach meinte, von einer beftimmten Zahl‘ von Perfonen (10) ab, ſondern 
ft nah den im einzelnen Falle vorliegenden Umſtänden zu beurtheilen. Als Obrigkeit 
ferner gilt jeder im betreff. Falle mit Ausführung des obrigkeitlihen Willens beauftragte 
Beamte und muß die Abficht auf Beugung des Willens der Obrigfeit (seditio simplex), 
nicht aber auf Veränderung der Verfaſſung (seditio qualificata) gerichtet fein. Das 
Verbrechen iſt vollendet ſchon mit der erfolgten Wiverjeglichkeit, während Wächter 
Weiske's Rechtslexikon I. S. 470) für das gem. R. hiezu erforbert, Daß durch die Hand- 
lungen der Menge für die Obrigkeit ein Zuftand des Zwangs, fer e8 auch nur worüber- 
gehend, eingetreten if. ine härtere Strafe, als die übrige Menge trifft die Anführer, 
Nädelsführer umd gilt Bewaffnung als Straferhöhungsgrund. Die röm. Ausdrücke turba, 
tumultus, seditio haben verjchiedene Bedeutungen, ftellen aber feine technifche Bezeich- 
nung eined gewillen Delictd dar. Der Begriff turba war wichtig, theil® weil gemilfe 
Handlungen in turba verübt härtere Folgen nach fich zogen, theils weil fie die Form der . 
vis publica war. Das Wort tumultus wurde gebraucht bei Verbrechen, mo Zus 
fannnenrottungen ftattfinden, bedeutete auch plögliche Gefahr, oft auch Volksaufſtand. 
Seditio endlich bezeichnete Empörung, Zufammenrottung der Bürger gegen einander, meift 
auch Das ohne Complott geichehene Auftreten einer Volksmenge zu Erreichung eines be- 
ſtimmten Zwecks. Im gem. R. finden wir durch Art. 127 der P.G.O. den X. des Volks 
gegen die Obrigfeit bedroht und fernere Beitimmungen in den Reichögef.: Reichsabſchied 
v. Speier 1526 8. 1. 8, v. Augsburg 1526 8. 4, v. 1530 8. 70, v. 1654 8. 178, 
Reichsſchluß 1731 8. 2. 5. Die Strafen find gemeinrechtlich arbiträr. Unter den 
neueren Geſ. trennt Bayern Art. 104 den A. als sed. qualificata von dem Auf- 
ftande als sed. simplex in Art. 139. Am genaueften ſpricht Sachſen U. 149. Bon 
einem Zuſammenrotten fpreden Preußen 8. 91, Bayern 4. 139, Defterreid 
$. 73 Aufſtand 8. 68), Würtemberg A. 175—179 (menigftens 10 Perfonen über 
16 Jahre), Braunfhmeig 8. 96—100, Baden $. 622—630, Darmftadt U. 
154— 162, Didenburg 4. 88—90, Hamburg 9. 80. Sehr furz ıft Lübeck 
8. 70. 71. Die Strafen find Gefängnig, aber auch Arbeitshaus, ſelbſt Zuchthaus. 
Der C. p. kennt 1) sedition als Vereinigung einer bewaffneten Bande, um Staatseigen⸗ 
thum u. ſ. w. zu zerftören oder zu plündern, die öffentliche Macht anzugreifen oder thr 
zu wtberftehen a. 96—98. 100; 2) rebellion d. h. jeden Angriff gegen öffentliche Beamte 
a. 209; 3) réunion armde von mehr als 20 Perjonen a. 210 oder weniger a. 211— 
214; 4) röunion des rebelles a. 219; 5) delit de Yattroupement a. 100. 213. 
Der code beige kennt rebellion avec et sans armes a 269. 271—274; a, 270 
betrifft Widerftand gegen Telegrapbenbeamte; ferner noch delit de Y’attroupement a. 
273. 134. Der codice penale italiano fennt ribellione armata e non ar- 



90 Augenihein — Augenſcheinseinnahme. 

mata, riunione di ribelli a. 247— 256; handelt von bewaffneten Banden im Sinne der 
a. 96—98 des C. p. in den a. 162 bis 166, von andern Banden (associazioni di 
malfattori) in a. 426—430. | 

Lit: Wächter in Weiske's Nechtslerifon I. 466-472. — Wächter im R. Ard. d. 
Crim. R. N. 5. 1835, ©. 469—492. — Hepp, die politifchen und unpolitifhen Staatsverbr. 
und Berg. Tüb. 1846. — Weisfe, Hochverrath und Majeftätsverbr. crimen majestatis ber 
Römer, Leipz. 1836. — Zirkler vom MajeftätSverbr. und vom Hochverrathe, Stuttg. 1836. — 
Köftlin die Perbuellio unter den röm. Königen, Tüb. 1841. — Feder, das Staatsverbr. des 
Hochverraths nad) den Hetebegrifien ber Vorzeit und der Gegenwart, Stuttg. 1850. — Mitter- 
mater im Staatslerilon v. Rotted und Welder. — Abegg im Ard. des Crim. R. 1835, 
©. 205--238. Teihmann. 

Augenſchein (inspectio ocularis), die ummittelbare und in amtlicher Eigenfchaft 
vom Richter vorgenommene Sinneöwahrnehmung, der ficherfte Modus der Perception von 
beigebrachtem Beweismaterial. Die Parteien fünnen behufs Führung des Beweiſes darauf 
antragen, aber außerdem tft der Richter befugt, um eine genauere Anſchauung von dem 
Streitobject zu erlangen, die Einnahme ex officio zu veranlaffen. Dieſe letztere gefchieht 
durch Befichtigung des betreffenden Gegenftandes im Gerichtölocal oder an Ort und Stelle 
ſei e8 ſeitens des ganzen Richtercollegs, ſei e8 jeitens eines einzelnen ‘Deputirten. Dabei 
werden die Parteien, nöthigenfall8 auch Sachverſtändige zugezogen. Für die fpätere Be 
nutzung wird der Befund in einem Theil der Acten bildenden Protocolle conftatirt. 

B. Hinſchins. 

Augenſcheinseinnahme. Der Augenichein, die ımmittelbare Beobachtung mit 
dem ficherften der menfchlichen Sinne ift die ſubjectiv zumerläffigfte aller Quellen der Er- 
fenntnig, die befte Grundlage zur Verftändigung für Mehrere, die über dieſelbe Sache ein 
Urtheil abgeben follen, daher von großer Wichtigkeit im Strafverfahren überhaupt, ind- 
befondere aber auch in den Verhandlungen vor dem erfennenden Gericht, vor Schöffen, vor 
Geſchwornen. Dies leuchtet am Marften überall da ein, mo der Gegenſtand des Verbrechens 
vorgelegt werden fann, wie bet Münzfälfehung, Urkundenfälſchung, auch für jeden andern 
Tal von Handichrifterwergleihung, bei welcher Jedem das eigne Auge zuverläffiger 

- erſcheint als das, nur die Aufmerkſamkeit etwa noch ſchärfende Gutachten von ſog. Schreib» 
verftändigen. Weiter bietet die Anfiht von Waffen, von Meffern und Beilen, von 
bfutigen Kleidern, Yunten, geftoblenen, am Thatort gefundenen Sachen jehr oft den beften 
Anhalt, um die Glaubwürtigkeit von Angaben der Zeugen, der Angellagten zu präfen, 
und eine klare Anſchauung von dem wahren Hergang bei der, der Vergangenheit ange: 
hörigen That zu gewinnen. Die englifche Jurisprudenz gebt noch weiter. Auch Das 
Auftreten des Angeflagten und der Zeugen, ihre äußere Erjeheinung im Allgemeinen, ſowie 
ihr Verhalten in den Augenblicken der Erörterung der, für die Schuldfragen erheblichften 
Einzelheiten wird dort zur „Realevidenz“ gezählt. Sehr mit Recht. Es ift für die Bildung 
der Ueberzeugung von der größten Wichtigkeit. — Die bisher berührten Bälle der unmittel- 
baren A. find indeß in Geſetz und Ateratur innerhalb Deutichlands felten näher gewürdigt. 
Unter jenem Namen wird vielmehr in der Regel nur die mittelbare A. verftanden, d. 6. 
eine ſolche, welche dem erfennenden Richter in der Geftalt eines Protocoll® des Unter: 
ſuchungsrichters — oder auch nur eines vereideten Protocollführere — vorgeführt wirb. 
Sie tritt ald Erſatz der eigenen Beſichtigung da ein, mo dieſe nur mit unverhältnigmäßigen 
Weitläufigkeiten erreihbat, fo bet Brandftiftungen, insbeſondere außerhalb des Gerichts⸗ 
ortes, bet denen es ſtets wünfchenswerth bleibt, eine genaue, durch Handzeichnung möglichft 
Klar gelegte Einfiht in die örtlichen Verhältniffe zu erhalten: Entſtehnngspunkt des Feuers, 
Ausdehnung des Feuers, Gefahr für andere Befisungen, Wohnhäuſer, Scheunen, Wal- 
dungen u. dgl. Sie wird ferner da zur Nothmendigfeit, wo die Gegenftände, an Denen 
Berbrechen verübt fern jollen, rafcher Veränderung ausgelegt find, oder die entſcheidenden 
Mertmale durch Transport in die Gefahr einer völligen Umgeftaltung gerathen. Dies iſt 
namentlich bei Leichen der Fall, doch oft auch bei ven verlegten Körpertheilen Lebender, 
u. dgl. m. Meberall geht bier die Aufgabe des Beobachtenden dahin, alle welentlichen 
Einzelheiten genau zu ermitteln, zu verzeichnen und zu verichreiben, jo daß jede möglicher- 
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weile für das erfennente Gericht erhebliche, dahin einfchlagenve Frage vorweg ihre Beants 
wortung finde. Es bedarf daher einer eingehenden Schilverung ber wahrgenommenen 
Ericheinungen, nicht minder aber der Ausſprache über das Bermiffen foldher Spuren ober 
Merkmale, deren Vorhandenſein vermuthet werben könnte. Das Gedächtniß des Beobadh- 
tenden reicht höchſt ſelten Hin, um fpäter mündlich noch etwaige Ergänzungen mit Sicher: 
beit Tiefern zu fünnen. Nichts kann demnach gefährlicher werden, als Kinfeitigfeit der 
Ermittlung. Diele ift oft ſchwer vermeiblih, wenn nicht vorweg einigermaßen erfichtlih, 
welche Richtung die Vertheidigung nehmen möchte. Deshalb find neuere GEſgbb. 4. 2. 
Wäürtemberg) damit vorgegangen, die Zuziehung des Verbächtigen, oder des Vertheidigers 
bei jeder X, ſoweit thunlich, vorzuichreiben, alfo auch für das Borermittlungsverfahren. 
Handelt es fih um Thatfachen und Feftftellungen, welche nur das Auge eined Sachkun⸗ 
digen richtig zu erfennen und zu treffen vermag, jo Tiegt dem Richter deren Zuziehung 
od, oft nach freier Wahl. Deren visum repertum ift vom Richter in das Protocol 
hinein zu nehmen, was bei Aerzten meift nach deren Dictat geichteht. Tür die Haupt: 
verhandlung bildet trog der Mündlichkeit des Verfahrens die Verlefung des Augenfcheins- 
protocolls einen Beftandtheil der Beweisaufnahme;, doc regelmäßig nur wenn es in der 
geſetzlichen Form aufgenommen worden. Sind Zeugenausjagen darin eingewebt, jo follte 
biefür die Vorleſung durch deren Verhör ſtets erſetzt werben. 

Lit: Saran, Die Stellung de Unterf. Richters bei Einnahme des Augenſcheins. Goltd. 
Ad. 13. ©. 743 f. Beft Grundzüge des englifch. Beweisſsr. 8. 15. 22. 173 f. 

Sigb.: Preuß. Crim.Orbn. $. 124. 133 |. Verordn. v. 3. Jan..1849, 8. 19. 22. neue Prov. 
Verordn. v. 25. Juni 1867 8. 168. Baiern Str.G.B. II. U. 232 f. 240. Wirtenbeg A. 212. 

aper. © 
Anguftinus, Antonius, geb. 1517 zu Saragoffa, ſtudirte zu Alcala, Sala- 

manca, Bologna, Padua und Florenz, wurde 1544 Auditor Rotae, Biſchof von Alıfi, 
1557 Gejanbter ber Ferdinand I., 1558 Biſchof von Lerida, 1562 auf dem Concil von 
Trient, ſpäter Bifchof von Tarragona, ftarb 1586. 

Schriften: Antiquae collectiones Decretaltum, Par. 1609. — De propriis nominibus 
Pandectarum Florentinarum, Tarrag. 1579. Dialogorum libri II de emendatione Gra- 
tianı Baluz notis ill, Parisiis 1760. — Juris pontificii veteris epitome, Par. 1641. — 
Opera omnia, Lueca 1765— 1774. Teihmann. 

Ausland Berbrehen gegen das 4). Soweit das Staatögebiet oder das 
Bundesgebiet vereinigter Staaten, foweit veicht mit der Staatsmacht auch das öffentliche 
Recht deſſelben. Ungeachtet diefer ſcharfen Inbividualifirung durch das Territortalitätsprincip 
bleiben die Staaten nebft ihren Bewohnern nicht nur im nationalen, politifchen, mercan= 
tilen, fonbern hinab bis auf den täglichen Lebensverkehr auf einander angewieſen. Diefer 
kann ohne die Anerkennung einer weit greifenden Rechtdgemeinihaft auf die Dauer nicht 
beftehen. Die Grunbfäge berjelben haben zwar nicht in einer die Gefammtheit ver Völfer 
be Weltrechtsordnung, wohl aber in zahlreichen StaatSwerträgen und darüber 
hinaus aud in Strafbeftinmungen ihren Ausprud gefunden, melde einen unmittelbaren 
Schuß der wichtigften Hoheitörechte fremder Staaten in fich jchließen, aber unbedingt nur 
da zur Anwendung kommen, wo gleichzeitig einheimifche echte bevroht erfcheinen. Dies 
insbeſondere bei Eingriffen in die Münz- und Juſtizhoheit durch Fälſchung ausländiſchen 
Metall: oder Papiergeldeg oder öffentlicher ausländifcher Urkunden nebft den nächſtver⸗ 
wandten Verbrechen, welche den Geſchäftsverkehr im Inlande fehr empfindlich berühren. 
Feindſelige Handlungen gegen befreundete Staaten bleiben dagegen ohne Antrag der aus- 
wärtigen Regierung over ihres Vertreters regelmäßig ftraflos, namentlich nach den neuften 
Rd. Entww. „Befreundet“ deutet nicht blos auf den Friedenszuftend, ſondern aud) 
auf eine, in veröffentlichten Stantsverträgen oder Geſetzen verbürgte Gegenſeitigkeit, melde 
fir die Staaten Deutichlands bereits in dem nationalen Bande liegt, und um beöwillen 
allfeitige Anerfenmmg geniekt. Für deſſen Norden fallen im Sinne der Str. Gſgb. fort: 
an die Grenzen des Bundesgebietes zufammen mit ben Grenzen von Inland und A. AS 
„feindielig” werben ſolche Handlungen gegen das befreundete U. angefehen, melde gegen 
ven Heimathsſtaat oder feinen Fürſten verübt Hochverrath ober doch eine hochverräthes 
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Rechts und einer fittlichen Verpflichtung, Verbrechen zu ftrafen, wo immer und von wen 
immer fie begangen find, wenn fie nur den Charakter innerer Strafwürbigfeit an fich 
tragen und nicht geringfügiger Natur find, wobei zugegeben wird, daß zur Vermeidung 
völferrechtlicher Berwidlungen diefe |. g. „Weltrehtspflege‘ gegenüber Ausländern 
zunächft in der Form des Auslieferungsanerbietens an denjenigen Staat, in deſſen Ge— 
biet das Verbrechen begangen wurde, auszuführen fer, und der Staat erft dann im In— 
land ftrafen folle, wenn dieſes Anerbieten fruchtlos geblieben (hiecher gehören mit ver— 
ſchiedenen Modificationen im Einzelnen Grolman, Jenull, K. E. Shmid, R. ©. 
Zahariä, Krug, R v. Mohl, Reinh. Schmid, Carrara). Faſt vollftändige 
Einigkeit berricht übrigens in meuefter Seit darüber, Daß denjenigen, welde im 
A. gegen einen ausländiſchen Staat ein fog. politiiches Verbrehen begangen haben, 
Alylreht zu gewähren fer, d. h. daß fie weder auszuliefern (oder doch nur mit dem 
Vorbehalt, daß fie zwar wegen etwaiger gemeiner Verbrechen aber nicht wegen des be= 
gangenen politifchen Verbrechens beftraft werden dürfen, auszuliefern) noch im Inland zu 
beitrafen ſeien, da bei diefen Verbreden die Uebung der Weltrechtspflege (in der Form 
der Auslieferung oder der Beitrafung) nur zu leicht eine Unterftügung des Unrechts, 
der Willkür und Oewaltthätigfeit werden fan. Dieſer Gedanfe tritt überall in unferen 
Auslieferungsverträgen der neueften Zeit zu Tage. Abgeſehen hiervon hulvigen die 
meiſten beutichen Gelege dem Perſonalitätsprincip mit mehr oder weniger Annäherung 
an das Territorialprincip. Allgemein werben ferner Verbrechen geftraft, die von Aus— 
ländern um A. gegen ben inländilchen Staat verübt wurden, von mehreren Gefeb- 
büchern auch die von Fremden im X. gegen inländiſche Untertfanen begangenen Ver— 
brechen (jo von Würtenberg, Baden, Thüringen, Baiern, Hamburg). Nach öfterr. R. 
aber, (in abgeſchwächter Weife nach braunfchw. und ſächſ. R. und dem öfterr. Entw.) 
wird Weltrechtspflege geübt. Der Nd. Entw. fteht dem ZTerritorialprincip leider ebenjo 
nahe wie das preuß. Str.©.B. In der Regel bleiben nach diefer Anfchauung die im U. 
verübten ftrafbaren Handlungen im Inland ſtraflos. Doch Tann (nit muß) auch im 
Inland beftraft werden: 1) ein Ausländer der im U. gegen das Inland Hochverrath, 
Majeftätsbeleidigung oder ein Münzverbredien begangen hat; 2) ein Inländer in den: 
felben Fällen und in dem bes Landesverraths; 3) ein Inländer, der im A. eine nad 

0 
| 
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mländifhen Gefegen ſtrafbare Handlung Degeht , falls diefe auch nach dem Gelege des fee 
Orts, wo fie begangen wurde mit Strafe bedroht ift. 

Lit.: Abegg über die Beftrafung ber im Ausland begangenen Berbr. 1819. Cosmann 
de delictis a cıvıbus extra civitatem suam admissis 1827. Tittmann die Strafredhts- 
pflege in völterrechtlicher Hinficht 1817. Witte, F. meditationes de jure internationali criminali 
1343. Krug das Internationale. der Deutfchen 1851. Berner Wirkungsfreis des Str.Gef. 
nah Zeit, Raum und Berfonen 1553. R. v. Mohl die völferredhtlihe Lehre vom Afyle in 
befien St.R., BR. und Politit I Band 1860, ©. 637 ff. v. Bar das internationale Priv. 
und St.R. 1862. Reinh. Schmid die Herrfchaft der Gefete nach ihren räumlichen und zeit- 
fihen Srängen u. f. w. 1863. Bremer Gerichtsſaal XVII. S. 418 ff. Carrara Delitti com- 
mes ri estero 1867. Heinze in Goltdammer's Ardiv für preuß. Str.R. 1869, 

. 906 ff. 

Befegbb.: Preußen 85. 4, 67—70, 73; Defterreih 88. 36 — 41, 234, 235; Sadfen U. 
2-9, 121; Baiern A. 10— 14; Hamburg A. 2-4; Oeſterr. Entw. 88. 4 . 4— 10; No. Entw.&. 3 
58. 4—6, 74-77, 84. Bol. noch das Nd. Bundesgeſetz betr. Die Gewährung ber Rechtshülfe ne 2. 
vom 21. Juni 1869, 2. Abſchnitt, namentlich 88. 20—27, 33—35. 6 

eyer. 
Auslaud (Vollſtreckbarkeit der im U. ergangenen Erkenntniſſe) 

Freiſprechenden Erkenntniſſen des A. in Strafſachen wird immer allgemeiner die Wirkung 
beigelegt, der Anwendung des Grundſatzes ne bis in idem zur Grundlage zu dienen. 
Abweiſende Erkenntniſſe des A. in Civilproceßſachen können wegen des Koſtenpunctes zur 
Anrufung des inländiſchen Richters führen. Nach preuß. Spruchpraxis iſt der darauf 
geſtützte Anſpruch als Entſchädigungs- nicht als Judicats-Klage zu behandeln, das Erkennt— 
niß Beweisſtück. Vollſtreckbarkeit im eigentlichen Sinne tritt erſt da in Frage, wo ein 
verurtheilendes Erkenntniß mit dem Verlangen der Vollſtreckung einem inländiſchen Gericht 
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unter der ausdrücklichen oder ftillichweigenden Behauptung vorgelegt wird, daß es nad 
dem Recht des A., wo e8 ergangen, vollitredbar je. — Iſt e8 ein Straferfenntniß, 
und betrifft e8 einen Ausländer und zwar einen Unterthan des anfuchenden Staates, ſo 
regelt fi) das weitere Verfahren nach den — ein Aſylrecht als ſolches nicht anerfennen: 
den — Orundfägen über Auslieferung und den darüber in großer Zahl gefchloffenen 
Staatöverträgen. Betrifft es aber einen Inländer, jo tritt weder Auslieferung noch . 
Strafoollftredung ein, fondern nad dem Ermeſſen der Staatsbehörde eine anderweitige 
Berfolgung im Inlande, fofern auch deſſen Gejege Strafbarkeit begründen. Betrifft $ 
endlih einen Ausländer eines dritten Staates, fo tritt gleichfalls nicht Strafvoliftredung 
oder Auslieferung ein, aber je nach dem Ermeſſen der Polizeibehörde Ausweiſung deſſelben 
aus dem Staatögebiete als eines Läftigen. — Ohne Einfluß auf die Beurtheilung wide 
es fein, ob die Strafe im Wege des Criminal- oder nur des Civilproceſſes verhängt 
morben. Weit ftreitiger ıft die Behandlung reiner Civilerkenntniſſe des A. Betreffen fie 
Statuöfragen, jo wird ihnen Anerkennung kaum verfagt werden können; doch wird fih 
dann auch felten eine Volftredungsfrage daran knüpfen. Die preuß. Spruchpraxis Bat 
dem ausländischen, preußiſche Unterthanen trennenden Eheſcheidungserkenntniß Rechte: 
wirfung beigelegt. Handelt e8 ſich aber um eine durch ein auslänbilehes Erfenntniß dem 
Kläger oder Widerfläger zugeiprocdene Yorderung: kann dieſelbe von dieſem durch einen 
einfachen Erecutionsantrag — 3. B. auf Eintragung in's Hypothekenbuch — oder durch 
die Yudicats-Mandats= oder eine Ähnliche Klage geltend gemacht werben, oder muß von 
ihm auf das urſprüngliche Sachverhältniß zurüdgegangen werden? Die preuß. Sprudr 
praris hat fih für das legte ausgeſprochen. Das Urtbeil bat demnach nicht Vertrags 

, wirtung (jud. contrahitur); es würde auch nicht den particularredhtlich anerkannten 
Urkunden mit Erecutivclaufel gleich zu ftellen jein. Die Enſcheidung tft nicht ohne Wider: 

. spruch geblieben. Andere deutiche Höchftgerichte find meiter gegangen, ſogar bis zur Yu: 
laffung des einfachen Executionsantrages. Dann bleibt jedenfalls zu prüfen, ob ein zu 
läſſiges Erecuttonsmittel vorgeſchlagen (nicht Haft, nicht verbotene Beſchlagnahmen u. dgl... 
Iſt Das Vollſtreckungsgeſuch von einem ausländiſchen Richter ausgegangen, jo bleibt beifen 
Zuſtändigkeit zu prüfen, demnächſt dem Gefuche Folge zu geben. In den Einzelheiten, 
auch bezüglich der zuläffigen Einreven Herrfcht viel Meinungsverſchiedenheit. — Alle bes 
rührten Grundſätze können vertrags- oder geſetzmäßig — dort regelmäßig auf Grundlage 
verbürgter Gegenſeitigkeit — anders geregelt werden. Alm weiteften darin vorgeſchritten 
ft der Nd. Bund, innerhalb deſſen in Straffachen und in birgerlihen Rechtsftreitig- 
fetten die Gerichte fich Rechtshülfe zu Teiften haben, gleichviel ob fie demſelben oder ver: 
ſchiedenen Bunbesftaaten angehören, ob das erfuchte das erfuchende Gericht für zuftändig 
hält oder nicht. Nur geringe Modificationen find in Nüdficht auf etwaige Verſchieden— 
heiten ber Barticulargeiepe zugelaffen. 

Lit und Gſgb.: Gef. betr. d. Gew. der Rechtshülfe v. 21. Juni 1869, „Bunbesgefehblatt‘' 305 !. 
Staatsverträge bei v. Rönne, Erg. z. Crim. Odn. 8. 96, A.S.D. I. 7. 8. il f. Preuß. A.G.O. 
I. 24. 8. 30. Boigtel, Vollfiredung ausländ. Urtheile, Deutfhe Ger. Ztg. 1862. S. 135 f. 
v. Bar das internationale Priv. und Str.R. 1862. Wetzell Syſtem der ord. Eiv. Proc. 

.. 8 38. 30 f. Präjud. d. Ob. Trib. zu Berlin über Fragen bed intern. Priv.R. v. K. G. Rath 
tr Delzen, Schletters Jahrbb. 12, 81 f. 169 f. 271 fi Schaper. 

Anslieferungsverträge. Für Auslieferung wegen gemeiner Berbrechen find 
| Battel, Berner, Bluntſchli, Pözl, Bar und v. Mohl, auch wegen politifcher 

Berbrechen nur Dollmann, wegen diefer bei politifch eng verbundenen Staaten (Staa: 
tenbund und YBundesftaaten) Bar, Bluntfchli, Berner. Zur Abgrenzung der Aus— 
lieferung ift der Begriff der delieta iur. gent. zu unbeftimmt (Berner), Die Unter: 
ſcheidung zwifchen Verbrechen (crimes) und Vergehen (delits) zu verfchieven und nach den 
Strafen (peines afflictives und infamantes franz. Gfgb., Zuchthausftrafe italieniſche 
Verträge) nur theilmerfe anerkannt. 

England liefert aus wegen Mord, Fälſchung, beträgertfchen Banquerotts —— 
1862 

ord, Mordbrotmerei, Fälſchung, Raub, Seeränberei«(B. m. ven Bereinigten 
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Staaten von Nordamerika vom 9. Auguft 1842). — Die Bereinigten Staaten AP en 
von Nordamerifa aud für Nothzucht, Unterfchlagung, Diebftahl (8. zn. Frankreichs. er 
vom 9. Novbr. 1843 und additam. vom 24. Febr. 1845). — Belgien auch fi yzyer 
——— und falſches Zeugniß (B. mit Frankreich vom 22. Nov. 1834), außerdem „42%... 5 
für Prellerei und Erpreflung (V. mit Preußen vom 29. Juli 1836, mit Kurbeffen und Ä 
Hammover 1 845, mit Baiern, Braunſchweig, Sächſiſchen und Anhaltiſchen Herzogthümern, 
der Schweiz 1846). — Frantreihs BB. mit Sardinien vom 23. Mat 1838, mit 
turemburg vom 26. Sept. und Holland vom 8. Nov. 1844 enthalten dieſelben Verbrechen 
wie feine BB. mit Belgien, geringe Abweichungen (bald Hinzufügung von Anftiftung zu 
falſchem Zeugnig, bald von Papiergeldfälſchung, bald Nachahmung von Stempeln), die 
DD. mit Toscana vom 11. Sept. 1844, mit Sicilien vom 14. Juni 1845, mit Preußen 
vom 20. Auguft 1845, mit Baiern vom 23. März 1846, mit beiben Medlenburg und 
Oldenburg 1847;" im B. mit Hamburg vom. 5. Febr. 1847 famen Hinzu Baratterie 
und Aufruhr der Schiffsmannſchaft; mit dem Königreih Sachſen vom 28. April 1850 
abus de confiance domestique; im B. mit Spanien vom 26. Aug. 1850 verſchiedene 
Dualificirungen der soustraction frauduleuse und Nachmachung des Stantsfiegels; be— 
deutende Abweichungen um B. mit dem SKirchenftant vom 19. Juli 1859 3. DB. wegen 
Entmannung, Abtreibung der Leibesfrucht, Schläge, abfichtliher VBermundungen u. a. — 
Die Schweiz hatte in den BB. mit Baden vom 30. Auguft 1808 und 25. Nov. 1820, 
mit Oefterreich vom 14. Juli 1828 und Frankreich vom 18. Juli"1828 die Verpflichtung 
zur Auslieferung auch politiicher Verbrecher übernommen, ebenfo Preußen, Defterreid 
und Rußland in Bezug auf die ehemals polniſchen Landestheile (Convention vom 
4. Januar 1834). Dagegen wird anbererfeits die Nichtauslieferung wegen politifcher 
Verbrechen befonders ftipulirt entweder mit Inbegriff der mit ihnen conneren Verbrechen 
(belg.-franz. und franz.=holländ. V.) oder ohne die letzteren (preuß.=franz. und franz.ipan. V.). 
Degen aller Verbrechen und Vergehen wurde ausgeliefert nach den abgelaufenen Conven- 
tionen zwiſchen Preußen und Rußland vom 29./17. März 1830, 20./8. May 1844 und 
8. Aug./27. Sul. 1857 (A. XVI 1.) mb in den B. Bortugals mit Spanien vom 
3. März 1823. Defterreih und der Kirchenflaat vereinbarten am 5. Dechr. 1856 Aus— 
tieferung für Verbrechen in Gemäßheit ihrer rejp. derzeitigen und zufänftigen Gſgbb. — 
Bon Staatenverbindungen bejchloß der Deutſche Bund wiederholt (5. Juli 1832, 18. Aug. 
1836 und 26. San. 1854) und die Bereigigten Staaten von Nordamerifa ( Sonftitution 
vom 17. Septbr. 1787 U. IV. Sect. 2.) Auslieferung auch megen politifcher Ber: 
brechen, wogegen die ſchweizeriſche Berfg. von 1848 U. 50 dieſe ausfchlieft. 

In verfchiedenen belgiichen Verträgen wird das Recht vorbehalten, auch megen ſtipu⸗ 
Iırter Berbrechen aus Rücdfichten ver Billigfeit und Menſchlichkeit nicht auszuliefern. Ver— 
tragsmäßig (belg.=franz. und belg.=preuß., franz. Fr und franz.ipan. V.) verjährt die 
Auslieferungsforverung. — Theorie (8 ar, Blunt A chli) und Praxis (engl. = franz. 
A. 1], a nordam. A. 10] und nordam franz. V. A. 1], preuß.⸗ ruſſ. Convention 
A. XVI.) bedingen, daß nur für Verbrechen, welche in "Heiden Staaten als joldhe gelten, 
angeliefert werde. 

Auslieferung eigener Unterthanen flatwirt nur der V. Englands mit den Vereinigten ® JRR 7 * 
Staaten von Nordamerika vom 9. Aug. 1842 und verſagen ſich Felbſt die deutſchen Bun-“ — * 
desſtaaten (Bundesbeſchluß vom 26. Januar 1845 A. I. 1). Iſt der auszuliefernde* u * 
Fremde Unterthan des requirirenden Staates, jo wird er nach dem Territorialitäts - und ⸗ 
Perſonalitätsprincip an den Heimathsſtaat ausgeliefert (Berner), ift er Unterthan eines 
dritten Staates, jo Tann er enimeber dem Staat der Begehung oder der Heimath aus- 
geliefert werben. Die Verträge beftimmen entweder, Daß der Seimathitant befragt werbe 
(Frankreich mit beiden Medlenburg U. 7, mit Oldenburg U. 7), wobei der requirirte 
Staat trogdem dem Staat ber Begehung ausliefern Tann (Frankreich mit Konigreich 
de A. 7) oder daß Ei ur Auslieferung die Zuftimmung des Heimathöfteuntes erforderlich 
iſt (Frankreich mit Luremburg declarat., mit Baden 
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96 Austobung — Austoofung der Geihiwornen. 

Das Verfahren bei der Auslieferung ift entweder im erften Angriff ein diplomatiſches 
oder gerichtliches oder polizeiliches. Die belgiſchen Verträge verlangen ein Urtheil oder 
einen Unklageact, in den franzöfifchen genügen ber Verhaftsbefehl oder gleichwerthige Ur- 
tunden. Die BB. der Vereinigten Staaten mit Yrankreich bedingen Befehle des „exe- 
eutif“, reſp. Juſtizminiſters, England im V. mit Frankreich vorgängiged Verhör des 
Flüchtlings, im V, mit den Vereinigten Staaten gerichtlide oder obrigfeitliche (magistrate) 
Conftatirung der Evidenz des Criminalfalle. 

Literatur: v. Mohl, Die völterrehtlihe Lehre nom Afyl, 1853 und 1860. Berner, 
DWirkungstreis des Strafgefeges, 1853, ©. 172 fi. Bar, Das internationale Priv.- und 
StR, ©.562 fj. Provö-Kluit, De deditione profugorum, Lugd: Batav. 1829. 
Waymouth-Gibbs, Extradition Treaties, London 1568. Ueber Aſyik. Amann und 
Makquardſen in Rotted und Welders Staatsler. Pözl in Bluntfhli’8 Staatsw.; über 
Auslieferung Marquarbfen in Rotted und Welders Staatler.; Doll wann u. Bluntfgli 
in Blunſchls Staatsw. — Berträge in G. F. v. Mart. Rec. et contin. und in Rec. man. 
p- Ch. d. Martens & Cus: v. eartel (ind, expl.). Bulmerincq. 

Außlobung. Täglich kommt es vor, daß durch öffentliche Belannntinachung dus 
Publicum, oder richtiger quilibet ex populo, zu einer beftimmten Leiftung aufgefordert 
und Dem, der diefe Feiftung effectuiren werde, eine beftimmte Gegenleiftung zugefagt wird; 
fo wird 3. B. ein Preis auögefchrieben für eine künſtleriſche oder wiſſenſchaftliche Arbeit, 
eine Belohnung für Anzeige reſp. Ablieferung eines Verbrechers, für Auffinden und 
Wiederbringen einer verlorenen Sade u. dgl. — Ueber dieſe ſog. A. enthalten die röm. 
Rechtsquellen feine Beſtimmungen, allein es Hat ſich im neueren Verkehr ein darauf ber 
jügliches Gewohnheitsrecht gebildet, welches ſich auf folgende (keineswegs unbeftrittene) Grund- 
hie zurüdführen läßt. 

Die U. ift ein Antrag zu einem Vertrage, ein Angebot an eine unbeftimmte Perſon, 
das durd Annahme zum Vertrage werben fol. Diefe Annahme foll aber nicht in einer 
bloßen Willenserflärung beftehen, fondern darin, daß die Leiftung wirklich der Aufforderung 
gemäß ftattfindet. Durch die gemachte Leiftung erhält Derjenige, der fie macht, das Recht 
den Anträger, Auslober, zur verſprochenen Gegenleiftung zu zwingen. Diefes Recht ent 
fpringt aber nur aus der mit Beziehung auf die A. geſchehenen Leiftung: wenn Jemand 
die betreffende Leiftung (3. B. Wiederbringen der vermißten Sache, Anzeige des Verbrechers 
gemacht hat, ohne von der ausgeſchriebenen Prämie Etwas zu wiffen, jo hat er darauf 
ebenfo wenig Anſpruch als wenn er gar nichts gethan Hätte. — Widerruf von Geiten des 
Auslobers muß ebenſo öffentlich erfolgen als das Angebot ſelbſt, hat aber natürlich, feine 
rüuckwirkende Kraft, fo daß wer bie Yeiftung ſchon begonnen, d. h. zu deren Effectuirung 
bereits Etwas gethan hat, bei vorſchriftsmaͤßiger Ausführung derſelben feinen erworbenen 
Anſpruch auf die verſprochene Gegenleiftung durch den inzwiſchen kundgethanen Widerruf 
nicht verliert. Im demfelben Maße bleiben, wenn ber Auslober ſtirbt, deſſen Erben ger 
bunden. Wird die Leiftung von Mehreren effectuirt, ohne Daß in der A. ſelbſt der Fall 
vorgefehen wäre, fo hat in der Regel der Auslober die zugefagte Summe doch nur ein 
mal zu bezahlen, nämlich an den diligentior;; ift feine Prävention, fo mögen die Con= 
currenten theilen oder looſen. 

Diefe Grundfäge, welche Hauptfählid Bangerom aufftelt, ſcheinen ſowohl ver 
juriftifchen Conſequenz als aud den Rüdfichten der Billigkeit zu entſprechen. Savigny 
betrachtete die U. als Vertrag mit einer unbeftimmten Perfon und ließ gegen den Aus 
Tober nur eine Rlage auf Schabenerfag ex dolo zu. Arudts rechnet die A. zur Vollicitation. 

Quellen: AUPrE.R. L, 11. $. 958—995. (Prämien). 
Lit: Bülow, Abhh. über einzelne Materien des Sig. R. I; Ihering in den Dogm. 
a Schüge in Belter's Jahrbb. V.; Regelsberger, Tivilrechtl. Erörterungen 

Rivier. 

Auslooſung der Geſchwornen begreift das Verfahren, mittelſt deſſen für jede 
Schwurgerichtsſache die Sitzungs— oder Spruch-Liſte hergeſtelit wird. Beim Beginn der 
Sitzung ſtellt der Vorſitzende durch Aufruf feft, wie viele Geſchworne nach der Dienſtliſte 
erſchienen find. Er theilt mit, welche Sache zur Verhandlung komme, und fragt an, ob 

x 
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fih von den Erfchienenen Jemand in einer Tage befinde, vermöge deren er als Richter nicht 
würde mitwirken können, aljo ob er als Zeuge, Sachverſtändiger, Polizeibeamter in der 
Sache betheiligt, ob er darin Rath ertheilt Habe, ob er dem Angeklagten nahe verwandt 
u. dgl. m. Stellt fi heraus, daß die geſetzliche Meindeftzahl der Geſchwornen (24) nicht 
erkhienen, oder daß fie durch die Zahl der Einwandöfreten nicht erreicht werde, fo erfolgt 
die Einberufung von Ergänzungägefchmornen. Sobald mindeſtens 24, höchſtens 30 ein- 
wandöfreie Geſchworne anweſend find, werben deren Namen in eine Urne gelegt. Der 
Vorſitzende zieht einen Namen nach dem andern. Darin befteht die A. Dod nur 12 
Haupt⸗, allenfalls noch 1 oder mehrere Erſatzgeſchworne gehören zur Bildung ver Sieungs- 
liſte. Auf die überſchießende Zahl vertheilt fi das Ablehnungsrecht der Staatsanmalt- 
Ihaft und des Angeklagten, dem bei ungerader Zahl eine Ablehnung mehr als jener 
zufteht. Andererſeits müfjen mehrere, in derjelben Sache Angeflagte fich mit der jo ermit- 
telten Zahl begnügen, und in Ermangelung von Einigung ſich deren Vertheilung, ſchlimm⸗ 
ten Falles mit Hilfe des Looſes gefallen laſſen; wobei die Ablehnung durch Einen für 
Ale gilt. Die Erklärung erfolgt ohne Angabe von Gründen durch die Worte „angenommen“ 
oder „abgelehnt. Schweigen gilt für Annahme. Widerruf ift mur 518 zur Siehung des 
nächſten Namens zuläſſig. Kommen an demſelben Tage noch andere, von der erften ver- 
ſchiedene Sachen zur Verhandlung, jo können die hierin Angeklagten bei Einverftändniß 
der Staatsanwaltſchaft, Das für die erfte Sache gebildete Schwurgericht für fich annehmen ; 
doch müfjen fie bei deſſen Bildung anweſend geweſen fein. Durch die A. wird die Reihen— 
folge der Site und damit der Abftimmung der Gefchwornen beftimmt, nach einigen Ge— 
fegen auch der Vorſteher, nämlich der Erfigemählte vorbehaltlich einer andern a der 
Geſchwornen. — Hauptzwed der Beitimmungen tft, dem Angeklagten einigen Spielmum 
für das perſönliche Vertrauen auf Unparteilichkeit zu gönnen, da die Wahrfprüce that- 
fählich unangreifbar. Die Staatdanwaltichaft beivirft durch die Ablehnungen eine zweck— 
mäßige Vertheilung der Lasten des Dienſtes. 

Sfgb5.: Preuß. Verorbn. v. 3. Yan. 1849 $. 83 f. Gef. v. 3. Mat 1852 $. 68f., neue Prov. 
Berorbn. v. 25. Juni 1867 8. 302 f. Schaper. 

Außercursſetzung. Die auf jeden Inhaber Tautenden Papiere und Urkunden 
fünnen gegen einen reblichen Beflger nicht vindicirt werben (Preuß, ALR. L 15. 
8.45 fi. H.G.B. A. 306. 307); die Thatfache der Innehabung des Papiers legi⸗ 
timirt als Eigenthümer. Vermerkt der Eigenthümer auf eine in die Augen fallende 
Art auf der Urkunde felbft fein Recht an derſelben, fo ift damit nach den Beftimmungen 
des Preuß. U. EUR. die U. bewerkſtelligt. Das Papier hat dadurch vorläufig feinen 
Charakter als Inhaberpapier verloren, es ift in ein Document verwandelt, welches für 
jeven erkennbar den namentlich berechtigten Gläubiger angibt. Während in Preußen und 
zwar in feinem geſammten derzeitigen Gebiet (Gef. vom 16. Juni 1835; 4. Mai 1843; 
16. Aug. 1867) der Privatvermerk wirkſam ift, erkennt die Gſgb. für Braunfchmweig 
‘Gef. vom 19. Dec. 1834), Koburg (Gef. vom 1. Dec. 1858), Sachſen (Gef. vom 8. Juni 
1346 8. 3; 30. Octbr. 1861 $. 17; 30. Dechr. 1861 8. 44) nur die A. durch eine 
öffentliche Behörde an; anderen Staaten ift das Inſtitut überhaupt unbelannt, jo Batern, 
Baden, Würtemberg, Defterreih. In diefen Staaten ift Dagegen nach den Emiffions- 
bedingungen vieler Papiere die Möglichkeit gegeben, an Stelle des Inhaberpapiers ein 
auf Namen Tautendes umfchreiben zu laffen, auch ift in der Vinculirung eine Eigenthume- 
vermerkung und eine Umgeftaltung des Inhaberpapiers in ein Namenspapier befamnt. 
So Lange das Papier außer Curs geſetzt ift, bleiben die X. 306. 307 des H.GB. 
außer Anwendung, was ın den meiften Einführungsgefegen zum H.G.B. noch aus— 
drüdlih hervorgehoben ift (3. B. Preußen A. 15; Sachſen 8. 16). Dem außer Eur 
gefegten Papier kann ferne Eigenſchaft als Inhaberpapier durch Die Wiederincursfegung 
zurlidigegeben werden. Es geichteht die durch einen Vermerk: „Wieder in Curs geſetzt“, 
welchen Behörden für fich felbit ertheilen; während für Privatperjonen die öffentliche 
Beglaubigung zur Feftftellung der Perſonidentität oder der Rechtönachfolge nothwendig iſt. 
Der Käufer eines Inhaberpapiers, auf welchem fih A.-Vermerke vorfinden, hat bie Ber- 

v. Holtzendorff, Rechtslexikon 1. 1 
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pflichtung, zu prüfen, ob diefelben auch vorſchriftsmäßig wieder anfgehoben find. Papiere, 
welde mehrfach außer und wieder in Curs gelegt find, werden nur zu ſehr gevrüdtem 
Eurje gehandelt; ausländifche Papiere mit vergleichen Vermerken werden vielfach als über: 
haupt nicht Lieferbar bezeichnet. Im Hanbelöftande ift fein Zweifel Darüber, daß das 
geſammte Inftitut der A. Hinverlich fe, mit den gefuchten Bortheilen in keinem Verhälmiß 
ftehe und deshalb aufgehoben werden müſſe. Dieſe Anficht des Hanvelsftandes tft durch⸗ 
aus berechtigt, die Aufhebung ift nur noch Frage der Zeit. Beim Papiergelde, welches 
eine U. im obigen Sinne nicht erträgt, verfteht man darunter die Einberufung des 
ausgegebenen Papiergelves. | 

Lit.: Wolff in Goldſchmidt's Ztſchr. Bo. 7, ©. 84. Keyßner in Buſch's Arc. 
2b. 6, ©. 231 ff. v. Kerftorf, Verhandlungen des 7. deutſchen Juriſtentages, 1868, Bd. 1, 
©. 123 fi. Dr. Löhr, ebend., ©. 163 ff, Bb. 2, ©. 4: fi. Goldſchmidt, Handbuch des 

dels ·R., Bd. 1, ©. 1201. Keyßner, Zticr. flir Sfgb. und Rechtspflege in Preußen, Bd. 2, 
‚112 fr Keyßner. 

Ausſetzung Hülfsbebürftiger. In der Behandlung dieſes Delicts machen ſich 
zwei Gefichtöpuntte geltend, indem man das enticheivende Merkmal bald in ber ſchuld⸗ 
haften Herbeiführung einer Gefahr für das Leben oder die Gelundheit (oder den Fami⸗ 
lienſtand: Baden) des Ausgefegten findet, bald darin, daß ein zur Obforge für ein be- 
treffende8 Individuum fpeciell Berpflichteter fich Durch die A. oder das Berlafien vefjelben 
der ſchuldigen Obſorge entledigt. Der letztere Gefihtspuntt war im gem. R. der de 
minirende und ift dies auch in einigen neueren Gefegen (Baiern; vgl. Sachen A. 163, 3; 
Baden 260, 2; Würtemberg 257; Heflen 287; Braunſchweig 156, 3). In anderen 
(Preußen, No. Entw., Oefterreih; vgl. Srantreih und Belgien) dominirt der erftere. 

Die Handlung muß gerichtet fein gegen Hülfsbebürftige, mag biefe Eigenſchaft 
fih in dem jugendlichen Alter, in Krankheit oder in Gebrechlichkeit begründen. Den erft: 
erwähnten Grund beichräntt Preußen (feinem franzöſiſchen Borbilde folgend) auf das 
Alter unter 7 Jahren. — Oeſterreich Tennt, darin mit dem gem. R. (vgl. auch das 
Franz. und Belg.) übereinftimmend, lediglich die U. von Kindern. 

Die verbrecheriſche Thätigkeit beiteht entweder a) in der A. ine ©, 
oder b) in dem bloßen Verlaſſen des Hülfsbepürftigen. Für beiderlei Handlungs: 
weifen gelten indeß zum Theil verichiedene Beitimmungen. Ad a) Zur 4. gehört 
nach dem erften der oben erwähnten Gefichtspunfte das Verbringen an einen Ort, we 
der Hülfsbenürftige, fich ſelbſt überlaffen, ver Gefahr des Todes oder der Geſundheits- 
beſchädigung preißgegeben ıft, womit ſich das wirkliche Verlaſſen veffelben verbinden ımuf. 
Nach dem zweiten der oben erwähnten Gefichtspuntte kommt es dagegen auf die bezeid- 
nete Gefahr Hierbei nicht an. Auch genügt nach demſelben ein blos ſcheinbares (eine 
fortgelegte Beobachtung nicht ausſchließendes) Verlaſſen. Ad b) Das bloße Berlaflen 
begründet nach dem erften GefichtSpunfte das Verbrechen dann, wenn darin die Entziehung 
der bisher thatſächlich gewährten (oder geſetzlich geforderten: No. Entw.) Obſorge Tiegt, 
und der Verlaffene dadurch einer Gefahr preiögegeben wird. Nach dem zweiten Gefichte- 
punkte dann, wenn der Verlaſſende zur Fürforge für den Verlaffenen fpeciell verpflichtet war. 

Subject des Verbrechens kann nad dem erften Gefichtöpunfte Jeder fein. Nach 
dem zweiten nur der fpeciell zur Fürſorge Verpflichtete. 

In Betreff des inneren Thatbeftandes ift nach dem erften Geſichtspunkte das 
Bewußtſein von der durch das Ausjegen oder Berlaffen begründeten Gefahr für den An- 
deren voraudzufegen; nad) dem zweiten Gefichtöpunkte im Allgemeinen nur die Abjicht, 
ſich der pflichtmäßigen Obſorge zu entziehen. 

Bollendet ift daS Delict nach der Vornahme ver oben bezeichneten Handlungen. 
Für das Strafmaß beftimmend ift nach dem erften Gefichtöpunfte in erfter Yinie 

der Umfang der bewußter Weiſe für den Anderen berbeigeführten Gefahr (Oeſterreich, 
Frankreich, Belgeen; vgl. Baden, Würtemberg, Sachſen, Helfen, Braunfchweig) ; daneben 
bie Bedeutung des für den Auögelegten etwa wirklich eingetretenen Uebel und der Cha— 
ralter des zwilchen dem Ausfegenden und dein Ausgefegten etwa beftehenden näheren Wer: 

( 
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hältmiffes (Nd. Entw.; Frankreich, Belgien). Nach dem zweiten Geſichtspunkt in erfter 
Linie der Charakter des verlegten Pflichtverhältniffes (Boiern); daneben die Größe ber 
etwa berbeigeführten Gefahr und des etwa wirklich eingetretenen Uebels. 

Bfgb.: Preuß. Str.Sef. $. 183; No. Entw. 216; Sachſen 163; Würtemberg 256—59; 
Baden 260-66; Baiern 246, 47; Heften 256—90 Braunſchweig 156; Frankreich 349—53; 
Belgien 8. 354— 360. Merkel. 

Ausweilung der Fremden, ohne gerichtliches Straferfenntuiß, ift ein echt 
der höchften Regierungsbehörde, beruhend auf dem Bedürfniß des Rechtsſchutzes und ber 
Sclhfthülfe gegenüber dem Ausland und auch dem eigenen Sicherheitsintereſſe. Kine al- 
gemeine U. aller Fremden aus dem Staatögebiete wäre mit dem Rechte friedlichen Ber- 
kehrs unter den Staaten oder der gegenfeitigen Achtung unverträglid. Nach der ftrengen 
Anficht können jedoch während des Kriege oder in Erwartung eines Krieged die Unter- 
tbanen des feindlichen Staates außgetrieben werben. Eine berartige Maßregel ericheint 
zwar nach der neueren Prarid des Völkerrechts unbillig, und wurde auch, als fie von Der 
Pforte in der kretenſiſchen Berwidelung gegen ſämmtliche Untertkanen des Königreichs 
Griechenland (1868) angebroht warb, hart gerägt. An der Berechtigung des Staates, 
eine A. zu Kriegszeiten zu verfügen, kann indeſſen nicht gezweifelt werden. Die A. eines 
Fremden zu Friedenszeiten ift keine Sache der Willkür und des ſchrankenloſen Beliebens. 
Die Regierung, welche einen Ausländer aus ihrem Staatsgebiete wegweiſt, ſchuldet min- 
deſtens der betbeiligten auswärtigen Regierung Auskunft über die Gründe der von ihr 
verhängten Maßregel. ALS ausreichende Rechtfertigung find anzuerfennen: 1) die Ge— 
fährdung der äußeren Sicherheit dur ein feindliches Auftreten des Ausgewie— 
jenen gegen feine eigene oder eine fremde Regierung. Wo das Aſylrecht politifcher Flücht⸗ 
Iinge der Auslieferung entgegenftebt, der Aufenthalt eines Flüchtlings indefien fir Nach: 
barftaaten beprohlich werben könnte, kann entweder Entfernung von der Grenze (Inter: 
nirung) oder A. verordnet werden. Die franzöfiiche Regierung bat während ber legten 
Decennien wiederholentlih die U. franzöfiiher Flüchtlinge aus den continentalen Nadh- 
barſtaaten begehrt und öfters auch gewährt erhalten. 2) Die Abwehr eines vom 
Auslande begangenen Unrechts im Wege der Repreffalie. Nicht jede un= 
beſtimmte Beſchwerde gegen eine auswärtige Regierung würde hiergegen ausreichend fein, 
um einen in das Verkehrs- und Ermwerböleben der Einzelnen tief eingreifenden Schritt 
zu rechtfertigen. Die U. teffinticher Untertbanen durch die öſterreichiſch- lombardiſche Ne: 
gterung wegen politifcher Differenzen (1856) zwiſchen der Schweiz und Oefterreich galt 
deswegen allgemein als ungerechtfertigter Schritt. 3) Die Beſorgniß einer vonaus- 
gewiefenen Ausländern drohenden Rechtsſtörung gegen den ausweiſenden 
Staat, 3. B. Werbung von Truppen für den Dienft einer fremden Madt, und 4) Schä- 
digung wohlbegründeter Staatsintereſſen durd den Ausgewielenen, ohne daß 
deren Berlegung in den Strafgefegen geradezu verboten zu fein brauchte. Unter diefen 
Geſichtspunkt Fällt die Wegweiſung völlig vermögensloſer, ermerbsunfähiger oder geiftes- 
kranker Perfonen, deren fi ein Nachbarſtaat durch Fortſendung etwa entledigt hatte, die 
A. von Berbrechern, welche im Auslande beftraft wurden, fowie folcher, welde in frau- 
dem legis die Naturalifatton ın einem fremden Staate nachluchten, um ſich den Milttär- 
dienfte in ihrem ehemaligen Staatsweſen zu entziehen und hinterher dennoch in demſelben 
domicilirt bleiben. Auf diefem Grunde beruhte die A. folder aus dem preuß. Staate- 
gebiet, weldye, ehemals Frankfurter Bürger, nach der Einverleibung das ſchweizeriſche 
Bürgerrecht erlangt hatten, ohne ihr Domtal in Frankfurt dauernd aufzugeben (1869). 
Die Gründe der A. laſſen fich ſchwerlich erſchöpfend ſpecialiſiren, doch fehlte e8 bisher 
überhaupt an leitenden Gefichtspunften. Tür einen Mißbraud der Ausweiſungsbefugniß 
durch die Localbehörven wäre die Stagtsregterung dem Auslande gegenüber jedenfalls 
verantwortlid), woraus das Intereffe der genaueren Beftimmung über die Ausweiſungs⸗ 
gründe hervorgeht. Mit der Abichaffung der Paßpflichtigkeit in den Culturſtaaten er- 
ſcheint der ehemals üblihe Grund der Legitimationslofigfeit auswärtiger Unterthanen 
jedenfalls befeitigt. Auch die Landesgeſetze enthalten meiftentbeild feine Anhaltspunkte 
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Vendemisire des Jahre® XI erlaubt den Behörden, alle 
der Republik reifen oder dort anfällig find, ohne eine Miſſion 
rung befreundeten Mächten zu haben, auözuweifen, wenn ihre 
‚, die öffentliche Ordnung und Ruhe zu ſtören. In gleicher 
vom 3. Dechr. 1848 in Frankreich den Minifter des Innem 
Präfeeten, Fremde auszuweiſen. Bezüglich der U. von Armen 
Seimatpbepärbe zu deren Wiederaufnahme gelten unter den 
were Abmachungen, welche gegenwärtig für Norbbeutfchland 
seizügigfeit nicht mehr überall anwendbar erfcheinen. 
ommentaries upon International Law I, 407. — Bluntfäli, 
1. — Masse, Droit commercial, I, 427. 

v. Holgendorff. 

e andesvermeifung) ift die nad; neueren Geſetzen bei Ber: 
ıtretende Etrafe, die nach Verbüßung der Haupftrafe als Zu: 
Hfolgende Stellung unter Polizeiaufjicht vertritt. Tiefe, aus 
nur gegen Ausländer zuläffige Strafe kennen unter Androhung 
gung des Ausweiſungsgebots Bayern A. 43. 84. 145. 
T. 45. 183 meift zufolge Verurtheilung zu Zuchthaus oder 
geringeren Strafen, bei Vergehen, falls e8 ein ber öffentlichen 
yefährlicher Menſch iſt — Braunſchweig 88. 23. 124 — 
:hüringen U. 20 — Defterreich bei Verbrechen 88. 25. 
ang genannt, 88. 249. 323) — Hamburg A. 20 und 
Olbenburg 4. 25. 109 — Lübeck 8. 27. — Preu— 
weifung feft gegen Ausländer in den Fällen, wo gegen In: 
Pohzeiaufficht zu erfennen wäre, 88. 29. 115; ferner bei ger 
ußen 8. 146, Oldenburg A. 139, fowie bei gewerbe- 
zußen 8. 266, Oldenburg 4. 248. Außerdem kann 
Händer nach außgeftandener Strafe wegen Bettelns, arbeite 
srfehuldeter Verarmung des Landes vermeifen, Preußen 
ırg A. 114. Falls nah Preuß. R. auf Sandespermeifung 
die Folgen der Nücfehr dem Ausgerviefenen durch den Richter 
m.Orbn. $. 572. Die Beſtimmungen der Gothaer Cm 
8. 7 find durch das Nd. Bundes-Geſ. über die Freizügigfeit 

berührt, nur gelten fortan Regierte eines Bundesſtaates im 
en Staate, der dem Nd. Bunde angehört, nicht als Auslan- 
? jegt gegen ſolche Perfonen auf Stellung unter Polizeiaufſicht 
pp. a. 32. 33 kennt die Strafe des bannissement, d. b. 
Aufenthalts auf franzöſiſchem Boden. 
t die Ortövermweifung, die Schon in dem Röm. R. vor: 
& eine Icbenslänglige und in dieſem Sale mit Vermögens 
:gatio und eine zeitweilige, welche letztere weder Verluft der 
ögen® nad) fi 309 (D. 48. 22 de interdictis et relegatis 

R. ermähnt diefe Strafe P.G.O. U. 127; von den 
& unter der Bezeichnung „Abſchaffung aus einem Orte oder 
t codice penale italiano a. 30 al® esilio locale. 
etradhten die lebenslängliche Verftridung am einen beſtimm⸗ 
ır dies die deportatio, Die Verluft des Bürgerrecht, aller 
gens nach ſich zog. Als mildere Strafe galt die relegatio 
R. fenmt die Verſtrickung an einen einzelnen Ort, POL: 
ven Geſetzen fpreden von Gonfination Würtemberg, 
dice penale italiano a. 29, während andere Gefer 
fung unter Polizeianfficht gelegt haben, ausgenommen Frant · 
vom 8. Juni 1850 eine deportation simple und eine de 
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portation aggravee fennt, die fortan nur Die degradation civique und interdiction 
legale zur Folge haben. 

Lit.: v. Holbendorff, Die Depsrtation als Strafmittel in alter und neuer Seit, 
Leipz. 1859. — v. Holtzendorff's Allg. deutfhe Strafrecht szeitung, 1860, ©. 96— 
110. — Förftemann, Brincipien bes Ihren, Polizei-f., Berl. 1869, ©. 430. 432, — 
Bertauld, Cours de code penal, 3. ed. Paris 1864, p. 206 — 208. 216. 

Zeihmann. 
‚ Autonomie (Recht der Selbftfakung) ift die Befugniß gewiffer Corporationen, zur 
Regelung ihrer inneren Angelegenheiten verbindliche Normen aufzuftellen. In weiterer 
Anwendung wird unter A. nicht blos das Recht der Selbftfagung, jondern auch das ber 
Selbſtoerwaltung verftanden. Mißbräuchlich ſpricht man von A. aud in jenen Fällen, 
wo Das objective Recht Dem individuellen Willen für die Geftaltung concreter Rechtsverhält⸗ 
niffe freien Spielraum läßt. Im Gegenſatz zu dieſer verwirrenden Ausdrucksweiſe ift 
es als weſentliches Merkmal der autonomen Satzung feſtzuhalten, daß fie nicht Rechtsan⸗ 
wendung, fondern Rechtserzeugung zum Gegenftande bat, nicht Rechtöverbältnifie, ſondern 
Kehtsjäge begründet. Im einzelnen Falle manifeftirt fi diefer Unterſchied am beutlichften 
darın, daß durch die autonome Satzung dritte unbetheiligte Perfonen gebunden werben, 
während dem Nechtögefchäfte eine ſolche Wirkung nicht innewohnt. 

Die Eriftenz der A. für die Gegenwart vorausgeſetzt, ftellen ſich für das deutſche 
Priv. R. Sapung und Gewohnheit als die beiden Entſtehungsformen des Rechts dar, 
von welchen erſtere als Gejeg auftritt, wenn fie von der oberften Stantögewalt ausgeht, 
eder als Selbſtſatzung, wenn fie kleineren Verbänden innerhalb des Staates ihre Ent- 
ftehung verbantt. 

Die mittelalterliche Rechtsbildung beruht, ſoweit fie nicht gewohnheitsrechtlichen Ur— 
ſprungs ıft, zum größten Theil auf autonomen Satungen. Dagegen ıft durch die Aus- 
bildung der ſtaatlichen Omnipotenz die U. glei der Bildung des Gewohnheitsrechts ent⸗ 
weder völlig befeitigt oder doch wejentlich beichränft und abgeſchwächt worden. 

Die Trage, melden Körperichaften die A. nad) heutigem R. zuftehe und namentlich, 
ob und inwieweit die Gemeinden das Recht der Selbftfagung befiten, wird durch bie 
einzelnen Bart. R. beantwortet. | 

Gemeinrechtlihe Geltung hat die U. des hoben Adels, deffen Familien in diefer 
Beziehung den Charakter öffentlich = rechtlicher Genoſſenſchaften bewahrt haben. Sie üben 
dieſes Recht in Hausgeſetzen und Yamilienverträgen, welche neben Beſtimmungen rechts— 
geichäftlicher Natur zum Theil auch wirkliche Rechtsfäge enthalten, eine beſondere Erbfolge 
ftatuiren, die Töchter im Erbrecht verkürzen, bejondere Großjährigkeitstermine aufftellen, 
das Weſen und die Folgen von Mißheirathen feftfegen, das Vormundſchaftsweſen regu: 
[ren u. dergl. Durch U. 14 der Deutihen YBundesacte wurde die Befugniß über ihre 
Güter und Familienverhältniffe verbindliche Verfügungen zu treffen, den Familien des 
inediatifirten hohen Adels ausdrüdlich zugefichert. 

Die Grenzen der A. des hohen Adels find durch den Bamtlienzwed gegeben. Bei 
fouveränen Häufern offenbart fih Die Natur der autonomen Satzung unter anderem 
darin, daß fie, ſoweit nicht ſtaatsrechtliche Verhältniffe berührt werden, von der Zuftims- 
mung der Volfövertretung und überhaupt von jenen Borausfegungen unabhängig iſt, welche 
für das verfaffungsmäßige Zuftandefommen von Gejegen Kraft haben. 

Eines der neueften Beiſpiele autonomer Satzung aus den Kreifen des hohen Adels 
bietet das Hausgejeg der Grafen von Giech (Tübingen 1858, befprodhen von Jolly in 
der Fritifchen Ueberſchau, VI, 330 ff). 

Die Eriftenz der A. als Rechtsquelle wird für das heutige deutiche Priv. R. von Mancen 
beftritten. Während man früher in zu weitgehender Ausdehnung die A. nicht nur Corpo⸗ 
rationen, fondern auch Behörden und fogar einzelnen Perfonen beilegte, ſtellt v. Gerber 
die Realität der X. in Abrede. Der Streit dreht ſich namentlih wm die Auffafjung 
der A. des hohen Adels. Gerber fieht in den Aeußerungen derjelben nur Fülle der Recht: 
anwendung, namlich der Begründung von Nechtöverhältnifien, welche das deutiche R. ſpeciell 
für den Abel geichaffen habe und welche aus einer angeblich, größeren Dispofitionsbefugniß 
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n haben ſoll. Im Gegenſatz hierzu 
gebungsacte im eigentlichen Sinne des 
ıamentlich Konrad Maurer und 
‚tionsprincip als die juriſtiſche Seele 
Grund vor, den Begriff vollftändig 

gherzig auf die oberfte Etaatögeralt 
ht blos im Staatsganzen, fonderg 
ates zu bilden vermögen, ebenſo it 
3erbände innerhalb des Stantes ber 

vie: I, 539. v. &erber, Ueber den 
vo, 35 fi. Konrad Maurer, 

U, 229. Befeler, Syſtem des D. 
$. 71. Hermann, De Autonomis 

iörterungen in feinen und Iherings 
rend's Ztiſchr. f. RN u. RKechtspfl 

Heintig Brunner. 
welche auf einem Wechſel unter oder 
iachdem dieſe letztere die Unterſchrift 
Bechfels, die eines Indoſſanten oder 
„ein eigener Wechfel, ein Indoffament 
8 Mitwechfel mit allen Wirkun- 
ten in abstracto, wenn aud nicht 
ift Demnach ein neuer Wechſel, der 
als Mitwechſel beigegeben ift, nicht 
Wedjfelbitrge bezeichnet; wenn auch 

ı U. erreicht werden fann, fo weicht 
d Inhalt ab; die Haftung des Arc: 
diär. Das Inftitut bat feinen Na: 
lore („zur Befräftigung“). 
taub, WR, 8.75.76. Thol HR. 
führlich Swoboda im Arch. f. Bled« 

Gareis. 

ogen, liegt vor, wenn ber Kaufpreit 
nach Maß, Zahl oder Gewicht (ad 

ten nicht mit Unterfcheidung der ein: 
Sefammtpreiß, feftgefegt wird, 3. 8. 
r Gemäldefaommlung für eine runde 
eineswegs, tie oft gelehrt wird, im 
hier per aversionem, abgewandten 
ail⸗Maßftabes getroffen wird. 1. 4 
eontr. emt. 18. 1. Ceiner recht: 

m nur eine befondere Art des Eye: 
meinen auch unter den Regeln, melde 
aud hier ſchon mit der Perfection, 
5. 6. D. eod., das Eigenthum da⸗ 
o. Etundung des Kaufpreifes über. 
zeichenden Grumdregel über den Kauf 
ver bloßen BVerfclechterung fehrt e& 
t biefelbe vom Vertragsſchluſſe ab 
Das Sächſ. G.B. 8. 866 umd ber 
lich der Gefahr mit dem Röm. R. 
lauf in Bauſch und Bogen im Punkte 

der Gewãhrleiſtung. Man unterſcheidet hier die Haftung für einen Mangel an der vor: 
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ausgefegten Quantität und für einen Fehler in ver Befchaffenheit der Sachen. Einen 
Quantttätsmangel muß der Berkäufer dann, aber auch nur dann, vertreten, wenn er 
einen beftimmten Umfang der Sache nad Zahl, Maß oder Gewicht angegeben (nad Preuß. 
R. zugefiert) bat, 1. 2 pr. 4 8.1. 1.13 8. 14 D. de act. emt. 19. 1. Wegen 
eines Fehlers aber dürfen alle gefauften Gegenftände redhibirt werben, wen um befielben 
willen das Ganze als folches unbrauchbar ift; ſonſt nur die einzelnen fehlerhaften Stücke. 
Es fommt daber weſentlich auf Auslegung des Parteimillens an, welcher die Zuſammen⸗ 
gehörigfeit der Gegenftände bald mehr, bald weniger bedingt. 

Renefte Lit.: Gruchot in Goldſchmidt's Ztfchr. für Handels⸗R., III, S. 471 ff. Bat. Kid, 
Ach. für Werhfel- und Handeis-R., VIH, ©. "21, 129 fi. &ı 

Azpilcueta, Martinus, geb. 1491 zu Varaſayn in Navarra, Prof. can. zu 
Salamanca und Coimbra, ftarb in Rom 1586. . 

j Schriften: Consiliorum et responsionum libri V, Lugd. 1591. — Opp. Venet. 
2. 
fit: Hommel, Literatura jurispr., S. 433. Teihmann. 

Ayrer, Iacob, war von 1594 an in Nürnberg Abvocat ‘und trat 1603 in 
pfãlzi ſche Dienfke. 

Er ſchrieb: Hiſtoriſcher processus juris (eine Ueberarbeitung von Jacobus de The- 
ramo: Lis Christi contra Belial), 1597 Nürnberg; Frankfurt 1716 u. öfter. 

Lit.: Stobbe, II, 178. Teihmann. 

Azo (Borcius, Soldanns),lehrtezu Bologna mit großem Erfolge und ftarh 1230. 
Schriften: Lectura de eodice, Paris 1577. Summa zum codex — Institutiones — 

Brocarda — Quaestiones, Sigle, %. 
Lit: Savigny, V, 1— 44. Teichmann. 

B. 
Baco von Bernlam, geb. 1561 zu London, wurde Advocat, trat ins Unter⸗ 

haus 1593, wurde 1607 solicitor general, 1613 attorney general, 1617 Groffiegel- 
bemahrer und 1618 Kanzler. 1620 wurde er der Beftechung angeklagt und zu Gefängniß 
und einer Buße von 40,000 Pfo. Sterl verurtheilt, welche Strafen ihm jedoch bald er- 
laffen wurden. 1624 warb er wieder in feine Aemter eingefeßt und ftarb 1626 im 
Folge angeftelter Experimente. 

Schriften: Instauratio Magna, enth : De dignitate et augmentis scientiarum, engl. 
1605, lat. 1623, deutſch Peſth 1753. — Novum Organum Naturae, 1620; engl. Leyden 1650, 
deutfh Berl. 1793, Leipz. 1830. — Historia naturalis. — Ferner Essays 1597 (sermones 
fideles 1626); De sapientia veterum 1609 — Nova Atlantis — Historia Henrieci VII. 
1622 — Scripta in naturali et universali philosophia, Amsterd. 1653 von Gruter ebirt 
— Opers omnia, Lond. 1740. 1765. 1825—35 (von BasilMontaigu). — Philoſ. Schrif- 
ten von Bouillet Par. 1834. 35 ebirt. Seine Werke franz. von Lasalle Par. 1800-3. — 
Novum Organum von Lorquet Par. 1810. 

Lit.: Piograph.: W. Rawley (1638) fat. — Mallet (1740) engl. — Vauzelles 
1833 (franz.). — Joseph de Maistre: Examen de la philosophie de Bacon, 1837. — 
Delue, Preeis de la philosophie de Bacon. — Bluntſchli, I. 619-631. — Mohl, J. 
189. III. 561. — Macaulay, Essays (überf. v. Bülan), Leipz. 1850. — Lebensbeſchr. v. 
Kuno Fiſcher, Leipz. 1856. Teichmann. 

Bagatellproceß, d. h. das Verfahren in Rechtsſtreitigkeiten über geringfügige 
Gegenſtände. Zwar lehren die gemeinrechtlichen Proceſſualiſten, daß in ſolchen Proceſſen, 
den Bagatellfachen, der ſog. regulär oder unbeſtimmt ſummariſche Proceß ſtattfinden ſoll, 
indeſſen gibt es weder eine gemeinrechtliche Qualification des entſcheidenden Momentes der 
Geringfügigkeit, noch irgend welche allgemein gültigen Normen über die Geſtaltung des 
Verfahrens in derartigen Rechtsſtreitigkeiten. Die Ausbildung des B. gehört vielmehr 
ausſchließlich ven deutlichen Bart. Gigbb. an. Der innere Rectfertigungsgrund für bie 
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Einführung eines befonderen, von dem gewöhnlichen abweichenden Berfahrens liegt darin, 
daß die zahlreichen Nechtöhändel über Kleinere Objecte eine fchnelle einfache Erledigung 
verlangen und damit dem Publikum mehr gevient tft, als mit einer nur auf Koften ber 
Raſchheit zu erreichenden, eingehenden und wiſſenſchaftlichen Behandlung diefer Saucen. 
Ferner kommen die Geſichtspunkte dabei in Trage, daß ber ſtaatliche Koſtenaufwand aud 
zu dem Proceßobject in einem gewifjen Verhältniß ftehen muß und e8 nicht nur im In⸗ 
teveffe der Parteien Liegt, für derartige Angelegenheiten leicht zugängliche Gerichtsbehörden 
zu haben, fondern auch das allgemeine Imtereffe gefördert wird, wenn bier Richter wer: 
handeln, welche mit den Berhältniffen und Perjonen befannt find und in Folge deſſen 
lediglich durch) den Verkehr mit den Parteien unnützes und chicandfes Proceffiren verhüten, 
ſowie die Anerkennung gerechtfertigter Auſprüche Teicht herbeiführen können. Aus bielen 
Gründen werfen die Part. R. die DB. regelmäßig vor die den Parteien zunächft gelegenen 
Einzelrichter. Im Altpreußen gehören 3. B. die B. vor die von den einzelnen rei: 
Gerichten in den Bezirk abdetachirten Kreisgerichtscommiffionen, in den neuen Provinzen 
Preußens vor die Amtögerihte und in Frankreich, jo wie am Rhein vor die Friedens 
gerichte. Als Grenze, bis zu welder der Streitgegenftand als Bagatell-Object gilt, iſt 
in den altpreuß. Provinzen die Summe von 50 Thlrn. GVerordn. vom 21. Juli 1846 
8. 28), in Naſſau, Heſſen-Kaſſel, Schleswig-Holftein und der Rheinprovinz (ebenjo nad 
dem Nd. Entw. $. 3) die von 100 Thlen., in Hannover die von 150 Thlen. (Gef. vom 
31. März 1859 8. 4), in Baiern die von 150 SL, in Würtemberg und Baden bie 
von 200 Fl., endlich in Frankreich die von 200 Francs feſtgeſetzt. Was die Verhand— 
lung dieſer Sachen betrifft, jo wird in den darauf bezüglichen Beftimmungen won den For: 
men ded ordentlichen Proceſſes abgefehen, und ftatt des Schriftenwechſels auf die Klage 
findet gleih ein mündliches Verfahren, deſſen Rejultate freilich protocollirt werden, vor 
dem Einzelrichter ftatt. Selbftverftändlih hat man für dieſes da, wo für den orbent- 
lichen Proceß der Anwaltszwang ſtatuirt ift, auch — und das gilt in allen vorhin er: 
wähnten Yandern — die Nothiwendigfeit der Zuziehung von Anwälten bejeitigt. Einzelne 

. Gfgbb. haben die Erledigung dieſer Procefje noch auf eigenthümliche Weife zu vereinfachen 
geſucht. Im Altpreußen wird bei Klagen auf die Leiftung fungibler Sachen ein Befehl 
(Mandat) erlaffen, das Berlangte zu gewähren oder Binnen einer beftunmten (gewöhnlid) 
14tägigen) Friſt Widerfpruch zu erheben, und im Fall der Unterlaffung des letzteren er⸗ 
langt das Mandat ohne Weiteres die Kraft eines Contumazialerkenntniſſes. Aehnlich iſt 
das in Hannover eingeführte Mahnverfahren, welches fich indefien weſentlich won dem 
preußiſchen Dadurch unterjcheidet, Daß der Gläubiger e8 nicht nothwendiger Weile einzufchlagen 
braucht, ferner auf die Bollftredbarteits- Erklärung des erlaffenen Zahlungsbefehles an- 
tragen muß und der legtere überhaupt feine Kraft verliert, wenn ein folder Antrag nicht 
binnen 6 Monaten geftellt wird. Der No. Entw. (88. 722 ff.) hat dieſe Grundläge 
aboptirt, aber das Mahnverfahren nicht auf Bagatelljachen beichränft, ſondern auch für 
Anfprühe auf höhere Beträge zugelaffen. Endlich find auch die Rechtsmittel, über welde 
gewöhnlich nicht von den Appellationdgerichten, jondern von den Collegialgerichten erfter 
Inſtanz' befunden wird, im B. mehr beichräntt, wie bei den Procefien über höhere Objecte, 
jo kennt 3. B. das Altpreuß. Pre R. allein das nicht Juspenfive Rechtsmittel des Recur⸗ 
ſes, mit welchem nur — unter Ausſchluß des beneficium novorum — Berftöße gegen 
wejentliche Rechts⸗ und Procepgrundfäge gerügt werden können. p ſot 

Hinſchius. 

Balduini, Jacobus, aus Bologna, Podeſtà von Genua, ſtarb 1235. 
Schriften: Libellus instruct, advocatt. — de Io et IIo deereto, Lugd. 1549. — 

De remediis contra sententiam — de confessionibus. 
Lit.: Savigny, V. 99 — 114. Teihmann. 

Baldniuus, Franciscus (Baudouin), geb. 1520 zu Arras, ſtudirte in Lo 
wen, wurde 1548 Prof. in Bourges, lehrte zu Straßburg, Hetbelberg, Douay, Paris, 
Angerd und ftarb 1573. 

Schriften: Comment. in IV libr. Institutionum, Par. 1546 — in leges XII tabb. 
Lugd. 1550. 1583 — in Novellas Lugd. 1548. Jur. eivilis catechesis Basil, 1557. Hal. 1723. 
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tit.: Heineccii, Jurisprud. Rom, et Attica tom. I. — Erſch und Gruber — 
Stobbe, I. 15. Teichmann. 

Baldus de Ubaldis (Baldeschi), Petrus, geb. 1327 zu Perugia, Schüler 
des Bartolus, promovirte 1344 in Perugia und lehrte zu Bologna, Perugia, Piſa, Flo— 
renz, Padua und Pavia, wo er 1400 ſtarb. 

Schriften: Comment. zum Röm. R., Vened. 1615. — lieber liber feudorum 1475 (f. 
Laspey res, Libri feudorum, ©. 107—112). — Ueber bie erſten 3 Bücher der Decretalen, 
Lugd. 1585. — Ueber den Coftniger Frieden. — Consilia Francof. 1599; Venet. 1609. — 
Zufäge 3. speculum des Durantis — Practica judieiaria, Lugd. 1515 — de juris docto- 
nbus(Sapigny, III. 34. 5) — de pactis (Berlini 1582. p. 345 — 417). — Disputatio de 
vi turbativa (Savign * VI. 247). Opera omnia, Taur. 1576. 

Lit.: Savigny, WI. 208— 248. — Hartmann, Das deutfche Wechiel-R., 1869, ©. 17. 
20. 23. 92. Zeihmann. 

Ballerini, Betrus, geb. 1698 zu Verona, lehrte zu Verona Humaniora und 
Theologie, ging 1748 nah Rom und ftarb 1764. 

Schriften: II metodo di 8. Agostino negli studj., Verona 1724, franz. von de la 
Croix, Par. 1760. — De usuris lieitis et illicitis, Bonon. 1747. — S. Zenonis sermo- 
nes, Ver. 1739. — S. Antonini summa theol., Ver. 1740. — S. Raymundi de Penna- 
forte samma, Ver. 1744. — S. Leonis P. M. opera, Venet. 1757. — De vi ac ratione 
primatus Rom. Pontificum, Ver 1776. 

Sein Bruder Hieronymus, geb. 1702, überlebte ihn mehrere Jahre. 
Schriften: Henriei Norisii opera, Ver. 1729—34. — Giberti opera, Ver. 1732. 
Lit.: Erſch und Gruber. Teihmann. 

Baluzins, Stepbanus (Etienne Baluze), geb. 1630 zu Tulle, wurde 
1670 Prof. jur. can. im college Royal, Später nad Lyon relegixt und ftarb 1718 
zu Paris. 

Schriften: Petri de Marca 1. VIII. de concordia sacerdotii et imperii, 1663. — Re- 
ginonis libri II de synodalibus causis et ecclesiastieis disciplinis, 1671. — . Capitularia 
regum Francorum 1677, ed. Chiniac 1780. — Conciliorum riova collectio, 16933. — Vi- 
tae Paparum Avenionensium, 1693. — Historia Tutelensis, 1717. — Miscellanea 1678 — 
1715, ed. Mansi Lucca 1761. — Bibliotheca Baluziana, Par. 1719. — Seine Biographie 
bon ihm und von Ehiniac gefchrichen. 

Lit.: Erfh und Gruber. — Pertz, Mon. Germ. L. L. I. IH. 
Teihmann. 

Bankerott. Betrüglihe oder fahrläffige Herbeiführung wirklicher oder ſcheinbarer 
Zahlungsunfähigkeit. Indem die Geſetze den B. als ein beſonders benamtes Delict in 
dad Syſtem der Verbrechen einreibten, gingen fie von weſentlich verſchiedenen Geſichts— 
punkten aus. Theils nämlih ſah man in ihm nur eine eigenthümliche Form 
der Bermögensbeeinträhtigung, welche aus formellen Gründen einer ſelbſtän— 
digen Behandlung zu unterziehen fer, theils fand man in der Erſchütterung ber 
Creditverbältniffe, welche fih unter gewiffen Vorausjegungen mit dem B. verbin- 
det, das für die ftrafrechtliche Behandlung veffelben entjcheidende Moment und ftellte das 
demgemäß beichränfte Delict unter die Verbrechen gegen die Grundlagen des Verkehrs— 
lebens. Im Zuſammenhange mit dieſem Gegenfage fteht es u. A., daß als mögliches 
Eubject de ftrafbaren B. bald Jedermann gilt, was der erfteren Auffaffung, bald 
nur der Kaufmann (Handelsmann), was der anderen Auffaffung entfpridt. Diele 
legtere ift unzweideutig zur Geltung gebracht im Preuß. Str. Geſ. und im Nd. Entm. 
(vgl. das Franz. und Belg. Str. R.); die erftere dominirt dagegen im Sächſ., Braunſchw., 
Defterr. Str. Geſ. und im Oefterr. Entw. Die übrigen Gejege bringen weder die eine 
noch die andere Auffaffung zu beftunmten Ausdrude. Site ftellen meift dem B. der Kauf: 
leute den der Nichtfaufleute unter anderem Namen („Betrug in der Sant”, „Betrug beim 
Schuldenweſen“ — „fahrläſſiges Schuldenmachen“) in der gleichen Rubrik zur Seite. 
Tie Dabei begegnende Subjumtion des betrüglichen Bankbruchs unter die Beſtimmungen 
über ftrafbaren Betrug (f. auch Oeſterreich) ıft jedenfall nicht correct; da die ſpecifiſchen 
Merkmale des letzteren bei vielen der ausdrücklich zu jenem gezogenen Handlungen nicht 
vorliegen. — In Betreff ver Frage, wer ald Kaufmann zu betrachten fer, wird jeßt 
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Bereitung der dem B. untenworfenen Gegenftände zum eigenen Gebraude 
anpflichtigen frei. Iſt der Bannhert nicht in der Lage ihre Bedürfniſſe in 
Weife zu befriedigen, fo find fie ihrerſeits durch fein Recht nicht gebunden: 
ich find Die B. auf gutsherrliche Verhältniffe, auf ftantliche Verleihung, auf 
over auf factische Vergemaltigung zurädzuführen. Ihre Stellung im heutigen 
inften iſt ftreitig. Die ältere Doctrin faßte fie als Servitutes in faciendo 
negative Serwituten auf. Neuere jehen in ihnen ein eigenthümliches 
er ein fog. dingliches Forderungsrecht. Gerber betrachtet fie als Zuftande: 
selche einem Acte individueller Willtür des Staates ihre Entftehung verbanten. 
tend muß man überhaupt darauf verzichten, Die ®. in cin Rechtsſyſtem 
18 auf das Princip der freien Perſönlichkeit gebaut ift, welche durch das ®. 
Diefed erſcheint ald ein Gewaltverhältnig des Bannherrn über die Bann: 
e fih in diefer Beziehung in partieller Unfreikeit befinden. Die anomale 
. und ihre volkswirthſchaftlichen Nachtheile erklären es, daß der Zug ber 
itigung des Inſtitutes gerichtet ift. In den meiften Ländern Deutjchlands 
. für aufgehoben oder doch für ablöshar erflärt. Im Defterreich wurde der 

durch Gel. vom 30. Juli 1789 beſeitigt, Doc beftchen B. noch 
en Form für geiftige Getränfe in Galizien als ein Reſiduum gutsherrlicher 
8 von ben Großgrundbeſitzern mit Giferfucht gewahrt wird. In Preußen 
re B. durch die Edicte vom 28. Oct. und 2. Nov. 1810 und bie Ge 
vom 17. Jänner 1845, in Sachſen dur Ce. vom 22. März 1838. 
mbad in Weistke's Rechtslexilon XV. 8. v. Zwangs · und Bannrechte, Dun der 
TD.R. IL, 70 ff, Hagemann, Lehrbuch des Landwirtbfhaftsrehts 155—157; 
bb. des D. Priv... von Mittermaier $ 528, 529, Befeler p. 85%, 
‚363, v. Gerber 156 (2). Heinrid Brunner. 

jeac, Jean, geb. 1674 zu Béziers, verließ Frankreich nach Widerruf des 
ıntes, lehrte zu Berlin, Laufanne, Gröningen, wurde Mitglied der Academie 
ſtarb 1741. 
temtirte und flberfegte: Le droit de la nature et des gens de Pufendorf 
106. 1712. 1720. 1732. — Les devoirs de l’homme et du citoyen de Pufen- 
ım 1734. — Traite du droit de la guerre et de la paix de Grotius Amster- 
Les lois de la nature expliqudes de Cumberland 1744. — Du pouvoir des 

) De la liberte de conseience de Noodt Amsterdam 1714. 1731. — Sermons 
Amsterdam 1722. Er ſchrieb: Traité du jeu 1737. — Traite de la morale 
8. — Histoire des anciens traitds 1739. 
Band I. pg. 755. Teigmanı. 

a, Betrus de, aus Diana in Portugal, Prof. in Coimbra, Canzlar de 
gal, ſchrieb im 16. Jahrh. Comment. ad interpretationem tit. de 
of. 1615. 1650. — Auguftinus Barbofa war 1648 Biſchof zu 
gal) und ſtarb 1649. 

Ropertorium juris eivilie et canonici. — De offcio et potestate ep 
es in loca varia conc. Tridentini Liss. 1618. — Coll. ad V. libr. Decre- 

etion. latino-lusitanum. — Opera omnia Lugd. 1716. 
her, „Barbofa“, Erſch und Gruber. Teihmann. 

us, geb. 1314 zu Saffoferrato (Urbino), Schüler des Cinus, Buttrigarius, 
‘vifio, lehrte zu Bologna, Pifa, Perugia und ſtarb 1357. Unbeftritten der 
ver feiner Zeit. . 
ſchriebz einen da8 gefammte Röm. R. umfafienden Commentar: in Digestum 
— Infortiatum Lugd. 1544. — Dig. novum Venet, 1478. 1496. — Codex — 
t. 1477. — Authentieum Venet. 1477. — Consilia Venet. 1501. — Quaestiones 
- Opera omnia Basil. 1588. 1589. — Venet. 1473. 1615. Münden 1845—4. 
nter virginen Mariam et diabolum im Processus jocoserius Hanov. 1611. 
ugefhriebene ordo judieii rlßrt nicht von ihm her (©. Ztſchr. f. Rechtsaeſch. 
— Btfehr. f. gefch. Rechtsw XI. 94. 109. — Martin ordo judicii Jenae 1926. 
vigny VI. 137—184. — Briegleb: Comm. Jo. Faxioli et Bartoli de Saxo- 
nmaria coguitione Erl. 1843. Nicellus: Concordantiae eontrarietatum Dom. 
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Bartoli Lugd. 1515. — Diplovataceii vita Bartoli ed. Fabricius Samb. 1724. — Stintzing, 
Geſch. d. Kit. des röm. tan. R. Leipz. 1867. ©. 70. 71. 267. 297. 302. 

TZeihmann. 

Baulaft. In älterer Zeit wurde die bauliche Unterhaltung der Kirchengebäude 
aus einem Theile (gewöhnlich dem wierten) der für die ganze Diöcefe auffommenden Ein- 
fünfte unter Heranziehung der Hörigen auf den Gütern der Kirche und Benußung ber 
auf den leteren genommenen Materialien beftritten, während die Kapellen und Oratorien 
der großen Grundherrn von diefen reparırt wurden. In Folge der weiteren Entwidlung 
des Pfarrſyſtems und der damit eintretenden Epecialifirung des Kirchengutes verwandte 
man jpäter die für die einzelnen Kirchen beftimmten Einnahmen, namentlich die Zehnten und 
die Meberjchüffe des Geiſtlichen aus feinen Pfründen-Einkünften zu dem gedachten Zweck. 
Mit dem Uebergehen der Zehnten in die Hände von Laien traf auch diefe die auf den 
Zehnten haftende B. Für den Fall der Unzulänglichkeit aller diefer Einnahmequellen 
mußten die Parochianen eintreten. An dieſe Verhältnifie Hat Das Tridentinum angefnüpft, 
indem e8 Sess. XXI. c. 7. de reform. die oben (Bd. I. ©. 475) über die Perfon der 
Verpflichteten dargeftellten Grundſätze ſanctionirte. Particularrechtlich find dieſe aber viel- 
fach hinſichtlich der Pfarrkirchen und Pfarrhäuſer modificirt, ſo hat in Oeſterreich und 
Preußen der Patron ohne Rückſicht auf einen etwaigen Bezug kirchlicher Einkünfte bei 
Unzulänglichlkeit der Fabrika ſofort für beſtimmte Leiſtungen (baare Auslagen, reſp. eine 
Quote der Baukoſten) einzutreten, während das Franzöſiſch-Rheiniſche R. die ſubſidiäre 
Verpflichtung auf die Civilgemeinden gelegt hat. — Der Umfang der Haftbarkeit ber 
Verpflichteten beftummt ſich nach gem. kath. E.R. folgendermaßen: die Yabrıfa haftet 
nicht blos mit ihren Zinſen, jondern das Capital derfelben kann auch infoweit angegriffen 
werden, als noch ein für die Beftreitung der ſächlichen und perſönlichen Ausgaben des 
Gottesdienſtes ausreichender Fonds übrig bleibt. Was die in zweiter Linie wegen des Be— 
zuges von kirchlichen Einkünften neben einander haftenden Perfonen betrifft, jo wird ihre 
proratariiche Pflicht nach Maßgabe ihrer jährlichen nad) einem Durchichnittsbetrage feit- 
zuftellenden, beitragspflichtigen Bezüge beftunmt. Ber den Parochianen geichieht die Ver- 
teilung gewöhnlich nach dem für die Gemeinbelaften beftehenden Maßſtab. Dieſe Grund: 
läge gelten für Neubauten, Erweiterungen und Reparaturen der gedachten Tirchlichen Ge— 
bäude. Jedenfalls müfjen die Koften für die zum Gebrauche des Gebäudes als ſolchen 
nothwendigen und mwejentlichen Beſtandtheile (alfo 3. B. für den Hauptalter) von den DVer- 
plichteten beftritten werden, während binfichtlih der Beihaffung der ſonſtigen Kirchenein— 
richtung (3. B. der Orgeln, Glocken, Kirchenftühle u. |. w.) eine große Mannichfaltigfeit 
der Gſgb. und des Gewohnheitsrechts, in Ermangelung derartiger Normen aber in der 
Praxis mandyer Streit (f. Seuffert, Arch. Bd. 4. Nr. 73; 12. Nr. 301; 14. Wr. 48) 
bericht. Dagegen umfaßt die Pflicht zur B. jedenfalls nicht die Verbindlichkeit zur 
Zragung der Koften für die Anichaffung der nicht in Verbindung mit dem Gebäude 
ftehenden gottesdienſtlichen Geräthichaften und Utenfilten (wie 3. B. der Meßgewänder 
und fonftigen Paramente). 

Ueber die Perfonen der PVerpflichteten nah evangeliſchem K.R. ift gleichfalls 
Bd. LS. 493. das Nöthige bemerkt. Die particularrechtlichen Abweichungen ſind bier 
mitunter diefelben, die für das katholiſche K. K. vorkommen, weil wie 3. B. durch 
das Preuß. ER. die Verhältniſſe beider Confelfionen in einem einheitlichen ftaatlichen Geſetz 
geregelt find. ine principtelle Abweichung der Grundauffaſſung des beftehenden evan- 
geliihen R. von dem katholiſchen dahin, daß die Baupflicht der Parochtanen aus dem 
allgemeinen Princip, daß die Gemeinde ihre kirchlichen Anftalten zu erbauen und zu er- 
halten babe, herfließe (f. Herrmann), läßt ſich Hiftorifch nicht nachweiſen, wenn gleid, 
jenes Prineip für eine Neugeftaltung des kirchlichen Steuerweſens gewiß als richtig aner- 
fannt werben muß. 

tit.: Bermaneder, bie kirchl. Baufaft nach gem. fan. u. bayer. R. 2. Aufl. München, 
1856; Herrmann, zur Lehre von den Kirchenlaften in Ztſchr. für D. R. Bd. 18. ©. 29 ff. 

B. Hinſchius. 
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Bebenburg, Lupold von, aus dem Geſchlechte der Küdyenmeifter von Roten- 
burg und Nortenderg, Schüler des Andreae. 

Er ſchrieb: Tractatus de juribus regni et imperii Romanorum (ed. Wimpheling 
1508, Straßb.) u. Ritmaticum querulosum et lamentosum dietamen de modernis cursibus 
et defectibus regni ac imperii Romanorum. 

Lit.: Erfh und Gruber. — Stobbe l. 456. 627. Teihmann. 

Beccaria, Ceſare Bonefana geb. 1735 zu Mailand, Iehrte dafelbft feit 1768 
politiſche Deconomie und ftarb 1793. 

Er ſchrieb das epochemachende Wert: Dei delitti e delle pene Monaco 1764 — am 
beften Venez. 1781. — franz. v. Morellet 1766 — de Lisy 1773, Dufey 1810. — Collin 
de Plancy 1823. — Gauthier Par. 1823. — Faustin Helie Par. 1865. 2. ed. 1870. Deutſch 
am beften von Jul. Glafer, Wien 1851. — Opere Napoli 1770. lorenz 1854. 

2it.: Voltaire comm, sur le livre des delits et des peines 1766. — Schall: Bon Ber- 
brechen und Strafen. Leipzig 1778. — Helie Observations im compte-rendu des seances et 
travaux de l’acad. des sciences mor. et pol. III. den 14. Dec. 1855. — Bluntfdlil. 
757—62. — Hebel, bie obesftrafe in ihrer culturegeſchichtlichen Entwicklung Berlin 19870, 
©. 148 -151.— v. Holßendortf, Allg. D.Str. R.Ztg 19565 ©. 549. 550. — 1867 ©. 56 — 
Ces. Cantü, Beccaria ed il diritto penale Firenze 1862. Teihmann. 

Bedingungen. ©. Band I, ©. 280. 1. B., conditio, heißt fomohl a) bie 
Selbftbefchränfung des Willens, die Abhängigmachung deſſelben vom Eintritte einer zu⸗ 
fünftigen und ungewiſſen Thatfache, al8 db) diefe Thatjache felbft, und c) der Beſtandtheil 
der Willenserflärung, in welchem die Selbftbeichräntung (mit „wenn... . .”) ausgedrückt fteht. 

2. Eine Willenserflärung kann der Form nad) bedingt fein, figuram conditionis 
haben, ohne vim conditionis zu haben, d. h. ohne daß wirklich dadurch der Wille als 
ein materiell ungewiffer funbgethan werde. So wenn die Thatfache keine zukünftige ift, 
ſondern eine gegenwärtige oder vergangene: fogenannte c. in praescns vel in praeteritum 
collata, 3. B. „Ich will, wenn e8 jegt in London regnet,’ — „mern es geftern geregnet 
bat”. Die Ungewißbeit ift hier rein fubjectiv, und die Willenserklärung ift jett chen 
entweder unbedingt oder nichtig. 

Die Verfügung ift auch von vornherein unbedingt, wenn die Thatjache zwar eine 
zufünftige ft, aber nothwendiger Weiſe eintreten muß, alſo eine gemifle ift, 3. B. „ich 
will, wenn die Sonne heute Abend untergeht”, oder wenn eine unmögliche Thatſache nicht 
eintreten folle, 3. B. „si intra calendas digito coelum non tetigerit*: fog. notb: 
wendige B., c. quae omnimodo extiturae sunt. 

Ebenſo wenn lediglich eine ohnehin ſich won felbft verſtehende Vorausſetzung des 
fraglichen Rechtsverhältniſſes als B. auögelprohen wird: fog. ftillihmweigende 2. 
e. tacita, quae inest, auch c. juris. Z. B. c8 wird eine Dos beitellt, „wenn bie 
Ehe ftattfindet”. 

In allen diefen Fällen ift ſomit feine eigentliche B. vorhanden. Wohl aber jieht 
man darın gewöhnlich uneigentlihe B., indem man auch nod die unmöglichen 2. 
dazu rechnet. Für dieſe Bezeichnung, die zwar nicht tadellos aber doch unschädlich iſt, 
läßt fid) anführen, daß Papinian aud obige Fälle unter die Bezeichnung conditio, — 
in einem weiteren Sinne —, fubjumirt hat. 

3. Arten. a. Man nennt die B. affirmativ, wenn die ungemiffe zufünftige 
Thatjache eine pofitive ift, 3. ®. „wenn es morgen regnet”, und negatin wenn bie 
Thatſache eine negative ift: „wenn es morgen nicht regnet”. — b. Poteſtativ-B. ıft 
bie, bei welcher der Eintritt der Thatſache von einer freien Handlung des bedingt Bered- 
tigten (nicht aber des Berpflichteten, noch eines Dritten) abhängt, z. B. „ich verfpredk 
Dir Hundert, si servum manumiseris; cafuell ift die B., wenn der Eintritt ber 
Thatſache vom bloßen Zufall abhängt oder mwenigftend vom Willen des Berechtigten unab- 
hängig ift, 3. 3. „wenn e8 morgen regnet‘; gemiſcht, wenn beide Elemente mitwirken, 
was natürlich in verfchievenem Maße ftattfinden kann, z. B. „wenn Du heiratheſt“, — 
oder „binnen einer beſtimmten -- längeren oder kürzeren — Friſt heiratheſt“, — oder 
„gerade die Berfon heiratheft”. — ce. Die B. melde fih auf anfängliche Entftehung eines 
Rechtöverhältnifies bezieht, heißt auffchtebende oder Suspenfiv-B.; diejenige, 
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welche fich auf Bernichtung eines Berhältniffes bezieht, heißt au flöfende oder Nefolutin-®. 
Es ift kein Grund diefen allgemein recipirten Sprachgebrauch zu verwerfen, obſchon, näher 
betrachtet, auch die Reſolutiv⸗B. als aufſchiebend erfheint. Indem einer Willens- 
erflärımg eine Reſolutio-B. beigefügt wird, wird eben mit der Haupt-Erflärung, welde 
unbedingt ift, die Nebenerflärung verbunden, daß das durch die Hanpterflärung geichaffene 
Berhältnig unter Suspenfin-B. aufgelöft ſein ſoll, z. B. A verfauft dem B fein Grund» 
füd unter B. der Bezahlung des Preiſes binnen beftimmter Frift als Reſolntiv⸗B. 
Unbedingtes Hauptgeihäft: Verkauf des Grundſtücks. Bedingtes Nebengefhäft: Auflöfung 
des Berfaufs unter Suspenfio-®., ut fundus inemtus sit, si ad diem pecunia soluta 
non sit. — Somit ift die Eintheilung in Suspenfiv- und Refolutio-B. nicht ſowohl 
eine Eintheilung der B. ſelbſt, ald vielmehr eine Eintheilung der bedingten Rechtögeichäfte. 
d Phyſiſch unmöglidhe B., quae natura impleri non possunt, gelten als nicht 
geichrieben, wenn fie einer Tettwilligen :Berfügung gefegt find; Geſchäfte unter Lebenden 
dagegen werden durch Beifügen einer unmöglichen B. vernichtet. Iſt die unmöglide B. 
eme auflöfende, To folgt aus dem sub c. Bemerften von jelbft, daß das Hauptgeichäft 
aufrecht bleibt, da nur das Mebengeihäft bedingt, alſo nichtig iſt. Rechtlich 
unmöglide B., quae jure impleri non possunt, fteben den phyſiſch unmög- 
lihen vollfländig gleich, 3. B. si Sejus sorori nupserit, si rem sacram vendideris, 
u. dgl. e) Nicht zu verwechſeln mit den unmöglihen B. find diejenigen, dern Er: 
fülhmg eine Thatſache vorausfegt, die zwar wohl möglich iſt, — während eine gültige 
Ehe zwiſchen Geſchwiſtern etwas völlig Unmögliches war, — aber nicht ftattfinden darf, 
wel Moral over Geſetz Died verbietet, jog. c. contra leges, contra bonos mores, 
turpes, unerlaubte, unfittlide B. — Freilich werden dieſe B. den ummöglichen 
mehrfach gleichgeftellt, aber doch nur infofern durch deren Wirkſamkeit das Schlechte be- 
ferdert würde; wo feine derartige Gefahr vorliegt, iſt die B. als eine ordentliche B. zu- 
gelajien und wirffam. So kann die bevingte Verbindlichkeit gültig fein in Fällen wo das 
Unfittlihe oder Gejegwidrige in der Perſon des bedingt Berpflichteten oder auch eines 
Tritten ftattfinden fol, nicht aber in ver Perſon des Berechtigten; femer gilt vie 
negative unerlaubte B. als unfittlih und vernichtet die Verbindlichkeit, 3.3. A kann nicht 
dem B hundert veriprechen, „wenn er, A, das Unerlaubte nicht begeht”, ober „wenn B das 
Unerlaubte nicht begeht”, während die B. zuläffig tft: „wenn ein Dritter C das Uner⸗ 
laubte nicht begeht.” Dieſem Gefichtöpunfte entipricht es vollkommen, daß auch folde B. 
als nnerlaubte erfcheinen können, in welchen die geſetzte Thatjache an und fir fich betrachtet 
ganz tadellos ıft, wobei aber die Unfittlichkeit eben darin befteht, daß eine derartige tadel⸗ 
Ioje Thatſache zur B. eines Rechtsgeſchäfts gemacht wird: jo Eheſcheidung, Eingehung 
oder Nichteingehung einer Ehe, over einer beftimmten Ehe, u. dgl. Die Beantwortung 
der Frage, melde DB. für unerlaubte zu halten find, hängt natürlich vor Allem von 
dem poſitiven Rechte des Staatd und von den fittlichen Anjchauungen des Volks ab; 
jo wurde 3. B. die B. der Ehelofigteit unter der Herrichaft des chriftlichen Cälibats- 
und Keuſchheitsſyſtems ganz anders behandelt als nad dem Ehe-R. des Kaiſers Auguft; 
jo muß aud) die ec. de mutanda oder de non mutanda religione je nad) dem angen- 
blicklich vorwiegenden Standpunkte beurtbeilt werben. 

4. Die B. ſchwebt, pendet, fo lange e8 ungewiß ift, ob die betreffende That- 
ſache eintreten wird oder nicht; fie fällt weg, deficit, jobald das Nichteintreten gewiß 
M; fie ift erfüllt, impletur, existit, jowie die Thatfache eingetreten ift, wie verftanden 
von den Contrahenten, reſp. von Demjenigen der die B. geſetzt hat. 

Eine nicht erfüllte B. kann in einigen Fällen als erfüllt angejehen werben; fo wenn 
Derjenige; der von der Nichterfüllung Nutzen ziehen foll, die Erfüllung verhindert bat, 
und wenn der bedingt Berechtigte, ver eine Poteſtativ-B. zu erfüllen hat, ohne irgend ein 
Verſchulden feinerfeitS in die Unmöglichkeit verfegt wird dieſelbe zu erfüllen. 

5. Wirkungen. a) Sänmtlihe Wirkungen der ſchwebenden B. werden durch 
den doppelten Umftand beftimmt, daß einerſeits das bedingte Rechtöverhältnig noch nicht 
entſtanden ift, und daß daſſelbe andererſeits im Falle ver Erfüllung ganz unabhängig vom 
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Willen der Intereffirten entftehen wird. „Nihil interim debetur“, jagt der röm. Juriſt 
von der c. pendens bei Obligationen. ‘Der bevingt Berechtigte, der Gläubiger sub 
conditione, hat noch fein Recht die Yeiftung zu verlangen; die Gefahr des Untergangs 
trägt der Schuldner. — Es wird aber existente conditione geſchuldet werben, es ift 
spes debitum iri vorhanden. In Folge deſſen darf der bedingte Schulpner nichts thun, 
um die Erfüllung zu verhindern, zu vereiteln; die spes debitum iri ift als jus futurum 
ein Beſtandtheil des Vermögens ded bedingt Berechtigten und geht, wenn die Natur dei 
Verhältniſſes es zuläßt, auf deſſen Erben iiber. Der bedingt Berechtigte darf auch gemifle 
Conſervationsmaßregeln treffen, behufs Sicherſtellung des ihm eventuell zuftehenden Rechte, 
Ihn trifft endlich das periculum deteriorationis. b) Deficirt die B., fo ift vom 
erwarteten Rechtöverhältnig Teine Rede mehr. c) Dagegen tritt durch Erfüllung dieſes 
Rechtsverhältniß in Wirkſamkeit, wird perfect, und zwar ohne bejondere Willenserklärung, 
ba man bereit8 im Augenblide, wo das Rechtögeichäft bedingungsweiſe eingegangen wurde, 
erflärt hat in dem Balle zu wollen. Eben deshalb wird auch im Ganzen bie 
Wirkung auf jenen Augenblid retrotrahirt. 

So wird im Fall einer fog. Refolutio-B. das aufgelöfte Rechtsverhältniß als mie 
dageweſen betrachtet, und alle daraus bereit8 entiprungenen Folgen werden rückgängig. 

Ebenſo wird beim unter Suspenfto-B. geichloffenen Vertrage, auch beim Pfandoer⸗ 
trage, das Rechtsverhältniß ald von Anfang an beftehend angenommen, freilicdy nicht ohne 
Beſchränkungen in einzelnen Fällen. — Dagegen findet bei juspenficbedingter Uebertragumg 
von Eigenthum oder von dinglihen Rechten (mit Ausnahme des Pfandrechts) keine Küd- 
wirkung ftatt; das Recht entfteht ipso jure, aber datirt erft vom Augenblide der &- 
füllung, ex nune, indem bier die B. wie ein dies a quo wirkt. — Auch bei bedingten 
Bermähtniffen findet feine Rückziehung ftatt, während fie bei bevingter Exrbeinjegung, dem 
Grundſatze der Continuität gemäß, nothwendig ftattfindet. 

Die Lehre von den B. nah dem A.Pr.L R. weicht in einigen Hauptpunkten von 
der eben bargeftellten gemeinrechtlichen Lehre ab. Nüdwirkung findet überhaupt nidt 
ftatt. Jede Willenserklärung, möge e8 eine Willenserklärung von Todes wegen fein oder unter 
Lebenden, wird durch beigefügte unmögliche B. vernichtet; für die unerlaubten dagegen if 
die röm. Diftinction beibehalten worden. Uebrigens ift auch der Begriff ver B. im LR. 
nicht fo fcharf beſtimmt als im Röm. R.; es können auch vergangene Begebenbeiten 
zur B. gemacht werben. — Der C. N. ſchließt fid) hier im Ganzen an das Röm. X. 
an, jedoch nicht frei von Mifwerftändniffen; To find einzelne Begriffsbeſtimmungen etwa} 
ſchief, z. B. die Definition der Boteftatio-B., der Suspenſiv-B;; die unerlaubten, umfitt- 
lichen B. find den unmöglichen geradezu gleichgeftellt. Ebenfall in Folge irrthümlicher 
Auffaffung ift ver Sag, daß pendente conditione der Gläubiger die Gefahr der Ver: 
ichlechterung trägt, nicht aufgenommen, und wird jede Verbindlichkeit für ungültig erklärt, 
wenn fie unter einer B. eingegangen tft, weldye von dev Willfür desjenigen abhängt, der 
fi verbindet. — Den gemeinrechtlichen Sag, daß die einer Verfügung von Todes wegen 
geſetzte unmögliche B. pro non seripta gilt, dehnt C. N. auf freigebige Verfügungen 
unter Lebenden aus. 

DOuellen: D. XXVIII. 7. XXXV., ı. C. VL, 28. VIII, 55. XI, 46. A. pr. 
L.R. I. 4, 99—144; 5, 226—229; 12, 478—518. C. N. 900. 944 ff, 1168—1184. 

Lit.: Neuere, zum Theil fehr bibergixende Bearbeitungen biefer Lehre: Windſcheid, die 
Wirkung der erfüllten B., Baſel 1851; Civ⸗Arch. XXXV u.a. — Maaßen, zur Lehre von 
den ®., Bonn 1854. — Fitting, der Begriff ver Rückziehung, Erlangen 1856:- Cib.Acch. 
XXXIX., XLVL, Goldſchmidts Ztiſchr. u. a. m. Rivier. 

Beerdigungspflicht. Die Verpflichtung eine Leiche zu beſtatten, liegt verſchiedenen 
Perſonen ob. Bor allen Anderen Demjenigen, der dieſe Pflicht durch Vertrag über: 
nommen hat (Begräbnifvereine, Sterbecaffen), ſowie dem Erben over Vermächtnißnehmer, 
dem der Berftorbene dieſen modus auferlegt hat. Sodann dem Erben als folchen, und 
in gleicher Linie nach dem Tode einer Ehefrau Demjenigen, weldyem die Dos zufällt, ım 
Tale von Concurrenz theilt ſich die Verbindlichkeit nach dem Verhältniß des Betrags der 
Dos zum Betrage der Erbſchaft. Nach dem Tode eines Hausfinds in potestate ift ver 

oa 
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Inhaber der väterlichen Gewalt verpflichtet. Endlich der Ehemann als folder; nach 
heutiger Praxis auch die Ehefrau, ſowie fubfibiär ein Jeder, welcher dem Verſtorbenen, 
wenn er Tebte, eventuell Alimente ſchuldig jein würde. 5 

Die Koften werden, foweit möglid und nichts Anderes beftimmt, aus dem Nachlaſſe 
beſtritten; im biefem Falle Kat man fih im Zweifel nach dem Betrage befielben für das 
Maß des Aufwands zu richten. Sonft muß der DVerpflichtete die Koften tragen, und 
zwar nach eigenem Stand und Vermögen. Zu den Beerbigungsfoften gehören übrigens 
urusausgaben, 3. B. für Kunſt-Monumente, nicht, fondern nur die nöthigen und üblichen 
Verwendungen fire Einkleivung der Leide, Sarg, Transport, Grab u. dgl. — 

Der Nihtverpflichtete, welcher die Beftattung beforgt hat, Hat gegen ben Berpflich- 
teten eine der Geichäftsführungsflage nacgebilvete privilegirte actio funeraria auf Erfag 
feiner Verwendungen ſoweit diefelben angemeffen find. 

Nach APLLR. ift der überlebende Ehegatte zur Beerdigung des Verſtorbenen 
ichtet.. 

en: D. XI. 7. de religiosis — A. Pr. CR. II. 1. 5. 434, 435. 
Lit: Koch, das Recht der Forderungen TIL. 71 fi. — Walther, über Leichenbeflattungs- 

foften mach heutigem Röm. R.; ım ber Ziſch. für Eiv.R. u. Pre N. 5. XVIL, Ni 
ivier. 

Beglaubigungsſchreiben, Creditive (lettres de erdance) heißen die Schrift- 
füde, durch welche die Stellung eines Geſandten für die ihn empfangenve Regierung be— 
urfundet wird. Darin find Name und Charakter des Gefandten angegeben und die 
Natur des ihm ertheilten Auftrages bezeichnet. Auch fand ſich darin regelmäßig — ein 
Zeichen für das in die alte Diplomatie allgemein gefegte Mißtrauen — das fürmliche 
Eriuchen ausgefprochen, der von dem Gefanbten abgegebenen Exflärungen vollen Glauben 
beijumeſſen. Die B. find fomit Briefe des entſendenden Souveräns (oder in Republiten: 
dr höchften Erecutivgewalt) an den empfangenden Souverän. Mit Rücficht auf die Form 
der Auöfertigung unterſcheidet man dabei Kanzleifchreiben (lettres de Chancellerie) und 
Gabinetsfchreiben (lettres de Cabinet). Ueblid ift die Ausfertigung in duplo zu dem 
Zwecle der Zuftellung einer beglaubigten Abichrift an ben Miniſter der auswärtigen 
Angelegenheiten vor der Weberreihung des Driginald an ven empfangenden Souverän, 
welder von der Rangklaſſe des eintreffenden Geſandten im voraus unterrichtet wird und 
darnach über das Empfangsceremoniell zu beftimmen pflegt. Erſt nach dem Empfange in 
feierlicher Audienz und der Uebergabe der B. gilt der Gejandte amtlich als acereditirt, 
obwohl er bereits früher die geſandtſchaftlichen Privilegien genießt. Daß bie Acereditirung 
nothwendig in ber angegebenen Weife geſchehen müſſe, läßt ſich nicht behaupten. Es finden 
fich Zälle, in denen geſandtſchaftliche Perfonen auch ohne förmlich B. empfangen wurden; 
bei der Ausdehnung der modernen Telegraphie fönnte in fchleunigen Faͤllen ein minder 
fürmliches Verfahren innegehalten werben, beifpielsweife, wenn Gefandte in entfernten 
Weltgegenden fungiren follen und ihre Papiere aus irgend einem Grunde verloren gingen. 
Vorhertſchend in dem aus alter Zeit überlieferten Ueberreichungsact der B. ift der Charakter 
ner perfönlichen Vorſtellung vor dem betheiligten Souverän und ber öffentlichen Feier— 
lidfeit in den Augen der Bevölkerung oder des biplomatifchen Corps. Die Prayis in der 
Behandlung der » war nicht immer die gleiche. Bezüglich der Bundesſtaaten und 
Conföberationen gab es mehrfache Ausfertigungen an verfchiedene Staatsorgane. Im 
früßeren Jahrhunderten wurden Gefandte glei —J bei den Cantonen einzeln und der 
Edgenoſſenſchaft in ihrer Geſammtheit beglaubigt. Ein derartiges Verfahren wäre gegen— 
ve bei ber Einziehung des Geſandtſchaftsrechts zu Gunften ber einheitlichen Central- 
gemalt in der Schweiz umd Norbamerifa nicht mehr anwendbar; doch Könnte e8 geſchehen, 
daß auswärtige Gefandte ſowohl bei dem Präſidium des Nd. Bundes als aud einer 
einzelnen Sandesregierung gleichzeitig beglaubigt wilden. Ohnehin dürfen mehrere Ge 
ſandte Bei einem und demſelben Hofe und ein Geſandter bei einer Mehrzahl von Höfen 
beglaubigt werden. Das in Ietsterer Hinficht bemerfenswerthefte Beilptel bildete Die 
Miffion des der Reihe nach bei der Amerikaniſchen Union und den Europäiſchen Cabinetten 
beglaubigten Chineſiſchen Geſandten Burlingame, welcher 1870 zu Petersburg verftarb. 

v. Holgendorff, Rechtslexiken 1. 8 
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einem Hofe zu reſidiren beſtimmt find, bedient man 
Vollmachten, die in beglaubigter Abſchrift unter 
1; fo beifpielömeife ımter den Teilnehmern an einem 
onferenz, bei dem Abſchluß von Verträgen, zu dern 
Perfonen entfendet werben. Für ſolche Vollmachten, 
dern in einem verfiegelten Schreiben ertheilt werden, 
als B. An fi wäre es volltommen zuläfiig, in 
zen Souverän beftimmte B. auch Speciallvollmadten 
und Vollmachten in befonderen Schriftftücten ift in: 
n Gründen üblich gemorden. Aus der Form ver B. 
3 der dabei betheiligten Sonveräne, des empfangenten 
Frnenerung derſelben erfolgen muß. Verſchieden von 
rauchten Einfiihrungsicreiben an angefehene Perſonen 
indlich ift zu bemerken, daß gewiſſe Perfonen ohne 
1; fo die Charges d’affaires, welche durch Schreiben 
n Angelegenheiten amtlich autoriſirt find. Die Yegaten 
en ihre Stellung durch eine Bulle. 
e. Geſandtſchaftsrecht I. ©. 150. Martens, Preeis de 
IL, 239. Martens, Guide diplomatique 1. 48. — 
zotialibus 1741. — Estor, de jure poscendi litteras 
748. d. Holgenborff. 

erfteht man eine Verfügung des Souveräns, durch 
egangenen Verbrechens (ober mehrerer folder) ganz 
Das B.-Recht (aggratiandi jus) iſt ſonach an 
ausnahmsweiſe aus wichtigen Gründen deſſen Aus 
ſeine Stellvertreter (z. B. an einen commandirenden 

jladii“ ertheilt wird, an den Statthalter einer ent: 
werden. Da nun in diefem Recht eine Abweichung 
afrechtöpflege leicht erfennbar ift und die Entſcheidung 
& feine Anerfennung wie es ſcheiut dem perfönlihen 
Vorausſetzung einer republikaniſchen Berfaffung) der 

hängigen Viajorität einer ſouveränen Verſammlung 
.Recht in früherer Zeit und noch neueſtens nicht an 
en Gegnern dieſes Souveränetätsrechts gehören nament: 
olman, Pastoret, de Dompiere. Andere meinen, 
bſt wegfallen, wenn nur einmal bie Strafgeſebe gar 
ſtreng) wären, fo z. B. Beccaria, Filangieri, 
aff. Diefe Volltommenheit der Geſebe iſt aber ein 
id) auch bei weiten nicht alle jene Poſtulate der Ge 
echts find, in allgemeine Formeln faſſen. Daß vie 
htigteit fein mitfie, darüber |. Band I ©. 547 f.; 
Köftlin, Abegg und Hälfehner damit überein, 

logie). Andere Anfichten: 1. Manche finden den 
tlugheit, fo 3. B. Montesquieu, Cremani, 
;rrara. 2. Andere nennen als dieſen Grund die 
Büte (des Wohlwollens), jo Bayl, Stahl, Roi: 
ie B. je nad) deren zwei Haufptarten (B. im c. ©. 
‚, Amneftie andererfeits) entweder auf Gründe der 
(tik, fo 3. 8. Derfted, Henke, Mittermaicr, 
N. von Mohl. Endlich weiſen Zirfler um 

des B.Nechts ſowohl die Realifirung der Gerechtiglen 
uch der politiſche Nugen fein könne. — Die Arten 
‚ welche wieder zerfällt in a) Niederſchlagung di 
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Procefjed vor dem Strafurtbeil, abolitio nad) dem jet bei ung berrichenden Sprach⸗ 
gebrauch genannt; b) eigentliche nad den Strafurtbeil erfolgende B., beftehend in dent 
gänzlihen oder theilwerfen Erlaß der Strafen, aggratiatio plena oder minus plena, 
ec! Reftitution, restitutio ex capite gratiae, d. 5. nad) der theilmeifen Vollſtreckung der 
Strafe eintretender Erlaß des Strafrefte8 oder der mit der Strafe verbundenen Rechts- 
nachtheile, insbejondere Rehabilitation genannt, wenn Durch einen Gnadenact der Ber: 
Dreher wieder für fähig erklärt wird, Ehrenrechte auszuüben, deren Ausübung ihm zur 
Strafe entzogen war. II. Amneftie oder allgemeine B., abolitio generalis, in Bezug 
auf ganze Klaffen von Verbrechern oder Verbrechen ergebende B., wobei aber nicht die 
nothwendige Folge die gänzliche Tilgung der Verbrechen und die Fiction, daß biefelben 
gar nicht eriftirt haben, iſt. Die franzöfifche und italienifche Jurisprudenz allerdings verfteht 
unter Amneftie, der Etymologie des Worte entiprechend, nur jene Art der B., durch 
welche ein Verbrechen gleihlam als gar nicht geichehen mit allen feinen rechtlichen Wir- 
kungen als getilgt erklärt wird. — Die Abolitton in dem oben angegebenen Sinn (Nieder- 
Ihlagung des Proceſſes) wird von ſehr vielen Schriftftellern als mehr oder weniger bedenk⸗ 
{ih und unzuläffig befämpft. Sie ıft ein nicht zu vechtfertigender Eingriff in den regel- 
mäßigen Gang der StrafrechtSpflege, welche der Laune und Willfür, der Cabinetsjuftiz 
überhaupt auf Koften der Gerechtigfeit Thür und Thor öffne. Darum find ald Gegner 
ter Abolition aufgetreten Tittmann, Kleinfhrod, Stübel, 8. ©. Zachariä, 
Spangenberg, Bollgraff, Plochmann, Geib, während andererfeits z. 2. 
Derfted, Buma, Zirkler, Köftlin, Lueder, v. Mohl, Abegg, v. Groß das 
Abolitionsrecht vertheidigen. Im mehreren Berfaffungsurfunden ift ein Verbot over doch 
eine Beſchränkung der Abolition aufgeftellt, jo 3. B. in ver belgifchen, würtembergiſchen, 
badiſchen, bairifchen, preußiſchen. — Dabei muß aber feftgehalten werden, daß der Zweck 
einer allgemeinen Amneſtie durch eine Ausnahme bezugs der in ihr etwa enthaltenen 
Abolitionen im e. S. vereitelt würde, daß daher ın diefem Fall für die Proceß- 
Nıeverihlagung feine Schranken gezogen werben können. Beſchränkungen des B.-Rechts in 
anderer Richtung: 1. Bezug der auf Grund eines Minifterverantwortlichleitögefetes ange: 
HMagten Minifter — aus ftaatsrechtlichen Gründen. 2. Aus Nüdfichten auf Privatrechte 
Velhräntung der B. bei ſog. Antragsdelicten; wenigftend bier Abolition im e. ©. ganz 
unzuläſſig. 3. Strafumwandlungen aus „Gnade“ find in der Regel ohne Zuftimmung 
des zu „Begnadigenden“ nicht wohl zuläffig (vgl. Band L, ©. 549). Nur die erftange- 
führte Beſchränkung ift in Theorie und Gſgb. faft allgemein anerfannt. — Abgeſehen 
von dem eben erwähnten Fall der Strafummandlung kann übrigens der Begnadigte nicht 
tehtögültig die ihm zu Theil gewordene Gnade zurückweiſen oder auf B. im Vorhinein 
verzichten, da das B.-Recht aus der Pflicht des Staates die Gerechtigfeit zu handhaben, 
entipringt. Nur, wenn die Niederfhlagung eines eingeleiteten Proceſſes ftattfinvet, follte 
& dem Begnadigten geftattet fein (wie die z. B. in Defterreih der Fall if), die 2. 
zurüdzumeifen und auf Fortjegung des Proceſſes zu dringen, auf diefe Weife wird es 
dann etwas minder bevenflich, die Abolitton zuzulaffen. (Die norwegiſche Verfaſſung 8. 20 
geftattet dem Verbrecher iiberhaupt jede B. zurückzuweiſen). — Ueber die Wirkung der 2. 
muß zunächſt die Auslegung des betreffenden vom Souverin ausgehenden Ausſpruches 
Erlaſſes, Reſcriptes) Aufſchluß geben. Die regelmäßige Wirkung ift zum Mindeften, 
Wegfall jeder (oder jeder weiteren) Beſtrafung des Verbrechens, wenn nicht etwa blos 
eine Strafmilderung im Weg der Gnade, mitigatio poenae ex capite gratiae, erfolgt. 
Auf Privatrechte, welche dur das Verbrechen erworben find (Necht auf Schadenserſatz 
u. ſ. m.) kann ſich die Wirkung der B. nicht erfireden. — Die Ausübung des B.-Rechts 
läßt der Natur der Sache nach der durch feine allgemeine Regel zu beſchränkenden fub- 
ketiven Anfchauung und jelbft ver Willkür und Laune ftetS einen großen Epielraum; man 
darf daher das Gebiet, auf welchem die Gnade maltet, unmöthigerweife niemals ermeitern 
und muß das Geſetz ſprechen laſſen, fobald e8 möglich ift, eine allgemeine Norm aufs 
zuitellen. Verfehlt iſt e8 daher, das Yuftitut Der „bedingten B.“ (mie in Sachfen geichehen) 
einzuführen an Stelle der durdy das Geſetz zu regelnden bedingten Entlaffung oder Be⸗— 
urlaubung der Sträflinge. 8* 
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Sit.: Buma dissert. de jure gratiae. Groningae 1823. L. de Dompitre Examen 
du droit de grace. Lausanne 1628. Zirler in Weißfe'8 Kehtsler. I. ©. 791 f. 
3. Plohmann, das B.-Reht 1845. I. €. $ 2. 8. ueber, das Gouveränetätt- 
seht ber B. 1860. F. Eh. v. Arnold, über Umfang und Anwendung bes B.-Rechts, 1860. 
R. v. Rohl, Staatsreht, Völterregt und Bolitit IL. Band, ©. 634 fl. Auh Aem. Herr- 
mann, de abolitionibus criminum 1834. 

Sfgb.: Bair. Berfg.Urt. Tit. VIIL_S. 4, — f. vom 4. Juni 1848, A. XII. und 
vom 10. Juli 1861 (f. Dollmanns Kommentar I. ©. 213 f.); Würtemb. Berfg. 88. 97, 
205; Babilche Verfg. 8. 15 und Gel. vom 5. Oct. 1820, 8. 10; fühl. Berg. 8$. 52, 150; 
hraunfchw. neue Landfeaftsorbn. 88. 111, 193, 208; preuß. A. 49; äfterr. Staatsgrunbgei. über 
bie rihterlie Gervalt [vom 21. Dec. 1867) X. 13, vgl, Öerreih. Strafprocekorbn. $$. 330, 
189, 197 3. 4, 249, 289, und Gef. vom 15. Nov. 1867, Nr. 132 bes re 

eher. 

Begräbnif und Kirchhöfe. Das B. erfolgt auf den dazu beſtimmten öffent: 
lichen Kichhöfen, Gottesädern, Friedhöfen, welche ım Eigenthum theils der einzelnen 
Religionsgemeinichaften, theils der bürgerlichen Gemeinden ftehen, und jegt aus fanitäte- 
polizeilichen Rüchſichten nicht mehr um die Gotteshäufer felbft, ſondern vor den Städten 
und Oriſchaften angelegt werden. Aus gleichen Gründen findet eine Beifegung in den 
Kirchen felbft nur noch Fraft befonderen Vorrechtes z. 3. bei Leihen von fürftlihen Per: 
fonen, Erzbiſchöfen, Biſchöfen, ftatt. Andererſeits ift aber das Begraben von Leiden 
außerhalb der öffentlichen B.-Stätten gleichfalls aus polizeilichen Rüdficten nur mit Ge— 
nehmigung der Vermaltungöbehörben geftattet. Nach gemeinem katholiſchen, proteſtantiſchen 
und bem damit meiftens übereinftimmenden Particularrechte fteht jedem bie Wahl des 2. 
bei einer mit jus sepeliendi verjehenen Kirche, d. h. den Pfarrkirchen und bei den Katho— 
Titen auch bei den Kathedralen und den dazu privilegirten Ordenskirchen frei. Mangels 
einer folgen Wahl erfolgt die Beftattung in dem etwa der Familie ded Verſtorbenen 
augebörigen Exbbegräbniß (sepulerum maiorum) oder in der Pfarrei des Doiicili. 
Wird bie Leiche nicht am dieſem Orte begraben, fo hat der Pfarrer des letzteren nad 
tathol. ER. ein Recht auf den vierten Theil, vefp. eine andere Quote des der ger 
wählten Kirche funeris causa Binterlaffenen Betrages, fog. quarta funerum, qu. 
canonica, überall aber das Recht auf die Stolgebühr für das B. Die katholiſche 
Kirche verfagt die kirchliche, d. h. unter Betheiligung des Geiftlihen und in gemeihter 
Erde vorzunehmende Veftattung den Ungläubigen, Apoftaten, Ketzern, Schiematitern, den 
öffentlid, und namentlich Interbicirten, den Excommunicirten, zurehnungsfähigen Selbſi- 
mörbern, Duellanten, notoriſchen Sindern, notoriſchen Sacramentsverächtern und ben 
ungetauften Kindern. Daf die Leichen aller Confefjionsvermandten da, wo ber Kirchhof 
Eigenthum der bitrgerlihen Commune ift, kraft der Zugehörigkeit zu der letzteren gemäß 
dem Rituale ihrer Religion, alfo aud unter Affiftenz eines Geiftlichen, beftattet werden 
tönnen, Tiegt auf der Hand. Hinfichtlich der ihr ausſchließlich zugehörigen Begräknig- 
pläge bat dagegen bie —S Kirche den Andersgläubigen, namentlich den Proteftanten 
gegenüber, ihre ftrengen Grundfäge durchzuführen geſucht, in Mebereinftimmung mit dem 
Weftphälifpen Frieden J. P. O. art. V. 8. 35 hat aber das deutliche PartX. 
(fo 3. B. in Preußen, Defterreih, Baiern) in Ermangelung eines eigenen Kirchhofes ein 
Recht auf Beſiattung auf dem katholiſchen anerkannt. Die älteren Vorfchriften der an: 
gelifchen Kirche, welche freventlichen Selbftmördern, notorifchen Sacramentöverägtern u. |. w- 
das kirchliche B. verfagen, find vielfach durch die Sitte gemilbert worden. Die Praris, 
die Anberögläubigen von der Beftattung auf ihren Friedhöfen auszufchließen, hat bie evan⸗ 
gelifche Kirche weder geübt, noch befteht nach der Auffaffung, ihrer Stellung zu den andern 
Eonfeifionen eine Nöthigung dazu, ja gewöhnlich verſagen die proteftantifchen Geiſilichn 
den Leihen folder Berfonen nicht die Fürbitte, wiewohl fie freilid; nicht dazu gezwungen 
werben fönnen. 

Ueber die Unterhaltung der Kirchhöfe vgl. Band I. ©. 475. 493. Vielfach werden 
die Koften dafür durch entgeltfiche Ueberlaffung von B.-Stellen auf demfelben gededt. Tie 
wErerber erhalten in dieſem dall ein freilich gewöhnlich erft nöthigenfalls durch ihre 
Erben geltend zu machendes Nutzungsrecht, nicht das Eigenthum an ben ihnen übermiejenen 
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Stätten, deren Uebertragung auf einen neuen Kirchhof fie fi bei Schliegung bes alten 
gefallen laſſen müſſen. 

Quellen: tit. X. de sepult. III. 28; Sext. decr. eod. III. 12; Clem. eod. III. 7.; 
Extr. comm. eod. III. 6; Preuß. A. L. R. II. 11. SS. 183 fi. 453 ff. 

Lit: Aichner in Mops Arch. für kathol. K.X. 1, 25. 80; P. F. X. de Ram, de 
sepultura et coemeteriis, diss. Lovan. 1862; J. V. Moulart, de sepultura et coemeteriis. 
Paris 1562. P. Hinſchius. 

Begünftigung. Unter B. eines Verbrechens verſteht man eine doloſe Thätigkeit, 
welche die Tilgung eines begangenen (vollendeten oder verſuchten) Verbrechens ganz oder 
theilweiſe dadurch zu verhindern ſucht, daß der Verbrecher der Strafe entzogen oder die 
aus dem Verbrechen gezogenen Vortheile ihm geſichert werden. B. iſt nicht Theilnahme 
am Verbrechen, ſondern ein ſelbſtändiges Delict, deſſen Strafbarkeit aber im Allgemeinen 
mit der Schwere des vom Beglinftigten begangenen Verbrechens, auf welches fie ſich be— 
zieht, wählt. Die B. muß abfichtlich geſchehen, d. 5. mit dem Bewußtſein, daß ein Ber: 
brecher begünftigt werde (nur Buri hält auch eine culpoje B. für ftrafbar). Sie muß 
femer in einer pofitiwen Thätigkeit beftehen, Daher die bloße Nichtanzeige einer begangenen 
ftrafbaren Handlung (welche nach mehreren Gefebiichern, 3. B. nad) dem Sächſ. U. 71, ftraf- 
bar ift) feine DB. berfelben begründet. Wird die B. dem Verbrecher, ehe er feine ver: 
brecheriſche Thätigfeit beendet, zugefihert, To Tiegt hierin eine ſog. intellectuelle Beihülfe 
‘im Oeſterr. Str.©.B. 8. 5 „Theilnahme“ genannt). Strafſchärfend wirkt bei der 2. 
namentlich die gewerbsmäßige Betreibung des Delictes; als Strafausichließungsgrund 
namentlich wenn nicht aus Gewinnfucht u. dgl., oder nım im Intereſſe des Begünftigten 
gehandelt wurde) wird ın Theorie und Gſgb. das nahe Berwandtichafts: und Schmäger: 
ſchaftsverhältniß zwiſchen Begünftiger und Begiinftigten aufgeftellt. ME Arten ver B. 
eriheinen hauptſächlich: 1) die Verhehlung von Verbrechern und die Beförderung ihrer 
Flucht. Hierher gehört nicht felten auch die Befreiung eines Gefangenen, welde jedoch 
in einem jelbftändigen Artikel zu würdigen if. 2) Die Hehlerei im e. S., d. 5. die 
Verhehlung geftohlener, unterjchlagener, geraubter, auch wohl durch Erprefiung over Be- 
trug erlangter Saden. 3) Die Partiereret, db. 5. das Anfichbringen und der Ver⸗ 
trieb von geftoßlenen u. |. w. Sachen zur B. des Thäterd. Gewöhnlich wird heutzutage 
Hehlerei und Partiereret unter dem Namen der „Hehlerei“ (in Oeſterreich der „Theil- 
nehmung“) zuſammengefaßt und namentlih dann, wenn dabei nicht blos um den Thäter 
zu begünftigen, fondern aus Gewinnſucht gehandelt wurde, ſehr ftrenge Strafe angedroht. 

Lit.: ©. die Art. Anftiftung und Beihülfe. Außerdem: Sander im Neuen Ard. 1838 
€. 438 fi; 1839 ©ı 256 ff. 

Strafgefeßbb.: Preußen 88. 37, 38, 237 -240; Oefterreich 88. 6, 185, 186, 196, 211, 
214—221, 307, 464, 465; Sadien U. 61, 69, 71, 72, 292, 293; Baiern X. 58—61, 142, 308— 
313; Hamburg A. 53, 54, 201—203; Oefterr. Entw. 88. 286, 288, 289; Nd. Entw. 88. 43, 
44, 233 — 236, 342. Geyer. 

Beichte, Beichtgeheimnik. Die B. ift in der fatholiichen Kirche das mündliche, 
dem Priefter abgelegte Bekenntniß der Todſünden (confessio oris) und bildet ein wejent- 
liches Moment des Sacramented der Buße. Jeder Katholit ift verpflichtet, jährlich min- 
deftend einmal zur Ofterzett bet einem vom Biſchof approbirten Geiſtlichen zu beichten, 
und ferner foll die B. vor dem Empfange jedes anderen Sacramentes abgelegt werben. 
Während die veformirte Kirche die Privat- oder Ohren-B. durch das vom —5 — vor 
dem Abendmahl geſprochene allgemeine Sündenbekenntniß erſetzt hat, läßt die lutheriſche 
Kirche, in welcher erſtere jetzt freilich auch nicht mehr allgemein üblich iſt, dieſe doch noch 
im Falle des Bedürfniſſes zu. 

Nach katholiſchem KR. ift der Geiftliche zur Geheimhaltung des ihm in der 
B. Anvertrauten, zur Bewahrung des fog. sigillum confessionis verpflichtet, jelbft wenn 
ihm die Abſicht, ein Verbrechen zu begehen, offenbart wird, weil ihm bie betreffenden 
Cröffnungen als Vermittler und Fürbitter bei Gott, nicht als Menfchen, gemacht werben. 
Die Verlegung diefer Pflicht zieht Abſetzung und Einfchliegung in ein Kloſter nad) fich. 
Diefelbe, ebenfalls mit Remotion zu ahndende Verbindlichkeit ſtatuirt auch die evangeliſche 
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Kirche für ihre Diener. Die Staats-Gſgbb. Haben im Princip die Unverleglichteit des 
Beichtſiegels gleichfalls anerfannt, indem fie dem Geiſtlichen das Recht geben, die Zeug: 
nißpflicht Hinfichtlich der ihm im Wege der B. gemachten Mittheilungen abzulehnen, je 
ihn mitunter ſogar (wie in Hannover und Baden) für zeugnißunfähig erflären. Während 
dieſes Ercuſationsrecht mehrfach auch auf alle8 dem Geiftlichen in amtlicher Eigenjchaft 
unter dem Siegel der Verſchwiegenheit Anvertraute ausgedehnt ift, fo in Preußen, Iafien 
Dagegen mande Bart.Gfgbb., fo Preußen, ungerechtfertigter Weile das Privileguum dann 
ceſſiren, wenn durch Anzeige Gefahren für den Staat abgemendet ober beſtimmte ſchwere 
Verbrechen oder die Folgen ſchon begangener Vergehen abgewendet werden fönnen. 

Lit.: Gründler, Ueber die Unverleglichkeit des Beichtſiegels in Weiß, Arch. fir bie Kir- 
chenrechtswiſſenſchaft, 4, 51 fj.;_ Knopp, Der fathol. Eeelforger als Zeuge vor Gericht. Regemeb. 
1849; |. au Mofer, Allg. Kirchenbiatt für das evangel. Deutſchland, Jahrg. 1859, ©. 430. 

. P Hinfhine. 

Beihülfe, Der verbrecheriſchen Urheberſchaft (welche Anftiftung im e. S. — |. den 
Art. Anftiftung — und Thäterſchaft in ſich begreift) fteht jene Art der Theilnahme an 
einem Verbrechen, welde man ®. nennt, zur Ceite. Gehilfe, Helfer, Beiſtänder heißt 
im Str. R. derjenige, welcher abſichtlich die Begehung eines Verbrechens fördert. Die 
Grenzlinie zwiſchen Urheberſchaft und B. ift indeß eine höchſt beftrittene. Nach der einen 
Anfhauung kommt es darauf an, ob der Theilnchmer an einem Verbrechen dieſes als 
fein „eigenes“ anfieht, e8 in feinem Intereſſe “hervorzubringen ſucht oder ob er es ald 
fremde“ Angelegenheit betreibt, in fremdem Intereffe thätig wird; nur in dem leg: 
teren Fall fei er Gehülfe (jo Wächter, Bauer, Köflin, Krug, Buri, Geib 
u. 4; aud) das Sächſ. Str.G.B.). Die entgegengefehte Anfhauung legt mehr Gewicht 
auf die objective Seite der Thätigkeit. Gehülfe ift nad) ihr alfo derjenige, melder nur 
in umtergeorbneter, unterftüßender Weile thätig wird, gleichviel ob er dabei ein eigene® 
Intereſſe verfolgt oder nicht (jo Roßhirt, Abegg, Marezoll, Luden, Temme, 
im Wefentlihen auch Berner; desgleichen die meiften Strafgefegbb). Die Iegtere An 
ſchauung entſpricht dem Begriff des Verbrechens, weldes nicht blos eine fubjetive 
(Willens =), ſondern auch eine objective (That=) Seite hat. — Haupteintheilungen ver 
B.: 1) Die weſentliche B, „ohne welche die That nicht begangen werben konnte,‘ ſcheidet 
man von ber unmefentlichen. Das Preuß Str. G. B. nennt die erftere „weſentliche Theil: 
nahme“. (Man braucht aud die Ausbrüde: Hauptgehülfe, Nebengehülfe.) Die Unter: 
ſcheidung ift eine willfürlihe und nicht durchführbare. 2) Vofitive und negative B 
Unter ber Ietteren verfteht man oft fälſchlich die bloße abfichtliche Nichthinderung eine 
Verbrechens, welche gar feine B. iſt; nennt man dagegen wirkliche Förderung durch Hin 
wegräumen der Hinderniffe ır. |. w. negative B., fo ift dies zwar nicht unrichtig, aber eine 
Er überflüßfige Eintheilung. 3) Intellectuelle, pſychiſche B. und phyſiſche Hülfe, Hülfe durch 

ath oder That. Unter die erftere, welche abjichtlihe Förderung der That durch geiftige 
Einwirkung ift, kann man aud) die Anftiftung zur B, d. h. alfo die Verleitung zu einer 
fördernden Thätigkeit ftellen, fofern fie nicht vom Thäter jelbft ausgeht. — So ziemlid, 
einig ift man darüber, daß die B. einen accefforiichen Charakter habe, daß aljo der Satz 
gelte: Ohne Urheber (Thäter) auch feine Gehülfen. Gleichwohl wird oft (z. B. von 
Bauer, Buri und Köjtlin) mit Unredt behauptet, die B. ſei ſtrafbar, wenn der 
Thäter aud noch nicht is zum Verſuch vorgefchritten iſt. Ebenſo verfennt man den 
Charakter der B., wenn man fie zu einem felbftändigen Verbrechen ftempelt und daher 
behauptet, es gebe aucheinen Verſuch der B., wie dies unter Andern Berner, Hälſchner, 
Krug, Buri, Häberlin, Geib, Schütze thun, während die Möglichkeit eines ſolchen 
frafbaren Verſuchs Heffter, Temme, Köftlin, Bar, Langenbed u. A. mit 
Recht in Abreve ftelen. — daſt einftimmig wird von den neueren Schriftftellern vie alte 
gemeinvechtliche und wohlbegründete Anſchauung feftgehalten, daß der Gehülfe minder 
ftrafbar fei, als der Urheber (anderer Meinung ift z.B. Dollmann); mehrere Schrift: 
fteller aber unterſcheiden dabei zwiſchen Haupt= und Nebengehülfen (f. oben) und fordern 
für jenen dieſelbe Strafe wie für den Urheber (fo Breidenbad, Goltdammer, 



Bekenntnißzwang. 119 

auch das Sächſ. und Preuß. Str.G.B.). Das Franz. R. (C. p. a. 59) a: 
färt alle Theilnehmer (Urheber und Gehülfen) für gleich ſtrafbar; und dieſes ſchon im 
älteren Defterr. R. ebenfalls aufgeftellte Princip findet fich Leider, allerdings mit gewiſſen 
Abſchwãchungen, um heutigen Preuß., Oefterr., Bair. R. Der No. Entm. wir zur 
deutichrechtlichen Anſchauung zurüd. — Da die B. aufzufaffen iſt als abſichtliche (doloſe) 
Mitwirkung zu einem Verbrechen, jo baftet ber Gehülfe nicht ohne Weiteres als Mit- 
Ihuldiger, wenn der Thäter einen „Erceß“ begeht, d. h. ein anderes Verbrechen verübt, 
als dasjenige, welches der Gehülfe unterftügen wollte (vgl. oben Band I., ©. 527) — 
Daß es eine mittelbare B., d. h. eine B. zur B., abjichtliche (doloſe) Unterſtützung eines 
Berbrechensgehülfen, geben kann und daß fie im Welentlichen denſelben verbrecheriichen 
Charakter hat, wie die unmittelbar dem Thäter geleiftete B., wird faft allgemein an— 
erfannt (anderer Meinung etwa nur Berner). Vgl. zu dem Ganzen Band L, ©. 526 ff. 

Lit.: Außer den bei dem Art. Anftiftung angeführten Schriften vgl. man no C. O. 
Müller, De auctorum et ministrorum criminis differentia, Halis 1842. Fr. A. Sin- 
ner, De auxiliatoribus et sociis prineipalibus etc., Berol. 1843. F. ®. Ziegler, Die 
Theilnafme an einem Verbrechen u. f. w., Marb. 1845. 

Strafgeſetzbb.: Preußen 88. 34 3.2, 35; Defterreih SS. 5, 239; Sachſen A. 53-57, 
9, 69, 75: Baiern A. 54 3. 2—4, 555 Hamburg 9. 44, 45, 49— 52; Defterr. Entw. 
88. 18-21, 77 litt. e; Nb. Entw. 88. 40 3. 2, 4l, 342. Geyer. 

Bekenntnißzwaung (der Geiftlihen). In den Symbolen oder Befenntniß- 
ſchriften formuliven die einzelnen Kirchen ihre Auffaffung von der Offenbarung Gottes 
und jegen ſich dadurch mit den anderen chriftlichen Keligionsgefellichaften auseinander. 
Die Symbole enthalten aljo den adäquaten Ausdruck des Kirchenglaubens, und wie von 
ihrer Annahme die Zugehörigkeit einer Perfon zu einer Kirche abhängt, fo find auch die 
m Dienft der letzteren ſtehenden Geiftlichen als ihre Diener reſp. ihre mit der Lehre be— 
trauten Organe an das kirchliche Bekenntniß gebunden. 

Die römiſch-katholiſche Kirche erkennt das Symbolum Apostolicum reſp. 
deſſen ſpätere Redactionen (Symbolum Nicaenum 325, Nicaeno-Constantinopolitanum 
381, Athanasianum sec. V.) al8 die höchſte Norm ihres Glaubenslebens an. Gegen 
eine Abweichung davon wahrt fie fi) duch die Vorſchrift, wonach die Geiftlichen vor 
dem Antritt ihres Amts zu einer eidlichen Bekräftigung ihrer Orthodoxie in der gelegent⸗ 
lich des Trienter Concils vom Papft Paul IV verordneten Formel (Bul. Injuncetum 
nobis vom 13. Nov. 1564) gehalten find (professio fidei Tridentina). 

Ebenſo hat die evangelifche (Iutherijche wie reformirte) Kirche von jeher eine 
ausdrückliche Verpflichtung der Gerftlihen auf die Symbole (Augsb. Eonfeffion u. |. w., 
Heidelberger Katechismus u. ſ. w.) für nöthig gehalten und diejelbe in Folge der con- 
feflionelfen Streitigkeiten gleihfall® vielfach zu einer eidlichen gemadt. Die ältere 
vorm Tautete: Ego N. N. sancte promitto, me in proponendis Christianae Reli- 
gionis veritatibus normam librorum symbolicorum esse secuturum quia (jpäter 
quatenus) concordant cum Scriptura Sacra. Heute ift der Revers von ben ver= 
ſchiedenen Landeskirchen vielfach abweichend normirt. (Wegen Breußen vergl. Jacob— 
Jon: Evang. K.R. des Preuß. Staates, ©. 391 ff.) Mebernommen wird die Ver— 
pflihtung bald gelegentlich des theologiſchen Eramens, bald in der Collations - Urkunde, 
bald bet dem Ordinationsact, bald erft bei der Einführung in das Amt. Immer aber 
tft der Geiſtliche dadurch verbunden, das ihm auf das Belenntniß hin ertheilte Amt ver 
von ihm bekannten Wahrheit gemäß zu führen und e& zu verlaflen, wenn er anderer 
Ueberzeugung wird. „Die Negirung des Gebundenfeins des geiftlichen Amtsträgers an das 
Bekenntniß der Kirche ift eine Negivung der Kirche ſelbſt. Wenn man den Richter er- 
mächtigt, nicht mehr dem objectiven Geſetz, fondern feinem oder einem Majoritätd- 
Rechtögefühl Ausdruck im Erkenntniß zu geben, jo bat man Willfür ftatt Recht fta- 
tuirt“. (Büff.) 

Lit.: Richter, ER, 8 24. Mejer, ER, 88. 86, 175. Büff, Kurheſſ. ER, 
$. 90 fi. Bickell, Ueber die Berpflihtung ber evangel. Seiftlihen auf die ſymbol. Schriften, 
Kafi. 1839. Hübler. 



Belngerungszuftand. 

t eine moderne Art der Dictatur, welche die Militär: 
machten betleidet. Die heutigen continentalen Ein: 
hahmungen franzöſiſcher Vorbilder. Wie der Name 
iglich auf ein beftimmte®, kriegeriſches nur auf grofe 
franzöſiſche Revolution verfuchte zuerit, den Etat de 

jren Anfang nahm dieſe ftantörechtlich höchſt wichtige 
191; mobei ftetS ein äußerer Angriff feindlicher Streit: 
ird. Nachmals ward dies (durch Gef. vom 19. Fruc- 
Executive auch in Vorausſicht eines drohenden Angriffee 
Wirkungen des Eintritt8 oder der Verfündung des d. 
nbtheile der bitrgerlyhen Verwaltung und Rechtspflege 
die Verfaſſung fomit in einzelnen Theilen fuspendirt 

ilitär gehörige Berfonen der Militärjuftiggemalt unter: 
Geftalt erfcheint der B. nad) dem faiferl. Decrete vom 
b der Berfündung de B. durch ben Kaifer oder den 
jene Wirkungen ipso facto ein. Im der Additional⸗ 
nejed Syſtem wiederum gemäßigt, indem man den ®. 
und gegen innere Unruhen unterſchied, letzierenfalls 

shten ber gefeggebenben Berfammlung zäßlte. Nichts: 
ı 28. Juli 1830 Paris einfeitig in den B. Das 
lger Bezüglich, der Aufftändifchen in der Vendée 1832 
e vom 6. Juli 1832. So ward die Verkündung bes 
gung gegen „äufere Feinde weſentlich eine Angriffswaffe 
innerer Unruhen und darauf berechnet, das Amt der 
zu entreifien. Während der überwundene Feind auf 
igen des VölferrechtS gegen willfürliche Behandlung ge⸗ 
dt preißgegeben werden darf, weil ihm die Kriegöge 
iſtet, überliefert der ®. den geſchlagenen Meuterer oder 
ntniß oder der Barteileidenfchaft einer fiegreichen Trupke. 
fen der Gaffationshof in Paris an, daß Civilperfonen, 
nterftellt worden waren, an bie ordentlichen Tribunale 
U eimmenden‘ dürfen. Im dem Proceß gegen Geofiren 
f die von O. Barrot eingelegte Nichtigkentsbeſchwerde, 
ichter entzogen werben bürfe und ſprach ben zum Tode 
Al die Kriegägerichte incompetent feien. Die Ereigniffe 
erum bie Gelege über den B. Abweichend von feiner 
ishof an, daß auch Civilperfonen, wenn fie an einem 
die Militärgerichte verfolgt werden dürfen. Befonders 
iß die Gefege über B. au außerhalb des Landes 
n fönnten, welche gegen eine fremde Regierung ge⸗ 
e behandelte die franzöfifche Erpeditionsarmee nad der 
ene Privatperfonen nad den franzöfifchen Grundfäten 
iegstribunale an Stelle der römischen orbentlicen Ge— 
2, bis dahin beifpielloje Praxis ward durch fremde 
nde befolgt. In Frankreich erging weiterhin das Kl. 
ssemblde nationale ſich das Recht vorbehielt, den 
t nur file den Fall der Nichtverſammlung jener Kür: 
© gewiffen Einſchränkungen erhalten follte. Seit ter 
er Vräfident, nachmals der Kaifer das Recht, den 8. 
Staatöftreih8 den ausgibigſten Gebrauch machte. 

folgt aud) das Preuß. Gef. vom 4. Juni 1851, betr. 
em Geſetz, welches aud der Erklärung des Kriegezu 
Bundesfeldherrn Bis zum Erlaß eines neuen Gefebes 
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zu Grunde Liegen fol (U. 68 der Nd. Bund. Berfg.), wird unterichieden zwiſchen dem Fall 
eined Krieges, der Feſtunggeommandanten oder commandivende Generale zur Verkündung 
berechtigt, und dem Fall eines Aufruhrs mit dringender Gefahr für die öffentliche Sicher⸗ 
keit, der das Staatsminiſterium allein berechtigt; doch können aud hier Militärbefehls- 
baber unter Vorbehalt fofortiger VBeftätigung die Imitiative ergreifen. Das Geſetz be 
fimmt die Formen ber Verkündung und regelt die Wirkungen, welde im Wefentlicyen 
folgende find: 1) Suspenſion beftimmter, die ftaatSbirgerlihen Grundrechte garantirender 
Verfaffungsartifel; 2) Webergang der vollziehenden Gewalt an die Militärbefehlshaber, 
deſſen Anordnungen die Civil- und Gemeindebehörden verpflichten, 3) Erweiterung der 
Militärjuſtiz über Meilttärperfonen, doch bleiben Todesurtheile der Betätigung des com: 
mandirenden General8 vorbehalten; 4) Schärfung der Strafbeftummungen gegen Civil— 
perfonen wegen. gewiſſer gemeingefährlicher Verbrechen (3. B. vorläglicde Brandftiftung, 
Ueberſchwemmung, bewaffneter Widerſtand gegen die Obrigkeit); 5) Einfegung von Kriegs⸗ 
gerihten, mit Competenz über gewiſſe gemeingefährliche Verbrechen der Eivilperfonen. 
Diefelben beftehen aus 2 Juſtizbeamten und 3 Offizieren; den VBorfis führt ein richter- 
Iher Beamter. 6) Das Berfahren der Kirtegögerichte ift ein ſummariſches. Rechtömittel 
fehlen und die Vollſtreckung iſt ſofort, bei Todesurtbeilen binnen 24 Stunden nad er- 
folgter Beftätigung zu bewirken. 

Gegen den Mißbrauch der dem Staatsminiſterium gegebenen Befugniffe Toll bie 
Beſtimmung dienen, daß den Kammern nachträglicd „Rechenſchaft“ über Das Gejchehene 
gegeben werben fol. Aus der Skizzirung des Preuß. Gef. vom 4. Juni 1861 ergibt 
fi, daß es für die Verhältniffe des Nd. Bundes in formeller Beziehung, 3. B. bezüglich des 
Staatsminiſteriums, nicht überall anwendbar fein mürde. Ganz anderö, als in Franf- 
reich und auf dem Content, find die in England für martial Law gültigen Beftim- 
mungen. Zwar fünnen mit Zuſtimmung des Parlaments gewifle Geſetze juspendirt wer: 
ven, doch können Civilperſonen ihrem ordentlichen Richter in Friedenszeiten nicht entzogen 
werden. 

Lit.: Ueber Frankreich: Beranger, De la röpression penale, 11.8. S 3, 1855. — 
England: Blackstone, Comment. (ed. Kerr), I. p. 419. — Gneiſt, Engl. Berwal- 
tungs⸗R., S. 933, 985, 1019, 1053, 1073. — Finlason, A treatise on Martial Law, as 
allowed by the law of England, Lond. 1866. — The Law Magazine Nov. 1866 p. 391. — 
The home and foreign review, 1864. — Simmons, On Courts martial. — Nord- 
Amerita: Bishop, Commentaries on the criminal Law (4. ed.). I, 43—68. 

v. Holtzendorff. 

Beleidigung — Injurie — Ehrverletzung — ift die vorſätzliche Verlegung ver 
Ehre einer beitimmten Berfon. 

Der Begriff ver Ehre, des Objectes der B. — beruht auf der dem Menſchen, 
als einem geiftigen und freien Weſen, angeborenen Würde. Aber dasjenige, was dem 
Menfchen angeboren ift, bat am fich noch keinen fittlihen Werth. Zum Begriffe der 
Ehre geftaltet fich daher auch die dem Menſchen angeborene Würde erft dann, wenn es 
demſelben gelungen ift, fich zu einem fittlihen Charakter herauszubilden und als folder 
Anerkennung bei feinen Mitmenſchen zu finden. Welchen Anforderungen aber genügt wer- 
ben müſſe, um als fittlicher Charakter anerfannt zu werben, das hängt von verjchieden- 
artigen Auffafjungen ab, verfchiedenartig durch die Zeit, durch das Volk, durch die focialen 
Verhältnifie. Die Beantwortung der Frage jedoch, ob in einem einzelnen Falle eine Ehr- 
verlegung ſtattgefunden habe, kann nicht von der Unterſuchung barliber abhängig ge- 
macht werben, ob der angeblich ober wirklich Verlegte bei feinen Mitmenſchen als fitt- 
licher Charakter anerkannt jet; denn die Beitrafung der Ehrverlegungen geſchieht, um die 
öffentliche Orbnung aufrecht zu erhalten, und der Staat ift nicht befugt, durch richter- 
liches Urtheil es auszuſprechen, daß er den fittlihen Werth eines Menjchen nicht an- 
erfenne, und daher eine diefem Menfchen zugefügte Beſchimpfung als Ehrverlegung nicht 
anſehe. So ift denn zumächt der Begriff der gemeinen bürgerliden Ehre feſt— 
geftellt worben. Derfelben jind alle Perfonen theilhaftig. Und ſelbſt diejenigen Perſonen, 
welchen durch richterliches Urtheil die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt find, haben da⸗ 
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der Kritik über Leiftungen jeglicher Art. Aber bier, wie in anderen Fällen, darf die 
Ausübung des Rechts nicht zum Dedimantel für begangene® Unrecht werden. Dies 
letztere iſt es, was beiſpielsweiſe das Preuß. Str. G.B. (8. 154) mit den Worten bes 
zeichnet: „Tadelnde Urtheile über wiſſenſchaftliche, fünftlerifche oder gewerbliche Leiſtungen 
u. ſ. w. find nur infofern ftrafbar, als aus der Form der Aeuferung oder aus den 
Umftänden, unter welchen dieſelbe erfolgt, pie Abſicht zu beleidigen hervorgeht.” 
Denn „die Abſicht zu beleidigen“, der animus injuriandi, muß bei jeder Injurie vor- 
banden fein. Injurie ohne animus injuriandi tft ein Widerfprudy in fich ſelbſt. Auch 
ein Beweis für das Vorhandenfein des animus injuriandi muß in allen Fällen geführt 
werden, in denen eine Injurie beftraft werben fol. Aber die Art und Weile, wie dieſe 
Beweisführung vorgenommen wird, ift nicht in allen Fällen die gleiche. Mitunter kann 
dadurch, Daß bemielen ift, es ſei gegen X dieſer “oder jener Ausdrud gebraucht worden, 
auch zugleich mit bewiejen fein, daß derjenige, der diefen Ausdrud brauchte, den animus 
injuriandi gehabt Habe, — es wird dies regelmäßig bei den gewöhnlichen Echimpfworten 
der Tall fein — und zwar aus feinem anderen Grunde, als weil das Gebrauchenmwollen 
dieſes Ausdruckes im Beziehung auf eine andere Perſon und das Nicht = Beletvigenwollen 
derjelben, wenigftend ohne Hinzutreten bejonderer Umftände, ein Widerfpruch in fi) jelbft 
fein würde. In anderen Fällen kann ein Ausdruck fo beſchaffen fein, daß er, unter dieſen 
Umftänden gebraucht, ehrverlegend, unter anderen Umftänden gebraucht, nicht ehrverlegend 
jein wird. Der Bewei des animus injuriandi wird in dieſem Falle geführt fein, wenn 
bewiejen ift, daß diejenigen Umftänve, welche geeignet find, dem betreffenden Ausdruck einen 
ehrverlegenden Charakter zu geben, vorhanden geweſen find. Hierauf beruht der Unter: 
ſchied zwiſchen abfolut und relativ injuriirenden Aeußerungen. Niemals aber kann 
die Injurie in dem bloßen animus injuriandi beftehen; dies ift ebenfo wenig möglich, 
wie es möglich ift, daß ein Diebſtahl blos in dem Willen, einem Anderen eine Sache 
wegzunehmen, beſtehen kann. 

Die Strafe fir die Injurien — Geldbuße oder Gefängniß — iſt überall eine öffent- 
Ihe Strafe, d. h. auch dann, wenn wegen einer Injurie auf Gelbbuße erfannt wird, tft 
die Geldbuße nicht an den Beleibigten, jondern an die Staatskaſſe zu zahlen. Als qua= 
lificirte Injurien find außer der Verleumdung und der Amts-B. (vergl. Verleum— 
dung und Amtsbeleidigung) namentlich heroorzuheben die öffentlihe B. — bei 
weldher es nicht überall darauf ankommt, daß die B. von mehreren Menfchen wahr: 
genommen ift, falls fie nur von mehreren Menfchen hätte wahrgenommen werben fön= 
nen; — und die thätlihe B Auch die Ihriftlihe B. wird von dem Preuß. 
Str.G.B. (8. 152) zu den qualificirten B. gerechnet. Die Beftrafung der Injurien er- 
folgt nur auf Antrag des Beleivigten. Ber nicht qualificirten Injurien verfolgt der Be— 
leidigte als Privatpartei die Injurtenflage, To daß alfo die Mitwirfung der Staatsan- 
waltihaft in diefem Falle allemal ausgeichloffen bleibt. Aber auch bei den qualificirten 
Injurien kann die Staatsanmwaltichaft den Antrag auf Verfolgung ablehnen, wenn fie um 
öffentlihen Intereffe die Beſtrafung der Injurie nicht für geboten erachtet. Im 
diefem Falle bleibt e8 dem Beleidigten unbenommen, auf dem Wege der Privatflage die 
Injurie zur Beftrafung zu bringen. Wie jede Privatflage, fo kann auch die von einer 
Privatperfon angeftellte Injurienklage und zwar bis zur Vollſtreckung des rechtskräftigen 
Erkenntniſſes zurüdgenommen werden. Unter Retorfion bezeichnet man die Erwiederung 
einer Injurie Durch eine andere. Der privatrechtliche Gejichtöpunft führt dahin‘, daß die 
Injurien, welche zwei Perjonen fich gegenfeitig zugefügt haben, mit einander. compenfirt 
werden fönnen. Die Straflofigfeit beider Perſonen — die übrigens nicht auch Freiheit 
von der Kojtenbezahlung involvirt — würde aber ftreng genommen nur dann eintreten 
fönnen, wenn die gegenfettigen Injurien einander gleich find. Auch können Verhältniſſe 
eintreten, in denen Das gegenfeitige Aufrechnen der Injurien im öffentlichen Intereffe über- 
haupt unzuläffig fein würde Aus diefen Gründen ftellen die Geſetze, 3. B. Preuß. 
Str.G.B. 88. 153. 188, e8 in das Ermeflen des Richters, ob und in wie weit auf Die 
Retorfion bei Abmeflung der Strafe für die einzelnen Injurien Rückſicht zu nehmen ſei. 
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Lit.: Weber, Ueber Injurien und Echmähfchriften, 4. Aufl. 1820. Köftlin, Abhand- 
lungen aus dem Str. R. 185%, S. 1 fl. Hälſchner, Syſt. des Preuß. Str.R., 2. Tb. 1868. 
©. 197 fi. Preuß. Str.G.B. 88. 152 — 163. $. 343. Sohn. 

Belvifio, Jacobus de, geb. 1270 zu Bologna, Schüler der Franc. Accursii, 
las zu Bologna, lehrte zu Neapel, Perugia, Bologna und ftarb 1335. 

Schriften: Comment. zu Authenticum — zu libri feudorum, 1511 — Practica eri- 
minalis, Lugd. 1515 — De excommunicatione (Tract. univ. j. tom. XIV.). 

Lit.: Savigny, VI 60 — 67. Teihmann. 

Benefitium (Pfründe) ift der Compler von Bermögensrechten, welcher zur Belel- 
dung eines Klerikers ein für allemal beftimmt und daher von dem übrigen Gute ver 
Kirche als ein gefonderter Theil verwaltet wird. Im Allgemeinen ſoll jedes Kirchenamt 
(offieium) mit einem B. verbunden fein und umgelehrt fein B. ohne das Dazu gehörige 
Amt verlieben werden. Officium und B. find alfo correlate Begriffe, Doch werden die 
beiden Ausdrücke heute als gleichbedeutend gebraucht. 

Die Schule tbeilt die B. von verfchiedenen Geſichtspunkten aus in folgende Claſſen: 
1) B. majora und minora (höhere und nievere B.). Die majora b. ge 

währen den Inhabern eine Theilnahme am Kirchenvegiment (jurisdictio), das find die 
Aemter der Prälaten: Biſchöfe, Erzbifchöfe, Primaten, Patriarchen, Papft (praelati prin- 

- eipales mit einer felbftändigen [proprio jure] Yurisdiction), Carbinäle, Legaten, Nuntien, 
Drvensgeneräle, Aebte, Stiftspröbfte (praelati secundarii mit einer Durch Auftrag über: 
fonnmenen Juriödiction [jurisdietio mandata]). Die minora b. haben es uur mit der 
Lehr= und Weihegemalt (potestas ordinis) zu thun, alſo die Aemter des niederen Klerus 
(presbyter, diaconus, subdiaconus, acoluthus, exorcista, lector, ostiarius). 

2) B secularia und regularia, je nachdem das Kirchenamt für Welt: over 
Ordensgeiſtliche errichtet iſt. Hierbei gilt die Regel: Secularia secularibus, regularis 
regularibus, d. h. ein Secular-B. fol feinem SKloftergeiftlichen, ein Regular-B. feinem 
Weltgeiftlichen verliehen werden. 

3) B. duplicia und simplicia. Die simplicia legen bloßen Chor= und 
Altardienft auf, fo die Canonicate in den Kathevral= reſp. Collegiatftiftern und die Capla- 
neien. Mit den duplicia tft dagegen noch eine weitere Berechtigung, reſp. Berpflid- 
tung verbunden, jo die Curat-B., deren Inhabern die Seelforge innerhalb eines ke 
fimmten Sprengel® obliegt (b. quae curam animarum habent annexam), die Per: 
fonate (personatus), d. h. einzelne Ehrenſtellungen in den Capiteln (Cantor, Sacrifta, 
Euftos), die Dignitäten (dignitates), worunter die mit einer beſchränkten Jurisdiction 
befleiveten Vorſtände der Stifter (Probft und Dechant) verftanden werben. 

4) B. compatibilia und incompatibilia Die incompatibilia b. 
erfordern die Reſidenz (residentia localis), d. h. die perjönliche Anmefenheit des Bene 
ficiaten am Orte des Amtes, ſchließen Ichen deshalb die Cumulation mehrerer Pfründen auf an 
und denſelben Kleriker aus (pluralitas beneficiorum), und zerfallen wieder in b. in- 
compatibilia primi generis (abjolut unverträgliche Pfründen): hier tritt Durch die 
Annahme eined zweiten Amtes ipso jure der Berluft des erften ein; fo die Bisthümer, 
Dignitäten, PBerfonate und Curat-B., — und b. incompatibilia secundi generis 
% ratione retentionis): bier erfolgt die richterliche Wberfennung der zweiten Pfründe, 
ofern der Cumulant nicht vorher zwiſchen beiden wählt; jo namentlich die Canonicate. 
Bet den b. compatibilia ift die Pluralität aus Gründen der Zweckmägßigkeit ge 
ftattet, namentlich wenn das erfte B. nicht den jtandesmäßigen Unterhalt abwirft. 

5) B. manualia und titulata. Die letteren dienen zu Orbinationstiteln und 
können dem jeweiligen Inhaber nur aus gefeglichen Gründen entzogen werben, wofür um 
Tall eines Zweifel die Vermuthung fpriht. Die erfteren werden nur auf Zeit oder auf 
willtürlihen Widerruf verliehen. 

Lit.: Phillips: Lehrb. des K.R. 8. TI ff. Schulte, Syſt. des E.R., $. 35. Richter, 
ER. SS. 118, 182. Hübler. 

Beneficium abdicationis (in Lübeck Bergen- und Dachdingsauftragen). 
In verſchiedenen particularen und Iocalen Nechtöquellen, nach denen das Syſtem der Güter: 
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vereinigung (Gütereinheit) oder Gütergemeinfchaft gilt, findet fi der Grundſatz, daß die 
Wittwe, welche ſich nicht von dem unter der Gewalt ihres verftorbenen Ehemannes be— 
findlich gemefenen gemeinfchaftlichen Vermögen ausdrücklich losſagt, für die von jenem 
contrahirten Schulden perlönlih haftet. Das der Wittwe eingeräumte Recht des Ber- 
jihtd wird b. a. genamt. Die erften Spuren dieſes Rechtöinftitut finden ſich in dem 
Kleinen Kaifer-R. (II, 50), alfo gegen Ende des 13. oder im Anfange des 14. Jahrh. 
In einigen Rechten, wie im Bremiſchen und Lübiſchen, hat fich vaffelbe erhalten. ‘Der 
Verzicht, der unter einer gewiſſen Bublicttät ftattfinden mußte, wurde nicht felten durch 
ſymboliſche Handlungen ausgedrückt. So findet fich die Vorfchrift, die Wittwe ſoll mit der 
Leiche des Mannes das Haus verlafien und vom Grabe nicht wieder in daſſelbe zurückkehren, 
fie ſoll Schlüffel, Gürtel, Mantel, Börfe auf das Grab oder auf den Earg legen, oder die 
Schlüfjel dem ftäbtijchen Rath oder einem Magiftrats = Deputirten übergeben. Noch nad) 
neuerem Bremifchen R. muß die Wittwe fpäteftens bei der Beerdigung dad Haus ver- 
laſſen und von dem Verzicht das Gericht in Kenntniß ſetzen. Nach Lübiſchem R. hat 
dagegen diejelbe zur Losſagung von dem Vermögen eine Frift von ſechs Monaten, melde 
et von dem Zeitpunkte an gerechnet wird, wo ein Inventar des überfchuldeten Vermö— 
gend aufgenommen ift, reſp. Verfiegelung vefjelben ftattgefunden hat. Der in Lübeck übliche 
Ausdrud Bergen- und Dahdingsauftragen bezeichnet den eigentlichen Verzichtsact. Er 
bedeutet Berziht auf Bilrgichaftsleiftung und gerichtliche Verhandlungen mit den Gläu— 
bigern und ift eine Bezeichnung für eine förmliche Inſolvenz-Erklärung. Das b. a. hat 
nicht die Bedeutung, daß dadurch eine bereit8 während der Ehe entſtandene perfünliche Ver- 
plihtung der Frau aufgehoben, ſondern die, daß dadurch die mit der Befigergreifung des 
verſchuldeten Guts verbundene Uebernahme einer ſolchen Verpflichtung abgelehnt wird. 
Lit.: Berd, Ueber das Bremiſche Güter-R. der Ehegatten (Bremen 1832), beionders 8. 2, 
8. 12 — 19, 8. 26, 88. 28 — 34. Pauli, Abhh. ans dem Lübiſchen R. (Lübeck 1837 ff.) II. 
$.42. Schwarz, Die Gütergemeinihaft der Ehegatten nah Fränk. R. (Erlangen 1858) 
©. 34, 44. Lewis. 

Bentham, Jeremy, geb. 1748 zu London, wurde 1764 baccalaureus, 1768 
magister artium, 1772 barrister in Lincolns-Inn, machte große Reifen nad) dem 
Trient, Rußland, Deutichland, ward 1802 zum Mitglieve des Inſtituts in Paris er- 
nannt, nahm den lebendigften Antheil an der neuen Gigb. Rußlands zu Anfang diejeg 
Jahrh. und an der Nordamerika's und farb 6. Yuni 1832. 

Schriften. A fragment on government 1776 (Lond. 1828). — Essay on political 
tactics, Lond. 1791. — Panoptic or the inspection house, Lond. 1791. — Draught of a 
code for the organization of the judicial establishment of France, 1792. — Traites de 
legislation civile et penale par Dumont, Par. 1802. 1820 (beutfh von Beneke: Grunde 
übe der Eivil- und Eriminal-@fgb., Berl. 1830). — Theorie des peines et des recompenses, 

ar. 1812. 1826. — Sophismes parlementaires trad. par Regnault, Par. 1840. — Intro- 
duction to the principles of moral and legislation, Lond. 1759. 1823. — Papers relative 
to codification and public instruction, Lond. 1817. — Church of Englandism examined, 
18185. — Radical reform bill, 1819. — Codification proposals to all nations, 1822. 30. — 
Letters to count Toreno, 1822. — Rationale of judicial evidence specially applied to 
english practice, 1827 (trait& des preuves judiciaires par Dumont, 1823). — Constitutio- 
nat code for the use of all nations, 1830. — On death punishment, 1831. — Oeuvres 
de Bentham. Bruxelles, 1840. — Bentham Works ed. by Bowring, 1838. 

Lit.: Bluntſchli, II. 42—49. — Mohl, III 595 — 635. — Hepp, Benthams Grund- 
füge der Eriminalpolitit, Tüb. 1839. — v. Birlenfeld, Die Eine Frage, Leipz. 1542. 

Teihmann. 

Berathung in Richtercollegien und unter Geſchworenen bildet die regelmäßige Vor— 
ausſetzung jeder Abftimmung. Sie könnte entbehrt werben, wo die Einhelligfeit der Mei— 
nungen über den zu faſſenden Collegialbeichluß, ven Wahrſpruch, das zu fällende Erkenntniß 
ohne Weiteres Har wird, — wie oft in England, nicht felten bei Richtern auch in Deutjch- 
land. Regel aber bleibt B., und deren äußeres Kennzeichen die Zurüdziehung aus dem 
Saal der öffentlichen Sitzung. Ste fol geheim fein, damit innerhalb ihrer, ungehemmt 
durch irgend welchen äußeren Einfluß, die vollfte Freiheit der Meinungsäußerung für jeven 
Einzelnen zur Entfaltung gelange. Im Austausch der Gründe und Gegengründe unter 
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Gleichberechtigten, denen gleiche Grundlagen zur Findung des Urtheild gegeben worden, 
fol dort ermittelt werden, ob die Auffaffung des Rechtspunktes oder der ftreitigen That: 
fragen in dem einen oder in dem entgegengefeßten Sinne Anfprud auf Allgemeigültig: 
fett und auf eine, auch Andere überzeugende Zuverläfjigkeit befige. Nur die auf ſolche 
Weile fid, bewährende Anficht des Einzelnen, nunmehr zur Anfiht der Mehrheit erhoben, 
gilt im einzelnen Fall als die richtige, als Recht. Ergibt ſich die Nothwendigkeit oder 
die Zmedmäßigfeit der B., jo ordnet der Borfigende die Zurüdziehung an. Sind es 
die Richter, welche berathen follen, jo leitet er unter ihnen die B., ftellt die Fragen in 
der geeigneten Reihenfolge „zur Discuffion” , verhütet Abſchweifungen, ſorgt aber im 
Mebrigen dafür, daß jede Anficht zur Ausſprache und Entwidelung gelange — unter Um— 
ftänden auf der Grundlage des Vortrages eines befonderen Referenten. Auch die Ord- 
nung der B. kann Gegenftand einer Vorberathung werden. Die durch das Amtsgeheimniß 
gebundenen, an unabhängige Entwidelung der Meinungen gewöhnten Richter find im 
Uebrigen nit an fo genaue Formvorſchriften gebunden, als die Geſchworenen. Gegen: 
ftand der B. dieſer find die ihnen vorgelegten Tragen. Ihnen wird hierzu ein befonderes 
Zimmer angewieſen. Es wird bewacht. Keinerlei Verkehr der bort verſammelten Ge— 
ſchworenen mit andern Perfonen ift zuläfftg, ſoweit das Gejeß nicht beſondere Ausnahmen 
macht. Kein Gefdiworener darf vor Beendigung der B. hinaus, Niemand hinein, aufer 
auf Ichriftliche Erlaubnig des Vorſitzenden des Schwurgerichtshofes. Auch der Erſatzge⸗ 
ſchworene darf nicht eintreten. Bor Beginn der DB. erfolgt die Wahl des Vorfteherd nad 
Stimmenmehrheit, und durch dieſen die Berlefung der gejetlichen Belehrung über die 
Pflihten der Geſchworenen. Der Vorſteher leitet die B. und bringt die vorgelegten Fra: 

- gen der Reihe nad) zur Abftimmung. In der Regel nüpft fih an die erfte Frage eine, 
die Gefammtlage betreffende Ausſprache, an welche fich Ipäter frageweiſe Die Einzelbero- 
thungen anſchließen. Die nodmalige Erörterung früherer auf Grund der Belprehung 
Ipäterer Fragen bleibt den Geſchworenen unbenommen bis zur Verkündung ihres Wahr: 
ſpruches. ntftehen Zweifel iiber das einzuhaltende Berfahren, den Sinn der Tragen, 
die Faſſung der Antworten, fo erfolgt eine Unterbrechung der B., ſei e8 durch Herbe: 
ziehung des Gerichtshofes in das Berathungdzimmer oder durd Eintritt der Gefchmorenen 
in den Sitzungsſaal mit der Bitte um Aufklärung, welchem Ietten Verfahren in neuerer 
Zeit mit Recht der Vorzug gegeben morben. 

Gigb. u. Fit.: Preuß. Gef. vom 3. Mai 1852 A. 89 f.; neue Provinzen Verorbn. vom 
25. Juni 1867 $. 331 f. C. d’instr. a. 341 f. Plant, Syſtemat. Darftellung des beut- 
hen Strafverf. 8. 145, bei. Note 1. Beihlußfaffung in VBerfammlungen und Collegien von 
Bade, SS. 3. 8 ff. (1867), ‚Schaper. 

Bereicherungsklage. Während vielfach die ältere Praxis und Theorie des gem. 
R. in der allgemeinen Rechtsregel: aequum est neminem cum alterius damno locu- 
pletiorem fieri einen allgemeinen Tlagenerzeugenden Obligationdgrund mit der mannig— 
fachften Anwendung erfannte, findet eine ſolche allgemeine B. jegt kaum noch Vertheidiger. 
(Zu denfelben gehört jedoch noch W. Sell.) Bielmehr wird jest eine befondere B. von 
Einigen ganz geleugnet und jenem Princip nur die Bedeutung beigelegt, ſonſt ſchon be 
ftehende Obligationeverhältniffe zu modificiren (Jacobi); zum Theil wird der Sag auf 
die Bedeutung eines geſetzgeberiſchen Motivs für Zulaffung gewiffer Klagen zurückgeführt 
(Witte); die herrſchende Meinung findet in der Bereicherung, ſofern diefelbe fich als eine 
ungerechtfertigte berausftellt, bei der e8 von vornherein an einer justa causa gefehlt hat 
oder bei der die urſprünglich vorhandene justa causa weggefallen ift, das leitende Princip 
derjenigen Klagengruppe, welde die der Darlehnsklage nachgebildeten Condictionen umfaßt. 
Bol. Band I. ©. 349. 

Die bloße Bereicherung, im Gegenfag zu der ungerechtfertigten, kommt Klagen be 
gründend rechtlich nnr als adjectitia qualitas in Betracht, vermöge deren der durch 
Rechtsgeſchäfte feines Hausſohns bereicherte pater familias und derjenige, für den und in 
deſſen Angelegenkeiten ein Geſchäft ohne fein Mandat geichlofien war, mit der Ge 
Ihäftsflage auf den Betrag feiner Bereicherung in Anſpruch genommen werben kann 
(sactio de in rem verso). 
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Ber den Klagen aus ungerechtfertigter Bereicherung (condictiones sine causa) wer- 
den won der condictio sine causa im engern Sinn unterfchieden: die condictio ex in- 
jasta causa, welche für den Fall der Bereicherung aus dem Vermögen eine® Anderen 
durch widerrechtliches Handeln des Bereicherten oder ın Folge eines geſetzlich gemigbilligten 
Geſchäfts eingreift (die condictio furtiva fanıı als Abart angejehen werden); — die 
condictio ob turpem causam, mit welcher dasjenige, was um eines fünftigen Erfolge 
willen gegeben und unfittlicher Weiſe genommten ift, von dem nicht in pari turpitudine 
befindlichen Geber zurüdgeforbert wird; — als Hauptfälle aber die condictio indebiti und 
die condictio causa data causa non secuta. Die erftere jeßt voraus, daß etwas zur Tilgung 
einer vermeintlichen, in Wahrheit nicht vorhandenen Berbindlichleit auf Grund eines ent- 
ſchuldbaren Irrthums gegeben if. Das Requifit der Entſchuldbarkeit des Irrthums tft 
ſtreitg. Die condictio causa data causa non secuta hat die Rückgewähr einer Lei 
tung zum Gegenftand, Die in der erklärten VBorausjegung eines künftigen nicht unfittlichen 
Erfolgs gegeben iſt, welcher nicht eintritt, fer e8 durch Schuld des Empfängers, fer es 
durch Zufall, abgelehen jedoch von den Fall zufälliger Unmöglichkeit einer für die Zu— 
kunft vorausgeſetzten Handlung des Bereicherten. War der künftige Erfolg ein vertrags- 
mäßig zugeficherter, jo Liegt feine bloße VBorausfegung bei der Yeiltung vor, und es ift 
die verfprochene veiſtung durch die Contractsklage zu erzwingen: eine Condiction des Ge— 
leiſteten findet nicht ftatt. — Ä 

Im Preuß. R. wird ım Anfhluß an den Sag, daß Niemand ſich obne be- 
ſonderes Necht die Bortheile fremder Saden und Handlungen aneignen dürfe, die 
nüglihe Berwendung als jelbftändiges Klagefundament angeſehen. Es bedarf aljo 
für diefen Anſpruch nicht der Eriftenz einer direct gegen eine Zwiſchenperſon ermachlenen 
Forderung. (Anderer Meinung ift jedoch Koch.) Die Klage aus der nüglichen Ver— 
wendung abjorbirt die condictio sine causa im engern Sinn. ‘Die übrigen Con— 
dietionen find welentlih wie im gem. R. geregelt, bei der condictio indebiti fommt 
es auf Entſchuldbarkeit des Irrthums nicht an; die condictio ob turpem, zum Theil 
auch die ob injustam causam fteht nicht dem Benachtheiligten, jondern dem Fiscus zu. 
Das Sid. Civ. G.B. kennt die actio de in rem verso gegen den Geſchäftsherrn bei 
der negotiorum gestio und enthält für die Condictionen Beftimmungen, welde dem | 
gem. R. entiprehen; für bie condictio indebiti fehlt das Requiſit der Entſchuldbarkeit 
des Irrthums. Außerdem wird die Bereicherung ın mehreren Fällen, 3. B. bei Ver— 
pflichtungsunfähigen, als ein Grund anerkannt, die jonft unbegründete Geſchäftsklage auf 
ven Betrag der Bereicherung zuzulaffen, auf welchen Betrag in andern Fällen an fich be— 
gründete Anfprüche beichränft find. Das Franz. R. kennt als B. die condictio inde- 
biti, welche in allen Fällen irrthümlicher und wiſſentlicher Annahme einer Nichtſchuld, — 
auch bei irrthümlicher Zahlung einer fremden Schuld, fofern nur nicht die Möglichkeit der 
Geltendmachung berfelben gegen den wahren Schuldner durch Bernichtung des Titel auf- 
gehoben ıft, — Statt hat. — Eine eigenthümlihe B. gegen den Durch Präjudtz eines 
Wechſels zum Schaden des Wechſelinhabers Bereicherten führt die Allg. D. Wechſ.Ordn. ein. 

Fit. u. olg b.: Sl. Sell, Verſucbe, Abth. I. 1833. Sinbideib, Lehre von der Voraus⸗ 
ſetzung, 1850. Derfelbe, Krit. Vierteljahrsſchrift, 1.115. Sacodi in Gerber nnd Iherin 
Jahrb. IV. 159. Witte, Die B., 1859. Derjelbe in Gerber und Ihering Jahrb. V. 
88. Voigt, Die condictiones ob causam, 1862. (D. 12, 4—7. 13, 1. 15, 3. C. 4, 
5—9. ALM. I. 13. 88. 262 ff. I 16. 88. 166 ff. Sächſ. Eiv. GB. SS. 1519 fi., 1534 ff. 
1540 ff, 1547 ff. C. civ. a. 1376 ff. Allg. D. Wedf.-Ordn. N. 83.) Eccins 

ccius. 

Bergelohn kann gefordert werden, wenn im Fall einer Seenoth dritte Perſonen 
Schiff oder Ladung gänzlich oder theilweiſe in Sicherheit bringen. Die Höhe deſſelben 
iſt im Streitfall durch den Richter unter billiger Berückſichtigung der Umſtände, nament- 
ib der aufgewenveten Bemühungen einerſeits und des Werthes der geborgenen Gegen- 
fände andererfeitö feftzufegen. Vorgefchrieben ıft, daß der B. niemald in einer Quote vom 
Werthe der geretteten Gegenftände beſtimmt werden und daß die Summe befielben nicht 
ein Drittel Des Werthes dieſer Gegenftände überfteigen fol. Verträge, während der Ge- 
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Gleichberechtigten, denen gleiche Grundlagen zur Findung des Urtheils gegeben worden, 
fol dort ermittelt werben, ob die Auffafjung des Rechtspunktes oder der ftreitigen That: 
fragen in dem einen oder in dem entgegengefegten Sinne Anſpruch auf Allgemeingültig- 
feit und auf eine, aud Andere überzeugende Zuverläffigkeit befige. Nur die auf folde 
Weiſe ſich bewährende Anſicht des Einzelnen, nunmehr zur Anſicht der Mehrheit erhoben, 
gilt im einzelnen Fall als die richtige, als Recht. Ergibt ſich die Nothwendigkeit oder 
die Zmedmäßigkeit der B., fo ordnet der Vorſitzende die Zurückziehung an. Sind es 
die Richter, welche berathen follen, fo leitet er unter ihnen die B., ftellt die Fragen in 
der geeigneten Reihenfolge „zur Discuſſion“, verhitet Abſchweifungen, forgt aber im 
Uebrigen dafür, daß jede Anſicht zur Ausſprache und Entwidelung gelange — unter Um: 
ftänden auf der Grundlage des Bortrages eines befonderen Referenten. Auch die Ord— 
nung der B. kann Gegenftand einer Vorberathung werden. Die durch Das Amtsgeheimniß 
gebundenen, an unabhängige Entwicelung der Dieinungen gewöhnten Richter find im 
Vebrigen nicht an fo genaue Formoorfhriften gebunden, als die Geſchworenen. Gegen: 
ftand der B. diefer find die ihnen worgelegten Fragen, Ihnen wird hierzu ein befonderes 
Zimmer angewiefen. Es wird bewacht. Keinerlei Verkehr der dort verfammelten Ge— 
ſchworenen mit andern Perfonen ift zuläffig, ſoweit das Geſetz nicht beſondere Ausnahınen 
macht. Kein Geſchworener darf vor Beendigung der B. hinaus, Niemand hinein, aufer 
auf ſchriftliche Erlaubniß des Vorfigenden des Schwurgerichtöhofes. Auch der Erfagge: 
ſchworene darf nicht eintreten. Bor Beginm ber B. erfolgt die Wahl des Vorftehers nad 
Stimmenmehrheit, und durch dieſen die Verlefung der gefeglichen Belehrung über die 
Pflichten der Geſchworenen. Der Vorfteher Ieitet Die B. und bringt die vorgelegten Fra: 
gen der Reihe nach zur Abſtimmung. Im der Regel Mmüpft ſich an die erfte Frage eine, 
die Gefammtlage betreffende Ausſprache, an melde ſich fpäter frageweiſe die Einzelbero: 
thungen anſchließen. Die nochmalige Erörterung früherer auf Grund der Beſprechung 
fpäterer Fragen bleibt den Geſchworenen unbenommen bis zur Verkündung ihres Wahr: 
ſpruches. Entſtehen Zweifel über das einzuhaltende Berfahren, den Sinn der Fragen, 
die Faffung der Antworten, fo erfolgt eine Unterbrechung der B., fei es durch Herkei: 
ziehung des Gericht&hofes in das Berathungszimmer oder Durch Eintritt der Geſchworenen 
in den Sitzungsſaal mit der Bitte um Aufklärung, welchem letzten Verfahren in neuerer 
Zeit mit Recht der Vorzug gegeben morben. 

Gig. u. Fit.: Preuß. Gel. vom 3. Mai 1852 A. 89 f.; neue Probinzen Verordu. vom 
25. Juni 1867 $. 331 f._C. d’instr. a. 341 f. Plant 
ien Strafverf. 3. 145, def. Note 1. Deich em ungen Ab Gollenten vun en Strafverf. $. 145, Def. Note 1. Beſchlußfaſſung in Verſammlungen und Collegien von 
Bade, Es 8 fi. (1867), ! Tokunfaflang ' s "Ship. 

Bereicherungsklage. Während vielfad die ältere Braris und Theorie des gem. 
R. in der allgemeinen Redtöregel: aequum est neminem cum alterius damno locu- 
pletiorem fieri einen allgemeinen Hagenerzeugenden Obligationsgrund mit ber- mannig: 
fachften Anwendung erfannte, findet eine folhe allgemeine B. jett kaum noch Vertheidiger. 
(Zu denfelben gehört jedoch noch W. Sell.) Vielmehr wird jegt eine beſondere B. von 
Einigen ganz geleugnet und jenem Princip nur die Bedeutung beigelegt, fonft ſchon ber 
ftehende Obligationsverhältniffe zu mobificiren (Ja cobi); zum Theil wird der Sag auf 
die Bedeutung eines geſetzgeberiſchen Motivs für Zulaffung gewifler M lagen zurüdgeführt 
Witte); die hexrſchende Meinung findet in der Bereicherung, ſofern dieſelbe ſich als eine 
ungerechtfertigte herauöftellt, bei der es von vornherein an einer justa causa gefehlt hat 
‚ober bei der die urſprünglich vorhandene justa causa weggefallen ift, das leitende Princip 
derjenigen Klagengruppe, welche die der Darlehnsklage nachgebilbeten Condictionen umfaßt. 
Bol. Band I. ©. 349. 

Die bloße Bereicherung, im Gegenfag zu der ungerechtfertigten, kommt Klagen ber 
gründend rechtlich unt als adjectitia qualitas in Betracht, vermöge deren der durh 
Rechtögefhäfte feines Hausjohns bereicherte pater familias und derjenige, für den und“in 
deſſen Angelegenheiten ein Geſchäft ohne fein Mandat geſchloſſen war, mit ber Ger 
ſchaftsllage auf den Betrag feiner Bereicherung in Anfprud; genommen werden kann 
(actio de in rem verso). 
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Bei den Klagen aus ungerechtfertigter Bereiherung (condictiones sine causa) wer- 
den von der condictio sine causa im engern Sinn unterfchieden: die condictio ex in- 
justa causa, welche für den Fall der Bereicherung aus dem Bermögen eines Anderen 
durch widerrechtliches Handeln des Bereicherten oder in Folge eines geſetzlich gemißbilligten 
Geſchäfts eingreift (Die condictio furtiva fann als Abart angeſehen werden), — bie 
condietio ob turpom causam, mit welcher dasjenige, was um eines künftigen Erfolgs 
willen gegeben und unſittlicher Weiſe genommen iſt, von dem nicht in pari turpitudine 
befindlichen Geber zurückgefordert wird; — als Hauptfälle aber die condictio indebiti und 
die condictio causa data causa non secuta. Die erſtere ſetzt voraus, daß etwas zur Tilgung 
einer vermeintlichen, in Wahrheit nicht vorhandenen Berbindlichtett auf Grund eines ent- 
ſchuldbaren Irrthums gegeben ıf. Das Requiſit der Entſchuldbarkeit des Irrthums ift 
freitig. Die condicetio causa data causa non secuta hat die Rückgewähr einer Lei- 
ftung zum Gegenftand, die in der erklärten Vorausfegung eines künftigen nicht unfittlichen 
Erfolgs gegeben ift, welcher nicht eintritt, fei e8 durch Schuld des Empfängers, ſei es 
duch Zufall, abgeſehen jedoch von dem Tall zufälliger Unmöglichkeit einer für die Zu— 
funft vorausgejeßten Handlung des Bereiherten. War der künftige Erfolg ein vertrags- 
mäßig zugeficherter, jo Liegt keine bloße Vorausſetzung bei der Yeiftung vor, und es ıft 
die verfprochene Leiſtung durch die Contractöffage zu erzwingen: eine Condiction des Ge— 
leiſteten findet nicht ftatt. — 

Im Preuß. R. wird im Anſchluß an den Sag, daß Niemand fih ohne be- 
ſonderes Necht die Vortheile fremder Sachen und Handlungen aneignen dürfe, Die 
nüglihe Verwendung als ſelbſtändiges Klagefundament angejeben. Es bedarf alfo 
für dieſen Anſpruch nicht der Eriftenz einer Direct gegen eine Zwiſchenperſon erwachſenen 
Forderung. (Anderer Meinung ift jedoch Koch.) Die Klage aus der nüblichen Ber- 
wendung abjorbirt die condietio sine causa im engern Sinn. Die übrigen Con— 
diettonen find wejentlihd wie um gem. R. geregelt, bei der condictio indebiti fommt 
es auf Entſchuldbarkeit des Irrthums nicht an; die condictio ob turpem, zum Theil 
aud die ob injustam causam fteht nicht dem Benachtheiligten, jondern dem Fiscus zu. 
Tas Sächſ. Civ. G. B. kennt die actio de in rem verso gegen den Geſchäftsherrn bei 
der negotiorum gestio und enthält für die Condictionen Beſtimmungen, welde dem _ 
gem. R. entipredhen; für Die condictio indebiti fehlt das Requiſit der Entſchuldbarkeit 
des Irrthums. Außerdem wird die Bereicherung in mehreren Fällen, 3. B. bei Ber: 
pflichtungsunfähigen, al8 ein Grund anerfannt, die fonft unbegründete Gejchäftsflage auf 
den Betrag der Bereicherung zuzulaffen, auf melden Betrag in andern Fällen an fich be- 
gründete Anfprüche befchränft find. Das Franz. R. kennt als B. die condictio inde- 
biti, welche in allen Fällen irrthümlicher und wiſſentlicher Annahme einer Nichtſchuld, — 
auch bei irrthümlicher Zahlung einer fremden Schuld, jofem nur nicht die Möglichkeit der 
Geltendmachung verfelben gegen den wahren Schulpner durch Vernichtung des Titels auf- 
gehoben ift, — Statt hat. — Eine eigenthümlihe B. gegen den durch Präjudiz eines 
Wechſels zum Schaden des Wechfelinhabers Bereicherten führt die Allg. D. Wechſ.Ordn. ein. 

Yit u. —28 Bgl. Sell, Verſucbe, Abth. I. 1833. Windſche id, Lehre von der Voraus⸗ 
fegung, 1850. Derfelbe, Krit. Vierteljahrsſchrift, J.115. Jacobi in Gerber nnd Iherin 
Jahr. IV. 159. Witte, Die B. 1859. Derfelbe in Gerber und Ihering Jahrb. V. 
88. Voigt, Die condictiones ob causam, 1862. (D. 12, 4—7. 13, 1. 15, 3. C. 4, 
5-9 AU.LR. I. 13. 88. 262 fi. I. 16. SS. 166 ff. Sächſ. Civ. GB. SS. 1519 fi., 1534 ff., 
1540 ff, 1547 ff. C. civ. a. 1376 fi. Allg. D. Wechſ.Ordn. A. 83.) Eecins 

cc . 

Bergelohn kann gefordert werden, wenn im Fall einer Seenoth dritte Perfonen 
Schiff oder Ladung gänzlich oder theilmeile in Sicherheit bringen. Die Höhe deſſelben 
ft im Streitfall durch den Nichter unter billiger Berüdfichtigung der Umftände, nament- 
lih der aufgewendeten Bemühungen einerfeito und des Werthes der geborgenen Gegen⸗ 
fände andererſeits feftzufegen. Borgefchrieben ıft, daß der B. niemald in einer Quote vom 
Werthe der geretteten Gegenftände beftimmt werben und daß die Summe vefjelben nicht 
ein Drittel des Werthes diefer Gegenftände überfteigen foll. Verträge, während der Ge: 

Y 
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fahr über die Höhe des B. gejchloffen, unterliegen der Anfechtung wegen erheblichen Ueber: 
maßes. Erfolgt die Bergung durch ein anderes Schiff, jo wird der B. zwiſchen Rheder, 
Schiffer und Schiffsbeſatzung in der Art getheilt, Daß der Rheder die Hälfte, der Schiffer 
ein Viertel erhält, während die Mannſchaft das letzte Viertel nach Verhältniß ihrer Heuer 
teilt. Die Beſatzung des nothleivenden Schiffes hat feinen Anſpruch auf B., weil ihre 
Bemühungen behufs der Rettung Tebiglih vie Erfüllung einer ihr obliegenden Pflicht 
find; dagegen fteht ihr der Fortbezug der Heuer während der Zeit der Bergung zu. Die 
Forderung auf B. gewährt zunächft feine perſönliche Klage, jondern blos ein Recht auf 
Befriedigung aus den geborgenen Gegenftinden, an dieſen aber haben die Bergenden bie 
Rechte der Schiffsgläubiger. Das H.G.B. unterfcheidet zwiſchen Bergung und Hülfs- 
leiftung ; bei erfterer wird vorausgeſetzt, daß fi die Schiffsordnung gelöft habe, jo daß 
das ganze Unternehmen wefentlich in der Hand ber Rettenden liegt, alfo z.B. wenn bie 
Beſatzung das Schiff verlaflen oder die Labung ſich vom Schiffe getrennt bat. Bloße 
Huülfsleiſtung ift vorhanden, wenn die Dienfte dritter Perfonen bei einer Gefahr zu denen 
der Schiffebefagung nur binzutreten. Im Ganzen gelten für beide Fälle diefelben Beftim- 
mungen, boch foll der Hülfslohn immer auf einen geringeren Betrag feftgeletst werben, wie 
ihn der B. unter gleichen Vorausſetzungen erreicht haben würde. Meodificationen ver 
Srundfäge über B. können fi) im Falle der Wiedernehmung eine® vom Feinde genom: 
menen Schiffes, fowie auf Grund völferrechtlicher Verträge ergeben. 

Gfgb. u. Lit.: H.G. B. beſ. A. 742 — 756, 542, 757 fgg., 909; dazu die Commentare von 
Matower And Koh; Pöhls, See-R., II. 88. 456 fgg.; v. Kaltenborn, Grundf. des 
proft. Europ. See-R., Bd. II. S. 31 fgg.; Befeler, Priv.-R. 8. 258. Behrend 

ehrend. 

Bergrecht. J. Die Bergbaufreiheit. Urſprünglich wurden überall die 
Bergwerke als Zubehörungen der Erdoberfläche angeſehen; die Foſſilien ſtanden in dem 
Eigenthume desjenigen, in deſſen Grund und Boden fie ſich befanden. Dieſe Identität 
von Grundeigenthum und Bergwerkseigenthum Hat ſich in einigen Staaten, wie in Eng 
land, bis auf die Gegenwart erhalten, von einem eigenthümlihen B. kann unter folden 
Umftänden feine Rebe fein. 

In den meiften Ländern, insbeſondere in Deutſchland, Hat ſich Schon früh die Noth— 
wendigfeit herauögeftellt, im Intereſſe des Bergbaus die Landwirthſchaft zu beichränfen, 
und das Recht des Bergbetriebes vom Grundeigenthum zu trennen; die gänzlich ver: 
ſchiedenen Borausfegungen beider Urproductionen, die Sicherheit der Grundrente und die 
Unficherheit der Bergwerksrente, die Einfachheit des Aderbaus und der technifche Betrieb 
des Bergbaus, die Yagerung der unterirdiichen Schäge ohne Rückſicht auf die Beſitzver⸗ 
hältniffe der Oberfläche, haben dahin geführt, das Eigenthumsrecht des Grundbeſitzers über 
den Zugang zu diefen Quellen des Nationalreihthums nicht unbedingt entſcheiden zu laſſen, 
vielmehr den Bergbau auf fremden Grund und Boden zu geftatten, fo daß gegenüber 
dem Örundeigenthume ein eigenes Bergmerkeigenthum entſtanden ift, 

Der Umfang der Bergbaufreiheit hat in den verichtedenen Zeiten geſchwankt; nad 
dem Preuß. allg. Berggeſetz bezieht fie fi) nicht blos wie von jeher auf den Erzbergbau 
im weiteften Sinne, ſondern auch auf andere wichtige Mineralien, insbeſondere Stein ımd 
Braunkohlen, Salze x. (8. 1), während dagegen die früher nad) dem L. R. (88. 70. 71. 
zit. 16. Th. II.) und nad einigen particulären Bergorbnungen der Bergbaufreikeit re 
fernirten Ebelfteine und fonftige Steinarten, wie Marmor-, Alabaſter-, Dachichiefer-, Mühl: 
ftein= und Kalkſteinbrüche, und einige andere Foſſilien gegenwärtig der freien Verfügung 
des Grundeigenthümers überlaffen find. 

O. Das Bergregal. Unter dem Einfluß italienifcher Rechtsanſchauungen wurde 
jeit der Hobenftaufenzeit auch in Deutichland das Bergregal zuerft als faiferliches, dann 
mit der weıtern Cntwidelung der beutfchen Verfaſſung als landesherrliches Regal be 
anfprudt. Das Negalitätsprincip trat aber nur neben das bereitö fertig ausgebildete 
Prineip der Bergbaufreiheit, ohne die lettere zu verdrängen. Das Refultat der nur un 
vollftändigen Durchführung der Regalität war die fog. Freierklärung des Bergbaus. Tie- 
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ſelbe beventet, Daß unter gewiſſen Borausfegungen eine Verpflichtung zur Webertragung bes 
Bergbetriebe8 an Brivate befteht. Nur die Formen diefer Hebertragung veränderten ſich 
unter dem Einfluſſe der Kegalitätsthenrie, indem fie nicht mehr durch die bloße Occupa— 
tion ſeitens des Finders, ſondern Durch eine beſondere Muthung bei bein Regalinhaber 
gekhab; im der Regel wurde aber der Sat anerkannt, der erſte Finder ift der erfte 
Muther. Im einzelnen Ländern, wie z. B. in Hannover, war freilich die Freierklärung 
nicht anerfannt; da man jedoch nicht gewillt war, den ganzen Bergbau wirklich für fiö- 
caliſche Rechnung zu betreiben, fo bediente man ſich der Formen bes freierflärten Berg- 
Kus, und übertrug durdy Privilegien das Recht auf Privatperfonen, wobei e8 aber bis 
zulegt an allen feften Rechtsformen fehlte. 

Wie in Frankreich ſchon durd die Gigb. am Ende des vorigen und zu Anfang Des 
gegenwärtigen Jahrhunderts, jo ift für die landrechtlichen und fonftigen Gebtetstheile Durch 
das Allg. Preuß. Berggeſ. vom 24. Juni 1864 die Regalität aufgegeben, die Un- 
abhängigkeit der Dispofition über die Bergwerksichäge von dem Einſpruch ber Grund» 
beſitzer aber deſſenungeachtet aufrecht erhalten; die bisher regalen Foſſilien find weder 
pars fundi, noch Eigenthum jedes Dccupanten geworben, bleiben viehnehr von der allge 
meinen Erwerbsfreiheit erimirt und können nur auf Grund ftaatliher Conceffion verliehen 
werden, die aber nicht, wie nach der franzöfifchen Gſgb., von dem bloßen Ermeſſen der 
Staatsbehörde, ſondern von der Thatſache des erften Findens abhängig. ift. 

II. Die Berghoheit. Das Princip der Berghoheit in früherer Zeit war das 
ſog. Directionsprinceip, wie ſolches in Preußen durch die brei für die verſchiedenen 
Hauptdiftricte erlaſſenen Bergorbnungen Friedrichs des Großen, die in ben tefentlichen 
Punkten wörtlich untereinander übereinftimmen, und durch den auf biefen Bergordnungen 
rubenden Abſchnit IV Fit. 16 TH. II ALR. in allen Conjequenzen ausgebildet iſt. 
Tem unentwidelten bülflofen Zuſtande jener Zeit entiprechend, wo Unternehmungsgeift, 
techniſche Kenntniß und kaufmännische Ueberficht den Privatunternehmern abhanden gekom— 
men waren, wurde der geſammte Betrieb nicht blos in polizeilicher, ſondern auch in rein 
technischer und ökonomiſcher Hinficht der Bevomundung der Behörden unterworfen, welde 
die Gewerkichaften der Verwaltung ihres Bergwerkseigenthums faſt vollftändig entſetzten, 
den Betrieb durch von ihnen angeftellte und ihnen allen verantwortliche Steiger verjehen 
ließen, die Breife feftleßten, die zu zahlende Zubuße beftimmten und über den Umfang 
des Betriebs, insbefondere im Intereſſe der ſog. Nachhaltigkeit des Bergbaus, ent|chieden. 
Es handelte ſich zunächft nur um eine Verbefjerung des formellen Zuſtandes der Berg- 
Gſgb. in Folge der großen und wechſelnden Veränderung des Staatögebiets, um eine 
Herſtellung der Rechtseinheit, al man im Jahre 1826 gleichzeitig mit der angeordneten 
allgemeinen Geſetzesreviſion eine neue Bearbeitung de8 B. unternahn. Man kam dann 
freilich ſehr bald dahin, auch eine materielle Umgeftaltung nad) den Grundjägen des freien 
Verkehrs vorzunehmen, indejjen die acht verfchtedenen Entwürfe, die in den Jahren 1829— 
1550 zum Xheil unter provinzialftändiiher Mitwirkung ausgearbeitet wurden, führten 
theil8 wegen der Zaghafligkeit, mit der man ſich vom Directionsprineip entfernte, theils 
wegen der Stellung des rheinischen R. zu feinem Reſultate. ALS jedoch bald nachher der 
Bergwertd = und Hüttenbetrieb in Preußen in Folge vervollkommneter Technik und ber 
Entwickelung der übrigen Induftriezweige einen ungewöhnlichen Aufſchwung nahm, machte 
ſich das Bedürfniß geltend, wentgftend die am meiften fühlbaren Hemmniffe und Schran— 
fen durch eine novellarifche Gſgb. zu befeitigen. Auf den Wege einer ftüdweifen Reform 
jind demgemäß in den Jahren 1851 — 1863 die wichtigften Partien der Berg-Gſgb. von 
Grund aus umgeftaltet, insbeſondere das Abgabenmefen, Die Drganifation, die Competenz und 
Geſchäftsführung der Bergbehörben, die Bergpolizer, die Verhältniffe der Bergarbeiter, der 
Knappfcaftsinftitute, der gemerfichaftlichen Verfaſſung, des Berghypothekenweſens, des Berg- 
werkgeigenthums neu vegulirt. Bevor man aber auf diefem Wege zum vollftändigen Ab- 
Ihluffe gelangte, wurde der frühere Plan der Codification wieder aufgenommen. Es er: 
ſchien zuerſt im Yahre 1862 ein im Handeldminiftertum ausgeavbeiteter „vorläufiger 
Entwurf” nebft Motiven. Derjelbe wurde auf Grund von etwa 70 zum Theil fehr 

». Holtzendorff, Rechtslexikon 1. 9 
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Er fhrieb: Summa Decretalium (1191). — Summa de matrimonio. — Summa de 
eleetione. — Glossae. — Casus Decretalium. — Summarum specimina. 

tit.: Laspeyres, Bern. Pap. summaDecretalium. Ratisb., 1860. — „oend I. S 123. 
eichmann. 

Berriat St. Prir, Jacques, geb. 1769 zu Grenoble, lehrte ſeit 1796 in 
Yiere, wurde 1805 prof. de procedure in Grenoble, 1819 nad Paris berufen, wo 
er bi8 zu feinem Tode lehrte (1345). 

Schriften: Cours de procedure civile 1808. Time &d. 1855 par Felix Berriat 
st. Prix. — Cours de droit criminel 1817. — Histoire du droit romain 1821, Deutfch 
von Spangenberg 1822. — Recherches sur 1a legislation et la tenue des actes de l’dtat 
eivil. 2. Ed. 1342. Teihmann. 

Beiheinigung bedeutet bald urkundlichen Beweis, bald einfeitigen und 
unfeierlidhen, d. h. ohne die Förmlichfeiten des ordentlichen Beweisverfahrend geführ- 
ten, bald unvollftändigen Beweis (semiplena probatio), bloße Wahrſcheinlich- 
kit. Die legtere Bedeutung tft von Joh. Faxiolus (1223—1286) aus römischen 
Quellen gefolgert, worden. Ihre Geltung im Röm. und gem. Pre, wird heutzutage von 
Sovigny und Wegell gegenüber Briegleb, für ven preuß. von Heffter gegen- 
über Koch vertreten. Ihre Möglichkeit ift bei freier Beweiswürdigung überhaupt nicht 
gegeben. Wie aus diefen Grunde ein Gegenſatz zwiſchen Beweis und B. im C. de proc. 
nicht vorhanden ift, der Nd. Entw. ihn fogar negirt, jo muß er aus bemjelben 
Örunde für das Röm. R. geleugnet werden, wie man fich bezüglich der dafür ange- 
führten Gefege auch gegen jene Geltung entſcheiden muß. Bezüglih des gem. Pre. gibt 
Briegleb die Neception der Doctrin des Fariolus nur für die Incidentfachen zu, 
deftreitet fie aber fir die eigentlichen fummarifhen Procedurarten, und bat bezüglich 
Mandats- und Erecutioproceß, der poffellorifchen Rechtsmittel und des Interdictum quo- 
rum bonorum überwiegende Zeugnijfe für feine Anficht beigebracht, zu denen neuerdings 
die eingehenden und umfangreichen Forſchungen Wach's über den Arveftproceß unter- 
ttügend Binzufommen. Auch im der Preuß. U. G.O. dürfte B. halben Beweis nicht 
bedeuten, die Hannoverſche Pre.O. unter B. ebenfalld nur vollen Beweis verftehen, 
we auch der an einer Stelle vorfommende Wahrſcheinlichkeitsbeweis nur künftlichen Be— 
weis bedeutet. 

Quellen: Preuß. A.G.O. Thl. 1. Tit. 8 8. 24. Tit. 10 8. 274. 29. 36. 49. Tit. 24 
— Fi 31 8.3. 5. Tit. 328.5. Hannov PO. $. 35. 493. 514. 522. Nd. 

Lit.: Savigny, Vermiſchte Schriften, Bd. 2, S. 242 fi. Wetzell, in Richters frit. 
Jahrbb. XII. Jahrg. S. 769 ff. Syſtem 8. 29. Briegleb, Einleitung in bie fummar. Pre. 
3. 52—65. 82 ff. Execut.Pre. S. 108 ff. 141 ff. 233 ff. Wach, Arrefipre. Th. 18. 19 f. 
Lehrbb. von Schmid, $. 119. Bayer (orbentl. Brc.) $. 238. Renaud, 8. 102, Ende- 
mann, 8. 160. 182. — Heffter, preuß. Pre. 8. 117. Koch, $. 196. — Zint, Sachver⸗ 
halt im franz. Pre. Bd. 1, ©. 34 ff. 61 ff. 8. Wieding. 

Beſchlagnahme der Güter (annotatio bonorum) im Strafproceß ift ein im 
Röm. und früher auch im Franz. R. theils zur Siftirung des Beſchuldigten, theils zur 
Vorbereitung der Vermögensconfiscation verordneter Generalarrefi. In Frankreich ift mit 
der Befeitigung des bürgerlichen Todes der letztere Gefichtöpuntt weggefallen; in Deutſch— 
land hatte ſchon die P. G.O. die Confiscation befeitigt. So ericheint dieſe B. mefentlich 
als Siftrrungsmittel und als ſolche behandeln fie auch die ſächſiſche, braunſchweigiſche und 
würtembergiihe Str. Pre.O., wobei jene die Erlaſſung des Steckbriefs, dieſe letzteren den 
Ungehorfam gegen die Edictalladung zu ihrer VBorausfegung machen. Auch der C. d’instr. 
behandelt fie als Folge dieſes Ungehorſams. Das Preuß. R. ſchreibt jie bei Hoch- und 
Yandesverrath vor, theils als Siſtirungsmittel, theil8 um dem Beſchuldigten die Meittel 
zu ferneren Angriffen zu entziehen; bei Austreten Milttärpflichtiger und Auswanderung 
von Landwehrmännern, um, fo weit e8 nöthig, Strafe und Koften zu fihern. Site wird 
Jofort mit Eröffnung der Unterfuhung verhängt. — Nach der B. darf dem Beſchuldig⸗ 
ten aus feinem Vermögen nichts verabfolgt werden, jeinen Angehörigen wird der erfor= 
trrliche Unterhalt gewährt. — Ueber ihr Aufhören entjcheivet hauptfächlich ihr Zweck. — 
Tal. Edictalladung im Strafproceh. 

9 * 
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Duellen: P.G.O. X 206. — C.d’instr. a. 465. 476. Loi 31 mai 1854. Sächſ. Str. Pre. C. 
4. 146. — Preuß. Str... $. 73. 110. Str. PreO. 1867 8. 107. 

Lit.: Duiftorp,®rundf. d. Peinl. 8. 9.829. Schwarze, Comment. z. Sächſ. Str. PreC. 
l. e. Oppenhof, Preuß. Str. G. B. J. e. — John, Entm. z. e. Nd. Str. G. B. ©. 330. 

K. Wieding. 

Beſchlagnahme der Papiere im Strafproceß, zu welcher auch die B. von Brie⸗ 
fen und Telegrammen gehört, ift eine durch die Eigenthünnlichkeit ihres Objects aus: 
gezeichnete arreftatoriiche Mafregel. Abgeſehen von der ſog. vorſorglichen B. die 
durch gelegentliche Entdeckung bei Verhaftungen und zu andermeiten Zweclen vorgenom- 
menen Hausfuhungen ꝛc. veranlaßt wird, fett biefe B., wie jeder Arreft, eine richterlide 
Berfügung voraus, die auch durch die Str. Pre.O. von Sachen, Oldenburg, Baden ver: 
geichtieben wird, wogegen der C. d’instr., die preußische und würtembergiſche Gſgb. 
die B. auch dem Staatsanwalt und ben Polizeibehörden geftatten. Ihr Zweck, deſſen 
Wegfall zugleich für ihr Aufhören maßgebend tft, ift bald die Verhinderung der Ent 
fernung Berbächtiger durch Feſthaltung ihrer Legitimationen und Päſſe, bald die Verhü— 
tung von Collufionen Gefangener, hauptſächlich aber die Gewinnung von BAveismitteln. — 
Die 2. iſt an ſich eine bloße AUsführungs maßregel, die eben nur ein ſchon vworhan- 
denes Recht realifirt. Für die Gewinnung von Bewersmitteln ift diefes das Recht des 
Staates auf Edition und zwar aller Urkunden, welche irgendwie Aufſchluß für die 
Unterfuhung gewähren, bzw. gewähren kön nen. Im Anſchluß an den alten Inquifitione 
proceß nämlich haben der C. d’instr. und die neueren Str. Pre.O., — der C. d’instr., Die 
MWürtembergifhe und Badiſche Str. Pre.O. jedoch mit Ausfchluß der geringeren Fälle, — 
dein Staate dieſes weitgreifende Editionsrecht gegenüber dem Beſchuldigten und dritten 
Perfonen, Privaten wie Behörden, beigelegt. Forderte der Inqutfittionsproceß von dem 
Beſchuldigten das Geſtändniß, fo durfte er ihn auch, unter Berufung auf eine Decretale 
der Kirche, zu unbeſchränkter Edition gegen ſich ſelbſt verpflichten und diefe durch Nad- 
ſuchung und Beichlagnahme mit Gewalt erzwingen. Die Editionspflicht dritter Perjonen 
erflärte man auf Grund einer Conftitution Juſtinians, welde Cujaz aus den Bafilifen 
reftituirt hatte, für eine ebenfo allgemeine Staatöbürgerpflicht, wie die Zeugnißpflicht. 
Die Confequenzen dieſes Geſichtspunkts find nicht vollaus gezogen worden. Doch erimi- 
ren bie Hannoverjche, Badiſche, Würtembergifche, Sächſiſche Str. Pre.O. die nächſten An: 
gehörigen von der Edition, bzw. dem Edittondzwange; faft alle Str. Pre.O. die Correſpon⸗ 
denz des Beichuldigten mit Beichtuater und Defenſor, fofern dieſe nicht der Mitſchuld 
verdächtig ; die öffentlichen Behörden, mo das Staatswohl Geheimhaltung fordert, umd die 
Poſt- und Telegraphenämter, ſofern es ſich nicht um Briefe und Telegramme handelt, 
die an den Beſchuldigten adreſſirt find oder wahrſcheinlich von ihm herrühren und die 
Auslieferung nicht durch einen fchriftlichen Befehl des Richters bzw. Staatsanmalts ver: 
fügt wird. — Die Confequenz der Gleichſtellung mit dev Zeugnißpflicht kommt ferner 
auch für die Realifirung des Editionsrechts in Betracht. Conſequenz ift es freilich 
nicht, wenn die Oldenb. Str. Prc.D. den Evitionsweigerer zur Ablegung des Zeugen: 
eides zwingen läßt. Die Conjequenz fordert vielmehr, daß zunächſt eine Aufforderung 
zu freimilliger Edition geftellt werde: wird bie Edition verweigert, fo kann man entwe: 
der mit der Preuß. Er. O. von 1805 zur Auferlegung des Editionseides, — muk 
dann aber auch mit ihr von der eigenen Auffuchung abftehen, — oder fofort mit der Ba⸗ 
diſchen und Preuß. StrPrcd. von 1867 zur „Durchſuchung“, „Baus: 
ſuchung“ jchreiten, wogegen die Sächſiſche Str. Pre. D. „Ausſuchung“ und darnach außer⸗ 
dem den Editionderd, alſo diefen Calumnieneid da fordert, mo der Staat bereit vom 
Rechte, fid, jelbft zum Beſitze zu verhelfen, Gebraudy gemacht hat. — Die Nachſuchung 
und die Beichlagnahme find von den Gefegen durch vielfahe Cautelen gavantırt, die 
meiſtens nur äußerliher Natur find. Ber Durchſuchung der Bapiere hat man dagegen 
namentlich die Grenzen des Editionsanſpruchs zu 'reipectiren, der zu einer Scheidung 
zwiſchen den eigenen und fremden, im Gemahrfam des Pflichtigen befinblichen, Papieren 
führt und ſodann der Nachforſchung ein Ziel fett, wenn das Geſuchte gefunden ift. Ueber 
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die Eröffnung verſtegelter Convolute und Briefe ſ. Brieferbrechung, und tm Uebri⸗ 
gen Hausſuchung. 

Quellen: 1. 22.C. 4, 21. CL 1 8. 1 de usur. 5, 6. — C. d’instr. a. 32. 36. ss. a. 
1758. — Preuß. Cr.O. v. 1805. $. 123 fi. $. 305 ff. Vrdu. v. 3. Ian. 1849. $. 7 Berfg. Ur. 
4.33. Gel. betr. perſönl. Freiheit v. 12. Bor. 1850. Entw. v. 1865 8. 113. Anm. StrPrc.d. 
v. 1867. 8.91 ff. — Hannov. Str.Pre.d. v. 1859. 8. 103 fi — Sächſ. Str.Pre.d. U. 196 fi. 
— Oldenb. Str.Pred. A. 92 ff. U. 130 fi. — Badiſche Str.Pre.O. v. 1864. 8. 130 ff. 
Württemb. Str.Prc.D. 1868. A. 122 ff 

Lit.: Bland, Str.Berf. 8. 89.101. Zahariä, Str.Pre. Bd. 2 $. 97. Mittermaier: 
Deutſches Str.Berf., Bd. 1 $. 66. N. Ar. f. Cr. R, Bd. 2, S. 152. fl. 2b. 5, ©. 306 fi. — 
Oppenhof, Preuß. Verf. 8. 4 Nr. 6 ff. Löwe, Str.Pre. $. 44. Stieber in Goltpammer’$ 
Arch., Bd.3, ©. 86 ff. — Leonhardt, Comment z. Hannov. Str Pre.O. 8. 105. — Schwarze, 
Komm. 3. Sädf. Str.Prc.d. L 1 K. Wieding. 

.Beſchwerde (querela simplex) iſt die Anrufung des höheren Richters gegen 
Veeinträchtigungen, welche der Unterridhter in Ausübung feiner Amtsgewalt zufügt, ohne 
daß es fi) um Verfügungen Handelt, woburd eine Partei in ihrer procefiualiichen Gtel- 
lung zur andern benachtheiligt wird "und welche mit den Rechtömitteln im eigentlichen 
Sinne befeitigt werben können. Da fich die B. gegen die Pflichtwibrigfeit des Richters 
im Allgemeinen, ſowie die im fpeciellen Proceß richtet, alfo 3. B. wegen Verweigerung oder 
Verzögerung der Juſtiz, wegen zu enger Friſtbeſtimmung, wegen ungehöriger Ausübung 
der Disciplinargewalt gegen Anwälte, erhoben werden kann, bietet fie eine Ergänzung des 
Rechtsmittelſyſtems, welches flv die Beleitigung derartiger Maßnahmen des Richters nicht 
ausreicht. Andererjeits fließt fie aber Doch mit der appellatio ab interloeutione zu= 
ſammen, weil hinſichtlich der dev Rechtskraft nichtfähigen Verfügungen im einzelnen Proceß 
fich micht unterjcheiden Täßt, was der Richter in Ausübung der Cognition zwiſchen den 
Parteien und in Ausübung der reinen Amtsgewalt gethan hat. Formell zeigt fid) das 
darin, daß fomohl für die querela simplex wie fiir die gedachte Art der Appellation 
die Innehaltung einer Friſt, das Vorliegen einer beftimmten Werthſumme und Aehnliches 
nicht vorgeſchrieben ift, vielmehr der Oberrichter auf eine einfache Darftellung des Sach— 
verhältniffes, eventuell nach vorgängiger Berichtdeinforverung bei Begründetheit des Be- 
gehrend die nöthigen, ſchlimmſtenfalls durch Disciplinarmittel zu erzwingenden Anmweifungen 
an den Richter erläßt. Das Zufammenfallen der erwähnten Appellation und der 2. 
weiten namentlich die Bart. Pre. Gſgbb. auf, melde, wie die preußifche, die Berufung 
gegen alle Verfügungen außer dem Endurtheil ganz befettigen oder wie die Hannov. 
Pre.O. (83. 392 ff., 453 ff.) die Appellation gegen eine Weihe ſolcher der Berufung ge- 
gen das Endurtheil vorbehalten und bejondere Vorfhriften iiber eine „B. wider das Ge— 
richt“ aufgeftellt haben. Andererſeits zeigt fi aber eine Tendenz zur Beſchränkung darin, 
daß 3. B. in Hannover die einfache B. an eine Nothfrift von einem Monat gebunden ift 
und in Preußen alle B., die eime irgend welche materielle Cognition enthaltende Berfit- 
gung betreffen, an den Inftanzenzug gebunden find, alfo nur bis in die Influng gebracht 
werden können, in welche gegen die Endentſcheidung ein Nechtömittel ag ft 

PB. Hinſchius. 

Befiterwerb. Schon aus dem Begriffe des Befiges als der bemußten und ge- 
wollten förperlichen Herrichaft über eine Sache (Bd. I, ©. 294) muß es fich ergeben, 
daR zum Erwerb des Befites ſowohl eine körperliche Handlung als ein beftinnmter darauf 
gerichteter Wille erforderlich ift. 

1. Diefe törperlihe Handlung, corpus, factum, Apprehenſion, fol Denjenigen, 
ber den Befi erwirbt, im den Stand fegen, die körperliche Herrichaft auszuüben; wie fle 
dazu beichaffen fein muß, ift quaestio facti. Nur foviel läßt fich überhaupt Tagen, daß 
bet Grundftüden Gegenwart, wenigftens in hinreihender Nähe, in der Regel nöthig 
fein wird, wozu, falls das Grundftüd verichloffen wäre, ganz natürlich und ohne irgend 
welche Symbolik, Uebergabe des Schlüffel® Hinzutreten müßte; gleichzeitige Anweſenheit 
eines Andern wird entweder als Hinderniß befeitigt, oder concurrirt, wie die Anweſen⸗ 
heit des Uebergebers. Ebenfo muß der Befigerwerber einer beweglichen Sade in den . 
Stand gelegt werben, fie phyſiſch zu beherrichen. 
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meinen fupplirt, fo daß es ſchon im Amte der Vormünder, Eyndici u. dgl. liegt, daß 
fie für ihre Pflegebefohlenen und in deren Namen erwerben fünnen. 

Die neueren GEſgbb. find bekanntlich in der Befitlehre nicht frei von deutſch⸗ 
vehtlichen Einflüffen, noch von den vielen irrthümlichen Anfichten, welche vor Savigny 
mehr oder minder herrichend waren. So auch das U. Pr. L.R., welches fih wohl im 
Sanzen dem gem. R. anſchließt, aber 3. B. eine ſymboliſche, fingirte Befitergreifung 
ſtatuirt, freilich unfhädlicher Art, indem dazu erfordert wird, daß „ver körperlichen Bes 
ſitznehmung nichts im Wege ftehe.” Auch wird Abweſenheit von vitia possessionis (Ge— 
welt, Betrug, Berheimlihung, Precarium) vorausgelegt. Dem Charakter des L.R. gemäß 
it der Erwerb des Befiges an Rechten erweitert und präcifirt. — Im Franz. R. mül- 
fen in Ermangelung fpecieller Beftimmungen des C. N. die gemeinrechtlihen Grundſätze 
um Ganzen als geltend angenommen werden; in diefem Stimme find auch die Verfügungen . 
vr a. 1605 und 1606 betreffend Ueberlieferung ver verkauften Sache zu verftehen, 
welche ſonſt Leicht zu Mißverſtändniſſen (Fiction, Symbolit u. dgl.) Anlaß geben könnten. 

Quellen: D. XLT, 2. de acquirenda vel amittenda possessione. C. VII, 32. — 
APLAR. J. 7, 88. 43—95. 

Lit.: Außer den belannten Werten über Belt (Sapigny, Bruns ı. a.) find folgende 
Monograpdien befonderd anzuführen: a) Baron,. Zur Lehre vom Erwerb und Berluft des 
Beſitzes, in Jhering's Jahrbüchern VII. (1864). b) Ueber Erwerb durch Stellvertreter: 
Bremer in der Ztfchr. für Eivilr. u. Pre, N. 5. XI (1854), XVII, (1560). Schirmer, Ibid. 
XIV (1857). ec) Ueber Erwerb der Kinder: Denzinger, Arch. für eiv. Praxis ax (1848). 

inter. 

Beſitzesſchutz. Im Bande I, S. 295 f., ift die römifcheredhtliche Lehre vom B., 
ſowie deren mittelalterliche Aus- oder Verbildung, als possessorium ordinarium, sum- 
mariissimum und actio spolii, mit hinreichender Ausführlichtett dargeſtellt worben : 
bier ift nur die neuefte Geſtaltung dieſer Klagen in der preußiſchen und in der franzd- 
ſiſchen Gſgb. ganz ſummariſch nachzutragen. 

Im U. Pr. UR. wird in Roziehung auf den geſetzlichen Schutz der bloße Inhaber 
dem Befiger gleichgeftellt. Ihnen wird vorerft ein Recht der Selbfthülfe ausprüdlich 
zuerfannt : fie find befugt, Gewalt mit Gewalt abzuwehren, wenn die Hülfe des Staats 
zu ſpät kommen würde „um einen unerjeglichen Verluſt abzuwenden.“ Sodann werben 
beiden folgende Beſitzklagen gewährt, ohme Unterſchied zwiſchen Mobilten und Immobilien, 
ſowie zwilchen den einzelnen Arten des vitiöſen Beſitzes: 

a. Derjenige, welcher mit Gewalt, oder heimlich, oder bittmeife, alfo durch Liſt, ent- 
jegt worden ift, oder deſſen Erbe, kann ſowohl gegen den Entfegenden und deſſen Theil- 
nehmer, als auch gegen die Erben auf Wiedereinſetzung flagen. Auf ein beflered Recht 
des Entſetzenden wird feine Rüdficht genommen. 

b. Der in feinem Befis zur Ungebühr Geftörte wird gegen fernere Beeinträchtigun- 
gen geſchützt „durch Androhung von Strafe gegen den Störer, nöthigenfall3 durch deren 
wirkliche Vollſtreckung“, und eventuell überdies durch Sicherheitäbeftellung. 

Beide Gattungen von Klagen werden demjenigen Befiger, reſp. Inhaber gegeben, 
welcher unmittelbar vor der Entfegung oder Störung den ruhigen Beſitz Hatte. Alſo 
entipricht die ordentliche Beſitzllage wegen Störung dem alten possessorium sum- 
mariissimum. — Fatktiſch, nicht aber vechtlich präjumirt wird Fortdauer des einmal 
erlangten Beſitzes bis zum Beweiſe der geichehenen Aufhebung. — Im Falle zweifelhaf- 
ten Befigftandes wird der interimiftiiche Befi nach richterlihem Ermeſſen ſtatuirt, wozu 
im ER. einige Anleitungen gegeben werben. 

Die Beſitzklagen find feiner befondern, kurzen Verjährung unterworfen. Doch muß 
zur Anftellung der Klage wegen Störung diefe Störung „neuerlich“ vorgefallen fein, was 
im jedem einzelnen Fall nach den Umſtänden interpretirt wird. Die Klagen finden auch 
zum Schutze des Quaſibeſitzes an Rechten Anwendung. 

Die franzöfiicherechtlihen Beſtimmungen über Beſitzklagen find in der Civ.Pre.O. 
enthalten. Den Grunvfägen über Mobilien gemäß (a. 2279) können fie ſich nur auf 
Grundftüde beziehen, fowie in beichränttem Maße auf Präbial- und auch Perfonal- 
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jervituten. Erforderlich iſt in der Perfon des Klägers BVerjährungsbefig im Sinne von 
C. N. 2229, mit oder ohne guten Glauben, während mwenigftend eines Jahres ver ımd 
bis zu der Störung oder Entjegung; Präfumtion der Yortdauer wird angenommen. — 
Biele franzöjiiche Yuriften beichränten dieſe Beftimmungen auf das alte possessorium 
(la complainte), welches aud nur bem Annalbefiger zuftand, und behaupten, daß in 
Ermangelung geſetzlicher Vorſchriften die alte Spolienklage (la reintegrande) und auch 
noch die operis novi nuntiatio als dritte Befigflage immer noch gelten und nad den 
Grundſätzen des alten Rechts behandelt werden follen. In dieſem Sinne freilich haben 
fich, namentlich für die Spolienflage, die Gerichte mehrfadh erklärt, und das Franz: Gel. 
von 1838 über Competenz der Friedensgerichte führt reintegrande und denonciation 
de nouvel oeuvre als bejondere Befitflagen auf. Nichtöveftomeniger müſſen, nach ber 
richtigen, von Zahartä vertheidigten Anficht, die Vorſchriften der Civ. Pre.O. ſowohl 
auf die Entjegungs-, als auf die Störungsfälle angewendet werben. 

Quellen: Tit. D. XLIU. 16, de vi. 17, Uti possidetis. 18 fi. (Schuß ber juris quasi 
possessio); 26, de precario, 31, de utrubi. C. VIII, 4 ff. Im Decret: c. 3 C. III. qu.1. 
In den Decretalen: L. TI, tit. 13. Im Sertus L. II, tit. 5. de restitutione spoliatorum. 
K.G.O. von 1555, II, 21. APR. 1.7, $$. 141—161/ Franz. Civil. Pre.O. 23—27. 

Lit.: Außer der alg. Befiptit., aus welcher hauptſächlich Bruns hierher gehört, C. Albert, 
Ueber das Interdictum Uti possidetis u. f. mw. Halle 1824. Höpfner, Die Befirechtömittel 
und Befisproceß bed heutigen gem. und bes onigh Sächſ. R., Leipzig, 1841. (Darüber Rudorif 
in Savıgny’8 7. Auflage, 551 ff. —). Delbrück, Die dingliche Klage des Deutſchen R. 
Leipzig, 1857. Hermann Witte, Daß Iırterdictum uti possidetis, Leipzig, 1863. Bruns, 
Der ältere Befitt und das possm. ordm, in Bekkers Jahrbb. IV. (1860). Maaßen, Das 
Interbictum uti possidetis und die Decretale Licet causam in Betters Jahrbb. II (1858); Zur 
Dogmengeihichte der Spolicnflage. Ibidem III (1859). ©. auch Geiger, in Ztſchr. für EiwiR. 
und Pre., XIII, (1839), Für das Preuß. R.: Koch, Die Lehre vom Befit nah Preuß. R 
(2. Aufl. Breslau 1839). Für die neuere Preuß. Praris: Heydemann, Einleitung, I, 374— 
386. — In Franfreid) hat das Gef. von 1838 eine ganze Reihe von Schriften hervorgerufen, 
welche Rudorff charakteriſirt als „theils gründliche hiſtoriſche Unterſuchungen, theils unwiſſen⸗ 
ſchaftliche aber nicht ungeſchichte praktiſche Darſtellungen“. Zu erwähnen find beſonders bie 
Schriften von Belime, Traité du droit de possession et des actions possessoires 1842, 
von Alauzet Histoire de la possession et des actions possessoires en droit frangais 
1849 und von De Parieu, Etudes historiques et critiques sur les actions possessoires 

.1850. Rivier. 

Beſitztitelberichtigung: Eintragung des urkundlich legitimirten Eigenthums: 
beſitzers in die, über Grundſtücke und Gerechtigkeiten geführten öffentlichen Bücher. Von 
Alters ber iſt das Deutſche R. bemüht geblieben, Dem Eigenthumsverkehr an Grund- 
ftüden die größte erreichbare Sicherheit zu verleihen. In dem dreimal jährlich verjam: 
melten, von allen Freien ungeboten befuchten echten Gau-Ding erfolgte nah Sächſiſchem 
R. die Auflaffung der Grundftüde unter richterlicher Bekräftigung mit dein Königsbann 
— Friedewirken — in einer, dem Proceß um Eigen entiprechenden Form des Berfah- 
rend. Im Laufe der Zeit erhielt ſowohl die erftrebte Deffentlichfeit als auch die obrig: 
feitlihe Mitwirkung eine völlig veränderte Geftaltung, Ständige Gerichte traten an bie 
Stelle der Verfammlung der Gaugenoſſen und Gemeinden richterliche Beftätigung am bie 
Stelle des früheren Ausſpuchs des Friedens und öffentlichen Schutzes; actenmäßige Kund- 
barkeit an die Stelle der früheren Landkundigkeit; erleichtert durch die Anlegung öffent- 
Tier Bücher, in denen nad dem Vorgange Belgiens und anderer Länder zuerft in Cöln 
und andern Städten die Grundftüde verzeichnet wirrden. Nicht jeder Beſitzer, nur ber 
Eigenthümer jollte daraus erhellen. Dies führte zur Entwidelung des Rechtsgrundſatzes, 
daß auf einen neuen Erwerber im Nugenblid der Umfchreibung des Grundſtücks auf jer- 
nen Namen das Eigenthum übergehe. Dem trat mit dem fteigenden Einfluß des Röm. 
R. der Grundſatz in aller Schärfe entgegen, daß für unbemegliche, eben jo wie für be 
wegliche Sachen der Eigentbumsübergang an Uebergabe und Erſitzung fich fnüpfe Biel: 
fah nahm die Part.Ofgb. feit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts benjelben in 
fi auf, doch aber den unerſetzlichen Werth der öffentlichen Bücher menigftend fir Die 
Verpfändung von Grundftüden anertennend. Daraus entwidelte ſich die größte Verſchie— 
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denheit der Bedeutung. und auch der Benennung dieſer Bücher. Auf der einen’ Seite 
rend Grundbuchſyſtem mit Bucheigenthum, auf der andern Seite reines Pfand- 
buchſyſtem mit Uebergabeeigenthum , häufig nur mit Perſonal- nicht Realfolien. Im 
der Mitte ſteht dasjenige Pfandbuchſyſtem, welches davon ausgeht, daß es der 
Grundſtücksverpfändung an einer Vertrauen — Credit — erweckenden Grundlage 
fehlt, werm derjenige, der Pfandgläubiger werden will, keinen unbedingt zuverläſſigen 
Aufſchluß darüber erhalten kann, wen er als Eigenthümer anzuſehen babe. Daraus er- 
geben ſich folgende leitende Geſichtspunkte: 1) das Pfand-Hypotheken-Buch muß erkennen 
laſſen, wer als Eigenthümer des Grundſtücks anzuſehen ſei; 2) wer dort als ſolcher ein— 
getragen worden, gilt als wahrer Eigenthümer gegenüber jedem Erwerber von ding— 
lichen Rechten außer dem Eigenthum, es müßte dem Diefer die aus dem Buch nicht 
erichtlihen Mängel im Erwerb des eingetragenen Befigers zur Zeit der Ermerbung und 
Eintragung des dinglichen Rechts gefannt haben, 3) das Eigenthum am Grundftüd aber 
wird nicht durch die Eintragung übertragen, fondern durch die Uebergabe. Bis zum 
Öegenbeweife durch einen im wahren Eigenthum Stebenden dient die B. hier zur Be— 
Ideinigung einer Rechtsvermuthung; fie gibt aber Dritten gegenäber, ſoweit fie gutaläu- 
big find und Beſitz nicht in Frage kommt, dem Eingetragenen die vollen Rechte eines Buch— 
eigenthümers. Trotz der Sicherheit für Dritte bleibt hierbei der Grundſtücksverkehr ge— 
fhrde. Es Tann kommen, daß troß Zuſchlags im Zwangsverfahren der Eingetragene 
dem wahren Eigenthümer weichen muß. Geſchieht dies auch Selten, und fehlt e8 aud 
nicht an beſonders georoneten Sicherungsmitteln für Streitfälle ſolcher Art, To tritt der 
Fall doch Häufig ein, daß die B. lediglich verabſäumt wird. Dann fleht im Hypotheken⸗ 
duch ein Beſitzer als verfügungsberechtigt, welcher Längft aufgehört hat, der wahre Eigen- 
thümer zu fein. Dies felbft bei geſetzlich zwangsweiſe verorbneter Berichtigung des Be⸗ 
ſitzttels, weil bis zu deren Durchführung oft längere Zeit vergeht, namentlich wenn Er- 
rungen von ausgewanderten, verjchollenen Zmifchenbefigern, von Miteigenthümern, von 
Erben, welche der Legitimation bedürfen, nachzubringen find. Die Gſgb. bat den 
Zwang meift auf beftimmte Ausnahmefälle beichränkt: jo beim Antrag eines tirulirten 
Gläubigers, des Subhaftstionsrichtere, der Auseinanderſetzungsbehörde, oder eines fonft 
Berechtigten; ferner bei Parcellirungen, beim Bergmwerkdeigentbum. Um nun Irungen 
aus verfäumter B. vorzubeugen, haben Die Richter den aus dem Hypothekenbuch erſicht- 
lichen Gläubigern von einer erfolgten Veräußerung Nachricht zu geben. Alle Veräuße- 
tungöverträge ferner find gerichtlich oder notariell zu ſchließen und in Abjchrift dem Hy— 
pothefenrichter zuzuftellen, fofern er ſelbſt fie nicht aufgenommen. — Kommt e8 auf An- 
trag des Befigerd oder fonft zur B., To hat der Richter — auch für Zwilchenbefiger — 
den Bejigerwerb zu prüfen, in welcher Rückſicht bei Veräußerungen unter Lebenden deren 
einfache Erklärung von der erfolgten Uebergabe für genügend erachtet zu werben pflegt ; 
ſodann die formelle und materielle Gültigkeit des Ermwerbögrundes, fei es des Vertrages 
unter Lebenden, wobei unflare Nebenabreden viel Mühe und Zeitverluft zu verurfachen 
vflegen, ſei e8 der Teßtwilligen Verordnung oder der Erbbeicheinigung beim Uebergang 
von Todeswegen. — Nah dem Pfandbuchiuften find Staatögüter, Domänen in die 
Grundbücher nicht einzutragen, Güter der Kirchen, Klöfter, Schulen, Kämmereien erft 
zum Zweck der Veräußerung oder Verpfändung. Zweifel beftehen fir Grumdftüde zu 
Eifenbahnen. 

Gfgb. u. kit: Preuß. ATHR. J. 10, 8 1—20. I. 20, $. 410. Hyp.O. I. 8. 49—103 
nebft Ergänzungen. Kurbefjen, Berorbn. v. 17. Juni 1828. $. 1. Gef. vom 14. Juli 1853. ' 
Sannover, Geſ.'v. 13. Juni 1828; 16. Dechr. 1843; 14. Dechr. 1864. Württemberg, 
Pfand⸗Prior.⸗ u. Exec. Gef. v. 15 April 1825, bef. A. 56—60 nebft Ergänzungen. Großberzog- 
thum Hefjen, Gef. v.21. Febr. 1852 nebft Erg.; |. G. Gerau, Ueber ricterliche Beſtätigung y3 
der Ermwerbstitel ded Eigenthums u.Pfandrehts an Immobilien, 1554. Dr. 9. 4. Mafder, 
Das Dentihe Grundbuch⸗ und Hypothekenweſen, 1869, mit reichhaltigen Nachweifungen in Gfgb. 
und Fit. Schaper. 

Beſitzverluſt. Die Lehre vom B. läßt ſich nicht unterjcheiden von der Lehre von 
der Fortſetzung oder Erhaltung des Beſitzes. Der Beſitz Dauert bis er verloren geht, 
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des Willen durch eine aufere Handlung, nämlich durch contrectatio, furtum c) Ohne 
den Willen des Repräfentanten geht corpore der Befis verloren durch jedes Äußere Er— 
eigniß, welches die Detention aufhebt. d) Mit dem Willen des Reprälentanten kann 
der Befig von Grundftüden an Dritte nicht verloren gehen, jo lange der Repräfentirte 
nicht einwilligt oder in feinem Widerſpruche gewaltfan überwunden wird. So hat Juſti⸗ 
nian ın 1. 12 C. h. t. beichloffen. Dieſe Conftitution bezieht fich ſowohl auf Tradition, 
als auf Dereliction mit darauf folgender Apprebenfion von Seiten eined Dritten. Meh— 
vere, 3. DB. Bangeromw, beziehen fie nır auf Dereliction, aber ohne binreichenden 
Grund. — Der Beſitz von Mobilien gebt in beiden Fällen unter, da ſtets Contrectation 
vorhanden fein wird. 

5. Die oben dargeſtellten Regeln gelten aud) — mutatis mutandis — für die 
juris quasi possessio. So vorerft am einfachſten für den Beſitz perſönlicher Servi— 
tuten. Der Befit der jura habendi verliert fidy durch Yerftörung der dazu nöthigen 
bleibenden Anftalten ; der Befig der jura faciendi durch Unmöglichkeit ver fraglichen 
Handlung, wobei zu bemerfen iſt, daß der Beſitz dieſer Rechte durch jede Perſon erhal- 
ten wird, welche die fragliche Handlung fundi nomine vornimmt ; endlich geht ver Beſitz 
von Unterfagungsrechten verloren durch das Vornehmen der unterfagten Handlung ſei— 
tens des Eigenthümers des dienenden Grundſtücks. 

Nah dem Preuß. A. ER. wird nur die Gewahrſam corpore verloren ; der 
Befig felbft wird als fortbauernd angeſehen bis zu feiner deutlichen Aufhebung durch 
ein die Subftanz felbft treffendes Ereigniß, welches fernere Gewahrfam unmöglich macht, 
3. B. Specification, oder durch Dereliction, oder durch fehlerfreien Erwerb ſeitens eines 
Anderen, endlih durd Tradition. Der Beſitz an Rechten geht ım Allgemeinen durch 
Bloße Unterlaffung nicht unter, fondern nur durch eine poſitiv aufhebende Thatſache. — 
Im Franz. R. gelten im Ganzen die gemeinvechtlihen Grundfäge ; doch wird Willen des 
Beligerd von Grundſtücken nicht erfordert. 

Quellen: Die beim Befigerwerb angeführten Titel. — A. Pr.L. R. I, 7. 88. 111—133. 
tit.: a) Im Allg. die bereit8 angeführten Werke über Befitz; bie Abd. von Baron in 

Jhering's Jahrbb. VII; Vangerow, 8. ,209. b) Ueber Berluft durch Stellvertreter. 
tibenftern, in der Ztichr. für Civ. R. u. Pre. IX. (1836), Schirmer, Ztſchr. für Civ. R. 
u. Pre. XI (1854). Rivier. 

Beſold, Chriftoph, geb. 1577 zu Tübingen, ftudirte dafelbft, wurde Advocat 
und Profeſſor der Rechte 1610, Brof. in Ingolftadt und ftarb daſelbſt 1638. 

Schri (tem: Quaestiones aliquot de usuris 1598 (dies) — De appellationibus Tub. 
1608. — Collegium politicum 1614 (1618 u. d. T. Politicorum libri II, Auszug daraus 
Synopsis politicae doctrinae 1623. 4. Aufl. 1637). — De aerario 1620. 1639. — De re- 
ram publicarum inter se comparatione 1623. — Vitae et mortis consideratio politica 
1623. — De jure et divisione rerum 1624. — Principium et finis politicae doctrinae 
1625. — De tribus domesticae societatis speciebus 1626. — De juribus majestatis 
1625. — Suceinctae tractationes de ordin. processu Ingolst, 1637. — Thesaurus prac- 
ticus 1629. Tab. — Conclusiones Lugd. Bat. 1614. 

%it.: Jugler, Beiträge I, S. 82 ff. — Roſcher, Die deutſche Nationalökonomie an ter 
Grenzſcheide d. 16. u. 17. Sabrkumderts. teipiig, 1862, ©. 313—325. — Rath, luetus aca- 
demiae Ingolstad. in obitum Chr. Besoldı. TZeihmanı. 

Beftätigung der Strafurtheile nennt man, abgejehen vom Rechtsmittelver— 
fahren, die dem Landesherrn, bzw. ven höchften Regierungsbehörden und oberen Gerichten zut= 
tändige Genehmigung eines Strafurtheils vor feiner Vollſtreckung. In früherer Zeit invol- 
virte fie eine erhebliche Beſchränkung nicht blos der unteren und der PBatrimontalgerichte, 
ſondern felbft der hödhften Gerichte. Heutzutage pflegt fie nur für Todesurtheile und bei 
Erkennung der ſchwerſten Freihettöftrafen vorgeichrieben zu fein, In Oldenburg, Bremen, 
Sachſen ıft fie mit der Aufhebung der Tobeöftrafe megfällig geworden. Wo die Todes— 
ftrafe noch befteht, bietet fie eine Sicherheit dafür, daß dem Verurtheilten der Weg zur 
Iandesherrlichen Gnade nicht abgefchnitten werde. Der Sache nach ift fie immer eine Beftäti- 
gung, der Form nad erſcheint fie als Erklärung, vom Begnadigungsrechte feinen Ge— 
brauch machen zu wollen. — In Preußen befteht fie für die älteren Landestheile noch 
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bezüglich der Erkenntniſſe auf Todes- und lebenswierige Zuchthausſtrafe, für die neuen 
nur bezüglich der Todesurtheile. Das Berfahren ift fpeciell vorgeſchrieben. 

Quellen: Preuß. Cr. O. von 1805, 8 530. Str.Brc.D. (1667), 9. 432. — Säcf. rerid 
re (1868), A. 425. — Olbenb. Sir. Pre. O, 4. 468. — Brem. StrPreD., A. 15. 

it.: Duiftorp, Orundfäge, 8. 7748. Zahariä, StrPre. Bd. 2, $. 163. Pland, 
Str. Verf. 3.621 f. Oppenbof, Preuß. Verf. $. 26, Nr.6.7. fimanı.Schward, Preuß. 
Str.Brc. ©. 337 fi. ©. 364 f. — Bol. Zohn, Entw. 5. Nd, Str.G.B. ©. 36 ff. Biener, 
Engl. Geſchw. G., Bd. 1, ©. 387. Ficker, R. und Rechtsgeſch. Ital, Bd. 1828 fi. 

. Biebing. 
Beitätigungsredit (der Mäller nah dem HGB). Der im römiſchen 

Neiche wenig bebeutende Stand der Mäfler erlangte in Deutſchland vermöge ver Ger 
wohnheit Gewicht, beim Abflug von Verträgen aller Art öffentlich beglaubigte Bere: 
nen zuzuziehen. Dem entfpreden auch die Beſtimmungen des HGB. Nicht nur Ber: 
eidigung auf treue Pflichterfüllung mittelft perſönlicher Betreibung ihrer Verrichtungen 
unter Enthaltung von jelbftändigen Handelögeichäften, von Bitrgichaftöleiftungen bei den 
von ihnen vermittelten Geſchäften u. dgl. m. ift trog mannigfacher Widerſpruche nament: 
lich von Seiten der freien Städte darin feftgefett, fondern auch Beftätigung derſelben 
„Die Handelsmäfler (Senfale) find amtlich beſiellte Vermittler für Hanvelögefchäfte.“ 
Den Landeögefegen find die Beftimmungen über die Anftellung derſelben und ihre Be 
ftrafung bei Pflichtverlegung überlaffen. Sie dürfen den Handelsmäflern das auöſchließ⸗ 
Tide Recht zur Vermittelung von Handelsgeſchäften beilegen, auch — ſelbſt nad) örtlichem 
Bediirfniffe den Kreis ihrer Amtsbefugniſſe oder Pflichten erweitern oder einfchränfen. 
Bon diefer Ermächtigung ift in den Einführungsgefegen mit Maßen Gebrauch gemadt. 
Unter Vefeitigung der Cautionspflicht iſt im Preußen die Ernennung den foufmännifen 
Corporationen oder Handelskammern da, wo folde beftehen, andermärts der Regierung 
überwieſen, die aud im erften Fall die Veſtätigung zu ertbeilen hat. Abgeſehen von 
Disciplinarbefugniffen kaufmänniſcher Corporationen gehören Pflichtverlegungen vor die 
orbentlichen Gerichte. In Naffau haben die Handelsfammern die Ernennung, die Regie: 
zung die Beftätigung ; in Baiern ernennt der König auf Vorſchlag der Kaufleute; bie 
Staatsregierung bzw. obere Verwaltungsbehörde hat die Ernennung in Coburg, Gotha, 
Weimar, Meiningen, Neuß, Schwarzburg-Sondershaufen, Kurbeffen ; in Wurtemberg er: 
folgt Anftellung und Verpflichtung durch den Gemeinderath. 

else: 9.6.8. A. 66 f. Bund Geſ. Bl. 1869, ©. 416 f. Einf. Gef. der Einzelſtaaten 
f. bei Löhr das A D. 9.6.8, ©. 1—3 verzeichnet. C, com. a. 74 f. &s 

aper. 

Befteiung, corraptio, ift als active die Gewährung, als paffive, Amtsverbrechen 
eines öffentlichen Beamten oder eines ihm-Gleichgeftellten, die Annahme irgend eines Ge— 
wirns oder Vortheild, durch den auf eine Amtstbätigfeit eingewirkt werben fol. Bolen- 
det ift fie nach der activen wie paffiven Seite, fobald Willensitbereinftimmung vorhanden 
ift, alfo mit Annahme der Forderung ſeitens des Nichtbeamten oder Annahme des Ver— 
ſprechens ſeitens des Beamten, fo daß nicht nothwendig ein Vortheil ſchon erreicht, nad 
aud die Amtsthätigkeit ftattgehabt Haben muß. Ob dieſe letztere eine pflichtgemäfe oder 
pflichtwidrige fei, ift mach den neueren Gefegen für die paljive Beſtechung gleichgültig, 
wohl aber von Bedeutung fir die active, da Diefe meift nur bei pflichtwibriger Thätigfet 
‚angenommen wird. Wohl zu unterſcheiden von der wor einer Amtsthätigfeit 
ftattfindenden B. ift die nad derfelben eintretende Geſchenkanna hme, bie bi 
Beamten meift mit Strafe bedroht ift. Der Beſtechende gilt ald Miturheber der B. und 
unterliegt meift benfelben Strafen, wie der Beſtochene. 

Dos Röm. N. bedrohte in der lex Julia repetundarum (D. 48. 11) und in 
fpäteren Kaifergefegen vielfach die als eine Art de crimen repetundarum aufgefaft: 
B. und lie Denjenigen, der in einer Civilfache den Richter beftach, feinen Anfprud ver: 
Tieren. Das Can. R. mißbilligte die B. beſonders bei Geiftlichen, während daß gem. R. 
nur in dem Kammergerichtd-Bifitationd-Ubfchiede von 1713 8. 46. die B. der Richter vor 
oder n ach geiprochenem Urtheile erwähnt. Bei den italienifhen Juriſten finden fir den 
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beſonderen Ausdruck baratteris (von barat Betrug abzuleiten) den wir heutzutage 
nur noh im See-R. kennen. Das gem. R. beitraft den beftochenen Beamten mit Ver⸗ 
luſt des Amtes und Entrihtung des doppelten Werthes des verfprochenen, des dreifachen 
des erhaltenen Bortheild zum Beften des Fiscus, den beſlochenen Strafrihter Dagegen 
mt Exil und VBermögensconfiscation ; aud kennt es ben eigenthümlichen Grundſatz des 
Röm. R., daß Derjemige, der in einem Givilproceffe den Richter beftocyen bat, durch 
rechtzeitige Anzeige der Strafe entgeht. Bon den neueren Gejegen kennt eine Trennung 
der B. von ftrafbarer Geſchenkannahme nicht Preußen 8. 309, Bayern X. 366, 
Yübed 8. 260. 261, Hamburg 9. 212, Didenburg 4. 286. 287, wohl aber die 
anderen, doch ſprechen Baden 8. 662 und Darmftabt U. 450 von ®. nur bei vor⸗ 
angehendem Anbieten eines Vortheils, Sach ſen A. 364, Würtemberg X. 407, Braun 
ihweig $. 256 nur bei bezweckter pflichtwidriger Thätigkeit. Der ftrafbaren Geſchenk⸗ 
annahme dagegen erwähnen Würtemberg 4. 4 (in Parteiſachen), Braunfhweig 
8.257, Darmftadbt U. 451, Baden $. 667, Thüringen 4. 308, Hamburg 
4 214, Sachſen 4. 363, Defterreich bei Gerichtsperjonen gemäß $. 49. des Gel. 
com 3. Mat 1853. Die paffive B. nennt Sachſen A. 364 Beftechlichkeit zum Uns 
teriihtede von der activen B. in Art. 367. Den Beamten werden gleichgeftellt Zeugen, 
Sachverſtändige, Schiedsrichter, Gejchmorene von Preußen $. 310. 313, Hamburg 
4. 212, Oldenburg A. 287. 288. 290, Darmftadt 9. 452, Würtem- 
berg A. 81 des Gel. v. 14. Aug. 1849. ES fchreiben ferner die Geſetze eine An- 
zeigepflicht verfuchter 3. vor Darmftadt 4. 453, Sachſen U. 370 und Bayern 
4. 308 jene binnen einer Woche, dieſes binnen drei Tagen bei Vermeidung der 
Strafe der B. oder unerlaubter Gejchenfannahme, während Würtemberg 4. 407 
md Braunfhweig U. 256 die unterlaffene Anzeige als ſelbſtändiges Vergehen be— 
traten. B. der Richter in Civil- oder Criminalſachen betreffen Defterreich $. 105, 
Bayern U. 367, Preußen 8. 312, Oldenburg 4. 289, Kübel $. 263, 
C.p. a. 181. 182, Codice penale italiano a. 221—223. Die Strafe der 
B. befteht in den verfchievenften Freiheitöftrafen und Confiscation der gegebenen Geſchenke; 
Amtsentſetzung und Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern tritt nicht immer ein. Mildere 
Strafen treffen die Geſchenkannahme, doch will Baden A. 667 beim Rückfalle Dienft- 
entlafjung. Es Handeln von der 8. C. p. belge a. 246—253, Codice penale 
italiano a. 217—228 und CO. p. a. 177—182, mober zu bemerken ift, daß ber 
legte wegen de zu engen Ausdrucks de8 a. 177 pour faire un acte ., dur 
Ge. vom 13. Mai 1863 ergänzt wurde und im a. 179 der Auslegung bedeutende 
Schwierigkeiten darbietet hinfichtlich der Frage, wann neben dem dort erwähnten delictum 
sui generis Verjuh einer B. vorliegt. 

tit.: Carrara, Programma del corso di diritto criminale Vol. V., $. 2543— 2565. 
Lucca, 1868. — Bädter in Weiske's Mechtsleriton I. 239—243. 

Teichmann. 

Beſteder wird der Bauherr genannt, welcher ſich ein Schiff erbauen läßt. Der 
zwiſchen ihm und dem Baumeiſter (Annehmer) abgeſchloſſene Vertrag iſt entweder ein 
Kaufvertrag oder ein Miethsvertrag, obwohl einige Schriftſteller ſtets einen Contract der 
letzteren Art annehmen. Ein Kaufvertrag liegt vor, wenn von den Baumeiſter das ge— 
ſammte Material geliefert wird. Iſt dies nicht der Fall, fo bat der Vertrag den Cha: 
rafter der Miethe, und zwar, da dem Baumeifter ftetS die Herftellung des ganzen Schiffs 
obliegen wird, den einer locatio conductio operis. Möglich iſt es freilich auch, daß Der 
B. die einzelnen zur Herftellung des Baues erforderlichen Arbeiten verjchtedenen Perſonen 
überträgt, in welchem Falle ran von locatio conductio operarum fpredyen müßte Die 
beiberjeitigen Rechte und Pflichten richten fi nach der Natur des Vertrags. Der Bau— 
meifter haftet für jede culpa; inwiefern der Zufall von dem einen oder anderen Contra= 
benten zu tragen ift, hängt von ber Beichaffenheit ded Contracts ab. 

‚Lit: Pöhls, Darftellung des See-R. (Bo. III. des Handels-R., Hamb. 1830), I. 8. 366 f. 
Heiſe und Eropp, Yuriftifhe Abh. I. 8. 155. Lewis. 
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142 Beſteuerung. 

Beftenerung. Die antike Welt iſt bereits zu einem entwickelten Syſtem ver 
Aufbringung des Staatsbedürfniſſes durch directe Geldleiſtungen der Bürgerſchaft und ber 
Schutzverwandten gelangt, welches ſich auf der Grundlage eines geordneten Stadthaus- 
halts, zugleich aber auch auf dem Boden der unfreien Arbeit entwickelt hat. 

Beide Momente lagen verſchieden in der langſamen Staatsbildung des M.A.: eine 
jehr unentwidelte Volkswirthſchaft auf der einen Seite, eine freiere Anſchauung von der 
Ehre der erwerbenden und geiftigen Arbeit auf der anderen Seite. Die legtere entfaltet 
ſich zu einem eigenen Staatsſyſtem für die höchften Zwecke des Gemeinweſens in Geftalt 
der „Kirche“, melde in ihren Zehnten und Gebühren auch das erſte Steuerſyſtem, in 
Mebereinftimmung mit der Volkswirthſchaft ihrer Zeit, entwidelt. Das Staatsweſen des 
Laienthums beſchränkt fi auf den Schub nad außen, die Handhabung des Rechts nad 
innen. Beide beruhen noch auf perfönlihen und Naturalleiftungen, zu welchen die unteren 
Klaffen nach ihrem Vermögen beizutragen haben. “Der freie Mann ſträubt ſich noch 
lange Yahrhunderte gegen die Zmangöfteuer als ein Merkmal ver „Unfreiheit”. 

Mit dem Verfall des Firchlichen Staats gehen die höheren Aufgaben des Gemein: 
weſens jchrittweife auf den weltlihen Staat über, und mit ihnen das Recht der 
B. Die reichs- und landſtändiſchen Berfaffungen indeffen führen in ben Ländern des 
Continent® (im Unterfchied von England) zur Abwehr einer directen Belaftung der 
„Stände“, und verweilen deshalb den Staat überwiegend auf eine Belaftung der unteren 
Klaſſen und ein Syſtem von indirecten Steuern. 

Im 18. Jahrh. conſolidirt fich ebenfo die Macht und Aufgabe des Staats, wie 
fein Gelobedürfniß durch die ftehenden Heere. Es entfteht eine verwidelte Steuer-Gſgb. 
aber immer noch mit einer ſyſtematiſchen Schonung der höheren Klaſſen, welche die fin: 
diſche Fiction fefthalten, als ob fie noch immer die Träger der ordentlichen Staatslaften 
ſeien, wie in der feudalen DOrbnung des MA. Diefer Widerſpruch des ſtändiſchen 
Rechts mit den actuellen Staatslaften führt zu einer gewaltfamen Löſung in der fram. 
Revolution mit ihrer Rückwirkung auf die ftaatlihe Reform und die Neubilvung ver 
Berfaflungen in dem übrigen Europa. 

Das 19. Jahr h. zeigt überall ein erfolgreiches Beftreben nach einem geredte: 
ren und wirthſchaftlicheren Syftem der Bertheilung der Staatölaften. Aus der 
Gleichheit des, directen Steuerſyſtems entwidelt fi (mie einft in England) die Reprälen- 
tatton der Steuerzahler — ihr Antheil an der rechtlichen und wirtbichaftlichen Verwaltung 
de8 Staats, — zum Theil noch im Widerſpruch mit altftänpiichen Befretungen und 
Vorrechten. Meberall mußten dieſe Verhältniffe zu einer ernjtlihen Prüfung des Rechts 
grundes und der wirthihaftlihen Natur der Staatsfteuern fiihren, aus welcher fi zmei ' 
Grundprincipien ergaben, die ihre Wurzel in der Grundauffaffung von Staat und Ge: 
ſeliſchafl haben. 

Die relativen Steuertheorien fallen die Steuer als Leiftung und Gegen: 
leiſtung auf, als Vergütigung für den Genuß der öffentlichen Anftalten, und gelangen 
zu einem „Gebührenprincip“ (nah Rau Genufprincip), weldes entweder nad dem 
Werth der Staatsleiftung fir den Einzelnen, oder nad den Koſten der Staatslei— 
ftung zu Ounften des Einzelnen zu berechnen wäre. Es beruht dies auf der Entfrem⸗ 
dung des Einzelnen von dem Bewußtſein feiner ftaatlichen Pflichten, auf einer Unter: 
ordnung des Staats unter die Einzelintereffen, und genügt weder zur Begründung de 
Steuerrechts, noch zur rattonellen Geftaltung der Steuer. 

Die abſoluten Steuertheorien dagegen erfennen mit Recht Die Steuerpflicht 
als allgemeine Bürgerpflicht an; ftellen fi aber meiſtens auf einen zu engen Stand: 
punkt, welcher den Staat immer nur dem Geſammteinkommen des Einzelnen gegen: 
überftehend Denkt, wobei der Streit über den Begriff des „reinen Einkommens oder des 
„freien Einfommens um fo lebhafter wird, je mehr das heutige Staatsbedürfniß die ſo 
verallgemeinerte „Eintommenfteuer” zu überichwenglicher Höhe hinauftreiben würde. 

Der rihtige Ausgangspunkt wird in der univerſalen Aufgabe bes Staats 
Tiegen, al8 der nothwendigen Einheit, in welcher allem die Erhebung des Volks zu feiner 
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höchſten fittlichen Beftimmung zu verwirklichen ft. Es folgt Daraus der rechtliche An: 
ſpruch des Staats auf die dazu erforderlichen Gelbmittel, wie auf bie dazu gehörigen 
periönlichen Dienfte. Die Steuerpflicht iſt daher allgemeine Pflicht der Perſon in ihrer 
Eigenſchaft als Bermögensfubjert, unabhängtg von dem befonderen Nuten, welchen bie 
einzelnen Staatöleiftungen dem einzelnen Individuum im einzelnen Falle 
gewähren. 

Der Staat hat das Recht zu dieſem Zweck zunächft den überfommenen Befig an 
Grundſtücken und Regalien ebenfo zu behaupten, wie die Einzelperfon und Einzelgemeinde 
die überkommene Austattung zu ihren Zwecken must. Nur des wirtbfchaftlich entſchieden 
unvortheilhaften Beſitzes ſoll ſich der Staat entichlagen. Für feine übrigen Bedürfniſſe 
darf der Staat feine „Steuerhoheit” in dreifacher Richtung üben. 

1) Indem er die Geſammtwirthſchaft des Volks befteuert durch Zölle vom 
Ein= und Ausgang der wirtbichaftlichen Güter. Die Grenze diefer B. bilvet ein über: 
wiegender Nachtheil für die Production oder Confumtion der Bevölkerung, nicht aber die 
Leiſtungsfähigkeit des Einzelnen, auf die e8 in dieſem Gebiet ber — — 
nicht ankommt. | 

2) Nah dem Maß des Verbrauchs des Einzelnen mögen inländiſche 
Verbrauchsſteuern erhoben werben, über welche rechtlich nur der Grundfag ent- 
Iheidet, daß das Entbehrliche vor dem Unentbehrlichen zu befteuern iſt, deren wirth- 
\haftlihe Grenze nur in einem überwiegenden Nachtheil durch Probuctiong= oder 
Verkehrsbeſchränkung Tiegt. ‘Der letztere Geſichtspunkt weiſt in der heutigen Erwerbs- 
gejellichaft den Verbrauchsſteuern allervingd ein ziemlich enges Gebiet an. 

3) Der Staat ift auch berechtigt zur dDirecten Schagung des Einkommens ber 
Einzelnen, wobei es jicd empfiehlt, zunächft an die firtrten Duellen des Einkommens 
Grundſteuer, Gewerbefteuer) zurüdzugehen, weil nur durch diefe Specialifirung ber 
Steuer eine gleichmäßige, aljo gerechte Einfhägung zu gewinnen iſt. Die dabei ent- 
ftehenden Lücken und Unebenheiten ergänzt eine Steuer vom Gefammteintommen, 
für melde dann der Grundfag der „Leiſtungsfähigkeit“ allerdings der allein entjcheidende 
wird. Bon einem Abzug des „Unterhaltungsbedarfs” aber follte dahei ſchon deshalb 
nicht die Rede fein, weil der verhältnigmäßige Staatsbeitrag in jedem alle zu den noth= 
wendigften Ausgaben des Haushalts zu vechnen iſt. Im Uebrigen ift die Einfommen- 
ftener nicht Tomohl das „Ideal“ aller B., ſondern eine der primitioften Weifen, die an 
dem Grundmangel der Unfiherheit und Ungleichheit aller Steuereinihägungen leidet, und 
welche das Gejammtvermögen des Individuums einer biscretionären Gewalt des Staats- 
beamten oder der Localparteien unterwirft. Dennoch bildet die Einfommenfteuer , in 
mäßigen Grenzen gehalten, eine angemefjene Ergänzungsfteuer, unter VBorausfegung 
ter nöthigen Nechtscontrollen der Einſchätzung. | 

Gemeinfam aller Stenererhebung, find diefe Rehtscontrollen von freien Na— 
timen aller Zeiten für überaus wichtig erachtet worden. Unſere heutige Gerichtsverfaſſung 
fam die Controlle einer gejegmäßigen Erhebung in Form des Civil- und Strafprocefieg, 
Directer oder mdirecter Entſcheidung ausreichend gewähren. Nur für die ftreitigen Fragen 
der Einſchätzung reicht diefe Jurisdiction nicht aus; vielmehr bedarf e8 dafür eigen 
geftalteter Einrichtungen der „Selbftverwaltung”, welche eine ftetige, gleihmäßige, unpar= 
tetiche Entſcheidung garantiren. 

Die wirthſchaftliche und rechtliche Gontrolle der Berfaflungsmäßigfeit ber 
Steuern im Ganzen bildet ein Hauptrecht der Volfövertretung in parlamentarifchen 
Verfaffungen. Auch dieſe Controlle vermag jedoch ihren legten Halt nur in der Ver— 
faflung der Gerichte zu finden und ihre Iette Sanction in der rechtlichen VBerantwortlich- 
fit der Minifter. 

Die Lit. über Steuerrecht und Steuerweiſe ift fo tief verwachſen mit der ſtaatswiſſenſchaft⸗ 
lichen Lit. der verſchiedenen Völker und Zeiten, baß eine Abfonderung und fummarifche Angabe 
derſelben unausführbar erfcheint. Gneiſt. 
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Befthaupt (Mortuarium, Kurmede) ift eine bei abhängigen Bauergütern vorkom- 
mende Abgabe, welche von dem Mobiliarnachlaß des Bauerd an die Gutsherrſchaft zu 
entrichten iſt. Der Urfprung derſelben ift in der früheren Leibeigenſchaft zu ſuchen. Die 
Abgabe befteht entweder in einer Duote des Nachlafles oder in einem einzelnen beftimm:- 
ten Gegenftande deſſelben, namentlich dem beften Stüd Vieh einer gewillen Gattung. 
Bumeilen wird aud der Ausdruck B. für die Abgabe ver letzteren Art allein gebraudt. 
Sehr häufig war die Ablöfung diefer Abgabe gegen eine contractlih oder durch das Her: 
kommen feſtgeſetzte Gelbleiftung gejtattet. Das B. hat regelmäßig die Natur einer per: 
ſönlichen Laſt, zumeilen aber auch die einer Reallaſt. Im erfteren Talle mußte fie mit 
der Leibeigenſchaft zugleich bejeitigt werden, wo fie als Neallaft ericheint, ſollte fie nur 
im Wege der Ablöfung aufgehoben werben. Doch hat die Gſgb. dies letztere nicht immer 
beobachtet. Im der neueren Zeit ift das B. faft durchgehends befeitigt oder für ablösbar 
erklärt worden. 

Lit. u. Gſgb.: Bodmann, Hiftor.sjuriftifche Abb. v. d. B., 1794. Baier. Grunblaften- 
Ablöſ. v. 4. Juni 1848 U. 3. Preuß. Ablöſ.Ordn. v. 2. März 1850 8. 3. Lewis. 

Betrug: Abſichtliche Verletzung fremder Vermögensrechte, wobei der Wille des 
Berechtigten dem äußeren Scheine nad) reſpectirt wird. — Bon den neueren Geſetzen be: 
ſchränken einge (Defterreih, Helfen, Altenburg, Lübeck, Zürich) den Begriff nicht auf Per: 
mögensverlegungen, fondern laſſen den Gegenftand des Verbrechens unbeftimmt, ohne daß 
jedoch diefer Ausdehnung feiner Grenzen eine erhebliche praltiihe Bedeutung zuläme. — 
Im Weiteren iſt bier der gewinnfüchtige von dem nicht gewinnfüchtigen B. zu unter: 
ſcheiden. Jedoch iſt in Betreff dieſer Untericheivung in ven Gefegen feine Webereinftun: 
mung, indem einige unter „B.“ nur den erfteren begreifen (Preußen, Sachſen, Baier), 
andere zwar auch den letzteren, dem Unterichieve aber in gefonderten Definitionen und 
ſonſt (Baden), oder wentgftens in den Strafbeftimmungen (Würtemberg, Thüringen) ge 
recht werden, andere endlich zwar nicht dem Wortlaute, aber dem Inhalte ihrer Beftim- 
mungen nach nur den gewinnfüchtigen B. berüdjichtigen (Braunschweig, Heflen). 

A. Der gewinnjühtige B. Yueignung fremder Vermögenswerthe ohne Ent- 
gelt, bewerfftelligt durch eine Täuſchung des Benachtheiligten oder feines (vertragsmäßigen 
oder legalen) Vertreters. 

Gegenftand des Verbrechens tft hiernach: das Vermögen Anderer. Gegen alle 
Formen deſſelben (Eigenthum, jura in re aliena, Forderungen x.) kann der B. (darın 
von Diebftahl, Raub, Unterſchlagung verichieden) ſich richten. 

Hinfihtlih des äußeren Thatbeftandes fest verfelbe voraus: a) eine 
Permögensbenachtheiligung. Braunſchweig, Würtemberg, Lübeck ftellen die Erforderniß 
nur in alternativer Verbindung mit dem des unerlaubten Bortheils auf. — Das Ber: 
mögen des Verletten muß nach Vollendung der That einen geringeren Werth reprälen 
tiven, als e8 vepräfentirt haben würde, wenn der Undere fich der betrügerifchen Eimwir- 
fung auf daſſelbe enthalten hätte. Daher Liegt in vem bloßen Täufchen tiber Motive zu 
einem an fich nicht nachtheiligen Gefchäfte, ſowie in dem betrüglichen Realiſiren einer For: 
derung (meil bier ein Aequivalent in der Tilgung des Rechtsanſpruchs liegt) Ten B. — 
In der Braris bat man indeß vielfach das jo beftimmte Erforderniß verleugnet. — Der 
Berluft muß Gegenftände betreffen, auf welche der Benachtheiligte ein Recht hat. Daher 
ift eine nichtige Forderung, eine geftohlene Sade . . fein möglicher Gegenftand des B. — 
Die Benachtbeiligung muß fi charakterifiren als ein pofitiwer Eingriff in die Rechts⸗ 
ſphäre des Betroffenen. Daher bloße Omiſſivdelicte (mozu die Defraudationen zu rechnen 
find) vom B. zu unterjcheiden find. b) Einen der Benaditheiligung des Berechtigten ent- 
ſprechenden, dem Gegenftande nad) mit ihm zufammenfallenden,, VBortheil auf Seiten de 
Betrügerd. Gſgb. und Praris find indeſſen in Betreff des angegebenen Zufammenhangd 
zwiſchen Nachtbeil und Bortheil unficher. — Die Zueignung braucht feine „gewinnbrin— 
gende‘ zu fein. — Auch in der Abwendung eines Schadens kann das Erfordemiß ge 
geben fein, c) Ein auf Irreführung des Andern berechnete wahrheitswidriges Verhalten. 
Ein bloßes Nichtauftlären Anderer kann den Thatbeftand nicht erfüllen. Auch in Ber: 



Betrug. 145 

tragsverhältniſſen nicht. Auch die Benugung eines fremden Irrthums, den man nicht 
beſtärkt oder unterhält, genügt micht (jedoch Thüringen, Wiürtemberg, Braunſchweig). 
Selbſt nicht im Falle der Exiftenz bejonderer Rechtöpflichten zur Aufflärung des Irrenden 
jedoch Heilen, Baden). Bielfah nimmt übrigens in Bertragsverhältniffen ein auf Täus 
ihung berechnetes Verhalten den Schein bloßen Irrenlafiend an. — Daß die Wahr- 
heitbentſtellung an ſich als vechtSverlegend ericheine, ift nicht zu fordern. d) Daß das 
charalteriſirte Verhalten einen Einfluß auf die VBorftellungen und die Willensbeftimmung 
des Andern habe. Diefer Einfluß fehlt u. U. vielfach den Lügen der Parteien im Civ. Pre. — 
Es ıft ferner zu forbern, daß betreffende Lügen nicht zu den im Verfehre gang und gäben 
Uebertreibungen und Echönfärbereien gehören. e) Daß er eine freiwillige Handlung des 
Seräufchten veranlafle, durch welche der Gegenftand des Verbrechens ın die Herrichaft 
des Tänfcheniden übertragen wird; jo Daß ber Betrogene felbft durch eine freiwillige Ver- 
äußerung den sub a und b charakterifirten Verbrechenserfolg berbeiführt. Durch vieles 
Merkmal wird der B. gegen die übrigen gewinnfüchtigen Eigenthumsverbrechen, insbefon- 
dere gegen Unterſchlagung und Erpreflung abgegrenzt. — In engem Zuſammenhange mit 
demielben jteht die Vorausſetzung, daß der durch bie fraudulöſe Handlung Getäufchte und 
der durch fie Benachtheiligte entweder eine und dieſelbe Berfon fein, oder in einem folchen 
Rechtsverhältniſſe zu einander ftehen müſſen, daß der erftere über betreffende Vermögens⸗ 
vechte des letzteren wirkſam disponiren kann. Dagegen Preußen, Oefterreih, Baiern, 
Sachſen. — Die Freimilligfeit der Veräußerung ift dahin zu verftehen, daß die Tegtere 
ihre Erklärung nicht in Zwang und Furcht, jondern in einem die werlegende Qualität 
derielben vwerbergenden Irrthume finden müſſe. Darin Tiegt, daß der Irrthum ſich auf- 
die Eriftenz oder Erreichbarkeit des Gegenwerthes beziehen müfle, mit Rückſicht auf welchen 
die Beränßerung erfolgt. — Ein Irrthum über bloße Abfichten ift auszufcheiden. 

Hinfihtlih des inneren Thatbeftandes fest derfelbe voraus, daß Die 
zum äußeren Thatbeftande gehörigen Umftände vom dolus durchdrungen feien; fpecieller: 
a; daß die Abficht des Handelnden ſowohl auf ven Nachtheil des Andern wie auf den 
eigenen Bortheil gerichtet fe. Aus welchem Motive es geichehe, iſt Dagegen in Bezug 
auf den. Begriff des Verbrechens gleichgültig. b) Daß die Wahrbeitsentftellung eine be= 
wußte und auf Irreführung des Andern angelegte Set. 

Arten des gew. B.: 1) In Gfgb. und Doctrin bat man vielfach gemeinen 2. 
und B. in Vertragsverhältnifſen (bzw. B. bei Eingehung von Verträgen) unterjchieden. 
Bl. Sachſen, Thüringen, Würtemberg, Heflen, Braunfchweig. Die legtere Art ericheint 
iu dieſen Geſetzen als in verfchtedener Hinficht privilegirt. Einerſeits hat man das 
Gebiet des criminellen B. in Vertragsverhältniflen enger gezogen, andererſeits die Ver— 
folgung deſſelben bier von dem Antrage des Betheiligten abhängig gemadt. — Die 
bezüglichen Beitimmungen find indeß willfürlich und widerſpruchsvoll. 

2) Man untericheivet ferner gemeinen B. und Credit-B. Der lestere begreift diejenigen 
Fälle, wo die Abficht Des Täufchenden nur auf die Erlangung eines ihm ſonſt nicht in Ausficht 
ſtehenden Credits, nicht auf die Benachtheiligung des Creditgebers gerichtet ft, unter Ber: 
hältniſſen, welche eine künftige Befriedigung des letzteren al8 möglich, wern auch nicht als 
vollkommen gefichert, ericheinen laſſen. Derſelbe ift mit geringeren Strafen zu bedrohen. 
Auch empfiehlt fih bier die Beſeitigung der Verfolgung von Amts wegen. Vgl. in Be 
treff deſſelben insbeſondere Sachſen. Nah den Beftimmmmgen des Würtemb., Bad., 
Heſſ. Str.G.B. find die einſchlagenden Fälle als bloßer Civil-B. zu behandeln. 

3) Ferner ift vom gemeinen B. das betrügliche Erlangen von Wohlthaten auszu⸗ 
kheiden und mit gelinderen Strafen zu verfnüpfen. ©. dagegen Hälfchner. ‘Die Ges 
fege zeichnen nur die hiergehörige betrügliche Bettelei aus. 

4) Weber die Unterſcheidung des einfachen und ſchweren B. |. unten. 
Berhältniß des ftrafbaren B. zum Civil-2.: 1) Eine Täufchung, melde 

nach cieilrechtlichen Grundſätzen nicht verantwortlich macht (feinen Civil-B. begründet), 
konn noch weniger ftrafrechtlic verantwortlich machen. 

v. Holtgendorff, Rechtslexikon 1. 10 
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droht denfelben nur, injofern er aus Bosheit oder Rachſucht begangen wird. Preußen 
und Baiern haben keine allgemeine Strafdrohung bezüglich deſſelben. 

Lit.: H. Efcher, Die Lehre vom ftraffaren B. u. der Fälſchung, Züri 1840. Ort— 
loff, Lüge 5älfhung u. Betrug, Jena 1862. Köftlin, Abhandlungen. Merkel, Erimina- 
üiftiſche Abhh., II. (Lehre vom ftrafbaren-®.), deipz 1867. Hälfehner, Syflem, II. 

Sfgb.: Preuß. Str.®. 88. 241—45, 246, 271, 72, 795 Rd. Entw. 258—60, 261, 284, 
285, 94, 97; Defterr. Str. G. 197, 205, 461, 478; Defterr. Entw. 274—76, 280; Sächſ. Str.®. 
231—86, 330, 338; Bair. Str.G. 314— 26, 331, 332, 335, 37, 38, and 74 a. 75; Helfen 
391—99; Baben 45070; Würtemberg 351—55, 362, 69, 70; Braunfchweig 224— 27, 237, 
238, 240, 43; Thüringen 236—41, 285; Belgien 496—501; Frankreich 405. 

EMerterl. 

Bettelei ift Anſprechen um eine Gabe zum Lebensunterhalt für fid oder bie- 
jenigen, deren Ernährung dem Bettelnden obliegt und unterfcheivet fih vom Collectiven 
dadurch, Daß dieſes ein Anfprechen um Gaben für beftimmte, den Anfprechenden frembe, 
in der Regel die Wohlthätigfeit für andere Perfonen betreffende Zwecke beveutet. Da— 
gegen Tiegt betrügliche B. vor, wenn der Bettler für fich oder die Seinigen unter 
falſcher Angabe eines ihn felbft oder die Seinigen betroffenen Unglüdsfalles um Gaben 
anfpriht und betrügliches Collectiren bei fälfchlicher Angabe eined Zweckes, fir 
den collectirt wird. Was jene erftere anlangt, fo verneinen Manche dabei das Moment 
des Betrugs, indem fie der Anficht find, daß derfelbe nicht vorliegen Tonne, weil Die ge- 
währte Unterftügung, das gegebene Almofen doch immerhin freiwillig gegeben, die Ver— 
mögendverminderung keinesfalls eine rechtswidrige fei. Diefer Anfiht kann wohl nicht 
beigetreten werden, da fie hier eine freiwillige Aufopferung als vorliegend annimmt, wäh⸗ 
vend eine Durch Vorſpiegelungen erſchlichene Zuftimmung doch gewiß nicht den wahren 
Willen darftellt. Andere nehmen nur dann Betrug an, wenn Jemand unter gleichen 
Sorfptegelungen für Dritte als deren angeblicher Bevollmächtigter eine Unterftügung er- 
bittet oder eine Collecte mit faljcher Angabe des Zweckes oder Anlaſſes veranftaltet. 
Allerdings Tennen neuere Geſetze neben der als Uebertretung behandelten einfachen B. 
diefelbe noch als ein Vergehen, im Falle fie unter Drohungen, Gebrauch eines falfchen 
Namens oder Vorfpiegelung eines Unglücksfalles einer Krankheit oder eines Gebrechens be⸗ 
trieben wird und ſcheiden fie von dem Betruge ausdrücklich, ſo z. B. Würtemberg 4.198 
und 353 , welcher letztere betrligliches Collectiren als erſchwerten Betrug auffaßt — 
Baden SS. 640, 641 — Defterreih $. 519 — Preußen 8. 118 N. 1 — 
Oldenburg 4. 112. Was namentlich Preußen anlangt, fo ift anzunehmen, daß die 
Beftimmung des 8. 118, welche bie betrügliche B., foweit fie durch Geben eines falſchen 
Namens oder Borfpiegelung eines Unglüdsfalles veriibt wird, der Strafe des Betrugs 
entzieht, ihre Entftehung dem Gef. vom 6. Ian. 1843, betr. Bettler, Lanbftreicher, ſo⸗ 
wie der Unammendbarfeit der landrechtlichen Vorfchriften über Betrug verbanft. Nach 
Verbüßung der fir die B. angedrohten Gefängnißftrafe kann nah 8. 120 des Preuß. 
Gef. von der Landespolizeibehörde die Unterbringung in einem Arbeitshaufe oder Ver⸗ 
wendung zu gemeinnüßigen Arbeiten verfügt werden. Lübeck 8. 91 droht bei B. mit 
Waffen oder unter Drohungen bei Inländern Gefängnißftrafe und nachfolgende Anhaltung 
zu Zwangsarbeit — Hamburg 9. 10 bei Arbeitöfcheuen und Landftreihern Straf- 
arbeitähaus. Der C. p. beftraft a 274 B. an Orten, wo Armenanftalten beftehen, 
a. 275 3. an Orten, mo fie fehlen, a. 276 B. unter Drohungen, Eintreten in ein 
Haus ohne Erlaubniß des Eigenthümers, Borfpiegelung von Wunden oder Krankheiten, - 
endlich B. in Bereinigung, ausgenommen, wenn es Mann und Frau, Eltern und Kin- 
der find. Auch die a. 277 — 279 betreffen noch B. Aehnlich find die Beftimmungen 
des c. belge a. 342 — 347 und de8 codice penale italiano a. 442 — 
446, nur daß letzterer bei fremden Bettlern und Bagabunden nad a. 439 eine Lan- 
deöperweifung derfelben fennt. Dagegen waren die Strafen des gem. R. arbiträr 
R. P. O. von 1577 tit. 28 8. 1. 

Lit: S. Goltdammer, Arch. f. Preuß. Str.R., II. S. 792 — 797. — Temme, 
rehre vom ftrafbaren Betruge, 1841. — Eicher, Die Lehre von dem firafbaren Betruge und 
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der Fälſchung, Zürich 1840. — v. Preuſchen, Beiträge zur Lehre vom ſtrafbaren Betrug und 
Fälſ und, Darmft. 1836. — Birnbaum im Arch. des Crim. R. 1834. — Geib im Art. 
d. Erim.f., 1840. — Förſtemann, Principien des Preuß. Polizei-R., Berl. 1869. 

FZeihmann. 

Beweistheorie, d. b. die Gefammtheit derjenigen Regeln, melde über die Art 
und Weiſe gelten, wie dem Richter die Ueberzeugung von der Wahrheit der im Proceſſe 
ftreitigen Thatſachen beichafft wird. Zur Zeit des ordo iudieiorum hatte der Juder 
die reale Wahrheit nach natürlicher Logik ebenfo zu erforfchen, wie jedermann fonft bie 
Ueberzeugung von der Wahrheit eines Factums zu erlangen fucht. Die zunächſt von 
den Rhetoren für diefe Operation aufgeftellten Erfahrungsregeln find zum Theil in die 
Tpäteren Conftitutionen der röm. Katfer aufgenommen worden und haben demnächſt auch Ein- 
gang in die procekrechtlidyen Titel De8 Corpus iuris canonici gefunden. Indeſſen hat 
erft die mittelalterliche canontich = romaniſche Doctrin principiell den Boden diefer Bd. I. 
©. 606 fog. Ueberzeugungstheorie verlaffen, indem fie wie überhaupt, jo auch in bielem 
Punkte die Freiheit der richterlichen Bewegung der abftracten Regel aus Furcht vor 
ſchaädlicher Willfür opferte. Die einzelnen, in ven Rechtöbiihern miedergelegten Ausſprüche, 
melde nur als nicht unter allen Umftänden maßgebende Erfahrungsfäge gelten konnten, 
wurden als fefte, vom Richter ſtrict zu befolgende Normen aufgefaßt und zugleich not 
neue Derartige Regeln entwidelt. Band man aber einmal ven Richter an ſolche geieg- 
liche Vorſchriften und ließ man ihn nur die Wahrheit einer Thatfache annehmen, wenn 
beftimmte vorgeichriebene Bedingungen erfüllt waren, jo mußte man andererſeits auch em 
Hecht der Partei darauf ſtatuiren, daß der Nichter für den Ball ber Genügung jener 
Erforderniffe die betreffenden Facta als wahr gelten fie. So weit man auch entfemt 
wor, mit dieſer jog. gejeglichen, Iegalen oder formalen Wahrheitstheorie (ſ. a. a. DO.) dem 
Syſtem der Erforſchung der realen Wahrheit oder freien Beweiswürdigung feindlid ent: 
gegenzutreten, vielmehr gerade die Sicherung der Klarſtellung der materiellen Wahrkeit 
vor Willkür des Richters beabfichtigte, To führte doch gerade die Anwendung fefter und 
abftracter Beweisregeln auf die unendlich mannigfaltigen Geftaltungen des wirklichen 
Lebens zu einem Formalismus und Schematismus, welcher das Ziel völlig verfehlte, das 
Wohl und Wehe der Procepparteien einer vielfach vom Richter als Menſchen felbft nic 
einmal geglaubten jurivifchen Wahrheit opferte, und jenen die Zurückhaltung mit der 
realen Wahrheit oder die abfichtliche Entftellung derſelben nicht einmal mehr als fittlihes 
Unrecht ericheinen ließ. Erft in unferem Jahrhundert find dieſe Folgen der gefeglihen 
B. in Deutſchland, wo man nach der Reception des fremden Rechts zunächſt dad roma⸗ 
niſche Syſtem noch durch weiteren Ausbau künftlicher gemacht hatte, allgemein zum Be⸗ 
wußtjein gefommen und man bat in der neueren gemeinrechtlichen Procegdoctrin in Ueber: 
einftimmung mit früheren Codificationen, jo z. B. mit der Preuß. Ger.O. vom J. 1793, 
die abftracten Regeln vereinfacht und dem fubjectiven Ermefien des Richters mehr Spiel⸗ 
raum gewährt. Die heutige gemeinrechtliche Praxis flebt auf demfelben Standpunkt. 
Noch weiter geben aber die neuerdings auf dem Gebiete des Pre. R. angeftvebten Refor⸗ 
men, Die neueften Civ.Pre.Gfgbb. und die neueften derartigen Entwürfe haben nicht 
nur blos wie die franz. Gefegbücyer für einzelne Fälle ven Richter an beftimmte Banzid- 
vegeln (3. B. Hinfichtlih Des Urkundenbeweiſes und des nothwendigen Eides) gebunden, 
fondern auch das Brincip der freien Beweiswürdigung ausdrücklich ausgeſprochen. So 
beſtimmt nad) dem Vorgange des Preuß. und Hannov. der 8. 429 des Nd. Entw. ven 

"1869: „Das Gericht hat unter Berüdfichtigung des gefammten Inhalts der Verhand⸗ 
lungen und unter forgfältiger Prüfung des Ergebniffes einer etwaigen Beweisaufnahme 
nad freier Meberzeugung zu entſcheiden, ob eine thatfächliche Behauptung für wahr md für 
nicht wahr zu erachten. Im dem Urtbeile find die Gründe anzugeben, welche für bie 
tichterliche Ueberzeugung leitend geweſen find. An gefegliche Beweisregeln ift das Gericht 
nur in den durch dieſes Geſetzbuch bezeichneten Fällen gebunden.” 

Lit.: Endemann, Die Beweisichre des Eiv.Bre., Heidelb. 1860; von Bar, Recht umd 
Beweis im Eiv.Pre., Leipz. 1867; Zink, Ueber die Ermittelung bes Sachverhalts im fran. 
Eiv.PBre., 2 Bde, Münden 1860. 3 i 8 Sinfains 
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Beyer, Georg, geb. 1665 zu Leipzig, promovirte bafelbit 1693, wurde 1706 
Bee). Inst. in Wittenberg, wo er 1707 eine Vorleſung über deutſches Hecht hielt, 
ftarb 1714. 

sariit: Delineatio juris Germ. ad fundamenta sua revocati, Hal. 1718. 
?it.: Sincerus, Vitae Juris consultorum, III. Wittenb. 1718. — Stobbe, DH. 423, 

424. — 0. Gerber, Das wiffenfchaftlihe Princip d. gem. beutjchen Priv.R., 1846, ©. 23 ff. 
Teihmann. 

Biel, Johann Wilhelm, geb. 2. Nov. 1799 zu Marburg, Prof. daſelbſt, 
fpüter kurheſſiſcher Staatsrath und Borftand des Juſtizminiſteriums, ſtarb zu Caflel 
24, Febr. 1848, 

Schriften: Ueber die Entftehung und beim heutigen Gebrauch der beiden Ertravaganten- 
ſammlungen, Marb. 1825, — Beiträge zum Civ.Prc., Caſſel 1836. — Geld. des K. R., 
Gießen 1543. 1849. — De palaeis, quae in Gratiani decreto inveniuntur, Marb. 1827. — 
Ueber die Reform der proteftant. Kirchenverfaffung, Marb. 1831. — Ueber die Verpflichtung der 
eoang. Geiftlihen auf die ſymb. Schriften, Caſſel 1839, 1840. Teihmann. 

Bieneurecht. Das Recht, welches dem bisherigen Eigenthlimer eines ſchwärmen⸗ 
den Bienenftods auf Wiedererlangung deflelben nad Röm. und heutigem gem. R. zufteht, 
beruht auf dem Umſtand, daß die Bienen fir wild erachtet werden. Sie ftehen daher 
mr fo lange im Eigenthum einer beflimmten Perfon, als fie zurückzukehren pflegen. 
Doch bat der Eigenthümer das Eigenthum fo lange nicht verloren, al$ er den Schwarm 
um Geſicht behält und eine Verfolgung noch denkbar if. So lange darf er ihn daher 
noch immer einfangen, auch auf frandem Grund und Boden, vorauögefegt, daß der 
Eigenthümer deſſelben ihm den Yutritt geftattet ($. 14 J. De R. D. [2, 1]). Diefer 
Grundſatz iſt auch im älteren Schwäb. R. ausgeſprochen (Schwip. [ed. Wader: 
nagel] C. 301), und ebenfo im Preuß. ER. (Tb. I. Tit. 9. SS. 121 — 124), Oeſterr. 
GB. (8. 384) und Sächſ. -B.G.B. (8. 230). Hier wird dem Eigenthümer das 
Recht eingeräumt, ein fremdes Grundſtück zu jenem Zweck zu betreten. Doch wird das⸗ 
jelbe meift auf eine beftimmte kürzere Friſt beſchränkt. Anders das ältere Sächſ. R. ; 
viefes gibt dem Eigenthümer des Grundſtücks, wo die Bienen fi nieverlaffen, das un⸗ 
bedingte Occupationsrecht (Sächſ. Weichbild [ed. Thüngen] W. 82). 

Lit.: Buſch, Hanbb. des heutigen Bienen-R., 1830. Bülow und Hagemann, Pralt. 
Grörterungen, II. ©. 107 ff. VII. Rr. 122. Elvers im Arch. f. prakt. Rechtswiſſenſch III, 
2. Rr. 3, Lewis. 

Biener, Chriſtian Gottlob, geb. 1748 in Zörbig, beſuchte die Univerſitäten 
Wittenderg und Yeipzig, wurde 1777 Doctor und lehrte ſeit 1776, ward 1782 Prof. 
1809 Drdinarius der Facultät in Leipzig, ftarb 1828. 

Schriften: De jurisdietione ordinaria et exemta (dis), Comment. de origine et 
progressu legum juriumque Germanicorum, Lips. 1787-95. — De natura et indole do- 
mini in territorio Germ., 1780. — Systema processus judiciarii communis et saxonici, 
4. Ansg. Berol. 1835. — Opuscula academica, Lips. 1830. 

Sein Sohn Friedrich Auguft, geb. zu Leipzig 1787, bejuchte daſelbſt die Unis 
verfität, fludirte in Göttingen und Leipzig bi8 1807, wurde Dr. phil., 1810 Prof. ın 
Berlin, 1828 geh. Yuftizratb, lebte Ipäter in Dresden und ſtarb am 2. Mai 1861. 

Säriften: De differentiis itineris, actus et viae genuinis (dies). — Hist. authen- 
ticarum. Lips. 1807. — Gefch. der Novellen Juſtinians, Berl. 1824. 1849. — B. u. Heim- 
bach, Beiträge zur Revifion des Juſt. Coder, Berl. 1833. — Abhandl. aus dem Gebiete der 
Rechtögefchichte, Leipz. 1846. — De collectionibus canonum ecel. graecae, Berol. 1827. — 
Wechſelrechtliche Abbandfungen, Leipz. 1859. — Beiträge zur Gelch. des Inquiſitions⸗Pre., Leipz. 
1927. — Das englifhe Gelchwornengericht, Leipz. 1852 —65. 

Lit.: Mohl, II. 32. Teichmann. 

Bigamie: Schließung einer Ehe bei Fortdauer einer gültigen Ehe. Aelterer 
Geſichtspunkt: Die Doppelehe iſt ein Mißbrauch der Form des Sacramentes ber 
Ehe mit Verletzung der Monogamie, welche Uebelthat, wie Art. 121 der Carolina ſagt, 
auch eyn ehebruch und größer dann dasſelbig Lafter if. :Demungenchtet wurde dieſes 
Verbrechen auch ohne eheliche Beiwohnung als vorhanden angenommen, nur milder be⸗ 
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ftraft, wie dies die peinlichen Gerichtsorbnungen des 17. Jahrhunderts, z. B. die Leopol- 
dina von 1675, fpäter die Joſephina von 1707 nachweilen. Die gemeinrechtliche Doctrin 
beurtheilte die B. bis auf Wächter als einen unter der Form und dem Scheine 
einer zweiten Ehe begangenen, bejonvers ſchweren Ehebrud. Neuerer Geſichts— 
punkt: B. ift eine mit Mißbrauch der Eheform concurrirende Verlegung der che 
lichen Treue, ohne daß wahrer Ehebruch zum Thatbeſtande des Verbrechens nothwendig 
gehört. Die particulariftiihe Zerriffenheit des deutſch. Str.R. gelangt darin zum 
Ausdrud, daß die B. in Braunfchweig, Würteinberg als Fleiſchesverbrechen, in Baiern, 
Hannover, Sachſen als Berlegung der ehelichen Treue und Familienrechte, in Preußen 
als Verbrechen gegen die Sittlichfett u. |. w. aufgefaßgt wird; im Wefentlichen ftimmen 
bie Str.G.B. darın überein, daß die B. in der Eingehung einer neuen Che bei noch 
fortoauernder gültiger Ehe beftebe. 

Subject des Verbrechens ift eine werbeirathete oder eine ledige Perjon, mern letztere 
wiffentlich eine verehelichte Perſon heirathet. Vorausgefegt wird, daß die neue Ehe mit 
den Bemußtfein der wirklichen oder zweifelhaften Fortdauer der erften gültigen Ehe 
fürmlih eingegangen wurde. Das gemeinrechtlihe Erforderniß des rechtswidrigen 
Vorſatzes ift feftzuhalten; die Eonftruction eines Verbrechens fahrläffiger B. nach Win- 
temb. und ehem. Hannover. R. läßt fi nicht gutheißen. Der Zweifel an dem 
ehelichen Stand fchließt den Tolus nicht aus. Läßt fih der Beichuldigte in dem 
uten Glauben trauen, daß die erfte Ehe ungültig gewefen oder bereits aufgehoben fei, 
he ift die Doppelehe ein Ungläd, kein Verbrechen. War die erfte Ehe ungültig ober zur 
Zeit der Schließung der zweiten Che durch den Tod oder durch Ehetrennung bereit auf- 
gelöft, fo fehlt das rechtliche Object des Verbrechens. Dagegen bleibt die Doppelehe nad 
den Strafgefegen für Preußen, Baiern u. |. w. ftrafbar, follte die erfte Ehe auch nichtig 

fen. Als gültige Ehe foll hiernach auch diejenige Ehe angefehen werben, welche mit 
Erfolg angefochten oder deren Auflöfung aus einem beftehenden Scheidungsgrunde begehrt 
werben kann und zwar jo lange, bis die Nichtigkeit legal ausgeiprochen oder die Tren- 
nung vechtlich erfolgt if. Daher läßt dieſer formaliftifche Standpunkt nur als Etraf: 
meflungsgrund gelten, wenn die erfte Ehe als nichtig anzufehen war, aber e8 eines 
Berfahrend der Nichtigkeitserklärung noch bedurfte oder das ergangene Ehefcheivung®- 
urtbeil noch nicht rechtskräftig geworden, der andere Ehegatte mit Wahrfcheinlichkeit bei 
der zweiten Cheichliegung als verftorben betrachtet werben Tonnte. 

Tas Verbrechen wird durch die ehelihe Verbindung, bzw. Trauung vollende. 
Das Bebarren in dem Volgezuftande des Verbrechens ber B. ift feine Fortſetzung 
defielben, der Bigamus handelt nicht mehr verbrecheriich, denn die Yortjegung des 
bigamiſchen Verhältnifies iſt kein weientliches Thatbeſtandsmerkmal des Verbrechens. Es 
iſt daher irrig, zu ſagen, das Verbrechen der B. werde fo lange begangen, als das 
bigamiſche Verhältniß fortdauert. Beginnt die Verjährung mit dem Zeitpunkte des be 
gangenen Verbrechens und iſt das Verbrechen der Doppelebe mit der Schliegung ber 
neuen Ehe vollendet, jo muß angenommen werden, daß die Verjährung dieſes Verbrechens 
mit diefem Momente beginne, e8 fer denn ausprüdlic eine Ausnahme von der Regel 
des Anfanges der Verjährung amgeorhnet , wie in Baden, Baiern, im Nd. Str. G. Enw., 
Preußen, Sachſen, wo das Verbrechen der mehrfachen Ehe erſt mit dem Zeitpunke zu 
verjähren beginnt, am welchem eine ver beiden Ehen aufgelöft oder für ungültig oder 
nichtig erflärt worden ift. 

Ein Berfuch dieſes Verbrechens ift denkbar, zumal im alle einer betrüglichen Ver⸗ 
leitung durd; Tiftiges Verfchweigen des ehelichen Standes und Beftellung des Aufgebotes. 
Die ledige Perſon, welche das geſchlechtliche Zufammenleben nad) erlangter Kenntniß ver 
B. fortſetzt, begeht nach den meiſten Geſetzen Ehebruch. Nach Can. R. kann eine 
verheirathete Perſon proteſtantiſcher Confeſſion, welche ſpäter katholiſch wird, bei Leb— 
zeiten ihres getrennten akatholiſchen Gatten eine andere gültige Ehe nicht ſchließen. B. 
wird jedoch dadurch nad dem Str.G.B. nicht begangen, weil und infofern bie erwirkte 

⸗ 
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Ehetrennung mit dem proteftantijchen Theile das Band der Ehe hinfichtlich der birger- 
lichen Rechtsverbältnifje auflöft. ' 

Gfgb. u. Lit.: Str. G. für Preußen 8.139; Oppenhoff,S. 263; Baden, 354— 357, Zucht- 
haus bis zu 5 Jahren oder Arbeitshaus; Thilo, Comment. 312; Sachſen, 268-271; Krug, 
Esınment. I. Abth. 2. Ausg. 160; Goltdammer, Arch. VIII. 5, 695; IX. 305; XV. 263; 
Wächter, Abbandl. 144 fſ.; Defterr. Gerihtszeitung, Ueber den Charakter des Ber- 
brechens der ®., 1854, Nr. 25; 1858, Nr. 150; 1859, Nr. 73. Wahlberg. 

Bigot de Préameneu, Folix Julien Jean, geb. 1757 zu Rennes, war 
Advocat am Parlament, 1791 Deputirter, 1802 Präſident der Geſetzgebungscommiſſion, 
wirkte mit Tronchet und Portalis eifrigſt bei der. Redaction des Code, wurde 1807 
Cultusminiſter und ſtarb 1825 zu Paris. 

fit: Bd. J. ©. 239. Teichmann. 

lan , bie Abftimmung der Eonten in den Handlungsbüchern und demgemäß 
auch die Abftimmung der Hanblungsbücer ſelbſt. Dean umterfcheivet Brutto- und 
Netto-B., je nachdem bloß die Debet- und Creditſeiten der einzelnen Conten zufammen- 
gezählt oder bei jedem Conto zugleich das Saldo gezogen wird. Die B. ift die Probe 
für die Richtigfeit der Buchführung; fie ergibt zugleih in Berbindung mit der Inventur 
die Vermögenslage der Geſchäftsinhabers. ‘Daher ift e8 nothwendig ſowohl bei dem Be— 
ginn des Geſchäfts eine B. aufzunehmen, wie auch während der “Dauer beffelben fie 
peridilch zu wiederholen. Nach der Sitte des Taufmännifchen Verkehrs pflegt bei größeren 
Seihäften mehrmals im Jahr eine Brutto-®., am Schluß des Geſchäftsjahres aber bie 
Netto-B. gezogen zu werden. Das Reſultat derfelben wird im Hauptbuch auf das B.- 
Conto übertragen. Das H.G. B. enthält die Vorfchrift, daß jeder zur Buchführung ver- 
pflichtete Kaufmann alljährlich eine B. und em Iwentar feines Vermögens anfertigen und 
mit jenem Namen (bei Handelögejellichaften fämmtliche perfönlih haftende Sorten mit 
ihrem Namen) unterzeichnen jol. In Betreff der Inventur ift jedoch bei größeren 
Waarenlagern und ähnlichen Gefchäften, bei denen eine jährliche Erneuerung allzu viel Um— 
ftände machen wilrde, eine zweijährige Wiederholung nachgelafien. Sowohl in der In: 
ventur wie in der B. follen die Bermögensftüde und ausftehenden Forderungen nur nad 
ihrem Werthe zur Zeit der Aufnahme geichätst werben. Beide müſſen 10 Jahre lang, 
vom Tage der Anfertigung an gerechnet, aufbewahrt werben. H.G.B. A. 29—31, 33. 

Lit: Bgl. die zu den Art. Buchführung und Handels bücher angef. Schriften. 
Behrend. 

Bladftone, William, Sohn eines Seidenhändlers, geb. 1723 in London, wurde 
1744 fellow in All souls college, 1745 baccalaureus, 1746 in den Aovocatenftand 
aufgenommen, hielt in Orford Borlefungen über engliiches Recht, wurde 1758 erfter 
Vinerian ®rof., 1763 solicitor general der Königin und lebte jeit 1766 als Richter 
und Advocat der Kingsbench und des Court of Common Pleas; er ftarb 14. Febr. 1780. 

Schriften: Reports. — Analysis of the laws of England. Oxf. 1754. — Ausgabe 
ber Magna Charta et Charta de Foresta 1759. — Law tracts. Lond. 1762. — Comment. 
on the laws of England. 1765. 16. Ausg. 180°. — Rene Ausg d. Stephen: New comment. 
on the laws of Engl. 6. Ausg. 1868. — v. Malcolm Kerr. 1857. — v. Warren, 
2d. ed. 1856. — Veberfegt v. Kolditz, 1822. — Franz. v. Gomicourt. Brux. 1774. — 
v. Chompre. Paris. 1823. 

git.: Bluntioli, U. 157—163. — Bo. I. ©. 225. 236. — Mohl, 11. 28. 40. 
TZeihmann. 

Blancoindoſſament. Das B. (Giro in bianco) ift ein Inboffament, wel 
nur den Namen des Indofjanten, nicht aber den des Indoſſatars enthält; als Wechlel- 
gläubiger legitimirt fich der Inhaber des mit einem Blancogiro verfehenen Wechſels ein⸗ 
fach durch den Befit veflelben; hiedurch erlangt der Wechſel eine höhere Circulationg- 
fähigkeit und ift feiner Negociabilität nach, ehe dad DB. ausgefüllt ıft, ein Inhaber⸗ 
papier, die Ausfülung durch Einfchreiben des Namend in das Blanquet (nicht 
aber anderer, nicht im Weſen des Indoffaments Tiegender Erklärungen (ſ. Bordarbt W. 
D. ©. 130. Zuf. 211 und Hoffmann W. R. ©. 247 ff.) kann jeder Inhaber des 
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Wechſels bewirken, A. 13 d. W. O.; finden ſich mehrere Blancoindoſſamente auf dem 
Wechſel, fo iſt jeder Inhaber befugt, die noch nicht ausgefüllten durch Einzeichnung von 
Namen nad Maßgabe des jemalig nachfolgenden Indoſſanten auszufüllen, dabei kann 
der Inhaber des Wechſels dieſen begeben, ohne daß er ſelbſt Indoſſant wird und zwar 
entweder dadurch, daß er in das nicht won ihm herrührende letzte B. den Namen des 
neuen Erwerbers einfegt oder auch ohne Ausfülhng irgend eines B. durch einfache Befig: 
übertragung; aber aud durch ein gemöhnlices Indoffament kann der auf Grund eines 
B. befigende geesfelgläubiger den Wechſel begeben und zwar mit oder ohne Ausfüllug 
des oder der B. 

Die Form des B. befteht in der Namensunterfchrift des Indoſſanten auf der Rid: 
feite des Wechſels, der Copie oder auf der Alonge; zur Wirfjamteit deſſelben ift der 
durch Geben und Nehmen des fo beichriebenen Wechſelbriefs abgeſchloſſene Begebungs 
vertrag wie beim Wechjel überhaupt notwendig |. Bordardt W. O. ©. 127. Not. 155 
b. u. ©. 129. Zuſ. 208. Cine einfache Namensunterfchrift auf der Vorderſeite des 
Wechſels wäre unter Umftänden ein Avol, aber fein B. Ueber die wegen der Möglichkeit, 
daß der Indoſſant den Wechſel vor Verfall gegeben und der Inhaber ihn nach Berfall 
genommen babe, controverfe Frage nach der Legitimation eines Wechſelinhabers durd ein 
dem Proteft vorausgegangenes Blancogiro |. Thöl, H. R. 8. 264 V. und die in Not 
26 dal. cit, Fit. 

Das B. feht feiner Wirkung nah dem ausgefüllten Indoſſament vollkommen 
gleich; A. 12. d. W. O. Regelmäßig wird durch daſſelbe Eigenthum am Wedel, 
der Wechſel ſelbſt zu eigenem felbftänbigem Recht übertragen, es kann jedoch das B. auc 
zur Bevollmächtigung, „zum Incaſſo“ oder „in Procura“ u. |. w. benützt werben; dieſer 
Zwedk, die Art der Bevollmächtigung ift hiebei ausdrücklich auf dem Wechſel felbft zu ber 
merken, m. a. W: Dur) das B. an fid wird weder das Procurainboffament, noch die 
Befugniß zur Einklagung des Wechſels insbeſondere erfegt. ſ. Borchardt W. D. Zuf. 202. 
Ein 3. kann von einem fpäteren Inhaber aud durch ein Procuraindoſſament auegefült 
werden. Corchardt a. a. D. ©. 130. Note 157. Mittelft Blancogiro kann ein Wechſel 
auch verpfändet werben; der Pfandgläubiger, Blancogiratar, farın den Wechſel alsdann 
nicht gegen ben Berpfänder, wohl aber gegen die übrigen Wechſelſchuldner realifiren; doch 
muß aud dieſer Zwed ver al blanco geſchehenen Webertragung im Blancogiro felbit 
angegeben werben. 

Durch B. können auch die im 4. 301 und 302 des A. D. H.©.2. aufgeführten 
Hambelöpapiere übertragen werden. Vergl. im Uebrigen unt.: „Inboffament“. 

Gareis. 

Blindenteftament. Das B. gehört wegen der Perſon bes Errichtenden zu den aufer: 
ordentlichen Zeftamenten mit erfhwerter Form. Nach gem. R. bedarf es der Zuziehung 
eines Notare oder eine® achten Zeugen (octavus subsceriptor), welder letztere die Eigen: 
ſchaften eines Zeugen haben und al8 folder mit dem Hinzufügen unterſchreiben muß, daß 
er fir den Teftator unterzeichne. Nichtsdeſtoweniger ift das Teſtament ftets ein mündliches 
denn die mitwirkenden Perfonen müſſen den Inhalt des legten Willens erfahren, mag 
derfelbe vom Teftator mündlich erflärt und ſodann vom Notar bzw. achten Zeugen nieder: 
geſchrieben, oder die vorher gefertigte Urkunde verlefen werben. Der C. eiv. ſchweigt über 
das B.; nah Preuß. R. teftirt der Blinde nur entweder mimdlich zu gericht 
lichem Protocoll oder durd offen übergebenen Aufſatz, und zwar nach Zuordnung 
eines Veiflandes, welcher ihm vor zwei zugezogenen Inſtrumentszeugen das Protocol bar. 
den Aufjag mit Protocol vorlefen und an feiner Statt unterfhreiben muß. Nach Shi. 
G.B. teftiet der Blinde zwar ohne weitere Erſchwerung aber ausſchließlich in der dert 
beſchriebenen gerichtlichen Form. 

Lit. u. Ofgb.: Glüd, 34. ©. 26-47. Marezoll, Mag. f. RB. IV. 2. 166 fi 
Windfheid, Xehrb. III. 8. 543. — C. 8. C. 6, 22. Notar. D. I. 8. 1. 9. Preuß. LER. i. 
12. 85. 104. 113 fi. WO. II. 3. 8. 8. Sachſ ©.8. 56. 2071. 2092 ff. Ssire 
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Blokade. B. iſt eine Sperrung des Verkehrs in Bezug auf gewiſſe Gebietstheile 
des feindlichen Staats. Sie kann ſowohl zu Lande als zur See ausgeübt werden, doch 
iſt ſie vorzugsweiſe für den Seekrieg wichtig. 

Zur Wirkſamkeit ver B. gehört einerſeits thatſächliche Abſperrung, andererſeits Ber: 
kündigung. In erſterer Beziehung genügt nicht mehr ber ſog. blocus sur papier; der 
Pariſer Congreß von 1856 hat vielmehr den Grundſatz mufgeftellt: les blocus pour 
etre obligatoires doivent èêtre effectifs, c’est & dire maintenus per une force 
suffisante pour interdire reellement l’acc&s du littoral de l’ennemi; fir die Wirk⸗ 
famfeit iſt no) immer das von der bewaffneten Neutralität des Jahrs 1800 aufgeftellte 
Kriterium der danger evident d’entrde, womit eine neuere Aeußerung ded Grafen 
Grenville übereinftimunt, maßgebend ; „Die Ausnahıne einer glüdlihen Ein- und Ausfahrt 
trog der B. macht diefelbe nicht unwirkſam, und die Ausnahme einer unglüdlichen Weg- 
nahme eines neutralen Schiffs macht diefelbe nicht wirkſam“. — Die Verkündigung der 
B. geſchieht ſeitens der blofireuden Macht an die neutralen‘ Regierungen, diejelbe Tann 
jedoch auch erfetst werden, entweder durch die Notortetät der B. oder durch eine beſondere 
Warnung des Schifferd; es unterſcheiden fich aber die notificirten von den wicht notifictrten 
B. in ihren Wirkungen dadurch, daß bei jenen in der Regel nad) Ablauf einer gewiſſen 
Friſt feine Einrede der Unkenntniß zugelaffen wird, während bei Diefen in vielen Fällen 
dem Reclamanten der Beweis ferner Unkenntniß geftattet werden muß. 

Ein neutrales Schiff, welches den Verſuch macht eine effective und notificirte, (event. 
notoriſche oder Tpeciell angelagte) B. zu bredien, unterliegt der Confiscation, die fih dann 
auf das Schiff ſelbſt beichränft, wenn der Eigenthümer der Ladung glaubhaft machen 
tann, daß der Blokadebruch gegen feinen Willen verjucht fer, ſonſt aber auch auf die 
Ladung fich erftredft. 

Inwieweit die blofirende Macht berechtigt fer, einerſeits den Verſuch eines Blofade- 
bruchs anzunehmen , rt andererfeit8 ein der B. entkommenes Schiff auch außerhalb 
der Blofadegewäfler zu nehmen, iſt ftreitig und Tann nur unter Beridfichtigung aller cgu= 

* ne her Gen Der creten Berhältniffe entichieden werden. M 
Lit: Im Allg. von Mohl, Geſchichte und Literatur ber Staatswiſſenſchaft Bd. I. (1855) 

S. 426 fi. Berner, B. in Bluntſchli, Staatdwörterbuh, Bd. II. (1857) ©. 167 ff. 
Bluntfhli, Das moberne BR. der civilifirten Staaten ald Rechtsbuch vargeftellt (1868). 
<. 449 fe Gessner, Le droit "des neutres sur mer Berlin, 1565. ©. 145 —223. 
Wheaton, Elements of international law; second annotated edition by William 
Beach Lawrence. London, 1863. ©. 819 fi Hautefeuille, Les droits et les 
devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime. T. IIl. ©. ı ff. (1848). 

Ernft Meier. 

Blutſchande. Beiſchlaf zwiſchen Blutsverwandten in aufs und abfteigender Linie, 
mit dem Willen um das beftehende Verhältniß der natürlihen Verwandtſchaft, begründet 
den Inceft im e. S. Wenn leiblide, voll- oder balbbürtige Geſchwiſter, mit einander 
den Beifchlaf vollziehen, fo gilt dies ald ein geringerer Schuldgrad der B. An diefen 
ſchließt fih an der Beiſchlaf zwiſchen Stiefeltern mit ihren Stieffindern oder deren Ab- 
kömmlingen, zwiſchen Schwiegereltern und Schwiegerſöhnen oder Schwiegertöchtern mit 
Rückſicht darauf, ob die Ehe noch oder nicht mehr befteht, durch weldye das ftief= oder 
Ichwiegerelterliche Verhältniß begründet wurde. Bei dem Inceft zwifchen Verwandten in 
auf und abfteigender Linie und zwiſchen Gefchwiftern ijt e8 gleichgültig, ob die Verwandt: 
ſchaft von ehelicher over unehelicher Geburt herrührt. Fir den Thatbeitand iſt e8 nicht 
enticheivend, ob Das Kind in den Beiſchlaf eingewilligt bat oder nicht. Auch Stieffinder 
bleiben nach einigen Gejegen ftraflo®, wenn fie das ſechszehnte Lebensjahr noch nicht 
zurückgelegt haben. Großjährige trifft Zuchthaus oder Zwangsarbeit, verbrechensfähige 
minderjährige Kinder oder Enkel, Stiefz oder Schwiegerfinder, welche fich Dazu hergeben, 
Gefängniß oder Correctionshaus. 

Verführung zu der fleiſchlichen Vergehung unter Mißbrauch einer geſetzlichen Autorität 
bei pflegebefohlenen Zieh- und Beichtfindern, Mundeln, Zöglingen wird mit Freibeitö- 
ftrafe nicht ımter einem Jahre und Unterfagung der Ehrenrechte beftraft. 

WA 
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ben find heworzuheben: a) das Darlehn, 
der Ausrüftung des Schiffes aufnimmt. Daſſelbe 
u werden und deshalb wurde auch das Gelcift 
der Grofavantureivertrag (Refpondentia) ein 
überſeeiſcher Waarenfendungen, beſonders in 

Yarlehn, welches der Schiffer mährend der Reife 
' Erhaltung und Weiterbeförderung der Ladung 
ift der Hauptfall. Das HGB. hat ka 
nur diefen Fall im Auge; alle übrigen Arten 
ben B. zufammengefaßt, ihre Regelung ift den 
üiften des HGB. beſtehen ihrem Haupt: 
olutes Handelsgeſchäft auf Seiten des Bodmerei— 
venn es ſich um die Fortfegung der Reife han 
ten, die Verbobmung der Ladung allein ift zus 
ztheiligten ausichlieplid in Betracht kommt. — 
vend ber Reife genommen werde und daß ein 
ird bis zum Gegenbeweife fir dargethan erad: 
ch Confulatsatteft oder durch die zuftändige Ge 
uxd) ein urfundlies Zeugnik der Schiffsofficiere 
übernommene Rifico dient die B.-Prämie, deren 
3 weit zu überfteigen pflegt und ſchon vor Auf: 
Ermefien der Contrahenten anheimgeftelt war. 
ommen ber B. ift die Ausftellung einer fchrifte 
Briefe, auch Seewechſel (cambium maritimum) 
n des Gläubiger8 in mehreren Eremplaren aus: 
Ordre lautet, durch Indoffament übertragen 
in Ermangelung einer andermeiten im B.:Brif 
nad) Beendigung der B.-Reife fällig, von dieſem 
nfopließlih der Prämie kaufmänniſche Zinfen zu 
eines Schiffegläubigers, es haften ihm fänunt: 
er Bat bei außbleibender Zahlung eine Klage 

n Gegenftände, vefp. Ueberweifung der verbed- 
des Schiffes und der Fracht gegen den Schiffer 
deren Auslieferung ebenfalls gegen den Schiffer, 
der fie im deſſen Namen detinirt, zu vihten. 
de Klage eine actio hypothecaria, der fein pr: 
ausnahmsweiſe tritt ein folder Hinzu, z. B. im 
Affer fih ohne Noth einer Abweichung von der 
e nicht angetreten, fo erhält der Bodmereigeber 
Riftornogebühr. Haben mehrere Berbodmungen 
t die fpätere ber früheren vor, doch gelten meh 
3 aufgenommene Verbodmungen als gleichzeitig 

AL. 4, 681—701, 757 fgg. 909, dazu bie Commen- 
ee. III. 8. 442 fgg., 5 Kaltenborn, Grm. 
8.5 Befeler, Deut Priv.R., $. 256; v. Duhn 
“©. 153 fgg- 

Behrend. 

geb. 1470 zu Montpellier, wurde Prof. in 
am Parlament v. Bordeaur, wo er 1539 far. 
ı 1543. — Consilia 1574. — Deeisiones aurese 
omulgatae. Lugd. 1567. 1579. Francof. 1599. — 
> eriminelle, Gand 1868 p. 495. 

Teihmann. 
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Soehmer, Juſt Henning geb. 1674 zu Hannover, befuchte die Univerfitäten Jena 
Rinteln, Halle, wurde in Halle 1702 Doctor, 1712 ordentl. Prof, 1719 Geh. Kath, 
1721 Prof. ordin. der Yuriftenfacuftät, Canzler im Herzogthun Magdeburg und ftarb 1749. 

Schriften: Ausgabe des corp. jur. can. Halae 1747 — Jus ecclesiasticum Protes- 
tantium. Hal. 1714. 1756. — Jus parochiale Hal. 1701. 1760. — Introductie in jus 
digestorum. Hal. 1704. 1791. — Institutiones jur. can. Hal. 1738. 1770. — Exereita- 
tiones ad Pandectas Hanov., Gott, 1745—63. — Consultationes et decisiones. Hal. 
1733—54. — Introductio in jus publicum.. Hal 1710. — Institutiones Justin. Hal. 1718. 
1728, 

Sein Sohn: Joh. Samuel Friedrich, geb. 1704 zu Halle, wurde bajelbft 
1725 Doctor, 1726 Prof, 1744 Geh. Rath, Ordinarius der Yuriftenfacultät, ging nad) 
Frankfurt a. O. und ftarb 1772. 

Schriften: Elementa jurispr. eriminalis. 1733. 1774 — de servaticio vulgo Berge- 
fobn. 1743. — Observationes ad Carpzowii praxin rerum criminalium. Francf. 1759. — 
Meditationes in Constitutionem Crim. Carolinam. Hal., 1770. 1774. 

Ein anderer Sohn: Georg Ludwig, geb. zu Halle 1715, wurde daſelbſt 1738 
Doctor, 1742 ordentl. Prof. zu Göttingen, 1744 Rath, 1746 Hofrath, 1770 Geh. 
Suftizrath, 1774 Ordinarius der Yuriftenfacultät und ftarb 1797. 

Schriften: Principia juris dan. Gott, 1762. 1802. — Principia juris feudalis. 
Gott., 1765.— Cura Baueri 1819. — Observationes juris feud. 1765. 1784. — Ubservationes 
juris can. 1767. — Electa juris eivilis. 1767-78. — juris feudalis Lemgov. 179. — 

Auserlefene Rechtsfälle 1799—1801. Götting. — Systematis juris civilis fragmenta. Gott, 
1799. Teichmann. 

Bonaguida aus Arezzo, Prof. des Can. R. daſelbſt und Advocat unter 
Innocenz IV. | 

Schriften: Summa introductoria advocatorum (f. Wunderlich, Anecdota quae ad 
processum civilem spectant. Gott., 1841. p. 133—345). — Summa s. Margarita in Tract. 
ugd. 1519. — De dispensationibus. Lugd. 1549. — Glofjen zu den Deeretafen. — Con- 

suet. curiae Romanae. 
Lit.: Savigny, V. 506-509. TZeihmann. 

Bornemann, Wilhelm, geb. 1798 in der Altmark, arbeitete zuerft als Finanz⸗ 
rath, dann als Juſtizrath un Minifterium, wurde 1842 Staatöfecretär, Dirigent im 

Yufizminifterium, im März 1818 Juftigzminifter, trat im Juli 1848 aus, wurde 
2. Präfident des Obertribunald und 1860 Kronſyndicus. Er ftarb am 28. Januar 1864. 

Schriften: Bon Rehtsgefhäften und Verträgen. Berl. 1825. 2. Aufl. 1833. — Syſte⸗ 
matiſche Darftellung des Preuß. Civ.K. Berl 1834—40. 2. Aufl. 1842-45. — Rechtsfaͤlle 
und Rechtsbeſtimmungen aus Acten. Berl. 1832. — Erörterungen im Gebiete des Preuß. 
Civ. R. Berl. 1855. — Die Rechtsentwidelung in Dentfchland und deren Zutunft. Berl. 1856. 

Lit.: Friedberg, Zum Gedächtniß an Ferdinand Wilhelm Ludwig Borne- 
mann. Berl. 1864. Teihmann. 

Börfe (bourse de commerce) heißt in Handelsſtädten der Ort — balb ein 
Gebäude, bald ein freier Plag — mo ſich die Kaufleute und anvere beim Handel 
betheiligte Perfonen (Handelsmäkler, Schiffer u. dgl. m.) zu beftimmter Zeit zum 
Zwede ihres hanvelsgeicäftlicen Verkehrs zu verfammeln pflegen. Dieje Einrichtung 
dient in mannichfacher Weife zur Erleichterung des Betriebs der Handel®- 
geſchäfte. Won befonderer Wichtigkeit ift die B. für das Geſchäft mit Gelvforten und 
Werthpapieren (Börfenpapieren), weil gerade hier Alles auf ſchnelle Benutzung ber 
Conjunctur ankommt. In zweiter Linie fteht der Handel mit Fungibilien (Getreide, 

Del, Spiritus u. dgl. m.). Man unterſcheidet danach Waaren-(Producten-) 2. 
und Geld-(Fonds- und Effecten-)B. Durch Feftftellung der Durchſchnittspreiſe, 
zu welchen alle jene Warren an der B. gehandelt werben Börfenpreife, =courje) wirkt 
die B. auch nach Außen hin beftimmend auf den Handel im Kleinen. Ein Nebenzwed der 
B. ift die Belanntmahung von Nachrichten, die fi auf den Handel beziehen, 
bier und da auch die Vornahme von Verfteigerungen. 

Eine der älteften und wichtigſten deutſchen 3. if die von Hamburg (1558). 
Innerhalb des preußiſchen Staatsgebiets befinden ſich Geld-, Fonds-, Effecten= und 



158 Börfe. 

"BProducten-®. in Berlin, Breslau, Cöln, Danzig, Elbing, Frankfurt a. M.; Könige 
berg i. Pr., Magdeburg, Memel, Poſen, Stettin und Tilſit. Außerdem beſtehen Pro: 
duften=B. (in Form einer Privatoereinigung) in Görlig und Halle. Sog. KomB. 
werben abgehalten in Emben, Juterbogk, Nauen, Neuftabt a./D., Dtterndorf, Prenzlau, 
Wriezen. Auc, findet in Stadt Kiel und Fleden Heide (wöchentlich ein Mal). eine „B." 
für landwirthſchaftliche Producte ftatt. In Wien ift neben der im vorigen Jahrhundert 
gegründeten Fonds-⸗B. im Jahre 1859 eine eigene Waaren-B. errichtet. In Frank- 
reich waren bie erften B. die zu Tonloufe (1549 und Rouen (1556); erft 1724 
folgte Paris. 

Die Bedeutung der B. ift vorzugsweiſe eine wirthſchaftliche und fociale. 
Indeſſen ift doch auch ihre juriftifche Seite nicht umerheblih. In bedeutendem Ums 
fange find diefelben namentlich in neuerer Zeit ein Gegenftand der Handelsgeieg: 
gebung geworben. 

Für den Inhalt der Börfengefchäfte pflegen fih an ben einzelnen ®. beftimmte 
Gebräude auszubilden, welche zum Theil als wirkliche Rechtsnormen (Handelsgebräuche 
in dieſem Sinne), zum andern als Beſtandtheile der jedesmaligen Uebereinkunft oder doch 
als Hülfsmittel der Auslegung aufzufaflen find. Oft ſucht der Handelsſtand ſolchen 
Börfenufancen durch Aufzeihnung und Veröffentlihung oder durch Aufnahme in die 
von ben Mätlern gebrauchten Schiußſcheinformulare bindende Wirkung zu ſichern, wodurch 
allerdings manche Peciee Abreden im einzelnen Falle ſich erübrigen und die Kürze der 
Geſchãftsſprache befördert wird. 

Aus dem Durchſchnitt der am der B. zu gewiſſer Zeit für Gegenftände einer ge: 
wiſſen Art erzielten Preiſe bildet fih der Börfenpreis, eine Unterart des Marktpreils 
im weiteren Sinne, worunter die Volkswirthſchaft im Algemeinen den im Wege ber Con: 
cuxrenz gewöhnlich erlangten Geldpreis der Waare (prix courant) verfteht. 

Die Beftftellung der Börfenpreife bildet einen Hauptgegenftand der An: 
orbnungen über die Einrichtung der B. (Börfenordnungen). In Deutſchland if 
die autonomifge Regelung der VBörfenverhäftniffe die Regel. Die B.Orbn. 
erfcheinen demzufolge meift als Xocalftatuten bald eines befonderen Börfenvereind mit 
corporativen Rechten (3. B. in Würtemberg), bald der Kaufmannsorporation des Orts 
(wie in den größeren preußiſchen Handelsſiädten). Bei der großen Bedeutung der frag: 
lichen Einrichtungen, ſelbſt fir Dritte, hat ſich aber der Staat nicht nur eine gewiſſe 
Dberaufficht über die Bermaltung der B., fondern aud eine Mitwirkung beim Erlaß un 
bei der Abänderung von B.Orbnn. vorbehalten. Das Allg. D. H. G. B. gr 
denkt der B,Orbnn. nur infofern, als es denſelben (mit Ausſchluß der Geltung 
von Ufancen) die Abänderung der gejeglichen Zeitberechnungen, fomeit fie die Liquibdationd: 
termine der Börſengeſchäfte betreffen, überläßt. Dagegen pflegen die Einführungs: 
geſetze die Vorausfegungen des Erlaſſes und der Abinderung von B.Ordun 
feftzufegen, fowie mandge Normativbeftimmungen für deren Inhalt zu enthal: 
ten. Einige der bebeutenbften Nd. Staaten mögen hier als Beifpiel dienen. So ift nah 
dem preuß. Einf.Gef. (ähnlich aud im Mecklenburg) zum Erlaß neuer ®. 
Ordnn. und zur Abänderung und Ergänzung beftehender B. Ordun. mie zur Errich 
tung einer B. die Genehmigung des Handel8minifter® erforberli ; ferner if 
in Bezug auf den Inhalt beftimmt, daß Vorſchriften privatrehtlichen Inhalts aufer 
Kraft treten, fomeit fie in den beftehenden B.Orbnn. enthalten find, und im bie neuen 2. 
Ordun. nicht aufgenommen werben dürfen. Das ſäch ſ. Einf. Gef. beſchränkt ſich darauf, 
die B.Orbnn., foweit fie mit dem 9.6.8. oder dem Einf. Ge. im Wiverfprub 
ftehen, außer Kraft zu fegen und die Art. 66 ff. des H. G. B. nur auf diejenigen Mäffer 
für anwendbar zu erflären, deren Schlußnoten oder Büchern in einer von der Regierung 
beflätigten ®.= (oder Mäfler:) Dron. Beweistraft beigelegt ift ober wird, — Den 
eigentlichen B.Ordnn. verblieb hiernach noch ein ziemlich weiter Rahmen zur Aus- 
füllung. Die preußiſchen Börfenpläge beſaßen meiftens ſchon feit geraumer Zeit B. 
Ordnn.; fo Berlin feit 1805, Königsberg feit 1827, Danzig, Elbing feit 1830 
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u. ſ. w. Die Einführung des H.G. B. ift indeſſen bier überall der Impuls zu 
neuen Bildungen geweſen. Faſt unmittelbar an dieſelbe ſchloß fih die neue B. 
Oronn. für Cöln vom 7. Juni 1862 ; bald folgten Magdeburg und Stettin, in den Jah- 
ven 1864 umd 1865 auch die oft und meitpreußifchen Handelsftäbte bis auf Tilfit, Die- 
fs, wie Berlin und Breslau erft 1866 und 1867. Hervorzuheben find die Beftim- 
mungen über die Berechtigung zum Börſenbeſuch. Diejelbe tft nicht auf Ein- 
heimiſche beſchränkt. Ausgeichloffen find in der Regel Berjonen weiblichen Geſchlechts, 
Minderjährige, Perſonen, welchen die Ehrenrechte abgeiprochen find — ein altes Recht 
der B. — und Perfonen, welde in Concurs verfallen find. — Ferner enthalten die 
BOrdnn. Feftfegungen über die Börfenzeit und über die Handhabung ber 
äußeren Ordnung während der Börfenverfammlungen. Dieje fällt gewöhnlich befon- 
deren Börfencommilfarien zu. — Ausführlicde Vorſchriften werden über bie 
Feſtſtellung der Börfenpreife, an Seeplägen aud der Iaufenden Frachten ge- 
geben. Dieſe Teftftellung liegt — gewöhnlich mehrere Dale wöchentlich an beftimmten 
Zagen — bald den Handelsmäklern (Cöln, Frankfurt a. M.), bald nach deren (eventuell 
amtseidlichen/ VBernehmung den Börfencommiffarien (Berlin, Königöberg x). ob. 

Gſgb. m. Lit: Allg. D.H.G.B, A. 311, 331, 343, 348, 354, 357, 365, 366, 376. 
Preuß. Einf. Geſ. A. 3, 60, Ziff. 2. u. die Übrigen Einf. Gef. (f. d. Ausgabe von Tu). 
Oeſterr. Gef. v. 11. Juli 1854, 26. Semar 1860 u. 30. Zuni 1868 — ſ. Goldſchmidt's Ziſchr. 
[.d. gef. HR. III, ©.534 fi, XII. ©. 533. — C. com., a. 7173, 76, 73—80. Belgifches Gef. 
betr. Handelsb. 2c. vom 30. December 1867 — Goldſchmidt u. Laband, Ztſchr. f. d. e 
ER Beilagebeft zu Bd. XII, ©. 173 fi. Börfengef. für Genf vo. 1856—57 — ebendaf., 

. 169 ff. — Franz. Verordn. v. 22. December 1866. — ebend. S. 97 ff. Ital: 9.8.8. 
(1865) I, 3, Sag 28-31. B.Ordenn. für: Berlin — Ooldſchmidt u Laband, at. 
X, 3. 525 u. dazu R. Koh in Löhr's Gentralorg. f. He u. WR. Neue Folge, III, 
S. 33. — Bremen, Beilagebeft zu Bb. XI, ©. 168. — Danzig — Goldſchmidt u. 
taband, Ztihr. X, ©. 113. — Franffurt a. M. — def. VII, ©. 135, 140 — Köln — daſ. 
v1, &. 142. — Königäberg i. Pr. — daf. IX, ©. 328. — Memel — IX, ©. 331. — Ueber 
Börjenufancen f. daſ. II, ©. 197, IV, ©. 385 XI. ©. 359 (Berlin). — Buſch, Ardiv 
1. Theorie u. Praris des Deutſchen H.R., IH, S. 335 f, IV, S. 280 f,, VIII, ©. 134 ff. 
(Bien), X, S. 121 fi. (Damig — R. Koch), 130 ff. (Königsberg), 164 ff. (Frankfurt). — Schön, 
Das Allg. D. H.6.B. und die Wiener 8. — Pöhls Darftellung bes gem. deutſch. und 
des Hamburg. H.R., Bd. I, 88. 143—145 (©. 326 — 330). — Heife, HR, S. 81 fl. — 
Bluntfhli, Deutſch. Staatswörterb. DH, S. 195 ff. — Wagener, Staats- und Gefell- 
Inaftefeziton IV, ©. 313 fi. — abenburg, Die Södengeiöätte bei Zoald Aa hr 
III, S. 416 ff. — v. Sein Comm. 3. Allg. D. 9.68. IL ©. 119 ff. (Börfenpreis), — 
taband in ſ. u. Goldſchmidt's Ier IX, S. 265. GBörſenpreis). Salling, Die 
Nd. Börſenpapiere. (1870), Sw oboda, Börſe u. Actien (Cöln. 1869). — Pardessus, Cours 
de droit commercial. I, 118—120. R. Koch. 

Bolrdorf, Tammo oder Damianus, Doctor geiftlihen Rechts und Domberr 
in Magdeburg, ſchrieb Eoncordanzen 3. Sachjenfpiegel, ein Remiffortum (1426), erb- 
vehtlihe Regeln. Sein Bruder Theodoridh war Mitte des 15. Jahrh. Prof. in 
Leipzig u. flarb 1466 als Bifchof zu Naumburg Er übertrug die Buchſche Gloſſe ins 
Hochdeutſche. 

Lit.: Stobbe, I. 383—385. 444. — Homeyer, Rechtsbücher. Nr. 434. — Ztſchr. f. 
Rechtsgeſch. I. 415—458. IV. 388—392. 

Teihmann. 

Bracton, Henrn, geb. in Devonfhire, war Doctor in Orford und unter Hein- 
rıh III. Aſſiſenrichter (1244). Einer der Exften, welcher durch jene Schriften das com- 
mon law ausbildete 

geariit: De legibus et consuetudinibus regni Angliae (1256—59). Lond. 1569. 

Lit: Brunner, Das anglonormannifche Erbiolgefsn Leipz., 1869, ©. 13. — Giüter- 
bod, Henricus de Bracton fein Berbältniß zum Röm. R. Berlin, 1862. — ©. Bb. 
I, ©. 220. Teichmann. 

SBrandſtiftung iſt das vorſätzliche ober fahrläſſige Inbrandſetzen beſtimmter 
im Geſetz bezeichneter Gegenſtände (Brandſtiftungsobjecte). Es iſt hervorzuheben, daß 
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keineswegs das Anzünden eines jeden Gegenſtandes B. ift, auch dann nicht, wenn das 
Anzünden dieſes Gegenftanded für Andere Gefahr berbeifühtt. So würde z. B. das 
Anzünden einer Brüde ehr gefährlich werden können, dennoch aber nach der Auffaſſung 
wenigftend des Preuß. Str.G.B. hierin eine B. nicht gefunden werben, ſondern nur 
eine durch Feuer verurſachte Sachbeſchädigung. Ebenſo wenig ift es für den Begriff der 
B. ein entſcheidendes Kriterium, daß die angezündete Sache eine fremde gemeien ; 
denn aud an eigenen Sachen kann eine B. begangen merden. Im Allgemeinen ıft es 
wohl richtig, daß beit Aufftellung der Strafbeftinmmungen über die B. die jog. Gemein⸗ 
gefährlichfeit das bewegende Princıp der Gſgbb. geweſen iſt. Aber diefer Begriff hat ın 
feiner Unbeftimmtheit im Einzelnen zu fehr verfchtevenen Vorſchriften geführt. Stimme 
ſchon die Gſgbb. darin mit einander überem, daß fie bie fog. gemeine Gefahr ausdehnen 
auf Perfonen und Sachen, fo weichen fie doch darin von einander ab, daß fie Diele Ge— 
fahr bald als eime concrete — d. 5. in diefem concret beftimmten Branbftiftungsfall 
muß Gefahr für das Leben oder die Geſundheit von Perſonen vorhanden fein — bald 
als eine abftracte auffaffen — d. b. bei Branpftiftungsfällen einer beftunmten im 
Geſetze bezeichneten Art ift Gefahr für Berfonen anzunehmen, und diefer Umftand be- 
dingt die Strafbarfeit, felbft wenn bei diefem concreten Brandftiftungsfalle gar feine Ge: 
fahr für irgend eine Berfon vorhanden fein konnte. Diefe letztere Auffaſſung tft die des 
Preuß. Str. ©.B. 8. 285. Und aud darüber, wann durch die B. gemeine Gefahr für 
Sachen entfteht, weichen die Gſbb. durchaus von einander ab. Um bei diefer Lage der 
Gſgb. für die verſchiedenen Fälle ftrafbarer B. einen richtigen Meberblid zu gewinnen, iſt 
e8 zwedinäßtg folgende Unterjcheidung zu maden: 1) B. mit Gefahr für Berfonen. 
2) B. an fremden Sachen ohne Gefahr für Perfonen. 3) B. an eigenen Sachen obne 
Gefahr für Perfonen und fremdes Eigenthum. Diefe von dem Braunſchw. Str. G.B. 
aufgeftellte Unterfcheinung gibt die Möglichkeit, diejenigen Geſichtspunkte, welche fir Die 
Beurtheilung eines Brandftiftungsfalles wefentlih find, richtig aufzufaffen, und aud vie 
Brandftiftungsfälle anderer Geſetzbücher, wie des preußißchen, laſſen ſich vieler Einthei⸗ 
lung des Braunſchw. Str. G.B. unteroronen ; während eine in der Doctrin nicht unbe 
liebte Eintheilung in B. im weiteren und B. im engeren ober eigentligen 
Sinne volllommen nichtsfagend iſt. 

1) B. mit Gefahr für Perfonen. Wo dur eine B. Gefahr für Perfonen 
entfteht, da ericheint es gleichgültig, ob außerdem noch Gefahr für fremdes Eigenthum 
vorhanden ift. Dies ift auch die Auffaflung des Preuß. Str. GB. Wenn diefes als 
bie ftrafbarften Fälle ver B. 8. 285. bezeichnet, a) das Anzünden von Gebäuden, Schif⸗ 
fen, Hütten, welche zur Wohnung von Menfchen dienen, oder eined zum Gottesdienſte 
beftimmten Gebäudes. b) Das Anzünden von Gebäuden, Schiffen, Hütten, welde zat- 
weile zum Aufenthalte von Menſchen dienen, falls die 9. zu einer Zeit erfolgte, in wel⸗ 
her ſich Menfchen darin aufzuhalten pflegen. c) Das Anzünden von Eifenbahmmagen, 
Bergmwerken oder anveren zum zeitweilen Aufenthalte von Menſchen dienenden Räumlich 
feiten, wenn Die B. zu einer Zeit erfolgte, in welcher ſich Menſchen darin aufzuhalten pfle 
gen; und wenn dann für Branpftiftungsfälle dieſer Art Hinzugefügt wird, es fei gleich 
gültig, ob die angezüindeten Gegenftände Eigenthum des Thäters gemelen feien ober 
nicht; — jo wird man in Beftimmungen diefer Art es nicht zu verfennen im Stande 
fein, daß dieſelben durch die aus ber B. für die Perfonen entftehende Gefahr dietirt 
worden find. Ob das angezündete Wohngebäude dem Thäter gehörte oder nicht, das if 
zunächft gleichgültig ; genug, daß durd das Anzünden eines Wohngebäudes fir Menſchen- 
leben Gefahr entftehen kann, das begründet die Strafbarkett und ob das angezündete 
Gebäude dem Thäter gehörte oder nicht, fann nur als ein Strafzumeffungsgrund in Be 
tracht kommen. 

2) B. der fremden Sachen ohne Gefahr fir Perfonen. Die Gfgbb. haben 
die Frage, melde Gegenftärde in Brand geſetzt werden können, ohne daß Daraus Ce 
fahr für Perfonen entftehe, ſowie die weitere Frage, welche diefer Sachen als Brandſtif⸗ 
tungsobjecte zu betrachten ſeien, in verfchiedener Weile beantworte. Das Preuß. Str.: 
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GL. $. 286 bezeichnet als folde Gegenftände: Schiffe, Gebäude, Hütten, Bergwerte, 
Magazine, Borräthe von landwirihſchaftlichen Erzeugniffen, Bau- oder Brennmaterialien, 
Früchte auf dem Felde, Waldungen, Torfmoore. 

3) ®. an eigenen Sachen ohne Gefahr für Perfonen und fremdes Eigenthum. In 
dieſem Falle kann die B. nur dadurch firafbar werben, daß die eigene Sache gegen Feuers— 
gejahr verſichert iſt und durch das Anzünden derſelben die Verſicherungsgeſeliſchaft betro— 
gen werben foll. Das Preuß. Str. G.B. bedroht dann auch dieſe Art der B. unter 
dem Gefihtöpunfte des Betruges mit Strafe (8. 244). Nach den Grunbfägen der Ver- 
brechens Concurrenʒ (Preuß. Str. ©.B. 8. 55) fann in der'Prariß von dieſer betrüglichen 
2. nur dann die Rede fein, wenn einer der unter Nr. 1) angeführten Fälle nicht vorliegt. 

Zu unterſcheiden ift ferner die unmittelbare und die mittelbare B. Letztere liegt 
vor, wenn ber Brand durch Vermittelung eine® anderen vom Thäter angezlindeten Ge— 
genftande8 einem der Brandftiftungsobjecte mitgetheilt wird ; erflere, werm das Brandſtif- 
fungsobject unmittelbar in Brand gejegt wird. Hinſichtlich der Strafbarkeit ift die mit- 
telbare der unmittelbaren B. gleihgeftelt ; und bat ſich die preußiſche Praris dahin ent» 
ſchieden, daß" bei der mittelbaren B. die Abſicht des Thäters, eine der Brandfliftungs- 
objecte in Brand fegen zu mollen, nicht feftgeftellt zu werben braucht. 

Bollendet ift die B, fobald die Zerftörung eines der Branbftiftungsobjecte durch 
das Feuer auch nur begonnen hat. Der Zerftörung durch Feuer wird die Zerftärung 
durch Pulver oder andere erplobivende Stoffe gleichgeftellt. 

Im Betreff der fahrläffigen B. ift nur zu bemerten, daß die Fahrläffigfeit die un— 
mittelbare Urfache der B. gemefen fein müffe. Wenn daher A. ein Padet Pulver unz 
verfihloffen Liegen gelaffen und B. daſſelbe in fahrläffiger Weife angezündet und dadurch 
um Brand verurfacht hätte, fo würde nur B., nicht aber auch A. der fahrläffigen B. 
ſchuldig fein. 

Die Strafe der dolofen B. in den unter 1) angeführten Fällen ift überall Zucht- 
haufrfe, deren geringfle8 Minimum nad dem Thüringiihen G.B. fünf Jahre 

trägt. Im qualificirten Fällen ift felbft die Todesftrafe angedroht. Preußen 8. 285. 
beſtimmt zehmjährige bis lebenslängliche Zuchthausftrafe und, wenn durch den Brand ein 
Menfh das Leben verloren bat, die Todesſtraft. Bei den umter 2) angeführten Brand— 
füftungsfällen ift außer der im Marimum nicht über zehn Jahre hinausreichenden Zucht- 
hausſtrafe von einzelnen Gfgbb. auch Arbeits- oder Gorrectionshaus in der ger 
tingften Minimaldauer von einem Jahre angeroht, Preußen $. 286 beſtimmt 
Zuchthaus von 2—10 Jahren. Die gleigen Strafunterfciede finden ſich auch bei den 
unter 3) angeführten Brandftiftungsfällen. Das höchſte Marimum ift 10 Jahre Zucht: 
haus, das geringfte Dlinimum 1 Jahr Arbeitshaus oder Correctionshaus. Preußen bes 
ſtimmt 8. 244 Zuchthaus von 2—10 Yahren. 

Lit: Ofenbrüggen, Die B. in den Strafgefegbb. Teutſchlands und der Schweiz. 1854. 
Preuß. Str.G.B. 88. 285—289. 241. Tohn. 

Brandt, Sebaftian, geb. 1458 zu Straßburg, Profeffor in Bafel, Syndieus 
und Canzler der Stadt Straßburg, kaiſerlichet Rath und Pfalzgraf, ſtarb 1521. 

B , antwort u. ussgesprochene urteyl gezogen us geystlichen u. 
BIN A LAS ar d, Zitet: Der sicherlich Clagspregel‘ Straseb. 1516. 

it: Stodbe, IT, 167-170. — Stinting, Geld. b. pop. fit. d. röm. fan. ., 1867. 
©. 151-462. Teichmann. 

Bran- und Brennereigerechtigkeit. An und-für ſich verſteht man hierunter 
die Befugniß, Bier refp. Branntwein für den eigenen Bedarf, wie zum Verkauf zu be 
reiten. Die eine wie die andere Tommt jedoch auch als Zwangs- oder Bannreht vor 
und dann enthalten fie für den Berechtigten die Befugniß, den Einwohnern eines beftimm- 
ten Diſtricts zu unterfagen, ihren Bedarf an Bier und Branntwein von einem Andern 
als ihm felbft zu beziehen. Statt Brau= und Brennereig, in diefem Sinne wird auch die Be— 
xichnnng Bier- und Branntweinzwang gebraudt. Das Recht ift häufig mit dem Be— 
fig Anes Gnunbftüd8 verfnüpft und erfcheint dann als ein Realreht. Den Einwohnern des 

>. Holgenvdorff, Regtsleriten 1. 11 
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den genannten Bannrechten unterworfenen Bezirts fieht, mit Ausnahme der Rittergüter, gegen 
die bei den fonftigen Bannrechten beftehende Regel im Zweifel nicht einmal das Recht zum 
Haudtrunt oder zur Keffelbrauerei, d. h. Bier und Branntwein für ihren häuslichen Bedarf 
zu bereiten, zu. Dagegen kann denfelben, obwohl dem Berechtigten die Befugniß zuficht, 
das Eindringen von außerhalb des Bannbezirts bereitetem Bier und Branntwein zu wr: 
bieten, nicht verwehrt werden, ausländifhe Biere und Branntweine zum eigenen Gebrauch 
einzuführen, weil dieſe ein ganz anderer Gegenftand, ald der dem Bannrecht unterwor: 
fene, find. Das Bannredit cefjirt, wenn ber Berechtigte nicht im Stande ift, die Be 
dürfniffe der Verpflicteten zu befriedigen. Wegen Mißbrauchs kann dafjelbe dem Bereb: 
tigten nad) vorangegangener Verwarnung durch Richterfprud; entzogen werden. Die Brau- 
und Brennercig. beruhen hauptfählih auf einem Privilegium oder auf unvordenklicher 
Berührung. Zum Schutz des Rechts dient eine dingliche Klage nad Analogie der 
actio confessoria ; bei einer einzelnen Contravention fteht dem Berechtigten eine perſon⸗ 
Tide Klage auf Unterlaffung, ſowie Schadenserſatz und Geloftrafe zu. Durch die neuere 
Gſgb. ift in den meiften deutſchen Staaten die Brau- und Brennereig. aufgehoben, oder 
doch (nämlich für das ganze Gebiet des Nd. Bund.) das Aufhören Derfelben in 
nächfter Zeit angeorbnet worden. Die Aufhebung ift theils unentgeltlich, theils gegen 
Eniſchadigung geſchehen. Nur das Iettere läßt ſich rechtfertigen, da es fid hier um die 
Entziehung von Vernögensrehten handelt, und diefe nur nach den Grundſätzen der Cr: 
propriation zuläffig ift. 

Sfgb.u Lit: Preuß. ER. Th I Tit. 23 98. 53-95. Preuß. Gewerbeorbn. v. 17. Jan. 
1815 88 4-11. Gewerbeorbn. für ben Rd. Bund v. 21. Juni 1869. $. 7. Hagemann. 
de, des Sandivirthichaftsrechts (Hannover, 1807) $ 156. Reyfher, Wirtemb. Privat. 
2 Aufl, Zübing., 1846 fi.) I, 3. 252. Lewis. 

Brautgeſchenke, sponsalitia largitas, heißen Geſchenke, welche verlobte Perie 
nen fi mit Rückficht auf das Verlöbniß machen. Schon im älteren Röm. R. vortem: 
mend und den Beltimmungen der lex Cincia nicht unterworfen fönnen fie nach Juſtin 
N. unbedingt oder unter Veifügung des Eheabſchluſſes als Reſolutiv- mie Suspenjir- 
bedingung gemacht werben. 

Bar verfuldeter Trennung des Verlöbniſſes müffen die empfangenen Geſchenke 
von dem, der fie als Großjähriger oder nad) erhaltener vonia aetatis erhalten, obne 
NRüdforderung der gegebenen, doppelt erftattet, bei unverfchuldeter Dagegen einfah 
quridachen werben. Der unſchuldige Theil behält die ihm gemachten Geſchenke 
ft der Tod das Verlöbniß, fo werden bie Geſchenke zurüdgegeben, aufer wenn der 

Bräutigam fie interveniente osculo gegeben, da dann nad) 1. 16. C. 5. 3. die eirz 
Hälfte dem Ueberlebenden verbleibt, die andere den Erben des Verſtorbenen zufält: cn 
Beſtimmung, die Spangenberg Arc. für iv. Prar. XII. ©. 269—274 auß einem 
Gewohnheitsrechte der Umgegend von Cordova, dagegen Klenze, Zeitſchr. für geſchidil 
Rechtsw VI. ©. 72 aus den röm. Cognatenredit zu erflären fucht. 

Eine befondere Art bildete die donatio ante nuptias, welche wohl geſchah, um für 
die beabfichtigte Ehe einen Beitrag zur Beſtreitung der Koften zu geben. Sie lag dem 
Bräutigam ob umd wurde erft von Yuftinian auch in der Ehe geftattet, fo daß jie ven 
da an eine domatio propter nuptias wurde. Sie geihah theils durch Hingabe, tlkils 
durch Beftellung in einer Schrift und lag dem Vater für den Sohn ob. (1. 3. 5. C. 
5. 1. de eponsalibus — C. 5. 3. de donationibus ante nuptias vel proptr 
muptias et eponsalitiis. — DEAL. Th. IL. Tit. 1.8. 112. 122. 123. 132. k- 
flimmt bei grundlofer Weigerung der Ehe Herausgabe der empfangenen Gefchenfe obne 
Anſpruch auf die gegebenen ; bei gegenfeitiger Einwilligung oder rechtlicher Zuläffig: 
Auflöfung des Verlöbniffes Denis Herausgabe berjelben, während bei Tor 
einen Verlobten der Ueberlebende die Wahl hat: die empfangenen Gefcente'ag Fe 
oder unter ihrer Nüdgabe die feinigen zurüdzufordern — ein Recht, das ein 
Aufhebung des Verlöbniffes erlifht, aber vererblih ift — Sächſ. Gef. 8. 
1587 gibt bei Auflöfung des Verlöbniffes durch Tod feinen Anfprud auf lat 
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Mahlihäge und Geſchenle — Defterr. Gef. 8. 1247 läßt, falls die Ehe ohne Ber- 
[dulden des Geſetzgebers nicht erfulgt, die Schenkung widernifen — C. N. a. 1088. 

tit.: Errleben, Die condictiones sine causa. 2. Abih. 1853. ©. 152—157. — 
Bindfheid, Die Lehre des Röm. R. von ber Borausfehung. Düffeld., 1850. ©. 29. 109. 

. Teihmann. 

Brencmann, Heinrich, geb. 1680 zu Rotterdam, wurde 1705 in Leyden 
Doctor, war Adoocat im Haag, ging nach Florenz, um die Florentina zu fubtren und 
erſchoß fih 1736. 

Schriften: Pandectae juris civilis. Amstel. 1709. — Historia Pandectarum. Utr. 
1722. - Diatriba in Herennii Modestini librum singularem. Rott. 1706. 

&it.: Gebaueri narratio di H. Brencemauno, Gott. 1764. — Savigny in Hugo 
Civ. Arch. IH. H. 3. R. 15. — Savigny I, 132—137. III, 418. VI, 369. Erſch und 
Gruber. Teihmann. 

Brieferbredhung als ftrafprocefiualiihe Maßregel ift neuerdings der Beichlag- 
nahme als felbftändige Handlung entgegengefegt worden. Dieſe Scheidung bat zwar 
niht für Diejenigen Str. Pre.O., welche wie bie fächfiiche, oldenb, bad., wirttemb. 
die Eröffnung der Briefe und Papiere beſonders hervorheben, wohl aber für foldhe, die, 
wie die preuß. von 1867, threr nicht beſonders nedenfen, die Bedeutung, daß die Er- 
öffnung eines angehaltenen Briefe wider Willen des Berechtigten nicht möglich fein würde. 
Eine Scheidung zwiſchen Beſchlagnahme und Oeffnung von Briefen ift allerdings berech⸗ 
tigt, wie man aud früher fchon zwifchen jener und der Durchluhung faifirter Papiere 
unterihieven bat. Denn die Beichlagnahme befteht einfach varın, daß dem Betroffenen 
die Diöpofition entzogen und auf den Richter übertragen wird. Das Recht auf Augen- 
Idein würde die Deffnung ebenfo wenig begründen. Dagegen ift fie durch die Edition 
gegeben: denn Ediren heißt zum mindeſten Einficht Sera ſo daß Abjchrift genommen 
werden kann, Der Eoditionspflichtige ift daher zur Ablöſung der Siegel genöthigt, und 
mo er ſich weigert, bat der Richter fie exrfequiren zu Yaflen. Die Correfpondenz Gefan- 
gener wird weniger vom Gefichtöpunfte der Edition aus, als der Verhütung von 
Gollufionen beauffichtigt. Der letztere Gefichtspunft berechtigt zur Anhaltung, nicht zur 
Oeffnung des Briefe wider Willen des Betroffenen. Da indeß das Editiondrecht des 
Staates im Grunde völlig uneingefchränft ift, jo wird das Oeffnungsrecht auch hier faum 
auszufchliegen fein. — Eröffnung außerhalb des Str.Pre. und ohne Auziehung bzw. Be— 
nachrichtigung des Betroffenen iſt natürlich immer rechtswidrig. — Dal. Beihlag- 
nahme der Papiere. 

Quellen: 1.1. 8. 1. 1. 10. 8. 2. D. de edendo 2, 13. 1.7. C. eod. 2, 1. — Sädf. 
Str. PreO., A. 209. — Oldenb. Str.Prc.Dd., U. 103. Bad. Str. Pre.O. (1864), 8. 144. 148. 
— Würt. Str.Pre O. (1868). U. 138 f. 

Lit: Pland, Str.Berf., 8. 89. Zahariä, Str.Pre, Bd. 2, S. 180. Schwarze, 
Comment. 3. Sädjf. Str. Pre.O, A. 208. 209. Mittermaier, Str.Berf., Au $ 66. 

. Wieding. 

Briefverlegung. In zwiefacher Richtung hat die neuere Gfgb. Garantien gegen 
das Erbrechen oder Unterdrücken von Briefen und andern verfiegelten Documenten 
geboten; erftlich nämlich gegenüber den Behörden, zmweitend gegenüber Privaten. 

1) In der erfteren Richtung ıft die Heiligkeit des Briefgeheimniſſes meift durch die 
Staatsgrundgeſetze ſpeciell gemährleiftet. Auf die Berlegung deſſelben bezügliche Strafe 
beftimmungen finden fi regelmäßig in den allgemeinen Strafgejegbüchern, bismeilen in 
befonderen Gefegen „zum Schutze des Brief- und Schriftengeheimnifjes.” Hiernach werben 
Poſtbeamte (und Telegraphenbeamte), welche die der Poſt anvertrauten Briefe und Pakete 
bzw. telegraphifche Depelchen) ohne Willen des Abjenderd und Empfangsberechtigten eröff⸗ 
nen oder unterdrüden,, oder Anderen bei ſolchen Handlungen wiſſentlich Hilfe Ieiften, mit 
Gefängniß, event. Perluft des Amts (zeitiger Unfähigkeit zu Bffentlihen Aemtern: 
Preußen) beftraft. — Ausnahmen find begründet theils mit Rüdfiht auf die Aufgaben 
der Strafjuftiz (indem überall auf richterlichen Befehl eine Beichlagnahme und Eröffnung 
gewiſſer Briefe erfolgen Tann), worüber ſich das Nähere in den Str. Pre.O. beftimmt 
m 11* 

f 
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Briflonius (Barnabe Brifjon) geb. 1531 in Poitou, wurde 1575 General- 
adescat beim Parlament, 1583 president & mortier, am 15. Nov. 1591 von den 
Gurten gehängt. . 

Schriften: De verborum quae ad jus civile pertinent significatione libri. Lugd. 
1559. praef. Heineccius. 1743. — De formulis .et solennibus populi rom. verbis l. VIII. 
Paris, 1583, Frf. 1592; ed. Conrad, Hal. 1731; ed. Bachius, Lips. 1754. — Le 
ode Henri. 1587. — Seleetarum ex jure civili antiquitatum 1. IV. Antw. 1585. — Opera 
minora. Par. 1606, ed. Trekell. Lugd. Bat. 1747. 

tit.: Leyckher, Vitae ICtorum. Lips. 1686. — Sapigny, I, 313. I, 117—119. — 
Wunderlich, Additamenta ad Brissonii opus de V. S. Hamb. 1778. 

\ Teichmann. 

Brougham, Henry, geb. 1779 in der Grafſchaft Weſtmoreland, begründete 1802 
die Edinburgh Review, ging 1808 nach London, wo er 1810 ins Parlament eintrat, 
bemühte ſich um Verbeſſerung des Unterrichtöwejens, wurde 1820 solicitor general ber 
Königin, für die er glänzend plaidirte, wurde 1830 Porofanzler von England und Baron, 
wirkte für die Sclavenemancipationsacte, die Reform des Armenweſens, trat aus dem 
Miniſterium im Jahre 1834, unterftügte Peel in Anbahnung des Freihandels, wurde 
Ditglied der Social Science Association, fpäter ihr Präfivent und ftarb in Cannes 
7. Maı 1868. " 

Schriften: Historical sketches of the statesmen who flourished in the time of 
George III. 1840-43. — Deutfh v. Kottenkamp. Stuttg. 1840. — Lives of men of 
letters and science who flourished in the time of George III. 1845. 1846. — Political 
pilosophy. Lond. 1844; 3. Wusg. 1853. — Historical and political dissertations of 

. Lord Brougham Lond., Glasg. 1857. — Speeches. Edinb. 1838. — Sämmtl. 
Werke 1857—61. ‘ 

Lit.: Bluntſchli, I, 264—276. — Mohl, I, 144. II, 50. 162. 231. — Unfere Zeit 
5. Jahrg. 1. Heft. S. 27-49. — E. %. Bulmer in Monthiy Chronicle von 1838. 

° TZeihmann. 

Brunnemann Iohannes geb. 1608 zu Cöln a. d. Spree, wurde 1638 
Tutor, 1640 Prof. Institutionum, 1653 Prof. Decretalium und Ordinarius zu 
Frankfurt a. O. und flarb 1672. 

Er fhrieb: Comment. in Codicem, Lips. 1697 — in Pandectas, Francof, 1670; 
edid. Strykius 1762. — Tractatus juridicus de processu fori legitime instituendo. 
Lips. 1659. — Processus civilis et criminalis. Francof. 1660. 1704. 1737. — Repetitio 
aratitlorum Wesembeecii. — Tractatus de processu tum eivili tum eriminali inquisitionis. 

Franeof. 1647. 9. edit. 1711. 

Lit.: Biener, Beiträge. ©. 174. — Berner, Die Str.Gſgb. in Deutfchland v. J. 
1751 bis zur Gegenwart. Leipz. 1867. S. 30. 31. 

‚o Teichmann. 

Buch, Johann von, wird 1321—55 erwähnt in der Mark als consiliarius, . 
judex des martgräflichen Hochgericht8 und wurde 1336 zum capitaneus generalis ber 

dark emannt. 

Er ſchrieb: Den Richtfteig Landrechts u. die Gloſſe zum Sachſenſp. 
Lit.: Stobbe, I, 376. 396. Teihmann. 

Buchführung, faufmännifhe Im kaufmänniſchen Verkehr find zwei Arten 
der B. üblich: vie einfache (deutjche) und die doppelte (italienische), 1) Das Schema 
der einfachen B. befteht aus folgenden Handlungsbüchern: a) dem Caſſabuch. Im 
daflelbe werden die Geſchäfte eingetragen, welche Direct eine Veränderung des Caffen- 
beftandes zur Folge haben, alſo Geſchäfte, die eine Hingabe oder Empfangnahme banren 
Geldes in fich Schließen. Die Eintragung findet fo flatt, daß auf der einen (gewöhnlich 
der Linken) Seite die eingehenden, auf der gegenüberftehenden Seite die ausgehenden Poften 
in chronologiſcher Reihenfolge vermerft werden; b) der Kladde oder dem Memorial 
für die nicht baar gemachten Geſchäfte. Die Eintragung erfolgt . ebenfalls chronologiſch, 
doch ohne gegenüberftehende ‘Debet- und Crebitfeiten. c) Aus diefen beiden Büchern ges 
Thieht Die Mebertragung in das Riscontro, ein nach Perfonalfolien geordnetes Buch, 
in welchem jeder Geſchäftsfreund fein eignes in Debet und Credit zerfallendes Conto hat. — 
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2) Diefe Art der B. gewährt zwar eine Ueberſicht über bie _ 
beftanbes, ſowie über die Außenftände und Paffiva des Prinzipals; fie erweift ſich aber 
bei einer nur einigermaßen complicirten Geftaltung des Geſchäfts namentlich aus zwei 
Gründen als unzureichend. Es fehlt ihr jegliche Controle der Nichtigkeit und fie liefert 
immer nur ein Öefammtrefultat, feinen Einblid in die einzelnen Zweige der gefchäftlichen 
Tätigkeit. Beiden Mängeln wird abgehofen dur die doppelte oder italieniſche 
B. Das Prinzip derfelden beruht auf den fog. unperfönlihen oder Sachconten /aud 
tobte Conten, conti finti genannt), d. 5. die verſchiedenen Richtungen, in denen der Prin- 
nipal geſchäftlich Handelnd auftritt, werden als jelbftändige Conten dargeftellt und gewiſſer- 
magen perjonificitt. Wenn z.B. für 100 Thlr. Waaren gefauft und baar bezahlt find, 
ſo heißt dies, vom Stanbpunft der doppelten B. ausgedridt: die Caffe oder das Caſſen- 
conto hat 100 Thlr. für das Waarenconto verauslagt und das Maarenconto hat 100 
in Waaren vom Gaffenconto empfangen. Tas Caffenconto ift alfo in Höhe von 100 
Thir. Gläubiger des Waarenconto und dieſes in Höhe derfelben Summe Schuldner des 
Gaffenconto geworden. Die Buchung dieſes und ebenfo jedes anderen Poftens mug mit 
hin zweimal evfolgen; bei dem ausgebenden Conto auf der Credit-, bei dem einnehmenden 
auf der Debetfeite. Debet und Credit müffen demnad in ihrer Totalfumme genau mit 
einander übereinftimmen und controliren ſich gegenfeitig. Ta ferner jedes Conto einen 
beftimmten Zweig der geihäftlichen Thätigkeit darftellt, fo kann der Prinzipal bei der 
Abftimmung der einzelnen Conti zugleich überfehen, wie viel Gewinn oder Verluſt ihm 
dieſe ober jene Branche feines Gefhäftsbetriebes gebracht hat. — Die Technik der doppel- 
ten 8. beruht zunächſt ebenfalls auf den eben erwähnten 3 Büchern, doch bilden dieſelben 
er nur die Grundlage für zwei andere Bücher, in tenen das Prinzip der doppelten 
hung erft vollftändig zur Geltung kommt. Diefe find: a) Tas Journal. Doſſelbe 

dient lediglich zur Vorbereitung für das Hauptbuch, e8 enthält eine Überfichtliche Zufammenz 
ftellung der Debitoren und Creditoren der einzelnen Conten, wie fie ji aus dem Cafla- 
buch und dem Memorial ergeben. Dabei verwandeln ſich die verfehiedenen perfänlicen 
Gläubiger und Schuldner des Prinzipals, die in diefen beiden Büchern noch fguriren, 
in ein gemeinfames Conto pro diverse. b) Das Haupt: oder Geheimbud. Daſſelbe 
befteht aus den einzelnen Conti finti. Jedes Conto hat fein Folium, welches wiederum 
in Debet und Credit zerfällt. Auf diefe Conten werden die Buchungen aus dem Youmal 
übertragen; ein in dem Hauptbuch enthaltenes Gewinn und Verluftconto dient dazu, um 
bei der Abftimmung der Bücher den Gewinn und Verluft der einzelnen Gonten aus: 
zugleichen, ſchließlich ergibt das Capitalconto den Vermögensbeſtand des Prinzipals 
Zournal und Hauptbuch correſpondiren in ber Peiſe, daß nichts in dem Haup 
merkt werden darf, was nicht zuvor im Journäl geſtanden hat. — Innerhalt 
nur andeutungsweiſe dargeſtellten Rahmens find im Einzelnen mannigfache Ahr... 
möglich und praktiſch. Neben den angeführten fommen vielfach nod andere Bücher ver: 
ein eigened Facturenbuch für die eingehenden, ein Lagerbuch oder Waarenfcontro für vie 
ausgehenden Waaren, ein Acceptenbuch, ein Conto dubio für die zweifelhaften Schuldner 
u. dgl. Dabei kann allein die Sitte des kaufmänniſchen Verkehrs und bie conerete Ber 
ſchaffenheit des einzelnen Geſchäfts entſcheiden, als allgemeine Regel läßt ſich nur auf 
flellen: der Kaufmann muß feine B. fo einrichten, daß die Ordnung und Ueberſichtlichkeit 
gewahrt bleibt. Auch das Gefet enthält im biefer Hinficht keine fpeciellen Vorſchri 
mit einer Ausnahme: es fol ein Copirbuch vorhanden fein, in weldem die Abſchriften 
der abgefandten Haudelsbriefe aufbewahrt werden (5.6.8. U. 28). Endlich mag noch 
beinerft werden, daß auch die Namen der oben angeführten Bücher zum Theil wechfeln. 
So pflegt 3. B. die Kladde auch Strazze, Prinma:Note, und das Rifcontro pflegt nament: 
lich bei der einfachen B. aud) Hauptbuch genannt zu werben. Vgl. die Art. Bilanz, 
Handlurgsbücher. 

. ‚Lit: Bon dem zahlloſen Lehrbüchern über Laufm. B. find = B. zu nennen: E Stern. 
die faufm. B. Berlin 1864, Salomon, Eomptoirhandb. Berlin 1865; Telfhom, Theorie 

taris b. faufm. ®. Leip. 1862. — Auch bei Anfgügu. v. Bölbernborf, Comm. ; 
HG2. 1 ©. 222 fgg. findet fi eine Überfitlihe Darftellung. Behrend 

ehrend. 

[ 
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Budaeus (Guillaume Bude) geb. 1467 zu Paris, ſtudirte in Orleans, 
lernte unter Conftantin Lascaris Griedilch, wurde von Ludwig XIT. in öffentlichen 
Angelegenheiten nad) Italien gefandt, unter Franz II. 1522 Requetenmeifter und ftarb 1540. 

Schriften: De asse, Paris, 1516 (sommaire, Par. 1522). — Annotationes in Pan- 
dectas priores, 15048; — postertores, 1556. — Forensia, Par. 1548. — Opera cura Curi- 
onis, Basil. 1557. 

tit.: Vita B. per Regium, in Leydher, Vitae ICtorum, p. 28—107. — Rebette, 
Biographie B. Bafel 1846. u Teichmann. 

Buder, Chriſtian Gottlieb, geb. 1693 zu Kittlitz (Oberlauſitz), Bibliothekar 
zu Jena, ord. Prof. und Hofrath, endlich Senior der Juriſtenfacultät daſelbſt, ftarb 1764. 

Echriften: Amoenitates jur. publ. 1743; — jur. feud. Jen. 1741. — Nütlihe Samm⸗ 
Lund verſch. ungebr. Schriften. Frankf. 1735. — Bibliotheca juris selecta Struviana adaucta. 

. Audg. 175 
Lit.:: Erſch u. Gruber. Teihmann. 

Budget. Der Ausdruck B. als Voranſchlag der Staatseinnahmen und Aus- 
gaben, welcher der Yandesvertretung zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt 
wird“, iſt in den erften Jahren der franzöfiichen Republit in diefem Sinne eingeführt 
worden. Wie die Entftehung des Worted auf England, fo weift die Umwandlung der 
Bedeutung auf Frankreich zurüd. 

I. In England bat das Wort B. den langen Weg der Umwandlung des Finanz- 
weſens durchgemacht. Das engliihe Staatseinkommen war feit der Eroberung identiſch 
mit dem Kroneinkommen, weldes der Anlage nad das laufende Staatsbedürfniß deckte. 
Die Subfidienbewilligungen des M.A. find nur als „außerordentliche Ergänzungen des 
Staatsbedürfniſſes in längeren Zwilchenräumen gemeint. Die Stände konnten dabei ge 
legentlich Bedingungen ftellen und diechnungsausweiſe fordern, durch welche zumeilen der 
Schein einer Berheiligung an der Regelung des Staatshaushalts entfteht. Dem Kechte 
nach gehört aber die Yeitftellung des Planes der Staatsausgaben zu der königlichen Prä- 
rogative. Es kommt fchon Ende des M.A. ein folder Ueberichlag vor, welcher von dem 
Unterichatmeifter nicht dem Parlament, fondern dem König vorgelegt wird. Im 17. Jahrh. 
noch beendetem Bürgerfriege fand die Reftauration dauernde Yüden in dem Staatsein- 
fommen, welche, durch Subfivien ausgeglichen, von einer gewifjenlofen Regierung beftim- 
mungswidrig auögebeutet wurden. Unter diefen Umftänden trat im 3. 1685 eine neue 
Methode auf, nach welder das Unterhaus für die bewilligten Steuern eine beftimmte 
Berwendung (Appropriation) feftftellte, die Verausgabung zu andern Zwecken für 
„ungeſetzlich“ erklärte. Je unzureichender die Kronrevenuen geworden, um fo mehr fiel 
der Schwerpunft der Parlamentsbefchlüffe nun in dieſe beichränfende Bedingung. Die 
Parlamentögenehmigung rüdt damit in das Syſtem der Stantsausgaben. Nach Ver— 
treibung der Stuarts fam da8 Unterhaus in die Tage, den ganzen Etat der Armee und 
der Marine zu „bewilligen‘‘, und durch das Meutereigeſetz fogar von Jahr zu Jahr über 
die Eriftenz der Armee zu enticheiven. — Dieſe neue überwältigende Machtftellung brachte 
die älteren „Subfidienbewilligungen” gänzlich in den Hintergrund. Das Warlament mar 
vielmehr mm darauf bedacht, im Intereſſe des Stantscreditd die Staatdeinnahmen wie— 
derum zu befeftigen. Es bilvete einen conſolidirten Fonds (Staatsihat), in melden die 
geleglichen Steuern und feit Georg IH. auch die erblichen Revenuen der Krone floffen. 
Alle bergebrachten Steuern murden nun bis zum Schluß des 18. Jahrh. zu permanenten 
Eteuern, unabhängig von einer Parlamentsbewilligung, die ſich in neuerer Zeit nur auf 
einen Bruchtheil . der Einnahmen, — die periodische Einfommenfteuer und einige Zoll- 
artikel, beichräntt. 

Für die Parlamentsberathungen wird damit der Ausgabeetat im den Border: 
grund gerückt, gewöhnlich in der Reihenfolge der drei Hauptgruppen der Armee, der 
Kriegsmarine und des Civildienftes. Wenn das Unterhaus in diefen Beichliegungen fo 
weit vorgerädt if, um danach das Jahresbedürfniß überjehen zu können, tritt der Zeit— 
punkt ein, in welchem der Schatztanzler dem Haufe die Tarlegung feines Gefammtplans 



— 1 2 

168 Budget. 

für das nächſte Finanzjahr zu geben hat. Diefe in der Regel mehrftündige Rede, welche 
oft den Schwerpunkt der Seffion bildet, heißt im engliſchen Spradgebraug 
das B., — ein Ausdrud, der urfprünglich den ledernen Beutel bezeichnet, in welchem ber 
verantwortliche Beamte (Kanzler) des Schatzamts die Rechnungen und Belege feiner Ver: 
waltung mitzubringen hatte. Das praktiſche Ziel deſſelben it, von dem Unterhaus bie 
Zuftimmung der Dedung des Staatsbedürfniſſes zu erhalten, weldhe 1) zur proviſoriſchen 
Beftreitung durch Emiſſion von Schagfcheinen, 2) zur definitiven Dedung durch Zu: 
ftimmung des Parlaments zur Berausgabung der Jahresüberſchüſſe des Staats: 
ſchatzes zu den bemilligten Ausgaben, 3) foweit dies nicht zureicht, durch ergänzende 
Finanzgeſetze gewährt wird, welche einen beftimmten Sag der Eintommenfteuer, oder 
einen beweglichen Zollſatz nach Bedürfniß des Finanzjahres bemilligen. Die Refultate 
dieſer Beſchließungen werben jchlieglih in einer Appropriationsacte zufammengefaßt. — 
Das engliihe B. enthält hiernach keinen Geſammtbeſchluß über den Staatshaushalt, Ton: 
dern nur eine erränzende Beichliefung über periodifche Steuern und Ueberſchüſſe des 
Staatsſchatzes ein Teits, eine Beichliegung über die discretionären Ausgaben andererſeits. 
Auch von den Ausgaben find nämlidy die Zinfen der Staatsihuld, die Richtergehalte und 
andere Ausgaben nach Gefeg und common law anf den Staatsſchatz angewieſen, und 
von einer „Bewilligung“ des Parlaments unabhängig geftelt. Diefe Icheinbare Zer: 
ftüdelung ift dadurch bebingt, Daß Die dauernde gefeklihe Ordnung des 
Staates über der jährlih wehfelnden Ordnung de8Haushaltsfteben, 
daß die gejeglich feitftehenden Einnahmen und Ausgaben nicht no einmal vom Unter: 
haus „bewilligt“ werben follen, damit nicht die Wirkſamkeit der dauernden geſetzlichen 
Inſtitutionen (i. e. der Berfaffung) von Jahr zu Jahr dur die Bejchlüffe des Unter: 
hauſes in Frage geftellt werde. “Diefem Grundgedanken des „Rechtsſtaats“ entſprechend 
faßt das Unterhaus feine Budgetbeichlüffe nur auf Mitiative der Krone, und beſchränkt die 
Borlage, Berathung und Beichliefung auf den „Dienſt des Jahres“, d. h. auf den be 
weglichen Theil des Staatshaushalts, mit Ausſchluß der Einnahmen und Ausgaben, 
welche durch Geſetz ein für allemal feftftehen. Die Einheit des Finanzplans wird durd 
das mündliche Exrpoje des Schatzkanzlers und die mündliche Beſprechung um ganzen 
Haufe erhalten. 

I. In Sranfrei war durch Sully und Colbert die Aufftellung von Boran- 
Ihlägen für den Staatshaushalt eingeführt, für welche die Bezeichnung „Etat“ üblich 
wurde. Unter Befeitigung ſtändiſcher Mitwirkung fiel die Aufftelung des Etat dem 
Stantöbeamtenthum‘, die Genehmigung dem König zu. Die franzöfiihe Revolu— 
tion übernahm die vorgefundene Einrichtung, indem fie der Genehmigung des Königs 
eme Feſtſtellung durch „Geſetzes beſchluß“ ſubſtituirte. Diefe Aenderung fchien ein- 
fach und fachgemäß: man verfannte dabei aber, daß der Gegenftand dieſer Geſetzbeſchlie⸗ 
Bung der für den Staat abfolut nothwendige Yahresbebarf ift, daß aljo der Ju: 
ſtimmungsbeſchluß der Volksvertretung zum allein enticheidenden Factor wird. Es 
verſchwindet damit die Unterfchetdung der Einnahmen und Ausgaben, die auf Gejet be 
ruhen, von den wechſelnden often, welde für den „Jahresdienſt“ bewilligt oder verfagt 
werden mögen. Das B. in diefer Geftalt wird zu emer „jährligen Eodifica= 
tion des Staatshaushalts”, und wie ber allen Codificationen wird nichts als 
bindend anerfannt, was nicht in diefelbe aufgenommen iſt. Die Folge ift die Unter: 
ordnung aller gefeglihen Ordnung im Staat im Ganzen wie im Einzel: 
nen unter die Belchläffe der etatbewilligenden Kammer, Da jedes verfaffungsmäßige 
Drgan des Staats zu feiner Wirkſamkeit einer jährlichen Genehmigung der Majorität 
der Wahlverfammlung bedarf. Dies war e8, was der Grundrichtung der neugeftalteten 
Geſellſchaft entfprach, und darum wurde es von den wechjelnden Parteien ver Revolution 
geihmäßig anerfannt. Die Yubgeteinrichtung tft die finanzielle Handhabe ver franzöfifchen 

entralifation geworden, Da zwiſchen der abfolut geltenden Beſchließung ber Legislative 
und der davon abhängigen Executive feine Selbftändigfeit der Rocalverwaltung, feine 
Rechtſprechung über das öffentlihe Recht einen Halt zu gewinnen vermag. Das erfte 

4 
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Laiſerthum gelangte nur zu einer Reaction dagegen, indem es Theile de B. dem Kaiſer 
reſervirie und allgemein die Wahlen zur Legislative in Abhängigkeit von einem allmädy- 
tigen, monarchiſch dneten Beamtenapparat ſetzte. Die Keftauration verſuchte einen 
Mittelweg. Das „Geſetz für die Auflagen“ bedarf der Bewilligung beider Kammern 
und der Sanction des Königs; dem König allein gebührt die Initiative. Allein 
auch in diefer Stellung blieb der Schwerpuntt fo überwiegend in ber zuerft bewilligenden 
zweiten Sammer , daß die concurrirenden Gemalten fchrittweife befeitigt wurden. Im 
Verlauf der Reftauration und ber Julimonarchie kehrt die „Specialifirung“ des ®., und 
damit die Genehmigung jeder einzelnen Verwaltungsthätigkeit durch die zweite Kammer 
immer durchgreifender zuriid. Die Specialifirung der Budgetbeſchlüſſe nach Miniſterien, 
Sectionen, Capiteln, Artiteln wird von nun an der Gradmeſſer wechſelnder Machtver— 
Hiltnife. Die jährliche Bewilligung aller directen Steuern, verbunden mit der Spe— 
ciaftät des B. in den Ausgabecapiteln gibt den Jahresbeſchlüuſſen der zweiten Kammer 
eine Stellung, mit welcher der Rechtsſtaat, d. h. Die gefeglich geordnete und geſchützte 
Celbftändigfeit der einzelnen Glieder des Staatskörpers und der Smoioituen unvereinbar 
iſt. Auch das zweite Kaiſerreich bleibt in dieſem vitisfen Cirkel ftehen, und ift zu einem 
bloßen Wechſel der Machtverhältnifie gelangt. Das Senatusconfult vom 25. Dec. 1852 
laßt das BD. als Pauſchquantum für die einzelnen Minifterien votiven, behält die 
Untervertheiung, einem Decret des Kaiſers, das Recht der Uebertragung von Capitel zu 
Gapitel dem Minifter vor. Das Senatuonfult vom 31. Dec. 1861 geftattet wieder 
das Votiren nad) den „Sectionen“ ber Minifterien, wobei freilich bie Bewilligung für 
ine einzelne Section des Finanzminifteriums im I. 1863 immer noch 622 Millionen 
Franes, eine andere im Kriegsminiſterium 271 Millionen Franc zufammenfaite. Das 
Sf. vom 2. Juli 1862 führt fodann die Scheidung eines ordentlichen und eines 
außerordentlichen B. der Ausgaben ein, durch welde eine größere Stabilität für 
die Grunbeinrichtungen des Staat® gewonnen werben follte. U le Ermäßigungen des 
ertravaganten Budgetrechts behalten indeſſen nur den Charakter einer Ermäßigung durch 
Theilung der Gersalten und nad; Geſichtspunkten abminiftrativer Zweckmäßigleit. Zu einer 
Unterordnung der Budgetbeſchließungen unter da8 Geſetz, zu einer Selbftbeichränkung der 
jährlichen Majoritätsbeſchlüſſe nach Mafgabe des GeltungsgebietS der Geſetze, find die 
franzöſiſchen Auffaffungen zu feiner Zeit gelangt, fomenig wie die aus einem revolutio— 
nären Dynaſtiewechſel hernorgegangene belgiſche Verfaſſung. 

IH. In Deutſchland Hatte die Bildung der Reichs- und Landſtände zu einem 
Zwieſpalt des Staatshaushalts geführt. Die Koften der Landesregierung follten 
prineipaliter vom Landesherrn aus feinem Kron- und Rammergut beftritten werben. 
Ergänzend traten dazu die „althergebrachten” Steuern und einige andere, welche nad; der 
Reichsverfaſſung oder nach Lanbesreceſſen nicht verweigert werben konnten. Alle übrigen. 
Steuer waren Gegenftand der durchaus freien Bewilligung ber Landſtände — in ber 
Regel anf Zeit. Die Verwendung des Kammerguts fiir die Staatöverwaltung unterlag 
feiner Gontrole der Stände: dagegen beanfpruchten dieſe fir ihre Steuern den Charakter 
einer „eigenen“ Gabe, folgerecht die Erhebung und Vermaltung der Steuern, — bie 
Ritterſchaft von ihren Hinterfaffen, die Magiftrate von den Städten, — Bis zu bem 
Zeitpunkt ihrer Verwendung für die bewilligten Zwecke. Diefer Zwieſpalt eines Staats- 
haushalts zwiſchen landesherrlicher Kammer und ſtändiſcher Steuerfajfe mar mit dem 
wachſenden Bedurfniß und der fortichreitenden Ordnung der Finanzen anf die Dauer 
ebenſo unvereinbar, wie die einfeitige Repräfentation der Steuerzahler durch die „Stände“, 
während in ber Wirklichfeit die Staatslaften immer ſtärker auf die Schultern der in den 
„Ständen“ nicht vertretenen Glaffen fielen. Mit Auflöfung der ſtändiſchen Verfafjungen 
gelangte daher der Abſolutismus zu einem immer vollftändigeren Beftenerungsrehte und 
einer Ordnung des Staatshaushalts durch die Gentralverwaltung unter Genehmigung 
des Lan 

Durch die conftitutionellen Berfaffungen des 19. Jahrh. kehrte die Be— 
theiligung der Steuerzahler am Staatshaushalt nach Maßgabe der neugeorbneten Steuern 
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an behielt mit Recht die durch den abfoluten Etaat gewon- 
e und die einheitliche Orbnung der Finanzverwaltung ki; 
ing der Bollvertretung am ber Feftftellung des Etats mit 
fter unter mancherlei Variationen an. Es wird den Kam: 
ine Mehrheit von Jahren ein Entwurf des gefammıen 
und durch ihre Genehmigung zu einem Etatsgeſetz erhoben. 
ndifchen Berfafjungen wird dabei der Schwerpunft mehr in 
jmen ald der Ausgaben geist Die conftitutionellen Ver⸗ 
iachen demgemäß die Erhebung aller Steuern von einer er⸗ 
. Ein Recht, die Ausgaben im Einzelnen feftzufielen, 
der gewohnten Stellung des Beamtenthums, daß es in den 
temberg, Sachſen, Baden u. a. direct nicht eingeräumt wur, 
anter mancherlei Conteftationen fich gebildet hat. Den für 
Verlegenheiten fam nun von Außen her der Bund esbe⸗ 
' zu Hilfe, daß die Yanbflände „Die zur Führung einer den 
vedverfaffung entfprechenden Regierung erforderlichen Mittel” 
ag dabei wohl im Hintergrund der Gedanle einer Unantaft: 
ichen Orbnung des Staats durch wechſelnde Bubgetbeiglift, 
vagen Ausdrud in das freie Ermefien der Regierungen ger 
landſtändiſchen Beſchließungen antaftete. 
afſung von 1850 hat eine ermäßigte Stellung des Budget 
„ daß im U. 109 die beftehenden Steuern und Ab: 
werben, wogegen die Ausgaben durch Die conftitutionele 
5 weit getriebene Specialifirung der Titel und der Abſtim- 
liegt in diefen Verhältniffen eine Kette von Widerfprüden 

enden Conflicten, melde eine große Mäßigung von beiten 
Haufe der Abgeordneten dem Buchftaben nad) die Be 

1 verweigern, welche fie rechtlich bewiliigen müſſen, und ſogar 
Verweigerung aller zur Führung der Gefchäfte nothwen- 
zu bringen. Andererſeits find die Kammern aufer Siande, 
ahmen des Staats vorzuenthalten; zugleich fehlt jede Recht 
Bigfeit der Steuern und eine wirkfam geltend zu machende 

e8 Budgetrechts in Deutfchland ift nicht zu Heben durch 
m und außerordentlichen B., welche nur auf wirthſchaftliche 
sährend es ſich vielmehr darum handelt, die zur dauernden 
es Staats weſentlichen Einrichtungen von den jährlich wed- 
yelnen Factors der Gſgb. unabhängig zu ſtellen. Jene Un: 
Verlauf nur zu wirthſchaftlicher Verwirrung führen, indem 
t Ausgaben in das ordentliche, der andere Theil in das 
n bemüht fein wird. Der juriftiihe Widerſpruch, welder 
mehr nur heben 
3 ſog. Staatsſchatzes zu einem confolidirten Sonde, 
Domänen, Regalien und Eteuern kraft des Geſetzes fliegen; 
en der Staatsſchuld, der dauernden Totationen, der Richter: 
Hterhaltung der gefeglihen Grundordnung des Landes 
den confolidirten Fonds fraft des Geſetzes; 

vectalität der zu bewilligenden Ausgabetitel, deren Ueber— 
die Verantwortlichleit der Staatsverwaltung aufhebt, ten 
tung einführt, und an die Etelle einer ernftlichen Finanz: 
uensverhältniß” zwiſchen Minifterien und Majoritäten fegt. 
uß den wechſelnden Jahresbedürfniſſen des Staats auch 
ihe Stewer entfprechen, melde frei zu bewilligen und zu 

j 
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verfagen iſt, und ebenfo unbebingt bedarf e8 einer von der Minifternerwaltung unab- 
bängigen Rechtſprechung über die Verfaffungsmäßigfeit der Steuern und der rechtlichen 
Berantwortlichkett ver Miniſter ſelbſt. — „Die Allmacht der Kammern über ven 
Staatöhaushalt und durch den Staatshaushalt über die gefammte Staatsregierung 
iſt der Irrthum und Mißbrauh an biefer Inftitution. Aber Wahrheit und großer 
Gewinn in ihr iſt die Ordnung, Sicherung und foftematifche Einheit des Staats- 
Aushalis und die Garantie flir Diefe Ordnung durch die Landesvertretung.” — Bon 

iven Seiten find bier gemefjene, wirkliche Rechte gegen ungemefjene Scheinrechte aus— 
zutauſchen. So bald die Beichliegungen über ven Staatshaushalt beftimmungs- 
mäßig auf Sparfamkeit, richtige Verwendung und rechnungsmäßige Ordnung zus 
rüdgeführt jind, wird die wirthfchaftliche Einficht der Volksvertretung zur Verbeſſerung 
der Staatswirthichaft und Stärfung des Finanzeredits führen. Soweit dagegen bie 
Vewilligungen aller Einnahmen und Ausgaben die unmittelbare Abhängigfeit der 
Etaatöregierung von den Maioritätsbeſchlüſſen erzeugen, ſo lange die Spectalbewilligung 
nad Capiteln und Artikeln das Hauptgefchäft des Regierens auf die zweite Kammer 
übertragen foll, wird daraus nur die Gentralifatton der Verwaltung auf Koften aller Rechts- 
ſchranken, die Präfectenverwaltung, die rückſichtsloſe Barteiverwaltung hervorgehen. ‘Die Idee, 
die Stantögewalten durch den ökonomiſchen Mechanismus eines folchen Budgetrechts zu ges 
winnen (am plınmpften entwidelt in ven Reben des Deputirten Royer Collard in der 
zweiten Kammer von 1822), beruht auf einer jo beichränkten Auffaffung der rechtlichen 
und fittlihen Natur des Staats, daß die politifche und birgerliche Freiheit auf ihrem 
Boden nicht erwachſen Tann. 

Lit.: 0. Czoernig, ſyſtematiſche Darftellung der B. von Großbritannien, Frankreich, 
Freuden, Oefterreih. Wien 1862. — Stahl, Art. Budget im Staats- nnd Geſellſchaftslexikon, 
Bd. IV. — Gneiſt, B. und Geſetz. Berlin 1867. Gneiſt. 

Bulgarus, geb. zu Bologna, einer der 4 doctores, mit dem Beinamen „Os 
aureum“, lehrte in Bologna, war Richter daſelbſt und ſtarb 1166. 

Schriften: Gloſſen — Commentar de :egalis juris. Lutet. 1552. — De judiciis 
(. Wunderlich, Anecdota, Gott. 1841, p. 7—:6). — De feudis. Sigle b. B 

Lit.: Savpigny IV, 75—123. 471 480. Aeber die versio latina locorum graece scrip- 
torum. 403—409. — Bulgari ad tit. Dig. de R. J. comment. et Piacentini ad eum ad- 
ditiones ed. Beckhaus. Bonn 1856. Teihmann. 

Bulle (Bullenfammlung). Die päpftlihe Gſgb. hat fid) von Alter her der 
Form von Sendfchreiben (deeretales sc. epistolae) bedient, welche theils anf vorange= 
gangene Anfrage, theils ans fonftiger Veranlaffung von Rom aus an einzelne Bilchöfe 
gerichtet wurden. Seit der Entwidelung der päpftlichen Suprematie gilt das in ihnen ent- 
haktene Princip als überall maßgebend. Der Form nach unterjcheidet man die Decre- 
talen in B. und Breven. 

1) B. find in altgallifcher Schrift, dem fog. gothicum bullaticum (au8 der Zeit 
des Exils zu Avignon), auf dunfelfarbigem (subobseuro) Pergament lateiniſch auögefer- 
tigt und mit einem Siegel (bulla) von Blei (au von Gold) verfehen, welches auf der 
einen Seite den Namen oder das Bild des decretirenden Papftes, auf der andern Eeite 
die Köpfe der Apoftel Petrus und Paulus trägt und der Urkunde vernitttelft eines hänfe— 
nen oder ſeidenen Fadens angehängt ft. Die B. werden ohne Weberichrift expedirt und 
beginnen jofort mit dem Namen des Papfted, 3. B. Pius episcoj.us, servus servorum 
Dei. (Folgt der Eontert). Unterfchrieben find fie der Negel nach von mehreren Kanzlei: 
beamten (Abbreviatoren), nicht aber von dem Papſt, der nur das Concept mit dem Worte 
Placet zeichnet. Eine Ausnahme machen die bullae consistoriales, welche nad) 
eingeholtem Beirath der Cardinäle ergehen und vom Bapft, fowie dem gefammten Colle— 
gium vollzogen werden. Dagegen find bullae dimidiae folde Exrlaffe, welche der 
nen gewählte Papft vor feiner Krönung ausſtellt, und bei denen deshalb das Siegel 
lediglich auf der einen Seite mit den Bildniſſen der Apoftelfürften petichirt ift. 

2) Breven (brevia) heißen die in kürzerer Form erpedirten päpftlihen Sendſchrei— 
ben. Sie werben auf weißen Papier, in Iateinifcher oder italieniſcher Sprache gefchrieben, 
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88. 115— 127 enthält. In die Pandecten iſt nur die Lehre von der fideiussio aufge- 
nommen. II Fideiussio ift die accefjoriiche Theilnahme an einem fremden Obli- 
gationsverhältniß mittelft Stipulation. Aus diefem Begriffe folgt, daß ihre Giltigkeit 
dur das Dafein einer Hauptobligation, ſei es aud nur einer naturalen, bedingt ift, 
dag fie nach Inhalt, Umfang und Nebenbeftimmungen ſich von diefer nicht entfernen 
(alind pro alio), noch über jie hinausgehn (in duriorem causam),, ſondern nur ſich 
auf ein Minderes /in leviorem causam) beſchränken fann. ine Ueberichreitung der 
zuläffigen Grenzen macht wegen der ftrengen Natur der Stipulation die ganze fideiussio 
nichtig. Eine giltige Fidejuſſion aber bewirkt, daß der Bürge für die Hauptihulb in 
Ihrer jeweiligen Geftalt, aljo einerfeit8 ınit den Erweiterungen durch culpa und mora, 
andererſeits aber auch nur nach Maßgabe der Einreden des Hauptſchuldners einzuftehen 
bat. Die Klage gegen ihn ift eine actio cx stipulatu. IH. Daneben bilvete ſich das 
prätoriiche constitutum debiti alieni, d. i. die formlofe eigene Verpflichtung zu 
einer beftimmten, von einem Anderen geſchuldeten Leiftung; ein Geſchäft, das fich nicht 
blos zur definitiven Uebernahme der fremden Schuld, fondern auch zur Sicherftellung des 
Gläubiger eignete, und in diefer leßteren Verwendung ebenfalld unter den Begriff der 
B. füllt. Auch das Conftitut ſetzt zu feiner Entftehung eine Hauptſchuld voraus und 
kann nicht über deren Art und Maß erichwerend hinausgehn. Allein einestheild darf es 
Abweichungen nach Ort, Zeit, Perjon und Gegenftand in ſich aufnehmen, und andern- 
tbeil wird es ber feiner freien Natur, durch eine Ueberſchreitung der zuläffigen Grenzen 
nicht gänzlich, fondern nur für das Uebermaß nichtig. Sodann aber befteht feine Wir- 
fung nicht in einem Eintritt in das Hauptichuldverhältniß, fondern in einer Haftung auf 
den bei der Eonftituirung vorausgefegten Inhalt der Hauptihuld; fo daß dem Gonfti= 
tuisbärgen an fi) weder Die Erweiterungen derſelben zur Laſt fallen, noch die fpäter ent- 
flandenen Einreden des Hauptichuldnerd zu gute kommen. Die Mlage war eine actio 
in factum, fog. constitutoria. Uebrigens war auch eine pönale sponsio dimidiae partis 
geftattet. IV. Schon im Yuftin. R. find die materiellen Unterſchiede zwiſchen dem 
Conftitut behufs Sicherftellung und der Fivejuffion dadurch verwifcht, daß man mittelft 
befonderer Abrede die letztere auf eine beftimmte zur Zeit gejchulvete Leiftung begrenzen 
und das erftere auf den fimftigen Inhalt einer Hauptobligation (mit Erweiterungen und 
Gegenrechten) erſtrecken konnte. Im heutigen R. aber ıft aud die Form der Fide— 
juſſion und alles, was damit zufammenhängt, hinweggefallen. Mithin find nunmehr 
beide Gefchäfte in einem einheitlichen formlofen Bürgſchaftsvertrage aufgegangen, und es 
it lediglich eine Frage der Willensauslegung, ob der Bürge an der Hauptſchuld mit 
allen Wandlungen Theil nehmen oder den beftimmten derzeitigen Inhalt derfelben, jei es 
unverändert, ſei e8 mit gewifjen nicht erjchwerenden Abweichungen, zum Gegenftand feiner 
B. hat machen wollen. Daran aber ift feftzuhalten, daß zur B. der Zweck gehört, dem 
Öläubiger nur Sicherheit zu gewähren. Daher bleibt das Verſprechen, eine fremde 
Schuld zu erfüllen, welches in ver Abficht eigener Leiſtung gegeben wird, ein von ber 
B. auch heute noch zu unterſcheidendes constitutum debiti alien. V. Im Röm. R. 
fonnte die Sicherung eines Gläubigerd endlich auch durch ein demfelben ertheilteg Dian= 
dat, dem Schuldner Credit zu geben (fog. mandatum qualificatum), erzielt werben, 
Aus einem folhen Auftrag haftete der Mandant (hier mandator genannt) mit der actio 
mandati contraria dem Mandatar auf Schadloshaltung und damit materiell auf Zah— 
mg der Creditſchuld. Im heutigen R. aber ift bei der Formloſigkeit aller Verträge 
an den Greditauftrag immer zugleich auch eine B. als ſolche angenüpft, und finden daher 
auf diefe Eeite des Geſchäfts die fir die DB. geltenden Negeln, auf bie andern 
aber, davon unabhängig, die Mandatsgrundſätze Anwendung, ©. Bd. I. ©. 340. 
VI Die Borausfegungen einer B. find: 1) ein fähiges Subject. Das gem. R. 
unterfagt diefelbe den Weibern und für gewiſſe Schulden den Soldaten, 1. 31. C. de 
Coc. 4. 65, und den Geiftlihen, Nov. 123. c. 6. Das Preuß. R. 8. 219. I. 14. 
verlangt palfive Darlehnsfähigkeit. 2) Eine Hauptfchuld, gleichviel ob aus Vertrag, De— 
lict oder wie fonft entftanven, 1. 8. $. 2. D. de fidej. et mand. 46. 1; 0b ſchon vor= 
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haupt nicht im Preuß. R. 8. 374. 378. I. 14. IX. Ein Regreßanſpruch des 
Bürgen gegen den Hauptſchuldner wird durch die B. als ſolche nicht begründet, wohl aber 
möglicher WBeife durch das Verhältnig, auf Grund deſſen die B. übernommen worden ift, 
wie z. B durch Auftrag oder freiwillige Geſchäftsführung, dagegen nicht durch Schenkung 
oder Handlung im eigenen Intereſſe, (ideiussor in rem euam) 1. 24 D. de pact. 2. 14. 
1.6.8. 2.1. 18. D. mand. 17. 1. Außerdem aber kann der Bürge, melder vom 
Gläubiger verflagt wird, gegen feine Leiſtung auch Abtretung der dem Gläubiger zu 
fehenden Klagen fordern (fog. benefieium cedendarum actionum), und mitteljt der 
felben feinen Regreßanſpruch gegen den Hauptſchuldner durchführen, 1. 36. D. de fidej. 
et mand. 46. 1. Das gleiche Recht Hat er mohl gegen feine Mitbürgen, wenn er mehr 
als feinen Theil gezahlt bat, 1.36 cit. X. Als Erlöfhungsgründe find der B. 
aigenthümlich: 1) Wegfall der Hauptobligation. Doc wirft diefer unbedingt nur, wenn 
er durch Befrievigung des Gläubigers, oder was berfelben gleichſteht, herbeigeführt wird, 
1.43. D. de solut. 46. 3. 1. 60. D. de fidej. 46. 1. Aufhebungen, welche ihrer Natur nad 
nur die Perfon des Hauptſchuldners betreffen, nügen dem Bürgen nicht. Ebenſo wenig 
eine durch deſſen eigne Schuld Herbeigeführte Unmöglichkeit der Hauptleiftung, 1. 95. 8. 1. 
D. de solut. 46. 3. — 2) Vereinigung der ®.= und der Haupiſchuld in einer Perfon 
(eonfusio), 1. 5. 1.14. D. de fidej. 46. 1, außer fomeit die erftere dem Gläubiger 
einen befondern Vortheil gewährt, 1. 95. 8. 3. D. de solut. 46. 3. — XI. Der Zwed 
der 3. läßt ſich auch durch alle andern Gefchäfte erreichen, welche bie Uebernahme 
einer fremden Verbindlichkeit enthalten, ohne daß er bei denſelben erlennbar hewortiitt. - 
Daher Hat das Röm. R., um die Weiber von den B. fernzuhalten, fein Verbot auf die 
Interceffionen überhaupt erftredt; zwar nicht nad) dem Wortlaut des Geſetzes (SC. 
Vellejanum), deſſen Text 1. 2. &. 1. D. ad SC. Vell. 16. 1 &nthält, wohl aber nad 
der Anwendung deffelben durch die Jurisprudenz. Der Begriff der Interceffion befteht 
in der Webernahme einer fremden Verbindlichkeit in Erwartung ihrer Erfüllung durch den 
eigentligen Schuldner. ine folhe Uebernahme kann erfolgen durch verſchiedene Ges 

föifte: 1) indem man neben dein bisherigen Schuldner eine Haftung eingeht (fog. 
cumulative Interceffion): durch B., Correnlobligation, 1. 17. 8. 2. 1. 18. D. ad SC. 
Vell, Pfandbeftellung, 1. 8. pr. eod.; 2) indem man fi zum Alleinſchuldner macht 
(fog privative Interceffion), durch Novation, vertragsmäßige Succeffion in die Schuld, 
Procepführung, 1. 23. 26. D. eod., und, durch Selbfteingehung einer Obligation, welche 
fonft der andere eingegangen fein wiirde (tacita intercessio, interventio), 1, 8. $. 14. 
1. 11. 12. 29. pr. D. eod. Dagegen liegt feine Uebernahme einer Verbindlichkeit in einer 
Erfüllung, einem Verzicht auf ein —E und überhaupt einer ſofortigen Aufopferung, 
1.4.8 1.1.5. 1.8. pr. 8.5. D. eod. Die Verbindlichkeit muß aber aud eine fremde 
fein, d. h. eine ſolche, für die der Intercedent bis dahin weder unmittelbar, noch mittel 
Bar einzuftehen hatte, 1. 3. 1. 13. pr. D. eod. Und fie darf endlich nicht in der Abſicht 
eigener Erfüllung übernommen worden fein, wie 3. B. Schenfungshalber, 1. 4. 8. 1. D. 
eod., oder zufolge einer von dem Schuldner empfangenen Leiſtung, 1. 22. 1. 27. $ 2. 
D. eod., ober mit dem Bewußtſein alleiniger Selbfihaftung, 1. 8. 8. 1. 1. 19. pr. & 1. 
D. eod — Treffen die angegebenen drei Merkmale zu, fo hat die Frau gegen die Klage 
aus ihrer Interceſſion eine exceptio (SCti Velleiani). Diejelbe Hebt auch den naturalen 
Beftandtheil der Forderung auf; daher Tann auch das freiwillig Geleiftete, ſofern es in 
Unfenntniß der Einrede gegeben ift, zurüdgeforbert werben, 1. 8. 8. 3. D. eod. Und 
ebenfo ift das fir die Intercefjionsiguld gegebene Pfand fomohl von dem Pfandgläu— 
biger, al8 von dem Exfteher mittelft replicatio SCti heraus zu verlangen, 1.32. 8. 1. 2. 
D. eod. Endlich Hat die Einrede auch der Dritte, der ſich für die Interceſſionsſchuld 
einer Frau mit einem Regreßanſpruch verbürgt oder im Auftrag der Frau eine eigene 
Interceſſionsſchuld contrahirt Bat, 1. 8. 8. 4. 1.19. 8.5. 1.6. 1.7. D. eod. Mit der 

tung ber Frau wird jedoch dem Gläubiger der Anſpruch, den er bei privativen In- 
terceffionen eingebüßt Bat, gegen ben eigentlichen Schuldner nen eröffnet, und zwar im 
röm. Formularproceß durch die Fiction si mulier non intercessisset, Daher aotio fe- 
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scissoria oder restitutoria, 1. 1. 8. 2. D. eod. 1. 8. 88. 7—13 eod.; bei ver jo. 
tacita intercessio aber wohl durch eine Umftellung der Subjecte, fog. actio institutoria, 
l. 8. 8. 14. D..eod. — Ausnahmefälle, in melden das SC. Vell. außer Anwendunz 
bleibt, Liegen vor, wenn der Gläubiger von der Frau getäufcht worden ober im Irrthum 
gewejen oder minderjährig, der eigentliche Schulpner aber zahlungsunfähig iſt, ferner 
wenn die Frau für die Interceffion Zahlung empfangen, ihre Erflärung nady zwei Jahren 
wiederholt oder für eine Dos intercedirt hat, endlich theil® nach kanoniſchem, theils nad 
deutſchem Gewohnheitsrechte, wenn fie ihre Interceffion eidlich bekräftigt oder nach ge 
böriger Belehrung (certioratio) auf die Einvede verzichtet hat, oder eine Hanbelsfrau 
it. — Die Beſtimmungen des Vellejaniſchen Senatsichluffes hat aber Juſtinian dadurch 
noch verichärft, Daß er vorſchrieb: 1) die Interceijion einer Frau fol in einer öffentlichen 
Urkunde erfolgen und dann immer nod der exc. Scti Vell. unterliegen. Fehlt aber 
gar jene Form, fo ift Das Geſchäft nichtig, außer werm die Frau dafür Bezahlung em: 
pfangen bat, 1. 23. C. ad SC. Vell. 4. 29. Ob auch noch andere Ausnahmen gelten 
und welche, ift ſehr ſtreitig. 2) Die Interceffion einer Ehefrau für ihren Ehemann 
bleibt auch bei Errichtung in öffentlicher Urkunde nichtig, Nov. 134 c. 8. Auth. si qua 
mulier. Anders natürlih, wenn die einpfangene Leiſtung in den Nuten der Frau ver: 
wendet worden ift; und nach der Praxis auch in den Ausnahmefällen des Betruges, des 
eiblichen Verzicht und der Handelsfrau. — Die heutige Wichtigfeit dieſer geſammten 
Snterceffionsbefchränfungen ift gering, da diefelben in den meisten Part. R. befeitigt find; 
jo auch in Preußen durch Gel. vom 1. December 1869. 

“ Quellen: Titel: de fidejussoribus et mandatoribus D. 46. 1. C. 8. 41. 1.3, 
20, ad SCtum Velleianum. D. 16. 1. C. 4. 29. 

Neuere Lit.: Sirtanner, Die B. nah gem. Civ. R. 1850. 1851. Bruns, Dis 
constitutum debiti. Ztidhr. für Rechtsgeſch. I. S. 28-130 (1861). Hafenbalg, Die Bürg— 
Ihaft des gem. R. Düſſeldorf 1870. Ed. 

Burlamagui, Giovanni Jacopo, geb. 1694 zu Genf, lehrte daſelbſt Ra— 
turrecht, trat in den Genfer Stabtrath, ftarb 1748. 

Er fhrieb: Principes de droit naturel et des gens (1747) reimpr. par Dupin 1220, 
21, par Cotelle 1828 (ital. von Felice Siena 1750—82. ll&ments de droit naturel 1714. 
1822. Principes du droit politique. Geneve 1763. 1764 (ital. v. Crespi. Venez. 170). 

rit.: Mohl I. 388. Teihmann. 

Bynkershoek, Cornelius van, geb. 1673 zu Middelburg (Seeland), ſtudirte 
zu Sraneder, wurde 1694 Doctor, 1703 Mitglied des Rathes von Holland und Wei: 
friesland, 1724 Präſident des großen Rathes der Staaten von Holland und Seeland 
und ftarb 1743. 

Schriften: De dominio maris 1703. — Observationum juris Romani libri IV. 
I.uga. Bat. 1710. Hal. 1723. — Libri posteriores, Lugd. Bat. 1733, — ed. Heineccius. 
Lips. 1739. — Tractatus de foro legatorum. I.ugd. Batav. 1721. (Hag. 1723, franz. t. 
Barbeyrac) — Quaestionum juris publiei libri II. Lugd. Batar. 1737. — juris pri- 
vati libri IV. Lugd. Batav. 1747. — Opera minora. Lugd. Batav. 1730. — Opera om- 
nia. Lausanne 1761. — Lugd. Batav. 1761 cura Vicati. — Opuscula varii argument. 

. 1729. 
tit.: Haubold, Instit. jur. rom. liter. p. 145. — Hugo, Lehrb. d. Geſch. d. Röm. R. 

S. 467. — Nettelbladt, Halliſche Beitr. 3 d. jurift. gel. Hift. IL 341. — Bo. I. ©. 755. — 
Erfh u. Gruber. Numan, Corn. v. B., Zijn leven en zijne geschriften. on 1869. 

eihmann. 

©. 
Cabinetsjuftiz, d. h. das Eingreifen des Landesherrn in den Gang ber Juſtiz 

durch Befehle, mögen diefe die Nechtöfprechung ganz zu hindern, blos zu hemmen ober 
in einer beftimmten Nichtung zu birigiren ſuchen Wo die oberfte Geſetzgebungsgewali 
und bie oberftrichterliche Stellung in einer Hand vereinigt find, wie bei den röm. Katlern 



Cadurität — Gaparität. 1 77 

und beim Papft, fann von emem Verbote derartiger Eingriffe felbftverftändlich feine Rede 
fein. Während das germaniſche R. durch feine Trennung ber richterlichen und Urtheiler- 
Functionen der oberftrichterlihen Gewalt des Königs gegenüber die Unabhängigkeit der 
Juſtiz ficherte, bedurfte e8 mit dem Wegfall diefer Trennung einer befonveren Ausſchließung 
des Regenten.. Eine ſolche findet ſich für Deutfchland und für die Neichögerichte zuerft 
in ver REGO. von 1495 88. 1. 21. Sodann find derartige Zufagen von den 
Kaifern für das Reich und von den Landesherrn für ihre Territorien wiederholt ertheilt 
worden, Heute ift Die Ausfchliegung der C. ein Fundamentalſatz des deutſchen Staatsrechts 
und wie jchon die Wiener Schlußacte X. 29 Schub gegen Vereinigung und Hemmung 
der Rechtöpflege durch die Bundesverfammlung gewährte, fo geftattet auch die Verfaſſung 
des Nd. Bundes A. 77 für folhe Fälle Die Beſchwerde an den Bundesrath. 

eit.: Pfeiffer, Die Selbſtſtändigkeit und Unabhängigfeit des Richteramtes. Göttingen 
51. B. Hinſchius. 

Enburität. Was einem incapax (f. Sapacität) teftamentarifch Hinterlaffen 
wird, ift ein bonum caducum, d. h. verfallend, ober richtiger verfällig; ebenfo 
was ein capax ausſchlägt, vder wenn der Bedachte vor dem dies cedens oder vor der 
Adition geftorben iſt; ift er vor dem Teftator geftorben, oder deficirt die der Verfügung 
beigelegte Bedingung, jo wird das Erbtheil oder Vermächtniß auch wie ein caducum be= 
handelt, es ift in causa caduci. Borausfegung der E. ift ftet8 Erwerb der Erbſchaft 
ex testamento, da jonft ſämmtliche Verfügungen wegen Deftitution zerfallen müßten, 
ſodann natürlich Gültigkeit Der betreffenden Verfügung an und für fi. Urfprünglich 
kam die ©. denjenigen zu guie, deren Erbtheile oder Vermächtniſſe durch die betreffende 
Verfügung verkürzt waren. Dieſes fogenannte jus antiquum in caducis wurde von der 
Juliſch⸗Papiſchen Eherechtsordnung beichräntt auf Ascendenten und Descendenten des 
Teſtators bis zum dritten Grade, inſoweit fie zu Erben eingefegt waren. Sonft erkannte 
da8 Ehegeſetz Die caduca in erfter Linie den im Teftamente eingefeßtern heredes patres 
zu, in Ermangelung von foldhen den legatarii patres, und in Ermangelung von foldhen 
dem Reichsſchatze; oh eine Beitunmung Caracalla’8, welche die caduca fofort dem Fis- 
cus zuſprach, eine mehr als momentane Geltung hatte, ift ungewiß. Allgemeine Regel war 
ed, dag wer den Vortheil hatte, ein caducum zu erwerben, auch die daran gefnüpften 
Yaften trug: caduca fiunt cum suo onere. Ausgeſchloſſen oder menigftens hinaus⸗ 
geihoben wurde Die C. durch die im röm. Teftamentöverfehr jehr häufigen Subftitutionen. 
Juſtinian hob das ganze Inftitut der C. auf. Tit. C. De cadueis tollendis. VI, 51. 

Rivier. 

Cambacérôs, Jean Jacques Roégis de, geb. 18. Oct. 1757 zu Montpellier, 
trat zuerſt als Advocat auf, wurde 1792 Deputirter des Convents, decretirte mit Danton 
Einſetzung des Schreckenstribunals und die Juſtiz der Guillotine, entwarf die Vorarbeiten 
zu emem Code eivil, die jedoch verworfen wurden (1793). Am 7. Oct. 1794 murbe 
& zum Präfidenten des Conventd gewählt, trat 1797 in ven Adoocatenftand zurück und 
wurde 1798 Juſtizminiſter, mar unter Napoleon zweiter Conful, flüchtete nach den 
100 Tagen nad) Amſterdam, fehrte erft 1818 nach Frankreich zurüd und flarb 8. März 1824. 

Er ſchrieb: Rapport sur le code civil, fait au nom du comit£ de legislation le 
23 Fructidor II. — Resultat des opinions sur l’institution des jurds en matiere civile 
194. — Rapport et projet de decret sur les enfants naturels 1794. — Projet du Code 

eiv. 1798. 
Lit: Bluntfhli II. 328—331 — f. Br. 1. S. 239. 

TZeihmann. 

Eapacität. So heißt, im einem fpeciellen technifchen Sinne, die Fähigfeit, ein 
ſonſt gültig zugedachtes Erbtheil oder Vermächtniß und überhaupt von Todes wegen 
wirflid zu erwerben. So find trog aller Teftamentifaction der Hageftolz und der 
Kinderloſe nach dem Juliſch-Papiſchen Geſetz in mehr oder minder vollem Maße incapaces, 
indem fie das ihnen von extraneae personae Zugedachte gar nicht oder nur zım Hälfte 
erwerben können. — Eben das Juliſche Reforngefe bat dieſen Begriff geichaffen, und es 

12 v. Holgendorff, NRetäleriton 1, 
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Abgeſehen von den Cathedralkirchen kommen in der Tatholifchen Kirche auch C. bei 
den ſog. Collegiatfirchen und bei den religiöfen Orden vor. Die erfteren find folde 
Pfarr-Kirchen, bei welchen eine zu einer Corporation geeinigte Mehrheit von Geiftlichen 
die Seelforge und den Gottesbienft verfieht. Die C. diefer Canoniker find ähnlich wie 
die Tomcapitel organifirt, nur fallen natürlich hier alle Rechte fort, welche irgend melde 
Beziehung auf vie Verwaltung der bifchöflichen Diöcefe haben. Bei den religiöfen Orden 
endlich find Die C. die Organe, welche mit den Oberen ber verfchiedenen Stufen die 
wichtigeren Angelegenheiten erledigen; fo kommen aufer den ©. des einzelnen Ordenshauſes, 
welde aus den mit der Subdiaconatsweihe verfehenen Profeffen heftehen, noch die den Dr- 
deng-Provincialen und Ordens-Generalen zur Eeite ftehenden Provincial- und General-C. 
vor. Gewöhnlich wählen diefe den Oberen der betreffenden Stufe, wiewohl auch freilich 
Abweichungen won biefer Regel eriftiren. | 

In der erangelifchen Kirche haben ſich noch hie und da aus Tatholifcher Zeit C. 
‘fo in Preußen die Domftifter Brandenburg, Merfeburg und Naumburg, ſowie das 
Collegiatſtift Zeig, im Königreih Sachen das Dormcapitel zu Meißen und das Collegiat- 
ſtift Wurzen) erhalten. Irgend welche Kirchliche Bedeutung haben diefe aber nicht mehr, 
ſondern fie find Corporationen, welche unter Feſthaltung einzelner überlebter kanoniſcher 
Formen ihren Mitgliedern gewiſſe Einkünfte abwerfen und ferner beftimmte Rechte (Batro- 
nate und Landftaudfchaft) ausüben. 

kit: Sebring, Das Tathol. Domcapitel Deutſchlands. Regensburg 1851; Bouix, 
Traetat. de capitulis. Paris 1852; Hnller, Die jurift. Berfönlichfeit der Domcapitel in Deutſch⸗ 
land. Bamberg 1860; Binder, Die evangel. Dom- und Collegiatcapitel in Sachſen. Weimar 
1520; Die evangelifhen Dom⸗C. in der Provinz Sachſen. Halle 1850. 8. Sinfe 

.Hinſchius. 

Capläne (capellani). So werben in der katholiſchen Kirche diejenigen Geiſtlichen 
genannt, welche dem Pfarrer bei der Ausübung der Seelſorge und in der ſonſtigen 
Parochialverwaltung Hülfe leiſten, ohne daß ſie gerade, woher freilich der Name ſtammt, 
an einer beſonderen Capelle zu fungiren brauchen. Sie werden, wenn ein Bedürfniß 
wegen Ueberhäufung von Geſchäften, wegen ausgedehnten Umfangs der Pfarrei vorliegt, 
oder auch bei eintretender phyſiſcher Unfähigkeit (hohem Alter, Schwächlichkeit, Kränklichkeit 
des Pfarrers vom Biſchof eingeſetzt und können von letzterem beliebig (ad nutum) amo— 
virt werden. Während ſie die Approbation für den Beichtſtuhl gleichfalls vom Biſchof 
empfangen, haben ſie ſich hinſichtlich der übrigen Functionen nach den Anweiſungen des 
Pfarrers zu richten, deſſen Befugniſſe fie allein iure delegationis ausüben. 

P. Hinſchius. 

Caepolla, Bartholomäus, geb. zu Verona, wurde 1450 Prof. in Ferrara, 
1458 in Padua, wo er als erſter Prof. des Civ.R. 1477 ſtarb. 

Er ſchrieb: Varii tractatus. Lugd. 1552. — Consilia. Francof. 1599. — Comment. 
in tit. D. de V. S. Lugd. 1551. 

tit.: Savigny VI. 320—323. Teihmann. 

Captatoriſche Dispofition ift eine letztwillige Verfügung, Exbeinfegung oder 
Vermächtniß, welche an die Bedingung gefnüpft ıft: wenn der Honorirte (ober ein 
Dritter) den Teftator (oder einen Dritten) zum Erben einfegen oder ihm ein 
Vermächtniß geben wird. Inſofern, aber auch nur infofern, im einer derartigen 
Verfügung fo oder anders Erbſchleicherei ftedt, wird fie von einem Senatsſchluß aus beim 
1. oder 2. Jahrhundert und von der anfchliegenden Interpretation ausnahmslos für 
null und nichtig, pro non seripta, erklärt. Die ent|prechende Verfügung des Honorirten 
oder des Dritten) ift an fich keineswegs ungültig, vorausgefegt natürlich, daß fie nicht 
ſelbſt wieder als captatoriſch erſcheint; ja fie läßt ſich nicht einmal recht als eine captirte 
bezeichnen, da die captatorifche nichtig war und der Saptande ed hat wilfen müflen. In 
Ermangelung pofitiver gefeglicher Beltimmungen ift fein Grund vorhanden, den Captans 
als einen indignus zu behandeln; vielmehr wären hier betreffenden Falls die Regeln über 
betrüglich berworgerufene letzte Willen anwendbar. Rivier. 

12* 
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Carbonianum edietum, ein Abfchnitt des prätorifchen Edicts, demzufolge ein Un- 
münbiger, welcher zu den prätoriichen Notherben eines Berftorbenen zu gehören behauptet, 
dem aber fein Kindesverhältniß zum Erblafler (an inter liberos sit) und aus vielem 
Grunde auch fein Erbanſpruch beftritten wird, den Befig der Erbichaft für die Dauer ter 
Unmündigkeit und Aufſchub der richterlichen Entſcheidung des Exrbichaftsftreits bis zum 
Eintritt der Pubertät erlangt, wenn innerhalb eines Jahre nach erhobenem Streit darum 
nachgefucht wird. ‘Die bonorum possessio Carboniana iſt eine decretalis, d. h. jie 
wird ertheilt nach norausgegangener causae cognitio 1) darüber, ob Die Anſprüche des 
Bupillen nicht offenbar unbegründet find, 2) darliber, ob dies Hinausfchieben der definitiven 
Entſcheidung dem Zweck des Edicts, zuverläffiger Vertretung des Unmiündigen in dem 
Erbichaftsproceß, auch wirklich entfpriht. Der Gegner wird Mlitbefiter, wenn er entweder 
jelbft zu den liberis gehört oder von Seiten des Pupillen nicht genügende Sicherheit für 
eventuelle Reftitution der Erbſchaft geleiftet wird. Gegen diefe Caution erlangt der Pupill 
auch alleinige Verwaltung des Nachlaſſes (Veräußerungen, Anftelung von Klagen, Be 
wirken der Gollation u. f. w.), die fonft an den cavirenden Gegner, ober wenn von 
feiner Seite Caution geftellt wird, an einen hierzu ernannten Curator übergeht. Ferner 
fihert diefe Caution dein Pupillen in dem definitiven Erbichaftsproce die Bellagtenrolle, 
ſelbſt wenn fie urſprünglich verfäumt ift, jedoch vor der Litisconteftation nachgeholt wird. 
Unter allen Umftänden bat der Unmündige Anfpruh auf Alimentation aus der Erbſchaft 
und zwar ohne Erfagpfliht. — Die Ausvehnung des C. e. auf alle deſcendentiſchen 
Notberben der Nov. 115 (cognatilde Kinder, grundlos Exheredirte) ift zweifellos; ebenje 
feine noch gegenwärtig fortdauernde gemeinrechtlice Gültigkeit, und zwar unter Berlän- 
gerung des interimiftifchen Erbichaftöbefiges bis zum Eintritt der Majorennität. Den 
neueren Geſetzbüchern ift eine jo exorbitante Begünftigung der Unmündigen unbefaunt. 

Quellen u. Lit.: D. XXXVII, 10. C.VL 17. Badofen, Röm. Pfandr. ©. 331— 
362. Heimbad in Weiske's Rechtslexik. II, 300 fi. Rudorff, Ztihr f geſch. Rechtsw. IX, 
42 ff. Sintenis, Prakt. Civ.R., 8. 194. Sonſiige it. ſ. b. Hingst, de bon possessione. 
Amsterd. 1859. S. 152—59. L. A. E. Zimmermann. 

Carbinäle, die Mitgliever des Senates des Bapftes bei der Regierung der fathe- 
liſchen Kirche, welche fih in die drei Th. I. ©. 465 erwähnten Orbnungen der Cardinal⸗ 
Biſchöfe, Priefter und Diakonen ſcheiden. Die Ernennung (Creation) der E. erfolgt de 
iure frei dur den Papft, de factu nach vorgängiger Berathung mit dem Eardinalscol: 
legium. Erflärt derjelbe in der Situng des Iegteren nur, daß er eine beftimmte Anzahl, 
deren Namen er nicht nenne, creivt habe, d. h. reſervirt er C. in petto, fo erlangen diele 
bei fpäterer Publication ihrer Namen doch die Anciennetät vom Tage der Refernatien. 
Der Erwerb des Cardinalats erfolgt jet durd) die acceptirte Ernennung ; Uebergabe des 
rotben Hutes und Ringes, forte Die Anmweifung des Titeld (ſ. a. a. O.) find nicht mehr er: 
forderlih. C., welche auf den die Curie allerdings nicht verpflichtenden Vorſchlag der 
großen Tatholiichen Mächte, Oefterreich, Frankreich und Spanien creirt find, beißen Kron- 
cardinäle. Qualificirt für den Cardinalat find nur ehelich Geborene, nicht mit Irregu- 
laritäten behaftete Männer, welche das 30. Jahr vollendet, die 4 ‚niederen Weihen er: 
langt und mindeftens em Jahr lang Tonfur und geiftliches Gewand getragen haben, 
und welche endlich feine lebenden Kinder, reſp. Enkel befizen. Auch ſoll bei der Aus: 
wahl darauf gelehen werben, daß im Collegium möglichſt alle Nationalitäten vertreten 
und mehrere juriftiiche Doctoren, ſowie Magistri der Theologie vorhanden find. Freilich 
kann der Papft von allen dieſen Vorſchriften abfehen und das ift oft genug im Yaufe 
der Zeiten gefcheben. Der neucreirte C. Hat nad) der Uebergabe des Hutes noch ven 
Eid des Gehorfams gegen den Papſt zu leiſten. Bei der Zumeifung des Titel an ven 
C. ift der legtere durch das ſog. Optionsrecht beſchränkt, d. h. bei der Vacanz eines Ti: 
tels kann der der Ancıennetät nach ältefte C. dieſen unter Aufgabe feines bisherigen wäh⸗ 
len und zwar findet ein folches Nachrücken nicht blos innerhalb der einzelnen Klaſſen ver 
C., ſondern auch von einem ordo in den nächſt höhern ftatt. In der fatholifchen Hierarchie 
nehmen die E. die nächte Stelle nad dem Papft ein. Die diefem hohen Range ent: 
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fprechenden wichtigften Privilegien find: 1) der ausfchliegliche Gerichtsſtand wor dem 
Papft ; 2) der Grundfag, daß zu ihrer Ueberführung die größtmögliche Anzahl von Zeu- 
gen verlangt wird; 3) die Behandlung der gegen C. verübten Realinjurien und thät- 
Iihen Berlegungen al® crimen laesae maiestatis ; 4) das Sit- und Stimmrecht auf 
den allgemeinen Concilien, 5) das ausſchließliche Vorrecht, zu legati a latere ernannt 
zu werden ; 6) die Befugniß, gewiſſe Rechte der biſchöflichen Jurisdiction in ihren Xitel- 
firhen auszuüben; 7) endlich die Theilnahme an allen den Biſchöfen gewährten Privi- 
legen. Dagegen haben alle C., mit Ausnahme derjenigen, welche Biſchöfe auswärtiger 
Dibceſen find, die Refidenzpflict. Die Einkünfte der C. beftehen in den Einnahmen aus 
ihren Kirchen, den ihnen fonft übertragenen SKirchenpfründen und dem auf fie fallenden 
Antheil art den dem ganzen Collegium zuftehenden Gefällen. Erreichen alle dieſe Ein- 
fünfte in Berbindung mit denen aus einem etwaigen Privatvermögen nicht die Summe 
von 4000 Scubi, jo erhalten die betreffenden C. das Fehlende in monatlichen Raten 
(den }. g. piatto cardinalizio, Cardinaldteller) aus der päpftlihen Caſſe ausgezahlt. - 
As Ehrentitel fommt ihnen das Prädicat: Eminentia zu; ihre Inſignien find der 
rothe Hut, das rothe Barett, der Eardinaldring und das Purpurgewand, Die E. bilven 
zur Berwaltung ihrer Angelegenheiten ein eigene® Collegium, deſſen Borfig der ältejte 
Sarbinalsbifchof, gewöhnlich der Biſchof von Oftia, führt. Die Verwaltung der Ein- 
fünfte und die Zuweiſung der jährlichen Erträgniffe (des fog. rotulus) aus Dielen, der 
massa communis, an die einzelnen Mitglieder beforgt ein eigener Beamter des College, 
der cardınalis camerarius sacri collegii. 

Ueber die Theilnahme der C. an der Leitung der Kirche und über ihr Recht, den 
Papft zu mählen ſ. Tb. La. a. O. 

Lit.: Jac. Cohellius, notitia cardinalatus ete. Rom 1653; Plati, De cardinalis 
dignitate. Rom 1602; ed. 4. illustr. a. J. A. Tria, Rom 1746; ed. 6. cura Alex. card. 
Spada, 1536; Bangen, Die römifche Curie. Münfter 1854. 8. Hinſchius 

P. t . 

armer, Johann Heinrih Caſimir von, geb. 29. Dechr. 1721 zu 
Kreuznach, trat 1749 in den preußifchen Staatödtenft, wurde 1768 Juſtizminiſter für 
Schleſien, 1780 mit Ausführung der Suftizreform betraut und zum Großkanzler er- 
nannt, fchuf eine neue Pre.O. und das ER., wurde 1791 Freiherr, 1798 in den Gra— 
fenftand erhoben und flarb 23. Mat 1801. 

Lit.: Daniels. Lehrbuch d. Preuß. Priv.R. 1851. — Carmer, Preuß. Großtanzier. 
Breslau 1802. — Dohm, Denkwürdigkeiten. Th. I. — Bluntſchli IL, 375—331 — f. Br. 
1. ©. 233. 234. Teihmann. 

Carmignant, Giovanni, geb. 31. Juli 1768 in San Benevetto bei Pila, 
bezog 1786 die Univerfität Pia, widmete fich zuerft literariſchen Studien, ſpäter jurifti- 
ben und wurde 1790 Doctor. In Florenz lernte er die Praxis fennen, wurde wegen 
feiner politifchen Anfichten verfolgt und 1799 auf 3 Jahre verbannt. Durch die Ver: 
wendung Lorenzo Pignotti's wurde er 1803 zum Prof. des Crim. R. an der Univer: 
fität Piſa ernannt, melche Stellung er trog mannichfacher ehrenvoller Anträge bis zu 
feinan Tode (1846) einnahm. 

Schriften: Saggio di giurisprudenza criminale. Fir. 1795. — Elementa juris cri- 
minalis. Fir. 1807. 4. Aufl. Rom. (Macerata) 1829. 5. Aufl. Pisa 1833. — Teoria delle 
leggi della sicurezza sociale. Pisa 1831. — Seritti inediti (Tipograf. Giusti) Lucca 1851. — 
Cause celebri. Pisa 1843—47. 

2it.: Carrara, Cantüu e Carmignani. Lucca 1866 — Carrara, Ambrosoli e Car- 
mignani 1864. — Elementi di diritto criminalee Malta 1847 (enth. eine Biographie C. 
von Prof. Caruana Dingli). — Carmignani, die Todeöftrafe überfegt v. Spies. 
Bamb. 1837. Teihmann. 

Carpzov, Benedict, geb. 1595 zu Wittenberg, war Affeffor am Leipziger 
Schöppenftuhle, wurde Hofrath in Dresden, Prof. und Ordinarius in Leipzig, Geh. Rat 
in Dresden und ftarb in Leipzig 1666. 

Schriften: Decisiones Saxonicae, Lips. 1646. 1729. — Practica nova Imperialis 
Saxonica rerum criminalium P. I—III. Lips. 1639 (1635*) 13. Ausg. Francof. 1758. — 



Processus juris saxoniei. Jenae 1657. — Jurispr. forensis Saxonica. Francof. 1638. Lips. 
1721. — Disputationes_hist.-polit.-juridie. Lips. 1710. — Peinl. Inguifitiong- u. Acht® 
proceß. Leipz. 1662. — Jurisprudentig ecclesiastica s. consistorialis. Hanov. 1645. Laps. 
1649. Ed. nova Lips. 1721. — 

@it.: Langii concio. fun. gem, in B. Carpz. Lips. 1667, — Bägter, gem. X. 
Deutſchl. S. 102. — Biener, Beiträge. ©. 167. — Erſch u. Gruber. 

Teichmann. 

Caſaregis, Joſeph Laurentius Maria de, ſtarb 1737 zu Florenz. 
Er ſchrieb: Discursus legales de commereio. Flor. 1719-29 — Il cambista in- 

struito per ogni. modo di fallimenti. Venez. 1737. — Opera omnia. Venet. 1740. — 
Kit: Solofamidt, Handb. d. Handele-R. Bd. I. 24. Teihmann. 

Caſſatoriſche Elaufel, Erlifhungs:, Refolutio-Claufel, Nebenabreve der Rechts- 
verwirlung bei Nichteinhaltung eines Stichtages, einer Friſt. Wenn die Leiftung eines 
Vertragſchließenden ganz oder theilmeife bis zu einem verabrebeten Zeitpunkt nicht erfolgt, 
fo Hat nach allgemeiner Rechtöregel der Gegner ein Klagerecht auf Erfüllung und Schadloshal 
tung aus dem Berzuge. Allein es kann vertragsmäßig beftunmt werben, daß alödann der 
Vertrag als nicht geichloffen angejehen werben, ober der fäumige Theil feines Rechts 
aus bemfelben verluftig fein foll. In der erften Bedeutung, als eine nach einer mehr: 
deutigen Auffaffung zum Vortheil beider Theile beftimmte Setäitungeefauft fand fie ji 
häufig in den Engagementöbriefen und Schlußnoten der Mäfler über Effectengefchäfte: 
„zu liefern 2000 Fl. in 80 Stüd Metalliques zum Courfe von 97 Proc. fir am 
am 30. April und erlifcht mit dem 1. Mai das Engagement.” Im gewiſſem Um- 
fange ift in Berlidfihtigung des Bedurfniſſes leichter Ahwidelung der kaufmänniſchen Ge 
—— vom? D. H.G.B. die Erlöſchungsclauſel als der fiillſchweigend mitberedete 
Inhalt der Feſtſetzung eines Stichtages oder einer Lieferungöfriſt anerkannt worden. Im 
der zweiten Bedeutung, als Verwirkungsclauſel, fommt fie oft bei Stundungs- und Nad- 
Taß-Berträgen vor. Es liegt in der Wahl des Gläubigers, davon Gebraud zu machen. 
Ein Verzicht deffelben wird in der Regel darin gefunden, daß er trog des Eintritts der 
Rechtsverwirkung die Erfüllung ganz oder theilweiſe fordert oder vorbehaltlos annimmt, 
oder Stundung erteilt. Entſteht Streit, ob jene eingetreten, fo trifft — nad; einer 
nicht unbeftrittenen Auſicht — den Schuldner die Beweislaſt, daß er rechtzeitig geleiftet. 
Nur eine perfönliche Klage ſchließt ſich an die Claufel. 

Falls u.2it: D.HG.B. U. 357-359. Preuß. AR. I. 11, 8.266 f. Bürgerl. &.8. 
f. b. Könige. Sachfen. 8. 1436-1439. C. eiv. A. 1184. Holzſchüher, Theorie und Ga- 
fuifit . elaus cassat. . Schaper. 

Casus. Das Wort „easus“, „Zufall“ bezeichnet ein im Rechtsleben wirkſames 
Ereigniß, defjen Eintritt nicht durch einen darauf gerichteten Willen herbeigeführt worden 
if und das, fofern es überhaupt die Folge einer willfürlihen Handlung war, als folde 
nicht vorhergefehen werben fonnte. Der Begriff ift alfo ein weſentlich negativer. Gegen 
fat des ce. ift die voluntas (8. 28. J. II. 1.1.1.1. 5. C. 9. 16.), worunter man 
aber nicht den eigentlichen Willensact allein, fondern ebenfo den in ber ältern Reditd- 
ſprache fog, negativen böfen Willen, die auf dem Nictworhandenfein des ſchuldigen guten 
Willens ihenbe culpa, zu verftehen Hat. Der Begriff umfaßt unabwendbar eintre: 
tende Ereigniſſe und unwillkürliche Handlungen, ſowie die noch nicht worherzufehenden Er— 
gebniffe an fich willkurlicher Acte. 

Durch cafuelle Ereigniffe kann einer Sache ein Zuwachs zugeführt werden, — causa 
rei, commodum, — vgl. hierüber den Art. „Commodum.“ Bon befonberer Wichtigkeit 
wird der Zufall, infofern er ſchädigend in begründete Nechte eingreift. Es ergibt ſich hier 
die namentlich in Obligetionsverhältniffen ſchwierige Trage, wer die ſchädliche Folge des 
Zufall, das periculum, zu tragen hat. 

Die ältere Theorie beantwortete diefe Frage durch Aufftellung der einheitlichen Rechts- 
regel „casum sentit dominus.“ NAILS einer ber legten Vertreter dieſer Theorie ift Müh- 
lenbruch zu nennen. Seitdem Wächter die Unzulänglichkeit jenes in den Nechtöquellen 
nicht zu findenden Satzes als einheitlichen Princips ber Lehre dargelegt und das Wahre 
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in bemfelben auf die Beveutung zurüdgeführt hat, daß mit dem Untergang einer Sache 
auch jedes dingliche Recht daran aufhöre, fo hat man es aufgegeben, einen allgemein 
gültigen Sag zu finden, der es pofitio ausſpricht, wer die Folgen cafueller Beſchädigung 
zu tragen hat. Bon Einigen (Cintenis z. 3.) wird die Exiftenz einc® einheitlichen Prin⸗ 
&ps für die Einwirfung des c. wenigſtens bei Obligationsverhältnifien geradezu ge- 

Im negativer Faſſung wird folhes Princip von Wächter und den meiften Neueren 
in den Sat der Quellen gefunden: c. a nullo praestantur. Dieſer Sa bietet aufer- 
halb der Vertragsverhältniſſe feine weitere Schwierigkeit. Es Tann durch Zufall wohl 
eine Vermögensminderung erzeugt werben, ein neues Obligationsverhältnig aber Tann 
daraus nicht erwachſen. Wird eine Vertragsleiſtung unmöglid (mas bei einem genus 
debitum nie der Fall fein kann, quia genus nuäquam perit), fo ergibt jenes Princip 
die ferneren Süße der Quellen: creditoris est rei periculum, species perit ei cui de- 
betur. infeitige Obligationen werben alſo durd cafuelle Unmöglichteit der Leiftung 
einfach aufgehoben, durch cafuelle Teterioration verändert, und daſſelbe gilt bei zweiſei— 
tigen Obligationen von der unmöglich gewordenen oder cafuell verringerten Leiſtung. Ob 
aber Derjenige, deſſen Leiftung unmöglich geworben ift, die ihm verfprodene Leiſtung den— 
nod einfordern oder behalten kann, wird bei verfchiebenen Geſchäften verſchieden eutſchie— 
den; und gerabe hierauf beruht der Streit, ob aus jenem Sag ein allgemein gültiges 
Princip zu entnefmen ift. Die Frage wird bei den Geſchäften, in denen Leiftung und 
Gegenleiftung auögetaufcht werbeu, fi Zug um Zug bedingen, 5. B. beim Kauf, Baht, 
fie wird verneint, wo nad) der Natur der Sache von dem einen Theil vorzuleiften war, 
damit der Anfpruch dafür entftehe, 3. B. bei den Verträgen auf Gebrauds-Ueberlaffung. — 
Streitig if die Frage nad) der Einwirkung des c. auf foldhe Verträge, deren Gegenftand 
ein zu leiftender Dienft ift, und auf bie Immominatcontracte, bei den letztern wegen des 
jus poenitendi. 

Madai Bat für die Lehre ein neues allgemeines Princip in dem Eat finden wollen, 
daß Derjenige die Gefahr zu tragen habe, deſſen Leiſtung eine perpetua fei. 

Die an und für fih nach Obigem ausgefchloffene Verbindlichkeit für e. einzuftehen 
famı begründet werben durch außbrüdlihen Vertrag, z. B. den Verſicherungsvertrag. Sie 
entſteht gefeglich fir den morofen Schuldner, bei eigenmächtiger Befigergreifung fremder 
Sachen, Überhaupt bei dem mit Verſchulden verbundenen Zufall (c. mixtus), Bis zu 
einem gewiffen Grade haften für den Zufall die nautae caupones stabularii aus dem 
receptum: mir vis major fällt nidt in den Bereich ihrer Haftverbindlichkeit. 

Das Preuß. R. gründet fi auf den Sag: c. sentit dominus, 8 erflärt nicht 
blos die einfeitigen, ſondern auch die zweifeitigen Verträge für aufgehoben, wenn bie Er- 
füllung des Vertrages durch Zufall unmöglich wird. Die Gefahr der Verſchlechterung 
trägt bei einfeitigen Verträgen der Gläubiger, bei zweileitigen der Schulbner, der Gläus 
biger hat das Recht des Rücktritt. Muß hiernach eine bereits erhaltene Leiftung zu= 
rüdgewährt werben, fo geihieht das nach den Grundfägen von der Zurückleiſtung des 
redlihen Beſitzers, an Stelle geleifteter Handlungen ift deren Werth zu erjegen: — Das 
Sãchſ. Cie. GB. läßt Denjenigen, ber vom Zufall betroffen wird, und fonft als Regel, 
wie das gem. R, den Gläubiger die Gefahr tragen. — Nach dem Oeſterreich. GB. 
fol der Zufall Denjenigen treffen, in deſſen Perſon oder in deſſen Vermögen er ſich 
ereignet. Auch der C. civ. geftattet vegeli feinen Anſpruch auf Grund der zu= 
fälligen Unmöglicteit oder Verſchlechterung einer Leitung, die Gefahr geht in der Regel 
durch den bloßen Vertragſchluß auf ven Gläubiger über, aufer im Fall verzögerter 
Uebergabe, und zwar felbft bei dem Verkauf von Grundftüden, bei denen der Vertrag das 
Eigenthum nicht überträgt. Beim Miethövertrag hebt caſueller Untergang des Object 
den Bertrag auf, Deterioration begründet ein Nüdtrittsrehts. 

Nach dem Vorgang der Part. Gfgb. in einzelnen Fällen wird gegenwärtig dem Ver— 
nehmen nad für den Nd. Bund ein Geſetz vorbereitet, nach welchem die Haftung der 
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ram causa, welde der mit einen Vermächtniſſe Onerirte dem Honorirten auf deſſen Be— 
gehren Leiften muß. Co ferner die cautio muciana, welde der unter einer negativen 
Foreftatiobetingung bonorirte Vermächtnißnehmer, welcher noch pendente conditione das 
Vermãchtniß bekommt, dem Erben dafür leiſten muß, daß er im Falle des Zumiderhan- 
delns, das Vermächtniß cum omni causa veftituiren wird. — Des Näheren zu behandeln 
it hier die Sicherheitsleiftung wegen zukünftigen Schadens, cautio 
damni infeeti, 

1) Die Verpflichtung zur Leiftung diefer C. fegt voraus drohende Gefahr eines 
Schadens, und zwar von einem Örundftüde (von Boden, Bäumen, Bauten, Anlagen, 
Werken, Vorrichtungen) und fir ein Grundftüd, nicht für Perfonen oder bewegliche Sa⸗ 
den, welche fi etwa auf dem Grundſtucke befinden können. Ferner wird ald Grund 
ter Echadensandrohung vorausgeſetzt die nicht durch die Natur felbft, fondern durch 
Menſchenhand, wenn auch nur wegen Verfäumung der erforderlichen Reparaturen, vitiöfe 
Beſchaffenheit des Grundftüde, und es fol auch nur derjenige Schaden berüdjihtigt wer= 
den, welder als wirkliche Folge einer ſolchen vitiöfen Beſchaffenheit erfheint, alſo wicht 
derjenige, welcher durch Handlungen dritter Perfonen oder durch unvermeidliche Natur— 
gemalt zugefügt morben if. 

2); Verpflichtet zur Cautionsleiftung ift vor Allen der Eigenthlimer des gefahrbro: 
henden Grundſtücks; fodann der redliche und aud der unredliche Vejiger ; ferner jeder 
Inhaber des Grundftüd® in Folge dinglichen Rechts, Emphyteuta, Superficiar, Ufufruc- 
tuar, Pfandgliubiger. Ebenfo noh Unternehmer von Werten, Anlagen u. dgl. auf öffent» 
lichem Grund und Boden, ſo an öffentlichen Wegen, Fluſſen u. |. m. — Die Verpflich— 
tung ift eine ſubjectiv alternative, fo daß die Xeiftung durch den einen Verpflichteten die 
Uebrigen befreit. Mehrere Miteigenthümer find verhältnigmäßig nad) ihren Antheilen 
verpflichtet. 

3) Berechtigt die C. zu fordern ift Jeder, welcher bei der drohenden Gefahr ein 
Intereffe hat, ſoweit dieſes Intereſſe reiht: der Eigenthitmer des bedrohten Grund— 
ftüd8, Die Inhaber von dinglichen Rechten an demfelben, endlich auch blos obligatoriſch 
berechtigte Inhaber, der Miether oder Pächter, der Käufer nach gefcehener Tradition ; 
nicht aber Derjenige, welder im gefährdeten Grunbftüde blos ab- und zugeht oder Hand- 
(ungen vornimmt. Ob aud) der redliche Beſitzer, ift controvers. — Die Berechtigung 
bört auf, wenn der Berechtigte bereits durch ein anderes Rechtsmittel genligend gededt 
it, weshalb Miteigenthümer, Miether und Vermiether u. dgl. Die C. von einander nicht 
wohl fordern fönnen, obſchon dieſelbe zwiſchen Eigenthümer und Uſufructuar zuläffig 
ſcheint. Uebrigens lag hier Vieles im freien Ermeljen des Prätors. Der Anträger muß 
den Calumnieneid ſchwören. 

4) Der Berpflichtete muß verſprechen, allen binnen einer beſtimmten Friſt eintreten= 
den Schaden ter vorermähnten Art vollftändig, jedoch mit Ausſchluß von Luruögegen- 
ftänden, zu erjegen. Bon Anderen als dem Eigenthümer und dem redlichen Befiger wird 
Stellung von Bürgen verlangt. Die E. wird erneuert, wenn nad Ablauf der Frift der , 
Schaden zwar nicht eingetreten, die Gefahr aber noch vorhanden ift. Wenn abſichtlich 
feine Friſt beſtimmt ift, gilt die C. ein für allemal; wenn inthümlic, fann der Vers 
pflichtete nach Ablauf der ortsüblichen Zeit auf Entbindung antragen. Die Klage aus 
ver . geht auf Die Erben des Verechtigten über und gegen die Erben des Cavirenden. 

5) Weigert fi) der Verpflichtete die C. zu leiſten, fo wird nad Ablauf einer vom 
Prätor gefegten Friſt der Berechtigte durch richterlihe Verfügung in den Befit, in der 
Regel des ganzen gefahrbrohenden Grundſtücks, eingemiefen, ohne zwar ben Berpflichteten 
daraus zu verdrängen, aber custodiae oausa, nämlich fo, daß der Verpflichtete „den 
missus neben ſich betiniven und cuftodiren laffen muß‘, diefer alſo jetzt auch befugt ift, 
tie nöthigen Reparaturen felbft vorzunehmen. Dies ift die ſog. missio ex primo de- 
ereto, welche dadurch aufgehoben werden kann, baß ber Verpflichtete die C. in der nun 
mehr gehörigen Art leiſtet, alfo mit etwaiger Vermehrung der Koften. Sonft erfolgt, 
nach angemeffener Frift und causa cognita, eine zweite Beſitzeinweiſung, missio in pos- 
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x secundo decreto, welde Verdrängung bes Berpflichteten und Uebergag 
dechten (Eigenthum, Üfenpiondbefig, Ausübung des Nießbrauchs, Emphpeik, 
auf den Eingewiefenen zur Folge hat. Mehrere Eingewiefene werden Eigen 
w. zu arithmetiſch gleichen Theilen. Im Falle von Wiberftand feitens det 
ſtehen dem Berechtigten die gewöhnlichen Rechtsmittel zu, womit beim Ci: 

chadens eine actio in factum concurrirt, auf fowiel, als der Verpflichtete 
würde, wenn er cavixt hätte. Der Berpflichtete fann fid) aber durch Dere⸗ 
ʒrundſtucks liberiren. 
am die Cautionsleiſtung nicht verlangt worden iſt, und Schaden eintritt, iſt u 
ob die Verſäumniß mit oder ohne Verſchulden des Berechtigten ftattgefun: 
m erfteren alle hat er nad) der im Juſtin. R. recipirten Anficht ein Re 
an ven herübergefallenen Trümmern. Im andern Falle aber wird ihm eine 
autionsleiftung für Vergütung des bereit8 erfolgten Schadens (de damno 
gewährt, welcher ſich der Verpflichtete durch Dereliction entziehen fan. 
wenn das Cautiondbegehren Beim Cintritte des Schadens bereits anhängig 
dem Bade dem Richter auch freifteht, ſogleich eine Klage in factum auf 
6 zu geben. 
in Jemand kraft einer ihm zuftehenden Befugniß, z. B. kraft einer Seroitut, 
Grund und Boden Etwas, z. B. Ausbeſſerung eines Weges u. dgl, ver: 

arf der Eigenthümer des Grundftüds ihm dieſes Vornehmen fo Lange unter: 
c fir Erfat des dadurch entftehenden Schadens C. geleiftet hat. 

Quellen: Bangerow, $. 678. Keller, $.162. Heffe, Die cautio dam | 
ig 1838). ©roh, Ueber bie gention 1 mega zutfinftigen Schadens. Münden is 
im Ar. für civil. vraris XX fer, im Ard. für pract. Rehtewif). 
2. de damno infecto, vn Ro stipulationibus praetoriie. C. IL, 57. 

o. Rivier. 

onen imCivilproceß find beſtimmt, entweder eine Partei gegen ben Nachtheil 
wer ihr auß ber Procekführung der andern erwachſen könnte, oder eine Unbilig: 
ichen, welde ein ſchlechthin geſprochenes Urtheil zur Folge haben würde. Tie 
der erfteren gehört zur Proceßleitung, die ber legteren zur Urtheilsfällung. 
werben fachlich ſchon von den Römern unterfchieden, ſprachlich aber mit dem: 
n als cautiones iudiciales bezeichnet. 1. 1. 8. 1. D. de praet. stip. 46. 
. I de div. stip. 3. 18. Im Einzelnen gehören zur erften Claſſe felgende, 
von Ceiten de8 Beklagten zu leiſtende. ni im Legis-Actionen= und im 

refſe mußte der Beklagten fein Erſcheinen im nächſten Term vor dem Magiftrat 
haft (vadimonium) ficerftellen, wofür auch wohl die Bezeichnung enutio | 
ordinando) sisti Üblih war. In den Pandecten aber ift ftatt deſſen eine 

> iudieiosisti eingeführt, durch welche der Veflagte fofort bei Zuftellung der 
ich verpflichtet, in dem vom Slläger bezeichneten Termine vor Gericht zu cr 
den Proceß bis zum Enburtheil fortzuführen. Tit. D. qui satisdare cog 
53.0. 3.8.1. Diefe E. erſetzt zum großen Theile zugleich eine zweite, 

id) geweſene nämlich die ce. iudicatum solvi. Eine folde war im 
bei ben actiones in rem zu demſelben Ziwede vorgefhrieben, welchen früher 

is actio sacramento die praedes litis et vindiciarum und dann bei der 
ponsionem die stipulatio pro praede litis et vind. erfüllt hatten: näm | 
Kläger für den Fall feines Sieges die Herausgabe der Sache nebſt Früchten 

ellen. Und zwar umfaßte jene c. iud. sol. hauptfählich zwei Punte: | 
ndenda und de iudieato solvendo. Bon diefen beiden ift mum aber ki 
r erftere im der neuen c. iudicio sisti aufgegangen, und ber Iettere fell 
efondern c. iudicatum solvi nur nod dann verbirgt werben, wenn der 
beweglicher Sachen belangte Verflagte eine verdächtige Perfon it. pr. bis 
satisd. 4. 11. Endlich in der Pragis des gem. R. wird zwar nicht 
iudicio sisti (de iuri parendo), fondern aud die c. iudie. solvi ki 
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allen Gattungen von Klagen angewendet; im einzelnen Falle iſt aber die Auferlegung 
der einen, wie der andern, davon abhängig, daß der Kläger einen beſtimmten Grund des 
Verdachtes beſcheinige, und zwar bei der erſteren dahin, daß der Beklagte durch perſön— 
liche Entweichung ſich felbft dem Gerichtözwang, bei der legteren, daß er durch Beleitigung, 
der Zahlungsmittel fein Vermögen ver Erecution zu entziehen drohe. Wegell, Syſtem 
des rd. Civ. Pre. 8. 30. S. 287. 289. Im Preuß. R. ift die o. ind. sisti ab- 
geſchafft, Die cautio iud. solvi in der Lehre vom Arreft aufgegangen $. 14. 4. GO. I. 
21. Eine andere Beranlaffung zu E. bietet die proceſſualiſche Vertretung des Bellagten. 
Im Röm. R., wo der Vertreter dominus litis wurde, brauchte der Kläger ſich mit einem 
jolchen nur einzulaflen, .wenn ihm entweder der gegenwärtige Verklagte felbjt ober in 
deſſen Abweſenheit der Vertreter c. iudicatum solvi leiftete. Und bei dinglichen 
Klagen konnte er außerdem noch eine c. ratam rem dominum habiturum esse 
fordern, weil ihm bier immer die Möglichkeit drohte, nach Erlangung des Streitgegen- 
fanded aus der Hand des Vertreters nunmehr vom Bellagten felbft auf Rückgabe deſſel⸗ 
ben belangt zu werben. Gai. IV. 101. 88. 1. 5. J. de satisd. 4. 11. 1. 40. 8. 2. 
D. de proc. 3. 3. Allein im heutigen R., wo die Handlungen eines gehörig Legitimirten 
Bertreter8 immer ebenjo wirken, wie diejenigen des Vertretenen jelbft, bedarf e8 jener C. 
nur noh Mm Ermangelung einer Legitimation. Thne eine ſolche darf die Vertheidigung 
des Beklagten auch beute noch von jedem übernommen werden. 1. 33. $. 2. D. de proc. 
Schlayer, in Linde's Ztſchr. N. F. I. ©. 303. Im diefem Falle muß dann bei 
allen Klagen c. iud. solvi und bei dinglichen auch c. de rato geleiftet werben. In gleicher 
Weiſe verlangt das Preuß. R., welches in Fällen, wo Gefahr im Berzuge ift, Fremde 
zur Bertretung zuläßt, von dieſen C. 8. 26. A. G.O. I. 3. 

B. €. des Klägers waren dem älteren Röm. R. unbefannt und find zwar von Juftintan 
eingeführt, ſpäter aber durch die Praxis wieder befeitigt worden. Dagegen ıft durch das Can. 
R. beftimmt worden, daß der Kläger, ber einen von ihm ausgewirkten Termin verfäumt hat, 
mit feinem nächften Ladungsgeſuch nicht eher gehört werben foll, al8 bis er für die aus 
einer etwa erneuten contumacia erwachſenden Koften Sicherheit beftellt hat. c. 1 in VI. 
de dolo et cont. 2. 6. Dies ift die jog. c. de lite prosequenda, weldhe auch von 
Amts wegen gefordert werden Tann. Diefelbe gilt auch im Preuß. R. 8. 20. U. 
OT. I. 20. Noch weiter greift die durch die Praris üblich gewordene c. pro ex- 
pensis d. 5. eine Eicherftellung, welche der Beklagte in allen Fällen, wo ſein eventueller 
Anſpruch auf Kofteneritattung gefährdet erfcheint, mittelft einer dilatoriichen Einrede vom 
Kliger fordern kann. Ein Hauptfall ihrer Anwendung liegt vor, wenn der Kläger ein 
Ausländer if. K.G.O. von 1555 III, 49 8. 8. In dieſem Falle kann nad) Preuß. 
R. der Beflagte fogar die Einlaffung auf die Klage vorläufig ausfegen. 8. 5. Verordn. 
v. 21. Juli 1846. Indeſſen ift fie keineswegs auf diefen Fall beſchränkt. 8. 1.4. G.O. 
1. 21. Unter einer Vorausſetzung nimmt der Kläger zugleich die Stellung eines Beklag⸗ 
ten ein: nämlich wenn gegen ihn eine Widerklage erhoben wird. Tür dieſen Fall ver- 
fieht es ſich von jelbft, daß auch auf ihn die oben unter A. entwidelten Regeln Anwen⸗ 
dung finden und er unter Umftänden zu einer c. ind. solvi, möglicher Weiſe auch) 
aner e. ĩudicio sisti genöthigt werden fanı. Manche nennen ſolche C. des Wider: 
beffagten auch pro reconventione: Wetzell 8. 30. ©. 290. Allein eine eigen- 
thümliche Bedeutung gewinnt diefer Name nur dann, wen man darunter mit Anderen 
Bayer, Borträge 8. 33) die im Sächfifchen Pre. vorfommende C. verfteht, durch 

welhe der Kläger dem Bellagten dafür Sicherheit zu gewähren hat, daß er fih nad 
Erledigung des erften Procefies zur Verhandlung der Widerklage vor demſelben an fi) nicht 
competenten Richter ftellen werde. Außer in diefen Fällen fann der Kläger aud) noch in 
der Trecutionsinſtanz zur Etellung einer C. (de restituendo) veranlagt fein: nämlich 
wenn er ein ihm günftiges Erfenntmiß entweder vor Eintritt der Rechtskraft (3. B. bei 
Einlegung der Revifion oder in fchleunigen Sachen) oder troß einer wider ihn anhängig 
gemachten Prinzipal-Intervention zur Vollſtreckung bringen will. Näheres |. ın den betr. 
At. Endlich wird auf Seiten des Klägers noch durch eine Vertretung deſſelben eine C. 
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eine cautio de rato ſowohl nach Röm als nach gem. R. in 
n, wo das Recht zur Vertretung nicht ſogleich bei der Slaganftellun 

1. 1. C. de proc. 2. 13, und nur der Unterſchied beftcht, va 
mann, fondern nur beftimmte Perfonen ohne Vollmacht zur Ber: 
n. — Einfacher geftaltet ſich die zweite Claſſe der E., welde mit 
ammenhängt. Im Röm. R. mufte zunädft der Beklagte zur 
ingehalten werden, wenn bie fofortige Befriedigung des Klägers 
8 aber deſſen Anfprud; durch die kurze Proceiverjährung mit dem 
r 1.9.8 5.1. 14.8. 11. D, quod met. cau. 4. 2. 1.18. 
. 7.1.12 D. si serv. vind. 8. 5. Dabin gehören bie c 
o, de non amplius turbando. In allen diefen Fällen wird aber 
ng der Execution, durch Strafandrohung oder auf ähnliche Weil: 
jene zur Erzeugung eines neuen Anfprucs für den Släger be 

iſſe zur Sicherheit des Beklagten dienende C. auch Heute noch im 
eſelben beruhen durchweg darauf, daß ein fpäterer Umftand ir. 
‚fen Eintritt der gegenwärtige Anfprud des Kläger wieder rüd: 
ürde. In einem folden Fall fann der Beflagte mittelft exe. doli 
iner Seite eine C. des Klägers für eventuelle Rückerſtattung de 
do) verlangen. So namentlid bei der Verweiſung iliquider Ein: 
B, bei der Verurtheilung eines Schuldner zur Zahlung an ven 
MS Mittel zur Leiftung diefer Pre.-C. waren bei den Römern 
7 D. de stip. praet. 46. 5. Fiscus und Gemeinden kounten 
rechen, Grundbefiger mit c. iuratorin abfinden. Daran bat 
dert, daß es Pfand der Bürgſchaft gleichſtellt, Grumdbefiper von 
alle, welche ſich zur Leiftung einer Real-C. eidlich aufer Stan 

n zuläßt. Der Antrag auf Cautionsleiftung kann bei Eintritt ihrer 
‚ftellt werden. Die Verhandlung wird entweder mit der Hau: 
nmariſch geführt. Der Richter entſcheidet über Art und Größe 
Ixtheil finden die gewöhnlichen Rechtsmittel ftatt. 

Zitel der J. IV. 11 de satisdationibus. D. Il. 8. qui satis- 
5, de praetoriis stipulationibus u. XLVI, 7, iudicatum solri 
den C. in Eiv.Pre. im Linde’s Ztſchr. für Eivilr. u. Pre. u IX 

n auch imStrafprocenvon Manden al Siherungsmittel 
: aufgefaßt, wo man dann auch Verhaftung, Durchſuchung, Nude 
‚oder rechnen kann. Im Siune der Beftellung einer Sicherheit 
ftung oder Verlegung übernommener Berbindlichfeiten ift ihr Gebier 
iefer Art fennen die Rechte verfdjiedene, fo die C. des Sequeſiers 
me, die altdeutfche Urfehde-C., die franzöfifchen C. für den Hall 
Saffationdinftonz, die C. des Anflägers, welche das Nm. R. für 
ge, die P.G.O. für Schmad, Schäden und Koften des Angetlagten, 
Str. Pre.D. für die Gerihtöfoften vom Privatankläger forkm. 

von allen ift die C. des Belhulbigten zur Abwendung eder 
der Unterfudungshaft. Das Röm. R. behandelt fie ale 
it e8 aber dem Richter, fie bei den ſchwerſten Verbrechen auszu: 
r Leiftung ift vegelmäßig Bürgſchaft, daneben Pfandgebung; Un: 
zu juratoriſcher E. gelaffen. — An das Röm. N. hielt fih ter 
8. Die Geſtattung aber der Colluſionshaft, Die nicht megen bereitẽ 
m blos möglicher Collufionen verhängt und fortgefegt wurde und 
ſchriftlichen Verfahrens ohne Ende war, ließ die Freilaffung gegen 
Die preuß. Crim.O. erweiterte die €. zu einer c. judieio sisti 
B ihre Geftellung durch Bürgen zu, Überging aber die juratoriſche 
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veiſtung, um bes Eides willen vermuthlich fie verwerfend. Erforderniß iſt, daß der Ver— 
luſt der C. als ein empfindlicheres Uebel für den Beſchuldigten ſich darſtelle, wie die zu 
ermartende Strafe, und ſie iſt deshalb insbeſondere bei drohender dreijähriger Gefängnig- 
ftrafe unzuläffig, der die heutige Praxis das Verbrechen im e. €. fubftituirt hat. Aus- 
chließungsgrund ift auch Die Möglichkeit von Collufionen. Die Str.Pre.T. von 1867 
ift den gleichen Principien gefolgt, ſchließt indeß auch die Beſtellung durch dritte Perfonen, 
um fo mehr alſo durch eidliches ober einfaches Gelöbniß, aus. Wiederum aber, gegen 
das franz. R. gehalten, zeichnet ji bie preuß. Gigb. dadurch aus, daß fie auch bei 
äner Verweiſung vor's Schwurgericht von der Verhaftung abzufehen geftattet. — Die 
badiſche Str.Pre.D. bezeichnet Die C. als c. judieio sisti, berechnet aber ihre Höhe, 
als wenn fie aud c. judicatum solvi wäre. Sie geftattet fie nicht, wo Collufionen zu 
keiorgen find. Der Beſchuldigte kann Freilaffung gegen C. ferdern, fofern er nicht drin 
gend eines Verbrechens verdächtig ift, bei welchem die zu gewärtigende Strafe drei Jahre 
Zuchthaus überfteigt. Selbft aber, wo eine noch höhere Strafe zu erwarten fteht, darf 
die Rathe= oder Unfloge-Nammer die Annahme der C. verfügen. — Im franz. R. 
find die feitherigen Beftimmungen des C. d’instr. durd ein milderes Gef. v. I. 1865 refor— 
mirt worden. Öegenüber der Ordonnance de prise de corps bei Verweiſung vor die 
Jury iſt freilich auch jet noch feine Abwendung der Haft möglich. Dagegen dürfen 
Inftructiondrichter bzw. Gericht eine proviſoriſche Freilaſſung unter der Auflage, ſich jeder 
Zeit zu geftellen, gegen oder ohne E. (de judicio sisti et judicatum solvi) verfügen. 
In correctionellen Sachen darf der angefefiene Beſchuldigte, fofern er nicht ſchon früher 
wegen Verbrechen oder mit mehr wie einjährigem Gefängniß beftraft ift, fünf Zage nad 
feinem Berhör die vorläufige Freilaſſung fordern, wenn die vom Geſetz auf das Vergehen 
xdrohte Strafe weniger wie zwei Jahr Gefängniß beträgt. Diefe Beſtimmungen, zu 
tenen noch mancherlei fonftige Schranfen hinzukommen, laſſen das heutige franz. R. 
noch keineswegs ale milde erſcheinen, und die auf zehn Tage beſchränkte Interdietion de 
communiquer ift von geringer Bedeutung, da fie nach ihrem Ablauf ſtets wieder erneuert 
werden kann. Dennoch ift die Intention des erwähnten Gefeges, die dem Staate jo 
feftipielige, wie für den Beſchuldigten drückende Collufionshaft zu mindern, ein anerfennend- 
werther Fortſchritt. Die revibirte ſächſ. Str. Pre.D. ift dem franz. R. hierin nicht 
gefolgt. Davon abgefehen, erfcheinen ihre leitenden Grumbfäge als ebenfo human, wie 
ſachgemãß. Das freiefte richterliche Ermeſſen entſcheidet über die Abwendung, wie über 
die Aufhebung der Haft, ohne oder gegen Sicherheitäbeftellung bzw. Yeiftung eines Hand— 
xlöbniſſes für die Eiftirung auf Erfordern. Der Bruch des Handgelöbniffes ift mit 
Ztrafe bedroht, die Sicherheitöbeftellung erfolgt durch Berpfändung, Tepofition oder Zahlungs- 
werpflihtung. Der Beſchuldigte, wie dritte Perſonen für ihn, werden zur Sicherheits- 
beitellung zugelaffen. — Benugung der Freiheit zur Begehung neuer ftrafbarer Hand- 
Lungen oder zu Erjchwerung der Unterfuchung führen nad} allen Rechten zur Wieververhaftung ; 
Flucht oder Ausbleiben auf Vorforderung laſſen die E. verfallen. Doch enthält auch be 
züglich des Verfalls der C. die ſächſ. Str Pre DO. bemerfenswerthe Erleichterungen zu 
Gunften des Bürgen, wie des Beſchuldigten. 

Zuellen: 1. 1. 3. D. 48, 3. 9.6.2. 4. 12-15. 181. — C. d’instr. a. 91. 94. 113 ss. 

Fit: Ruborff, ie Rehregeid, 8b. 2. 8.131. Geib, Geſch. d. rim. Crim Pre. ©. 119. 
297.561. Duiftorp, Grbf. b. Peinl. R. S. 645 f. Bland, Str.Berf. $. 91. 96. Zahariä, 
Str. Bre. Bd. 2,9. 94. Hödfter, Kranz. Str.Berf. $. 81 ff. Löwe, Preuß. Str.ßre ©. 197. 
Dalde, Entw. einer Brc.O. f. Preuß. ©. 15. — Schwarze, Comment. 3. Sächſ. Str.Pre.D. 
2.0. D. Heine, R. d. Unt. HM. ©. 35. Sonntag, Caution im Step 

\ 8. BWieding. 

Cenfuren (censurae oder poenae medicinales) find im Can. R. biejenigen 
Nachtheile, welche zur Sühnung des Bruches der äußeren Rechtsordnung zugefügt werben, 



— — 
Cessio bonorum. 

nicht dieſe Suhne, fondern die Beſſerung des Schuldigen ift. 
t. 473, wo die einzelnen für Paten und Geiſtliche vorkommenden 
nachdem das Recht den Eintritt derjelben ohne meitered an bie 
andlungen nüipft, alfo die Nachtheile ipso iure oder ipso facto 
der diefe erft durch formell gültiges, richterliches Erkenntniß ver: 
terfcheidet man censurae latae sententiae oder censurae feren- 
den erfteren Tann aber infofern ein richterliches Erkenntniß 
flattgefunderien Eintritt der Cenſur öffentlich conftatirt und mi 

virft. Die Verhängung der €. kann nur von bem mit einer Telk- 
trauten, kirchlichen Oberen, d. h. für die Regel vom Biſchof und 
verhängt werben. Die Aufhebung der C. (absolutio) fteht dem 

1; fonft ift allein der firdliche judex competent, melder fie ver: 
3 innere Gebiet des Gewiſſens, pro foro interno, nicht für die 
g des Individunms, pro foro externo, fann jeder Beichtrater 

Todesgefahr, abfolviren. Die absolutio fann ertheilt werder 
er ad cautelam d. 5. nur vorſichtshalber, wenn es zmeifelbaft 
ıe sententiae eingetreten ift oder nicht; ober ad reincidentiam. 
3 wenn das für bie einfache Abfolution Nothwendige, bisher mit 
!6 einer beftimmten Friſt erfüllt wird, die C. ohne Weiters 

Traet. de censuris ecclesiaatieis in Opp.; Münden, das tan 
Rn und Neuß 1866. 2 ©. ©. 156 f.; Rober, ber Kirhenbun. 
Kober, die Suspenfion ber Kirdenbiener. Tübingen 1562. 

P. Dinſchius. | 

Eingeführt durch eine 1. Julia de cessione bonorum (von Augu: | 
tm. R., — gegenüber einem einzelnen, wie mehreren Gläubiger — 
cgerichtliche Erklärung des Schuloners, fein Vermögen zur Befriedigung 
ı wollen. Die Annahme der Geffion, Die der Kaiſer den Gläubigen 
t Zulaffung oder der Indultögemährung aufnöthigte, wie auf ein: 
torifche Verfahren beim Andringen der einzelnen Gläubiger hinaus 
ng der Missio oder Annahme), führte zur Missio in bona urd 
© daß der Schuldner, feine Mitleidswitrdigkeit vorauegefegt, ver 
verbundenen Infamie, wie von der Perfonu‘-Erecution befrät 

ie Wohlthat der Competenz genoß. — Im gem. R., bad ti 
a C. b. recipirt Bat, erſcheint ſie als Veranlaſſung des Sonaniei 
2). Als ſolche ift fie, wie insbeſondere Schmid betont, nur Ki 
it von Gläubigern möglih, und das Vorhandenſein diefer Cr: 
ich dann won Bedeutung, wenn ein einzelner Gläubiger durd die 
iner Special-Egecution inhibirt werden fol. Nehmen ſämmilide 
Ceſſionsantrag an, fo wird Concurs verfügt. Beſteht aber unter 
agt es fih, — die Erforderniſſe der C. als vorhanden angenen: 
Theil die Majorität der Forderungen beſitzt, und den Gegnern durd 
Annahme und Moratorium die Annahme aufzudringen vermag. 
vag verworfen, was auch beim Mangel der Erforderniffe mins 
fung kann fpäter Concurs nur auf genügend begründeten Antrag 
t werben. — Die hannoverfhe Bre.D,, die auch bie Con: 
fällige Befreiung von Berfonalgaft mit ihr verbindet, laßt auf 

des Gebenten den Coneurs ohne Gehör der Gläubiger ertennen. 
reichiſche Conc. O. die ftatt der Competenz, deren Gewährung 
mtät_ der Schaden Teidenden Glärfbiger dependirt, den Schuldner 
en Erwerb durante concursu verweift. — 
ıD. verwirft die C. b.: die Inſolvenze des Schuldners 
ausfegung für den Concurdantrag eines Gläubigers, beim Kauf: 
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mann für die Concurseröffnung. Die Competenzwohlthat iſt durch C. b. nicht bedingt, 
und Verhaftung und Infamie kommen nicht als Executionsfolgen, ſondern als Strafen 
in Betracht. ” 

Das franz. R. unterfcheidet zwiſchen freiwilliger und gerichtlicher C. b. Letztere, 
die nicht zum Concurs, fondern zur Srecution führte, gewährte nur Befreiung von der 
Perſonalhaft, ein Motiv, das fett Aufhebung diefer Haft gegenwärtig hinfällig geworben ift. 

Quellen: Tit. D. 42, 3. Tit.C. 7, 71 (arg. 1. 8.) Reichsabfch.- Anfang v. 1671, Nr. 10. — 
Hannov. Pre.O. v. 8. Nov. 1850. 8. 607. 655. — Defterr. Koncd. v. 26. Dec. 1868. 
6.5.62. — Preuß. Conc.O. v. 8. Mai 1855. $. 162. 321 ff. — A.G.O. Thl. 1. Fit. 48. 
39. 50.5.4. — Nd. Gef nv. 29. Mai 186%. — C. civ. a. 1265 ss. C. d. proc. a. 895 ss. 
C. de com. a. 541. Loi du 22. juill. 1867. 

Lit.: v. Betbmann-Hollmweg, gem. Civilpre. ®b. 2. ©. 547. 667. 687. Bb. 3. 
2.36. — A. E. I Schmid, $ 216, Not. 11-13. Windfheid, Pand. $. 266. — 
Koch, 8. 456. Sonftige Lit. f. die Art. über Concurs, Conc-Gründe, Eonc-Berf. 

K. Wieding. 

Ceifton im Allgemeinen ift jede Abtretung eines Rechts. Im e. ©. verfteht man 
Darunter den Nechtsact, durch welchen ein Forderungsrecht von dem Gläubiger auf einen 
Andren übertragen wird. ‘Der übertragende Gläubiger heißt Gevent, der ermerbende 
Geffionar, der Schuldner debitor cessus. Weber diefen Begriff, und mithin über alle 
Conſequenzen veflelben herricht Streit. Während die herrihende Meinung nah Mühlen- 
bruchs Borgang die Möglichkeit Des Uebergangs des Forderungsrechtes felbft auch für 
das Heutige R. Teugnet, vielmehr den Standpunft des fpäteren Röm. R., daß nım 
die Ausübung der Forderung (actio) übertragen werden könne, fefthält (Puchta, 
Kunge, Schmidt), wird die C. von der neueren Lehre im Anfchluß an die feit der 
Gloſſe von den Praktikern der letzten Jahrhunderte anerkannte und im deutlichen R. 
begründete Auffajlung als die Uebertragung des Rechts felbft (der obligatio) anerkannt. 
(Dellbrüd, die Uebernahme fremder Schulden 1853. Windſcheid, in frit. Ueber- 
au I. ©. 27. Bähr, Jahrbb. f. Dogmat. 1 ©. 351). — Die E. kann durd 
Willenserflärung des Gedenten, durch richterliche Verfügung und durch gefeßliche Vorſchrift 
erfolgen. — Im erften Fall ıft, fofern fie micht durch letztwillige Erklärung erfolgt 
(nomen legatum), Annahme des Ceſſionars, wenn audy nur ſtillſchweigende, erforderlich. 
Der Grund der Uebertragung kann fo mannichfaltig fein, wie der Rechtsgrund jeder Ver— 
mögenszumendung, 3. B. Kauf, Schenkung, Beftellung einer dos; außer einem derartigen 
Rechtögefchäft bedarf es eines befonderen Uebertragungsactes nicht, doch ift der Cedent 
dem Ceſſionar auf Verlangen zur Abgabe einer ihn dem Schuldner gegenüber legitimirenden 
Erflärung verpflichtet. Ob insbefondere bei den Kauf in derfelben Weile, mie bet dem 
Sachkauf der Eigenthumsübergang, der Uebergang der Forderung abhängig fer von ber 
Zahlung oder Creditirung des Kaufpreifes, iſt beftritten und mit Puchta für den Fall 
zu verneimen, daß die Abficht des Cedenten, die Forderung fofort zu übertragen, deutlich 
fund gegeben ift (Buchner, Arc. f. prakt. Rechtsw. V. 6. 161. Hoffmann, dal. 
S. 182). Je nach dem Rechtsgrund der C. ift die Haftung des Cedenten für Die Eriftenz 
und Realifirbarteit der Forderung verſchieden, für keins von beiden haftet er 3. B. bei 
der Schenkung. (Schliemann, die Haftung des Cedenten). — Durd den Richter 
wird C. bewirkt um Theilungsurtheill oder in einem auf Verpflichtung zur C. direct ge- 
richteten Urtbeil — Geſetzliche Beftimmung ift nur in einzelnen Fällen Grund der 
C. ‘og. cessio necessaria). Die früher aufgeftellte Negel, daß der geſetzlich begrlindete 
Anſpruch auf E. dieſe ſelbſt in allen Fällen erfege, wird mit Recht beftritten (Zaun, 
Arch. f. prakt. Rechtsw. N. F. I. ©. 11. 113. Zimmermann, Zetihr. f. Civ. R. 
u. Pre. N. F. XV. S. 102). — Die Wirkung ber ©. ift, daß der Geffionar Gläubiger 
wird; beftritten aber iſt, ob ebenfo der Gedent durch die C. fofort aufhöre Gläubiger 
zu fen. Auch außer denen, welche die Uebertragbarfeit des Forderungsrechtes über- 
haupt Teugnen, behaupten Einige, daß bis zur Benachrichtigung des Schuldnerd von ber 
C.durch' den Ceſſionar (jog. Denunciation) der Gedent neben dem Gelfionar verfiigungs- 
berechtigter Gläubiger bleibe, und erft durch dieſe der Tradition ähnlihe Inbefignahme 
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öffentlicher Urkunde. Eigenthimlich ift ihm ferner, daß der Cedent felbft bei übernom- 
mener Garantie nur zum Belauf des Geffionspreijes haftet, daß der Schulbner fich von 
einer cedirten flreitigen Forderung durch Zahlung des Geffionspreifes und der Koften 
befreien, und bei C. einer Erbſchaft jeder Miterbe den Ceffionar durch Zahlung des Preifes 
ausfaufen kann. 

Lit.: Mühlenbruch, Die Lehre von d. ©. der Forderungsr. 1817. II. Aufl. 1836. 
Puchta, in Weiske, Rechtslexikon II. ©. 636. Kunke, Die Obligation u. Singularfuc- 
ceffion des Röm. und heut. 8. Schmidt, Die Grunblehren der C. receni. v. Bechmann, 
in d. keit. Bierteljahrsichr. Bd. 10. Heft 2. (D. XVII. 4. C. IV. 39 de hereditate vel ac- 
tione vendita, Pr. ALR. I. 11. $. 376-444. Sächſ. Eiv.G.B. 8. 953—975. C. eiv. a. 1689— 
1701. 841.) A. ©. Schulke. 

Charonda® (Sharon, Caron), Ludovicuß, geb. 1538 zu Paris, war 
Barlamentsaboocat und farb 1617. 

Er fhrieb: 77&9avwr f. Verosimilium libri III, — Pandectes du droit francais. — 
Aeponses du droit frangais. 1612. — Er gab das Corpus juris mit Noten, den Code Henry, 
la Pratique de Lizet u. Jean Boutilliers somme rural (f. ®b. I, S. 201) verbeflert 
eraus, — Ferner: Le grand coutumier de France. 1598; — cout. de Paris, 1598; — 
pera. Paris 1637. Teihmann. 

Chartepartie (Sertepartie; franz.: charte-partie, police d’affretement; 
engl.: charter-party — wahrſcheinlich von charta partita, weil jeder Contrahent früher 
die Hälfte der Urkunde erhielt) beit der fchriftlihe See-Fradtvertrag überhaupt, 
m engeren und gewöhnlichen Sinne der fehriftlihe Vertrag, wodurch ein Schiff im 
Ganzen oder zu verhältnißmäßigem Theile oder ein beftimmter Schiffs— 
raum verfrachtet wird. Nur in diefen legteren Fällen kann nad dem Allg. D. H. G. B. 
jeder Contrahent die Errichtung eines ſchrift lichen Vertrages fordern. Die Gültig- 
feit des Bertrags ıft jedoch nach deutſch, engl. und norbamerifan. See-R. von ber 
Beobachtung der Schriftform niemals abhängig, Der C. com. beftimmt zwar, wie 
das ſpan., portug. und da8 G.B. von Buenod=Ayres, daß der Vertrag ſchrift⸗ 
lich abgefaßt werben müſſe; indeſſen hält die Praxis auch den mündlichen Vertrag für 
gültig, Die Ch. dient demnach wejentlih zum Beweiſe, und zwar vorzugsweiſe zwiſchen 
Befrachter und Verfrachter, während das Connoſſement für die Verhältniffe zwiſchen 
Verfrachter und Empfänger enticheivend if. Nach dem H.G.B. haben die in pas Eon- 
neffement nicht aufgenommenen Beftimmungen des Frachtvertrags nur Dann rechtliche 
Wirkung, wenn auf dieſelben ausdrücklich Bezug genommen if. — Der widhtigfte 
Veitandtheil der Eh. ift die Beitimmung der Fracht. Ein der Rhederei gebührendes 
Acceſſorium der Fracht, welches jedoch nur im Falle ausprädlicher Verabrebung ge- 
fordert werben Tann, find die fogen. ee zur Entihädigung für die Be- 
kleidung des Schiffer? auf Winterreifen beftimmten) „Kaplaken“ (chapeau, 
etrennes, chausses du maitre), Prämien (primage), Gratificationen, Gratiale u. dgl. m. 
Tiefelben pflegen in Procenten der Fracht bevungen zu werden, Die zur Heinen Haverei 
gehörigen Koften fallen, wie man heute ziemlicy allgemein annimmt und auch das H. G. B. 
feſtſetzt, in Ermangelung entgegenftehenver Abrede dem Berfrachter allein zur Yafl. — 
Tie Ausfertigung der Eh. iſt der Uebereinfunft der Contrahenten üiberlaffen. Häufig 
bedient man fich der Schiffsmäfler. Aber auch Die notarielle und felbft gerichtliche Aus- 
fertigung oder doch Beglaubigung kommt nicht felten vor. 

Sfgb. u. Lit.: Allg. D. 9.0.8, A. 557, 558, 560, 568, 573, 617, 620-623, 653, 
658, 731, 888, 889. C. com. a. 273—280, 285—290, 297 (v. Duhn bei Goldſchmidt u. 
Yaband, Btihr. f. d. gef. H.R., Bb. 14. ©. 122 ff, 128 fi. — B3HLs Darftellung des gem. 
Deutſchen und des Hamb. H.R. für Iuriften und Kaufleute Band IIL Th. II. 88. 412—417 
(5. 4u3—436). — Heiſe, Handelsr. S. 351— 356. — Jacobſen, Seereht S. 294—410. — 
v. Kaltenborn, Grundſätze des praftifchen Europäifchen Seer. Band I. 88. 88-98. (S. 248— 
273). — Ein Bormular 3. Chartepartie |. bei Koh, Formularbuch XXVIII. — F. Mitter- 
maier bei Sotbiämibt, Ztſchr. Bd. 6. ©. 497. — Löhr, Tentralorgan f. H.⸗ 
u. W.R. N. 8 IV. © 81. — Boigt n. Heinihen, Neues Arch. f. HR. Bd. I. 
S. 187—200. — Pothier, Traite de Ja charte-partie. — Pardessus, Cours de droit 
commercial III. 704—708. — Kent, Commentaries on American law. 5th. ed. vol. III. 
P. 200—206. R. Koch. 

v. Holtzendorff, Rechtslexikon 1. 13 
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Zum vollen Begriff der E. gehört jedoch einerfeitS eine völlige Verfchmelzung des 
Kammerguts mit dem Staatögute, nicht blos Hinfichtlich der Verwendung, ſondern auch 
binfichtlich des Eigenthums, andererfeit8 das Beftchen einer die freie Dispofition des Für- 
ten in finanziellen Dingen 'beichräntenden Verfaſſung. Es mird aber in lekterer Be- 
ziehung blos gefordert werben müffen, daß die C. nicht anders als unter beiberfeitiger 
Zuſtimmung verändert werden darf, daß aljo eine Erhöhung nur unter Tandftändiicher 
Mitwirkung möglich iſt. In den meilten Ländern ift demgemäß die E. der periodiſchen 
Reubewilligung entzogen, mir in wenigen wird fie für die Dauer jeder Regierung feft: 
gelegt, in Norwegen iſt fie ein Budgetpoſten, wie jeder andere auch, bet dem man eine 
rechtliche Verpflichtung zur Bewilligung nicht anzunchmen fcheint. 

Das Wort und die Sache find in England nach der zweiten Revolution aufgelom- 
mn. Das Wort erflärt ſich daraus, daß in der dem Könige damals angewiejenen 
Summe neben den Koften der Füniglichen Hofverwaltung auch ein großer Theil der Koften 
der Civilvermaltung (civilgovernment), indbefondere die Gehalte der Gefandten begriffen 
waren. Seit Wilhelm IV. bat jedoch eine völlige Abſonderung des civilgovernments 
Rattgefunden, die Koften dafür find auf den Staatshaushalt übernommen. Seitdem paßt 
alſo auch für England der Ausdruck nicht mehr. “Die Uebertragung deſſelben auf den 
Continent fett der erften franzöfiichen Revolution, insbeſondere die Terminologie der klei— 
nen deutſchen Berfaffungs - Urkunden, war von vornherein ohne Sinn. In die Preuß. 
Geſetzesſprache Hat der Ausdruck C. feinen Eingang gefunden, das der Sache nad durd- 
aus entiprecdende Imftitut des Preuß. Staatsrechts heißt Kronfidercommiß = Rente, 

Hinſichtlich derfelben ift zu unterſcheiden: 
1) Die urſprüngliche, durch Verordn. vom 17. Jan. 1820 feftgefegte Kronfidei- 

commig-Rente von 2,500,000 Thlm.; diefelbe ift auf die Domänen und Yorften in ber 
Weiſe radicirt, daß fie biß zu diefer Revenuenhöhe den Staatsgläubigern nicht mit ver- 
pfändet find; fie wird in den Staatshaushaltsetate, ſowohl vor als nach der Verfalfungs- 
Urkunde, mit Ausnayme der Jahre 1849, 1850, 1851, von den Einnahmen aus 
den Domänen vorweg in Abzug gebracht, To daß nur der Reſt als Einnahme aus den 
Domänen verbleibt, die Rente ſelbſt aber nicht unter den Ausgaben, etiwa bei den “Dota= 
tionen, erſcheint. (Verordn. vom 17. Ian. 1820 wegen der fünftigen Behandlung des 
Staatsſchuldenweſens 8. II. Berfafig.Urf. vom 31. Ian. 1850 9. 59.) 

2, Die Zuſchüſſe zur Rente des Kronfideicommißfonds, im Betrage von 500,000 Thlrn. 
und 1,000,000 Thlen., welche auf den Gefegen betr. die Erhöhung der Krondotation vom 
30. April 1859 (während der Regentichaft) und vom 27. San. 1868 (nach Bergröße- 
rung des Staatsgebiets) beruhen; diefe find nicht auf Die Domänen angemiefen, jollen 
vielmehr aus andern Staatseinkünften gezahlt werben, und finden fi bei den Ausgaben 
des Staatshaushalts-Etats unter dem Titel: Dotationen. Es ift zwar in dem Gef, vom 
30. April 1859 der Vorbehalt gemacht, daß auch vieler neue Betrag durch ein fpäter 
zu erlaſſendes Geſetz auf die Domänen und Forften gegründet werden follte, ſobald bie 
auf denfelben haftenden rechtlichen Verpflichtungen dies zulaffen würden, es ift jedoch un- 
zweifelhaft, daß ein derartiges Gefeg in den Formen des A. 107 der Berfafig.Urk. 
zu erlaffen wäre, da der 9. 59 weder eine Verringerung noch eine Erhöhung der 
auf die Domänen radicirten Rentenfummen zuläßt, aljo eine Verfaffungsänderung vor- 
liegen würde. 

Lit: v. Treitſchke, Civilliſte in Bluntſchli, Staatswörterbuch, Bd. IL, ©. 515 ff. 
v. Gerber, Grundzüge, S. 77. Zachariä, Deutſches Staats- und Bundesrecht. 3. Aufl. 1867. 
II, 435 ff. (Nachweiſungen aus den deutſchen Serig.Urt.) öpfl, Staatsrecht. 5. Aufl, 1863. 
I, 688 ff. Mohl, Würtenb. Staatsredht (1829) 1, 247 fi. Baal Bayer. Berfafjungsrecht 
1351) ©. 293. von Rönne, Staatsredt. 3. Aufl. 1869. I, 1. ©. 486 j3 Mei 

: rn eier. 

Claproth, Joh. Chriftian, geb. 1715 zu Ofterode, murde 1739 Doctor, 1744 
Frof. ord., 1747 Sannov. Rath und ſtarb 1748. 

Er fhrieb: Sammlung jur.=philof. u. eritifher Abhandlungen. Gött. 1742—47. — De 
rebus merae facultatis. — Grundriß des Rechts der Natur. 

13* 





Eodirifle — Eölidnt. 197 

Codicille, Codicillarclanfel. Gemeinrechtlich ift C. die letztwillige Verfügung, 
welche das Erbrecht als ſolches, d. h. die directe Univerfalfuccefjion, nicht betrifft; codi- 
cillis hereditas neque dari neque adimi potest. Dieſe technijche Bedeutung der €. 
(urſprünglich Meine codices, hölzerne wachBüberzogene Schreibtafeln, verwendet als Briefe, 
Notizbücher ze.) bildete fih im Beginn der röm. Kaiferzeit. Die darin zuläffigen Iebt- 
willigen Anoronungen, welche ja als Nebenverfügungen auch im Teſtament auftreten können, 
find nah Yuftin. R., dem Abfchluffe vielfacher Schwankungen im Recht der C., rechts⸗ 
verbindlich, mag der E. neben einem Teftament (teftamentartfcher E.) oder ohne ein ſolches 
Inteſtat⸗C.), und in jenem Falle mit over ohne Beſtätigung im Teftamente (ec. confir- 
mati, non eonfirmati), mag der C. mündlich oder ſchriftlich, öffentlich oder privat er⸗ 
rihtet fein, wenn die Formen der entſprechenden Teftamentserrichtung beobachtet find ; 
num mit dem Unterfchted, daß bei Privat-C. die Zuziehung von fünf Zeugen (mie bei 
den alten Danctpationsteftament) hinreicht, und bei Ichriftlichen die Siegelung entbehrlich 
it. Der Inteftat-E., neben welchem alſo fein gültiges Teftament vorliegt, ift ein felbftändiger 
Auftrag an den over die gefeglichen Erben, und fein Inhalt nur dann Binfällig, wenn 
ein beftummter Erbe als ausſchließlich Onerirter bezeichnet tft und dieſer Erbe nicht wird; 
wogegen ber neben einem ſei e8 älteren oder jüngeren Teftamente beftehende C. gemifier- 
maßen unfelbftändig ift und deſſen Schickſalen folgt, ſoweit nicht der Wille des Teſtators 
erfennbar vorliegt, daß der C. eventuell auch den Inteſtaterben auferlegt fein fol. Bon 
ſelbſt verfieht ſich, daß auch mehrere verfchiedenzeitige E. neben einander gelten, wofern 
nicht etwa aus Form oder Inhalt des jüngeren heroorgeht, daß der Teſtator den älteren ganz 
over theilweiſe aufheben wollte. — Codicillarclauſel nennt man die in einem Tefta- 
mente vom Erblaſſer abgegebene Erklärung, daß fein letter Wille als E. oder wie fonft 
immer möglich fei, gelten folle, falls derſelbe als Teftament etwa nicht gelten könne (hoc 
testamentum volo esse ratum, quacunque ratione poterit, oder: vice codicillorum 
ab intestato, vie. codie. valere volo). Dieſe Claufel mußte feit Anerfennung des 
Inteſtat-C. an Gebiet gewinnen, und wurde fpäterhin fo gebräuchlich, daß faum ein Te= 
ftament ohne diefelbe errichtet wurde. Ste hat die Wirkung, daß die im ungültigen 
bzw. ungültiggemordenen Teftament enthaltenen Bermächtnifle und Anordnungen als folche, 
ja auch die Erbeinfegung als Univerfalfiveicommiß, aufrechterhalten werden können, fomweit 
der Teftator auch letztgenanntes eventuell beabfichtigt hat. Allein nur unter der Voraus- 
tung, daß die legtwillige Verfügung felbft den Erforderniſſen eines C. genligt. — 
Part. R. bezeichnen als Teftamentsfchedeln (Teftamentözettel) der Form nad, erleichterte C., 
die, auf ein früheres Teftament fich beziehend, codicillariſche Zuſätze zu demſelben enthalten. 
Das Recht des C. civ. kennt nur Teftamente, feine C. Confequenterweife müßte Gleiches 
gelten im Preuß. und Sächſ. R. “Dennoch kennen beide den C. (während fie die Codicillar- 
clauſel ſtillſchweigend befeitigen), erftered auch dem Namen, letstered nur der Sache nad, 
und zwar auch in einer vom Teſtament abweichenden erleichterten Form. Das Preuß. 
ALER. nennt E. die legtwillige Verfügung, welche nur einzelne beſtimmte Stüde, Sum- 
men, Rechte oder Pflichten betrifft. Auch C. ohne Teftament und in näherbezeichneter 
außergerichtlicher Form find gültig; doch dürfen in letzteren angeorbnete Vermächtniſſe 
den zwanzigften Theil des Nachlaſſes nicht überfteigen. Das Sächſ. G. B. verlangt Be 
ſtätigung durch nachfolgendes oder vorausgehendes Teſtament, ſoweit nicht dem gegenwär= 
tigen Onerirten Bermächtniffe aufgelegt find (|. Oralfiveicommiß). 

Lit. u. Ouellen: ein in Glüds Comm., Bd. 44. 45. Witte und Arndts im 
R-%r. II. u. VI. Bering, Röm. Erbredt ©. 698 ff. — I. 2, 25. D. 29, 7. .C. 6, 36. 
1. 29. D. 28, 2. Preuß. — I. 12. 88. 5. ff. 66. ff. 161. fi. Anh. $. 35 u. Reſer. 3. Nov. 
1500. 8. 256 ff. 279. Sächſ. ©.8. SS. 2061 ff. 2084 ff. 2383 ff. C. eiv. a. s05.21002. 

e 

Cölibat, Verpflichtung ver katholiſchen Geiftlichen der höheren Weihegrade zur 
Eheloſigkeit. I. Geſchichte des C. a) In der älteften Zeit und in ber 
orientalifhen Kirche. Schon die älteften Kirchenlehrer find theilweife von ver 
Nothwendigkeit einer Reinigung und Heiligung des Leibe durch Ertöbtung der fleifchlichen 
Degierven ausgegangen und dadurch zu der Auffaffung von der Vorzüglichleit und BVer- 
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Tiefe Bewegungen haben fih zwar damals reſultatlos verlaufen, aber in der neueften 
Zeit find im Königreich Italten wieder ähnliche Beftrebungen hervorgetreten und es haben 
auch manche katholiſche Geiftlihe von ber ihnen durch Das bürgerliche Recht geftatteten 
Befugniß der Verebelihung Gebraud) gemacht. 

H. Geltendes Recht der katholiſchen Kirhe Der Empfang der 
Beiben vom Subdiafongt an aufwärts begründet ein öffentliches, trennendes 
Chehinderniß , die troßdem eingegangene Verbindung iſt aljo im rechtlichen Sinne feine 
Ehe und zieht als Strafen ipso iure die Excommunication und Suspenfion nach fich, 
außerdem kann aud der Verluft des Amtes gegen den betreffenden Geiſtlichen verhängt 
werden. Eine Dispenfation von dem Cölibatgefet, als einer nicht durch das göttliche, ſon⸗ 
dern nur das menfchliche Recht der Kirche eingeführten Verpflichtung, ſeitens des Papſtes 
ft zuläffig und auch in mehrfachen Fällen erfolg. Die Ehen der Kleriker der 
niederen Weihegrade dagegen find gültig, jedoch tritt für Diefelben mit der Ehe 
abihließung ipso iure der Berluft der geiftlichen Standesvorrechte und ihrer Beneficten 
ein, es ſei denn, Daß der Biſchof mangeld geeigneter unverheiratheter Individuen verhei— 
rathete Minoriſten — was jedoch nur zuläffig, wenn fie in erfter, mit einer Jungfrau 
geichloffener Ehe leben — zu den Yunctionen der niederen Weihegrade vermwenbet. 

III. Die evangelifche Kirche kennt den E., welcher jchon in den Anfängen der 
Reformation al8 undhriftliher Zwang verworfen worden ift, nicht. . 

IV. Berhältniß der Staatsgefeggebungen zudem Recht der Kirche. 
Ein Recht der Etaatögewalt zur Aufhebung des Cölibatgeſetzes läßt ſich nicht begründen, 
weil die Kirche der Natur der Sache nach die Dualification ihrer Beamten zu beftimmen 
bat, und ihr nicht von ihr für ungeeignet erachtete Individuen aufgedrungen werben 
können. Andererſeits iſt aber der Staat der Kirche nicht zu pofitiven Leiftungen ver- 
pflichtet und deshalb kann von ihm die Aufrechterhaltung des Cölibatgeſetzes durch ftaatliche 
Anordnung nicht beanfprucht, ſondern nur foviel verlangt werben, Daß er die katholiſche 
Kirche ungehindert ihre rein geiftlichen Strafen gegen vie den C. verlegenden Geiftlichen 
vollſtrecken läßt. Dielen principtell richtigen Standpunft hat Ichon das Preuß. IR. 
eingenommen, während in Frankreich, deſſen C. eiv. das Ehehinverniß der höheren 
Weihen ebenſo wie das ER. übergeht, eine freilich nicht unangefochtene Praris ſich für 
die civilrechtliche Nichtigkeit der Ehen der katholiſchen Geiſtlichen erflärt bat. Ausdrücklich 
ft legtere fanctioniet buch die Gſgbb. Defterreihd, Baierns, Sachſens 
und Baden und fie muß auc für folche Yänder, in welchen, wie 3. B. in Wür- 
temberg, Didenburg, ven preuß. Provinzen Hannover, Kurheſſen und 
Nalfau, gem. R. gilt, angenommen werden, weil bier unftreitig Das Tatholiihe KR. 
das Dielen Punkt vegelnde gem. R. bildet. Aber auch in ſolchen Ländern (jo auch jetzt 
in Oefterreich nach dem Gef. über bie interconfelfionellen Verhältniffe vom 25. Mat 1868) 
ceffirt das flaatliche Ehehinderniß mit dem Austritt des Geiftlihen aus der katholiſchen 
Kirhe, denn damıt ift feine Zugehörigkeit zu derſelben nach flaatlicher Auffaſſung gelöft. 

Quellen: X. de clerieis conjug. III. 3; lib. VI. eod. III. 2; X. qui cleriei vel 
volventes etc. IV. 6; Trident. Sess. Km. de ref. c. 6. 17. — Oeſterr. Bürg. G.B. $. 63; 
N Bavar. 1.6. 8.8. n. 3. 4. Sächſ. Bürg. G. B. 8. 1619; Badiſche Eheordn. vom 
’ ul . 

Lit.: Ant. u. Auguftin Theiner, die Einführung der gezwungenen Eheloſigkeit bei den 
tatholifchen Geiftlichen. Altenbur 1828, 2. Ausg. 1845. 2 Br. Sarone, Sammlung der Eöli- 
batsgeſetze für vie fatholifchen Weltgeiftlihen. Frankfurt a. M. 1833; A. de Roskoväny, coe- 
libatus et breviarium, duo gravissima clericorum officia e monument. omn, saecul. de= 
monstrata. Pest. 1561. Tom. I-IV.; Henry C. Lea, an historical sketsch of sacerdotal 
celebacy in the christian church. Philadelphia 1867, Befte Bertheibigung des €. vom ka- 
tholifhen Standpunkt: (anonym) Der Eölibat. Regensburg. 1841. 2 Bde. 8. Hinfoius 

. ım u». 

Collation (Einwerfung, genauer: Beitragung, rapport) ift die Vermehrung einer 
Erbtheilungsmafie durch gemiffe Güter gewiſſer Miterb n, zum Zweck der Ausgleichung 
mit Den übrigen. Grund der Eollationspfl ht: es wäre unbillig und dem muthmaßlichen 
Willen Des Erblafjer8 zuwider, wenn der Einzelne außer feinem Exbtheil alle8 das un- 





Er fohrieb einen Apparatus zum Lehnrecht. 
%it.: Savigny V. 89-98. IV. er Teichmann. 
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ſchränkt; Gewinn und Berluft werben unter Berüdfichtigung der Einlagen berechnet und 
im Notbfall nach richterlichem Ermeſſen vertkeilt. 

Eine Unterart” ift die C. auf Actien. Rechtlich ift fie eine C., bei welcher das 
Commanditcapital in Aectien oder Actienantheile zerlegt iſt. Factiſch nähert fie fi) dem 
Actienveretu, wie fie auch als Surrogat deſſelben zur imgebung der Stantögenehmigung 
entftanden if. Das D.H.G.B. (A. 144—205) Hält bei dieſer Vereinsform an ben 
Grundfägen der E. feft, modificırt fie aber durch zahlreiche dem Xetiengefellichaftsrecht 
entnommene Beſtimmungen und muß dann wieder zu emer Reihe von Beſchränkungen 
greifen, um dem Mißbrauch dieſer einen inneren Widerſpruch in fich tragenden Zwitterbildung 
entgegenzuwirken. Solche Belchränkungen find: das Verbot von Inhaberactien und von 
Actien unter 200 Thalern ; unbedingte Verhaftung des erften Zeichners; Beichräntungen 
der beſonders zu bewilligenden Vortheile und Verbot der Actienaudgabe für perſönlich 
haftende Gefellichafter,; Yeichnung des ganzen und Einzahlung von mindeftens einem 
Biertel des Capital® vor der Eintragung ; Nothwendigkeit eines Aufſichtsraths, der in 
ganz beftimmter Weiſe beftellt werden muß und für orbnungsmäßige Geſchäftsführung 
auch Dritten perſönlich haftet, während vie perſönlich haftenden Gejellichafter nur in eini= 
gen Beziehungen dem Borftande einer Actiengefellichaft gleichgeftellt find, die Rechte der 
Sommanbitiften aber durch ihre Generalverſammlung ausgeübt werden ; Auflöhung ver 
Geſellſchaft durch den ſelbſt alljeitig vereinbarten Austritt eines perſönlich haftenden Ge— 
ſellſchafters. Endlich fordert das H.G.B. auch Staatsgenehmigung, läßt aber den Verzicht 
darauf für die Landesgeſetze offen, und es haben in der That auch diejenigen Part. R., 
welche bei Actiengeſellſchaften daran feſthalten, für. Actien-C. dieſes Erforderniß meiſt fallen 
laſſen (z. Preuß. Einf. Geſ. A. 11). 

vit.: Goldsehmidt, De societate en commandite. Hal. 1551. — Anſchütz, Die 
Atientommanditgefellfchaften, i. d. Jahrbb. des gem. R. I. 326 f. — Auerbach, Das Gefell- 
ihaftswefen. Frankf. 1861. Buch II. u. IV. — Endemann, HR. 8. 48 f. O Siert 

. Sierte 

Commende (commenda; ift die Adminiſtration eines kirchlichen Amtes und ber 
zu dieſem gehörigen Vermögensftüde, ohne daß die damit betraute Perſon ein Recht auf 
dad Amt felbft beſitzt. Urſprünglich war ein ſolches Berbältniß dazu beftimmt, 
während ber Vacanz eined Benefictums bis zur Wiederbeſetzung eine interimiftiiche Ver— 
weſung deſſelben zu ſchaffen. Schon in der farolingifchen Zeit kam aber eine Berlethung 
von Abteien an Yaien (jog. abbates commendatarii) zum Genuß der Einfinfte vor 
und fpäter finden ſich ähnliche Verhältniffe auf dem Boden der Kirde; namentlich wur= 
den die Commenden angewendet, um das Verbot des gleichzeitigen Innehabens mehrerer 
Beneficien zu umgehen. Die E. gaben ein Recht auf die Einkünfte eines Amtes, ohne 
daß dem Gommendatarius die Pflichten des Amtes und die Verwaltung der ‘mit demjel- 
ben verbundenen geiftlihen Handlungen zur Laſt fielen. Die gemöhnlidfte Art ver ©. 
war die der Verleihung von Klöftern an Weltgeiftlihe. Das Tridentinum hat die frü= 
ber mit den C. getriebenen Mißbräuche zu befeitigen verfudht, das Inftitut aber nicht 
ganz beſeitigt und fo befteht es nod) heute, namentlich bei den der päpftlichen Collation 
unterliegenden Beneficten. 

git.: Thomassin, Vetus et nova disciplina eccle. P. I. lib. IIT. c. 10 fi; 
J. H. Böhmer, J. E. P. II. 5. 88. 132 ff.; Berardi, comm. in jus eccles. Tract. de 
benef. ecelesiast. «iss. I. obs. 3. P. Hinſchius. 

Commiſſionsgeſchüft. Neben dem Handlungs- und Hülfsperſonal des Kauf- 
mannd von mannichſach abgeftufter Befugniß zur Stellvertretung im Handelsverkehr 
hat fih mit der fteigenden räumlichen Ausbreitung des letzteren aus ber Ueber— 
nahme des Abſchluſſes und der denmächltigen Abmwidelung von Hanvelögeichäften für 
fremde Rechnung in neuerer Zeit ein eigener Geſchäftszweig gebildet, der Commiſ-— 
ſionshandel . Wo. I S. 433). Mehr und mehr tritt dabei bie Eigenthihnlichkeit 
bervor, daß der Taufmännifche Stellvertreter den dritten Berfonen, mit melden er 
abſchließt, in eigenem Namen, alfo unter Einfegung feiner Mittel und jeined Credits, 
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des Gefchäfts verhindern. Ueberhaupt ift der Committent nicht gehalten, ein unter un= 
gerechtfertigter Abweichung von dem Auftrage geichloffenes Geichäft anzuerfennen, wodurch 
freilich die Rechte des britten redlichen Käufers oder Pfandnehmers nicht berührt wer- 
den Können. Ferner hat der Conmiſſionär refp. Confignatär allen durch die Abweichung 
entftandenen Schaden zu erjegen. — Bortheilbaftere ald die vorgeichriebenen 
Bedingungen darf fich der Commiſſionär fo wenig wie ein gewöhnlicher Mandatar felbft 
zu Nute machen („ſchneiden“), namentlich nicht die über reſp. unter dem geſetzten Limito 
erzielte Differenz für fi behalten reſp. in Anſpruch nehmen. In jeder Beziehung hat 
er vielmehr dem Committenten offene Rechenſchaft abzulegen. Dahın gehört auch 
die Benennung feines Mitcontrahenten, obſchon dem Committenten dadurch die Handels- 
beziehungen des Commilfionärd aufgededt werben ; jelbft bei dem del-credere ſtehenden 
Commiſſionär (ſ. unten) ift davon feine Ausnahme zu machen (anderer Meinung 
Pardeſſus). Folgeweiſe bat der Commiſſionär dem Committenten die erlangten 
Bortheile herauszugeben und die Klagen aus dem Geſchäfte abzutreten. 
Hier zeigt fih der Gegenjat des „für Rechnung‘ und „in eigenem Namen.” Da ber 
Sommiffionär durch das mit dem Dritten gefchloffene Geſchäft allein berechtigt und ver- 
pflichtet wird, fo können Beziehungen zwiichen dem Tritten, welchem an ſich der Commit= 
tent micht einmal namhaft zu machen tft, erft durch einen Uebertragungsact des Commif- 
ſionärs entftehen. Nach pofitiver, nicht völlig klarer Beſtimmung des H. G. B. follen 
jedoch die Forderungen des Commiſſionärs in dem Verhältniſſe des Committenten zum 
Commiſſionär und deſſen Gläubigern ohne Weiteres als Forderungen des Committenten 
gelten; der Committent hat alſo namentlich an dieſen Forderungen, insbeſondere der 
Kaufgeldforderung bei der Verkaufscommiſſion im Concurſe des Commiſſionärs und in 
allen concursähnlichen Proceduren ein Separationsrecht. — 

Eine Nebenverpflichtung des Commiſſionärs tt die gehörige Benachrichtigung 
des Committenten. So können ſchon vor bewirkter Ausführung Nachrichten erforderlich 
werden über veränderte Umſtände behufs Einholung weiterer Inſtruction, über das Er— 
forderniß der Gewährung von Deckungsmitteln u. ſ. w. Die Ausführung ſelbſt iſt dem 
Committenten ſofort anzuzeigen. Dabei iſt es, wie Pardeſſus herorhebt, nicht zu 
verſchweigen, wenn die Ausführung in der Ausführung einer von anderer Seite empfan- 
genen entgegengelegten Commiſſion befteht. Ber Verlegung diefer Verpflichtungen macht 
fi der Commiſſionär gleichfalls ſchadenserſatzpflichtig. Ein anderer Nebenpuntt tft die 
ÜVahmehmmg des Intereſſes des (abweſenden) Committenten bei Empfang des 
Commtffionsguts, namentlich gegenüber dem Yrachtführer. Gier wie bei Beſorg⸗ 
mg der Entwerthung kann der Commilfionär in Ermangelung von Ordre zum Verkauf 
Ihreiten. Im Uebrigen haftet er bei der ihm obliegenven Aufbewahrung des Cuts, 
da diefe einen Theil feiner entgeltlichen Leiſtung bildet, nicht blos für culpa lata, ſon⸗ 
dern muß die Beobachtung der Sorgfalt eines ordentliden Kaufmanns be 
weiten. Die Streitfrage, ob er audy zur Verſicherung des Guts verpflichtet jet, it 
im H. G. B. verneinend entſchieden; berechtigt dazu iſt er nach den Umftänden des Falles. — 
Soweit die Ausführung des Auftrags Auslagen erfordert, ift der Commilfionär im 
Allgemeinen auch diefe vorſchußweiſe zu machen verbunden ; eventuell wäre es feine 
Sache gewefen, den Auftrag abzulehnen. — Zur Annahme von Subftituten ift ver 
Gommiffionär in der Kegel nicht (wie der Spediteur) berechtigt und haftet ewentuell für 
deren Verſehen, wie für das jeinige und das ferner Leute wie man namentlid) auch in 
Branfreih und England annimmt). Wenn aber das Geſchäft nothwendig eine Subfti= 
tutton bedingt, z. B. Imcaffo von Wechſeln auf fremde PBläge, jo kann er nur für ein 
Berfeben im der Auswahl haften. — Nur für letzteres haftet er auch hinſichtlich ſeiner 
Mitcontrahenten bei den übernommenen Geſchäften. Hat er aber die Ereditgefahr (das 
„del-credere“, „du croire“) kraft ausdrädlicher Abrede oder ufancemäßig übernommen, 
jo ift er dem Committenten für bie gehörige Erfüllung zur Verfallzeit unmittelbar und 
perſönlich als Selbftichulpner verpflichtet, ohne daß im Uebrigen das Weſen des C. ver- 
ändert würde. Auch der ohne ausdrückliche oder ſtillſchweigende Ermächtigung auf Cre— 
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mer des letzteren iſt. Inſonderheit iſt nach allgemeinen Rechtsgrundſätzen der Einkaufs- 
commiſſionär als Eigenthümer der von ihm eingekauften und ihm 
übergebenen Waare anzuſehen. Indeſſen iſt dieſe Streitfrage vom H. G. B. nicht 
entichieden. Die richtige Meinung, daß erſt die Tradition ſeitens des Commiſſionärs an 
den Committenten dieſem das Eigenthum übertrage, vertreten u. A. Goldſchmidt, 
Endemann, Laband, v. Hahn, Gerber, Randa, Heiſe, Gelpcke, auch die 
oberſten Gerichte zu Berlin, Lübeck ꝛc. Andere unterſcheiden, ob wirklich gekauft oder 
vom eigenen Lager geliefert iſt, und laſſen im erſteren Falle Beſitz und Eigenthum auf 
den Committenten im Momente des Beſitzerwerbs durch den Commiſſionär übergehen 
Treitſchke, Wilda, Mittermaier u. ſ. w.). Zuweilen wird die ſelbſtver⸗ 
ſtändliche Beſchränkung hinzugefügt, daß der Commiſſionär erweislich für Rechnung des 
Committenten gekauft haben müfle (Pöhls, Wilda, Walter x.) Die franzö— 
ſiſchen Schriftſteller nehmen an, daß das Commiſſionsgut ſof ort Eigenthum des Com- 
miltenten werde (to daß dieſer es im Concurſe des Commiſſionärs vindiciren kann), ob- 
ſchon dazu der franz. Rechtsſatz, daß das Eigenthum durch bloßen Vertrag übergeht, 
keineswegs nöthigt. In England herrſcht die entgegengeſetzte Meinung. — Der Ver⸗ 
kaufscommiſſionär wird nur dann Eigenthümer des Commiſſionsguts, wenn es 
deſſen fungible Natur mit ſich bringt (Commirtion ꝛc.). Die bloße Verſendung durch 
den Committenten überträgt weder Beſitz noch Eigenthum. 

Frühzeitig gaben Einzelne (3. B. Caſaregis) dem Commiſſionär die Befugniß, 
auch ohne ausdrückliche Erlaubniß die Waare vom eigenen Lager zu liefern reſp. die zu 
verkaufende Waare ſelbſt zu behalten. Die franz. Schriftſteller verlangen wenigſtens An- 
ige an den Committenten. In England und Amerika wird das Recht zum Eintritt 
als Selbftcontrahbent verneint. Auch in Deutſchland war dafjelbe Iange beitritten. 
Tas H.G. B. behandelt die fraglide Befugniß unter Der Vorausſetzung, daß die Waare 
einen Börfenpreis oder Marktpreis habe (weicher das fehlende Preislimitum erſetzt) 
al naturale der Commiſſion, dergeftalt, daß dieſe ftillichweigend die Offerte zum Ein- 
tritt als Selbftcontrahent mit enthält. Die Acceptation die ſer Offerte bedarf des befon- 
deren Ausdruds bei der Anzeige über Ausführung des Auftrags. Die Anzeige von dem 
Eintritt als Selbftkäufer oder Verkäufer erſcheint hier felbft al8 Ausführung. Nach der 
Zeit derſelben vichtet fi) der Preis. Sobald fie abgegeben tft behufs der Abfenbung, ift 
ein ſpäter eintreffender Widerruf des Commtittenten unwirffam. Umgekehrt kann, wenn 
der Commiffionär bei der Anzeige über die Ausführung des Geſchäfts nicht einen anderen 
Contrahenten namhaft macht, der Committent ihn als Selbftcontrabenten behandeln, 
während der Commiſſionär weder in jenem Falle, noch wenn er ausdrücklich einen anderen 
Contrahenten benannt hat, nachträglich als Selbfteontrahent eintreten darf (er könnte 
ſonſt weiter zum Nachtheil des Committenten ſpeculiren). — Durch den Eintritt als Selbft- 
contrahent verwandelt fih das C. in ein Kaufs- reip. Verlaufs: oder Lieferungsgeichäft 
(wahres Propergefchäft, nicht „uneigentliches E.”). Jedoch kann der Commilfionär die 
gewöhnliche Provifion und die vegelmäßigen Untoften (Courtage, Stempel, Wägegeld ꝛc.) 
auch ohne nachwersliche effective Verlegung berechnen. 

Bezüglicd) de8 Aufhörens der Commiſſion gibt das H.G. B., abgeſehen von ber 
erwähnten, die Zuläfjigkeit de8 Widerrufs des Committenten vorausjegenden 
Beſtimmung, keine beſonderen Borfchriften. Es wäre indefien ſehr bedenklich, hieraus 
ohne Weiteres (mit v. Kräwel) die Anwendbarkeit der Regeln vom Mandatsvertrage 
zu entnehmen. So iſt es faſt allgemein anerkannt, daß der Tod eines von beiden 
Theilen den Vertrag nicht aufhebt, ſofern nur die Firma beſtehen bleibt. Beſtrittener iſt, 
ob der Commiſſionär em einfeitiges Kündig ungsrecht habe. Als Regel wird 
bet der Zweileitigfeit des Geſchäfts feftzubalten fein, daß ihm ein ſolches Recht nicht 
zuftehbt (ſo auch Pöhls, Endemann u. 9) Niemals darf dem Committenten 
aus umzeitiger Kündigung em Schade erwachſen (Treitfchle, Wilda u 4.) Auch 
der Committent befreit ſich durch Widerruf nicht von der Verpflichtung, das vom Com: 
miſſionär vor erhaltener Nachricht bereits Ausgeführte anzuerfenmen und benjelben zu 
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Ausnahmsweiſe fann das C. auch oder gar ausſchließlich auf den Vortheil des 
Gommodanten berechnet fein. Den allgemeinen Grundfägen gemäß muß fich in beiven 
Fällen die Haftung des Commodanten bis auf levis culpa fteigern, und im zweiten Falle 
bie Haftung des Commodatars auf grobes Berjchulden reduciren. 

Daraus, daß individuelle Rüdgabe zum Weſen des C. gehört, folgt nothwendiger 
Weiſe, daß fi vor Allem species, unbewegliche fo gut wie bewegliche, zu deſſen Gegenſtande 
eignen, fungible Sachen Hingegen in der Regel nicht, wenigftend nicht zum normalen 
Sehrauch, jondern etwa ad ostentationem, verzehrliche aber gar nicht. 

Das C. ift ımentgeltlich : bedungener Gelvlohn macht das Geſchäft zu einem Mieths- 
vertroge; bebungene Belohnung die in etwas Anderem als in Geld befteht, zu einem 
Innominatcontract. Dagegen tft nachherige Remuneration keineswegs ausgeſchloſſen. 

Das E. iſt ein Realcontract. Der Vorvertrag über unentgeltliche Gebrauchsüberlaſ⸗ 
jung, pactum de commodando, war nad; Röm. R. civiliter unverbindlich; nach heutigem 
R. ift er aber, wie jeder Vertrag, klagbar. 

Somohl im Preuß., als auh im Franz. R. gelten bier im Ganzen und Großen 
die gemeinrechtlichen Grundfäge. 

Duellen: D. XIM, 6. C. IV. 23. De commodato. APrLR. I 21, 8. 229— 
257. C. N. 1875— 1891. 

tit.: ©. ſämmtliche Werke über Obligationenreht u. bei. Koch, Das Recht d. Forderungen 
nah gem. und nah Preuß. R. Bd. III. ©. 351 fi. ©. & Schmidt, Das Commodatum 
und Precarium. Leipzig 1844. Rivier. 

Commodum, Vortheil, Nuten, der aus einer Thatſache erwächſt; fo c. reprae- 
sentationis, Bortheil aus gegenmwärtiger Zahlung einer erft in Zukunft fälligen Schuld, der 
ın dem Gewinn des Zwiſchenzinſes (interusurium) beſteht. An den wenig fcharf um- 
grenzten Begriff knüpft juriftiiches Intereſſe ſich beſonders bei der Frage, ob und inwie— 
weit der zu einer Leiftung obligatorifch Berpflichtete das nach Abſchluß der Berpflich- 
tung dem Leiftungsobject zutretende C. dem Gläubiger zuzuwenden bat. Die Verpflichtung 
hiezu kann durch Nebenvertrag, Litisconteſtation (oder nach heutigem Recht Klagen- 
infinuation) Verzug bes Schuldners (mora solvendi) begründet werben, oder auch in ber 
Natur der Obligation Liegen. Tür letzteres pflegte man die im C. J. C. ausdrücklich 
und in verichtevenen Anwendungen anerfannte Regel „ec. eius esse debet cujus est 
periculum‘‘ als normgebenb anzunehmen, die erft in neuefter Zeit von Friedrich 
Mommfen auf das rechte Maß zurüdgeführt ft. Die moderne Jurtöprudenz unter: 
ſcheidet „acceſſoriſches — ftellvertretenves O.“, je nachdem daſſelbe neben dem urſprünglich 
geſchilderten Gegenſtande oder an Stelle deſſelben zu leiſten iſt; das acceſſoriſche C. kann 
entweder in den principalen Schuldgegenſtand aufgehen, oder neben demſelben ſelbſtändig 
exiſtiren, und im erſten Falle aus einer körperlichen Acceſſion (Erweiterung der Sache) 
oder aus einer juriſtiſchen Acceſſion (Erweiterung des Rechts) beſtehen. — Geht eine 
Obligation auf Leiſtung fungibler oder nur generiſch beſtimmter Sachen, ſo kann das 
C. nicht wohl in Anderem als in der Steigerung des Preiſes oder im Zuwachs von Zin⸗ 
fen befteben ; jene muß dem Gläubiger ftet8 zu gute fommen, wogegen diefer von dem 
Schuldner nur dann zu gewähren iſt, werm verjelbe Geld als Geichäftsführer bes 
Glãubigers auszuleihen gehabt hat. Bei Obligationen auf Species ift accefjorifches C. 
das ganz in den Gegenftand aufgeht, allemal mitzuleiften, wenn daſſelbe aus Törperlichen 
Acceſſionen befteht, desgleichen, wenn die juriftiichen Accejfionen der Art find, für fih nicht 
eriftiren zu können, wogegen bei möglicher Selbftändigfeit der juriſtiſchen Acceſſionen nach 
Beſchaffenheit der Obligation zu unterſcheiden iſt. Aehnlich bei dem accefforifchen C. 
welches nicht ganz in den Gegenftand aufgeht: nur da, aber nicht überall da, wo ber 
Gläubiger die Gefahr trägt, bat er Anſpruch auf das C., namentlich micht bei For— 
derimgen aus Stipulation und Vermächtniß. Webrigend geht der Anſpruch nicht auf 
jeden Gewinn, ben der Schuloner mittelft der Sache gemacht bat, ſondern nur auf das 
c. ex re, d. 5. diejenigen Bortheile, welche durch die Sache felbft gewährt find, und die 
dem Eigenthümer, falls er die Sache innegehabt, gewifjermaßen von ſelbſt zugefallen 

w. Holgendorff, Rechtslexikon 1. 14 
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Caſſeler Communalordn. vom 20. Sept. 1867 nebſt Wahlgeſetz de eod.), während 
ver Wiesbadener C. aus 4 Standesherrn, 2 gewählten Vertretern des großen Grund- 
beſitzes und je zwei Abgeoroneten der einzelnen Kreistage befteht (Wiedbadener Commu- 
nalordn. vom 26. Sept. 1867); To daß tm legteren Falle das ftändiiche Princip im 
Weſentlichen verlaſſen worden. Organe der ©. binfichtlich der eigentlihen Communalver⸗ 
waltung find theils ftändifche Vermaltungsausichüfie, wie die altpommerniche Landſtube, 
die neuvorpommernjchen Lanbfaftenbevolhnächtigen, ver Caſſeler Verwaltungsausſchuß, theils 
beſondere Beamte, wie der neuvorpommernihe Landſyndicus, der Caſſeler Landespirector 
Erlaß vom 11. Nov. 1868 betr. die Genehmigung des Negulativs für die Verwaltung 
des communalftändtichen Vermögens tm Regierungsbezirk Caſſel). — 

dit: Rönne, Staatsreht der Preuß. Monardie. 3. Aufl. 1869, 1, 2. S.234 ff. — 
ı. Möller, Das Recht der Preuß. Kreid- u. Provinzialverbände (1866) ©. 136 fl. Gierke, 
Tas deutſche Genofienfhaftsrecht (1808) I, 793 f. Ernft Meier, 

Communio incidens. C. im Allgemeinen ift jeve Rechtsgemeinſchaft 3. B. des 
Beſitzes, des Eigenthums zu reellen Theilen, des Patronats ꝛc. Im e. ©. verftebt 
das Röm. R. unter c. die zwilchen mehreren Dlitberechtigten zu ideellen Theilen 
'partes pro indiviso, incertae) ftattfindende Gemeinſchaft des Eigenthums 
und dinglicher Rechte an einer fremden Sade. Sofern die Gemeinſchaft nicht 
durch Vertrag (Societät), ſondern durch andere vom Willen der Betheiligten 
unabhängige Umftände 3. DB. gemeinjchaftliche Yegate oder Schenkungen, Erbrecht, 
Confuſion, Grenzverwirrung, herbeigeführt ift, nennt man fie c. i., die Theilhaber socii 
im weiteren Sinne. — Da von den dinglihen Rechten an einer fremden Sache nur die 
wenigften, wie Nießbrauch, Emphyteuſe, Superficies Mehreren pro indiviso zuftehen kön— 
nen, jo bildet die Gemeinſchaft des Eigenthums (ſog. condominium) den Haupt- 
und Normalfall der c. i. — Aus der in der Gemeinfchaft Tiegenden Beichränfung jenes 
einzelnen Theilhabers folgt, daß feiner allein, fondern nur dev gemeinfame Wille 
aller über die gemeinſchaftliche Sache, jeder einzelne nur über feinen toeellen Antbeil ver- 
fügen kann, auch dem anderen denjenigen Gebrauch, welchen derſelbe vermöge feiner Mit- 
Berechtigung zu machen befugt ift, geftatten muß. Auch außerdem ift die Thatſache der Ge= 
meinihaft die Duelle von Verpflichtungsverhältniffen, welche unabhängig von dem Rechtö- 
grunde der Gemeinſchaft durch Diefe allein erzeugt werden, und daher bei der auf Ber- 
trag beruhenden Gemeinfchaft ebenfo vorkommen, wie bei der c. i. So ift jeder zur Erbal- 
tung der gemeinfamen Sache befugt und hat einen verhältnigmäßigen Anſpruch auf Er— 
hg der zu dieſem Zweck ſowie ver überhaupt im Intereſſe der Gemeinſchaft gemachten 
Verwendungen, ſowie auf Erſatz deilen, mas ihm durch Beſchädigung oder Bezug der 
Kugungen Durch andere Theilnehmer entgangen tft. Dabei haftet jeder für die in eignen 
Angelegenheiten ihın gewöhnliche Sorgfalt. Jeder Theilhaber ift ferner verpflichtet, auf 
Verlangen mit dem andern abzutheilen, und dies Recht kann ſelbſt durch Vertrag nur 
auf Zeit ausgeſchloſſen werben. Die Klage, mittelft deren jedes diefer Rechte mit oder ohne 
gleichzeitige Theilung geltend gemacht werden fann, ift Die actio communi dividundo. Die- 
jelbe findet, wenn die Gemeinſchaft durch Erbrecht entflanden tft, jedoch nur infomeit 
ftatt, als es ſich um einzelne Nachlaßſachen handelt ; ift die Erbſchaft als ſolche in Trage, 
fo greift die act. familiae hereiscundae Platz; für die Gemeinfchaft aus ver Grenz— 
verwirrung ift ebenfalld eine beſondere Klage im der act. finium regundorum ge= 
geben. Hat der Theilhaber weiter, als durch die Ungetheiltheit der Sache bedingt wird, 
die Gefchäfte der übrigen bejorgt, jo unterliegen die daraus erwachſenden Anſprüche nicht 
ber act. comm. div. fondern der Geſchäftsführungsklage. Ob megen andrer auf die 
gemeinichaftliche Sache bezüglicher Streitigfeiten den Theilhabern unter Umftänden andre 
Klagen, 3. B. die Negatorienflage, die Klage auf cautio damni infecti zuftehen können, 
it ſtreitig. — Die Theilung kann durch außergerichtlichen oder gerichtlichen Vertrag 
ſowie duch Theilungsurtheil erfolgen. Der Theilungsrichter Hat dabei freie 
Hand, er kann Die Sache verkaufen und ben Erlös thbeilen, einem Theilhaber die 
ganze Sache gegen Entſchädigung des andern, verichtedene Sadyen oder reelle Theile 
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nicht einmal die Vertragsform aufweiſt, ſondern in zwei von einander unabhängigen Ur- 
finden Heinrichs V. und Calixt' II. nievergelegt ift, füglich zu den C. gerechnet werden, 
obgleich der Ausdruck jelbft nicht vor dem J. 1418, nämlich zuerft in dem Conftanzer Vergleich 
(eapitula concordata) vorkommt. Wenn dagegen 3. B. Walter und Mejer die C. als 
eigentliche Berträge zwiſchen dem päpftlihen Stuhl und dem Staat, in welchen ihr gegenfeitiges 
Verhaͤltniß in einem oder mehreren Punkten principtell normirt wird, definiren, fo ift dem ent⸗ 
gegenzuhalten, daß im MA. auch Vereinbarungen zwifchen Prälaten unter einander, vefp. mit 
aner weltlihen Regierung, fo genannt werden und daß die älteren, ja die wichtigften und 
Diejenigen, bei denen der Name zuerft vorlommt, gar nicht oder nur in geringem Um— 
fange das Verhältniß zwiſchen Staat und Kirche, vielmehr einzelne Ordnungen, die lediglich 
innerhalb der Kirchen gelten ſollten, feftiegen, wie das bei den Conftanzer E. und dem 
Diener E. von 1448 der Fall iſt. Andererſeits will Schulte gerade nur diefen älteren 
Veranbarımgen bis zu dem von der franzöfiichen Republik im 9. 1801 (26. Messi- 
dor IX) abgefchlojjenen, noch Beute in Frankreich (freilich unter Modification durch bie 
von Napoleon hinzugefügten articles organiques) geltenden C. den Namen E. beigelegt 
willen, während er die neueren Vereinbarungen von der eben erwähnten an fir Verträge 
anderer Art, d. h. für ſolche erflärt, welche eine grundfägliche Auseinanderfegung zwiſchen 
Staat und Kirche zur Wahrung der Einigkeit und zur feften Ordnung der neuen Per: 
haltniſſe bezwecken. Allein ein zwingender inmerer Grund ift dafür nicht vorhanden, wenn 
gleich e8 richtig ift, Daß die neueren C. im Allgemeinen mehr den von Schulte angege- 
benen Charakter tragen. Eine Aufzählung aller hierher gehörigen Vereinbarungen auch 
mir aus der neueften Seit (ſ. die Aufzählung bei Bornagius ©, 5 ff., welde in- 
defien auf abfolute Vollſtändigkeit feinen Anfpruc machen kann, — es fehlen 5. B. die, 
welhe mit ven Republiten Central⸗Amerikas in dieſem Jahrhundert abgefchloffen find; ſ. 
Sentis in Moys Arch. Bo. 12, ©. 225 ff.) ift an diefer Stelle nicht möglich und 
ih begnüge mich Daher mit der Anführung der für Deutichland in Betracht kommenden 
C. Die erfte und einzige derartige Vereinbarung, welche behufs Aufrihtung der durch 
die Ereigniffe Ende bed vorigen und Anfangs dieſes Jahrhunderts zerftörten katholiſchen 
Kirchenverfaſſung abgejchloffen worden ift, ift 1) das ba yeriſche C., ratificirt in München 
am 24. October 1817, vom Papſt dur eine Confirmationsbulle vom 15. November 
deſſ. 3. publicirt. Im feiner urſprünglichen Form wurde e8 aber wegen der durch feinen 
Inhalt, namentlih bei den Evangeliſchen, erregten Bejorgniffe ſtaatlicherſeits nicht 
publicirt, fondern nur als Anhang zu dem Edicte über die äußeren Nechtöverhältniffe der 
Einwohner des Königreih® „in Beziehung auf Religion und kirchliche Gefellihaften‘ vom 
26. Mai 1818, welches die Beftimmungen defjelben in manden Punkten einſchränkt. 2) Das 
jweite der deutſchen C. iſt das öſterreichiſche, zu welchem die firchlichen Bewegungen 
des 3. 1848 und die Benutzung des in den Verfaſſungsurkunden diefer Zeit ausgeiproche- 
nen Grundſatzes der Freiheit der Religionsgemeinſchaften durch die katholiſche Kirche den 
Anftog gegeben, welches aber freilich ohne die vorgängige Zerrüttung des Kaiſerſtaates 
und die in Folge dadurch an mafgebender Stelle Boden findende Anfchauung, daß die 
katholiſche Kirche die feftefte Stüge der Throne ſei, kaum zu Stande gefommen märe. 
Tas C. vom 18. Auguft 1855 iſt durch Patent vom 5. November deil. I. obgleich 
3 das geſchichtlich überwundene kanoniſche Syſtem in weitem Umfange wieder her- 
zuftellen ſuchte, ohne irgend melden Vorbehalt des Kirchenhoheitsrechts des Staates und 
phne Beigabe eines die Rechte der anderen, namentlich der evangeliſchen Religionsgemein- 
\haften wahrenden Geſetzes publicirt worben, während einige Separatartitel noch geheim 
gehalten wurden und erft fpäter bekannt geworben find. Trotz der mannichfachen Bhafen, 
welhe das öfterreichiiche Verfaſſungsleben ſeitdem durchgemacht hat unb dem fett etwa 
1860 curſirenden Gerücht von einer bevorftehenden Reviſion des E., ıft dafjelbe bis auf 
den heutigen Tag für den Kaiſerſtaat in Geltung geblieben — über die Stellung Ungarns 
dazu |. Moy, Arch., 21, 470 —, freilih haben die 3 Gef. vom 25. Mai 1868 
(1. über die Wieverherftellung des Eherechts des Bürger. ©.B., Ueberweiſung ber 
Ehegerichtsbarkeit der Katholifen an die weltlichen Gerichte und die Einführung einer 
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fih nicht wegläugnen läßt. Ich meinerſeits muß trotz der Verdammung des Syllabus 
an der ſchon Bd. I. S. 481 von mir ſelbſt und ©. 5 ebendaf. von Ahrens ausge— 
ſprochenen Anficht feithalten, daß vom Standpunkt des heutigen Staates ein juriftifch bin- 
dender Vertrag mit der katholiſchen Kirche nicht denfbar iſt. Mag auch die letztere ihre 
Eriftenz nicht von einer ftaatlichen Conceſſion herleiten, ihre Eriftenz als Rechtöfubject 
im Stante verdankt fie trogdem lediglich der Anerkennung befjelben und cbenfo die ftaatliche 
Geltung ihres Rechts. Die Ipirituelle Souveränetät des Papftes ift vom Standpunkt des 
Staats⸗ und Völkerrechts aus Teine wahre Souveränetät, denn ohne ein Anerkenntniß 
des Staates kann dieſelbe fir das ſtaatliche Gebiet nie wirffam werden. Wenngleich e8 
auch wicht abfolut richtig if, daß der moderne Staat feine Souveränetät wicht theilweiſe 
aufgeben kam — die jedem freiftehende Befugniß, ſich mit anderen Staaten zu einem 
Bundesſtaat zu vereinigen, zeigt das Irrige diefer Theorie —, fo ift doch ein Vertrag 
nicht denkbar mit Rechtsjubjecten, welche ver Souveränetät an fi fchon untergeben find, 
für melde alſo ver Staat durch feine Geſetzgebung die bindenden Normen vorfchreiben 
kann. Die zwiichen dem Staat und der Curie abgefchloflenen Vereinbarungen verpflichten 
demgemäß xechtlich keinen der Contrahenten, wenngleich Treu und Glauben erfordern, daß 
der einzelne Staat fie hält, ebenſo wie e8 ja der Anftand und die gute Sitte verlangt, 
daß Brivatperfonen gemifje vom Civilrecht für unflagbar oder fiir nichtig erflärte Verbind- 
lichleiten erfüllen. Ich gewärtige freilih, Daß man mir vorwerfen wird, ich predige ben 
Bertragäbruch, aber wenn die Vertheidiger der Bertragstbeorte unter gewiſſen Verhältniffen 
einen einſeitigen Aüdtritt von den C. geftatten und jedem €. die clausula rebus sic 
stantibus als inhärent betrachten, jo kommt das praktiſch auf daſſelbe heraus, denn ein- 
mal wird ein Staat, der ein C. abgeichlofien haben follte, die ſtaatliche Publication deſſelben 
für die Regel nur aus gewichtigen Gründen unterlafien, und dieſe werben fich ſtets unter 
die wagen Rücktrittsfälle, welche die Vertragstheorte aufftellt, ringen laſſen. — Den 
Weg des E. zum Aufrihtung der zerftörten Kirchenverfafiung hat von den deutfchen Staa- 
ten allein Baiern eingeichlagen, fin die übrigen deutſchen Staaten. tft. die Neuerrichtung 
der katholiſchen Kirche durch ſog. Eircumfcriptionsbullen erfolgt, d. h. durch 
päpſtliche Erlaſſe, welche die äußeren kirchlichen Einrichtungen, namentlich die Grenzen der 
biichöflichen Diöceſen normirten (bie circumscriptio dioecesium vornahmen — daher der 
Name —), und im Gegenfag zu den E. nur in wenigen Punkten die mehr inneren Ber- 
hältniſſe der Kirche vegelten. Dieſe Bullen bat der Papft als Kirchengeſetze erlaffen, die 
einzelnen Regierungen haben ihnen aber auch ben Charakter von Staatsgeſetzen durch 
befondere PBublicationen verliehen. Zu Stande gefommen find biefelben auf Grund 
gegenfeitiger Vereinbarung der Curie und der betreffenden Staaten. Ueber die juriftifche 
Natur ſolcher Abkommen müfjen ganz biejelben Grundfäge gelten, wie über die C., wie 
denn diefelben auch von den Anhängern der Vertragstheorie ebenfall8 für völferrechtliche 
Verträge erflärt werben. Die für Deutſchland erlaffenen Circumferiptionsbullen find fol⸗ 
gende: 1) für Preußen die Bulle: De salute animarum vom 16. Yuli 1821 nebft 
Fublications-Cabinetsordre vom 23. Auguft 1821; 2) fir Hannover die Bulle: Im- 
pensa Romanorum pontificum vom 26. März 1824 nebft Königl. Genehmigung vom 
20. Mai 1824; 3) für die zu der fog. oberrheiniſchen Kirchenprovinz vereinigten Staa⸗ 
ten, nämlid Würtemberg, Baden, die beiden Hefjen, Naffau, Hohen— 
zollern und Frankfurt a. M., die Bullen: Provida sollersque vom 16. Auguft 
1521 und Ad dominici gregis custodiam vom 11. April 1827, welche in diefen Län— 
dern Durch bejontere, gleichlautende Erlaffe mit gewifien Vorbehalten publicirt worden find. 

Lit.: 1. Sammlungen: E. Münd, Bollfländige (?) Sammlung aller ältern u. neuern 
C. nebſt einer Geſchichte ihres Entftehens und ihrer Schidfale. 2 Thle. Leipzig. 1830 (enthält 
auh die Circumſcriptionsbullen). Demnähft fol in, Mainz bei Kirchheim eine vollftändige 
Sammlung aller C. von Brof. Dr. Brüd erfcheinen. Die wichtigſten €. und Circumſerip⸗ 
tionsbullen finden fib auch abgebrudt in Walter, Fontes juris ecclesiastici antiqui et 
moderni. Bonnae. 1862, ferner u. A. auch in Richters KR. (nit mehr in der 5. u. 6. 
Aufl). Schulte, K.R. Bd. 2. Permaneder, Handbudh DEE KR. — 2. Erörterungen 
über die juriftifhe Literatur der &.: Brendel, Handbuch des fathol. u. proteftant. 
KR. 3, Aufl. Bamberg. 1840. 1, 42 ff.; Walter, ER. 8. 60; Phillips, ER. 3, 674 ff., 
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nimmt der inmifgen gerichtöfeitig, aumächft, proviſoriſch, nach Anhörung der Gläubiger 
Vefinitio Beftellte Curator massae Diöpojition und Verwaltung unter Aufficht und An= 
weifung des Gerichts, Sofern der Gridar der bereditigte Inhaber der Güter bleibt, ift 
der Curator, ähnlich wie bei der cura prodigi und absentis, Vertreter des Crivars, 
Sofem er aber in&befondere die Veräußerung der Güter zum Zwed der Befriedigung 
Der Gläubiger zu betreiben Bat und Bei feiner gefammten Verwaltung überhaupt den 
Anweiſungen des Gerichts Foige Leiften muß, übt er zugleich öffentliche Befugniffe, die 
in der Sperialegecution durchweg auch vom Richter felbit geübt werben. Er ift fomit 
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Maſſe ergeht, womöglich ſchon mit der Bekanntmachung des Generalarrefts, die Edictal— 
citation an die Glaͤubiger, ihre Forderungen innerhalb Friſt (Profeſſionsfriſt) oder zu 
einem Termin (Liquidations-, Profeſſionstermin) bei Strafe des Ausſchluſſes 
von der Maſſe zu melden. Die Anmeldungen find nad) der Natur des C. Erecu: 
tionsgeſuche, ſelbſt wenn fie in bloßer Vorlage einer Rechnung beftehen, und wenn 
für jie deshalb, wie bet jeder Klage, Anführung der concreten Causa debendi erforderlich 
it, fo haben fie ald Anträge auf concurdmäßige Erecutton Locirung in beſtimmter Rang- 
clajje zu beanſpruchen, wenn ein Vorzug in Betracht fommt. Im Termin werden fie nach 
der Zeitfolge ihres Anbringend unter Hinweis auf etwaige Anlagen verzeihnet. Darnach 
beantragt der‘ Contradictor die Präclufion der nicht gemeldeten Forderungen, die zu 
erfermen ift. Auch kann im Termin über Accord oder Stundung verhandelt werden. — 
Das Liquidationsverfahren beginnt hierauf mit einem Decret, in weldem dem 
Contradietor, unter ertractliher Mittheilung der einzelnen Profeſſa nebft Anlagen, auf: 
gegeben wird, über jedes derſelben jich bis zu einem beftunmten Termine einräumend oder 
bejtreitend zu erflären, was in gejonderten Acten geſchieht. Im (ſog. Exceptions-) Termin 
gibt der Contradictor dieſe Erklärungen ab. Jeder Gläubiger kann hierbei interoeniven 
und Die Sulafjung der Forderung auch dann beftreiten, wenn jener einräumt. Sofern 
das Intereſſe des Intervententen lediglich darin berubt, daß die Zulaſſung der Forderung 
jene eigene Befriedigung verhindern oder verfürzen könnte, erfolgt fie aus dent Gefichts- 
punfte der Priorität, wenn and für den Contradictor al3 Vertreter des Cridars die ‘Briv- 
ritätöfrage gleichgültig if. Nachdem das Verfahren über bie beſtrittenen Forderungen 
nötbigenfalls bi8 zur Duplik fortgelegt ift, ergeht da8 Brioritäts- (Yocations:, 
Claſſifications-)Urtheil, in welchem, nad) Darlegung des wahrjcheinlichen Netto— 
beitandes der Maſſe, bezüglich ſämmtlicher einzelner Forderungen auf ihre Abweifung oder 
auf vangmäßige Einweiſung in die Concursmaſſe erfannt wird. Ber noch unbemiefenen 
Horderungen iſt dieſe Einweifung eine bedingte, ſofern der Gläubiger den auferlegten 
Beweis erbringen werde. Dies Urtheil ift bezüglich jeder einzelnen Forderung durch 
Rechtsmittel anfehtbar, und auch Prioritätsſtreitigkeiten würden conſequent 
nur im Rechtsmittelwege erledigt werden dürfen. Inconſequenterweiſe aber läßt man die 
Prioritätsproceſſe der Gläubiger untereinander vor demſelben Richter entſcheiden, der im 
Prioritãtsurtheil ſchon Ein Mal geſprochen hat. Soweit das Prioritätsurtheil nicht angefochten 
wird, erlangt es Rechtskraft, was jedoch in Betreff der Beweisauflagen nur den Be— 
ginn des Beweisverfahrens zur Folge hat. Erſt nach Erledigung aller dieſer 
Streitigkeiten, deren rechtskräftige Entſcheidung im Prioritätsurtheil vermerkt wird, ſoll 
die Vertheilung an die Gläubiger eintreten. Sie darf aber auch, während ſie noch 
ſchweben, geſchehen, wenn eine beſtrittene Forderung vorausſichtlich überall nicht, oder un— 
bedingt zur Perception gelangt oder wenn Caution geleiftet wird. Die Vertheilung wird 
durch een fog. Diftrtbutionsbejcheid eingeleitet, in welchem unter Tarlegung Des 
Netto = Erlöfes der Activ-Maſſe die Anweifung der Gläubiger auf die aus demjelben zu 
percipirenden Summen nah Maßgabe des Prioritätöurtheild und der daſſelbe abändern- 
den Entſcheidungen erfolg. Mit der tbatlächlihen Auszahlung dieſer Summen ift der 
Concurs beendigt. 

Das hannoverſche E. ſchließt fih, abgefehen vom Mangel des Contradictors, 
un Wefentlichen der gemeinrechtlihen Conftruction des C. an. — Die Preuß. Eonc.- 
Ordn., welcher durchweg auch die Defterreichiiche gefolgt ift, bafirt bezüglich der Con⸗ 
ſtituirung der Activmaſſe auf gemeinrechtlihen Principien, nur daß die Grenzen, inner- 
halb deren der Concursvermalter freie Dispofition hat, genauer beftimmt find. Von der 
Activmaſſe abgejehen,, find Die PBrincipien der Conc. Ordn. dem Franz. R. entnommen, 
nicht ohne zwedmäßige Mobificationen. Wie im C. com. ift e8 ein Commiffar des 
(Eollegial=) Gerichts, der fofort nach der Eröffnung des Concurjes zu ernennen ift und 
die Leitung des Concurſes hat, ſoweit e8 ſich nicht um Specialprocefie handelt, die vor 
Das Concursgericht ober das ſonſt competente Geriht gehören. Ebenſo iſt jofort der 
GConcuröverwalter zu beitellen. ‘Der Generalarreft, ſowie diefe Ernennungen find fofort zu 





wa. u 2. 199 9 rumugen mu veojigen Dcapunvivcıy Cutgugieyen cusuuy, 
welder eines mit C. bedrohten Verbrechens beſchuldigt war. Hatte die P.G.D. 
im Uebrigen nur dem Mipbraud einer ihr ganz zuläfiigen Strafart fteuern wollen, fo 
ging die ſpätere Praxis von einem anderen Geſichtspunkte aus, fie erfannte die gefeblich 
gedrohte E. nur beim Majeſtätsverbrechen, bei den übrigen Verbreden brachte fie dieſelbe 
alnälig außer Uebung und fo ift nad und nad) aus der Reihe der Strafmittel die C. 
des ganzen Bermögend oder eines Theils verſchwunden und Niemand weiß heutzutage 
mehr auch nur ein Wort-zu Gunften berfelben zu jagen. Als ſchwere Strafe trifft fie 
den Thäter micht, der eine andermeite ſchwere Strafe verbüßt, fondern feine ſchuldloſe 
Familie, und büßt der Verbrecher vielleicht feine That mit dem Tode, fo empfindet er 
den Berluft des Vermögens wieder nicht. Unfere neueren Verfaſſungsgeſetze haben meift 
den Ausſchluß der Vermögens -C. ausdrücklich hervorzuheben für wichtig genug gehalten. 
So bleibt unter unfern Strafmitteln nur fehen die C. einzelner Saden. Beifpiele der— 
felßen werben in den gemeinrechtlichen Duellen mehrfach erwähnt, 3. B. bie nad) den 
Zoll- und Steuergefegen verfallenen Güter, ein Schiff, in welches verbotener Weile 
Vaaren gebradt find oder wenigſtens diefe Baoren, die zum Zwece einer unerlaubten 
Ehe gegebenen Geſchenke, endlich das durch das Verbrehen Eworbene. Die Reihögefege 
wiederholen insbejondere die ſchon römische Strafe der Einziehung eingelner Sachen bei 

v. Holpenborff, Rechtslexiken. 1. 
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Lit: Bland, Str. Verf. ©. 236. 252. Zahariä, Str.Pre Bd. 2, 8. 100. 108. 
Höchſter, Franz. Str.Berf. $. 262. Löwe, preuß. Str.Berl. $. 46a. Schwarze, Comment. 
3. fühl. Str. Pre.O. 1. 1. . Wieding. 

Confufion. 1) Wenn die Eigenſchaft als Gläubiger und die Eigenſchaft als 
Schuldner in einer und derfelben Perſon zujammentreffen, 3. B. bei Beerbung des 
Släubiger8 durch den Schuldner oder umgekehrt, fo tritt C. ein, und, da Niemand fi 
ſelber etwas ſchuldig fein kann, ipso jure Untergang der Obligation. “Diefer Unter: 
gang tft ein vollftändiger, materieller, wenn zwiſchen Gläubiger und Hauptſchuldner €. 
tattfindet, denn durch Erlöfchen der Hauptobligation find auch die Nebenobligationen er- 
loſchen. Aber durch E. zwiſchen Gläubiger und Bürgen wird die Obligation des Haupt- 
ſchuldners keineswegs berührt. Ebenſo wenig werden durch bie zwilchen Gläubiger und 
Mitſchnldner vollzogene C. die übrigen Correalſchuldner befreit, — mit Vorbehalt natür- 
ih des Anſpruchs auf partiellen Erfag, den fie etwa als Gefellfchafter gegen ben bis- 
berigen Mitſchuldner haben können. E. kann auch theilweiſe ftattfinden. Sie kann durch 
in integrum restitutio oder auch von felbft durch Auflöfung des Verhältniſſes, melches 
jie herbeiführte, rückgängig gemacht werben. 

2) Servituten, ſowohl perfönlihe als Prädialſervituten, gehen durch C. unter, 
wenn der Servitutberechtigte Eigenthümer wird oder umgefehrt, denn nulli sua res ser- 
vit. Diefer Untergang iſt definitiv, jo daß durch Wiedertrennung des Eigenthums bie 
Eereitut nicht ipso jure wieder auflebt. Ber Nießbrauch Heißt die C. techniſch Conſo— 
lidation; f. d. Art. 

3) Daß man au Fein Pfandredt, fein jus emphyteuticum, fen jus 
superficiarium an der eigenen Sache haben Tann, ift felbftverftändlich, daher müſſen 
auch diefe Rechte durch C. erlöihen. Beim Pfandrechte ift aber das Eigenthümliche, daß 
dafjelbe, wenn Das Pfand dem Gläubiger verfauft oder an Zahlungsftatt gegeben wor— 
den ft, troß der flattgehabten E. doch in einer gewiſſen Beziehung al8 in deſſen Perſon 
noch fortbeſtehend angefeben wird, nämlich in Beziehung auf den Rang, den anderen 
Pfandgläubigern gegenüber. 

Der C. N. ſchließt fih in ven a. 705, 1300, 1301 dem Röm. R. an. Biel 
ausführlicher und abweichender ift das A. Pr. L.R. I, 16, SS. 476—512. 
Lit.: Lauterbach in feinen Diss. acad. I, 56, und die verſchiedenen Werke iiber Obliga- 

tionenrecht. Nivier. 

Congreſſe find beihlußfähige Zufammentünfte von Somveränen oder deren Bevoll⸗ 
mächtigten; es iſt das Moment der Beichluffähigkeit, welches insbejondere die C. von 
den Conferenzen unterfcheibet. 

Die Betchlüffe der ©. betreffen entweber concrete völkerrechtliche Tragen (Beilegung 
internationaler Differenzen, oft unter Hinzutritt unbetbeiligter Dritter, insbeſondere nad 
ſtattgefundenem Kriege) oder die Zeftftellung völkerrechtlicher Säte in abstracto, gleihfam 
internationale Weisthlimer, deren Beobachtung im Wefentlichen von der auctoritativen 
Stellung des C. abhängt. 

Lit.: Berner, ©. in Bluntſchli, Staatsmwörterb. V, 662 fi. Bluntſchli, Das mo- 
verne Bölter®. der civilifirten Staaten als Rechtsbuch dargeſtellt. Nördlingen 1868. ©. 4. 
58. 102. Noble, Arbitration and Congress as a Substitute for war in the settlement 
of international disputes 1862. j Ernft Meier. 

Conjunction der Erben. Ein Zeftator kann zwei ober ehren Erben auf 
eine und diefelbe Quote zufammen einfegen, in welcher fie einander gegenfeitig bejchränten, 
jo daß darin concursu partes fiunt, während fie den übrigen Miterben gegenüber gleich 
ſam nur Eine Perfon bilden follen. Wann eine derartige Erbeinfegung vorhanden, ift 
vor allem quaestio facti, und es zu erfemen, ift Sache der Willensinterpretation. 

Gewiß ift kein Zweifel möglich, wenn e8 im Zeftamente heißt: Titius et Maevius 
pro parte dimidia heredes sunto, oder: Titius, Maevius ex parte dimidia heredes 
sunto. Oder noch: Maerius, Titius heredes sunto; Sempronius ex parte dimidia 
heres esto. Es ift in diefen Fällen veutlih erflärt, dag Mävius und Titus ſich 
in die eine Hälfte theilen follen. Dan fagt daher, daß fie ſowohl durch die Sache ald 

15 * 





amuunger wegen ver gupefagien Sayumau Sayavcı any orupun war [us wir Srssesvenagung 
des Eigenthumß ſeitens des Eigenthilmers auf feine etwa in Beſchlag genommenen Sagen. 
Die neueren Str.Pre.Orbnn. Haben aber meiften® das Forum auf fubjectiv oder objectio 
zuſammenhängende Anklagen beichräntt. 

&it.: Bland, Mehrheit der Rechtsſtreitigleiten. Göttingen, 1844. ©. 33 ff. 312 ff. 530 fi. 
SB. Sinſchius. 

Couring, Hermann, geb. 1606 zu Norden, wurde 1632 Prof. in Helmftäbt, 
1660 Prof. der Politit und Geſchichte, Braunfchweig. Geh. Rath, Confulent in wichtigen 
Reichs⸗ und Staatsſachen, ftarb 1681. 

Er ſchrieb: De origine juris germanici. Helmst, 1643. — Tacitus de moribus Ger- 
manoram 1635. — Epistolae hactenus sparsim editae. Helmst. 1666. ı— Exereitationes 
de republ, Imp. Germ. Helmst. 1674. — Opera. Brunsv. 1730. 

Sit.: H, Conringii, Epistol. syntagmata duo, Helmst, 1694. — Commercii epist. 
Leibnitiani Prodromus rec. Gruber. Hanov. 1745. — Mohl III, 350. 654. 556. — Stobbe 
II, 218. 419. Teihmann, 

Eonfeeration. Die €. ift eine firdliche Handlung, welche äußerlich den Sacra— 
menten analog erſcheint (Sactamentale), und durch melde in der katholiſchen Kirche eine 
Perſon oder Sache für den Dienft Gottes mittelt Gebets und Salbung feierlich beſtimmt 
wird. Personae consecratae find die Könige, der Papft und die Biſchöfe. Zu 
den res consecoratae gehören die Kirchen, die Altäre, Kelche und Batenen. 

Was fpeciell die C. der Biſchöfe betrifft, fo wird biefelbe binnen drei Monaten 
nah der von Rom aus ertheilten Confirmation durch einen vom Papft hierzu ermäde 
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Die Einreden des Hauptfchuldners ftehen auch dem Conftituenten zu, infofern fie 
Befriedigung des Gläubigerd vorausſetzen; alfo nicht die Einrede der Verjährung. 

Ueber die Geltung des c. im heutigen R. wird in neuefter Zeit geftritten. 
Offenbar iſt mit dev Stipulation auch der alte formelle Unterſchied zwischen c. und fide- 
jussio weggefallen. Doch ıft fein Grund vorhanden, erfterem, wie 3. B. Bähr es thut, 
jede Realität und praftiidhe Anwenbbarfeit abzuſprechen. Das Verhältniß vom c. zur 
fidejussio Täßt ſich vielmehr in der Art conftruiren, daß allerdings beide Begriffe in dem 
weiteren Begriffe der heutigen Bürgihaft enthalten find, aber jedes mit feinen 
noch wahmehmbaren Eigenthümlichkeiten und den daraus entfpringenden Folgen. Sonad) 
wird es nom Willen der Contrabenten und von den Umftänden abhängen, welches von 
beiden Gefchäften im concreten alle vorhanden ſei. Iſt ausſchließlich Sicherftellung 
des Gläubiger bezwedt, dann ift e8 eigentliche Bürgſchaft, fidejussio. Iſt noch ein an= 
terer Zweck Damit verbunden, Aenderung des Gegenftands, des Zahltags, des Zahlorts, 
dann müffen die Grundſätze des c. gelten. — Uebrigens ift die Benennung ce. der heutigen 
Rechtsſprache fremd. 

Quellen: D. XIII, 5, de pecunia constituta. — C. IV, 18, de constituta pecunia. — 
Für das possessorium, |. Befigerwerb und Befikverluft, . 

tit.: Zimmern, in feinen und Neuftetel’$ römiſch-rechtlichen Unterfuhungen, 10. — 
Girtanner, in ber Bürgſchaft. — Hauptfählih Bruns, in der Ztſchr. für Rechtsgeſch. 
I, (1861). Bgl. au Bähr, die Anerlennung als Berpflihtungsgrund (2. Auflage 1867). 

ivter. 

Conſularverträge. Die Anſtellung von Conſuln iſt zwar jetzt allgemein; 
ihre Zulaſſung beruht indeſſen auf einer ausdrücklichen Einwilligung des Staats, wo ſie 
ihren Aufenthalt nehmen, ganz abgeſehen von dem beſonderen Falle, wo Staatsangehörige 
deſſelben Staats, da wo fie domicliven, zu Eonfuln eines andern Staats ernannt wer- 
den. Die weitern Berabredungen, insbeſondere die Feftftellung der Rechte und Pflichten 
diefer Beamten erfolgen regelmäßig in den Handels- und Schiffahrtswerträgen; vie Feft- 
fegungen find ziemlich Abereinftimmend und betreffen insbeſondere Das Recht der Confuln 
bet der Sicherung des Nachlaſſes im Auslande geftorbener Nationalen durch Mitverſiegelung, 
Betwohnung der Inventarifation und Empfangnahme der Erbſchaft im Auftrage der ab⸗ 
weienden Erben mitzuwirken, das Recht, Die Streitigkeiten zwifchen den Capitänen und ber 
Mannſchaft von Schiffen der Nation, deren Intereſſen fie wahrnehmen, als Richter und 
Schiedsmänner zu Ichlichten, ſowie die Befugnig, den Beiftand der Ortsbehörden zum Zwecke 
der Ausmittlung, Ergreifung und Feftnahme der Defertenre von den Schiffen ihres Landes 
anzurufen. Den Confuln in entferntern Staaten wird vertragsmäßig eine beichränfte Ge- 
rihtöbarfeit über die Angehörigen ded Staats, den fie vertreten, zugeftanden. So im 
Allgemeinen nad den Hanbels- und Schiffahrtsverträgen Preußens reip. des Zollvereind 

& 

mit den Vereinigten Staaten von Nordamerifa vom 1. Mai 1828, X. 10 ff., mit 
Mexico vom 18. Febr. 1831, A. 13 ff., mit Griechenland vom 31. Juli 1839, 1 day S | 
A. 16 ff., mit Portugal vom 20. Febr. 1844, A. 16 ff., mit Belgien vom u 90 
1. Eopt. 1844, U. 13 ff.; mit der Tinte vom 22. März 1764, U. 15 fi. und/870 
vom 10. Octbr. 1840, U. 1; ebenfo nad "ven vom Mb. Bunde reip. benv9727373 
Zollverein abgefchloffenen Handels- und Schiffahrtöverträgen mit der Republik Liberinkz 23 | 
vom 31. Oct. 1867, U. 17, mit dem Sirchenftaat vom 8. Mai 1868, 4. 8 ff., und 
mit Italien vom 14. Oct. 1867, U. 19 ff. (Bunvesgefegbl. Jahrg. 1868, ©. 197 ff. 
408 ff, Jahrg. 1867, ©. 317 ff.)“ Es gibt jedoch neben dieſen Handelg- und 

” 

Schiffahrtsverträgen auch noch beſondere C., durch welche die Rechte, Privilegien, 
Immunitäten und Berpflichtungen der beiderfeitigen conſulariſchen Agenten in ausgevehnter 
und beftimmter Weile grumbfäglich geregelt werden. Insbeſondere ift ein derartiger be— 
ſonderer C. neben dem bereit8 beftehenden Schiffahrtövertrage vom 14. Oct. 1867, 
der die confularifchen Verhältniſſe um Allgemeinen regelt, zwifchen dem No. Bund und 
Stalin unterm 21. Dechr. 1868 abgefchloffen worden (Bundesgefegbl. 1869, ©. 113 — Mr 

Urne Lit.: von Kamptz, Die Handeld- und Schiffahrtsverträge des Zollvereins. Braunſchweig 
1848. ©. 4. 14. 29. 151. 185. 214. 313. 351. v. Kohrſcheidt, Preußens Staatswerträge. Me //d; 
Berlin 1852. ©. 18. | Ernft Meier. 

Yrye kenfpbuafbe y Dh 16ER] mm nn 1670 II, HERZ 
— 

WII [ARE 
uhr 

m 7875 Aa ERELTE ag 

| 
| 
| 





weſen, als, was ſchon durch ältere Berorbnungen in ber vorconftitutionellen Zeit beftimmt 
war, daß nämlich der Minifter den landesherrlichen Erlaß mit unterzeichnen müfle, um 
die Authenticität deſſelben zu verbürgen. Die C. ift nad zwei Richtungen wirtſam. 
Zunãchſt äufert fie ihre Wirfjamteit darin, daß contrafignirte Anordnungen befolgt werben 
müfjen. Bon diefem Grundſatze wird nur da eine Ausnahme eintreten, wo einzelnen 
Behörden, namentlich den Richtern auch die Befugniß eingeräumt ift, die Verfaſſungs- 
wie der Anordnungen zu prüfen. Denn in dieſem Yalle wide die C. allein die 
Veolgung der Anordnung nicht bemirfen, diefe witrde vielmehr nur dann erfolgen, wenn 
die übrigen verfaffungsmäfigen Borausfegungen vorlägen. Die Preuß. Berfaffung beftimmt 
A. 106, daß Gefege und Verorbnungen verbindlich fein follen, wenn fie in der vom 
Geſetze vorgeſchriebenen Form Befannt gemacht worden find. Aus dieſer Beftimmung 
folgt, daß wenn eine contrafignirte Königliche Verorbnung in der Gefetfammlung publicirt 
wurde, diefelbe von dem Richter auch alsdann befolgt werden muß, wenn der Inhalt 
derfelben die Mitwirkung der Kammern bei dem Zuſtandetommen verjelben erfordert 
hätte. Cine dem A. 106 der Preuß. Verfg. Urk. entſprechende Veftimmung findet ſich aber 
in der Verfafjung des No. Bundes nicht. Hieraus folgt denn, daß eine von bem 
Bundestanzler contrafignirte im Bundesgeſetzblatte publicirte Verordnung des Bundes- 
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übergegangen iſt, und von welcher fich zahlreiche Anwendungen aus allen Theilen des 
Rechtsgebiets in unferen Quellen nachweiſen laflen (ſ, auh Catonianiſche Regel). 
Nur wenige Ausnahmen find davon anzuführen. Die verbotswidrige Veräußerung des 
zur Mitgift gehörenden Grundſtücks convalegcırt, wenn die Frau während der Ehe ftirbt 
und der Diann die ganze Dos Tucrirt. Die Schenkung unter Ehegatten convalescırt 
infolge einer Conftitution von Garacalla), wenn der Schenfer in der Ehe ftirbt, ohne 
widerrufen zu haben. Im Beziehung auf ungültige Adoption wird landesherrliche Eon- 
firmatton als Convalescenzgrund angegeben. — In den wenigen Fällen wo jie ftattfindet, 
hat die E. rückwirkende Kraft; das Geſchäft vatırt nicht erft vom Augenblide, wo es 
wirflih gültig wird, fondern von dem Augenblid des ungültigen, nunmehr als gültig 
fingirten Abſchluſſes. 

Es kommt vor, daß ein beftimmtes Rechtsgeſchäft zwar nicht als dasjenige, welches 
es fein follte, gültig ift, wohl aber dem Willen der Parteien gemäß als ein anderes, 
ähnliches, deſſen ſchwächeren objectiven Requifiten das Gelchehene Gerüge Ieiftet. So fann 
ein ungältiges Teftament vermöge der Codicillarclauſel als Codicill aufrechtgehalten werben, 
eine ungültige Acceptilatton als Pactum. Dies iſt jedoch feine C., fondern eine fog 
Sonverfion, eine Umwandlung des ungültigen Geſchäfts in ein anderes Gefchäft. 

Meder damit, noch mit der E. ift zu verwechleln die nachträgliche wirkliche wirkſame 
Vornahme des früher ungültig vorgenommenen Rechtsgeſchäfts, — ein juriftijch indifferenter 
Hall, wobei von Rückwirkung Yeine Rede fein kam. 

Lit.: S. Römer, im Eiv.Arhiv XXXVI. Rivier. 

Conventionalftrafe, stipulatio poenae, clausula poenalis, iſt eine Stipulation, 
welhe die Erfüllung eines Vertrags zu fichern beftummt tft, durch Androhung einer 
Strafe im Falle von Nichterfüllung, 3. B. „Pamphilum dari spondes? Si non dederis, 
C dari spondes? — Die Pönalftipulation iſt ein acceflorifcher Vertrag; «8 iſt durchaus 
nöthig, daß ein gültiger Hauptvertrag eriftire, möge er auch nur eine obligatio naturalis 
tantum hervorbringen: gerade in diefem Tall war übrigend die Pönalftipulation in 
häufigem Gebrauche, ſowie auch in den stipulationes faciendi, welche im alten Rechte 
erſt dadurch wirkfam wurden. — Die E. dient auch dazu, Streitigfeiten über Schaden- 
ertag vorzubeugen und den Kläger von dem oft fehr ſchwierigen Beweiſe des Vorhanden⸗ 
feind und des Werths des and der Nichterfüllung für ihn entflandenen Schadens 
zu entheben. 

Die Strafe ift durchgängig Bezahlung einer beftinmten Summe Geldes, kann aber 
auch Dation irgend einer beftimmten Sade fein. Der Betrag hängt lediglich von ber 
Willkür der Parteien ab; eine Beſchränkung tft nur für den fingulären Fall vorhanden, 
wo der Stipulator die Wucherverbote eludiven wollte. Verwirkt ift die Strafe, poena 
committitur, wenn der Schuldner die ihm auferlegte Yeiftung nicht erfüllt bat, mie er 
fie erfüllen ſollte um befreit zu werden; in Ermangelung eines fpectellen Vertragswillens 
ſteht partielle Erfüllung der Nichterfüllung gleich. Beſtand die Yeiftung in einem Unter- 
lafien, fo wird die C. dadurch verwirkt, daß der Schuldner die fragliche Handlung vor- 
nimmt. Beftand vie Leiftung in einem Thun oder Geben, und ift die obligatio praesens, 
jo bat der Gläubiger das Recht die Strafſumme zu fordern, ſobald die Leiftung hat 
jtattfinden fönnen und nicht ftattgefunden hat, mas jelbftwerftändli cum grano salis zu 
nehmen ift; eine Interpellation fcheint nicht allgemein erforderiih. Noch weniger wenn 
ein Termin gefeßt ift, mit deſſen Verfall die Verwirkung eintritt. Uebrigens kommt es 
ſtets vor Allen auf den concreten Bertragämwillen an. Natürlich könnte der Gläubiger 
die Etraffumme nicht fordern, wenn er bie Yeiftung verhindert hätte, der Schuldner würde 
ihn mit exceptio doli zurädftoßen. 

Die Wirkung der Commiſſion hängt zunächft vom Willen der Parteien ab. So 
kann a) verabredet fein, Daß die Strafe cumulativ mit und neben der Erfüllung, 
gefordert werben foll; dies ift jehr oft der Fall beim Vergleich, wo man fogar irriger 
Weile glauben konnte, Daß e8 im Zweifel zu Jubintelligiren ſei. Offenbar ift Eumulation 
beabſichtigt, wenn die Hanptleiftung in einen Unterlaffen befteht; ebenfo wenn die Strafe 
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tiottät von Allgemeinhetten gleich alt umd natürlich wie die der Individuen. Das We— 
fen dieſer Rechtöfubjectivität wird aber fehr verfchteven aufgefaßt. Bei den Römern 
wurde früh im öffentlichen Hecht der Staat, im Privatreht das Individuum ſouverän. 
Nur die letzte Conſequenz dieſes Gedankens war ed, daß für alle polttifhen Beziehungen 
allein dem Staat, für die Privatrechtöiphäre "allein dem Einzelnen eine originäre und 
felbftändige Perfönlichkeit beigelegt ward, während dazwiſchen im öffentlichen Recht nur 
Mmmiftratioverbände, im Privatrecht aber nur juriftiſche Perjonen als künſtliche Gedan- 
fendinge möglich blieben. Indem die moderne romaniſtiſche Doctrin diefe Auffaffung in 
einer den Römern felbft noch fremden Schärfe durchbildete, gelangte fie zu folgenden 
Säten über juriftifche Perfonen refp. Corporationen: an fi ıft nur der einzelne Menſch 
Perſon (d. h. ſtillſchweigend Brivatrechtöperfon) ; aus Zweckmäßigkeitsgründen werben 
auch andere PBerfonen fünftlih fingirt ; zu einer ſolchen Schöpfung aus dem Nichts iſt 
mır die Staatsomnipotenz fähig; Diele kann Vereinen, fie kann aber ebenjogut andern 
Subftraten (einem Bermögen x.) Perſönlichkeit anfchaffen ; das fingirte Subject eriftirt 
nur für beftimmte und zwar lediglich fr vermögensrechtliche Zwecke; es ift willens= und 
handlungsunfähig und fteht gleih einem Wahnfinnigen unter ewiger Vormundichaft be= 
ſtimmter Verwalter und überall eingreifender Obervormundſchaft des Staats, der e8 auch 
beliebig wieder zerftören kann; e8 tft bei der ©. ein die Mitglieder in ihrer Perfönlich- 
keit gar nicht afficirendes, dafür aber auch ihnen gänzlich fremdes und äußeres ‘Drittes, 
welhes nach Savigny's Confequenz ſelbſt nah dem Fortfall aller Glieder im leeren 
Raume fortbeftehen kann; fein Vermögen fällt nach der Auflöfung als erblofes Gut an 
den Find. — Kein Wunder, daß endlich der Verſuch gemacht iſt, ein ſolches Schatten- 
weien ganz aus dem Reiche des Lebendigen zu verbannen und fein Vermögen für fubject- 
loſes Zweckvermögen zu erfläven (Brinz, Demelius, Belter). 

Diefen Confequenzen des römiſchen Staats- und Nechtöbegriffs gegenüber zeigt nun 
aber eine unbefangene Betrachtung in unſerm heutigen Corporationsrecht ganz andere 
Anſchauungen Lebendig, welche auf germaniihem Staats- und Rechtsbewußtſein beruhen. 
Eine tiefere Begründung, die von dem Verhältnig des öffentlichen Rechts und des Pri— 
vatrechtö und dem ben gleichzeitigen Mittelpunkt beiver Gebiete bildenden deutichen Per— 
ſonenbegriff ausgehen muß, ift bier nit möglich. Im Reſultat beanfprucht we— 
der der Staat noch das Individuum mehr für feine Sphäre die antıfe Souveräne- 
tät und Ausſchließlichkeit, und doch ift die Perſönlichkeit Beider reicher und ſchöpferiſcher 
geworden. So bleiben zwiſchen Staat und Einzelnen zahlreiche engere Allgemeinheiten 
mit eignem, nach oben wie nach unten jelbftändigem Leben möglich; und ohne GSelbft- 
jerftörung kann der Staat fi auch in politiicher Beziehung auf felbftändige Organis- 
men ftügen, können die Einzelnen aus ihrer Indiniduallphäre in die verjchtedenften AU- 
gemeiniphären Theile ihrer Perfönlichkeit aufgehen laſſen, die dann in organischer Verbin- 
dung neue Rechtöperfonen bilden. Die für öffentliches und privates Recht zugleich und 
als Eine beftehende Perfönlichteit organifirter Vereine iſt daher fo wenig wie die höchſte, 
im Uebrigen aber gleichartige Perſönlichkeit des Staats (bei dem Manche freilich „Staat“ 
nnd „Fiskus“ als zwei verichtevene Subjecte haben ſetzen wollen) eine fünftlihe Fiction: 
fie iſt mr eine Abſtraction, wie der Begriff „Perfon” überhaupt. Als Prototyp des 
Staats ift die E. ein Product derjelben Kräfte, melche jenen erzeugt haben. ‘Der Iette 
Grund ihrer Eriftenz ift die überall auf hiſtoriſchem, ethiſchem, wirtbichaftlichem Gebiet 
hervortretende und deshalb auch um Recht ihre Anerkennung erzwingende XThatjache, 
daß e8 über dem Einzelleben ein Gemeinleben ver Menichen gibt. Recht und Staat 
haben hier nicht zu fchaffen, fondern anzuerkennen. u 

Deshalb Tiegt zunähft die Entftehung der Corporation nicht in einer Fiction, 
fondern entweber in einer Hiftorifd) » politifchen Thatfache (wie bei Gemeinden), oder in 
einem, jet es geſetzgeberiſchen, ſei es abminiftrativen Willendact des Staats (wie bei 
Kreisverbänden, Deichverbänden), oder in einem conftituirenden Willendact der ſich ver- 
einigenden Perſonenmehrheit (gewillfürte Körperſchaften). Selbftverftändlich ift, daß dieſe 
Entftehungsgründe der allgemeinen Anerkennung Durch das Recht bevürfen, — aber nur 





TYHVERT WENELGEHEHVE DEWUHUMNKEH vun ven Sur jut MIEKAUGEN E. El, WERE zuir 
dein Staatdorganismus unmittelbar verknüpft find. 

Beendet wird die C. durch Ausfterben, Selbftauflöfung (vorbehaltlich etwaiger 
Genehmigung) und ftaatliche Aufhebung. Ihr Vermögen muß, mern nichts Anderes vor⸗ 
gelehen ift, dahin zurüdfallen, woher ihre Perfönfichteit ſtammte, alfo bei gewillfürten 
Genofienfehaften an die zurüdbleibende Gefammtheit, bei ftantlih geicaffenen an ven 
Staat. Im vielen Fällen, wo fein von Veidem rein ber Fall ift, bleibt freilich nur 
ein Billigfeitöouögleih möglih. Es pflegt dabei beſonders darauf gefehen zu werben, 
daß das Vermögen gleichen oder ähnlichen Zwecken erhalten bleibt. 

__ Duelfen: D. tit. guod eujusque univ. nom. 3, 4. — Preuß. AR. Th. IL. Tit. 6.— 
Säcf. Gefeg, bie inrittifen Perfonen betr. v. 15. Juni 1868. 

fit: v. Sa , © 11. 8. 55—102. - Buchta, Rechtslex. IIT 65 f. — 
greifen. Die ge ie N eichen Berfonen. Eusingen dr * en Boflsreht u. 
— e. VI gen ie $. 66 f.— Beiste, ara. Unter, 1. — Sımid, im Arc. 

iv. Br. Bb. 36 ©. 147 f. — Unger, Kit. uͤcbe rſch. »LL- Pu Gerber, Pr 
fir Eio.R. — * F. Bd. 12. ©. 193 f. — Sintenis, Cib.R. I. $. 15. — Wind- 
Ideid, Band. 8. — Brinz, Band. IL 1. — Saltowsti, —F te von den juriſt. 
Berl. Seipj. 1863. — Sie Nehtögefch. der deutſchen Genoffenfhaft. 2 er 1009. : 

ierfe. 
Coſta, Janus Baptifta a, aus Cahors geburtig, wurde 1594 Brofeffor da⸗ 

felöft, 1599 in Zouloufe, 1631 in Cahors, wo er 1637 ftarb. 





Cujacius. 241 

R. controvers, ob ſie im Fall der Verurtheilung in solidum für die Koſten haften 
oder nicht. Der C. p. ſtatuirt die ſolidariſche Haftung, „das preuß. und braunſchw. 
R. umgehen fie durch die Paufchberechnung bezüglich der Gerichtötoften, bezüglich ber 
Auslagen indeß ftatuirt das preuß. R., mit Ausnahme der Transport-, “Detentions- 
und Berpflegungstoften, gleichfalls Solidarität. — 8 verfteht fi von felbft, daß die 
Erben des in die Koften Berurtheilten, wenn dieſer nach Rechtskraft des Urtheils ſtirbt, 
fir die Koftenfchuld ihres Erblafjers haften müſſen. Im Fall eines früheren Todes ent» 
[digen die preußiſche und thüringiſche Str. Pre.O. die Erben diefer Verbindlichkeit, die 
ſächſiſche dagegen nicht, wern nur überhaupt ein verurtbeilendes Erkenntniß vorliegt, gegen 
welches fie Rechtsmittel einlegen follen. Die Haftung der zur Alımentation des Verur⸗ 
tbeilten verpflichteten Perſonen für die Proceßkoſten wird von der thüringiſchen, preußifchen 
und wirtemberg. Str. Pre.O. wohl mit Recht befeitigt, obgleich es für dieſe Frage im— 
mer darauf ankommt, won welder Anfiht über den Grund der Erftattung man aus- 
gebt. — Die vorläufige Beftreitung der Koften hat jede Partei für ihren Theil zu über- 
nehmen. Ber Unvermögenden fällt diefe auf den Staat, der bei Verurtheilung folcher 
Velhuldigter durch fie auch definitiv belaftet wird, ſich aber der Defenſionskoſten, um Gegen- 
lage zu der Praxis des alten Inquiſitionsproceſſes felbft im Fall der Freiſprechung entledigt. 
Mehr Berechtigung hat e8, wenn er etwaige auf feine Koften zu bewirkende fruftratorifche 
Vorladungen von Zeugen für die Hauptverbandlung dadurch zu vermeiden fucht, daß er 
deren Benennung in der Borunterfuchung forbert, um ſich bier ein Urtheil über die Be— 
deutung derſelben bilven zu können. 

Quellen: 1.3 C.9, 1.1.6. C. 7, 51. — P. GO. 9. 12. 13. 17. 20. 21. 47. 61. 153 f. 
201. 204 {. — C. p. a. 55. — Preuß. Berorbn. v. 3. Ian. 1849. 8. 178 f. Holzb. Gef. v. 
2. Zum 1852 $. 10. Koſt. Geſ. v. 10. Mai 1851 8. 48. 59. Gef. v. 3. Mai 1853. 8.3. Gef. v. 
3. Aug. 1867. 8. 1 ff. 12. 18. Str. Pre.O. 1867. 8. 67. 440 ff. 510. — Braunſch w. Str.Prc.d. 
%. 192. Gef. v. 4. Mai 1858. $. 192 a. — Thüring. Str.Pre.O. 8. 358 fi. — Sädf. 
Etr.Pre.O. A. 402 fi. — Würt. Str. Pre.O. U. 333 ff. 

Lit.: Quiſtorp, Grundfäge d. p. R. 8. 812 ff. Pland, Str.Berf. 8. 210. EM 
Str.Pre. Bd. 2. 8. 179 ff. Oppenbof, preuß. Verf. 8. 178. Löwe, pr. Str.Bre. 8. 84. 
Degener, Juſtizorg. Gef. f. Braunfhm. Bd. 2. S. 102. Schwarze, Comment. 3. ſächſ. 
Etr.Pre.O. ©. 187}. 233. 237. 8. Wieding. 

Cujacius, Jacobus (Eujas), geb. 1522 zu Touloufe, ſtudirte daſelbſt unter 
Werrier, lehrte fett 1547, begab fih 1555 nad Cahors, 1556 nad Bourges, 1537 
nah Balence, 1559 wieder nad) Bourges, wurde 1566 herzoglicher Rath und ging nad) 
Turin, kehrte nad) Valence zurüd, wurde 1573 Ehrenrath des Barlaments zu Grenoble, 
1574 wirflicher Rath, ging 1575 nad Bourges, lehrte 1576 in Paris und fehrte bald 
nach Bourges zurüd, wo er bis zu feinem Tode am 4. October 1590 verblieb. 

Schriften: Ausg. b. Codex Theodosianus 1566 — ber Institutiones (Opp. 1585) — 
der tres post. libri Cod. Lugd. 1562. — LX. lib. Basilicorum. Lugd. 1566. -- XXXVII. 
XXXIX. ed. Labbe. Paris. 1609. — Usus feudorum. Lugd. 1566. — Notae in Ulpiani 
tit. XXIX Tolos. 1554 — in Institutiones, Par. 1556. 1585, — in Digesta et Codicem 
Franeof. 1597. — Commentar zu Titeln ber PBanbdecten, be8 Eoder, ber Novellen, ber Decre⸗ 
talen, observationum et emendationum lib. XXVIII 1556— 1595, ed. Heineccius. Hal. 
1737. — Paratitla in Digesta, Lugd. 1570, — in Cod. IX libr. Par. 1579. — Consul- 
tationes LX. (Opp. 1577). — Recitationes in 2. 3. 4. libr. Decretalium Spirae 1594. — 
Opera priora, Paris 1577. 1583 — ed. Pithoeus. Francof. 1595—1623. Hanov. 1602. — 
Opera postuma et priora. Lugd. 1614. Par. 1617 (edition & la grande barbe) 1637 
cura Fabroti. Par. 1658. — Opera Omnia Neap. 1722. 1757. Venet. et Mut. 1758. Prati 
136—1845. — Dominici Albanensis promptuarium univ. operum Cujacii. Neap. 1763. 
Mut. 1795. — Opere tutte latine di Giacomo Cujacio quinta edizione compreso il pron- 
tuario dell’ Albanese. Torino. Napoli. (erſcheint ober noch wicht vollendet). 

Lit. Berriat-St.-Prix, Histoire du droit Romain suivie de Ch. de Cujas. Par. 
1821.— Leyckbher, Vitae clar. JCtor. p. 264—298. — Eloge de Cujas par Bernardi. 
Paris 1775. — Civiliſt. Magaz. Bd. II. — Spangenb erg: Jacob Cujas u. feine Zeit- 
genofien. Leipz. 1822. — Erid u. Gruber. — Sapvıgny Il, 25. 26. 89. 43. III. 450. 454. 
V. 27. 368. V. 285. — Arch. f. civil. Praxis XII. 193— 205. 452. ° 

Teichmann. 
v. Holgendorff, Rechtslexiken 1. 16 





firten, nad) beiden Richtungen, erweiternd oder beſchränkend, und ſowohl ausdrücklich, Durch 
Verabredung, als auch ſtiuͤſchweigend 

4) Ueber die angegebenen Grundſäte iſt man heutzutage im Ganzen einig, obſchon 
& bie und da noch oder wieder Diffentienten gibt. Früher wurden allgemein nicht 2, 
fondern 3 Grabe der C. ftatuirt, c. lata, c. levis, c. levissima. Dieje Dreitheilung 
wird aber feit Haffe verworfen. Faſt ſcheint es aber jegt Mode werben zu wollen, fie 
wenigſteuns in einem gemiffen Maße wieder aufzunehmen, und wirklich ift faum zu leug- 
nen, daß ſich bie pure Zweitheilung mit mehreren Aeußerungen der Quellen nur gezwun— 
gen vereinigen läßt. 

Das Allg. Preuß. L.R. unterſcheidet grobes, mäßiges und geringes Verſehen; Iet= 
teres ift dasjenige, welches nur bei vorzüglichen Wähigfeiten, oder bei einer befonberen 
Kenntniß der Sache over des Geſchäfts, oder durch eine ungewöhnliche Anftrengung der 
Aufmerkjamfeit vermieden werben kounte. — Bei der Abfalfung des franzöſiſchen 
Sivilgefegbud® wurde bie auch in Frankreich herrſchende Dreitheilungst e, mebft den 
damit zufammenhängenden irrthümlichen Anfichten ausdrücklich verworfen, und na a 
1137 einfadh der Maßſtab eines bon pere de famille als normal aufgeftellt, 
aber bemerkt, dieſe Verbindlichkeit fei in Beziehung auf gewiſſe Verträge mehr eher ve 

16* 





Curatel. 245 

fann wegen der Gefährlichkeit derartiger Handlungen durch ein Polizeigeſetz verpönt fein; 
tritt dagegen eine Verlegung als Folge jenes Benehmens (Berwundung, Tödtung u. |. w.) 
ein, fo legt ein culpoſes Verbrechen vor, welches in Das Gebiet des Strafrechts gehört. 
Unter dem culpofen Verbrechen verfteht man alfo immer nur ein fahrläfjiges Benehmen, 
welches eine Verlegung wirklich herbeigeführt hat. — Daß e8 nicht zu empfehlen fe, 
eine Definition der C. ın ein Geſetzbuch aufzunehmen, ergibt fi aus den früheren Be— 
mertungen über die nothmendige Würdigung jedes Falles in concreto ; unter den neueren 
Geſetzbuchern geben nur das öfterreihiiche und Das hamburgiſche einige Andeutungen über den 
Begriff der EC Mehrere Strafgelegbücher erflären ausdrüdlich, daß die C. nur ausnahms⸗ 
weile in den vom Geſetz beſonders bezeichneten Fällen zu beftrafen fei (fo das würtembergifche, 
braunfchweigtiche, badiſche, thüringiſche, ſächſiſche, bairiſche, hamburgiſche). Das Entgegen- 
geſetzte beſtimmt unrichtigerweiſe rückſichtlich der „Vergehen“ der 8. 12 des öſterreichiſchen 
Entw. Bezüglich der Polizeiübertretungen wird gewöhnlich in den Polizeiſtrafgeſetzen erklärt, 
daß C. in der Regel ebenſo ſtrafbar ſei, wie Dolus. Das hat aber einen ganz anderen 
Sinn als im Strafrecht. Unter Dolus wird dann nur der Vorſatz im e. S. nicht 
die Abſicht (ſ. darüber den Art. Dolus) oder etwa auch das wiſſentliche Entgegenhandeln 
gegen das dem Thäter bekannte Polizeigeſetz verſtanden, unter C. aber eine Fahrläſſigkeit 
ohne Beziehung auf (der Vorausſetzung nach nicht eingetretene) Verletzungen verſtanden. 
Was die einzelnen culpofen Delicte betrifft, To finden ſich hauptſächlich nur folgende in 
ten Strafgelegbüchern (und die Schriftfteller ſtunmen nicht einmal allgemein dieſer Ausdeh— 
nung des Gebiets der Strafbarteit, 3. B. beim Meineid, bei der leichten Körperverletzung 
zu): Zöbtung, Körperverlegung, Brandftiftung und andere og. gemeingefährliche Ber- 
drehen, Meineid, Befreiung von Gefangenen, Verleumdung (die letzteren drei Fälle nur 
in einigen Geſetzbüchern, Dienftoergehen. Wo ſich eine Eintheilung der ftrafbaren Hand- 
lungen in Verbrechen und Vergeben findet, werden die culpofen Delicte ſtets nur als Ber- 
gehen behandelt ; dagegen räumen im Widerſpruch damit die Gelege einer zum Dolus hin- 
zutvetenden C. (namentlich der zu doloſer Körperverlegung, Abtreibung der Yeibesfrucht, 
Brandftiftung, Ueberſchwemmung u. |. w. hinzukommenden culpofen Zödtung) einen außer 
ordentlih großen Einfluß auf die Strafldärfung ein, jo daß felbit die Todesſtrafe ein= 
tritt, wenn die Folge einer dolofen Brandftiftung u. |. w. der Tod eines Menfchen war. 
Ja nad dem preußiſchen R. braucht dieſe Folge nicht einmal vorausfehbar zu fein! 
Ebenfo verführt der Nd. Entw., nur daß er an die Stelle Der Todesſtrafe lebensläng⸗ 
liche Zuchthausſtrafe ſetzt. Ueber das Zufammentreffen von Dolus und. E. |. den Art. 
Tolus und den Art. Irrthum. 

Lit: S. die in dem Art. Dolus angeführten Werke und außerdem C. F. Gaertner, 
Finium ceulpae in jure criminali regundorum prolusio. Berolini 1836. Auch Haſſe, Die 
C. des Röm. R. 2. Ausg. 1838 und Harfher v. Almendingen, Unterfuhungen über das 
culpofe Verbrechen. 1804. Zer b'iſt, N. A. 1856. 

Strafgefegbb.: Das preußiſche und bairifche Str.©.B., fowie der Nd. Entw. ent» 
Balten feine allgemeine Beftinnmung über die C. Gefeglihe Beitimmungen finden ſich dagegen 
im öfterr. Etr.©.B. 88. 335, 459; im württ A. 58, 59, Heil. A. 57, bad. 88. 1ul, 102; 
ſächſ. X. 48, 49, 74; hamburg. A. 21, 23, 24; öfterr. Entw. $. 12: Geyer. 

Curatel. I. Der Begriff einer befonderen Pflege, welhe vom Geſetze oder 
von der Obrigkeit für gewiſſe Berfonen, generell oder zu einem beftunmten Geſchäfte, 
gebieteriich oder facultativ angeordnet wird, läßt ſich hiſtoriſch auf die XII Tafeln und 
auf das Plätorifche Geſetz (vom 2. oder 3. Jahrh. v. Chr.) zurüdführen. 

1) C. über Minderjährige (f. d. Urt. Altersftufen). Das eben genannte 
Geſetz fcheint neben crimineller Verfolgung der doloſen Uebervortheilung von Mündigen 
unter 25 Jahren auch verordnet zu haben, daß der Minderjährige fih zum Abſchluß 
eines Geſchäfts einen Curator vom Magiftrat erbitten dürfe. Dlarc Aurel geftattete Er- 
bittung eines allgemeinen und beftändigen Curators. Dazu fonnte der Minderjährige 
nicht gezwungen werden, wohl aber war der Tutor verpflichtet, ihn bei feinem Abgange 
un dieſem Sinne zu ermabnen. — So verhielt es fih im Ganzen noch im Juſtin. 
R., wonah nur für einige wenige Nechtögelchäfte, al Abnahme der Yormund- 





1) Das Confiftorium, d. h. die Verſammlung des Papftes und der Carbinäle 
zur Beſchlußfaſſung und Publication beſonders wichtiger Negierungsacte (Allocutionen, 
Greation der Carbinäle, Präconifation der Biſchöfe) 

2) Die Congregationen, d. 5. ftändige, durch den Papft componirte Commiffio- 
nen von Cardinälen, welde beftimmmte firchliche Gefdäfte bearbeiten. Die hauptfählid- 
ften find: die Congregatio inquisitionis für die Verfolgung ber Verbrechen gegen 
den Glauben ; die Congr. indieis (sc. librorum prohibitorum) zur Handhabung 
der firhlichen Genfur; Die Congr. super negotiis episcoporum et regula- 
rum für Erledigung der bifgpöflichen und Drbens-Angelegenheiten ; die Congr. eoneilii 
(se. Tridentini interpretum) zur Ausführung reſp. Auslegung der Decrete des Trienter 
Concils und damit des gejammten Can. R.; die Congr. sacrorum rituum 
zur Ordnung des Cuftus und Führung der Canoniſations- refp. Bentificationd- 
poxeffe; die Congr. de propaganda fide zur Ausübung der dem Papft in ben 
Miffionsgebieten zuftehenden SIurißdiction ;. die Congr. indulgentiarum et sa- 
erarum reliquisrum für das Imbulgenz= und Reliquienweſen; die Congr. su- 
per negotiis ecclesiae extraordinariis zur Erledigung aller irgendwie 
abnormen Berhältniffe. 

3) Bon den römifhen Juftizbehörben fungiven die Rota Romana und die 
Bignatura justitine heute mer mod; für das Gebiet des Kirchenſtaats. Dagegen 
iſt die Reverenda Camera Apostolica nod immer ber kirchliche Central: 
gerichtöhof für fiscaliſche Proceffe und CTriminalſachen. 





zepro. 0. gem. PIeng. Priv. DEM. 1901. 94. 2. ZUM. 190%. — WEI. u. Epfiem o. Tram. 
u rbein. Eolptocehrenne 1849. — Die Civilſtandsgeſetzgebung für England u. Wales. Bert. 
1851. — Spftem d. Preuß. Eiv.R. Berl. 1166. — Handbud d. deutſchen Reichs u. Staaten- 
geihee, Tub. 1859—63. — Deutſche Rechtsdentmälcr des Mittelalters (mit Gruber u. 
ühns) Berl. 1858 — Alter und Urjprung des Sachſenſpiegels. Berl. 1853. — De 

Saxonici Speculi origine. Berol. 1852. — Grundf. b. rhein.-franz. Strafverfahrene. Berl. 
1549. — Urfprung u. Werth der Geſchwornenanſtalt. Berl. 1948. — Spiegel der deutſchen 
Leute. Berlin 1858. 

8it: Revue historique de droit frangais et dtranger 1869 p. 256. 257 
Teihmann. 

Danz, Wilhem Auguft Friedrich, geb. 3. März 1764 zu Stollberg-Gevern, 
wurde 1789 Prof. in Stuttgart, 1796 Hofgerichtäafleflor, 1797 Regierungsrath und 
Lehnsreferent und ftarb 1803. 

Schriften: Betrachtungen über Juftigverfaffung in Deutſchland während eines Zwiſchen - 
reiche. — 1790. iu —— Yen der die öfterr. Unruhen v ee. 
1789-91. Grunbfäge d. gem. orb. birgerl. proceſſes Stuttg. 1791-1800. 4. Aufl von 
Gönner. 1808. 1921. — Grunbfäge b. fummar. —— Stuttg. 1792. 3. Si von 
Gönner. 1806. — Grunbfäge des reichägerichtlichen Proceljes. 1795. — Handbuch des gem. 
deutſchen Priv.R Stuttg. 1796-1600; 2. Ausg. in 1U Von. 1800—1823. — Verſuch einer 
if. Entw. d. gem. rechti. Erbfolgeart in Lehen. 1793. — Ueber Afcendentenfolge 1794 

kit: Erfh u Gruber. Teihmann. 

Dardanariat (ein in feiner fpradjlichen Bedeutung noch nicht erflärtes Wort tar 
gemeinrechtlich jedes abfichtliche (nicht auch culpofe) und wohl auch eigennügige +" 1ter» 
nehmen, um durch Verminderung des Angebots für Gegenftände des gewöhnlichen HAdels⸗ 
vertehrs einen kunſtlich erhöhten Preis herbeizuführen. Cine Definition des Verbrechens 
ift in den Quellen nicht gegeben. Die römiſchen wie die deutſchen Quellen zählen eine! 
Neibe einzelner Handlungen auf, welche man in Wiſſenſchaft und Praxis unter dem 

die 
gegen 
tral⸗ 









einen bejonderen einzelnen Zahlungsauftrag, oder auf mehre ſpecielle Geſchafte d) wenn 
dem Bezogenen Baarfonds oder negociable Creditfonds nicht in Beziehung auf einen be— 
fimmten, fpäter an dieſen zu richtenden Zahlungsauftrag, ſondern generell zur Annahme 
aller möglichen Zahlungs-Aufträge, von denen möglicherweiſe feiner gegeben wird, über- 
geben wurden. Dies ift namentlich der Fall bei den „Depofiten in Contocorrents, 
D. & conto“) ſ. umt. „Depotgefdhäft“, „Depotwechſel“ In den Fällen a. und b. er— 
folgt die D. durch Compenfation (oder Econtration), in denen c. und d. ipso jure 
durch die vorher gemachte Zahlung, faufmännifd durch die der Uebergabe von Fonds ent» 
ſprechende Beziehung in der Verbuchung der Zahlung. 

2) Ein neues Geſchäft ift behufs D. abzufchliegen (nämlich Zahlung zu leiſten 
ver ein Surrogat dafür zu beforgen): a) im Fall rein auf Credit (auf Borg, & 
decouvert, in blanco) acceptirt und gezahlt wird, d. h. ohne daß der Zahler Schuld- 
ner des Derfungöpflihtigen war und ohme, daß er vorher von Letzterem Deckungsmittel 
erhalten ya) b) im Falle mit gefichertem (gedecftem) Credit gezahlt wurbe, d. h. der 
Zahlende bei der Zahlung Sicherheit durch vom Dedungspflichtigen gegebene Accepte, Ver— 
Pichtungsfeheine u. dgl (f. THöl, HR. I. Bd. ©. 666) in Händen hatte, 

Sit: Ueber D. f. Thöl, HR. 9. 137 bis 140. Endemann, HR. ©. 684 fig. 698. 
700, Bares. 
Declaration der Erkeuntniſſe, d. 5. die Interpretation, Erflärung eines feinem 

inne nach dunklen ober zweibeutigen üriheils durch den Richter, welcher daffelbe erlafien 
hat. Um eine folde Erklärung kann jede ber intereffirten Parteien nachſuchen und ber 





gemeinfammen lieberſchwemmungsgefahr augefegten, im „Snunbationsgebiet“ anfäffigen 
Örundeigenthümer. Dieſe Verbände haben eine corporative Verfafjung und corporative 
Rechte, ſiehen aber unter der oberften Leitung und Aufſicht der Stantögemalt, melde jene 
neue Eindeichung, jede Errichtung, Veränderung und Aufhebung eines D. zu genehmigen 
hat und felbft zwangsweiſe herbeiführen kann, das Deichbaumefen, die Deichſchau, die 

i ensverwaltung und die Deichpolizei fortlaufend beauflichtigt und überdies zum 
Teil auch die eigentlichen Deichbeamten ernennt oder doch beftätigt. Der D. als folder 
wird durh das Deihamt vertreten, welches ſich regelmäßig aus den Deihver- 
waltungsbehörbden (Deihgraf oder Deichhauptmann mit Deichſchöppen, Schulzen 
oder Geſchwornen und techniſchen Beamten, wie Infpector, Rentmeifter u. |. w.) und den 
Deigrepräfentanten (gemäßlten Vertretern ber Gefammtheit) zufammenjegt. Die 
Mitgliedſchaft im Verbande ıft eine auf Grund und Boden ruhende Zmangspfliht und 
die Deihlaft erſcheint als eine unablöslihe und öffentliche Reallaſt, won der es feine 
Befreiung gibt („fein Deich ohne Land, kein Land ohne Deich“). Im Bezug auf die Ver— 
teilung der Deichlaft ift das ältere Syſtem der Kabel: ober Pfanddeichung, 
wobei Jeder einen ihm zugemiefenen Theil des Deiches (Pfand, Kabel, Loos) zu bearbeiten 
hat, ziemlich allgemein durch das Syſtem der Sommuntonbeiäeng verdrängt, wobei 
die Genoffenfi den Deih im Ganzen unterhält und nur die koſten verhältnißmäßig 
repartirt. Nur bei außerordentlichen Gefahren (3. B. Sturmfluth, Eisgang) müflen alle 
und auch die nicht grunbbefigenden Ummohner mit Aufbietung. aller Kräfte perſönlich vie 
ſog Nothhulfe leiften. Die Berabfäumung der Deihpflicht konnte früher den Verluſt 
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304 Edirtalladungen. 

Duellen: Preuß. A.G.D. Th. 1. Tit. 7. 37. 40. 50. 51. A. L.R. Th. 2. Tit.1. 8.685 
Berordn. v. 28. Juni 1844 $. 68 ff. -- C.d.proc. a. 4. 21. 67, 1498. 415. 434. — Hannor. 
Prc.D. 8. 124 (vgl. ss. 82, 84), 88. 498—503, 561, 621. — Nd. Entw. $. 259 ff. 

Lit.: Befeler, Deutſches Priv. R. (1. Aufl.) S. 51. Wetzell, Syit. 8. 67. ar. 4.8.13. 
Rudorff, Röm. Rechtsgeſch, Bd.2. 5 94. v. Bethmann-Hollweg, Gem. Eiv.Bre., 3.2. 
©. 774. Bd. 3. ©. 303. Wieding, Juſtin Libell-Pre 88. 31. 21. Franklin, Recebef- 
gericht, Bd. 2. ©. 224 ff. Leonhardt, Kommentar 3. Hannov. Pre.O. 1.1. Koch, Commen⸗ 
tar 3. Preuß. A.G.O. 1. 1. Außerdem die Lehrbb. des gem. und preuß. Brocefie®, bi 

.Wieding. 

Edietalladungen im Strafproceß kommen in der Hauptſache nur als eigentlich 
Ladungen, als öffentlich ergebende Yadungen des Angefhuldigten vor. Die Form ihrer 
Bekanntmachung ıft diefelbe, wie ım Civilproceß nur der C. d’instr. macht eine Ausnahıne, ie: 
fern ex von der Imjertion in die Zeitungen abftrahirt, Dagegen Belanntmachung unter 
Trompeten= und Trommelfhall neben Anſchlag am Gerichtsſaal, an der Wohnung de 
Angeklagten x. verordnet. Ebenfo find in gleicher Weife, wie im Civilproceß, Unbekanniheit 
des AufenthaltSorted oder Unausführbarfeit der Ladung VBorausfegungen der E. Daneben 
aber Hat der Inquifitionsproceg mit Rüdficht auf die Concurrenz der Verhaftung 
als Siftirungsmittel, auf die mit einew öffentlich ergebenden Anſchuldigung für einen un: 
ſchuldig Verfolgten verbundene Benachtheiligung feiner Ehre, ſowie die Koftipieligket der 
Infertionen in die Zeitungen Reftrictionen hinzugefügt, welche, wie die Unausführburfe: 
der Verhaftung, Schwere des Vergehens, Exrheblichkeit des Verdachts und Wahrſcheinlich 
feit des Erſcheinens, die E. auf das Gebiet der fchwereren Fülle befchränften und fie auch 
bier jelten zur Anwendung kommen liegen. Dies um fo mehr, als gerade für die ſchwereren 
Delicte der Inquiſitionsproceß an derRegel: Nemo absens damnatur fefthielt, die Drobunz 
einer Berurtheilung in contumaciam daher fo zwecklos, wie unzuläffig erſchien und aus 
die jonft wohl Tupponirte Drohung der Güterbeſchlagnahme ein wirkſameres Motiv zum 
Ericheinen nicht ergab, Da diefelbe ohnehin Ichon gegen den Contumax zuläffig war. Te 
C. d’instr. fteht num aber in legterer Beziehung auf anderem Stanbpunfte Indem er ii 
Crimes nad erfolgter Berfegung in den Anklageftand die Nichtbefolgung ver E. mi 
Gütereinziehung, Unterfagung der Staatöbürgerrehte und Verfahren in contumaciam 
bedroht, behandelt er den Süterbeichlag nicht als bloßes Siftirungsmittel, ſondern als 
Folge des Contumacialerfenntnifjes. Dies würde immerhin der Anerkennung werth fen, 
da der Güterbefchlag auch nad) der Befeitigung der Confiscation immer noch eine höchſt em 
pfindliche, insbeſondere zugleih die Familie des Angeklagten treffende Maßregel blab:, 
deren Anwendung allerdingd firenge Prüfung ihrer Borausfegungen heiſcht. Aber mar 
beichränfte ſich nicht auf die bloße Feftftellung der Sontumaz, jondern der C. d’instr. verordne 
die Cognition und Aburtheilung in der Sache felbft, gegen welde eben auch tm nıüntliden 
Verfahren alles Dasjenige einzumenden bleibt, was im Inquifitionsproceffe bei ſchwereren 
Vergehen gegen die VBerurtheilung in absentia eingemandt worden ift, und die um je zuel: 
lofer wird, als das Erjcheinen des Angeklagten Urtheil und Procedur ohne Water 
annullirt. — Es ift daher nur zu billigen, wenn die Braunfhweig. und die Kir 
temberg. Str. P.D. das Verfahren in der Sache felbft ausfcheiden und den C. d’instr., 
freilich unter Ausdehnung des Edictalverfahrens auf alle vor die höheren Gerichte ae 
hörigen Strafſachen, nur bezüglich ‚des Güterbefchlages und der Interdiction folgen. — 
Die preuß. Gſgb. geht von dem allgemeinen Grundſatze aus, daß wo die Ladung gegen 
den abmefenden oder flüchtigen Beichuldigten nicht ausführbar und die Verhaftung mid“ 
„angemeſſen“ („zuläffig“) oder nicht ausführbar ſei, das Verfahren regelmäßig beruben blei— 
ben follte. Sie gibt Dagegen der Staatsanwaltichaft, wenn diefe «8 für angemeſſen exact, 
Das Recht, bei VBorhandenfein der gedachten Vorausſetzungen, ohne jede Fachliche Beſchram 
fung die E. zu beantragen. Dabei abftrahirt fie im Gegenfage zu den vorhin genannten 
Gſgbb. von der Imterdiction der Bürgerrechte und von der Güterbeſchlagnahme. Viel— 
mehr iſt die E. in Schwurgerichtöfachen zu ftellen auf Erjcheinen vor dein Unterluchung® 
richter, widrigenfalls in der folgenden Hauptverhandlung die That für zugeftanden er— 
achtet und ohne Zuziehung von Geſchworenen zum Erfenntniß gefehritten werden jelle, in 
Straftammer= und Polizeirichterfachen dagegen auf Erfcheinen in der Hauptverhandlung. 
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fünnen und fih daher noch einen Nebenverbienft, namentlich durch Tagelohn oder diefem 
ähnliche Lohnarbeit fihern müſſen, außerdem die gewöhnlichen Xohnarbeiter, die Hands 
werksgeſellen, das gewöhnliche Gefinde und die Tagelöhner. Dieſe erfte Hauptklaffe zer- 
füllt wieder in drei Stufen, die erfte Stufe in zwei Unterftufen. Der Steuerſatz in der 
erften Unterftufe beträgt monatlich 1 Sgr. 3 Pf., jährlich 15 Sgr.; viele erfte Unterftufe 
hat den Charakter einer Kopffteuer, infofern die Steuer nit nah Haushaltungen, 
fondern für jede fteuerpflichtige Perfon erhoben wird, jedoch mit der Maßgabe, daß in 
diefer Unterftufe aus derſelben Haushaltung niemals mehr als zwei Berjonen zur Steuer 
berangezagen werben dürfen ; die Steuer beträgt aljo auf dieſer unterften Stufe für jede 
Haushaltung, in der zwei Heberfechzehnjährige find, jährlich 1 The. Der Steuerfag in 
der zweiten Unterftufe beträgt monatlih 2 Sgr. 6 Pf., jährlih 1 Thlr.; dieſe zweite 
Unterftufe bat das Eigenthümliche, daß zu, derfelben nur Einzelfteuernde veranlagt werben 
dürfen, e8 gehören dahın aber bereits Knechte und Fabrifarbeiter mit höherem Lohn. Die 
Steuer der unterften Stufe iſt demnach in einer Weiſe normirt, daß nur in ſehr wenigen 
andern europätfchen Ländern von den befiglofen Handarbeitern höhere perfünliche Steuern 
erhoben werden. ‘Die zweite Stufe, monatlih 5 Sgr., jährlich 2 Thlr., bilden die ganz 
geringen Grundbefiger und Gemwerbtreibenven, die dritte Stufe monatlich 72/, Sgr., jähr- 
ich 3 Thlr., Diejenigen biefer beiden Kategorien, welche ſich zwar in einer günftigeren 
Lage befinden, jedoch von dem Ertrage ihres Grundbeſitzes oder Gewerbes noch immer 
nicht ſelbſtändig beftchen können und ſich Daher noch Nebenverbienft, insbeſondere durch 
Zagelogn ſuchen müſſen, außerdem diejenigen in ähnlicher Lage befindlichen Berjonen, 
deren Eintommen den Betrag von 200 Thlen. jährlich nicht erreicht. Zur zweiten Haupt- 
fafje gehören dann diejenigen fleineren Grundeigenthümer und Gewerbtreibenden, welde 
von Dem ihnen zufließenden Ertrage ſchon felbftändig zu beſtehen im Stande find, ferner 
die ihnen in ihren Geſammwverhältniſſen gleichitehenden Grundftüdspächter, die in frem— 
dem Lohn und Brod ftehenden Perſonen, welde nach der Art ihrer Dienfte und der 
dafür gewährten Belohnung nit als Tagelöhner oder Gefinde angelehen werben können; 
endlich diejenigen Staats- und Gemeindebeamten, Aerzte, Notarien u. |. w., die den eben- 
gedachten Steuerpflichtigen in ihrer Yeiftungsfähigfeit ungefähr gleichſtehen. ‘Diele zweite 
Hauptklaffe bietet in ihren fünf Stufen (Stufe 4—8) ausreichende Gelegenheit dar, bie 
Einſchätzung mit der Leiſtungsfähigkeit in Einflang zu bringen, und zwar ergibt ſich im 
Allgemeinen für ein Jahreseinkommen bis 250 Thlr. in Stufe 4 eine Steuer von mo— 
natlih 10 Sgr., jährlich 4 Thlr.; für ein Jahreseinkommen bis 300 Thlr. in Stufe 
5 eine Steuer von monatlih 124, Sgr., jährlich 5 Thlr.; für ein Jahreseinkommen 
bis 350 Thlen. in Stufe 6 eine Steuer von monatlich 15 Sgr., jährlih 6 Thlr.; für 
ein Jahreseinfommen bis 400 Thlr. in Stufe 7 eine Steuer von monatlih 20 Sgr., 
jährlich 8 Thlr.; für ein Jahreseinfommen bis 500 Thlr. in Stufe 8 eine Steuer von 
monatlich 25 Sgr., jährlich 10 Thlr. Die dritte Hauptklaffe endlich umfaßt Diejenigen, 
welhe zwar im Vergleich zu den der zweiten Hauptflaffe Angehörigen auf einer höheren 
Stufe der Wohlhabenheit fich befinden, deren Geſammteinkommen jedoch noch immer hin- 
ter demjenigen Betrage zurücbleibt, der ihre Heranziehung zur Haffifienten €. 
bedingen würde. Diefe dritte Hauptklafje zerfällt wieder in vier Stufen (Stufe 9—12), 
und zwar ergibt fih im Allgemeinen für ein Jahreseinkommen bi8 650 Thle. in 
Stufe 9 eine Steuer von monatlih 1 Thlr., jährlich 12 Thlr.; für ein Yahresein- 
tommen bis 800 Thlr. in Stufe 10 eine Steuer von monatlih 1 Thlr. 10 Sgr., jähr- 
Ih 16 Thlr.; für ein Jahreseinfommen bis 900 Thlr. in Stufe 11 eine Steuer von 
monatlih 1 Thlr. 20 Sgr., jährlich 20 Thlr.; für ein Iahreseinfonfinen bis 1000 Thlr. 
in Stufe 12 eine Steuer von monatlih 2 Thlr., jährlid) 24 Thlr. Dabei ift jedoch 
nochmals heroorzubeben, Daß das Einkommen bei der Klaffenfteuer zwar den haupt— 
Tühlihen, aber nicht den alleinigen Beftimmungsgrund fir die Einfhäsung bildet, 
und daß daher jene Zahlenangaben, die fih nım in den Inſtructionen, nicht im Geſetze 
felhft finden, mehr als Anhaltspunkte wie ald bindender Tarif anzufehen fin, und feines- 
weg? Kindern, auf Grund fpecieller und vergleichsweiſer Würbigung der Leiftungsfähigteit 
der einzelnen Steuerpflichtigen anderweite Einfhägungen vorzunehmen. 
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3) Die vorläufige Einſchätzung geichteht von einer Commiſſion, welche aus dem Ge 
meindevorftande und von der &emeinbevertretung gewählten Mitgliedern beſteht, unter 
Aufficht . ver Yandräthe. Dieſe bewirken auch eine Vorreviſion, über deren Refultat fie 
an die Regierung berichten. Die Feftftellung der Steuerbeträge erfolgt durch die Regie: 
rung, Abtheilung für directe Steuern, Domänen und Forſten, indem die Einſchätzumgen 
unter Berüdfichtigung der früheren Klaffenfteuerrollen, der Zus, Abgangs- und Volkszaͤh— 
lungsliſten, der Grundfteuerfatafter, Gewerbeſteuerrollen ſowohl in Bezug auf die Bevöl⸗ 
ferungsangaben als auch in Betreff der Richtigkeit der Steuerbefreiungen und ber einzel⸗ 
nen Steuerfäge, ſowie endlich in Bezug auf die gleihmäßige Bertheilung der Steuer in: 
nerhalb verfelben Gemeinde und aller Gemeinden des Kreiſes gegen einander, eingehend 
geprüft werden. Neclamationen gegen die Klafienfteuer-Beranlagung müſſen binnen emer 
Prächufiofrift von drei Monaten nad Belanntmahung der Steuerrolle ber dem Yandrath 
eingegeben werden. Dieſer berichtet darüber nach eingeholtem Gutachten der Gemeinde⸗ 
Einſchätzungscommiſſion und einer von der Kreißvertretung gewählten Reclamationscom⸗ 
milfion an die Regierung. Die Regierung entfcheivet, jedoch muß diefe Entſcheidung, 
wenn dem Gutachten der Kreisvertretungs-Commiſſion nicht beigetreten wird, durch Pie 
narbefchluß erfolgen. Gegen diefe Entiheidung der Regierung fteht dem Reclamantn 
der in einer Präckufivfrift von ſechs Wochen nad dem Empfange der erfteren bei dem 
Landrathe einzugebende Recurs an den Btnanzminifter offen. 

B. Die Hlaffificirte Einfommenfteuer. 
Diefelbe wird gleihmäßig im ganzen Staate von allen Einwohnern, deren gelamm: 

te8 Einkommen die Summe von 1000 Thlen. überfteigt, von den Einwohnern mabl: 
und fchlachtfteuerpflichtiger Orte jedoch unter der Beſchränkung, daß jedem Steuerpilib: 
tigen jährlid die Summe von 20 Thlm. für die gleichzeitig zu entrichtende Mahl- und 
Schlachtſteuer in Anrechnung gebracht wird, und nur der nach diefem Abzuge übrigble- 
bende Steuerbetrag zur Einziehung geftellt wird, erhoben. 

1) Befreit von der klaſſificirten E. find nur die Mitglieder des Königl. Hauſes un 
des Hohenzollernihen Fürftenhaufes. 

2) Die Beranlagung erfolgt Lediglich nad Maßgabe des Geſammteinkommens, wel: 
ches dem Steuerpflichtigen aus Grundeigenthum, aus Capitalvermögen oder aus Rechten 
auf periodifche Hebungen oder auf Vortheile irgend welcher Art, aus dem Ertrage cine 
Gewerbes oder irgend einer Art geminnbringender Beichäftigung zufließt. Die Berüdjid- 
tigung aller ſonſtigen Berhältniffe des Steuerpflichtigen ift ausgefchloffen, und Steuerpflich 
tige von gleichen Einkommen aber ungleihen fonjtigen Verhältniffen find unbedingt in 
dieſelbe Steuerftufe einzufchägen. Bei der Veranlagung find jedoch Hinfichtlich der verihte 
denen Arten des Einkommens folgende Grundfäge zu beachten. Die auf dem Grundbeſit 
ruhenden Laften und Steuern, ingleihen die Zinfen für hypothekariſch eingetragene oder 
andere Schulden werben in Abzug gebracht; bei Berehnung des Einkommens aus nic! 
verpachteten Befigungen ift der um Durchſchnitt der leten drei Jahre durch die eigen? 
Bewirthſchaftung erzielte Reinertrag zu Grunde zu legen. Hinfichtlich des Einkommens 
aus dem Gapitalvermögen bilden die zugeficherten Jahreszinſen oder Renten das zu fr 
ftimmende Einkommen; gehen diefe Zinfen nicht regelmäßig unverfürzt ein, oder unterli- 
gen fie wie bet Dividenden jährliden Schwankungen, To iſt der fir das vorhergegangen: 
Jahr gezahlte Betrag in Anſchlag zu bringen ; die auf diefem Einfommen etwa ruhenten 
Schulden reſp. deren Zinfen werden abgezogen. Was endlich das aus Handel, Gewerbe 
oder irgend einer jonftigen Art gewinnbringender Belchäftigung herrührende Einfommen 
betrifft, fo find feftftehende derartige Einnahmen, wie Gehalte von Staats- und Ge— 
meindebeamten, mit dem vollen Betrage, unter Hinzurechnung des Werths der Dienſtwob— 
nungen und Dienftländereien, unter Abzug der auf Grund gefetlicher Verpflichtungen zu 
Teiftenden Penfions- und Wittwencaffenbeträge und der Entſchädigung für den Dienſtauf— 
wand, zur Berechnung zu ziehen, wogegen ſchwankende Einnahmen diefer Art nad dem 
Durchſchnitt der drei legten Jahre zu veranfchlagen find, wobei als Ausgaben außer Kr 
üblichen Abjegung für jährliche Abnugung von Gebäuden und Utenfilien, nur folde ın 
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quartierenden Truppen in gemietheten Quartieren ımtergebracht und in welcher Weiſe die 
dadurch entftehenden Kofter aufgebracht werden follen. Webrigens wird in allen Ort- 
Ihaften, welche mit Garniſon belegt werden follen, der Umfang der Duarlierleiftunge 
durch Katafter beftimmt, welche alle zur Cinguartierung benugbaren Gebäude ur 
Angabe ihrer Leiſtungsfähigkeit enthalten müffen, und von dein Gemeindevorftantief: 
jährlich aufgeftelt werben ; über Reclamationen entſcheidet endaültig die obere Bermakmzs- 
behörde. Im Allgemeinen find die Gemeindevorftände, vefp. die Beſitzer der ſelbſtändigen 
Gutsbezirke die regelmäßigen Organe der Untervertheilung; in den Städten Tann jedoch 
die geſammte Verwaltung des Einquartierungsweſens einer aus Mitgliedern des Gemeinde— 
vorftanded und der Gemeindevertretung, oder einer aus Ietteren und aus von der Ge 
meindevertretung gemählten Gemeindemitglievdern gebilveten Deputation (Servisdeputation, 
übertragen werden. Endlich für die Yandfreife reſp. analogen Verbände derjenigen Yın- 
desftaaten, welche Kreis- oder ähnliche Bezirkövertretungen haben, regeln Commilfioner, 
welche aus dem Landrath, Amtshauptmann x. und zwei Mitgliedern der Kreisverlamm: 
lung beftehen, die Grundfäge und Ausführung der allgemeinen Vertheilung der Einquar⸗ 
tierung auf den betreffenden Kreis. 

Die Belchwerbeinftanz ift verſchieden vegulirt, je nachdem die Belchwerdeführung von 
dem Verpflichteten oder dem Berechtigten ausgeht. Wenn nämlich der Berechtigte über 
mangelhafte oder nicht vollftändige Ouartierleiftung ſich beſchwert, To Liegt dem Gemeinte: 
vorftande rejp. der vorgelegten Communal-Aufſichtsbehörde die endgültige fofortige Ent: 
Iheivimg ob. Beſchwerden der PVerpflichteten dagegen können nur unter Conamen 
biefer Behörden und der Truppenbefehlshaber zum Austrage gebracht werben. Dieſe 
Verſchiedenheit hat infofern in den Berbältniffen ihren Grund, als Beſchwerden ſeitens ver 
Truppen in der Regel, insbeſondere auf Märſchen, eine fchnelle Entſcheidung erheiſchen, 
wogegen Beſchwerden der Ouartierträger der Natur der Sache nad eine umſtändlichete 
Erörterung zulaffen, und in manden Fällen wohl auch erfordern. 

III. Der Umfang der Einguartierungslaft. Die Onartierleiftung begreift 
im Allgemeinen nur die Fürforge für die räumliche Unterbringung der bewaffneten Madt, die 
Beſchaffung von Wohnungen und fonftigen Gelaffen. Zur bewaffneten Macht in dieſem 
Sinne find zu rechnen die Truppen des Nd. Bundes und der mit khm zu Kriegszwecken ver: 
bündeten Staaten, nebft dem Heergefolge. Im Einzelnen iſt zu fcheiven zwiſchen dauerndem 
und vorübergehendem Quagtierbevürfnig; jenes bezieht fih auf Garnifonen und auf Ganten: 
nement$ von längerer als fechömonatliher Dauer, dieſes auf fürzere oder unbeſtimmte 
Santonnements bei Märfchen und Commandos; jenes begreift nur Quartier für Man: 
ſchaften vom Feldwebel abwärts und Stallung für Dienftpferde, dieſes außerdem aub 
noh Quartier für Offictere und Beamte, Stallung für die von denfelben mitgefühn 
Pferde, ſoweit für diefelben etatsmäßtg Kationen gewährt werden, und das erforderlik 
Gelaß für Geſchäfts-, Arreft: und Wacıtlocalitäten. Während alſo in der Game 
und bei längeren Kantonnirungen die Offictere und Milttärbeamten gegen Bezug des etaw 
mäßigen Serviſes ihr Quartier jelbft zu beichaffen haben, und auch die Geſchäfts-, Ir: 
reft= und Wachtlocale fiscaliich zu beichaffen find, fo iſt bei kürzern Cantonnirungen dıek 
Selbſtbeſchaffung für ausführbar nicht erachtet. Hinfichtlih der Mannſchaften beftebt tie 
unbedingte Pflicht zu Duartierleiftungen auch in Garnifonen. 

Der Umfang der Yeiftungen im Detail wird durch das dem Gelege sub Litt. A. 
anliegende Aegulativ für die Quartierbebüirfniffe der bewaffneten Macht nad) Maßgabe 
bes Raumbedürfniſſes, der Befchaffenheit des Raumes, der Onartieransftattung md da 
Stallung auf das Genauefte beftimmt. ° 

IV. Die Entihädigung. Da zur Fürforge für die räumliche Unterbringung der 
Truppen principiell der Bund verpflichtet ift, jo kann ſich derfelbe auch der Forderung 
nicht entziehen, fiir Die Yaturaleinquartierung eine volle und ausreichende Vergütung zu 
gewähren, damit nicht die E. ihren Charakter als eine öffentliche, von allen Yun 
angehörigen gemeinfam zu tragende Yaft verliere, und durch eine ungenügende Entſchädigung 
anf einzelne Klaſſen oder Perſonen abgewälzt werde. 
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andern Seite ift dem Verlangen nach Schadenerfag wegen erlittener Unterfuhungshaft 
lediglich auf Grund eines E. von der Gſgb. Feine Berechtigung zuerkannt. 

Lit. wm. Gſgb.: Geyer, Bemerkungen über die Abfchaffung d. absol, ab instantia in 
Seferreih in v. Holtzen dorffs Str. R Zta., 1868, S. 124 f. Seſterr. Gef. vom 15. Nopbr. 
1957. Preuß. Berordn. vom 3 San. 1849 8. 47. Gef. vom 3. Mai 1852 U. 63; neue Pro— 
vinzen Berorbn. vom 25. Juni 1867 $. 80 f. Str. Pre.O. Baden (1563) 88. 206, 303. Thür. 
Nov. (1554) 8. 35. Bremen (1863) 8. 357 f. Schaper. 

Einftimmigfeit im Schwurgericht wird in Braunſchweig feit 1849, — neuer: 
tingd bei einer dem Angeklagten nachtheiligen Beantwortung von Thatfragen auch in 
Ildenburg, - von Alters ber in England erfordert, vorübergehend und modificirt in 
Frankreich. Form und Weſen ift bei der Erörterung zu ſcheiden; dem auch da, wo, ber 
Wahrfpruch auf Schuld nur in der Form: „mit mehr ald 7 Stimmen’ abgegeben wer- 
den darf, beruht er häufig auf E. Wird einigermaßen vworfichtig mit der Erhebung von 
Anflagen vorgegangen, jo iſt es eine große Seltenheit, daß die Meinungen einander 
ſchroff gegenüber ſtehen: ſchuldig — nichtſchuldig. Dagegen kommt es jehr häufig vor, 
daß die Anfichten über das Gewicht der Verdachtsgründe auseinandergehen. Die Be- 
weisverhandlungen fördern regelmäßig eine große Menge von Einzelheiten zu Tage, auf 
deren Prüfung, Erwägung und Berbindung für jeden Gefchwornen die Bildung feines 
perſönlichen Urtheils beruht. Auf den weiten, oft einander freuzenden Wegen, welche aus 
der Gegenwart — der Verhandlung — zurüdführen jollen auf" die Vergangenheit, in 
deren Schooße die Wahrheit der That begraben Liegt und begraben bleibt, kann das prü- 
fende Urtheil des Einen leicht da eine Lücke finden, wo der Andere nad feiner Erfahrung 
die Brüde keineswegs abgebrochen fieht. In der Berathung bat fih nun die Meinung 
des Einen oder des Andern als die allgemeingültige zu bewähren. Nicht Wahrheit ft 
dad hierbei erreichbare Ziel, fondern nur Weberzeugung. Deren Werth wiederum beruht 
auf der erprobten Nichtigkeit ihrer VBorausfegungen und der darauf gejtütten Schlüffe, 
keineswegs auf der Zahl der Perſonen, die fie theilen. Volkesſtimme tft heutzutage eben fo 
wie allezeit oft genug die Stimme des Beelzebub (Lynch-Juſtiz). Die Gründlichkeit der 
Berathung iſt e8 demnach, auf welde e8 bei der Löſung der Schuldfrage ankommt, 
gleihwiel ob Geſchworne oder Richter ſprechen. Wird diefelbe mehr gefördert, wenn für 
ven Wahripruh — einfache over ?/; — Stimmenmehrheit oder wenn E. verlangt 
wird ? Legt bei vorjichtiger Anflageerhebung die Meinungdverfchiedenheit wefentlich darin, 
dag die Einen Ueberzeugung, die Andern nur Verdacht, jene alfo ſubjective Gemwißheit, 
diete nur Wahricheinlichfeit hegen, jo wird bei der Forderung der E. die Minderheit der 
Mehrheit ſich anzufchliegen geneigt fein, weil es für Alle demütbigend bleibt, wenn fie 
ihre Aufgabe nicht Löfen, ſondern meggefchtdt werden, und der Angeklagte Beſſerer warten 
muß. Der Berfud, die Mehrheit mitzureigen, wird faum oft mit Nachdruck unternommen 
und verfolgt werden. Eollte dafür fein Beleg in den Klagen Tiegen, welche in England über die 
Terurtheilungen Unſchuldiger geführt und von competenten Urtheilern in nicht ganz wenigen 
Fällen für begründet erachtet find, dergeftalt, daß nah Mittermater nicht jelten nur 
durch Die angeftrengten Bemühungen des Richters, Sheriffs, der Gefüngnißbeamten die 
Unſchuld von Berurtkeilten an den Tag gebradt und die Hinrichtung Unfchuldiger auf 
Grund von formridtigen, aber ungerehten Wahrfprüchen verhütet worden ? Wird durch 
die Form der Stimmenmehrheit die Gründlichfeit der Berathung mehr gejichert, als 
durch Die formelle Forderung der Stimmeneinhelligkeit, fo fann es aud; nicht richtig fein, 
wenn behauptet wird, daß nur dieſer ein erkennbares Princip zu Grunde Tiege. 

Yıt. u. Gſgb.: Zade, Ueber Befchlußfaſſung in Verfammlungen, 1867, $. 23; aus ber 
dort citirten Lit., bef. Heinze, Die E. des Juryverdicts, Goltdammers Arch. Bd. 13 S. 616 f. 
Bd. 14, S. 3f. Goltdammers Ar. 12, S. 141 f. Biener, Das engl. Geſchw.Ger., 
1. 5.299 f. Mittermaier, Das engl.-ſchott. x. Str.Berf., ©. 525. Zadhariä, Handb. 
des deutſchen Str.Berf., 8. 159. Braunſchweig, Str.Pre O. 8. 112 —43. Walded, Gel. 
vom 14. Juni 1550 $. 118. Oldenburg, Gef. vom 10. Septbr. 1868. 

Schaper 

Einzelhaft Heißt diejenige Art ver Freiheitsftrafe oder der Haftvollſtreckung, ver- 
möge welder die Gefangenen von einander abgefondert und einzeln in Zellen verwahrt 
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daher befondere Anftalten der Jlolirung auch fir den Gottesdienft in der Kirche, während 
des Schulunterrichts, in ſog. Spazierhöfchen für die Bewegung im Freien; daher femer 
die ſog. Schilomügen zur Maskirung der Geſichtszüge, wenn Gefangene ihre Zellen zu 
verlaffen genöthigt find. Bei ſog. modificrter E. legt man hingegen nur darauf Gewicht, 
dag die Sträflinge bei Nachtzeit und während ihrer täglichen Arbeit in ber Zelle unbe 
dingt von einander getrennt werden, während man der Abiperrung während des Gottes- 
dtenfteß und des Spaziergehens feine jonderliche Bedeutung beimißt. Der hervorragendfte 
Bertreter diefer zweiten Anficht war der Strafanftaltödirectov Hoyer in Vechta ; außerdem 
ſelbſtwherſtändlich auch die Reihe Derjenigen, welche überhaupt einer andern Richtung auf 
dem Gebiete der Gefängnißreform 3. B. dem fog. irifchen oder progreffiven Syftem an- 
gehören . Progreſſtoſyſtem). Im England bat man feit längerer Zeit begonnen, die 
uriprünglich auf „reine“ E. berechneten baulichen Anftalten hinterher wiederum zu entfernen. 

Eine zweite Streitfrage bezog fih darauf: ob der Staat nach dem bisherigen Ent- 
widelungsgange der Dinge berechtigt fer, die E. im adminiftrativen Wege einzuführen, 
oder ob die Vollſtreckung einer Freiheitöftrafe nach dem Syſtem der E. den Charakter der 
Strafe, ſoweit veränpert, daß derſelbe in weſentlichen Stüden umgeformt erſcheine. Sm 
höchſt unklarer Formulirung der Streitpunfte fritt man meiftentheil3 darüber, ob die E. 
im Verhältniß zur alten Gemeinichaftshaft von den Gefangenen ftrenger oder gelinver 
empfunden würde. Die entſchieden richtige Methode aller europätichen Gſgbb. ging davon aus, 
daß die E. als eine ftrenger und intenfiver wirkende Freiheitäftrafe anzufehen ſei und des- 
wegen beit ihrer allgemeinen Durchführung ſowohl eine Reduction der Strafvauer im 
Verhältniß zur Gemeinſchaftshaft in der Gſgb. als auch eine Abkürzung der Strafvoll- 
ftrefung während des Uebergangsftadiums für Diejenigen eintreten müffe, welche der €. 
vorzugsweiſe unter gleichzeitiger Concurrenz der Gemeinſchaftshaft ünter den Strafvoll- 
ſtredungsmitteln unterworfen werden. In der Literatur vertreten u. a. Mittermaier, 
Tucpetiaug und der Unterzeichnete die Anficht, daß ſowohl ein Gefeg zur Ausführung 
der E. als auch eine Verkürzung der Haftdauer für Einzelbaftsgefangene im Vergleich zu 
Semeinichaftögefangenen nothwendig fe. Von der herrichend gewordenen Anficht und 
allen gefeggeberifchen Vorgängen abweichend war das Verfahren der preußifchen Regierung, 
weldye (im Widerjpruch mit der Auffaffung des Abgeordnetenhauſes) die E. in abminiftra- 
tiver Weile, ohne geſetzliche Ermächtigung und ohne Abkürzung der Haftdauer einfach 
an Stelle der alten Gemeinfchaftshaft treten Ließ, indem fie davon ausging, daß die E. 
als eine Erleichterung erfcheine. Wenn aber überhaupt eine Freiheitöftrafe durch die Art 
Ihrer Vollſtreckung eigenthümlid, harakterifirt wird, jo muß man jedenfalls Tagen, daß fie, 
gleichviel ob im einzelnen Fall milder oder ftrenger al8 eine Gemeinihaftshaft von glei= 
ber Strafpauer, Doc als weſentlich verſchieden von anderen Haftformen betrachtet werben 
muß, und deöwegen entweder al8 eine bejondere Strafart vom Geſetzgeber behandelt 
oder als eine geſetzlich zu ordnende Vollſtreckungsweiſe beftimmter Freiheitsſtrafen, wie 
3. 3. der Gefängniß- oder Zuchthausftrafe aufgenommen werden muß. Da nun jebe 
mit Einſperrung und Zucht verbundene Freiheitöftrafe in E. durch die Berurtheilten ver: 
büßt werden kann, fo ıft e8 offenbar richtiger, die E. nicht als eine Strafart für fid, 
ſondern vielmehr als einen Vollſtreckungsmodus für die einzelnen Strafarten, jo lange eine 
Mehrheit nebeneinander befteht, zu behandeln, für deſſen Durchführung theil® (nad) ver 
Natur der verbrecheriſchen Handlung) geſetzgeberiſche VBorausbeftimmung, theils (nad) der 
Natur des verbrecherifchen Individuums) der erfennende Strafrichter, theils (nad) den 
während der Strafoollftredung felbft an der Perſon des Schuldigen gemachten Wahrneh- 
mungen) die Verwaltungs- und Gefängnißbehörden die nähere Beltimmung an die Hand 
geben können. 

In der Mehrzahl der europäiſchen Staaten iſt das Verhältniß dieſer drei Fac— 
teren: Strafgeſetz, Strafurtheil und Gefängnifverwaltung näher durch allgemeine Nor⸗ 
men geordnet worden, wobei indeſſen dem Nichter meiftentheils Feine Wahl zwiichen ben 
verfchtedenen Modalitäten der Strafvollftredung gelaſſen ift, die Gefängnißbehörden 
hingegen an beftimmte Vorſchriften im voraus gebunden find. Als das Kichtige 
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muß aud in der That angeſehen werben, daß bei der Vollſtreckung nicht alles in das 
bloße Ermefjen der Berwaltung geftellt werde, obwohl es nicht an Solchen fehlt, 
welche die Auswahl der verſchiedenen Haftweifen und deren Verhältniß zu einander gan; 
und gar dem Gutdünken der Gefängnigbivectoren zu überlaffen wünſchen. Die obieetix 
Baſis der E. wird überall eine einfadye fein: das Strafgeſetz, welches ihre Zuläffig: 
keit oder Nothwendigkeit im Allgemeinen erflärt, die (meitentheils außerhalb ober neben 
den Strafgefeßbüchern gegebenen) Vollſtreckungsgeſetze, melde diefe oder jene Haftır. 
näher beftimmen und tm Vergleich zu andern abgrenzen, die von der hödften Staats: 
gewalt ausgehenden Strafvolgugsverordnungen zum Zwecke einer einheitlihen An: 
wendung der Verwaltungsregeln und endlich die jog. Hausordnungen, die ſich auf de 
eigenthümlichen Verhältniffe jeder einzelnen Anftalt mitbeziehen und theilweiſe auf dire: 
rialer Anordnung beruben können. 

Eine der ſchwierigſten und beſtrittenſten Angelegenheiten der Strafvollſtreckung beziehn 
ſich auf die Dauer der E in zeitlicher Hinſicht. Auch hier find, allgemein betradis, 
drei Möglichkeiten ins Auge zu fallen. Entweder e8 bleibt der Gefängnißverwaltun 
überlafien, ob und für wie lange Zeit fie E. als geeignete Behandlungsmethode anwen 
den will, fo daß fie in jedem Augenblide zwiſchen E. und Geimeinſchaftshaft zu mitlr | 
befugt ift (fo bisher in Sachſen und Preußen). Ober bie Gſgb. beftimmt, daß alle air | 
serie Freiheitöftrafen ohne Rüdfiht auf deren zeitliche Dauer, von der fürzeften bis zw | 

gften in E. verbüßt werben follen oder dürfen (Defterreich. Entw. von 1867). Om | 
drittens das Gefeg beftimmt eine Marimalgrenze, über melde €. hinaus regelmii 
nicht vollſtreckt werden fol. Nach dieſer dritten Auffaſſung wird entweder die [ii 
Dauer über die einmal gefegte Grenze hinaus vom Willen des Sträflings abhängig 
macht (fo in Baden und nad) dem Nd. Strafgefegentweurfe) oder geradezu unterfagt. Fer | 
den hier kurz erwähnten Möglichkeiten finden die beiden erften nur ſelten Veriheidiger 
In Wirtlichfeit wird die die dritte Geftaltung der Dinge als die in den Str.&fgbb. bi 
her ausſchließlich gegebene und in der Literatur weitaus wünfchenswerthere zu bezeichnen 
fein. Alle europätfcen Gfgbb., welche die E. in ihre Strafoollzugsapparate aufgenommn 
haben, gehen davon aus, daß fie am zweckmäßigſten für die kürzeren Freiheitsſtrafen 
zuwenden fei unb daß bei Langen Freiheitsſtrafen ihr eine Marimalgvenze zum Scux | 
des een gegen nachtheilige Einwirkungen und Gefundheitsftörungen vorgegeicn: 
werben mülle. 

In Belgien und Holland befteht theil® auf Grundlage königlicher Verordnungen. 
theils (in Holland) geſetzlich eine Marimalgrenze von einem Iahre, über welde aber 
in bem großen belgiſchen Zellengefängniß von Löwen ausnahmsweiſe hiuausgeganger 
wird; in Norwegen (Chriftiania) 4 Jahre, in Schweden 1%, Jahre, in Dänemart 3'; 
Jahre, in Baden (nad) dem Gef. vom 6. März 1845) 6 Jahre, nach deren Ahlauf 
der Gefangene in Gemeinſchaftshaft zu verjegen ift, falls er nicht das Berbleiben in ir 
Zelle ſelbſt wünſcht. Diefer Termin bezeichnet die längfte Friſt, welche in Deuticlnt 
bisher der E. gefteft wurde. Im dem fechzehnjährigen Zeitraum von 1848 bis 1564 
hatten indeffen nur 47 Steäflinge über 6 Jahre hinaus €. erbuldet. Urſprünglid nz 
auf Männer und auf die Zuchthausſtrafe berechnet, ift in Baden fpäterhin bie E ab 
auf Frauen und die ArbeitShäufer ausgedehnt worden. In Baiern — das Geſ. un 
10. November 1861 die €. für Gefängnißftrafe von 2 Monaten bis zu 5 Jahren an, 
unter Berfürgung ber auf gemeinfame Haft berechneten Friſten um 1/s, fo daß alle hi 
diefen Maßftab die daniſche Frift von 34%, Yahren fi als Marimalgrenze ermil. 
überdied Tann der Sträfling bei gutem Verhalten ſchon vor Ablauf jenes Termins w 
Gemeinſchaftshaft verfegt werden. Welche von dieſen verfchiedenen Grenzbeſtimmunger 
als die richtige bezeichnet werden foll, kann am diefer Stelle nicht weiter unterſucht mi 
den. Erfahrung und Beobachtung, Nationalität, fociale Entwidelungsftufen, kürperlit 
Zuftänte und Alter kommen dabei in Betracht. Jin Allgemeinen ann man als die ge 
genwärtig vormiegende Richtung diejenige bezeichnen, melde die Langen Friſten der E a 
ungeeignet und gefährlid betrachtet. Daraus ergibt ſich, daß bie E. für lang Daum 
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Strafen mehr und mehr den Charakter eines Anfangsſtadiums in der Vollſtreckung an- 
nımmt ; während bei kurzen Gefängnißftrafen die Verbüßung der Geſammtdauer in €. 
allgemein iu neuerer Zeit anempfohlen wird. Abgeſehen von ihrer Eigenſchaft ald Mo— 
dus des Strafvollzuges bei Freiheitsentziehungen kann übrigens die E. noch vorkommen: 
als Disciplinarftrafe für gefährliche, widerjpenftige oder die Hausordnung verlegende Ge- 
fangene und als em Wblonderungsmittel fir folde Unterfuhungsgefangene, von denen 
eine Collufion zu befürchten fteht. Hier und da wird es überdies für zweckmäßig erach— 
tet, auch die Unterfuchungsgefängntife ganz allgemein nad) den Grundfägen der E. ein- 
zurihten. Das Nd. Strafgeleßbuh erklärt E. fir zuläſſig bis zur Dauer von 3 
Jahren. Ein Strafooliftredungsgefeg wird Das Weitere orbnen müffen. ü 

Lit: Mittermaier, Die Gefängnißverbeflerung, insbefondere die Bedeutung und Durch- 
führung der E. im Zufammenbang mit dem Bellerungsprincip nach den Erfahrungen der ver- 
ſchiedenen Strafanftalten, 185%. Derfelbe, Der gegenwärtige Zuftanb ber Selängniffrage 
mit Rüdfiht auf die neueften Yeiftungen der Gfgb. und Erfcheinungen über Gefängnigeinrichtung 
mit befonderer Beziehung auf E., 1560. — Ducpetiaux, Des conditions d’application du 
Systeme de l’imprisonnement separe, 1857. — v. Holtenborff, Gejek oder Berwaltungs- 
marime, 18561. — Füßlin, Die E. nad fremden und fechsjährigen eigenen Erfahrungen, 
13855. — Hänell, Spyften ber Gefängnißfunde, 1866. — B. Zugſchwerdt, Vollzug der 
Freiheitsftrafe, 1866. — Bruun, Ueber die Bollziehung der Strafarbeit, nebft amtlichen Be- 
ritt über den Zuftand der bänifhen Strafanftalten während bes Zeitraumes vom 1. April 1863 
bis zum 31. März 1868. Unter Mitwirkung bes Berf. aus dem Dänifchen überfeßt und mit 
einem Borwort verfehen von Elvers, 1970. — Geſchichtl. Nachweiſungen über die Entitehung 
der €. in Clay, The Prison Chaplain, 1861. v. Holkenborif. 

Eiſenbahngeſetzgebung. I. Einleitung. Wie auch die Frage zu beantworten 
fein mag, ob die Anlage und der Betrieb der Eijenbahnen beſſer in den Händen des 
Staats oder in denen von Privaten ſich befinde, was eben eme volfswirtbichaftliche 
und feine juriſtiſche Frage ift, fo kann doch darüber fein Zweifel, beftehen, daß unter 
allen Umftänden eine ftaatlihe Einwirkung auf das Eiſenbahnweſen ftattzufinden hat. 

Eine ſolche Einwirkung Tiegt im Wefen des Staat und iſt nım die neue Anwen— 
dung längft anerkannter Grundfäge, wonach der Staat im Intereſſe der allgemeinen 
Wohlfahrt, des Handels und Verkehrs, über alle in feinem Gebiete belegenen öffentlichen 
Straßen und Transportanftalten — und die Eifenbahnen find eine Miſchung von öffent- 
lichen Straßen und Transportanftalten — eine Oberherrſchaft ausübt. 

Diefe Eiſenbahnhoheit des Staats beruht theils auf Gefegen, Verordnungen und 
allgemeinen Erlafjen, theils auf Conceffionsurfunden, theils auf Staatöverträgen. 

Sin Preußen bildet das Gef. vom 3. November 1838 betreffend die Eifenbahn- 
unternehmungen noch immer die Grundlage ; daffelbe ift jedoch auf einzelnen Punkten durch 
jpitere Normen mobificirt und ergänzt, insbeſondere durch Das H. G.B. fowie durch das 
Sefeg vom 3. Mat 1869 und hat neuerdingd dur die A. 41 -47 der Verfaffung 
des Id. Bundes ‚eine ziemlich tiefgreifende Umgeſtaltung erfahren. Es ift zwar auf Hohen⸗ 
zollern nicht ausgedehnt — vielmehr hat für dieſes Gebiet das Gele vom 1. Mai 1365 
die Anlage von Eiſenbahnen beſonders geregelt —, Dagegen durch die Verordnung vom 
17. Auguſt 1867 mit Ausnahme der durch die Yandes= oder Bundesgefeßgebung bereits 
Bejeitigten Normen und mit Ausnahme der Beftimmungen über das Erpropriationsreckt 
in Die 1866 neu erworbenen Landestheile eingeführt. 

II. Die Anlage Die ftaatliche Conceſſionirung zerfällt nad) preußiſchem Recht 
in drei verſchiedene Acte. Der erfte derfelben ift die landesherrliche Genehmigung des 
Unternehmens im Allgemeinen ; diefe ift abhängig von einer Prüfung der Nützlichkeit, der 
technilchen Ausführbarfeit, der Zulänglichfeit der angenommenen Koſten, der Tandespolizei= 
lichen Rüdjichten, der entgegenftehenden etwaigen Privatgerechtiame, der particulären Interefien, 
der Eolivität der Unternehmer, des Zuſammenhangs mit dem Eifenbahnfyfteme über: 
haupt; die Prüfung erfolgt auf Grund der dem Conceffionsantrage beigefügten Pläne und 
ſonſtigen Vorlagen auf Beranlafjung des Handelsminiſters zunächft durch die Provinzialbehör- 
den (Oberpräfident und Negterungen), dann durch das gelammte Staatsminiftertum ; die 
föniglihe Genehmigung umfaßt die Bildung einer Geſellſchaft behufs Ausführung des 

22* 
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Unternehmens mit einem beſtimmten Actiencapital, die Ausführung des Baues nah | 
erfolgter Beſtätigung des Geſellſchaftsſtatuts, und die Anwendbarkeit der gefeglihen | 
Beſtimmungen über Erpropriationen auf das genehmigte Unternehmen (Inftr. v. 30. Nor. 
4838; v. Kampg, Annalen XXII, 210). Der zweite Act ift die landesherrliche Be: 
fätigung des unter den Actienzeichnern vereinbarten Statuts; bis dahin beftimmen fi 
die Verhältniffe der Gefellfhaft und ihrer Vertreter nad) den allgemeinen gejeglichen Bor: 
ſchriften über Geſellſchafis⸗ und Mandatsverträge; durch die Veitätigung des Statuts wer: 
den der Geſellſchaft Die Rechte einer Corporation oder einer anonymen Geſellſchaft erıkält; 
die Genehmigung des Statuts ift abhängig von dem Nachweiſe des gezeichneten Attien- 
capital, und von der weſentlichen Feftftellung des Bauplans. Das Statut wird durc 
die Geſetzſammlung publicirt, wobei die landesherrliche Genehmigung zur Anlage veran: 
zuſtellen ift. (Ueber die Form und den Inhalt des Statutenentwurfs, insbeſondere abe 
die Rechte und Pflichten des Vorftandes und über die Auflöfung der Geſellſchaft, vgl. das 
Geſ. vom 9. Nov. 1843 über die Actiengefellfdaften, da die Actiengeſel 
haften die einzigen Privateifenbahnunternehmer find. Für Handelsgeſellſchaften ift zwar 
am Stelle vieles Geſetzes das HGB. und die Beftimmung des A. 12 des Ci 
führungsgefeges vom 24. Mai 1861 getreten, und durd; Gef. vom 15. Februar 1561 
find die Vorſchriften des HGB. über Handelsactiengefellfcaften mit gewiſſen 
Modificationen auch auf alle anderen Uetiengefellicyaften ausgedehnt, doch bleiben die Eiſen 
bahngeſellſchaften trogdem als Gorporationen beftehen). Der dritte Act ift die Geneb— 
migung der Bahnlinie in ihrer vollftändigen Durchführung durch alle Zroifcenpunkt, 
der Gonftruction der Bahn unb ber anzuwendenden Fahrzeuge ; biefe erfolgt durch In 
Handelöminifter. Der Handelöminifter hat aud nach vorgängiger Vernehmung dir 
Geſellſchaft die Friften zu beftimmen, in melden die Anlage fortichreiten und vollender 
werben foll, und kann für deren Einhaltung ſich Burgſchaften beftellen laſſen. Im Falle 
der Nichtvollendung binnen der beftimmten Zeit bleibt vorbehalten, die Anlage, fo wie ſie 
liegt, für Rechnung der Geſellſchaft unter der Bedingung zur öffentlichen Verſteigerung 
zu bringen, daß diefelbe von den Ankäufern ausgeführt werde. Es muß jedoch dm 
Antrage auf Verfteigerung die Beſtimmuung einer ſchließlichen Frift von ſechs Monaten 
zur Vollendung der Bahn vorangehen (preuß. Gef. $$. 1.3. 4. 21.) 

Der ſtaailichen Conceffionirung ift jegt eine Conceffionirung durch den Nd. Bund 
an die Seite getreten. Diefelbe erfolgt jedoch nicht feiten® der Executive, ſondern nur haft 
eines Bundesgefeges, welches ſich namentlich auch auf die Verleihung des Erpropriatiens: 
rechts erftreden fell; Diefelbe bezieht ſich jedoch nur auf Eifenbahnen, welche im In: 
terefje der Vertheidigung des Yundeögebietd oder im Intereffe de gemeinfamen Verhehrs 
fir nothwendig erachtet werben, — was freilich fehr vielbeutig ift; diefelbe kann unter 
dieſer —— auch gegen den Widerſpruch der Bundesglieder, deren Gebiet durd 
ſchnitten wird, aber unbeſchadet der Laudeshoheitsrechte, ertheilt werden; auch fieht s 
dem Bunde frei, folde Bahnen auf eigene Rechnung anzulegen (Verf. des Nd. Bunde 
A. 4. Rr. 8 und U. Al.) 

IM. Der Betrieb. 1) Der Betrieb im Allgemeinen. Nach den pur 
ßiſchen Beftimmungen darf die Bahn dem Verkehre nicht eher eröffnet werden, als bis nad 
vorgängiger Revifion der Anlage von der Regierung die Genehmigung dazu ertheilt it 
Die Handhabung der VBahnpolizei wird nad) einem dariiber von dem Handelsminifter zu 
erlaffenden Reglement, welches zugleich das Verhältniß der mit dieſem Geſchäft beauftrag 
ten Beamten näher feſtſetzt, der Geſeilſchaft übertragen. Die Geſellſchaft ift verpflicte, 
die Bahn nebft den Transportanftalten fortwährend in foldem Stande zu erhalten, daß 
die Beförderung mit Sicherheit und auf die der Beftimmung des Unternehmens ct: 
ſprechende Weile erfolgen könne; fie kann Hierzu im Verwaltungswege angehalten werden 
(preuß. Gel. 88. 22 fi). Die Bundesverfafſung hat außerdem den Regierungen die 
Pflicht auferlegt, die im Bundesgebiete belegenen Eifenbahnen im Interefie des allgemii- 
men Vertehrs wie ein einheitliches Ne zu verwalten, und zu dieſem Behuf auch die nut 
herzuftellenden Bahnen nad einheitlichen Normen anlegen und ausrüften zu laſſen. G— 
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ſollen demgemäß in thunlichſter Beſchleunigung übereinſtimmende Betriebseinrichtungen 
getroffen, insbeſondere gleiche Bahnpolizeireglements eingeführt werden. Der Bund 
hat dafür Sorge zu tragen, daß die Eiſenbahnverwaltungen die Bahnen jederzeit in einem 
die nöthige Sicherheit gewährenden baulichen Zuſtande erhalten und dieſelben mit Be— 
triebsmaterial ſo ausrüſten, wie das Verkehrsbedürfniß es erheiſcht. Die Eifenbahnver- 
waltungen find endlich verpflichtet, die für den durchgehenden Verkehr und zur Herſtellung in- 
einandergreifender Bahrpläne nöthigen Perfonenzüge mit entſprechender Fahrgeſchwindigkeit, 
Deögleichen die zur Bemältigung des Güterverkehrs nöthigen Güterzüge einzuführen, 
auch directe Erpeditionen im Perſonen- und Güterverkehr unter Geftattung des Weber: 
gangs der Trandportmittel von einer Bahn auf die andere, gegen die übliche Vergütung 
einzurichten (Bundesverfg. X. 42—44.). | 

2) Das Tarifweſen. Um das natürliche Monopol, welches den Eiſenbahnunterneh⸗ 
mern aus der Verbindung des Eigenthums an einer öffentlichen Straße mit dem ausſchließ— 
lichen Transportgeſchäfte auf derjelben nothwendig erwächſt, unſchädlich zu machen, und 
eine freie Concurrenz zur Regelung der Preiſe, insbeſondere fir den Transport der Gü— 
ter möglichſt herzuſtellen, hatte das preußiſche Eiſenbahngeſ. von 1838 den theoretiſch 
durchaus richtigen Gedanken gehabt, dieſe Functionen von einander zu trennen, indem der 
Handelsminiſter ermächtigt wurde, nach Ablauf der drei erſten Jahre zum Transport⸗ 
betriebe auf der Bahn außer der Gejellichaft felbft auch Andere gegen Entrichtung Des 
Bahngeldes, deſſen Betrag die Koften der Unterhaltung und Verwaltung der Bahn nebft 
Zubehör, den Reſervefonds, die der Gefellichaft obliegenden Laſten und einen entſprechenden 
Keinertrag an Zinfen und Gewinn des auf die Bahn verwendeten Anlagecapitals deden follte, 
nad) Prüfung aller Verhältniſſe zu concefjioniven. Da aber dieſes Syftem troß mancher 
noch neuerding® darauf gerichteten Beftrebungen niemals eine praftifche Bedeutung erlangt 
bat, jo ift man ſtaatlicherſeits darauf beichränft geweſen, die Tarifirung für Perfonen- 
und Giütertrandport mit Rüdjicht auf den Reinertrag gewiſſen Beſchränkungen zu unter: 
werfen (preuß. Gel. 88. 26— 35). — Die Bundesverfaffung hat neuerdings dem Bunde 
de Controle über das Tarifweſen allgemein beigelegt, mit der beſondern Beftimmung da= 
bin zu wirfen, daß baldigft auf den Eifenbahnen im Bundesgebiete übereinftinnmende Be- 
triebsreglements eingeführt werden, daß die möglichfte Gleihmäßigfet und Herab— 
ſetzung der Tarife erzielt, insbeſondere daß bei größeren Entfernungen für den Trans- 
port gewiffer Rohproducte (Roblen, Koaks, Ho, Erze, Steine, Salz, Roheiſen :c.) 
an dem Bedürfniß der Landwirthſchaft und Imduftrie entiprechender ermäßigter Tarif, 
und zwar zunähft thunlichft der Einpfennig= Tarif eingeführt werde, daß endlich 
bei eintretenden Nothftänden, insbeſondere bei ungewöhnlicher Theuerung der Lebensmittel 
für den Transport namentlich von Getreide, Mehl, Hülfenfrüchten und Kartoffeln zeitmeife 
an ermäßigter, von dem Bundespräjidum auf Vorſchlag des betreffenden Bundesrath- 
ausichuffes feſtzuſtellender Specialtarif einzuführen fer, welcher jedoch nicht unter den nie- 
drigften auf ver betreffenden Bahn für Rohproducte geltenden Sa herabgehen darf 
(Bunvesverfg. U. 45. 46.) 

3) Die Erfagpflidt. Das preußifche Geſetz hatte ſich damit begnügt den all- 
gemeinen Sat aufzuftellen, daß die Gefellfchaft zum Erſatz für allen Schaden verpflichtet 
it, welcher bei der Beförderung auf der Bahn an Perfonen und Gütern entfteht, und 
daß fie fih von diefer Verpflichtung nur durch den Beweis befreien kann, daß der 
Schade entweder durch die eigene Schuld des Beichädigten, oder durch einen unabmend- 
baren äußern Zufall bewirkt worden ıft, als welcher jedoch die gefährliche Natur der Unter- 
nehmung ſelbſt nicht betrachtet werden kann (preuß Gel. 8. 25). Das D. H. G.B., welches 
durh Geſ. vom 5. Juni 1869 zum Bunbesgefege erklärt worden ift (YBundes- 
gejepblatt 1869 ©. 379 ff.) ſtimmt mit diefen Grundfägen im Allgemeinen überein 
(zit. 5 Abſchn. 1. vom Frachtgeſchäft überhaupt 8. 395—397. 400 f. 408), fügt 
jedoch Die praktiſch ſehr wichtige Beſtimmung Hinzu, daß die Eifenbahnen nicht befugt 
iind, die Anwendung diefer Normen, fer e8 in Bezug auf den Eintritt, den Umfang oder 
Die Dauer der Verpflihtung oder in Bezug auf die Beweislaft zu ihrem Vortheil durch 
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Verträge (mittelſt Reglements oder durch beſondere Uebereinkunft) im voraus auszu⸗ 
ſchließen oder zu beſchränken, ſoweit ſolches nicht durch ausdrückliche geſetzliche Beſtimmun⸗ 
gen geſtattet iſt. (Tit. 5. Abſchn. 2. Bon dem Frachtgeſchäfte der Eiſenbahnen insbe— 
ſondere 8. 424 ff.). Vgl. auch das preußiſche Gel. vom 3. Mai 1869 betr. einen Zuſatz 
zu 8. 25 des Geſetzes über die Eiſenbahn-Unternehmungen). 

IV. Beſondere Rechte und Pflichten der Eiſenbahnen. 1) Der 
Ausſchluß von Concurrenz-Bahnen. Nach dem preußifchen Gelege jolte vie 
Anlage einer zweiten Eiſenbahn durch andere Unternehmer, welche neben der erften in gla: 
cher Richtung auf dielelben Orte mit Berührung verfelben Hauptpunkte fortlaufen wir, 
binnen einem Zeitraum von dreißig Jahren nach Eröffnung der Bahn nicht zugelafien 
werden, vorbehältlich anderweiter BVerbefferungen der Communtcationen zwiſchen dieſen 
Drten. Obgleich nun wegen der engen Begrenzung des Begriffs von Concurrenzbahnen, 
der bier aufgeftellt ıft, ernfte Inconvenienzen aus diefer Beftimmung kaum hervorgegangen 
jind, jo hat doch die Bundesverfaſſung alle gefeglichen Normen, welche beftehenden Eifer: 
bahnunternehmungen ein Widerſpruchsrecht gegen die Anlegung von Concurrenz: eder 
Farallelbahnen einräumen, unbeichadet bereits ermorbener Rechte, für das ganze Bundet 
gebiet aufgehoben, mit der Maßgabe, daß ein ſolches Widerſpruchsrecht auch m ta 
fünftig zu ertheilenden Conceffionen nicht weiter verliehen werden kann (Bundesverfg. A. 11. 

‘al. 3. 
2) Die Eifenbahnen und die Poſt. Nah dem preußiſchen Gefege gehen 

einerjeitS die aus dem Poftregale entfpringenden Vorrechte des Staats, Perſonen und 
Sachen an feftgefegten Tagen und zwifchen beftimmten Orten zu befördern, auf bie Eiſen— 
babnen über, foweit e8 für den Betrieb derſelben nöthig iſt; andererſeits bleibt aber da 
Poſtverwaltung die Berechtigung vorbehalten, die Eifenbahnen zur Beförderung ven kei: 
mäßigen Berfendungen zu benugen, mit der Mafigabe, daß die Eifenbahnen zum ment: 
geltlihen Transport der Briefe, Gelber und anderer dem Poſtzwange untermorfener Ci 
ter, zum umentgeltlichen Transport eigener Eifenbahn-Poftwagen, und außerdem verpflt- 
tet find, ihren Betrieb, fomeit die Natur deſſelben es geſtattet, in Die nothwendige Ueberein⸗ 
ftimmung mit den Bebürfniffen der Poftverwaltung zu bringen (preuß. Gel. 8. 36). Ta? 
Bundesgefeg über das Poſtweſen vom 2 Nov. 1867 hat dann beftimmt, daß im Allgemancı 
für die bereit concefjionirten Eiſenbahngeſellſchaften die bisherigen Normen fiber den Im: 
fang des Poftzwangs und über die Verbindlichkeit der Eifenbahnen zu Leiftungen im Inarft 
der Poſt maßgebend bleiben, aud für den Fall, daß fie ihr Unternehmen durch den Fun 
neuer Eifenbahnen erweitern ; daß aber bei neu zu conceffionirenden Eiſenbahnunterreb⸗ 
mungen das Bundespräſidium die erforderlichen Anordnungen zu treffen bat, die jet 
nicht über das Maß derjenigen Verbindlichkeiten hinausgehen follen, welche Den neu zu & 
bauenden Eifenbahnen nach den bisher in den ältern öftlichen Landestheilen Preußens a: 
tenden Geſetzen obliegen (8. 5.). 

| 3) Die Eifenbahn-Abgaben. Das preußifche Gel. von 1838 hate die 
Eiſenbahnen von der Gemwerbefteuer befreit, dagegen die Entrichtung eimer Abgabe rou 
dem Reinertrage vorgeichrieben, deren Höhe aber erft dann vegulirt werben follte, ma 
die zweite in Preußen concefftonirte Eifenbahn drei Yahre in vollftändigem Berrieb gr 
fen, und demgemäß die zur angemefienen Regulirung nothwendigen Erfahrungen geſam— 
melt ſeien. Erſt durch das Gel. vom 30. Mai 1853 betr. die von den Eifenbabnen zu 
entrichtende Abgabe ift dieſe Regulirung erfolgt. Die Eifenbahnabgabe ſtuft fih Nm 
gemäß nad) der Höhe des in jedem Jahre auffommenden Reinertrags dergeftalt ab, tat Ir 
von einem Reinertrage bis einſchließlich vier Procent des Actiencapttals /,, dieſes Ertrage 
beträgt, mit dem höheren Reinertrage aber progreſſiv fteigt. Während nach dem El. vr 
1853 diefe Abgabe behufs Amortifatton der in den Eifenbahnunternehmen angelegten Actien 
capitalien in der Art verwendet werden follte, daß mittelft derfelben Stammactien der be⸗ 
züglichen Gefellichaft tm Wege des freien Verkehrs angefauft, und die Zinfen und Divident, 
welche auf die Actien fallen, zu gleichem Zwecke benutt werben follten, ſo daß alfe Nr 
Staat das Eigenthum ber Privatbahnen auf deren eigene Rechnung erwerben follte, jo in 
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dieſe Art der Verwendung durch das Gef. vom 21. Mai 1859 aufgehoben, und e8 flieht 
iegt die Eifenbahnabgabe in den allgemeinen Staatsfond. 

Uebrigen® unterliegen die Eiſenbahnen im Allgemeinen allen denjenigen Abgaben, 
für welche. die Vorausſetzungen bei ihnen zutreffen, VBefreiungen und Mehrbelaftungen 
finden in der Regel nicht ſtatt; doch find die Schienenwege der Eifenbahnen, ebenſo wie 
die Brüden, Kunſiſtraßen und ſchiffbaren Canäle, melde zum öffentlichen Gebrauch die 
nen, in Preußen von der Grundfteuer befreit (Gef. vom 21. Mai 1861 betreffend die 
andenweite Regelung der Grundfteuer $. 4. lit. d.; aud Gef. vom 24. Februar 
1550, $. 2.) 

Zu den Communallaften find in Preußen die Eifenbahnen, gleich anbern juriftifchen 
berſonen, welche im Communalbezirt Grundeigenthum bejigen ober ein ftehendes Ge— 
werbe treiben, heranzuziehen. Es bezieht fid) das nicht blos auf die Stadt, mo die 
Tiretion domicilirt ift, fondern auch auf diejenigen Städte, in deren Bezirk eine Station 
richtet if. Das ſteuerpflichtige Object befteht im jährlichen Reinertrage, und repartixt 
ſich auf die einzelnen Stationen nach Maßgabe der Bruttoeinnahmen aus dem inneren 
Verkehr (pv. Möller, Preuß. Stadtreht ©. 78). 

4) Die Eifenbahnen gegenüber der Militärvermwaltung. Das preu⸗ 
ſiſche Geſetz enthält feine Veftimmungen über die Bedingungen der Benutzung ber Eiſen— 
bahnen für militärische Zwecke. Erſt gelegentlid; der am 17. November 1843 erfolgten lan— 
deoherrlichen Beftätigung des Statuts für die Niederſchl. Märk. Eifenbahngefellichaft wurden 
in der Gefegfammlung, zwar ohne Datum und Ueberfhrift „allgemeine Bedingungen für 
die Benugung der Eijeubahnen fire militärifce Zwecke“ abgebrudt. Sie legen den Eifen- 
bahnen die Verpflichtung auf, nad) dem Verlangen der Militärverwalung für die auf der 
Lahn zu beförbernden Transporte von Truppen, Waffen, Kriegs- und Verpflegungsbebürf- 
niſſen xc. nöthigenfalls auch außerorventlihe Fahrten einzurichten und alle verfügbaren 
Transportmittel zur Benugung zu ftellen, auch eine Anzahl von Transportfahrzeugen 
derartig herzuftellen, daß fie zum Transport von Pferden beugt werden fönnen. Die 
Vergütung bleibt bejonderer Vereinbarung vorbehalten (Rönne, Wegepolizei ©. 53 ff.) — 
Ein Reglement und eine Inftruction vom 1 Mai 1861 enthalten detaillirte Beſtim— 
mungen über den Eifenbahn= Militärtransport. Die Bundesverfaſſung verpflichtet 
nur ganz allgemein fünuntliche Eifenbahnverwaltungen den Anforderungen der Bundes= 
bebörden in Vetreff der Benugung der Eifenbahnen zum Bmed der Vertheiigung des 
Bundesgebiets unweigerlich Folge zu leiften, und in&befondere das Militär und alles 
Rriegömaterial zu ermäßigten Sägen zu befördern (U. 47). — Fir Kriegsbeſchädigungen 
und Demolirungen, es mögen ſolche vom Feinde ausgehen oder im Intereife der Vandes— 
wrtheidigung veranlagt werden, fann die Geſellſchaft nad) dem preußifchen Gefege 
keinen Erſatz verlangen ($. 43). 

5) Der Erwerb der Eifenbahnen durd den Staat. Nad dem preußi— 
ſchen Geſetze bleibt dem Staate vorbehalten, das Eigenthum der Bahn mit allem Zus 
behör gegen vollftändige Entſchädigung anzulaufen. Dabei foll vorbehältlich jeder ander: 
weiten, dırcdy gütliches Einvernehmen zu treffenden Regulirung nad) folgenden Grundfägen 
wrfahren werden. Die Abtretung kann nicht eher als nach Verlauf von 30 Jahren von 
dem Zeitpunfte der QTransporteröffnung am gefordert werden. Es muß der Gefellfchaft 
die auf die Uebernahme der Bahn gerichtete Abjicht mindeftend ein Jahr vor dem zur 
Uebernahme beftimmten Zeitpunfte angefündigt werden. Die Entſchädigung erfolgt dann 
in der Weife, daß der Staat an die Geſellſchaft den fünfundzwanzigfachen Ertrag derje⸗ 
nigen Dividende bezahlt, welde an ſämmiliche Actionäre im Durchſchnitt der Tegten fünf 
Jahre ausgezahlt worden ift. Schulden und Xctivforderungen gehen auf die Siaatscaſſe 
über. Der Staat erhält das Eigenthum der Bahn, des Imventars und des Reſerve— 
fends (8. 42). 

Reyſcher, Das Recht des Staats an ber. Eiſenbahnen (Ztfhr. fr Deutſches R., 
®. 13 (1852, ©. 243 fj)._Wogt, Schweizerifie Studien über Eifenbahnredt (Deutfce Bier- 
ieljahrſchrift, Bb. 22 (1859), S.1—63). Kies, Die Eifenbahnen und ihre Wirkungen, Braunſchw. 
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ft der Vertrag, in welchem dev Pächter won Nuz 
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eine aestimatio venditionis und taxationis gratis 

om der erſteren eigentlich nur fpredhen, wenn an Sielle 
ame gegeben werden fol, und eine aestimatio taxatio- 
jung der Gefahr als mit demſelben, ja auch mit Uekr: 
Die Römer behandeln ähnliche Pachtverträge in . 9 
.2. Das preuß. R. in 88. 474—476. L 2 
ellung in ber Ztſchr. für deutſches R. V., N. " 5 33, 

fung eines Kindes aus der väterlichen Gewalt. An 
Söhnen eine dreimalige Mancipation nöthig, bei andern 
. 1. 132). ine erleichterte Form führte Anaftafius 
ctung eines kaiſerlichen Reſeripts, wobei das nicht mehr 
jträglic feine Zuftimmung zu erflären hatte; dieſe germ 
vor (emancipatio Anastasiana). Juftinian endlich 

des Vaters in Gegenwart des (nicht widerfprehenden) 
Fomaneipatio Justinianea). Daß bei Aooptiefintern 
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eine E. felbft gegen ihren Willen flattfinden fonnte, behauptet Bangerow I 
8. 257. Anm. %. 2, während Puchta Pand. 8. 445. u. U. dies läugnen. Zumeiſt 
war fie feitend des Vaters eine fremillige, doch konnte derſelbe in einigen Fällen dazır 
gezwungen werden (1. 5. D. 37. 12 — 1. 92. D. 35.1 — 1. 32. 33. D. 1.7 — 
l. 16. D. 27. 10). Bei der fremilligen verlor er den Nießbrauch an dein bi® da- 
bin erworbenen Vermögen des Kindes zur Hälfte (praemium emancipationis |. 6. 
8.3.0. 6. 61. Ä | 

Das deutihe R. kennt namentlih in den Ländern des fühl. NR. eine Auf- 
bebung der väterlihen Gewalt bei Söhnen und Töchtern durch Begründung eined eigenen 
Haushalts (Beparata oeconomia), bei Töchtern außerdem durch Verheirathung (emanci- 
patio saxonica tacita). 

Bon der E. Handeln die römischen Quellen: I I 12. quibus modis 
jus potestatis solvitur; D. 1. 7. de adoptionibus et emancipationibus et 
aliis modis, quibus potestas solvitur; C. 8. 49. de emancipationibus libero- 
rum — Das AR TH. U. Ti. 2. 8. 210—230 läßt Aufhebung der väter: 
lichen Gewalt bei einem großjährigen Sohne Durch abgefonderte Wirthichaft, Betretbung 
eines Gewerbes oder Bekleidung eines öffentlichen Amtes, bei einem minderjährigen durch 
Seftattung eines Gewerbebetrieb oder, falls er wenigſtens 20 Jahr alt iſt, Dich aus- 
drüdliche verlautbarte Entlafjung vor dem vornumdichaftlichen Gerichte unter Zuftimmung 
des Zohnes, ferner bei einer großjährigen Tochter durch ausdrückliche Entlaffung oder 
Verheirathung eintreten, während eine minderjährige trog Berbetrathung in der VBormund- 
ſchaft ihres Baters bis zur Großjährigfeit verbleibt. — Sächſ. Gef. 8. 1831—1833 
läßt die väterliche Gemalt erlöichen 1) durch Entlaffungserflärung des Vaters, bei Min— 
derjähbrigen unter Zuſtimmung eine ad hoc beftellten Vormundes des Kindes, 2) dur 
Begründung befonderen Haushalts bei Gropjähyigen, durch Geftattung deſſelben bei Min— 
derjährigen und Genehmigung des beftellten Vormundes, 3) durch Verheirathung ver 
Töchter. — Defterr. Gef. $. 172—175 läßt fie erlöſchen 1) durch Eintritt der Voll: 
jährigkeit, 2) bei Minderjährigen durch ausprüdliche Entlafjung oder, bei einem 20 Jahr 
Alten, durch Geftattung der Führung eigenen Haushalts. Ber einer fid) verbeirathenden 
minderjährigen Tochter bleibt der Vater bis zur Großjährigkeit Curator hinſichtlich ihres 
Vermögens. — Der C. N. a. 476—473 fennt die E. 1) im Falle der Verheirathung 
2) durch Erklärung des Vaters oder der Mutter bei einem 15 Jahr Alten, des Fami— 
lienrathes bei einem Adhtzehnjährigen vor den Friedensrichter. 

Lit.: Rudorff, Das Recht der Bormundfchaft aus den gem. in Deutfchland geltenden 
Resten entwidelt, Berl. 1832 34. — Kraut, Die Bormundfhaft nach den Grundfäten Des 
deutihen R., Gött. 1835 — 59. Teihmann. 

Embargo, ein aus der ſpaniſchen Sprache abſtammendes Wort, bezeichnet einen 
vom Staat auögehenden Act der Belchlagnahme. Man unterfcheivet gewöhnlich ftants- 
rechtliches (oder „civiles“) E., welches vorhanden ift, wenn der Staat aus Gründen der 
Wirthſchaftspolitik, z. B. aus Anlaß eines Ausfuhrverbotes feine Unterthanen oder deren 
Tahrzeuge am Auslaufen aus feinen Häfen verhindert und internationales oder 
völkerrechtliches E., wenn die Maßregel der Beſchlagnahme oder Feftftellung gegen fremde 
Schiffe, beziehungsweile Unterthanen verhängt wird. Unter E. fchlechthin pflegt man in 
der Regel ganz allgemein dieſe lebte Bedeutung zu verſtehen. Ob ein |. g. civiles €. 
zuläſſig ift, richtet fih nad den Geſetzen der einzelnen Staaten. Völkerrechtlich betrachtet, 
dient das E. verſchiedenen Zweckbeſtimmungen. Dafjelbe kann zuwörberft eine Anwen— 
dung der Repreſſalien fein und folgt alsdann den hierfür geltenden Regeln (ſ. TH. L 
S. 906) oder es erſcheint ald eine anticipirte Confiscation im Hinblick auf einen unmit- 
telbar erwarteten Krieg (in the contemplation of war) und unter dein Vorbehalt der 
Küdgabe für den Fall, daß wider Erwarten eme frievlihe Ausgleihung vorhandener 
Streitigfeiten erfolgen ſollte. Gegenitand des E. können daher nur foldhe Gegenftände fein, 
welhe für den Kriegsfall einer Wegnahme unterliegen. Daraus ergab fich, daß daſſelbe 
vorzugsweiſe auf Schiffe jeder Art ſowie deren Ladung erſtreckt warb und fich weiterhin 
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y. AS competent zur Verhängung des E kann nur de 
haberin des Repräfentationsredhts ift, anerfannt werden. 
Jegann man am ber Gerechtigfeit des E. zu zweifeln un: 
ven Mächten auf die Verhängung diefer Mafregel aus: 
veifel haben ſich nad) und nach zu der heute allgemein 
tt, daß das E. als eine anticipirte Confiscation über: 
zlich zu mißbilligen iſt. Gegen das E. fpricht zweierlei 
seldhe im Kriege das Privateigenthum allgemein geab- 
Ausbruch des Krieges noch viel weniger geftatten fan, 
y fein würde. Durchgreifender ift indeflen der zweite 
liche Vertrauen und der Handel auf das ſchwerſie ge 
m eigenen Territorium des Kriegführenden befindliden 
erthanen wegnimmt oder gar zu einer Zeit fefthält, we 
wert. Auch die neueren engliſchen Völterrehtöfchrififtel: 
erwerfen deswegen in heutiger Zeit das E. um fo mehr, 
bwendet. Nach dem Ausbruch des orientalifchen Krieges 
ızöfifchen Häfen befindlichen Schiffen ruſſiſcher Untertbe: 
zur Heimkehr oder zum Abgang offen gelafien Ta— 
m beutfchsdänifchen Kriege wiederum zum E. zurüd. 
ung ward dem E. durch die Norbamerifanifde Union 
en im Hinblid auf den damals befürchteten Kriege 
ffentlich beglaubigten Charakter wurden am Auslaufen 
England abzubrechen. Tiefe Mafregel war daher ihrer 
infoweit fie fih auf die Handelsfahrzeuge der Union be 
fie auf den Verkehr mit England einwirkte, und einem 
ungen in demonftrativer Weife gleichfem. Die Lir 
f Hängen ſelbſtverſiändlich von den Umftänden ab. Britt 
rläufige Beſchlagnahme in definitive Adjudication über, 
e Aufhebung der Beſchlagnahme und damit die Yreigak: 
ıen ein. 

reial, I, 114. — Woolsey, Introduction to the stuiy 
4. — Twiss, Law of Int,, II. $. 12.— Phillimore. 

v. Holgendorfi. 

: Marie, geb. gegen 1714, wurde Advocat am Fur: 
ralitätshof in Marſeille, ftarb 1780. 
ı. sur l’ordonnance de la marine du mois d’aoät I6sl. 
. 1803). — Traitd des assurances et des contrats & Is 
y-Paty. Par. 1827. 
jurisprud. T. XI. p. 32. Teihmann. 

etzung eines Geiftlichen in den Ruheſtand (Emeritirung, 
ach freiwillig, und zwar entweder bei voller Dienft- 
tus die geiftlihen Standesrechte und den Anſpruch auf 
Nenftunfähigfeit : hier bleibt ihm Beides gewahrt, chen 
me geiftliher Handlungen. Die Höhe des Ruhegehalts 
eſtimnt oder durch Webereinfommen mit dem Nadfelger 
Disciplin kann eine E. aber auch wider ben 

echenregiment verfügt werden. Dod gilt eine verüber: 
3 Ouiegcirungsgrund. Cie verleiht vielmehr nur das 
benachbarten Amtögenofjen und bei längerer Dauer auf 
ars), der aus ber Zahl der geprüften Canbidaten ent 
jefondere Unterftügungsfonds dazu vorhanden find, ven 
yalten werden muß. 
Jacobfon, Preuß. K.R., IT. 8 102. 

Hübter. 
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Emphyteuſe it das von den Römern auögebilvete, vererbliche und veräußerliche 
dinglihe Recht an einem fremden fruchttragenden Grundftüde auf die geſammte eigen= 
thumsgleiche Benugung deſſelben, nur mit der Beſchränkung, daß es nicht verichlechtert 
werde. Ueber das Verhältniß der E. zum Eigenthum einerſeits und zu den übrigen iura 
in re aliena andererfeit8 }. Th. I. S. 305 f. Seinen Urfprung hat dieſes Recht theils 
im oft= theils im weſtrömiſchen Reiche gehabt. In Dem Tetteren pflegte der ager publi- 
eus gegen eine Abgabe (vectigal) in Erbpadht gegeben zu werben, und wegen ber langen 
Dauer deffelben wurde dein Pächter zuerft durch den Prätor eine actid in rem, dann 

‚aber durch die Jurisprudenz geradezu ein dingliches Recht (ius in fundo vectigali) bei: 
gelegt. 1. 1. si ager vect. 6. 3. 1. 71. 88. 5. 6. D. de leg. I. Im ähnlicher Weiſe 
wurden im Oſtreich die kaiſerlichen Ländereien zu erblihem Nutzungsrecht (emphyteu- 
sis) überlafjen und die Natur dieſes Rechts beftimmte Kaiſer Zeno ausdrücklich dahın, 
daß es mehr als Pacht-, doch weniger als Eigenthumsrecht ſei (1. 1. C. de iure 
emphyt. 4. 66. Im Yuftin. R. aber find E. und ius in fundo vectigali zu 
einem Inſtitute verſchmolzen. ©. Tit. D. 6. 3: si ager vectigalis i. e. emphyteu- 
ticarius petatur. Das Recht des Emphyteuta umfaßt die vollftändige Nutung der 
Sache, einschließlich aller Culturveränderungen, geht alfo meiter als der Nießbrauch; doch 
niemals bis zur Verſchlechterung. An den Früchten erwirbt der Emphyteuta Eigenthum 
mit deren Trennung von der Hauptſache 1. 25. 8. ı. D. de usur. 22. 1. Er kann 
das Grundftüd auch verpachten. Ja er kann ſogar fein Recht frei veräußern, unter Le— 
benden, wie von Todes megen ; es verpfänden und kraft deſſelben Dienftbarkeiten an ver 
Sache beftellen, doch nur für die Dauer feines Rechts 8. 3. I. de loc. 3. 24. 1. 71. 
88. 5. 6. D. de leg. I. Zum Schute feiner Rechte hat er eine dingliche Klage (utilis 
rei petitio, actio vectigalis), welche in allen ‘Punkten der Eigenthumsflage nachgebilvet 
ft; ebenfo auch die Klagen zur Geltendmachung und zur Abwehr von Grunddienitbar- 
fiiten (confessoria und negatoria als utiles), ſowie als redlicher Erwerber das Recht 
der actio Publiciana. 1. 1. 8. 1. D. si ager vect. 6. 3. J. 16. D. de serv. 8. 1. 
l. 12. 8.2. D. de publ. 6.2. Ueber den Befig des Emphyteuta befteht Streit. Nach 
ter richtigen Anfiht hat er nicht, wie Sovigny lehrte, abgeleiteten Sach-, ſondern viel- 
mehr Rechtöbefig (iuris quasi possessio) Arndts in Ztihr. f. Civ. R. u. Pre N. 8. 
111. 9. Die Verpflichtung des Emphyteuta befteht hauptjächlich darin, daß er das Grund— 
tüf in gutem Stande halten muß. Für Verbefferungen fteht ibm nach der richtigen 
Meinung, ein Erſatzanſpruch nicht zu. Der Emphyteuta muß auch die auf der Sache 
ruhenden Laften tragen Nov. 7. c. 3. 8.2. Nov. 120. c. 8. und die feitgelegte Abgabe 
(veetigal, canon, pensio) an den Eigenthümer (dominus emphyteuseos) entrichten. 
Doch ıft die Feftlegung einer ſolchen wohl kaum unerläßlich. Auf Nachlaß am Canon 
wegen zufälliger Schmälerung des Fruchtbezuges hat der Emphyteuta feinen Anſpruch 
l. 1. C. de iure emph. 4. 66. und fo lange der Kanon rüdftändig tft, fann er über- 
haupt die Ausübung jenes Rechts nicht erzwingen 1. 16. 8. 2. 1. 17. D. de pign. act. 
13. 7. Bei der Veräußerung einer E. tritt der Uebernehmer von felbft in die Verbind- 
lichkeiten des Vorgängers, ja wohl ſogar in deſſen Rüdftände ein 1. 39. 8.5. D. de 
de leg. I. 1. 7. pr. D. de publican. 39. 4. Endlich muß der Emphyteuta vor jeder 
Veräußerung ſeines Rechts die Yuftimmung des Eigenthümers einholen, meldyer dieſelbe 
aus erheblichen Gründen verweigern kann, in deren Ermangelung aber binnen zwei Mo— 
naten ſchriftlich ertheilen fol. Für Ertheilung der Genehmigung und für Annahme des 
neuen Emphyteuta erhält der Eigenthümer von dieſem zwei Procent des Kaufpreifes oder 
bei andern Beräußerungen des Werths der E., als Abgabe (Handlohn, Lehnmaare, lau- 
demium). &iner Berfümmerung dieſes Rechts mittelſt Herabfegung des Kaufpreiſes iſt 
durch Einführung eines Vorkaufsrechts für den Eigenthümer wirkfam vorgebeugt 1. 3. C. 
de iure emph. 4. 66. Die Klage, weldye zur Sicherung dieſer obligatoriichen Bezie— 
Hungen für beide Theile dient, wird emphyteuticaria in personam actio genannt. 

Die Entjtehumgsgründe einer E. find Vertrag, Vermächtniß, richterliche Verfügung 
und Erſitzung. Der Vertrag bedarf der fchriftlichen Form, wenn das Grundſtück Kir— 
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fern befondere, von der allgemeinen Negel abweichende Berabredungen 
lov. 120. c. 6. $. 2. 1. 1. C. de iure emph. 4. 66; nad An: 
unter allen Umftänden. Befigeinräumung ift der richtigen Meinung 
des Rechts nicht nöthig 1. 3. D. si ager vect. 6. 3. Durd Ber: 
E., auch ohne daß der Erbe und der Vermächtnißnehmer einen be: 

ießen. Nichterliche Verfügung tritt dann ein, wenn ein auf Beftellung 
Ärfenntniß vollſtredt wird. Endlich die Exfigung einer €. ift zwar 
t erwähnt, muß aber doch amerfannt werben, gleihviel ob vorker 
nphpteutifche Rechte an dem Grundftück Hatte oder nicht. Der Haupt: 
Eder, wo ber Beſitz einer E bona fide durch Einräumung eins 
worben worden ift. 1.12. 8. 2. D. de Publ. 6.2. Dod) find aub 

Ueber die einzelnen Erforderniſſe der Erfigung befteht Streit, in: 
© fog. außerordentliche für anwendbar erflären. Das Richtigfie if, 
dießbrauchẽerſitzung analog auszubehnen, alfo zwar feinen Titel, wohl 
d 10, bezw. 20 Jahre und bei Sadyen, welche der ordentlichen Cr: 
„ 30, bezw. 40 Jahre zu erfordern (jo Windfcheid, dagegen 
8 Erlöfgungsgrümde der E. kommen außer den für Die Rechte an 
aupt geltenden (mie Untergang des Gegenftandes, Confufion u. |. m.) 
etracht, nämlich Verzicht, Verjährung und Verwirkung. Hinſichilih 
ftritten, ob dazu nur eimfeitige Aufgabe des Emphyieuta oder aub 
ch den Eigenthümer gehöre. Zur Aufhebung des emphytentiichen 
veifelgaft die Annahme erforderlich. Aber auch die bloße Befreiung 
htungen, wie fie beim Nießbrauch als Folge der Dereliction erjceint, 
3, hierher übertragen. Ebenſo gehört zur Verjährung nicht wie ba 
bloße Nichtgebrauch, fondern die Erfigung der Freiheit. Liegt vide 
ı nicht allein die emphyteutiſche Klage, fondern das Recht ſelbſt er⸗ 
; dagegen Wächter). Die Verwirkung der E. tritt zur Strafe 
wegen erheblicher Verſchlechterung des Grundftüds Nov. 120. c. 5. 
ier Obliegenheiten bei einer Veräußerung 1. 3. C. de iure emph. 
: mit Entrihtung des Canons oder der auf dem Gute Iaftenden 8 
rei Jahre lang im Nüdftande bleibt ; ja bei kirchlichen €. ſchon we 
htzahlung des Canons, 1. 2. C. eod. Nov. 120. c. 8. Im alle 
€. als mit dem Eintritt der betreffenden Thatfache ſelbſt erloicen, 

ner auf Entfegung (Privation) des Emphyteuia klagt. Der Eigen- 
ıh auf die Früchte von ber Zeit des Straffalles Anſpruch. Mat 
Privationsrecht feinen Gebraud, fo befteht Die E. unverändert for. 
D. Die heutige Anwendbarkeit diefer Grundfäge darf nicht, mie 
enis tbun, geläugnet werden. Zunächſt find aus älterer Zeit mob 
rchliche E. beftehen geblieben. Sodann aber ift auch. die Beſtellung 
it denfbar, menn auch andere, als juriſtiſch gebildete Parteien pri: 
ums deutſches, bzw. particularrechtliches Inftitut, als die römiſche E. 
den. 
D. VI. 3 si ager vectigalis i. e. emphyteuticarius petatur. C.IV. 

atico. 
5hmid, Handb. des gem. deutſchen R. II. ©. 1—57. Srande im 
8, XLIV. 6, und Wächter, Das Superficiar> oder Platzrecht. In ven 
äpziger Juriftenfacultät, Leipz. 1870 (auch vieles auf bie E. — 

sententia definitiva, d. h. das Urtheil, welches einen Prockß für 
„ alfo eine das unter den Parteien ſtreitige Rechtsverhältniß re 
„und fo den Streitpunft materiell entſcheidet. Es kann im gem. 
ollendetem Schriftenwechſel ober erſt nach dem Beweiserkennmiß und 
verfahren erfolgen, je nachdem unter den Parteien über bie dem 
Brunde liegenden Thatfachen Einigkeit herrſcht oder dieſe unter ihnen 



Engau — Enterbung. 349 

beftritten und vom Richter für relevant, erheblich, erachtet morben find. Dem erfteren Fall 
fteht der gleich, wo zwar feine Einigkeit über den Thatbeſtand obwaltet, die ftreitigen 
Facta aber nach der Anficht des Richters für die materielle Entſcheidung nicht releviren. 
Im mündlichen Proceß fteht die Sache ähnlich, nur daß hier Das Erkenntniß auf Grund 
der mündlichen Verhandlung erlaffen wird. 

Seinem Inhalte nad, fann das Enderkenntniß 1) den Kläger zuriidweifen, d. h. 
ven Beklagten abſolviren. Eine Berurtheilung darf den erfteren nur im iudicium 
duplex treffen ; die Abweiſung ift entweder eine definitive absolutio ab actione, wenn 
der Grund in der Unftatthaftigkett der Klage, in dem Mißlingen des Klagebeweifes, oder 
den Durchgreifen einer echten Einrede liegt, oder fie ift eine Abwerfung, wie angebracht, 
absolutio ab instantia, werm die Klage an mangelhafter thatfächlicher Begründung oder 
om einem formellen Fehler leidet; 2) das Enderkenntniß kann aber auch den Verklagten 
zu dem, was ber Kläger gefordert, bedingungslos verurtheilen und 3) kann es theilweiſe 
condemniren, theilweiſe abſolviren (gemifchte Envertenntniffe), wenn der Kläger zu viel 
gefordert hat. Bei condemmatoriichen Urtheilen kann aber, ſelbſt abgefehen von den Fäl— 
fen, wo, wie 3. B. bei dinglichen Klagen die Verpflichtung zur Anerkennung eines Nechts 
ausgeiprochen wird, nur ein Ausipruch über die Lerftungspflicht im Allgemeinen erfolgen. 
Tas ift 3. B. bei Schadenserſatzanſprüchen der Fall. Hier knüpft jich dann noch ein be— 
fonderes Verfahren, fog. Liquidationsverfahren, zur Feſtſtellung des erigiblen Betrages an 
das Urtheil an. Außer über die Hauptfahe muß auch im E. über die Nebenfacen 
Acceſſionen, Früchte, Zinfen) fomweit ſolche in Frage ftehen und ſtets über die Berpflich- 
tung zur Tragung der Procefloften erkannt werben. Bon einer Bedingung fol, abgeſe— 
ben von dem Fall der Auferlegung eines nothmendigen Eides die Enticheidung im Er— 
kenntniß nicht abhängig gemacht werben. 

P. Hinſchius. 
Engaun, Johann Rudolf, geb. 1708 zu Erfurt, wurde 1734 Doctor in 

dene, 1740 ord. Prof, trat in den Schöppenftuhl ein und wurde Hofrath, ftarb 1755. 
Schriften: Kurze jurift. Betracht. von der Verjährung in peinl. Källen, Jena 1733, 1712. — 

Elementa juris crim. germ. carolini, Jen. 1738, ed. Hellfeld 1767. — Instrumentum 
Pacis Osnabr« Jen. 1738. — Elementa juris germ. civ. vet. Jen. 1736 — juris can. 
pontif. ecclesiastici, Jen. 1739, ed. Schmidt 1765. — Traetatus, 1756. — Deeisiones 
juris eiv. et crim. cura Schmidtii, Jen. 1761. 

tit.: Erſch und Gruber. Teichmann. 

Enterbung. ©. Bd. J., ©. 369 ff. 1. E. iſt vollſtändige (oder partielle; Aus- 
Yhließung pflichttheilberedhtigter Erben (jogenannter Notherben im weiteren Sinn; vom 
Pflihttheile. Sole Notherben find, inſofern fie als nächfte geletliche Erben ab in- 
testato erben würden: a) Die Descendenten des Erblaffers, ohne Unterſchied ob emancipirt 
oder in väterlicher Gewalt, ob leiblich oder adoptiv, Iettere jedoch mit zwiefacher Be— 
\hränfung, indem weder ber vollkommen Adoptirte, jo lange die Adoption beftcht, in Be— 
ziehung auf feinen leiblichen Vater, noch der unvollfommen Aboptirte in Beziehung auf 
feinen Adoptivvater pflichttheilberedhtigt find. b) Die Ascendenten. ce) Die Geſchwiſter, 
vollbürtige und halbbürtige von der Vaterſeite, nicht aber (auch nicht, wie irrig geglaubt, 
fett Nov. 118) von der Mutterjeite, und nur injofern die ihnen vorgezogenen Perſonen 
h den nunehrenhaften Perfonen gehören, worüber zu entſcheiden im freien Ermeſſen des 
Richters liegt. 

2. Die Ausichliegung muß, um gültig zu fein, durd einen der im Gelege aus: 
drüdlich aufgezählten Enterbungsgründe bereditigt ſein. Dieſe Gründe Tiegen zum Ihe 
in einem unehrbaren, verächtlihen Lebenswandel des Netherben zum Theil laſſen ſie ſich 
auf ein tadelnswerthes Benehmen deſſelben gegen den Erblaſſer zurückführen. Die Nov. 
115, welche das Notherbrecht überhaupt geregelt hat, beftimmt 14 Enterbungsgrünte von 
Decendenten, 8 von Ascendenten. Die Aufzählung diefer causae ingratitudinis s. 
offensionis fiehe a. a. DO. ©. 371. Nach ausdrücklicher Beſtimmung der Novelle fullen 
durh Interpretation feine neuen Gründe Hinzutreten, womit aber keineswegs geſagt iſt, 
daß nicht die einzelnen gefeßlichen Gründe den allgemeinen Principien gemäß interpretint, 
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alſo auch nach Analogie ausgedehnt werden dürfen. Indeſſen ift nicht zu leugnen, daß chen | 
nach den allgemeinen Principien Enterbungen nicht zu begünſtigen find. Ob der Enterbunge: | 
grund bereit im Augenblide der Teftamentserrihtung vorhanden fein muß, oder erft im 
Augenblide des Todes, ift beftritten: jenes muß entſchieden als das Richtigere anerlann 
werben. Berzeihung von Seiten des Erblafjerd hebt den Enterbungsgrund auf, wenn jie 
vor Errihtung des Teſtaments ftattfand, in welchem der Enterbungsgrund angegeben 
ift; nicht aber, der richtigern Anficht zufolge, nachträgliche Verzeihung, welche nicht für 
ernftlih gemeint gelten fann, da der Teitator ſich nicht veranlaßt gefunden hat, fein 
Zeftament zu ändern. 

Die gefegligen Enterbungsgründe beziehen fich lediglich auf Ascendenten und Te 
fcendenten. Was die Gefchwifter betrifft, fo fteht die Begründung im richterlichen Ermeilen. 

3. Ueber Betrag und Berechnung des Pflichttheils, fiehe a. a. D., ©. 370. In 
Ermangelung eines gefegligen Enterbungsgrunds wmüflen die Notherben für den Pflihe: 
theil eingejegt werden; es genügt nicht, daß ihnen der Pflichttheil auf irgend eine Weile 
zugewendet werde, 3. B. durch Vermächiniß. Zuläſſig ift aber die Einfegung auf an: 
zelne Sadyen, deren Werth der erforderten Quote entſpricht. 

4. Der auf E. gerichtete Wille muß beſtimmt und unzweifelhaft im LTeftamente 
ausgeſprochen fein. — Die ehemaligen formellen Erfordernifie der €. von heredes sui 
und von emancipirten Kindern, die im Gegenfage zur E. fonftiger Descendenten nr 
nominatim und ab omnibus gradibus ftattfinden konnte, kommen nach dem Rechte der 
Nov. 115 nicht mehr in Betracht. Dies ift freilich im höchſten Maße beftritten, unt 
Diefer Streit — mit den verſchiedenen Auffaſſungen des Verhältniſſes der Novelle zum 
älteren Rechte zufammen, wovon ſogleich die Rede Kin wird. 

Erforderlich ift ftet8 Angabe des Enterbungsgrundes. Natürlich muß die Wahrkeit 
der Angabe erwieſen werden, und zwar von dem Zeftamentserben. Sind mehrere Grin 
angegeben, fo genügt der Beweis eines einzigen. Der Beweis eines nicht angegebenen 
Grundes vermag aber den mangelnden Beweis eines angegebenen nicht zu erjegen. 

5. Die Nov. 115 hat „Das ganze Notherbentedht der Descendenten md Aen: 
denten in fid aufgenommen“, fo daß von den alten formellen Vorſchriften und Umer: 
ſcheidungen ſowohl, als aud von den Rechtsmitteln des alten Rechts in Beziehung auf 
Dedcendenten und Wöcenbenten im Juſtin. und im heutigen R. feine Rede mehr 
jein darf. Die E. von Descendenten und Ascendenten ift alfo lediglich nad) der Novelle 
zu beurtheilen. — So mit Reht Göſchen, Keller, Frande, Bluntieli, 
Arndts, Brinz, Tewes u. a, m. Go aud mit einer Mobification Mühlen: 
bruch, der die formellen Vorſchriften betreffend sui und emaneipati noch gelten lieh, 
ebenſo, mit etwas anderer Nuance, Buchta. — Die ganze, mehr oder minder durchgreifend 
aufgefaßte Theorie wird ald Reform- oder Derogationsfyftem bezeichnet. 

Diefem gegenüber fteht das fog, Correctiond= oder Additionalfnften, 
deſſen Hauptvertreter Vangerow ift: „auch noch nad) der Novelle find die Rechtsmittel 
des alten Rechts anwendbar“, wenn nämlich gegen die Formvorſchriften dieſes Rechts gr 
fehlt ift. „Welche von diefen Theorien nun“ fagt Arndts, „an ſich vorzuziehen wir, 
darüber kann man nicht Lange zweifelhaft fein. Die Derogationstheorie gemährt ein: 
face im Wefentfichen befriedigende Refultate, fie befeitigt Unterfhiede, die zu Yuftiniant 
Zeit feinen rechten Grund mehr Hatten, ſchneidet dadurch eine Menge von ſchwieriger 
Verwidelungen ab und entipricht jo dem prattiſchen Bedürfniſſe einer Zeit, melder an 
jo verwideltes, oft der ſcharfſinnigſten Unterfheidungsgabe noch ſchwieriges Naht in 
Stein des Anftoßes fein mußte. Die Correctionstheorie dagegen läßt nicht mur gegen 
den Geift des neueren Rechts alle jene Unterſchiede beftehen, fondern vermehrt ſogar nad 
die Verwidelung und führt Schwierigkeiten herbei, fir die ſich faum eine Löfung fin‘. 

6. Sobald ein geſetzwidrig ausgefchloffener Ascendent oder Descendent fein Redi 
geltend macht, fallen die Erbeinjegungen, natürlich auch die Bulgarfubftitutionen, weg 
und e& tritt Inteftaterbrecdht ein. Aber die Pegate und übrigen Iegtwilligen Verfügungen 
durch welde Jemanden Etwas zugemendet wird, darunter auch PBupillarjubftitutionen, — 
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iſt nicht auf die Heirathsabſicht beſchränkt, vielmehr auf den Zweck der Mfriedigung des 
Geſchlechtstriebes ausgedehnt, ein Begriff, der im ſpäteren Can. R. wieder eingeengt wird 
feit den römiſchen Concilien von 721 und 743. Der firdhliche Begriff des Verbrecheno 
beftand in der gemwaltfamen Wegführung einer Frauensperfon von ihrem gewöhnlichen 
Aufenthaltsorte, wo fie fih im Schuge ihrer Familie befindet nach einem entfernteren 
Drte, wo fie jenes Rechtöfchutes entbehrend, ganz der Gewalt des raptors preißgegebn 
ift. Das Zurüdhalten in feiner Gemalt oder das Wegſchleppen per aliquot passus in 
der Nähe ihres Schutgebietes begründet noch feinen raptus. Tb die Wegführung eine 
minorennen Tochter mit ihrem Willen gegen den der Eltern, der raptus in parentes, 
durh das Concil von Trient aufgehoben ſei, iſt ſehr beftitten, von Phillips, 
Feſſler, Kaiſer u. A. verneint. Streitig ift, ob auch ein Mann durch ein Weib en 
führt, Gegenftand des Verbrechens fer und bafjelbe nach dem Tridentinum an der eigenen 
Braut begangen werden könne. Gewiß ift, daß es auf die Unbefcholtenheit der Entführten 
nicht ankomme, während nah Juſtin. und gemeinem deutſchen R. eine unverlam: 
dete Frauensperſon alleın Gegenftand des Verbrechens der E. if. Während im Röm. R 
die Abjicht des Raptors auf Ehe oder Unzucht gehen fonnte, befchränft das fath. CH. 
die E. auf die Abficht der Chefchliefung Das proteft. ER. entlehnte feinen Leni 
von E. aus dem gem. Criminalrecht unter Einwirkung der vecipirten Rechte, auf welde die 
Carolina vermiefen hat, und die gemeinrechtliche Jurisprudenz bezeichnet unter Anerfenmung 
des raptus in parentes die E. als gewaltſame oder widerrechtlich Tiftige Bemächtigung 
eines Weibes durch einen Mann zum Ymwede der Ehelihung oder Schwächung, welde 
unbeſcholten und weder die Gattin noch vechtmäßige Braut des raptor iſt. Die neueren 
Landeöftrafgefege fommen darin überein, daß das Verbrechen um der Eheſchließung eder 
der Unzucht willen geichehe, daß daſſelbe durch Liſt oder Gewalt werübt werde. um 
Thatbeftand gehören al8 Subject en Mann, als Segenftand ein Weib, doch hatten 
Baiern 1813, Hannover, Würtemberg dieſes Verbrechen unangemeſſen auf die Wegführung 
eine? Mannes in Unzuchtsabfiht ausgedehnt. Das Erforderniß des untadelhaften Lebens⸗ 
wandel® ift aufgehoben, der vorherrihende Geſichtspunkt der Strafbarkeit: die Verletzung 
der perfünlichen Freiheit oder der rechtmäßigen Gemalthaber der abhängig Entfühter, 
während die richtige Anficht das Moment der Verlegung oder Gefährdung der weiblichen 
Ehre und Züchtigkeit in erfter Yinte herworhebt. Iſt die Entführte eine geſchlechtlich sn: 
rüchige Perjon, jo verliert dadurch das Verbrechen fein eigenthümliches Gepräge, infofen 
erft in zweiter Linie Die widerrechtliche Freiheitäberaubung in Betracht kommt und zwar 
nicht einmal in allen Fällen. 

Das Wegführen, nah einigen Part.R. das Zurüdbehalten in eine von den 
freien gewöhnlichen oder angewieſenen Aufenthaltsorte entfernten Orte, wo die Entführ: 
ganz der phyfifchen und moralifchen Einwirkung des Webelthäterd ausgelegt ift, muß dr 
wiberrechtlicheß fein, nicht nothwendig duch einen Mann, wenn nur zu Gunften eins 
Mannes, und in einer die Entführte an ihrer weiblichen Ehre compromittirenden Weiſ 
gefchehen. Um die E. von der Nothzucht zu unterſcheiden, ift auch die Abficht, Dauer! 
über die Entführte in dem ihr aufgezwungenen Aufenthaltsorte zum Zwecke der Geſchlecls⸗ 
befriedigung zu verfügen, erforderlih. Die Rechtswidrigkeit der E. Liegt entweder in Kt 
Bergemaltigung des Willens des Weibes oder, mern dieſes confentirte, in der Verlegung 
bes Willens ihrer Gemalthaber, Eltern, Ehemann, Bormund oder VBerforger. Im lerteren 
Falle fehlt das Moment der Freiheitsberaubung. Die Einwilligung der rechtmäßigen 
Gewalthaber in die E. mit dem Willen der Entführten fchließt den Begriff des Ur 
brechens aus, ebenfo die Einwilligung einer großjährigen unverehelichten Frauensperſon. 

Die Form des Verbrechens, welches durch Verlegung des Willens der rechtmäßigen 
Gewalthaber begangen wird, ſchließt mehrere Fälle ın ſich. 

Die Etrafe der E. wider Willen der Entführten oder einer unter vierzehn Jahr: 
alten noch im Haufe der Eltern oder ihrer Stellvertreter Tebenden Frauensperſon ! 
Zuchthaus nad) Maß der angewandten Mittel des beabfichtigten oder erfolgten Uebels. 
Minder ftrafbar ift die E. einer eimmilligenden, wenigftens ſchon vierzehn Jahre alt ge 
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ſchriftlich mitzutheilen, wenn er ihrem Berlangen entgegertritt, alſo nicht blos bei den 
Endurtheilen und den mit Rechtömitteln anfechtbaren Zwiſchenurtheilen, fondern auch bei 
blos procekleitenden Verfügungen. Particularrechtlich ift fogar die Beifligung der E. bald - 
für alle Urtheile, bald nur für die Enburtheile (fo in Altpreußen und in Hannover) vor= 
gefchrieben, und ebenfo, daß dieſe — was auch die gemeinrechtliche Praxis befolgt — 
von der Decifive, dem Tenor, geichieven fein ſollen. Gewöhnlich wird der Tenor mit dem 
Kubrum der Sache (d. h. der Angabe der Parteien), der Angabe des erfennenden 
Gerichts (particularrechtlich auch der betheiligten Richter, dem Datum der Sigung voran- 
geſchict und durch die Formel: v. R. W. (von Nechtöwegen) von den E. getrennt. 
Seltener werben die Motive nach der in Frantreih und in den Rheinlanden üblichen 
Eitte durch ein: in Erwägung oder emen ähnlichen Ausdruck eingeleitet, dem Tenor 
vorangeftellt (jog. Schachtelertenntniffe). Da der Tenor der Erkenntniſſe, namentlich der 
Enderfenntniffe, gewöhnlich kurz gefaßt wird, 3. B. nur das Reſultat deſſen, was bie 
Parteien zu leiften haben, enthält, fih aber über die Begründetheit oder Unhaltbarteit der 
Einreden nicht ausfpricht, jo bilden die E. ein wichtiged Moment für die Interpretation 
des Tenord. Namentlich geben fie für die Bemeffung des Umfangs der Rechtöfraft des 
Erkenntniſſes das wichtigfte Material ab, weil erft aus ihnen erfannt werden fann, über 
weiche NRechtöverhältniffe die Parteien eine vichterlihe Entſcheidung verlangt haben und 
über welche der Richter wirklich entichteden hat. Dagegen kann die Frage nicht geftellt 
werden, ob die E. der Rechtskraft fähig find. Ihrer Natur nad) können fie eben nichts 
enticheiden, und nur der Umstand, daß die nähere Interpretation der Decifive in ihnen 
enthalten iſt, aljo äußerlich der reale Inhalt der letzteren gerade in ihnen, nicht in der 
erfteren felbft dargeboten wird, hat zu der Aufftellung jener fchiefen Frage geführt. ©. 
auch den Art.: Rechtskraft. 

Lit.: Brindmann, Ueber die richterl. E., Kiel 1826. . 2. Hinſchius. 

Entwährung, richtiger: Entwehrung ift im Allgemeinen jede Befigentziehung, 
insbeſondere aber diejenige, welche der Käufer einer Sache vermöge der Mangelhaftigkeit des 
ihm von den Verkäufer gewährten Rechts erfährt, umd für weldye der Verkäufer einzuftehn 
hat. Die Bgrausfegungen diefer Haftung find folgende. 1) Die Sache muß dem Käufer‘ 
factifch entzogen fein. Daß ein ‘Dritter fein beſſeres echt daran erwieſen habe, genügt 
nicht, fo Tange dem Käufer nur das habere licere verbleibt 1. 21 8. 1 1. 35 D. de 
erict. 21. 2. Nur ausnahmsweiſe, wenn der Berfäufer wiſſentlich eine fremde Sache 
als eigne vwerfauft 1. 30 8. 1 D. de act. emt. vend. 19. 1 oder der Käufer nur 
durch eigenen Erwerb des befferen Rechts die Entziehung vermieden hat 1. 13 8. 15 
eod. tritt die Haftung auch ohnedies ein. Dagegen liegt eine Entziehung auch dann vor, 
menn dem Käufer die Wiedererlangung der Sache unmöglich gemadit i. 16 $. 1 D. de 
eriet. oder die Behauptung derfelben nur gegen Werthserſatz geftattet worden ıft 1. 21 
$. 2. D. eod., ſowie wenn er blos einen Theil der Sache 1. 1. 1. 39 8. 2 eod. oder 
eine Acceffion derfelben eingebüßt hat, 1. 8 D. eod. nicht auch, wenn er nur die Aus- 
übung einer Grumbdienftbarfeit dulden muß 1. 59 D. de contr. emt. 18. 1. 2) Der 
Grund der Entziehung muß ein Rechtögrund gemefen fein. Daher feine Haftung, wenn 
dem Käufer die Sache durch Eigenmacht des Staats ober einer Privatperfon 1. 11 pr. 
D. eod. oder durch phyſiſchen Untergang 1. 21. pr. $. 1. D. eod. entzogen worben: ift. 
Wogegen andrerjeit8 auf die Natur des Rechts, kraft deſſen bie Kal mr ftattgefunden 
bat, nicht3 ankommt. Daſſelbe kann nicht blos Eigenthumsrecht fein, ſondern auch eine 
Servitut 1. 11. 8. 2. D. eod., Pfandrecht 1. 63, $. 1. eod., Theilungsanfprud 1. 34. 
$. 1. D. eod., Befigreht u. |. w. Zur Feltftellung dieſes Rechtsgrundes genügt es, 
wenn dem Käufer im Broceß mit einem Dritten das Recht auf den Beſitz der Sache ab- 
erfannt worden ift; (woher die Entziehumg überhaupt evictio genannt wird), ‘Doch ge 
bört es zu einer forgfältigen Procefführung von Seiten des Käuferd, daß berjelbe dem 
Verkäufer den Streit verfündige (litem denunciare) 1 53. $. 1. 1. 55. $. 1. D. 
eod. Hat er die verfäumt, fo kann der Verkäufer den Entwährungsaniprud aus denſelben 
Gründen zurückweiſen, welche er dem Dritten im Proceß hätte entgegenjegen können 
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Andre bürden dem Käufer den Beweis auf, daß ſolche Gründe nicht vorhanden ſeien 
Außerdem kann der Berfäufer eine Einrede daraus entmehmen, daß der Proceß mit dem 
Dritten nur durch ein anderweitige Berjchulden des Käufers oder durch einen ungereh- 
ten Richterfpruch verloren gegangen fei 1. 51. pr. 1. 55. pr. 1. 63. 88. 1. 2. D. eod. 
Doch ift andrerſeits der Käufer nicht ſchlechterdings zur Führung eines Procefles mit dem 
Dritten verbunden, ſondern ebenio befugt, das Recht deſſelben zur Entziehung bei Er: 
bebung feines Erfatanfpruches jelbft zu bemeifen. l. 29. pr. D. eod. l. 11. 8. 12.D. 
de act. emt. vend. Uebrigens beftehen bier Meinungsverichiedenheiten beſonders wegen 
1. 56. 8. 1. D. de emt. J. 17. C. eod. 8. 45. — 3) Der Redtögrund muß einen 
Mangel im Recht des Verkäufers gebildet haben. Ein folcher Liegt nicht vor, wenn er 
Käufer es bat geichehen Lafien, daß nach dem Verkauf ein Dritter die Erfigung der Sach 
vollendete, und kann wenigften® nicht geltend gemadht werden, wenn der Käufer durch feine 
Schuld verfäumt bat, ihn zu heben 3. B. durch eigene Erfitung 1. 27. 28. 56.8.3. 
D. eod. Der Inhalt des dem Käufer zuftehenden Anſpruchs wird durdy fein Intereſſe 
gebilvet ; feine Klage ift die gewöhnliche Erfüllungsflage aus dem Kauf, actio emti. 1. 5. 
D. eod. J. 23. 25. C. eod. Bei den Römern war es üblich, auf den Fall der E. von 
vornherein das Doppelte des Kaufpreiſes durch Stipulation zu veripredyen, (og. duplae 
stipulatio); und ein ſolches Verſprechen burfte bei erheblichen Gegenftänden ſogar ven 
Rechts wegen nachträglich verlangt werden 1. 37. D. eod. Dies ıft heutzutage abge 
fommen, ſowie gleichzeitig alles, was mit der Formalnatur der Stipulation zufammen 
hing. Doc ift e8 nach wie vor geftattet, eine beftimmte Summe als Schadenserſatz zu 
veriprechen. In Ermangelung folden Verſprechens hat ber Käufer fein Intereffe zur Zeit 
der E. darzuthun. Daſſelbe darf nach der allgemeinen Regel (l. unic. C. de sentent. 
quae pro eo. 7. 47) das Doppelte (ftreitig, ob des Sachwerths oder des Kauf: 
preiſes) nicht überfteigen, wird aber übrigens durch fpätere Berbefferung oder Per: 
Ichlechterung der Sache gemehrt, reſp. gemindert. Ob dergleichen beim Verſprechen einer 
beftunmten Summe, ebenfo wie bei der stip. duplae unberüdfictigt bleibt, iſt ker 
zweifelhaft. 1. 8. 1. 66. 8. 3. 1. 70. 1. 64. pr. 1. 74. 8. 1. D. eod. — Endlid wir 
der ganze Entwährungsanfprud; ausgeſchloſſen durch Verzicht (pactum dg non prae- 
standa evictione), der jedoch den argliftigen Verkäufer nicht befreit 1. 69. pr. 8.5. D. 
eod., durch Kenntniß des Käufers von dem Beftande des fremden Rechts 4. 27. C. ed. 
und. durch Eingehung des Kaufs zu dem Zwecke, daß der Verkäufer ein begonnenes Exil 
fortfegen könne. 1. 2. 8. 1. D. quar. rer. act. 44. 5. Vom Kauf find die Kegel 
über €. auf alle Gefchäfte übertragen, melde eine Verpflichtung begründen, das Eiger: 
thum oder ein anderes Recht auf den Beſitz einer Sache zu gewähren: jo namentlich auf 
Tauſch, Teilung, Leiſtung an Erfüllungsftatt, Vergleich Die Ausdehnung auf Mietbe 
iſt ſehr zweifelhaft. 

Quellen: Tit. D. XXI. 2, de evictionibus et duplae stipulatione. C. VIII. #. 
de evictionibus. | 

Neuefte Lit.: Bettler, Zur Lehre von ber Evtctionsleiftung, in feinen Jahrbb. des gm. 
R. VI. ©. 229-336. Windfheid, Bandeltenr. II. $. 391. 392. Ed 

Entwäflerungsanlagen. Seit alter Zeit finden ſich in Deutfchland, beſonders 
in den frieſiſchen Marſchen, E, welche durch einen genoffenichaftlichen Verband der dadınd 
efhügten Grundbeſitzer unterhalten werden. Sole Verbände werden nach den Sieden 
——— — ‚ durch welche die Entwäſſerung hergeſtellt wird, Sielacht en genannt 
und nach Analogie der Deichverbände behandelt. (Bergl. dief. Art.). 

Die neuere Wafferrechtögefetgebung hat für Waflermeliorationen aller Art, zunict 
meift für Bemäflerungsanlagen (Wiefenbewäfferung, Ufermeliorationen, Flußregulirungen, 
dann auch fir Ent wäſſerungsanlagen (Trockenlegung von Sümpfen, Ableitung von Seen x. 
eine ähnliche Genoffenihaftsbildung ermöglicht, indem fie nicht nur den felten zu erwartenden 
freiwilligen Zufanmmentritt aller Betheiligten begünftigt, fondern unter den Gefichtspunt 
einer natürlichen Nechtögemeinfchaft der Wafferinterefienten eine zwang 8weiſe er 
einigung geftattet. Ueberall nämlich, mo eine Wafleranlage, deren Vortheile einer ganzen 
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Gegend zu gute kommen, nur durch ein gemeinfames Wirken zu Stande zu bringen ift, 
fann von Staats wegen eine Zwangsgenoſſenſchaft aller Grundbeſitzer des Meliorations- 
bezirkes gebilvet werden. Einige Geſetze (Preußen und Sachſen) geben hierbei jo weit, 
daß fie ihrem Wortlaut nad weder den Antrag nod) die Zuſtimmung irgend eines Be— 
tbeiligten fordern; die übrigen Gefege erlauben den Zwang nur gegen eine Minderheit, 
wobei die Mehrheit nach der Grundfläche berechnet und theils (wie in Heilen) einfade 
theils (wie in Baiern, Barden, Weimar und Meiningen) Zweibritteldmajorität verlangt 
wird. Ganz ausgeſchloſſen iſt in Preußen der Zwang bei Dratnagegenofjenichaften. Nach 
Abgrenzung des Bezirts und Feſtſtellung der Mitgliedſchaft wird ſodann unter ftantlicher 
Mitwirfung das Genoſſenſchaftsſtatut erlaffen, worin das Nähere über den Corporation: 
zweck, Die Repartition der Beiträge und Leiſtungen und die innere Verfaſſung beftimmt 
wird. Regelmäßig wird der PVertheilungsmaßftab vom Grundbeſitz, bisweilen unter 
Berücjichtigung des verfchiedenen, für die einzelnen Grundſtücke zu erwartenden Gewinnes, 
bergenommen. Die Anlagen jelbft pflegt die Genoſſenſchaft als ſolche zu beforgen und 
demnächſt nur Koften und Laften zu vertheilen. Die Einzelbeiträge haben den Charakter 
unablöslicher und in Preußen und ‚Sachen öffentlicher Neallaften. Die Genofienfchaften, 
welhe überall die Rechte juriftiiher Perfonen haben, find mannichfach verſchieden organt- 
fit. Regelmäßig fteht zur Leitung und Verwaltung ein Vorſtand an der Spike 
(Directoren ; Vorfteher und Wieſenſchöffen; techniiche Beamte), während die Genofjenver- 
ſammlung oder eine fie vertretende Repräfentantenverfammlung bie Bereins- 
beſchlüſſe faßt. Meift wird dem Berbande ein *ausichliegliches Recht auf Bomahme der 
betreffenden Anlagen und Arbeiten, ein Exrpropriationsrecht gegen die Mitglieder und eine 
ſchiedsrichterliche Gemalt in Streitfällen ertheilt. 

Duellen: Raffau-Oran. Wiefenorbn. v. 18. Dec. 17905 Großh. Heil. Wiefenculturgef. v 
7. Oct. 1830; preuß. Gef. v. 28. Febr. 1843 86. 56— 59 und Gef. v. 11. Mai 1853; auf die 
neuen Randeötheile ausgedehnt durch Verordn. v. 28. Mai 1867; 8. ſächſ. Gel. v. 15. Aug. 1855; 
bad. Gef. über Be- und Entwäflerungsanl. v. 21. Febr. 1851; baier. Gef. v. 28. Mat 1852; 
weımar. Gef. v 16. Febr. 1854; meining. Gef. v. 4. Mai 1850. — Sodann die zahlreichen, 
durch die Gefekfammlungen publicirten Statute, bei. das durch Reſer. v. 10. Novbr. 1851 u. 
Anmeifung v. 10. Octbr. 1357 publicirte preußiſche Mufterftatut. 

Lit.: Hahn, Die preuß. Gef. über die Vorfluth u. f. w, Breslau 1858. — Anſchütz, 
Die deutſchen Wiefengenofienfhaften, Jahrbb. des gem. deufjchen R., 1859, "III. 396 f. — Gierke, 
Rechtsgeſch. der Genoſſ., Berl. 1869, ©. 7:6 f. D. Gierke. 

Episcopat, d. h. nach der Lehre der Fatholifchen Kirche Die Gefammtheit derjenigen 
Oberhirten, welche nad göttlicher Anordnung in die Vollmachten der Apoftel juccedirt find, 
während freilich nach proteftantifcher Auffaſſung anfänglich die beiden für die Letter der älteften 
Chriftengemeinden vorkommenden Bezeichnungen : Preöbyter und Episcopos gleich bedeutend ge⸗ 
weien find, und jene Auffaflung von der Succeffion der Biſchöfe in die Vollmachten Der Apoftel 
und der Weſensverſchiedenheit zwiſchen Priefter und Biſchof fich erft jeit dem 3. Jahrhundert 
nad Chrifti Geburt entwidelt hat. Belanntlich führt die katholiſche Kirche den Primat 
des Papſtes ebenfalld auf directe göttliche Einfegung und auf die Nachfolge in die dem 
ſog. Apoftelfürften Petrus ertheilten Vollmachten zuräd. Damit war die Nothwendigfeit 
einer näheren Präctfirung des Berhältniffes zwiſchen dem E. und dem Primat gegeben 
und dieſe iſt zuerft in den pſeudo-⸗iſidoriſchen Decretalen (ſ. Th. I. ©. 119) und zwar 
in der Weife verſucht, daß die Mitgliever des E. nur an der Machtfülle des Papftes 
als Gehülfen veffelben bei der Leitung der Kirche theilnehmen, jene aber nicht in vollem 
Umfange befiten. Im 12. und 13. Jahrhundert gelang e3 befanntlid den Päpften, aus 
dieſen Anſchauungen auch die praftiichen Gonfequenzen zu ziehen. Während noch die 
Doctrin in 14. Yahrhundert die Stellung des Primates in den überſchwänglichſten 
Ausdrücken feierte und den Vertreter des Apoftel Petrus zum Vertreter Gotted, ja zum 
Gott jelbft erhob, trat aber ſchon ver Verfall des Papftthumes ein (Th. I. ©. 464). 
Im 15. Jahrhundert gewährten die factiſchen Berhältniffe den eclatanten Beweis, daß das 
Papſtthum tro der ihm beigelegten Fülle feiner Souveränetät vollkommen unfähig war, 
den Mar und offen am Tage liegenden Schäden ver Kirche abzubelfen. So mußte 
naturgemäß ver E. wieder in den Vordergrund treten und in jener Zeit entwidelte 
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ſich daher eine Fiteratur, welche das oberfte Eingreifen deſſelben in feiner Geſammtheit, 
d. h. des allgemeinen Concils, theoretiſch zu rechtfertigen ſuchte. Man legte die Macht 

- fülle, die plenitudo potestatis, der allgemeinen Kirche, aljo dem im allgemeinen Goncil 
vepräfentirten €. bei, und fchrieb man aud dem Papft die Ausübung jener Machtvoll- 
tommenheit zu, fo wie® man doc dem Concil bei wichtigeren Angelegenheiten eine conur: 
virende, im Fall des Mißbrauches eine corrective und um Nothfall eine oberſtrichterliche 
Stellung über den Papft zu. Das Concil von Conſtanz (1414—1415) hat dieſe Yebren 
in das Rechtsleben der Kirche einzuführen geſucht, und ebenfo hat das Bafeler Conäl 
(1431— 1443) denfelben Standpunft feitgehalten (ſ. aud a. a. D.). Im Deutſchland 
bat man letzteren aber bald verlaffen. ‘Auf dem Concil von Trient zog ſich der Kampf 
zwiſchen den Anhängern desſelben (des fog. Episcopalſhſtems) und der Theorie ven der 
abfeluten Machtfülle des Papftes (dem fog. Papalſyſtem verdedt durch die Verhandlungen 
bin, und fo umging man einen Maren Ausfprud) über das Verhälmiß des Prumats zum 
E. In Folge eine® Compromiſſes wurde in Bess. XXIII. de sacram. ordin. c. 4, 
welches die Biſchöfe für die vom heiligen Geiſte beftellten Nachfolger der Apoftel erflärt, nicrs 
über bie Jurisdiction (oder die Regierungswalt) der Biſchöfe bemerkt und im e. 6. 1.c. 
ftatt des vorgeichlagenen hierarchia a Christo ordinata die Faſſung: divina 
ordinatione instituta adoptirt, um die mögliche Herleitung der unmittelbaren Einſetung 
der bifhöflichen Jurisdiction durdy Chriſtus aus diefer Faſſaing auszuſchließen. Währen 
man ferner die Rechte der Biſchöfe zwar erweiterte, aber nur durd den ihrer Excllung 
ungünftigen Weg der ein für allemal gejeglih ausgefprochenen Delegirung feitens dee 
Bapftes, leiſtete weiter die Bezeichnung des Tegteren als res Statthalters Gottes und die 
Erwähnung der ihm in ecclesia tradita suprema potestas den Anſchauungen des 
Papalſyſtems Vorſchub. In Frankreich haben die Lehren des 15 Jahrhunderts in dm 
fog. Gallicanismus noch länger nachgewirtt und in Folge ihre8 Einfluſſes in Deutſchlard 
(. X. I. a. a. DO.) ift fogar eine noch weitere Ausbildung des Episcopaliyitems durd 
den Trierer Weihbifhof Nicolaus v. Hontheim im 18. Jahrhundert unternemmn 
worden, ein Verſuch, welder Bis in dieſes Jahrhundert hinein feinen Einfluß auf die 
Theorie geübt hat. Nach Sontheim hat die Kirche als Gefammtheit die Schlüffelgemalt von 
Chriſtus empfangen. + Diefe befigt fie radicaliter et prineipaliter und erft ven ihr 
ven ſie die Apoftel und Biſchöfe zur Ausübung (secundum usum) erhalten. behtete 

figen aber ihre Befugniffe von Gott direct und ftehen gleichberechtigt neben einander 
Der Primat, welder zwar auch von Chriſtus eingefegt ift, Kat lediglich den Zmed, tie 
Einheit in der Kirche zu erhalten. Eine eigentliche Jurisdiction hat der Papſt var 
nicht ; während er weber in Sachen des Glaubens noch der Disciplin allgemein die Kirdt 
verbindliche Normen erlaſſen darf, ſteht die höchſte Gewalt in der Kirche dem im Cerel 
repräfentirten €. zu, an melden vom Papft appellirt werben fann, der ihm abzufegen de 
fügt ift und deffen Entſcheidungen feiner Veftätigung nicht bedürfen. Im Anfcpluß an diie 
Lehren Hontheims wurden von den deutſchen Sanoniften als weſentliche Rechte des Primats, 
das „jus exigendi relationes in causis statum ecclesiae publicum concernentibus, 
mittendi legatos, praecipuae partes in curandi fidei negotiis, jus edendi decreis 
in iis provisoria, convocandi coneilia, in iis praesidendi, jus vindicandi et exe 
quendi canones, jus relaxandi oanonum ad unitatis conservationem, eum in finem 
ferendi leges, uti etiam ad novas corruptelas extinguendas, jus devolutionis supre- 
mum, jus protectionis episcopis oppressis impertiendae“, aufgezählt und jenen die 
Übrigen vom Papft thatſächlich ausgeübten Rechte als jura adventitin gegenübergeitlk, 
weil er diefe nur durch Einwirkung der pfeubosilidorifcen Decretalen erlangt habe. In 
der Theorie ift diefe Scheidung, welche ſich den Fehler hat zu Schulden kommen lanſen 
eine Stufe der hiſtoriſchen Entwidelung, nämlich die Zeit vor den pſeudo—iſidorijden 
Decretalen als die normale, alles weitere aber als die anomale und unberechtigte auf: 
aufaffen, heute befeitigt. Eine Jurisdiction im eigentlichen Sinne des Wortes wird im 
Bapft jetzt wieder ig zugeftanden. Da aber das Verhältnig des Primates und des 
€. dogmatifch noch immer nicht näher beftimmt ift, jo wird daffelbe bald dahin fomulitt, 
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daß der E. zwar eine gottgeorbnete Inſtitution der Kirche fer, und feine Macht von 
Chriftus, aber mittelbar durch den Papft berleite, bald dahin, daß ber €. die Juris- 
dietion kraft göttlichen Rechtes befige, diefe aber ihrer Natur nach von vornherein durch 
den dem Petrus verliehenen Primat beichränft ſei. 

?it.: Hübler, Die Conftanzer Reformation, Leipz. 1867, ©. 360 ff.; Pierre Pithou, 
Les libert6es de l’eglise Gallicane 1594; Bossuet, Defensio declarationis quam.... 
sanxit clerus Gallicanus, Luxemb, 1730; Justini Febronii JCti (Nicolaus v. Hontheim), 
De statu ecclesiae et legitima potestate Romani pontifieis liber singularis, Bullioni 
(Fran. a. M.) 1763; v. Drofte- Hülshoff, Grundſätze des gem. K.R. Bd. 2. Abth. 1. 
Münſter 1830, SS. 132 ff.; Beidtel, Das canon. R., S. 385 ff. 

B. Hinſchius. 

Epo, Bostius, geb. 1529 zu Roorda (Friesland) Yehrte zu Löwen, Paris und 
Nizza, wurde Doctor in Tonloufe, Prof. in Douay und ftarb 1599. 

Schriften: Oratio de honorum acad. titulis. — Oratio de rom. perfectaeque ju- 
rispr. fructibus ed. Lotter, Lips. 1727. — Quaestiones ecel, et heroicae. — Sententiae 
ex Homero collectae. . 

Lit.:©. Maaßen, Seid. d. Q. u Fit. d. can. R., Graz 1870. 
TZeihmann. 

Erbbegräbniß: ein von einer Privatperfon eigenthümlich, alſo auch erblich, meift 
durch Kauf erworbenes Stück eines Kirchhofes, Gottesackers, oder Begräbnißplatzes, in 
welchen ohne Willen des Berechtigten Niemand beerdigt werben darf, während diefer unter 
Entſchädigung der etwa anderweit berechtigten Kirche und des Pfarrers das Recht genießt, 
daß fein und der Seinigen Leichname dahın abgeführt werben. Erfolgt wegen Verbots 
von Beerdigungen in den Kirchen, ober aus Geſundheitsrückſichten, welche die Verlegung 
eines Kirchhofes gebieten, die Sperrung und Xerlegung des E., fo erwächſt daraus die 
Forderung auf unentgeltliche Anweiſung eines geeigneten Platzes auf dem neuen Kirchhof, 
mag diefer der Rirchengefellichaft, oder nad einer beftrittenen, dem franzöſiſchen R. 
entnommenen Anficht der Civilgemeinde gehören. Der römiſch rechtlichen Auffaffung der 
Begräbnißftätten als dem Verkehr entzogener Sachen folgt die Praris nicht. 

Quellen: AL.R. IL 8. 461 f, 185. Erl. d. DO.A.G. Celle, Hann. Mag. 4, 305. 
| Schaper. 

Erbeur. Für Abtretung von Land und Waffer zum Bergbau nebft den zuge 
hörigen Anlagen bat der Grundeigenthümer nicht nur auf Entſchädigung Anſpruch, ſondern 
particularrechtlich auch auf Gewinnantheile an der Ausbeute. Sie beftehen in dem, zu— 
mweilen einer Wahl unterliegenden Recht auf einen ober mehrere, zur Zubuße — den 
Betriebskoſten — nicht beitragende Freicuxe. Im der Höhe verſchieden beftunmt, bildet 
diefer Erb-Grund-Cur oder Adertheil eine untrennbare Zubehörung de8 Grundſtücks; und 
zwar in der Regel für den Eigenthümer der Stelle des Fundſchachts, nicht des Haupt- 
ſchachts oder Hauptſtollens; nach beftrittener neuerdings gejetlich gebilligter Anficht als 
Realberechtigung , nicht als Miteigenthum. Tür künftige Verleihungen ift er in ‘Preußen 
aufgehoben. , 

Gſgb.: Preuß A.L.R. TIL 16.8 117 f., 134. Allg. Berg-Gef. v. 24. Auni 1865, aus⸗ 
gebehnt auf bie neuen Ermerbungen. Gef. Samml. 1867, S. 237, 242, 601, 770. Geſ. Samml. 
1569, S. 453 DOefterr. A. Berg-Gef. v. 23. Mai 18554 8. 140 f. Schaper. 

Erbleihe (erblicher Colonat) ift das bei einer gewiffen Kaffe von abhängigen 
Bauergütern beſtehende Nechtöverhältnig, vermöge deſſen der Beſitzer ein erbliches ding- 
liches Gebrauchs⸗ und Nutungsreht an dem Gute hat, dieſes aber nicht nur in feinem, 
fondern auch im Intereſſe der Gutsherrichaft bemirthichaften fol. Das dem Yauer zu— 
ftehende Hecht wird von den Vertheidigern des getheilten Eigenthums als Untereigentbum 
bezeichnet. Hinfichtlih der Art der Bewirtbfchaftung des Guts ift der Bauer ganz frei— 
geſtellt, vorausgeſetzt, daß er ich feiner ‘Deterioration fchuldig macht. Derfelbe hat das 
Gut proceſſualiſch zu vertreten, doch fteht dem Gutsherrn ein Interventionsredyt zu. Auf 
der anderen Seite bat ber Bauer alle öffentlichen und privatrechtlihen Laften des Guts 
zu tragen, an bie Gutsherrſchaft einen feftgejegten Zins zu entrihten; nach manden 
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Part. R. and beim Antritt der €. eine Abgabe (Handlohn, Faudemium) zu zahlen. Ber: 
äußern darf der Bauer nur mit Conſens des Herm. Die neueren Ablöfungsgefege haben 

die Rechte der Gutsherrſchaft für ablösbar erklärt. 
Lit.: Koken, Die rechtlichen Grundideen bes deutſchen Colonats Holzminden 1944. 8. 

DB. Pfeiffer, Das deutſche Meierrecht, Kaffel 1848. Buſch, Beiträge zum Meierrecht, Hil- 
besheim 1855. Lewie. 

Erblofung ift eine Species des Näherrechts. Es ift dasſelbe hervorgegangen 
aus dem im Mittelalter den Verwandten zuſtehenden Beiſpruchsrecht. Diefes Denjelben 
bei Beräußerungen von Grunbftüden gebührende Widerſpruchsrecht wurde im Lauf ver 
Zeit in ein Vorkaufsrecht verwandelt. Das Redtöinftitut iſt jedoch Fein gemeinvechtlices, 
ſondern findet lediglich in Particularredhten feine Begründung. Bon den neueren Gele: 
buchern hat daſſelbe das Preuß. ER. (Th. II. Tit. 4. $$.227—250) anerkannt, jedoch nur 
unter der Vorausfegung, daß es in den Provinzialrehten, Statuten oder Zamiliemer: 
trägen begründet ift. ben wegen der particularrehtligen Natur ift die Ansbilbung 
der E. eine ſehr verfciedenartige. Nach manchen Rechten greift diejelbe bei allen Im: 
mobilien Play, nad; anderen nur bei den ererbten Gütern, nicht bei den durch Rechts 
geihäft unter Lebenden erworbenen. Nach manden Rechten äufert fid die E. lediglid 
darin, daß der Werth des ererbten Guts den Erben ungeſchmälert erhalten werden muß, 
während die Veräußerung felbft nicht durd ein Vorkaufsrecht beſchränki if. Nach einigen 
Rechten fteht diefelbe allen Verwandten zu, nady anderen, und zwar den meiften, iſt fie 
wenigſtens in der Geitenlinie auf gewifie Grade, in der Regel die vier erften beſchränti 
Bei der Concurrenz mehrerer zur E. berechtigter Verwandten geht der nähere dem ent: 
fernteren vor. 

Lit: Dreves, Das R. der Erbgliter (Hamb. 1844) ©. 52. 89. Pauli, Abhandlungen 
aus dem Lübifcgen K. (Lüb. 1837 ff) 1. ©. 181 ff. Lewie 

Erbpacht heißt in einigen Gegenden Deutſchlands eine der vielfältigen Geftaltungen 
des deutſchrechtlichen Colonats oder erblichen Nutzungsrechts an Bauergütern. Das Ber: 
hältniß · lommt in verſchiedenen Formen vor, deren ungünſtigſte das Recht der Veräußerung 
und Berpfändung ausihliegt und dem Grundeigenthiimer das Privationsrecht (Ahmeierung!: 
echt) vorbehält, deren mittlere und normale, ähnlich und verwandt der römiſchen Empbr: 
teufe, dem Erbpichter gegen Leiftung eines im Verhältniß zum Fruchtertrage ſtehenden 
Canons und Vorkaufsrecht des Grundeigners ein vererblich-veräußerliches Recht gewährt, 
deren günftigfte endlih nur der urjprünglichen Entſtehung gemäß den Namen €. trägt, 
während der fog. Erbpächter wirklicher Eigenthümer ift, und dem ehemaligen Grundherm 
nichts weiter als ein unerheblicher Canon noch geleiftet wird. Nur die älteren Erbpadt: 
güter haben meift aus der Zeitpacht zur Leib⸗ oder Lebenspacht, aus diefer zum wererb: 
Tij-veräußerlihen umfaſſenden Nugungsredt ( Ewigpacht) ſich fortentwidelt. Ein aus der 
nordifcegermanifcen Rechtsgebieten eingewandertes eigenthmliches Verhältniß diefer Cat: 
tung if in der Provinz Schlesmig-Holftein die Fefte (fäste — firmare, engl. farm, fran. 
ferme), bei welcher der Regel nach fein Canon mehr entrichtet wird, jeder neue Geftr 
aber um Feſtegeld einen neuen Feſtebrief Löfen muß. — Während im C. eiv. nur noh 
ſchwache Spuren der vermorfenen Eigenthumsbeſchränkung ſich finden, Hatte das Preuß 
ER, über die E. als das erblide volftändige Nutzungsrecht einer fremden Sade gegen 
verhältnigmäßigen Zind ausführliche Beſtimmungen gebracht, dagegen hier die Theorie vom 
getheilten Eigenthum der Sache nach aufgegeben. Die Ungunft unferer Zeit gegen be: 
ſchrãnktes oder gar getheiltes Eigenthum hat in den meiften part. Gſgbb. Aufhebung eder 
Ablöfung auch der E. hervorgerufen; fo in Preußen cin Geſetz, welches ohne Entſchädigung 
des Grundherrn dem Erbpächter volles Eigenthum verleiht, und den Zins für ablößbere 
Reallaft erklärt. 

Lit.u. Ofgb.: Befeler, Syf. des deutſchen Priv. R. 89.183 ff. v. Gerber, Sof x. 
3.13. — Preuß. ALR. I. 21. 88. 187 fi Gef. v. 2. März 1850 88. 2. 5. 6. Ser, 88 
8.1122, Sähf. ©.8. $. 226. Public Verorbn. zu demf. $. 3. Nr. 3. Gef.v. 17. März 1932 u. 
15. Mai 1851. C. ci 530. 543. Sälte 
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Erbſchaftsantritt — im weiteren Sinne die ausdrückliche oder ſtillſchweigende, im 
engeren die wörtliche, ſtets aber einſeitige Willenserklärung des berufenen Erben die Erb— 
ſchaft annehmen zu wollen — iſt ſtrenggenommen nur unter der Vorausſetzung möglich, 
daß Anfall und Ewerb der Erbſchaft auseinanderfallen, m. a. W. daß es zum Erb— 
ſchaftserwerbe einer Willenserklärung des Berufenen bedarf. Perſonen, welche ipso jure 
ohne ihren Willen Erbe werden, wie nach Röm. R. die sui et necessarii heredes, nach 
deutſchem R. urfprünglich jeder Erbe, können auf die Abftinenzwohlthat verzichten, nicht 
aber antreten; denn fie haben die Erbichaft bereit8 erworben. Jedes Erbrechtsſyſtem, 
welche wie das römiſche Die Idee der Univerfalfucceffion an die Spike ſtellt, fomit auch 
die Balfiva der Erbſchaft und zwar nicht blos bis zum Erbichaftöbetrage ſondern unbe- 
ſchränkt auf den Erben übergehen läßt, muß alsbald ſich entichließen den Erbſchaftserwerb 
der Negel nach von einer Willensäußerung des Berufenen abhängig zu machen, eine An- 
tretung zu fordern. So bilden denn im Juſtin. R. vie necessarii heredes d. h. 
jolhe der potestas patria oder dominica des Erblaffer8 unterworfene -Perjonen, die 
ohne ihren Willen defien Erben werden, die Ausnahme; der Regel nach iſt jever Erbe 
voluntarius heres d. h. Erbe nur mit feinem Willen, geäußert durch Erwerböhanblung. 
Tiefe Erwerbsbandlung tft entweder eine wörtliche ausdrückliche aber formloje Erflärung 
(aditio), oder eine thatſächliche aber fchlüffige d. H. aus unzweideutigem Gebahren erfenn- 
bare Aeußerung (pro herede gestio) des Annahmewillend, abgegeben nad Anfall ber 
Erbſchaft und mit Kenntniß von berjelben wie auch von dem Grunde der Berufung. 
Vorausſetzung ded Antritt8 in eigner Perſon ift Handlungsfähigfeit des Berufenen. In— 
wieweit nach gem. R. der Handlungsunfähige bzw. Beichräntihbandlungsfähige unter Mit⸗ 
wirtung feines gefeglichen Vertreter antreten könne, iſt im Einzelnen ſehr beftritten. 
Jedenfalls aber verdient die Meinung Beifall, welche hier ein Hinausgehen über die be 
ſchränkenden Beftimmungen des Röm. R. für bedenklich erflärt, indem diefe nicht fo ſehr 
auf Abneigung gegen die Stellvertretung beruhen, als vielmehr auf -gerechtfertigtem Wider⸗ 
ftreben gegen einen unbeichränft verpflichtenden E. ohne eigne Willenserflärung des Be— 
rufenen. Raum weniger ftreitig ft, ob die Antretung des Handlungsfähigen auch durch 
eınen Bevollmächtigten geichehen könne; die bejahende Meinung, welche indeß Specialvoll⸗ 
macht fordert, dürfte dem heutigen Rechtsbewußtſein entfprechen. “Die angefallene Erb- 
haft kann nur ganz angetreten oder ausgefchlagen werden, und zwar ohne Bedingung 
und Vorbehalt, ſoweit nicht Da8 beneficium inventarii eingreift. Zwang zur Antretung 
begründet nur Anſpruch auf Entichädigung und, ſoweit deren übrige Erforberniffe vor= 
liegen, Möglichkeit einer Wiedereinſetzung in den vorigen Stand; und nicht anders verhält 
es ſich nach richtiger Anficht im Fall des Betrugs. — Mit dem altgermaniſchen Grund- 
füge: der Todte erbt den Lebendigen d. h. erfterer zieht letsteren in die Gewere des Nach— 
laſſes hinein, wonad) Anfall und Erwerb des Nachlaſſes zufammenfallen, war ein Erb: 
antritt urſprünglich unvereinbar; doch gelangten die deutſchen Particularrechte, ohne jenen 
Grundfag jelbft aufzugeben, zu der Bermittelung mit dem Röm. R., daß der Befig zwar 
nicht des Nachlaffes als Ganzen aber der einzelnen Nachlafftüde won dem Erben ergriffen 
werden müſſe oder doch könne, alfo nicht blos Entfagung, fondern auch Duafiantritt 
mögliche ſei. Dieſer Gefichtöpumft verleitete das preuß. R., außer der „Entſagung“ eine 
Antretung des Erben fei es durch Erklärung vor der Erbſchaftsbehörde oder durch that- 
ſaͤchliche Einmifchung, fei es durch bloßes Stillſchweigen bis zum Ablauf der Ueberlegungs- 
frft aufzunehmen. Während der C. civ. unter ausdrücklichem Feſthalten des Grundſatzes 
le mort saisit le vif nichtödeftomeniger eine Annahme (acceptation) der Succelfion fir 
allgemein zuläffig erflärt, jchließt das fühl. G.B. im Weſentlichen rückhaltslos dem 
heutigen Röm. R. fih an, indem ed Vorausfeungen, Arten und Wirkungen der Ans 
tretung und Ausfchlagung genauer beftimmt. Zugleich, aber geht e8 über daſſelbe Hinaus, 
wenn es (gleich dem preuß. R.) ſtillſchweigend die necessarii heredes befeitigt, die 
Antretung durch Stellvertreter ausdrücklich anerkennt, in Antretung eines Theils die An- 
tretumg des angefallenen Ganzen fieht, und Ausfchlagung der übrigen Erbſchaft mit Bor- 
behalt des Pflichttheils Für zuläffig erflärt. 
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dem er entweder fich ſelbſt Erbrecht zufchreibt (pro herede possidens) oder auf keinerlei 
rechtfertigenden Grund ‚feines Beſitzes ſich beruft (pro possessore p.); wogegen wider 
den, der auf einem anderen, nichterbrechtlichen Rechtsgrund fih fügt, zwar Singularz 
fagen zuftehen mögen, nicht aber Die E. Klaggegenftand ift die Erbſchaft als universitas 
juris d. h. eine rechtliche Gefanmtheit von Sachen und Rechten des Nachlafies, fomit 
Alles was zur Erbſchaft irgendwie gehört, fomeit e& bei dem Bellagten in Natur oder 
dm Werth nach fic befindet. Folgerungen: 1. Ales das, was der Vellagte aus ber 
Erbſchaft unmittelbar oder mittelbar Hat oder gewonnen hat; nicht blos Nachlaßſachen, 
fondern auch was an deren Etelle getreten, nicht blos Nadjlafforderungen und Nachlafs 
geld, fondern aud das Damit für die Erbſchaft Angefchaffte, ferner auch unter Umftänden 
Erſatz "für das vom Vellagten früher als Erbſchaft Beſeſſene (SC. Juventianum). 
2. Die Haftpflicht des gutgläubigen und bösgläubigen Beſitzers zum Erſatz der Haupt 
ſachen wie der Früchte ift gegenüber der Eigenthumsklage im Allgemeinen um eine Stufe 
ungünftiger beftimmt, wogegen wiederum des Bellagten Gegenanfprüce wegen der auf 
Nachlakfachen und Rechte gemachten Verwendungen um eine Stufe günftiger geftellt find. 
Im Beftreitungsfalle trifft den Kläger der Beweis feines Erbrechts d. h. der Thatſachen 
des Todesfalls und feiner Berufung) und des beklagtiſchen Erbſchaftbeſitzes in obigem 
inne; erfterer geftaltet ſich natürlich verſchieden, je nachdem Teftament, Vertrag oder Gefeg 
den Berufungsgrund bildet. Dem betlagtifchen Gegenbemeife fällt anheim der Mangel 
allgemeiner Erforderniſſe des Berufungsgrundes, ferner das Borhandenfein eigner tefta= 
mentariſcher oder vertragsmäßiger Berufung bzw. des befieren gefeglihen Erbrechts. 
Während des Erbſchaftſtreites fünmen Gläubiger wie Vermächtnißnehmer ven jedem ‘der 
ftreitenden Theile, allenfalls gegen Caution, Befriedigung fordern. — Wenn der C. eiv. 
einer prtition d’hereditd nur vorübergehend erwähnt, wenn fogar da® Preuß. ER. von 
der €. allgang ſchweigt, jo erflärt fi das in beiden Geſetzbüchern daraus, daß der 
Erbſchaftserwerb ſchlechthin als Eigenthumsermerbsart aufgefaßt wurde, die Eigenthums- 
Mage auf die Erbſchaft als Gegenftand demnach auszureichen ſchien, im Iegtgenannten 
überdied aus der überwiegenden officiellen Thätigfeit der Erbregulirungsbehörden. Allein 
die römiſchrechtlichen Grundfäge der E. mußten in der Praris beider Rechtögebiete dem 
dringenden Bedürfniß abhelfen. Eben dieſe römiſchrechtlichen Grundfäge aber haben nun— 
mehr im fähl. Bürg. GB. Th. V. Abſchn. 5 eine ebenfo Hlargefaßte wie vollftänbige 
GCodification erfahren, welche der iünftigen Gefeggebung Grundlage und Vorbild bietet. 

Quellen u Lit. Frande, Comm. über den Pand. Titel de H.P. 1864. Arndts im 
Rechtslex. V. S. 207 fi. Windfheid, Lehrb. III. 88. 611 fi. — D.5, 3 88. C 3, 31. 
Breuß. ACH. I. 9. SS. 369. 457 ff. 466. 492 f AGD. I. 46. Sädf. 6.8. 55. 2291 — 
2323, und dazu Siebenhaars Comm. Bd. II. C. civ. a. 137 128. 711 an 

2 e. 

Erbſchatz iſt eine beſtimmte Summe Geldes, welche Ascendenten, Seitenverwandie oder 
andere Perſonen den Ehegatten unter der Bedingung zugewendet haben, daß dieſen nur 
der Befig und Genuß derfelben zuftehen, das Eigenthum aber den aus diefer Ehe er— 
zeugten Kindern vorbehalten werden fol. Es ift dies ein eigenthürmliches Rechtsinſtitut 
und geradezu eine Erfindung des Preuß. LR. Zur Beftellung des E. ift Schriftlihfeit 
erforderlich. Verwaltung und Nießbrauch gebührt, abgejehen von anderweitigen Beftim= 
mungen des Beftellers, während der Ehe dem Ehemann. Nach Auflöfung derjelben fällt 
der Nießbrauch dem überlebenden oder (bei richterlicher Trennung) dem unſchuldigen Ehe— 
gatten zu; das Eigenthum erhält biefer nur dann, wenn die Ehe kinderlos geblichen. 
Zu Dißpojitionen über die Subftanz find die Ehegatten nicht befugt; nur zur Ausftattung 
der Kinder können: fie nach gegenfeitiger Uebereinfunft die Hälfte des E. verwenden. Fällt 
der Ehemann in Concurs, jo hat der Richter von Amts wegen dem E. einen Curator 
zu beftellen, welchem die Verwaltung deſſelben übertragen wird. Von den Einfünften find 
alsdann zunãchſt die Laften der Ehe zu tragen und befonder& die Koſten des Unterhalts 
und der Erziehung der Kinder zu beftreiten, und nur der Ueberſchuß fommt den Con— 
ögläubigern zu gute. Auf die Subftanz können diefe aber nur dann Anſpruch er= 
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Heben, wenn dieſelbe ſpäter dem Cridar als freies Eigenthum zufällt. Der Befteller des 
E. kann die Eigenſchaft deſſelben mit Zuſtimmung der Ehegatten wieder aufheben und 
ihm den Charakter des eingebrachten oder vorbehaltenen Vermögens beilegen Ebenſo 
kann der E. nach dem Tode des Beſtellers durch einen übereinſtimmenden Beſchluß der 
Ehegatten aufgehoben werden, wenn aus der Ehe keine Kinder vorhanden, auch wegen 
des hohen Alters der Ehegatten feine zu erwarten find. Nach den angegebenen Grund: 
fügen hat die Beftellung des E. die Natur einer fideicommiſſariſchen Diepofition. Der: 
felbe ift indeß ein durchaus unpraktiſches Inftitut geblieben. 

Sfgb. u. Lit: Preuß. A.LR. Th. IT. Tit. 1. 98. 276—309. 478-480. 540-542 761— 
765. 778. 762. Bl; Tit. 2. 88. 291—299. 738-742; Tit. 18. 88.30. 7398-740. Förker, 
Theorie u. Praris bes heutigen gem. preuß. Priv.R. IIT. (2. Aufl. Berl. 1870) S set 

ewis. 

Erbtheilung heißt die Aufhebung (Auseinanderſetzung) der unter Miterben, welce 
die Erbſchaft erworben haben, beſtehenden Gemeinſchaft durch Theilung des Nachlaſſes 
insbeſondere auch das dieſe Auftheilung bewerkſtelligende Verfahren. Verbot des Erb: 
laſſers und Verzicht des Erben haben nach gem. und preuß. R. nur dann verbindliche 
Kraft, wenn auf beſtimmte Zeit geſtellt; das ſächſ. GB. beſchränkt die Rechtswirkung 
ſchlechthin auf höchſtens zwanzig Jahre. Man unterſcheidet gewöhnlich aufergerichtlide 
und gerichtlide E.; richtiger aber private und öffentliche d. h. obrigkeitiiche. Privat: 
tbeilung fann bereit8 durch den Exblaffer fomeit vorgenommen fein, daß den Miterben 
bzw. Teftamentsoollftredern nur deren praktiſche Ausführung übrigbleibt. Eine Anwen 
dung davon auf die Inteftaterbfolge ift die jog. divisio parentum inter liberos (nidt 
zu verwechfeln mit dem testamentum par. inter liberos), wodurd Eltern ſchriftlich mit 
eigener Unterfcrift oder mit der aller Finder über die Theilung des Nachiaſſes unter 
dieſen verfügen; das Inſtitut hat im Preuß. ER. Aufnahme gefunden, nicht aber im | 
Sid. ©.8. Etwa ernannte Teftamentserecutoren find zur Aufrechthaltung, Sicherung 
und Bollftredung des legten Willens berufen; ob aber auch zur Nachlaßtheilung, kam 
nur aus dem Vertrage bzw. letzten Willen felber entſchieden werden. In Ermangelung 
ſolcher Beſchränkungen Tann Privattheilung unter den Miterben oder denen, bie deren 
‚Stelle vertreten, allenfall unter Zuziehung eines Schiedsmanns, eintreten. Dieſelbe hat 
unter den Theilenden ſelbſt die gemöhnligen Wirkungen eines Vergleichs bzw. Compre: 
miſſes, ſchließt demgemäß, wenn gültig und vollftändig vollzogen, die Erbtheilungsllage 
aus; wogegen fie die Erbichaftögläubiger nur fomeit bindet, als diefe eingewilligt haben 
Das fog. Kurrecht der neueren ſächſ. Quellen (das Kieſen des Sachſenſp. und des neu: 
lubiſchen R.), wonach der ältere Miterbe die Theile macht, ver jüngere wählt bzw. zu: 
erſt das Loos zieht, befteht noch particularrechtlich, nach ſächſ. GB. mindeftens für ie 
Sachtheilung fort. — Die obrigkeitliche (fog. gerichtliche) E. ift von der obrigfeit: 
lichen Nachlaßfürforge der Erbregulirungsbehörde im Falle unbefannter, abweſender oder 
bevormundeter Erben ſcharf zu unterfcheiden. Auch nachdem Iegtere eingetreten, kann unter 
den Miterben nichtödeftoneniger Privattheilung erfolgen. Die obrigkeuliche E. findet viel: 
mehr nur den ftatt, wenn fie entweder vom Erblaffer angeordnet iſt ober von einem 
Miterben beantragt wird, endlich nach Part.R. von Amts wegen (genauer: auf obr: 
vormundſchaftlichen Antrag) aud dann, wenn Berormundete als Miterben betheilig 
find. Das Verfahren ift am ſich fein gerichtliches, es wäre denn im Sinne der ſog frer 
willigen Gerichtsbarkeit; vielmehr bedarf es richterlicher Cognition erft dann, wenn einmal 
Streit über die Auftheilung entfteht, indem entweder ein Miterbe der Theilung ſich wider 
ſetzt, oder eine Verftändigung Über die Art der Auftheilung nicht zu erreigen if. Tie | 
Aufgabe de Erbtheilungsrichters wird dann zu einer adniniftrativ = jubiciellen (gemifchten), 
und zwar fo, daß, falls Inſolvenz des Nachlaſſes bei der Erbregulirung ſich herausge 
ſtellt hat, das Goncuröverfahren, im entgegengefegten Fall aber das aus Erbregulirung 
ım e. ©. (Berfiegelung, Inventur, Erbenermittelung, Verwaltung der Maſſe) und E. im 

” 2 ©. (gerichtliche Cognition, Errichtung einer Erbiheilungsacte, Apjudication) zufammen 
geſetzte Theilungsverfahren eintritt. Die eigentlich richierliche Cognition wird gemein: | 
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Lit.: Beſeler, Die Lehre von den Erbverträgen I. S. 222 ff. II, 2. ©. 90 f Zöpft, 
Staatsrecht (5. Aufl. 1863), I. 8. 255. Lewis. 

Erbvertrag iſt im Allgemeinen ein Vertrag, der unmittelbar auf die Beerbung 
eines oder beider Contrahenten gerichtet iſt. In dieſem Sinne werden zwei Hauptarten 
des E. unterſchieden, der affirmative E. (pactum successorium affırmatirum oder 
acquisitivum), auch Erbeinſetzungsvertrag genannt, und der negative ©. 
(pactum successorium negativum oder renunciatirum), gewöhnlich Erbverzicht ge- 
nannt. Hier ſoll zunächft nur von dem E., als affinnativem, Die Rebe fein, mährend 
der Erbverzicht in einem befonderen Artikel behandelt werden wird. 

Ter E., im Sinne von Erbeinjegungsvertrag, ift der Vertrag, wodurch 
Jenand zum Erben eingefegt wird. Dies ıft, ganz wie die vom E. überhaupt gegebene 
Erklärung, die gewöhnliche Auffaſſung. Eine durchaus abweichende Anſicht hat Hart- 
mann (Zur Lehre von den E. und von den gemeinfchaftlihen ZTeftamenten, Braunſchw. 
1860) aufgeftellt. Er löſt den Erbeinfegungsvertrag auf in eine teftamentariiche Erbes- 
einfegung und einen vertragsmäßigen Verzicht auf eine fpätere Teſtamentserrichtung. Durch 
den E. kann ein Erbrecht überhaupt erft begründet, oder ein bereits beſtehendes Lediglich 
anerfonnt werden. Im erfteren Fall fpriht man von acyuifitivem, im zweiten von 
conjervativem E. Diefe Unterſcheidung ift nur infofern von Bedeutung, als in dem 
legteren Falle der Vertragserbe die Erbichaft aus dem E. ausſchlagen und ab intestato 
antreten darf. Zum Erben ernannt wird entweder ein Contrahent oder ein Dritter. 
Die Gültigkeit ſolcher Verträge zu Gunften dritter Berfonen ift gewohnheitsrechtlich feft 
begründet. Für diefe E. hat man die Bezeichnung dispoſitive gebraudt. Die ältere 
Theorie bezeichnete aber mit dem Ausdruck pactum successorium dispositirum auch den 
Vertrag über die Erbichaft eines noch lebenden Dritten. Doch gehört ein folder gar 
nicht in die Lehre von den E. Der E. kann nicht nur direct zu Gunſten eines Dritten 
geſchloſſen ſein, ſandern auch indirect, nämlich in der Weife, daß der eine Contrahent zum 
Erben eingelegt wird, fich aber verpflichtet, die Erbichaft einer beftimmten dritten Perfon 
zu reſtituiren. Diefe legtere Form hat man reftitutiven E. genannt. Die Contra- 
benten können ſich auch gegenfeitig zu Erben einfegen. Dies gelchieht namentlich unter 
Ehegatten. Hierbei können zwei von einander ganz unabhängige Verträge vorliegen oder 
ein zweifeitiger Vertrag. Im legteren Falle ftehen und fallen die beiden Erbeseinfegungen 
mit einander. Was von beiden vorliegt, ift Interpretationsfrage. 

Bon vielen Juriſten ıft die Behauptung aufgeftellt worden, daß auch ein Vermädht- 
nig den Gegenftand eines E. bilden könne, und es ift. deingemäß als eine Specied des 
legteren ein eigener VBermädtnißvertrag (pactum successorium particulare) an- 
genommen und dem Erbichaftswertrag oder Untverfalerbvertrag (p. s. universale) gegen- 
übergeftellt worven. Doc ift hierbei mır an den Fall gedacht, wo das Vermächtniß ben 
einzigen Gegenftand des Vertrags bilvet, und es ift ausgeichloifen der Fall eines in einem 
E. dem Vertragderben zu Gunften eines Dritten auferlegten Vermächtniſſes. Cbenfo 
aber auch der der vertragsmäßigen Begründung beftimmter Rechtsinſtitute, welche eine 
Singularfucceffion de8 Bedachten zur Folge haben, jo der vertragsmäßigen Begründung 
eined Familienfideicommiſſes, der Erbverbrüderung. Daß der ©. dieſe zulegt heroorge- 
hobene Beſchaffenheit haben könne, ift allgemein anerfannt. Ob e8 aber einen eigentlichen 
Vermãchtnißvertrag gibt, ift außerorventlich beftritten. Dafür find unter Anderen Haffe 
(Ueber E., im rhein. Muſeum f. Jurispr., S. 17 ff), Eichhorn (Deutjches Priv. R 
3. 314), Mittermaier (Deutiches Priv.R. IL 8. 453 N. II. 8. 454 N. IX.) 
Bluntſchli (Deutihes Priv. R.S. 196), Hartmann (a. aD. ©. 73 f.), Arndts 
(in der öſterr. Bierteljahrsichr. f. Rechts- und Staatäwiffenfh. VII. ©. 280 f.); Dagegen 
Defeler (Die Lehre von den & I, 1. ©. 22 ff. ©. 214 fi. II, 2. ©. 108 ff.; 
Deutſches Priv.R. 8.158 N.IIL), v. Gerber (Deutiches Priv.R. 8.257 Note 5) und 
andere. Für die richtige ift die Lettere Anficht zu halten, weil der E. in der Anwendung 
als Vermächtnißvertrag durch das Juriſtenrecht nicht ausgebilvet tft. 
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ſelbſt über den Beftand der Erbſchaft hinaus, wenn er dieſelbe nicht mit der Rechtömohl- 
that des Inventars angetreten bat. Dagegen fteht ihm fein Accrescenzrecht zu; denn die 
römilchrechtliche Regel: nemo pro purte testatus decedere potest gilt nur fir Teſta— 
mente und findet bei Erbverträgen feine Anwendung. Die Bertragserben können nicht nur 
mit Teftamentserben, fondern auch mit Inteftaterben concurriren. Eben ſd wenig fteht 
dem Bertragserben ein Anſpruch auf die quarta Faleidia zu, obwohl Dad Entgegenge- 
feste von Albrecht (in Richter's kit. Jahrbb v. 1812 S. 339 f.) behauptet wird. 
Ter Grund. liegt darın, daß derjelbe fi zur Yeiftung der Vermächtniſſe vertragsmäßig 
verpflichtet hat. Der Vertragserbe kann fich der dem Erben überhaupt nad; Civilvecht zu 
Gebote ftehenden Mittel zur Wahrung feines Recht bedienen. Die hereditatis petitio 
wird bier als pactitia oder conventionalis bezeichnet. 

Der E. ift anfechtbar wegen Verlegung des Pflichttheils, und es ift nach gem. R. 
die Anſicht der Echriftfteller nicht zu rechtfertigen, welche (wie Eihhorn, Deutſches 
Priv.K. 8. 383 N. II und Mittermaier, Deutiches Priv.R. II. $. 454 N. X.) 
ın ſolchem Falle den Notherben nur eine Klage auf den Pflichttheil einräumen wollen. 
ad den Part.Rechten freilich, die überhaupt nur eine actio ad supplendam_legiti- 
mam in Dem in, Rede ftehenden alle kennen, ift Died richtig. Eine Enterbung im €. 
iſt nicht zuläffig, denn Durch Vertrag können nicht dritten Perfonen Rechte entzogen mer: 
den. Eine Analogie des Teftaments ift nicht ftatthaft, weil Die Enterbung im E. wegen 
der Unmiderruflichkeit viel härter it, als die ım Teftament. Der E. wird ferner ver- 
nichtet durch den Tod des Vertragserben vor dem Erbichaftsantritt, wenn nicht in jenem 
für diefen Fall ein Eubftitut ernannt ift, denn abgejehen von den aud hier Pla grei= 
fenden Transmiljionöfällen findet eine successio in delationem nicht ſtatt. inige 
Juriſten (mie noch Mittermaier, Deutiched Priv. R. IL $. 454 N. XVII) find, 
ausgehend von der verkehrten Anſchauung, dag durch E. ein gegenwärtige® Vermögens- 
tcht begründet werde, allerdings entgegengeletter Meinung. ‘Dagegen ift Die richtige An— 
fiht durch Das Oeſterr. G.B. (8. 1252) und das Sächſ. G. B. (8. 2551) legaliſirt 
worden. Der €. kann durch übereinftimmenden Willen der Contrahenten aufgehoben 
weıden; auch der zu Gunſten eines Dritten gejchlofjene, jo lange diefer noch nicht dem- 
ſelben beigetreten ift. Eine Anfechtung ded E. wegen Undanks und wegen nachgeborener 
Kinder ift nicht begründet. Die Regel: „Kinderzeugen bricht Eheſtiftung“ ift nur von der 
Anfechtbarfeit des E. wegen Verlegung des Pflichttheils zu verftehen. Wegen Undanfbarfeit 
wird jedoch eine in integrum restitutio unter Umftänden für zuläfjig gehalten. 

Bon den neueren Part.Rechten haben den E. ganz allgemein anerkannt das Preuß. 
ER., weldes davon im Th. I. Tit. 12. 88. 617 — 648 handelt, und das Sächſ. 
B.G. B., deſſen 88. 2542 — 2559 Diefer Lehre gewidmet find; Dagegen laſſen ihn 
ver C. eiv. (a. 1082 und a. 1093) und das Oeſterr. ©.B. (S$. 1249 — 1254) nur 
unter Ehegatten zu. 

Lit.: Bejeler, Die Lehre von den Erbverträgen, Th. II. Bd. 1 u. 2, Gätting, 1837. 40. 
ewis. 

Erbverzicht iſt der Vertrag, wodurch Jemand auf das ihm aus irgend einem 
Titel (Blutsverwandtſchaft, Teſtament, Erbvertrag) gegen den anderen Contrahenten zu- 
ſtehende Erbrecht verzichtet. Ein Verzicht auf die Erbſchaft eines Dritten gehört jedoch 
nicht in die Theorie des E. Eine beſtimmte Form für den E. kennt das heutige gem. 
R. nicht, obwohl das ältere deutſche R. die Gerichtlichkeit, das Canon. R. die eidliche 
Beſtärkung fordert. Bon den neueren Geſetzbüchern enthalten das Preuß. v.R. und das 
Oeſterr. G.B. feine Vorschriften über die Form, das Sächſ. ©.B. ($. 2560) beftunmt, 
daß die Formen des Erbvertrags nicht erforderlich ferien. Der Berzichtende muß hand⸗ 
lungsfähig fein. Minderjährige künmen einen E. nur mit Öenehmigung des Vormunds 
ausſtellen. Dagegen wird em obrigkeitliches Alienationsdecret nicht im Allgemeinen, ſon⸗ 
dern nur bei einem Verzicht auf den Pflichttheil für nothwendig gehalten. Der Verzich— 
tende wird aus der Zahl der Erben ganz ausgeſchloſſen. Dagegen wird natürlich das 
jelbftindige Erbrecht der Descendenten deſſelben gegen den Erblaſſer nicht berührt, felbft 

v. Holtzendorff, Rechtslexikon 1. 24 
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Erbzins⸗ vom Erbpacht-Vertrage fondernde Kennzeichen. Das Oeſterr. ©.B. dagegen 
nannte beide Nugeigenthünmer, won denen diefer im Verhältniffe zum Gutsertrage, jener aber 
nur zur Anerkennung des Gutseigenthums eine Abgabe leiſte. Die Gfgb. der neueften 
Zeit bat je Länger, je umfaffender für Klärung der Eigenthumdverhältniffe des Erbzins: 
mannes durch Aufhebung ded Obereigenthums auch Hier geforgt, nicht minder für Löſung 
der dadurch begrimdeten Abhängigfeitöverhälmifie: Recht des Zinsherm auf Zinserhöhung, 
Vereinfachung, Ablöfung der Laudemien, des Canond unter erleichternden Einrichtungen 
von verfchiedener Art. 

Gigb.: ER. II. 18. 8. j. nebſt Erg., bei. [. v. 2. März 1850, au oc 1988 & Bit, Ofen. 88. $ 112) 1 Ditg BB-T Cadln &, 20: Mit 
dem Abfterben bes Infituts hat fih bie Lit. vom ihm abgewandt, abgefehen von Erörterungen 
über weſentlich provinciel bedeutende Einzelheiten, insbeſ. Laudemien. Esayer 

Erfüllungseid, Ergänzungseid, juramentum suppletorium, b. h. ber feiz 
tens des Richters von der Partei über eine Thatſache geforderte Eid, um ihm die volle 
Ueberzeugung von der Wahrheit derjelben zu verſchaffen. Schon das Röm. R. geftattete 
dem Richter die Auferlegung eines folchen Eides, wenn er durch die beigebradyten Beweis- 
mittel nicht vollftändig Üiberzeugt war und das Can. R. hat Diefen Gebrauch des Eides 
gleichfalls adoptirt. ALS die fi) an daſſelbe anſchließende canoniſtiſch-romaniſche Proceß⸗ 
dectrin bie geſetzliche oder formale Beweistheorie entwidelte, bediente fie ſich für Diejenigen Fälle, 
wo bie file Die richterliche Uebergeugung vorgefehriebenen Erforderniſſe nicht wollftändig vor= 
handen waren, alſo feine probatio plena vorlag, bes vom Richter aufzuerlegenden 
jeg. nothwendigen Eides ald Mittel, das fehlende Maß zu ergänzen. Mit der Reception 
der erwãhnten Beweißlehre ift das mit ihr eng zufammenhängende Erpebiens ebenfalls in 
en gemeinen deutſchen Proceß herübergenommen. Die Auferlegung des E. fest daher 
noch heute mindeſtens einen theilweijen Beweis und zwar eine probatio semiplena vor⸗ 
aus. Freilich ift der Begriff der letzteren felbjt wieder ein ſchwankender, denn unbeftitten 
gehört dazu nur der Beweis durch einen claſſiſchen Zeugen, ſowie durch die faufmännifchen 
Handelsbůcher. Das Correlat zu dem E. bildet der Reinigungseid, welcher bei weniger 
als halben Beweis dem Gegner des Beweisführers auferlegt wird, um die Wirkung des 
vorhandenen Beweisreſultates zu widerlegen und zu zerftören. Aber felbft da, mo eine 
probatio semiplena erbracht ift, kann wegen der dem Richter geftatteten Rüchſichtnahme 
auf die größere Glaubwürdigkeit oder die beffere Wiſſenſchaft der einen oder anderen 
Partei die Auferlegung eines Reinigungseide® erfolgen. Der nothwendige Eid kann nur 
über Thatſachen und ferner, was bie fubjectiven Borausfegungen betrifft, nur von pu- 
beres und Perfonen, welche ein Bemwußtfein von der Bedeutung des Eides haben können, 
alſo nicht von Wahnfinnigen, Trunkenen und Meineidigen (ſchon nad Can. R.), ges 
forert werden. Da die Auferlegung eine nothwendigen Eides ſtets ein Beweisverfahren, 
alſo auch ein Beweisinterlocut vorausfegt, fo kann diefelbe im gem. Proceß immer nur 
in einem der Rechtötraft fähigen Erlenniniß erfolgen. Dieſes wird Bedingt gefaßt, und 
es werden in demfelben ſowohl die Folgen der Ableiftung, wie der Nictableiftung, an— 
gegeben. Letztere werden darnach bemeſſen, daß hei der Ausſchwörung des E. die be 
treffende Thatſache für erwiefen, bei der des Neinigungseides das bisherige Beweisrefultat 
als befeitigt gilt, während bei der Vermeigerung des erfteren die Nichteriftenz des Factums, 
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Geſichtspunkt wird z. B. ein Leihvertrag am Wohnort des Leihers, ein Hinterlegungs- 
vertrag am Wohnort des Aufbewahrers zu erfüllen fein. Doch hat für Geldzahlungen 
das HGB. feftgefegt, daß diefelben dem Gläubiger am Orte feiner Handelöniederlaffung, 
eventuell feines Wohnſitzes zur Zeit des Vertragsabſchluſſes geleiftet werden müſſen, 
A. 325, vgl. A. 342. — Wo aber auch hiernach noch Zweifel übrig bleiben follten, 
muß man jich für das Mildere, mithin für den Wohnfig des Schuldners als E. entjcheir 
den. 5.9.8. 4. 324. Abf. 2, was jedoch den Schuldner nicht hindert, au an andern 
pafjenden Orten zu leiſten. — Aehnliches beftimmt das Preuß. WER. 88. 247—251. 
1.5 mb 8. 27. I. 16 und das Sächſ. GB. 83. 702—710. — Die neuefte Einzel: 
darſtellung der ganzen Frage gibt Reatz, Die Lehre vom E., Giefen 1862. ea 

Erfüllungszeit iſt der Zeitpunft, in welchem der Gläubiger die Erfüllung der 
Obligation fordern, der Schuldner diefelbe mit rechtlicher Wirkung leiften darf. Vom Stand- 
punft des Glaubigers ift zu unterfceiden, ob feiner Forderung eine fefte Zeitbeftimmung 
beigefügt war oder nicht. Iſt dies der Fall, fei es kraft Rechiſatzes, ſei es kraft Privat: 
willens, fo ift der Gläubiger erft zu dem angegebenen Zeitpunfte berechtigt, Erfüllung zu 
fordern, 1. 41. 42. D. de V.O. 45. 1, außer wenn die Zeitbeftimmung lediglich feinen 
Vortheil bezwedte, 1. 17. D. d. R. J. 50. 17. 1. 43. 8. 2. D. de leg. 11. Iſt es 
nit der Fall, fo darf der Gläubiger fogleic nach der Entftehung des Forderungsrechts 
Yeiftung verlangen; nur muß er dem Schuldner einen ſolchen Aufihub geftatten, welder 
durch die Natur der Sache gefordert wird, 1. 14. 60. 137. $. 2. D. de V. O. 45. 1. 
Die vömifde Bezeichnung des Fälligleitstages ift dies venit. Vom Standpunft des 
Schuldners dagegen ift zu fagen, daß derſelbe grundſätzlich ſogleich nach der Entftehung 
des Forderungsrechts leiften dürfe, nur nicht zu einer offenbar unpaſſenden Zeit, und daß 
mithin ein Fäligfeitötermin für ihn nur ein Recht, keine Pflicht begrunde. (Diei adiectio 
pro reo est) ]. 38. 8. 16. 1. 41. 8.1. 1. 137. 8.2.D.d. V. 0.45. 1. Eine 
Ausnahme gilt aud hier, wenn die Zeitbeftimmung lediglich den Vortheil des Gläubigers 
bezwedte. — Durch Erfüllung vor dem Fälligkeitslage erlangt der Gläubiger regelmäßig 
den Vortheil, welder durch den Genuß des Schuldgegenftandes in der Zwiſchenzeit er— 
wãchſt (commodum repraesentationis, bei Gelbleiftungen interusurium). Gleichwohl 
it er nicht verpflichtet, in einen dem entfpredjenden Abzug zu willigen. Nur aus beſon— 
dern Gründen fann eine Nüdforderung gegen ihn geltend gemacht werden, 1. 10. 8. 12, 
1.17. $ 2. D. quae in fraud. 42. 8. Wo ed aber darauf ankommt, den Betrag 
zu berechnen, auf welchen eine vorzeitige Leiftung herabzufegen ift, wenn fie im Werthe 
mit der vollen Leiſtung am Fälligfeitstage übereinftimmen foll, erfolgt diefe Berechnung 
nah mathematiſchen Orundfägen. Dabei ift e8 ein offenbarer Rechnungsfehler nach dem 
Vorgange der Römer (l. 88. 8. 3. D. ad leg. Fale. 35. 2) und des Ben. Carpzov 
in der Art zu verfahren, daß man bie volle Leiſtung um den Betrag der Zinfen, die fie 
ſelbſt in der Zwiſchenzeit tragen würde, kürzt. Das Richtige ift vielmehr einen Betrag 
zu ermitteln, welcher ſich durch Hinzurechnung der von ihm zu gewinnenden Zinfen bis 
zum Fäligfeitstag auf die volle Schuldfumme erhöht. Dafür hat G. U. Hoffmann 
eine Formel aufgeftellt, welche nur bie einfathen Zinfen, und Yeibnig eine ſolche, welche 
auch Zinfeszinfen in Anſchlag bringt. Ob man dies Legtere thun durfe, hängt davon 
ab, daß der Gläubiger in dem gegebenen Falle zur fofortigen Wiederanlegung der ger 
wonnenen Binfen im Stande ift. Ed. 

Ergänzungsgeſchworne find ſolche Geſchworne, melde am Ort des Schwur⸗ 
gerichtshofes oder in deſſen nächſter Nähe dazu beſtimmt find, die Lücken zu füllen, welche 
in der Dienftlifte entftehen. Sobald bei oder nad; der Eröffnung einer Sitzungsperiode 
weniger Geſchworne erſcheinen ober fir die einzelne Sache functionsfähig bleiben, als in 
der Mindeftzapl — 24 — zur Bildung des Schwurgerichis erforderlich find, fo wird durch 
Ausloofung in öffentlicher Sigung aus der Ergänzungslifte nicht nur jene Zahl, fondern 
der Höchſtbetrag — 30 — hergeftellt. Der zulegt berufene E. und fo weiter der Reihe 
nach, ift zu” entlaffen, fobald durch Rückkehr beurlaubter Hauptgeſchworner die Zahl 30 



6. 

fe wird entweber durch Auslooſung für jede 
ienftlifte — gebildet, oder fie befteht nah | 
cungs⸗ ober Obergericht8=) Präfiventen ber: 
ıgen des Geichäftsjahree. Zur Vermendun 
dies geſchehen, fo gibt doch die Theilnahme 
echt auf Befreiung für ein Jahr. — Par 
orhe, die zu 1 oder mehr häufig audgeleeft 
der 12 Hauptgeſchwornen einzutreten, 
8.66 f. Gef. v. 3. Mai 1852 9. 61,87; 
288, 296 f. Geſchw. Wahlgef. bef. Baden (1561, 

Schaper. 

sicht, d. 5. jede Aufgabe eines Rechts [hladt: 
refreit wird. Im biefem Sinne ſpricht man 
fremden Saden, 3. B. eines Niepbraude, 
d vorzüglihen Sinne aber ift E — 
diglich hierauf gerichteten Vertrag. Für tes 
ebung im Obligation grundfäglid dieſelbe 
» 1. 100. D. d. R. J. 50. 17, find gi 
ttilatio und paotum de non petendo. De 
‚hend aus der Frage: quod ego tibi pr 
: acceptum habeo, Gai. III. 169, dehe 
mbbar, für dieſe aber mit einer ipso jure 
rie solutio, 1. 13. 8. 12. 1. 16. D. de 
vetendo dagegen war eine forınlofe Zuſcze 
id zu machen, konnte bei allen Arten von 
ine exceptio pacti nach Maßgabe der gr 
ntra certum tempus oder dauernd u. |... 
pr. D. de pact. 2. 14. Statt biejes fur 
wählen und damit gänzliche Tilgung jeder 

ft durch Novation in eine Verbalſchund um: 
ptilation zur Anwendung brachte. a, für 
L ausgebildet, mittelft deren man alle Rechi 
e, novirte und dann aufhob (fog. Aquilian 
3. 4. Allein im heutigen R. find jene Ur 
gefallen die formelle Verſchiedenheit zwiſchea 
0. Der heutige Erlaf von iſt formles 
de Aufhebung nicht mehr Bald direct, lt 
is direct, wie bei der acceptilatio, krkr 
’ eine ſchwächere, wenn die Parteien über 

der Abänderung einer Nebenbeftunmun, 
ıben. Jedoch wollen namhafte Redtslebtr 
die beiden römifchen Werfen der Aufhebunz 
Der Grund, durch welchen ein Glaãubiget 

ſchieden fein, wie derjenige -für die Beprin- 
ung, fondern auch Dosbeftellung, Erfülun 
ang u. ſ. w. 1.4. D. decond. e. d. 12.4 
tt der E. unabhängig won dieſem Grunde 
muß aud vom E. unterfdieden werden de 
löfung eines von ihnen gejchloffenen gern: 
Dier Hängt bie Befreiung des einen Theile 
1 umd ift dazu erforderlich, daß jeder Theil 
1, wieder zuridgebe. Die Trage, ob dund 
bzw. Schulbner untergeht , beantwortet ſich 
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an fi) erlaubte Bedrohungen mit Klagbarmachung, Denunciation fallen nad Beſchaffen 
heit der Uinftände unter den Begriff der E., wenn fie in gewinnſüchtiger Abſicht ange 
wenbet werben, nach ſächſ. Str.R. u. a. Das Minimum der angedrohten Verlegung 
muß nicht eine an ſich ftuafbare Handlung fein und in keinem alle ift, wie Berner 
bemerkt, der Charakter der Rechtswidrigleit bei der E darin zu ſuchen, daß mit einem 
Verbrechen gedroht wird. Liegt nicht fon in der Bedrohung eines Tedigen Mannes mit 
einer ungegründeten Paternitätöflage eine Preſſion zu Geldopfern, welde zum Thatbeftan 
der €. genügt? Auch die Drohung mit einem chikanöſen Civilprocefie ann als E gel: 
ten, wenn diefelbe ihrer objectiven Natur nach zu fürchten ift. 

Das Röm. R. enthält nur eine Cafuiflif der Fälle der Conenssio und unterſcheider 
diefelbe von dem erimen vis durch die auf einen Vermögensvortheil geridıtete Abi. 
Die gemeinrechtliche Jurisprudenz unterſchied die concussio publica et privata un) 
verfuchte nach Ausſcheidung der E als eines Privatdelictes überhaupt durch dieſen Begrifi 
ein Delict von ſubſidiariſchem Charakter nad) der Axt des römiſchen erimen vis zu 
ſchaffen oder, wie Köftlin ausführt, ven beſonderen Verbrechen gegen bie Freiheit der 
BVerfon den allgemeinen Begriff dieſes Delictes als Gattungsverbrechen zum Fundament 
zu geben. 

Sfgb. u. Lit: Preuß. Str.G. 8. 231— 236. Baiern 303. 

handi. aus —— S.426 ff. Wächter, N. Arc. d. Crim. XIL, ©. 314 ff. Lehrb. 
des röm..teutfhen Ste.R.. IL, ©. 47—49. Bahlderg 

Errungenihaft, Ertoberung, der geſammte Erwerb in ftehender Ehe. Den Ge 
genfag bildet das, von jedem Ehegatten in die Ehe mitgebrachte Vermögen, Sonder:, Ein: 
hands» Gut, welchem nicht nur natinliche Zumlichfe durch Anſchwemmung, Inſelbildung 
u. dgl., ſondern auch das aus jenem Angeſchaffte zufällt, fo daß deſſen Inventariſirunz 
vor umd während ber Ehe für den Beweis wichtig bleibt. Beſtritten iſt, ob das aus vn 
Erlös eines verkauften Sonderguts angefaufte Grundſtück, andererſeits ob das ner ter 
Ehe gefaufte, während derjelben iibergebene, oder im Wege des Netract® eingelüfte Grund: 
ftüd dahin gehört, wenn die Zahlung aus der E. geleiftet worden; beftritten, wie es mi: 
dem, im Sondergut gefundenen Schat zu halten, ferner mit Erwerb aus Schenlung 
Erbſchaft u. dgl. Umfaßt die E. auch regelmäßig alles Erarbeitete und Erfparte, Früchte 
und Einfünfte, den Lotteriegewinn u. dgl., fo herrſcht doch viel Mannichfaltigreit in der 
Abgrenzung und daffelbe ift der Fall bezüglich der, ſchon nach den älteften Rechten dverſchieden- 
artig beſtimmten, hauptfächlich beim Todesfall wirkfam werdenden Antheile der Ehegatten 
an der E.: bei ven Weftgothen nad, Verhältniß des Eingebrachten wertheilt, fomeit ft 
daraus erzeugt, fonft dem Mann zuftehend, tie durchgängig bei den Oſtfalen und Engern, 
wahrfcheinlid) auch bei den Baiern, Alemannen, Burgundern, Pangobarden, wie ferner ki 
unbeerbter Ehe in Weftfalen, wo die Frau Bei beerbter Ehe die Hälfte der €. flatt der 
Morgengabe erhielt, während bei den Frauken ihr ein Drittel als ſolche zufiel (Spinkl: 
theil neben dem Schwerttheil, zwei Drittel des Mannes, längs dem Rhein). Wiſſenſcat 
und Gefergebung haben mit der Zeit die Gütergemeinſchaft der E. ſyſtematiſirt und int 
befondere die Vermaltungs= und Verfügungsrechte des Mannes, ſowie die Haftung für 
Schulden (wercheliche, einfeitige, gemeinfame) näher geordnet. 

Sfgb. n. Lit.: Preuß. LER. II. 1. 8. 396 nebR zahle. Provinz. Ordun. u. Gef. Sit 
Bürg. GB. $. 3. C.eiv. a. 1498 f. Güterrecht ber Ehegatten, v. Gerber im Jabröt. 
Dogmatit, 1. ©. 239 f. Geſch. des ehel. Guterrechts in Deutfehland von Dr. Schröter, 
1863. Handb. des Güter- u. Erbrechts ber Ehegatten nach dem baier. CR. v. 1756 0. Dr. 
Rau, 1964. Dielpartic. Gſgöb. nach Kurheſſ. R. v. Prof. Dr. Roth, Elverstin 5 S: 

Schaper. 

Erfigung, Uſueapion, Verjährung s. s., iſt Erwerbung von Eigenthum 
oder Servituten Durch fortgefegten Beſitz oder Duajibefig. 

ist. 
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mobilien. Der Erbe fett ebenfalls den angefaı Beſitz des Erblaſſers fort, und 
zwar jo, daß einzig und allein dieſer ald Erwerber angejehen wird; danach finde auf 
die Beurtheilung der Requiſite der Ufucapion ftatt: fo muß der Erblaffer beim Beſit 
erwerbe bona fide gemefen fein, während nad Röm. R. der Erbe von Anfang an mala 
ide geweſen fein fann. Der Befig muß während der ganzen Zeit ununterbroden fer: 
gedauert haben. Jede Unterbrehung, usurpatio, möge dieſelbe vom Eigenthümer ker: 
rüßren ober von einem beliebigen Dritten, möge fie rechtmäßig fein oder nicht, Kat ia 
die Wirkung, daß der ganze bißherige Beſitz dadurch fruchtlos wird, und ein neuer %: 
fie wieder von vornherein angefangen werben muß. — Durch litis contestatio, jemie 
durch die Yuftin. Proteftation wird der Beſitz nicht unterbrochen; wohl aber heutzutage 
durch mala fides superveniens. Die Zeit zwiſchen dem Tode des befigenden Erhlafiert 
und dem Erwerbe durch den Erben, der fid) den Beſitz zurechnet, gilt nicht als Unter 
brechung, — infofern nur fein Anderer inzwiſchen Beſitz ergriffen hat! —, fondern die 
hereditas jacens ſetzt unterdeſſen den Befig fort. — Die E. fann eine Zeit Lang ruhen 
So nach Can. R. während feindliher Occupation, was nicht ausgedehnt werden tar, 
am allerwenigften auf Gerichtsſtillſtand; ſo mod; während ber den Erben, die umer 
beneficium inventarii antreten wollen, zur Verfertigung des Inventars vergönnten Fit; 
wenn die Sache in das Eigentum einer won den sub 1) ermähnten bevorzugten Fer: 
fonen fommt, u. ſ. w. — 

U. Die fog. außerordentliche E, praescriptio longissimi temporis, ift nidte 
Anderes als die Extinctioverjährung der Eigenthumsklage, melde unter der Beringun 
anfänglicer bona fides von Juſtinian zu einer Acquifitisverjährung des Eigenthumd cr: 
höht worden ift, ſ. Bd. I. 303. Daraus folgt unter Anderem, daß fie im Augenklid 
der vindicatio nata zu laufen anfängt, daß die Frift diejenige der Rlagverjährun it 
und bie Zeit wie bei der Klagverjährung berechnet wird, daß zwiſchen Mobilien und Im: 
mobilien fein Unterſchied ſtatiſindet. Beſtritten ift, ob Anftelung der Klage als Unter: | 
brechung gelten foll. 

B. €. von Servituten. Obſchon durch ein Scribonifches Gejeg ungemifke 
Datums die E. von Servituten, in welchem Maße fie auch bis dahin zuläffig fein mehr | 
ausdrüdlich ausgeſchloſſen war, bilvete ſich doch in der Kaiferzeit für alle Servituten 
überhaupt, ſowohl für Perfonal- wie für Präbialfervituten, eine Verjährung longo tem- 
pore, longa quasi-possessione, durch fehlerfreien (nec vi nec clam nec precario. 
ununterbrocienen Quafibefig von 10 refp. 20 Jahren, woraus zwar feine servitus jur 
eonstituta aber doch ein vom Prätor geſchütztes und mit confessoria utilis ausgeftaucts 
Net entftand. Dazu ift nad der richtigen Anficht weder Titel noch Kenntniß de 
Eigenthiimerd des dienenden Grundftüds nöthig. Ebenſo wenig nah Röm. R. guter 
Glaube, wohl aber Heutzutage, nach Can. R. Ob 8. aud eine auferorbentlik | 
Servitutenerfigung gebe, ift beftritten. 

Neuere Geſetzbücher umterfcheiden nicht ſcharf zwiſchen Ufucapion und Klagverjährun, 
fondern behandeln Beides im felben Abfchnitte und ziemlich durcheinander. Nach Pre. 
ER. findet die „gemöhnliche Verjährung durch Befitz“ ftatt im alle redlichen ruhigen | 
Beſitzes aus einem nach Inhalt und Form zur Eigenthumsübertragung gejchidten Titl, 
für Mobilien und Immobilien während 10 vefp. 20 Jahren, ohne Unterbredung: als 
ſolche gelten, neben dem Befigverlufte, Klaganmeldung, Broteftation, und aud außer: | 
gerichtliche Handlungen infofern fie den Befiger von der Unrechtmäßigfeit feines Veſiter 
überführen. Zur 3Ojährigen Verjährung wird fein Titel, aber redlicher Befig erfortert 
Auch im franz. R. gelten noch die römiſchen Zeitbeftimmungen von 10 reſp. 20 und 
von 30 Jahren. Bei diefer außerordentlichen Verjährung wird nidt nur fein Til, | 
fondern auch, ber altfranzöfif—hen Jurisprudenz gemäß, nicht einmal guter Glaube verlangt. 
Der C. eiv. ift zum römifchen Sage: mala fides superveniens non nocet, zurädgelehtt. 
Uebrigen findet nur bei Immobilien und bei Servituten eigentliche €. ftatt. 

Quellen: I. 6. D. XLI, 3 de usucapionibus et usurpationibus. C. VII | 
30—39. _Deeretales Greg. IX., II, 26. Sextus II, 13 de praescriptionibus. A.Pr.C. l, 
9. 98. 579-628 fi. — C. N. 2219-2281 de la Prescription. | 

n 





\ 
N 

380 | “  Eopentionen. / 

bie Anyartfcaft erhält der Anmärter die Befugniß, bei eintretendem Heimfall ſofort die 
Felrynung zu fordern; fobald er letztere nachſucht, iſt der Herr verbunden, die Inveſtitur 
vorzunehmen. Diefe Verbindlichkeit des Herrn gebt auch auf feine Erben nad ta 
Grundſätzen des gem. Civilrechts über; ob bei der Anwartſchaft auf ein Staatslehen aud 

u derjenige Nachfolger des Ertheilers, welcher nicht deijen Erbe geworben ift, zur Erfüllung 
des Vertrage? verpflichtet ift, hängt davon ab, ob die Ertheilung der Anwartichaft als eine 
jeden Nachfolger verpflichtende Regierungshandlung angelehen werden kann oder nid. 
Auch das Recht des Anwärterd geht nach den Grundſätzen das gem. R. auf deilen Erden 
über; ıft die Anmartichaft einer Familie des hohen Adels ertheilt worden, jo ift bei an: 
tretendem Heimfall nicht die ganze Familie berechtigt, die Belehnung zu fordern, aut 
enticheidet unter den Mitgliedern der Familie nicht das gem. Civilvecht, jondern der Anfpruch 
kann, wie bei den Erbverbrüderungen das Zuccejfionsreht, nur von denjenigen gelten? 
gemacht werden, welder dazu nad den Hausgefegen berufen iſt. Concurtiren beim 
Heimfall mehrere Anwärter, jo gebt nach der jest herrichenden Meinung die ältere Crpi: 
tanz immer der jüngeren vor; concurriren Eventualbelchnte und Anwärter, jo gehen eritere 
vor und ihnen ftehen, wie in anderen Beziehungen, fo auch in Hinſicht auf dieſen Vorzug 
diejenigen gleich, welche ıhren Anfpruch auf eine fog. qualificirte Anwartſchaft grünten, 
d. h. eine fulche, zu welcher vor der Apertur eine fürmliche Belehnung binzugetreten it 
— Auch die E. kann der Pehnsherr der richtigen Anficht nach ohne Zuſtimmung des be— 
figenden Pajallen vornehmen; der Eventualbelehnte tritt zu diefem in gar fein Verhältniß: 
würde aber die Zuftunmung des Bafallen erlangt, jo bat der Eventialbelehnte gegen 
ihn diefelben Rechte, welche er gegen ven Lehnsheren hat. Ueber die Natur des Rab 
des Cventualbelehnten bi8 zur Apertur berricht noch immer und gerade in neuefter Zeit 
wieder Tebhafter Streit; die richtige Anficht iſt wohl die, daß fern Necht den des An 
wärterd gleich if. Nach Eintritt der Apertur ift aber das Recht ein Dingliches (andert 
beim Anmärter), die E. gewährt von jetzt ab dem Beliehenen alle Rechte einer un 
dingten Inveftitur. Zur Anerkennung der €. find der richtigen Anficht nad nur di 
Univerſalſucceſſoren des Beleihenden verpflichtet. Was die Vererbung des Rechts be 
trifft, Jo ift nicht zu überfehen, daß die Berechtigung des Eventualbelehnten vermör 
ihres Urfprungs feine civilrechtliche, ſondern eine lehnrechtliche iſt. Unter mehreren E 
entjcheidet wie bei der Anwartichaft Lediglich das Alter. — Neben den bier erwähnten 
beiden Arten der Verfügung über em ausftehende8 Lehen, iſt nach der Anficht Manter 
und insbeſondere Beſelers noch eine dritte anzuerkennen: die Zumendung Te 
Angefälles Im ähnlicher Weiſe untericheivet die neuefte monographiiche Arbeit über 
E. und Erpectanz (E. ab Horn: de inr. event. et expectativa feudali, diss. inaug. 
Berolini 1865) neben dieſen beiden Inftituten nach als dritte die Webertragung des 
Angefälles. — Im BVorftehenden konnte meder auf die zahlreichen Controverjen eingegangen 
werden, welche früher und jegt erhoben find, noch war auf die intereffante Gelducht 
der einzelnen Inſtitute einzugeben. 

Die Ältere Lit. ift bei Weber IV. 108 — 172 und bei Bfeiffer in Weiske's Rechts— 
leriton VI. 415— 18, 32 —38 verzeichnet, aus neuerer Zeit vgl. Gerber SS. 112, 16, Be: 
feler $ 106, und für die Geſch. der Rechtsinftitute insbejondere Homeyer: Syit., 8.14, 15; 

Horn a. a. O. © 3—55 und ®. v. Brünned: über den Urjprung des fog. ius ad rem 
(Berl. 1869), ©. 29— 62. — 

Evocationen. Die kirchliche Gerichtsbarkeit ſteht in der katholiſchen Kirche 
ordnungsmäßig in erſter Inſtanz den Biſchöfen, "tn zweiter den Metropoliten, im dutter 
dem Papſt zu. Da der Papſt indeß als judex ordinarius singulorum gilt, ſo konnte 
im Mittelalter jede Streitſache ſchon in erſter Inſtanz im Wege der E. (per simplicem 
querelam seu quaerimoniam) nach Rom gebracht werben. Die aus dieſer Conſequen; 
bervorgewachlene Praxis führte allmälig einerſeits zur Auflöfung der ordentlichen Jurie 
dietiond-Verhältniffe, andererſeits zu großer Erſchwerung bzw. Vertheuerung der aus⸗ 
ländiſchen) Rechtspflege und gab daher ſchon im 12. Jahrhundert in Verbindung mit 
dem gewaltigen Geſchäftsandrange bei der Curie Anlaß zu einer Einrichtung, wonad ie 
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an den päpftlichen Stuhl gediehenen Streitfachen nicht in Rom, fondern durch einheimische 
velegirte Nichter (judices in partibus) entichieden werden follten. Die reformatoriichen 
Concilien des 15. Jahrhunderts haben das Imftitut der delegirten Gerichte wiederholt 
zur Anerlennung gebracht. Auch von dem Tridentinum ift der Grundſatz, daß die päpft- 
liche Appellationd-Jurispiction unmer nur durch Mandatare zu üben fei (judices syno- 
dales, prosynodales), beftätigt worden. Daneben hat zugleich der Staat dem Gegen- 
ftande eine dauernde Aufmerkſamkeit geſchenkt und vielfach, das Verbot einer Ueberführung 
kirchlicher Rechtsſachen an außerdeutiche Gerichte unter die Garantie der Berfaflungs- 
Urkunde gejtellt. 

Lit.: Richter, ER., 8.210. Mejer, K.R., 8.190. Phillips, Lehrb. ar 1.8. 95. 
Ä er. 

Creufationsgründe, 1. Die Vormundſchaft ift ein munus publicum, und 
deren Üebernahme von Seiten des Berufenen tft allgemeine Bürgerpflicht. Freilich fann 
diefe Uebernahme von dem Teftator dem im Teftament ernannten Bormund freigeftellt 
werden; auch kann nach dem Novellenrechte weder Mutter noch Großmutter dazu ge= 
zwungen werden, da die dieſen Frauenzimmern gegebene Fähigkeit zur Bormundfchaft 
(ediglih eine Gunſt des Geſetzes ift, welche ihnen nicht aufgedrungen werben fol. End— 
Ih gibt e8 gewiſſe E., deren Borhandenfein theil® die Befugniß gewährt, die geſetzlich 
oder Dativ oder teftamentariich angetragene Tutel abzulehnen, theils ſogar die Befug- 
niß, eine bereits übernommene Zutel niederzulegen. 

2. Al8 Niederlegungsgründe find nur wenige Fälle anzuführen, nämlich Ab— 
weſenheit in Staatdangelegenheiten für jo lange die Abwejenheit dauert, definitiv nur 
wenn über die See, trans mare; Ernennung in den geheimen Rath des Negenten; 
Arnderung des Wohnorts mit Erlaubniß des Regenten; endlich fo fchwere Krankheit, daß 
die Beforgung auch der eigenen Angelegenheiten nicht möglich iſt. Nicht aber, wie in 
neueren Oſgbb., ein hohes Alter. 

3. Bahlreiher find die Gründe zur Ablehnung einer neu angetragenen Vor— 
mundichaft. a) Wegen ihred Amts und Berufs fünnen fid) nad) Rom. R. excuſiren bie 
Mitglieder des kaiſerlichen geheimen Raths, die höheren kaiſerlichen Beamten; die böheren 
Magiftratsperfonen, nad Einigen Alle die ein obrigfeitliches Amt bekleiden; ehrenvoll 
entlaffene Soldaten mit verfchiedenen Nüancen; Steuereinnehmer; Verwalter (nicht aber 
Füchter) von Fiscalgütern; wer in Staats- (nicht in Stadt=) angelegenheiten abmejend 
it, und zmar noch ein Jahr nach der Rückkehr; Geiftliche, jofern fie nicht unfähig find, 
\.d. Art. Vormundſchaft; endlich, doch nicht unbeſchränkt, praktiſche Aerzte, Rechts— 
lehrer, Lehrer der Philoſophie, der Rhetorit und der Grammatik. Dieſe rechtlichen Bes 
ſtimmungen werben heutzutage, ſoweit thunlich, auf entſprechende Kategorien von Würden 
trägern und Beamteten angewendet. b) Wegen Ueberbürbung darf ablehnen, wer bereits 
drei ihm auferlegte Bormundihaften verwaltet. Dies jedod mit erweiternden und be— 
\hränfenden Nebenbejtimmungen, welche ſich ſämmtlich dadurch erflären, daß auf wirkliche, 
nicht auf fcheinbare Meberbürbung gefehen wird. Deshalb werden die Bormundichaften, ' 
die der Familienſohn in potestate verwaltet, mit denjenigen des Inhabers der potestas 
zujammengerechnet, wenn Diefer für Denen haftet. Auch kann die Ueberbürdung ſchon 
aus einer einzigen Bormundichaft folgen, wenn die Verwaltung derjelben eine ausnehmend 
bedeutende ift, während andererfeitd die Vormundſchaft über mehrere Geſchwiſter mit noch 
ungetheilten Vermögen für eine einzige Vormundſchaft gilt. Von der Vormundſchaft 
wie von anderen munera publica wird erafirt, wer in Rom 4, in Italien A, 
in der Provinz (Heutzutage gemeinrechtlich überall) 5 eheliche Teibliche Kinder hat, wobei 
die ım Kriegsdienſte Gefallenen mitgezählt werben und die Enfel ex filio mortuo an 
die Stelle des BVerftorbenen treten. Motiv war im Röm. R. Belohnung ver Ehe- 
ſchließung und Kindererziehung. Heutzutage aber ift diefer Ablehnungsgrund vom 
Geſichtspunkte der Meberbürbung zu beurtbeilen. ce) Wegen hohen Alters ift der 
ojährige excuſirt. d) Wegen materieller Unmöglichkeit oder Schwierigfeit Derjenige, 
welcher fo arm ift, daß feine ganze Thätigfeit zu feinem Lebensunterhalt in Anſpruch ge= 
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» — oder befländig fo Trank, daß er feine eigenen Angelegenheiten nicht 
. — Ebenfo, propter rusticitatom, Derjenige, welder weder leſen noch 
‚und dazu noch geſchäftsunerfahren, oxpers negotiorum, ift. — CEnplih 
elcher nicht am Orte der Bormundihaftsvermaltung feinen Wohnſitz bat; 
en vormundſchaftliche Verwaltung weit entlegener Güter partielle Ercuſaiion 
em. e) Fernere €, liegen in beftimmten perfönliden Beziehungen zum 
mit den Pflichten des Vormunds nicht wohl vereinbar find, oder dieſelben 
ıden. Unter letztere gehört ein gewiſſer Standesunterſchied. Unter erfter 
iſchen dem ernannten Bormund und dem Mündel, reſp. den Eltern ds 
coceßführung des Bormunds gegen das Mundel wegen der wäterlicgen Erb: 
de statu, nicht aber Führung gewöhnlicher Proceſſe. Diefe und äbnlice 
mitunter mehr als Unfähigfeitögründe, als excusationes nezesse- 
n, ſ. darüber d. Art. Vormundſchaft. Uebrigens fteht es unzweifel- 
ſſen der Behörde, Hier beſchränkend oder ermeiternd zu verfügen; fo Tann eine 
rin gefunden werden, baß die Emenmung in djicandfer oder malitiöſer 
seiten des Teſtators oder des Magiſtrats geſchah. f) Andere, zum Teil 
hnungögrände, z. B. Mitglienfhaft gewiſſer Innungen, find nicht mehr 
8 
die Ereufation doch nur Ausnahme, Privileg ift, fo muß fie natinfih 
ndelt werden. In einer Reihe von Fällen findet fie nicht flatt, wo der 
das Privileg implieite verzichtet, folglich das Recht aufgegeben Hat, fib 
wauf zu berufen. So wenn er bereit angefangen Bat zu verwalten, obue 
g zu melden, und wenn er, teſtamentariſch ernannt, ein ihm im Teflamente 
yat angenommen, ober gar das Zeftament felber gefehrieben hat. Um ie 
, wenn er explicite Darauf verzichtete, indem er Dem Vater des Münels 
Vormundſchaft übernehmen zu wollen. 
: den römiſchen Juriften war es früher ftreitig, ob mehrere unvollſtändige 
ihre Verbindung Ereufation gewähren? 3. B. der Ernannte hat 2 Kinder, 
at wenig Vermögen, und ift 69 Jahre alt. Die Frage wird im Yuflin. R 
er derartigen Umftänden wiirde übrigens eine Ernennung, wenigftens ein: 
lich ftattfinden. 
Ereufation muß, unter Angabe des rundes, bei der competenten Behörde 
xden, binnen einer beftimmten Friſt feit der Kenntniß der Ernennung reif. 
zu Rom von 50 Tagen, und mehr für Abweſende; heute particularrestlih 
mt. Nichtbeobachtung der gejeglihen Form und Frift hat Verluſt der 
: Folge. Während des Procefies, der nicht über 4 Monate dauern fell, 
8 fih um Ablehnung handelt, ein interimiftifcher Vormund beſtellt. Die 
Ablehnung hebt die Ernennung vollftändig auf; die Verwerfung dagegen 
daß der Emannte nunmehr von Anfang an verantwortlich ift, wie wenn 
Ireufation worgebracht Hätte. 
uf. R. können ſich entichuldigen: alle in wirklichen S 
Näthe Töniglicher Collegien, Direcioren und Bi 

r und Beamtete, Bermalter öffentlicher Caſſen; Perfı 
ı im Auslande fih aufhalten; Sechzigjährige; fortwä 
ünf unverforgte eheliche Kinder haben; folche die E 
hligen Geſchäften verbundene, oder zwei Vormundſch 
ernommen haben. Analog ber befucten römiſchen Bi 
ichen Geiftlihe und Lehrer nur über Kinder von A 
zormundſchaft zu übernehmen. — Das franz. R...b 
? Rede Würdenträger md Staatsdiener, DierERiä 
Adier/ in ¶ Siaatsangelegenhelteun eußer·Laudes rikefin 
ↄ. wogen Entfrruuugg/ ale) Widjtosrtsanote nnd; eichto 
2a ſdiche dier Bert zwel / Vernuinvſchafleny do h Vern 
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oben angedeuteten Sinne führen, — fir Denjenigen, der Ehegatte und Vater ift, ift ſchon 
eine einzige genügend, nur von ber Tutel über feine eigenen Kinder ift er nicht befreit; — 
endlich, mit derfelben Beſchränkung Solde, die fünf eheliche Leiblidhe Kinder haben. 

Quellen: Tit. LL, 235; D.XXVIN, 1; C. V, 62ss.: De exeusationibus. ‚Alg. Pr. 
ER. II, 18. 86. 202—219. 6. N. 42741. . 

Lit: f. Bormundfgaft. Rinier. 

Erecution, d. 5. die zwangsweiſe Vollſtreckung einer jeden richterlichen Verfügung 
inöbejondere aber der vechtöfräftigen Sentenz gegen den renitenten Theil Sie fegt dann 
voraus 1) ein condemnatoriſches Definitivurtheil, 2) eine in diefem der Qualität und Quan⸗ 
tität nach beftimmte Leiftung, 3) ein rechiskräftiges Urtheil und 4) einen Antrag der 
Partei, reſp. ihrer Nechtönachfolger gegen Die verurtheilte Gegenpartei. Fur ſchleunige 
Fülle . B. fir Vefigftreitigkeiten) bedarf es ſchon gemeinrechtlic nicht der Rechtskraft 
des Urtheils, da Hier die Appellation feinen Suöpenfiveffect hat, daſſelbe gilt auch par— 
tieularrechtlich (fo in Preußen z. B. für Alimenten, Wechſel-, Immifflons= und Ermif- 
ſionsweſen, in Hannover im Executiv- und Wechſelproceß). In einzelnen Ländern, in 
Fankreich, der Nheinprovinz und Hannover geniegen aud bie mit der Vollftredungs- 
clauſel verfeyenen Noiariatsurkunden das Vorrecht, fofort erequirt werben zu können, 
wihrend hier andererfeit8 aber jedes Urtbeil, weil die Zwangsvollftredung nicht unter 
Yeitung des Gerichts, fondern durch felbftändige Beamte, huissiers, Gerihtövollzieher, 
Gerichtövögte vorgenommen wird, ebenfalls ver Bollftvedungsclaufel bedarf. Bei dieſen 
Beamten ift daher auch im den gedachten Ländern der nad; gem. und altpreußiſchem 
R. beim Procepgericte anzubringende Volftredungsantrag zu ſtellen. Die Mittel, 
tur welche man bie renitente Partei zum Gehorfam zwingt, bog. Erecutionsmittel, find 
1) die Wegnahme der unmittelbar zu reflituirenden Sache oder die Entfernung aus berjel- 
ben durch den betreffenden Beamten, 2) die Wegnahme und die Veräußerung von Ver— 
mögenöftücen, um den Gläubiger aus dem Erlöſe zu befriedigen, 3) die Androhung und 
Einziehung von Geloftrafen und 4) die Anwendung der Schuldhaft, welche jegt (feit 
1568) in Oeſterreich und dem Gebiet des Nv. Bundes, feit 1869 in Baiern und Ba— 
den (ferner in Witrtemberg fir Wechſelſachen) bis auf geringe Ausnahmen befeitigt wor= 
den ift. Eingeleitet wird das Verfahren durch das Erecutiondgefud; des Gläubigers und 
high ein darauf ergehendes mandatum executionis (Hülfspräcept), d. h. den ſchrift- 
Tiäch Befehl an den venitenten Theil, bei Vermeidung der Erecution nunmehr dem Ex 
lennitnif Folge zu leiften. In Altpreußen kommt diefer Befehl nicht vor, in Frankreich, 
Rhetprobinz und Hannover erläßt ihm der Gerihtövollzieher. — Das weitere Ber: 

füßten richtet fid nad) dem Inhalt des Urtheils und der Art des anzuwendenden Erecıt= 
i " Geht das erftere auf Peiftung einer beftimmten Gelofumme und findet der 
wißt ber Vollftteclung beauftragte Beaınte fein baares, dem Gläubiger auszuhändigendes Geld 
zit, ſolwirbeniach nem. Procek, welcher im Verlauf der Darftellung allein berücichtigt wird, 

rfahrens darbietet, zur Auspfändung (pignoris capio) 
yen Anzahl von Mobilien gejchritten, wobei zunächft die 
nden berüdjichtigt werben follen, während dem Schulo- 
adigften Kleidungsſtücke, Betten und das nothwendigſte 
Die abgepfändeten Sadyen, an welchen ber Gläu- 

a verzeichnet, in gerichtliche Verwahrung gebracht, 
us den Erlös werden die Erecutionstoften, die Pro- 
ubigers gedeckt. Einen etwaigen Ueberſchuß erhält der 
tzureichendem Erlös tann die Mobiliarerecution auf 
von Neuem vwolftredt werden. Iſt der Schulpner 
te. verdächtig, fo kann von ihm der ſog. Mani— 
fi. er feine Erecutiondgegenftände befige, noch auch 
bt habe) verlangt werden. Mangeld der Mobilien 
Präris nicht zunächft, wie nach Röm. R. die E. in- 

ia, "üieftehenden Forderungen, bbelcht ber Ereeutiotig⸗ 
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figiitten urſprünglich immer gehörten, findet der Mandatsproceß ftatt, bei Privaturfunden 
tritt der €. ein, fofern e8 hier vor Abgabe des Mandate zunächft eines Necognitiondver- 
fahrens Bedarf, um ihre Echtheit feftzuftellen. — Vorausſetzung des E. ift, daß aus einer 
Urkunde geflagt werde, bie entiprechend der Natur der einftigen erecutorifchen Urkunden 
ein Zahlungsverſprechen und die causa debendi enthält, welches letztere Erforderniß heut- 
zutage fire Wechjel, und für folde Anweifungen und Berpflichtungsicheine auf Gelb und 
fungible Sachen erlaffen iſt, die von Kaufleuten ausgeftellt find. ine abweichende An⸗ 
ſicht ftelt anticipirten Urkundenbeweis für alle Beftanptheile des Klaggrundes als Bor- 
ausjegung auf. Bei dieſer Borausfegung wäre e8 nach den Kegeln des ordentlichen Bro- 
ceſſes nicht zu rechtfertigen, daß der Beklagte nur mit ſolchen auf den Anſpruch („Haupt⸗ 
jahe”) bezüglichen Vertheivigungsmitteln zugelafien wird, die er fpäteftens im Aecogni- 
ttonstermin zu liquidiven vermag. — Die Imploration im €, ift wie die Klage im ord. 
Froceffe zu begründen, dabei die Proceßart zu rechtfertigen. Die Urfunde, aus der ge- 
Hagt wird, ift im Original anzulegen ober, unter Verſprechen ihrer Vorlage im Recogni⸗ 
tionstermin, in Abſchrift. Legitimatio ad causam und Nebenumftände, 3. B. Eintritt 
einer Suspenfiv-Bedingung, Kündigung ze. können auch durch andere Beweismittel liqui⸗ 
dirt werden. Das Petitum pflegt die Abjicht, executiviſch zu Klagen, erkennen zu laflen. — 
Ter Richter bat nah Eingang und Prüfung der Imploration den Recognitionstermin 
anzufegen. Zu dieſem ladet er den Imploranten bei Strafe der Abweifung der Executivklage, 
den Imploraten unter Mittheilung der Imploration zur Recognition oder eidlichen Diffeffion 
der Urkunde bei Strafe der Annahme ihrer Echtheit, ſowie zur fofortigen Liquidirung feiner 
Tefenfionen bei Vermeidung ihrer Berwerfung im E. — Im Termin product der Im- 
plorant die Originalurfunde und fordert Recognition oder eidliche Diffefjion ihrer Echt⸗ 
beit. Necognoscirt der Implorat, ohne Einreden vworzubringen, jo wird Da8 mandatum 
de solvendo etc. erlaffen. Iſt er ungehorfam, fo wird die Urkunde für echt erflärt 
und Implorat zur Zahlung binnen Frift bei Vermeidung der Erecution verurtheilt. 
Ebenſo, wenn er unbegründete Einreden, ober illiquide vorbringt, nur daß letztere der ſepa⸗ 
raten Ausführung (mittelft condictio sine causa) rejerwirt werden; bleibt der Implorant 
aus, wird der Eid mit Recht gemeigert oder wirb er geleiftet, ſo erfolgt Abweiſung des 
Imploranten. Er wird ſogar definitiv abgewiefen, wenn er begründete und liquide Ein- 
reden nicht zu elidiren verinochte. 

Das Heutige preußifche R. gibt auf Privaturfunden den Mandats- oder fum= 
marifchen Proceß. — Auch der C. d. proc. fennt den E. nicht, gibt für Privaturfunden 
vielmehr den ſummariſchen Proceß. — Die hannov. Pre.O. gibt den E. auf vollftän- 
digen Urkundenbeweis; der Implorat darf feine Einreden nur durch Urkunden oder Eid 
liquidiren und muß fih zum Diffeffiongeide erbieten. Der Wechiel-Proceß hat nur un- 
weientliche Abweidyungen vom E. — Der Nd. Entw. ſchließt fi der Yannov. Pre.O. an. 

DOuellen: Dep. 1600. 8. 31 ff. IRA. 58.107. 174. D. W.O. A. 4. 13. 36. DH.GB. 
A. 301. 303 ff. — Preuß. Berordn. v. 1. Zuni 1833 88. 1. 6. Verordn. v. 21. Juli 1846 
8. 13; gl. Gef. v. 15. Febr. 1850 $. 7. — U. de proc. a. 404 ss. — Hannnov. PreO. 
5. 478 ff. — Nd. Entw. $. 649 ff. 

Lit.: Briegleb, Erecut. Urkunden u. €., 2. Aufl. S. 40 i8 212 ff. Einl. in ben fumm. Bre., 
S. 521 ff. Pland in Richter und Schneiders krit. Jahrbb. Bd. 17 (9. Jahrg.), S. 418 ff. 
Heusler, Ztſchr. f. Rechtögeih. Bd. 6, ©. 127 — 205. Zink, GErmitt. d. Sachverhalts im 
Sram. Pre, ®d. 1. ©. 457. 491. Die Lehrbb. d. gem. Pre von Bayer, A. C. J. Schmid, 

ittermaier, Endemann, des preuß. von Koch, Heffter. 
K. Wieding. 

Eremtionen find Abweichungen von dem normalen kirchlichen Subjectionsverhält- 
niß, wonach einzelne PBerfonen, Inftitute und Gebiete von der ordentlichen Jurisdiction 
ausgenommen werden. “Derartige Befreiungen kommen ſowohl von der Meetropolitan- 
als von der bifhöflihen und Pfarrgewalt vor. Die wichtigften find die E. der Klöſter 
von der pfarrlichen reip. bifchöflichen Yurtsdiction und der Bisthümer von dem Metro- 
politanverbane.. Als exremte Orden gelten 3. B. die Cifterzienfer, PBrämonftra- 
tenjer, Cluninzenfer. Yu den eremten Prälaten, die alfo unmittelbar unter dem röm. 

v. Hol tzendorff, Rehisleriton 1. 25 



386 Erequatur — Erhibitionspflicht. 

Stuhle ſtehen, gehören die vier norddeutſchen Biſchöfe von Ermland, Breslau, Hildes 
heim, Dsnabrüd. 

In Betreff der Klöfter find zwei Arten der E. von einander zu fondern. Ent: 
weder bildet nämlich das Kloſter ein vom Biſchof reip. von dem Discefanverbande gänz: 
lid unabhängiges Territorium (territorium nullius sc. dioeveseos) mit einan 
praelatus nullius an der Spige: hier find alle innerhalb des Gebiets wohnenben Laien 
und Cleriker ohne Ausnahme der Yurisdiction des Alofter-Oberen unterworfen. Oder 
die €. erftredt fi nur auf das Klofter und die zu ihm gehörigen Perſe— 
nen: bier bleibt das bifchöfliche Regiment über das Gebiet jelbft und vie mel 
lichen Unterthanen des Kloſters in Kraft, der Didcefanverband ift alſo nicht gan: 
unterbroden. 

Das Concil von Trient ift den E nicht günftig geweſen, es bat namentlich die Ju: 
risdiction der Biſchöfe über die eremten Klöfter, fomeit fie die Seelforge (cura anins 
rum) betrifft, wieder hergeftellt und ihmen gleichzeitig eine Reihe von anderen Befugnifin 
Aufſichtsrechie theils zu eigenem Recht, theils im Wege der Delegation zugewieſen. Seit 
dem wird aud von den römischen Spruchbehörden eine fehr ftricte Interpretation der 
Exemtionsprivilegien zur Anwendung gebracht. 

Lite: Richter, ER. 8.146. Phillips, Lehrb. des K.R., I. $. 149, 
Oubler 

Erequatur (Placet) iſt ein Act, durch welchen ein Staat einem für fein Gebiet 
von einem anderen Staate, durd die fog. lettres de provision (patente, Beftellungs: 
brief), beſtellten Conful die Ausübung feiner Functionen getattet, ihm gemiffe Rechte ge 
währt und gegenüber den Tocalen Autoritäten Iegitimivt. Zu dem Zwecee ſende: 
der Minifter des Auswärtigen des beftellenden Staates die Conſularproviſionen au 
deſſen Gefandten im fremden Staat und richtet diefer dann ein Geſuch am den Mr: 
nifter des Auswärtigen des beftellten Staates. Die Gewährung erfolgt in England un 
Belgien durch contrafignirte Verordnung des Monarden, in anderen Staaten durch ein: 
fache Benachrichtigung der örtlichen Regierung an die Gefandtfchaft des beftellenden Staa: 
te. Die Forderung der Publication des ertheilten E. ift nur geftellt in der Amerle 
niſchen Inftwuction vom 2. März 1933, gewöhnlich bleibt der Localregierung die Anzix 
in ihren Amtöblättern überlaffen. Nur bie direct won ihrer Regierung ernannten Fir 
confuln erhalten ein E, in Frankreich nur, wenn fie an ihrem Wirfungsorte die anign 
Confulgragenten deſſelben Staates find. — Verweigert kann das E. werden megen Ar: 
rüdjigfeit, betrügerifchen Bankerotts, feindfeliger poluiſcher Gefinnung gegen den franz 
Staat oder Betheiligung am politiſchen Umtrieben gegen ihn. Die Gründe müllen ix: 
cificirt und eventuell beriefen werden, fie gelten auch für die Entziehung (Oppenbein 
©. 28 ff.), außerdem wird das E. dem Gebrauch nad) entzogen dem Conful, mei: 
Untertfan des Staats feiner Wirkfamfeit ift, wenn er einer gerichtlichen Unterſucutz 
unterzogen ift (Menfch p. 17) Beim Eintritt eines Kriege mit dem bejtellune 
Staat erliſcht das E. ohne ausbrüdliche Zuridziehung als —* der von dem beftell: 
den Staat an den Conful ergangenen Weifung, feine Bunctionen einzuftellen. Bon de 
Abberufung des Gefandten ihred Staates bleiben die Confuln unberührt. Beim Ir 
fonenwechfel der Souveräne wird das E nicht erneuert ; beim Herrſchaftswechſel it Mi 
russ (I. $. 381) gegenüber Guizot dafür, und erflärt Oppenheim (©. 241 N 
Frage für controverd. Da diejenige Staatswmacht, welche das E. verliehen, nicht mir 
Herrfcherrechte ausübt, ift die Erneuerung geboten. 

fit: Dppengeim, Pratt. Handb. ber Confulate aller Länder, 1854, ©. 24 ff. Mensch. 
Manuel pratique du consulat, pag. 9 ff. Mirus6, Das Europ. Gefandtfchr., 1847, $. 331 
Martens, Guide diplomatique, 1851, $$. 76 ff. Bulmerinca 

Exhibitionspflicht. Etwas erhibiren heißt nach den Quellen facere in public: 
(wor Gericht) potestatem, ut ei qui agat experiundi sit copia; es bedeutet alle }* 
nad) den Umftänden das Vorlegen, Zugänglichmacen, aud das Loslöſen einer Sad re— 
anderen damit verbundenen Gegenftänden. Die Exhibition dient der Geltendmachung 
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eines Vermögensrechts (nah Einert jedes Privatrechts) an der zu erhibtrenden Sache 
zur Vorbereitung und fann aus Billigkeitsgründen in allen Fällen gefordert werben, im 
denen für ſolche Vorbereitung ein rechtliches Intereſſe darzulegen iſt. Im Falle ver 
Sontumaz und gegen Denjenigen, welcher fi dolos der Fähigkeit zu erhibiren be— 
raubt bat, verwandelt jich das Recht in eine mtereffeforderung. Object der E. ift 
eine Sache: das interd. de libero homine exhibendo, eine Popularflage zum Schut 
der Freiheit ıft antiquirt, beim interd. de liberis exhibendis et ducendis wird wicht 
blos Exhibition, ſondern Geftattung der Fortnahme beanfpruct. Wenn' letzteres auch 
bei Sachen, deren Beſitz der Erhibirende nicht beanfprucht, zum Inhalt ver E. ges 
vehnet wird, jo tft da® ungenau. — Eine eigenthümliche Abart der Erhbition iſt die 
durch vechtliches Intereſſe am Inhalt der Urkunden bedingte Evitionspflicht vüdfichtlich der- 
jelben. — Aus den Fällen der E. ift die Pflicht zur Abfonderung cohärtrender Sadıen 
zum Zwed der Ermöglichung der Bindication hervorzubeben. — Im Preuß. OR. iſt 
eine Ablonderungsflage ausdrücklich zugelaffen, fie ıjt aber bier Ausfluß, nicht nothwen- 
dige Vorbereitung der Eigenthumsklage. In anderen Fällen wird Erhibition auf Grund 
des allgemeinen Satzes verlangt werden können, daß, wenn Die Geſetze ein Recht geben, 
dadurch auch die Mittel bewilligt find, ohne welde Das Recht nicht ausgeübt werben 
kann. — Das Sächſ. Civ. G.B. gewährt Klagen auf VBorzeigung von Saden und Ur: 
kunden megen jedes rechtlichen Intereffed daran. Der C. civ. handelt ausdrüdlich nirgends 
von ſolcher Klage. — Ä 

fit. u. Quellen: Einert, Tract. de act. ad exhib, Lips. 1816. — D. tit. ad 
exhibendum 10, 4. C. 3, 42. Preuß. Ü.L.R. Einl. $. 89. Th. I. Tit. 9. 8. 259. Sächſ. 
Civ.G.B. 88. 1565 ff. Ecciuß. 

Ermiſſionsklage ift im Allgemeinen jede Klage, welche die Entfernung des Ver- 
Magten aus einem von ihm bejejlenen Grundſtück zum Ziel bat, insbejondere die Klage 
des Vermiethers oder Verpächterd gegen Miether oder Pächter auf Räumung des Grund- 
ſtücks. Ihrem Grunde nad) kann diefe Klage bald die eine, bald die andere fein. Im 
der Kegel wird fie als Vertragsflage (actio locati) angeftellt werben : und zwar ıft Dies 
nicht bios nady Ablauf der Miethszeit, jondern auch während derfelben möglich, injofern 
der Vermiether ein Recht zum Rücktritt geltend macht; denn auch die Auflöfung eines 
Vertraged iſt mit der Contractöflage zu erzwingen. Vgl. 1. 29. D. de act. emt. vend. 
19. 1. Für Preußen: 8. 36. Allg. Ger.d. I. 44. 8. 387. AIR. I 21. Außer: 
dein aber ift die Klage auch als pofjefforifhe und als dingliche denkbar. Auf Grund 
ſeines Beſitzes kann nad gem. R. der Vermiether jederzeit Magen, ſobald der Miether, 
der ja bloßer Inhaber ift, ihn an der Verfiigung über Die Sache eigenmädhtig hindert. 
Er hat danı zwar nicht Das Recht, den Miether gewaltfam zu vertreiben, woburd er 
vielmehr ſeit Juſtinian (8. 6. I. de interd.) dem interdietum unde vi verfallen 
würde, wohl aber das interdietum uti possidetis in vecuperatorifcher Function oder 
bei einer Gewaltübung des Miethers das interdietum unde vi. 1. 12.1. 18. D. de 
vi 43. 16. Doc droht ihm freilich, wenn er dabei vertragswidrig handelt, eine Erfap- 
klage des Miethers aus dem Contracte 1. 3. 8. 3. D: uti poss. 43. 17. Rad) 
preuß. R. iſt eine Beſitzklage des Vermiethers erft anwendbar, nachdem das Recht des 
Miethers auf den unvollftändigen Beſitz erlofchen if. ©. 8. 144. 169. ALR. I 7. — 
Endlich auf ein dingliches Recht kann der Vermiether feine Exmiſſionsklage in allen Fäl⸗ 
len ftügen, wo ihm überhaupt ein ſolches an der vermietheten Sache zuſteht. Nach ber 
Katur dieſes Rechts wird dann die Klage eine vindicatio, confessorie u. |. w. Doch 
bleibt dem Verklagten unbenommen, dagegen aus jeinem Miethsrecht eine Einvede zu 
erbeben. Das Gleiche muß auch nad preuß. R. gelten. Uebrigens Tiegt die Wichtigkeit 
der vorftehenden Unterfchetvungen in der Beſtimmung des Beweisſatzes. 

Bol. über dies alles Förſter, Theorie und Praris des Preuß. Privatrechts II. 
$. 136. V. — Im proceffualifcher Beziehung ift noch zu bemerken, daß über die Räu- 
mung gemietheter Wohnungen nah dem gem. R. im fogenannt regelmäßig ſumma— 

25 * 
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riſchem Procefle und nad preuß. R. (Berordn. v. 21. Yuli 1846 8. 13. Nr. 8, im 
abgefürgten Berfahren geftritten wird. Ed. 

Erpropriation. Eine zwangsweiſe Entziehung des Grundeigenthums gegen Ent: 
ſchädigung aus Gründen des öffentlichen Wohls hat zwar in einzelnen Anwendungen 
auch in früheren Seiten ftattgefunden; es iſt aber erft dem jekigen Jahrhundert ans 
Beranlaffung der Schöpfungen, welde die moderne Cultur als Hebel und Folgen des 
zunehmenden Nationalmohlftandes ind Leben gerufen bat, insbeſondere der Anlagen zu 
Communicationdzweden, vorbehalten geblieben, ein umfaſſendes Syſtem des Expre: 
priationsrechts im Princip und in den Gonfequenzen auszubilden. 

Die Gſgb. ift jedoch in den meiften Ländern weder zu einem äußern, noch zu einem 
inneren Abichluß gelangt, und inäbefondere in Preußen ıft gegenwärtig der Rechtszuſtand 
hinfichtlich der Menge der in den einzelnen Lanbestheilen neben einander geltenden allg: 
meinen und befondern gefeglichen Beftimmungen, ſowie hinfichtlih der Verſchieden heit zwi 
hen den einzelnen Landestheilen ein fo bunter, wie wohl faum auf irgend einem 
andern Gebiete. Neben den Iandrechtlichen Normen gilt in der Nbeinprovinz das fran— 
zöfifhe Gef. von 1810, modificirt durd das Geſ. von 1857, während es in den 
älteren gemeinrechtlichen Yandestheilen faft ganz an feften Yechtönormen fehlt ; Dazu fom- 
men die Epecialbeftimmungen der für den ganzen Umfang der Monarchie erlaffenen Ge 
jege tiber die Eifenbahnen (1838), über das Deichweſen (1848), über das Bergredi 
(1865) ; endlich die allgemeine Beftimmung der Verfg. Urk. (U. 9). Ein im Jahre 1864 
im Suftizminifterialblatt aus Veranlaffung mehrfacher Anträge ſeitens des Landtags wr: 
öffentlichter Entwurf eines allgemeinen Erpropriationsgeſetzes hat eine weitere unmittelbare 
Folge nicht gehabt. (Vergl. Preuß. Anwaltözeitung 1865. ©. 136 ff, 1866. ©. 5157. 
Deutſche Gerichtözeitung 1865. ©. 73 ff.). Dur den Erwerb der neuen Landestheilt 
ift dann die ganze zum Theil ſehr complicirte Gſgb. von Hannover, Schleswig-Helitein, 
Kurhefien, Großherzogthum Heflen, Landgrafichaft Hefien, Naffau, Frankfurt und Baiem 
hinzugelommen. Der in den Seffionen von 1869/69 und 1369/70 dem Landtage ver: 
gelegte Entwurf eines Gefeges über die Entziehbung und Beichräntung des Orundeigen: 
thums ift zwar beide Dale vom Herrenhaufe ohne erhebliche Abänderungen angenommen, 
im Abgeorbnetenhaufe aber bis zum Schluß der ordentlichen Seſſion von 1869:70 ned 
zu Feiner Plenarberathung gediehen. Der preußiſche Staat bietet alfo in dieſer Hinſici 
augenblidlich einen außerordentlich günftigen Boden für die Conftruction eines fog. geme: 
nen Rechts. (Vgl. übrigens die ſehr detaillirte Darftellung des gegenwärtigen Zuſtandes 
in den Motiven des Entwurfs S. 15—47 und bei v. Rönne, Staatövecht der pur: 
ßiſchen Monarchie. 3. Aufl. 1869. Bo. I. Abth. 2. ©. 97 —126). 

Die Lehre der E. zerfällt nad ihren beiden Hauptmomenten in die Lehre von der 
Abtretung und in die Lehre von der Entfchädigumg. 

I. Die Abtretung. Ber der Abtretung handelt es ſich um dreierlei: um di 
Genehinigung des Unternehinens, um die Feftftellung des Enteignungsplans, und um he 
Füllung des Enteignungsſpruchs. 

1) Die Genehmigung des Unternehmens. Die Baſis des Exrpropriatien® 
rechts ift die Art und Weile, wie das öffentliche Imtereffe, um deflentwillen der Eingr 
in das Privatrecht jtattfindet, conftatirt werben fol. Es gibt dafür drei Möglichkeuen. 

.Es kann nämlich zunächft die Genehmigung jedes concreten Unternehmens an bie Mi— 
wirkung aller conftitutionellen Factoren gefnüpft, zu einem Acte der geſetzgebenden Gewol— 
d. 5. zu einem Gefege im formellen Sume (materiell ein Verwaltungsact) gemacht mi 
den. Cine derartige Feftftellung des öffentlichen Inteveffes erfolgt ganz allgemein in En 
land, in Nordamerika, in manden Schweizer Cantonen, in der ſchweizeriſchen Eidgenoſſen 
haft, in Frankfurt und Hamburg, und in einer einzelnen Anwendung im Nd. Bunt, 
infofern nämlich Eifenbahnen, welche im Intereſſe des gemeinfamen Verkehrs für nord: 
wendig erachtet werden, kraft eines Bundesgeſetzes fir Rechnung des Bundes angel 
oder an Privatunternehmer zur Ausführung conceffionivt, und mit dein Erpropriatiené 
zechte ausgeftattet werben fünnen. (Bundesverfg. Art. 41). Diefe Modalität gibt allervinge 
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den Privaten eine Garantie, daß er nicht im Widerfpruch mit der herrſchenden öffent- 
lichen Meinung expropriirt werde, erfordert aber andrerfeit$ einen Apparat, der gegenüber 
dem Bau eines Schulhaufes oder einer kurzen Ehaufferftrede kaum gerechtfertigt ift. Eine zweite 
Möglichkeit ift dann die, daß die Erpropristiongfälle genau durch Geſetz normirt werden und 
die Srecutive bei ihren Berleibungen an die gejeglich ausdrüdlich zugelaſſenen Fälle ge- 
bunden ift; jo in Baiern nad dem Erproprtationdgefege vom 17. Nov. 1837, welches 
die ſämmtlichen einzelnen Kategorien aufzählt und in Kurheffen nach dem Gef. vom 30. Dt. 
19343, welches jedoch nur den Grundſatz aufftellt, von einer fpeciellen Aufzählung aber ab- 
ſtrahirt und auf die befonderen Geſetze verweift, die theils ſchon erlaſſen find, theils noch 
erlaſſen werden Können ; dagegen hat die Aufzählung einzelner Fälle im Preuß. ER. 
lediglih die Bedeutung einer unmaßgeblihen Exemplificirung (8. 4—7. Tit. 11. TH. I 
ALR.). Es unterliegt nun feinem Zweifel, daß auch bei diefem Syſteme wohlerwor- 
bene Privatrechte mit einer flarfen Garantie umgeben find, obgleich die geſetzlichen Kate— 
gorien oft an einer Unbeftimmtheit leiden, daß dadurch die ganze Enticheidung in die 
Band der Berwaltung gelegt wird, wie 3. B. wenn nad dem baieriſchen Gelee die 
E. für Vorkehrungen zu wefentlih nothwendigen ſanitäts- nnd ficherheitöpolizeilichen 
Zweden für ftatthaft erklärt wird ; andererſeits iſt freilich die Beſorgaiß nicht ganz un: 
begründet, daß manche durchaus nothmwendige Unternehmungen wegen des Mangeld an 
einer geſetzlichen Vorausſicht mwenigftend für längere Zeit unterbleiben ; jedenfall werben 
häufige Reviſionen dieſes Theil der Gfgb. nothwendig fein, und e8 wird leicht eine große 
Zeriplitterung der gejetlichen Beitunmungen eintreten. Die dritte Möglichkeit befteht end⸗ 
[ih darin, daß die Teftftellung des öffentlichen Intereſſes ohne geſetzliche Schranken dem 
Erineffen der Executive im jedem Falle anheimgeftellt wird; jo in Frankreich nach dem 
Geſetze von 1810 und den Senatusconfulten vom 15. Dec. 1852 und 31. Decbr. 1861; 
fo in Preußen nah dem L.R., wo zu jeder E. eine königl. Cabinetsordre erforderlich 
ift, und auch nad dem neuen Entwurf, wo es heißt: „Die ntziehung des Grunbeigen- 
thums Tann nur auf Grund königlicher Verordnung erfolgen, welche den Unternehmer 
und das Unternehmen bezeichnet, zu welchem das unbewegliche Eigenthbum in Anſpruch 
genommen werden fol. Die fünigl. Verordnung wird durch die Amtöblätter derjenigen 
Regierung bekannt gemacht, in deren Bezirk das Unternehmen ausgeführt werden foll (8. 2). 
Tas Erpropriationsrecht ıft aber ein Refervatrecht des Staatsoberhaupts, und wird nicht an 
untergeordnete Behörden übertragen. Dies Syſtem empfiehlt ſich offenbar durch feine 
Einfachheit im Intereſſe des Verkehrslebens, e8 unterliegt aber ernften Bedenken, ob nicht 
doch trog der angedeuteten Unvolltommenbeiten die Aufftellung geſetzlicher Kategorien vor- 
zuziehen fein würde; es wäre das wenigftend princtpiell richtiger, wenn auch im Refultate 
beide Modalitäten daſſelbe Reſultat haben werden und eine ernftliche Gefährdung der 
Rechtsſicherheit thatfüchlich nicht zu befürchten ift. 

2) Die Feftftellung des Enteignungsplans. Die Entſcheidung darüber, 
welde Güter in jedem einzelnen Falle, hinfichtlih deſſen die Zuläſſigkeit der E. im All- 
geineinen anerfannt tft, derfelben unterworfen werben follen, gebührt aller Orten der Verwal: 
tung, nach dem neuen preuß. Entw. im Anſchluß an die früheren Beſtimmungen im Allge- 
meinen den Bezirksregierungen, ſonſt denjenigen Behörden, welche dazu nach den für Die 
verichiedenen Arten der Unternehinungen beftehenden Gefegen berufen find, 3. B. den 
Iherbergämtern ; doch ift eine Beichwerde an die Minifterial-Inftanz ftatthaft ($. 13). 
Nach dem neuen preuß. Entw. iſt übrigen® aus praftiichen Gründen eine untrennbare 
Verbindung dieſes Feftftellungsverfahrens mit den Entichädigungsverfahren bergeftellt. 

3) Die Bällung des Enteignungsſpruchs. Kompetent find in den mei: 
ften Yändern gleichfalls die Berwaltungsbehörden ; insbefondere fol nah dem neuen 
preuß. Entw. der Beſchluß der Regierung tiber den Gegenftand und Umfang der Abtretung 
zugleich beftinnmen, daß der Unternehmer in den Beſitz des zu enteignenden Grundſtücks nad) 
ertolgter Zahlung oder Hinterlegung der Entihädigungs= oder Cautionsſumme einzumeifen 
ki. Die Einmweifung in den Beſitz wird von der Bezirksregierung regelmäßig erft dann ver- 
fügt, wenn nachgewieſen ift, daß bie rechtskräftig feitftehende Entſchädigungs- oder Cau— 
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tionsfumme gezahlt oder Hinterlegt iſt; in dringlichen Fällen kann jedoch auch die Regierung ein 
erfrühte Vefigeimmeifung anordnen, wenn die durch ihren noch nicht vechtöfräftigen Ze: 
ſchluß feftgeftellte Entſchädigungs- oder Cautionsfumme gezahlt oder Binterlegt ift ($.21. 
27. 28.). Dagegen erfolgt nach franzöftihem R. die Aufhebung des Eigenthums un 
die Uebertragung defjelben an den Enteigner nur durch richterliches Urtheil, durch Ber 
ſcheid des Gerichts, daß die Enteignung ftattfinde ; doch beſchränkt ſich Die gerichtliche Fri 
fung auf die Frage, ob die allgemeine Genehmigungsordre des Staatsoberhaupts erl 
fen, und ob der Beſcheid der Vermaltungöbehörde fiber die abzutvetenden Grumndftüde ans 
einem dem Geſetze entiprechenden Verfahren hervorgegangen ift; auch bezieht jih das 
richterliche Urtheil nicht auf die Vefigeinweifung, dieſe erfolgt vielmehr wiederum durch 
die Adminiſtrativbehörde. Es iſt aber weder theoretifch gerechtfertigt, noch hat ſich ein praf- 
tiſches Bedürfniß heraußgeftellt, eine Verwaltungsentſcheidung won vornherein ber ridter- 
lichen Cognition zu unterwerfen, vielmehr haben nad) allgemeinen Grundfägen die Ge— 
richte nur da einzutreten, wo durch Die Thätigfeit der Behörde ein geſetzliches Recht verlegt | 
if, und der Verlegte darüber Mage erhebt; es genügt vollftändig, daß der Recisweg 
wegen Nichtbeobachtung der geſetzlichen Normen zulaͤſſig ift. 

Die principielle Sonftnretion der Enteignung nach den Kategorien des Privamakıö 
ift Bis auf Die neueſte Zeit ftreitig gewefen. Die herrihende Meinung nahm au, tak 
durch die E. cin Kaufvertrag herbeigeführt werde, zu deſſen Eingehung der Erproprint 
von Rechts wegen verpflichtet fei, ein fog. Zwangsverfauf, bei welchem der mangelnde 
Conſens durch das Geſetz ergänzt werde. Aber abgefeben davon, daß diefe Theorie af 
einer den Thatſachen vielfady direct widerſprechenden Fiction beruht, paflen auch die vom 
Kaufoertrage geltenden Regeln hinſichtlich vieler wichtiger Punkte, wie hinſichtlich der Ex 
tion®verbindlichfeit, der Haftung für heimliche Mängel, der Reſciſſion wegen Iaesio enor- 
mis, der Grundfäge über die Eigenthumsübertragung insbeſondere hinfichtlidy der Ira: 
dition in feiner Weile. Ebenfo wenig famı aber die Verpflihtung des Crproprünen 
zur Abtretung feines Grundſtücks als eine Zuſtandsobligation bezeichnet werben, ſden 
deshalb nicht, weil diefe materiell der Obligation aus dem Kaufe gleihfommen wirt, 
indem am die Stelle des Zwangskaufs lediglich ein Quaſikauf tritt; aber aud I 
halb nicht, weil ſich der Erpropriat überhaupt in feinem ihn privatrechtlich verpflichten: 
den Zuſtande befindet, alfo die Annahme einer privatrehtlichen Obligation in kr 
Faſſung als unrichtig erſcheint. Vielmehr erfolgt wie bei der Erbeutung und bei der Cnfit- 
cation, fo auch bei der Enteignung der Eigenthumsübergang ohne die Vermittlung 
durch ein vorhergehendes ubligatorifches Rechtsverhältmiß lediglich durd das Gebet vr 
Staatögewalt. Es findet demgemäß weder eine förmliche Tradition feiten® des Enre 
priaten ftatt, noch braucht auf die Erfüllung bei einer Weigerung deſſelben geffagt zu 
werden. Im Privatredht kommt die E. nur in Betracht als ein Aufhebungsgrund, wir. 
als eine Erwerbsart des Eigenthums. (Vgl. darüber die interefanten Ausführungen ven 
Laband, Die rechtliche Natur des Netractd und der E.; im Archiv für cieiliftihe 
Praxis, Bd. 52. (1869), Neue Folge. Bd. 2. ©. 169 ff.; und die dort angefübrte 
Literatur). we 

I. Die Entfhädigung. Bei der Entfchädigung handelt es ſich um zweier, 
um die Feſtſtellung des Werthes und um die Auszahlung. i 

A. Die Feftftellung des Werths; dabei ift wiederum zu unterfcheiden zw: 
fen den zur Feftftellung des Werth competenten Organen, und den Regeln, nad, mid 
die Werthöbeftimmung. ftattfinden fol. L 

1) Die Organe. Im Allgemeinen liegt der Schwerpunft für die Entſcheidunzt 
Frage bei den ordentlichen Gerichten; doch iſt in den meiſten Ländern einerjeits der Temal 
tung eine Einwirkung auf eine außergerichtliche Feftftellung der Eutſchädigung, andererſäis 
den techniſchen Sachverſtändigen ein mehr oder minder weitreichender Einfluß ſowobl ver 
der abminiftrativen, als auch wor der richterlichen Iuftanz eingeräumt worden. In der That 
Handelt es ſich ftreng genommen weder um eine Zweckmäßigkeitsfrage, wonach Die 
Berwaltung competent fein würde, noch um eine eigentliche Nechtöfrage, ſondern um ein? 
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Frage der Technik; die adminiſtrative Mitwirkung iſt jedoch im Intereſſe der Einfach- 
heit des Verfahrens, die gerichtliche Mitwirkung im Intereſſe der Rechtsſicherheit geboten. 

Nach dem neueren preuß. Entw. ſoll im Unterſchiede vom ER. (8. 11. Thl. IL 
Th. L), dem franz. und kurheſſ. R., aber im Anichluß an die hannoverfde Gſgb. und 
an das preuß. Eifenbahngejeg der gerichtlichen Feſtſtellung ein Verfahren vor der Ver— 
waltungsbebörde vorhergeben, und zwar findet daſſelbe gleichzeitig mit dem. Verfahren 
zur Feſtſtellung des Plans vor derjelben Behörde und nach denfelben Grundfägen ftatt. 
Die Adminijtrativenticheidung wird durch eine commiſſariſche Verhandlung mit den Be- 
theiligten, welche insbeſondere auch den Zweck hat, die verichiedenen Entſchädigungsberech— 
tigten zu ermitteln, zu welcher bereit8 Sadwverftändige zuzuziehen find, und welche womög— 
lich eine Vereinbarung der Betheiligten herbeiführen fol, vorbereitet. Die eventuelle 
Regierungsentjchetvung über den Betrag der Entichädigung erfolgt mittelft motivirten 
Beichlufjes, wobei das Ergebniß der Begutachtung durch Sadjverftändige nadı freier Ueber— 
zeugung zu würdigen ift; die Entfchädigungsiumme muß für jeden Betheiligten beſonders 
feftgelegt werden. Gegen bie Entſcheidung der Entichädigungsfrage jeitend der Bermal- 
tung erfolgt innerhalb präcluſiviſcher Sriften die Provocation auf richterliche Entſcheidung 
bei demjenigen Gerichte, ın deſſen Bezirk das Grundftüd belegen ft; auch der Richter ift 
in diefem Falle ausnahmsweiſe an das fachverftändige Gutachten nicht gebunden. Iſt 
gleichzeitig gegen Die adminiſtrative Entfcheivung wegen Feltftellung des Plans der Recurs 
an die Miniſterialinſtanz eingelegt, jo muß die darauf bezügliche endgültige Teftftellung 
für die Provocation auf den Rechtöweg abgewartet werben, da Die Höhe der Entſchädigung 
nad) der Größe des abzutretenden Objects fich richtet (SS. 15—25). 

2) Die Regeln, nad welchen die Werthsbeftimmung ftattzufinden 
bat. Es kann im Allgemeinen nicht zweifelhaft fein, daß der Enteignete zwar ein be= 
ſtimmtes Vermögensobject abtreten, aber feinen Vermögensnachtheil erleiden fol. Der 
Sefammtwerth des Bermögens kann aber nur daun unverändert bleiben, wenn ber fog. 
auperordentlihe Werth mit Ausichluß des ſog. Affectionswerths erftattet wird. Im Ein- 
zelnen gilt Folgendes : 

a) Maßgebend tft der Yuftand des in Anfpruch genommenen Grundftüds zur Yeit 
der €. ; demgemäß kommt eine Werthserhöhung, welche das Grundſtück erft in Folge der 
Anlage erhält, bei der Bemeflung der Entſchädigung nicht in Anfchlag, denn dieſe Werths— 
erhöhung tritt erft Durch das Unternehmen felbft, alfo nad der E. ein Ebenfo wenig 
ft es zu vechtfertigen, wie das vielfach empfohlen und durd das Frankfurter Gel. von 
1856 vorgefchrieben wird, den Mehrwertb, welcher dem etwaigen Reftgrundftüde durch die 
neue Anlage erwächft, bei der Feltitellung der Entſchädigung in Betracht zu ziehen, denn 
dieſer Vortheil kommt ebenfo ſehr auch den nicht erproprürten Grundbefigern zu gute; 
der Eigenthümer könnte dann möglicherweife zur unentgeltlichen Abtretung genöthigt wers 
den, was der Verfaſſung widerfprechen würde. Wenn mun im Allgemeinen der Eigen- 
thümer befugt ift, bis zur Zeit der E. Aenderungen feines Grundſtücks vorzunehmen, melde 
den Werth dejielben erhöhen, jo find Doch in den meiften Erpropriationsgeſetzen Vorkehrun— 
gen getroffen, um ſolchen Dispofitionen entgegenzutreten, die lediglich den Zweck haben, eine 
höhere Entihädigung zu erzielen. Es ift demgemäß in den baieriſchen, den badifchen und 
den hannoverſchen Gejegen vorgefchrieben, daß auf Antrag des Unternehmers dem 
Eigenthümer jeitend der Behörden anzuzeigen iſt, welde Grundſtücke in Anſpruch genom- 
men werben follen, und daß berjelbe dann binnen Jahresfriſt feine den Werth erhöhende 
Anlage vornehmen darf; dagegen beftimmt nad, den Brincipien des franzöfifchen Geſetzes 
von 1841 Der preußiſche -Entw., daß, jobald derartige Anlagen nah dem Zeitpunkte 
ihrer Errichtung oder nach den fonft obmaltenden Umftänden lediglich in der Abficht einer 
höheren Entjchädigung unternommen find, feine Vergütung fir diefelben gewährt wird, 
und daß darüber die Verwaltungsbehörde bei der vorläufigen, das Gericht bei der defint- 
tiven Feſtſetzung entſcheidet ($. 11). 

b) Die Entſchädigung wird unter Umftänden nad) drei Seiten bin über den ur⸗ 
ſprünglichen Gegenftand hinaus ausgedehnt. Es muß nämlich nad den meiften Expro- 
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priationsgeſetzen zunädft der Mehrwerth erfett werben, welchen das abzutretende Grund 
ſtück durch feinen Zufammenhang mit andern Eigentbumstheilen oder durch feine biöherige 
Benugungdart für den Eigenthümer gehabt hat. Um jedoch erorbitanten Anſprüchen vor- 
zubeugen, ift vielfach dieſe Mehrentſchädigung auf ein Capital begrenzt, welches zur Ci: 
neuerung und Fortfegung des Betriebes auf einem andern Grundftüde mit gleichen Er⸗ 
folgen erforderlich ift, jo daß die Forderung aljo nicht gerichtet werden kann auf ein Ga: 
pital, welches den Eigenthümer in eine Lage verlegen würde, ohne Arbeit und Gefahr 
diefelben Vortheile zu genießen, welche er biöher mit Anwendung berjelben gewonnen hat. 
Sodann muß nach den meiften Erpropriationdgefegen aud der Dlinderwerth erſetzt wer- 
ven, welcher durch die Abtretung für die übrigen Grundftüde des Eigenthümers entftcht. 
Aber auch diefer Sat ift ſchon nach dem badiſchen und naffauiichen Erpropriationsgeſetze, 
nad) dem Hannoverfchen Eifenbabngefege und neuerdingd nach dem preußiichen Entw. 
dahin eingeichräntt, Daß die Erſtattung des Minderwerths des Reftgrundftüded auf den 
vierten Theil des früheren Werths des ganzen Grundſtücks zu bemefjen if. Endlich if 
bei E. von Zheilen eines Grundſtücks der Eigenthümer berechtigt zu verlangen, daß kr 
Unternehmer unter gewiſſen Umſtänden das Ganze ermwerbe, insbeſondere bei theilweiſen 
Enteignungen von Gebäuden ; hinfichtlich anderweiter Grundftüde hat das neuere far 
zöſiſche Geſetz dies Recht des Eigenthümers auf den Ball beichränft, daß das Reſtgrund 
ftüd nur den vierten Theil des ganzen Flächenraumes beträgt, der Eigenthümer lein 
unmittelbar angrenzendes Land hat, und die Parzelle kleiner iſt ald 10 acres (40 Of: 
then) ; das preußifche Berggeje und der neue Entwurf gewähren dies Recht Dam, wem 
Grundſtücke durch die Abtretung einzelner Theile ſo zerftüdelt werden, daß die übrig bla 
benden Theile nach ihrer bisherigen Beftimmung nicht mehr zweckmäßig benutzt werden 
können. 

B. Die Auszahlung. Die Entſchädigung wird an Denjenigen bezahlt, für wel⸗ 
chen die Fefttellung ftattgefunden hat. Dieſelbe wird in Ermangelung abmeichender Ver⸗ 
tragäbeftimmungen mit fünf Procent vom Tage der Einweiſung in den Beſitz verzufl, 
joweit fie zu diefer Zeit nicht bezahlt oder hinterlegt ift. Der Unternehmer ift, abgejeken 
von den Fällen, in denen die Hinterlegung nach allgemeinen gejeglichen Borjchriften zu: 
läſſig ift, befugt, die Entichädigungsfummen zu binterlegen, wenn entweder neben dem 
Eigenthümer Entſchädigungsberechtigte vorhanden find, deren Anfprüde an die Entſche 
digungsſumme zur Zeit noch nicht feftftehen, oder wenn das betreffende Grundftüd Lehn- 
Fideicommiß- oder Stammgut ift, oder un Erbgutsverbande fteht, oder wenn Reallaſten 
und Hypotheken auf dem betreffenden Grundftüde haften (Preuß. Entw. 83. 31. 32.. 

Lit.: Neueſter E.⸗Coder ober vergleichende Darftellung ber mwichtigften älteren und neueren 
Gefege und. Verordnungen ꝛc., Nürnb. 1837 (die beiden erften Abtheilungen enthalten das Oucl⸗ 
lenmaterial, die dritte eine fehematifche Verarbeitung). Die älteren Abhandlungen, insbeſondere 
von Bopp in Weiste’8 Rechtslex. Bd. IV. (1843), ©. 136 fj., und von Buddeus in 
Erſch u. Gruber, Allg. Encyel, Sect. I. TH. 39 (1813), ©. 395 ff., bieten gegenwärtig lein 
Interefie mehr. Dagegen ift bie ganze Lehre erheblich geiörbert worden durch folgende fi zum 
Theil ergänzende und berichtigende Arbeiten: Treichler, Ueber zwangsweiſe Abtretung ven 
Eigentbum 2c. (Ztfchr für deutſches R, Bd. XI. (1845), ©. 123 ff). Häberlin, Diexcht 
von der Zwangsenteignung ꝛc. (Ach. für civiliſt Praxis, Bb. 39 (1856), ©. ı ff., 14 N. 
Brinz, &.(Bluntfhli, Staatswörterb., Bd. III. (1855), ©. 467 ff). Thiel, Das E-Keht 
und das E.Verf. 2c., Berl. 1866. Georg Meyer, Das Recht ber E., Leipz. 1868. Stein, 
Die Bermwaltungstehre, Th. VII. (1868), S. 292 — 342; auch unter dem Titel: Innere Ver⸗ 
waltungslehre. Drittes Hauptgebiet: Die A Verwaltung. Erſter Theil: Die Ent⸗ 
währung. (Grundentlaſtung, Abloung Gemeinheitstheilung, Enteignung und Staatsnothrecht 
Motive zu dem preuß. Entw. eines Geſetzes über die Entziehung und Beſchränkung bes Grund⸗ 
eigentbum® (1868). Förſtemann, Principien des preuß. Poltzeirehts (18691, ©. 225 1 
463 fi. Laband, Die rechtliche Natur des Retracts und der E. (Arh für civiliſt. Pratis 
BP. 52 (1869). NR. F. Bd. II. ©. 152 ff). — v. Gerber, Syſt. des beutfchen Priv.R., 9. Aufl, 
1567, ©. 174 fi. — Ueber die E. in Bezug auf Eifenbahnen die Werke von Koch und Be— 
{horner; außerdem Michaelis, Die Eifenbaßnen und die E. (Faucher, Vierteljahrſchritt 
Tür Volkswirthſchaft. Bd. XIII. (1866), S. 146 ff.). Ernſt Meier. 

Eripectativen find Anwartſchaften auf Kirchenpfründen, deren Erledigung erſt in 
der Zukunft erwartet wird. Die großen Mißftände, mit welchen dieſes von den Päpften 
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während des MA. viel benutzte Verleihungsrecht der Beneficien verbunden war, 
führten auf den refermatorifchen Concilien des 15. Jahrhunderts zu wiederholten Be: 
Ihwerden. Ein durchgreifendes Verbot erging indeß erft durch das c. 19. sess. 24. de 
ref. des Trienter Concils. Seitdem iſt das Imftitut der anticipivenden Pfründenbefetung 
als obfolet anzuſehen. 

Lit.: Phillips, Lehrb. des K.R. I. 8. 100. Hübler, Conſtanzer Be 79 ff. 
er. 

Erterritorialität bedeutet ein völkerrechtliches Ausnahmsverhältniß beſtimmter 
Perſonen und Sachen innerhalb eines fremden Staatsgebietes von deſſen Staatsgewalt. 
Die Fiction, daß ſie noch in ihrem Staatsgebiete ſeien, kann nur zur Erklärung, nicht 
zur Begründung des Rechts dienen (Grotius II. XVIII. 8. IV. 5. Heffter 8. 42. 
Marquardſen 211. Bar 411). Begründet iſt das Recht auf der Achtung des frem— 
den Staates und der ihm zur Souveränetätsrepräſentation und -Ausübung verknüpften 
Perſonen und Sachen (andere Gründe bei Berner 8. 50. und Heffterl. c.). 

1) Der Souverän im fremden Staate ift unverletlih, übt feine Regierungs- 
rechte in Bezug auf feinen Staat und Untertbanen in allen Beziehungen, welche nicht bie 
fremde Souveränetät angehen (Bynkershoek cap. III. Battel IV. 7. 8. 108), tft 
befreit von der örtlichen Givilgerichtöbarkeit, nicht aber in Bezug auf feine dortigen Im= 
mobilien und die von diefen zu erfüllenden Berbindlichketten (Bynkershoek, Heff- 
ter 8. 53. VI. und 54); al8 Litigant muß er fich dem örtlichen Gele und Proceß fügen. 
(Phillimore IL. 117 fi). Für die Dauer des Aufenthalts des Fürften auf feinem Im— 
mobil ift dieſes erterritorial (Marguardfen). Bar gemährt der E. Teinen Einfluß 
auf die materiellen Brivatrechtscerhältniffe (S. 410 fi). In Bezug auf den Dienft beim 
fremden Fürften ift der Souverän nicht erterritorial (Marquardfen, Oppenheim 
©. 218.). Dienftvergehen unterliegen der Dienftordnung (ähnlih Berner $. 49). Bei 
Öffentlichen Gewalttbätigfeiten kann er verhaftet und im Handgemenge getödtet (Byn- 
kershoek), bei Verlegungen gegen den fremden Souverän oder die Rechtsordnung des 
fremden Staates bis zu erlangter Genugthuung zurüdgehalten werden (Heffter 8. 102. 
Phillimore 1. c.), bei geheimen Umtrieben gegen den fremden Fürften oder deſſen Re— 
grerung zum Verlaſſen des Landes aufgefordert werden (Bynkershoek, Bhilli- 
more). ine Selbſtgerichtsbarkeit übt der Fürft nur in geringfügigen Civilfachen 
(Bhillimore) als häusliche, meift freiwillige, nur in dringenden Fällen und nur in dem 
{hm oder feinen Beauftragten in der Heimath zuftehenden Maße (Heffter $. 54) und 
jedenfalls ohne Execution des Urtheils im fremden Stantögebiet (Oppenheim, ©. 219.). 
Dem fremden Staate bleibt aber anheimgeitellt, gegen eine ihm mißfällige Gerihtsübung | 
zu interveniren (Heffter 1. c. n. 2.). Der Fürft, nicht feine Immobilien, ift frei von 
perfönfichen Auflagen (Bynkershoek, Heffter), Die E. des Fürften erftredt fich 
auf feine Begleiter und deren Sachen zum perjönlichen Gebrauch. Erterritorial find außer 
dem Fürften nur der Regent, nicht der Thronfolger (Heffter dafür, Marquardfen 
dagegen) (außer in Begleitung des Souveräns), weil er nicht den Staat repräfentirt. 
Die E. wird ohne Anfuchen des fie genteßenden Fürften wirffam und hört factifd) auf 
mit dem Verlaſſen des fremden Staates, rechtlich mit der Abdication und ‘Depoffedirung, 
da fie nur dem Regierenden zuftand. 

2) Die mit diplomatilhem Charakter bebafteten Perſönlichkeiten. 
a) Der Geſandte ift 1) unverleglich (1. ult. D. de legation. — C. IX. D. I — Liv. L 
14. II. 4. IV. 17. 19. 32. Tac. annal. I. 42. Seneca III. 2. De ira), fein Gefolge 
Ihon nach der 1. Jul. de vi publ. aber nur accefforifch (Grot. II. XVIII. 8.), Hotel 
und Mobiliar ; 2) erimirt von der Ciwilgerichtöbarfeit des fremden Staats (Bynkersh. 
VIII. 2.), nicht aber in Bezug auf Immobilien und nicht zum gefanbtichaftlihen Ge— 
brauch beftimmte Mobilien (Byntersh. XVI 3.) Als Kläger muß er fih auf Re— 
convention einlaffen und der Appellationsinftanz unterwerfen (id. eod. 88. 13. 14.). 
Achnlih Phillimore II. 190 ff. Heffter SS. 42. u. 215. Miruss 1. 8. 345 ff. — 
Ein Retentionsrecht an Mobilien des Geſandten zum gefandtichaftlihen Gebrauch ijt un— 
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ftatthaft, da fie eximirt find von der fremden Gerichtöbarfeit (ſ. die bezüglide Whea— 
ton= preuß. Controverfe bei Marquardſen); 3) eximirt von der Criminalgerihröbartat, 
Grot. väth unbedeutende Verbrechen zu überfehen “II. XVIII. 4.), geitattet bet Ge 
walttbätigfeiten mit Waffen zu töbten als Celbftvertheitigung (auch Bynkersb. 
XVI. 4.). bei anderen Verbrechen wird Wegſchaffung angerathen von Bynferöheet 
(eod. $. 10); dagegen verlangen Battel (IV. VII. 8. 94.) bei gemeinen und Heff⸗ 
ter (8. 214 und Bhillimore IL. 173 ff.) bei ſchweren zunächit Beantragung eines 
gerichtlichen Verfahrens, Beitrafung und Zurückberufung durch den ſchickenden Staat und 
exit bei Nichtgewährung Wegſchaffung; bei Betheiligung an feindlichen Unternehmungen 
Berhaftung und Retention bis zur Genugthuung oder Rechtfertigung (Heffter), ki 
Diachinationen gegen den fremden Etaat Verhaftung und Entfernung aus dem Yantı 
(Bhillimore, Berner 211, Marguardfen); im geringeren Fällen proponin 
Heffter Warnung oder Beihwerde, Phillimore Ausdruck des Mißfallens; 4, an: 
mirt von der Polizei, nicht aber von den Wohlfahrtsanoronungen (Heffter $. 215. 
Miruss 8. 351); 5) das Recht eigener Religionsübung ift bedingtes Hertommen ( Mt: 
russ 8. 363. Bhillimore 1. 214. Heffter 8. 213); 6) das Protectiondreht it 
antiguirt (Miruss IL 8. 357); 7) das Aylveht aufgehoben (ſ. Aſylrecht a. E.); d 
das Recht einer eigenen Buchdruckerei nur ausnahmsweiſe zugeftanden (Miruss 5. 356 
und deſſen Ausübung abhängig von den für fie beftehenden örtlihen Vorſchriften, — dagega 
find gewährt 9) die Abgabenfreibeit für die Perſon des Geſandten und für die ihm 
nothwendigen Sachen, Zolleremtionen (bejchränft durch Verordnungen mehrerer Staaten, |. 
Miruss 8. 343 und 44. und Ch. d. Mart. et Cussy rec. Bd. IIL; gegen ik 
Exremtion von indirecten Steuern Heffter (8. 217) von Eingangszöllen, außer für de 
Mobiliar Oppenheim (219) und 10) die Selbftgerichtsbarfeit über Angehörige der 
Geſandtſchaft, in Criminalſachen das Hecht des erften Angriffs, in Civilſachen freiwillige 
Gerichtsbarkeit (Heffter $. 216). Die Selbftgerichtsbarfeit gewährt nah Grot. Kr 
beichidtte, nad Bynkershoek (XV. 4.) der fchidende Staat, Marquardſen mi 
Recht für Beides. — Ueber Repreſſalien an Geſandten |. Art. Repreffalten. — 

Die E. genießen alle Gefandten formell von der Beglaubigung bis "zur Entlanum, 
herkömmlich vom Betreten des Yandes und für die zum Verlaffen erforderliche Zeit. Ib 
der angenemmene Gefandte Angehöriger des beſchickten Staates, ift gleichgültig (Mar: 
quardfen. Oppenheim $. 218. Heffter $. 202). Die E. erſtreckt ſich beichräntt 
auf Familie und Gefolge (Heffter 8. 221. Oppenheim S. 219. Phillimore IL 
196). Berner (213) ftreitet principiell gegen E. der Dienerſchaft, Mar quardſen 
gegen die des Gefolges, beide räumen fie als Herkommen ein. Verzichten kann der Geſandie 
auf ein ihm zuftehendes Recht nur mit Genehmigung feines Staates, gegen den Werüd 
in Criminalſachen und gegen Unterwerfung unter einen Urtheilsvollzug in Civilſachen 
Bynkershoek XXIV. vII. | 

b) Den Gonfuln in der Levante und an der Norbküfte Afrika's, in neuerer Zu 
auch im anderen nichtehriftlichen Ländern find vielfach vertragsmäßig alle oder die meihen 
der obengenannten Rechte der Gefandten zugeftanden, außerdem üben fie noch zur Zeit tab 
Protections⸗ und Aſylrecht und haben eine viel ausgedehntere Selbftgerichtöbarfeit. 3 
erterer Beziehung können fie ſogar einen von den örtlichen Autorttäten verhafteten gar 
fen veclamiven, in der zmeiten allen Franken, bisweilen ſogar Muſelmännern Zufluch 
gewähren, in der Ietten haben fie in Criminalſachen ihrer Nationalen gegen Natienalt 
die VBorunterfuhung und fenden Acten und Verbrecher in die Heimath, in Griminalladen 
ihrer Nationalen wider Einheimifche Präfenz bei der Unterfuchung und Urtbeifefällung, bei 
geringen Bergeben ihrer Nationalen Berhängung von Gefängniß- und Gelditrafen:; 
in Civilſachen der Nationalen ſchiedsrichterliche Entſcheidung mit Appellation an die I 
mathlichen Gerichte, außerdem ſehr ausgedehnte freiwillige Gerichtsbarkeit und Confis 
cation der Waare, welche fälfchlidy unter der Flagge ihres Staates ankömmt. Tie br: 
züglichen Berträge mit der Pforte beginnen fir Frankreich in der erſten Hälfte, Mt 
England mit der zweiten des 16. Jahrhunderts, für die Niederlande im 17., für Leiter: 
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rad, Dänemark, Preußen, Rußland, Spanien im 18., fir die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika im 19. Jahrhundert; mit den Raubftaaten für Frankreich und die Nie- 
berlande im 17., fir England, Oefterreih, Spanien, Schweden und die Ber. St., im 18. 
Jahrh.; mit Perfien für Frankreich im 18. Jahrh., Rußland und England im 19. 
Jahrh. mit China und Japan fir alle Eontrahenten erft in diefem Jahrhundert. Die 
Verträge |. bei Mart. et d. Cussy I. s. v. Consul (ind. explicat.) und G. F. d. 
Martens Rec. m. Fortſetzungg Miruss J. 8. 396. und IT. Beil. Nr. 62. — Bon dort 
mot nambaft gemachten Verträgen nennen wir aus neuerer Zeit als ſolche, welche Die Con— 
ſulatsverhältniſſe betreffen: Srantreich mit Honduras vom 22. Febr. 1856 a. 19 ff., 
mit Neu:Öranada vom 27. Yan. 1857 a. 23. und 24, mit San Salvador vom 2. 
Januar 1858 a. 23 ff, mit Japan vom 9. October 1858 a. 5 fff, mit Nicaragua 
vom 11. April 1859 a. 19 ff; Großbritannien mit Japan vom 26. Auguft 1858 
a. V. fl, mit Nicaragua vom 11. Februar 1860 a. XIX ff.; Rufland mit China 
vom 13. Juni 1858 a. 5. und 7.; Breußen (Zollverein) mit Merico vom 10. Juli 
1855 a. 14 ff, mit Perfien vom 25. Juni 1857 a. 5 ff., mit der Argentiniſchen Con- 
föderation vom 19. September 1857 a. 11 ff. — In den vorftehend verzeichneten Ver— 
trägen begnügt man ficy in der Regel, ın Bezug auf Borrechte, im Allgemeinen die ber 
begünftigften Nationen zuzugeftehen, im Uebrigen find hernorgehoben meiſt nur die auf 
die Selbſtgerichtsbarkeit bezüglichen Beitunmungen, im Ganzen enthalten fie mindere Rechte 
ald die Verträge mit der Pforte und den Raubftaaten. J 

3) Das nicht feindliche Truppencorps im fremden Staate wird nach 
geſchehener Meldung und Gewährung exterritorial ( Marquardſen). Iſt der Durch— 
zug vertragsmäßig begründet, ſo bedarf es keiner Gewährung, wohl aber einer Meldung; 
daß die E. ſich vorzugsweiſe auf den vertragsmäßigen Durchzug bezieht, wie v. Kal- 
tenborn meint, iſt nicht zuzugeben, da der nicht vertragsmäßige durch Meldung und Gewäh— 
rung vereinbart werben kann. Das Heer im Feindeslande ift nicht erterritortal, wie Op— 
penheim ©. 160 meint, es wird nad) Kriegsrecht beurtheil. Die Bedeutung der E. 
des Heeres ft, daß alle Rechte der Gewalt feines Staates, deſſen unablöslicher Be— 
tandtheil das Heer ift, über daſſelbe gewahrt bleiben, insbefondere der Dberbefehl und 
die Gerichtsbarkeit. 

4) Das Schiff ım fremden Waffergebiet. Das Kriegsichiff ift mie das 
Zruppencorp8 exterritorial, hinzu kommt Freiheit von Schiffsabgaben, feine Meldung ift der 
Seegruß (Heffter 8. 79), den polizeilichen Hafenordnungen muß es fi) unterwerfen. 
Gleich im Rechte ftehen die zur Vefürberung von Souveränen und Gefandten ausichließ- 
lich benutzten Schiffe (Heffter 1. ce. Marguardfen), Handelsichiffe nicht, wenn 
ihnen auch auf offener Eee, die in Niemandes Gewalt ift, eine freiwillige Gerichtsbarkeit 
in dringenden Fällen zugeftanden wird, abgefehen von der Schiffspisciplin.. Daß jedes 
Schiff als Theil Des Staatsgebiet (Oppenheim ©. 160) ober als wandelnde Per— 
tinenz befielben betrachtet wird, ift eine Fiction zu Gunften der Schiffe, begründet aber 
fein Recht. Wider ihren Willen anlandende Handelsſchiffe find exterritorial, inſoweit fie 
eine wirflihe Noth dazu zwang. Heffter ift im Allgemeinen dafür, v. Kaltenborn, 
mt Berufung auf die Praxis, dagegen. Beide geftehen auch vorüberfahrenden Handels- 
ſchiffen die €. zu. 

Yit.: Bynkershoek, De foro legatorum, Lugd. Batav. 1730. Miruss, Europ. 
Sefandtfchaftsrekt, 1847. Berner, Wirkungstreis des Str.Gef., 1°53, S. 206 fl. Bar, 
Tas internationale Briv.- und Str.R.: „das Recht der Erterritorialen”. Marquard- 
ſen, s. v. Erterrit. in Rottecks Staatsler. und v. Kaltenborn in Bluntſchli's Staate- 
werterbug. Oppenheim, Hanbb. der Confulate aller Länder, 1554, XIV. u. XV. Cap. 
Joch mus, Handb. für Confuln, 1852, ©. 111 ff. Bulmerincg. 



396 Faber — Fabrifgefeggebung. 

F. 
Faber, Antonius (Favre), geb. 1557 zu Bourg en Breſſe, wurde 1579 

Doctor in Turin, Advocat in Chambery, fpäter Präſident des Senats daſelbſt un 
Gouverneur von Cavonen; er farb 1624. 

Schriften: Jurisprudentiae Papinianae seientia. — Rationalia in Pandectas, Lugd. 
1659: Gener. 1604. — De erroribus pragmaticorum et interpretum juris, Lugd. 1595. - 
Codex Fgbrianus, Lugd. 1610: Genev. 1673. — Conjeeturarum juris eivilis libri XX, 
Lugd. Bat. 1691. — Opera omnia, Lugd. 1653 —81. 

it: Allard, Hist. de la justice criminelle, Gand 1869, p. 482— 487. 
Teihmann. 

Faber, Johannes, geb. in Angouleme, Tehrte zu Montpellier und ftarb 1340. 
Schriften: Breviarium in Codicem 1480, Par. 1545; Lugd. 1594. — Comm. in In- 

stitutiones 1488, Lugd. 1593. 
Lit: Savigny, VI. 40 — 45. Teichmann 

Faber, Petrus (Pierre Dufaur), geb. 1540 zu Sanjoro bei Toulonf, 
wo er Parlamentöpräfident wurde, berühmt als griehifcher Alterthumsforſcher, ſtarb 1600. 

Schriften: Comm. de magistratibus romanis, — De regulis ge antiqui. — De 
zegulis juris. - Semestria. — Agonosticon s. de re athletica, Lugd. 1592, 1395. — 
‚Spieilegiorum libri III. — Opus tessalatum in Gronovii thesaurus vol. VIIE. 

Lit. Biogr. v. Orlandinns, Dillend. 1647. — Erf und Gruber. 
ZTeihmann. 

Fabrikgeſetzgebung. In doppelter Weife find die Staatögemalten der mil: 
europaãiſchen Länder genöthigt gemefen, zum Schug der Fabritarbeiter in das zmilden 
dieſem und dem Fabrifinhaber beftehende Verhältniß der Dienfhniethe, und demgemäß in 
den Fabrifbetrieb einzugreifen, indem einerſeits die Wrbeitögeit, insbeſondere hinſichilid 
jugendlicher Arbeiter, andererfeitd die Art und Weife der Lohnzahlung feften geſehlichn 
Beſtimmungen unterworfen wurde. 

Das Bedurfniß zu derartigen Maßregeln machte fi mit der Umgeftaltung der az 
werbenden Arbeit durch das Maſchinenweſen am früheften in England geltend, fand jers 
feine Befriedigung durd eine mit dem Anfange dieſes Jahrhunderts beginnende, jet da 
Reformbill energifher auftretende ſtückweiſe Gefepgebung zum Theil erit dann, als tie 
aus dem fog. voluntary system bervorgehenden Notbftinde, namentlich die fürperlidk 
Berwahrlofung der arbeitenden Klaſſen, einen bedenklichen Grad erreicht hatten. Die franz, 
Gſgb. beruht noch Heute im Weſentlichen auf dem Gef. v. 22. März 1841, welches fit 
die Zeit, in der es erlaffen murde, zureihend war, heutzutage jedod dem Bedürfniſſe mitt 
mehr genügt. Im Preußen begann die ftaatliche Fürforge mit dem Regulario vom 
9. März 1839 über die Beihäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fabriken; wor zurid: 
‚gelegten neunten Lebensjahre darf Niemand zu einer regelmäßigen Beſchäftigung angenem: 
men werden, Bis zum zurücgelegten fechszehnten Lebensjahre nur Diejenigen, melde einen 
genügenden Schulunterrit oder ausreichende Kenntniffe nachweiſen, außerdem nicht über 
schn Stumden und nicht Nachts. Wie um jene Zeit I. ©. Hoffmann ſich äußere: 
Der Misbraud), welder mit der Verwendung von Kindern zu Yabrifarbeiten getrchn 
wird, ift auch in ſtaatswirthſchaftlicher Hinficht eine der heillofeften und gemeinfchäpliciten 
Verſchwendungen“ (Lehre von den Steuern 1840, S. 140); fo hatte aud der Stau 
feit 1827 auf eignen Antrag des damaligen Finanzminiſters von Mot die perfünidt 
Steuerpflichtigfeit bis zum ſechözehnten Lebensjahre Hinaufgerüdt. Die Algen. Gewerbe Ordn 
v. 17. Januar 1845 enthielt über die Verhäliniſſe der Fabrikarbelter feine beſondeten 
Beftimmungen, jedod) die Vorſchrift, daß die für Gefellen, Gehülfen und Lehrlinge gegeben 
Norm auch auf Fabritarbeiter Ammendung finden follte (8. 145). Die ſog. GerverbeNovelt 
v. 9. Febr. 1849 übertrug einerfeits die Feftfegung der täglichen Arbeitszeit für die dr 
zelnen dabricationszweige nach Anhörung der Betheiligten auf die damals eridtein 

BB. 
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Gewerberãthe — eine Beftimmung, melde, wie das Inftitut der Gewerberät! 
keine tiefgreifenden Folgen gehabt hat — anbererfeits verpflichtete ſie die 
ihre Arbeiter regelmäßig in baarem Gelde zu befriedigen, und dehnte fomit 
Vürforge (Berbot des ſog. Truck-Syſtems) weſentlich aus. Bon maßgebend 
wurde ſodann dad Gef. v. 16. Mai 1853 über die Beſchäftigung jugendli 
in den Fabriken betr. einige Wbänderungen des Regulativs v. 9. März 18 
laſſung jugendlicher Arbeiter follte nicht mehr wie bisher mit dem vollent 
fondern v. 1. Juli 1855 am (bis dahin Uebergangsfriſten) erft mit ben 
zwölften Lebensjahre ftattfinden, jugendliche Arbeiter bis zum vollendeten 
Lebensjahre täglich nur ſechs Stunden, bis zum vollendeten ſechszehnten Leber 
nur 10 Stunden beſchäftigt werden, worbehaltlid, der beftehenden Schuleinri 
Ausführung diefer Beſtimmungen aber, wo ſich dazu ein Bedürfniß ergibt ! 
Infpectoren als Organe der Staatsbehörde beauflichtigt werben, denen, ſowei 
Ausführung der Vorſchriften dieſes Geſetzes und des Regulativs vom 9. 
handeli, alle amtlichen Befugniffe der Ortöpoligeibehörbe zuftehn, und denen int 
Befiger gewerblicher Anftalten die auf Grund diefes Geſetes auszuführen 
Kevifionen, namentlich aud zur Nachtzeit, geftatten müſſen. Es hat ſich 
Folge gezeigt, daß ein Bedürfniß für die Anftellung von Fabrit-Infpectorer 
mäßig im ganzen Lande vorhanden ift, indem es Gegenden gibt, wo wegen di 
beit der Fabrication oder aus Gewohnheit eine Beihäftigung jugendlicher 
mit oder nur in geringem Umfange ftattfinvet. Es würde aber andererſeil 
neuerdings bei der WBerathung der neuen Gewerbe-Orbnung im Reichstag: 
Pröfienten des Yundeöfanzleramts erflärt worden ift, das Geſetz von 185 
Diftricten unausgeführt geblieben fein, menn man nicht dazu übergegangen 
Fabrit-Infpectoren anzuftellen, welche ihrer ganzen Stellung nad) nicht die T 
nehmen haben, welche die Ortöpolizeibehörde hinſichtlich der Stimmung unter 
und Arbeitern leicht zu nehmen geneigt if. So find in Preußen für die drei 
Bezirke Aachen, Düfleldorf und Arnsberg Fabrit-Inſpectoren angeftellt worde 
in Arnsberg ift nad ihrer Erledigung vor eigen Jahren nicht wieder b 
die Stellen in Düffelvorf und Aachen beftchen aber fort. Die Nothwendigte 
richtung ift neuerdings ganz beſonders von Wolowski betont worden: 
eest, !’Anzleterre Va bien compris, lenerf veritable d’une \egislation 
cette matidre; elle peut scule assurer l’application exacte des ] 
obligatoires et la soumettre au niveau indispensable d’une complete 
que les bons ne souffrent point des abus et des contraventions, dev 
ne reculent pas les mauvais“ (5. 41), Den beften Beweis für bie N 
bietet die Eriſtenz des Inſtituts in England, mit deſſen Traditionen und | 
daſſelbe in einem flagranten Widerſpruch fteht; es gibt dort gegenmärtig zwei I 
faetories und zwanzig Subinspectors für den ambulanten Dienft und die perio! 
ecſtattung, ſie üben im Allgemeinen die polizeilichen Vefugniffe der Frieden 
dem Rechte des Eintritts in die Locale und mit einer Strafgemwalt hinſichtlich 
bußen des Geſetzes bis zu zwanzig Pfund. 

Die Gewerbe-Ordn. für den Nd. Bund vom 21. Juni 1968 
befondern Abfchnitt „Verhäliniß der Fabritarbeiter“ 88. 127—139; derſelbe 
lediglich eine Reproduction der in Preußen fchon geltend gemefenen Normen, 
derjenigen von 1839 und 1853 über jugendliche Arbeiter (58. 128—133) u 
von 1849 über das Trud-Spftem (88. 134—139). Alle weitergehen 
wurden abgelehnt, namentlich der Antrag das gänzliche Verbot der Arbeit 
14 Jahre zu erhöhen, die zehn Stunden zmwifhen dem vierzehnten und ſechzel 
jahre auf acht Stunden herabzufegen, ſodann ein Antrag zu Gunſten der $ 
und zum Schutz gegen Unzucht, endlich ein Antrag, auch für Erwachſene di 
zu firiren, was in England durch die ten hours bill, in Frankreich durch d 
9. Septbr. 1848 auf zwölf Stunden geſchehen ift. Auch ift das Inſtitut 
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Infpectoren nicht als organiſche Einrichtung in den Nd. Bund aufgenommen; 
der 8. 132 hat jedoch auf das Inſtitut infoweıt Rückſicht genommen, als er beftimmt, 
daß wo ſolche Beamte angeſtellt werden, ihnen die Befugnifie der Ortspolizeibehörde, insbe— 
fondere das Recht zur jederzeitigen, auch nächtlichen Reviſion, fofern die Anftalten im 
Betriebe find, zuftehn. 

Lit: Schäffle, Fabritweſen in Bluntſchli's Staatsmörterbud, Bb. III. S. 476 f. 
Koller, Die Gem.Ordn. für den No. Bund, aus den Materialien ausführlich erläutert, Berl. 
1869, ©. 154 fi. d. After, Die allgem. Gew.Orbn. vom 17. Jan. 1845, Berl. 1865. S.9:1, 
175 f. Duepetiaux, De la condition des jeunes ouvriers, Bruxelles 1543. Juler 
Simen, L’ouvriöre, Paris 1861; L’ouvrier de huit ans in ber Revue de deux mondes, 
December 1564. Block, Dietionnaire de l’administration frangaise (1562), Art.: Louage 
d’ouvrage, p. 1071 f. Wolowski, Le travail des enfauts daus les manufactures, Parıs 
1363. Gneift, Geſch. und heutige Geſtalt der engl. Communalverfaffung, 2. Aufl. 1863, ®b.1. 
©. 656 fi. Gneift, Das engl. Verwaltungsrecht, 2. Aufl. 1867, Bd. II. ©. mul. I.R 
Ludlhow und Lloyd Ionc®, Die arbeitenden Claffen Englands; aus dem Engl. von Julius 
dv. Holgendorff, Berl. 1868, def. ©. 21 ff, 78 ff. Nadhweifungen über Die neuere engl. Gigk 
aud in der singen sr Jahrg. 1864, ©. 734; Jahrg. 1865 ©. 261 ff, im&befondere aber 
Macdonald, I ybook of the law relative to masters, workmen, servants 
apprentices. London 1563, Ernf Meier. 

Fabrik. und Wanrenzeichen (Fälſchung von). Die fälſchliche Bezeichnung 
von Waaren oder deren Verpadung mit den Namen oder der Firma eine Fabrifanten, 
Vroducenten oder Kaufmanns, ſowie das wiſſentliche Verbringen derart bezeichneter 
Waaren in den Verkehr wird gegenwärtig faft überall unter befondere Strafbeftimmungen 

— Firmen Laudesfremder wird dieſer Schuß indeß meift nur unter der 
iner durch Geſetze oder veröffentlichte Staatsverträge verbürgten Gegen 

Unbedingt nur in Thüringen, Braunſchweig, Reuß ä. L. — Eine nur 
befonderer Aufmerkſamkeit wahmehnbare Abänderung des Namens oder 
ßt die Strafe nicht aus. 

Preußen und der Nd. Entw. beidränfen die fraglihe Schugbeftimmung auf die 
angegebenen Waarenzeichen mit Rüdficht auf die Beläftigungen des Vertehrs, die aus ibrr 
Ausdehnung hervorgehen können, und die techniſchen Schioierigkeiten, Die dabei zu bewäl 
tigen find. Anders Franfreih, Oeſterreich, Baiern, Sachſen, Baden, Belgien und En: 
land, welche jedoch weder hinſichtlich des Umfangs, in den fonftige Handelszeichen zu be— 
ruckſichtigen feien, noch hinſichtlich der Bedingungen diefer Berüdfihtigung übereinftimmneu. 
— Frankreich, Defterreih und Baiern fordern die Hinterlegung des Zeichens, auf melde 
ein ausſchließendes Recht in Anfprud genommen werden will, beim Handelsgerichte der 
Handelöfammer, der Polizeibehörde). 

Das entjcheidende Motiv für diefe Strafbeftunmungen Tiegt in dem Intereſſe ve 
Fabrilanten, die Bedeutung feiner Firma x. nicht durch Dritte ausgebeutet und bir. 
untergraben zu fehen. Dem entfpricht es u. A, wenn die Beftrafung von dem Antrag 
defjelben abhängig gemacht wird (Baiern, Sachſen, Baden, Oeſterreich; anders Preußet 
und der Pd. Entw.). Daneben macht ſich das Intereſſe der Käufer geltend: Waaren 
von derjenigen Fabrik zu erhalten, auf melde jie ihr Vertrauen fegen; fjemit 
das allgemeine Interefie an der deſtigung von Treu und Glauben im Bertchre. — Tiek 
Intereſſen veranlaffen die Gefeggebung, die fraglichen Kennzeichen des Urfprungs dea 
Waaren mit einem gewiffen Gredite iu Bezug auf ihre wahrbeitgemäße Anwendung 
auszuſtatten und denfelben mit ftrafrechtlihen Garantien zu umgeben. Sie bringe dami 
diejenigen Gejichtspunfte zur Geltung, melde in dem Art. Fälſchung, als die für vie 
Behandlung der Fälfhungsverbregen maßgebenden entwidelt worden find. — Von der 
Beſtrafung unabhängig ift die Betretung des Civilwegs ſowohl ſeitens des benachtheiligen 
Fabritanten wie ſeitens des getäuſchten Käufers. — Eigenthümliche Anſichten und Ber: 
ſchläge bei Krug 

Lit.: ©. Krug, Ueber den der Fabrik⸗ und Waarengeic nebft den einſchlagenden 
Sehen, Dar 0 2 ul) © B 

jaiern, Berordn. vom 21. 2er. 
ivtemberg, Gef. vom 12. Febr. 1862; Baden 444; Thllringen 258; Deftereih, Od. 
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vom °. Dec. 1858. A. 28 bes Handelsvertro 
Englanb vom 30. Mai 1965; Belgien 191; 
7. Aug. 1862. 

Fabrotus, Carolus Hannib 
Parlamente der Provence, Profeſſor in Au 

& gab heraus: Theophili Institutio 
jacii_ opera, Par. 1658; und [hrieb: Com 
Tus jur. rom. 

dit: Jöcher. — Erfh und Gruber. 

Fagnanus, Brosper, lebte zu! 
greg. cone. Trid. und war zuletzt Prof. 

Er frieb: Comm. in Deeretales, R 
Yie: Erf und Gruber. 
Fahneneid. Diejer Eid ift feine 

welche ein Treuverhältniß begründet wird, 
geich E8 enthält derſelbe das eidliche Be 
Der Bruch dieſes Eides — alfo die Nichterf 
der Bruch eines anderen promiſſoriſchen E 
eides, ſondern die Strafe desjenigen Verbre 
ſich, durch deſſen Begehung die militäriſche 
in das ftehende Heer eintretenden Soldate 
auch, auf diejenige Zeit der Vilitärpfücht, 
reſerve, Landwehr) bei den Fahnen nicht | 
3. dem Landesherrn zu leiften ift, wi 
Bundes bewirkt. Hier wird U. 64 befti 
Bundesfeldherrn ernannt werden (der Höchi 
welche Truppen mehr als eines Contingente 
auch den F. zu leiſten haben. Deögleid 
der Verfaffung fir den Nd. Bund beftinm 
fehlen des Bundesfeldherrn unbedingte Fol 
den F. aufzunehmen ſei. Das Gleiche iſt 
Staaten Militärconventionen gefchloffen E 
den König von Preußen wird von denje 
conventionen in den Verband der preußiſch 
lihtung durch die Einſchaltung einer ent| 
Mi —E mit dem Großherz. Heſſen 
juriſtiſchen Natur nach der F. dem Beamt 
Beziehung ein ſehr weſentlicher Unterſchied 
balten. Zunãchſt enthält der Beamteneid 
kei dem F. nicht der Fall iſt. Mur einzel 
auf Die Verfafſung (Oldenburg A. 229, 
faffung (U. 108) unterfagt die Vereidigu 
auf die Verfaſſung leiften nur der Oberb 
perſonen, welche, wie beiſpielsweiſe der Krie 
der beiden Kammern ſind. Diejenigen M 
eidigt haben, ſind deshalb von den Beſt 
Ableiftung des F. ift feine Bedingung, 
Terjenige, welcher zur Leiſtung feiner Di 
verweigern mollte, würde nichtsdeſtowenig 
haupt unter den Militärgefegen ftehen. 

Gigb.: Berfg. des Nd. Bundes X. 64, 

Führgerechtigkeit. Die Befugni 
wãſſer anzulegen, zu benugen und zu unte 
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theils nach Geſichtspunkten des öffentlichen Rechts, theils nach den Grundſätzen des Privat: 
rechts zu behandeln find. Nein privatredhtlich zu beurtheilen ift die Anlage und der 
Gebrauch der Fähren nur dann, wenn es fid um Privatflüffe oder Privatgewäher handelt 
und der Transport nicht gewerbömäfig betrieben wird. Iſt letzteres der Tall, fo haben 
bie Berwaltungsbehörden, die Befugniß den Betrieb zu conceffioniren und zu überwachen, 
die Tarife feftzufegen u. |. m. Die Bundes Gem.-O:dn. v. 21. Yumi 1869 zählt das 
Fahrweſen zu den der Landeögefeggebung überlaffenen Materien. Die Beftimmungen in 
den einzelnen deutſchen Ländern ſich auch mannigfach verſchieden. Hier und da eijcheim 
die F. als ein Realreht gewiſſer an das Ufer eines Flußes ftopender Grundſtücke. Unke 
dingt müffen indefien alle auf öffentlichen Flüſſen vermenveten Fähren, ſchon wegen 
dieſer befonderen Rechtsqualität des Stromlaufs der Staatsaufjicht unterliegen. Tus 
Aug Pr. ER. (IL, 15. $. 50) beftimmt, daß Fähren und Prahme zum eigenen Ge 
brauche jeder Unmohner eines öffentlichen Fluſſes Halten dürfe, die gewerbömäßige Hal- 
tung aber zu ben Regalien des Staates zähle. Cine Entſcheidung vom 22. Cepikr. 
1860 ſchließi den Rechtöweg aus, wenn über die Benugung eines öffentlichen Canals poli: 
zeiliche Anordnungen ergangen find und biefelben von Inhabern der $. angefochten werden 

Im Frankreich war die F. urfprünglich Ausflug des Grundeigentfums an ben Ufem 
(ordonnances des esux et foröts de 1669. &. 41.) Das ef. vom 25. Aug. 1792 
ab den Betrieb des Fährgewerbes vollftändig frei; den hierans ermachfenen allgemeinen 
ißbräuchen fegt das Gel. von 6. Juni VII ein Ende. Alle an öffentlichen (. & 

ſchiffbaren) Gemäflern belsgene Fähr-Anftalten wurden zu Stantseigenthum erllärt, du 
Privateigenthümer durch Erpropriation befeitigt. Die Verwaltung hat aber in Frankrid 
fpäter angenommen, daß jede der öffentlichen Benutung bargebotene Fähre Staatsanftalt 
fei und in dieſer Hinficht den Begriff eines öffentlichen Gewaͤſſers auf ale diejenigen aus 
gebehnt, welche durch Fähren pafjirt werden fönnen. Der C. N. (a. 531) rechnet die 
Führen zu den bemegliden Saden (Wegen des Rheins find in Ergänzung des fra. 
R. zu vergl. die preuß. Gef. vom 4. Juli 1840 und die Cabinetsordre vom 27. Dez. 1846) 

Lit.: Bülomn. Hagemann, Erörterungen, Bb. 62. 9.83. — Dariel, Cours d’esu, 
U, 553. — Macarel et Boulatinier, De la fortune pnblique, I. p. 339. - Du- 
four, Droit administratif applique, I. 410. v. Holgendorff. 

Falcidiſche Quart. Den Abſchluß einer im Intereſſe der Erbichaftantretung 
die Legivfreiheit der Teftatoren beſchränkend Gefeggebungen bildet im Röm. R. die Lex 
Faleidia, melde bei Gelegenheit einer auf teftamentarifche Erbſchaften gelegten Steuer 
zunächft alle bisherigen Beſchränkungen der Legirfreiheit aufhob, fodann aber hinzufügte, 
daß dem Erben mindeftens ein Biertheil der Erbſchaft bzw. feines Erbtheils müſſe übrig 
gelafjen m. a. W. unbeſchwert durch Legate Hinterlaffen werden. Dies Recht der quarta 
legis Faleidiee, das damals nur Legate und Teftamentserben im Auge hatte und der 
übermäßigen Betrag der Legate für ipso jure nichtig, einem Abzuge pro rata bis sm 
Belauf der Duart ausgefegt erflärte, war aber zugleich juris publici d. h. zunädit in 
fiscaliſchem Intereffe feiner Dispofition, fomit Teinem Verbotsrecht des Teftator unter: 
worfen. Es nurde im Lauf der Zeit theils durch Gefege, theils durch Interpretatien 
ausgedehnt einerſeits auf Inteftaterben, andrerſeits auf Fiveicommiffe und mortis caus 
eapiones jeglider Art. Nunmehr fand das Abzugsrecht zu: jedem directen Eucxfor 
des Erblaſſers (auch dem Transmifiiongerben, Subitituten, an Stelle des Erben dem 
Erbſchaftskäufer, unter Umftänden fogar dem Univerfalfideicommiffar), und zwar von 
mehreren folden einem jeden felbftindig für feinen Exbtheil; wobei ſich aber von ſelbſ 
verftand, daß fein Pflihtiheilsberechtigter neben feinem Pflichttheil auch mod; die welt 
Quart beanfprucken durfte, ein Grundfag, welchen umzuftoßen auch das Can. R 
ſewerlich beabſichtigt hat. Gelangen durch Anwachſung mehrere Portionen an einzt 
Erben, fo werben diefelben als gefonderte behandelt ; nur daß den Vermächtnißnehmern x. 
der etwa überlafteten urfprünglichen Portion der Ueberſchuß aus der anwachſenden zugute 
tommt. Der Betrag der Quart ergibt fi aus dem Beftande der Exhfebaft zur Tor 
zeit des Erblaſſers nach Abzug aller Nachlaßſchulden, verglichen mit dem Xetrage ſammi- 
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licher letztwilligen Zuwendungen, ſoweit dieſe den Erbtheil mindern; allein unter Einrech⸗ 
nung alles deſſen, was der Berechtigte als Erbe bzw. directer Succeſſor aus der Erb⸗ 
ſchaft empfängt oder mit dieſer Beſtimmung bei Lebzeiten vom Erblaſſer empfangen hat. 
Zur Geltendmachung feines Abzugsrechts hat der Berechtigte zunächſt das Retentionsrecht, 
daneben aber andere dem concreten Bedürfniß angepaßte Einreden und Klagen. Aus— 
nahmsweiſe fällt der Quartabzug fort: a) ganz beim Solbatenteftament, b) nur gegen- 
über einzelnen Vermächtniſſen in manchen Fällen, und zwar bald zum Nachtheil des 
Erben elbft, Bald zum Nachtheil der übrigen Vermächtnißnehmer. Dur Aufhebung der 
Erbſchafiſteuer war ſchon vor Juſtinian der urfprüngliche Anlaß des Falc. R. befeitigt ; 
Juſtinian felbft fah demnach feinen Grund mehr, letzteres juris publiei fein zu lafſen 
und geftattete dem Erblaffer, den Ouartabzug überhaupt zu verbieten. War fomit dem 
Quartrechte der Lebensnero entzogen, war der Notherbe durch das Pflichttheilsrecht hin- 
reichend gefichert und fortan fein Grund, andermweite Erben auf Koften der Vermächtniß— 
nehmer zu begünftigen, zumal da jedem Erben freiftend durch Benutzung der Imventar- 
wohlthat auch den Erbichaftsgläubigern gegenüber feine Haftung auf den Nachlaßbeftand 
zu beichränfen, fo erichten jenes Rechtsinftitut nicht mehr lebensfähig, für die Reception 
wenig geeignet. Nichtsdeftoweniger erfolgte diefelbe im gem. R.; doch find die Tage des 
Quartabzuges bereits gezählt. Das Preuß. L.R. und das Sächſ. G.B. haben mit 
gutem Grunde das Inftitut alganz abgelehnt; nur Erbihaftsgläubigern gegenüber müffen 
die Bermächtniffe verhältnigmäßige Kürzung erleiden. Daſſelbe verftand ſich ganz von 
ſelbſt im franz. R., indem ber C. eiv. alle teſtamentariſchen Zuwendungen ſchlechthin als 
legs behandelt, den Gegenjat des eingeſetzten Erben. und des Vermächtnißnehmers alſo 
beieitigt Hatte. 

Lit. u. Quellen: Voorda, Comment. ad leg. Falc. 1730. Arndts im Nedtsler. 
VL 8. 311 ff. Dering, Röm. Erbr., ©. 746 fi. Tewes, Syſt. des Erbr., II. ©. 305 ff. — 
l.2, 22. D. 35, 3. C. 6, 50. Nov. 1. cc. 1. 2. cc. 16 u. 18. X. 3, 26. — Preuß. 9. 
L.R. 1. 12. SS. 333 fi. Sächſ. G. B. 88. 2388 fi. 2437 ff. 2443. C. civ. a. Ns use 

e. 
Kal, Niels Nicolaus, geb. 1784 in Emmerlef bei Tondern, wurde 1814 

Prof. der Rechte in Kiel und 1835 Mitglied der Schleswigſchen Ständeverfammlung, deren 
Vröfivent im I. 1838; war 1848 Mitglied der conftituirenden Verſammlung der Herzog⸗ 
thümer, trat von der Oppoſition zurüd und ftarb 1850. 

Schriften: Juriſtiſche Encyclopädie, Kiel 1821, 4. Ausg. Leipz. 1839: 5. Ausg. von 
Ihering, Leipz. 1851. — Ueber die ſtaatsrechtliche Verbindung bes Herzogth. Schleswig und 
Holftein, Kiel 1816. — Das Herzogtb. Schleswig in feinem gegenwärt. Verhältniß zu Däne- 
mart, Kiel 1816. — Das jütifhe Low, Altona 1819. — Handb. des Schlesm.-Holftein. Priv.R., 
Altona 1825 — 48. — Sammlung zur näheren Kunde des Baterlandes, Tontern 1819 — 26. 
Heimreihs, Nordfrief. Chronit, Tond. 1819. — Samml. von Abbandl. 3. Erläuterung bes 
vaterländ. Rechts, Tond. 1819 — 26. 

Lit.: S. Pierer. — Zur Erinnerung an Nic. Fald, Kiel 1851. 
—Teichmann. 

Fälſchung: Verlegung der publica fides, d. i., des Credits gewiſſer Be— 
gaubigungsformen oder Beglaubigungszeichen für rechtlich bedeutſame Thatſachen. Diefe 
Formen haben zum Theile die Beſtimmung, zum Beweiſe betreffender Thatſachen im 
Civil⸗ oder Strafproceß zu dienen, zum Theil nur die, im Verkehre Glauben zu wirken 
in Bezug auf deren Exiſtenz. Die Verlegung ihres Credits dharakterifirt indeß von den 
in alten und neuen Gefegen aufgeführten „F.“ nur die wichtigeren, welche zugleich con= 
ftant und allgemein mit dieſem Ausdruck bezeichnet werden. Dabin dehören die %., 
welche jich auf üffentliche oder private Urkunden, auf öffentlihe Zeugniffe, auf Münzen, 
Papiergeld, öffentliche Erebitpapiere, auf Stempelmarken, Briefmarken, Punzen und fon= 
ge öffentliche Werth: und Aechtheitözeichen, auf öffentliche Siegel, Maß und Gewicht, auf: 
unter öffentlicher Autorität gefetste Grenzzeichen beziehen u. |. w. Aber auch bei andern, von 
ten Geſetzen unter anderem Namen und häufig in anderem Zulammenhange behandelten. 
Telicten tritt die Verlegung der publica fides als das darakteriftiihe Moment hervor. 
So indbefondere beim Verbrechen des Meineids. Umgekehrt werden manche Delicte unter 

» Heltzendorff, Rectäleriton 1. 26 
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theils nach Geſichtspunkten des öffentlichen Rechts, theils nach den Grundſätzen 

rechts zu behandeln find. Nein privatrechtlich zu beurtheilen iſt die A 
Gebrauch der Fähren nur dann, wenn es fih um Privatflüffe oder Privatge 
und der Transport nicht gewerbsmäfsig betrieben wird. Iſt letzteres der 
bie Verwaltungsbehörden, die Befugniß den Betrieb zu conceffioniren nt : 
die Tarife feftzufegen u. |. w. Die Bundes Gew.-Ordn. v. 21. Yun 1 
Fährweſen zu den der Landesgefeggebung überlaffenen Materien. Tie I 
den einzelnen deutſchen Ländern fih auch mannigfach verfchieden. Hier 
die F. als ein Realreht gewiſſer an das Ufer eines Flußes ftogender G 
dingt müſſen indeffen alle auf öffentlichen Flüſſen verwendeten Wal: 
dieſer bejonderen Rechtsqualität des Stromlaufd der Staatsaufich: 
Allg. Pr. ER. (IL, 15. 8. 50) beftunmt, daß Fähren und Prahm 

“brauche jeder Anwohner eines öffentlichen Fluſſes halten dürfe, Die 
tung aber zu den Regalien des Staates zähle ine Entſcheidn. 
1860 fchließt den Rechtsweg aus, wenn über die Benugung eines ür 
zeilihe Anordnungen ergangen find und biefelben von Inhabern ver . 

In Franfreih war die F. urfprünglicd Ausflug des Grunde‘ 
(ordonnances des eaux et forets de 1669. &. 41.). Das (v 
gab den Betrieb des Fährgewerbes vollftändig frei; den hierar 
Mißbräuchen fegt das Gel. von 6. Yunt VIL ein Ende. 
ſchiffbaren) Gewäſſern belvgene Fähr-Anftalten wurden zu S 
Privateigentbümer durch Erpropriation befeitigt. Die Venen’ 
Ipäter angenommen, daß jede der öffentliben Benugung Da 
jet und in dieſer Hinfiht den Begriff eines öffentlichen Ge— 
gedehnt, welche durch Führen pafjirt werden können. T- 
Fähren zu den beweglidien Sachen (Wegen des Rhein 
R. zu vergl. die preuß. Gef. vom 4. Juli 1840 und die C 

Lit: Bllow u. Hagemann, Erörterungen, Bd. ı. 
II, 553. — Macarel et Boulatinier, De la to: 
four, Droit administratif applique, I. 410, 

Falcidiſch⸗ Dnart. Den Abſchluß eine 
bie Legirfreiheit der Teſtatoren beſchränkend Ci 
Falcidia, welche bei Gelegenheit einer auf t. 
zunächſt alle bisherigen Beſchränkungen der Leg 
daß dem Erben mindeftens ein Biertheil der - 
gelaifen m. a. W. unbejchwert durch Legate 
legis Faleidiae, das damals nur Legat 
übermäßigen Betrag der Yegate für ips- 
Belauf der Quart ausgeſetzt erklärte, 
fiscaliſchem Intereſſe feiner Dispofitt 
worfen. Es wurde im Lauf der 3 
ausgedehnt einerjeits auf Inteftate 
capiones jeglicher Art. Nunme! 
des Erblaffers (auch dem Trar 
Erbſchaftskäufer, unter Unnft: 
mehreren ſolchen einem jedeı: 
verstand, daß Fein “Pflicht‘ 
Duart beanfprudgen din! 
ſchwerlich beabſichtigt & 
Erben, jo werben dieſe 
der etwa überlafteten 
fommt. Der Betro 
zeit bes Ort” 





Falſchung 

ei welchen dieſes Merkmal nicht vorliegt, ſei ed um einer 
‚oben bezeichneten Verbrechensarten, ſei es um der factiſchen 
den letzieren aufzutreten pflegen, willen. Von folder Le: 

‚falsa““ und „quasifalsa‘ des Röm. Strafrechts als 
m läßt. Ihre Aneinanderreihung ift charatteriſtiſch für tie 
und nur aus ihr erflärber. Die gemeinrechtliche Dear 
Gruppe der falsa und quasifalsa den nicht eriſtirenden 
rund zu finden, und es find diefe Bemühungen nicht ebne 
b. geblieben. Dan glaubte jenen höheren Begriff in 
Rechts auf Wahrheit, bzw., in der beabfihtigten ratı 

efunden zu haben. In diefem Sinne genommen un 
Verrug. Died ließ jenem weiteren Begriffe der F. dir 
r rechtswidrigen Täuſchung Anderer durch Veränderung 
derer Feuerbach' s Lehrbuch $. 410 und 415. TDieir 
erbrechens der F. findet ſich gegenwärtig noch im würtm: 
yon Geſetze. Neuerdings hat man dieſe durchaus wenb— 
und die oben angedeutete Auffaſſung, wonach das tie & 

° Beziehung auf jenen öffentlichen Credit, und damit auf 
ehrö: und Rechtslebens gegeben fei, Bat fich eine nabezu 

aus: entweder die ſcheinbare Herftellung einer betrefientn 
einer gegebenen ächten Form, oder den Mißbrauch ent 
und Verfälſchung muß aber, da jie an ſich nur Fer 
ierlegung der publica fides jein können, der rechtst 
truments hinzukommen. Die Gefege huldigen jedoch 
iſſung, wonach die eben bezeichneten Handlungen fan 
brauchs den Thatbejtand erfüllen follen. So insheientn 
d. den Art „Müngverbreden“). Allgemeiner geidib: 
ig. und öfter. Str. Geſ. und im öfterr. Entw. Dgl aub 
utw. 8. 270; Sachſen 311. 
uf fih, nad) der Natur des Verbrechens, als eine unk- 
öffentlichen Credits für die gefälfhte Veglaubigumgsien, 
redits der ächten Form Darftellen. Näheres hierüber in 
Derfelbe muß ferner eine Richtung haben gegen irgea 
zu deren Verlegung eben der fragliche Credit in Anfent 

en Fällen handelt es ſich dabei um Vermögensrechte. Tat 
F. bedroht werden. — Tas Iepterwähnte Erfordernif 
daß Die publica fides eines ſtrafrechtlichen Schutzes überal 
ammenhangs mit der Integrität beftimmter materieller ext 
Zchutz hat fi hiernad) nicht weiter zu erſtrecken als tr 
iegt, d. i. als eine betreffende Fälſchungshandlung zualis 
Freiheit, Ehre oder andere Güter Dritter enthält. Ze 

nd Gewicht nur infofern eine ſtrafrechtliche Bedeutung, als 
Verfehre zur Beeinträchtigung der Vermögensrcchte au 

Ne frrafbare Handlung zeigt daher hier eine zmic 
its als eine Verlegung der publiea fides, andrerfel 
bzw. Betrugsverſuchs/ erfüllende Beeinträchtigung fra 
gleiche Doppelfeitigteit aber findet ſich bei allen Zalfduns 
3 und 268 des Nd. Entw. 
ft rechtswidriger Borfag gefordert, ſowohl in Berrefi da 
ven Sinne als in Betreff des Gebrauchs betreffender dr 
‚nden Angriffs gegen die Rechte Dritter. Eine Auönabi. 
x Meineid. Hinfidrli einiger andern bierberzugiebeit:nt 
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Verbrechensarten ſehen die Geſetze von dem Erforderniß des rechtswidrigen Vorſatzes zwar 
nicht überhaupt aber nach ſeiner Beziehung zu dem rechtswidrigen Gebrauche ab (vgl. 
Preußen, 8. 121, 243, 255; Nd. Entw. 266; Oecſterreich 320 flg.; Oeſterr. Entw. 170). 

In der eben bezeichneten Natur der Fälſchungsverbrechen begründet fih die Möglich— 
feit einer zwiefachen Behandlungsweife der dahin gehörigen Deltete, je nadydem ınan Das 
eine oder das andere ber unterſchiedenen Elemente ihres Thatbeſtandes (Verletzung Der 
publica fides und Verlegung der Vermögens: oder ſonſtigen Nechte Dritter) als in erfter 
Yinie maßgebend für Die Normirung derſelben betrachtet. Je bedeutſamer der Credit eines 
betreffenden Zeichens für die Sicherheit Des Verkehres ift, um fo mehr tritt neben ber 
Verlegung deſſelben der im einzelnen Falle damit verbundene Angriff gegen die Rechte 
eines beſtimmten Dritten feiner jelbjtändigen Bedeutung nad) in Hintergrund, um fo ent- 
ſchiedener iſt es daher gefordert, betreffende Delicte einer felbftändigen und primär auf die 
erftere Verlegung bezogenen Behandlung zu unterziehen. Außerdem können technijche 
Gründe fir die Betretung dieſes Weges ſprechen, wie es hinfichtlich der. F. von Fabrik— 
und Waarenzeichen (ſoweit dabei die Vorausſetzungen der Fälſchungsverbrechen überhaupt 
vorliegen) Der Tall ift. Nach diefem Syſteme kömmt der Umſtand, daß im einzelnen 
Falle Die Handlung in der Richtung gegen Die Vermögensrechte u. |. w. eines beftunmten Dritten 
nur bis zum Verfuche, bzw., daß fie hier bis zur Vollendung vorgeſchritten ift, nur als 
Strafabftufungsgrumd in Icheint e8 Dagegen als angezeigt, den Schwer: 
punkt in die letzterwähnte Kichtung der Handlung zu legen, jo tft die in ihr zugleidy her— 
vortretende Berlegung der publica fides den Auszeihnungsgründen beim Betruge oder 
ſonſt in Frage ftehenden Verbrechens genus einzureihen. 

Tiefe beiden Syſteme finden ſich in den meiſten Strafgefeßbüchern neben einander. 
Dabei ift aber die Grenze zwiſchen dem Geltungsbereiche des einen und des andern in 
ſehr verfchiedener Weiſe gezogen. In Bezug auf die 8. von Geld, öffentlichen Credit: 
papteren und öffentlihen Urkunden, ſowie in Betreff des Meineidg befolgen fie meift das 
erſte Syſtem (anders in Betreff der öffentlichen Urkunden: Oefterreih und Sachſen, in 
Betreff des Meineids Defterreih); in Bezug auf die %. von Maß und Gewicht dagegen 
meiſt das zweite (anders Würtemberg, Baden, Braunfchmein). Im Uebrigen läßt fich 
feine Regel aufftellen. Sachſen behandelt die F. privater wie öffentlicher Urkunden als 
Berrugsqualification, hat jedoch eine fubfidtäre felbftändige Beſtimmung in Betreff der=_ 
ſelben. Oefterreih und Batern feinen die %. privater (erftered auch öffentlicher) Urkunden 
nur als Betrugsqualification. Preußen und der Nd. Entw., Baden, Hefien, Würtemberg, 
Brauuſchweig, ſowie Frankreich und Belgien geben beiden Arten der Urkundenfälſchung Die 
ihnen zufommende jelbftändige Stellung. Mit ihnen werden Fälſchungshandlungen in Be: 
zug auf öffentliche Zeugniſſe, Stempelpapter oder Stempelmarken u. a. zuſammengeſtellt. 
Baden, Braunſchweig und Würtemberg reiben dei ſelbſtändig normirten Fälſchungsarten 
ferner die Grenzfälſchung, Baden und Braunſchweig auch die F. von Zeichen der Waſſer— 
berechtigung, Baden die von Aechtheitszeichen an Gold» und Silberwaaren ein. Faſt 
überall wird ferner dic F. fremder Fabrik- und Waarenzeichen im Sinne einer Berlegung 
der publica fides unter befondere Strafbeftinmungen gezogen. Daß Thüringen auch die 
3. der Waaren felbft den hervorgehobenen Fälſchungsarten anreiht, hängt mit der oben 
geennzeichneten veralteten Auffaſſung derſelben zuſammen. 

Auch ein drittes Syſtem, wonach hier eine Cumulation nach den Grundſätzen über 
Verbrechensconcurrenz eintreten ſoll, iſt aufgeſtellt worden (Würtemberg 219, 3; Defterr. 
Entw. 171; Frankreich 405 i. f). Dabei iſt überſehen, daß bier die Vorausſebungen 
weder der idealen noch der realen Concurrenz gegeben ſind, da der Thatbeſtand der F. 
jene beiden Richtungen der That als weſentliche Beſtandtheile einſchließt. Es wäre ebenſo 
logiſch, beim Raube neben den Strafbeſtimmungen über den Raub zugleich die für den 
Tiebſtahl nach den Grundſätzen über Concurrenz zur Anwendung zu bringen. 

Hinſichtlich der Lit. ſ. die zum Pit „Betrug“ angeführten Schriften. 
Sjgd.: Preußen 8. 243. Abſ. ‚4 5, 73 247—258, 121— 132; Nb. Entw. 145 — 160, 

262— 275; ‚ Defterreich 199, c, d,e, Son, —* risSizi, ‚ Oefterr. Entmw. 159-176, : 274e, f, g, hi; 
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Baiern 169-203, 316 sub 3, 4, 5, 6; Sachſen 221-228, 285 a, 311, 312, 320—329, 3:3; 
Thüringen 252—268; Baden 423—419, 509- 532; Würtemberg 206 — 234, 356 — 61; Heſſen 
204— 243, 385— 390, 395 sub 3, 5, 397 sub I, 3, 398, 399; Braunſchweig 126-144; gran 
reich 132— 165; Belgien 160 — 226. Merkel. 

Tamilienfideicommiß ift ein familienrechtliche® Inftitut des Inhalts, daß ein 
Gut vermöge einer Privatdispofition in der Familie des Stifterd oder eines Dritten al 
unveräußerliche vermögensrechtliche Grundlage ihrer focialen Stellung auf alle Geſchlechts- 
folger überzugehen beſtimmt if. Seine Tendenz gebt ſonach dahin durch Beſchränkung 
der Tispofitionsgewalt des jeweiligen Eigenthümers die vermögensrechtliche Unfterbliätit 
der Familie zu fihern, um damit den Plaß, den fie in der Geſellſchaft einnehmen fell, 
auf die Dauer zu firiren. Der Zweck des Inftitutes, der ja geradezu fernen Inhalt 
ausmacht, die Deittel zur Realtfirung defielben und endlich die Gefchichte des F. berech 
tigen uns felbes als ein Familienrechtsinſtitut aufzufaffen. 

Im älteren deutfchen R. mar das Erbrecht überhaupt ein Familienrecht, melde 
fih in dem MWartrechte des nächften Erben ſchon bei Lebzeiten des Erblaſſers als wirt: 
ſam erwied. Die Bevorzugung des Mannsftanmes im Erbe, das Beiſpruchsrecht des 
nächften Erben, die Grundſätze bezüglich des Handgemals (Vgl. Enc. I, 183) verbürgten 
die Erhaltung des Grundbefige® innerhalb des Geſchlechts und damit die Continuität 
feiner jocialen und zugleich auch politiichen Stellung. Als aber die Abſchwächung und 
Beſchränkung des Beiſpruchsrechts, die ſich anbahnende Gleichberechtigung der Töchter mit 
den Söhnen im Erbrecht und vollends die Keception der fremden Rechte eine Zerjplit 
terung bes Grundbeſitzes herbeizuführen drohten, machte ſich in den Kreifen des Adels 
das Beftreben geltend durch Auskunftsmittel verſchiedener Art Das alte Erbgutsprincip zu 
erhalten. Der hohe Adel Half jih dur autonome Satungen, der niedere war, wo ſic 
nicht das alte Recht der Erb- und Stammgüter erhielt, auf Rechtsgeſchäfte, namentlid 
auf Erbverzichte angemwiefen um den gedachten Zweck zu erreichen. Solche Dispoſitionen 
nm, welche gewifle Güter fir unveräußerlich erflärten und dem Mannsftamme vorbehtelten, 
haben die Juriſten des 16. und 17. Jahrhunderts, welche alles „ſchlechterdings über ten 
römiſchen Rechtöleiften zu Schlagen gewohnt waren” (Kreitmayr, Anmerkungen über te 
Codicem Maximilianeum Bavaricum civilem I, c. 10 1760) an das römifdhe fider- 
commissum, quod familiae relinquitur, angefnüpft, welches bereitS durch die italieniſche 
Praris und Doctrin eine über das Röm. R. hinausgehende Fortbildung erhalten hatte. 
Auch das Tangobardifche Lehnrecht wurde zur Conftruction des neuen Rechtsinftitutes beran- 
gezogen, indem der demfelben eigenthitmliche Begriff einer sucecssio ex pacto et prori- 
dentia majorum als Anknüpfungspunct benügt wurde um den Uebergang bes Gute 
von einem Beſitzer auf den anderen zu erflären. Zuerſt wurde diefe Auffaſſung in aus 
führliher Weife von Knipſchildt verfochten. deſſen Tractatus de fideicommissis 
familiarum nobilium für die juriftifhe Behandlung diefer Materie in ‘Deutihland 
grundlegend wirkte. Eo ergibt ſich denn das %. als ein Erzeugniß der durch Ti 
Doctrin beherrſchten Praxis, welches dem Röm. R. die äußerlichen Formen, dem Deurde 
Rechtsleben Die zu Grund liegende Nechtöfitte, dem Tangobarbiichen Lehnrechte die jur: 
ſtiſche Auffaſſung eines wejentlihen Merkmals verdankt. 

Die Errichtung eines Fideicommiſſes (Fideicommiß-Stiftung) fegt einen ausdrüclich 
erklärten Willensact des Conftituenten voraus, welcher die zweifache Function hat das Cu: 
als unveräußerlich zu erflären, und als Gegenftand fucceffiver Nachfolge der Gelchleht® 
mitglieder zu qualificiren. Zur Stiftung iſt Handlungsfähigfeit und Dispoſitionsbefugniß 
des Stifter8 nothwendig. Pflichttheilsrechte kann er alfo durch die Stiftung nicht be— 
feitigen noch ſchmälern. Die Errihtung eines F. ift kein Standesvorrecht. In der 
Regel kommt fie allerdings in Aoelsfamilien vor, doch ift fie nirgends auf Adelige br 
ſchränkt, wenn fie auch partteularrehtlih mitunter nur zu Gunften abeliger Familien er⸗ 
folgen darf. Sie kann als eine Verfügung auf den Todesfall oder als Diöpelitien 
inter vivos, als einſeitiges Rechtsgeſchäft oder als ein Vertrag ind Werk gelegt werden. 
Die Fideicommißſtiftung verlangt an fi feine beftimmte Form, es genligt die Erfüllung 
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der formellen Erforderniffe jene Rechtsgeſchäftes, durch welches die Stiftung begründet 
wird. Wo öffentliche Bücher beftehen, iſt die Eintragung der Fideicommißqualität des 
Gutes mindeftens als Vorausferung ihrer abjoluten Wirkfamteit gegen Dritte zu betrach— 
ten. Im neuerer Zeit wird gemöhnlich landesherrliche oder doch obrigkeitlihe Genehinigung 
der Stiftung verlangt; in Defterreih behandelt man diefe als Gefeßgebungsact, welcher 
bie Uebereinftimmung der gefeßgebenden Factoren vorausſetzt (Gef. vom 13. Juni 1868), 
Wo particularrechtlich eine gerichtliche Confirmation erforderlich iſt, kann diefe mur aus 
Rechtsögründen nach vorausgegangener causae cognitio verweigert werben. 

Ad Gegenſtand einer Fideicommißſtiftung find nur Saden verwendbar, die einen 
dauernden Ertrag gewähren, Grundftüde, vinculirte Capitalien, andre bewegfihe Sachen 
mr in der Rolle von Fideicommißpertinenzen. Barticularrehtlih iſt aus angeblichen 
Zweckmäßigkeitsgründen mitunter ein Minimum des Ertrages vorgefchrieben. 

Zum Zweck der Ueberwachung des Fideicommiſſes pflegen Particularrechte die 
Errichtung eines Inventars anzuordnen oder auch Cauttonsleiftung des jeweiligen Fidei— 
commißinhaber8 zu verlangen. Zu den Siderungsmitteln diefer Art gehört ferner die 
Aufftellung eines Fideicommißcurators und die Unterftellung des %. unter die Aufjicht 
einer Behörde. 

Was das Recht des jewerligen Beſitzers am Stiftungdgute betrifft, To cheuten 
ſich die älteren Doctrinen ihn dad Eigenthum an der Sache zugufprehen. Man räumte 
ihn nur den Nießbrauch ein und hielt die Fibeicommißfuccefforen oder gar den Staat, 
als Garanten der Familienftftung, für den wahren Eigenthüme. Oder man 
legte der Familie als folcher ein Geſammteigenthum bei, das durch den jeweiligen Inhaber 
ausgeübt werde. Am meiften verbreitet war die Theorie des getheilten Eigenthunns, 
welhe ver Familie das Obereigentbum, dem Inhaber ein Nutungseigenthum zufchrieb 
und dieſen als Mitglied der Familie zugleih am Obereigenthum derſelben participiren 
ließ. Diefe Anfichten, von welchen Teßtere in die Sprache der Gſgb. übergegangen 
it, Können jest ald überwundbener Standpunkt gelten Der ftiftungsmäßige Inhaber des 
Gutes ift Eigenthümer deffelben, ein Moment, durch welches das Fideicommiß ſich von ber 
eigentlichen Familienſtiftung unterjcheidet, welche eine juristische Berfon, ein pium corpus 
als Rechtsſubject conftitutrt. Das Eigenthum des Fideicommißinhabers iſt jedoch beſchränkt 
durch den Stiftungswillen und den Stiftungszwed, welcher die Ausübung des Eigenthums 
nur salva substantia rei geftattet. Der Inhaber, dem einerſeis der wolle Gebrauch 
und die vollen Nugungen der Sache zuftehen, ift andererſeits zu Feiner Veräußerung (Ver: 
pfändung und dauernde dingliche Belaftung des Gutes eingefchloffen) berechtigt. Die 
trotzdem erfolgte Veräußerung ift nichtig; fie überträgt fein Eigenthum; die Anmärter 
fönnen gegen ben Erwerber mit ber rei vindicatio auftreten, fobald fie zur Succeſſion 
gelangen. Auch der Descendent des Beräußernden ift nicht gebunden, die Veräußerung 
anzuerfennen, da er ja fein Recht nicht etwa als Erbe von dem Ascendenien, fondern vom 
Stifter herleitet. Selbft die Zuſtimmung der lebenden Anwärter und eines für die 
Nachkommen aufgeftellten Fideicommißeurators oder gerichtliche Genehmigung können nach 
gem. R. der Veräußerung wicht zur Giltigkeit verhelfen. Im diefer abjoluten Unveränder: 
Ihfeit der Stiftung liegt jedenfalls eine ſchwache Seite des Inſtituts begründet, daher 
dann auch Particularrechte zu verjchiedenen Auskunftsmitteln gegriffen haben, melde der 
eventuell eintretenden Nothwendigkeit einer Veräußerung ausnahmsweiſe Rechnung tragen. 

Aus der Tendenz der Stiftung dem Geſchlechte für alle Zukunft die ökonomiſche 
Baſis ferner ſocialen Stellung zu verſchaffen, gebt die poſitive Verpflichtung des jeweiligen 
Inhabers hervor, das Gut ſammt Zubehör in gutem Stande zu erhalten und die noth- 
wendigen Berbefferungen und Reparaturen zur geyörigen Zeit vorzunehmen. Regeſminige 
Wirthſchaftsauslagen hat er aus dem Ertrag der ihm zufallenden Früchte zu beſtreiten. 
Wegen außerordentlicher Erforderniſſe kann er die Subſtanz des Fideicommiſſes mit dem 
gemachten Aufwande als einer Fideicommißſchuld belaſten, bzw. können ſeine Allodialerben 
von dem Fideicommißnachfolger deswegen Erſatz verlangen. 
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Wegen Schulden, welche der Fideicommißeigenthümer contrahirte, kann die Sub⸗ 
ſtanz des Fideicommißgutes von den Gläubigern nicht angegriffen werben. Für ſolche 
Schulden haften nur die Früchte des Gutes aus der Eigenthumsperiode des Schuldners, 
ſoweit ſie nicht durch die Pflicht der Erhaltung des Gute und durdy eigentliche Fidei— 
commißfchulden in Anfpruch genommen werden. Als folde Haben aber zu gelten: 
Schulden des Stifters, Schulden, welche der Befiger contrahırt hat um ſolche des Stif— 
ters abzutragen, Auslagen zur Ablöfung dingliher Yaften des Fideicommißgutes und 
Schulden zur Dedung eines außerordentlichen Aufwandes, welcher nothwendig wurde um 
die wirthſchaftliche Ertragsfähigkeit des Gutes zu erhalten oder wiederberzuftellen. 

Die Succeffion in daB F. erfolgt in der durd den Stifter beſtimmten Weiſe. 
In der Regel wird durch die Stiftung eine von der gemeinen abmeichende Erbfolgeordnung 
porgejchrieben, indem das Fideicommiß als ein Majorat, Sentorat, Minorat, als Primo: 
genttur, Secundo- oder Tertiogenitur errichtet wird. Doch ıft die Feſtſetzung einer beſon— 
deren Erbfolge nicht weſentlich. Fehlt eine ſolche, jo tritt die gewöhnliche Inteftaterbfolg: 
ein mit der Modificattion, daß dem Zweck des Fideicommiſſes entiprechend ter Mann: 
ſtamm als Träger des Familiennamens die weiblichen Stamme ausfchlieft. Wenn nidt 
in der Stiftung oder particularrechtlich die Individualfuccefjion angeordnet iſt, To treten 
mehrere gleichberedhtigte Anwärter zugleih in den gemeinfchaftlichen Belig des Fideicom 
mifjes ein. ine ınaterielle Theilung wäre im Yweifel als ein Widerſpruch gegen die 
Stiftungstendenz zn betrachten. Ausgeichloffen find von der Nachfolge in das Fideicommiß 
Adoptirte, unehelide Kinder und per rescriptum prineipis Legttimirte. Der Anfall 
ded Fideicommiſſes enweilt ſich als Nealifirung des bereits mit der Geburt erworbenen 
Wartrechts. Die Nachfolge iſt als Singularſucceſſion ex pacto et providentia majorum 
aufzufaſſen. Der Anmärter kann die Allodialerbfolge ausſchlagen und braucht auch als 
Descendent des letzten Befigers deſſen ftiftungswidrige Handlungen nicht anzuertennen. 

Der Befiter, mit welchen das Geſchlecht ausftirbt, hat freies Eigenthum an dem 
Gute, welches durch das Entfallen des Stiftungsznedes die Qualität eines Fideicommiß⸗ 
gutes verloren hat. 

Die Aufhebung des Fideicommiſſes kann gemeinvechtlih nur durch den Eintrt: 
der letztgedachten Eventualität und durch den Untergang der Sache erfolgen. Doch ge 
ftatten PBarticularrechte noch andere Aufhebungsarten analog jenen Modalitäten, unter melde 
fie eine Veränderung im Fideicommißobjecte zulaffen, um die Einrichtung mit den weh 
jelnden Anforderungen der Zeitverhältniffe in nothvürftigen Einklang zu bringen, 

Lit. u. Gſgb.: Carl von Salza und Fihtenau, Die Lehre von Familien», Stamm- 
und GeſchlechtsF., 1838. Died, Familiengut in Erſch und Grubers Encyclop. Stein- 
acker, De jure fideicommissorum secundum leges Saxonicas, 1834. & v. Salza in 
Weiske's Rechtöler. IV, 237; insbeſ. Lewis, Das Recht des F., 1968. Befeler, Erbverträg, 
II, 2. 77 ff. v. Gerber, Beiträge zur Lehre vom deutfchen F. (Jahrbb. f. Togmatit, I. >3ı. 
Derfelbe, Die Samilienftiftung ꝛc, Jahrbb. f. Dogmatik, II. 351. Die Lehrbicher v. Beſe— 
fer ı21 fi; Gerber $$. 53, 84, 274. 275; Bluntfhli 8.68. — Preuß A. L.R. To II. 
Fit. 4, Oeſterr. B. G.B. 88. 618 — 645 und Gef. vom 13. Juni 1568 (Wilbner, Di 
Fideicommißreht nach dem Defterr. ©.8., 1835); Sächſ. G.B. 2527 — 41; bad. ER. A. 57: 
ca — cv; Bair. Edict über F. v. 26. Mai 1185; Weimar. Gef. v. 22. April 1833, Banner. 
Gef. v. 13. April 1836; Braunſchw. Gef. v. 28. März 1837. 

Heinrih Brunner. 

Familienrath. in consilium propinquorum, necessariorum, wird im Röm. 
R. in zwei Beziehungen erwähnt. Vorerſt ald consilium des Hausvaterd im Kauf: 
erichte, wozu nicht nur Verwandte, fondern auch Freunde zugezogen zu werden pflegte, 
* auch, wenn über die Frau gerichtet wurde, eigene Verwandte derſelben. In der 

zweiten, für das neuere N. allein bedeutenden Anwendung haben die propinqui. Cognaten 
und Affinen, bei der Vormundſchaft auf verfchtedene Weile mitzuwirken. Sie erbitten, 
wenn nöthig, die Ernennung eines Vormunds, welcher in der Regel auf ihren Vorſchlag 
und aus ihrer Mitte gewählt wird. Sie beaufjichtigen im Allgemeinen die Verwaltung 
des Vormunds; ihnen fteht das Recht und die Pflicht zu, ihn um Notbfall zu mahnen, 
eventuell deſſen Abjegung zu beantragen. Beſonders haben fie mit und ſogar vor din 
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Vormunde über die perſönlichen Verhältniſſe des Pupillen, Aufenthalt, 
art, Handwerk, Beruf, zu beftimmen. Inwiefern fi) aber dabei vo 
organiſirten F richtig reden iaſſe, ift beftritten. 

Im franz. R. dagegen fteht der F. als beſonderes Inftitut ve 
ta: eine Verfammlung von Verwandten, Verſchwägerten und Freun 
fige des Friedensrichters, melde die Vormundſchaft controllirt, den V 
abfegt, deſſen Geſchäftsführung beauffihtigt, ihn zu gewiſſen Rechtshe 
und über verfciedene Vormundſchaftsgeſchäfte ihre Anſicht zu äußern 
deliberivende Verfammlung, feine adminiftrative ober richterliche Bi 
nenter Körper, feine Inftanz; der F. wird für jeden fpeciellen Beru 
bildet. Der C. N. 409—416, und der C. de proc. 882—889, cı 
Vorſchriften über Zufammenfekung, Berufung, Berfammlungsort, Gut: 
des F. Wenn aud) im Gefege nichts beftimmt ift, find doch ohne Zı 
fir dolus und eulpa lata verantwortlich. 

Kit: Shent, Der 3. 1563. Derfelde, Die Magiftratur im frı 
tet, 1864. 

Familienſchluß, d. 5. der unter Leitung und Genehmigu 
Stande gefommene Beſchluß über die Veränderung der Etiftungsurt: 
fiftungen, Familienfideicommiſſen und Lehen, über die Veräußerung 
denden Objecte und über Die totale Aufhebung der Stiftung oder des F 
ter zur berechtigten familie gehörigen Mitglieder. Es foll dadınd 
daß Die betreffenden Berhältniffe, welche ihre Regelung ein für 
Lüfter empfangen und welche ſich eigentlich der Einwirkung der einzelneı 
entziehen, dem Wechſel der Zeiten und dem veränderten Intereffe der 
geftaltet, ja bei Unmöglichkeit der Erfüllung des beabfichtigten Zi 
werden fönnen. Der Ausdruck „F.“ ift der preußiſchen Rechtsſprach 
fommt in den die hier in Rede ftehenden Inftitute regelnden Vorſchrif 
(2b. IL. Tit. 4. Abſchn. I u. 3) und den in Anſchluß daran ergangenen 
1840 über Familienſchlüſſe bei Yamilienfiveicommiffen, Bamilienfti 
vor, welches auch das Verfahren bei der Ermittelung der berechtigte 
Aufgebote und Vorladungen verfelben und Aehnliches näher regelt. 
faſſung des preuß. R., welches die Familie — allerdings nicht berech 
imifiiche Perſon denkt und ihr an den Bamilienfüiftungsgütern Das 
Familienfideiconuniſſen des Ober-Eigenthum zuſchreibt, ftehen diefe Bi 
tommener Harmonie, da fie Die Mittel ımd Wege angeben. wie das 
Subject im gegebenen Fall feinen Willen ertlärt. Die neueren Gef 
laſſen zwar auch die gleihen Verfügungen namentlich über Fideicom 
der färnmtlichen Auwärter und mitunter der weiter erforderlichen Genel 
bern, refp. des Gericht zu (Defterreich, Sachſen, Braunſchweig, Gri 
Baben, |. Lewis, das Recht des Familienfideicommiſſes. Berlin 18 
aber keins geht davon aus, daß fich in den desfallfigen Ertlärunge 
mwärter der Mille der ganzen Familie manifeftire umd feine fen 
Zufammenberufung Aler zu einem Termin gerichtete® Verfahren 
Widerſpruchsrechtes der Ansbleibenden. 

Familienftand, Civilftandsregifter. „Geburt, Eh 
fie das Einzelleben begründen, ändern oder enden, begründen 
damit auch Die ganze Summe von rechtlichen Verhältniffen, welche dar 
Berfönlichteit bilden.” Auf diefer Grundlage berubt eine Reihe öffen 
melde mit den Kircheublichern beginnend in drei Entwidelungs! 
ftanderegiftermefen geführt haben. 

Die Eintragung von Taufen, Eheſchließungen und Sterbefälle 
zeichniffe der Ortspfarreien muß in den fpäteren Jahrhunderte 
ziemlich weit verbreitete Sitte gemefen fein; denn fie wird in dem 
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mation zum Gegenſtand allgemeiner Anordnungen, melde fie als bekannt vorausſetzen 
Es lag zunächſt wohl im * und Intereſſe der kirchlichen Verwaltung ſelbſt, cm 
urkundliche Notiz über die wichtigſten Amtsacte der Pfarrgeiſtlichkeit aufzunehmen. Irlb⸗ 
zeitig muß aber auch das Intereſſe der Bevölkerung zu Zwecken des Beweiſes der Ba: 
wandtſchaft, des Erbrechts und anderer bürgerlichen Verhältniſſe eine ſolche Einrichtung 
befördert haben. Die Kirche allen beſaß im M.A. das nöthige Werfonal un 
Beurfundungen derart mit einiger Regelmäßigfeit und Gleichmäßigkeit in ihren Ortsünten 
durchzuführen. Taufen, Eheichliegungen und feierliche Begräbniſſe gehörten an ſich ic 
ausichlieglich zur Competenz der kirchlichen Behörden, daR vor den Zeiten. der Reformatien 
Einrichtungen dieſer Art fein Gegenftand weltliher Gſgb. werden konnten Für die 
römiſch⸗katholiſche Kirche erließ fpäter das Tridentiner Concil sess. XXIV. c. 1.? 
allgemeine Vorſchriften über die forgfültige Eintragung der Eheichliegungen und ber Zaufer 
in ein dafür geordnetes Bud. In England erging unter Heinridy VIII. (1538) nice 
eine Parlamentsacte, Jondern eine königliche, Verordnung über die Führung von Kirden: 
büchern, und iim weiteren Berlauf der engliſchen Reformation wurden die genaueren Bar: 
Ichriften den Anordnungen des Kirchenregiments überlaffen. Ein Berfuch der engl. Re: 
publif zur Einführung polizeiliher Standesregifter (a. 1653) blieb ohne Folgen. Aut 
in Deutichland hat die Reformation die ältere Grundauffaſſung der Kirchenbücher als 
einer rem kirchlichen Einrichtung noch nicht geändert. 

Eine zweite Entwidlungsftufe fann ald die Führung der Kirchenbüder 
unter gefegliher Normatinbeftimmung bezeichnet werden. ie beginnt ver: 
hältnißmäßig früh in Yranfreich mit den Ordonnances Villers Coteret von 1539 un 
ſpäteren föniglichen Verordnungen, denen freilich eine genügende Controle der Ausführung 
fehlte, jo daß der Ausbruch der Revolution ſpäter einen nichtd weniger als mufterhaften 
Zuſtand vorfand. In England ergingen ſeit Wilhelm III. und unter Georg IIL 
verjchiedene Statuten, welche Taufen, Trauungen und VBeerdigungen mit einer Stempl: 
abgabe belegen und nur zu dieſem Zweck emer ftaatlichen Controle unterwerfen. Crft im 
Jahr 1812 wurde durch Sir Rose’s Statute 52. Geo. 3. c. 146 eine ausfübrlid 
Ordnung für die Führung und Aufbewahrung der Kirchenbücher und die Zuſammenſtellung 
von Geſammtverzeichniſſen bei der bifchöflichen Behörde vorgefchrieben. Die Ausführm 
ift aber wegen Mangel ftaatliher Gontrole überaus unzuverläfjig geblieben. In 
Deutihland konnte nach Lage der ftaatlihen Verhältniſſe nur eine particulare Ein: 
wirkung der weltlichen Obrigkeit eintreten. Wir finden nach dem Reformationsgealte 
zunädft in den Städten das Beitreben, unter Einwirkung des Raths den Gehuns: 
und Todtenregiftern eine geregeltere Geftalt zu geben, unverkennbar in Folge des färkeren 
Bedürfniſſes bemeifender Urkunden für das Gemeindebürgerreht und für die flädtiiher 
Erbverhältniſſe. Die eigentliche Territorialgefeßgebung begumt aber erft um die Mitt: 
des X VIII Jahrhunderts. Vom Standpunft des Wohlfahrtsftants aus und im 
Intereffe der Feftftellung der Bevölkerungszahl wird eine Berpflihtung zur regelmäßigen 
Führung ſolcher Regifter für alle Confeffionen ausgeiprochen, deren Inhalt näher vor 
geichrieben, und eine ſtaatliche DOberaufjicht iiber die Führung derfelben eingeführt. Gm 
Mufter diefer Gſgb. bietet Defterreidh in dem Decret vom 10. Mai 1774 und hm 
Patent vom 20. Februar 1784. Die Regifter (Matrifen) werden bei Katholiten wi 
bei anderen Confefjionen von den Geiſtlichen geführt, unter Aufficht geiftlicher Behörden. 
Das Geſetz ſchreibt aber die Rubriken und die Art und Weile der Eintragung nad 
gleichen Formularen vor, welche als foliirte und befiegelte Kirchenbücher won der weltliden 
Bezirtöbehörde den Geiftlihen ausgehändigt werden. Die weltliche Oberbehörde beanſprucht 
ein Recht der Kenntnißnahme und Controle über die geſetzmäßige Eintragung. Turb 
die ſpätere Gſgb. ift auch die Anfertigung von Abſchriften und das Formular der Jabres 
tabelen und Summarien näher beftunmt. Die preuß. Gſgb. gibt nur unvollſtändige 
Normativbeſtimmungen, befchränft auf die vom Staate anerfannten Confelfionen, deren 
Kirchenbücher allein den öffentlichen Glauben zu beanfpruchen haben. Für die Diſſidemen 
führt erft dad Patent vom 30. März 1847 eine gerichtliche Beglaubigung der Regiita 
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für die Juden die Verordn. vom 23. Juli 1847 eine gerichtliche Führung der Negifter 
ein. Im der Rheinprovinz dagegen blieb die franz. Gſgb. über diefe Materie in Kraft. 
Unverfennbar war es das Widerftreben gegen Einführung der Civilehe, welches die Mehr- 
sahl Der deutlichen Gſgbb. auf diefem halben Wege ftehen bleiben Tief. 

Die dritte Entwidlungsftufe, die Emführung vollftändiger, überall 
gleiher Civilftandsregifter unter alleiniger Autorität der Staatsgemwalt, be 
ginnt jet 1791 in Frankreich. Es war ein Nothftand, der völlige Umfturz der hiſto— 
riiben Kirchenverfaffung, welcher in dem Gel. vom 20. Septbr. 1791, — fpäter er: 
weitert in dem Gel. vom 28. Pluvioſe an VIIL, — durcgreifend die Führung der 
Standesregifter den Gemeindevorftänden übertrug. Der Maire führt ſolche im Staats- 
auftrag als officier de letat civil. Die Eintragung iſt obligatorifch unter firengen 
Etrafbeitimmungen für unterlaffene Anzeige und unrichtige Eintragung. Sie gilt nicht 
mehr als Beglaubigung eines Tirchlichen Acts, jondern als ſelbſtändiger Rechts— 
act mit Urkundszeugen, unter alleiniger Autorität der Staatsgewalt, deſſen Vor— 
beringungen, Formen und Wirkungen einen normalen Beftandtheil des bürgerlichen Gefet- 
buchs darftellen. Yedermann bat das Recht Auszüge aus dem Regifter zu verlangen. 
Tie Anfertigung der DJahrestabellen, der 10jährigen Tabellen, ſowie das Verfahren 
bei Wiederherftellung verloren gegangener Regifter ift durch die fpätere Gſgb. näher 
geordnet. Der Ausdruck „Civilſtand“ und „Standesregifter” ıft mit Nachdrud gewählt, 
um ihre völlige Ablöfung won der kirchlichen Autorität und Verwaltung anszufprechen. 
In Verbindung damit iſt gejegt die Behandlung der Ehe als eines familienrechtlichen 
Vertrages, welder ausſchließlich durch die Mitwirfung der Civilftandsbeamten und durch 
die Formen des bürgerlichen Geſetzes feine rechtliche Wirkſamkeit erlangt. 

Sp gewaltſam der Webergang in dies neue Syſtem gemadt war, fo hat fich doch 
die Bevölferung mit den neuen Einrichtungen bald befreundet. Ohne ernftliche Anfechtung 
dauerte dafjelbe nicht nur in Frankreich fort, fondern wurde auch in anfehnlichen Pandes- 
teilen nad) Aufhebung der franz. Fremdherrſchaft beibehalten. Neuerdings iſt es in 
allen wejentlihen Grundſätzen auch im Italien eingeführt durch Gef. v. 20. März 1865. 

Von ganz anderer Seite her erhielt die Civilitandsgefetgebung eine Erweiterung 
tur ihre Annahme in England. Die Normatiobeftimmungen des Gefeges von 1812 
über die Führung der Kirchenbliher hatten fi fo unwirkſam erwiefen, daß die Sicherheit 
des bürgerlichen Rechtsverkehrs gebieteriich eine durchgreifende Aenderung in dem Einne 
erbeiführte, „daß eine Nattonalanftalt zur Beurfundung der Geburten, Heirathen 
und Sterbefälle unabhängig von firchlichen Einrichtungen und von der Verfchiedenheit 
der Glaubensbekenntniſſe zu gründen jet.” Dem entiprechend ergehen die Geſetze 6 et 7 
will. IV. ec. 85. 86 über die Heivathsregifter und Eheichliegungen, über Geburts- und 
Zodtenregifter, — weiter ausgeführt durch 1 Viet. c. 22, — ergänzt durch 27 et 28 
Viet. c. 97, über die Begräbnißregifter. Die fpätere Gſgb. hat die neuen Einrichtungen 
auch auf Schottland und Irland ausgedehnt. igenthümlich ift hier die Bildung eines 
Gentralregifteramit8, die Durchführung des Syſtems im Anſchluß an die neuen Kreis— 
Armenverbinde und an das Perjonal der Communal-Arnenverwaltung, ſowie die Beibe- 
haltung emer alternatwen Eheſchließung vor dem Geiſtlichen oder vor dem Givilftands- 
beamten, unter übrigens gleicher Negifterführung und Controle für alle Formen ber 
Eheſchließung. Die Kivchenbücher dauern daneben fort als Beurfundungen des kirchlichen 
Acts der Taufe und des Begräbniſſes. 

Der weſentlich gleihe Gang diefer Gſgb. unter fehr verfchievenen hiſtoriſchen und 
nationalen Berhältniffen enthält einen Fingerzeig auf den Ausgang, zu welchem die Gſgb. 
aller Sulturftaaten Europa's in nächfter Zeit gelangen wird. 

Es iſt eimerfeitS die Bermehrung, die raſche Bewegung einer freizügigen 
Verölferung und die Mannigfaltigfeit der rechtlichen Beziehungen der modernen Erwerbö- 
geſellſchaft, melde eine fichere Feftftelung der Statusverhältniſſe unter öffentlicher Autorität 
und mit unanfechtbarem Glauben erfordert. Diefe Art der Feftitellung wird zu einer 
weſentlichen Bedingung für Ordnung und Sicherheit des Verkehrslebens, welche weber 
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durch Privatkräfte, noch durch die Mittel und das Berfonal der Kirchewerwaltung be 
ſchafft werden fann. 

Es ift andererjeitd die Spaltung der religtöfen Betenntniffe, melde nad 
Anerkennung einer vollen Freiheit ded Kultus die Verbindung dieſes Regiſterweſens mi: 
den einzelnen Gonfeljionen fortichreitend erichwert, bei einer Zerfplitterung in kleineꝛe 
Gruppen und Secten praktiſch unausführbar macht, und namentlih im Eherecht in 
unlösbaren Konflicten zwiſchen Kirche und Staat führt. 

Es iſt ſchließlich der unübermwindlihe Zug zur bürgerlichen Rechtsgleichheit, 
welcher die Civilſtandsregiſter durch Die ganze europäiſche Geſellſchaft hindurchführen wird. 
Die Gleichheit der Vorbedingungen der Familien- und Statusrechte erfordert auch die 
Gleichheit der Organe und Formen ihrer Conſtatirung. Einrichtungen der Art können 
folgeweiſe nur von der einheitlichen Staatsgewalt ausgehen, nur durch verantwonlibe 
Drganc des Staatd mit gleihen Kechten und gleichen Verpflichtungen für Ale geban 
habt werden. Selbft die Gleichheit der Formulare ift fir dies Gebiet der Bermaltung- 
organifation von weſentlicher Bedeutung. 

Der Zeitpunkt ift wahriceinlih nahe, in welchem die dentſche Oſgb. über ten 
halben, widerſpruchsvollen Deittelzuftand hinaus zu den Syſtem der Civilſtandsregiſir 
gelangen muß, trog mancher Beſchwerden, welche ein Uebergang dazu mit ſich führt. 

Lit.: 2. Stein, Die Lehre von der inneren Verwaltung, Stuttg. 1966, ©. 229—245 — 
: Daniels, Die Eivilftands- :&fgb., für England und Wales, Berl 1851. — Die frun 

Einrichtungen” unter der Nubrit: Etat civil. Gneif. 

Familienſtand (Berbrehen gegen den). Die neuere deutſche Strafgeie: 
gebung bedroht in umfafjender Weife Die auf Unterdrüdung Veränderung oder Yınnafun 
de8 F. einer Perſon gerichteten Handlungen. Hejlen fennt dieſe Verbrechensart inter mir 
ala Betrugsſpecies (397, 6), vgl. Defterreih (201, d). Dabei wird nicht vorausgees, 
daß die Abficht auf vermögensrechtliche Benachtheiligung des Andern over auf F 
Gewinn gerichtet ſei. Nur Baiern fordert das letztere in Betreff der Anmaßung m 
Gegenſatz zur Unterdrückung) des F. Richtiger iſt der Fall, wo die Abſicht auf Auen; 
fremden Vermögens gerichtet tft, entweder mit Sachſen als qualificirter Betrug (Str. 
285 c), vder mit dem Xp. Entw. als qualificirtes Verbrechen gegen den F. zu bebar 
deln. — Zur Vollendung gehört die Hervorbringung faliher Vorftellungen über den 3. 
der betr. Berfon. Das Diittel dazu wird häufig in dem Bewirken der Derftellung falſcher 
öffentlicher Urkunden (insbefondere falſcher Civilſtandsurkunden) gegeben fein. Baden 
zeichnet dieſen Gall aus (471). Sonſt werden hier die Beſtimmungen über intellectuel: 
Urkundenfälſchung (Preußen 252, Nd. Entw. 266 fig.) anwendbar. — Nach Rhein. K 
muß Der <trafverfelgung die Eniſcheidung der Civilſtandsfrage im Civilverfahren voraus⸗ 
gehen. — S. im Uebrigen den Art. Kindesunterſchiebung. 

Gſgb.: Nd. Entw. 167; Preußen 138; Baiern 267: Sachſen 314; Würtemberg 3513 
Baden 371-73; Thüringen 249; Frankreich 315; Belgien 363 Mertel 

Familienſtiftung, d. h. die Widmung eines beftimmten Vermögens zum dauer: 
den Vortheile der einzelnen, nach einander zur Exiftenz fommenden Mitglieder einer ge 
wiſſen Familie oder einzelner Angehörigen derfelben, mag nun blo8 eine dauernde Er: 
haltıng des Werths der für den Stiftungszweck ausgefegten Vermögensftüde oder die 
Conſervirung der Subjtanz der legteren (alfo 3. B. eines Stiftungs-Örundftüds) verge 
ſchrieben fein (Ausfegung beftimmter Hebungen für alle gleichzeitig lebenden ober nur fir 
arme Familienglieder, gewiſſe Summen zur Ausftattung der weiblichen Mitglieder ba 
ihrer Verheirathung, zu Stipendien fir ſtudirende Söhne find Fälle der hier in Rede 
ftehenden Stiftung). Die gemeinredhtlihe Doctrin wendet auf die %. die für die Suftun 
überhaupt entwidelten, freilich im Einzelnen ſehr beftrittenen Orundfäge an und faßt dem— 
gemäß die 5. bald als cine juriftiiche Perfon, bald als ein ſubjectloſes ſog. Zwecwr 
mögen (ſ. au Th. I. S. 274), indem fie den Mitgliedern wegen der ihnen nad tun 
Willen des Stifters zukommenden Ansprüche einen obligatoriichen Auſpruch gegen die IL 
Stiftung vepräfentirenden ‘Perfonen beilegt. Bon dem Familienfideicommiß unterſcheide! 
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ſich die F. dadurch, daß bier die Berufenen ſelbſt die ſucceſſiven Eigenthümer der ausge— 
ſetzten Güter ſind, das Recht derſelben alſo ein dingliches, wenngleich ein eigenthümliches 
und beſonders qualificirtes iſt. Da aber der Stifter bei der Anordnung einer F. gewiſſe 
Objecte ebenfalls für unveräußerlich erflären kann, fo weiſt die Praxis oft Stiftungs- 
urkunden auf, welche es wegen mangelnder Präcifion in ihrer Faſſung zweifelhaft laffen, ob eine 
F. oder ein Familienfideicommiß gewollt ft. Für die Interpretation ſolcher Urkunden ift 
feſtzuhalten, daß das Familienfideicommiß da feine naturgemäße Anwendung hat, wo nur 
beftimmte Familienglieder nach einer feften Ordnung unter allen Umständen bedacht 
werden jollen, die F. da, wo nur gelegentlid, bei beftimmter Tualification (4. B. vorhan⸗ 
dener Armuth, oder beim Eintritt gewiſſer Ereigniife (3. B. Verheirathung, Wahl der 
gelehrten Berufsart und Beginn der Univerfitätsftubten) eine Berechtigung entftehen foll, 
fur; da, wo von vornherein nady dem beabfichtigten Zwed die Anordnung einer feften 
Zuccefjiong: Ordnung nicht möglich erfchernt. Von den modernen Civilgeſetzbüchern hat 
allein Da8 Preuß. v. R. die F. in ausführlicher Weile behandelt (Th. II. Tit. 4.8.1 fi. 
SS. 21—46). Daſſelbe fapt die Familie, als juriftiihe Perfon gedacht, als Eigenthümerin 
des Stiftungsvermögend auf (eine Anficht, welche freilich in der Praxis des höchſten Ge- 
richtshofes nicht vecipirt und auch ſonſt beftiitten iſt). Zur Errichtung ift eine ſchrift— 
ide Urkunde erforderlich, welche der Stifter, refp. bei legtwilliger Anordnung das von 
dieſem dazu beſtimmte Organ, eventuell der Senior der Familie bei Gericht verlautbaren 
muß. Nach der Prüfung und Veftätigung feitend des letzteren, wobei lediglich die Legalität 
des Actes an und für fi, ſowie die Redaction der Urfunde in Betracht zu ziehen ift, kommt 
Ne Stiftung zur vollen rechtlichen Exiftenz in der Weile, daß ſelbſt der Etifter feine 
eigene Schöpfung nicht mehr einfeittg widerrufen Tann und das Eigenthum der zur Stif- 
tung gehörigen Bermögensftüde ohne Weiteres auf diefelbe übergegangen ifl. Die Ver— 
waltung der Stiftung iſt nah Maßgabe der im der Stiftungsurkunde enthaltenen An- 
weiſungen des Stifterd zu führen Wichtige Maßnahmen und jogar die Abänderung 
oder auch die Aufhebung der Stiftung fünnen unter Betheiligung aller Familienmitglieder 
auf dent Wege des ſog. Familienſchluſſes (f. dieſen Art.) getroffen werben. 

Lit.: Bfeifer, Die Lehre von den juriftiihen Perfonen, 1817, ©. 122 ff: Roth in 
Gerber und Ihering, Jahrbb. 1, 189 fi.; Gerber, ebendaf. 2, 351; P. Hinſchius, 
Preuß. Anwaltö-Ztg, Sabre. 5 (1566), 5. 17, 113, 335, 400, 417, 449 ff 

P. Hinſchius. 

Farinacius, Prosper, geb. 1544 zu Rom, war daſelbſt Advocat, päpſtlicher 
Fiscal und ſtarb 1618. 

Er ſchrieb: Novissimae decisiones Rot. Rom. — Decisiones Rotae Romanae, Fran- 
cof. 1606. — Quaestiones variae, 1581. — Praxis et Theorica criminalis, Lugd. 1616. — 
Opera Omnia crim., Antv. 1620; Nor. 1723. 

tit.: Allard, Hist. de la justice criminelle, Gand 1869, p. 413 — 447. 
Zeihmann. 

Faſolus, Johannes, geb. 1223 in Pifa, wo er lehrte, ftarb 1286. 
Schriften: De causis summariis (f, Joa. Faxioli et Bartoli, De summaria cog- 

nitione ed. Briegleb, Erl. 1813). — Summa de feudis, 
tit.: Savigny, V. 510—519. Teichmann. 

Fautfracht, (faute de fret, Mangel an Fracht) iſt ein techniſcher Ausdruck des 
Seerechts, welcher ſich bald auf die fehlende Ladung feldft, bald (mie im 4. D. 
9.8.8.) auf die von den Befrachter in dem Falle zu zahlende Fracht bezieht, wenn er 
die bedungene Ladung nicht oder nur unvollitändig liefert. Das H.G.B. faßt Das In— 
fitut der 5. nach dem Vorgange anderer Gejegbücher (Spanien, Holland, Norwegen u. ſ. w.) 
aus dem Geſichtspunkte eines beiderjettigen Rüdtrittsrehts auf. Zunächſt kann 
der Befrachter vor Antritt der Reife ohne Weitere8 von dem Bertrage zurüdtreten 
unter der Verpflichtung, die Hälfte der bedungenen Fracht als F. zu zahlen. Diele 
erceptionelle Befugniß endet erft mit dem Ablauf der Wartezeit — felbit wenn die voll— 
fändige Ladung bereits geliefert ift — oder, falls der Schiffer früher abgefertigt if, 
mit der Abfertigung. Bet einfach combinirten Reifen findet das Rücktrittsrecht noch vor 
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Antritt der Rüdreife, refp. der Reife aus dem Abladungshafen gegen Zahlung von ’,; 
der vollen Fracht ftatt; bei anderen zufammengefegten Reifen fonınt, wenn der Rüdtritt 
vor Antritt der Reife in Bezug auf den Iegten Abfchnitt erflärt ift, eine angemefien | 
Quote bi8 zur Hälfte der Fradt mit Ruckſicht auf Koftenerfparung und Gelegenkit ı. 
anderweitigem Frachtverdieuſt in Abzug. — Anbrerjeits kann aber auch der Berfrad: 
ter die gleichen Anſprüche auf 3. erheben, ohne an den Vertrag weiter gebunden zu 
fein, wenn der Befrachter bis zum Ablauf der Wartezeit feine Ladung geliefert hat. — 
Da die F. nad) dem H.G.B. als Abfindung für die Aufhebung des Vertrages gi, 
fo wird darauf die Fracht, welde der Berfrachter für andere Ladungsgüter erhält, mid | 
‚angerechnet ; ebenfo wenig ift der Anſpruch von der wirklichen Ausführung der im Berrax | 
bezeichneten Reife abhängig. Auch werben durch die F. die Anfprüce des Berfractert 
auf Liegegeld u. f. w. nicht ausgefchloffen. — Eine Anwendung der pofitiven Beſtimmunzu 
des H.G.B. über F. auf die Stromſchiffahrt läßt ſich nicht rechtfertigen. — Die ganz: 
baren deutſchen Schriftfteller behandelten den Anſpruch auf F. mehr als Erfüllungt 
reſp. Intereffe- Forderung und Tießen daher die für andere Güter erhaltene Fracht auf die 
3. abrechnen, mährend fie im Uebrigen dem Verfrachter die volle Fracht zubilligtr. 
Auch nad franz., engl. und norbamerifan. Seerecht muß der fäumige Befrachter die vck 
Fracht bezahlen. Nur folange noch Nichts eingeladen ift und nah franz. R. aut. 
wenn bie Chartepartie „A cueillette“ geftellt ift, Tann fid der Befrachter wor der At 
fahrt durch Bezahlung der halben Fracht befreien. Protefte wegen F. find in Engl 
häufig, in Frankreich unbefannt. 

Sfgb. u. Fit.: A. D. H G.B. A. 591 —591, 639; C. com. a 298, 29!, 294 Bäbit. 
Darftellung des gem. deutſchen und des Hamburg. HR. für Juriften u. Kaufleute, Br. II 
Xp. 11. 88. 428, 491, 432 (S. 435—498, 506-573). Heife, HR., ©. 363, 364. Jacer- 
fen, Seeredht des Friedens und des Krieges, ©. 397 fi. v. Kaltenborn, Grundfäge Ni 
‚pralt. Europ. Scerets, Bb. 1. $8. 122, 123 (©. 352 — 359). Pardessus, "Cours de dt 
commercial, III, 713, 714. Kent, Commentaries on American law, 5. ed. vol. III. p 2 
Mittermaier bei Golbfmibt und Laband, Ztfhr. für b. geſ. HR, VI Du } 

. god. 
Fein, Eduard, geb. 1813 in Braunfdweig, ftudirte in Heidelberg, praftiin: 

feit 1834 als Advocat in Braunſchweig, ſtudirte 1839 weiter in Berlin und Heidelbeag 
trat 1842 als Privatdocent in Heidelberg auf, wurde 1844 Prof. in Zitrih, 1845 in 
Jena, 1852 in Tübingen und ftarb 1858 am 28. Oct. bei Eiöleben. 

Säriften: Recht ber Collation, Heidelb. 1342. — Chreſtomathie won Beweisiteler. ju 
Puchta' s Pandecten, Züri 1845. — Beiträge zur Lehre von der Novation und Delegasım. 
en Recht der Cobicille, Erlang. 1851 - 53 (in Glüds Erläuterung der Panterrn. 

. 44, 45). 
tit.: S. Pierer. Teihmanr. 

Belopoligelochnung, Dan verfteht unter Feldpolizei den Inbegriff derieni 
ſtaatlichen Anordnungen, welche dazu dienen, dem Landbau einen wirkſamen Schuß x: 
Beſchädigungen zu gemäßren. Wie die Polizei überhaupt, fo hat auch die Feldpolize de 
mehr negative Thätigkeit der Staatögemalt, die Abwendung von Gefahren, zum Zu: 
im Gegenfag zur Landesculturpflege, welche auf eine pofitive Förderung des Tandrirb 
ſchaftlichen Betriebes gerichtet ift. 

Der wirtſame Schutz des Landbaues erfordert aber Rechtsnormen, die ſowohl ir 
materieller als auch in formeller Beziehung von den gemeinrechtlichen Befiĩmmungen über 
Eigenthumsverletzungen und deren Verfolgung abweichen. 

In Preußen find die feldpolizeilichen Normen fur die Pandestheile, in denen Tot 
ALR. Geltung Hat, mit Ausnahme der Kreife Need und Duisburg, in Kr ö 
von 1. November 1347 codificet worden. Judeſſen ift diefe F. durch neuere Gelete. 
in&befondere die Verorbn. vom 2. Januar 1849, das Gef. vom 11. März 1850, tus 
StGB. vom 14. April 1851 und das Gef. vom 13. April 1856 weſentlich meti: 
fieirt. Die Regierung Hat daher gleichzeitig mit einer Inftruction des Juffigminifters, 
des Minifterd des Innern und des Minifteriums für die laudwirthſchaftlichen Angelegen: 
heiten unterm 1. Juli 1856 eine neue amtliche Ausgabe publicet, um den mit ir 
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Handhabung der Feldpolizei beauftragten Localpolizeibehörden die Ueberſicht des zur Zeit 
beſtehenden Rechtszuſtandes zu erleichtern. 

Die F. erftredt fih nur auf landwirthſchaftliche, nicht auf zur Holzzucht beſtimmte 
Grundſtüde; e8 gelten deshalb für Forften die allgemeinen und provinztellen Geſetze und 
Verordnungen über Pfändung und Hitungdcontraventionen fort. Die ſchon im Jahre 
1841 den Provinciallandtagen vorgelegte allgemeine Jagd- und Feldpolizeiordnung ift 
nicht zum legislativen Abſchluſſe gelangt. 

Die materiellen Grunbfäge der F. find theils ftrafrechtlicher, theils civilrechtlicher Natur. 
Die ftrafrechtlichen Vorſchriften beziehen fich entweder auf Hütungs- oder auf fon- 

fige Feldfrevel. Als Hütungsfrevel’ find z. B. mit Strafe bedroht das unbeauffichtigte 
Umberlaufenlafien des Viehs außerhalb geichloffener Höfe oder anderer eingefriedigter 
Plige (8. 2), das unbeauffichtigte Weiden des Viehs außerhalb eingefriedigter Plätze 
SS. 3. 14. 27. 28—30. 34). Als fonftige Feldfrevel find mit Strafe bedroht die 
Nachleſe in Gärten, Weinbergen oder auf Aeckern, das Bleichen und Trocknen von Lein⸗ 
wand, Wäſche ꝛc. auf Grasängern oder Heden, das Röſten von Flachs oder Hanf in 
Privatgemäffern oder auf frembem Grund und Boden, die Verunreinigung von Privat: 
gewäflern durch Aufmweichen von Fellen, die Benutung fremder auf dem Felde zurückge— 
laſſener Adergeräthe, das Auffammeln des Düngers, das Abbrechen der Zweige von Allen 
oder Feldbäumen, die Entwendung von Früchten, das Beſchädigen von Heden u. |. w. 
(88. 41— 43). Jedoch unterliegen diefe Feldfrevel der Strafe der Bermögensbeihädigung, 
wenn die Beihädigung des fremden Eigenthums aus Rache oder Bosheit verübt ift, und 
* Strafe des Diebſtahls, wenn eine Wegnahme in gewinnſüchtiger Abſicht ſtattgefunden 

t (8. 45). 
Sämmtliche für Hütungs- oder fonftige Feldfrevel verwirkten Gelbbußen find an 

die Gemeinbefaffe, reip. an die Ortöpolizeibehörde zu entrichten (8. 47); ewent. findet 
eine Verwandlung der Geldbußen in Gefängnißftrafe oder nach dem Ermeſſen der erfen- 
nenden Behörde in Strafarbeit zu einem gemeinnügigen Zwecke ftatt. 

Die Beftrafung aller in der F. enthaltenen Uebeitretungen fteht gegenwärtig nicht mehr 
der Ortspolizeibehörde mit Recurs an die Regierung (oder bei einer Strafe von 10 Thlın. 
und 14 Tagen Gefängniß Berufung auf den Rechtöweg) zu (Feldpolizeiordn. 8. 68, 69), 
jondern dieſelbe erfolgt nach dem Gef. vom 3. Jan. 1849, dem Einführungsgef. zum 
Etr.G.B. vom 14. April 1851, und der Inſtruction vom 1. Juli 1856 durch den 
Volizetrichter, oder, wo die feftzulegende Strafe fünf Thlr. Geldbuße oder drei Thlr. 
Sefängnig nicht überfchreitet auf Grund des Gel. vom 14. Mai 1852 im Wege ber 
vorläufigen Straffeftfegung durd die Polizeibehörde. Ganz anders in England, wo das 
Poltzgeirichteramt mit dein Amte der Polizetverwaltung in den Händen der Friedensrichter 
bis zur Höhe eined Strafmaßes von zwanzig Pfund oder ſechs Monaten Gefängniß ver- 
einigt iſt. 

Die civilrechtlichen Vorſchriften der F. beziehen ſich auf die Pfändung. Die Pfän- 
dung iſt im Allgemeinen ein Ausfluß der Selbſthülfe, bildete im altgermaniſchen 
Rechte die Regel, wurde jedoch ſchon früh auf gewiſſe feſtbeſtimmte Fälle beſchränkt, in 
denen auch bei einem geordneten Rechtsleben die Eigenmacht nicht ganz unterdrückt werden 
konnte, und erhielt nun eine feſte rechtliche Geſtalt (Wilda, Das Pfändungsrecht; 
Zeitſchr. für deutſches NR. Bd.l. (1839) ©. 167—320. v. Meibom, Das deutſche 
Pfandrecht, Marburg 1867. S. 19 ff. S. 190 ff.). Insbeſondere ſtatuirte auch das 
AL.R. 8. 413 ff. Tit. 14, Th. I die eigenmächtige Pfändung zu dem Zwecke, um den 
Erſatz eined zugefügten Schadens zu fihern. Dieſe Art der Pfändung ift num nad) 
der F. in allen Fällen geftattet, wo eine rechtswidrige Verlegung fremden Feld— 
eigenthums vorliegt, alfo nicht blos bei Hütungs- und fonjtigen Feldfreveln, fondern 
auch dann, wenn Jemand unbefugt über Gärten oder Weinberge oder vor völlig beendig- 
tr Ernte über Wieſen oder bejtellte Ueder, oder über ſolche Weder, Wiefen, Weiden 
und Schonmgen, welche mit einer Einfriedigung verſehen find oder deren Betreten durd) 
Warnungszeichen unterfagt ift, oder auf einem durch Warnungszeichen gefchloffenen Privat- 
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wege geht, führt, reitet oder Vieh treibt ($. 347, Nr. 10 des Str. G.B.) oder wem 
Jemand umbefugterweife über unbeftellte Aecher, abgeerntete Wiefen oder uneingefriedigte Haiden 
zeitet, fährt oder Vieh treibt Feldpolizeiordu. 8. 44), ausgenommen, wenn Derjenige, welher | 
über das fremde Grundſtück geritten oder gefahren ift oder Vieh getrieben hat, hierzu 
durch die ſchlechte Beſchaffenheit eines an dem Grundſtücke vorbeiführenden und zum ge 
meinen Gebrauche bejtimmten Weges genüthigt worden iſt. Die F. enthält fodann fer 
gertaue Vorſchriften über das zur Pfändung berechtigte Subject, über die derſelben unter 
worfenen Gegenftände, über das Verfahren bei der Pfändung, über das Pfandgeld, un 
über das Verfahren nad) erfolgter Pfändung. Tas Pfändungsverfahren ift übrigen 
ſtets abgefondert won dem möglicherweiſe nebenher eingetretenen Strafverfahren in be 
ſondern Acten zu verhandeln; auch fann dem Pfandgelde niemals wie ben im polig 
Tichen Strafverfahren verhängten Geldſtrafen eine Gefaͤngnißſtrafe fubftitwirt werden, fer 
dern es ift lediglich Sache des Beſchädigten wegen Beitreibung des ihm zuerfanntn 
Pfandgelds die Voftrehung. der Execution in das Vermögen des Beklagten auf Gran 
der ergangenen Entſcheidung bei der Polizeibehörde nachzuſuchen. Iſt innerhalb dreier 
Monate nach der Uebertretung eine Unterfuchung nicht eingeleitet, fo ift die fonft wer 
wirkte Strafe durch Verjährung ausgeſchloſſen. Ebenſo erliſcht der Anſpruch auf Bra 
geld, wenn derfelbe innerhalb dreier Monate nad) der Uebertretung durch den Beſchadiz— 
ten nicht bei der Polizeibehörde angemeldet if. (Förftemann, Principien des preuft: 
ſchen Polizeirechts, Berlin 1869. €. 294 ff.). 

Cit.: Fette amd v. Rönne Die Landes-Cultur-Gſgb. des Preuß. Staats (1854), De Il. 
Abth. 2, ©. 705 ff v Rönne, Das Staatsrecht der preuß. Monarchie (1505), II, 2.©. 2317 

Ernf Meier. 

Feldſervituten, servitutes pracdiorum rusticorum werden von Den Remem 
als die eine Hauptanmwendung der Realfervituten den Gebäudedienftbarteiten, servit 
praediorum urbanorum, als dev aitdern gegenübergeſtellt. Tit. D. VIII. 2. 3. Ir 
ſprünglich beruhte diefe Eintheilung gewiß auf der durchgreifenden Verſchiedenheit ven 
Stadt und Laudſervituten, indem die einen Gerechtſame nur file ſtädtiſche, bie andern 
nur für ländliche Grundftüde beſtellt werden konnten. Später als die Bedürfniſſe üt 
mehr ausglichen, wurde dieſelbe dadurch aufrecht erhalten, daß man unter praedium ur- 
banum ein Gebäude, unter praedium rusticum ein gebäudefreies Orundftüd vertan 
S. 1. I. de servit. 2. 3. ]. 1. D. com. praed. 8. 4. Indeſſen kommen nun in dir 
Durellen manche Gercdhtigfeiten in beiderlei Geftalt, bald al Zubehör eines Gebarde 
bald in Verbindung mit Grund und Boden vor: fo namentlich Waſſer- und Wege 
1.1.8. 11. 14. D. de ag. cott. 43. 24. 1. 20. $. 1. D. de 8. P. U. 8. 2. ır. 
8. 1. 1. de servitut. 2. 3. 1 2. pr. de 8. P. R, 8. 3. Daher bezichen Die Mit 
jene Ausdrüde überhaupt nicht mehr auf eine Gattungsverfciedenheit der Sereit 
ſondern auf die concrete Zuftändigkeit derfelben, fo daß alfo jede servitus praedii 
bani ift, wenn fie in gegebenen Fall einem Gebäude, und praedii rustiei, wenn ji 
einem freiliegenden Grundſtücke zuſteht (jo namentlich Böding, Brinz u. Am 
Andere dagegen wollen die Unterſcheidung als eine Claſſification der Servituten mwenigft 
in dem Sinne vetten, daß nad Maßgabe ihres Inhalts die einen regelmäßig bei bir 
den, die andern regelmäßig bei Feldgrundftücen vorkommen (Windſcheid, Bangeron. 
der: ftatt „regelmaͤßig“ gar „usſchließlich“ Tag). Nach dem Sprachgebrauch ir 
Quellen ift nur Die eritere Meinung haltbar beſonders wegen 1. 2. pr. D. 4.8 
P. U. md 1. 2. pr. D. d. 8. P. R. Gleichwohl ift zuzugeben, daß die ausiht 
lich für Feld-, bezw. für Gebäudeſervituten aufgeftellten Grundfäge im Bew 
jedenfalld nur inſofern Sinn haben, als man ſie auf Sevvituten Des vormasmeite hi 
Feldern, beziehentlich vorzugsweiſe bei Gebäuden vorkommenden Inhalts Di 
Tegtere dort meiftentheitg in der Vornahme einzelner Handlungen (ser vitut« 
hier überwiegend in dem Bejig dauernder Einrichtungen (serv. habendi oder 
bejtegt. MWebrigens ift die Zahl folder beſondern Grundſätze nicht eben gre 
lich der Entftehung der 3. wird berichtet, daß auf Diefelben als res manc 
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cipatio anwendbar war. Gai II. 29. Seit deren Wegfall gelten die allgemeinen Regeln. 
Was den Beſitzſchutz betrifft, jo waren bei den Römern für gewiſſe 5. eigenthümliche 
Interdicte ausgebildet (1. 1. pr. 1. D. de itin. 43. 19), die weiter unten zu erwähnen 
jind. Heutzutage wird indeſſen jeder Servitutbefiger poſſeſſoriſch geſchützt. Mitunter ıft 
auch behauptet worden, eine Eigenthümlichkeit der %. liege in ihrer Verpfändbarkeit, me: 
gen 1. 11. 8. 3. 1. 12. D. de pign. 20. 1. Allein nah ridtiger Anficht find Feld— 
wie Gebäudedienſtbarkeiten nur in der Weile verpfändbar, daß ein Grundeigenthümer fei: 
nem Gläubiger das Recht zufichert, diefelben verfaufsmwerfe zu begründen. Co bleibt als 
anziger Punkt, in weldyen nicht für alle Servituten das Gleiche gilt, der Untergang 
durch Verjährung übrig. Diefer tritt bei Grumddienftbarkeiten, deren Inhalt fid) in einem 
dauernden Zuftande verkörpert, und in jo fern nad den Ausdruck der Quellen durch— 
\hnittlih bei Gebäudeſervituten, nicht ſchon Durch fortgejegte Nichtausübung, ſondern erft 
durch ſog. usucapio libertatis ein . 6. D. de 8. P. U. Das Nähere ſ. in dem Art. 
Gebäudeſervituten. Dafür wird andererſeits bei Seroituten, die zur Vornahme einzelner 
Handlungen berechtigen, die Unterbredung der Verjährung durch jede für das herrſchende 
Grundſtück, gleichwiel von wen, vorgenommene Ausübung bewirkt 1. 5.1. 6. pr. 1. 20— 
21. D. quemadm. serv. 8. 6. — Bon den engelnen Servituten kommen in den 

Quellen meift als rusticae folgende vor. 1) Wegeredhte, und zwar iter, actus, via. 
Tiefe Ausdrücke entſprechen jedoch unferen: Fußfteig, Viehtrift, Fahrweg, keineswegs, ſ. 
pr. I. de serv. 2.3. Daher find derartige Rechte jet nicht ſowohl nach den römiſchen 
Auslegungen, als vielmehr nach dem heutigen Sprachgebrauch zu begrenzen. Das inter- 
dictum de itinere actuque privato wird ertheilt, wern das Hecht während des legten 
Jahres wor Anftellung der Klage wenigftens an 30 Tagen ausgeübt worden ift. Zit. 
D. 43. 19. 2) Wafjerrechte, und zwar aquaeductus, aquaehaustus, pecoris "ad 
aquam appulsus, mit mannichfachen Verſchiedenheiten pr. $. 2. I. de serv. 1. 1. pr. 
$.1.1.2. 88 1. 2. D. d. 8. P. R. Zum Schutze eines Waſſerleitungsrechts bejteht 
das interdietum de aqua quotidiana bei wenigſtens einmaliger Ausübung des Rechts 
im letzten Jahre, doch mit Abweichungen bei aqua aestiva Tit. D. 43. 20; daueben 
en interd. de fonte Tit. D. 43. 22. 3) Andere Felddienſtbarkeiten find Rechte auf 
Weide, Holz, Steine, Kalk, Kreide u. ſ. w. Dod Haben diefe eine größere Wichtigkeit 
und Ausbildung erft in Deutichland erlangt. — 

Quellen: Tit. D. $. 3 de serv. praed. rust. Ausführlichfte Darftellung bei Elvers, 
Die römiſche Servitutenichre 8. 42—14. Ed, 

Felonie. Das Yehnsverhältmiß beruht auf der zwiſchen dem Lehnsherm und Va— 
fallen beftehenden Verpflichtung wechjelfeitiger Treue. ine Verlegung der hieraus ent: 
Ipringenden Verbindlichkeiten wird im Allgeineinen ohne Rüdjihtnahme auf die vechtliche 
Folge als Felonie, Vehnsfehler bezeichnet (fel altfranzöſiſch fo ‚viel wie boshaft, vergl. 
filou u. abo. fillan). Im e. ©. dagegen qualificirt fih als %. ein derartiger Bruch der 
Lehnstrene, welcher auf Seite des Lehnsmannes den PVerluft des Lehns, auf Seite des 
Lehnsherrn die Aufhebung der lehnsherrlichen Nechte zur Tolge hat. Dieſer %. werben 
gewifje Handlungen als Duafifelonie zur Seite geftellt, welche mit ihr die Wirkung der 
Lehnsprivation gemeinfam haben, jedach nicht in einer Verlegung der Lehnstreue beftehen, 
ſondern die perfünliche Vertrauenswürdigfeit, ohne welche ein Treuverhältniß füglic nicht 
gedacht werden kann, in unwieberherjtellbarer Weiſe vernichten. - 

In den Libri feudorum, der Quelle des langobardiſchen Yehnrechts find die felo- 
nijtiichen Handlungen des Bafjallen nicht in erfchöpfender Weile angeführt ; es wird viel: 
mehr ausdrüdlidh auf das Ermeſſen des Richters hingewieſen, welder auch in anderen 
Fällen auf Lehnsverluſt erfennen dürfe. Beſonders hervorgehoben werden 1) Lebensnach— 
ftelungen gegen den Herrn, 2) thätlihe Mißhandlung und ſchwere Beleidigung deſſelben, 
3) felonia cucurbitationis, das tft unerlaubter Umgang mit der Frau oder einer nahen 
Verwandten des Lehnsheren, 4) Denunciation, Anklage oder Zeugniß gegen ihn, 5) Nicht 
anzeige einer den Lehnsherrn bedrohenden Gefahr, 6) Nichtbefreiung aus dem Gefäng- 
niß oder aus Gefahren, 7) Verlaffen des Herrn in der Schlacht und Verrath, 8) Ver— 

_ 
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breitung feiner Geheimniffe, 9) Verweigerung der Lehnsdienſte oder 10) des Lehnseides 
11) Contumaz gegen das Lehnsgericht, 12) Vernachläſſigung der Fehnserneuerung, 13; Ah: 
feugnung ber Yehnöverbindung oder der lehnbaren Eigenſchaft eines Gutes, 14) Mi: 
brauch des Lehns, inöbefondere Deteriorationen, 15) verbotene Veräußerung. Cine An: 
zahl diefer ausrüdlic als F. bezeichneten Handlungen Tann für das Heutige R. nid | 
mehr als folde betrachtet werden. Tie Idee des modernen Staates, der auf der glei: 
Gen und allgemeinen Unterthanenpfliht beruht, Hat ſich im Gegenfag gegen das Yehn: 
wefen entwidelt und, die Bedeutung der Lehnstreue weſentlich abgeſchwächt. Handlungen 
durch welche der Baflall nur die durch Geſetze vorgeſchriebenen bürgerlichen und Untertba: 
nenpflichten befolgt, 3. ®. Anzeige von gewiffen Verbrechen des Herrn, uni gegen denſelben 
u. dgl. können daher nicht mehr als F. betrachtet werden (Preuß. ER. L, 18, 8. 149. 

Nur die vollendete, nicht ſchon die verfuchte F. Hat den Verluſt de Lehns zu: 
Folge. Nach Keutigem R. Hat ferner nur die vorſätziich begangene 5. Diele Wirlung 
während bie libri feudorum in den sub 5 und 12 angeführten Fällen lata culps tem 
dolus gleichſetzen. Ein durch conftante Praris ausgebildetes Gewohnheitsrecht, mit we: | 
em hierin die neueren Part. R. übereinftimmen, hat diefe Ausnahmen befeitigt, von wel: 
den die erfte fih aus dem mittelalterlichen Beweisrechte, Die zweite aus dem Umftande 
ertläven dürfte, daß die Muthung des Lehns als eine Bedingung der Lehuserneuerung 
aufgefaßt wurde und deren Verſaäumniß nur uneigentlid unter die Bälle der F. gezählt 
werben konnte. Bei Verlegungen der Lehnsverbindlichteiten, die nicht den Berluft de 
Lehns nach ſich ziehen, tritt eine Geldbuße (emenda) ein, deren Höhe in den ParuK 
mitunter durh Marimalanfäge beſchränkt iſt. Die F. bewirkt den Verluſt des Lehen? 
nicht ipso iure, fondern erft auf ein Urtheil des Lehnshofes Hin, wenn der Lehnsber 
die Privationsklage erhebt. Die Entziehung des Lehns erftredt ſich nur auf den icrl⸗ 
digen Lehnsmann und deſſen Descendenz, nicht aber auf die Agnaien oder andere Ir: 
fonen, die ein felbftändiges Recht am Lehen befigen. Sind alfo folde vorhanden, fo mit: 
der vehnsherr in den Genuß des dehnsobjectes (ut hanc saltem habeat sune injurie | 
ultionem II, feud. 24, 8. 11) auf fo lange als der ſchuldige Vaſſall und deſſen Zei: 
cendenten leben. Die PBrivationsflage des Yehnsheren geht als actio vindictam gpi- 
rans weber activ noch paſſiv auf die Erben itber. 

© US Ouafifelonie betrachtet man den Verwandtenmord (Parricidium), den Verrat 
an Mitvafallen, ferner jede ehrlos machende Handlung und deutſchen Reichögejegen ge 
mäß den Landfriedensbruch. In diefen Fällen findet eine Confolidation in ber Raul 
nicht ftatt, ſondern das Lehen fällt an die nächſten Lehnsfolger. Ob als folde auch Dit: 
cendenten des Verbrechers eintreten bürfen, ift beftritten, doch neigt die Praris fi der 
milderen Anſicht zu, welche fie im Fall der Onajifelonie in Das Lehen fuccediven läßt. 

Sit: Biester in Weiste’s Wehtsfen, mb voce ehnsfehier, VE, 454 Mascor, 
De praecipuis feloniae speciebus, 1697. Schuler, Dissertatio de vasallorum delictis 
amissionem feudorum ingerentibus, 1734. Hommel, Diss. de nobili vasallo in domi- 
num committente, 1764. Pät, Lehrb. bes Lehnrechts. 8. 182. Mayr, Ph. T. Handb. der 
I und hair. Lehnrechts, 1831, 8. 103. FR Hanbb. bes fühl. Lehnrehts, 5. 22 

1. bie Lehrbb. des beutfhen Priv.R. von Gerber $. 135; Eichhorn 8. 241, 242; Br 
feler p. 466. . Heinrih Brunner. 

Ferguſon, Adam, geb. 1724 zu Pogierait (Schottland), bezog 1739 die Unit. 
St. Andrews, beihäftigte fi mit Mathematik, Philofophie und Phyſik, wurde Prof. der 
Phyſit in Edinburgh, 1767 doctor of laws, fpäter Profeſſor, legte 1784 die Profefiu: 
nieder und ftarb 1816. 

Schriften: Principles of moral and political science, kdinb. 1792; beutf ven 
Schreiter, Zürid 1795. — History of the progress and termination of the Roman re- 
public, Lond. 1783, 1799 (frany. v. Demeunier 1784, deut v. Bed, Leipy 1714-86). 

it: Erf u. Gruber. — Public Characters, Lond. 1799. Leis 1. 
eigmann. 

Ferrariis, Betrus de, geb. zu Parma, 1389 Profeffor zu Pavia. 
Er fhrieh: Praeties judieiaria auren (1410), 14715 Col. 1626. 
Lit: Savigny, VI. 496. Teihmann. 
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Seftungsrayon. Die Rayongefege enthalten Beſchränkungen der Baufreibeit, 
in der Umgebung ber Feſtungen. Der Zweck vieler Beichränfungen ift einerſeits die Ver⸗ 
theidigungsfähigkeit der Feſtungen dadurch zu fichern, daß Bauwerke oder Veränderungen 
des Erdbodens, welche die Umficht von der Feltung aus hindern, oder die Annäherung 
des Feindes erleichtern Zönnten, nicht vorgenommen werben ; andererſeits joll durch Diefe 
Baubeſchränkungen dafür Sorge getragen werben, daß bei vorfommendem Kriegsfall Pri= - 
vate durch Zerſtörung der den Vertheidigungsanſtalten entgegenftehenden Anlagen nicht in 
Schaden kommen, und der Staat von etwaiger Entfchädigungspflicht frei bleibe. Die 
dur die Rayongeſetze aufgeftellten Baubelchräntungen find verichteden, je nachdem es fich 
um den erften, zweiten oder dritten F. handelt. In Preußen umfaßt der erfte F. 
diejenigen Grundſtücke, welche zwiſchen den Teftungswerfen und einer von Diejen 
auf 160 Ruthen zu ziebenden Rayonlinie belegen find. Der zweite Rayhon reicht 
100 Ruthen weiter als der erfte und der dritte 100 Ruthen weiter als ber zweite. 
Für die beiden erften Rayons befteht die Beichräntung im Allgemeinen darin, daß 
die Ausführung irgend einer Anlage (Neu=, Reparatur=, Umbau, einer die Geftalt der 
Erdoberfläche ändernde Anlage) nur geſchehen darf nach voraufgegangener Genehmigung 
des Kriegsminiſters, — Beſitzer von Grundftüden, welche innerhalb der beiden erſten 
Rayonbezirke mit der Ausführung einer Anlage vorfchreiten, ehe fie den dazu erforderlichen 
Erlaubnißichein erhalten haben, und Handwerker, welche in ſolchem Falle zur Ausführung 
mitwirken, verfallen in eine polizeiliche Strafe (2—10 Thlr.) und die unternommene 
Anlage wird nad) Umjtänden auf Koften des Befiger8 wiederum weggeſchafft. Innerhalb 
des erften Rayons ſoll ein neues, permanentes Gebäude überhaupt nicht errichtet werben, 
5 kann nur die Anlage ganz leichter Bauten (Gartenhäufer, Schuppen, Wächterhütten) 
geftattet werden. Innerhalb des zweiten Rayons kann auch die Anlage leichter Wohn: 
und Wirthichaftögebäude, jedoch mit Ausichluß jeglichen Gemölbebaues geftattet werben. 
Auch dann, wenn die Anlage bewilligt wird, hat der Befiger des Grundftüded einen 
Revers auszuftellen, durch melden er ſich unter Berzichtleiftung auf jede Entichäbigung 
verpflichtet, die Anlage wegzufchaffen, fobald der Kommandant der Feſtung es ſchriftlich 
verlangt. Die Eintragung dieſes Reverſes in das Hypothekenbuch kann durch die Com⸗ 
mandantur verlangt werden. Für ven dritten Rayonbezirk finden die erwähnten Bau— 
beichränfungen nicht ftatt. Nur, wenn fich innerhalb dieſes Bezirkes durch Abbau oder 
Zunahme der Bevöllerung neue Vorſtädte bilden follten, fo haben die Ortsbehör- 
den zu veranlaffen, daß dem Fortgange der Anfievelung ein beftimmter Bauplan zu 
Grunde gelegt und dabei die Richtung der Straßen durch den Bla = Ingenien an- 
gegeben werde. 

Sfgb.: Preuß. Regulativ iiber das Verf. bei baulichen Anlagen oder fonftigen Verände⸗ 
rungen der Erboberflähe innerhalb der nächften Umgebungen der Feitungen vom 10. Sept. 1828. 

.„ 2it.: Dr. Zimmermann, Das Rayon⸗-Regulativ vom 10. Sept. 1828 nebft den er⸗ fe, 
fänternden Beftimmungen zu demfelben. Sohn. — — 

Feſtungsſtrafe iſt entweder gleichbedeutend mit Einſchließung und in dieſem2 u 
Falle für gewilfe, durch Ehrenhaftigfeit der Gefinnung gekennzeichnete Berbrediensfäle dem +2 7 
Thäter angedroht (z. B. für Zweikampf in Heſſen-Darmſtadt) oder eine Vollzugsart anderer 
Strafen im Sinn einer beſonders zu bewilligenden Strafmilderung. In dieſer letzteren 
Geſtalt wird die Verbüßung einer Zuchthaus oder Gefängnißſtrafe auf einer Feſtung 
nachgelaffen, wenn das Gericht ſolches der Bildungsſtufe oder den bürgerlichen Berhält- 
nijfen des Berurtheilten, ſowie ben bejonderen Umftänden der That als der derſelben zır 
runde gelegenen Gefinnung angemeſſen findet und im Strafurtheile anordnet (Baiern, 
Str. G.B. A. 19). Aehnliche Beltimmungen über den Vollzug gewißer ordentlicher Freiheits- 
Strafmittel als F. in Würtemberg, Baden u. a. Das Weientliche befteht bier überall 
tarın, daß dem Verurtheilten eine gewiſſe Schonung erwiefen werben fol. F. finvet fich 
außerdem als Stanveöftrafe für Soldaten. Das No. Militärftrafrecht unterfcheibet: 
1. Seftungsftrafe für Gemeine und ſolche Unteroffictere, welche zu Gemeinen 
tegradirt find. Ihr Minimum beträgt drei Monate. Die Sträflinge werden in eine 

e. Holgentorff, Rechtslexikon 1. 27 

/ 
vv. 
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Militärſtrafabtheilung eingetheilt, mit Feſtungs⸗ oder ſonſtigen Militärarbeiten beſchäftigt 
und außer der Arbeitszeit eingeſchloſſen erhalten. 2. Feſtungsarreſt fir Officiere, 
Bortepeefähnriche, Avantageurs und einjährige Freiwillige, in den Fällen, wo nicht zugleich 
neben der Freiheitsſtrafe auf Verſetzung in die zweite Clafle Des Soldatenſtandes erfamt 
werden muß. Das Dlinimum beträgt in diefen Falle ſechs Wochen. Wegen gemener 
(nicht militäriſcher; Vergehen wird darauf erfannt, wenn nicht eine härtere Strafe ald Ein⸗ 
ſchließung oder Gefängniß verwirkt iſt. Ueber die Modalitäten der Ausführung beider Strof: 
arten des Arreſtes und der F. find befonvere Reglements von der Militärbehörde erlaſſen 

Quellen u. Fit.: Militär-Str G.B. von 1915 88. 5—11. Fled, Commentar über das 
Str.G.B. für das preuß. Heer (Neue Ausg. 1869), ©. 23 ff. 

v. Holgendorff. 

Feuerbach, Paul Johann Anfelm von, geb. 14. Nov. 1775 zu Hainide 
bei Jena, bejuchte die Univerfität Jena, wurde daſelbſt 1799 Doctor, 1801 Prof. is 
Lehnrechts, 1804 Prof. des Civil- und Criminalrechts in Yandöhut, 1806 Mitglied ie 
Yuftizminifterialdeparteinente, 1808 Geh. Rath, 1814 zweiter Präfident am Anl: 
gerichte in Bamberg, fpäter Präfident am Appellgerichte in Ansbach, ftarb 24. Mai 
1833 in Frankfurt. 

Schriften: De causis mitigandi ex capite impeditae libertatis (Diss. in Martin’; 
Select. diss. jur. erim.), Jen. 1799. — Ueber die einzig möglichen Beweisgründe gegen bit 
Dafein und die Giltigfeit der natürlichen Rechte, Leipz. 1795. — Kritik des natlitlichen Rees, 
Alt. 1796. — Antihobbes oder Über Die Grenzen dev höchften Gewalt und das Zmangäredt ter 
Bürger gegen ben Oberberm, Erf. 17958 — Philofophifchejuriftifche Unterfuhung über das Ver 
brechen des Hochverraths, Erf. 1793. — Revifion der Grundfäge und Grundbegriffe des re. 
peinl. R., 1799, 1600. — lieber die Strafe als Eicherungsmittel, 1800. — Xehrb. Des gem. ım 
Deutſchland giltigen pein!. R., 1901, 14. Aufl von Mittermaier, Gießen 1847. — Kivilü 
Berfuche, Gießen 1803. -- Kritik des Kleinfhrod’ihen Entw. zu einem peinl. G. B. fürtı 
turpfalzbaier. Staaten, Gießen 1501. — Betrachtungen über das Geſchwornengericht (1913. 
Landsh. 1813. — Ent. des Str.G.B. für Baiern, 1807, 1910. — Betrachtungen über die 
Deffentlichleit und Mündlichleit der Gerechtigleitspflege, Gießen 1821, 25. — Actenmäßige Dur - 
ftellung merbwitrdiger Verbrechen, Gießen 152», 29. — Caspar Haufer, Beifpiel eines ver⸗ 
brechens am Seelenleben des Menſchen, Ansb. 1832. 

fit: Ludwig Feuerbach, Anfelns Ritter v. Feuerb. Leben und Wirken, Leipz. 1852. — 
Glaſer, Gefammelte Heinere Schriften, Wien 1868, I S. 21-61. Bluntldfi, I. 
503—)3. — Berner, Die Str.Ofgb. in Deutfchland, Leipz. 1867, ©. 80 — 92. 

Zeihmann. 

Feuercaſſengelder — hypothekariſche Eintragung. Zur Prüfung der Gedr 
würdigfeit eines mit Baulichkeiten befegten Grundſtücks kann es dienlich erfcheinen, neben 
dem Ermwerböpreife, dem Orundfteuer-Reinertrage und andern Werthmeffern die Ye 
fiherungsfumme der Gebäude in die Hppothefen=, Grund- und ähnlich geführten äflen: 
lichen Bücher vermerken zu laffen. Daraus folgt aber noch nicht, daß für die Gliuhgr 
un Fall eines Brandes die Verfiherungsgelder an die Stelle der Gebäude treten, eda 
daß fie als eine Yubehörung des Grundſtücks anzujehen feren, oder etwa als Früchte, au 
An- oder Zuwüchſe. Sie ftellen vielnehr trotz ihrer regelmäßigen Zweckbeſtimmung x 
Bauhülfsgelder nur den Gegenftand eines aus dem VBerfiherungsvertrage bervorgebente: 
Forderungsrechtes dar. Nach den Beftunmungen der meiften neueren Feuerjocetüteral- 
ments bietet fich den Släubigern darin ein Sicherungsmittel, daß fie ji die F. verpian 
den und die Berpfündung in das Feuerſocietäts-Cataſter eintragen laſſen können. Ar 
provinziell findet fid) eine Neihe von VBorfchriften, welche das dinglide Recht des Her 
thefengläubiger8 unter gewiffen VBorausfegungen auf die Brandentichädigungsgelver un 
dehnen. Doch hat die Gſgb. bei der Wichtigkeit derfelben für die Hebung des Grund 
ereditS neuerdings ıhre Verallgemeinerung in's Auge gefaßt, To daß für das eingetragit 
Sapital, die Zinfen und Koften der Kündigung, der lage und Beitreibung, den Air 
bigern audy die den Eigenthiimer zufallenden Verſicherungsgelder für abgebrannte eXT 
durch Brand beſchädigte Gebäude haften follen, wenn diefe Gelder nicht ftatutenmäßtg zur 
Wiederherftellung der Gebäude verwendet werden müffen, oder verwendet worden fine. 

| 
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Gigb. u. Lit: Preuß. A.L. R. T. 20. $. 443 nebſt sn. u. Lit. bei v. Rinne: Hyp.Geſ. 
f. Neuvorpommern v. 21. März 1868. 8. 15. Entw. eine® Gef. Über den Eig.Erm. an Grunbft. 
$.28. Dr. Malß, Studien über VBerfiherungsredt, Ztſchr. f. d. geſ. H.R. 8, 2 PL p 

aper. 

Fichard, Jobann, geb. 1512 zu Frankfurt a. M., arbeitete als Advocat am 
Reichskammergerichte, war 2 Jahre zu Bologna und Padua, ſpäter Stadtſchreiber und 
berühmter Sonfulent zu Frankfurt, ftarb 1581. 

Schriften: Consilia, Francof. 1590. — Jurisconsultorum Vitae ab Irnerio usque 
ad Zasium ed. Hoffmann, Lips. 1721. — Malleus maleficarum. — Syntagma com. 
opinionum. — Er Überfette die Demonomania Bodins. 
„Kit: Stobbe, U. 41, 42. 57. — Autobiographie in I. C. v. Fichard, Frankf. Arc. 
f. ältere deutſche Lit. u. Geſch., II. 1912, ©. 3— 53, und Biographie von Beträus vor den 
Consilia, Teihmann. 

Filangieri, Öaetano, geb. 18. Aug. 1752 zu Neapel, wurde 1774 Advocat, 
1777 wmaggiordomo und Officier in der Marine, 1787 Staatörath im Finanzıninijte- 
rum und ftarb 1788. 

Schriften: Morale dei prineipi fondata sulla natura e sull’ ordine sociale. — Ri- 
Hezzioni politiche sull’ultima legge sovrana che riguarde l’amministrazione della giu- 
stizia, Nap. 1771. — La scienza della legislazione, Nap. 1780-85; Genova 1798; Fila- 
delfia 1739, 1812; Milano 1817; fram. von Galloiß, Bar. 17389 — 91; von Conſtant 
1821; deutfch von Zink, Ausb. 1788—91; von Siebenkees, Altorf; von Öuftermann, 
Wien 1784; engl. von Clayton, Fond. 1806; fpanifch von Rubio, Madr. 1787. — Ueber 
den Anklageproceß und das Gefchrmornengericht, Berl. 1849. 

Lit.: Bluntſchli, IIL 520 —524. -- Mohl, II. 387. 472. — Tommaſi's Gedädt- 
nißſchrift auf — deutſch von Münter, Ansb. 1790. — Carmignani, Scritti inediti, 
Lucca 1851, IV. p. 212. — Villemain, Cours de litterature au XVIlle siecle, 8iöme 
leson. Teichmann. 

Filiationsklage. Nach Röm. R. konnte die Actio de liberis agnoscondis et 
alondis vom Kinde gegen den Vater, eventuell gegen den Großvater, angeſtellt werden, 
auf Anerkennung und Ernährung Auch die Mutter konnte de partu agnoscendo fla- 
gen. Dabei ift natürlich ſtets nur an eheliche Vaterſchaft zu denken. Für den befon- 
deren Fall eined nad) der Scheidung gebornen Kindes verlangte ein Senatsbeſchluß unter 
Beipafian, daß die Frau dem Manne, ewentnell Demjenigen, unter deſſen Gewalt er ftand, 
ihre Schwangerſchaft innerhalb dreißig Tagen nad) der Scheidung anzeigen jollte, widri- 
genfalls ihr, nicht aber dem Finde, Die Klage verweigert wurde. Dieſe Beflimmungen 
find aber nte gemeined Recht geworden. Dagegen bat fi ein unrömiſches Gewohnbeits- 
techt gebildet, wonach auch gegen die Mutter geklagt, und auch die uneheliche Vater: oder 
Mutterichaft ermittelt werden kann; |. Paternitätsflage, 

Quellen: D.XXV,3. de agnoscendis et alendis liberis. Preuß. A. LR. I, 2.8.58 ff. 
C. N. 312 — 330. Rivier. 

Firma (franz. raison, eugl. firm, ital. ragione, detta) iſt der Handelsname des 
ſaufmanns, der Name, unter welchem er im Handel dem Publicum gegenübertritt, fein 
Geſchäft betreibt und feine Unterichriften abgibt. Das Firmenweſen knüpft an die alt= 
bergebradhte Sitte der Handelsmarken an; für Handelsgeſellſchaften ift die Annahme be- 
ſonderer Firmen fett lange üblich und der Verkehr bat fich Tängft daran gewöhnt, den 
guten Klang einer bewährten F. als eine der Grundlagen anzufehen, an welchen der Ere= 
dit und das Renommee des Geſchäfts haftet. Vorzugsweiſe von legterem Standpunkt 
erſcheinen ſchützende Borfchriften gegen den Mißbrauch unbefugter Firmenführung im In= 
tereife ſowohl des einzelnen Geſchaͤftsinhabers wie des Bublicums erforderlich. In Deutſch- 
fand eriftirten bi8 zum H. G. B. nur particularrechtlihe Vorſchriften in diefer Hinſicht und 
auch diefe erſtreckten fi) blos auf einzelne Punkte, namentlih auf den Schutz und bie 
Bildung der Societätsfirmen. Gemeinrechtlich gab e8 weder einen Firmenſchutz, noch Be 
ſtimmungen über die Art, wie zu firmiren. Die Wahl ver 3. ftand Jedem frei, felbft 
das Beftehen gleichlautender Firmen legte hierin feine Schranke auf. In umfaflender, 
vielleicht allzu eingreifender Weife ift der Gegenftand dur das H. G. B. geregelt worden. 
Ieder Kaufmann, mit alleiniger Ausnahme der dem ganz Meinen Gewerbebetrieb angehö- 
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rigen, ebenſo jede Handelsgeſellſchaft muß eine F. haben. Oberſtes Princip fin die Form 
derſelben iſt, die F. ſoll möglichſt wahr, d. h. möglichſt der Ausdruck des zu Grunde lie 
genden thatfächlichen Verhältniſſes ſein, daher ſoll die F. des Einzellaufmanns ſeinen Namen 
enthalten, Zuſätze nur, ſofern fie zur näheren Bezeichnung der Perſon oder des Ge 
Ichäfts dienen. ‘Die Firma ver offenen Handelsgeſellſchaft Tu den Namen mindeſtens 
eines Socus und einen auf das Gompagnieverhältnig hinweiſenden Zuſatz enthalten 
In der F. der Commanditgefellichaft muß ımindeftens der Name eines Complementard mr 
einem jolchen Zufag, Dagegen dürfen in berfelben nicht die Namen von Commankttiften 
genannt fein. ‘Die gleiche Beitimmung gilt für die Commanditgeſellſchaft auf Actien, für 
viefelbe ift noch ſpeciell vorgefchrieben, daß fie ſich nicht als Wctiengefellichaft bezeichnen 
darf. Die F. der Ietteren darf nicht Die Namen von Actionären enthalten (societe 
anonyme) und fol in der Regel eine Sachfirma, d. h. vom Gegenftand bes Unterneh: 
mend hergenommen fein. Eine Sachfirma iſt nach dem No. Bundesgeſetz vom 4. Jul 
1868 auch erforverlich in Betreff der in den Bereich dieſes Geſetzes fallenden Genoſſen 
ſchaften, nur daß dieſelben fogleid, in der F. durch den Zuſatz „eingetragene Genoſſen⸗ 
ſchaft“ ihre rechtliche Eigenthümlichkeit kundgeben müſſen. Die angeführten Beftimmun: 
gen erleiden indeß eine erhebliche Modification durch die Rückſicht auf den Berlehrewent, 
der, wie fchon angebeutet, einer beftehenven F. beizumefien if. Danach tft es dem Cr: 
werber eine® Handelsgeſchäftes geftattet, die bisherige F. mit oder ohne einen Das Yiad- 
folgeverhältniß andeutenden Zuſatz fortzufiihren, wenn der bisherige Geſchäftsinhaber oder 
die Erben oder Miterben in die Fortführung willigen. Die %. iſt mithin veräuferlt, 
doch nicht für fich, Tondern nur in Verbindung mit dem Geſchäft, wogegen Das Gehhir: 
ſehr wohl ohne die F. veräußert werden kann. Buläffig ift ferner die Vortführung der 
bisherigen F, wenn Jemand in ein beftehendes Hanbelsgeihäft oder in eine Handd& 
gefellichaft als Gefellichafter eintritt oder aus einer ſolchen ausſcheidet. Im letzteren fall 
ft die Einwilligung des Ausicheidenden dann erforderlich, wenn fein Name in der ö 

‚enthalten war. Begründung, Aenderung, Erlöichen der F. find zum Handelsregiſter ar 
zumelben ; ebenfo Veränderungen in ber Perfon des Geſchäftsinhabers. Der Einzellauf— 
mann bat zugleih mit der Anmeldung die F. nebft feiner perſönlichen Unterfchrift ver 
dem Handelsgericht zu zeichnen oder die Zeichnung in beglaubigter Form einzureider 
Bei Hanvelögefellichaften muß dies durch die Socien gefchehen, die zur Zeichnung ver fi 
beredhtigt find. Die angemeldeten F. genießen ein Excluſivrecht. Neue F. müſſen ne 
von allen an demfelben Ort oder in derſelben Gemeinde bereits beftehenden erfenndur 
unterfchetden. Zum Schutze dieſes Rechtes dient das für das Handelöregifter adoptire 

Shyſtem der Orbnungßftrafen, außerdem ſeitens des Berechtigten eine actio negatoria und 
eine Klage auf Schavenserfag. Bei letzterer entſcheidet das Gericht nach freiem Ermeſien 
über Borhandenfein und Höhe des Schadens. — Auf einer Begriffsverwirnmg berubt 
e8, wenn zuweilen der F. juriftifche Perfönlichkeit zugefchrieben wird ; die Frage, od Te: 
jenige, der ein Geichäft mit der bisherigen F. erwirbt oder in ein beſtehendes Cihift 
ohne Aenderung der F. eintritt, den Gläubigern für die vor feinem Eintritt umter den 
—* der F. contrahirten Schulden hafte, iſt aus anderen Gründen regelmaßig r 

ahen. 
Lit.: H.G.B. A. 14— 27, dazu die Commentare von v. Hahn und v. Böolderndorfi: 

Band, Beitr. z. Reviſion d. preuß. Gſgb. I. No. 5 (1030 — 32); Gelpke, Ztſchr. 88. 
Bd. 1, H. 3, ©. 166 (1883); Dietzel, Handelszeichen u. Firma in Bekker u. Muther Zabrkt. 
Bd. 4, ©. 227 (1860); Regelsberger in Goldſchmidts Ztiſchr. Bd. 14, ©. 1 (1860; 
außerdem bie Lehrbb. von Thöl, Endemann, Befeler u... Bebrent. 

Fiſchereiordnungen. Die Fiſcherei auf dem Meere ift nad) den Grunbligen 
des neuern Völkerrechts, abgefehen von den fog. Eigengewäflern und Buchten, der Ser: 
ſchaft keines Einzelſtaats unterworfen, ſondern für alle Nationen gleich zugänglid Lam⸗ 
mers, Engliihe Seefiihfang-Sfgb. in Faucher, Vierteljahrfchrift für Volkswirthſcaft 
XVT. (1866), ©. 38 ff.). 

‚ Die Filcherei in Öffentlichen Flüffen war nad altdeutſcher Rechtsanſicht gattel® 
feri, und ift e8 in einzelnen Gegenden nod heute, insbefoderen in Schleswigfeitit, 
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Thüringen und in der Provinz Preußen (Br. ER. von 1721 Buch IIT Tit. 1. U. 
3. und Provinzialvecht für Weftpreußen’ vom 19. April 1844 8. 72). Im Ganzen bat 
fih aber jchon früh mit der Negalıtät der öffentlichen Flüſſe überhaupt die Regalıtät der 
Nutungen derſelben ausgebildet. So insbefondere im ALK. vom 5. Februar 1794 
Tb. I. Zit. 15. 8. 38. „Die Nubungen older Ströme, welche von Natur ſchiffbar 
find, gehören zu den Regalien des Staats”. 8. 73 „Der Fiſchfang in öffentlichen Strö- 
men gehört zu den Regalien.“ Im Brivatfläffen dagegen ift die Fiſcherei regelmäßig ein 
Ausflug des Eigenthumsrechts der Uferbefiter, eine Pertinenz der Grundſtücke; doch 
tommt fie ausnahmsweiſe auch getrennt vom Grundbefige als jelbftändige Berech— 
figung vor. 

Wem aber auch das Recht auf die Fiſcherei zuftehen möge, jedenfalls ift vie Aus- 
übung derſelben in allen öffentlichen und Privatflüfien — mit einziger Ausnahme von 
Zeihen und eingefchloffenen Privatgemäflern — gewiffen polizeilichen Beſchränkungen un= 
terworfen, die einerſeits im Intereſſe eines nachhaltigen Betriebes die Laichzeit und bie 
zur Fiſcherei ftatthaften Werkzeuge betreffen, andererſeits im Intereſſe der öffentlichen 
Ordnung die concurrirenden Befugniffe mehrerer zur Ausübung Berechtigter reguliren. 
Solde aus der Filchereihoheit des Staats fließende Normen finden fich insbefondere im 
ALR. TH. I Ti. 9. 8. 184 fi. (Bon Erwerbung des Eigenthums). Die sedes 
materiae find jedoch die vor-und nach dem ER. erlafienen prowinziellen Fiſcherei-Polizei⸗ 
gelege, die ein ſchwer darftellbares technifches und locales Detail enthalten. Beiſpielsweiſe 
mag auf die Filchereiorbnung für die in der Provinz Pommern belegenen ‘Theile ver 
Oder, des Haff und deſſen Ausflüffe vom 2. Juli 1859, die durch das Gef. vom 30. 
März 1863 nur in unbebeutender Weife mobificırt ift, hingewieſen werden. 

Lit.: Cancrin, Abhandl. aus dem Waflerrechte, Bd. III. (Halle 1800), Abb. XII. Bon 
ter Fiſchereigerechtigkeit, ©. 55 ff., bei. 65 ff, 88 fi. Beleler, Syſtem des gem. beutfchen 
Priv.R. 2 Aufl. 1866, ©. 822, 828 v. Gerber, Syſtem des beutichen Priv.R., 9. Aufl 1867, 
©. 235 f. v. Rönne, Das Staatsrecht ber preuß Monardjie, 2. Aufl. 1865, II, 2. ©. 242. 
Lette und v.Rönne, Die Landes-Eultur-Öfgb. des preuß. Staats, Bd. D. Abth. 2 (1854), 
S. 760 ff. Naſſe, Gewäſſer in Bluntfhli Staatswörterbuch, Bd. IV. (1859) ©. 309 ff 

Ernft Meier. 

Fiscus. Der Staat in feinen vermögensrechtlichen Beziehungen als Subject von 
Verinögensrechten, wird F. genannt. Nach Einigen ift das Staatövermögen unter dieſem 
Namen perfonificirt. Der Staat als F. tritt in den Privatverfehr wie jedes andere 
Rechtsſubject, ift aber dabei vielfach zu jeinem Vortheil privilegirt. Das vermeintliche 
privilegium odiosum des Satzes: in dubiis contra fiscum iſt neuerlih mit Recht auf 
Die Bedeutung der fir Privilegien geltenden Regel firicter Auslegung zurüdgeführt. 
Böding) Verſchiedene fiscalifche Stationen haben nicht beſondere Perſönlichkeit, nur 
das Privileg, daß gegen die Forderungen der einen nicht mit Anſprüchen an eine andere 
compenfirt werden kann. Das Umgekehrte ift micht ausgeſchloſſen. Wer den F. über- 
haupt und feine einzelnen Etattonen zu vertreten hat, iſt eine ſtaatsrechtlich zu regelnde 
Frage. — In allen diefen Beziehungen ſtimmen die modernen Codificationen mit dem Röm. 
R. überein. Tem franz. R. find jedoch, eigentliche fiscaliiche Privilegien unbelannt, und 
jede öffentlihe Stelle wird als beſondere juriſtiſche Berfon angejehen. Auch im ſächſ. 
Civ.G. B. ift die Zahl der Privilegien erheblich gemindert. — Im Einzelnen ift bervor- 
zuheben: Wer vom %. gelauft hat, Tann mit Eigenthums= oder fonftigen Anſprüchen 
Dritter nicht beunruhigt werben: daſſelbe gilt im preuß. R. — Fiscaliihe Sachen find 
der ordentlichen Verjährung entzogen. Kur 40jährige Präfeription wird gegen den %. 
zugelaffen. Das preuß. R. erfordert regelmäßig 44 Jahre zur Verjährung gegen den 
F., jedoch verjähren Steuerrüdftände in vier Jahren. — Den fiscalifchen Forderungen 
fteht eine geſetzliche Hypothek, Steuern und Contractöforderungen deſſelben eine privilegirte 
Hypothek zur Seite. Das preuß. R., wie ed die gejetliche Hypothek aufgegeben hat, 
beſchränkt auch das Concursprivileg. Nach der preußiſchen Concurdordnung find nur Ab— 
gaben und Gebührenforderungen, Anſprüche aus Defecten und aus Lieferungsverträgen 
privilegirt. — Der F. bat fir feine Contractsverbindlichkeiten keine Zinſen zu entrichten, 
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Dagegen find ihm für alle fähigen Anfprüde Zinfen zu zahlen. Die erftere Vorſchrif 
tenut auch das preuß. R. dahin, daß ber F. nur vorbebungene Zinſen zu zahlen 
hat. — Alle vorftchend ermähnte Privilegien find dem Sächſ. Civ G. B. unbeomt. 
Dagegen fennt ſowohl das Röm, als das preuf. und ſächſ. R. — abgeſehen 
von der ſirafrechtlichen Gonfiscation — Bälle, in denen der F. an Stelle früher Verth 
tigter, die einer Sache oder eines Rechts verluftig gehen, als Berechtigter eintritt. Eben 
fo Hat der F. nach den Beſtimmungen in allen diefen Rechtsgebieten ein Erbrecht auf 
herrenlofe Güter. Diefes Erbrecht wird auch im C, civ. anerfannt. — 

Lit. u Quellen: Klenze, Ztſchr. für ichtl. Rechtswiſſenſchaft, Bd. 18, ©. 319. 
Heim bach, Redtöler., Bd. ne a oe Fr 14. ar le haft, Preuß. AR U. 
zit. 14. Sächſ. Civ.G B. 6. 52. ceius. 

Fiscusrecht. Im feiner Eigenſchaft als vermögensrechtliches Subject heift ter | 
Staat Fiscus. AS folder genießt er gewiſſe Privilegien, die insbeſondere durch dee 
Röm.Kaifergefeggebung ſehr weit ausgedehnt waren und ſehr erhebliche Vortheile bezüglis 
der Verjährung, der Vorzugsrechte des Pfandes u. ſ. w. gewährien. Der Inbegriff alle 
dieſer befonderen Rechte bildet das fiscaliſche Recht. Unter F. im e. ©. werfteht aber Ir 
Sprachgebrauch eine beftimmte Einnahme: oder Finanzquelle des Staats, nämlich, den In: 
ſpruch auf gewiſſe zufällige Einfünfte, welde won der ermerbenden Ärben der 
Staatöbehörde unabhängig find und auch nicht unter die Steuern, Zölle und Ahgakı | 
der Staatöbirger gerechnet werben fönnen. Daher 1) das Necht auf Gelbftrafen und Er— 
siehungen beftimmter Vermögensobjecte nad} den im Strafrecht, in den Polizeibußordnungen 
dem Zoll und Steuerweſen geltenden Regeln, deren Anwendung richterliches Gehör voraus 
fest; auch wenn die Verhängung durch Verfiigung der AWominiftratiobehörben geſceben 
follte, bleibt Hier die vom Richter zu prüfende Einrede des in Anfpruch Genommenen ofen. 
So lange der Inquifitionsproceß allgemeine Regel war, pflegten zu Betreibung ber feat: 
lien Sinanzintereffen befondere Fiscale beflellt zu werden. 2) Der Anſpruch auf wır 
boiswidrig gegebene Geſchenke z. B. die zum Zwede der Beſtechung einem Beamten ze 
währten Vortheile. 3) Der Anſpruch auf erblofe Güter (bona vacantia) und 4) Tai 
Recht auf herrenlofe Sachen (adespota). N 

Lit.: Zöpfl, Grunbfäge des Staatsrehts, II. ©. 659. — Zahariä, Deut Ernatk- 
und Surbareh. I.©. ini ff. — v. allen, Staatsrecht, „> — Bots - M 

v. oltzendorfi. 

Firgeſchäft iſt ein Keferungskauf, bei welchem ausdrüdlich bedungen if, ii 
die Waare genau zu einer feſtbeſtimmten Zeit oder binnen einer feſtbeſtimmien Friſt 2 
Tiefert werde. Die Feſtſetzung der Lieferungszeit wird in der Regel außgebrädt tur 
die Worte: zu liefern „fix“, „präciſe“, „prompt“, „Ipäteftens um...” „nicht fpiter 
als...“ oder durch bie fog. caffatoriſche oder Erlöſchungsclauſel („am ... oder um... 
Uhr ift das Engagement erloſchen“) oder durch Verweiſung auf feftftehende Ufancen er 
Statuten,‘ fofern dieſe einen ganz präcifen Lieferungstermin erjehen laſſen; die juriftkt 
Eigenthüimlichkeit des F. Tiegt darin, daß «8 ein unter der ausdrücklichen Bedingung, ee 
fei zu erfüllen innerhalb der feftgefegten Friſt oder zur feftgefegten Zeit. 
abgeſchloſſenes Lieferungsgefhäft ift, jedod fo, daß das Geſchäft, wenn dic Bedingung mie 
eingehalten ift, far Wirkungen erzeugt: es hat nämlich der nichtfäumige Käufer als 
dann das Recht, Nachlieferung nebft Schadenerfag oder blos Schadenerfat wegen Nich— 
erfüllung oder gänzliche Aufhebung des Vertrags vom fäumigen Verkäufer zu fortem; 
während jedoch der Käufer, welcher eines ber beiden letzte ren Rechte auf Grund eine 
ewöhnlidyen Kauf- oder Lieferungsgeſchäfts geltend machen will, gehalten iſt, * — 
ſäumigen Verkäufer anzuzeigen und ihm dabei, fofern e8 die Natur des Geld 
menttih der Zweck der Lieferung zuläßt, eine angemeffene Frift zur Nachholung 
fäumten gemähren muß, ift ber auf ein 8. ſich ftütende Käufer nur im Falle ı 
Lieferung beanſprucht, gehalten, dem Berfäufer dies unverzüglich (f. Brot. zur 
©. 4600) anzuzeigen. Keiner derartigen Anzeige bedarf e8, wenn er Schaden 
Aufgebung des Vertrags verlangt; es wird vielmehr aus dem Schweigen bed n 
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digten Käufers im F. gefolgert, daß er die wirflihe (Resl-) Erfüllung nicht wolle, und 
der Käufer kann in bielem Falle ohne Weitered Bertragsaufhebung oder Schadenserſatz 
fordern ; letzterer befteht bei Waaren, welche einen Markt oder Börſenpreis haben, in der 
Differenz zwifchen dem Kaufpreife und dein Markt= oder Bürfenpretfe zur Zeit und am 
Drte der geſchuldeten Leiftung, fofern der nicht fäumige Käufer nicht einen höheren Scha- 
den nahweift. Der Käufer kann den Verzug des Verkäufers auf deſſen Koſten durch 
Broteft feftftellen Iafien. 4. 355—358. 338. des U. H.G.B., v. Hahn, Comm. hierzu 
Bd. II. S. 273 ff., Thöl, HR. 4. Aufl. Bd. J. ©. 520 ff. Das 3. kann zum Differenz- 
geichäft werden f. unter „Differenzgefhäft” und Endemann, HR. S. 591. Weber ven 
Zuſammenhang des F. mit Prämiengefhäften |. unter „Prämiengefhäft” und Gareis 
m Ah. f. D. W. R und HR. Bd. 18. 1869. ©. 165. 166. 170. u. Fr a. O. 

areis. 

lange. Der Gebrauch von F. im Schiffahrtsverkehr kann den verſchiedenartig⸗ 
ſten Zwecken dienen: als Schiffsſchmuck bei feierlichen Gelegenheiten, als Mittel der Ber: 
ſtändigung zwiſchen Schiffen unter einander oder mit Küſtenpunkten und Hafenſtationen, zu 
Signalen (z. B. Lootſenflaggen), zur Kenntlichmachung des Ranges eines auf Kriegsfahrzeugen 
Commandirenden. Inſoweit gehört der Gebrauch ver F. entweder dem herkömmlichen 
Ceremonialrechte jedes einzelnen Staat oder der Berwaltungsorbnung der Küften- und Strom: 
polizei an. Für das Völkerrecht gewinnt die F. eine Bedeutung 1) Als das ſtillſchweigend 
vereinbarte oder herkömmlich angewandte Mittel zur Verſtändigung unter Schiffen 
auf hoher Ser; 2) als Barlamentärflagge zu Kriegszeiten, deren Gebrauch die darunter 
fahrenden Schiffe den Feinbfeligkeiten entzieht und die Analogie des Gefandtichaftsrechts 
anwendbar ericheinen läßt. Mißbrauch der Barlamentärflagge braucht indeſſen nicht geduldet 
zu werden. Die Inftruction für die Armee der Verein. Staaten v. 24. April 1863 ($. 14) 
beftimmt, daß Derjenige, welchem nachgewiefen werden kann, daß er fich Hinterliftig ber 
Parlamentärflagge bedient bat, um feindliche Stellungen auszukundſchaften als Spion 
behandelt werden fol. 3) ME Legitimationszeichen der Handelöfahrzeuge auf 
hoher Eee, um deren nationale Qualität erfennbar zu machen. Für Norbbeutichland 
iſt das Gef. vom 25. Oct. 1867, betr. die Nationalität der Kauffahrteiſchiffe und ihre 
Befugniß zur Führung der Bundesflagge, ergangen. In Gemäßheit der U. 54. u. 55. der 
Bundesverfg. haben alle zum Erwerb durch die Seeſchiffahrt beftimmten Schiffe der Nd. 
Bundesftanten ausſchließlich die Yundesflagge zu führen ; vorausgeſetzt, daß fie im aus- 
ſchließlichen Eigenthum folder Perſonen ſich befinden, denen das Bundesindigenat 
zuſteht. Nachgewieſen wird Berechtigung und Verpflichtung durch Eintragung in die 
Schiffsregifter, ımd das darüber nad einem geſetzlich vorgejchriebenen Verfahren ausge: 
ftellte Gertificat. Unberechtigter oder orbnungswidriger Gebraud der Bundesflagge 
ft ftrafbar. Den Landesgefegen ift indeffen vorbehalten für Heinere Fahrzeuge (Rüftenfahrer) 
a rerungen zu gewähren, und die Führung der F. auch ohne Certificat zu ges 
tatten. 

Bon dem orbnungsmäßigen Gebrauh der %. Hängen wichtige Rechte ab, 3. 2. 
der dem neutralen Eigenthum zu Kriegszeiten zufommende Schuß ; die Verantwortlichkeit 
der Staaten für die unter ihrer F. auf hoher See begangenen Zumiderhandlungen gegen 
das Völkerrecht u. a. m. 

tit.: Reynolds, International nautical telegraph for the use of men-of-war and 
merchant vessels 2. ed. London 1857. v. Holtenborff. 

Flüſſe. Die zahlreichen Jutereſſen, welche fih an die Benugung der Gewäſſer 
fnüpfen, machen e8 nothwendig, einer Collifion derjelben dur genaue Normirung der 
Waflerrechtöverhältniffe vorzubeugen. Die Orunbläge, weldhe das Röm. und das 
deutſche R. in dieſer Beziehung entwidelt haben, langen heute nicht mehr aus. Bon 
der Rechtswiſſenſchaft wurde gerade dieſes Gebiet lange Zeit hindurch mehr als billig 
vernadhläffigt. Und gleidy ihr iſt auch die Ofgb. inter den Anforderungen des praftiichen 
Bedürfniſſes zurückgeblieben. Erſt in neuerer Zeit hat man im Hinblid auf die ftei= 
gende Entwidelung von Landwirthſchaft, Induftrte und Handel den Waflerrechtsfragen 
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größere Aufmerkſamkeit zugewendet und ſeit einigen Jahren iſt man vielfach mit einer 
Reform oder Codification der waſſerrechtlichen Beſtimmungen beſchäftigt. 

Schon im ſyſtematiſchen Theile dieſer Encyelopädie iſt die Natur und Die Bedeuntung 
des Gegenſatzes zwiſchen öffentlichen und nicht öffentlichen (ſog. Privat-) F. hervor 
gehoben werden. Was erſtere betrifft, gipfelt die ältere deutſche Rechtsentwidelung in 
der Ausbildung eined Waſſer- oder Flußregals, kraft deſſen nur der Staat oder derjenige, 
dem er fie verlieh, die Nugungen an öffentlichen F. beanfpruchen konnte. Privatflüſe 
bildeten häufig einen Theil der Almende oder fanden unter der Dispofitionsgewalt des 
Grundberen : „In beiden Fällen hatten die anftoßenden Gemeinde- oder Öofgenofien ten 
durd die Geſammtheit oder den Herm beichränften Genuß des Waſſers.“ (Bluntidli, 
deutſch. Privatrecht p. 229). So jehr auch der heutige Rechtözuftand hiervon abweicht, lüfter 
doch den geſchichtlichen Zuſammenhang deutlich erkennen, indem bei den öffentlichen 7. 
die Waſſerrechtshoheit des Staats zum Zweck des Gemeinbrauchs derjelben als öffent: 
licher Sachen ſich im Intereſſe der Geſammtheit geltend macht, während die Rechtsver⸗ 
hältniffe an Privatflüſſen unter dem Geſichtspunkte geordnet find, daß die Nutzungen ten 
Anlegern in gleihmäßiger Weiſe zukommen follen. Der Begriff des Wafjerregals it 
heutzutage für die juriſtiſche Conftruction der Wafferrechtöverhältniffe völlig —— 
Der Staat hat vielmehr nicht aus einem privatrechtlichen Titel, ſondern aus Gründen vv: 
öffentlichen Rechts die Wafjerrehtshoheit, die ſich freilih bei öffentlichen und ber nich 
öffentlichen Gemäflern in verſchiedener Weiſe äußert. 

Die Benutzung öffentlicher F. fteht Jedermann frei. Jedoch übt der Staat dus 
Recht der Regelung, Beſchränkung und Beaufjichtigung Des öffentlichen Gebrauchs. Er 
macht diefen abhängig von der Beobachtung geſetzlicher und polizeilicher Borfchriften durd 
Mühlordnungen, Schiffahrts-Floßordnungen, Bewäflerungs - Siicheretordnungen u. dal. 
Da er andrerfeitS die Waſſerpolizei handhabt und auferdem für Baggerung, Ufercorre: 
tion, Brückendurchläſſe, Leinpfade u. dgl. Auslagen macht, fett er mit Recht die Enid: 
tung beftimmter Abgaben als die Bedingung gewiſſer Benuikungsarten. Schiffahrt un 
Floßfahrt mit verbundenen Holz find unter diefer Beſchränkung und unter Beachtung 
der maflerpolizeilihen Vorſchriften auf öffentlichen F. völlig frei. Bei Strömen, die das 
Gebiet mehrerer Staaten durchfließen, find fie Gegenftand völkerrechtlicher Normirung 

Auf Grund feines Auffichtsrechts kann der Staat einzelne Benugungsarten an die 
Berleihung bejonderer Conceſſion Inüpfen oder vollends verbieten. Solder Conceffion be: 
darf e8 insbeſondere: 1) zur Wilpflöfferet (Flöſſen mit Stüden unverbundenen Holzes 
Doch Hat auch unter dieſer Vorausfegung der Floßherr den etwaigen Schaden zu er: 
jeßen. 2) zur Unterhaltung von. Fähren, wenn das Ueberfahren gewerbmäßig gegen 
Fährgeld betrieben wird. Die Flußanwohner find ohne Conceſſion berechtigt fich zum 
eigenen Gebrauche Transportmittel zu halten. 3) zur Errichtung dauernder Anftalıen, 
welche das Waſſer ald Triebfraft (Fabriken, Mühlen u. ſ. f.) oder zur Bewäſſerung be 
nutzen. Im Bezug auf Mühlen beftchen mitunter Bejonderbeiten, welche durch tie Gr 
ftenz einer Bannmühle (f. Bannrechte) oder eines (nicht gemeinrechtlichen) Mühlenregals 
bedingt find. Die Erlaubniß zur Erridtung von Triebwerfen wird auf Grund worum: 
gehender Causae cognitio mit Rüdfiht auf die Rechte der übrigen Intereffenten un 
die öffentliche Sicherheit ertheilt. Den älteren Waſſerwerksbeſitzern ſoll durch Das neue 
Waſſerwerk die nörhige Waſſerkraft nicht benommen, die Grundftüde der Ufereigenthümer 
ſollen nicht der Gefahr der Ueberſchwemmung ausgefett, es ſoll ihnen das zur Wider: 
bewäflerung erforderliche Waffer nicht entzogen werden. 

Was die jog. Privatflüffe betrifft, ift dem, mas Enciklopädie I. p. 389. darübe: 
gefagt worden, innerhalb der diefem Artikel geftedten räumlichen Grenzen wenig beyi: 
fügen. Um ein wahres Eigenthum am Gewäller kann es fich auch hier nicht handeln, 
da an der aqua profluens als folder feine phyſiſche und Daher auch feine vechtliche Her: 
haft möglich ift. Dagegen übt das Eigenthum am Flußbett und an den Ufern, wi 
he8 bei öffentlihen 9. — mag es nun der Staat beanſpruchen oder nicht — fir 
die Nutungen des Gewäflers irrelevant iſt, bei Privatflüſſen ferne natürlichen Wirkungen 
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aus, indem ed die Anlieger befähigt, jeden anderen von der Benutzung des Waſſers 
factiſch auszufchließen. Wenn num auch diefe um Allgemeinen das Recht haben, das Waſſer 
beliebig zu gebrauchen, fo macht fich doch die Waſſerrechtshoheit des Staats auch hier, 
geltend, indem er die Errihtung von Mühlen und anderen Triebwerfen von feiner Con 
ceſſion abhängig macht, in welchem alle aber die Erhebung eines Waflerrechtszinfes 
nicht gerechtfertigt iſt. Andererſeits regelt der Staat durch feine Gigb. die Nechtöverhält- 
niffe zwiſchen den Anliegern in der oben I, 388. angegebenen Weile unter dem Gefichts- 
punkte, daß fein Einzelner über das Gewäſſer in der Weife verfügen fol, daß dadurch 
das gemeinſchaftliche Intereſſe der angrenzenden Eigenthümer in empfindlicher Weiſe beein- 
trächtigt würde. 

Ueber das Recht der Fiſcherei in öffentlichen und nicht öffentlichen F. vergl. den Art. 
Fiſche reirechte. | 

Die verfchiedenen principiellen Auffaflungen der Wafferrechtöverhältniffe laſſen be— 
züglıh der öffentlihen 5. fih um Wejentlichen auf drei Theorien zurüdführen Die 
ältere Doctrin ſprach von einem Privateigenthbum des Staate8 am Yluffe. Andere bul- 
digten der Negalitätstheerie. Eine dritte Theorie ift diejenige, welche mit dem Begriff 
ter Waſſerrechtshoheit des Staats auszulangen glaubt und den Fluß als res communis 
omnium betrachtet. Die Waflernutungen bei Privatflüffen werden entmeber als Folge 
eines Eigenthums am Gewäſſer oder als natürliche Wirkung des Eigenthums am Yluß- 
ufer erflärt. Bluntſchli operirt mit dem Begriff einer Herrfchaft über die Gewäſſer, 
ber zwar die Annahme eines Eigenthums umgehen hilft, aber in feiner Allgemeinheit zu 
juriſtiſcher Gonftruction untauglich ift. 

Lit.” Noe Meurer, Waflerrebt, 1570. Cancrin, Abb. von dem Waflerrechte, 
17389 — 1800. Elvers, Das Recht des Waflerlaufs ꝛc., in der Themis, N. F. J. 9.3 
11541). Bunte im Ard. f. ciwilift. Braris XII, 274 u. 432 Kori, ebenbaf. XVIII, 37. 
Schwab, Die Eonflicte der Waſſerfahrt auf den $. 2c., Beilagebeft zum Arch. f. civilift. Braris 
XXX (1847). Glaß, Die mallerredtl. Gſab, 1856. Dufour, Police des eaux etc, 
Paris 1857. Heffe, Orundzüge des Waſſerrechts nah gem, R., Jahrbb. f. Dogmatit, VL, 
179. Scheele, Das preuß. Wafjerrecht, 1860. Endemann, Das ländl. Wafferrecht, 1862. 
Pözl, Die neuere Gigb. und Lit. Über Wafjerrecht, krit. Vierteliahrsichr. 1, 23. 

Gfgb.: Bon den neueren Gejegen find Hervorzuheben: Das preuß. Gef. über die Benübung 
der PBrivatflüffe vom 28. Febr. 1813: das hannov. Gef. über Entwäljerung, Bewäfferung und 
Stauanlagen vom 22. Aug. 1847; das bad. Gef. über Bemäfferung und Entwäflerungsanlagen 
vom 28. Febr. 1551, und die 3 baier. Wafferrechtsgefeke vom 28. Mai 1952, erläutert von 
Pözl 1862; öfterr. Geſetz v. 30. Mai 1669 betreffend die ber Reichsgeſetzgebung vorbe- 
baltenen Beitimmungen des Waſſerrechts. Heinrich Brunner. 

Flußſchiffahrtsacte (deutſche). Im. früherer Zeit wurde feitens einzelner 
Staaten ſogar eine beſondere Seeherrſchaft Hinfihtlih gemiffer Meere und im 
Folge deſſen das Verbot der Schiffahrt und Fiſcherei für andere Nationen in An— 
Ipruch genommen. Indeſſen das Meer ıft von Natur zur Sonderherrichaft unge: 
eignet. Dieſer Sag hat feit der berühmten Schrift des Hugo Grotius über 
das mare liberum, mit der das moderne Völkerrecht gleichſam inaugurirt wurde, immer 
entſchiedenere Anerkennung gefunden. Und feitvem namentlich in neuefter Zeit die An- 
ſprüche Rußlands an das fhwarze Meer durch den Pariſer Frieden von 1856 (La 
mer noire est ouverte à la marine marchande de toutes les nations), ferner Die 

Anſprüche Dänemarks auf die Oftfee durch die Ablöfung des Sundzoll8 befeitigt find, 
unterliegt es feinen Zweifel mehr, daß die unter einander verbundenen Meere dem freien 
Gebrauch aller Nationen geöffnet find, auch dann, wenn fie won einem Staatsgebiete 
umfchloffen werden, fofern nur eine Verbindung mit der offenen See vorhanden iſt. 

Dagegen unterliegen Ströme und Flüſſe allerdings der Gebietshoheit desjenigen 
Staats, Durch welchen fie fließen, oder der Staaten, deren Grenzen fie bilden, fie find 
ein fließender Theil des Landes. Indeſſen hat Doch der natürliche Zuſammenhang ber 
ſchiffbaren Ströme die ausſchließliche Gebietshoheit durch die Rückſicht auf die Verkehrs⸗ 
gemeinſchaft. vielfach ermäßigt. Namentlich in den Fällen, wo ſolche Ströme mehreren 
Staaten zugleich angehören. Ganz beſonders wiederum dann, wenn ſolche Staaten in 
einer ſtaats- oder völferredtlichen Gemeinſchaft ftanden. | 
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I. Das Reich und der Bund. Schon der Weſtphäliſche Friede (Art. IX. 
88. 1. 2) hatte den Grundſatz der freien und ungehinderten Schiffahrt ausgeſprochen. 
Die Verpflichtungen des Reichsoberhaupts in diefer Hinficht beitunmte die Wahl: 
tulation A. XVIIL SS. 6—8. 17. Die Zölle, Stapelrechte und ſonſtige Gerechtſame der 
zahlreichen Yandesherren ftanden jedoch der praftifchen Durchführung diefer Grundſätze lange 
Zeit entgegen. Die erfte Erleichterung wurde dem Rheine zu Theil, und zwar in Folge der 
Abtretung des linken Rheinuferd an Frankreich. Es wurden nämlich durch 8.39. Des Reichs⸗ 
beputations-Hauptichluffes die ſämmtlichen bisherigen Rheinzölle des rechten und des Imfen 
Ufer aufgehoben, und dafür unter Vorbehalt der Eingangszölle (douane) ein einheitlicher 
zwiſchen Deutichland und Frankreich gemeinjchaftlicher Rbeinihrffahrte-Oxtroi eingerichtet, der 
den Betrag der aufgehobenen Zölle nicht überfteigen, und deſſen Einkünfte, nach Abzın 
der Erhebungs- und Polizeikoften, in zwei gleiche Theile getheilt werden follten, deren 
jeder zunächſt zur Unterhaltung der beiden Ufer beſtimmt war, während auf den Ke 
der zum rechten Rheinufer gehörigen Hälfte Dotationen umd Renten theils unberimt 
(8. 9. 14. 17. 19. 20), theil8 bedingt und ſubſidiariſch ($. 7. 27) gelegt wınden, 
(vgl. Deutihe Bundedacte vom 8. Juni 1815 U. XV. Zur Ausführung Re 
A. 39. wurde eme Convention über den Rheinſchiffahrts-Octroi vom 15. Yugalt 
und 1. October 1804 abgeichloffen. (Archiv für öffentliches Hecht des deutichen Bundes 
Bd. I. (1854) und Urtheil des O. A.G. zu Celle in der Streitfache der freien Star 
Frankfurt wider die Rheinuferftaaten, Hannover 1860). Weiter beſtimmte dann ter 
erfte Pariſer Friede vom 30. Mat 1814 A. 5: La navigation sur le Rhin, du poir! 

ou il devint navigable jusqu’& la mer, et reciproquement, sera libre de tele 
sorte, qu’elle ne puisse &ire interdite à personne. Die nähere Seftfteflung der fran 
Rheinſchiffahrt und die Anwendung des Grundſatzes auf andere mehreren Staaten 
gemeinfame Ströme blieb dem Wiener Congreſſe. Die Wiener Congreßacte A. 105—- 
117 ftellte auch ganz allgemem den Grundſatz auf, daß die Schiffahrt auf allen ben: 
jenigen Flüſſen, welche mehrere Staaten trennen ober durchſchneiden, im ganzen Lauf 
von dem Punkte an, wo ein jeder von ihnen jchiffbar wird bis zu deren Mündung 
gänzlich frei fein und Niemandem in Bezug des Handels unterfagt werden fol, nach Mof- 
gabe der für die Schiffahrtspolizei feftzufegenden, für alle Nationen gleichmäßig gültigen 
und das Handelsintereffe möglichft berüdfichtigenden Reglements. Die Congrekacte jelbt 
ftellt auch noch die ſpeciellen Geſichtspunkte für folde Anordnungen auf, insbeſondere 
jollen die Abgaben für die Schiffahrt auf eine gleichmäßige unveränderliche und von der 
verfchtedenen Qualität der Waaren foviel als möglich unabhängige Weife beſtimmt merk. 
damit eine detaillirte Unterfuchung der Ladung nicht nöthig fer; bei der Anfertigung N? 
Tarif foll der Rheinfchiffahrtsoctroi zur approrimativen Norm dienen ; feine neuen Stapel- 
Tahr- oder Lagerrechte dürfen errichtet werben ; jeder der Uferftaaten verpflichtet ji, de 
Strommege, die durch fein Gebiet gehen, zu unterhalten. Diefe Beftimmungen jelr 
aber nur die Grundlage bilden für ein gemeinfchaftliches Neglement, welches durch Een: 
miffarten der betheiligten Staaten ſechs Monate nad) Beendigung des Congreſſes auf 
zuftellen if. Endlich die befonderen Reglements in Beziehung auf die Schiffahrt der 
Rhein, Nedar, Main, der Mofel, Maas und Schelde follen als itegrivende Theile dee 
Arrangements des Congreſſes angefehen werden und diefelbe Kraft und Gültigkeit haben. 
als wenn fie der Generalacte Wort für Wort hinzugefügt wären. 

Obgleich aber der A. 19 der Deutfchen Bundesacte in Ausficht ftellte, Daß bei der aftcı 
Zuſammenkunft der Bundesverfammlung wegen der Schiffahrt zwifchen den verſchiedenca 
Bundesftaaten nach Anleitung der auf dem Congreffe angenommenen Grundſätze berathea 
werden folle, fo hat fi) doch die ganze Thätigkeit des Bundes in dieſer Angelegenkeit, di 
gerade ein ſpecifiſch deutſches Intereffe hat, auf einen in Folge der Wiener Miniſterialcen 
ferenzen gefaßten Bundesbeichluß vom 3. Auguft 1820 befchränft, die ſchon beſtehenden 
Unterhandlungen auf das Thätigfte zu betreiben und in der fürzeft möglichen Art st 
nen wo aber noch feine Unterhandlungen eingeleitet ſeien, ſolche unverzüglich eintrat 
zu laſſen. . 
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II. Die Einzelſtaaten. Hinſichtlich des Rheins war ſchon während des Wiener 
Congreſſes unterm 24. März 1815 eine Vereinbarung zu Stande gekommen, welche, wie ſchon 
erwähnt, für einen integrivenden Theil der Congreßacte erklärt wurde, die in Folge deflen nie= 
dergeſetzte Sentralcommilfion der Rhemmuferftaaten führte endlich eine VBeremigung in Geftalt 
der Rheinſchiffahrtsacte vom 31. März 1831 herbei; fie hat etwa ein Menſchenalter die 
Grundlage des geltenden Rechts gebildet, Durch eine Anzahl von Zuſatzartikeln demnächſt er: 
gänzt und abgeändert. Erft. Durch Die zwiſchen Preußen, Baden, Batern, Frankreich, 
Helfen und den Niederlanden unterm 17. October 1868 abgeſchloſſene Revidirte Rhein— 
hiffahrtsacte (Preuß. Geſetzſamml. Jahrg. 1869. ©. 798 ff.) iſt eine neue Baſis ge— 
Ihaffen werden. Danach fell die Schiffahrt auf dem Rhein und feinen Ausflüffen von 
Baſel bis in das offene Meer, wober der Yed und die Waal als zum Rhein gehörig 
betrachtet werben, den Fahrzeugen aller Nationen zum Zransport von Waaren und Per: 
fonen geftattet fein, mit der Maßgabe, daß Abgaben, welche ſich lediglich auf die That- 
ſache der Beichiffung gründen, nicht erhoben, auch die Echiffer nicht gezwungen werden 
dürfen, ihre Ladung ganz oder theilweiſe zu Löjchen oder an Bord eined andern Schiffs zu 
bringen. Die weiteren Feſtſetzungen beziehen ſich vorzugsweiſe auf die Zollabfertigung, 
auf die zum Betriebe der Rheinſchiffahrt nachzumerfende techniiche Befähigung der Schiffs- 
führer (Schifferpatent) fowie die Tauglichkeit der Schiffsgefäße (Schiffsatteft), auf bie 
Flößeret, das Yootjenmwefen, die Erhaltung und Berbeilerung des Fahrwaſſers, die Rheinſchiff⸗ 
fahrtögerichte, die Bildung und den Gefchäftsfrers der anminiftrativen Aufſichtsbezirke ſowie der 
Centralcommiſſion. Diefer Vertrag iſt mit den 1. Juli 1869 m Wirkſamkeit getveten. 
(Bol. auch das Schlußprotocoll vom 17. Det. 1868, Geſetzſamml. 1869, ©. 828 ff.). 
Zur Ausführung der revidirlen Rheinſchiffahrtsacte find ſodann die Gelee betr. die Rhein: 
Ihiffahrtögerichte vom 9. März 1870, und das Gefeß beir. die Ausführung der 
revidirten Rheinichiffahrtsacte vom 17. März 1870 (über Schifferpatente, Lootſemweſen, 
Sciffsattefte) erlaffen. (Geſetzſamml. 1870. ©. 177 ff.). 

Die Regulirung der Elbichiffahrt berubt auf der Elbfchiffahrtsacte vom 23. Juni 
1821, welche durdy die Revifionsacte vom 18. Sept. 1824 ergänzt und Durch die Ad— 
bitionalacte vom 13. April 1844 und 4. April 1863 weiter fortgebilvet ift ; die Auf: 
bebung des Stader Zolls beruht auf dem Vertrage vom 22. Juni 1861 zwiſchen Han— 
nover einerſeits und den ſeefahrenden europätfchen Staaten andererfeit. Die Aufhebung 
der Elbzölle mit dem 1. Juli 1870 iſt erfolgt theil8 durch das in Gemäßheit des Art. 
54 Al. 4 der Bundesverfaffung erlaffene Bundesgeſetz vom 11. Juni 1870, monad) 
Abfindungen aus YBundesmitteln an Diedlenburg Schwerin im Betrage von einer Million, 
und an Anhalt im Betrage von 85,000 Thlr. gewährt werden, theils durch den Vertrag 
zwilhen dem Nd. Bunde und Defterreih vom 22. Juni 1870. Die Welerichtif- 
fahrt ift durch die Weferichiffahrtsacte vom 10. Septbr. 1823 und cine Reihe jpäterer 
Abditionalacten georbnet worden, durd) Vertrag vom 26. Januar 1856 wurde die Er- 
bebung der Weſerzölle einftmeilen fuspendirt. Auf die Donau find die Grundſätze des 
Wiener Congreſſes erft durch den Pariſer Frieden vom 30. Mai 1856 4. 15 — 18 
und durch die Donaufhiffahrtdacte vom 7. und 9. Noobr. 1857 unter gewilfen Be 
Ihränfungen angewendet worden. 

11. Der Nd. Bund. Nah der Berfaflung des Nd. Bunde A. IV. Nr. 9. 
unterliegen der Gſgb. und Beaufjihtigung des Bundes aud die Angelegenheiten der 
Flößerei und des Echiffahrtöbetriebes auf den mehreren Staaten gemeinſamen Waffer- 
ftraßen ; fo daß alſo ind fünftige keine Flußichiffahrtsverträge zwiichen den Nd. Bundes- 
ſtaaten gefchloffen, ſondern Nd. Flußſchifffahrtsgeſetze erlaflen werden. Außerdem enthält 
der U. 54. die Vorſchriften, daß auf allen natürlichen und fünftlihen Waſſerſtraßen ver 
einzelnen Bundesſtaaten die Kauffahrteifchiffe ſämmtlicher Bundesſtaaten gleihmäßig zu- 
gelaffen und behandelt werben follen, daß auf allen natürlihen Waſſerſtraßen Abgaben 
nur für die Benutzung befonderer Anftalten, die zur Erleichterung des Verkehrs beftimmt 
find, erhoben werden Dürfen, daß ſolche Abgaben, ſowie die Abgaben für die Befahrung 
fünftlicher Waflerftraßen, welche Staatseigenthum find, die zur Unterhaltung und gewöhn- 
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lichen Herftellung erforderlihen Koften nicht überfteigen dürfen, daß endlich feinem Ein: 
zelftante, jondern nur dem Bunde das Recht zufteht, andere oder höhere Abgaben von 
fremden Schiffen oder deren Ladungen zu erheben. (Bol das Bundesgeſetz über die Ab- 
gaben von der Flößerei vom 1. Juni 1870, und die Verordnung betr. die Ausführung 
dieſes Geſetzes de eod. Bundesgeſetzblatt ©. 312 fi.) 

IV. Der Zollverein. Der Vertrag zwiſchen dem Nd. Bunde, Baiern, Wir: 
temberg, Baden und Hefien, bie Fortdauer des Zoll- und Handelsvereins betr. vom 
8. Zuli 1867. Hat in den U. 23—25 Folgendes feſtgeſetzt. Die Waſſerzölle oder 
auch Wegegeldgebühren auf Fluſſen, mit Einſchluß derjenigen, welde das Ccifie 
gefäß treffen (Mecognitionsgebühren) find von der Schiffahrt auf ſolchen Fluſſen, auf 
welche die Beftimmungen de8 Wiener Congreſſes oder befondere Staatöverträge Anwen- 
dung finden, ferner gegenfeitig nach jenen Veftimmungen zu entrichten; auf den übrigm 
Flüffen, bei welchen mever die Wieyer Congreßacte nod andere Staatöverträge Amren- 
dung finden, werden die Wafferzölle oder Waflerwegegelver nad) den privativen Anortnun: 
gen der betreffenden Regierungen erhoben, mit der Maßgabe, daß dieſe Abgaben den Be 
trag von 4 Gr. vom Zolleentner für die Meile nicht überfteigen und daß auf allen 
diefen Flüſſen jeder Vereinsſtaat die Angehörigen der andern Vereinsſtaaten gleich feinen 
eigenen behandelt. In den Gebieten der vertragenden Theile ſoll Niemand zur Anbal: 
tung, Verladung oder Lagerung gezwungen werden fünnen, als in ben Fällen, in welden 
die gemeinſchaftliche Zollordnung oder die Schiffahrtsreglements es zulaffen oder vorihni: 
ben. Ganal:, Schleufen=, Brüden:, Jähr- Hafenz, Krahn:, Wage: und Niederlage 
bühren ſowie Leiftungen für Anftalten, die zur Erleichterung des Verkehrs keftunmt find, 
Pen nur bei Benugung wirklich beftehender Einrichtungen erhoben werden, und, nit 
Ausnahme der Abgaben für die Befahrung der nicht ım Staatseigenthum befindlichen 
künſtlichen Wafferftraßen, die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herftellung erforderlicen 
Koften nicht überfteigen, auch von den Angehörigen aler Vereinsſtaaten auf völlig gleiche 
Weiſe wie von den eigenen Angehörigen, ingleihen ohne Rüdjicht auf die Beftimmung 
der Waaren erhoben werben. 

Fir: Mohl, Geh. u. Fit. der Staatswiſſenſchaft, I. (11855), ©. 132 f. Bluntihli, 
Das moderne Völterreht’ber civilifirten Staaten als Rechtsbuc; bargeftellt, Nörbf. 1566, ©. 2: !. 
179 fi. Zachariä, Deutſches Staats- und Bundesrecht, 3. Aufl. 1867, II 353 fi. Zönfl, 
Syſtem des gem. deutſchen Staatsrechts, 5. Aufl. 1863, II. 655 fi. v. Rönne, Etaursreht 
ber preuß. Donardit, 2. Aufl. 1865, II, 2. ©. 632 fi v. Kaltenborn, Schiffahrtsgeieke 
in Bluntfdli’8 Siaatswörterbuch Bd. IX (1555) ©. 225. v. Kaltenborn, Scifiahrtt 
verträge a. a. D. ©. 232ff. v. Rohrigeidt, Preußens Staatsverträge, Bar. —D ©. 53. 

. ruf Meier. 
Forſtpolizei. Man verfteht unter $. den Inbegriff derjenigen ſtaatlichen An 

otdnungen, welde ſich auf die Eultur folder Baumgattungen beziehen, die vorzugämeik 
wegen ihres Holzes als Brenn= oder Baumaterial angebaut werden. Tiefe Anordnun- 
gen haben entweder eine blos negative Tendenz, indem fie auf Abmwendung von recdts 
widrigen Angriffen, auf Sicherheit des Forſtbetriebes gerichtet, find, oder eime pejitie 
Tendenz, indem fie im Intereſſe des Geſammtwohls den Zwed verfolgen für ausgiebiges 
Holz zu forgen, und den Einfluß zu erhalten, welchen die Waldungen durch Bermitt: 
lung der Wärme und Feuchtigkeit in der Temperatur auf die Landescultur überhaupt 
ausüben. 

Dem erftern Zmede dienen in Preußen theils die älteren für Die einzelnen Landes 
theile ergangenen Provinzial=, Forſt- und Jagdordnungen, theild neuere particuläre De: 
ſtimmungen, welche haupiſächlich in den von den Vezirföregierungen auf Grund des Ce: 
ſetzes vom 11. Mai 1850 über die Polizeiverwaltung erlaffenen Forftpolizei - Strafrer: 
orbnungen zufammengeftellt find, theils endlich das für den ganzen damaligen Umfang 
der Monarchie erlafiene Gef. vom 2. Juni 1852, den Diebftahl an Holz und andern 
Waldproducten betreffend. (Hahn, Das Holzdiebftahlögefeg mit Motiven, Kammerver- 
handlungen, Commentar ꝛc, Breslau 1852). Ale diele befondern Beſtimmungen De 
vandesſtrafrechts bleiben auch nach dem Einführungsgeſetz zum Strafgeſetzbuch für den 
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Rd. Bund vom 31. Mai 1870 8. 2 (Bundesgeſetzbl. S. 195) ferner in Kraft. An einer 
allgememen Forft- und Jagdordnung wird feit längerer Zeit gearbeitet. 

Was ſodann die ftaatlihe Einmiſchung in die Forftverweltung felbft betrifft, ſo 
kann allerdings eine weitgehende Fürſorge für das Yandesculturintereffe fchon durch die 
Bewirthichaftung derjenigen Forften, welche im Eigenthum des Fiscus ftehen, und bin: 
fihtli deren das volkswirthſchaftliche Intereſſe gegenüber dem finanziellen ftet8 gewahrt 
werden muß, in erheblichem Maße ftattfinden. Die Frage, ob auch Einfchränfungen des 
Privateigenthums zu Gumften des Gemeinwejens ftattfinden follen, hat das Pr. U. L. R. 
in Webereinftimmung mit der älteren umd neueren Gſgb. der meiften Länder unbedingt 
bejaht, indem insbeſondere eine ſog. Holzverwüſtung, die fi) nach den Verhältniſſen in ben 
verichiedenen Provinzen verichteven geftaltete, in holzarmen Gegenden aber ſchon dam 
vorhanden war, wenn der Waldeigenthümer das fortwährende Bedürfniß jenes Guts und 
der Dorfeimwohner wicht mehr deden konnte, bei, Strafe von Geld und Gefängniß 
und einer Einſchränkung in der ferneren Benusung des Waldes unterfagt werde. (88. 83 
—95. Tit. 8. TH. I. A. LR) Das Edict vom 14. Sept. 1811 wegen Beförderung 
der Yandescultur hat dann aber alle Beſchränkungen hinfichtlich der Brivatwaldıngen aufs 
gehoben, und den Kigenthümern geftattet, dieſelben nach Gutfinden zu benuten, zu par: 
celliren und urbar zu machen, wenn ihnen nicht Berträge mit einem Dritten oder Be- 
rehtigungen Anderer entgegenftehen (Landesculturedict 88. 4—6 vgl mit den Geſetzen 
vom 3. März 1850 und 27. Juni 1860). In den Yanbestheilen welche erft nad) 
Erlaß des Landesculturedicts neu oder wiedergewonnen wurden, find dagegen die Privat- 
waldungen meift forfthoheitlichen Beſchränkungen untenvorfen, insbeſondere im Bezirk des 
Rheinischen Appellationsgerihtshofs nad dem franz. Gel. vom 29. April 1804. Im 
der Sigungsperiode von 1860 wurde im Abgeoronetenhaufe ein Antrag, die Staats- 
regterung zu erſuchen, dem Landtage möglichft bald ein Forftculturgefeg zur Verhütung 
der immer mebr um fid) greifenden Entwaldung des Landes vorzulegen, als Material fir 
die von der Regierung damals in Ausfiht genommene gefeglihe Ordnung des Gegen- 
ſtandes derſelben überwieſen. Hinfichtlich der ftäbtiichen und Ländlichen Gemeindeforſten 
befteht eine weitere ftaatliche Einwirkung, indem überall der Conſens der Auffichtöbehörbe 
zur Veräußerung und zur Ausbolzung erforderlich iſt, der nur bei ganz befonvers er- 
beblichen Gründen ertheilt werben darf, während in den Provinzen Sachſen, Weftphalen 
und in der Rheinprovinz auch die laufende Bermaltung der Gemeindeforften mit Ein- 
ſchluß des Forſtetats der höheren Genehmigung unterliegt (v. Mölller, Preuß. Stabt- 
recht (1864) S. 176 ff, v. Möller, Landgemeinden und Gutsherrfchaften nach preuß. 
R. (1865) S. 161 ff). 

Lit.: Befeler, Syſtem bes gem. deutſchen Piv.R., 2. Aufl. 1866, ©. 808. v. Gerber, 
Syſtem des deutſchen Priv R., 9. Aufl. 1867, S. 212 fi. v. Rönne, Staatsrecht der preuß. 
Monarchie, 2. Aufl. 1865, UI, 2. ©. 252 ff. v. Rönne, Das Domänen-, Forft- und Jagb- 
weſen des preuß. Staats (1859, ©. 579 ff., S56 ff. v. Mohl, Folig wiſſerſcaft. 3. Aufl. (1866), 
®. U. ©. 221 ff. Roſcher, Syſtem der Volkswirthſchaft, Bd. II., 5. Aufl. 1867, S. 552 ff., 
550. v. Holgendorff, Principien ber Bolitit (1869), ©. 256, 351. 

Ernft Meier. 

Forſtregal. Je umfaſſender die rechtögefchichtliche Entwickelung des Forſtweſens 
in Deutſchland zur Aufklärung gebracht worden, um fo beftummter hat ſich die Wiſſen⸗ 
ſchaft von der Amahme eines an den Forſten — d. h. den Grundſtücken, auf denen 
Holz hauptſächlich zur Nutzung deſſelben als Brenn-, Bau= und Verarbeitungsmaterial — 
haftenden niederen Regals abgewendet. Ein ſtaatliches, erſt durch Verleihung auf Pri- 
vate übertragbares Nutzungsrecht wird gemeinrechtlich nicht mehr anerkamt. Grund 
ſätzlich beſteht kein Unterſchied im Eigenthum an Waldungen gegenüber dem an andern 
Gegenſtänden, mag jenes — wie oft der Fall — dem Staat, oder Gemeinden oder Ein— 
zelnen zuftehen. Im einem andern Sinne aber befitt das %. eine über die Staatöfor= 
ften weit binausreichende Bedeutung: als Hobeitsrecht, wirkſam für Cultur und Schuß, 
getragen von der Anerkennung der Wichtigkeit der Waldungen für den, Vollswohlſtand, 
nicht blos Hinfichtlich der ununterbrochenen Berforgung mit Bau=, Brenn- und Nugbolz, 



430 Fortescue — For. 

ſondern auch wegen des mohlthätigen Einfluffe® auf das Klima, auf Bildung von Schug- 
wehren gegen Weberfiuthung der Tiefen vom wilden Waſſer baumloſer Höhen, gegen Ver: 
jandung durch den Seegang und Ueberſchwemmung, gegen Sturmwinde, gegen Schnee: 
treiben und ähnliche Naturübel. Vorwiegend die Sorge für einen, den Bedürfniſſen ver 
einzelnen Gegenden genügenden Holzbeftand führte feit dem 16. Jahrhundert zum Erlaß 
von Forſtordnungen und Forſtgeſetzen, welche nicht nur die Verwüſtung oder Zertheilung 
ver Waldungen, fondern auch jede eigenmächtige Aenderung in der Cultur hindern ſoll⸗ 
ten, namentlich binfichtlih der Seit, der Höhe, des Alters, der Abfuhr der Stämme, 
deren Fällung früherhin nach dem Syſtem des Anhauens einzelner Bäume mit dem Wald: 
eifen (Plentern), ſpäter durchgehends unter Einrichtung von Gehauen (vermeffenen Revte: 
ren und Geftellen) mittelſt Abholzung nach der Reihe und fofort nachfolgender Anfäung 
bewirkt wurde. Auch über die Nutzungsrechte an fremden Waldungen erftredte jich die 
Foritboheit : das Beholzumgsrecht — Teuerungsholz und Bauholz, Died beſonders nad den 
Verwuſtungen des Dreißigjährigen Krieges viel begehrt, und bei Anfievelung von Coloniften 
auf bisgerigen Wüftungen oft gewährt, das Maftrecht, Weiverecht, Recht auf Windbrüche, 
auf Raff- und Leſeholz, Eichellefe, Laub, Kiennadeln u. |. wm. Die neuere Gſgb. erwartet: 
von einer freieren Stellung der Waldeigenthümer eine Hebung der Landescultur im Gun: 
zen, theils durch Verwendung der wenig tragenden Waldſtrecken zum Getreide-, zum Sar: 
toffelbau, theils durch Anlegung neuer Holzungen. Der Culturzwang wurde bejeitigt, 
die Urbarmachung oder fonftige Benukung, die Theilung und Veräußerung von Privat: 
forften freigegeben, auch das Verfahren der Gemeinheitstheilung und der Semituten: 
ablöfung auf Forften ausgedehnt. Die Folgen hiervon beftanden indeß theilweiſe in wett 
greifender Entwaldung des Landes, deren gemeinſchädlicher Charakter zu Vorfchlägen über 
die Bildung von Genoffenichaften zur gemeinfchaftlicen Cultivirung und Bewirthſchaftung 
des Waldbodens nad ſtatutariſch feſtgeſetzten Regeln geführt hat. Zu einer allgemeinen 
Gſgb. darüber zu fchreiten, tft in ‘Preußen vwerfucht worden ; bisher indeß eine Regelung 
nur für einzelne Yandeötbeile erreiht. Die Waldgenoflenfchaft als juriftiihe Perſon vl 
Eigenthümerin der vereinigten, forftmäßig zu bemirthichaftenden Grundſtücke; an veren 
Stelle treten für die Waldgenoſſen Holzactien von gleichem Werth und untheilbar, auf 
den Namen Inutend und in ein Lagerbud eingetragen. 

Sfgb. u. Lit.: Preuß. A.LR.T,8. 8. 83 f. Ediet v. 14. Sept. 1811. Gemeinh. Th.Ordn. 
v. 7. Juni 1621. 8. 108 f. Gef. v. 2. März 1850. U. 10. 11. Waldeulturgefeg f. d. Kraul 
Wittgenftein v. 1. Juni 1854. v. Rönne, Staatsrecht, 8. 380 f. Ucher Snterefientenforft 
und orftintereffenten v. Aff. Zodemann, Mag f. hannov. R., V.375; VI. 31. Roſcher, 
Syſtem der Voltswirtbfchaft, 8. 183 f. Bundesſtrafgeſetzbuch 8. 368. N. 6. 9. Geuer gen. 

aper. 

tortesene, John, machte in Oxford und in Lincoln’8 Inn feine Rechtsſtudien. 
wurde 1429 sergeant at law, war Richter, ſpäter Präfident der Kingsbench, verlor 
wegen Hochverraths feine Befigungen, kehrte 1471 nach England zurück und ftarb nad) 1476. 

Särift: De laudibus legum Angliae, 1595, ı616, 1663, 1737; engl. 1775 und Roten 
v. Amos, Samıbr. 1825. 

it.: Bluntfohli, II. 566-570. — Mohl, I. 32. — oben Th. J. S. 223. — Foss, 
‘The judges of England, 1851, IV. p. 215, 3u8. 

. Zeihmann. 

or, Charles James, geb. 24. Yan. 1749 zu London; wurde 1770 Lord 
der Admiralität, 1773 Lord der Schatzkammer, nabm 1774 feine Entlaffung, trat 1775 
‚gegen die Regierung auf, wurde unter dem Miniſterium Rockingham Staatsjecretär, ſpäter 
College von North, trat nad dem Falle der Indiabill in die Oppofition zurüd, ſchied 
1798 aus dem Parlamente, trat nach Pitt's Tode ins Minifterium, farb bald darauf 
13. Sept. 1806. Debatter par excellence. 

Schriften: History of the early part of the reign of James II. Lond. 1808 (beutiö 
von Soltau, Hamb. 1810). — Speeches in the house of Commons, Lond. 1815 

Fit.: Bluntfchli, II. 570—575.— Russell, The life of J. en 1859-62. 
eihmann. 
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Frachtgeſchäft umfaßt die Nechtöbeziehungen von Frachtgebern und Empfängern, 
auch von Reiſenden zu denjenigen Perſonen, die Zransporte ausführen. Das deutliche 
HGB. bezeichnet Uebernahme ver Beförderung von Gütern oder Reiſenden zur See 
als Handelögeihäft (A. 271, W. 4) und vegelt Diefe Art des F. im Buche vom See: 
handel durch eigenthümliche Vorfchriften (U. 557. 665), bezeichnet ferner in A. 272 als 
Hanvelögeichäfte, wenn fie gewerbemäßig betrieben werden, die Geichäfte des Spediteurs 
und Frachtführer, ſowie die Geichäfte der für den Transport von Perſonen beftimmten 
Anftalten und vegelt durch befondere Borichriften das Geſchäft des Frachtführers, das F. 
me © Spediteur if, wer gewerbanäßig in eigenem Namen für fremde 
Rechnung Güterverfendungen durch Trachtführer oder Schiffer zu beforgen über- 
nimmt (379); Frachtführer, wer gemwerbemäßig den Transport von Gütern zu 
Yande oder auf Flüffen oder Binnengewäſſern ausführt (390. Nicht ausgeſchloſſen, 
daß der Frachtführer zur gänglichen oder theilweifen Ausführung des ihm aufgetragenen 
Transports das Gut einem anderen Frachtführer übergibt (401). Daneben wird der 
Frachtführer für feine Leute und andere ‘Perfonen haftbar erflärt, deren er fich bei 
Ausführung des von ihm übernommenen Transports bedient. Im Gegenfat zu Spediteur 
und Tiener tritt als Unterſcheidungsmerkmal des Frachtführers hervor, daß ihm die Ber- 
fügung über die Transportmittel als Eigenthümer, Miether zc. zufteht — Transport⸗ 
mittel außer der eigenen Thätigkeit. Daher ift der Laftträger nicht Frachtführer, weder, 
wenn er im Dienfte eined Injtituts, noch wenn er für eigene Rechnung arbeitet. (Das- 
ſelbe Refultat beit Goldſchmidt, HR. 8. 51, A. M. vo. Hahn, Commt. 390. 2). 
Aber der Inhaber des Inftituis iſt Frachtführer, wenn auch die perjönliche Leiftung ber 
Tröger das alleinige Transportmittel. Transport ift nach gewöhnlichen Sprachgebrauche: 
dortihaffung von Ort zu Ort, das Maß der Entfernung unmelentlich, daher auch innerhalb 
einer Ortichaft möglich. (Erf. d. Berlin. Ober-Trib 10. Juli 1865 bt Buſch, Archiv 7, 
©. 310). Die Ablieferung an Die beftimmte Perſon — Deftinatär, Empfänger 
— früher nicht betont (Preuß. A.LR. 8. 2453, Tit. 8, Th. II, Münter, Fracht— 
fahrerrecht 1798, ©. 11. 26; Bender, HR. 1824, 8. 67; Pöhls, HR. 1828, 
$. 68), iſt in den Begriff des F. bineingezogen (3. B. U. 403). Wer die Ausführung 
des Trandportes überträgt, heißt Abfender, möge das Gut aus feinem oder aus frembem 
Yager ausgehen. Er kann Spediteur, Zwiſchenſpediteur oder auch, 3. B. bei Neifegepäd, 
der Empfänger felbft fein. Der Frachtvertrag verbindet zunächſt Abſender und 
Frachtführer gegeneinander, ift er zu Gunſten eined “Dritten geichloffen, jo darf dieſer den 
in der Gewährung des Eintrittsrechts liegenden, nicht außerhalb der Chligation zu fuchen- 
den Vortheil (Sad, Haftpflicht der deutichen Poſtanſtalten 5. 93) fi durch Aeußerung 
feiner Einwilligung aneignen. Der Frachtbrief, den der Abſender auf Verlangen des 
Frachtführers auöftellen muß, dient zum Beweiſe (391\, aber auch in der Hand jebes 
folgenden Frachtführers, welcher die Fortſetzung des Transportes übernimmt, als ein 
Zeichen, daß diefev nach Inhalt des Frachtbriefes für die Weiterführung und, ſoweit der 
Transport ſchon bemirft ift, für die Verbindlichkeiten der früheren Frachtführer einftehe 
(401), aud zur Geltendmachung der aus dem Frachtbriefe ſich ergebenden Forderungen 
bei Ablieferung des Gutes befugt fei (410). Durch Annahme des Frachtbriefes bekundet 
Deftinatär regelmäßig die Aneignung der Obligationen aus dem Fradıtvertrage (402). 
Er muß nach Empfang des Gutes die im Frachtbrief angemiefene Zahlung leiften (406). 
Bis zu jener Aneignung kann der Abſender das Frachtgut zurüdrufen oder an ein andres 
Ziel verweifen (402); doch auch vorher darf der im Frachtbriefe bezeichnete Empfänger 
im Namen des Abjenderd Mafregeln zur Sicherftellung des Gutes ergreifen und dem 
Stachtführer die zu diefem Zmede nothwendigen Anweifungen ertheilen, ferner im eigenen 
Namen, den Frachtführer, ſobald derfelbe am Beftimmungsorte angefommen, auf Ueber: 
gabe des Frachtbriefes und Auslieferung des Gutes belangen. In diefem Falle gilt bie 
Anſtellung der Klage als Ausdruck der Aneignung (405). Der Berfender — für 
deſſen Nechnung der Spediteur den Frachtvertrag ſchließt — könnte Rechte aus dem Ver— 
trage nur durch Ceſfion erwerben. Die Pflicht des Frachtführer beginnt, ſobald ihm 
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der Abſender die Güter übergeben. Die Abreife muß ſofern der Frachtführer vi 
behufs einer zoll- oder fteueramtliden Behandlung der Güter etwa erforderlichen Beglcu: 
papiere erhalten (3931, wenn itber die Zeit, binnen welcher der Transport bewirkt werden 
joll, im Bertrage nichts bedungen ıft, innerhalb einer nad) Ortsgebrauch, oder in Erman: 
gelung, nach den Umftänden zu bemeſſenden Srift erfolgen, und der Abfender kann zurüd- 
treten, wenn Antritt oder Fortfegung der Reife durch Naturereigniffe oder Jonftige Zufälle 
zeitweilig verhindert wird, muß aber dem Frachtführer, wenn denjelben fein Berſchulden 
trifft, die Koften der Vorbereitung der Reife und der Wiederausladung, auch eme Ent: 
ſchädigung gewähren, welche nad) Ortsgebrauch und in Ermangelung durch richterliches 
Ermeſſen beftimmt wird (394). Verſäumung der bebungenen oder üblichen Lieferzeit 
muß vom Frachtführer vertreten werden, wenn er nicht beweift, daß er die Sorgfalt eines 
ordentlichen Frachtführers angewendet bat (397. 283). Tie Verabredung einer Strafe 
beichräntt den Anſpruch nicht (398). Das Frachtgut muß der Frachtführer, wie empfangen, 
überbringen und kann, wenn Berluft oder Beſchädigung feftfteht, fih vom Erſatze mr 
durch den Beweis befreien, daß der Schaden durd höhere Gewalt (vis major) ober durch 
die natürliche Beichaffenheit des Guts, namentlich Dur inneren Verderb, Schwinden, ge 
wöhnliche Yeccage u. dergl. oder durch äußerlich nicht erfennbare Mängel entftanden ıt 
(395), furz, daß die Abwendung des Schadens außer feiner Macht lag 

allerdings nach gemöhnlicher Geftaltung des Verkehrs: der Frachtführer braucht feinen 
Bligableiter und auf regelmäßig fiheren Landſtraßen feine bewaffnete Mannſchaft m: 
zunehmen (v. Hahn, Commt.). Der gemeine Handelswerth, in Ermangelung, der ge: 
meine Nettowerth am Beftimmungsort zur Lieferzeit bildet die Grundlage der Schadem- 
berechnung, nur wenn dem Brachtführer eine bösliche Handlungsweife, z. B. frwelbaft: 
Nachläſſigkeit, bewiefen wird, hat er ben vollen Schaden, wozu auch der entgangene Ge 
winn gehört, zu erjegen (396). Durch die Verjchtevenheit der Haftung für Beſchädigung 
und Verzögerung ift der Frachtführer veranlaßt, zur Sicherung des Gutes aud ten 
Aufenthalt nicht zu fcheuen. Das Recht des Frachtführer gebt auf Erfat der Ver⸗ 
wendung an Zeit, Mühe und Keften, — foweit Fracht bedungen — nad) Inhalt ve 
Vertrages, im Uebrigen nad ſachverſtändigem Gutachten und ift durch Pfandreet 
am Frachtgut, ſowie die Befugniß, daſſelbe veräußern zu laſſen — aud wenn Empfänger 
nicht zu ermitteln oder die Annahme verweigert — gefichert, ohne Rüdjicht, ob Empfänger 
für die Nachnahmen Dedung bat, oder den Abfenver belaften darf (409). Das Plan: 
recht kann noch binnen drei Tagen nad Ablieferung des Gutes gerichtlich geltend gemadt 
werben, mern dieſes vom Empfänger felbit oder durch Stellvertretung beſeſſen wird. 
Verſäumte Geltendmachung entzieht der ganzen Reihe von Frachtführern und Speditam 
den Rückgriff, ſchützt aber nicht den Empfänger vor gegründeten Anſpruch (412); ob umter 
allen Umftänden ven Abſender, ver eine dem Empfänger gegenliber nicht gerechtfertigt: 
Nachnahme eingezogen, vor Erflattung am den Frachtführer, iſt flreitig (v. Krümel, 
v. Hahn, Makower, Commt., Keyßner bei Buſch, Anh. 3. ©. 246, Tndemann, 
HR. 8. 116). Da durch Annahme des Gutes und Bezahlung der Fracht jede der: 
derung gegen bie Frachtführerreihe erliicht, ſoweit e8 ſich nicht um Verluſt oder Beſchädigung 
handelt, welche bei der Ablieferung nicht erfennbar waren (408), fo geftattet die Brad 
dem Empfänger durch Depofition des vom Frachtführer verlangten Betrages fan 
Forderung zu wahren und das Gut in feine Hand zu leiten — gegen eine auf Frot. 
©. 4760 geftütte ftrengere Anſicht. Klage und Eimrede gegen den Frachtführer wegen 
Berluft, Beſchädigung oder Berfpätung verjähren — außer den Hüllen des Betruges oder 
der Beruntreuung — nad einem Jahre. Anzeige an den Frachtführer unterbriht Ur: 
jährung der Einrede (408. 386). — Bon den Rechten aus dem Frachtvertrage ſind 
begriffgmäßig verfchieden die aus Ladeſcheinen (Gonnofiomenten im Seehankel', 
"teralcontracten des Trachtführers, die dem durch Gelfion oder Giro — wenn jie an 
Ordre lauten —, legitimirten Inhaber den darin verfchriebenen Anfpruch auf Empfanz 
des Gutes geben, jeden Anderen alfo von der Verfügung ausfchliegen. Sind mehrer 
Exemplare ausgeftellt, jo darf kein Inhaber zum Nachtheil der übrigen verfügen (413 ff. 
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Gegen den indoſſirten Ladeſchein kann der Frachtführer ſich nur ſolcher Einreden bedienen, 
welche ihm nach Maßgabe der Urkunde ſelbſt oder gegen den jedesmaligen Kläger zuſtehen 
(302. 303). Außer dieſem Falle geſtattet das Berliner Ober-Tribunal (7. Mat 1865 
bei Buch 9, ©. 270), dem Frachtführer den Beweis, daß ihn die Waare anders, 
als verfchrieben, zum Transport übergeben worden; das Berliner Kammergericht (15. Juni 
1865, ebend. S. 260) auch gegen den Indoſſatar den Beweis der vis major. ‘Dem 
Frachtführer gegenüber find die in den Ladeſchein nicht aufgenommenen Beitimmungen 
des Frachtvertrages micht ohne Wirkung. (Entſch. des Ober-Trib., Berlin 55, ©. 152). 

Die Freiheit der Contrahenten, andere als die gefeglichen Normen zu verabreden, ift 
m F. der Eifenbahnen beichränft (422 fi.) Im Reglements fund gemachte Bertrags- 
bedingungen kommen bei Poſt- und Eifenbahn-Transport zur Anwendung. 

Lit.: Für Poſt befonders zu beachten: Gef. Über das Poſtweſen des Nd. Bundes vom 
2. Nov. 1867 und die Boftverträge des Nd. Bundes, namentl. vom 23. Nov. 1867 mit Baiern, 
Würtemberg u. Baden, ſowie mit Oefterreih (Bunbes-Gef.-Bl. von 1867 ©. 61; von 1868 
©. 41, 69); für die Eifenbahnen: Koch in der Ztſchr. v. Goldſchmidt u. Laband, 8. 
S. 401 ff. 10. ©. 58 ff., und Adermann bei Buſch, 13. ©. 433. 

Ueber F. außer ben Angeführten: Goldſchmidt in feiner Ztſchr., 3. S. 199, 217, 222. 
Prototofle zum 59:2. ©. 181 — 862, 1228 — 53, 1443, 4671 — 5115. Adermann, Kuhn 
bi Bud, 4. ©. 388; 6. ©. 335. Sad, H.R., 8. 141 fi. ad. 

Frageſtellung im meiteren Sinne umfaßt die Fragerechte der Vorfigenden und 
Anderer im mündlichen Verfahren, die Feftftellung der Streitpunfte zum Zweck der Orb» 
mg von Berathungen und Aehnliches; um engeren und bet weiten wichtigften Sinne 
aber die fchriftliche Formulirung derjenigen ragen, welche den Geſchwornen zur Beant- 
mortung eingehändigt werben. — Auf den erften Blick hin fcheint e8 oft genug unbe 
graiflich, wie darin die Quelle zu unzähligen Streitigkeiten Tiegen fann. „Dort läuft die 
„grau, fie bat dem Mädchen hier eine Gans geftohlen, und dem Werbe auf jenem 
‚Wagen mitgegeßen“. So lautet das Marktgejchrei und das Verdict ift fertig. Allein 
nun wird unterſucht. Es ergibt ſich Folgendes: 2 Weiber find an das, mit einer Gans 
in der Hand an der Marktbude der abweſenden Eltern ftehende 11jährige Mädchen ge= 
treten; die eine hat ihr einen Bleifeverzettel mit dem Bemerken gegeben: der Ontel 
hit nach der Gans; die andere hat inzwifchen die Gans genommen, worauf beide abge 
gangen. Das Kind, das ſich fir damals ſchon 12jährig irrtbinnlich gehalten, kann nicht 
unterichetden, welche Frau ſprach, welche nahm. Die Weiber läugnen alles, nachdem fie 
auf dem Markt unverfolgt geblieben. — Nun fist die Sache voller der erheblichiten 
Zweifel. Die Anklage geht auf Urkundenfälihung gegen die ältere, Theilnahme gegen bie 
lingere Frau; der Staatsanwalt meint indeß, daß anfcheinend der Zettel und bie Lige 
ohne Einfluß gewefen, daß vielmehr die Wegnahme verbunden mit Weberrafhung als 
Diebſtahl und zwar ſchwerer Diebſtahl ber jüngeren unter Theilnahme der älteren rau, 
oder als gemeinſchaftlicher Diebftahl unter Mitthäterfchaft beider aufzufaflen fein werde. 
Der Vertheidiger dagegen führt aus, daß wenn wirklich eine Schuld für erwiefen zır erachten, 
doch nicht der Zettel eine Urkunde varftelle; daß ferner wenn Diebftahl, doch kein 
ſchwerer anzunehmen, da den Frauen das jugendlihe Alter des Kindes nicht bekannt, 
noch ertennbar geweſen; daß endlich bei den vielen rechtlichen Bedenken mohl vorzuziehen, 
das non liquet in der Form von „nichtfchulpig” auszuſprechen. So viel ſcheint flar, 
daR nichts gefährlicher, als die Berathung der Gefchwornen nun noch durch eine Faſſung 
der Fragen zu erfchmeren, bei der auch dasjenige den Schein der Zweifelhaftigkeit erhält, 
was an ſich Feiner Erörterung bebürftig erichtenen. Wie würden die Fragen — in Be 
\hränfung auf die erfte Angeflagte, auf einige Hauptpunkte, und auf die Vorausfegung 
din, daß milbernde Umftände im Berurtheilungsfall anzunehmen beantragt worden — 
nach dem herrſchenden Syſtem lauten? 1) Hauptfrage nad) der Anklage mit einer 
Alternative („oder“) und Erfegung eines Rechtsbegriffs (Urkunde): „ift die & Tchuldig, 
„am 1. Ian. 70 ın B. in der Abficht, fich oder Anderen Gewinn zu verfchaffen, oder Anderen 
„Schaden zuzufügen, ein Schriftftüc folgenden Wortlauts: „Liebe Schwägerin, fchide mir 
„Doch die für mich gekaufte Gans. Ernſt J.“ „fälfchlih angefertigt und von demſelben 

dv. Holgendorff, Rechtslexikon 1. 28 
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‚num Biede der Täuſchung Gebrauch gemacht zu haben?’ 2) Eventualfrage faul: 
tatto): ‚im Verneinungsfalle der Frage zu 1: ift die X. ſchuldig, am 1. Ian. 70 in ®. in 
nGemeinfhaft mit der Y). eine fremde bewegliche Sache, nämlich eine Gans dem 
„Mädchen N. in der Abjicht, diefelbe fid rechtswidrig zugueignen weggenommen zu haben? 
3) Zufagfragen (obligstorifd bei Antrag). „a) Im Bejahungsfalle der Frage zu 2, 
‚At ‚die Wegnahme der Gans erfolgt, während ein Kind unter 12 Yahren — das 
Mädchen N. — diefelbe an oder bei ſich führte? b) Im Bejahungsfalle zu Frage 1 
„oder 2: find mildernde Umftände vorhanden?” 4) Nebenfrage (obligatoriſch bei An: 
trag): „im Bejahungsfall ver Frage zu 3a: war der Angekfogten zur Zeit der That 
„unbelannt, daß das Mädchen N. noch unter 12 Jahren”? — Hiermit find Beifpiele 
von den Hauptarten der Fragen gegeben. Ohne Mühe könnte das Verzeichniß vermehrt 
werben. 3. B.: ift „Exnft“ als Vorname anzufehen, fo fehlt dem Zettel zu 1 die Unter: 
ſchrift mit einem volftändigen Zunamen, dann wäre eine Unterfrage wegen Berruges 
angezeigt, doch erft nad) einer vermidelten F. über bie Unterfhrift,, deren factifcher Sm 
durch die Geſchwornen, deren rechtliche Bedeutung durch den Gerichtöhof feftzuftellen. Außer 
nad) Gemeinihaft, Frage 2, bliebe noch Alleinthäterſchaft und Theilnahme zu fragen. 
Die Beilpiele genügen, um bie wichtigſten Regeln der F. zu veranfcaulicen. Die 
Fragen find fo zu ftellen, daß fie fih mit Ja oder Nein beantworten laſſen; gleidmehl 
wäre es fein Fehler, fondern ein Vortheil fir die Mlarheit, wenn z. B. die Antwort auf 
die Frage 4, nicht blos Tautete: ja oder nein, weil es nach der Redeweiſe des gemöhn: 
lichen Lebens zweifelhaft fein kann, was damit gemeint: ja = bekannt oder = umbefamt? 
Die Hauptfrage hat die dem Angeklagten in der Anklage zur Laft gelegte Hauptthat zum 
Gegenftande. Sie darf nicht wegbleiben, felbft wenn Mar, daß fie verneint werden mitt, 
alfo hier etwa, wenn der Thatbeftand der Frage 2 ſich als ver zutreffende beim näßeren 
Berhör ergeben haben follte. Die Hauptfrage fol mit den Worten: ift der Angeflagıe 
ſchuldig? beginnen. Hierüber war ehedem viel Streit, der auch neuerdings nicht ver: 
Hungen. Inöbefondere ift für bie neupreufiichen Provinzen angeordnet, das Wort Dunn 
zu vermeiden, wenn eine Nebenfrage wegen Unzurehnungsfähigfeit, Nothwehr und andrer 
Strafausſchließungsgründe nothwendig wird. Dann hieße es aljo etwa, „it der Ange 
klagte überführt“ u. |. w. Die Hauptfrage darf nicht getheilt werben, und muß ale 
diejenigen Merkmale umfaffen, deren Geſammtheit die Anwendung des Strafgefeges be 
gründet, ſowie die unterfcheidenden Nebenumftände der That, namentlich Ort und Ze: 
& follen aber Merkmale, deren Beurtheilung im gegebenen Falle durch rechtöfundige Ein 
fiht in den Sinn und Zufammenhang der Gefege bedingt ift, infomeit es — nach dem 
Ermeſſen des Gerichtöhofes — geihehen Tann, dur die Aufnahme derjenigen Thatſachen 
erſetzt werben, melde für jene Beurtbeilung weſentlich find. Hier liegt das Hauptiek 
für bie herrſchenden Streitfragen. Welder Inhalt ift den Fragen zu geben? Die Br 
denten haften aber nicht blos an den Haupt-, fondern auch an ben andern Arten von 
Fragen. Von diefen find die Eventualfragen Gegenftand vielfacher Anfechtung. Obſchon 
fie dahin führen Können, dem Ungeflagten eine mildere Beftrafung als bei Bejahung ver 
Hauptfrage zu ſichern, jo wird ihi · doch das Recht abgeſprochen, deren Stellung zu fer: 
dern. Sie beziehen ſich auf eine, häufig aus der Beweisaufnahme nahe gelegte, veränderte 
Geftaltung der in den Verweiſungsbeſchluß aufgenommenen That, vermöge beren viele 
unter ein anderes, als das dort angenommene Strafgefeg zu ftellen, alſo etwa eher Fahr: 
Täffigfeit als Vorſatz (3. B. bei Kindsmordanklagen, Brandſtiftung u. ſ. w.) 
men, eher Theilnahme, Begünſtigung, Hehlerei als Thäterſchaft, eher Verſuch a’ 
dung. Fäalle der oben gedachten Art: — ſtatt Fälſchung Diebſtahl — würden 
den umfafjendften Erörterungen darüber führen, ob fie noch dem Gebiet der 
fragen angehörig, ob nicht eine neue Anklage zu fordern, ob nicht die äuferf 
ſchon erreicht, wenn eine Frage (Hülföfrage, Unterfrage) wegen Betruges geſte 
Ob Eventualfragen zu ftellen, unterliegt dem Ermeſſen des Gerichtshofes. T 
von der Thatfeite her unangreifbar. Es ift höchſt rathſam, Hier in geeigne 
Fuhlung zu Halten mit ven Auffaffungen der Geſchwornen. Nicht facultatio, 
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obligatoriſch — alſo auf Antrag bei Strafe der Nichtigkeit — zu ſtellen find die Zuſatz⸗ 
und bie Nebenfragen. Die Zuſatzfragen beichäftigen ſich mit ſolchen Thatumftänden, 
welhe nah dem Geſetz eine Erichwerung oder Milverung der Strafe begründen, alfo 
auch die allgemeine Trage nad) mildernden Umftänden. (Frage 3a. erichwerender Umftand). 
Die Nebenfragen endlich betreffen Strafausichließungsgründe, ſowie bei jugendlichen Ange— 
Hagten (unter 16 Jahren) die Trage, ob fie mit Unterfcheidungsvermögen gehandelt 
haben. Unzuläffig find Collectiofragen gegen mehrere Angeklagte, mögen fie auch ange . 
Ihuldigt fein, bandenmäßig gehandelt zu haben. Für nicht unzuläffig aber wird die 
Bezugnahme auf andere Tragen gehalten bergeftalt, daß aljo im obigen Fall die, Die zweite 
Ungellogte betreffende Theilnahmefrage nicht nothwendig den Inhalt der trage zu 1 in 
jih aufnehmen müßte, vielmehr bier gejagt werben könnte: „ist die Y. ſchuldig, der X. 
„(erften Angellagten) in ven Handlungen, welche „bie in der Yrage 1 bezeichnete That” 
„vorbereitet, erleichtert oder vollendet haben, wiſſentlich Hülfe geleiftet zu haben”? Aud 
dies ift wejentlich eine formelle Faſſungsſache. 

Was aber den Inhalt der Fragen anbelangt, fo find davon ausgeſchloſſen: Rückfall, 
Verjährung, Strafantrag des Verlegten, Alter des — nicht 16jährig fein mollenden — 
Angeklagten, reine Strafzumeſſungsgründe: alles dies bleibt dem Gerichtähofe anheim— 
gegeben, troß des theilweiſen Ueberwiegens thatfächliher Momente. Nur die jedesmal 
zur Anklage geftellte That mit allen melentlihen Merkmalen und allen wejentlichen 
Nebenumftänden joll zur Teftftellung durch den Wahrſpruch fommen. Die Anklage joll 
erihöpft werben; die That individualifirt und pecialifirt. Unzuläffig ift e8 daher, in 
diejelbe Frage verichtedene Thatbeftände aufzunehmen, alfo etwa oben zur Trage 1, den 
Zufag zu machen: „over (tft die X. ſchuldig) in derſelben Abficht von einem gefälfchten 
„Schriftftüde f. Wort. — — wiſſend, daß es gefälfcht, Gebrauch geinacht zu haben“? 
Alternativen in den Fragen find vielmehr nur dann zuläfig, wenn fie gleichbedeutende 
Merkmale innerhalb deſſelben Strafgeſetzes bezeichnen, wie in Frage 1 und in der Theil- 
nabmefrage. — Der objective und der ſubjective Thatbeftand muß erjchöpft werben, 
gleichwohl ſollen nur Thatfragen, nicht Rechtöfragen von den Geſchwornen entſchieden 
werden. Sagt doch ſchon das Sprüchwort der Engländer: de jure respondeant judices, 
de facto juratores. Allein wie hat ſich in England unter der Wirkfamfeit diefer Regel 
da8 Verfahren geftaltet? Dort gibt e8 feine F. Gleichwohl werben die Fragen erjegt 
durch höchſt meitläufig entworfene, genau fpecialifirende Anklageabichnitte, welche dem 
feſtländiſchen Syſtem der Haupt- und Eventualfragen entiprehen. Stieg doc deren Zahl 
wider Rumble wegen Bruchs des Neutralitätsgefeges durch Ausrüftung des Rappahannok 
für Die Conföderirten auf 166 (1865). in Fürzered Beifpiel: Anklage wegen Ber: 
wundung eined jungen Mädchens in 3 Abfchnitten, verfchieden nach der Abfiht 1. zu 
töbten, 2. zu verftümmeln, 3. ſchweres körperliche Leid zuzufügen. Spruch der Geſchwor⸗ 
nen nah langer Beratbung „Ihuldig in Bezug auf den dritten Abſchnitt“. Anderes 
Beiſpiel: Angriff in 3 Abjchnitten nach der Abfiht 1. zu morden, 2. fchwer zu be= 
ſchädigen, 3. ungejeglich zu verwunden. Der Anfläger läßt Abſchnitt 1 fallen. Spruch 
ter Geſchwornen „schuldig ungefeglicher Verwundung“ (1864). Doch aud ohne dies 
Fallenlaſſen kann der Richter den Geſchwornen eröffnen, fie Könnten den ſchwereren Abfchnitt 
als durch Beweis nicht unterftügt, unberüdfichtigt Tafjen. Iſt in dem zu beantwortenden 
Abjchnitt ein Rechtspunkt enthalten, den die Geſchwornen nicht zu löſen fich getrauen, fo 
Ihreiten fie zum Specialverdiet. Dies kommt fehr felten vor. Was aber tbut ber 
Richter? Bei „Nichtſchuldig“ nichts; bei „Schuldig“ verhängt er die Strafe. Was thut 
der Richter in Deutichland? Er fpricht nachdem die Geſchwornen die Schuld auf die be= 
ſondern Thatmerkmale hin bejaht (oder verneint Haben), erft noch die Schuldigerflärung 
auf den allgemeinen Berbrechensbegriff hin aus — Ichuldig der Urkunden-Fälſchung, des 
Diebftahle, Meineides — (oder Spricht ausdrüdlih frei), ‘Der Schulofprud in England 
ftellt alfo im der Negel ohne Weiteres die Strafbarkeit nad dem Geſetz feſt. Auch in 
Deutihland ift die Schwierigkeit, gerade hier That- und Nechtöfrage zu trennen, immer 
allgemeiner anertannt worden. Es gibt reine That= veine Rechtsfragen; aber es gibt im 

28 * 
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Rechtsleben noch mehr gemifchte Fragen, in denen die Elemente nicht ſich trennen laſſen; 
dahin gehören die Schuldfragen. Bald überwiegt hier die eine, bald die andere Seite 
Mit Recht ift das Verlangen geftellt, das Strafgeleg, das für bie Menge beſtimmt if, 
fo zu fafien, daß die Menge es verfteht, nicht jo, daß es nur die Juriften verſtehen 
Rechtsbegriffe müſſen daher daraus entfernt werden. Auch im foldhen Gefegen, die im 
Allgemeinen verftändlich find, finden fih viele Erläuterungen einzelner Begriffe (fog. Legal: 
definitionen von Urkunde, Einbruch, falſchen Schlüffeln u. dgl.). Es wiberfirebt ver 
Natur der Sache, wie die Erfahrung gelehrt hat, fie bieferhalb auch ſchon für Redri- 
begriffe zu erflären. Die Erläuterungen dienen nur für den Nothfali, d. 5. für Fälle, 
in benen zweifelhaft, ob der allgemeine Begriff noch zutrifft, 3. B. ob Einbruch anzund- 
nehmen, wenn bei gewaltſamem Auferängen einer Thür nicht8 gerade „erbrochen“ if. 
Allein fteht es um die Mehrzahl der Verbredjiensbegriffe ander? Die Fragen: hat die 
Magd die Gans gefofen? hat der Krämer den Wechſel gefälſcht? Hat der Exheber bie 
Steuern unterjchlagen ? find unendlich viel verſtändlicher, als ihre Umſchreibungen mit den 
Geſetzesworten, und fie würden bei gehöriger Individualiſirung des Falles aud in °/, der 
vortommenden Unterfuchungen völlig ausreichen. Wird im gegebenen Fall ein Merkmal 
zweifelhaft, fo ift deſſen befondere Geratkung viel mehr gefichert, wenn es durch einen 
Zufag innerhalb jener ragen hervorgehoben erſcheint, als wenn unterſchiedslos die 
Geleteöworte neben einander gereiht werden, gleich als ob im Rechtsleben das Zweifel: 
Ioje ſtets mit ebenſo viel Bedenken und Umftänden zu behandeln wäre, wie das Zweifel 

fte. Wer aber hätte zu beftimmen, was für zweifelhaft zu achten? Nicht der Gerichts: 
of allein; fondern mit ihm bie Geſchwornen, denn von deren Einfiht hängt alles ob; 

fie darf durch leere Sormenferupel nicht beengt werben, da dieſe ſtets in Geroiffensferuml 
umfchlagen. Dem muß vorgebeugt werden, ehe fie fi in ihr Berathungszimmer zuräd- 
ziehen. Die höchſte erreichbare Einfachheit in der Frageform wie in den Antworten famı 
allein dem Frageſyſtem die Vortheile der Klarheit fihern, melde in England trog ter 
Schwerfalligkeit der Anklagen vermöge einer Reihe von andern, theilweife unübertragbarn 
Einrichtungen den Beratungen und Ausiprüchen der Geſchwornen eigen geblieben find. 

Die herrſchenden deutſchen Syſteme find ſoweit nicht gegangen; fie verlangen min 
deften® die Aufnahme der Gefegeöworte, bei zweifelhaften Begriffen deren Erſetzung over 
deren Begleitung (Würtemberg) durch die entipredhenden Thatumftände des Falles Ch 
im gegebenen Fall Grund zu Zweifeln folder Art, ermißt der Gerichtshof. 

Ueberall geht die Feſtſetzung der Fragen vom Borfigenden aus. Er theilt fie meit 
nad) feinem Schlußvortrage (Nefume), mo folder vorgefchrieben, mit, obſchon es rathfamer, 
dies vorher zu thun, vorbehaltlich fpäterer Aenderungen. Solche können, falls allfeitige 
Uebereinftimmung herrſcht, — auf Anregung der Gerichtömitgliever, der Staatsamealt: 
ſchaft, der Vercheidigung, des Angeflagten, — doch nicht der Geſchwornen — ehne 
Weitere vorgenommen werben. Der Verweiſungsbeſchluß ift für Faſſungsfragen nicht 
maßgebend. Werben geftellte Anträge, die ſich nicht blos auf Die Ausdrucksweiſe beziehen, 
abgelehnt, jo kann auf Beſchluß des Gerichtshofes provocirt werden, mit dem der Ber: 
figende auch fonft bei jedem obwaltenden Zweifel in Berathung tritt. Anträge der 
Staatsanwaltfchaft oder Vertheidigung von irgend größerem Umfange find fchriftli ver: 
zulegen. Sind die Erörterungen abgejchloffen, fo unterfchreibt der Vorſitzende den Frage 
bogen, nachdem einem nichtveutfchen Angeflagten die Fragen verdollmetſcht wore 
nãchſt geht der Bogen in die Hände der Geſchwornen. Üllein es ift nicht unzu 
Verbeſſerung oder Vervollſtändigung der Fragen auch dann noch fortzujegen. 
Wiederaufnahme der Verhandlung, wenn es ſich um nichts Anderes handel 
zweifellofe Schreibfehler, Verſehen, Auslafjungen. Unter Wiederaufnahme derſ 
ift noch jede weitere Erörterung zuläffig, jo al8 ob der Fragebogen noch nicht uni 
wäre. Died ift zuweilen von Erheblidfeit, wenn die Verteidigung in ber 
vermöge einer drohenden Hohen Strafe auf Freifprehung zu kommen, bie Stı 
Unterfragen in der Richtung auf mildernde Umftänve unterlaffen hat, und in 
wortungen ſchwantend geworden ift. Die äuferfte Grenze liegt dann in ber € 
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des Wahrſpruchs; danach find weitere Fragen formell unftatthaft. Hier bedürfte die Ab- 
Ichnung feiner weiteren Begründung. In allen andern Fällen müſſen für eine foldye die 
Gründe fofort in der Sigung — nicht erft hinterher im Erkenntniß — angegeben und 
veröffentlicht werben. Dadurch wird für den Nichtigfeitsrichter die Möglichkeit gegeben, 
auf Anrufung nicht nur zu prüfen, ob die vorgelegten Fragen ſachgemäß geftellt worben, 
jondern auch ob die Stellung anderer Fragen aus gejegmäßigen Gründen unterlaffen worden. 

Aus den Anfragen der Geſchwornen an den, in das Berathungszimmer gebetenen 
Borfigenden und Gerichtshof kann fih die Zweckmäßigkeit der Wiederaufnahme der 
Sigung ergeben nicht nur zur weiteren fung von Beweisfragen, fondern auch zur Er⸗ 
weiterung des Fragenkreiſes. Sachſen ift in der Gſgb. dazu vorgeſchritten, den Geſchwor⸗ 
nen die Befugniß zu geben, jederzeit auf Mängel und Lücken in der F. aufmerkfam zu 
machen, auch Aenderungen und Zuſatzfragen zu beantragen, deren Stellung ihnen notb- 
wendig ericheint. Der Gerichtähof faßt darüber Beſchluß mit Gründen. Auf dieſem 
Wege wird die laienhafte Auffaſſung des Strafgelehed, auf die e8 als die, dem Ange— 
Hagten zugängliche ankommt, fehr viel jchärfer als bisher zu Tage treten. Die Folge 
davon kann in mancherlei Berbeilerungen der Strafgeſetze beſtehen; fie wird fich aber 
boffentlih auch in ſteigender Vereinfahung der Formen des Frageſyſtems äußern, aus 
denen ſchonungslos alles zu entfernen ift, was bie Aufmerkſamkeit von den wirklichen 
Streitpunkten des einzelnen Falles abzulenken geeignet erfcheint. 

Lit.: STafer, Die $: im Schwmur-Ger.-Berf. (1863). Derfelbe, Praris engl. Gerichts⸗ 
böfe, Gerichtsfaal 1865, ©. 211 f. Bade, F. u. Wahrſpruch in d. preuß. Schwurger., 1867. 
BVeitere Pit. bei Zahariä, Handb. bed deutſchen Str.Pre., 8. 154. Zahlreiche Specialfälle 
des preuß.R. in Goldammers Arch. 1 — 17 unter ber burchlaufenden Rubrik: Frageltellungen. 

Gfgb.: Breuß. Gef. vom 3. Mai 1852 A. 80 f.; neue Provinzen Verordn vom 25. Juni 
1367 8. 316 f.e Baier. &ef. von 1843 A. 172 f. Braunſchw. StrPrc.d. 1858 8. 138 f. 
Großh. Heffen Str.PreO. (1865) A. 360 f. Bremen (1862) A. 118 $. 475 f. Würtem- 
berg (1865; U. 361 f. Sachſen (1865) $. 50 f. C. d’instr. a. 336 f. Scap 

aper. 

Franklin, Benjamin, geb. 17. Ian. 1708 zu Boſton, gründete zu Philadelphia 
eine Druderei, durch die er für Verbreitung nützlicher Kenntniſſe in der Vollsmaffe wirkte, 
wurde Secretär, dann Mitglied des Haufes für Pennſylvanien, jpäter Generalpoftineifter, 
als Unterhändler nah Europa geſandt, nahın Lebhaften Antheil an der Unabhängigteits- 
erflärung, ging nach Frankreich, um Unterftügung zu gewinnen, die man auch gewährte, 
unterzeichnete _ den die Unabhängigkeit feftjegenden Friedenstractat, kehrte 1785 nad) 
Amerika zurüd, wo er zum Bräjidenten von Pennſylvanien ermwählt wurde, 1783 zog er 
ih zurüd und ftarb 1790. 

Säriften: The Works of Benjamin Franklin by Sparks, Lond. 1806. — Memoirs of 
the life and writings of Benj. Franklin, 1918, 1819 Deutjh von Binzer, Kiel 1829. — Oeuvres 
de Benj. Franklin par Barbeu-Dubourg, 1773.— La science du Bonhomme Richard, Dijon 
1195. — Melanges de morale et d’economie politique trad. par Renouard, 1825. — 
yanhgelafiene Schriften, Weimar 1815 — 17. — Memoires et Correspondence par Laboulaye 

9. 1866, 
Lit.: Bluntſchli, TIL 605-609. — Eloge lu & l’Acadedmie des Sciences par Con- 

dorcet. — Laboulaye, Discours populaires, Paris 1969. Teichmann. 

Freiwillige Gerichtsbarkeit, jurisdictio voluntaria, d. h. die Mitwirkung 
des Gerichtes, bei der Entſtehung, Wranderung oder Aufhebung von Rechtsverhältniſſen, 
welche durch die Partei, rejp. die Parteien beabfichtigt werden. Ste wird heute der 
jurisdietio contentiosa, der ftreitigen Gerichtsbarkeit, aljo der Thätigfeit der Gerichte in pro= 
ceſſualiſchen Angelegenheiten gegenübergejett und umfaßt die Mitwirkung der Gerichte bei der 
Aufnahme einfeitiger oder zweileitiger diechtsacte (z. B. der Teftamente, Erbichaftsantretungen 
und Entfagungen, Verträge jeglicher Art) ſei e8, daß dieſe blos der urfundlichen Be— 
Hlaubigung wegen over behufs Herftellung der civilrechtlich vorgeſchriebenen Solennitätg- 
form (im letzteren Fall bald mit, bald ohne vorgängige causae cognitio) nachgefucht 
wird; ferner die Thätigkeit der Gerichte bei Berfteigerungen von Immobilien, bei Nachlaß⸗ 
regulirungen, bei der Handhabung des Hypothelen- reip. Grundbuchsweſens und endlich 
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bei der Leitung der Vormundſchaftsſachen. Erſt mit der Beſchränkung der Selbſtthätigkeit 
der Parteien im gem. Cirilproceß ıft der Gegenfat in der formellen Behandlung eines Theils 
dieſer Gefchäfte in der heutigen Schärfe herworgetreten, er im Röm. und im älteren 
deutſchen R. eine Reihe von Acten der heutigen f. ©. in den Formen te 
procefjualifchen Verfahrens (fo die in jure cessio, die Auflaffung) vorgenommen murben 
Gemeinrechtlich gilt heute der Grundfag, daß Derjenige, welcher überhaupt die Gerichts: 
barkeit befist, auch zur Vornahme der in das Gebiet der jurisdietio voluntaria gehörigen 
Handlungen befugt if. Die Grundfäge über die Competenz der Gerichte kommen af 
dem bier in Rede ftehenden Gebiet nicht zur Anwendung, wo es ſich lediglich darım 
handelt, durch die gerichtliche Aufnahme oder Beglaubigung nur eine mehr Sicherheit 
bietende, urkundliche Form als die Privatfchrift zu erlangen oder wo bie erftere zwar als 
Solennitätöforn, aber außer diefer feine causae cognitio verlangt wird, während im 
Yegteren Ball, fowie für das PVormundfchaftswefen und den Hypothekenverkehr dergleihen 
Borichriften ebenfalls befteben, auch mitunter ſchon die Competenz durch die Natur der 
Sadye, (fo für die Eintragungen in das Grund- oder Hypothekenbuch durch die Tage Te 
Immobiles) gegeben ift. Diejes gemeinrechtliche Syſtem beftebt 3. B. in Altpreußen, wo 
für die Aufnahme gewöhnlicher Rechtsacte zur Beglaubigung derjelben, theils aber aus 
zur SHerftellung der Solennitätsform, die Notare mit den Gerichten concurriren. Ten 
abſoluten Gegenfag zu dieſer Einrichtung bilden die franzöfifchen, auf einzelne Theile 
Deutichlands, 3. B. die franz. Rheinprovinz, übertragenen Einrichtungen. Nach dieſem 
Syſteme Haben die Gerichte mit Ausnahme der Friedendgerichte, welche mit der Han: 
habung des Vorınundihafts-, des Einregiſtrirungsweſens, der Yeitung der Subhaftatien 
und noch einzelner anderer Angelegenheiten betraut find, nichts mit der f. ©. 

au han. Der größte Theil der Gelchäfte der letzteren, namentlich die Aufnahme und Be 
glaubigung von Rechtsacten gebührt den Notaren. Außerdem formen al8 Organe der f. 
G. noch die Hüpothefenbewahrer, die Perfonenftandsbeamten — die Funchionen 
derfelben ergeben ihre Namen —, ferner die Gerichtöfecretäre für einzelne Geſcäfte 
(3. B. Aufnahme von Verzihten auf Erbichaften und ehelihe Oltergemeinkhaft, Er: 
ſchaftsantritt mit der Rechtswohlthat des Inventars) und endlich die Staatsbehörden, (tie 
Staatd-Procuratoren oder Staatsanwälte) in Frage, letztere in doppelter Function, da 
fie erftend die vorhin erwähnten Perfonen bei der Führung der ihnen obliegenden Gelhäfte 
zu überwachen, ferner aber auch einzelne Acte der f. G. (. B. die Beftellung 
von Bormündern für unmündige Perfonen, von Curatoren vacanter Berlaffenichaften), ſelbft 
zu veranlafien haben. 

Lit: 5. Defterley, Berfuhe aus dem Gebiete ber fog. fr. ©., Hann. 1830. ®. 9. 
Puchta, Handb. des gerichtl. Verfahrens in Sachen ber fr. G, 2 Thle., 2. Aufl. Erl. 1831. 

P. Sinſchius. 

del ügigfeit. I. Das preuß. Recht. Nach Aufhebung der Erbunterthänigkeit 
und inführung der Gewerbefreiheit wurde das Recht der freien Niederlaflung in der 
Praxis der Verwaltung bereits ziemlich volljtändig zur Geltung gebracht. Feſte Rechts 
normen enthalten dann die beiden eng zufammengehörenden Gef. vom 31. December 1542 
über die Aufnahme neu anziehender Perfonen und über die Verpflichtung zur Armenpflege. 
Danach ıft Das Hecht des Aufenthalts nur von dem thatſächlichen Umftande abhängig. 
daß der Betreffende in dem fraglichen Orte ſich eine eigene Wohnung oder ein Unter 
fommen ſelbſt zu verfchaffen im Stande if. Die Abweiſung eines neu Anziehenden it 
jedoch gerechtfertigt, wenn berfelbe weder hinreichendes Vermögen noch Kräfte befigt, ſich 
und feinen nicht arbeitöfähigen Angehörigen den nothdürftigen Lebensunterhalt zu wer: 
Ihaffen, ſolchen auch nicht von einem zu feiner Ernährung verpflichteten Verwandten zr 
erwarten bat, keineswegs aber aus Beſorgniß fünftiger Verarmung. Die Wegweiſung 
eined nen Angezogenen an die Gemeinde feines früheren Aufenthalts kann außerdem er⸗ 
folgen, wenn fi) binnen Jahresfrift nad) dem Anzuge die Nothwendigkeit einer öffent: 
lichen Unterftügung offenbart, und die Gemeinde nachweiſt, dak die Verarmung ſchon 
vor dem Anzuge vorhanden war. (Geſetz über die Aufnahme neun anziehender Perſonen. 
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88. 1, 4, 5.) Ein derartiges Aufentbaltöreht hat aber auf andere Rechtsverhältniſſe, 
wie Bürgerrecht, Theilnabme an Gemeindemugungen x., gar feinen Einfluß, daſſelbe be- 
gründet an ſich nicht einmal einen Anfpruch auf Armenpflege. Der Unterſtützungswohnſitz 
(Hilfsdomicil) muß vielmehr neben dem Aufenthaltsrechte beſonders erworben werben. 
Auch für dieſen Unterſtützungswohnſitz ift nicht etwa die Geburtsheimath, oder die aus- 
drüdliche Aufnahme in den Gemeindeverband maßgebend, fondern der Erwerb beflelben 
geſchieht gleichfalls durch Zeitablauf. Und zwar in doppelter Weife. Entweder burch 
eine bei der Polizeiobrigkeit angebrachte und von dieſer beicheinigte Meldung; dieſer an- 
gemeldete Wohnfig wird nad dem Geſetze von 1842 fofort zum Unterftügungswohnftg, 
ſo daß alfo in dieſem Falle der Erwerb des Aufenthaltsrecht und des Hilfsdomicils 
ziemlich zufammenfallen. Diefe Ermwerbsart des Unterſtützungswohnſitzes ift aber fir 
Perſonen, welche als Dienftboten, Haus- und Wirthſchaftsbeamte, Handwerksgeſellen, 
Fabritarbeiter x. im Dienſte eines Anderen ſtehen, nicht zuläſſig. Oder durch einen ein- 
fachen Zeitablauf für alle Perſonen ohne Unterfchied, indem der Unterftügungswohnfit 
da begründet ıft, wo fie während der drei legten Jahre vor dem Eintritt der Hilfsbe— 
bürftigfeit ihren Aufenthalt gehabt haben. Dieſer leicht zu erwerbende Unterftüßungs- 
wohnfig wird aber ebenfo leicht wieder verloren, und erlifcht, wenn der Verarmte drei 
Jahre abweſend geweſen ift; der preußiiche Unterſtützungswohnſitz untericheidet fi) auch 
dadurch von dem altdeutfchen Heimathsbegrifi, der ftabil und unzerftörbar war, und bis 
zum Erwerb eimer andern Heimath in Wirkſamkeit blieb; die natürliche Folge iſt die 
verhältnigmäßig große Anzahl von Heimathloſen nad) preuß. R. Die Verpflichtung zur Un- 
terftügung ruht theils auf den Ortsverbänden, morumter die Gemeinden und diejenigen Gut8- 
berrichaften verftanden werben, deren Befigungen ſich nicht im Gemeindeverbande befinden, 
tbeild auf den Landarmenverbänden, denen in erfter Reihe die Pflicht obliegt, für die— 
jenigen Verarmten zu forgen, welche feinen Unterftügungswohnfit haben (Landarme, Hei- 
mathölofe), die aber auch außerdem umvermögenden Ortsarmenverbänden Beihilfe Ieiften 
miffen. Wiederum ift auch diefer Unterſtützungswohnſitz auf andere Rechtöverbältniffe, 
insbeſondere Bürgerrecht, ohne Einfluß. (Gef. über die Aufnahme neu anziehender Per- 
fonen, 88. 8 — 12; Gef. über die Verpflichtung zur Armenpflege, 8. 1 ff.) 

Gegen diefe von der abfoluten Monarchie gewährte Zugfreiheit machte fi) nach 
Eintritt der conftitntionellen Aera eine Gegenftrömung geltend, die vom communalen 
Standpunkte aus eine Ueberbürdung hinfichtlih der Armenverforgungspflicht befitrchtete. 
Tie Regierung trat diefen Tendenzen, die namentlich in der erften Sammer fich geltend 
machten, wegen des Zuſammenhangs der F. mit der geſammten übrigen Gſgb. und 
wegen der für die Gefammtheit des Staats aus diefem Grundfate hervorgebenden Vor— 
theile im Ganzen entgegen. Democh find die Normen der 1842er Gefeße in zwei 
Beziehungen zeitweile verbunfelt worden. Einerſeits wurde durch die commımale Gſgb. 
ver Jahre 1853 — 1856 (vgl. rheiniſche Gem.⸗Ordn. vom 23. Yult 1845) den 
Etädten der ganzen Monardjie und den Landgemeinden Weſtphalens und der Ahein- 
provinz, nicht aber den Landgemeinden der öftlihen Provinzen, das Recht ertbeilt, durch 
Gemeindeſchluß, unter Genehmigung der Bezirksregierung, die Erhebung eined Ein- 
zugsgeldes anzuorbnen, und von deſſen Entrichtung die Geftattung der Nieverlaffung und 
des ferneren Aufenthalts abhängig zu machen. Diefe Erhebung von Einzugögeld wurde 
jedoch durch Gef. vom 14. Mai 1860 und vom 24. Juni 1861 mobificrt, und durch 
Gef. vom 2. März 1867 gänzlich aufgehoben. Andererſeits beftimmt das Gef. vom 
21. Mai 1855 zur Ergänzung der Gel. vom 21. December 1842 über die Berpfli- 
tung zur Armenpflege und über die Aufnahme neu anztehender Perfonen, daß wenn bie 
Öffentliche Armenpflege Schon im erften Jahre nad der Anfievelung nöthig wird, Das 
Zurüdgehen auf den Verband des frühern Aufenthalts oder der frühern Angehörtgfeit 
immer ftattfinden foll, ohne den Nachweis, daß die Berarmung ſchon vor dem Anzuge vor- 
handen war, daß alfo erft nach Ablauf eines Jahrs der ſog. Unterſtützungswohnſitz be— 
gründet wird. 
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Dieſe altpreußiſche Gfgb. ift nur in der vormals baieriſchen Enclave Kaulsdorf 
und in dem vormals Heflen-Homburgifchen Amte Meifenheim eingeführt worden, Dagegen 
in den übrigen durch Die Gef. vom 20. September und 24. December 1866 eimverleibten 
Landestheilen ebenjo wenig wie früher in den Hohengollernfchen Yanden und im Jadegebiet. 
Wie in den meiften übrigen deutſchen Ländern, fo beftand auch in diefen neuerworbenen 
Provinzen die F. nur im ſehr unvollfommenen Maße. Insbeſondere wurde m Hannover 
nach der Verordnung über die Beftimmung des Wohnortd der Unterthanen in polizeilicer 
Hinfiht vom 6. Yuli 1827 (fog. Domicilorbnung) das Recht zum femern Aufenthalt 
an einem Drte davon abhängig gemacht, daß Jemand fünf Jahre hindurch mit ber 
Abficht dauernder Nieverlaffung in einer Gemeinde fid) ununterbrochen aufhält, und ſeinen 
eignen Haushalt führt, jo daß die Gemeinde eine Kenntniß davon bat erlangen Tonnen, 
und feine Abſicht einen bleibenden Wohnort zu nehmen, deutlich geworben if. (Niemener 
und Strandes, Die Domicilordnung für das Königreich Hamover, 2. Aufl, Han: 
nover 1863, ©. 9 ff). Im Kurheſſen beftand nad der Gem.Ordn. für die Stähte 
und Landgemeinden vom 23. Octbr. 1834 die Vorfchrift, daß feine Gemeinde gezwungen 
werben konnte, den dauernden Aufenthalt zu geftatten, wenn ber Zuziehende nit vorher 
das Gemeindebürgerreht erlangt hatte, zu welchen Zwecke er den geleglichen Vermögens: 
nachweis liefern mußte; wogegen vorübergehender Aufenthalt nur auf Zeit und ohne Be 
rehtigung zum felbftändigen Gewerbebetrieb geftattet war. In Naffau war der dauernde 
Aufenthalt nad der Gem.Ordn. vom 26. Juli 1854 ebenfalld an das Erforderniß dir 
Gemeindeangehörigkeit geknüpft, für deren Erwerb jedoch leichtere Bedingungen geitellt 
waren; die Entſcheidung ilber den vorübergehenden Aufenthalt war im Welentlichen ver 
Discretionären Gewalt der Behörden überlafien. 

D. Das Nd. Bundesrecht. 1) Die Bundeßverfaffung Der Art. IIL der 
Verfaſſung des Nd. Bundes hat beftimmt, daß für den ganzen Umfang des Bunde: 
gebietd ein gemeinfames Indigenat beftehen folle mit der Wirkung, daß der Angehörige 
eines jeden Bundesſtaats in jedem andern Bundesſtaate als Inländer zu behandeln, und 
verngemäf zum feften Wohnfig, zum Gewerbebetrieb, zu öffentlihen Aentern, zur Er: 
werbimg von Grundſtücken, zur Erlangung des Staatöbitrgerrehtd und zum Genuike 
aller fonftigen bürgerlichen Rechte unter denſelben Vorausfegungen, wie der Einheimiſch 
zuzulaffen, auch im Betreff der Nechtöverfolgung und des Rechtsſchutzes demfelben gleid 
zu behandeln fe. Es fteht num zweierlei feft. Einerſeits handelt es fich hier nicht etwa 
nur um einen allgemeinen Iegislatorifchen Grundſatz, der zu feiner praftifchen Ausfüh- 
rung nody eines beſonderen Geſetzes bevürfte, wielmehr haben in allen Bundesftaater: 
wenigftend die höheren Gerichte anerkannt, daß der Art. IIL über die Bedeutung einer 
gejeglichen Berheigung hinaus eine Rechtsregel aufftele, die mit der Einführung der 
Verfaſſung ſofort praltiihe Geltung erlangt habe. Andererſeits gewährt aber das 
hier verliehene allgemeine Bundesindigenat lediglich die Befugniß für jeden Norddeutſchen, 
in jeden Staate nad den dort Kinfichtlih der F. geltenden Grundſätzen behandelt zu 
werben, nicht aber das Recht der %. überhaupt, vielmehr bleibt hierüber zumächft die einzel: 
ſtaatliche Gſgb. maßgebend, es gibt zwar fein norbveutiche® Ausland mehr, aber auch 
fein norddeutſches Inland mit einem einheitlichen Gebiet für völlig freie Bewegung ; um? 
während der norddeutſche Kleinftantler von der preuß. F. nad Maßgabe der Gef. ron 
1842 und 1855 Nuten zieht, ift der Preuße in den norbdeutichen Kleinſtaaten der dor⸗ 
tigen engherzigen Gſgb. unterworfen. Indem aber Art. IV. Nr. 1. der Bundesverfaſſung 
feſtſetzte, daß die Beſtimmungen über F., Heimaths- und Nieverlaffungsverhältniffe Der 
Beaufſichtigung und Geſetzgebung des Bundes unterliegen ſollten, ſo war dadurch die 
Möglichkeit gegeben, das Bundesindigenat aus ſeiner mehr negativen Geſtalt zu einem 
ſelbſtändigen, von den Landesgeſetzgebungen unabhängigen Rechte norddeutſcher Bundes: 
angehörigkeit auf dem Wege der Bundesgeſetzgebung zu geſtalten. Und dieſer Erfolg iſt 
auch bereits im Weſentlichen erreicht, ſowohl hinſichtlich der freien Niederlaſſung, als 
auch hinſichtlich des Unterſtützungswohnſitzes. 
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2) Das Bundesgeſetz vom 1. Nov. 1867 über die F. Daſſelbe beruht ganz auf 
ben altpreuß. Grundſätzen und hebt in demfelben Augenblide die Verſchiedenheiten zwiſchen 
den alt= und neupreuß. Gebtetötheilen, wie zwiſchen Preußen und den übrigen Nd. Bun- 
desſtaaten auf. Dana ift Dad Recht des Aufenthalt oder der Nieverlaffung nur von 
dem thatjächlihen Umftande abhängig, daß der Betreffende an dem fraglichen Orte eine 
eigene Wohnung oder ein Unterfommen fich zu verichaffen im Stande ıft. Die Abwei— 
fung ift jedoch gerechtfertigt, wern die Gemeinde nachweiſen kann, daß der neu Anziehende 
nicht hinreichende Kräfte befigt, um ſich und feinen nicht arbeitsfähigen Angehörigen den 
nothdürftigen Lebensunterhalt zu verichaffen, und wenn er ſolchen weder aus eignem Ber: 
mögen beftreiten kann, noch von eimem dazu verpflichteten Bermandten erhält; doc Fünnen 
jelbft diefe Befugniffe der Gemeinden Tandeögefeglih noch weiter beichränft werden, wie 
mande Bundesftanten ſchon früher weiter gegangen find, 3. B. das Königreih Sachſen, 
wo der Mangel an Arbeitöfraft oder Vermögen dann feinen Grund zur Abweifung eines 
neu Anziehenden bildet, wenn derſelbe nur über feine Heimath und fein Verhalten in der 
letzten Zeit ſich gehörig ausweiſt; die Beſorgniß vor fünftiger Verarmung berechtigt den 
Gemeindevorftand nicht zur Zurückweiſung. Die Fortfegung des Aufenthalts Tann ver- 

- jagt werben, wenn jih nad dem Anzuge die Nothmendigkeit einer öffentlichen Unter- 
ftügung offenbart, bevor der Neuanztehende an dem Aufenthaltsorte einen Unterjtügungs- 
wohnfitz (Heimathsrecht) erworben hat, und wenn die Gemeinde zugleich nachweilt, daß 
die Unterftügung aus andern Gründen als megen einer nur vorübergehenden Arbeitö- 
unfähigfeit nothwendig geworben tft. Die Gemeinden find nicht befugt, von Neuanziehen- 
den wegen des Anzugs eine Abgabe zu erheben, oder diefelben vor Ablauf von drei Mo— 
naten zu den Gemeindelaften heranzuziehen. Diefe bundesmäßige F. gewährt aud) das 
Recht an jedem Orte Grundeigenthbum aller Art zu erwerben, ſowie Gewerbe aller Art 
zu betreiben unter den für Einheimifche geltenden gefeglichen Beitimmungen. Dieſe Rechte 
des Aufenthaltes refp. der Niederlaffung, des Gewerbebetriebe8 und des Erwerbes von 
Örundeigenthum dürfen auch feinen Bundesangehörigen um bed Glaubensbekenntniſſes 
willen oder wegen fehlender Landes: oder Gemeindeangehörigfeit verweigert werden. ‘Da: 
gegen bat die %. wiederum auf andere Rechtöverhältniffe, mie Bürgerrecht, Theilnahme 
an den Gemeindenugungen ꝛc., feinen Emfluß, nur verfteht es ſich von felbft, daß wo 
nach Der beſtehenden Geſetzgebung oder nad der Localverfaffung die Befugniß, fih auf- 
zubalten oder niederzulaffen, von der vorgängigen Erwerbung des Bürgerrechts oder 
der Gemeindeangehörigfeit abhängt, allerdings eine Aenderung eintritt, denn der Aufent- 
balt oder die Niederlaffung ift von einer derartigen Bedingung abjolut frei; während 
dagegen in dem andern Falle, wo das Bürgerrecht nicht die Vorausſetzung aber die Folge 
der Niederlaſſung war, die beftehenden Beſtimmungen in Kraft bleiben, und der Xerritorial- 
gejeggebung vorbehalten wird, Die durch die neuen Verhältniffe etwa wünſchenswerthen 
Abänderungen zu treffen. Insbefondere hat das Geſetz über die F. zu Feiner gemein= 
Ihaftlichen Ordnung der Heimathverhältniffe und der damit zufammenhängenden Armen 
pjlege geführt; der Neuanziehende erwirbt keineswegs nach gleichmäßigen bundesrechtlichen 
Normen einen Unterſtützungswohnſitz, wielmehr bleiben die landesgeſetzlichen Beftimmungen 
m voller Kraft, fo daß alfo die Gemeinden in den älteren preuß. Tanvestheilen ſchon 
nach einem Jahre den Unterftügungswohnfig gewähren müſſen, während das anderswo 
ft nach Längerer Frift oder gar nicht gejchieht. Indeſſen Hatte Doch bet dem unverfenn= 
yaren engen Zuſammenhange, in welchem dieſe Verhältnifje mit einander ftehen, bei Ge— 
egenheit Des Freizügigfeitögefeges der Reichstag eine auf fchleunige Vorlegung eines Bun= 
ſheimathgeſetzes gerichtete Refolution beſchloſſen. 

3) Das Bundesgeleg über den Unterſtützungswohnſitz vom 6. Juni 1870. Da$- 
elbe enthält eine einheitliche Negelung des Unterſtützungswohnſitzes nicht blos für die 
Fälle Des zwiſchenſtaatlichen Verkehrs, wie die Vorlage des Bundesrathes proponirt hatte, 
bonach alſo die ſämmtlichen Landesgefepgebungen in Kraft geblieben, in jedem Lande 
ber befondere Inftitutionen fir Inländer und befondere Imftitutionen für andere Norb- 
eutfche dauernd eingerichtet wären, fo daß in jedem Einzelftante nad der Abftammung 
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des Hilfsbedürftigen verſchiedenartiges Recht gegolten hätte, ſondern die Einheitlichkeit iſt 
in Uebereinſtimmung mit dem von der preuß. Regierung dem Bundesrathe vorgelegten 
Entwurf vom Reichstage als eine abſolute feſtgeſtellt worden, vor der die einzelnen Yan- 
beögefeßgebungen völlig verfchwinden. Das materielle Syſtem ift wieder das altpreußiſche, 
d. h. dasjenige, welches fi faft ein Menfchenalter im größten Theile des Bundesgebiets 
bereit8 bewährt hat. Indem eine Geburtsheimath nur noch in bem Sinne ftattfindet, 
daß die Kinder dem Unterſtützungswohnſitze des Vaters — unehelie dem der Mutter — 
\o Lange folgen, bis nach erlangter Großjährigkeit durch ihre eigenen Aufenthaltsverbält- 
niffe eine Aenderung begründet wird und ein Gemeinde-Heimathrecht gar nicht mehr beftebt, ſo 
beruht die Unterftügungspflicht im Wefentlihen auf der Grundlage de Aufenthalts in 
Verbindung mit Zeitablauf. Während aber in Preußen binfihtlih der Dauer des Auf: 
enthalts ein Dualismus beftand, indem bei polizeiliher Meldung nach dem Geſetz von 
1842 ein fofortiger Erwerb eintrat, nad dem Geſetz von 1855 ein einjähriger Aufent- 
halt genügte, dagegen ohne polizeiliche Meldung und bei gewiſſen Perfonenklaffen über- 
haupt ein vreijähriger Aufenthalt gefordert wurde, fo wird gegenwärtig in Norddeutſchland 
ohne Unterfchied durch einen zwei Jahre lang ununterbrochen fortgefetten Aufenthalt der 
UnterftägungSwohnfit begründet, was ein thatfächlicher Gewinn ıft, da die Begründbuna 
eines Hilfsdomicils auf Grund einjähriger Friſt in Preußen factifch ſehr felten geweſen 
ft. (Der Bundesrathd- Entwurf hatte übrigens fünf, der Commiſſionsbericht drei, vie 
Präfidialoorlage zwei Jahre. Der Anfangstermm der Fähigkeit zum felbftändigen Er— 
werb des Unterſtützungswohnſitzes ift das vollendete 24. Lebensjahr. Diefer Termin fall 
aljo gegenwärtig in dem weitaus größten Theile des Bundesgebiet mit dem Volljährig⸗ 
feitötermine nicht mehr zufammen. Die Grundſätze über den Berluft dieſes Unterftägungs- 

- wohnfites decken fich mit den Grundfägen über den Erwerb materiell und in der Faſſung, 
insbefondere gilt für den Berluft durch ununterbrochene Abweſenheit nach vollendeten 
24. Lebensjahre biefelbe zweijährige Yrift wie flir den Erwerb. Uebrigens ſoll Niemand 
einen doppelten Unterftügungaswohnfig haben, jo daß aljo jeder Erwerb eines nenen ven 
Berluft des bisherigen ſchon ſtillſchweigend nach fich zieht. Hinfichtlich der Unterſtützungs- 
pflicht unterſcheidet das Geſetz zwiſchen der thatfächlichen vorläufigen Hilfeleiftung, melde 
fofort erfolgt, ſobald die Hilfsbebürftigfeit eines Norddeutſchen zu Tage tritt, und melde 
ausnahmslos demjenigen OrtSarmenverbande zufällt, in deſſen Bezirk fi der Norddeutjche 
bei dem Eintritte der Hilfsbedürftigkeit aufhält, jedoch worbehältlich des Negrefies gegen 
den endgültig verpflichteten Verband, und der endgültigen Berpflihtung zur Unterftügung 
eines hilfsbedürftigen Norbveutichen, melde in erfter Linie dem Ortsarmenverbande des 
Unterftügungswohnfied , in zweiter Linie, fofern nämlich fein Drtsarmenverband wer: 
pflichtet ift, demjenigen Landarmenverbande aufgelegt wird, in deſſen Bezirk ſich der Nord 
deutfche bei beim Eintritt der Hilföbedürftigfeit aufhält. Ortsarmenverbände können auf 
einer oder mehreren Gemeinden, aus einem oder mehreren felbftändigen Gutsbezirken over 
aus Gemeinden und Gutsbezirken zufammengefegt fein; folde find überall bis zum 
1. Juli 1871 einzurichten. Landarmenverbände umfaſſen in der Regel eine Mehrzabl 
von Ortdarmenverbänden, können fi aber ausnahmsweiſe auf den Bezirk eines einzigen 
Drtsarınenverbandes befchränfen; folche find gleichfalls überall bi8 zum 1. Juli 1871 
einzurichten, doch fteht es den Einzelſtaaten aud frei, unmittelbar die Functionen des 
Pandarmenverbandes zu übernehmen. Die innere Organtfation diefer Orts= und Land 
Arınenverbände, ſowie die Beftimmungen über die Art und das Maß der zu gewährenden 
öffentlichen Unterftügung, über die Beſchaffung der erforderlichen Mittel, darüber in melden 
Fällen und in welcher Weiſe den Ortsarmenverbänven von den Landarmenverbänden oder 
von andern Stellen eine Beihülfe zu gewähren ift, und endlich darüber, ob und imwiefer: 
fich die Yandarmenverbände der Ortsarmenverbände als ihrer Organe behufs der äffeni- 
lichen Unterftügung bedienen können, bleiben der Landeögefeßgebung überlaffen. — Zus 
endlich das Verfahren in Streitfachen der Armenverbände betrifft, fo iſt zu unterſcheiden 
ob die ftreitenden Theile einem und demfelben Bundesſtaate angehören oder nit. Im 
eriten Falle wird die Streitfache durch die nad) Mafgabe der Landesgeſetzgebung compe- 
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tenten Behörden nach dein landesgeſetzlichen Verfahren endgültig entichieven, doch kann bie 
Landesgeſetzgebung, wie ausdrückllich heroorgehoben iſt, beſtimmen, daß auch für Diele 
Gattung der Streitfachen diejenigen Vorſchriften Pla greifen jollen, welche für die 
Streitfachen zwiſchen den Armenverbänden verjchievener Bundesftaaten maßgebend find. 
In dieſen Fällen der interterritorialen Concurrenz wird zwar zunächſt gleichfall8 auf dem 
londesverfaffungsmäßigen Wege procedirt; die Entſcheidung bat jedoch im Berwaltungs- 
wege durch diejenige Spruchbehörbe zu erfolgen, welche dem in Anfpruch genommenen Ar- 
menverbande vorgelegt iſt; dieſe Behörden find befugt,” Unterfuchungen an Ort und 
Stelle zu veranlaffen, Zeugen und Sadwerftändige zu laden und eidlich zu vernehmen, 
überhaupt angetretenen Beweis in vollem Umfange zu erheben; die Enticheionng er- 
folgt durch Ychriftlichen, mit Gründen verfehenen Beſchluß. Soweit die Organiſation oder 
Örtlihe Abgrenzung der einzelnen Armenverbände Gegenftand des Streites ıft, bewendet 
es endgültig bei der Entſcheidung der böchften Iandesherrlichen Inſtanz. Im Uebrigen 
findet gegen deren Enticheivung die Berufung an das Bundesamt für Heimathweſen ftatt. 
Daffelbe ift eine fländige und collegiale Behörde mit dem Site in Berlin, beſtehend aus 
einem Borfigenden und mindeften® vier Mitgliedern, welde auf Vorſchlag des Bunbes- 
raths vom Bundespräſidium auf Yebendzeit ernannt werden, mit der Maßgabe, daß ver 
Borfigende und die Hälfte der Mitgliever die Dualification zum böhern Richteramte im 
Staate ihrer Angehörigkeit befigen muß. ‘Die Entfcheivung erfolgt nach ftattgehabtern 
Schriftwechlel, welcher durch die angegriffene Behörde vermittelt wird, gebührenfrei in 
öffentlicher Sitzung nad) erfolgter Ladung und Anhörung der Parteten (vgl. Yundes-Ge- 
werbe-Orbn. 8. 21). Gegen die Enticheivung des Bundesamts ift ein meitered Rechts— 
mittel nicht zuläffig. 

Dieſes Geſetz tritt mit dem 1. Juli 1871 in Kraft. . 
Lit.: v. Rönne, Das Staatsrecht der preuß. Monarchie, 3. Aufl. 19869, Bd. T. Abth. 2. 

6. 48—74. Koller, Ard. des Nd. Bundes, Bd. I. 186%. ©. 48 ff., 1119 ff. Hirth, 
Annalen des Nd Bundes, Bd. I. 1868. ©. 469 ff. Kries, Betrachtungen über Armenpflege 
und Heimathsrecht mit bejonderer Beziehung auf den preuß. Staat (Ztſchr. für die gefammte 
Staatswiſſenſchaft, Bd. IX. (1853) ©. 313 fir. Döhl, Die Niederlaffung inet des 
preuß. Staats, Berl. 1865. Maſcher, Staatsbürger - Niederlafjungs- und Anfenthaltsrecht 
in Breußen, Potsdam 1868. v. Flottwell, Die Grundfäte des erften Senats des Obertri- 
bunal® über Freizügigkeit zc., Verl. 1861. v. Slottwell, Was bedeutet das Beutjche Hei- 
mathsweſen? eın Botum zu A. II und IV der Nd. Bundes-Berfg. und zur Einführung ber 
preuß, Gſgb. in den neuen Provinzen, Potsdam 1867. v. Flottwell, Der Gejegentwurf 
ber die Freiziigigleit im Nd. Bunde unter Bergleihung des bisherigen Rechtszuſtandes, Berl. 

1867. Mebicus, Nieberlaffung, Freizügkeit in Bluntſchli's Staatswörterbuch Bd. VII. 
(1862) ©. 298 fj. Ueber England: Gneiſt, Geſch. und heutige Geftalt der engl. Communal⸗ 
verfafiung, 2. Aufl., ®b. IT. (1863) ©. 1033 ff. Ernſt Meier. 

Friſche That ift eine ftrafbare That dann, wenn der Schuldige bei ihrer Verübung 
von dritten Berfonen betreten wird. Diefelbe ift dem Röm. und altveutichen R. (handhafte, 
„verſche Dat“) ebenfo wohl wie dein heutigen R. bekannt, und den eben angegebenen Be 
griff Tennzeichnet das Röm. R. in ſehr deutlicher Werfe als den urfprünglichen gegenüber 
Ipäteren Erweiterungen. Das Röm. und deutiche R. kennen indeß nur interpretative, 
feine fictive Erweiterungen. Sie zählen zu jenen: Ergreifen am Orte der That, Ergreifen 
auf der Verfolgung von diefem Orte, Anhaltung mit geſtohlenen und geraubten Sachen 
auf dein Wege vom felben Orte; diefem Iegteren Fall bat das deutſche R., ohne indeß von 
ſeinem Proceßſyſtem aus inconſequent zu ericheinen, das Auffinden jener Sachen in der Ge⸗ 
were des Feihuldigten ſubſtituirt. Die BSD. ſchloß fih im Proceßrechte dem 
altdeutichen, im Begriff „offner Diebftahl” dem Röm. R. an. Die dem C. d’instr. vorauf- 
gehende franz. Gſgb. bafirte, worauf Mittermater ſchon früher hingewieſen hat, auf 
dein Begriffe der hanbhaften That; dem C. d’instr. ift aber Die Reproduction befjelben 
mißlungen. Seine Definition des delit Aagrant als delit, qui se commet actuelle- 
ment ou qui vient de se commettre, läßt, da jede ftrafbare That fi in der Zeit 
vollzieht, ein Kriterium der f. Th. überall vermiflen. Dem delit flagrant find glei; 
geftellt Verfolgung par la clameur publique, Betreffen eines Verdächtigen dans un 
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temps voisin du delit mit Sachen, Waffen ꝛc., welche auf die Thäterſchaft oder Mi— 
ſchuld ſchließen laſſen. Sofern in dieſen Fällen der unmittelbare Zuſammenhang zwilden 
That und Thäter mangelt, ſind dieſelben nicht mehr interpretative, ſondern fictive Er⸗ 
weiterungen des Begriffs. ALS ſolche ausdrücklich bezeichnet iſt die Verübung eines Ver— 
gehend im Innern eines Hauſes. Die deutſchen Str.Pre. Ordun. folgen dem C. d'nstr. 
inſofern, als fie das Syſtem fictiver Erweiterungen von ihm recipirt haben. Indeſſen 
ift ihnen, insbeſondere der hannov., preuß., olvenb., ſächſ., bad., württemb. Gſgb. der 
wahre Begriff der f. Th. nicht fremd geblieben und dabei zeigt namentlich die erftere 
eine ſcharfe Präctiirung der interpretativen Erweiterungen. — Seine Bedeutung hat der 
Begriff der f. Th. mit feinen Erweiterungen in den Wirkungen, welche die Rede 
dem Betroffenen gegenüber an diefelbe knüpfen. Abgeſehen von der un Röm. und vet: 
hen R. beſchränkter oder allgemeiner eintretenden Straflofigfeit feiner etwaigen Tödtung, 
ſchnitt ihm das altdeutihe R. die Befugniß zum Eide und Zweikampf ab und berechtigte 
den Kläger mit feinen Eidhelfern zum fofortigen Schuldigſchwören. Den Rechten ältere 
und neuerer Zeit gemeinfam ift die Befugniß zur fofortigen Ergreifung des Thaters, un der 
Sprahe des neueren Anklageproceſſes feiner vorläufigen Feſtnahme, Die ohne 
richterlichen Haftbefehl Jedermann ohne Unterſchied und unter Suspenfion fonftiger gegen 
Verhaftung beftehender Eremtionen geftattet ift. Dazu kommt das Recht der den Beamten 
ohne Weiteres geftatteten Durchſuchung der Räumlichkeiten, in welchen der Betroffene jet: 
genommen wird. Der C. d’instr. berechtigt auch bei delit flagrant und im gleihge 
ftellten Fällen die Staatsamwalte, Boltzeibehörden und Inftructiondrichter zu einkeitiger 
Bornahme aller Iuftructionshandlungen, die ihnen fonft nicht zuftändig find oder nicht 
ohne Weiteres zuftehen. Die deutfchen Str.Bre.Oronn. haben jedoch diefe Befugniß, fomat 
fie fie anerkennen, correcter mit der Gefahr im Berzuge in Verbindung gebracht. 

Quellen: Gajus 3, 185.8 3. L. 4, 1. 1.4.8.1. D.4 2. 148.1. D.9, 2. 13. 
8. 2. 1.50. 8.30. D.47, 2. 1.23—25. D.48,5. Li pr. C.9, 13. — Richtſt. L. R. Cap. 37. 
Sadılip. IR. I, 68, 2. III, 36, 2. II, 35. Schwfp. Cap. 52. — P.GO. A. 16. 1571. 
C. d’instr. a. 32 ss., 49 ss., 60 ss., 106. — Preuß. Gef. v. 12. Wehr. 1850 88. 2—5. II. 
Str. Pre.O. 1867. $. 59, 62 ff, 68, 94, 123 ff. — Hannov. Str.Prc.DO. $. 55. — Yähl. 
Str Pre.O. 9.76 fi, 142. — Oldenb Str.Pre.O. A. 2Sf., 60 ff., 91 f. — Bad. Str.Pre.O. 
1864. 85. 48 ff., 60, 160. — Witrt. Str. Pre.O. 1868 A. 68, 77 fi., 126, 251. 

tit.: Bland, Str.Berf., S. 279. Zachariä, Str.Pre., Bd. 2, 8. 75. Mitter 
maier, Str.Berf., Bd. 2, $. 115. Merdel, Gerihtsfaal, 1350, Bb. 1, S 395 ff. Höd- 
fer, dran. Str.Berf., 855 fe Schwarze, Comment. 3. Sächſ. Str.Pred., U. 56 f. 
Dppenbof, Preuß. Str.Berf., 5.4 n. 8fj; $. 13 n.1.— Rudorff, Röm. Rechtsgeſch. 
86. 106. I14. Homeyer, Sadffp. Gloſſar v. handh. That. Richtſt. EUR. 8.13. Siegel. 
Deutfche8 Ger.Berf. $. 12. Sohm, Pre. d. L. Sal. $. 17. g. Wiedi 

. Wiedimg. 

Frucht und Fruchterwerb. Man unterjceidet gewöhnlich natürliche und jur: 
riſtiſche (bürgerliche) Früchte (fructus naturales — civiles in diejer Verbindung kin ud: 
lenmäßiger Ausdruck). Unter jenen verfteht man die organiſchen Erzeugniſſe einer Sad, 
ſpeciell Jolche, welche der ẽäkonomiſchen Beltunmung der Hauptjache gemäß producirt fin, 
trennt nad) Röm. R. davon einerjeitd fetus pecorum, andererſeits bei Sclavinnen der 
partus ancillae, quia non temere ancillae cjus rei causa comparantur, ut parianl 
und ftreitet endlich darüber, ob es auch mineraliſche Früchte (lapis renascens) ge. 
Unter diefe dagegen fällt Alles, was man zufolge allgemeiner Regel oder ſpeciell aus 
einem Rechtsgeſchäft für ven geftatteten oder entzogenen Gebrauch einer Sache Iumtt: 
quod non natura pervenit, sed jure percipitur. 

So lange die Früchte mit der fog. Hauptfache verbunden find, find fie unſelbſtän— 
dige Sachtheile fructus pendentes pars fundi videntur. Nach ihrer Trennung 
von der Mutterſache erſcheinen ſie als felbftändige Sachen und ſpricht man dann von je 
hen, die durch Menfchenhand getrennt worden (fr. separati) und ſolchen, die in Dir 
Gewahrfam einer Perfon gekommen find (fr. percepti), während die ältere Doc 
bier von Einfammeln redete, die neuere öfters noch dazu „einen Berechtigten” verlangt. 
Man trennt ferner fr. consumti und exstantes, je nachdem der Befiger ſich Die 
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Früchte ſchon angeeignet, fie verkauft, verzehrt, verſchenkt hat oder fie noch beſitzt und 
verfteht endlich unter fr. percipiendi ſolche, die Jemand hätte gewinnen follen. 
Wichtig für die verjchtedeaften Fragen ift e8 nun, welche Anfiht man von dem Wefen 
der feparirten Früchte hat, ob man fie, wie meift geichieht, als neue Sachen anfieht, bei 
denen für den Eigenthlimer der Hauptiache ein neues Eigenthum gewonnen wird, wenn 
fih auch der Erwerb. auf ein an der Hauptiache beftehenves ſtützt (Windſcheid T. 
8. 186 9. 2. Bangerow I 8. 326 9. 1.) oder ob man dies läugnet, wie fchon 
Donellus es gethan und in neuefter Zeit Göppert. 

Was nun den Fruchterwerb fpeciel anlangt, jo fallen die natürlichen Wrüchte 
ım engeren wie weiteren Sinne an ben Eigenthümer der Hauptſache. Erſt wenn dritten 
Perſonen Dingliche oder perfönliche Rechte auf den Fruchterwerb zuftehen, compliciven fich bie 
Verhältniffe : in neuerer Zeit ftellte hier Sanigny den Sa auf: Fruchtberechtigte, bie 
zugleich corporis possessores find, würden durch Separation, alle Anderen exit durch 
Perception Eigenthümer ber Früchte, Andere wie Kierulff ©. 329 laſſen jedem ding- 
lich Berechtigten, auch dem b. f. possessor oder wie Bachofen Pfandrecht I. S. 143 
ſogar jedem gutgläubigen eigentlichen und abgeleiteten Beſitzer die Früchte durch Separg- 
tion zufallen, noch Andere enblicd wie Bangerom T. 8. 326. 4. 2., Keller 8. 142. 
laffen nur den Emphyteuta und b. f. possessor auf diefe Weife erwerben, ohne einen 
befonderen Grund hierfür anzugeben. 

Bei dem Nießbraucher ift man einig darin, daß diefer die Früchte percipiren muß, 
behauptet aber zumeilen, daß es deſſen bei Thierjungen nicht bedürfe, was im neuefter 
Zeit als eine ungerechtfertigte Ausnahme von Windſcheid I. 8. 186 4. 5 und Göp- 
pert, Ueber die organiſchen Erzeugniffe, S. 282—287 angegriffen wird. Andererfeits 
ft auch neueren Angriffen gegenüber (Savigny, Beſitz. 7. Aufl. S. 277 und Budta, 
Band. 8. 150) daran feftzubalten, daß der Ermerb des Ufufructuwars, überhaupt des zur 
Fruchtziehung dinglic Berechtigten fih als ein Fall der Occupation darftellt und nicht 
die Natur der Tradition hat. | 

Am meiften beftritten ift das Fruchtrecht des redlichen Beſitzers. Von der einen 
Seite wurde von Savigny GBeſitz. 7. Aufl. S. 277) und Windſcheid (Zeitſchrift für 
Civ.R. und Proc. N. F. IV. 55 ff, Lehrb. d. Band. I. $. 186) demfelben nur Ufu- 
capiondbefit an den Früchten zugefchrieben, von der anderen von Bade (bonae fidei 
possessor quemadmodum fructus suos facit, Berol. 1825) Eigenthumserwerb behaup- 
tet geftüßt auf einige Stellen des Aım. R., welche von fructus suos facere bei ihm 
fpredien, während viele Andere zabllofe Mittelmeinungen (revocables Eigenthum, bonita- 
riſches neben quiritarifchem Eigenthum u. ſ. w.) vertheinigten. Dur die neneften Unter- 
fuhungen Göppert's dürfte die Savigny'ſche Theorie als erwiefen und auch bie 
noch von Windſcheid gehegten Zweifel gehoben fein. Danach erlangt der b. f. pos- 
sessor an ben Früchten, die er percipirt, Ufucapionsbefig, er Tann von Dritten percipirte 
einklagen und wegen worhandener Früchte nicht nur in dem Urteile, das ihm die Her- 
ausgabe der Sache auferlegt, ſondern auch felbftändig verurtheilt werben, wad man nur 
läugnen kann, wenn man trrigerweife jene Leiſtung als causa rei anfieht. Nach Yuftin. 
R. ift aber hierfür Fortdauer der bona fides erforderlich, wenn auch im früheren 
Rechte, wie einige aufgenommene Stellen zeigen, dies vielleicht nicht gegolten Kat. Jeden⸗ 
falls iſt e8 nad San. R. unzweifelhaft. Es haftet ferner nach Beginn des Proceffes der 
redliche Beſitzer fir Früchte, die er nicht mehr hat, nur ſoweit er fie in Folge feiner Ab- 
fiht oder Nacläffigkeit nicht mehr bat, der unrebliche dagegen, wenn Kläger ohne Proceß 
diefelben oder ihren Werth. jet haben würde. Für nicht gezogene Früchte (fr. neglecti, 
pereipiendi) haftet der erftere, wenn er fie hätte bei Anwendung gehöriger Sorgfalt zie- 
ben tönnen, der Iegtere für die, die der Kläger gezogen hätte; doch ift letzteres von Sa-= 
vigny, (Syſtem VI. ©. 113) beftritten. Daß der Bellagte auch für Zinfen, deren 
Gewinnung ihm zugemuthet werben Tonnte, felbft ohne Verzug hafte, beftreiten Wäch- 
net, Erörterungen Heft I. ©. 54. IIT, ©. 24. 106. und Wegell, Eiv.Pre. 8. 14. 
tote 72. 
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Es wurde im deutſchen R., durch die R.P.O. von 1577 beftimmt, daß Früchte 
auf dein Halme nur zu dem gemeinen Werthe zur Zeit des Vertragsabſchluſſes oder dem 
in den erften 14 Tagen nad der Ernte jollten verfauft werden können, was aud 5.2. 
in das ALR. Th. I Fit. 11. 8 594, Th. U. Tit. 7. 8. 12. überging, jedoch durch 
Beroron. vom 9. Nov. 1843 aufgehoben wurde. 

Bon den Früchten handelt der “Digeftentitel 22. 1. De usuris et fructibus et cau- 
sis et omnibus accessionibus et mora und C. 7. 51. Unter den neueren Geſetz⸗ 
büchern verfteht das A.L.R. Th. I. Tit. 9. 8. 220. in etwas weiter Yafjung unter 
Früchten die natürlichen, während die Übrigen Zinſen, Hebungen oder Präftationen ge 
nannt werden und ſpricht den Nutungsberechtigten in 8. 221 das Eigenthum der Früchte 
gleich von ihrem Entftehen an zu, ferner dem redlichen Befiger in Tit. 7. 8. 159 A. 
alle während feines Beſitzes gezogenen Nutungen und genofjenen (gewonnenen) Früchte um 
läßt bei Grundftüden die Nußungen des Testen Wirtbichaftsjahred® pro rata temporis 
theilen 8. 197 a. a. D. Dagegen muß der unrebliche Befiter 8. 223 alle währen? 
feines unredlichen Beſitzes genofjenen Früchte vergüten. — Sächſ. Gef. $. 72 ff. tremt 
natürliche und bürgerliche Früchte und gibt dem bis zu einer gewiffen Zeit Fruchtberech 
tigten einen Anſpruch auf die von ihm erbauten, aber nicht mehr geemnteten Früchte $. 76. 
244. 308; e8 läßt ferner den revlichen Befiter durch erfolgte Trennung der Früchte &: 
genthum erwerben, andere vermöge einer Dienftbarkeit oder Forderung Berechtigte erit 
duch Erhebung mit Ausnahme von Thierjungen und Eiern. — Defterr. Gef. $. 405. 
Ipriht das Eigentum der natürlichen Früchte und Thierjungen dem Eigenthümer des 
Bodens und des Mutterthiereß vermöge Acceffionsrechtd zu und gibt dem redlichen Be: 
ſitzer an abgelonderten Wrüchten und eingehobenen Nutungen, die während feines ruhige 
Beſitzes fällig geweſen, Eigenthum 8. 329. 330. Ebenfo der C. N. a. 547—550. 

Nah 8. 519 endlih des Defterr. Gef. gehören nach geendeter Fruchtnießung 
noch ftehende Früchte dem Eigenthümer der Sache, während andere Nutungen dem Frudt: 
nießer nach Maß und Dauer feiner Fruchtnießung zufallen. Faſt ganz gleich C. N. 
a. 585. 586. | 

Lit: Göppert, Ueber bie organifchen Erzeugnifie, Halle 1869, S.19--49, 149 —370.— 
©. E. Heimbach, Die Lehre von der Frucht nad den gem. in Deutfchland geltenden Rechten, 
Leipz. 1843. — Stobbe, Beiträge zur Gef. d. deutſch. R. 1865. S. 67 —74. 

» Zeihmann. 

Fungible Sachen werben jolde Sachen genannt, bei denen es im gemöhnlicen 
Berkehre nicht auf die Individualität der einzelnen ankömmt, die vielmehr nur al 
Duantitäten Gegenftand des Verkehrs zu fein und einen gewiſſen Werth zu haben pflegen 
Es find dies die im Röm. R. als res, quae numero, pondere, mensura consistunt, 
constant, continentur, valent etc. bezeichneten Gegenftände, die man auch als Gattumgs⸗ 
ſachen erwähnt im Anſchluſſe an den Sat der Quellen res, quae in genere su 
functionem recipiunt per solutionem magis, quam specie (l. 2. 8. 1. D. 12.1. 
Es gehören hierher ©etreive, Geld, Wein, Nägel, Ziegel, Baufteine u. |. w. Währent 
der Ausdrud res fungibiles von Ulxich Zaſius (Zäſi) zu $. 30. J. de actt. N. 17. 
18. zuerſt gebraucht worden zu fein fcheint, nannte Savigny diefelben: Ouantitäten, 
während man jet fie meiftend vwertretbare, auch Gattungsfachen oder Quantitätsſachen 
nennt. Der Gegenſatz ift species oder corpus, Da der Charakter der Vertretbarkeit cm 
zwar mit den natürlichen Eigenfchaften der Sachen zufammenbängender, aber doch erft in 
fie hineingetragener, nicht in ihnen felbft liegender ift, fo gilt Deriefbe nur ſoweit, al ba 
einem Rechtsverhältutffe nicht etwas Entgegengefetstes feftgelegt wird. So können Suden, 
die gewöhnlich als vertretbar gelten, als species behandelt werden, wenn z. B. beſtimmte 
Geldftüde, die fpäter zurüdgegeben werben follen, Semandem zur Aufbewahrung gegeben 
werben. Andererſeits können gewöhnlich nicht vertretbare Sachen, wie z. B. eine Anzabl 
Schafe aus einer Heerde als vertretbar angefehen werden, in melden Falle man wel 
von eimer Gattungsſache im engeren Sinne und rüdfichtlih der Obligation von einer 
generiichen Obligation ſpricht (legatum generis). Für foldhe Sachen kommt in den 
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Quellen auch der Ausdruck res incertae vor. Es kann endlich der Bertretbarkeit eine 
gewiſſe Grenze geletst werden, wenn 3. B. Jemand ein Schaf von denen, die er im Stall 
bat oder vom Hafer, den er auf dem Boden habe, jo und ſoviel Scheffel verſpricht. Yon 
Bedeutung ıft der Begriff der Bertretbarfeit beim quasiususfructus, den alternativen, 
genertichen Obligationen, dem legatum generis, dem mutuum, depositum und com- 
modatum. Nahe verwandt mit biefem Begriff ıft der der verbrauchbaren Sachen res, 
quae usn consumuntur, tolluntur vel minuuntur, quae in absumtione sunt, quae 
in abusu consistunt. Es gehören alle verbrauchbaren Sachen an ſich zu den vertret⸗ 
baren, während die an ſich vwertretbaren meift verbrauchbar, aber doch nicht immer Dies 
find wie 3. B. Nägel, Bretter, Stednadeln. Doch können fie juriftiih troß deſſen als 
verbrauchbar betrachtet werben. Ä 

Duellen: Der C.N. befinirt a. 1874 das pr&t de consommation als celui des choses, 
qui se consomment par usage qu’on en fait, das prôt à usage al® celui des choses 
ont on peut user sans les detruire. — Das A.L. R. Th. I. Tit. 2. 88. 120, 121 erwähnt 

der verbrauchbaren Sachen , während es jebenfall8 vertretbare meint; ferner Th. I. Tit. 5. 
$. 275. - Das Bfterr. Gef. $$. 291, 301 erwähnt nur ber verbrauchbaren Saden. — Das 
fühl. Gef. 8. 61 kennt vertretbare, nicht verbraudbare Saden. — U. civ. italiano a. 1819 — 
1921 tennt als mutuo ober prestito di consumazione einen Contract, per cui una delle 
parti consegna all’altra una data quantitä di cose, coll’obligo nell’ultima di restituire 
altrettanto della medesima specie e qualitä di esse. 

Lit: Bürkel, Beiträge zur Lehre vom Nießbraude, Minden 1864, S. 8 -- 19. — 
Wächter, Handb. des im K. Würtemberg geltenden Briv.R., Stuttg. 18412 -51, Bd. II. 8.38. — 
Unger, Syftem bes öfterr. allg. Priv.R., Leipz. 1856, Bd. I. $. 50. — Kierulff, Theorie 
bed gem. Eiv.R., Altona 1839, S. 313—317. — Bdding, Inftitutionen, Bonn 1853 (2. Aufl), 
Bd I. 8. 77. — Jahrbb. f. Dogmatik, IV. S. 400 ff. — Savigny, Syftem des heut. Röm. 
R., Berl. 1840—49, Bo. VI. 8. 268. — Savigny, Das Obligationenredt, Berl. 1351, 1853, 
Bd. J. 9.403. — Windſcheid, Lehrb. des Pand. R. Dilffeld. 1867, 2. Aufl, Bd L,$. 142. — 
Goldſchmidt, Handb. d. Handelsrechts, Erl. 1869. B. I. 2. S. 538—543. 

Teihmann. 

Fußscurarius, Aegidius, Iehrte zu Bologna um 1260 u. farb daſelbſt 1289. 
Schriften: De ordine judiciario, Bonon. 1572. — Comm in Decretales, — Quae- 

stiones. -- Consilia. — De officio tabellionis. 
tit.: Savigny, V. 520— 526. Teihmann. 

G. 
Gagern, Hans von, geb. 25. Januar 1766 bei Worms, ſtudirte in Leipzig 

und Göttingen, trat in naffautfche Dienfte, wurde 1801 naflauifcher Gejandter in Parts, 
legte feine Aemter 1811 nieder, war für einen tyroler Aufftand 1812, 1813 thätig, flück 
tete aus Defterreih nach Breslau, fette die Rückkehr des Kurfürften von Heſſen durch, 
trat 1815 in niederländiſche Dienfte und nahm am Wiener Eongreffe Theil, wurde 1816 
Staatörath, zog fih 1818 vom Bundestage zurüd, nahm 1820 feine Entlaffung, wurde 
darınftädtifcher Abgeorbneter und ftarb 22. October 1852. 

‚ Shriften: Nationalgefh. der Deutſchen, Wien 1812—25, 26; 2. Aufl. Frankf. 1826. — 
Mein Antheil an der Bolitit, Stuttg. 1823 — 35; Leipz. 1844. — Refultate der Sittengefch., 
2. Aufl. 1835 — 47. — Kritik des Bölterreihts, Leipz. 1840. — Einfiedler, Stuttg. 1822 — 27. 

Lit: Bluntſchli, IV. 31-37. — Mohl, I 378; II. 261; II. 400. 
Sem Sohn Friedrich von Gagern, geb. 24. October 1794 zu Weilbadh, 

ftudirte in Paris, Göttingen, Heidelberg, mar 1844—46 in den oſtindiſchen Colonien, 
wurde Provinzialeommandent von Südholland und Gouverneur im Haag, übernahm 
1848 da8 Commando der badischen und heſſiſchen Truppen und fiel am 20. April auf 
der Scheivegg bei Kandern. | 

Schriften: Denkfchrift über die beutfche an ee 1825, 1826. — Denkſchrift 
vom %. 1534 über die belgifhe Revolution. — Vom Unterfchiede der Stände und dem ariflo- 
kratiſchen Element. 
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dit: Bluntſchli, IV. 37—41. — Heinrich v. Gagern, Das Leben bes Generals Fr. 
v. G., Leipz., Heidelb. 1856, 1857. Zeihmann. 

Sail, Andreas, geb. 1525 zu Cöln. wurde 1558 Affeffor in Speier, 1569 Reid: 
botech ſpäter Canzler des Kurfürſten von Cöln, ſtarb 1587: „der Papinian Deutſch 
nds. 

Schriften: Practicarum observationum tam ad processum judiciarium, quam eau- 
sarum decisiones pertinentium libri duo, Col. 1578, 1697, 1721; Genev. 1740; dentſch 
von Lancius, Hamb. 1663. — De pace publica et proscriptis sive bannitis libri duo. — 
De manuum injectionibus s. arrestis imperii tractatus, 

Lit.: —* u. Gruber. — Notas in Gailium ed. Freudenberg, Marpurg. 1629. — 
Gailium enucleatum ed. Fabricius, Colon. 1662. — Stobbe, U. 9%. — Allard, Hist. 
de la justice criminelle, Gand 1868, p. 199. Teihmann. 

Galeottus, Albertus, geb. in Parma, Iehrte zu Padua, Modena, ging 1251 
al8 Geſandter nach Bologna. 

Schrift: Summula quaestionum, Venet. 1567, Colon. 1595. 
tit.: Savigny, V. 527— 533. Teihmann. 

Gandinus, Albertus, lebte in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, war 
Affeffor in Perugia, Florenz x. 

Scäriften: Tractatus maleficiorum, Venet. 1490; Mediol. 1514; Col. 1699. — Quse 
stiones Statutorum. 

fit: Sapigny, V. 560-565. — Geib, Lehrb. des deutſchen Str.R., 1861, I. 234. - 
Allard, Hist. de la justice criminelle Gand 1868 p. 400, 

Teichmann. 

Ganerbſchaft iſt die Vereinigung mehrerer Perſonen oder Familien zum Behuf 
gemeinſamen Beſitzes und gemeinſamer Benutzung einer Burg over eines Guts. Hm: 
ſichtlich ihres juriſtiſchen Charakters wird die Vereinigung von den Einen als universitas, 
von Anbern als communio betradtet. Gerber meint, daß bei derfelben je nach der 
Verſchiedenheit der Bälle entweder getheiltes Eigenthum der einzelnen Genoffen oder Mit: 
eigentbum aller vorliege. Befeler faßt die ©. auf als materielle Rechtsgemeinſchaft, 
wober die Genoſſen, ohne eine juriftiihe Perfon zu bilven, ein Geſammteigenthum an 
dem gemeinſchaftlichen Gegenftande haben. Lettere Auffaffung entfpricht am meiften den 
hierbei in Betracht kommenden Rechtsverhältniſſen. Veranlaſſung zur Begründung emer 
G. lag namentlich in gemeinfchaftlicher Erbauung oder Eroberung einer Burg, ſowit 
im Miterbrecht mehrerer Perſonen. Auflösbar ift die Gemeinihaft meift mu 
durch übereinftimmenden Beſchluß der Genoffen. Jeder verfelben darf zwar ſeinen 
Antheil veräußern, doch nur im Falle echter Noth; auch fteht den Genoſſen cn 
Vorkaufsrecht zu. Ganerbſchaſten fanden ſich in der früheren Zeit nicht felten bei der 
fränfiichen Ritterfchaft. 

Lit.: Befeler, Die Lehre dv. d. Erbverträgen I. (Götting. 1835) S. 81 ff. Dunder, 
Das Gefammteigenthum ıMarb. 1843) $. 16. Gierke, Das Genofienfhaftsreht L (el. 
1868) ©. 968. Lewis. 

Gans, Eduard, geb. 22. März 1798 in Berlin, ſtudirte m Berlin, Göttin— 
gen, Heibelberg und fchloß ſich der philofophiihen Schule Hegel’ an. Seit 1825 Fre 
feffor in Berlin, trat er an die Spige der Oppofition gegen die hiſtoriſche Schule, machte 
Reifen nad) Frantreih und England, ftarb 5. Mat 1839. 

Schriften: Ueber Röm. Obligationenrecht, Heibelb. 1819. — Scholien zum Gaius, 1820. — 
Das Erbrecht in weltgefhichtl. Entwidelung, Berl. 1824; Stuttg. 1829. 35. — Beiträge zur 
Revifion der preuß. Gſgb., Berl. 1830-32. — Syſtem bes Röm. Civ. R. Verl. 1827. — Ber: 
mifchte Schriften, Berl. 1834. — Ueber die Grundlage des Beſitzes Berl. 1839. — Jahrb. für 
wiſſenſchaftliche Kritit, 1838. — Er gab Hegels Philoſophie der Geh. 1837 Heraus. 

Lit.: Pierer. Teich mann. 

Garantieverträge. G. kommen in doppelter Weiſe vor. Zunächſt als Neben: 
verträge, durch melche dritte Mächte die Gewährjchaft für die Erfüllung eines Hauptver⸗ 
trags übernehmen. Die Garantie beruht in diefem Falle auf dem Intereſſe desjenigen 
Staats, fiir welchen fie geleiftet wird ; fie kann daher mer mit feiner Zuſtimmung über: 
nommen werben, und eine Intervention zu Gunften der Bertragserfüllung iſt ebenjo ven 
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feiner Zuftimmung abhängig; der Garant handelt jedoch nicht als blindes Werkzeug bes 
Garantirten, fondern jchreitet nur dann ein, wenn er ſich durch eigene Prüfung von ber ' 
Rechtmäßigkeit des Verlangens der Imtervention überzeugt bat. Iſt die Garantie von 
Mebreren übernommen, jo muß man fcheiden, ob eine mehrfache Einzelgarantie oder eine 
gemeinfame (Collectiv-) Garantie vorliegt ; im erfteren Fall ift eim einſeitiges Anrufen 
und Einjchreiten geftattet, im legtern ein gemeinfames geboten. Außerdem kommen ©. 
auch als jelbftändige (Haupt-) Verträge zum Schuge von allgemeinen völferrechtlichen ober 
faatsrechtlichen Zuftänden vor, zur Erhaltung eines gewifjen Länverbeftandes, der Neu: 
halität eines Einzelſtaats, der Staatöverfaflung, beftimmter Unterthanenrehte ‘Die Ga⸗ 
vantie beruht in diefem Falle auf dem eignen Imterefle des Garanten, umd eine Inter- 
vention zu Gunften der garantirten Zuftände ift auch ohne beſonderes Anrufen zuläffig. 

Lit.: Bluntſchli, Das moderne Völkerrecht ber civilifirten Staaten, Nörplingen 1868, 
5.242 ff. Berner, Völkerrechtliche Garantie in Bluntſchli, Staatswörterb. Bb. IV. (1859) 
8.65 fl. Heifter, Das Europ. Völferreht der Gegenwart, 4. Aufl. 1861, ©. 171, 128 ff. 

Ernf Meier. 

Gärtner, Carl Wilhelm, geb. 1700 in Dresden, wurde 1727 Brofeffor 
in Leipzig, 1733 Oberappellationsgerichtsrath in Dresden und ftarb als Neichshof- 
rath 1760. 

Er ſchrieb: Weftphälifche Friedenskanzlei, Leipz. 1731 — 37. — Institutiones juris cri- 
minalis (1729), Lips. 1746. 

Lit.: Schulze, Einl. in das deutſche Staatsrecht, 1867, ©. 82. 
Zeihmann. 

Gaupp, Ernſt Theodor, geb. 31. Mai 1796 zu Kl. Gaffron (Schlefien), 
focht in den Befreiungsfriegen mit, ftudirte in Breslau, Berlin, Göttingen, promovirte 
1820 in Breslau, habilitirte fich daſelbſt 1821, wurde 1826 ord. Profeflor, 1832 Mit- 
glied des Oberlandesgerichts und farb nach langer Lehrthätigkeit 10. Juni 1859. 

Schriften: De nominis pignore (diss.), 1820. — De quatuor foliis antiquiss. ali- 
eujus Digestorum codicis Neapoli nuper reperti, Vratial. 1823. — Ueber deutſche Stäbte- 
gründung, Stabtverfafjung und Weichbild im Mittelalter, Jena 1824. — Das alte Magdeburg. 
u. Hal. R., Bresl 1826. — De professoribus et medicis eorumque privilegiis in jure 
Romano, 1827. — Das Schlef. L.R., Bresl. 1825. — Miscellen des beutje en R. Brest. 1830. — 
Lex Frisionum, Vratisl. 1332. — Das alte Gefe ber Thüringer, Brest. 1834. — Recht u. 
Berfaffung der alten Sachſen, Bresl. 1837. — Comm. de occupatione et divisione provin- 
ciarum agrorumque Romanorum, Vratisl. 1841. — Die german. Anfieblungen und Land- 
tbeilungen in den Provinzen bes weitrdm. Reichs, Brest. 1844. — Die Zukunft des beutfchen 
Rechts, Bresl. 1847. — Deutſche Stadtrechte des Mittelalters, Bresl. 1851.— Das deutſche 
Vollsthum in den Stammländern der preuß. Monardie. -— Die ailbung, ber eriten Kammer 
in Preußen, 1852. — Germaniftifche Abhandl., Mannh. 1853. — Lex Francorum Chama- 
vorum ober XZantener Gaurecht, Brest. 1855 — Bon Fehmgerichten mit befonderer Rüdficht 
auf Schlefien, Bresl. 1557. | 

Lit: Ziſchr. |. deutſches R. XX. S. 105— 117. Teichmann. 

Gebändeſervituten find die für die Bedürfniſſe eines Gebäudegrundſtückes be— 
ftimmten Eervituten, die nach der gewöhnlichen Anficht mit den servitutes praediorum 
urbanorum s. servitutes urbanae der Römer zujammenfallen follen. Doch herrſcht 
über die Bebentung der lesteren Ausdrücke eine große Meinungsverichievenheit. “Die 
Mehrzahl der neueren Schriftiteller faßt jene Ausorüde als von der Qualität der herr- 
ſchenden Grundftüde ausgehend und die Thatſache bezeichnend auf, daß eine Dienftbarfeit 
anem Gebäude zuftehe, während Einige, wie Vangerow, als Inhalt diefer Dienftbarteiten 
das Recht zu einem habere oder prohibere anfehen, Andere, wie v. d. Pfordten und 
Sintenis als servitutes praedii urbani diejenigen bezeichnen, weldye ihrem Inhalte 
nach ein Gebäude, fer e8 nun als herrichendes ober dienendes Grundſtück, vorausſetzen. Es fal- 
{en unter obige Kategorie der G., Die von den geſetzlichen Eigenthumsbeſchränkungen zu Gun— 
ten von Nachbarn zu unterfcheiden find 1) das Hecht, abfließendes Regenwafler in Tropfen 
oder in einem Strahle auf Das benachbarte Grundſtück abzuleiten serv. stillieidii, flu- 
minis immittendi, avertendi; 2) das Recht, fein Gebäude in den Raum über dem 
benachbarten Grundſtücke Hineinragen zu laffen serr. protegendi bei einem Dache, fonft 

v. Holzendorff, Rechtslexikon 1. 29 
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projiciendi; 3) das Recht, Ballen in eine fremde Dauer einzulaflen serv. tigni im- 
mittendi; 4) das Recht, ein Haus auf eine fremde Dauer u. f. mw. zu ſtützen serv. 
oneris ferendi, die eine Abweichung von dem fonftigen Charakter der nie zu pofitiwen 
Leiftungen, zu einem facere verpflidtenden Servituten in der Art darftellt, daß bier der 
Berechtigte den Belafteten dazu zwingen fann, die betreffende Mauer u. ſ. w. in taug⸗ 
lichem Zuſtande zu erhalten nad der Formel: jus sibi esse, cogere gdversarium re- 
ficere parietem ad onera sua sustinenda, was wohl nur als Verbindung eines oblı- 
gatorifchen Rechts mit dem fonftigen, dinglidden Charakter der Serpitut aufzufaflen iſt; 
5) das Recht, unreines Waſſer oder Unrath durch Canäle über eın fremdes Gmmbitüd 
fortzufchaffen oder eine Dünggrube an der nachbarlichen Mauer zu haben serv. cloacae 
immittendae, serv. latrinae; 6) das Recht, über ein fonft zuläffigee Maß hinaus 
dur Rauch, Dampf, ſchädliche Stoffe ein fremdes Grundſtück zu beläftigen; 7) Das 
Recht, zu verbieten, daß auf dem Nadbargrundftüde überhaupt oder wenigſtens über eine 
beftimmte Höhe hinaus gebaut werde serv. altius non tollendi; 8) das Recht, zu ver- 
bieten, daß durch neue Bauten dem herrſchenden Grumbftäde Licht oder Ausficht entzogen 
werde serv. ne luminibus, ne prospectui offciatur, wogegen Die serv. luminum 
ut vicinus lumina nostra excipiat wahrſcheinlich das Recht enthielt, in frander Dauer 
Fenſter haben zu dürfen. Die gegentheiligen Servituten des altius tollendi, offieiendi 
luminibus, stillicidii non avertendi faßt man theils als Befreiungen von localrechtlich 
beftehenven gefeglichen Eigenthumsbeſchränkungen, theils als Wiederaufhebung von Dienft- 
barfeiten des entgegengejegten Inhalts auf. Abweichend vom Röm. R. geftattete Das 
deutiche R. und befonders das particulare die Unlegung von neuen Yenftern und ef: 
nungen nad) dem benachbarten Grundftüde nur mit Zuſtimmung des Nachbars oder nur 
in befonderer Höhe und mit Bergitterung ; dagegen Ichligte es das einmal erworbene 
Recht gegen ſpätere Beeinträchtigung. Im diefem Sinne find die Beftimmungen des ALNR. 
Th. I. Tit 8. 8. 137. 138. abgefaßt. 

Quellen: D. 8, 2 de servitutibus praediorum urbanorum — Preuß. A.L.R. Th. 1. 
Tit. 22. 88. 55 — 62 kennt nicht die dem Roͤm. R. felbft noch unter Juftinian eigenthümliche 
usucapio libertatis bei ©., verpflichtet ferner bei zufälligen Schäden ber unterflügenden 
Mauer rlidfichtlich der serv. oneris ferendi den Eigenthilmer des herrſchenden Grundſtücks zur 
Unterftügung feine® belaftenden Hauſes und fennt überhaupt bei vertragsmäßig beflellten, ent- 
eltlihen Servituten eine Reparaturverbindlichleit des Eigenthämer® des dienenden. Grundſtücks — 

err. ©.B 88.175, 476, 488— 491. — C.civ. a. 675 —679, 687. — Sid. GB. 8.511— 
547. — C. eiv. italiano 1866 a. 583 — 590. 

Lit: Feuerbach, Einil. Verſuche, Gött. 1803. — Fahne, Das Fenfter- und Lichtrecht 
nad Röm., gem. beutfchem, preuß. u. franz. R., Berl. 2. Aufl. 1840. — v. Zielonadi, 
Kritifhe Erödrterungen Über die Servitutenlehre nah Röm. R. nebft Anhang, Bresl 1849. — 
Elvers, Die röm. Servitutenlehre. Marb. 1854—1856. — Barbo, Die Theorie der Servi⸗ 
tuten des franz. NR. unter fteten Hinblid auf Röm. R., 1855. — Molitor, La possession 
et les servitudes en droit Romain, Gand. 1851. — F. Muther, Comm. in fr. 6 com- 
mun. praed., Erl. 18598. — Pernice, Commentationes juris Romani duae, Halae 1955. — 
Cohnfeld, Die fog. irregulären Serpituten nah Röm. R., Leip. 1562. — Hedemanı, 
Ueber den Erwerb und Schuß der Serpituten nah Röm. R. mit befonderer Berückſichtigung der 
quasipossessio und longa quasi possessio, Berl. 1864. — Schönemann, Die Servituren, 
eine civilift. Abhandl, Leipz. 1866. — v. Schelhaß, Das Nahbarreht nah gem. R. u. ben- 
tiger Praxis, Würzd. 1863. — Jahrbb. bes gen. R., Bd. III. — Arch. f. civil Praxis, Bb. XIV. — 
Ziſchr. f. Eio.R. u. Pre, N. 5. Bo. XIII. XIX. — Pfeiffer, Prakt. Ausführungen, Hann. 
182546, ®b. IV. VI Teihmann. 

Gebauer, Georg Ehriftian, geb. 26. Oct. 1690 zu Breslau, wurd: 1717 
in Leipzig ‘Doctor, 1720 Aovocat, 1727 ord. Profeffor, 1734 erfter Profeffor in Sir 
tingen, 1747 Geb. Yuftizrath, 1755 Ordinarius der Iuriftenfacultät, ſtarb 1773. 1 

Schriften: Ausg. d. Corp. jur. eiv. ed. Spangenberg, Gott. 1776. — Exereita#- 
tiones academicae, Erf. 1776. 1777. — Narratio de Brenemanno, Gott. 1761. f 

Lit.: Erfh md Gruber. Teihmann | 

Gebühren der Rechtsauwälte (der Advocaten wie Procıratoren, der „Reb- 
ner” wie „Sachwalter“, der avocats wie avoues, der barristers wie attorneys, bei 
fefter, wie bei ſchwebender Taxe |. Art. Advocatur S. 283) ftellen auch heutzutage feine 
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bloßen Dienftlohn (merces) dar für opera locari solita, keine bloße Entihädigung für 
Leiftungen mit Marktpreifen (facio ut des), feine bloße Anerkennung für auftragsmäßige 
Geſchäftsbeſorgung, ſondern bet Vermandtichaft mit allen dieſen Geſchäftsformen zugleich 
md weſentlich eine Belohnung für geleiftete Rechtshülfe. Der Rechtsanwalt bat nicht 
lediglich die Zwecke der Clienten zu verfolgen nad dem Grundſatz, daß der Zwed bie 
Mittel beilige, fondern nur den, nad) eingezogener Information von ihm für berechtigt 
und wohlbegründet erachteten Anfprüchen der Einzelnen zu Geltung, Anerkennung und 
Sicherung zu verhelfen. Er fol daher nicht Jedem zu Allen zu Willen fein, über dem 
Einzelinterefie das allgemeine Interefje an ungetrübter Erhaltung des Rechtszuſtandes nie 
vergeffen, nicht lediglich nach Geld und Erwerb fragen, vielmehr die „faulen Sachen 
ganz von ber Hand weifen, und fein eignes Interefje nicht unmittelbar in die Rechtsſtrei⸗ 
tigkeiten verflechten durch Ausbedingung einer Tantieme am demnächft Erftrittenen (pactum 
de quota litis) oder einer befondern Stegesprämte (palmarium). Noch weiter ging das 
altrömifche Recht. Die Annahme eines Honorars fir Rechtöconfulenz galt für anftands- 
widrig, ja unter Auguſtus für ftrafber. Doch ſchon unter Claudius erging die Ermäd;- 
tigung, Belohnungen bis zu 100 aurei (3121/, Thlr.) anzunehmen; fett Nero's Zeit 
entwidelte ſich Die Befugniß der Magiftrate, Honorare auch ohne worgängige Zuſage 
extra ordinem nad der Dauer des Proceffes, der Gewohnheit des Gerichts. und auch 
der Tüchtigkeit des Advocaten zu beftimmen und beizutreiben. Unter Beiſeitſetzung der 
Marimalgrenze find mit dem Yuftin. R. jene Grundfäge bei dem Aufblühen der rechts⸗ 
gelehrten Advocatur unter Verdrängung der älteren „vorfprefen” (Sachſenſp. A. 60 f.) 
au in Deutichland zur Geltung gelommen. Wie aber nicht mehr bloße Hechtöfunde 
als Erfahrungswiſſenſchaft, jondern Rechtsſtudium erforderlich ward, um des Rechtsſtoffes 
Herr zu werben und zu bleiben, fo geftaltete ſich auch die Nechtöbeiftandichaft zu einem 
jelbfländigen Lebensberuf, und Damit das Gebührenweſen zur Grundlage des Lebensunter- 
halts der Adoocaten und ihrer Familien. Der Geldpunkt erlangte erhöhtes Gewicht. 
Sollte dem Stande die Möglichkeit gewahrt fein, dem Recht und nicht dem Intereſſe dienft- 
dar und treu zu bleiben, in der Verwirklichung, nicht in der Verwirrung des Rechts fei= 
nen bejonderen Beruf zu erbliden, jo mußte fir ein angemeſſenes Auskommen geforgt 
werden. Der Staar wandte mehr und mehr dem Einzelnen, der „Stelle eine regelnde 
Fürſorge zu ; ſchritt aber, abgefehen von fonftigen Mitteln zur Verhütung der Bildung 
eines haufirenden Advocatenproletariats, auch zur Yeftfegung von Taren als Entſchädigungs 
normen für die Leitungen der Rechtsanwälte (tim weiteren Sinne). Bindende Taren für 
die rechtſuchenden Parteien — auch für die dem Anwaltszwang ımterliegenden Sanblun- 
gen ſowie bei Proceverluft ohne Schuld des Anwalts — bindend aber auch für die An- 
wälte, dergeftalt, daß wegen unehrenhaften Verhaltens emzufchreiten, wo ver eine bem 
andern durch grunbfäglich betriebenen Erlaß eines Theile, durch das „Machen für den 
halben Preis” die Kundſchaft abzuloden fuchen ſollte. Dagegen konnte es fein Bedenken 
haben, nach Einforderung des Tarpreifed die Annahme eines höheren Honorare, fo wie, 
überhaupt die Annahme von unaufgefordert dargebracdhten Gefchenten zu geftatten. So 
in Preußen, wo im Webrigen für „Gebühren und Auslagen” (Schreibegebühren, Porto, . 
Reiſekoſten nebſt Tagegelvern) „Lediglich“ die Beſtimmungen des Geſetzes nebft Tarif ent 
Iheivend find. Die Gebühren werden in Civilproceßſachen nach dem „Werth des Ob- 
jeets“ ebenfo beftimmt, wie dies für die Gerichtsfoften der Fall, 3. B. bei unſchätzbaren 
Dbjecten — mie meiftens bei Grundgerechtigfeiten — je nad) der vom Richter zu ermef- 
jenden Wichtigfeit, nach den Werthlägen für 100—1000, in der Regel 400 Tha- 
ler; in Unterjuchungsfachen aber nah Maßgabe der, ver Anklagethat im Geſetz gedroh— 
ten höchſten Strafe, während die Gerichtögebühren nach Maßgabe der rechtöfräftigen Ent: 
ſcheidung berechnet werden. Beſondere Beſtimmungen find für Angelegenheiten gegeben, 
melde feinen Proceß betreffen. Tür proceffualtiihe Sachen werden die Gebühren für 
Öutachten und einzelne Proceßgeſchäfte (onferenzen, Confultativpraris, Aſſiſtenz u. dal., 
von denen fin den Procegbetrieb unterichieven. Hier wiederum gelten beſondere Säge 
1) für bloße Abfaſſung der Klagichrift nebft deren Nebenarbeiten, 2) für den Mandats⸗ 
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proceß, 3) für den Bagatellproceß (für welden nebft dem gewöhnlichen Injurienproceß Die 
Erftattungspflicht des verurtheilten Gegnerd nur eine befcyränfte), 4) für den gewöhnlichen 
Givilproceß bei Gegenſtänden über 50 Thlr., 5) fir die Ereautionsinftanz, 6) für das 
Eubhaftationsverfahren, endlich 7) für gewiſſe beſondere Proceßarten. Am wichtigften 
find die Regeln zu 4: einfacher Satz (bis 15 Thlr. mit Ausnahmen) bei Erledigung 
duch Contumazialbeicheid, Agnitions-Refolut, Entſagung oder Vergleich vor contradicto= 
riſcher Verhandlung ; erhöhter Sat (höchſtens 100 Thlr.) jo weit contrabietorikh ver⸗ 
handelt iſt; nochmals ebenfo erhöht, Jo weit Beweisaufnahme erfolgt if. Je mehr die 
Rechtsanwälte für Vereinfachung des Proceſſes ſorgen, deſto tiefer fchneiden fie hiernach 
in ihr eigen Fleiſch; allein je ſchwieriger der Streit, defto wichtiger die Hülfe. Daß es 
weſentlich diefe gewejen, die vom Geſetzgeber für maßgebend erachtet worden, erhellt aus 
der Beflimmung, daß der Rechtsanwalt bei Betreibung feiner eigenen Procefangelegen- 
heiten nur die Hälfte der ſonſt zuläffigen Gebühren Liquidiren darf, als Schadloshaltung 
für Zeit und Mühe des eigenen Procejlirens, das ihn feinem allgemeinen Beruf entzieht. 
Die Regel gilt auch für das Einklagen von Gebühren gegen ven Mandanten. Wer 
ſolchen Aufſchlag meiden will, muß daher prompt zahlen. ‘Dies indeß nicht vor Zuſtel⸗ 
lung einer genau nach dem Geſetz aufzumachenden Liquidation, über deren Richtigkeit im 
Streitfall dur Reſolut zu entjcheiven bleibt, wogegen Recurs zuläffig. Ohne gerichtliches 
Feſtſetzungsdeecret — Das nur noch bei Liquidation der Gebühren und den vom Gegner zu 
erftattenden Ertrajudicialien Bedeutung befigt — bilbet die regelrechte Liquidation die Grund- 
[age für die Einflagung — auch durch einen Ceſſionar — und zwar im Mandatsproceß umb- 
„auch“ im Gerichtöftande die Hauptſache. Am Briefmechfel und ben „Manual -Acten 
hat der Anwalt ein Zurückbehaltungsrecht bis zur vollen Zahlung der Gebühren. Ueber- 
liquidation aber macht den Anwalt ftraffällig. — Wo das Syſtem der gerichtlihen eft- 
jegung noch befteht, bildet da8 ‘Decret einen unmittelbaren Executivtitel. Es ſteht ũbri— 
gend der Abrede eines Jahresgehaltes nicht entgegen, weldes nach gemeinrechtlichen 
Srundfägen beim Tode des Advocaten, jo weit vertragsmäßig gezahlt, nicht zurückgefor⸗ 
dert, beim adrocatus fisei für das ganze Sterbejahr, bei andern Advocaten nach Ber- 
hältniß bis zum Todestage von den Erben eingeflagt werden darf. Die Einforderung 
von angemefjenen Borihüffen zur Proceßführung findet nirgends in den Gefegen Bedenken, 
namentlich nicht Ausländern gegenüber. 

In neuefter Zeit, und ſchon von Mittermaier, tft, neben Freigebung der Advo⸗ 
catur nicht mur die von der ©fgb. begünftigte ſubſidiäre Aufitelung von Taren (Ueber: 
einkunft, ın deren Ermangelung Ger | ondern die Aufhebung aller Taxordnungen be= 
fürmortet, fo wie der Wegfall aller nfenmoderirung durch die Gerichte oder Admi— 
niftratiobehörden. Das ehrengerichtliche, genoſſenſchaftliche Ermeſſen, ob bei freier Ueber⸗ 
einfunft die Grenzen einer ehrenhaften Gefhäftsführung im einzelnen Falle überfchritten 
jeten oder nicht, würde den Bedürfniffen des Standes, der Rechtſuchenden und der Rechts- 
ordnung vielleicht genügen, wenn durch Veröffentlihung der leitenden Grundſätze gemohn- 
heitsrechtlich eine Tarordnung fid, feitfegte, die wenigſtens im Sprengel des Ehrenratbs 
Geltung bejäße, aljo auch vom unterliegenden Gegner angerufen werden könnte, für Den 
ber leitende Geſichtspunkt bisher geweſen iſt und bleiben muß, daß er nur für nothwen⸗ 
dige Koften erſatzpflichtig. Unablehnbar müßten ferner die Aufträge zur Vertretung Ar— 
mer bleiben ‚ auch bei Fortdauer der Nichtanerkennung einer ſtaatlichen Entſchädi— 

gungspflicht. rn | | | 
In England gilt principiell noch Unklagbarkeit der Honorare; „eine überfläffige 

Heuchelei“, da nirgends die Bezahlung beſſer als dort. 
Gſgb.: Altpreußen: Gef., betr. ven Anfat u bie Erhebung d. Gehfihren d. Redhtsaum. v 

12. Mat 1451; mit Aenderungen übertragen auf bie neuen Provinzen, |. Gel. Samml. 1867 5.1378, 
1395, 1409; Gef v. 2 März 1870, Geſ.Samml. ©. 157 f.; Unterf.Saden, Gef. v. 3. Diai 
1853 $. 15, Gel.Samml. ©. 170, neue Prov.: Verordn. v. 30. Aug. 1867, Geſ. Sammil. 
S. 1412 f., 8. 17. Rhein: Selbſttaxirung der Advokaten mit Ermäßigungsreht des DiscipL=- 
Raths event. der Gerichte, Decr. v. 14. Decbr. 1810 U. 43; Decr. v. 16. Febr. 1307. Bunr- 
desſtrafgeſetzbuch 8. 352. 
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Lit.: Mittermaier, Die würdige Stellung des Abvofatenftandes, Arch. f. civ. Praris 
Bd. 44, ©. 391 f., bei. 114 (Coburg). Genoſſenſchaften der Anwälte in England von Dr. 
Hopf, Serichtsfaal 1863, S. 30 f. 137 f. — Weitere Kit. f. Art. Advolatur S. 30. Bal. 

etzell, Syſt. des orbentl. Civ.Pre., 8. 8. n. 38 f. Schaper. 

Gefangenbefreiung. Fur das Deliet der ©. iſt unter „Gefangener“ jeder 
zu verftehen, welder durch einen Beamten in Ausübung feiner Amtsbefugniſſe in 
Haft genommen if. Es iſt damad) gleichgültig, ob der Gefangene ein zu einer 
Freiheitsſtrafe Verurtheilter, oder — mo diejed Inſtitut noch befteht — ein Schulöge- 
fangener ift; ob es fih um einen in Folge richterlichen Befehls Verhafteten oder um 
einen vorläufig Ergriffenen handelt. Im letzteren Falle würde, falls die vorläufige Er- 
greifung von einer Privatperfon erfolgt wäre, der Begriff des ‚Gefangenen‘ nicht vor= 
handen fein. Die Selbftbefreiung der Gefangenen iſt regelmäßig ftraflos, woraus 
denn aud folgt, daß die Beihülfe zur Selbftbefreiung ftraflo8 bleibt. Nur, wenn Die 
Selbftbefreiung den Charakter der Meuterei annimmt, d. h. wenn Gefangene in der 
Gefangenanftalt ſich zuſammenrotten und entweder einen gewaltfamen Ausbruch ausfüh- 
ven oder fich gegen die Aufleher wiberfegen, wird diefelbe in einfachen Fällen mit Ges 
fängniß, in qualificirten Fällen — wenn ©emwaltthätigfeiten gegen Perfonen oder Sachen 
vorgenommen worden — mit Zuchthaus geftraft. Der, jelbft gewaltfame, Ausbruch 
eines einzelnen Gefangenen aus der Gefangenanftalt würde nur inſoweit ftrafbar fein, 
als Telbftändige Delicte, wie Sachbeſchädigung, Körperverlegung, bei diefer Gelegenheit 
begangen werden. Die Befreiung eines Gefangenen durch Andere kann nun bewirkt wer- 
den: 1) durch eine Priontperjon, welche in feiner Weiſe die Verpflichtung hat, den Ge: 
fangenen zu bewachen. In dieſem Falle darf aber, falls es bei der für die ©. angebrohten 
Strafe (Preußen $. 94. Gef. von 14 Tagen bis zu drei Jahren) fein Bemenden haben 
jo, die Handlung in ein anderes Verbrechen (Widerſtand gegen die Anıtsgewalt, Auf- 
rubr) nicht übergehen. 2) Durch Privatperfonen, welden die Bewachung, Begleitung, 
Aufbewahrung eined Gefangenen anvertraut ift. Im diefem Falle wird das Deliet‘ nicht 
nur vorjäglid, ſondern auch fahrläffigermeife begangen (Preußen $. 95). 3) Durch 
Beamte, deren Amtöpflicht es iſt, die Gefangenen zu bewachen. Die dolofe und cul⸗ 
pofe Begehung des Delicts ift in diefem Falle ebenfalls von der Gſgb. anerkannt (Preu⸗ 
Ben 8. 322). Wer die Flucht Jemandes, der wegen eines begangenen Verbrechens ge= 
fangen genommen werben foll, befördert, ift ald Begünftiger des Verbrechens zu beftrafen, 
inſoweit nicht Verwandtſchaft einen Strafausichliegungsgrund bildet. Es würde aber 
nicht gerechtfertigt fein, Begünftigung auch da anzunehmen, wo die Flucht eines in ber 
Gewalt der Beamten bereits befindlih gewelenen Gefangenen befördert würde. Denn in 
dieſem Falle fehlt es an demjenigen Verbrechen, auf welches ſich die Begünſtigung bezie- 
ben tönnte. Nur wer die Flucht eines mittelft Meuterei freigelommenen Gefangenen be— 
fürdern wollte, würde ſich der Begünftigung, nämlich der Begünftigung ver Meuterei ſchul 
dig machen. 

Sfgb. u. Fit: Preuß. Str.GB. 88. 94— 96; 322. Fiſcher in der Allg. Deutichen 
Str.R.Ztg. von v. Holtzendorff, 1869, ©. 621. John. 

Gefangenhaltung. Die widerrechtliche G., d. h. die widerrechtliche Freiheits- 
beranbung mittelft Einfperrend in einem genügend umfchlojfenen Raum ift nur eine Art 
der in den neueren Strafgeſetzbüchern mit Strafe bedrohten wiberrechtlihen Freiheits— 
beraubung. Da jede Berfon das Recht der Selbftbeftimmung Hinfichtlih der Wahl ihres 
Aufenthaltes hat, fo iſt die widerrechtliche Freiheitsberaubung auch alsdann vorhanden, 
wenn Jemand wider fernen Willen an einen Ort gebracht wird, der ihm nicht genehm ift. 
Im dieſer Weile find die Worte des preuß. Str. G.B. 8. 210 aufzufallen: „Wer vor: 
ſätzlich und widerrechtlich einen Menſchen einfperrt, oder auf andere Weile Des Gebrauches 
der perfönlichen Freiheit beraubt.” Indifferent iſt es für den Begriff des Verbrechens, 
wie lange die Freiheitsentziehung gedauert hat, und ob und welche Nachtheile dieſelbe 
etwa für die Gefundheit des der Freiheit Beraubten gehabt hat. Wohl aber kommen 
dieje Umſtände für die Größe der Strafbarkeit in Betracht und zwar derartig, daß das 
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Tonft mit Gefängniß bedrohte Delict auch mit Zuchthausſtrafe beftraft wird (Preußen 
8. 210) wenn die Treibeitsberaubung eine ſchwere Körperverlegung zur Folge gehabt 
hat — wenn fie über einen Monat gedauert bat —. Bemerkt kann werben, daß Preu⸗ 
Ben die Zuchthausftrafe auch alsdann androbt, wenn die Freiheitsberaubung gegen Aöcen- 
denten begangen wird), Widerrechtlich ift die Freiheitsentziehung in allen Fällen, in 
benen ein beftimmte® Recht oder eine Pflicht, diefelbe vorzumehmen, fehlt. Berechtigt ıft 
die Freiheitdentziehung, wo fie in Folge einer Amtspflicht, als Nothwehr, als Züchtigungs- 
recht, bei der vorläufigen Ergreifung eines Verbreders, in Sorge für die Geſundheit eines 
Geiftesfranfen vorgenommen wird. Aber auch abgejeben von dieſen Fällen würde einer 
Anklage wegen widerrechtlicher Freiheitsentzichung der Einwand entgegengelegt werben 
fönnen, daß diefelbe vorzunehmen der Angeflagte ein Recht gehabt habe. ‘Die Fälle ver 
berechtigten Sreiheitsentziehung, von denen das preuß. Str. G. B. 8. 211. ſpricht, ſind 
nur als Beifpiele aufzufaflen. Im denjenigen Fällen, in welcyen fi) die Freiheitsentzie⸗ 
bung als Beftandtbeil eines anderen Verbrechens darftellt, 3. 3. der Entführung, der 
Notbzucht, wird nicht die Treiheitsentziehung, ſondern jenes andere Verbrechen zur Be 
ftrafung fommen, falls nicht die Strafe für die Breiheitdentziehung die ſchwerere eu 
ſollte. Wird die widerrechtliche Freiheitsentziefung von einem Beamten begangen, fo liegt 
ein beſonderes Amtsverbrechen vor (Preußen $. 317.) 

®fgb. u. Lit.: Preuß. Str.6.B. 88. 210, 211, 317. Berner, Lebrb. 8.170. Hälfd- 
ner, Preuß. St R., Bd. III. S. 182 ff. John 

Gelb, Karl Guſtav, geb. 12. Aug. 1808 zu Lambsheim (Rheinpfalz‘, befucte 
die Untverfitäten München, Heidelberg, Bonn, promovirte 1831 in Heidelberg, ging als 
Negentichaftöfecretär an den Hof des Königs Otto von Griechenland, wurde 1833 Mi— 
nifterialrath, kehrte 1834 zurüd, wurde 1836 auferord. Profeffor in Zinid, 1842 om. 
PBrofeffor, ging 1851 nach Tübingen, wo er am 23. März 1864 ftarb. 

Schriften: Darfelung des Rechtszuſtandes in Griechenland während ber türk. Herrichaft 
und bi8 zur Ankunft des Könige Otto, Heidelb. 1835. — De confessionis effectu in pro- 
cessu Roman. observationes aliquot, Turiei 1837. — Gef. des Röm. Erim.Pre. bis zum 
Tode Juſtinians, Leipz. 1842. — Die Reform bes deutſchen Hechtslebens, Berl. 1848. — Lehre. 
des deutihen Str.R., Leipz. 1861, 62. 

Lit.: Krit. Vierteljahrsſchrift f. Gſgb. u. Rechtswiſſenſch. VL S. 321 — 329. — Lüder, 
K. ©. Geib, fein Leben u. Wirken, Leipz. 1864. — Arc. d. Erim.R. 1837, S. 561-586; 1835 
&. 36—61, 573—588; 1839 ©. 118-131; 1845 ©. 105—143, 174—213; 1847 ©. 352— 
389, 521 — 566. Teichmann. 

Geldftrafen kommen in jeder Gattung des Strafrechts vor: als wahre Haupi⸗ 
oder, Freiheitsſtrafen begleitende Nebenftrafen, als Ordnungsſtrafen beim Proceßbetrieb 
und dem gerichtlichen Verhandeln, als Disciplinarmittel wider Beamte, als gemillfünte 
Bußen in ftaatlich genehmigten genoffenfchaftlichen Verbindungen und Vereinen aller Ar, 
insbeſondere im Gebiete des Handel und der Gewerbe. Im altgermaniſchen Recht be 
ſaßen fie eine weittragende Bedeutung (ſ. Th. 1 ©. 505). Vielfach verbrängt durch 
Strafen an Leib und Leben (körperliche Züchtigung), feit Ende des vor. Jahrh. durd 
die Entwidelung der Freiheitsitrafen, haben fie ungeachtet der fleten Vermehrung der 
Haftanftalten neuerdings wieder an Boden gewonnen. Cie treten regelmäßig ein ba 
Stempelcontraventionen, ferner unter Berfügung einer Haftftrafe „auf den Unvermögene 
fall“ bei Steuer-, Zoll- und ähnlichen Defraudationen, bei den Uebertretungen, insbeſon⸗ 
dere auch von Polizeivorſchriften aller Art nad) Maßgabe der Specialreglements, bei vie 
len Vergehen aus Fabrläffigfet und aus Eigennug in dem befondern ftrafredhtlicen 
Sinn, bei andern Vergehen von geringerer Art, insbeſondere gegen die öffentliche Ord 
nung im Ball mildernder Umftände, endlich auch neben beſonderen Freiheitsſtrafen bei 
manchen Verbrechen und Vergeben, deren Triebfever Gewinnfucht zu ſein pflegt (Urkunden: 
fälſchung, Betrug u. dgl). Ueberall mit einem Höchſt- und emem Mindeſt-Betrage 
(10 Sgr. over 1 Thlr.) verfehen, geben die Geſetze der Geldbuße ſtets eine Umwand⸗ 
lungsſcala auf den Unvermögensfall, wobei die Haftzeit für Webertretungen nicht felten fac- 
tiſch ungünftiger fich geftaltet al3 bei Vergehen. Iſt dem Richter (nicht, wie in England 
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üblich, dem Verurtheilten vom Richter) die Wahl gelafien zwiſchen Geldbuße und Frei- 
heitsſtrafe, fo ſoll diefe nur im den wichtigeren Fällen zur Ausſchließung von jener füh- 
ven. Die an die ftrafgerichtliche oder bDisciplinarifche Entfernung aus dem Amt etwa ge- 
fnüpfte Entziehung von Gehalt oder Benfion pflegt nicht als Geldbuße aufgefaßt zu wer⸗ 
den, obfchon fie pecumär ſchwerer wiegt. Ein Erkenntniß auf G. enthält vielmehr ftets 
die Feſtſetzung zur Leiftung einer beftimmten Zahlung : in der Regel an den Staat (Ju⸗ 
ſtiz⸗ Steuer-Fiscns), Doch auch an andere Berechtigte 3. B. den Belchäbigten bei Holz- 
viebftählen und Privatzollvefraudationen, die Ortöpolizeibehörde aus Poltzeinmmdaten, die 
Ortsarmencaſſe, Rnappichafts-, Arbeiter- und andere Caffen ; nicht aber mehr an Denun- 
cianten, deren Antheile an eingehenden Strafgelvern, in Preußen wenigftens, bejeitigt find. 
Daß der Berurtheilte zahlt, ift nicht erforverlich, jever Dritte kann für ihn zahlen. Eine 
Verbindlichkeit dazu, „ſubſidiariſche Haftbarkeit“, trifft aber für gewille Frevel (Holz- 
viebftähle, Feldfrevel, Zolldefraubationen, Brau=, Branntwein-, Wein, Tabafsfteuerverlür- 
—5 ſolche Perſonen, welche den — in einigen Fällen durch Beweis ablehnbaren — 
Verdacht wider ſich haben, durch Vernachläſſigung der Aufficht die verbotswidrigen Hand- 
lungen der eigentlichen Thäter gefördert, oder doch aus dieſen Gewinn gezogen zu haben 
insbeſondere Haus⸗, Dienft:, Geſchäftsherren). Fehlt es an derartigem Rückgriff, jo trifft 
den Verurtheilten bei vergeblich verſuchter Zwangsvollſtreckung bezüglich der Geldbuße — 
wobei Die Abnahme des Offenbarungs- (Manifeſtations⸗) Eides nicht ausgeſchloſſen iſt — 
die ſubſtituirte Freiheitsſtrafe. Straflos freilich geht er aus, wenn wegen Lebensgefahr 
die Unmöglichkeit der Haft erwieſen worden. Iſt aber anderweit im Wege der Gnade 
eine richterlich nicht verhängte Geldbuße an Stelle einer Gefängnifftrafe auferlegt, jo wird 
deren volle und freiwillige Zahlung verlangt, widrigenfall® auf die Haftitrafe zurüd- 
gegriffen werden muß. Näher georbnet pflegt das Verfahren zu fein, vermöge deſſen zur 
Erhaltung des Nahrungsftandes eines Berurtheilten Theilzahlungen bewilligt werden: 
von der Vollſtreckungsbehörde erfter Inftanz bis zur Abwidelung in vier Wochen, zwei⸗ 
ter Inftanz in jech® Monaten, dem Yuftizminifter für weiter reichende Bewilligungen. In 
den Nachlaß eines Berurtheilten können Geldbußen nur dann vollſtreckt werden, wenn fie 
bei jeinen Lebzeiten vechtöfräftig erfannt worden. 

Sfgb.: Str. G. B. für den No. Bund 85. 27—30. 78. Bundes-Gef.Bl. 1870. S. 201 f. Zoll⸗ 
vereingef. v. 1. Juli 1869 8 153. Bundes-Gef.Bl. S. 361. Preuß. Feldpol. Ordn. v. 1. Nov. 
1847 8. 49. Gel. v. 21. Sept. 1860, Geſ. Samml. S. 433. Gef. megen Aufhebung der De- 
nnnciantenantheile v. 28. Dec 1868, Geſ. Samml. S. 1057. Erim.Orbı. $. 576 nebſt Erg. 
Neue Prod. Berordn. v. 25. Juni 1867 8. 495 f. Str.PreOrbn. Bremen $. 699 f. Önigr. 
Sachſen 4. 424. ' Schaper. 

Gelübde (votum) ift nach katholiſcher Auffaffung das Gott ſelbſt geleiftete Ver- 
Iprehen, ein frommes Werk zu thun, zu welchem man an md für fich nicht verpflichtet. 
deffen Leiftung aber Gott wohlgefälliger, al8 die Unterlaffung it. Das votum ift per- 
sonale, wenn eine blos den Gelobenden felbft betreffende Handlung, wodurch dieſer ſich 
unmittelbar bei Gott ein Berbienft erwerben will (alfo 3.8. Beobachtung Tebenslänglicher 
Keufchheit, Ausführung einer Wallfahrt), reale, wenn eine Leiſtung zu einem frommen 
Zweck (Erbauung einer Kapelle, Stiftung eines Meßſtipendiums) verfprochen wird. Das 
nur im Stillen geleiftete, nicht in die äußere Erſcheinung getretene Votum verpflichtet 
den Gelobenden nur im Gewiffen. Das öffentlich abgelegte votum personale wurde 
Dagegen früher durch Verhängung von Cenfuren gegen den Votanten zur Realifation ge 
bracht, während nach der neueren Praxis der Tatholifchen Kirche darauf nur im Beicht⸗ 
ftuhle Hingewirkt wird. Hinfichtlih ‚de votum reale hat das Can. R. die römijchen 
Grundſätze von der pollieitatio zur Anwendung gebracht, fo daß ſowohl der Votant 
ſelbſt als auch feine Erben auf proceſſualiſchem Wege zur Erfüllung angehalten werben 
innen. Eine eigenthümlide Wirkung hat endlich das ſchlechthin ſog. votum solemne, 
d. h. das Keuſchheitsgelübde, welches bei der Profekleiftung in einem vom päpftlichen 
Stuhl approbirten Orden oder bei Empfang eines höheren ordo abgelegt wird; 
hier tft die diefem zuwider verſuchte Ehe nicht nur unerlaubt, fondern nichtig, während 
dieſe Tegtere Folge bei einem anderen derartigen votum (f. g. simplex) mag es auch in noch 
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To feierlicyer Form abgelegt fen, nicht eintritt. Die Nothwendigkeit der Erfüllung des ©. 
farm befeitigt werben 1) durch irritatio, d. h. Durch Nichtigkeitserklärung, wenn Daflelbe von 
nicht vollkommen jelbitändigen Perfonen ohne den nöthigen Gonfens, von Unmündigen 
ohne den des Gewalthabers, von Orvensleuten ohne den des Oberen, von einem Ehegatten 
(bei confummirter Ehe) ohne Einwilligung des anderen Theiles geleiftet iſt; 2) dur Die 
penſation, welche im Allgeineinen dem Biſchofe, ausnahmsweiſe beim ©. der Keufchheit, ver 
professio religiosa (des Eintritte8 in einen Orden), der Wallfahrt nach Rom und St 
Jago a Compoſtella, fowie bein votum ultramarinum (Wallfahrt nach Jeruſalem) dem 
Papfte zufteht. Mit der Dispenfation Tann eine commutatio voti, d. h. die Umwand 
lung des urſprünglich verjprochenen in ein anderes gutes Wert verbunden fein; diee 
Iegtere tft indeß auch ohne Dispenjation, ſofern nur letzteres verdienftlicher, als Das ent 
gelobte ift, umter Zuſtimmung des kirchlichen Oberen geftattet. — Nach evangeliſchem 
R. bat allein dad votum reale bindende Kraft. Auf demſelben Standpunkte fteht dus 

heutige gem. Civilrecht. Dagegen hat dem ©. jede civilvechtliche Wirkung das öſterreichiſche 
G.B. indireet, das fühl. GB. ausdrücklich abgefprodhen, während das Preuß. ER. 
dem votum reale zwar gegen den Votanten ſelbſt die Kraft nimmt, aber die Vermuthung 
aufftellt, daß der Erblaſſer, welcher mit der Erfüllung vor feinem Tode begonnen bat, 
die Erben zur Vollendung babe verpflichten wollen. Ueber die civilrechtliche Wirtung 
des votum castitetis solemnis auf bürgerlihem Gebiet |. die Art.: Colibat m 
Orden. 

Duellen: Tit. X. de voto. III. 34; VI. eod. III. 15; Extrav. Joann. XXII. eod. (6); 
ci 2. de cens. III. 39; Preuß. WER. L 5. 8. 5; Defterr. &8. 5$ 857 fi., Sich. 

.% IV 

tit.: F. Suarez, De juram. et voto. Mogunt. 1609; ©. F. Jäger in Herzogs 
Real- Enchllopädie fiir Theologie, 4, 771; Wiefe, Bon ©. im evang. Sinne, Berl. 1861. 

B. Hinſchius. 

Gemeinde, Gemeindeorpnungen. I. Begriff und Arten der ©. 
Unter G. im weiteften Sinme verfteht man jede politifche Körperfchaft, welche auf emem 
beftimmten Bezirke des Staatögebieted für ürtliche Gemeinichaftszwede befteht. Man un: 
tericheidet politifche G. welche in analoger Weile wie der Staat den menſchlichen Gr: 
meinſchaftszweck ſchlechthin verfolgen, und die von diefen vielfach abgetrennten Gemeinde— 
verbände für befondere Zwecke, wie 3. B. die verfelbfländigten Kirchen-G. 
Schul:G., Armen = und Wegeverbände, oder die für Benutzung eined vom politiſchen Orte: 
vermögen getrennten Genoſſenſchaftsguts beitehenden Privat= oder Alt-G. Die politicen 
©. ihrerſeits zerfallen in Ort8- ©. und Communalverbände höherer Ordnung. 
bei welchen letzteren bald der Charakter der ©. rein durchgeführt ift, wie 3. B. ber ven 
Amts-G., Bezirks⸗—G. und Blrgermeiftereien vieler deutſchen Länder, bald, wie z. B. 
bei den preuß. Kreis- und Provinzialverbänden, vor ſtaatlichen und ftändifchcorporativen 
Elementen mehr zurüdtritt. Hier tft nur von der politifhen Orts-G. zur handeln, 
welche nicht nur Baſis und Ausgangspunkt aller commmmalen Organifationen war um 
ift, fondern auch äberall da, wo das Wort „Gemeinde“ ohne weiteren Zuſatz gebraucht wird, 
ansichlieklih darunter verftanden werben muß. Die politiihe Orts-G. braudt fih 
übrigens räumlich nicht gerade mit Einer Ortichaft zu decken, kann vielmehr mehrer: 
Dörfer, Weiler, Höfe u. |. w. umfaſſen. Sie kann ferner einfach oder zufanmengeiett 
fein. Das letztere ift der Fall, wenn die Functionen der Orts-G. theils einem Ee 
ſammtkörper, theils deſſen Gliedern zuftehen. Dies kommt ſowohl in der Weile vor, dar 
in einer ſehr großen Orts⸗G. einzelne Functionen an corporatio verfelbftändigte Bezirke 
übertragen werben, als in der Weile, dag mehrere kleine G., deren jede zur Erreichung 
des Gemeindezweckes für ſich unzureichend iſt, ohme Aufhebung ihrer Sonderperfönlidfet 
für beftimmte Zwecke zur Sammt-G. zufammentreten. Die wichtigfte Eintheilung der 
Orts-G. ift die m Städte und Land-G. Beide haben eine durchaus verſchiedene 
Geſchichte, welche ehemals durchgreifende und principielle Unterſchiede ihres Weſens be 
gründete. Heutzutage fallen beide Gemeindegattungen principiell unter denſelben Begriff, 
unterjcheiden fich aber nach den meisten Gſgbb. noch immer in erheblichen Punkten. Mande 

| 
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Gſgbb. kennen noch Die Zwilchengattung der Märkte oder Flecken. Ueberbies werden 
häufig, beſonders unter den Städten, verſchiedene Klaffen mit ungleihem Recht je nach 
der Bewohnerzahl gebildet. 

U. Weſen und Geſchichte der G. Das Wefen der ©. befteht nad der 
heute in Deutichland herrſchenden Auffafiung darin, daß die ©. im ſich die Doppelte 
Function vereinigt, Glied eines höheren Organismus und Organismus für ſich zu fein. 
Sie ift ein aus ſich ſelbſt und um feiner felbit willen lebende Gemeinweſen, welches gleich 
den Einzelnen ein unentziehbares Recht auf Perſönlichkeit hat; fie ift aber, wie der Ein- 
zelne nicht blos Individuum, fondern auch Bürger ift, fo zugleich ein Glied des Staats 
und. Mitträger der Staatsperfönlichkeit. Dieſe Auffaffung vom Weſen der ©. fteht in 
der Mitte zwifchen den beiden ertremen Auffafjungen,, von welchen die eine, im M.A. 
berrichende, die ©. als völlig gefchloffenen flaatlichen Körper betrachtet, die andere, heute 
noch in Frankreich geltende, in der ©. nicht? als eme Staatsanftalt fieht. Schon hier⸗ 
aus ergibt fih, daß die Geftaltung der ©. durchaus von gefchichtlihen und nationalen 
Verſchiedenheiten bedingt und beitimmt wird. 

Während dem Alterthum in ven Zeiten der Freiheit ©. und Staat zufammenfielen, 
ſpäter fih nur ein kümmerliches Gemeindeleben entwidelte, bat die germamfche Welt ihr 
geſammtes öffentliches Recht aus der freien Gemeindeverfaffung heraus gebildet. ALS bie 
germaniſchen Völker in die Gejchichte traten, war ihnen ein Staat im wahren Sinne des 
Wortes unbekannt: ihre gefammte Organifation beruhte auf engeren und weiteren G., von 
denen immer die engere fiir alle ihre inneren Angelegenheiten durchaus jelbftändig und 
nur für bie allgemeineren Angelegenheiten dem nächit höheren Berbande eingefügt war. 
Dabei nahmen, während die politifchen und gerichtlichen Aufgaben vorzugsweiſe den Volks-, 
Sans und Hundertſchafts-G. zufielen, die Stelle der Orts-G. freie Dorf= und Mart- ©. 
ein, welche auf das Geſammteigenthum an der Gemeindemarf gebaut waren und deshalb 
einen überwiegend wirthichaftlihen Charakter trugen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde 
mit dem Siege des feudalen und patrimonialen Gedankens die freie Gemeindeverfaflung mehr 
und mehr durch die Lehns- und Hofverfafjung, das Geſammtrecht durch das Herrenrecht 
zurädgebrängt. Immer indeß blieben auch die einem Grundherrn unterworfenen Land-G. 
für den Kreis ihrer inneren Angelegenheiten jelbftändige Genoffenichaften, welche in ber 
Gemeindeverfammlung die Rechte der Autonomie und der Selbftoerwaltung übten. Bor Allen 
aber erhob fi in den 4 legten Jahrh. des M.A. eine ganz neue und intenfivere Ge- 
meindefreibeit in den Städten, welche in Wahrheit ſelbſtändige Republiken von größerem oder 
geringerem Umfange wurden und nur einer monarchiſchen Schutzherrſchaft, die in ‘Deutfch- 
land bald dem Raifer, bald einen Landesherrn zuftand, unterworfen zu fein pflegten. 
Die Bedeutung der mittelalterlihen Städte war auf allen Gebieten und fo auch auf dem 
Gebiete von Verfafſung und Recht Feine geringere, als daß fie aus dem MA. die neue 
Zeit geboren haben. Die Städte zuerjt haben in ihren Ringmauern ben erlofchenen 
StaatSbegriff zu neuem Leben gewedt und bis ind Einzelne durchgeführt. Aber damit 
wir flatt des antiken Stadtſtaats den modernen Flächenſtaat auf germaniſcher Grundlage 
entwiceln konnten, mußten die Stäbte, nachdem fie ihre Miffion vollendet, ihre Aufgabe 
an eine höhere Staatseinheit abgeben. Eine folde ftellten faft überall die Fürften, in 
Deutichland freilich nur die Landesherren, ber. Der neue Landesſtaat war feiner innerften 
Natur nach unvereinbar mit dem Yortbeftande der alten Gemeinbejelöftändigfeit, vermöge 
deren jet die Gemeindekörper als Staaten im Staat erichtenen. Sein ununterbrocdenes 
Streben ging daher dahin, die ©. ihrer ftantlichen Functionen zu berauben und die legteren 
in der Einen und untheilbaren obrigkeitlichen Stantögewalt zu concentriren ber Damit 
nicht genug! Im eimfeitiger Uebertreibung des Stantöbegriffes glaubte man nicht nur alles 
ſtaatliche, ſondern überhaupt alles öffentliche Leben allein aus Einer Duelle ableiten und 
in Einem Punkte verfammeln zu müffen. Von ven kleineren Staaten abgejehen, verftand 
nur England, eine centrale und umfafjende Stantseinheit zu gründen, ohne die hiftorifche 
Gemeindefreiheit zu vernichten. Auf dem europäifchen Eontinent dagegen entfaltete man 
mehr und mehr ein Syſtem ſtaatlicher Bevormundung, unter deſſen Drud das einft fo 
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träftige Gemeindeleben dahinſiechte und endlich auch innerlich verfnöcherte und verfaulte. Ya 
es Stand hier die Unterbrüdung der G. in directem Berhältniß zu der Fülle und Lebens: 
fraft des Stantögedanfend. So ging in ‘Deutichland gerade derjenige Staat, welcher zum 
Träger des deutlichen Staatsgedankens vorzugsweiſe berufen war, im 18. Jahrh. am cin: 
jchneidendften gegen die Gemeindefreibett vor. Während ınan bie perjönliche und dingliche 
Befreiung der Yandbevölterung anbahnte, conftruirte man doch faft durchgängig die poli- 
tiſchen Land⸗G. als bloße Polizeiverwaltungsbezirte. Den Städten aber nahm man 
nicht nur ihre eigene Gerichtsbarkeit und Poltzei, Sondern ſelbſt die Wahl ihrer Behörden 
und die Eelbftverwaltuig ihres Vermögens. Wurde doch in Preußen unter Friedrich 
Wilhelm I. da8 Stadtvermögen für Staatögut erflärt, deſſen Berwaltungsüberfchäfie in de 
Königlichen Caſſen abgeführt werben follten; es wurde an die Stelle des alten Raths em 
vereinfachter, direct oder indirect von der Königlichen Kammer emannter Magiftrat geſetzt; 
und die Städte wurden nad) aufen unter eine förmliche und bis ind Kleinſte durchgeführte 
Vormundſchaft der Steuerräthe (commissarii locorum) und der Kriegd= und Domäne: 
fammern geftellt! Das Facit der ganzen Gewegung endlich zog mit logiſcher Schärfe die 
franzöfiihe Revolution und die unter ihrem Einfluß ftehende revolutionäre Gigb. der 
Rheinbundsftanten. “Denn das neue Municipalſyſtem, welches die franz. Geſetze, beſonders 
vom 28 pluviose an VII, 2 pluviose an IX und 16 thermidor an X, gründeten 
und die Gigbb. des Königreihs Weftfalen (vom 11. Ian. 1808), des Groß hums 
Berg (vom 13. Oct. 1807 und 18. Dec. 1808), des Großherzogthums Frankfurt (1810), 
des Srigrige Baiern (1808), des Herzogthums Köthen (1811) und anderer Länder 
nachahmten, berubte auf dem einfadyen und unverhüllt ausgeſprochenen Gedanken, daß die 
G. nichts fei, als eine geographifche Unterabtheilung des Stantögebiets, und die Gemeinte 
bürgerichaft nichts, als eine numeriſche Abtheilung der Staatdunterthanen. Ein emanmter 
Bräfeet oder Maire regierte dieſen Staatstheil als willenlofer Agent der Centralgewalt; 
ein berathendes conseil, das urfprünglich ebenfalls auf Präfentation ernannt oder doch 
nur unter großen Beſchränkungen gewählt ward, trat ihm als Locale Intereſſewertretung 
in untergeorbneter und unfelbftändiger Stellung zur Seite; und aud) der fo conflituirte 
Körper wurde in ftrengfter Abhängigkeit von den höheren Verwaltungsinſtanzen der float: 
(ihen Birreaufratie erhalten, fo daß feine gefanımte politifche Bedeutung als Delegatien 
von Staatöfunctionen und felbft feine privatrechtliche Perſönlichkeit als widerrufliche Con: 
cejfion des Staats erfchten. Am menigften geſtand man den fo jedes eignen Lebens en: 
fleiveten ©. ein Selbftbeftimmungsrecht zu, vermöge deſſen fie ihren Organismus nah 
individuellen Berhältniffen hätten um- oder fortbilden können. Vielmehr fuchte man dund 
uniformivende und bis ind kleinſte Detail reglementivende ©. Ordnn. jeden Reſt In 
municipalen Sonderlebens gewaltfam zu ertöbten und die entjeelten Körper nach Uttlitäte- 
rüdjichten in Maſchinen zu verwandeln, melde von Einem Gentralpunfte aus gleichmäßig 
eingerichtet, geftellt und bewegt werben konnten. Noch heute hat man in Frankreich dics 
Syſtem nur zu mildern, nicht feine Grundlagen aufzugeben vermocht; noch Heute liegt 
in der Zerftörung der Communen der Hauptgrund, welder die franz. Centralifatton er 
zeugt und bie franz. Freiheit fo problematiich macht; und wenn heute von den einfihtig- 
ften Staatömännern des Nachbarlandes die Wurzel des Uebels erfannt wird, jo wird 
man doch Ichwerlich mit derfelben Leichtigkeit, mit der man fie mieergeriffen, die &. wie: 
der aufbauen Mix: wird man den erlofchenen Municipalgeiſt durch einfaches Decret neu 
zu erwecken ögen. In Deutfchland dagegen war glüdlicherweife die Herrſchaft des 
franz. Municipaligftems weder dauernd noch vollftändig genug, um das taufendjährige Ge 
meinbeleben zu vernichten. So tief die alten Corporationen gejunfen waren, jie boten den 
Anknüpfungspuntt für eine reformatoriſche und organiſatoriſche Sigb., welche den Rahmen 
für die Entwidelung eines verjüngten Gemeindelebens geihaffen und ftetig erweitert bat. 

» Das leuchtende Vorbild der neueren deutſchen G.-Gſgb. ftellte derſelbe Staat bin, 
in dem der Staatöbegriff am Ichrofiften ver Gemeindefreiheit gegenübergetreten war. Die 
Preuß. Städte-Ordn. v. 19. Nov. 1808, die Schöpfung Steins, den man um ihretwillen, 
wie wohl gejagt ift, mit mehr Recht den deutſchen Stäbtegründer nennen könnte, als Hein 
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rich J, erkannte zum erjten Male wieder die Stadt als felbftändiges bürgerliches Gemeinweſen 
an, übertrug ihr die Selbftverwaltung und legte ihr die Selbftverantwortung auf, und 
ſchuf neben einem collegialiichen Magiftrat eine von der Bürgerfchaft nach mäßigem Cen— 
ſus periodisch gewählte Stadtverordnetenverfammlung in vepräfentativer Stellung. Ein 
fühmer, großartiger Geift webt in dieſem Geſetz, das faum von einem ſpäteren erreicht 
it, jo große Fortſchritte auch im Einzelnen gemacht fein mögen. Nur wer die jämmer- 
liche Verkommenheit des von Spießbürgertfum und Zunftgeiſt vergifteten ſtädtiſchen Ge— 
meindelebens der Vorepoche kennt, vermag die Kühnheit des Geſetzes zu würdigen. Aber 
der preuß. Bürgerſtand rechtfertigte das in ihn geſetzte Vertrauen! Und bald folgten die 
übrigen deutſchen Staaten, indem ſie theils zunächſt das franz. Municipalſyſtem unter 
Reſtauration des alten Zuſtandes beſeitigten, theils in ihre Verfg.Urk. einzelne poſilive 
Beſtimmungen über Gemeinderecht aufnahmen, theils endlich ausführliche neue G.-Ordnn. 
erließen. Beſonders geſchah das letztere ſeit dem J. 1830. Dabei verfolgte man im 
Süden und Weſten das Princip, einheitliche G.-Ordnn. für Stadt und Land zu geben, 
während im Norden und Often zunächſt nur Städte-Ordnn. und erſt ſpäter beſondere 
Yandgemeinde = Drdnn. ergingen. 

Einen neuen Aufſchwung brachte das J. 1848 in die G.-Öfgb. Ueberall ftand die 
Erweiterung der Gemeindefreibeit unter den Forderungen des Tages obenan. Nach dem 
Borbilde der Deutſchen Reichs-Verfg. v. 28. März 1849 (SS. 183 u. 184), welche jever 
©. als Grundrechte ihrer Verfg. die Wahl ihrer Vorfteher und Vertreter, die ſelbſtändige 
Dermaltung ihrer Gerneindeangelegenheiten mit Einſchluß der Ortspolizei unter geſetzlich ge- 
orbneter Dberaufficht des Staates, die Beröfjentlichung des Gemeindehaushalts und die regel= 
mäßige Deffentlichkeit der Verhandlungen garantıren, aud die Ereintionen vom Gemeinde- 
verbande aufheben wollte, nahmen die meiften Berfg.Urt. der Einzelftanten einige leitende 
Srundfäge über Gemeindewefen auf. Demnächſt ergingen faft überall ausführliche ©.-Oxonn,, 
welche indeß mit einzelnen rühmlichen Ausnahmen (3. B. Hannover und Braunfchweig) 
nur allzuſehr dem vom franz. Vorbilde gewedten liberal = Doctrinären Zuge der Zeit folg- 
ten. In Folge deſſen litten dieſe Gefege an Untformirungsfucht und Vorliebe für mecha- 
niſche Conftruction; unter Nichtachtung der in der Natur. und im Leben begründeten 
Unterjchiede wollte man nur uoch Unterſchiede nach Zahlen zulaflen und die oftpreußiiche 
Yand=-G. fo gut wie die rheiniſche Stadt demſelben bi8 ins Detail fertig gemachten 
Schema einfügen, ohne zu beventen, wie illuforiich die Selbitverwaltung eines dergeftalt 
eingeengten und jeder Selbftbeftimmung beraubten Körpers fein mußte. Doc waren 
es weniger dieſe Fehler, als die der Gemeinvefreiheit gemachten Conceffionen, welche bald 
eine Reaction hervorriefen. Ueberall wurden in den fünfziger Jahren die G.Ordnun. im 
Geiſte dieſer Zeit ſiſtirt, revidirt oder umgeftaltet. Am bärteften traf diefe Reaction die 
Yand:G, Erſt im jüngften Jahrzehnt ift wieder ein Umſchwung nach der entgegengefegten 
Richtung Hin bemerkbar. Dan fcheint nun endlic ven Weg gefunden zu haben, auf wel- 
dem dem deutſchen Gemeindeweſen eine gedeihliche Entfaltung gefichert werden wird. Die 
G.Ordnn. dieſer neueften Epoche fuchen diefe Baſis der ©. zu verbreitern und ihr Doch 
die Fähigkeit zu erweiterter Selbftregierung zu bewahren; fie juchen die Grundzüge des Ges 
meindeweſens gleihmäßig zu geftalten, ohne doch das wirthichaftliche, provinzielle und Tocale 
Zonberleben jedes individuellen Zuges zu Gunſten einer ertödtenden Gleichförmigkeit zu 
rauben. 

UL Die deutfhen Gemeindeordnungen. Die unter dem Wechiel jo ver- 
\hiedenartiger Strömungen in den einzelnen Staaten erlaflenen G.Ordnn. bieten ein nad) 
Zeit und Ort höchſt buntfchediges Bild dar. Auch das geltende deutſche Gemeinderecht ift 
in Folge deſſen, bei einiger Uebereinftimmung der Grundzüge, fehr mannichfach geftaltet. 
Zur Orientirung mag die folgende Weberficht über den Verlauf ver G.-Gſgb. im den 
wichtigften Staaten dienen. 

1) Preußen. Während die Umwandlung ver Stäbte-Berfg. im 18. Jahrh. durch 
og. „rathhäusliche Reglements“ für Die einzelnen Städte erfolgt, auf dem Lande aber 
nur die äußere, polizeiliche Seite der ©. durch prowinzielle Dorf= oder Schulzen = Ordnn. 
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bisweilen geregelt war, enthielt das Preuß. A. L.R. in Th. II. Tit. 8 eine allg. Städte⸗ 
Ordnn. und in Th II. Tit. 7 allg. Beitimmungen für die Land-G. Tas IR. faßte 
die G. im Sinne feiner Zeit durchaus als Staatsanftalten mit den Rechten einer „pri: 
vilegirten Corporation” auf, verwandelte indeß ihre bis dahın der Willfür preißgegeben: 
Stellung wenigftend in eine fefte Rechtsftellung und überließ die innere Berfg. im Wehen: 
lichen dem Ortsherfommen. Als dann die große reformatoriſche Oſgb., welche die Wieder: 
erbebung des tief gefallenen Staates vorbereitete, Die Städte-Orbn. v. 19. Nov. 1808 geſchaffen 
hatte, wurde die Neuorganiſation der Land-G. gleichfalls in Ausficht genommen und ım 
Edict v. 30. Juli 1812 verfpromen. Dem Aufſchwunge der Freiheitskriege indeß 
folgte die Stodung der Reftaurationszeit, man ließ nunmehr‘, obwohl durch die Agrar: 
Gſgb. die Ländlichen Verhältnifſe völlig umgeftaltet waren, die landrechtlichen Beſtinnnungen 
über die G.-Verfg. und namentlih über die felbftändige Stellung der Domänen und 
Rittergüter unverändert beftehen, und brachte felbft von den auf dieſer Grundlage vorbe: 
reiteten Provinzial-tandgemeinde-Oronn. nur eine einzige, die Landgemeinde-Ordn. für die 
Prov. Weftpbalen v 31. Oct. 1841, zu Stande. Die Städte-Orbn von 1808 wurde emer 
Reviſion unterworfen und eine revidirte Städte-Ordu. v. 17. März 1831 erlaflen. Diee 
neue Städte-Orbn. follten die im Beſitz der alten Städte-Ordn. befindlichen Städte nach freier 
Wahl annehmen können — eine Erlaubniß, von der nur drei kleine Städte Gebraud 
machten; dagegen wurde fie in denjenigen Sandeötheilen, in denen die Städte-Ordn von 
1808 nicht zur Geltung gelangt war, namentlich in der Prob. Sachſen und in den Bror. 
Weftphalen und Pojen für die größeren Städte, eingeführt. Nur die Städte Neuvorpom⸗ 
merns behielten ihre alte ftatutartiche Verfg, und für die Rheinprovinz wurde eine, Statt 
und Land gleihmäßtg umfafiende &.-Ordn. v. 23. Juli 1845 erlaffen. 

Nach verichtedenen gefcheiterten Berfuhen neuer G.⸗GOſgbb. des I. 1848 erging uf 
Grund der in U. 105 der Berfg.Urt. vom 31. Ian. 1850 feftgeftellten Principien die 
G.⸗Ordn. v. 11. März 1850, melde in engftem Zuſammenhange mit der Kreis-, Bezirke: 
und Provinzial-Ordn. von demfelden Tage die Vertretung und Verwaltung aller G. des 
preuß. Staats, mit eimigen für die ©, mit nicht mehr als 1500 Einw. in Tit. I. 

feſtgeſetzten Modificationen, gleihförmig regeln follte. Die Einführung diefer G.Ordn. wor 
indeg in den Stäbten noch nicht zur Hälfte erfolgt und hatte in den Land-G. kaum be: 
gonnen, als ein Königl. Erlaß v. 19. Juni 1852 die weitere Einführung fiftirte Bett 
Zuftimmmg der Kammern erfolgte dann unterm 24. Mat 1853 die formelle Aufbebunz 
des U. 105 der Verfg. Urk. und der beiden Gef. v. 11. März 1850. Die früheren Zu⸗ 
fände in den Land-G. wurden wieder hergeftellt und es ergingen in ben folgenden Jab- 
ren die noch heute geltenden Geſetze über die ©. = Verfg. 

Bon den alten Landestheilen der preuß. Monarchie haben hiernach: a) die 6 äftlicen 
Provinzen Feine vollftändige Randgemeinde-Ordn. Es gilt das A. LR. nebft provinzieller 
Gfgb. und Ortsherkommen; nur als Ergänzung für einzelne Punkte ift ein Gef., betr. Die 
Landgemeinde-Berfg., v. 14. April 1856 ergangen. In den Städten gilt Die Städte Ordn 
v. 30. Mai 1853, jedoch mit Ausſchluß von Neuvorpommern und Rügen, wo das Geſ 
v. 31. Mai 1853 die bisherigen Verfgg. beftätigt reſp. wieder in Kraft geſetzt hat. bi In 
der Prov. Weftphalen find eine Städte-Dron. und eine Landgemeinde-Oron., beide vom 
19. März 1856, am die Stelle der älteren Gefebe getreten. Die Landgemeinde-Orbn. 
gilt aber mit einer Reihe von Modificationen auch in den Kleineren Städten, wobei ımter 
Borbehalt königl. Beftätigung ein gewiſſes Wahlrecht der ©. ftattfindet. c) In der Rhein⸗ 
provinz gilt für die größeren Städte die neue Städte-Ordn. v. 15. Mai 1856, für alle 
andern ©. die G.Ordn. v. 23. Yuli 1845 mit den durch das Gef. v. 15. Mat 1856, 
betr. die G.Verfg. der Rheinprovinz, angeordneten Abänderungen. d) In den Hobenzoller- 
Then Landen gelten in Sigmaringen die G.-Ordn. v. 6. Juni 1840, in Hechingen bie Land⸗ 
gemeinde-Ordn. v. 19. Dct. 1833 und die Stadt-Ordn. fir Hechingen v. 15. Ian. 1833. 

Bon den neuerworbenen Lanvestheilen entbehrte a) Schleswig-Holftein bei der Einver⸗ 
leibung jedes allgemeinen G.-Geferes. Für diefe Prov. ift ſeitdem die vollftändige Stäbte- 
und Flecken-Ordn. v. 14. April 1869 ergangen, während in den Land-G. die wa 
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fortbefteht und nur einzelne Punkte ihrer Fortbildung und ihr Verhältniß zum Staat 
durch Geſ. v. 22. Sept. 1067. geregelt jind. b) Die Stadt Frankfurt a. M. hat am 
25. März 1867 ein neues G.-Verfg.-Gej. erhalten. Im Uebrigen gelten die früheren 
Gemeindegejege fort; alſo namentlich c) in Hannover die Rev. Städte-Ordn. v. 24. Juni 
1858 und Pandgemeinde-Orhn. v. 28. April 1859, welche die auf Grund der Berfg.Urf. 
v. 5. Sept. 1848 (88. 12— 21) ergangene Städte: Ordn. v. 1. Mat 1851 und Land⸗ 
gemeinde-Orbn. v. 4. Mai 1852 in einer nicht überall vortheilhaften Weiſe umgeftaltet 
haben, d) Im Regierungsbezirk Kaſſel die kurheſſ. G⸗Ordn. v. 23. Oct. 1834. e) Im 
Kaflau, wo bi8 1848 das als Mufter des franz.=abfolutift. Syſtems zu betradhtenbe G.⸗ 
Edict v. 5. Juni 1816, dann die G.Ordn. v. 12. Dec. 1848 galt, iſt jetzt die G.⸗Ordn. 
v. 26. Juli 1854 nebft Wahl-Orbn. von demfelben Tage in Kraft. In den ehemals 
zu ie gehörigen Land-G. gilt die Landgemeinde-Orbn. v. 12. Aug. 1824. 

2) In Defterreich wurden 1783 — 1786 viele Verorbnungen „über die Regu— 
lirung der Magiſtrate“ exlaffen, die G.Verfg. aber blieb überall dem Herkommen ü 
laſſen. Nur für Tirol und Vorarlberg erging Die G.Ordn. v. 26. Oct. 1819. Das 
proviſoriſche ©.-Gel. v. 17. März 1849 mit dem Lofungswort: „vie freie ©. iſt die 
Grundveſte des freien Staats“ kam nie zur Ausführung und wurde ſchon durch Kaiſerl. 
Handſchreiben v. 21. Dec. 1851 modificirt, endlich durch das weit weniger befriedigende 
Geſ. v. 24. April 1859 erjegt. Dagegen ftellte unterm 5. März 1862 ein neues Ge⸗ 
ſetz in ſehr freifinniger Weile die Grundzüge der im Einzelnen von den Landeẽgeſetzen 
durchzufühhrenden G.-Verfg. fe. 

3) Baiern. Schon 1748 erging eine Stadt- und Marktinſtruetion. Das G.- 
Edict v. 24. Octbr. 1808 führte franz. Municipalſyſtem ein. Schon die ©.:Dron. v. 
17. Juni 1818, mehr nod die Rev. G.⸗Ordn. v. 1. Juli 1824 fehrte zum deutſchen Ges 
meindeſyſtem zuciid, Nach dem Echeitern mehrerer Entwihfe hat jegt die ©.-Orbn. v. 
29. April 1869 das ©.-Berfg.-Recht in freifinniger Weife fortgebilvet. Zugleich ift unter 
demfelben Tage eine beſondere h3 Ordn. für die Rheinpfalz ergangen, wo bis dahin die franz. 
Gelee, modificirt durch zwei Gef. v. 17. Nov. 1837, galten. 

4) Württemberg Comm.Ordn. v. 1758; S.-Oron. v. 31. Der. 1818; Rev. 
G.Ordn. v. 1. März 1822; Gef. über das G⸗ , Bürger: und Beiſitzerrecht v. 4. Dec. 1833. 

5) 8. Sadjen. Stäbte-Orbn. v. 2. Fehr. 1832, nad dem Borbild der Preuß. 
Städte-Drbn.; Yandgemeinde- Ordn. v. 7. Nov. 1838. 

6) Baden. G-Orbn, und Burgerrechts⸗Geſ. v. 31. Dec. 1831, modificirt durch 
die Reviſionen v. 15. Febr. und 25. April 1851; G.Ordn. v. 5. Nov. 1858 und bie 
neueften Abänderungen von 1870. 

7) Großh. Helfen. G.-Ordn. v. 30. Juni 1821, ſtark hinneigend zu franz. 
Syſtem, mit Ergänzungsgeſ. v. 1852. 

8) Oldenburg. Kirchſpiels-Ordn. v. 29. April 1831 und Städte-Ordn. v. 
12. Aug. 1833. 

9) Braunſchweig. Die Beftimmungen der N. Yanded-Orbn. v. 12. Oct. 1832 
und der Städte-Ordn. v. 4. Juni 1834 find jegt erfegt durch eine vollftändige Städte- 
Iron. v. 19. März 1850 und eine Landgemeinde-Ordn. won demfelben ‘Tage. 

10) Sahjen- Weimar. Landgemeinde-Orbn. v. 2. Febr. 1840, jegt umfaſſende 
G.-Ordn. v. 18. Jan. 1854. 

11) Bon den G.Ordnn. der kleineren Staaten find noch hervorzuheben: 
Sachſen-Altenburg: Verfg.Urk. v. 29. April 1831 und Dorf-Ordn. v. 16. Sept. 
1851; Meiningen: Landgemeinde-Orbn. v. 15. Aug. 1840; Gotha: G.Ordn. v. 
30. Mai 1834; Shwarzburg-Rudolitadt: G.Ordn. v. 19. Dechr. 1824, Son= 
dershauſen: "Grunbgel. v. 1857 8. 4; Anhalt: ©.-, Stadt und Dorf: Ordn ©. 
1. März 1852; Rippe’ Paribgemeinde-Orbn. v. 2. März 1841; Walded: G.Ordn. 
v. 27. April 1850; g. für Die Land-G. der freien Stabt Bremen v, 25. Febr. 1850. 
Reine G.Ordn. hat Tedlenburg, 

Die Lit. vgl. hinteg dem Art. „Gemeindehaushalt“. O. Gierte 
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Gemeindebürgerredt, Gemeindeverfafiung. Die Gemeinde fett ſich, wie 
alle Körperichaften, aus gewifjen Elementen zufammen; e8 find dies ein Gebiet ımd eme 
Bürgerfhaft. Zum lebendigen Körper verbinden ſich dieſe Elemente vermöge einer 
beftimmten Organtfation, deren Ausdrud die Verfaſſung der Gemeinde if. Der fe 
belebte Organismus hat eine begrenzte Sphäre, welche das Gebiet feiner Lebensthätigfer: 
bildet und ihm fomit eine beftimmte rehtliche Bedeutung im Verhältniß zu feinen 
Gliedern, zu Dritten und zu höheren Organismen, infonderheit zum Staate, verſchafft. Nach 
dieſen Geſichtspunkten find bier die Grundzüge des geltenden deutſchen Gemeinderechts 
darzuftellen. 

I. Das Gemeindegebiet (Oemeindegemarkung, Gemeindebezirk) ift einerfeits bie 
unterfte Abtbeilung des Staatsgebietes, andererfeitd das in fich geſchloſſene Territorinm 
des örtlichen Gemeinweſens. Aus dem erſten Theile dieſes Satzes ergibt ſich die Notb- 
wendigkeit ſtaatlicher Mitwirkung bei der Bildung, Abgrenzung und Veränderung eines 
Gemeindebezirks, ſowie Das nicht nur in den Gemeinde-Ordnn. ausgeſprochene, ſondern 
oft in die Verfg.Urf. aufgenommene Princip, daß jedes Grundſtück im Staate einem Ge 
meinbeverbande angehören fol. &remtionen finden indeß nicht nur meiſt zu Gunften von 
Waldungen und Wuſteneien, fondern in mandyen Staaten und namentlich in Preußen auch 
zu Gunften der jelbftändigen Gutsbezirke ftatt. Aus der zweiten Eigenichaft des Gemeine: 
gebiete®, das territoriale Subftrat eines felbftändigen Gemeinwefens zu fein, ergibt ſich 
die Nothmendigfeit einer Sicherftellung der Gemeinde gegen willkürliche Veränderung oder 
Entziehung ihrer Gemarkung. In Diefer Beziehung begnügen fi) indeß Die Gemeinbe-Ordnn. 
meift, eine vorherige „Anhörung“ der Gemeindevertretung und anderer Betheiligter anzu: 
ordnen; nur wenn ein ganzer biöher felbftändiger Gemeindebezirt mit einem andern ®e: 
zirk vereinigt werden foll, darf gewöhnlich (7. 3. in Preußen) die Verwaltungsbehörde 
nicht ohne Zuſtimmung der Betheiligten vorgehen. 

II. ®emeindebürgerreht. Wie das Gemeindegebiet, jo hat der Perſonenver⸗ 
band der Gemeinbeangehörigen zugleih eine ftantliche und eine corporative Seite Die 
richtige Begrenzung und harmoniſche Verbindung beider bildet die ſchwierigſte Aufgabe der 
neueren Gemeinde-Gſgb. Alles wahre Gemeindeleben muß untergehen, wo man nad fran. 
Weiſe in ber Gemeinde nichts als eine numerifche Abtheiluug der Staatsbürger und folg- 
ih im ©. nichts als das Local angewandte Staatsbürgerrecht fieht, — ein Gedanke, 
dem in charakteriſtiſcher Weile, 3. B. Das Naſſauiſche Gemeinveedict von 1816 8. 2 mu 
den Worten Ausdruck gab: „mad dieſer geographifchen Abtherlung find zugleich ſämmt⸗ 
liche Staatsbürger Unferes Herzogthums in Gemeinden (etwa wie ein Regiment in Exe- 
tionen!) abzutheilen“. Andererſeits jedoch hat die Hiftoriiche Entwidelung mit tem G. 
vielfach Befugniffe verfnüpft, welche nad) heutiger Auffaffung Ausflüffe der ftaatsbärger: 
lichen Freiheit als folder jind und Deshalb unabhängig von jeder Gemeindeangehörigkeit 
auf jedem Theile des Staatsgebietes nad Maßgabe der allgemeinen Staatsgeſetze geübt 
werben können. Die begrifflihe und thatfächliche Löſung folder ſtaatsbürgerlichen Be 
fugniffe vom ©. ift feinesmeg® überall vollzogen, meift indeß begonnen worden. Es ge 
hören dahin in&befondere ‚Die Freizügigkeit, d. h. das Recht des Aufenthaltes und ver 
Begründung eines MWohnfiged auf jedem Theile des Stantögebietes, die Verehelichungs 
freiheit, die Freiheit des Grunderwerbes und die Freiheit des Gewerbebetriebes. Auch wo 
nun aber ſtaats- und gemeindebürgerliche Befugniffe von einander getrennt find, bla: 
der Gemeindeverband Glied des Staatöverbandes und die Gemeinde kann daher keineswegs 
willtürlich über Erwerb, Verluſt und Inhalt ihrer Mitgliedſchaft entſcheiden. Sie ift viel: 
mehr an die allgemeinen geſetzlichen Beſtimmungen darüber gebunden. Nach dieſen muf 
zunächſt jeder Staatsbürger, ſoweit nicht Specialausnahmen, z. B. für Standesherren. 
Beamte und Militärs oder für Gutsbeſitzer und Gutsangehörige begründet ſind, einer 
Gemeinde angehören. Im Uebrigen werden ſehr verſchiedene Syſteme verfolgt, wobei der 
Nachdruck bald mehr auf die Natur der Gemeinde als eines vorporativen Verbandes. 
in den man nur Durd; Geburt oder Aufnahme treten kann, bald! mehr auf die einzelner 
in der Gemeindeangebörigfeit enthaltenen Befugniffe, die bei dem Vorhandenſein gemifier 
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Vorausſetzungen von felbft eintreten, gelegt wird. Bedeutende Unterſchiede ferner zeigen 
jih in der Behandlung der verſchiedenen Klaſſen, in welde die Gemeindeangehörigen 
überall zerfallen. 

) Öemeindeangehörige find in der Regel alle Einwohner des Gemeindebe- 
zirkes, welche fich nicht blos vorübergehend als Fremde dort aufhalten oder als fog. 
„Kaatsbürgerlihde Einwohner” (4. B. Miltärd oder Beamte) vom Gemeinbe- 
verbande ausgenommen find. Doch fchreiben die meiften Gemeinde-Orbnn. auch den Fo— 
renſen (Mart-, Flur- oder Feldgenoſſen), d. h. den im Gemeindebezirk begüterten, aber 
nicht dort wohnhaften Perſonen, beftimmte Rechte in der Gemeinde oder felbft die wolle 
Gemeindeangehörigfeit zu. Die Gemeindeangehörigfeit wird bald, wie in Preußen, als die 
von Recht? wegen eintretende Folge der unter beftimmten polizeilichen Borausfegungen 
Jedem geftatteten Niederlaſſung betrachtet, bald bedarf e8 umgefehrt des Erwerbes ber 
Gemeindeangehörigfeit durch Aufnahme feitens der Gemeinde, ehe die Nieverlaffung er- 
folgen darf. Im letzteren Balle darf indeß die Gemeinde die Aufnahme nur aus be 
ſtimmten gejeglihen Urjachen, beſonders wegen Nahrungsunfähigfeit, verweigern, und es 
fommt in manchen Staaten überdies eine flantliche „Zutheilung“ heimathlofer Leute an 
die Gemeinde vor. Die Einzugsgelder, welche die Gemeinde früher überall verlangen 
fonnte, find mit der Durchführung der Freizügigkeit (fo in Preußen 1967) auf- 
gehoben worden. ‘Der Inhalt der Gemeindeangehörigkeit iſt nun aber ein fehr verfchie- 
dener, je nachdem fie ſich als blos pafjive oder als active Gemeindemitgliedſchaft barftellt. 

Während nämlich die alten Unterſchiede von Voll- und Schugbürgern, Groß- und 
Kleinbürgern, Bürgern und Schugverwanbdten faft durchgängig bejettigt find, werden unter 
verichiedenen Namen ausnahmslos zwei Klaffen von Gemeindeangehörigen unterjchieben, 
melde ſich als Paſſiv- und Actiobürger bezeichnen laſſen. Mean ftellt daher den eigent- 
lichen Gemeindebürgern die bloßen „Gemeindeangehörigen” oder „Einwohner“ (Preußen, 
Defterreih), „Einſaſſen“ (Baden), „Beifiger” (Würteınberg, Kurheſſen, Sigmaringen), 
„Heimathsberechtigte“ (Batern), „Semeindegenofjen” (Braunſchweig) u. |. w. gegenüber. 
Semeinfam ift ihnen, daß fie an den Öffentlichen Angelegenheiten nicht theilnehmen, da— 
gegen zur Mitbenugung der öffentlichen Gemeindeanftalten berechtigt und zur Tragung 
der Gemeindelaften verpflichtet jind. Im Mebrigen ift e8 vor Allem der Anſpruch auf 
Armenunterftägung, der als Ausflug des Heimath=, Beiſitzer- oder Einfaffenrechts gilt, 
joweit nicht al8 Grundlage für diefen noch wieder ein befonderer, durch bloßen Zeitablauf 
entftehender „Unterftägungswohnfig” conſtruirt iſt. 

2, Das Gemeindebürgerredt im e. ©. (auch „Ortöbitrgerrecht” oder „Ge— 
meinderecht” genannt) ift die active Mitgliedichaft ın der Gemeinde. “Die Gemeinde— 
Ordnn. weichen auch hier wieder darin von einander ab, daß fie theild eine fürmliche 
Aufnahme in das Bürgerrecht fordern, theils daffelbe als die von felbft eintretende Folge 
gewifier Vorausſetzungen betrachten. Letzteres ift nach den neueren preuß. Städte-Orbnn. 
und in den weftlichen Provinzen auch nach den Landgemeinde-Orbun., ſowie nad 
den Gemeinde-Ordnn. fire die bairifche Aheinpfal; der Fall. Alle anderen beutfchen 
Gemeinde-Orbnn. dagegen laſſen höchftens für Die in der Gemeinde gebornen Gemeinde: 
angehörigen Das Bürgerrecht won jelbft oder doch durch bloße Eintragung in die 
Bürgerliften entſtehen; ım Webrigen maden fie den Erwerb deſſelben von einer Aufnahme 
jeitend der Gemeindeorgane abhängig. Dabei wird jedoch regelmäßig unter beftimmten 
Boraußfegungen den Eimmohner ein Recht auf Aufnahme gegeben und unter gewiſſen 
andern Vorausfegungen die Pflicht zur Erwerbung des Bürgerrechts auferlegt. Nach der 
neueften baier. Gemeinde-Ordn. beiſpielsweiſe iſt befähigt zur Erwerbung des Bürger— 
rechts jeder volljährige und jelbftändige, in der Gemeinde befteuerte Einwohner; einen An- 
Iprud auf Verleihung bat jeder Befähigte, welcher in der Gemeinde entweder dad Hei= 
mathrecht befigt oder zwer Jahre gemohnt und Steuern bezahlt hat, wenn er nicht inner- 
halb diefer Zeit Armenunterftägung nachgeſucht oder empfangen hat ober beftimmte 
Unwürdigkeitsgründe vorliegen; verpflichtet endlich zur Erwerbung des Bürgerrechte 
iſt jeder dazu Befähigte, welcher feit 5 Sahren in der Gemeinde wohnt und zu einem be- 
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ſtimmten Steuerſatz in einem jährlichen Diinimalbetrage veranlagt geweſen iſt. Andere Ge- 
meinde-Irdnn. verpflichten die Gemeinde zur Aufnahme, wenn außer der Gelbitändigfeit 
und dem guten Yeumund ein genügender Nahrungszweig oder ein beftimmtes Vermögen 
nachgewieſen wird. Die Aufnahme erfolgt dur die Gemeindeverwaltungsbehörde, es pflegt 
indeß in gewiſſen Fällen die Zuſtimmung der Geſammtheit oder ihres Ausſchuſſes verlangt zu 
werden. Die Gemeinde kann von dem neuen Bürger in der Regel ein Bürgerrechtsgeld, 
für das aber ein gefegliches Maximum feftgelegt zu werden pflegt, al8 Aufnahmegebühr 
fordern. Nach manden Gemeinde-Ordnn. (z. B. Hannov., ebenjo Preuß. Stäbte-Orbn. r. 
1805) muß ein Vürgereid geleiftet werben. Endlich iſt überall das Staatsindigenat ent- 
weder Vorausjegung des G. oder wird mit diefem zugleich erlangt. 

Inhalt des ©. ift vor Alleın die active Betheiligung am Gemeindeleben, mitbin 
Stimmrecht in Gemeindeangelegenheiten, active8 und paſſives Wahlrecht, ſowie die Pflicht 
zur Annahme und Verwaltung von Gemeindeämtern. Die meiften Gemeinde-Orbnn., am 
Princip der Ortöbürgergemeinde feithaltend, betrachten dieſe Befugniſſe und Pflichten als 
Ausfluß des Bürgerrechts, und führen nur zum Theil durch ein Klaſſenwahlſyſtem oder andere 
Bevorzugungen der Höchftbefteuerten oder Mleiftbegüterten Abftufungen herbei. Andere Ce: 
meinde⸗Ordnn. (4. B preuß. Städte: Ordn. v. 1808, hann. Städte-Ordn. u. Landgemeinde 
Ordn., öſterr. Gemeinde-Geſ.) kennen ein ruhendes Bürgerrecht, indem ſie außer dem Bürger: 
recht Grundbeſitz oder einen beſtimmten Cenſus für die wirkliche Ausübung der un ihm em⸗ 
haltenen öffentlichen Rechte fordern. Wieder andere Gemeinde-Ordnn. endlich, den Gedaufen 
eines genoſſenſchaftlichen Bürgernerbandes ganz aufgebend, kennen ein Bürgerrecht überhaupt 
nur al8 Namen für das unter beſtimmten Norausfegungen eintretende Stimmredt. So 
zieht in den preuß. Städten die Gemeindeangehörigfeit von jelbft das Stimmrecht nad 
fich, wenn entweder der Beſitz eines Wohnhaufes oder der felbftändige Betrieb eines Nab- 
rungsgewerbes oder eine beftimmte Steuerveranlagung, reſp. ein entiprechendes Einkem⸗ 
men Hinzutritt, und dieſes Stimmrecht wird „Bürgerrecht“ genannt. Im den preußiſchen 
Landgemeinden correlpondiven die nach Provinzialgefeg oder Ortsherkommen vertbeilten 
„Semeinderechte” oder „Stimmrechte“, welche in den öftlichen Provinzen meift mit dem 
bäuerlichen Grundbefig verbunden find. Je mehr die Gemeinde-Ordnn. dahin neigen, den 
Grundbeſitz oder ein beftimmtes Steuercapital direct als Baſis des politifchen Rechts in der 
Gemeinde zu betrachten, in deſto weiterem Umfange laſſen fie Forenſen und juriſtiſche 
Berjonen wegen ihres im Gemeindebezirk belegenen Vermögens zu, und geftatten den per- 
ſönlich Stimmunfähigen oder Abweſenden die Ausübung des an ihren Gütern, ihrem Ge 
werbe oder Capital haftenden Rechts durch Stellvertreter. 

Neben den politiſchen Rechten und Pflichten iſt ım G., foweit fie nicht ſchon m der 
Gemeindeangehörigfeit liegt, die ökonomiſche Betheiligung an den Laſten und Bortbeilen 
des Gemeindeverbandes enthalten. Doch kann bie Theilnahme an Allmenden und fonftigen 
Nugungen des Gemeindevermögens überdies von der Entrihtung einer Gemeinderechtöge- 
bühr abhängig gemacht werden. Nugungsrechte, welche mit dem Belig gewiſſer Grund 
ftücle oder dem Genofjenrecht in einer Altgemeinde ortsherkömmlich verbunden find, werben 
davon nicht berührt. 

Die Gemeinden find vegelmäßig befugt, Das Ehrenbürgerredt, welches weder 
Rechte noch Pflichten begründet, zu verleihen. 

IH. Die Gemeindeverfaſſung ift in den verfchiedenen Staaten und Provinzen, 
jowie überdies für die Städte und Pandgemeinden oder bie verfchiedenen Gemeindeklaſſen 
außerordentlich ungleich geftaltet. Namenilich differiven Die Gemeinde-Orbnn. in Bezug auf 
den Spielraum, den fie dem Ortäftatut laſſen, in Bezug auf die Stellung der Gemeint: 
behörden zum Staat und in Bezug auf die fchärfere oder weniger ſcharfe Scheibung von 
Verwaltung und Vertretung, 

1) VBerwaltendes Organ ift entweder ein Einzelvorfteher oder ein Collegium. 
Im erfteren Falle repräfentirt der Gemeindevorfteher (Bürgermeifter, Schultheiß, Schule, 
Richter, Vogt) die Ortsobrigfeit allein; es ftehen ihm indeß regelmäßig entweder, wie ın 
den Tandgemeinden Norbbeutichlands, Schöffen, Beigeordnete oder Beiräthe, oder, wie viel» 
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fach im. weftlihen Deutichland, ein an den franz. Munizipalrath erinnernder Gemeinderath 
zur Seite. Im zweiten all, der in den deutjchen Städten und in Süddeutſchland auch 
auf dem Lande die Hegel bilvet, iſt der Birgermeifter mır der leitende und nad außen 
repräfentienve Vorſteher eines collegialtichen Magiſtrats oder Gemeinderaths, der in feiner 
Geſammtheit Träger der Ortsobrigkeit iſt. ‘Der Gemeindevorſtand ift Die verwaltende und 
regierende Dbrigfett des örtlichen Gemeinweſens; gleichzeitig aber wird er oder doch feine 
Spige von den Gemeinde-Orbnn. al8 Organ des Staats fire die Ausführung localer Staats⸗ 
verwaltungsgeſchäfte betrachtet und behandelt. Aus dieſer Doppelftellung ergeben fich ſehr 
verſchiedenartige Yunctionen, wobei die nähere Feſtſetzung, welche derjelben im Namen und 
Auftrag des Staates und welche im Namen und Auftrag der Gemeinde gelibt werben, 
von der Abgrenzung des Gemeinderechts gegen das Hecht des Staates abhängt. Hier- 
nach beftinnnt fih auch, in wie weit er unter der Controle der Gemeinde ftebt und ihr 
verantwortlich, und in wie weit er umgefehrt nach unten unabhängig, dagegen ftantlicher 
Auffiht und Disciplinargewalt unterworfen iſt. Auch hängt es Hiermit zuſammen, daß 
zwar den Gemeinden, mit Ausnahme der Landgemeinden in ben öftlichen preuß. Provinzen, 
das von ihren Ausichäffen auszuübende Wahlrecht des Gemeindevorſtandes zugeflanden, der 
Staatsbehörde aber ein Beſtätigungsrecht und felbft ein ſubſidiäres Ernennungsrecht vor= 
behalten iſt. Erſt die neueften Gemeinde-Orbnn. gehen bisweilen von dem Beftreben auß, 
den Ortsvorſtand nach oben Hin jelbfländiger und nad, unten bin verantwortlicher zu 
ſtellen. Auch ift das Beftätigungsvecht zum Theil aufgegeben oder doch (wie in Batern) 
anf den Bürgermeifter beichränft und an die Angabe von Gründen gebunden. 

2) Die Gemeindeverfammlung als die in beftimmten Yormen zufammentre- 
tende und befchließende Berfammlung aller Stimmberechtigten ift beſonders in kleineren 
Gemeinden häufig noch das zur Berathung und Beichlußfaflung in den wichtigften Ange 
legenheiten berufene Organ. Im diefer Weife findet fie fih ſowohl neben einem rein obrigfeit- 
hen Ortsoorftande, wie nach der Landgemeinde-Verfg. in den öftlichen preuß. Provinzen, 
Hannover, Schleswig-Holftein, Weftphalen (für ganz Heine Gemeinden), Königr. Sachen 
u. ſ. w, — als neben einem zugleich verwaltenden und vertretenden Gemeinderath, wie 
ın den Stäbten und Landgemeinden der baier. Pfalz und Kurheſſens, oder Gemeindeaus⸗ 
ſchuß, wie in den bater. Landgemeinden, — als endlich für einzelne Entſcheidungen neben 
einem wahren Bertretungstörper, wie in ben fleinen bad. Gemeinden. Die Regel dagegen 
in allen oder doch den größeren Städten und vielfach auch in den Landgemeinden bilvet 
ed, dag die Geſammtheit auf die einzige Yunction der Wahl von Vertretern beſchränkt 
ift, welche zu einem in jeder Beziehung ihre Stelle eimehmenden Repräfentativausfchuf 
zufammentreten. 

3) Der Repräſentativausſchuß der Gemeinde wirb von ſämmtlichen Stimm- 
berechtigten nach fehr verſchiedenen Wahlfyftemen periodiſch gewählt. Seine Stellung ift 
beſonders baburch umgleich geftaltet, Daß nach manden Gemeinde-Ordnn. fih in ihm Ver- 
waltungs⸗ und Bertretungsfunctionen verbinden, während er bei dem eigentlichen deutichen 
Syftem ſcharf von der Gemeindeverwaltingsbehörve geſondert wird. Das Erſtere iſt 
beſonders in Weftveutfchland der Fall. So ıft der Gemeinverath in der Pfalz, der aus 
Dürgermeifter, Beigeordneten und Gemeinderath beftehende Gemeinbevorftand im Großh. 
Heflen, der Gemeindeausſchuß in beit baier., gothatfchen, ſächſ. Landgemeinden ein zugleich ver- 
waltende8 und vertretende8 Gemeindeorgan; und dieſelbe Stellung nimmt neben einem 
Einzeloorfteher der Gemeinderath reſp. Stabtrath in Kurheſſen, der Gemeinverath in 
Naſſau, der Gemeinderath oder Schöffenrath ımd, wo nicht die Eollegialverfafiung auf 
Antrag der Stadt ſelbſt eingeführt ift, auch die Stabtverorbnetenverfammlung in ber 
Rheinprovinz ein. In der Mehrzahl der deutichen Provinzen indeß ift einem rein ver= 
mwaltenden Vorſtande gegenüber ein völlig von ihm getrennter rein vepräfentativer Körper 
unter dem Namen ber Stabtverorbneten, Bürgeroorfteher, Gemeindebevollmächtigten, des 
Vürgerausfchufies oder Gemeindeausſchufſes gebildet. So in den öſtlichen Provinzen Preu- 
ßens, in Weltphalen, Hannover, Echleswig-Holftein, in Baiern, Defterreih, Wirtemberg, 
Baden, Königr. Sachen, Braunfchweig und den meiſten fleineren Staaten für alle Stäbte 
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und theils für alle theild wenigitens für die ein Bedürfniß aufmeifenden Landgemeinden 
Bisweilen fommen (3. B. in den größeren Städten Sachſens und Babens) ein engerer 
und weiterer Ausichuß neben einander vor. Die Functionen eines ſolchen Repräjentativ- 
ausfchuffes erſtrecken fi) auf Vertretung der Gefammtheit gegen die Ortsobrigfeit, Ueber- 
wachung berfelben, Bewilligung und Yuftimmung in den geſetzlich beftummten Fällen. 
Dabei finden bezüglich der ganzen Stellung und Competenz der Berfammlumg jowohl dem 
Ortsvorſtande als den Wählern gegenüber im Ganzen dieſelben Gedanken ihre Verwirk⸗ 
chung, welche dem ftaatlihen Repräfentativfgftem zu Grunde liegen. Die Staatsbe⸗ 
börde hat regelmäßig das Recht der Auflöfung und Ausichreibung von Neumahlen. 

4) Vollendet wird die Organifatton der Gemeinde durch eine Reihe einzelner Aem⸗ 
ter, welche theils an fländige ober vorlibergehende Commilfionen und ‘Deputationen ber 
regelmäßigen Organe. namentlich auch an gemilchte, aus Magiftrat und Stabtverorbneten 
zufammengefegte Verwaltungsdeputationen, theils an beſondere befolvete Fachbeamte, theils 
an bloße Angeftellte und Diener gegeben werben. In großen Städten find von beior- 
derer Wichtigkeit die Bezirksvorſteher, welche indeß bisher Lediglich als Magiftratshenmte 
bebandelt werben und denen eme jelbftändige Organifation der Stadtbezirke, wie fie als 
Gegengewicht gegen die großftädtiiche Centralifation erforderlich wäre, nirgend bisher zur 
Seite fteht. 
Y Die vehtlihe Bedeutung der Gemeinde wird durch das ihr zuſtehende 

Recht eigner Perſönlichkeit bedingt. Die Gemeindeperſönlichkeit darf nicht als eine blope 
Abzweigung der Staatöperfünlichleit betrachtet werden. Sie entflammt vielmehr dem ſelb⸗ 
ftändigen organtichen Leben des von ihr beherrichten Kreiſes, wie ja auch hiſtoriſch die 
Gemeinden großentheild älter find als der Stant. Die Verbindung der Gemeinden indeß 
mit dem Staatsorganismus tft eine fo innige, daß es ftaatliher Genehmigung und 
nach manchen Gemeinde-Orbnn. (Baden, Braunfchweig) fogar eines Actes der gefep: 
gebenden Gewalt bedarf, damit eine Gemeinde neu gebildet oder eine beftehende aufge 
löft werde. In ähnlicher Weiſe ıft während ihres ganzen Beſtandes die Gemeinde in ber 
Bethätigung ihres corporativen Lebens zwar zunächſt auf ihren eignen Willensentſchluß 
angemielen. fie unterliegt aber einer ftaatliden Oberauffiht. Im dieſer Beziehung 
haben die meiften geltenden Gemeinde-Ordnn. den Hebergang von der alten Beoorummbuna 
zu einer bloßen Aufficht noch keineswegs vollftändig vollzogen. Namentli wird im ber 
Regel bei den wichtigften Gemeindebeſchlüſſen die Zuftimmung der Staatsbehörden verlangt 
und es wird ben letteren überdies das Recht gegeben, durch die Stflirung der nach ihrer 
Meinung gemeingefährhichen Bejchläffe oder durch fonftige vorbeugende Maßregeln in das 
innerfte Gemeindeleben einzugreifen. Im neuerer Zeit indeß beginnt man mehr und mehr, 
die Staatsaufſicht princtptell Darauf zu beichränfen, „Daß Die Gemeinde ihren Wirkungs 

kreis nicht überſchreite und nicht gegen die beftehenden Gejege vorgehe“ (Defterr. Gemeinde- 
Drbn.); und man beginnt bei Durchführung diefer Aufficht das Präventiofyftem durch re- 
preifive Maßregeln zu erfeten. ine Schwierigkeit entfteht hierbei dadurch, daß offenbar 
der fo überaus ungleiche Umfang der Gemeinden auch ein ungleiches Maß der Auffict 
bedingt. Man bat hier zunädft durch die Bildung der Sammtgemeinden, dann aber ver 
Allem dadurch geholfen, daß man einen Theil der Staatsaufficht über die kleineren Ge 
meinden an die Amts-, Bezirks- oder Kreißförperfchaften übertragen bat. Die einzelnen 
Rechte, welche innerhalb diefer Schranfen der Gemeinde zuftehen, find theils politifcher, 
theils privatrechtliher Art. Denn die Gemeinde iſt micht etwa blos juriftifche Perſon tes 
Privatrechts, fordern zugleich eine dem Staat analoge publiciftiiche Perfönlichkeit, ein nad 
außen und innen felbftändiges, wenn auch nicht fouveränes, Gemeinweſen. Daß die äffent- 
lich⸗ rechtlichen Fragen zwifchen der Gemeinde und ihren Gliedern, dem Staat oder Dritten 
nach der beſtehenden Gſgb. als Verwaltungsſachen behandelt und ım Wege der Beſchwerde 
bei den höheren Staatöverwaltungsftellen erledigt werden, iſt nur die ſpecielle Anwendung 
eined allgemeinen Principe, das die Schutzlojigfeit des öffentlichen Rechts ſtatuirt une 
erft mit dem Ausbau eines wirklichen Rechtsſtaats verjchwinden wird. Unter den ein⸗ 
zelnen Functionen des Gemeindelebens treten die Autonomie und die Selbftge: 
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richtsbarkeit heute ſehr zurück. Erftere wird nur in geringem Umfange zugeftanden, 
und e8 wird überdie® für jebes „Ortsſtatut“ ftaatliche Genehmigung verlangt ; gerichtliche 
Funetionen übt die Gemeinde faft nur noch kraft befonveren Staatsauftrages, beſonders 
(in Oefterreih und Baiern) als eine in erfter Reihe anzurufende Vergleichs- und Stihne- 
inftanz. Eine eigentlicde Selbftändigfeit kann fomit die Gemeinde nur in dem Gebiete 
der Verwaltung vermöge der ihr faft überall (ausgenommen die prenf. Landgemeinden) 
zugeftandenen Selbftverwaltung entfalten. Ste bethätigt diefelbe gleich andern Cor— 
porationen durch die für alle ihre Glieder bindenden Gemeindebeſchlüſſe, durch bie freie 
Wahl ihrer Organe, durch die Aufnahme und Ausſchließung von Mitgliedern und durch 
die einzelnen Berwaltungsacte, melde ihre Organe und Behörden für fie vornehmen. 
Die Sphäre diefer ihrer Thätigfeit wird begrenzt durch den Begriff der Gemeinde: 
angelegenbeiten, bei deren Beſtimmung ausdrüdlih (3. B. in Oefterreih) oder ftil- 
Ihweigend der „eigene“ und der „übertragene Wirkungskreis“ der Gemeinde 
efondert zu werben pflegt, während darüber, was als eigenes Lebensgebiet und was als 
liebig entziehbarer Staatsauftrag anzufehen ift, große Meinungsverſchiedenheit herrſcht. 

Insbeſondere tritt Died bezüglich der Ortspolizei hervor. Während einige Gemeinde: 
Odin. (3. B. würtemb., bad., braunſchw. und äfterr.) nach dem Vorbilde der deutſchen 
Reichs⸗Verfg. die Ortöpolizei als eigned und unentziehbares Gemeinderecht den Ortsvor⸗ 
fländen zur Handhabung im Namen der Gemeinde überweiſen ımd nur daneben bi8- 
weilen die Landespolizei zur Ausübung „im Namen und ans beftändigem Auftrage ber 
Regierung” Ddenjelben Ortsvorſtänden ertbeilen: gehen die übrigen und befonvers bie 
preuß. Geſetze von der Auffaffung aus, daß auch die Ortspolizei weſentliches Attribut ber 
oberften Staatsgewalt ſei und nur aus Zweckmäßigkeitsgrüunden an die Magiftrate oder 
Dürgermeifter zu felbftändiger Ausübung übertragen werde. Die letztere Auffaſſung er- 
möglicht e8 dann, nach Belieben einzelnen Gemeinden, wie den größten Stäbten, jeve Po: 
Igeigewalt zu entziehen. An die Ortöpolizei fchließt fich als Gebiet der Gemeindethätig- 
kit dad Sicherheits- und Teuerlöfchweien an. Die Gemeinde übt ferner als politiſche 
Einheit nach innen eine gewiſſe Aufficht über die in ihr enthaltenen Stiftungen, Corpo- 
ratıonen, Innungen und Anftalten, während fie nach außen bin außer ven gewöhnlichen 
ſtaatsbürgerlichen Befugniffen oft Stimm-, Wahl: und Bräfentationsredhte in den Com⸗ 
munalverbänden höherer Ordnung oder im State felbft befist und bie Vertretungs- oder 
Selbftvermaltungstörper der Aemter, Kreiſe und Provinzen bilden Hilft. Bon hoher Wich- 
tigfeit unter den Gemeindeangelegenheiten tft da8 Schulweſen, indem die Gemeinde 
theils eine allgemeine Mitwirfung bezüglich) des Volksunterrichts ausübt, theild durch Die 
Srindımg von Communalſchulen ſich em bedeutendes Feld freiefter Thätigkeit Ichafft. 
Nicht minder erheblich iſt der Spielraum der Gemeindethätigkeit auf dem Gebiete des 
Armenweſens. Ihren eigentlichen Mittelpunkt aber finden die Gemeindeangelegenheiten 
in der Aufbringung, Verwaltung und Verwendung ded Gemeindevermögend, ım Ge— 
meindehbaushalt, wovon im folgenden Art. noch beſonders zu handeln if. . 

Bgl. dort auch den Nachweis der Lit. D. Gierke. 

Gemeindehaushalt. Die Gemeinde führt, da fie zur Durchführung ihrer 
Zwecke materieller Mittel bedarf, einen corporativen Haushalt. Dabei fteht die Gemeinde 
al8 Subject von Bermögensredhten im Allgemeinen den Privaten gleich. Es tritt aber 
der wichtige Unterfchted hervor, daß, während der Privathaushalt mit dem Recht nichts 
zu thun Bat, der ©. bezüglich der Aufbringung, Verwaltung und Verwendung der Dafür 
erforderlichen Mittel unter die Rechtsordnung fällt. 
Die Rechtsfähigkeit der Gemeinde ift im Bermögensrecht dieſelbe wie bie 
jeder anderen juriftifchen Berfon. Vielfach werden ihr gewiſſe Privilegien zugeflanden, wie 
namentlich im Zuſammenhang mit dem Beoormundimgsiyften Die jura minorum, wie 
ferner das Recht eines öffentlichen Stegeld, das Archivrecht und einzelne proceffualifche 
Privilegien, 3. B. bezüglich des Gerichtöftandes, der Eivesleiftung, Cautionspflicht und 
Eompetenzwohlthat. Auch die Willens: und Handlungsfähigfeit der Gemeinde ift 
nach den allgemeinen Grundfägen über juriftifche Perfonen zu beurtbeilen, ſoweit nicht um 

30 * 
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der öffentlichen Bedeutung der Gemeinde willen weitergehende Beſchränkungen emgeführt 
find und in Folge deſſen die Beichlüffe, Verträge oder ſonſtigen Rechtshandlungen der Ge 
meinde zu ihrer rechtlichen Eriftenz der ftaatlichen Genehmigung bebürfen. 

ALS juriftiiche Perfon ift die Gemeinde Subjet des Gemeindevermögene. 
Dies erfennen alle Gememde-Orbnn. an, indem fie zum Theil ausdrücklich die ältere Theorie, 
wonad das Gemeindevermägen mittelbares oder unmittelbares Staatögut fein jollte, ver- 
werfen. Zum Gemeinvevermögen gehören ſowohl bewegliche Sachen, Geräthichaften, Ca: 
pitalien und Forderungen und der Baarbeftand der Gemeinbelaflen, als die unbeweglichen 
Gemeindegüter. Die legteren dienen entweder, wie öffentliche Gebäude, Straßen, Auſtal⸗ 
ten u. |. w., unmittelbar dem Gemeindezwed, oder e8 werben ihre Erträge dafür ver⸗ 
wandt. Gleich dem eigentlichen, für die Zwede der Gemeinde als folder beftimmian 
Gemeindegut ober Kämmereigut ſteht auch das Allmend- oder Zürgergut im Eigenthum 
der Gemeinde und wird nur beftimmungsmäßig für individuelle Zwecke der einzelnen Mit 
lieder verwandt. Verſchieden davon ift der Fall, in welchem ben Einzelnen, den Grund 
efigern, einer Perſonenklaſſe oder einer engeren Genoſſenſchaft gewiſſe Nuzungsbefugnife 

als fefte Privatrechte zuftehen und doch das‘ Eigenthum oder Obereigenthum ber betreffen: 
den Güter bei der Gemeinde als folder ift. Sanzlich vom Gemeindevermögen zu treu⸗ 
nen iſt das Örtliche Stiftungsvermögen; es beruht auf pofitiwer Vorſchrift, wenn einzelne 
Gemeinde-Orbnn.,, wie namentlich die bairiſche, daſſelbe im Zweifel der Verwaltung und 
unter Umftänden felbft der anderweiten Verwendung durch die Gemeinde anbeimgeben. 

Die Berwaltung des Gemeindevermögens wird als ein Haupttheil der Ge 
meinbefelbfiverwaltung von der Gemeindeverwaltungsbehörbe unter Controle der Geſammiheit 
oder ihrer vepräjentativen Organe und unter ftaatlicher Oberaufficht geführt. Zur Vor— 
nahme wichtigere, beſonders fubftanzverändernder Acte bevarf es ſtets eined Gemeinde 
beſchluſſes oder der Zuftimmung der Gemeindenusfchäffe zu den Handlungen der Gemeine: 
verwaltung, Für mande Nechtögefchäfte ift die Beobachtung beftunmter Formen, z. B. 
für die Veräußerung oder Verpachtung von ©emeintegütern die Form der öffentlicen 
Berfteigerung, vorgefchrieben. Außerdem aber bedarf es in einer Reihe von Fällen der 
ftantlichen Genehmigung. Im Einzelnen weichen dabei die Gemeinde-Cronn. fehr von ein: 
ander ab, Oft find die Städte fehr viel freier geftellt, al die Landgemeinden. Regel: 
mäßig iſt die Gemeinde ohne Staatsgenehmigung nicht befugt, den Grundſtock ihres Ver: 
mögend zu verändern. Faſt immer wird bet der Veräußerung von Grundftüden und 
immobiliaren Gerechtigfeiten und bei Abänderungen des beftehenden Genuſſes der Gemeint: 
nugungen die Stantögenehmigung gefordert. Ten Immobilien werden bisweilen gewifie 
Mobilten, 3. B. nach den preuß. Städte-Ordnn. Sachen, welche einen bejonderen wifſen⸗ 
ſchaftlichen, biftorifchen oder Kunftwerth haben, gleidhgeftellt. Häufig find auch Berpfün- 
dungen oder Erwerbungen unter läftigem Titel, Vergleiche, Entfagungen, Berpachtungen, 
nad älteren Gemeinde-Ordnn. jelbft größere Bauten und Reparaturen ‘die Verwendung 
von Gemeindelberihäffen u. |. w., ſodann namentlich bei Landgemeinden die Führung 
von Brocefien an Staatsgenehmigung gebunden. Bejonderen Beichränfungen nah Maß— 
gabe der Forſtgeſetze unterliegt gewöhnlich die Verwaltung der Gemeindewalbungen. 

Die Erträge des Gemeindevermögend, das thatfächlich beſonders in ven fleineren 
Gemeinden Deutfchlands überall noch von Erheblichkeit ift, bilden das nächfte Mittel für 
die Tedung des Gemeindebedarfd. Dazu treten die fonftigen Gemeinbeeinnahmen, ;. 2. 
Gebühren und Strafgelder over die auf befonderem Titel ruhenden Bezüge. Somit 
diefe Einkünfte nicht ausreichen, wird der Bedarf durch Gemeindefteuern gebeilt, 
weldye die Gemeinde vermöge ihres Eelbftbeftenerungsrechtes zu erheben bereditigt if. 
Nach Herkommen, Statut und Geſetz beftehen in ben beutfchen Gemeinden bie allerrer- 
ſchiedenartigſten Steuerſyſteme. Die Vertheilung und Erhebung der einmal zu Recht be⸗ 
ftehenden Laften ift meift der Gemeinde volllommen überlaffen: Um dagegen neue Steuern 
einzuführen oder die geltenden Vertheilungsgrunbfäge abzuändern, beditrfen die Gemeinden 
der Genehmigung ihrer Auffichtöbehörden. Doc haben die Gemeinde-Ordun. bisweilen im 
voraus die Ermächtigung zu gewilfen Verfügungen und zur Auflage von Steuern be 
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fimmter Art bis zu einem Marimalbetrage ertheilt, wie 3: B. die preuß. Städte-Ordn. 
zu den Aufchlägen zur Staatöfteuer, falls nicht der Zuſchlag zur directen Steuer 50 Pro⸗ 
cent überfteigt oder zu ungleichen Sägen vertheilt werben fol. Immer ift das Recht der 
Steuerbewilligung bei der Gemeindeverfammlung oder ven Vertretungskörpern. “Die Ger 
wmeindeftenern find theils directe, theils indirecte; es fommen Grund-, Mieths-, Gewerbe =, 
Kopf= und Einkommenſteuern, Verbrauchsſteuern, wie namentlich die Mahl- und Schlacht⸗ 
ſteuer, und örtliche Abgaben anderer Art, wie Wege-, Brücken- und Pflaſterzölle, in großer 
Mannichfaltigkeit vr. Die Eremtionen von den Gemeindefteuern ſucht man in neuerer 
Zeit mehr und mehr zu befeitigen. Bezüglich der Beitreibung der Gemeindefteuern find 
der Gemeindeverwaltung vielfach diefelben Erecutionsbefugniffe wie den ſtaatlichen Steuer- 
behörden verlieben. Außer Steuern und Umlagen fünnen au Gemeindedienfte für 
Oemeindezwede angeordnet werden. Diefelben werden nach demfelben Mafftabe wie die 
Steuern vertheilt, können aber, von Nothfällen abgeſehen, durch taugliche Stellvertreter 
abgeleiftet oder nach der Abſchätzung an die Gemeindekaſſe bezahlt werben. 

Das legte Mittel der Dedung von Gemeindenusgaben bleibt die Contrahirung von 
Gemeindeſchulden, zu deren Eingehung e8 meift der Staatögenehmigung bevarf, fo- 
wert micht (wie 3. B. in Baiern) die Aufnahme von Anlehen bis zu einem nach ver Ein- 
wohnerzabl verſchieden beftimmten Jahresbetrage freigegeben iſt. Solche Anlehen jollen 
nur zur Beftreitung nothwendiger oder zum dauernden Bortbeil ver Gemeinde gereichenber 
Ausgaben und nur dann aufgenommen werben, wenn die Deckung vieler Ausgaben aus 
andern Hülfsquellen der Gemeinde nicht ohne Ueberbürdung der Gemeindeangehörigen ge= 
ſchehen kann. Auch follen für alle Gemeindeſchulden Tilgungspläne angefertigt werden. 

Die Berwendung des Vermögens ımd der Einnahmen der Gemeinde erfolgt für 
die Gemeindebedürfniſſe nach Maßgabe des Gemeindebeſchluſſes. Die Gemeinde ift aber 
dabei durch die woblerworbenen Sonderrechte ihrer Glieder und durch die ihr gefelich 
obliegenden Verpflichtungen gebunden. Zu ben legteren gehören die Verzinfung und Til⸗ 
gung der Gemeindeſchulden, die Zahlung der Gehälter und Penſionen und die Beftreitung 
der Koften des örtlichen Gemeinweſens, wie 3. B. der Ortöpolizet, des Schul- und Ar- 
menweſens, der Gebäude, Begräbnißpläge, Straßen, Brummen, Abzugslanäle, Brüden, 
Löſch⸗ und Schukanftalten u. ſ. w. 

Der ©. wird, von fleineren Landgemeinden abgefehen, nad) einem vorgängigen Etat 
geführt, in den alle Ausgaben, Einnahmen und Dienfte, fomweit eine Vorausbeſtimmung 
möglich, aufzunehmen find. Diefer Etat muß jährlich oder doch periodilch bis zu einem 
beftimmten Zeitpunkt von der Ortsbehörde entworfen, eine beftimmte Zeit hindurch aus- 
gelegt und von der Geſammtheit oder ihrem Ausſchuß feftgeftellt werden. An den feft- 
geftellten Etat ift die Gemeindevenwaltung gebunven, foweit fie nicht für aufßeretatmäßige 
Ausgaben eine bejondere Genehmigung erlangt. Nach mandien Gemeinde-Orbum. bat auch 
die Staatsbehörde bei der Feftftellung des Etats mitzumirten und ihn fchlieglich zu ge 
nehmigen; nach anderen (3. B. preuß und hann. Stäbte-Orbn.) muß berfelbe ihr wenig- 
flens mitgetheilt werden, es ift ihre Zuſtimmung zu einzelnen Poſitionen, beſonders bei 
Gebältern und Benfionen, erforderlich, und fie kann geſetzlich nothwendige Ausgaben, welche 
im Etat fehlen, demſelben Hinzufügen. Am Schluffe jeder Etatöperiode hat die Gemeinde 
verwaltungsbehörde Rechnung zu legen. Die Rechnung wird von der Gemeindeverfamm- 
lung oder ihrem Nepräfentativausihuß geprüft und feftgeftellt und bdemgemäß Decharge 
ertheilt. Auch Hierbei hat nach vielen Gemeinde-Drbm. die Auffichtsbehörde noch mitzu- 
wirken oder es wird gar ihr die Abnahme, Revifion und Dechargeertheilung vorbehalten. 
Die freier geftellten Gemeinden dagegen (3. B. die Städte in Preußen und Hamover 
und alle Gemeinden in Braunfchweig) find nur zur Mittheilung des Rechnumgsabichlufies 
an die Regierung verpflichtet. 

Lit. über Gemeindeweſen: Die betreffenden Abſchnitte der Lehr- und Handbücher fiber 
Rechtsgeſch, Priv. R. un. Staats⸗R. Umfaſſende Monographien eriftiren nur über die gefchichtl. 
Entwidelung der Gemeinveverhältnifie. Vgl. die näheren Nachweiſe bei Gierke, Rechtöge 
der beutfchen Genoflenfäaft, 58. 7—9, 21, 24, 28—30, 33—35, 52—53, 55 -56. Eine Ueber- 
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ſicht bes geltenden Rechts der Ortgemeinden ebenda 8. 57. Ueber einzelne Punkte des hentigen 
Gemeinderechts handeln: v. Sieh, Anfichten Über Staats- und öffentl. Leben, Nürnb. 1843. 
Stüpe, Weſen u. Berfg. der Landgemeinden u. bes ländl. Grundbeſitzes in Nieberſachſen n. 
Weſtphalen, Jena 1851. Weiste, Sammlung der neueren teutſchen Gemeindegeſetze mit einer 
Einleitung: Die Gemeinde ald Corporation, Leipz. 1848. v. Beisler, Betrachtung über &e- 
meindeverfaffung u. Gewerbsweſen, Augeb. 1831. Bal. auch die Urt. „Bemeinbe” v. Mitter- 
maier in Weiste’s Nechtslerilon, jomwie „Gemeinde v. Brater und „Stabt- und Lanb- 
gemeine v. Schäffle in Bluntſchli's Staatswörterbuch. Nähere Nachweiſe bei Zachariä, 

eutfche8 Staats- und Bundesrecht, $. 105 f.; Zöpfl, Staatsrecht, $. 420 f.; v. Rönne, 
preu . Staatsredht, $. 305 f.; Held, Eufl. des no. der monard. Staaten Deutſchlande 
1.8 497 f.; v. Mohl, Staatsrecht des Königr. Würtemberg, II. ©. 143 n Siert 

.Gierte 

Gemeinheitstheilung. Die Vertheilung der in Folge der urfprünglichen An- 
fievlungsart im Gelammteigenthum der Gemeinden verbliebenen Ländereien zu Sonder- 
eigenthum Bat im Wege freiwilliger Vereinbarung durch alle Jahrhunderte hindurch lang⸗ 
fame Fortichritte gemacht. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts aber fuchten die meiften 
deutſchen Staaten diefe Wuftbeilung gefeglich zn befördern. Dan ging dabei von dem 
Geſichtspunkt wirtbichaftliher Zweckmäßigkeit aus, wobei man in oft (ehr einfettiger Weile 
ohne Weitered annahm, daß jede Gemeinichaft fchäplich fer, und weder die dauernden 
Intereſſen der Gemeinde noch die befondere Beſchaffenheit gewiffer Güter, wie namentlich 
der Waldungen, gehörig berüdfichtigte. So orbnete ein preuß. Gef. für Schlefien v. 1771 die 
Markentheilung „von Amtöwegen ohne Zeitoerluft” an, und die preuß. G. Th.Ordn. v. 1821 
fagt in $. 1: „Die von mehreren Einwohnern einer Stadt oder eine® Dorfes, von Ge— 
wmeinden und Grundbeſitzern biäher gemeinſchaftlich ausgeübte Benutzung ländlicher Grund⸗ 
ſtüde ſoll zum Beſten der allgemeinen Landescultur, ſo viel als möglich iſt, aufgehoben, 
oder ſo lange ſie beſteht, möglichſt unſchädlich gemacht werden“. Dabei aber iſt nach 
8. 23 „ohne Beweisführung anzunehmen, daß jede Gemeinſchaftsauseinanderſetzung zum 
Beſten der Landescultur gereiche und ausführbar fer“. Neuere G.Th.Ordnn. ſuchen dieſe 
Einſeitigkeit zu vermeiden, ſtreben namentlich die Conſervirung der Gemeindewa 
an und geben mehr und mehr den Theilungszwang auf. Vorzugsweiſe find es die Ge- 
meinweiden, mit beren Theilung ſich die Gſgb. beichäftigt, weil gerade bei ihnen von 
der Theilung ein erhöhter Antrieb zu gefteigerter Bodencultur erwartet wird. Die ein- 
zelnen ©.Th.Orbnn. weichen bezüglich der von ihnen befolgten Grundſätze erheblich von ein: 
ander ab, wobei fich vielfach der Einfluß der verfchievenen Anfichten iiber die rechtliche 
Natur der Berhältniffe am Gemeinland geltend macht. 

Was zunächſt den Theilungsfall angeht, fo iſt die Forderung ber Theorie, daß 
jedes in wahren Gefammteigenthum ſtehende Gemeinland nur bet Uebereinſtimmung 
ſaämmtlicher Berechtigten getheilt werben dürfe, da fonft iiber wohlerworbene Rechte will: 
fürlich verfügt wilrde, von ber Gfgb. nirgend berüdfichtigt worden. Diefelbe ſucht viel⸗ 
mehr, ohne die verichievenartigen Yälle der Geſammt- und Sonderrechte am Gemeinland 
zu unterfcheiven, die Theilung jeder Gemeinheit auch bei dem Wiverfpruch einzelner In⸗ 
tereffenten zu ermöglichen. Am weiteften in diefer Richtung ging bie preuß. Sieb. (ALR. 
I, 17. 8. 311 f. und G.Th.Ordn. S$. 4 u. 17), welche von dem Geſichtspunkt des Mit- 

. eigenthums aus jedem XTheilnehmer das Recht gab, eine Theilung herbeizuführen; doch 
hat die fpätere Gſgb. dieſes Provocationsrecht weſentlich eingefchräntt. dere Geſetze 
geben dem Einzelnen nur das Recht, unter gewiſſen Bedingungen die Ausfcheidung feines 
Antheils zu verlangen (fo Lüneb. G.Th. Ordn. 8. 25, Sächſ. Ablöſ. Ordn. 8. 133, Osnabr. 
G. Th.Ordn. 8.15, Kurheſſ. Verordn. v. 13. Mai 1867 8. 1), fehreiben dagegen für vie 
völlige Auftbeilung einen Mehrheitsbeſchluß vor. Die Majorität wird bald nach Köpfen 
— B. Großh. Heſſ. G.Th. Ordn. 8.41), bald nach Grundbeſitzungen, reſp. Genußrechten 
3. B. in Hannover) berechnet. Manche Geſetze fordern eine mehr als einfache Mehrheit, 
fo 3. B. Baden und Gotha Dreiviertelsmehrbeit, Batern überdies, daß bie zuftimmenven 
drei Viertel der Gemeindebürger mehr als die Hälfte der fämmtlichen Grundſteuern in 
der Gemeinde entrichten. Oft wird auch die Genehmigung der Staatsbehörde verlangt. 
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Theilungsinterejfenten bei ber ©. find nicht nur bie Mitträger ber bis⸗ 
verigen Gemeinſchaft, ſondern auch diejenigen, welche am Gemeindegut ald an einer frem- 
den Sache fefte privatrechtliche Nutzungsbefugniſſe haben. Für dieſe kommt der Geſichts⸗ 
punkt der Entſchädigung in Betracht, während für die Geſammteigenthümer nur der bis 
bahn unausgeſchiedene und corporatio gebundene Antheil ausgeſchieden und frei wird. Es 
bedarf daher, um die Nutzungsrechte der zweiten Art abzulöfen und in Land oder ander- 
weit abzufinden, bejonderer geſetzlicher Beſtimmungen ober freiwilliger Vereinbarung. Die- 
jenigen,, welche das Geſammteigenthum Täugnen und jedes Gemeindegut fir ein freies 
Eigenthum der juriftifchen Perſon erflären, an weldem nur den Einzelnen jura in re 
alienn zufiehen, mũſſen überhaupt die ©. als eine Veräußerung des Corporationdeigen- 
thums an die Glieder bei gleichzeitiger Abfindung der erproprüirten Sonderrechte conftruiren. 

Der nad Zweckmäßigkeit und Recht beftrittenfte und von den Geſetzen am verichie- 
denften beantwortete Punkt der G. Th.Ordn. ift der Theilungsmaßpftab. Namentlich 
haben zwei Anjichten in der Theorie und Praxis Bertheidiger gefunden. Die Einen wollen 
nah Köpfen tbeilen (Thibaut). Dieſem Princip ſchließt fich 3. B. die bad. Gſgb. 
(Gemeinde-Orbn. von 1858 $. 127), früher aud die beir. an; doch wird bei Nugungen 
von verjchiedenem Umfange deren Werth veranſchlagt und Entfgäbigung dafür geleiftet. 
Verbreiteter iſt Die zweite Anficht, daß der Umfang ber Nutzungsrechte maßgebend fein 
ſoll (Gaudlitz). Sind bie Nugungsrechte nicht nach iveellen Quoten oder in anderer 
Weiſe, 3. B. nad) der Stüdzahl des weibeberechtigten Viehs feft beftimmt, fo Il wie⸗ 
derum nach manchen Geſetzen (z. B. Preuß. ER.) der Durchwinterungsmaßſtab, nach 
andern (z. B. Lüneb., Hannov., Preuß. G. Th. Ordn. von 1821) der bisherige wirkliche Vieh⸗ 
ſtand und nur fubfibiär ber Durchwinterungsfuß, nach wieder andern (3. B. Oeſterr. v. 
1768) die Größe des Grundbeſitzes, nach noch andern (3. B. Schlesw.-Holſt. v. 1779) 
dad Verhältniß der Beiträge zu den Gemeinbelaften oder endlich ein aus den verſchiedenen 
Mapftäben combinirte® Syſtem entſcheiden. Wo es an einer pofitiven Anordnung fehlt, 
wird e8 darauf ankommen, Die concrete Trage zu beantworten, in wie weit das Nutzungs⸗ 
veht des Einzelnen fih als Ausdruck einer Geſammteigenthumsquote barftellt oder nur 
als Ausflug der Mitgliedſchaft in der Gemeinde ericheint. 

Die Antheile werben freies Eigenthum, aber meift mit einem ablösbaren Grundzinfe 
zu Gunſten der Gemeindekaſſe belegt. Weblich ift es, einen bejonderen Antheil für ben 
Voltsſchulfonds der Gemeinde auszuſcheiden. Auch muß für die Herftellung von Wegen, 
für die Abfindung bejonderer Hebungen u. |. w. gejorgt werben. Für die Ausführung 
des Theilungsgeſchäfts find meift beſondere Berwaltungsbehörden eingerichtet worben, welche 
ven Theilungsplan entwerfen, mit den Betheiligten beratben und nad, erfolgter Annahme 
Feen, und beurfunden. Die Entſcheidung ftreitiger Rechtsfragen verbleibt natürlich Gerichten. 

Quellen: Brenf. Refer. v. 29. Juli 1763 — vielen folgenden VBerorbn.; A. L.R. J, 17. 
8. 311 f.3, G. ThO. v. 7. Juni 1821, Erg. Geſ. Über Ablöfungen bei G. Th. v. 2. Mi 1850: 
8.TH.D. für bie R einprovinz, Neuvorpommern n. —— v. 19. Mai 1851; für Kurheſſen v. 
13. Mai 1867. — Defterr. Patent v. 5. Nov. 1768; Gef. v. 14. Dctbr. 1808. — Baier. 
Gem.Geſ. v. 29. April 1869 88. 26— 32, für bie Pfalz 88. 19— 25. — Hannover: Lüneb. 
8.%.0. v. 25. Juni 1802 n. Orbnungen für die andern Prov. F 30. April 1824 u. 26. Juli 
1825. — — Hell. G.Th.O. v. 7. Sept. 1814. — Gotha: G. Th.O. v. 2. Ian. 1832. — 
— Geſ. über Ablöfungen v. 17. März 1832. — Bad. Gemeinde-Orbn. v. 31. Dec. 1831 
und 5. Novbr. 1858. 

Lit.: Wöllner, Die Aufhebung der Gemeinbeiten in der Mart Brandenburg, Berl. 1766. — 
Meyer, Ueber die G. Celle 1801 — 5. — Klebe, Grundſätze der G., Berl. 1821. — Ran, 
Grundfäge der Boltswirthfchaftäpotitit, 8.86 f. — Stein, “ie Bemaltın slehre, Th. vol 
(Stuttg. 1868) S 253 — 291. Hier findet fi auch eine Darftellung der ent Drehen engl. 
md franz. GEſgbb. (S. 265 — 279). D. Gierke. 

Gemüthsunterfuhungsverfahren ift das Verfahren, durch welches die Be— 
tellung eines Vormundes für eine geifteöfranfe Perjon vorbereitet werden muß Im 
Röm. R. ſcheint der Magiftrat, bei dem ein Verwandter des angeblich Kranken Einlei- 
tung einer cura beantragt hatte, fich über den Gemüthszuſtand defjelben unmittelbar, 
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durch) causae cognitio extraordinaria vergemillert zu haben, 1. 6. €. de cur. ufr. 
XXVI. 10.1. 3. C. eod. V. 70. Ebenſo war im deutichen R. der Vormundſchafto⸗ 
bebörbe ein beſtimmtes Verfahren zur Entſcheidung darüber, ob eine Berfon zu den ee 
ren und finnlojen Leuten” geböre, nicht vorgeſchrieben. Sachſenſp. III. 3. Rictft. LR. 
c. 43. Inzwiſchen haben ſich durch bie Praxis folgende Grundzüge des Proceſſes 
feftgeftellt. Wenn eine Perfon weder väterliher Gewalt noch der Altersvormundfchaft 
unterworfen ift, fo wird Der Anlaß zur Eröffnung eines ©. wider fie din eine 
Provocation gebildet, Die entweder von einem ihrer Verwandten oder von einem ex of- 
ficio dazu beftellten Mandatar bei der Vormundſchaftsbehörde, in Preußen beim Pro⸗ 
ceßrichter angebracht wird. Die Provmcation muß beftimmte Thatſachen, aus denen 
auf eine Öemütgettanfhei zn Schließen ıft, enthalten, und nach manchen Rechten (3. B 
in Preußen) biejelben auch beſcheinigen. Hierauf ordnet der Richter dem Pprovecaten 
einen Rechtsbeiſtand (litis curator) zu, der die Provocation zu beantworten hat. Außer⸗ 
dem können auch proviſoriſche Sicherheitsmaßregeln ergriffen werben. Nach Schluß des 
Schriftenwechſels folgt die Beweisaufnahme, und zwar werben bei derſelben regelmäßig 
verpflichtete Aerzte mit ber „Exploration des Gemüthszuſtandes“ des Provocaten beauf⸗ 
tragt. Dieſelben haben motivirte fchriftlihe Gutachten abzugeben, zu denen eventuell im 
Falle einer Meinungsverfchievenheit noch das Superarbitrium eines dritten ã 
digen hinzutritt. In Preußen muß der Richter den Erplorationstermin perſönlich —* 
ten und das mit dem Provocaten geführte Geſpräch protocolliren. Hierauf ergeht das 
Erkenntniß entweder, daß Provocant mit feinem Antrage abzuweiſen, oder Daß Provocai 
für wahu=, reſp. blödfinnig, und demgemäß zur Verfügung über feine Perſon und fein 
Bermögen unfähig zu erflären, fo wie auf die ‘Dauer dieſes Zuſtandes unter Bormumb- 
ſchaft zu ſtellen. Gegen das Ellennmiß muß wenigſtens der Rechtsbeiſtand des Provo 
caten ein Rechtsmittel haben (in Preußen Appellation und Reviſion, doch ohne Suspenfiv- 
wirfung). Uebrigens wird in Preußen bie erfte Iuſtanz noch nad) der Unterfucungs: 
Marime der Allg. Ger.O. inftruirt. $. 29. Verordn. v. 21. Juli 1846. 

onen u. Lit.: Preuß. A. Ger.O. L 38. 88. 2-8. W. 9. Puchta, Handb. d. gericht 
Set 11. $. 281. Log, Civiliſt. Abhanbl., Leipz. 1832, S. 217 ff. Koch, Schleſ. Arch. IV. 
Ss fi. enstb, Das gerichtliche Berfahren wiber "Geifteßtranfe und Berigmenber; El. 

Generalhypothel, beſitzloſes Pfandreht an einem ganzen Vermögen : römiſch 
rechtlich und in Folge deſſen gemeinrechtlich, indeg im größten Theile Deutſchlands ſeit 
1724 allmälig entweder ganz aufgehoben oder für den Immobiliarpfandvertehr uafchäd- 
lich gemacht. Das Inftitut fteht zunächt unter den allgemeinen Regeln von der römi- 
Then Hypothek. Es entfernt ſich aber am woeiteften von ber modernen Hypothek, da es 
deren Grundlagen: Specialität und Publicität verleugnet. Die wichtigften Entftehungs- 
gründe find Vertrag und Geſetz. Selbſt mündliche Beſtellung genügt. In Darlebns-, 
Burgſchaftsverſchreibungen, Pachtverträgen, in alten Wechſeln und ähnlichen —— 
finden ſich häufig die Worte „sub hypotheca bonorum“, „s. h. omnium b.“, ih ver 
pfände „mein Vermögen“, „meine Mobilien und Immobilien" (Forderungen %; ; aber 
auch: „mein ganzes Vermögen, und zur Specialbypothet mein Wohnhaus und Wieſe“ u 
dgl. m. Im letzteren Fall liegt die Frage nahe, ob der Pfandſchuldner den Gläubiger 
zunähft auf das Specialpfand vermeifen dürfe, ob einem nachftehenben Gläubiger Dis 
Verweiſungsrecht gegen den vorhergehenden zuftehe? Es Herricht viel Streit und dem 
entiprechend viel verſchiedenartige Caſuiſtik in der Beurtheilung der hier einſchlagenden 
Fälle (Exceptio excussionis realis). Allein auch ohne Colliſion mit Specialhypotheken 
gibt die G. zu vielen Zweifeln Anlaß. Der Beſtand eines ganzen Vermögens verändert 
ſich mit jedem Tage. In der Verpfändung deſſelben unter obigen und ähnlichen Ausdrücken 
liegt nach Juſtinian zugleich die Verpfändung des künftigen Erwerbs (Anticipirender Pfand: 
vertrag). Ob aber für dieſen vom Augenblick des conſtituirten Pfandrechts oder der Erwer⸗ 
dung der neuen Objecte, ift ſehr beftritten und zwar in gleicher Weile für vertr 
wie für gejegliche G. Wichtig ift diefe Frage für die Beftimmung des Altersvorzugs bei der 
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Colliſion unter mehreren Pfandglãubigern. Die Prarxis mancher Länder, z. B. Mecklenburgs, 
hat ſich conſtant zu der Amahme bekannt, daß die Zeit der Beſtellung des Pfandrechts 
maßgebend bleibe auch rückſichtlich des ſpäteren Erwerbes. Die entgegengeſetzte Anſicht ruft 
große Beweisſchwierigkeiten und Verwickelungen hervor. Ber der ſteten Veränderung des 
Vermögens iſt wiederum in den Staaten, in welchen das Syſtem ber gerichtlichen Beſtätigung 
— wie im Großherzogthum Heflen — und neben dem Hypothekenbuch das römische Hy: 
potbefenfoftem in Geltung geblieben, die Anficht vertreten daß der Richter zur Beſtätigung 
von conventionellen ©. nicht ſich herbeizulafien habe, da keine gehörige Sadunterfuchung 
möglich. Werben die der ©. unterliegenden Sachen durch Veräußerung ſeitens des Schuld» 
ner pfandfrei, auch wenn der Gläubiger micht eingewilligt hat? Die Theorie pflegt zu 
verneinen, die Praxis und Gigb. zu bejahen (Hannover, Braunfchmweig). — Im vielen 
Einzelheiten böchft beftritten find die gejeglihen G. Sie find für die gefammte deutſche 
Part. Gſgb. von Bereutung geblieben, infofern daraus Vorzugsrechte (Concuröprivtlegien) 
oder Rechtögrimde — Titel — fir die Begründung moderner Spectalbupothelen — Ein- 
tragung als modus acqu. — hervorgegangen. Hauptfälle: 1) fiscus semper habet jus 
pignoris (auch für aufercontractliche, fire cedirte Forderungen ?), gleich ihm der Regent 
und jeine Gemahlin, nach der Praris die Städte wegen Abgaben und gegen ihre Ber: 
waltungsbeamten, 2) Bupillen, Minderjährige, furiosi am Vermögen der Vormünder 
aus Bormmmdichaftöverhältniffen (auch andere Bevormundete? auch am Vermögen des 
Prolutors 9), 3) Kinder unter gewiſſen Borausfegungen am Vermögen der, in Verwaltung 
und Nießbrauch von Kindergut befinplichen Eltern bei. parens binubus), 4) die (redht- 
gläubige ?) Ehefrau am Vermögen des Mannes wegen der dos, der Paraphernen (auch 
der donatio propter nuptias) überall ımter befondern Vorausſetzungen; ftreitig ob auch 
die Braut ? die putative ? die jüdiihe Ehefrau ? 5) der Ehemann am Vermögen des Be 
ſtellers einer dos, 6) der bevingt bedachte Legatar in einem, wegen der lex Julia Mis- 
cella beftrittenen Fall, 7) die Kirche am Vermögen des Emphyteuta wegen Deterioratio- 
nen. Faſt in allen diefen Fällen bat die Beftimmung des Anfangs des Pfandrechts zu 
Meinungsverfchievenheiten geführt. 

Durch Richteract könnte bei der missio in possessionem eine ©. entftehen, wenn 
fi nicht bei derfelben, das erft durch Apprebenfion feinen Anfang nehmende Pfandredit 
ſtets als Fauftpfand geſtaltete. Weiter greift bie richterliche Hypothek des franz. R. 
Durch lettwillige Verordnung kann eine ö beftellt werden. Verſchieden von dieſer ift 
die in vielen Punkten beftrittene Verpfändung von universitates rerum (Serben, Waa⸗ 
renlagern u. dgl. 

Lit. m. Sigb.: Hoffmann, Einfiuß des allg. Pfandrechts auf die einzelnen Sachen bes 
Schuldners, Darmft. 1830. Dernburg, Pfandrecht, 88. 65, 41 — 50 (1860), wo bie Lit. in 
ben Noten. Bgl. Arch. f. civ Praris, Sb. 17, N 1; Bd. 21, N.6; Bd. 41, N. 2. Giehener 
Ztſchr. Bd. 8, N. F. N. 13. — Hannover: Gef. v. 14. Dec. 1864. Braunfhweig: Ber 
ordn. v 26. März 1823. C. ceiv. a. 2121 — 23. Schaper. 

Genoſſenſchaften. Das Wort „Genoſſenſchaft“ wird in ſehr verſchiedener Weife 
verwandt. Die nermaniftifche Jurisprudenz verfteht darunter alle deutſchrechtlichen Körper⸗ 
\haften, welche nicht Gemeinden find, und will mit dieſem Namen zugleich auf deren 
von der römiſchen universitas verſchiedenes Weſen hinweiſen. (Vgl. den’ Art. „Corpo- 
rotion.”). Aehnlich iſt der Sprachgebrauch mancher Geſetze, wie 3. B. des ſächſ. Gef. 
über juriftifche Berfonen. Ein anderer bisher zwar wenig ausgeprägter und beſtimmter, 
trotzdem jedoch in die neuefte Gſgb. übergegangener Sprachgebraudy verwendet das Wort 
vorzugsweiſe als technifchen Namen derjenigen Vereinigungen, welche genauer als die auf 
Selbfthälfe beruhenden Erwerbs- und Wirthichafts.=&. bezeichnet werden. Nur von biefen 
lesteren ſoll hier die Rede fein. 

Die moderne capitaliſtiſche Entwicklung bat in fait allen Eulturländern unter den 
von der Uebermacht des Capitals in ihrer wirthſchaftlichen Selbftändigfeit bedrohten Klaſ⸗ 
fen eine Bewegung hervorgerufen. Diefe Bewegung ging nach verfchtebenen Richtungen 
hm auseinander. Die Einen klammerten fih an die Reſte der alten Wirthichaftsorge- 
nifation, welche uns von der Vergangenheit in Zünften und Ländlichen Batrimonialverbän- 
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ben überliefert war, von Der neueren Entwidlung aber völlig geiprengt oder doch der 
alten Bebeutung beraubt ift. ine zweite Richtung, der die joctaliftifden und commn- 
niftifchen Theorien in allen ihren Schattirungen Ausprud gaben, appellirte an die All 
macht des Staats oder einer neuen an feine Stelle zu feenden Gemeinſchaft und ver: 
langte die von oben ber zu decretirende Organiſation der Wirthſchaft. Eine dritte Rid- 
tung endlich, bie allein bisher wirflide Erfolge aufzuweilen hat, ſuchte Das mächtige 
PBrineip der freien Afiociation zu verwenden, um von unten und innen heraus neue 
wirtbichaftliche Organismen zu ſchaffen. Indem an die Stelle der abgelebten Vereinsformen 
neue, lebensvollere ©. treten, welche Die auseinandergefprengten und in ihrer Iſolirung ohn⸗ 
mächtigen Wirthichaftsatome zu potenzixter Geſammtkraft zuſammenſchließen, ift Damit, 
wie wir hoffen, der Weg angedeutet, auf dem die Zukunft einem der Theile ver 
als „Iociale Frage” zufammengefaßten Gefahren begegnen wird, welche Die einfeitig cayı- 
taliftifche Wirtbichaftsentwidelung umferer Zeit in ihrem Schope birgt. In ihrer gene: 
ſenſchaftlichen Bereinigung, aber auch nur in diefer, vermögen die kleineren Handwer⸗ 
fer und Gewerbtreibenden ber erbrüdenden und verzehrenden Concurrenz des Groß 
betriebe8 Stand zu halten; die Affociation allen vermag auf die Länge dem länt- 
lichen Kleinbefig feine Selbftändigkeit neben der Großgrundwirthſchaft zu verbürgen , md 
in ihren letten Zielen ftrebt die Genoſſenſchaftsbewegung nichts Geringered an, als and 
die heute unfelbftändigen und an den modernen Erwerböunternehmungen nur in der 
Form des Lohnes betbeiligten Arbeiter zu felbftändigen Trägern genoflenfchaftlicher Unter: 
nehmungen zu erheben. 

Diefe ſog. Genoſſenſchaftsbewegung, von den Engländern und Franzoſen Cooperativ- 
bewegung (cooperative movement, cooperation) genannt, Hat fich überall in verſchiede 
nen Stufen vollzogen. Als Borftufe find die Arbeitervereine für politifche, foriale und 
fittlihe Zwecke zu betradyten, von denen vor Allem die Bildungs-©. indirect 
auf die wirthichaftlihe Stellung der Betbeiligten zurückwirken, die G. für In: 
terefjenvertretung aber namentlih als Gewerkſchaften (engl. trade-unione) durch 
die Drgantfation von Coalitionen, Arbeitdeinftellungen und Ausgleichen eine wirthſchaft⸗ 
liche Macht geworden find. Doch iſt die Bedeutung dieſer Vereinigungen für das wirth 
ſchaftliche Leben zunächſt nur eine indirecte ober negative: eine poſitiv ſchöpferiſche Kraft 
als Wirthſchaftsgenoſſenſchaft entfaltet die Aſſociation der arbeitenden Klaſſen zuerft m 
mannichfachen Formen der ©. für gegenfeitige Unterftätung, wobei bie veremigz 
Gefammtheit die Zragung der Gefahr einzelner den Mitgliedern drohender wirthſchan⸗ 
licher Unfälle übernimmt. Zu dieſen ©., welde beſonders in England ald friendly so 
cieties eine hohe Blüthe erreicht haben, in Deutichland dagegen zum Theil durch Zwange 
unterftügumgäfaffen, Knappſchaften u. ſ. w. erſetzt werden und auch in Frankreich als 
societes de secours mutuel einen Raatsonftaltlichen Charakter Haben, gehören alle au 
Gegenfeitigfeit baftrten Kranken, Invaliven=, Sterbe>, Wittwen-, Alterverjorgungs und 
Hülfstaflen, ſowie die Meinen Berficherungs - und Garantievereine der bier in Betrode 
fommenven Klaffen. Eine weitere Stufe erreicht die Genoffenichaft in der beſonders it 
Deutichland entwidelten Form der Credit- und Vorſchuß-G., welche ihren 
Mitglievern die Beſchaffung des für jeden Betrieb unentbehrlichen Sapitald dadurch ı 
erleichtern fuchen, daß fie auf Grundlage ber ſolidariſchen Verhaftung Aller eine Cum: 
an fi ohmmächtiger Einzeleredite zu einem lebensfähigen Gefammtceredit verbinden. Anz 
dem vermöge dieler Creditmacht gebildeten Betrieböcapital gewähren dann dieſe Verein 
ihren Mitgliedern mit Rüdfiht auf deren perlönlidye Creditwürdigkeit oder Die von ihner 
beftellte Sicherheit entgeltliche Vorſchüſſe auf beftimmte Friſten. ‘Daneben übernehme: 
derartige ©. auch in anderer Beziehung die Rolle eine Bankiers ihrer Genoſſen, exit 
nen benfelben laufende Conten, nehmen Depofiten an, vermitteln die Sparanlage mm 
harakterificen ſich überhaupt als wahre „Volksbanken“. Unmittelbarer noch auf Die Wirti- 
haft der Verbundenen wirkt die Aſſociation auf einer dritten Stufe ein, welche fih ale 
wirtbichaftliche Distributivgenoſſenſchaft bezeichnen läßt, indem dabei beſtimmte 
laufende Bedirfniffe der Eingelmirthichaft auf die Geſammtheit übernommen und die Keften 
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ihrer Befriedigung unter die Genoffen vertheilt werben. Die größte Verbreitung unter 
den ©. diefer Gattung haben die zuerft in England ausgebildeten Confumvereine 
gefunden, welche die nothwendigen Lebensbedürfniſſe, wie die täglichen Lebensmittel, Brenn- 
material, Beleuchtungsftoffe u. |. w. im Großen anfchaffen und fodann im Detail an die 
Genoſſen gegen Baarzahlung veräußern, um fo dem Einzelnen erftend gute und unver: 
dorbene Waare zu fihern und zweiten® den Gewinn zuzuwenden, den andererſeits ein 
Zwiſchenhãndler machen würde. An die Confumvereine fchließen fih die Wohnungs: 
©., beſonders die englifchen Land- und Bau⸗G. an, welde mit gemeinfamen Mitteln 
billige ımd gefunde Wohnungen für ihre Mitglieder herſtellen. Andere Distributiv- 
G. werden von Gewerbtreibenden gleicher Gattung oder von Landwirthen gefchloffen, 
um einzelne Seiten ihres probuctiven Betriebes zu afloctiren. So die auf gemeinfame 
Anſchaffung des Kobftoffes gerichteten Robftoff-&., zu Denen auch bie Ländlichen 
Düngereontumereine u. |. w. gebören ; jo die verſchiedenen Werks-G., welche be- 
ſtimmte Anlagen, Werkzeuge, Deafchinen u. |. w. auf genofienfchaftlihem Wege beichaffen 
umd gemeinfam benuten ; jo die Abſatz-—G., Magazin-G., Bazare u. |. w., welche 
theils die Mühen und Koften, theil® überdies das Rifico des Verlaufs der Einzelprobucte 
auf die Geſammtheit übernehmen. Die höchfte Stufe endlich der Affociation bildet bie 
bisher erft in geringen Anfängen verwirklichte Productiv-©., durch melde die affociirte 
Arbeit jelbft, ſei e8 ausfchließlich, fer e8 neben dem Capital, zur Trägerin eines probuc- 
tiven Unternehmens erhoben wird. In neuefter Zeit bat man auch den Verſuch gemacht, 
eine ſolche Arbeitsgenoſſenſchaft mit ven bisherigen Formen der capitaliftifchen Erwerbsunter⸗ 
nehmung zu combiniven, indem man durch die jog. industrial partnership die Arbeiter 
am Unternehmen betheiligt bat. Die Geichäftsantheile der Arbeiter find dabei theils 
durch Einlagen, theils durch zurückbehaltene Gewinn- oder Lohnquoten gebildet worden. 

Für die recht liche Stellung aller diefer zum Theil ganz neuen Affociationsformen, 
meldye der conperativen Bewegung ihr Dafein verdanken, reichte das beſtehende Gefell- 
ſchafts⸗ und Genoſſenſchafsrecht faft nirgends aus. Es trat daher an die Gſgb. die 
Aufgabe heran, ein neues Recht dafür zu ſchaffen. Diefe Aufgabe ift in verſchiedener 
Weile gelöft worden. 

In England bietet die große Companies Act vom 7. Aug. 1862 in den fünf 
Geſellſchaftsarten, welche fi) nad) ihr durch Einregiftrirung corporative Rechte verichaffen 
fönnen, für jede Genoflenfchaftsgattung eine geeignete Form. Es beftehen aber dort über- 
dies zahlreiche Specialgefege, welche den als gemeinnüsig betrachteten Wirtbichafts - ©. 
gegen gewiffe Garantien befondere Vorrechte gewähren. Hierher gehört namentlich das 
Geſ. vom 7. Aug. 1862 über provident and industrial societies; ſodann zahlreide 
Geſetze über friendly societies, über land and building societies und über loan so- 
cieties ; endlich ein Gef. vom 5. Juli 1865 über industrial partnership. 

In Frantreich hat das Gefellfchaftögefeg vom 24. Juli 1867 mit Nüdficht auf 
Die Cooperativhewegung in Tit. III. bejondere Beftimmungen über sociötes A capital 
variable getroffen. Dieſe Beftimmungen follen neben dem fonft zutreffenden Gejellichafte- 
recht da zur Anwendung kommen, wo ein Statut die Vermehrung des Geſellſchaftscapi⸗ 
tals durch fucceffive Nachzahlungen oder durch Aufnahme neuer Gefellichafter, die Vermin- 
derung deſſelben durch theilweiſe oder völlige Ruͤcknahme gemachter Einlagen zuläßt. Im 
einem ſolchen Falle können kleinere Actien als ſonſt außgeftellt, e8 kann deren freie Ueber⸗ 
tragbarfeit ausgeichloffen und es können über Austritt und Ausichluß von Mitgliedern 
beſondere Beftimmungen getroffen werden. Andererſeits werden erhöhte Garantien ge= 
fordert und Beſchränkungen auferlegt. Die ©. werden hier alſo durchaus als modifieirte 
Capitalvereine conſtruirt. 

In Deutſchland hat, da weder das allgemeine Vereins- und Geſellſchaftsrecht, 
noch das beſondere Recht der Handelsgeſellſchaften ausreichend war, zuerſt das preußiſche 
Genoſſenſchaftsgeſetz vom 27. März 1867 und dann das aus dieſem hervorgegangene 
Genoſſenſchaftsgeſetz des Nd. Bundes vom 4. Juli 1868 ein Specialrecht für ſolche auf 
Solidarhaft beruhende Erwerbs- und Wirthſchafts⸗G. geſchaffen, welche ſich durch Erfül— 
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lung der vom Geſetz geforderten Bedingungen unter daſſelbe ftellen. Dieſes Geſetz iſt in 
ganz Heflen, Baden und Würtemberg faft unverändert angenommen ; ebenfo ſchließt fich 
das bairiſche Genoffenichaftögefeg vom 29. April 1869 in feinem erften Hauptftüd an 
daſſelbe an. Nach dem fomit für ganz Deutichland geltenden Recht körmen „Geſellſchaf⸗ 
ten von nicht deſchloſſener Mitgliederzahl, welde die Förderung des Credits, bes Er- 
werbe® oder der Wirthſchaft ihrer Mit — mittelſt gemeinſchaftlichen Geſchãftsbetriebes 
bezwecken“, namentlich Borfhuß: und Credit-, Rohſtoff⸗ und Magazin-, Confum:, Woh⸗ 
nungs- und Productiv-G., unter Boransfegung der Solidarhaft und anderer heſchich 
geforderter Garantien durch Eintragung in eim gerichtliches Kegifter die Rechte emer 
„eingetragenen Genoſſenſchaft“ und damit vor Allem das Recht juriſtiſcher Perfonlichlei 
erlangen. Der Eintragung muß ein ſchriftlich beurkundeter conſtituirender Act voran⸗ 
gehen. Staategenchmignng ft nicht erforberlih, die Genoſſenſchaft muß aber em 
Mitglieververzeihnig bei Gericht eimreihen und ihre Statuten werden auszugsweiſe 
veröffentlicht. Entſprechend verhält es ſich mit der Abänderung oder Aufläfung der 
Genoſſenſchaft; als weitere Auflöfungsgründe treten Ablauf der beftiminten Zeit, Con: 
curs und gerichtliches Straferkenntnig Hinzu. Ihrer Zuſammenſetzung nad iſt ver 
neue Affociationsform eine wirtbfchaftlihe Berfonalgenoffenfhaft, welche a 
ein Genoſſenſchaftscapital nothwendig Bilden muß und dieſes im Den * 
einsorganismus hineinzieht. Die Mitgliedſchaft iſt daher an ſich vein perſönlich; fie wird 
erworben durch Aufnahme, verloren durch den ſtets nach Kündigung frei ſtehenden Aus⸗ 
tritt oder den in gewiſſen Fällen (namentlich ſtets bei Verluſt ver bürgerlichen Ehren: 
rechte) zuläfjigen —2 — fie iſt unübertragbar und unvererblich. Allein für den Gin 
zelnen wird durch Cinlagen, Beiträge und Gewinnabfcreibungen zwangsweiſe ein Ge 
ſchaftsantheil (Guthaben) gebildet, ein feinem Genoſſenrecht organiſch verbumdener und 
daher bei beftehender Mitgliedſchaft der Privatverfügung entzogener Anſpruch gegen ben 
Berein, welcher fich aber bei Fortfall des Genoflenverbandes fofort in ein rein indim: 
duelles Forderungsrecht verwandelt. Ebenſo iſt dem Inhalt nach das Recht jedes „Ge 
noſſenſchafters“ an ſich dem des andern gleich, gibt daher namentlich tm Zweifel gleicheẽ 
Stimmrecht in den Angelegenheiten der Senoffenfhaft die materielle Betheilfigung aber 
kann eine verjchiedene fein und deshalb wird in Ermangelung einer ftatutarifchen Beſtim⸗ 
mung Gewinn und Berluft nad Geſchäftsantheilen vertheilt. Die Verfaffung der Ge 
—*— haft iſt ähnlich wie die der Actiengeſellſchaft geordnet. Hauptorgan iſt bie Gene 
ralverſammlung der Genoſſenſchafter, nothwendig aber iſt außerdem ein gewählter, geriht- 
Gh anzumeldender Vorſtand, welcher ſich nach innen als eine an ihren Auftrag gebun: 
dene, ftet® abjegbare, verantwortliche Vollzugsbehörde darftellt, nad) außen aber die Gr 
noffenfchaft unbedingt vertritt und unmittelbar berechtigt wie verpflichtet. Dazwiſchen 
fteht in der Regel noch ein Ausſchuß (Berwaltungsrath, Auffichtsrath), der, wenn er be 

ſtellt ift, die geſetzlichen Befugniffe eines vepräfentativen Controllorgand (3. B. Berufung 
ber Verſammlung, Suöpenfion der Beamten, Vertretung der Genoſſenſchaſt bei Proceffen 
oder Derträgen mit dem Borftand) ausübt. Die jo organtfirte Genoflenichaft hat Dee 
Rechte einer juriftiichen Perſon. Sie kann unter ihrer Firma, welche eine unperfönlite 
fein muß, Rechte und Berbindlichfeiten haben, Eigenthum und dingliche Rechte erwerben, 
vor Gericht Magen und verklagt werden. Dabei gilt fie ohne Rüdjicht auf die Art ihres 
Geſchäftsbetriebes als Kaufmann. Unter befonderer Staatsauffiht fleht- fie nic: 
Publicität, civilrechtliche Beramtwortlichkeit der Vorftandsmitgliever, Androhung von Orb 
nungsſtrafen umd ſchlimmſtenfalls Auflöfung durch Richterſpruch bieten genügende Garan— 
tien. Als juriſtiſche Perſon iſt die Genoſſenſchaft Eigenthümerin ihres geſammten Ver— 
mögens, jo daß der Unterſchied von Genoſſenſchaftsvermögen und Mitgliedervermögen, 
weldes Tetstere für die Dedung der Mitglieverguthaben beftimmt ift, nur als ein red- 
nungsmäßiger erſcheint. Umgekehrt haftet auch bie Genoſſenſchaft als ſolche zunächſt für 
ihre Verbindlichkeiten; es treten indeß kraft eines durch Statut nicht abänderlichen Sag 
die Genoſſenſchafter Era mit ihrem ganzen Vermögen ald Bürgen Hinter die Ge 
noſſenſchaftsperſönlichkeit. Im erfter Reihe daher Tann nur die Genoſſenſchaft als felde 
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verklagt werden: ſobald aber dieſe untergegangen iſt und ihr Vermögen beim Concurſe 
oder bei der Liquidation nicht ausreicht, haftet jeder Einzelne fiir das Ganze. Die Härte 
dieſer Solidarhaft wird jedoch gemildert durch eine zweijährige Klagenverjährung zu 
Gunſten ausgefchievener Genoſſen oder der Mitglieder einer aufgelöften Genoſſenſchaft. 
Und beſonders ıft durch Das Nd. Gele ein dem preuß. Geſetz noch unbelanntes Ver⸗ 
fahren erxecutiviſcher Zwangsumlage eingeführt, wodurch die Ausfälle unter bie verfchte- 
denen Haftpflichtigen wertheilt werben. 

G., welche das Princip der Soltvarhaft nicht acceptiven wollen, müſſen fich hier- 
nach mit dem gewöhnlichen Vereins- und Geſellſchaftsrecht begnügen, fofern fie nicht etwa 
eine fpecielle flaatlihe Incorportrung erlangen. Dagegen bat das bairiſche Genoffen- 
Ichaftögefeg im zweiten Hauptſtück befondere Beitinnnungen für ©. mit befchräntter Haft- 
pflicht getroffen, fo daß auch diefe, wenn fie gewifje geſetzliche Bedingungen erfüllen und 
m ihre Firma den Zuſatz „regiftrirte Geſellſchaft mit beſchränkter Haftpflicht” 
aufnehmen, die Rechte der Perſönlichkeit erlangen. Jene endlich, welche nicht auf Erwerb, 
Gewinn oder eigentlihen Geſchäftsbetrieb abzielen, fünnen nach einem bejonderen bairi= 
chen Geſetz über Bereine vom gleichen Datum als „anerkannte Vereine‘ die Rechtsfähig- 
feit erwerben. Wieder einen andern Weg Ichlägt das ſächſ. Gef. über juriftiiche Ber 
onen ein; es bezeichnet als G. alle Vereine mit juriftiiher Perfönlichfett und läßt fomit 
diejenigen Vereinigungen, welche ſich nicht unter das Bundesgenoſſenſchaftsgeſetz ftellen 
wollen, unter verſchiedenen Modalitäten die Rechte einer nach Yanbesgejeg eingetragenen 
Genoſſenſchaft erlangen. Wieweit dieſes Gefeg mit dem mur wenige Wochen jüngeren 
Bundesgeſetz vereinbar ift, erjcheint in hohen Grade zweifelhaft. 

Lit.: Ueber die beutfche Genoſſenſchaftsbewegung vgl. vor Allem die Schriften des Haupt⸗ 
begründers berfelben, Schul ze⸗Delitzſch, bei. Aſſociationsbuch für deutſche Handiwerler u. Arbeiter. 
Leipz. 1853; Die arbeitenden Klaſſen u. das A rigtioneweſen in Deutſchland (2. Aufl.), Leipz. 
1863; Vorſchuß⸗ u. Ereditvereine als Volksbanken (4. Aufl), Leipz. 1867, mit 2 Nachträgen; 
die Gſgb. Über Erwerbs- u. Wirthſchafts⸗G., Berl. 1869. Küdficht zugleich auf die Bewegung 
des Auslandes nehmen bie zablreihen Schriften von V. A. Huber, 3. B. Reifebriefe aus 
Belgien, —— u. England, Hamb. 1855; Concordia; ‚losen im Staatöwörterb, ; 
Die genoſſenſchaftliche Selbſthülfe der arbeitenden Klafien, Elberfeld 1865. Ebenſo Schnell, 
Die fociale Brivathüilfe, Berl. 1560. Pfeiffer, Ueber Genoffenfhaftswefen, Leipz. 1863. Becher, 
Die Arbeiterfrage in ihrer gegen. Geftaltung, Wien 1868. Ludlom u Jones, Die arbei- 
tenden Klaflen Englands, über. von 9. v. golsenborff, Berl. 1868. Hubert-Val- 
leroux, Des associations onvrières (societes cooperatives) et de leur situation legale 
en France, Paris 1869. Ueber einzelne Gattungen: Pfeiffer, Die EConfumvereine, ihr We⸗ 
fen u. Wirken, Stuttg. 867; Engel, Ztſchr. des königl. preuß. ftatift. Büreaus, Jahrgg. 1661 
u. 1866, und Arbeiterfreund Jahrg. 1867; Held, Die ländl. Darlehnskaſſenvereine, Jena 1869. 
Ueber bie Anwenbung auf die Landwirthſchaft exiftirt ebenfalls bereits eine jehr umfangrei 
Lit.; die neueſte und vollſtändigſte Schrift ift die von Birnbaum, Das Genoſſenſchaftsprincip 
in Anwendung und Anwenbbarleit in der Landwirtbichaft, Leipz. 1870. — Befondere periobifd) 
erſcheinende Zeitichriften für Genofienfchaftsmwefen find der Cooperator zu Mandefter, ver Al- 
manach de cooperation zu Feris, die „Blätter für Genofſſenſchaftsweſen“, früher Innung der 
Zukunft“ zu Berlin. In Berlin erfoheinen auch die von Schulze als Anwalt ber veutichen 
©. herausgeg. „Sahresherichte". — Kommentar zum preuß. u. Nd. Genoſſenſchaftsgeſ. von 
Parriſius. — Ueber bie juriftifhe Natur der ©. eriftiren bisher nur in Zeitjchriften zer- 
ſtreute Abhandlungen. Vgl. den Nachweis verfelben bei Gierke, Rechtsgeſch. der deutſchen G., 
$. 70, Note 198. O. Gierke. 

Gensler, Johann Caspar, geb. 14. Sept. 1767 zu Oſtheim an der Rhön, 
ftudirte in Jena, wurde Syndicus der reichsritterfchaftlichen Ganerbichaft in Oftheim, 
dann Confulent und Yuftizbeamter im Privatiprudgollegium der Grafen v. Soden, ging 
1800 nad Jena, wurde 1801 Doctor, Beifiker des Schöppenftuhls, Privatdocent, 1804 
Profeflor des Lehnrechts, weimariiher Hofrath, Geh. Juſtizrath, trat 1813 in die Ju— 
riftenfacultät ein, ging 1816 nach SHeibelberg, wo er Ordinarius wurde, flarb 18. 
Mai 1821. 

Schriften: De probatione in perpetuam rei memoriam quatenus differt a regulari, 
Jen. 1801. — Exercitationes juris civilis ad doctrinam de culpa, Jen. 1813, — Beitrag 
zur Lehre von der Culpa, Heibelberg 1819. — Handb. zu Martins Lebrb. des teutfchen gem. 
Pre, Iena 1814, 1621. — Sammlung von Eivilacten, Sena 1806. — Sammlung von Rechts⸗ 
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lung der vom Geſetz geforderten Bedingungen unter daſſelbe ftellen. Dieſes Geſetz iſt in 
ganz Heflen, Baden und Würtemberg faft unverändert angenommen ; ebenfo ſchließt fih 
das batrifche Genoffenfchaftsgefeg vom 29. April 1869 in feinem erſten Hauptftäd an 
dafielbe an. Nach dem fomit für ganz Deutfchland geltenden Recht können „Sefellidef: 
ten von nicht geſchloſſener Mitgliederzahl, welde die Förderung des Credits, des Er: 
werbes oder der Wirthichaft ihrer Mitglieder mittelft gemeinſchaftlichen Geichäftsbetriches 
bezwecken“, namentlich Borfhuß- und Credit-, Robftoff- und Magazins, Confum:, Web: 
nungs= und Productiv-G., unter Borausfegung der Solidarhaft und anderer geſetzlich 
geforderter Garantien durch Cintragung in ein gerichtliches Hegifter die Rechte einer 
„eingetragenen Genoffenfchaft” und damit vor Allem das Recht juriftiiher Perſönlichkeit 
erlangen. Der Eintragung muß ein fchriftlich beurfundeter conflituirender Wet voran 
gehen. Staatögenehmigung ift nicht erforderlich, die Genofienfchaft muß aber em 
Mitglieververzeihnig bei Gericht einreihen und ihre Statuten werden auszugsweiſe 
veröffentlicht. ntfprechend verhält es fich mit der Abänderung oder Aufläfung ber 
Genoſſenſchaft; als weitere Auflöfungsgründe treten Ablauf der beſtimmten Zeit, Car 
curd und gerichtliches Straferkenntniß hinzu. Ihrer Yufammenfegung nad tft die 
neue Aflociationsform eine wirtbfchaftlihe Berfonalgenoffenihaft, welde abe 
ein Genoffenfhaftscapital nothmwendig bilden muß und dieſes ın den er: 
einsorganismus hineinzieht. Die Mitgliedſchaft ift daber an fich rein perfänlich ; fie wird 
erworben dırch Aufnahme, verloren durch den ſtets nach Kündigung frei ſtehenden Yın- 
tritt oder den im gewiſſen Fällen (namentlich ſtets bei Verluſt der bürgerlichen Ehre: 
rechte) zuläfligen Ausſchluß; fie iſt unübertragbar und unvererblich. Allen für den Ein⸗ 
zelnen wird durch Einlagen, Beiträge und imabfchreibungen zwangsweiſe ein Ge 
Ichäftsantheil (Guthaben) gebildet, ein feinem Genoſſenrecht organifch verbumdener und 
daher bei beftehender Mitgliedſchaft der Privatverfügung entzogener Anſpruch 'gegen den 
Berein, welcher fi) aber bei Fortfall des Genoffenverbandes fofort in ein rein indie: 
duelle8 Yorderungsrecht verwandelt. Ebenſo ift dem Inhalt nad das Recht jedes „Ge: 
noffenjchafter8” an ſich dem des andern gleich, gibt daher namentlich im Zweifel gleichet 
Stimmrecht in den Angelegenheiten der Genoffenfchaft ; die materielle Betheiligung aber 
kann eine verjchtedene fein und deshalb wird in Ermangelung einer ftatutarifchen Beſtim⸗ 
mung Gewinn und Berluft nach Gefchäftsantbeilen vertheilt. Die Verfaffung der Ge 
noffenfchaft ift ähnlich wie die der Actiengefellihaft georpnet. Hauptorgan iſt die Gene 
ralverfammlung der Genoſſenſchafter, nothwendig aber ift außerdem ein gewählter, geritt: 
lich anzumelvender Borftand, welcher ſich nach innen als eine an ihren Auftrag gebun: 
dene, ſtets abjegbare, verantwortliche Vollzugsbehörde darftellt, nach außen aber die Ge 
nofjenfchaft unbevingt vertritt und unmittelbar berechtigt wie verpflichtet. Dazwiſcen 
fteht in der Regel noch ein Ausſchuß (Verwaltungsrath, Auffichtsrath), der, wenn er be 

ſtellt iſt, die gefeglichen Befugniſſe eines repräfentativen Controllorgand (3. B. Berufung 
der Berfammlung, Suöpenfion der Beamten, Bertretung der Genoſſenſchaſt bei Procefſen 
oder Verträgen mit dem Borftand) ausübt. Die fo organifirte Genoffenfchaft hat die 
Rechte einer juriftifhen Perfon. Ste kann ımter ihrer Firma, welde eine unperjönlic 
fein muß, Rechte und Berbindlichfeiten haben, Eigenthum und dingliche echte 
vor Gericht Magen und verklagt werben. Dabei gilt fie ohne Ruckſicht auf die Art ibre 
Geſchäftsbetriebes als Kaufmann. Unter befonderer Staatsauffiht ſteht fie nicht: 
Publicität, civilrechtliche Verantwortlichkeit der Vorſtandsmitglieder, Androhung von Ord 
nungsſtrafen und ſchlimmſtenfalls Auflöſung durch Richterſpruch bieten genügende Garan— 
tien. Als juriſtiſche Perſon tft die Genoſſenſchaft Eigenthümerin ihres geſammten Ber⸗ 
mögens, fo daß der Unterſchied von Genoſſenſchaftsgermögen und Mitgliedervermögen, 
welches Ietztere für die Dedung der Mitglieverguthaben beftimmt ift, nur als ein reh- 
nungsmäßiger erfcheint. Umgekehrt haftet auch die Genoſſenſchaft als ſolche zunächſt für 
ihre Verbindlichkeiten; es treten indeß Kraft eines durch Statut nicht abänderlichen Eures 
bie Genoſſenſchafter folidarifch mit ihrem ganzen Vermögen als Bürgen Hinter die Ge 
noſſenſchaftsperſönlichkeit. In erfter Reihe daher kann nur die Genoſſenſchaft als fol 
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verflagt werben: ſobald aber dieſe untergegangen iſt und ihr Vermögen beim Concurfe 
oder bei der Liquidation nicht außreicht, haftet jever Einzelne fir Das Ganze. Die Härte 
dieſer Solidarhaft wird jedoch gemildert durch eine zweijährige Klagenverfährung zu 
Gunſten ausgefchievener Genoffen oder der Mitglieder einer aufgelöften Genoflenichaft. 
Und beſonders iſt durch Das No. Geſetz ein dem preuß. Geſetz noch unbelanntes Ber- 
fahren executiviſcher Zwangsumlage eingeführt, wodurch die Ausfälle unter hie verfchtes 
denen Haftpflichtigen vertheilt werben. 

©., welche das Princip der Solidarhaft nicht acceptiren wollen, müſſen ſich bier- 
nad mit dem gewöhnlichen Vereins- und Geſellſchaftsrecht begnügen, jofern fie nicht etwa 
eine ſpecielle ſtaatliche Incorporirung erlangen. Dagegen bat das bairifche Genoffen- 
ſchaftsgeſetz im zweiten Hauptftüäd befondere Beftimmungen für ©. mit beſchränkter Haft- 
pflicht getroffen, jo daß auch dieſe, wenn fie gewiſſe gefetliche Bedingungen erfüllen und 
in ihre Firma den Zuſatz „regiftrirte Geſellſchaft mit beichränkter Haftpflicht” 
aufnehmen, die Rechte der Perlönlichkeit erlangen. Jene endlich, welche nicht auf Erwerb, 
Gewinn oder eigentlichen Geſchäftsbetrieb abzielen, können nach einem beſonderen bairi— 
ſchen Gefeg über Vereine vom gleichen Datum als „anerfanute Vereine” die Rechtsfähig- 
feit erwerben. Wieder einen andern Weg fchlägt das ſächſ. Gef. über juriftiiche Ber- 
\onen ein; es bezeichnet als G. alle Vereine mit juriftticder Perſönlichkeit und läßt fomit 
diejenigen Vereinigungen, welche fih nicht unter das Bundesgenoſſenſchaftsgeſetz ftellen 
wollen, unter verichiedenen Modalitäten die Rechte einer nach Yandesgeleb eingetragenen 
Genoſſenſchaft erlangen. Wieweit dieſes Gele mit dem nur wenige Wochen jüngeren 
Bundesgeſetz vereinbar ift, ericheint in hohem Grade zweifelhaft. 

Lit.: Ueber die deutſche N bi vgl. vor Allem die Schriften des Haupt⸗ 
begründers derſelben, Schul ze⸗Delitzſch, bef. Aſſociationsbuch für deutſche Handiwerfer u. Arbeiter. 
Leipz. 1853; Die arbeitenden Klaſſen u. das Aflociationswefen in Deutſchland (2. Aufl.), Leipz- 
18635 Vorſchuß⸗ u. Ereditvereine als Volksbanken (4. Aufl), Leipz. 1867, mit 2 Nachträgen ; 
die Gſgb. Über Erwerbs- u. Wirtbfchafts-©., Berl. 1869. Rückſicht zugleich auf Die Bewegung 
des Auslandes nehmen die zahlreichen Schriften von V. A. Ben 3. B. Neifebriefe aus 
Belgien, Franfreih u. England, Hamb. 1855; Concordia; „Aſſociation“ im Staatswörterb,; 
Die genofienfhaftliche Eelbfthülfe der arbeitenden Klaffen, Elberfeld 1865. Ebenſo Schnell, 
Die fociale Privathülfe, Berl. 1860. Pfeiffer, Ueber Genoſſenſchaftsweſen, Leipz. 1863. Becher, 
Die Arbeiterfrage in ihrer gegenmw. Geitaltung. Wien 1.68. Ludlom u Jones, Die arbei- 
tenden Klaſſen Englands, über. von 9. v. golßenborff, Berl. 1868. Hubert-Val- 
leroux, Des associations ouvrieres (societes cooperatives) et de leur situation ldgale 
en France, Paris 1869. Ueber einzelne Gattungen: Pfeiffer, Die Confunmvereine, ihr We⸗ 
fen u. Wirken, Stuttg. 867; Engel, Ztſchr. des künigl. preuß. ftatift. Büreaus, Jahrgg. 1861 
u. 1866, und Arbeiterfreund Jahrg. 18675 Held, Die ländl. Darlehnskaſſenvereine, Sena 1869. 
Ueber die Anwendimg auf bie Zanbwirtbichaft exiftirt ebenfalls bereits eine fehr umfangreiche 
Lit.; die neuefte und vollftändigfte Schrift ift die von Birnbaum, Das Genoflenihaftsprincip 
in Anwendung und Anwendbarkeit in der Landwirtbichaft, Leipz. 1870. — Befondere periodiſch 
erfheinende Zeitfchriften für Genoſſenſchaftsweſen find ver Cooperator zu Mandefter, der Al- 
manach de cooperation zu Paris, die „Blätter für Genoflenihaftswefen“, früher Innung der 
Zukunft” zn Berlin. In Berlin erfcheinen auch bie von Schulze als Anwalt ber beutichen 
©. herausgeg. „Sahresberichte”. — Commentar zum preuß. u. Nd. Genofienichaftägef. von 
Parrifins. — Ueber die juriſtiſche Natur der G. eriftiren bisher nur in Zeitfchriften zer- 
freute Abhandlungen. Vgl. den Nachweis verfelben bei Gierke, Rechtsgeſch. der beutfchen G., 
$. 70, Note 198. O. Gierke. 

Geusler, Johann Caspar, geb. 14. Sept. 1767 zu Oſtheim an der Rhön, 
ſtudirte in Jena, wurde Syndicus der reichsritterſchaftlichen Ganerbſchaft in Oſtheim, 
dann Conſulent und Juſtizbeamter im Privatſpruchcollegium der Grafen v. Soden, ging 
1800 nach Jena, wurde 1801 Doctor, Beiſitzer des Schöppenſtuhls, Privatdocent, 1804 
Profeſſor des Lehnrechts, weimariſcher Hofrath, Geh. Juſtizrath, trat 1813 in bie Ju— 
üſtnfauutat ein, ging 1816 nach Heidelberg, wo er Ordinarius wurde, ſtarb 18. 

ai 1821. 

Schriften: De probatione in perpetuam rei memoriam quatenus differt a regulari, 
u Jen. 1801. — Exereitationes juris eivilis ad doctrinam de culpa, Jen. 1813, — Beitrag 

zur Lehre von der Culpa, Heidelberg 1819. — Hanbb. zu Martins Lehrb. des teutfchen gem. 
‘ 
Pre., Jena 1814, 1521. — Sammlung von Eivilaeten, Jena 1806. — Sammlung von Redts- 
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lung der vom Geſetz geforderten Bedingungen unter daſſelbe ſtellen. Dieſes Geſezz iſt in 
ganz Heflen, Baden und Würtemberg faſt unverändert angenommen; ebenſo ſchließt ſich 
das bairiſche Genoſſenſchaftsgeſetz vom 29. April 1869 in feinem erften Hauptſtück an 
daſſelbe an. Nach dem fomit fiir ganz ‘Deutfchland geltenven Recht können „Gelellicef- 
ten von wicht Heichloffener Mitgliederzahl, melde die Förderung des Credits, des Er- 
werbes oder der Wirthſchaft ihrer Mitglieder mittelft gemeinfchaftlichen Geſchäftsbetriebes 
bezwecken“, namentlich Borfchuß- und Credit-, Robftoff- und Magazin=, Confum:, Woh⸗ 
nungs= und Productiv-G., unter Borausfegimg der Solidarhaft und anderer geieglih 
geforberter Garantien durh Eintragung in ein gerichtliches Regiſter die Rechte emer 
„eingetragenen Genoffenihaft" und damit vor Allem das Recht juriftifcher Perſonlichkeit 
erlangen. Der Eintragung muß ein fchriftlich beurkundeter conftituirender Wet voran: 
gehen. Staatögenehmigung ift nicht erforderlich, die Genoſſenſchaft muß aber em 
Mitglieververzeihnig bei Gericht einreihen und ihre Statuten werden auszugsweiſe 
veröffentlicht. Entſprechend verhält es fich mit der Abänderung oder Aufläfung der 
Genoſſenſchaft; als weitere Auflöfungsgründe treten Ablauf der beftiminten Zeit, Com 
curs und gerichtliches Strafertenntnig hinzu. Ihrer Zufammenfegung nad ift dieſe 
neue Aflociationsform eine mirtbfchaftlihe Berfonalgenoffenfhaft, melde aber 
en Genoffenihaftscapital nothmendig bilden muß und diefe8 in den 2er: 
eindorganismus hineinzieht. Die Mitgliedſchaft tft daher an ſich vein perſönlich; fie wirt 
erworben durch Aufnahme, verloren durch den ſtets nach Kündigung frei ftehenven Aus- 
tritt oder den in gewiſſen Fällen (namentlich ftets bei Verluſt ver bürgerlichen Ehren: 
rechte) zuläfiigen Ausſchluß; fie iſt unübertragbar und unvererblich. Allen für den Ein- 
zelnen wird durch Einlagen, Beiträge und Gewinnabichreibungen zwangsweiſe em Ge 
Ichäftsantheil (Guthaben) gebildet, ein feinem Genoſſenrecht organiſch verbundener und 
daher bei beftehender Mitglievfchaft der Privatverfügung entzogener Anſpruch gegen ben 
Verein, welcher ſich aber bei Fortfall des Genoffenverbandes fofort in ein rein indie 
duelles Forderungsrecht verwandelt. Ebenſo ift dem Inhalt nad das Recht jebes „Ge: 
noſſenſchafters“ an fich dem des andern gleich, gibt daher namentlich im Zweifel gleubes 
Stimmredt in den Angelegenheiten der Genoſſenſchaft; die materielle Betheifigung aber 
fann eine verjchiedene fein und deshalb wird in Ermangelung einer flatutarifchen Beſtim⸗ 
mung Gewinn und Berluft nach Geſchäftsantheilen vertheilt. Die Berfaffung der Ge 
noflenihaft iſt ähnlich mie die der Actiengefellichaft geordnet. Hauptorgan ift die Gene 
ralverfammlung der Genofienfchafter, nothmendig aber ift außerdem ein gemählter, gericht: 
Gh anzumeldender Vorſtand, welder ſich nach innen als eine an ihren Auftrag gebun: 
dene, ſtets abjegbare, verantwortliche Vollzugsbehörde varftellt, nach außen aber die Ge 
noffenfchaft unbedingt vertritt und unmittelbar berechtigt wie verpflichtet. Dazwiſchen 
fteht in der Regel no ein Ausſchuß (Verwaltungsrath, Auffichterath), der, wenn er be— 
ftellt iſt, die gejeglichen Befugniſſe eines vepräfentativen Controllorgand (3. B. Berufung 
der Berfammlung, Suspenfion der Beamten, Vertretung der Genoſſenſchaft bei Proceſfen 
oder Berträgen mit den Vorftand) ausübt. Die jo organifirte Genoſſenſchaft bat die 
Rechte einer juriftifhen Perſon. Sie kann unter ihrer Firma, welche eine unperfönlid« 
fein muß, Rechte und Verbindlichkeiten haben, Eigenthum und vingliche Rechte erwerben, 
vor Gericht Magen und verflagt werben. Dabei gilt fie ohne Rückſicht auf die Art ibres 
Geſchäftsbetriebes als Kaufmann. Unter befonderer Staatsauffiht fteht fie niet: 
Publicität, ciwilrechtlihe Verantwortlickeit der Vorftandsmitgliever, Androhung von Tri 
nungsftrafen und fchlimmftenfalls Auflöfung durch Richterſpruch bieten genlügende Garan⸗ 
tien. Als juriſtiſche Berfon iſt die Genoſſenſchaft Eigenthümerin ihres geſammten Ber: 
mögens, ſo daß der Unterſchied von Genoſſenſchaftsvermögen und Mitgliedervermögen, 
welches Tettere für die Deckung der Mitgliederguthaben beſtimmt iſt, nur als ein rech 
nungsmäßiger erſcheint. Umgekehrt haftet auch die Genoflenfchaft als ſolche zunächft für 
ihre Berbindlichkeiten ; e8 treten indeß kraft eines durch Statut nicht abänderlichen Satzes 
die Genofienihafter ſolidariſch mit ihrem ganzen Vermögen als Bürgen Hinter die Ce: 
noſſenſchaftsperſönlichkeit. In erfter Reihe daher kann nur die Genoflenfchaft als ſolche 
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verflagt werben: ſobald aber dieſe untergegangen ift und ihr Vermögen beim Concurfe 
oder bei der Liquidation nicht ausreicht, haftet jeder Einzelne fiir das Game. Die Härte 
diefer Solivarhaft wird jedoch gemilvert durch eine zweijährige Klagenverjährung zu 
Gunſten ausgeſchiedener Genofjen oder der Mitglieder einer aufgelöften Genofjenichaft. 
Und befonders iſt durch das Nd. Geſetz ein dem preuß. Geſetz noch unbelanntes Ber- 
fahren erecutiviſcher Zwangsumlage eingeführt, wodurch die Ausfäle umter bie verſchie— 
denen Haftpflichtigen vertheilt werben. 

©., welche das Princip der Solidarhaft nicht acceptiven wollen, müffen fich hier⸗ 
nach mit dem gewöhnlichen Bereins- und Gefellihaftsrecht begnügen, jofern fie nicht etwa 
eine fpecielle ſtaatliche Incorporirung erlangen. Dagegen bat Das bairiſche Genoffen- 
Ihaftögefeß im zweiten Hauptftüd bejondere Beſtimmungen für ©. mit beichräntter Haft- 
pfliht getroffen, fo daß auch Diele, wenn fie gewiſſe gefetzliche Bedingungen erfüllen und 
m ihre Firma den Zuſatz „regiftrirte Gefellihaft mit beichräntter Haftpflicht” 
aufnehmen, vie Rechte der Perfönlichkeit erlangen. Jene endlich, welche nicht auf Erwerb, 
Gewinn oder eigentlichen Geichäftsbetrieb abzielen, können nach einem beſonderen bairi= 
ſchen Geſetz über Vereine vom gleichen Datum als „anerkannte Vereine” die Rechtsfähig- 
feit erwerben. Wieder einen andern Weg fchlägt Das ſächſ. Gef. über juriftiiche Ber 
fonen ein; es bezeichnet al8 ©. alle Vereine mit juriftiiher Perfönlichfeit und Läßt jomit 
diejenigen Vereinigungen, weldye ſich nicht unter das Bundesgenoſſenſchaftsgeſetz ftellen 
wollen, unter verichievenen Modalitäten die Rechte einer nad, Landesgeſetz eingetragenen 
Genoſſenſchaft erlangen. Wieweit dieſes Geſetz mit dem nur wenige Wochen jüngeren 
Bundesgeſetz vereinbar ift, ericheint in hohem Grade zweifelhaft. 

Lit.: Ueber die deutſche sun gl. vor Allem die Schriften des Haupt- 
begründers derfelben, Schulze⸗Delitz ſch, bei. Afjociationsbuch für beutfche Handwerker u. Arbeiter. 
Leipz. 1853; Die arbeitenden Klaffen u. das A veietionemelen in Deutfhland (2. Aufl.), Leipz- 
18635 Borfhuß- u. Ereditvereine als Volksbanken (4. Aufl), Leipz. 1867, mit 2 Nachträgen; 
die Gſgb. Über Erwerbs- u. Wirtbfchafts-G., Berl. 1869. Küdficht zugleih auf die Bewegung 
des Auslandes nehmen bie zahlreihen Schriften von V. 4. ale 3. B. Neifebriefe aus 
Belgien, Krantreih u. England, Hamb. 1855; Concordia; „Allociation” im Staatömörterb, ; 
Die genoſſenſchaftliche Selbſthülfe der arbeitenden Klafien, Elberfeld 1865. Ebenfo Schnell, 
Die ſoeiale Brivathiilfe, Berl. 1560. Pfeiffer, Ueber Genoſſenſchaftsweſen, Leipz. 1863. Becher, 
Die Arbeiterfrage in ihrer gegenmw. Gejtaltung, Wien 1268. Luplom u Jones, Die arbei- 
tenden Klaſſen Englands, über. von 9. v. goltenborff, Berl. 1868. Hubert-Val- 
leroux, Des associations ouvrières (societes coopdratives) et de leur situation legale 
en France, Paris 1869. Ueber einzelne Gattungen: Pfeiffer, Die Confumvereine, ihr We⸗ 
fen u. Birken, Stuttg. 867; Engel, Ztſchr. des königl. preuß. ſtatiſt. Büreaus, Jahrgg. 1861 
u. 1866, und Arbeiterfreund Jahrg. 1867: Held, Die ländl. Darlehnstaffenvereine, Sena 1869. 
Ueber die Anwendung auf bie Landwirtbfchaft exiftirt ebenfalls bereits eine fehr umfangreiche 
Lit; die neuefte und vollftändigfte Schrift ift die von Birnbaum, Das Genofienfchaftsprincip 
in Anwendung und Anwenbbarkeit in ber Landwirthſchaft, Leipz. 1870. — Befondere periodiſch 
erjcheinende Zeitfchriften für Genoflenfhaftsmwefen find ver Cooperator zu Mandefter, ber Al- 
manach de cooperation zu Bari, die „Blätter für Genofienichaftsmwefen“, früher „Innung der 
Zukunft” zu Berlin. In Berlin erfoheinen auch die von Schulze al8 Anwalt der beutfchen 
©. berausgeg. „Iahresberichte‘. — Commentar zum preuß. u. Nd. GEenoſſenſchaftsgeſ. von 
Parrifins — Ueber bie juriſtiſche Natur der ©. eriftiren bisher nur in Zeitihriften zer⸗ 
ſtreute Abhandlungen. Vgl. den Nachweis derſelben bei Gierke, Rechtsgeſch. der deutſchen G., 
5. 70, Note 198. O. Oierte. 

Geusler, Johann Caspar, geb. 14. Sept. 1767 zu Oſtheim an der Rhön, 
fludirte in Jena, wurde Syndicus der reichsritterſchaftlichen Ganerbſchaft in Oftheim, 
dann Confulent und Yuftizbeamter im Privatfprudkollegum der Grafen v. Soden, ging 
1800 nad Iena, wurde 1801 Doctor, Beifiter des Schöppenftuhls, Brivatdocent, 1804 
Profeſſor des Lehnrechts, meimarifcher Hofrath, Geh. Juſtizrath, trat 1813 in die Ju— 
rec tät ein, ging 1816 nad Heidelberg, wo er Orbinarius wurde, ftarb 18. 

ai 1821. 

Schriften: De probatione in perpetuam rei memoriam quatenus differt a regulari, 
Jen. 1801. — Exereitationes juris civilis ad doctrinam de culpa, Jen. 1813. — Veitrag 
zur Lehre von der Culpa, Heidelberg 1519. — Handb. zu Martins Lehrb. des teutfchen gem. 
Pre, Jena 1814, 1821. — Sammlung von Eivilacten, Iena 1806. — Sammlung von Rehte- 
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fällen zur Beurtheilung und förmlichen Bearbeitung in aladem. Uebungscollegien, Heidelb 1817. — 
Anleitung zur gerihtl. Praxis in Civilrechtsſtreitigleiten, Heidelb. 1821, 1. Bb.; 2. Bd. (von 
Morftiadt beraudgeg., Heibelb. 1825). Er begründete das Arch. f. civil. Fran. 

fit: Erſch u. Öruber. Teichmanun. 

Geutilis, Albericus, geb. 1551 in der Mark Ancona, wurde zu Perugia 
1572 Doctor, 1587 Profeſſor in Orford, farb daſelbſt 1611. 

Schriften: De juris interpretibus dialogi sex, Lond. 1582. — De legationibus, 
1583. — Comment, seeunda de jure belli, 1589 -— De jure beili libri III, Luge. Bat 
1589; Hanov. 1598, 1612. — Opera omnia, Neap. 1770. 

Sein Bruder Scipio ©., geb. 1563 in der Mark Ancona, wurde in Bafel 1559 
Doctor, lehrte in Altorf feit 1590 und ftarb 1616. 

Schriften: Opera omnia, Neap. 1773. 
tit.: Reiger, Commentatio de Alberico Gentili ad condendam juris gentium dis- 

ciplinam viam praeeunte, 1867. — Mohl, I. 324; III. 563. — Pierantoni, Storia 
degli studi del diritto internazionale, Mod. 1869 p. 21—35. 

Teihmann. 

Gent, Friedrich von, geb. 1764 zu Breslau, fludirte in Köni Der hörte 
daſelbſt Kant, erhielt eine Anſtellung im preußiſchen Staatsdienſte, war ſonderb 

als politiſcher Schriftfteller wirffam. 1802 trat er in öſterreichiſche Dienſte und wurde 
gendelt. Bis zu feinem Tode (1832) war er einer ‚ver hauptfächlicften Gehülfen Met: 
ternichs, namentlich Schriftführer bei allen Fürften= und Miniſtercongreſſen feit 1814. 

Schriften: Betradhtungen über die franz. Revolution nah Burke, Berl. 1793, 179; 
Braunſchw. 1838. — Mallet bu Pan, Ueber bie franz. Revolution und ihre Dauer, Berl. 
1794. — Mounier’$ GEntwidelung der Urfachen , melde re verhindert haben, zur 
Freiheit zu gelangen, Berl. 1795. — Ivernois, Gef. der franz. Yinanzvermaltung, Bel. 
1797. — Betrachtungen über Urfprung und Charakter des Krieges gegen die franz. Revolution, 
Berl. 1801. — Ueber den politifhen Zuftand von Europa vor und nad der franz. Revolution, 
Berl. 1801. — Authent. Darftellung der Verhandlungen zwifchen England und Spanien vet 
und bein Ausbruche des Kriegs zwiſchen beiden Mächten, Petersb. 1806. — Fragmente aus ber 
neueften Geſch. des europ. Gleichgewichts, Leipz. 1506. — Die Preßfreiheit in England (Wiener 

Jahrbb.), 1818. — Ueber de Pratt's Gemälde von Europa nad dem Congreß von Aachen, 1919. 
Lit.: Mohl, II. 488-511. — Neuer Nelrolog der Deutſchen, 1832, Bb. 1. — Barn- 

pagen v. Enfe, Gallerie von Bildern aus Rahels Umgang. Bd. II. — Erf mb Erı- 
er. — Schleſier, Schriften von Kr. v. G.; ein Denkmal, Mannh. 1838—40. — Schle- 

sier, Me&moires et lettres inedits, Stouttg. 1811. — Weid, Auserwählte Schriften von @., 
Stuttg., Leipz. 1836—38, neue Aufl. 1841. — Ztſchr f. d. gef. Staatswiſſenſch. Tüb. 1870, 
Bd. 26, ©. 65— 79. — Klinkowſtröm, Geng’s Briefwehel 1870. eis 

eihmann. 

Gerichtsärzte find vom Staate beftellte Sachverſtändige für die Begutachtung 
mebicinifch = wiffenfchaftlicher Fragen auf dem Gebiete der prafttichen Rechtspflege. Nich 
alſo zum Zweck allgemeiner Erörterungen, fondern zur Aufflärung im einzelnen Fal 
Eine fpecielle Beobachtung, die Unterfudung durch den Augenſchein, die Legalinſpection 
durh den Fachmann bildet in der Regel die Grundlage, welche fich durch bloße Erkun⸗ 
digung und Zeugenverhör jehr felten erjegen läßt. Beobachtung und Beurtheilung an 
fih wlrde der Richter wohl non jedem Arzt erwarten Tönnen ; fie hängen mit der per: 
ſönlichen Befähigung, nicht mit dem Amt zuſammen. Gleichwohl hat ſich das Inſtitn 
ver ©. ſchon im 17. Jahrhundert in Deutichland ausgebildet, und feine beſon⸗ 
dere Bedeutung nicht nur wegen der Entwidelung der gerichtlihen Medicin als einer be 
fondern Wifjenfchaft, ſondern auch wegen des, zur Zeit des Ichriftlichen Verfahrens fir 
mebicinifche Begutachtungen gebilveten eigenthümlichen Iuftanzenzuges erhalten. Bei der 
fortichreitenden Entwickelung der gerichtlichen Medicin ift e8 fir den Staat von Wichtig 
feit, dem Nichter jederzeit folche Aerzte nachweifen zu können, die in. jedem Fall Teicht erreid- 
bar ; zugleich verpflichtet, fich mit den einfchlagenden Unterfuchungen in Uebung, mit ben 
wiſſenſchaftlichen Fortſchritten in Kenntniß zu erhalten; endlich auch nicht berechtigt, die 
von ihnen geforderte Thätigkeit zu verweigern. Das wichtigſte Geſchäft iſt die Veſich 
tigung von Leichen — äußerlich und innerlich; Obduction, Section; — die Beſchreibung 
aller irgend weſentlichen Theile im Einzelnen, namentlich der Beſchaffenheit von Wunden. 
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Erfolgt dieſe Beſchreibung mit der erforderlichen Genauigkeit, jo genügt fie, um Sad- 
fundigen fichere Schlüſſe auf die Entftehung der Berlegimgen, auf die Todesurſache u. 
dgl. m. möglich zu machen. Daher ſoll die Section von zwei Medicinalperſonen erfol- 
gen, und es pflegt bieferhalb für jeden Kreis ein Phyſicus und ein Chirurgus angeftellt 
zu fen. Richt Leicht in ihren Wahrnehmungen, wohl aber in der Beurtheilung können 
fie von einander abweichen. Tür folde Fälle ıft die Bildung von Medictnalcollegien für 
die Provinzen erfolgt, befett mit Männern von bejonders veihhaltiger Erfahrung und 
Kenntniß auf dem Gebiet der gerichtlihen Medien. Und zur Beleitigung weitergehenver 
Zweifel find dritte Inftanzen in den Lamdeshauptftäbten für den ganzen Staat gebildet. 
Für die höheren Inftanzen erfolgt dann auch wohl die amtlihe Emennung von Chemikern 
zu Mitgliedern, deren Auswahl in erſter Inftanz dem Richter oder den Gerichtsarzt 
überlaffen bleibt, ohne Daß der Angegangene zur Begutachtung unbedingt gezwungen wer- 
den könnte. Demgemäß in Breußen: Kreisphuficus und Kreischirurgus, Medicinalcol⸗ 
legium der Provinz (Dberpräfident, Regierungsmedicinalrath, zwei Mediemalräthe, ein 
pharmaceutiſcher Afleflor, Departementsthierarzt), wiflenichaftliche Deputation für das Me— 
dieinalmefen der Monarchie; ähnlih nm Baiern: Gerichtdarzt, Medicmalcomite, Ober: 
medicinalausſchuß; in Baden: Gerichtsarzt, Obergerichtsarzt oder oberhofgerichtlicher 
Medicinalreferent, Mebicinalcollegium). Alle gerichtsärztlihen Perjonen unterliegen ben 
allgemeinen Vorſchriften über Sachverftändige, meiſt aber noch manchen beſondern, jo: daß 
der Phyſicus nicht die Leichen ſolcher Perſonen feciren darf, welche er behanden hat. 
Hier wird ein benachbarter Phyſicus zugezogen. Das Gutachten der ©. wird in 
der Regel auf beftimmt vorgelegte, früherhin theilweile gefeglich vorgefchriebene Fragen 
bin erflattet. Das neuere mimdliche Verfahren, insbeſondere vor Geſchwornen, ift dem 
Inftanzenzuge gefährlich gemorven. Nicht mehr vie Autorität der Behörde wirft ihr Ge- 
wicht entfcheidend in die Wagfchale, ſondern die überzeugende Kraft der mündlichen Dar— 
legung der Gründe. Die oberen Medicinalbehörden entjenden daher zur mündlichen Ver⸗ 
handlung einen Vertreter, und an ihm ift es, die Laien zu überzeugen, daß vom Collegio 
ver Zuſammenhang der Thatumſtände richtiger erfannt worden, als von den Aerzten, 
weldhe die Wahrnehmungen an der Leiche u. |. w. gemacht. Eine wichtige Rolle fpielt 
der Eintritt von Spectaliften (Augen=, Obrenärzten), namentlich aber bei Beurtheilung 
zweifelhafter Gemüthszuſtände die Zuziehung von Irrenärzten. 

Öfgb. u. Lit.: Preuß. Erim.Orbn. 88.141, 146 f.; neue Provinzen Berorbn. vom 25. Juni 
1867 8. 170 f. Böder, Lehrb. der gerichtl. Mebicin, 8. 5 f. Srelung bes Gerichtsarztes vor 
d. Schwurger. v. Dr. Albrecht in Friedreich, Blätter f. gerichtl. Anthropol., Fe 

Schaper. 

Gerichtsferien, d. h. diejenigen Tage und Zeiten, an denen die Gerichtöthätigfeit 
ruht. Dies iſt Heute der Tall an den Sonntagen und ven übrigen von der Stants- 
gemalt anerkannten firchlichen oder den beſonders von der letzteren als ſolchen ein für 
allemal, reſp. ausnahmsweiſe feitgelegten Feiertagen. Zu diefen kommt endlich noch in 
foft allen Ländern ein dem im Anſchluß an die altrömifchen Ernteferien vom Can. R. 
ftatuirten (ſ. g. dies feriati qui gratia vindemiarum vel messium ob necessitates 
hominum indulgentur), entſprechender, mehrwöchentlicher Zeitraum im Hochſommer, reſp. 
Herbſt, in Altpreußen 3. B. vom 21. Juli bis 1. September, in Frankreich vom 
1. September bis 1. November (preuß. Aheinprovinz dagegen vom 1. Auguft bi8 zum 
1. October), Hannover vom 15. Juli bis 1. September, nad dem Nd. Entw. $. 211 
vom 1. Juli bis 31. Auguft. Für das Gerichtöperfonal Haben die Ferien die Bedeutung, 
daß dafjelbe an viefen Tagen feine Thätigfeit einftellen fann, ja auch mit Ausnahme 
dringlider Sachen dies fogar thun muß. Für die Herbftferien find legtere gewöhnlich 
näher beſtimmt, und als ſolche (ſ. g. Ferienſachen) werben 3.9. in Altpreußen und nad) 
dem No. Entw. die Wechjel-, Mep-, Er- und Immiffiond-, Arreft-, Executiond- und 
ähnliche Sachen betrachtet; in Frankreich find es die ſ. g. ſummariſchen Sachen, welche 
vor die Civil-Tribunale und Appellgerihte gehören, da die Handelsgerichte, die Friedens⸗ 
gerihte, der Caſſationshof, ferner die Mitglieder der Stantöbehörde und Die Gerichts⸗ 
vollzieher feine Ferien haben. 

er — 
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Die Partei braucht, wenn fie auf einen Sonn= oder Feſtiag vorgelaben iſt, nad 
gem., ebenfo auch nach altpreuß., hannoo. R., nicht zu ericheinen und fegt fich ker 
ihrem Ausbleiben nit den Contumacialfolgen aus, vielmehr gilt die Borladung als für 
den nächſten orbentlichen Gerichtstag außgeftellt. Die vom San. R. auf die Verhandlung 
einer Sade an einem kirchlichen Feiertage angebrohte Nichtigkeit, welche inbefien, vom 
Standpunct des gem. Proceſſes aus, nur eine heilbare Nichtigfeit fein kann, baben die 
neueren Proceß-Gſgbb. nicht -recipirt. 

Was die Einwirkung der Ferienzeiten auf Friften betrifft, jo wird Dadurch meer 
nah gem. noch nach altpreuß. R. der Yauf derjelben gehemmt, vielmehr werben die 
Ferientage mit in die Frift eingerechnet. In Altpreußen Tann der Richter jedoch bie 
Friſten, Sofern fie nicht Notbfriften find, auf Antrag einer Partei verlängern, wenn ihr 
Ablauf in die Ferien fällt. Nach franz, bein. und bannov. R. ruht dagegen die 
Frift ohne Weitere mit dem Beginn der Ferien und der noch fehlende Theil beguunt mit 
dem erften Tage nach demſelben zu laufen. Daſſelbe Brincip bat der Ro. Entw. $. 210, 
welcher aber ebenfo wie die hannov. Pre. Ordn. den Ferien feinen Einfluß auf den Lauf 
der Nothfriſten geftattet. 

Quellen: Tit. X. de feriis 11.9. Altpreußen: Allg. Ger.örbn. Th. I. Tit. 7. 8 23; 
Tit. 8. $. 5; Tit. 28. 8. 255 Th. III. Tit. 1. 8. 51; Ferien⸗Ordn. vom 16. April 1850 (bei 
v. Röune, Sroämpungen der preuß. Rechtsbücher, 5. Aufl. 3, 729). Hannover: PreOrtn. 
88. 145, 150; ‚Berfg.Gef. 8. 61. Frankreich u. Rheinprovinz: f. Berrot, Berfg 
der ®erichte ber Preuß. Sheinprovingen, Zrier 1842, 1, 329. 335. Shlint, Commentar über 
die franz. Civ. Pre.Ordn., 2. Aufl. 1, 254. P. Hinſchius. 

Gerichtskoften. Schon feit der ſpätern röm. Kaiſerzeit iſt die Entrichtung ge: 
wiſſer Gebühren (sportulue) an das Unterperſonal der Gerichte üblich geworben und mit 
dem Berfall des altgermanifchen Proceſſes bat ſich auch in Deutichland die Sitte gebilde, 
daß an das Gericht beftimmte Gebühren für die einzelnen Acte der richterlichen Thätigkeit 
gezahlt wurden, Da ber feubale patrimoniale Staat die Verwaltung der Juſtiz als 
eine Einnahmequelle betrachtete. Während aber früher die betreffenden Sporteln den an- 
zelnen Gerihtsbeamten als Honorar für ihre Mühewaltungen zufloffen, ift der Charakter 
ber Gerichtögebühren als Theil des öffentlichen Einfommens und als Bergätung für die 
vom Staat tm Intereſſe feiner Bürger unterbaltenen Juſtizeinrichtungen jegt dadurch Mar 
geftellt, daß faft überall die Richter und fonftigen Juſtizbeamten fefte Beloldungen cr 
halten und die Gerichtögebühren zur Staatskaſſe eingezogen werden. “Der großartig Fin 
gende, für Frankreich mehrfach ausgeſprochene Grundſatz: „la justice se rend gratuite- 
ment“ bedeutet nicht8 weiter, als daß der Richter für fich ſelbſt keine Sporteln erhebt. Ja die 
Gerichtsſchreiber und die Gerichtönollzieber erhalten dort ebenfo wie in der Rheimprovinz 
für die Vornahme gemifler Hanplungen beftinmte Emolumente, erftere neben einer feften 
Beſoldung. ‘Die Staatskaſſe jelbft bezieht freilich von den Gerichtsfchreiberei-Gebithren (droit 
de greffes) auch einen beftimmten Antheil, außerdem bilvet aber die Juſtizverwaltung für pe 
infofern eine Einnahmequelle, als ihr außer den Succumbenzgeldern die Beträge der zu eu- 
zelnen Acten zu verwendenden Stempel zufließen. Im denjenigen Staaten Deutſchlands — 
und es ift die überwiegende Zahl —, wo die ©. fir Rechnung des Staates von den 
Gerichten oder deren Sportel- oder Salariencaffen eingezogen werben, werben entweder 
die einzelnen gerichtlichen Acte im Proceß beſonders berechnet und bonorirt, außerdem 
auch vielfach Gebühren daburd erhoben, daß beftimmte fchriftlihe Eingaben der Parteien 
auf Stempelbogen gefchrieben, refp. ſolche nachträglich dazır wermendet werden müſſen oder 
es {ft für den Gerichtöfoftentarif das Syſtem der Pauſchalſätze adoptirt, d. 5. es werben 
nicht die einzelnen procefjualifhen Handlungen tarifirt, ſondern einzelne Abſchnitte des 
Proceſſes im Ganzen, wobei fid) jedoch die Gebühren erhöhen, je nachdem ſäumtliche 
mögliche Acte (alfo vollſtändiger Schriftenwechlel, mündliche Verhandlung, Beweisverfahren 
und Schlußaudienz) vorgekommen jind oder nicht. Dieſes Syſtem ift das altpreußiſche. 
welches auch in einzelne neue Provinzen, wie 3. B. in Schleswig⸗Holſtein eingeführt iſt. 
Mit beiden Syſtemen findet ſich dann weiter das Syſtem der Tarifirung nach der Höhe 
des Streitobjecte combinirt, welches ebenfall® in dem altpreußifchen Tarif angenommen 
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ift, aber andererſeits auch 3. B. in Hannover, wo die einzelnen proceſſualiſchen Acte be- 
rechnet werden, vorkommt. 

Je nachdem das Syſtem der Zarifirung der einzelnen Handlungen oder das ber 
Paufhalfäge gilt, ft auch die Stellung der Parteien dem Gericht gegenüber eine andere, 
Im erfteren Fall gilt als der Schuloner des letzteren hinſichtlich der Koften Derjenige, 
welcher die betreffende Handlung beantragt bat; eventuell jede Partei zur Hälfte, wenn die 
richterlichen Acte von Amts wegen oder auf beiderfeitigen Antrag vorgenommen find. Bei 
dem Pauſchalſyſtem ift eine folde Normirung der Verpflichtung nicht möglich; vielmehr 
kann bier vegelmäßig erft eine Berechnung und em Anſatz der Koften erfolgen, wenn min- 
beften® eine Inftanz beendigt iſt. Damit ift zugleich die Möglichkeit gegeben, den definitiv 
Pflihtigen auch als Schuldner dem Gericht gegenüber zu behandeln, jo daß alfo bei dieſem 
Syſtem das Erkenntniß über den Koftenpunft nicht blos für die Erftattungöpflicht ber 
Parteien unter einander, ſondern aud für das Gericht bindend iſt. Diefe Grundſätze 
finden fih tm altpreuß. R., indeifen thut daffelbe infofern einen Schritt zu dem andern 
Syſtem, als e8 Demjenigen, welcher ein gerichtliche8 Verfahren beantragt, die Pflicht aufs 
erlegt, ein beftimmtes Pauſchalquantum als ſ. g. Koftenvorichuß einzuzahlen. Dieſer wird 
am Schluß der Inftanz auf den dann anzulegenden Betrag verrechnet und es ift Sade 
des Vorſchußzahlers, das Verauslagte von ſeinem unterliegenden Gegner einzuziehen. 

Aus dem eben Bemerkten über die Verpflichtung der Parteien zur Zahlung oder 
zur Vorſchießung der G. an die Gerichte oder die betreffenden Beamten, denen etwa noch 
Sporteln zuſtehen, ergibt ſich, daß damit noch keineswegs etwas darüber beſtimmt iſt, 
wer von beiden Parteien dieſe Koſten definitiv zu tragen hat. Zudem entſtehen denſelben 
durch die Procefführung noch mitunter baare Auslagen an Porto-, an Zeugen, Sach— 
verfländigen-Gebühren, ferner an Keifetoften und Anwaltshonorare. Für die Enticheivung 
der Frage, wen alle dieſe Koften definitiv zur Laft fallen, iſt alfo noch eine beſondere 
Regel erforderlih, und ſchon das Röm. R. hat den vom Can. R., ber Reichsgeſetzgebung, 
den gem. Proceß, ſowie endlich auch den Part. Pre.Ordnn. angenommenen Sat aufgeftellt, 
daß die umterliegende Partei ihrem Gegner die dieſem durch die Procepführung erwach- 
jenen often erftatten müſſe. Zur Beſtimmung der fir einzelne Fälle billig ſcheinenden 
Ausnahmen hat man verfucht, das juriftifche Princip dieſer Verbindlichkeit zu beftimmen. 
Im Anſchluß an die Borichriften des älteren Röm. R. hat man die Erftattungspflicht 
bald als Strafe für chicaneufe oder Leichtfertige Proceßführung (poena temere liti- 
gentium) aufgefaßt, bald fie auf die Vorſchriften der lex Aquilia gegründet, bald als 
Präventiomaßregel gegen leichtſinniges Proceffiren betrachtet. Da aber die heutige 
Rechtsverfolgung ſtets mit Koften verbunden ift, fo gehört der Erſatz der Proceßkoſten 
lediglich mit zum Erſatz der omnis causa, welche der Unterliegenve zu leiften bat, damit 
der Sieger das erhält, was ihm rechtlich zufommt oder das behält, was er gehabt haben 
würde, wären nicht unbegründete Unfprüche gegen ihn erhoben worden. Mit dieſem 
Princtp ift die Frage nad) einem in der Erhebung oder der Auffichnahme eines Proceſſes 
liegenden Berjehen oder dolus, deren Feſtſtellung praftifch die größten Schwierigkeiten hat, 
befettigt und es Yaflen fich ald Ausnahmen von der Erftattungspflicht des Unterliegen 
nur die Fälle Hinftellen, in denen eine theilweiſe Abweiſung und Berurtheilung ftatt- 
gefunden bat, over die, in benen ein bejonderd geltend gemachte Angriffs- oder Ver- 
theidigungsmittel ohne Erfolg geblieben tft. Weiter folgt daraus, daß die definitiv unter- 
liegende Partei die Koften aller Inftanzen zu tragen hat. Damit ſtimmt der No. Entw. 
im Wefentlichen überein. Der gem. Proceß und die Part.Bre.Oronn. laſſen dagegen im 
weiteren Umfange eine Ausnahme won dem allgemeinen Princip, die ſog. Vergleihung oder 
Compenfation der Koften, d. h. die Feſtſetzung, daß jede Partei die von ihr verauslagten 
Koften zu tragen bat, zu, welder in Preußen mit NRüdficht auf das Pauſchalſyſtem ber 
Koftentarifirung die Beftimmung der Verpflichtung jedes Theils zu feften Bruchtheilen der 
Geſammtkoſten entjpriht. So läßt die gemeinrechtliche Praxis faft in völliger Ueberein- 
ſtimmung mit der Preuß. Ger.Orbn. die BVergleihung der Koften eintreten: 1) wenn 
die eine Partet nur theilweife gewonnen hat; 2) wenn das Factum eines andern bem 
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Anſpruch zu Grunde lag; 3) wenn auf einen nothwendigen Eid erkannt; 4) wenn die 
Sache eine factiſch verwickelte oder zweifelhafte iſt, oder 5) in den verſchiedenen Inftanzen 
verſchieden erkannt war. Der C. de proc. erlaubt die Compenſation nur in dem 
erften Fall und bei Proceffen ımter Ehegatten, fowie nahen Verwandten und Berfchmägerten, 
während die hannoo. Pre.Orbn. zwiſchen den gemeinrechtlichen Syſtem und dem bes 
Nd. Entm. die Mitte Hält. “ 

Quellen u. Lit.: Preußen: @erichtsfoftengef. vom 10. Mai 1851 nebft Zuſatzgeſ. vem 
9. Mai 1854. Hannover: Gel, bie Gebührentare betr., vom 8. Nov. 1850 und de dom 
1. Mai 1860. Breufen: AU . Ger.Orbn. Tb. L Kit. 23. 98.2 ff. ham. Bre.Orbn. 88. 4fi. 
C. de proc. a. 130 fi. No. Entw. 88. Hof Ueber den gem. Pre. |. Wetzell, Syf. dei 
Civ.Pre., 2. Aufl. S. 296, 5098. Renaud, EivBrcR., ©. 688 ff. Dernburg, Abhandl. 
aus dem gem. u. franz. x. Civ. Pre.R., S. 101 ff. Für Frankreich und bie Hbeinpre- 
vinz außer Dernburg noch Perrot, Berfg. d. Ger. d. preuß. Rheinprovinz. 1, 338; 2, 94 ff. 
Schlink, Comment. zur franz. Eiv.Prc.Orbn., 2. Aufl. 1, 93 ff.; 2, 583 ff. 

P. Hinſchius. 

Gerichtsſchreiber (lat. actuarius, franz. greffier) iſt in ber Verfaſſung be 
Strafgerichte derjenige Gerichtsbeamte, welchem Die Aufzeichnung der gerichtlichen Ba: 
bandlungen und bie Sammlung und Aufbemahrimg der Gerichtsacten obliegt. Die Nor: 
wendigfeit der Zuziehung einer persona publica oder duo viri idonei, qui fideliter 
universa judicii acta conscribant, ward zuerft in einer von Innocenz III. anf tem 
4. Lateranenſiſchen Concil promnlgirten Deeretale ausgeſprochen. Wie weit dieſe Decretale 
auf die Gerichtöwerhältniffe Frankreichs und Deutichlands influirt hat, bleibt dahingeſtellt: 
Thatſache ift, Daß namentlich in Frankreich um die gleiche Zeit Die Schriftlickeit ın die 
Gerichte Eingang gefunden. ALS ftändiged Amt ward in Deutichland Das Schreiberamt 
zuerft am Kaiferl. Hofgericht durch den Pandfrieven Kaifer Friedrichs Il. von 1235 ar 
geführt, im 14. und 15. Jahrhundert findet es fich als ſolches auch in den Zerritenal: 
gerichten und bie P. G.O. forderte es für alle Eriminalgerichte, welche Vorſchrift freilid 
bei den Ländlichen Patrimonialgerichten nicht zur Durchführung gelangt ift. Beſetzt wurde 
das Amt jener Zeit meiftend mit Geiftlichen, Da fie durchweg allein des Schreibens 
fundig waren, wie ja auch elerk im engl. R. bis auf Heute die Bezeichnung fir ven 
G. geblieben und es einft auch in Frankreich und nicht felten auch in Deutſchland ge 
weſen ifl. Die Geiftlichkeit aber war nicht blos im Beſitze der Kunde des Schreiben, 
fondern auch der Rechtskunde, und fo tft im Laufe der Zeiten in Deutfchland Nechtähmt: 
eine Vorausſetzung der Verwaltung des Amtes geworden, bat demſelben auch feine Silk 
ftändigfeit dem Nichteramte gegenüber gegeben. Die neuere franz. Gerichtsverfaſſung abſtrabin 
vom Erforberniß der Rechtskunde für den G.: derfelbe ift im Weſentlichen auf blek 
Erpedition beſchränkt. Die Protocolfführung Liegt ihm zwar gleichfalls ob und m 
‚Schwurgerichtöprotocoll fol er die Beobachtung der Yormalien, die für ben Gaffations- 
recurs von jo entſcheidender Wichtigkeit find, joll changements, variations et conira- 
dietions in den Ausfagen der Zeugen genau verzeichnen; hinfichtlich der Vorunterſuchung 
ift er dagegen auf das richterliche Dictat verwiefen. ‘Die deutichen Gigbb., Die das fram 
Berfahren adoptirt haben, entfprechen ihm aud in diefer Geftaltung des Gerichtſchreiber— 
amts ; die würtemb. Str. Pre.O. von 1868 macht indeß infofern eine Ausnahme, als fie Hand 
lungen, die nicht in den Situngen der höheren Gerichte, Schwurgerichte und Oberamis- 
gerichte vorgenommen werben, alfo insbejondere auch die Handlumgen der Vorunterſuchung 
von der Gerichtöperfon protocolliren läßt, welcher dieſelben obliegen. 

Quellen: c. 11. X. 2, 19. Const. pacis a. 1235. P. G.O. 4. 1. — C. d’instr. a. 62 
76. 164. 196. 370. 372. Loi du 30. mars 1808, du 18 aout 1810. — Breuf. AEX. 
Th. 3. Tit. 5. $. 4 ff. Verfg. v. 26. Nov. 1849. — Gef. v. 26. April 1851. X. 51. Berorta. 
v. 3. Yan. 1849. 8. 37. 43. Gef. v. 3. Mai 1852. A. 78. Str. PreO. 1867. $. 150. 256. — Braun- 

ihm. Gef. 21. Aug. 1849. $. 11. 16. Str. Pre.O. 8. 28. 43. 81. 155. — Württemb. Gef. v. 33. 
ärz 1868. A. 4—7. 12. 13. Str. Pre.O. 1868. A. 27. 394. vgl. Str.Prc.D. v. 1843 A. 50. 51. 

Lit: Planck, StrBerf. 8. 5. Zachariä, Str.Pre. 7 8. 39. © 8%. v. Maurer, 
öff. mündl. Gerichtöverf. 8. 108 fi. Franklin, Reichshofgericht IL ©. 120. — Schäffner. 
Seid. d. Rechtsverf. Franke. III. ©. 493. IV. ©. 191. 196. 227. Höchſter, Kram. Etr.Ber. 
8. 23. 130. 155. 214. — Oppenhof, Preuß. Str.Berf. $. 27 n. 16 f. $. A ER 

. ıeding. 
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Gerichtsſtand over forum ift im Strafprocek an beftimmtes Gericht, vor 
welchem eine Berfon und zwar der Beſchuldigte zu Hecht zu ftehen verpflichtet ift, und fo= 
fern die Magiftrate und Nichter Noms auf dem Forum zu Gericht ſaßen, beruht ber 
Ausdruck forum für ©. auf dem gleichen Grundgedanken. Im Gebiete des öffentlichen R., 
dem die Gerichtsverfaſſung als ein Zweig der Stantöverfaflimg angehört, geftaltet fich 
jedes Verhältniß zwiſchen der Staatögewalt und den Privaten als ein Verhältniß gegen- 
kitiger Rechte und Pflichten, und demgemäß muß auch das Gericht, vor welchen ver Be⸗ 
ſchuldigte zu Recht zu ftehen verpflichtet ift, ſeinerſeits wieder berechtigt fein, den Beſchul⸗ 
digten feiner Gerichtögewalt, feiner Jurisdiction, zu unterwerfen. Dies ift in der That 
auch der Fall und man nennt diefe Berechtigung des Gerichts feine Competenz oder 
Zuftändigfeit. Indem daher Competenz und ©. nur die verſchiedenen Beziehungen 
deſſelben Rechtsverhältniſſes ausdrücken, find fie völlig correlate Begriffe, und wie bie 
Borausfegungen ihres Eintritts bei beiden diefelben find, fo werden fie auch nach denſelben 
Grundſãtzen beurtbeilt und behandelt. Nun unterſcheiden aber manche Schriftſteller älterer 
und neuerer Zeit und ebenſo manche Str. Pre. Ordnn., von denen die Oldenburgifche indeſſen 
eine Ausnahme macht, eine örtliche und eine ſachliche Zuſtändigkeit, von welchen nur 
die erftere dem ©. entſpricht. Die fachliche dagegen, competentia ratione materiae s. 
causae, bezeichnet das dem Polizetrichter, der Straffammer und dem Schwurgerichtöhofe 
m ihrem Verhältniß zu einander zuftändige Gebiet der Rechtſprechung, und fofern ver 
Gegenfat zwiſchen Verbrechen, Vergeben und Webertretungen in der Höhe der Strafe, mit 
welher die Handlung bedroht ift, feine Bedeutung hat, läuft die Competenz des Schmur- 
gerihts auf das Recht hinaus, bie ſchwerſten Strafen und Strafinafe, die ber Gtraf- 
fommer und des Polizetrichter8, die niedrigeren erkennen zu dürfen. Sofern nun das 
Gemeinſame dieſer Competenzverhältniſſe eben in dem Exfennen befteht, wirrde der höhere 
Gegenfat der Urtheilöfällung zur Vorunterfuhung und zur Beſchlußnahme über die Vor- 
unterfuhung noch die höhere Competenz zwiſchen den erfemenden, unterfnchenden und 
über die Vorunterſuchung beſchließenden Gerichtöfactoren ergeben, die, wo diefe Geſchäfte 
an jelbftändige Gerichte vertheilt find, in den Gegenſatz der Jurisdietio plena und minus 
plena fällt, wie der befannte Gegenfat zwiſchen Jurisdietio inquisitiva und deeisiva 
ſofort bewährt. Bezeichnet Gompetenz und insbefondere auch die örtliche Competenz bie 
allgemeine Berechtigung eines Gerichts, den Beſchuldigten vor fein Tribunal zu ziehen, fo 
tommt hiefür die Jurisdiction, d. h. der Umfang der Rechte, die gegen den Unterworfenen 
fodann weiter geübt werben dürfen, an fid nicht in Betracht. Sind Competenz und 
Jurisdiction daher verſchiedene Verhältniffe, fo darf man Tettere auch nicht als Competenz 
bezeichnen und behandeln, da theild die Vorausfegungen der Jurisdiction nicht Voraus: 
ſezungen der Competenz find, vielmehr das Vorhandenſein der Competenz Bedingung der 
Jurisdictionsübung ift, theild die Grundfäge, welche fir Jurisdiction und Competenz 
gelten, verſchieden find. Erſleres zeigt ſich fofort, wenn man erwägt, daß die Sad 
competenz zwiſchen Schwurgericht, Straftammer und Bolizeirichter ſich darnach beftimmt, 
ob ein Verbrechen, Bergeben oder eine Webertretung vorliegt, die Competenz zwiſchen 
Schwurgericht und Schwurgericht fich nach der Competenz desjenigen Gerichts entſcheidet, 
bei welchem ſie gehalten werden. Die Competenz dieſer Gerichte iſt alſo Bedingung der 
Sacheompetenz, hängt aber ihrerſeits von ihren eigenen Vorausſetzungen ab: Oxt der 
That nämlich, Privilegium ꝛc, nicht aber Verbrechen, Vergehen ꝛc. Die Grundfäge ferner 
der Behandlung anlangend, Tomınt, wie bemerkt, die Sachcompetenz der Schwurgerichte x. 
auf das Hecht höhere oder niedere Strafen und Strafmafe zu erkennen hinaus. Dem- 
gemäß gilt für fie die Regel plus continet minus und darum der Grundſatz, daß ber 
höhere Gerichtsfactor in dem Recht, die ſchwerere Strafe zu erkennen, auch das Recht, bie 
leichtere auszuſprechen, befitt. Wie deshalb die betreffenden Str.Pre.Drbnn. die exceptio 
und NichtigkeitSbefchwerbe des Befchuldigten nur da zulafien, wo es fi) um Ueberfchreitung 
handelt, fie dagegen ausſchließen oder beichränfen, wo Unterfchreitung vorliegt, fo verordnen 
fie auch die Geltung der Incompetenzerflärung als Verweiſungsbeſchluß. Das geichieht 
mit vollem Hecht, weil z. B. der Polizeirichter durch den Ort der That am ſich competent 
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erſcheint und nur von dieſer Competenz keinen Gebrauch machen kann, weil er nicht be⸗ 
rechtigi iſt, die Strafe eines Verbrechens oder Vergehens auszuſprechen. Ein Berweilunge- 
beſchluß eines örtlich incompetenten Gerichts würde dagegen ebenſo nichig fein wie ſein 
Endurtheil, weil der Beſchuldigte ihm überhaupt nicht unterworfen iſt. Ebenſo wenig lennt 
die wahre Competenz ein quantitatives Begriffselement und ‚wie daher Unterichreitung und 
Meberfchreitung für fie nicht eriftiren, fo berühren bie aus der Weberfchreitung der Sad 
competenz fich ergebenden Reſtrictionen der Bertheidigung diejelbe ebenfalls nicht. Sofern 
nun die Motive zum preuß. Entw. von 1865 mit Recht davor warmen, bie ſachliche 
Competenz des Staatögerihtähofs, die wie die anderer fachlich privilegirter Gerichtshöfe 
wahre Competenz ift, mit der bisher erörterten competentia ratione causae zu verwech⸗ 
fein, erjcheint es nicht weniger praftiich geboten, wie wiſſenſchaftlich gerechtfertigt, vie 
competentia ratione causae fernzuhalten. ‘Die Competenz ftellt ſich demnach ald reines 
Eorrelat des Begriffes ©. dar und wenn die Theorie bisher beide in der Xehre von den Gericht- 
ftänden abgehandelt hat, jo ift e8 geftattet, diefe Methode auch bier zu befolgen. — Man 
theilt die G. in ordentlihe und außerordentlidhe ein, fofern fie entweder durch 
die Gerichtsperfaffung im voraus beftummt find oder erft im gegebenen Fall der beion- 
beren Anorbnung bebürfen. Die orbdentliden ©. zerfallen wieder ın gemeine over 
privilegirte (eremte, befreite, bejondere), je nachdem fie durch jus commune oder 
speciale und Daher mit allgemeiner Berbinplichfeit oder nur fir gewifle Saden und 
Perfonen angeorbnet find. Ordentliche gemeine ©. find folgende: 1) Der ©. des Orts 
der That, forum delicti commissi, d. h. das Gericht, in deſſen Sprengel der Ort ge 
legen ıft, wo die That verübt wurde, (le juge du lieu du delit) wird durch Dielen 
Umftand competent. Das entſcheidende Moment für die Beitimmung des Orte der That 
iſt nicht der Eintritt des Erfolges, ſondern die Handlung, mit welder bie rechtswidrige 
Thätigfeit des Handelnden abſchloß, möge fie zu einem verjuchten oder zu einem vollen⸗ 
deten Delicte geführt haben. Gehören mehvere Handlungen zum Thatbeftande und find 
biefelben in verſchiedenen Sprengeln verübt worden, fo entſcheidet nach der thüring, 
oldenb., würtemb. Str.PreD. die legte Handlung, nad preuß. R. Dagegen iſt das 
Gericht jedes diefer Sprengel competent. Tür Preßvergehen ift die Veröffentlichung Das 
entjchetvende Moment und e8 tft daher regelmäßig der ©. des Verlagsorts der competente. 
Einheimische Schiffe gelten als Fortfegung des Stantögebieted und nad preuß. R. gilt 
für die auf preuß. Schiffen in fremden Gewäflern und auf hoher See verübten ®er- 
gehen der inländiſche Hafen als Ort der That, in welden das Schiff nad der That 
zuerft einläuft, oder derjenige, aus welchem e8 vor der That zulett auslief. 2) Der G. 
des Wohnorts des Beichulbigten, forum domieilii, nach dem C. d’instr. und ben neueren 
Str. Pre. Ordnn. auch des gewöhnlichen, eventuell ſogar eines vorübergehenden Aufentbaltsortz, 
le juge de la residence du prevenu. Vergehen, die von Inländern im Auslande 
verübt worden find, find nach gem., braunſchw., oldenb., würtemb. R. an dieſes Forum, 
die von Ausländern im Auslande verübten an das forum deprehensionis gewieien. 

Das preuß. R. dagegen verweift die einen wie die anderen an basjenige Gericht, deſſen 
Sprengel dem Ort der That am nächten gelegen ifl. 3) Der ©. der Ergreifung oder 
Betretung, forum deprehensionis, le juge du lieu, ou le prevenu pourra etre 
trouye. Nicht nur die Verhaftung, ſondern ſchon die bloße Vorführung begründet bier 
die Sompetenz. — Ein Gericht, welches durch einen der vorftehenven Gründe mit einer 
beſtimmten Sache befaßt worden ift, kann 4) als ©. der Connerität, forum connexitatir, 
durch Zuſammenhang der abhängigen Sache mit anderen für dieſe, für Die e8 jenft keine 
Competenz bejäße, competent werben. Einen folden Zuſammenhang kann die Perfon des 
Beſchuldigten begründen, ſofern es fih um mehrere von ihr verübte Vergehen banvelt ; 
wo Vergehen verjchiedener Perfonen in Frage ftehen, ber logiſche Zuſammenhang ihrer 
Vergehen als Begünftigung, Xheilnahme ꝛc.; fie kann aber endlih auch Durch beide 
Momente zugleich begründet werben. Die Connerität, die dem röm. und engl R. als 
Competenzgrund fremd ift, wird dem Staate fehr koſtſpielig, und da fie, wie Glaſer 
hervorhebt, zu Monftreprocefien führt, fo bilvet fie eine Klippe für das mündliche Verfahren. 
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Berm wir Geſchick und Umſicht dieſe Klippe auch vermeiden fehen, fo fällt doch noch auch 
ber von der engl. Suriöprudenz angeführte Grund ins Gewicht, daß die Connerität bie 
Energie und Aufmerkſamkeit des Belchuldigten in der Vertheidigung erfchlafft und zer- 
iplittert. Gewiß ericheint es daher zweckmäßig, wenn die preuß. Str.Pre.D. von 1867 
der StaatBanwaltichaft das Recht gibt, wo ſchwerere und geringere Vergehen wider ben- 
ſelben Beichuldigten vorliegen, letztere definitiv ober vorläufig nach freiem Ermeſſen be- 
ruben zu laffen. 5) Neuere Str. Pre. Ordnn. ftatuiren Privatanflagen gegenüber ein forum 
reconventionis. — Privilegirte ©. find ſodann entweder bezüglich gewiſſer Sachen 
privilegirt, wie Staatsgerichtshöfe hinſichtlich der Staatsverbrechen, oder hinſichtlich der 
Perſonen, in welcher Beziehung Mitglieder der landesherrlichen Familien ihren G. vor 
höheren oder beſonderen Gerichten, die Häupter der ehemals reichsſtändiſchen Familien vor 
Aufträgalgerichten, andere Mitglieder derſelben vor den Appellationsgerihten, Militär⸗ 
perjonen vor Militärgerichten haben. — Außerordentlicher ©. gibt es verſchiedene. Es 
gehören dahın das franz., in den heutigen deutſchen Anflageproceß übergegangene Tibunai 
de renvoi, wenn ber höchfte Gerichtöhof ein Urtheil vernichtet und die etwa erforderliche 
neue Verhandlung und Entſcheidung an ein ver orbentlichen Inftanz gleichftehendes anderes 
Gericht vermeift, werm eine ähnliche Verweiſung an ein fonft nicht competentes Gericht 
ſeitens eines höheren Gerichts erfolgt, weil von der Verhandlung vor dem orbentlichen 
Gerichte Störung der öffentlichen Ruhe oder weil Befangenbeit der Geſchwornen beforgt 
wird; weiter Stanbgerichte, ſofern fie für ſchon eriftente Vergeben wirfjam werden follen; 
bie franz. haute cour de justice, die nur für den gegebenen Fall’ durch Verfügung des 
Regenten eingejett wird. Außerdem dürfen außerorventliche Gerichte angeordnet und Daher 
auch außerordentliche G. begründet werden, wenn bie orbentlichen ©. factifch oder recht- 
Ih an der Juſtizübung verhindert find, oder die Juſtiz hartnödig verweigern oder ver- 
zögern, oder Connerität die Bereinigung bei einem einzigen Gerichte empfiehlt. Da die 
außerordentlihen G. auf einem gejeisgebertfchen Acte beruhen, jo gehört ihre Anorbnung 
nach gem. R. zu den Prärogativen des Landesherrn, von dem fie dann weiter als dem 
Juſtizminiſter und den höheren Gerichten delegirt eriheint. Wie weit dieſes Sachverhält⸗ 
niß gegenüber den heutigen Verfaſſungen und Proceßgeſetzen Geltung befitt, richtet ſich nad) 
dern Recht der bejonderen Staaten. — Wenden wir und hiemad zu den Grumbfägen 
der proceffualen Behandlung der Competenz, fo ergibt fih, daß wo für eine Sade nur 
ein Sompetenzgrund gegeben ıft, oder die gegebenen mehreren alle in einem Gerichte con- 
curriren, der ©. des Beichuldigten bei dieſem Gerichte allein begründet if. Concurriren 
aber bei einer Sache mehrere Competenzgründe in der Weiſe, daß verſchiedene Gerichte 
als competent erſcheinen, fo fchließt wegen des Verhältniſſes der fie begrändenden Rechts— 
quellen zunächft der außerordentliche ©. den ordentlichen, dann ber privilegirte, wo nicht, 
was bei Perfonalprivilegien zuläffig fein kann, auf ihn verzichtet wird, den gemeinen ©. aus. 
Unter den gemeinen iſt nach tbitring., oldenb., wärtemb. R. das forum delicti excluſiv, 
nah franz. und preuß. R. enticheivet die Wahl des Anfläger8, weil der Bellagte vor 
jedem der competenten Gerichte zu Recht zur ftehen bat. Concurriven dagegen bei berfelben 
Straffache mehrere Ankläger und erheben die Anklage bei verfchievenen Gerichten, ſo ent- 
ſcheidet die Prävention, wenn nicht, was nach einzelnen Str.Pre. Ordnn. unter Zuftunmung 
des Gerichts auch nach eingetretener Anhängigfeit möglich ift, Die Ankläger ſich vereinigen. 
Im Imgqutfitionsproceß enticheidet die Prävention gleichfalls und als präventrend iſt nach 
dem Begriff der Competenz und gemäß dem Röm. R. das Gericht anzufehen, welches 
zuerft einen Act der Jurisdiction gegen den Beſchuldigten, nicht blos in der Sache, aus⸗ 
übt. Nehmen mehrere Gerichte in derfelben Sache die Competenz in Anſpruch oder lehnt 
jedes von ihnen die Competenz ab, weil biefe. bei dem anderen begründet fei, jo liegt ber 
fog. Conflict vor, dort ber pofitive, bier der negative, die durch Enticheibung der gemein- 
ſamen höheren Inſtanz zu erledigen find. — Die von einem incompetenten Gerichte gelibte 
Jurisdiction ift nichtig, obwohl mit Rückſicht auf die factifche Unmöglichkeit der Wieder⸗ 
holung mander Unterjuchungshandlungen die gemeinrechtliche Praxis und neuere Str.Pre. 
Ordnn. geftatten, daß das competente Gericht fie fpäter fir gültig erflärt. Die Gerichte haben 
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ihre Competenz von Amts wegen zu prüfen, ber Beſchuldigte aber hat das Recht, die In⸗ 
competenz wmittelft Einrede geltend zu machen. Neuere Str.Pre.Ordnn. beichränten dieſe 
Geltendmachung auf die erfte Bernehmung des Beihuldigten, und nur unter dieſer 
Borausfetung ıft er im Fall ihrer Verwerfung zur Nichtigkeitsbeſchwerde berechtigt. 

Quellen: D. 5, 1. C. 3, 13. 15. 7, 58. 10, 39. Nov. 69 e. 1. — Titt. X. 2, 1.2. — 
C. d’instr. a. 23. 24, 63. 69. 427 ss. Constit, 14 janvier 1852. a. 54 ss. — Preuß. Sl. 
v. 3, Mai 1852. A. 2 ff. Str.Prc.O. 1867. 8. 39—58. Gef. v. 31. März 1841. Sc. v. 14. 
April 1851. X. 21 fi. Gef. v. 26. April 1851. 9. 5. Gef. v. 12. Mai 1851. 8. 28 ff. Of. r. 
2. Zuni 1652. $. 25. Gel. v. 25. April 1853. $. 3 ff. Gef. v. 2. Mai 1853. 8. 2. Entm. r. 
1865 $. 54 Anm. — Braunſchw. Str.Pre.d. 8. 11 ff. Se. v. 21. Aug. 1849. 8.8. — 
Thüring. Str.Pre.d. A. 51 ff. — Oldenb. Str. Pre.O. 4 31 ff. — Bad. Str.Pre O. 8. 9 fl. — 
Wurttemb. Str.Pre.d. 4. 33 ff. 

Lit: Zahariä, Str.Bre. 8. 54 ff. Pland, Str.Berf. 8. 30 ff. Heffter, Völlerreht. 
5. Aufl. 8. 78. Glafer, Kleinere Schriften. Bd. 2. S. 131 f. Hödfter, gran. Str.Xet. 
8.27 fi. Oppenhof, Preuß. Str. Verf. A. 2 fi. Löwe, Str Pre. $.17 fl. Soltdammer, 
Arch. Bd. 17. ©. 511 ff. 8. Wieding 

Gerichtsftand (forum) im Civilproceß heißt die Pflicht und auch das Recht der 
Partei, in einer ‚rechtefteeitigfeit vor einem beftimmten Gericht Recht zur nehmen. Tas 
Correlat zu diefem Begriff bildet die Competenz, d. 5. die Pflicht und das Recht eines 
Gerichtes, einen Proceß vor fich verhandeln zu laſſen und zu entfcheiden. Da weiter ber 
Srundfag gilt, daß der Kläger dem ©. des Verklagten folgen muß, fo iſt es 
ſtets dieſer legtere, welcher für die Beſtimmung des Gerichte entſcheidend iſt. Ter 
G. des Berklagten beitimmt ſich entweder durch Geſetz (fog. foram legale) 
oder durch vertragsmäßige Unterwerfung der Parteten unter ein nach der Rechtöregel mdt 
competentes Gericht (jog. gewillkürter Gerichtöftand, forum prorogatum). Als Unter: 
arten des erfteren werden vielfach neben einander Die fora communia d. h. die Gejammt- 
heit der durch das allgemeine Recht feftgefetsten Gerichtsftände und die fora privilegiata, 
d. h. die für befondere Claſſen von Perjonen (3. B. Mediatifirte, Adlige, ſog. erunirter 
G.) oder von Sachen (Lehns⸗, Handels- x. Sachen) beftchenden Fora coordinitt. 
Indeſſen gehören dieſe ſog fora privilegiata personarum und causarum nicht hierher, 
weil damit nur gefagt, daß in gewilien Fällen die gewöhnlichen Gerichte. feine Gerichts 
barkeit Haben, aber keineswegs damit angegeben ift, wo vor ben etwaigen Ausnahme⸗ 
gerichten in einem gegebenen Einzelfall ein Beklagter belangt werden muß. Ueberhaupi 
iſt die Trage, ob gewiſſe Gattungen von Proceſſen vor die ordentlichen oder Ausnahme, 
vor die Eollegial- (Kreis-, Bezirt-, Lande) oder (Einzel-, Amts⸗, Friedens⸗) Gerichte ge 
[RR ‚ eine ſolche, welche der Gerichtäorganilation angehört, und als die Gerichtsbarfei 
freilih auch oft Zuftändigkeit oder Competenz genannt) betreffend von der Lehre vom 
G. verſchieden, aber fiir diefe präjubiciell iſt — Das regelmäßige forum commune if 
das forum domieilii, welches, weil e8 das gewöhnliche fir alle gegen den Berlagten ;ı 
erhebenven Procefie ift, auch forum generale heißt. Wie died nah gem. R. (1. Th. 1. 
©. 580. 581) gilt, fo auch nad den neueren Pre. Ordnn. (vgl. z. B. Preuß. Ger.Ordn. 
Th. L T. 2.88. 8 ff; C. de proc. a. 1. 59, C. eiv. a. 102 ff.; Han. 
Bre. 8. 5; Nd. Entw. 88. 32 ff). — Dem forum generale gegenüber ftehen die 
fora specialia. Dahin gehört das forum rei sitae, d. h. der ©. der gelegenen Sadk, 
bei welchen nad) gem. Proceß electio mit dem forum domieilii, d. 5. nad Wahl des 
Klägers, dingliche Klagen (gleichgültig, ob auf unbewegliche Sachen) angeftellt werden Kr: 
nen, während particularrechtlich (ſ. Hannov. Pre.Oron. 8. 8, Nd. Entw. $. 15) dieſer 
G. auf Klagen auf unbeweglihe Sachen beichräntt, aber auch auf perfönliche Klagen 

en den Befiger eines Immobiles als folhen (jo auch nah der Preuß. Ger. Ordn. 
. I Tit. 2. 88. 111 ff.) ausgedehnt if. Fur Frankreich |. C. de proc. & 

59. 2) Das forum solutionis s. contractus (©. der Erfüllung, reſp. des gejchloflenen 
Bertraged). Während die frühere Procektheorie, unter Einwirkung der mittelalterlichen 
Anſchauung von der Nutzbarkeit der Gerichtsbarkeit und dem Recht des Gerichtes auf 
Competenz im gegebenen Fall, eine Ausnahme vom vegelmäßigen forum zwar durch Ab: 
ſchluß eines Vertrages am einem andern Orte ̟  entſtehen Tieß, aber zur Anwendung dieſes 
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forum .contractus noch Anweſenheit des Verklagten zur Zeit der Klngeanftellung an 
jenem Orte oder wenigftend das Vorhandenſein von Vermögensſtücken in dem betreffenden 
Serichtöbezivte verlangte, — die Preuß. Allg. Ger.Ordn. Tb. I. Tit. 2. SS. 149 fi. 
fteht noch auf diefer Anſchauung, — tt in der neueren Theorie die alte römiſche Auf- 
faffung, daß e8 fich bier lediglich um einen vertragsmäßig feſtgeſetzten ©. des Ortes ber 
Erfüllung handle, wieder durchgevrungen (jo auch der Nd. Entw. 8. 51; die Hannov. 
PreOron. 8. 23 zeigt noch einen Anklang an die alte Lehre). Ueber das mit dieſem 
G. zulammenhängende Adminiſtrationsforum ſ. den betr. Art. 3) Das forum delicti 
commissi für civile Entichädigungsflagen am Orte der begangenen unerlaubten Handlung 
it im Allgemeinen von der altpreuß. und franz. Gſgb. nicht anerfannt, wohl aber aus 
dem gem. Proceß in die Hannov. Pre.Ordn. 8. 12 und den Nd. Entw. 8. 51 über: 
gegangen. 4) Der ©. ver Connerität. 5) der Wiberflage (ſ. die betr. beiden Art.). 
6) Tas forum arresti (ſ. Th. I. ©. 582), — feine die Competenz auch filr bie 
Hauptllage begründende Wirkung ift nach gem. Proceß ftreitig — findet jedenfall dann 
auch für den Hauptprocek, d. h. für den Anfpruch, zu deſſen Sicherung der Arreft ange 
legt ift, ftatt, wenn der Schuldner flüchtig geworden oder fonft, weil er 3. B. Ausländer 
ft, die Rechtöveriolgung an einem andern Ort weſentlich erfchwert fein wilde, ein 
Princip, welches die Preuß. Allg. Ger.O. Th. I. Tit. 2. 88. 118. 119; Hannov. Pre. 
Ordn. 8. 15; Nd. Entw. 8. 56 ebenfall8 anerkennen. Yon einem forum extraordinarium 
Ipriht man da, wo das nad den allgemeinen Regeln zuftändige Gericht wegen bejonderer 
Berhältniffe nicht eintritt, ſondern ftatt deſſen das vorgelegte Obergericht oder ein von 
letzterem zu beſtimmendes Untergericht den betreffenden Proceß verhandelt; jo z. B. wenn 
die örtlichen Grenzen der Gerichtsbarkeit ftreitig find, das competente Gericht thatjächlich 
(durch Ausfterben der Mitglieder) oder rechtlich (wegen Verdächtigkeit der letzteren) gehin- 
dert iſt, wenn mehrere Gerichte ſich gleichzeitig für competent, oder ſämmtliche competente 
ſich für incompetent (pojitiver und negativer Competenzconflict) erflärt haben (S. 3. 2. 
Nd. Entw. 8. 58 fi), — Im Allgemeinen gelten über den ©. folgende Regeln: 
1) Sententia a non suo judice lata obtinet nullam firmitatem; d. h. die Berhand- 
lung vor einem nicht competenten Richter und das von ihm erlaffene Urtheil iſt nichtig. 
Derfelbe darf daher bei mangelnder Gerichtszuftändigfeit ſtets die eingereichte Klage ſofort 
zurückweiſen. Freilich Tann das urfprünglihe Fehlen der Competenz badurd gehoben 
werden, Daß der Beklagte, ſei es ftillichweigend, fer es ausdrücklich fi unterwirft und jo 
der Richter in Folge der Porogation zuftändig wird. 2) Ubi est coeptum semel 
iudieium, ibi et finem accipere debet, d. h. der ©. beitimmt ſich nach der Rage ber 
thatfächlichen Berhältniffe zur Zeit der Klagen⸗Inſinuation und fpätere Veränderungen 
‘allo 3. B. Wegziehen des Beklagten von feinem ‘Domicil) find einflußlos. Preuß. Ger. 
Oron. Th. L Tit. 2. 8. 48 lit b.; Hannov. Pre.Ordn. 8. 190; No. Entw. 8. 183. 
3) Sind mehrere Gerichtsitände, alfo 3. B. das forum generale und verſchiedene fora 
specialia nach Lage der Sache competent, d. h. bei Concurrenz der fora, hat der Kläger 
in der Regel die Wahl, tritt eine ſolche dadurch ein, daß jede der Parteien die Möglich⸗ 
keit bat, als Kläger aufzutreten — ein Fall, weldien man auch Collifion ber Gerichtö- 
fände nennt —, ſo entſcheidet die Prävention. Preuß. Ger. Ordn. ibid. 88. 115. 
152. 166; Hannov. Pre. Ordn. 88. 17. 190; No. Entw. 88. 57. 183, 

Lit.: Bielitz, Ueber den verſchiedenen G., Leipz. 1801. Eine neuere, die ganze Lehre um⸗ 
faffende Monographie fehlt. BP. Sinſchius. 

Gerihtöverfaflung, Zur Zeit (Februar 1870) ift eine ©. fir den No. Bund 
m Vorbereitung. Es wird diefelbe an die beftehenden TG. ſich anzufchließen haben und 
follen demnach hier zunächſt die wictigften der in Norddeutſchland beftehenden ©. dar= 
geftellt werden. Die G. von Baiern, Würtemberg, Baden, Helen werben 
dann noch kurz berührt werben. 

Fir Preußen find drei ©. zu unterfcheiden: 1) Die ©. für Die Provinzen 
Brandenburg, Pommern, Preußen, Schlefien, Poſen, Sachſen, Weftphalen, Hohenzollern ; 
2) Die ©. fir die Rheinprovinz; 3) Die ©. für die im Jahre 1866 mit der preuf. 
Monarchie verbimbdenen Landestheile. 
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IL. Gerichtsverfaſſung der Provinzen Brandenburg, Pommern, 
Preußen, Schleſien, Poſen, Sachſen, Weſtphalen, Hohenzollern. 
Dieſe beruht auf der Verordn. v. 2. Januar 1849, dem Gef. v. 26. April 1851; — 
erſtreckt fich auch auf die zur Rheinprovinz gehörenden Kreiſe Rees, Eſſen, Duisburg, 
deszleichen auf diejenigen Theile des Reg.-Bez Koblenz, welche auf dem rechten Rhein: 
ufer liegen, (Oſtrhein) ſeit dem 1. Ian. 1852 auch auf die Hohenzollern'ſchen Yürftentbämer. 

Die Gerichte erfter Inftanz find die Kreisgerichte; mit biefen gleichgeftellt find 
bie brei Stadtgerichte Berlin, Breslau, Königsberg, deren Gerichtsbarkeit ausſchließlich 
auf das Stadtgebiet beichränft ift, und die beiden Stadt- und Kreisgerichte Danzig umd 
Magdeburg, deren Gerichtsbarkeit auf die Stadt und den Kreis ſich erftredt. Die Kreis⸗ 
gerichte find für die Städte und das platte vand beſtimmt und wurden ihre Bent 
(1849) auf eine Seelenzahl von 40— 70,000 berechnet. Der Sit des Kreisgerichts if 
regelmäßig die Kreisftadt. Die Gerichte der erften Inſtanz zerfallen in 2 Abtbeilunge. 
Die erfte ift für die ſtreitige Gerichtsbarkeit in Civil- und Straflachen einſchließlich ver 
Credit und Subhaftationsfachen, die zweite für alle übrigen Angelegenheiten, namentlich 
die freiwillige Gerichtsbarkeit, Die Vormundſchafts⸗, Nachlaß⸗, Hypothekenſachen beftimmt. 
Einzelrichter al8 beftändige Commiffarien bearbeiten die Bagatellfachen (bis incl 50 Thlr.; 
die ım Wege der Privatflagen verfolgten Injurien und leichten Körperverlegungen, ſowie 
einzelne Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit (unter dieſen auch Führung der Handel 
regifter). Um weiter entfernt wohnenden Gerichtseingefeffenen den Yutritt zum Nichter zu 
erleihtern find folgende Einrichtungen getroffen: 1) Die Abhaltung der Gerichtsiage 
außerhalb des Kreisgerichtsſitzes, durch ein Mitglied des Kreisgerichts nebft Gericht: 
ſchreiber und Gerichtsbote. 2) An einzelnen Orten des Kreisgerichtsbezirkes find ſtändige 
Gerichtscommiſſionen errichtet, beftehend aus einem Richter (Gerichtscommifſar — 
allenfalls einem zweiten Hülfsrichter, Gerichtsichreibern und Boten. Dieſe Geridti: 
commifjäre find Mitglieder des Kreisgerichts, nehmen jedoch an den Beratbungen des 
Kreisgerichtscollegumd nur ausnahmsmeile Theil. 3) Außerhalb des Sites des Kreis 
gerichts werben befondere Abtheilungen des Kreisgeriht® — Gerichtsdeputationen — 
(bald ftändige, bald periodifche) gebildet, aus mindeftens drei Richtern beftehend, mm 
auch diejenigen Angelegenheiten bearbeiten zu können, welche einer collegialiichen Beratbunz 
und Entſcheidung bedürfen. > 

Jedes Kreis⸗ und jedes Stadtgericht ift in allen Civil- und Straflachen in erfter Inſtanz 
unbeichränft zuftändig; ein erimirter Oerichtöftand iſt nur begrimdet: fir Die Mitglieder 
der Königl. Familie und der Fürſtenhäuſer Hohenzollern-Hechingen und Sigmaringen 
(ver perfönliche Gerichtsſtand derſelben tft bei dein mit dem Kammergerichte verbundenen 
geheimen Yuftizrath); die Mediatifirten (Appellationsgericht, in deſſen Bezirk ihr Wohn: 
ort fich befindet); die Militärperfonen (fir Straffachen find die Militärgerichte com: 
petent, während auf Civilſachen die Eremtion der Militärperfonen nicht ausgedehnt if: 
Studirende (die Univerfitätögerichte find competent für Disciplinawergehen, Injurienſachen, 
eringere Vergehen der Studenten, Studentenpaufereten und einzelne ftudentifche Schulden: 

Hachen) Sachlich privilegirt find die Lehns- und Familienfideicommiß- umd ſolche 
Stiftungsfachen, welche durch die Stiftungsurtunde ausdrücklich einem Obergerichte zuge 
wiefen find. ompetenzftreitigkeiten unter den Gerichten erfter Inſtanz entfcheiden die 
Appellationsgerichte, und Liegen diejenigen Gerichte, unter denen die Competenzſtreitigleit 
entftanden, in verichiedenen Appellationsgerichtöbezirten, jo entjcheivet den Competenz⸗ 
conflict das Obertribimal. 

Olge:: Verorbn. v. 2. Jan. 1849 88. 19— 22. Berorbn. v. 3. Jan. 1849 $. 27. Ge 
ſchaäfts⸗Regulativ für die Gerichte erfter Inftanz v. 18. Juli 1850. 

Appellationdgeridhte find die Gerichte zweiter Inftanz und führen umter 
diefen bejondere Namen: das Kammergericht zu Berlin, das Oſtpreußiſce 
Tribunal zu Königäberg, der Juſtizſenat zu Chrenbreitftein. Die Ernennung det 
Rãthe erfolgt auf Vorichlag des Yuftizminifterd durch den König. ualifieirt find nur 
folche Richter, weldhe vier Jahre lang bei einem Gerichte erfter Inſtanz angeftellt geweſen 
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ſind. Ordentliche Profeſſoren der Rechtswiſſenſchaft an einer inländiſchen Univerſität ſind 
zu dieſen, ſowie zu anderen Richterſtellen ebenfalls qualificirt. Hinſichtlich ihrer Anciennität 
rangiren die Appellationsrichter unter ſich innerhalb der ganzen Monarchie mit Ausnahme 
der Rheinprovinz. Die Appellationsgerichte bilden für den Umfang ihres Bezirks die 
Appellationsinſtanz für die Appellationsſachen in Civil- und Strafſachen (in Civilſachen, 
wenn der Gegenſtand der Beſchwerde über 50 Thlr. beträgt, in Strafſachen, wenn in 
erſter Inſtanz von der Gerichtsabtheilung oder vom Einzelrichter wegen Vergehen erkannt 
ft); die Recurs-Inſtanz für die Recursſachen in Civil- und Strafſachen (in Civil⸗ 
ſachen, wenn der Gegenftand der Beſchwerde 50 Thlr. oder weniger beträgt, ın Straf= 
ſachen, wenn im erfter Inſtanz der Einzelrichter über Uebertretungen erfannt hat); . bie 
Aufſichts⸗ und Beſchwerde-Inſtanz für die Gerichte erfter Inftanz ihres Sprengels; das 
Disciplinargericht erfter Inſtanz für ihre Mitglieder — mit Ausnahme der Präfidenten 
und Directoren — und alle Richter ihres Sprengeld®. Zu den Zunctienen der Appellations- 
gerichte gehört auch — abgeſehen von den Fällen in welchen fie in Folge von Eremtionen 
(ſiehe oben) Gerichte erfter Inflanz find? — die Beauffichtigung der Schteddmänner, und 
die Ertheilung von Beglaubigungen und Beſcheinigungen folder Urkunden, von welchen 
im Auslande Gebrauch gemacht werden foll. Die Appellationsgerichte (mit Ausnahme 
von Greifswald und Ehrenbreitenftein) zerfallen in zwei Senate (Civilſenat und Criminal⸗ 
ſenat), welche vereinigt das Plenum bilden. Bor das Plenum gehören diejenigen Ange— 
legenheiten, welche ſich als Yuftizverwaltungsfadhen darakterifiren, ſowie dasjenige, was 
als „allgemeine Angelegenheit” dem Plenum zugewieſen ift, die Erledigung von Belchwer- 
den in nicht proceſſualiſchen Angelegenheiten, wie überhaupt alle auf die ummittelbare 
Entiheidung von Civil- und Straflachen nicht bezüglichen Functionen, mit Ausnahme ver 
Enticheidung über Lehns-, Fideicommiß- und Stiftungsfachen. 

Gſgb.: Geſchäfts⸗Regulativ für die Apell.Ger. v. 17. Septbr. 1850 8. 17. 

Zur Competenz des Civilfenates gehören: Berfügungen und Entſcheidungen in 
Giotlappellations-, Recurs⸗ und Eheſachen; die Beichwerden in allen procefjualtichen 
Angelegenheiten einfchlieglih der Executionsinſtanz; die Requifitions- und Implorations⸗ 
ſachen, welche fi auf die genannten Angelegenheiten beziehen. (Verordn. v. 2. Januar 
1849, 8. 35, Gefchäftsregulatio $. 20). Zur Competenz des Criminaljenats gehören: 
die Entſcheidungen in Strafappellations- und Recursſachen, die Beſchlußfaſſung über 
Klagen, welche zur Competenz der Schwurgerichte gehören; die Beſchwerden in allen ftraf- 
procefjualifchen Angelegenheiten, Requiſitions⸗ und Implorationsfachen in Angelegenheiten 
der Strafrechtöpflege, Begnadigungsiadhen, Strafausfegunge- und Strafunterbredungs- 
gefuche, (mit Ausnahme derjenigen Begnadigungsfadhen, welche Juſtizbeamte des Depar⸗ 
tements betreffen) Berichte der Schwurgerichtöpräfidenten über bie verhandelten Schwur- 
gerihtsfachen, Beauffichtigung des Gefangenenwejens, ſoweit dafjelbe überhaupt Sache ber 
Juſtizverwaltung ift. 

Berorbn. v. 2. Jan. 1849, 8. 25, Gefchäftsregulativ $. 35. Ueber das Berhältniß des 
Appellationg-Gerichtes zu Arensberg und bes Kreisgerichts zu Hechingen als Gerichte zweiter 
Inſtauz für die Hohenzollern’fohen Lande vergl Gef. vom 30. April 1551. 

Das Obertribunal in Berlin ıft dritte Inftanz für das ganze Königreich 
Preußen — mit alleiniger Ausnahme der im Jahre 1866 mit ber preuß. Monarchie 
vereinigten Landestheile — das Obertribunal hat Einen Senat für Strafſachen, deſſen 
zwer Abtheilungen der Regel nadı jede für ſich entfcheiden, und nür in einzelnen Fällen, 
namentlih dann, wenn die gleiche Rechtsfrage in verſchiedener Weiſe in den verfchievenen 
Abtheilungen beantwortet wurde, zu gemeinfchaftlicher Entfcheivung zuſammentreten (Plenum 
des Senats fir Strafſachen) und aus fünf Givilfenaten, von denen ein Senat (ber 
rheiniſche Senat) diejenigen Civil- und Dieciplinarverfahren bearbeitet, welche aus ber 
Rheinprovm an das Dbertribunal gelangen. In wichtigeren Angelegenheiten treten 
ſämmtliche Senate zu einem Plenum zufammen. Zu Senatsenticheidungen ift die An- 
weſenheit von minbeftens "7. Mitgliedern (einſchließlich des Vorfigenven) erforderlich. Zu 
Entſcheidungen des Plenums des Senats fin Straffachen gehören minbeftens 11; zur 
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Entſcheidung der Disciplinarſachen mindeſtens 15 Mitglieder, einſchließlich des Vorſitzenden. 
Räthe und Präſidenten des Obertribunals dürfen nur ſolche zum Richteramte qualificirte 
Perſonen werben, welche mindeſtens 4 Jahre entweder als vortragende Räthe un Yuftız= 
miniſterium, oder als Richter, oder Oberſtaatsanwalte bei den Appellationsgerichten oder 
als Directoren eines Kreis- oder Stadtgerichts angeſtellt geweſen find. Außerdem Die⸗ 
jenigen, welche mindeſtens 4 Jahre lang bei einer preuß. Univerſität ordentliche Profeſſoren 
geweſen ſind. Für die Mitglieder des rhein. Senats iſt in analoger Weiſe eine min⸗ 
deftens 4 jährige Thätigkeit im rhein. Recht (Präſident oder Rath bei dem Appellations- 
gericht zu Cöln, vortragender Rath im Yuftigzminifterium für die rhein. Angelegenheiten, 
Vräfivent oder Kammerpräfident bei einem rhein. Landgerichte, Generalprocurater, 
Generaladvocat oder Oberprocurator) erforderlich. 

Sigb.: Verordn. v. 2. Yan. 1849 88. 27, 28, 19. Gef. v. 30. April 1851. Berorbn. 
v. 4. Juli 1850. Gef. v. 17. März 1852. Verordu. v. 3. Jan. 1849 $. 145. Gef. v. 26. Märʒ 
1856 88. 2, 3. Ge. v. 7. Mai 1856 8. 4. Gef. v. 7. Mai 1851 8. 13, 66, 71. 

Befondere Gerichte find folgende: 1) Handelsgerichte (Commerz- und 
Aomiralitäts-Collegium zu Königsberg und zu Danzig) (Einf.Geſ. zum Deutſchen 
968. v. 24. Juni 1861, 8. 73). 2) Gerichtshof zur Entjheidung von 
Competenzconflicten (Ge. v. 8. April 1847, Verordn. v. 16. Septbr. 1867, 
Gel. v. 13. Febr. 1854), 3) Geiftlihde Gerichte (zu Poſen und Gneſen, Pelplin, 
Frauenburg, Erfurt, Münſter, Paderborn). Die Provinz Schleſien gehört zu drei ver- 
ſchiedenen Didcefen, (zu der des Erzbifhefs von Prag — Grafſchaft Glaz — zu ter 
des Erzbiſchofs von Olmütz — Katzſcher in Oberſchleſien — und zu der Diüceje Des 
Fürſtbiſchofs zu Breslau) deren Gerichtsbarkeit ſich lediglich auf das rein geiftlihe Sebier 
beſchränkt, d. h. auf Disciplinarfachen gegen Tatholifche Geiftlihe, Sponſalien und Cbe- 
fachen unter Katholifen, inſoweit es fih um kirchliche Nullitätserflärung oder Tvemung 
von Tiih und Bett handelt. Für civilrehtliche Trennung oder Ungültigfets- 
erflärungen der Ehe, ſowie für alle anderen weltlichen Angelegenheiten ıft die geiſtliche 
Gerichtsbarkeit aufgehoben. (Verordn. v. 2. Januar 1849), 4) Generalcoem- 
miffionen für Yandesculturfadhen (Verorbn. v. 20. Yan. 1817. Ausf.Geſ. 
v. 7. Juni 1821. Verordn. v. 8. Juni 1834. Verordn. v. 22. Nov. 1844. Das 
Revifionscollegium für Landesculturfahen bildete für die Entſchädigungen 
der Generalcommifjionen die zweite Inftanz). 5) Schiedsgeridhte und Schieds- 
männer (Verordn. v. 7. Septbr. 1827. Einf. Geſ. zum Str. G. B. v. 14. April 1851, 
Art. XVID. 6) Disciplinargeridhte (Gel. v. 7. Mai 1851 und v. 21. Juli 
1851. 7) Univerfitätsgerichte. 8) Militärgerihte Milit. Str. Ger. Ordn. 
vom 3. April 1845). 9) Prifengerichte (Reglement v. 20. Juni 1864). 

II Organifation der Gerichte in der Rheinprovinz Ordentliche 
Gerichte find: 1) Die Friedendgerichte bejegt mit einem Friedensrichter als 
Einzelrigter und einem Gerichtsfchreiber. Zur Competenz derfelben gehören, aufer 
blos perfönlichen, diejenigen Sachen, bei denen das Klagobject die Summe von 100 Zhlr. 
nicht überfteigt, und — ohne Rüdficht auf die Höhe des Objectd — gewille Sachen, ba 
denen ein ſchleuniges Verfahren an Ort und Stelle geboten if. Außerdem find bie 
Friedensgerichte Vergleichsbehörden in denjenigen Proceffen, welde zur Competenz der 
Landgerichte gehören, (C. de proc. a. 48) und endlich ift ihnen em heil 
der nicht ftreitigen Gerichtsbarkeit überwielen, (3. B. Vormundſchaftsweſen; Aufnahme 
der Acte über Emancipation, Adoption u. |. 9 In Strafſachen find fie die Polizei⸗ 
gerichte und urtheilen über die Uebertretungen. 2) Die Landgerichte. Sie beftehen 
aus einem Richtercollegium, befegt mit einen Präfidenten, einem oder mehreren Kammer- 
präfidenten und der entiprechenden Zahl von Landgerichtsräthen und Aſſeſſoren. Ale 
Mitglieder zufammen Bilden die Generalverfanunlung (Plenum). Das Landgericht ift in 
mehrere Kammern getheilt, die regelmäßig aus drei Richtern beſtehen; nur diejenige 
Kammer, welche als zweite Inftanz in Zuchtpolizeiſachen entjcheinet, befteht aus fünf Mit⸗ 
gliedern. Die Landgerichte find zugleich Schwurgerichtähöfe. Kin Oberprocurator ift bei 

/ 
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jedem Landgerichte angeftellt. Die Competenz der Landgerichte ift folgende: In Civil 
fahen find fie zweite Inſtanz in den von den Friedensrichtern entſchiedenen Sachen; 
und erfte Inſtanz in allen übrigen Civilſachen. Bon nicht ftreitigen Rechtsangelegenheiten 
gehören zu ihrer Competenz diejenigen, welche den Friedensgerichten nicht zugewieſen find. 
In Strafjachen Tiefern fie den Unterfuchungsrichter, entjcheiden dur die Rathstammer 
über das Refultat der geführten Borunterfudhung, und find als Zuhtpolizeitammer 
(correctionelle Kammer) entſcheidende Strafgerichte erfter Inſtanz für alle Vergehen; und 
erfennende Strafgerichte zweiter Inſtanz — Berufungsinftang — für alle Straffachen, 
welche in erfter Inftanz von den Friedensgerichten erledigt wurden. Die Zuchtpolizet 
(Sorrectionell=), Appell-Rammer des Landgerichts ift die zweite Inſtanz fir die von 
dem Landgerichte in erfter Inftanz entfchiedenen Bergehen. 3) Der Appellhof in 
Cöln befteht aus einem Präfidenten, drei Senatöpräfidenten und 28 Näthen, welche mit 
lämmtlichen Beamten der Staatsanwaltichaft das Plenum bilven, welches in drei Civil⸗ 
jenate (mindeſtens 7) und einen Anflagefenat (mindeftend 5 Mitglieder) zerfällt. Der 
Tisciplinarfenat wird gebildet aus 7 Richtern und dem erften Präfiventen. “Diefer Ge- 
richtshof ift in Civilſachen zweite Inftanz für die Landgerichte, Handelsgerichte, Rheinzoll⸗ 
erichte und das Univerfitätögericht in Bonn. In Straflachen entfcheivet der Anflage- 
—* über das Reſultat der Vorunterſuchung in Schwurgerichtsſachen, und iſt zugleich 
zweite Inſtanz für die Rathskammern der Landgerichte zur Erledigung der gegen die 
Beſchlüſſe derſelben erhobenen Einſprüche. Ueber das Obertribunal als höchſten 
Gerichtshof des rhein. R. ſiehe oben 

Sfgb.: Am Jahre 1813 beſtanden in der Rheinprovinz: ber Reviſionshof zu Coblenz, ber 
Caſſationshof zu Düflefdorf, 2 Appellationshöfe zu Köln und Trier, 12 Tribunale erfter Inftanz, 
5 Handelögerichte und 135 Friedensgerichte. Veordn. v. 21. Juni 1821 feßte ben Revifions- 
nnd Kaffationshof in Berlin ein und ftatt der 3 Appellationshöfe wird ein Appellationshof 
in Cöhn errichtet. Verordn. v. 30. Juni 1820 organifirt bie Yanbgerichte, die Cab.Ordre v. 
9. Juni 182: gibt den Friedensgerichten eine neue Cintheilung. ordn. v. 2. San. 1849 
und Gef, v. 17. März 1852 bebt den Kaflationshof in Berlin auf und ſetzt an beffen Stelle 
den rheinifchen Senat des Obertribunale. 

Bejondere Gerichte der Nheinprovinz find: Handelögerichte, Gewerbe— 
gerichte, Kheinzollgerichte, (Verordn. v. 30. Juni 1834), Geiftlihe Gerichte, 
(Trier und Cöln) Landwirthſchaftliche Gerichte, Disciplinargerichte, 
Univerfitätögeridhte, (Bonn), Militärgerichte. 

II. Serihtsorganilation Hannovers. Gefhihtlihes und Gefeg- 
gebung Die hannov. Gerichtsorganiſation erfolgte durch das Gef. v. 8. Nov. 1850 und 
das Zuſatzgeſetz vom 31. März 1859. Durch die preuß. Einverleibung wurde dem neu 
gegründeten Oberappellationsgericht zu Berlin theilweife die Competenz des Oberappellations- 
gerichte8 zu Celle übertragen, und lettere® unter theilweiſer Beibehaltung feiner Com⸗ 
petenz in ein Appellationsgericht verwandelt. Die Pre. Ordn. für die neuen Provinzen 
vom 25. Juni 1867 beftunmte unter Befeitigung der früheren hannov. Str. Pre. Geſ. 
(24. Dec. 1849; 5. April 1859; 28. April 1859) die Competenz der Gerichte in 
Straffachen. Im Uebrigen blieb die hannov. Gerichtöorganifation beftehen. (Beroron. 
v. 3. Oct. 1866; Verordn. 27. Juni 1867). 

Drdentlide Gerichte find folgende: 1) Die Amtsgerichte mit einem 
oder mehreren Amtsrichtern befeßt, die als Einzelrichter fungiren. Ihre Competenz 
umfaßt in Straffahen die Entſcheidung über die Webertretungen und Vergeben deren 
Strafmarimum 500 Thlr. oder 6 Monate Gefängniß nicht überfteigt; und in Civil: 
ſachen — abgefehen von einzelnen Rechtöftreitigkeiten, bei denen es auf den Werth des 
Streitgegenftandes nicht ankommt — die Enticheidung aller Rechtöftreitigfeiten bis ein» 
ſchließlich 150 Thlr. Werth. (Gerichtsverf. Geſ. v. 31. März 1859, 8. 4. Pre. Ordn. 
vom 8. Nov. 1850, 8. 3. 4. 640. 655. Geſ. v. 27. Yuli 1852, 8. 2). Außerdem 
ſteht den Amtögerichten die freiwillige Gerichtsbarkeit zu einfchlieglich des Bornundicafts-, 
Hypotheken⸗ und Depofitenweiend. 2) Die Obergerihte Ste beftehen fett dem 
16. Mat 1859, und enticheiden in Fleinen Senaten mit drei, oder in großen Senaten 
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mit fünf Richtern In Strafſachen ſind die kleinen Senate die Strafkammern 
und entſcheiden diejenigen Vergeben, welche zur Competenz des Amtsgerichtes nicht gehören, 
fowte diejenigen Verbrechen, welde proceſſualiſch den Vergeben gleichgeftellt find; die 
großen Senate dagegen find die Berufskammern und enticheiden über Berufungen 
gegen Urtheile, Beichlüffe, Verfügungen der Straflammern. (Berorbn. v. 25. Juni 1867 
Art. XV.) In Civilſachen liegt den Meinen Senaten namentlich ob: a) die Urtheils 
fällung in folchen Streitfachen, deren Gegenftand den Werth von 300 Thalem 
nicht überfteigt. b) Die Urtheilsfällung über Berufung gegen Ciotlertenntniffe der Amt 
gerichte, ſowie über Beſchwerden der Amtsgerichte bei Ausitbung der ftreitigen unt me: 
willigen Gerichtöbarkit. c) Die Entſcheidung über Ablehnung von Amtsrichtern eder 
Mitgliedern des Heinen Senat. Den großen Ecnaten liegt in Civilſachen namantli 
ob: a) Die Entſcheidung über Rechtsmittel gegen die von den Heinen Senaten abgegebenen 
Berfügungen. b) Die erftinftanzlihe Entſcheidung folder Civilfachen, deren Gegenftunt 
den Werth von 300 Thlrn. überfteigt. c) Die Urtheilsfällung über Nichtigkeitsbeſchwerden 
gegen Erkenntniffe der Amtsgerichte. d) Die zweitinftanzliche Entſcheidung in Ebe um 
Verlöbnißſachen, ſoweit diefelben wor die bürgerlicden Gerichte gehören. 3) Schwur— 
gerichte zu Celle, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Osnabrüd, Stade. (Str.Pre.Ordn 
8. 269-307). Die Competenz derfelben ift die gleidye wie in denjenigen preuß. Lande 
theilen, in denen die Verordn. vom 3. Ian. 1849 gilt. 4) Das Appellations: 
geris zu Celle, weldes aus drei Civilfenaten und einer Anflagefammer von je fusf 

itgliedern beſteht. In Strafſachen iſt daffelbe nur als Anflagelammer compear: 
(Beroron. v. 25. Juni 1867, Art. XV.); in Civilſachen enticeiden die dra Gm 
fenate über Rechtsmittel in Civilſachen, inſoweit diefelben nicht durch die Obergerichte er: 
ledigt werden und zwar find die Geſchäfte nach geographiſchen Bezirken unter den Senateı 
vertbeilt. 5) Das Oberappellationsgericht zu Berlin (Verordn. v. 27. Im 
1867) hat in Strafſachen bie gleiche Competenz wie das Obertribunal. Im Civil: 
ſachen ift e8 competent: a) für die Entfcheidung ber Rechtömittel gegen Entſcheidunge 
der Civilſenate des Appellationsgerichtd, db) fir Erledigung von Nichtigkeitöflagen ur 
Wahrung des Geſetzes, ec) zur Beftimmung des zuftändigen Gerichts bei einzelnen Antı 
entftandener Competenzconflicte, oder bei Verhinderung des zuftändigen Gerichts. 

Befondere Gerichte find: 1) Das Univerfitätdgeriht zu Göttingen, 
deffen Competenz ſich nicht blos auf die Studirenden, fondern auch auf die Lehrer und 
fonftigen Angehörigen der Univerfität und deren Familien erftredt: in Polizeifachen, hürger: 
Yihen Proceß⸗ und Mahnfachen, und in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit in kr 
Umfange, wie diefelben zur Competenz des Amtsgerichts gehören. 2) Die Bergridter 
fir Wahrnehmung der Handlungen der freimilligen GerichtSbartett für die Bergiaden 
auf dem Oberharze. 

Gſgb.: Geſ. v. 21. Mai 1854 88. 1-3. Verorbn. v. 31. März 1859 $. 3. 

IV. Die Gerihtsorganifation von Heffen, Naffau, Schledmiz 
Holftein ift im Wefentlichen nad) dem Vorbilde der hannov. Gerichtsorganiſation dum 
die Verordnn. vom 26. und 27. Juni 1867 geregelt. Den bannov. Obergerichten nl: 
ſprechen in den genannten Landestheilen die Kreißgerichte. Die Eintheilung der Ce 
richte ift folgende: 1) Gemeinfchaftlihes Oberappellationsgericht zu Berlin 
2) Appellationsgerihte zu Caſſel (mit den Kreisgerichten Cafſel, dulda 
Hanau, Marburg, Kinteln, Rotenburg), Wiesbaden (mit den Kreisgerichten zu 
Dillenburg, Limburg, Wiesbaden), Kiel (mit ven Sreisgerichten Altona, Kiel, Techn 
Schleswig, Flensburg). Zu jeden ver genannten Kreisgerichte gehören dann tik 
Anzahl Amtsgerichte. 

V. Gerichtsorganiſation für Frankfurt. Durch die Einverlabu; 
Franffurts in die preuß. Monarchie ift an der Gerichtöorganifation nur Folgendes ge 
ändert: Dur Veroron. v. 3. Oxctbr. 1866 wird die Beauffichtigung des Juſtizweſen 
dem Königl. Juſtizminiſterium in Berlin übertragen; durch Verorbn. vom 19. Nov. 1966 
und 12. Decbr. 1866 wird das Obertribunal zu Berlin an Stelle des Ober-Appellatient 
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gerichtes zu Lübeck geſetzt, und die Aetenverſendung aufgehoben. Im Uebrigen blieb es 
bei den bisherigen Zuſtänden. Gerichte erſter Inſtanz find theils Einzelgerichte 
(Stadtamt, Landjuſtizamt — beides Civilgerichte zur Entſcheidung von Civilſachen bis 
zu 300 Fl. — Rügegerichte — Strafgerichte für Uebertretungen), theils collegialiſche Ge 
richte (das Stadtgericht — zwei Abtheilungen für Civilſachen und eine für Straffachen 
— und das Schwurgericht). Das Gericht zweiter Inſtanz iſt das Appellations- 
gericht, beſtehend aus einem Präſidenten und fieben Räthen. Der Gerichtshof dritter 
Inſtanz iſt das Obertribunal zu Berlin. 

Gigb. (inſoweit nicht bereits in Vorſtehendem erwähnt): Conſtitutionsergänzungsaete v. 
19. Juli 1816. Geſetz Über die Geſetzeskraft der proviſor. Geſetzesordn. des gemeinſchaftl. Ober- 
appell.®er. v. 8. Febr. 1820. Belanntmachung, betr. die Verordn. für das gemeinfchaftl. Ober- 
appell.®er. v. 23. Ang 1831. Gefe Über das Berf. in bilngent, Rechtsſachen v. 7. Non. 1848. 
Organ. Gefeg der Stabt Frankfurt vom 16. Sept. 1856. ef. über das Berf. in Straffachen 
v. 16. Eeptbr. 1856. 

VI Königreich Sachſen. Die Organifation und Competenz der Gerichte iſt 
durch folgende gejegliche Vorſchriften georpnet: Gef. vom 28. Januar 1835, betr. die 
Competenz der Juſtiz⸗ und Berwaltimgsbehörden u. |. w. Gel. v. 11. Aug. 1855, betr. 
die Einrichtung der Behörden erfter Inſtanz. Königl. Verordn. v. 30. Sept. 1856, 
betr. die Bildung der Gerichtäbezirke. Revidirte Str.Pre.O. v. 1. Octbr. 1868, das 
Allg. Bürg. G. B. v. 2. Yan. 1862, Civ. Pre.O. v. 1622, Erläuterung hiezu 
von 1724, Mandat v. 13. März 1822, G.B. v. 28. Yan. 1835, Gef. v. 30. Decbr. 
1861. Die ordentlihen Gerichte find: Gerichtsämter, Bezirfögerichte, Appellations- 
gerichte, Oberappellationsgericht. Belondere Gerichte: Staatsgerichtshof, Handels⸗ 
gerichte, Univerſitätsgericht, Milttärgerihte, Standgericht über Civilperſonen, Commiffton 
für Entſcheidung der Competenzconflicte, Behörden für die in Ablöfungs- und Gemein- 
beitstheilungen vorkommenden Streitigkeiten. Außer diefen Staatögerichten find noch 
Patrimonialgerichte der fürftlih und gräflich Schönburg’ichen Receßherrichaften be- 
ftehen geblieben, und find biefelben ebenſo eingerichtet, wie die Gerichtöämter. 

Vo. Großherzogthum Heffen bat zwei verichiedene G. Die eine für die 
Provinzen Oberheſſen und Starfenburg, die andern für Rheinheſſen. 

1) Oberheffen und Starfenburg. Geſetzgebung: Gel. v. 22. Sept. 1848 
hebt die befreiten Gerichtöftände auf; Gef. v. 7. Aug. 1848 bejeitigte die Patrimontal- 
gerichtsbarkeit. Str. Pre. OD. v. 13. Septbr. 1864. Einführung der Geſchwornengerichte 
durch Gef. v. 28. Octbr. 1848 und 22. März 1852. Die Eintheilung der Gerichte 
ift folgende: Oberappellationsgeriht und Caffattonsgeriht zu Darmftadt. Zwei Hof- 
gerihte — die zugleich Echwurgerichtsfige find — zu Darmftadt und zur Gießen. Unter 
diefen ftehen Stadt- und Landgerichte, ſowie Bezirköftrafgerichte. 

2) Rheinhefjen. Tür die Gerichtdorganifation gelten mit geringen Aenderungen 
die franz. Gel. Der Caflationshof ift mit dem Oberappellationsgerichte zu Darmftabt 
vereinigt. Das Obergeriht ift in Mainz. Die Bezirlögerichte zu Mainz und Alzey, 
erſteres mit 7, letzteres mit 5 Friedensgerichten. 

VIII. Baiern. Die ©. der Kreife: Oberbatern, Niederbaiern, Oberpfalz und 
Regensburg, Oberfranten, Mittelfranken, Unterfranken ımd Aſchaffenburg, Schwaben und 
Neuburg wird nach folgenden Geſetzen beſtimmt: Gef. v. 10. Nov. 1848, die Abänderung 
des Str.G.B. von 1813 betr.; Gel. v. 10. Nov. 1861, betr. die Gerihtsorganifation, 
mit der Vollzugsverordnung v. 24. Febr. 1862; Einf. Geſ. zum deutſchen 5.8.2. 
v. 10. Nov. 1861; Verordn. v. 19. April 1862, betr. die Organifation der Handels⸗ 
gerihte. Die ©. der Rheinpfalz berubt auf franz. Gſgb. 

IX. Die G. Würtemberg’s ift georonet durch das Geſetz über die G. vom 
15. März 1868. Außerdem find zu nennen: Die Str. Pre.O. v. 17. April 1868; die 
Civ. Pre.O. vom 3. April 1868. Die Einf.Berorbn. vom 30. Yunt 1868 und bie 
Vollziehungsverorbn, vom 18. und 20. Juli 1868. 

X. Die G. Badens ift durch das Gef. vom 19. Mai 1864 geordnet. Yu dieſem 
Geſetze treten folgende Beitimmungen: Bollzugswerordnung zur ©. vom 12. Juli 1864; 
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Geſetz über die Verwaltung der fremilligen Gerichtöbarkeit und des Notariat vom 
28. Mai 1864; Str. Pre.O. vom 18. März 1864; Geſetz über vie Gerichtsbarkeit und 
das Verfahren in Polizeifaden vom 28. Mai 1864; Geſetz betr. die Rechtöverhältniiie 
der Richter vom 7. Octbr. 1865 ; Verordnung betr. die Errichtung von Handelögericten 
vom 24. Nov, 1865. 

Lit.: Fecht, Die G. der deutſchen Staat. Speciell für Preußen: Jahrbb. ver preuß 
G.; v. Rönne, Staatsrecht der preuß. Monarchie, Tb. IL $$. 269 — 288. 906 

ob. 

Gefammteigentäum. Während im Röm. R. — wenigftend nad der ber: 
ſchenden Auffaflung — ein gemeinfchaftliches Eigenthum nur in den beiden entgegen: 
geſetzten Formen des patrimonium universitatis und der communio möglich tft, fo 
daß entweder fchlehthin nur der Eine Wille der Gemeinfchaft in dem Begriff der juriſti⸗ 
ſchen Perſon als herrſchend gelegt oder ſchlechthin für jeden der mehreren verbundenen 
Willen eine individuelle und tm Princip von den anderen ganz unabhängige Herticafte 
Iphäre an einer idealen Eigenthumsquote angenommen wird: gab es im deutſchen 8. 
thatfächlich von jeher die mannichfachſten Gemeinichaftsverhältniffe, bei welchen die Reis 
herrſchaft über ein Grundftüd, Capital oder Vermögen für einige Beziehungen dem Cim- 
heitswillen der Gemeinſchaft als eined Ganzen untergeoronet und für andere Beziehung: 
ımter die Vielheit der individuellen Willen verteilt war. Bei dem Eindringen des ri- 
miſchen Eigenthumsbegriffes ſchien die Natur folder Berhältnifle einer Einzwängung ın 
die römiſchen Gegenſätze allzu ſehr zu widerftreben. Dean ftellte daher für fie den Zwiſchen 
begriff eined &. auf. Daſſelbe conftruirte man (zuerft, wie es jcheint, der pſeudonnme 
Juſtus Beracius) ald ein dominium plurium in solidum, fo daß Jeder Eigen⸗ 
thümer des Ganzen fein follte.e So widerſpruchsvoll in dieſer Formulirung Der meue 
Begriff war, erlangte er doch feit der zweiten Hälfte des vorigen Zahrhunderts eine weite 
Berbreitung und ging in mehrere neuere Gſgbb. über. In unſerer Seit konnte es ben 
Kritifern des ©. nicht ſchwer fallen, die Unbaltbarfeit eine ſolchen ©. nachzuweiſen 
(Halfe, Dunder). Dagegen haben neuere Forſcher (Beſeler, Bluntidli, 
Stahl, Arnold) in verfchiedener Weile den Begriff des ©. zu Hären und zu verne 
fen verſucht, indem fie auf die innere Natur der eigenthliimlichen deutichrechtlichen Gemein 
Ihaftöverhältniffe zurüdgegangen find. Die ımter fich wieberum abweichenden Anfichım 
der Verfechter des G. können hier nicht Dargeftellt werben ; e8 jet nur Die nach umferer 
Anficht dem Weſen der in Frage fommenden Gemeinſchaftsverhältniſſe entſprechende Auf: 
faflung angedeutet. 

Am Begriffe des ©. ift feftzuhalten. Dafielbe ınnfaßt aber zwei ganz verfchtebem, 
im älteren R. noch ununterſchiedene, heute ſcharf entgegengefegte Fälle: das G. einer 
Genoſſenſchaft, welches ſich paſſend als ©. im eigentlihen Sinne bezeichnen läßt, umd vie 
bloße Rechtsgemeinſchaft zur gefammten Sand. Wenn man will, mag man in erfterem 
Begriff nur eine durch das deutiche und moderne R. ermöglichte Mobification Des Be 
griffes des Corporationdguts, im zweiten Begriffe aber eine ebenjo ermöglichte Morifi⸗ 
cation des Communtondbegriffes fehen. 

Das eigentlide ©. ift ein in einer Gemeinde oder Genoflenfchaft nad ge— 
noſſenſchaftlichem Princip zwiſchen Einheit und Vielheit vertheiltes Eigenthum. Es ift ver 
objective Niederſchlag der ſubjectiven Structur der deutſchrechtlichen Genoſſenſchaften. Arch 
läßt es ſich als getheiltes Eigenthum auffaſſen: einige Eigenthumsbefugniſſe find aus 
ſchließlich dei der juriſtiſchen Perſon des Ganzen, die übrigen Befugniſſe find unter vi 
Einzelnen zu Sonderrecht vertheilt. Die Theilung kann dabei jehr verſchiedener Art fein; 
fie kann 3. B. entweder unmittelbare Nutzungsbefugniſſe an der Sache felbft für Die Em: 
zelnen begründen, wie beim Gemeinland, oder fi) überhaupt nur auf den Werth des 
Gefammtvermögens beziehen, indem diefer in ideelle Quoten (Kure, Aktien, Aniheile, 
Ertragsrechte) zerlegt wird, welche den Einzelnen als Privatrechte zuftehen. Die Sue, 
das Bermögen u. |. w. ift hier überall weder für Das Ganze noch für Die Einzelnen 
eine Fremde. Auch ftehen fih Recht der Einheit und Recht der Vielheit nicht etwa wie 
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Befugniſſe beliebiger Perſonen an derſelben Sache gegenüber, ſondern fie gehören mejent- 
lich und organifch zulammen und werden durch die Genoffenfhaftsverfaffung in ein ein- 
heitliches Inſtitut verwoben, das ohne Died nicht e8 ſelbſt, ſondern etwas ganz Anderes 
wäre. — Tälle des eigentlichen ©. find die Gemeinſchaftsverhältniſſe an Gemeinlänbercien, 
die Güter von Agrargenoflenichaften, die Hausgüter des hohen Adels, corporative Gan- 
erbſchaften, Gewerkichaften, Actiengefellichaften u. |. w. 

Gemeinfhaften zurgefammten Hand — ein fo oder ähnlich (communi- 
cata, coadunata manu, gemeinſchaft, eine band u. |. w.) in älteren Quellen viel 
gebrauchter und aus der Yorm der Aufnahme in die Gemere berzuleitender Ausdruck — 
find anzunehmen, wenn die Gemeinſchaft zwar feine von den Gemeinern verjchienene Per- 
jon tft, Doch aber kein römiſches Miteigemhum, fondern ein deutſchrechtliches gemeinfchaft- 
liches Eigenthum Mehrerer vorliegt. Die bereditigten Subjecte find hier durchaus nur 
eine Mehrheit: ihre Antheilsrechte aber find nicht won einander unabhängige Individual⸗ 
rechte an innerlich unverbundenen ideellen Ouoten, fondern fie find fubjectiv oder objectiv 
oder in beiden Beziehungen gleichzeitig ein durch das andere gebunden. Subjectiv, indem 
die Gemeiner in irgend einer banernden und engen Verbindung, die ihre Einzelmillen 
theilweiſe in eine gemeinfame Willensfphäre aufgehen macht, nicht aber als beliebige un- 
verbundene und fonveräne Individuen an das Vermögen herantreten. Objectio, indem 
dieſes Vermögen ſeinerſeits al8 ein irgendwie geſchloſſenes und geglievertes Ganze, alfo in 
einer das an ihm mögliche Rechtsverhältniß bevingenden und beftimmenden objectiven Selb- 
findigfeit, in die Willens- und Herriaftsiphäre der Gemeiner fällt. Seine nähere 
Beitimmung erhält der Begriff erft durch die rechtliche Natur des Imititutes, bei dem er 
zur Anwendung gelangt. Es gehören hierher 3. B. aus dem älteren R. Bergabungen 
von Todes wegen, Gejammtbelehnungen, Erbengemeinſchaften, fog. „Gemeinderſchaften“, 
nicht corporative Ganerbichaften, manche gemeinfchaftliche Regierungen u. |. w.; aus dem 
modernen R. eheliche Gütergemeinichaft, fortgefetste Gemeinſchaft, Mitrhederei, aber auch 
zum großen Theil das moderne Geſellſchaftsvermögen und namentlich das Vermögen ber 
Handelsgeſellſchaften. | 

Schließlich ift zu bemerken, daß der Ausdruck G. infofern zu eng ift, als Geſammt⸗ 
gerechtſame, Geſammtlehenrechte, Gefammtnugungerechte u. |. w. nach demfelben Princip 
zu beurtbeilen find. 

Lit: Dunder, Das ©., Marb. 1843, wo die Dogmengeſch. u. der Nachweis der Älteren 
Lit. zu finden if. — Haffe, Revifion der bisherigen Theorie von der ebel. Glitergem., Kiel 1508, .. 
©. 20 —53. — Befeler, Erbverträge 1. 73— 88; Syftem 8. 83. Bluntihli, Rechtsgeſch. 
von Züri, II. 73 f. — Grimm, RU. 494 f. — Homeyer, Des Sachſenſp. zweiter Theil, 
-%0.2, ©. 461-464. — Stahl, Rechts - und Staatslehre, I. 295—296. — Laffalle, Die 
Theorie der erworbenen Rechte, 1. 409. — Baron, Die Gejammtredtöverhältnifie im Röm. 
R., Berl. 1864. — Stobbe, Ztſchr. f. Rechtsgeſch, IV. 207. — Bgl. auch Oeſterr Bürg. 
8.8. 8 361. — Preuß. ER. 1. 17.8. 1; 8. 8. 18; 17. 88. 24. — Zürider GB. 8. 567 
—571. — Bündener, Ciw.G.B., 8. 213 — 214. D. Gierke. 

Gchhäftsführungsflagen. A. In mehreren Fällen Tann, abgejehen von 
ber negotiorum gestio, —** aus dem von einem Andern abgeſchloſſenen Rechts⸗ 
geſchäfte in vollem oder in beſchränktem Maße verpflichtet werden. Man bezeichnet die 
Klagen, welche gegen den alſo Verpflichteten erhoben werden können, als actiones ad- 
jectitiae qualitatis. 

1. Der Hausvater (nach Nöm. R. auch der Herr) haftet für das durch fen Kind 
(feinen Sclaven) eingegangene Rechtsgeſchäft: 

a) In solidum, wenn er Auftrag dazu gegeben oder ratihabirt hat. Die lage 
heißt actio quod jussu, nach ben Anfangsworten der fie aufftellenden Glaufel im prä= 
torifchen Edicte. | 

b) Wenn das Hausfind ein peculium profectitium hat, fo weit als das pecu- 
lium zur Zeit der Condeinnation reicht, nach Abzug des dem Vater Geſchuldeten und 
ohne Rückſicht auf Verminderung des peculium durch deilen dolus ; was wegen zu ges 

ringen Betrags des peculium jegt nicht erlangt wird, kann päter nachgeforbert werben. 
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Diele fog. actio de peculio findet übrigens nur bei reinen Geſchäftsobligationen, nie be: 
Schenkungen, noch bei Delicten und Duafivelicten ftatt. 

Wenn mit Wiffen und Willen des Vaters der Sohn vermittelft des peculium oder 
eines Theild deſſelben Handels- oder Gewerbegeichäfte treibt, fo darf jeder Gläubiger ix: 
in Beziehung darauf creditirt Kat, Bezahlung aus dem Handelsgute verlangen. Take 
wirh für Bertheilung, Rangordnung, Privilegien der Gläubiger ähnlich wie im Cena: 
verfahren : ed ift eine Art Concurs, deffen Leitung dem Vater zufteht und wofür er mit 
der actio tributoria verantwortlich gemacht werden kann. Für feine eigenen Yortenm- 
gen ſteht er den übrigen Gläubigern gleich. 

c) Wenn aus dem die Schuld begründenden Rechtsgeſchafte des Haustinds Ems in 
den unmittelbaren Nutzen des Vaters verwendet worden, in rem patris versum if, ſe 
es als pofitive Bereicherung, ſei es zur Beitreitung von Auslagen, To haftet der Bater, 
fo weit dieſer Nugen veiht. Die von Neueren behauptete Berallgemeinerung dieſer actio 
de in rem verso, namentlih deren Ausdehnung auf freie Geichäftsführer, iſt ald un: 
römiſch zu verwerfen. 

2. Ter Principal, welder fein Hauskind oder einen beliebigen Anderen zum Bernck 
eined Gewerbes oder von Hanbelögeichäften als Agent, Factor, institor, ebenſo X 
Schiffsrheder, exereitor, der einen Schiffscapitän oder Schiffer, magister navis anitc, 
ertheilt dadurch dieſem feinem institor oder magister auch ftillihweigend eine allgeman: 
Ermächtigung zu den verſchiedenen Geſchäften, welde ber Inftruction gemäß mit tem 
Hanptgejhäfte im Zuſammenhange ftehen, und haftet daher für dieſe Geſchäfte in «- 
lidum. Die Klage heißt in ihrer Anwendung gegen den Rheder exercitoria, fenit in 
stitoria, und concurrirt electiv mit der gewöhnlichen Klage aus dem betreffenden Redis 
geichäfte gegen den institor oder magister. 

B. Bereits im claſſiſchen Röm. R. wurde das Princip diefer actiones exercitoria 
und institoria auf Die Geſchäfte ausgedehnt, welche jeder Mandatar feiner Vollmacht gr 
mäß abgeichloffen hat, jo daß deſſen Gläubiger unmittelbar den Mandanten mit actia 
utilis ad exemplum institoriae, actio quasi institoria, Belangen können. Teögladen 
insbeſondere bei geſetzlichen Mandataren, Bormündern, Syndici u. dgl., in Beziehung ari 
die Rechtsgeſchäfte, welche ſie vermöge ihres Amts für ihre Mündel und Gorperattene 
eingegangen ſind. Nachfolgende Genehmigung ſteht dem Mandate gleich. Auch cr 
Mandat oder Ratihabition kann wenigſtens auf die etwaige Bereicherung geklagt we: 
—ã—— was aber nicht über den beſtimmten Kreis des Repräſentationsverhältniſſes ans 
zudehnen ift 

Im heutigen Röm. R. Haben diefe ſämmtlichen Klagen in Folge der Entwidelung der 
Stellvertretung und der veränderten vermögensrechtlichen Veziehungen zwifchen Vater un: 
Kind unleugbar jehr viel von ihrer Bedeutung eingebüßt. Die actio exercitoria, Die icst- 
toria, auch Die quod jussu erſcheinen faft als überflülfig bei der heutzutage berriden- 
ben Anjicht, „daß, wenn das Rechtögejchäft im Namen des Vollmachtsgebers abgeſchlenen 
worden, dieſer gleich, als ob er ſelbſt ver Contrahent wäre, und ſomit als der unmutd: 
bar und allein Berpflichtete zu betrachten ſei (Arndts). — Ueber die andern Kaya 
1. Th. I, 358. 4. Pr. IR. II. 2. SS. 127 ff. 

Quellen: Zit. 1. IV 7. quod cum eo qui.. D. XIV, 1. de exercitoria action; 
3. de institoria actione; 4. de tributoria; 5. quod. cum eo qui. XV, 1. de pecalio: 
2. quando de peculio; 3. de in rem verso; 4. quod jussu. C. IV, 25, 26. 

rit.: Glüd, XIV. — Im Ganzen |. Buchka, Die Lehre von der Stellvertrermmg. — 
Witte, Die Bereicerungstia en. — Thöl, HR, I. — Intbelondere Über qucd 
jussu: Arc, f. civ. Praxis, X. Thibaui), KZIK. (sgmin) Müller, Eiv. Abhand. 
(Dießen 1833); Chambon, Beitr. zum ol at. R e peeulio: Linde's Ziſcr. 
(N. F. V. Marezoll), Bekker's Jahrbb. 1 Br 1851 —8 ID. (Keller. — De 
in rem verso: Seuffert, Dei.r.v. act, "Würzb, 1822; Kämmerer, Linde’$ FE | 
VII; Witte, a.a. ©. Institoria: Weiste, Steptifh - praktiſche Behan eim 
civilrechni Segenänbe eins 1829; Anckelmann, De lege 1. $. 1. de exerceitori . 
Berl. 1848; Thöl, a. a. Nivier® 
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Geihäftsorbunng iſt die Regel, welche die Volksrepräſentation bei Behandlung 
und Erledigung der ihr durch die Verfaſſung zugewieſenen Geſchäfte zu beobachten bat. 
Nach einzelnen Berfaffungen ift diefelbe ein Geſetz; nach anderen Kat ausſchließlich die 
Bollövertretung und zwar in den Staaten des Zweikammerſyſtems jede der beiden Kam⸗ 
mern fir ſich das Recht ihren Geſchäftsgang und ihre Dieciplin zu regeln (fo der preu⸗ 
ßiſche Land- und der No. Reichstag). Doch ift auch die Geltung der von der Volksver⸗ 
tretung aufgeftellten Geſchäftsordnungen überall von der Beobachtung derjenigen Berfaf- 
fungöbeftimmmgen abhängig, welche die Organifation und Verhandlungsweiſe der Kam⸗ 
mern betreffen. Hinſichtlich des gefchäftlichen Verfehrd der Kammern unter einander over 
mit der Regierung tft gegenfeitige Uebereinkunft nothwendig. 

Die in Deutichland geltenden ©. haben im Ganzen den gleichen Inhalt. 
Jede Kammer, bzw. die ganze Ständererfammlung, wenn diefelbe nur aus Einer Kam⸗ 

mer beiteht, hat überall bei dem Eintritt in eine neue Legiölaturperiode und zwar ent- 
weder vor oder nad) ihrer Eröffnung. durch den Souverän unter dem Bräfivium ihres 
der Geburt nad älteften Mitglied, des ſog. Alterspräfidenten, zuerft die Legitimationen 
ihrer Mitglieder zu prüfen. Bei jeder ferneren Seffion tritt das Haus unter dem Prä- 
fiventen der vorhergegangenen Seffion zulammen. Die Vorprüfung der Wahlen wirb ben 
Abtheilungen, in welche nach vielen ©. (auch denen des preußiſchen Land- und be& 
Nd. Reichstages) das Haus beim Beginn jeder Seffion durch das Loos getheilt wird, in 
der Weiſe übertragen, daß jeder Abtheilung eine möglichſt gleiche Anzahl von Wahlver- 
handlungen loosweiſe zugemwiefen wird. Die Wahl eines Abgeoroneten kann vom Haufe 
felbft, von der Regierung und endlich Ichriftlich von jedem wahlberechtigten Staatsbürger, 
die Legitimation eines erblichen over lebenslänglichen Kammermitgliedes nur vom Haufe 
felbft und von der Regierung angefochten werden. Im Nd. Reidydtag macht der Ablauf 
einer zehntägigen Frift nah Eröffnung der Seffion alle 518 dahin unbeftrittenen Wah— 
len unanfechtbar. Beſtrittene oder von den Abtbeilungen beanftanvete Wahlen werben 
überall durch den Beſchluß des Haufes gültig. 

Iſt die Dechrzahl der Wahlen geprüft und gebilligt, und find alle neu eingetretenen 
Mitglieder, deren Wahl approbirt worden, da, wo bied (wie auch in Preußen) verlangt 
wird, vereibigt, fo ſchreitet das Haus zur Wahl des Präjidenten, des oder der Piceprä- 
fiventen, der Schriftführer und fonftigen in den einzelnen Berfaffungen vorgefchriebenen 
Beamten des Haufes, welche regelmäßig wie im preußiichen Land- und Nd. Reichstage 
für Eine Seffion, feltener für eine ganze Legislaturperiode im Amte bleiben. Im preu- 
ßiſchen Abgeordnetenhauſe und im Nv. Reichstage wird der Präfivent beim Beginn einer 
nenen Legislaturperiode zunäcft nur proviforifh und erft nah Ablauf von vier Wochen 
definitiv gewählt. Nah andern Berfaffungen wird der Präfident, wohl auch ber Vice- 
präfibent von der Regierung aus drei ihr vorgefchlagenen Mitgliedern der Kammer ge 
wählt oder doch der von der Kammer gewählte Präfident beftätigt. ‘Der Präfldent der 
erften Kammer wird fogar meiftens von der Regierung frei ernamt. 

Iſt das Bitreau, der Borftand, das Directorium des Haufes gebilvet, fo werben die 
zur Vorberathung beftimmter vegelmäßiger Geichäfte des Hauſes vorgefchriebenen Com⸗ 
miffionen von den durch das Loos gebildeten Abtheilungen gewählt. 

Hierauf tritt das Haus in die Berathung der ihm vorliegenden Angelegenheiten ein. 
Letztere kömen ihm durch Vorlagen der Regierung, durch Anträge der Mitglieder des 
Haufes und endlich durch Petitionen der Staatsangehörigen zugewieſen fein. Auch An- 
fragen der Mitgliever des Hauſes an das Miniſterium, fog. Ünterpellationen, können, 
wenn ber interpellirte Minifter fie beantwortet, zu einer Beſprechung des Haufes über 
den Gegenftand der Interpellation Beranlaffung geben. Regieringsvorlagen und Petitio- 
nen werden fchriftlich abgefaßt und dem Präfiventen übergeben ; &leiches gilt für bie in 
dem Haufe ſelbſt geftellten Anträge und Interpellationen, wenngleich dieje außerdem münd⸗ 

. Ti eingebradht und begründet werben müſſen. Auch ift zu der Gültigkeit ber letzteren 
vothwendig, daß biefelben von einer beftimmten Anzahl anderer Mitglieder des Haufes 

nterſtutzt und unterzeichnet find. 
v. Holtzendorff, Rechtslexikon 1. 32 
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Im vielen Ländern muß die Erledigung der Regierungsvorlagen allen anderen An- 
gelegenheiten vorgehen. Iſt dies wie in Preußen und dem Rd. Reichstage nicht ver: 
geichrieben, jo müffen entweder die Anträge nach der Reihenfolge ihrer Einbringung erle 
digt werben, ober der Präfident bat die Tagesordnung frei feftzufegen, d. h. zu beftummen, 
welche Angelegenheiten und in welcher Reihenfolge fie zur Berathung und Beſchlußfaffung 
fommen follen. Doch find hierbei regelmäßig die kurzen Friſten zu berückſichtigen, welche 
von der an die einzelnen Mitglieder des Hauſes vollzogenen Einbändigung der eimgehrad- 
ten und vom Präfiventen in Druck gegebenen Anträge, Vorlagen und Commiſſionsberichte 
bis zu der erften Berathung des Haufes abgelaufen fein müffen. 

MWermgleich die meiften ©. (auch die des preußiichen Land- und Nd. Reichstagb 
die Borberathung im Haufe felbft bzw. den fofortigen Eintritt in die Schlußberathung 
mit nachfolgender definitiver Beſchlußfaſſung geftatten, jo gebt der letzteren doch regelmifig, 
bei Regierungsvorlagen in einzelnen Ländern ſogar nothwenbigerweife die Vorberathung 
durch eine der bei dem Beginn jeder Seſſion gewählten Commiffionen oder auch durd 
eine allem für die betreffende Sache erwählte Commiffion voraus, welcher überall die 
Minifter und Regierungscommilfare, wohl auch der Präfident des Haufes und Der An- 
tragfteller mit beratender Stimme beiwohnen dürfen. Die Commiffion läßt Gang und 
Reſultat ihrer Verhandlungen mit dem Antrage auf Annahme, Abänderung oder Berwei⸗ 
fung durch Die aus ihr und von ihr erwählten Referenten dem Haufe vortragen: der 
Sommiffionsberiht. Durch diefen wird der Berhandlung und Beſchlußfafſung des Hur- 
fes nicht vorgegriffen ; vielmehr können mit oder ohne Bezug auf die Anträge der Com: 
miffion Abänderungsanträge geftellt werden, fofern fie nur mit der Hauptfrage in weſem⸗ 
licher Verbindung ftehen und die vorgelchriebene Unterftügung finden. Auch kann tof 
Haus nach ftattgehabter Berathung die Angelegenheit zu abermaliger Berichterſtattung der 
Commiſſion überweiſen. 

Commiſſionsberichte, eben jo wie Erklärungen der Regierungscommiſſare dürfen ab⸗ 
eleſen werden; die Kammermitglieder dagegen müſſen frei ſprechen. Die Discuſſio 
FE wird bei umfaflenden Vorlagen durch die Untericheidung einer die ganze Angelegen 
beit betreffenden General- und einer auf die einzelnen Artikel, Poften, Abflüge ver Ber: 
Inge bezüglichen Specialvebatte geordnet. Die Reihenfolge der Redner, welche ſich read: 
mäßig, fobald die Debatte eröffnet worden, bei den Schriftführern des Haufes fin ode 
gegen den geftellten Antrag zu melden Haben, wird meiſtens nach der Reihenfolge der 
Meldung und, ift dieſe gleichzeitig geichehen, dur das Loos in der Weiſe beftummt, dar 
zuerft der eritaußgeloofte Redner für, dann der erſtausgelooſte Redner gegen die Vor⸗ 
lage u. |. w. das Wort erhält. Die Ertbeilung beffelben fteht dem Präſidenten zn. 
welcher fih an der Debatte nur betheiligen darf, nachdem er den Vorſitz abgetreten. 
Der Präfivent wacht darüber, daß die Rede fi auf den vorliegenden Gegenftand beziebe. 
nicht abſchweife, auch nicht die Grenzen der parlamentarifchen Redefreiheit überſchrene. 
Zur Wahrımg diefer Auffiht darf der Präfivent den Redner unterbrechen und ermab: 
nen, nöthigenfalld zur Ordnung rufen oder endlich ihm das Wort entziehen. Erhebt der 
Redner deshalb Einipruch, jo bat Das Haus ohne Discuffion darüber zu enticheiden, ob 
der Präfident feine Befugniß richtig angewandt habe. Die ©. des preußifchen Land⸗ 
und des Nd. Reichstags ſprechen nach zweimaligem vergeblichem Ordnungsrufe des Pre: 
fiventen die Entjcheidung über die Entziehung des Wortes dem Haufe zu. Nach mehreren 
Berfoffungen ift es zuläffig, durch Beſchluß der Kammer ein Mitglied zum Widerruf ver 
von ihm gethanen Aeußerungen zu veranlaffen, auf Zeit auszufchließen, ſogar ſeines 
Sites für verluftig zu erflären. Andererſeits muß aber auch der Präfivent dem Redner 
Gehör verſchaffen, deshalb das Haus und die Yuhörerräume zur Ruhe anhalten, du 
Vegteren fogar, wenn von ihnen Zeichen des Beifalls oder Mißfallens gegeben worden, 
räumen laffen und bei anhaltendem Lärme in der Berfammlung ſelbſt die Sitzung auf 
furze Zeit vertagen. 

Haben alle eingelchriebenen Redner gefprochen, oder meldet fich fein weiteres Kir: 
glied zum Wort, fo wird die Discuffion geſchloſſen. Doch kann diefelbe fchon vorker 
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durch Abſtimmung des Hauſes über einen Antrag auf Schluß der Discuſſion oder auf 
einfache Tagesordmung beendigt werden. Hierauf erhalten nur noch der Antragſteller und 
der Berichterſtatter, ſowie diejenigen Mitglieder das Wort, welche ſich zu einer ſog. per⸗ 
ſönlichen Bemertung, d. i. zu einer Vertheidigung, zur Aufflärung eines Mißverſtänd⸗ 
niſſes u. dgl. veranlaßt ſehen. 

Hierauf erfolgt endlich die Frageflellung des Präſidenten und die Abſtimmung. Bor 
verfelben muß ftet8 die Brüfung der durch die Berfaflung feſtgeſetzten Beſchlußfähigkeit 
des Haufes flattfinden, falls diefelbe nicht bereits vor Beginn der Discuffion zu geichehen 
hatte. Auf die Abftimmung zu verzichten, ift vegelmäßig unftattbaft, überall aber bem- 
jenigen Mitgliede geboten, veflen Recht auf einen Bla im Haufe oder deifen gegen ein 
andered Mitglied vorgebrachte Beſchwerde Gegenftand der Abſtimmung iſt. 

Die Abſtimmung ſelbſt erfolgt entweder durch Namensaufruf oder durch Aufftehen 
und Sigenbleiben oder endlich, wie bet der Wahl des Präſidenten und der Commiffionen 
durch Stimmzettel. Regelmäßig ift abfolute Majorität nothwendig; nur für Verfaſſungs⸗ 
änderungen wird meiſtens meibrittel-Majorität, für Commiffionswahlen blos relative 
Majorität verlangt. Bei Stimmengleichheit ift nach einzelnen Berfaffungen die Wieder: 
holung der Abſtimmung nothwendig ; ift auch dieſe erfolglos, jo fteht entweder dem Prä- 
ſidenten die entfcheidende Stimme zu, oder der Antrag gilt als: abgelehnt. Wieder an- 
dere Berfaffungen verfügen Das eine oder andere Ausfunftsmittel fofort, nicht erft nad) 
einer zweiten Abſtimmung. 

Jede Abſtimmung iſt ein definitiver, für die laufende Seſſion unwiderruflicher Bes 
ſchluß. Nur die erſte Abſtimmung über Verfaſſungsänderungen wird in Preußen erſt 
durch die nach 21 Tagen erfolgte gleichlautende Abſtimmung deſſelben Hauſes zum defi⸗ 
nitiven Beſchluſſe. Auch kann die Wiederaufnahme einer bereits durch Abftimmung-erledigten 
Sache dann nothwendig ſein, wenn der Beſchluß des einen Hauſes in Staaten des Zwei⸗ 
kammerſyſtems nom anderen Haufe mit Abanderungsvorſchlägen verſehen und dem er- 
fteren zurückgegeben wird. In Folge der Unwiderruflichkeit einer Abſtimmung tft auch 
überall die wiederholte Einbringung eines bereits abgelehnien Antrags fir die Dauer der 
Selfion unterfagt. | 

Motivirung der Ablehnung von Regierungdvorlogen und fonftigen Anträgen ift nur 
in einzelnen Ländern notbwendig. ‘Doch wird vielfach die Form der motivirten Tages⸗ 
ordnung dann angewandt, wern die Sammer einen zur Berathung vorliegenden Antrag 
unter Angabe von Gründen ablehnen will. Die Annahme eines Antrags auf einfache 
Tagesordnung bedentet dagegen bie fofortige, unmotivirte Beſeitigung eined von der Kam 
mer ſchlechthin verworfenen Antrags. Ueber Anträge und Borlagen der Regierung kann 
das Haus nicht zur Tagesordnung übergehen. 

Die Deffentlichkeit der Landtagsfigumgen, welche nur durch einen in geheimer Sitzung 
gefaßten Beichluß des Haufes für Die Berathung einer einzelnen Sache ausnahmömeife 
ausgefchloffen werden kann, ferner die Anweſenheit der Minifter und Regierungscommiſſare, 
ſo wie die Rechte derfelben in den Verhandlungen des Landtags ftehen unter dem Schuße 
der Berfaffung. Doc wird der Gang der Landtagsberatbungen einmal dadurch, daß Die 
Anmefenheit der Miniſter verlangt werden fann, ſowie dadurch berührt, daß dieſelben jeder 
Zeit gehört werben müſſen. Hiernach müſſen Minifter und Regierungscommiſſare das 
Wort erhalten, fo bald und fo oft fie e8 verlangen, ohne daß jedoch dadurch ein Anderer 
in feinem bereit8 begonnenen Vortrage unterbrochen werden darf. Auch darf ihnen weder 
durch den Schluß der Debatte noch durch den Präfidenten das Wort entzogen werben. 
Machen fie nach geſchloſſener Debatte von ihrer Redefreiheit Gebrauch, fo ift die Wieder⸗ 
eröfnung der Discuffion zuläffig. 

Der geichäftliche Verkehr zwiſchen beiden Häufern ift regelmäßig Ichriftlih und wird 
durch die Präſidenten vermittelt. Doch kennen einzelne Berfaflungen eine mündliche Ber- 
handlung zwiſchen beiden Kammern oder zwilchen Ausfchäffen verjelben zur Herftellung 
einer Mebereinftimmung bei diffentirenden Beſchlüſſen. — 
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Quellen: Baiern: Geſetz, ben Geſchäftsgang des Landtags betr., vom 25. Juli 1850. 
Preußen: ©. des Abgeordnetenhauſes vom 27. Mai 1862; ©. des Herrenhanſes vom 19. Jar. 
1864. Nd. Bund: ©. für den Reichötag vom 12. Iumi 1868 und Reihstagsbeichlüfle vom 
17. April ımb 12. Mat 1869 u. f. w. Außerdem enthalten die beutichen gUrt mehr oder 
weniger ausführliche Vorfchriften über die Behandlung der Geſchäfte in den Kammern. 

it.: Anger den fuftemat. Darftellungen des gem. ober particularen beutfchen Staatkrechts 
vgl Robert v. Mohl, Staatsreht, Bölkerrecht und Politit, Tub. 1860, Bd. I. S. 207—221, 
281 — 321. Mittermaier, Art. ©. in dem Staatslerilon von Rotted und Welder, 
Bd. VI. ©. 413—428. Ueber die ausländ. Lit. vgl. R. vo. Mohl, Geld. n. Fit. der Staatt- 
wiflenfchaften, Erl. 1855, Bd. I. &. 309. 310. und v. Rönne, Staatsrecht ber preuß. A 
nardie, Bd. L, 2. Abth., 3. Aufl, Leipz 1870, S. 447. Rote 1. 

5. Brodhane 

Geſchlechtsvormundſchaft (cura sexus) ift die Vormundſchaft über großgührige 
umverhetratbete Frauenzimmer. Eine Vormundſchaft über Weiber (tutela mulierum) war 
dem Röm. R. bekannt, doch ift diefelbe in der fpäteren Zeit untergegangen, fo daß fie im den 
Juſtinianiſchen Rechtsbüchern feine Stelle mehr gefunden Bat. Ebenfo ift es em bird- 
gehender Grundfatz des älteren beutfchen R., daß Frauen während ihres ganzen Leben 
unter Vormundſchaft (mundium) ſtehen. Diefe führte zunächft der Vater, nach deſſen Tode 
der nächfte ebenbitrtige märmliche Verwandte. Mit der Verheirathung ging dieſelbe auf 
den Ehemann über. Der Grund für diefe Vormundſchaft Tag in der Wehrlofigkeit tier 
Frauen. Über auch nachdem biefe ald Grund nicht mehr angefehen werden konnte, blich 
Boch die Bormundichaft, wenn auch in beichränkterem Umfange beftehen und überdauerte 
jogar die Reception ded Röm. R. An Stelle der Wehrlofigfeit wurde jet als Grund 
die Schwäche und Unerfahrenheit der Frauen geltend gemacht. Heutzutage kommen zwi 
Arten der ©. für unverheirathete Frauenzimmer vor: eine cura sexus generalis und 
specialis. Erſtere ift eine dauernde, bei der letzteren wird der frau nur fiir einen Re 
ciellen Act ein Vormund beigegeben. In jedem Fall wird der Vormund von der Frau 
frei gewählt, welche auch berechtigt ift, denfelben zu entlaffen und einen anderen zu nehmen. 
Eine Pflicht zur Uebernahme einer folgen Vormundſchaft befteht nicht. Der Geſchlechtseer 
mund muß obrigkeitlich beftätigt werben, und zwar der curator generalis vom perjänixkn 
Kichter der Frau, der curator specialis von dem Gericht, vor welchem der Act ver- 
genommen werben fol. Der Geſchlechtsvormund hat feine Vermögensverwaltung, weshalb 
ihm auch feine Pflicht zur Cautionsleiftung obliegt. Er hat nur feine Zuftunmung zu 
gewiſſen Handlungen der Frau zu geben, und zwar überall, wo ©. befteht, zu allen pı= 
ceſſualiſchen Acten (daher Litiscurator kriegeriſcher Vormund, Kriegsvogt), nach manden 
Rechten aber auch zu Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, nach einigen ſogar :2 
gewiſſen außergerichtlichen Rechtsgeſchäften, namentlich bei Veräußerungen von Immobilien 
(niemal® aber bei ven in ben Gewerbebetrieb einer Handelsfrau fallenden Geſchaften 
Die Unterlaffung der Zuziehung des Vormunds hat bei einem gerichtlichen Acte die Rit 
tigfeit dieſes Ießteren zur Folge, bei jonftigen Rechtsgeichäften aber nur Anfechtbarfer zu 
Ounften der Frau. Die ©. ift jegt in den meiften Ländern beſeitigt. 

Lie: Krant, Die Bormundihaft nad den Grunbfähen des beutichen R. (Gött. 1835 N.) 
H. ©. 266 fi. Lemwiß 

Gefindevertrag ift der Vertrag, durch welchen Jemand gegen Entgelt (Lohn und 
regelmäßig Koft) fih zur Leiftung häuslicher oder wirtbichaftliher Dienfte verpfücte. 
Die übernommene Verbindlichkeit kann ganz allgemein auf alle von der Dienfiderckbaft 
verlangten häuslichen oder wirthſchaftlichen Leiftungen geben oder fie fann auf einen engem 
Kreis beſchränkt fein. Die Uebernahme gewerblicher Dienfte fällt nicht im den Verech 
des G. — Das Nechtöverhältnig zwiſchen Gefinde und Dienftberm winde vr 
mifcherechtlich lediglich unter den Geſichtspunkt der Dienftmiethe, locatio conductio ope- 
rarum, zu bringen fein, nach deuticher Gewohnheit ſchließt es aber noch ein anderes 
Element in fi, e8 begründet nämlich eine perfönliche Verbindung des Gefindes und der 
Dienſtherrſchaft, in welcher das erftere ver legten zum Gehorſam, zu Chrerbietigfeit m? 
Treue, die Dienſtherrſchaft aber dem Gefinde zu angemeflener Behandlung und zu emer 
gewiflen Fürſorge verpflichtet wird. Wenngleich dies Element m den modernen Geſinde 
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orbnungen weniger ſtark als in früheren Gefinderechten bervortritt, äußert es ſich doch auch 
in folden noch durch eine Beichränkung des Rechts des Gefindes, leichte Injurien und ge 
ringe Thätlichkeiten der Herrschaft im Wege der lage. zu verfolgen, dadurch, daß ein 
polizeiliher Zwang gegen das Gefinde ftattfindet, den Dienft aufzunehmen und fortzu- 
\egen, dadurch, daß gegenfeitige Verletzung des perfönlichen Verhältniffes zur Aufhebung 
des Dienfted berechtigt, daß endlich Die Herrſchaft für kranke Dienftboten zu forgen hat, 
und zwar, wenn die Krankheit Durch den Dienft oder bei Gelegenheit deſſelben entftan- 
ben tft, ohne Erſatz fordern zu Dürfen. Hartnädiger Ungeborfam, Widerſpenſtigkeit, eigen- 
mächtiges Berlaffen des Dienftes find Handlungen, die in Preußen auf Antrag der Herr: 
ſchaft mit öffentlichen Strafen belegt werden. — Den Dienftlohnforberungen des Geſindes 
(Lietlohn) fteht gemeinvechtlih im Concurs ein Vorzugsrecht zu. Daſſelbe wird aud in 
ven Barticularrechten jelbft auch im franz. R. anerfannt aber meift auf eine gewiſſe Zeit 
des Rückſtandes beichräntt. 

Gfgb.: Preuß. Gefindeorbn. v. 8. Novbr. 1810; für die Rheinprovinz v. 19. Aug. 1844; 
Geſetz, betr. die Berlegungen ber Dienftpflichten vom 24. April 1851. Königl. Sächſ. Gefinbeorbn. 
vom 10. San. 1835. — C. eiv. a. 2101 N. 4. Ecciuß. 

Geſpilderecht (Theillofung, retractus ex iure congrui) tft eine Species 
des Näherredhts. Es ſteht den Eigenthümern von uriprünglid zufammengebörigen, ſpäter 
aber getrennten Grundftüden beim Verlauf eines derjelben zu. Daher erklärt fich ver 
Name; denn Gefpilde (von „ſpalten“) bedeutet einen abgetrennten Theil. Unterarten 
dieſes Retracts find die Frohnloſung und die Zinsloſung (retractus censualis) 
bei Grunbftäden, auf denen von der urjprünglichen Vereinigung her gemeinfame Frohn⸗ 
oder Zinslaften ruhen. Cine andere Unterart ift die Dachloſung, die einem Grund- 
eigenthümer gebührt hinſichtlich des mit dem feinigen unter demjelben Dach ftehenden 
Gebäudes. 

£it.: Rhetius, De iure congrui, 1669. Schoepff, De iure retractus censualis, 
germ. Bineiofungögercchtigteit ‚ 17714. Bald, Das Näherreht (3. Aufl. 1795), ©. 408 f. 
Arnold, Beiträge zum deutſchen Priv. R. U. S. 126. Brumhardt in der Zticdr. f. deut 
{des R. XI. ©. 160. | Remis. 

Geſtändniß (im Civilproceß) definirt A. D. Weber als „eine Ausfage, wodurch 
Jemand etmas, das wider ihn gelten foll, als wahr anerkannt hat”, und da nicht leicht 
Jemand etwas ihm Nachtheilige8 behaupten werde, wenn es nicht wahr fer, jo beruhe Die 
Beweiskraft des G. auf feiner inneren Glaubwürdigkeit. Diefe Begründung des ©. wiirde 
ihm indeß jede felbftändige Bedeutung benehmen. ‘Denn beruht feine Beweistraft darauf, daß 
nicht Teicht Jemand zu feinem Nachtheile die Ummahrheit jagen werde, Iehrt aber die Erfah- 
rung im Criminalproceß. daß Menfchen ſogar da zu ihrem Nachtheil die Unwahrheit jagen, 
wo es fich für jie um Ehre, Freiheit und Leben handelt, fo wird die Wahrheit des ©. nur 
präfumirt, und das G. wäre hiernach fein felbfländiger Beweisgrund, ſondern gehörte 
unter Die praesumtiones facti oder Indicien, deren Werth für den Beweis im Proceſſe be= 
Tanntlich ein fehr geringer fl. Muß daher die Auffaffung Webers verworfen werden, — 
und zwar für das ©. überhaupt, ohne Rüdficht auf Die Scheidung zwiſchen gerichtlichen 
und aufergerichtliem ©., für welches letztere manche heutige Rechtslehrer fich nicht ganz 
von ihr Loögerifien haben, — fo verweift und der Umſtand, daß dad röm. R., bie 
Grundlage dieſer Lehre auch für unfer heutiges R. im Crimtnalprocefie unwahre ©. verwirft, 
um Civilproceſſe fir verbindlich erflärt, weniger auf eine begriffliche Verſchiedenheit des Civil⸗ 
und Eriminal-©. bin, als auf eine Verſchiedenheit ihrer procefiualifchen Behandlung, die 
aber nicht weniger eine gefonverte Darftellung beider nothwendig macht, als e8 eine Differenz 
ihres Weſens thun wurde. In letterer Beziehung haben Grolmann und Gönner 
das G. im Ciüvilproceß, welcher den Parteien ja über ihre Rechte zu disponiren geftatte, 
als eine Dispofition über den Beweis charakteriſirt. Weber befämpfte dieſe Anſchauung 
und bezog ſich für ferne Auffaffung des G. als Selbſtzeugniß auf die Berbältnifie 
namentlich des Criminalproceſſes. Seitdem haben Heffter und andere Schriftfteller das 
civilproceffualiſche ©. als Verzicht auf den Beweis, das criminalprocefiualiihe als Selbft- 
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zeugmiß einander entgegengefegt. Es bleibe Dahingeftellt, ob in dem Sinne, in welchem 
Gönner es meinte, von Recht und Verzicht einer Partei auf die Bemweisführung Te 
Gegners die Rede fein kann. Gewiß aber ift, daß das G. fiir Sieg oder Unterfiegen 
der Partei im Proceffe ihre Folgen Kat, daß diefe Folgen im Criminalproceffe nicht weniger 
wie im Civilproceffe eintreten, und wenn einerjeitS der Geſtehende fih dem Bewußtiem 
biefer Folgen regelmäßig nicht entzieht, andererſeits das Bewußtſein derſelben und vie 
Abficht, fie herbeizuführen, der fog. animus confitendi, im Criminalprocefie nicht weniger 
wie im Givilprocefle fogar für ein Erfordemiß eines gültigen ©. erflärt ift, fo wird 
man für das eine, wie für das andere Verfahren das ©. immer ald Dispoſitionsact 
“gelten laffen, und demgemäß auch unbedachte, im Scherz, in Ruhmredigfeit, im Privai⸗ 
geipräch mit Unbetheiligten gefallene Aeußerungen, deren die rim. Quellen als ©. arch 
feine Erwähnung thun, vom ©. fernhalten, und, wenn ihnen irgend eine Bedeutung zu⸗ 
fommt, als Indicien behandeln müſſen. Liegt hiernach der Gegenſatz des ©. im Ciril⸗ 
und im Criminalproceſſe nicht in der Verſchiedenheit ihres Weſens, ſo haben wir ihn 
wie bemerkt, in der verſchiedenen Behandlung zu ſuchen, die ihm dort und hier zu Theil wird. 
Der Criminalproceß fordert Prüfung der Wahrheit des G. durch den Richter, ehe und 
hevor er die den Beſchuldigten durchweg ſchwer treffenden Folgen des G. in Anwendung 
bringt, der Civilproceß heiſcht Beweis nur für beſtrittene Behauptungen, und, indem er 
die Verantwortlichkeit für ihre ©. der Partei ſelbſt überläßt, handelt es ſich hier für ven 
Richter nur um die Frage, ob ein G. vorliege, nicht aber, mie meit es auf Wahrheit be 
rube. Diefem Gegenfage in der Behandlung, ver alfo am legten Ende durch den Gegen: 
fat der Eriminalftrafe zum Vermögensnachtheil des Civilprocefles veranlaßt iſt, reiht 
fi) dann der weniger erhebliche Gegenfat der Berhältniffe an, auf welche fich in jedem 
der Proceſſe das ©. bezieht. — Wenden wir und hiernad nun zum ©. im Eivilpre- 
ceſſe, fo haben wir daſſelbe file preuß,, für franz., für hann. R., für den Nd. Entn. 
fo gut, wie für gem. R. zu definiven als eine im Proceſſe zur Gunften des Gegners, bpe. 
im Hinblid auf einen Proceß zur Gunften des gegenwärtigen oder eined etwaigen Kin: 
tigen Gegners abgegebene Erklärung, eine beftimmte Thatfache, ein Rechtsverhältniß oder 
einen Anſpruch als erwiefen, bzw. begründet anertennen zu wollen. Erfolgt dieſe Erllärung 
im Proceſſe — nad) dem Nd. Entw. in der mündlichen Verhandlung — To iſt das O. 
ein gerihtliches, erfolgt fie außerhalb veflelben, aber im Hinblid auf ihn oder jeire 
Möglichkeit, ein außergerihtliches, mag es vor Gericht in einem anderen Procefle x. 
oder privatim erfolgt fein. Ob ein ©. in einer Urkunde, 06 es überhaupt fchriftlich, mändlh 
oder durch concludente Handlungen feinen Ausorud findet, ob e8 durd Stellvertreter or 
an Stellvertreter, oder zwiſchen den Betheiligten perſönlich erfolgt, ift für die Gültigkeit 
des einen wie des anderen ©. irrelevant. Die Erfordermiffe des G., die e8 mit andern 
MWillenserflärungen theilt, Handlungs und Diepofitionsfähigfett des Geftändigen, der eben 
erwähnte animus confitendi, natürliche Möglichkeit des Geftandenen, rechtliche Zulällier 
feit, die in Eheſachen ausgeſchloſſen ift, find für beide Arten des ©. dieſelben. Ein Un 
terſchied Liegt hingegen darin, daß das gerichtliche G., weil es zu ben Acten oder in 
Gegenwart Des Richters erfolgt, eines Beweiſes nicht bedarf, das aufergerichtliche dagegen 
erwiefen werden muß. Dagegen befteht Hinfichtlih der Folgen des ©. fein Unterſchied. 
auf das gerichtliche ©. muß Heutzutage fo gut ein Endurtheil erfolgen, wie auf do} 
außergerichtliche. Zwar im röm. und im ital, Procefie des M.A. war dies anders. Beide 
verwiefen die thatfächliche Subftantiirung der Rechte in Das judicium, bzw. das Berfahren 
nach der Fitisconteftation. Die confessio in judieio bezog fih im rdm. R. daher auf 
thatfächlihe Behauptungen und immer folgte auf fie ein Endurtheil; wor der Litiscon⸗ 
teftation tagegen, in jure, handelte e8 fi im röm. Proceffe nur darum, ob ein judieium 
und Urtheil nöthig fei, und diefe Frage warb darnach erledigt, ob der Beklagte den Am 
ſpruch Täugnete oder einräumte. Im letzteren Falle bedurfte e8 der Conſtituirung dei 
judieii und des Urtheils nicht, der confessus galt pro damnato, ſchon auf feine con- 
fessio in jure hin, d. h. auf Grund feiner Einräumung des Anſpruchs als ſolchen und 
abgelehen von den ihm etwa zu Grunde Tiegenden Thatſachen, war die Erecution gegen 
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ihn geftattet. Ebenfo erfolgte im MU auf eine vor der Fitisconteftation abgegebene 
confessio des Anſpruchs fein Urtheil, fondern ein praeceptum de solvendo, aljo die 
Sreeution. Unfer heutiger Proceß, der preuß., franz., hannor., und ber des Nd. Entw. 
nicht ausgenommen, beginnt fchon in ber Klage mit der thatſächlichen Subftantitrung und 
demgemäß erfolgt auf jeves gerichtliche G. ein Urtbeil. Die preuß. A. G.O. läßt freilich 
auf eine vollftändige Einräumung des Anſpruchs, bei welcher auf jeven Streit verzichtet 
wird, blos eine Agnitionsrefolution folgen. Aber diefe fteht dem Urtheil gleih und fo 
hat eine neuere Verfügung für ‚die neuen Landestheile vom 24. Juni 1867 der Rejolu- 
tion mit Recht ein Agnitionserkenntniß Jubftituirt. — Eine Differenz des gerichtlichen und 
aufergerichtlichen ©. pflegt von Manchen in Abficht auf bie Revocation des ©. ftatuirt 
zu werden. Weber nämlich Tieß gegen beibe einfachen Gegenbeweis zu, Bethmann= 
Hollmweg ſchloß fih ihm für das heutige AR. an, wies indeß darauf Hin, daß gegen bie . 
rom. confessio in jure nur die restitutio propter errorem zuläffig gewelen jei, Sa= 
vigny und Renaud laſſen gegen daS heutige gerichtliche G. nur Nachweis des Irr- 
thums, gegen das aufergerichtliche ſchon einfachen Beweis der Nichtwahrkeit zu. Ein 
anderer Revocationdgrund ald der des Irrthums ift im Civilproceß theild mit der Natur 
des G. als Millenspispofition unvereinbar, theils ergeben die röm. Quellen für daſſelbe 
einen andern Grund nicht; in den für den Gegenbeweis angeführten Stellen Handelt es 
fi zum Theil gar nicht um einen folchen, zum Theil um einen gegen die das ©. ent⸗ 
baltende Urkunde, alfo auf die Nichteriftenz des G. gerichteten Beweis. Irrthum for- 
dern denn auch das preuß. und franz. R. zur Revocation des ©. überhaupt, der Nd. 
Entw. für die des gerichtlichen G., während er über das aufergerichtliche Feine bezügliche 
Vorſchrift enthält. Die hann. Pre. D. ergibt über die Frage keine Beſtimmungen. Die, von 
Mancen ftatuirte Behauptung, daß Geftändniffe des Advocaten von der Partei innerhalb 
drei Tagen revocirt werden dürften, die auf eine nicht minder dunkle, wie wahrſcheinlich ver- 
dorbene Stelle des Coder geſtützt wird, leidet dem Inhalt der heutigen Vollmacht gegen= 
über fchwerlih Anwendung — Die auf den Inhalt des ©. bezogene Eintheilung in 
pures und qualificirtes ©. kann bei der zweifelhaften Natur des Iegteren (ſ. Litis⸗ 
conteftatton) als eine berechtigte nicht angejehen werben. Ebenfo werben wirkliches 
und fingirtes ©. einander entgegengefett ohne Grund. Das letztere ift eine Ungehor- 
\amsftrafe (ſ. Ungehorlamsverfahren), die in den verfchiedenften Anwendungen vorkommt, 
und fällt daher begrifflich nicht unter das ©. 

Berf. 
ung, Abb. 4. Danz, 

Orb. Pre. 4. Aufl. 5. 292 f. Heffter, Sf. d. Civ.Prc. 8. 225; Erim.. 2. Aufl. 8.621. 
©. 250 fi. Gem. Eiv.Bre. II. 88. 105. 108. III $. 153. 

egell, Syft. 66. 14. 19. 22. Renaud, ehr. 88. 104. 108. Endemanı, 
. © tt, Arch. f. civ. Br. 

8. Wieding. 

Geſtändniß kann im Strafproceß, jofern im heutigen Anklageverfahren wegen ein= 
zelner Vergehen auch Privaten die Anklage geftattet iſt, ſowohl eine einräumende Erklä⸗ 
rung des Anklägers, wie des Beichuldigten ſein. Im Allgemeinen aber ift jomohl für 
Anklage=, wie für Imquifitionsproceß das ©. zu defintren als Erklärung des Beihuldig- 
ten, daß ex ſich eines gewiſſen Vergehens als —* oder eine zu einem ſolchen in Be- 
ziehung ftehende Thatſache oder concretes Verhältnig als wahr anerfenne. Der Inqui⸗ 
fittonsproceß ſcheidet wie der Civilproceß zwiſchen gerichtlichen und außergerichtlichem G., 
indem er jenem, wenn es fi als zuverläflig ergibt, volle Beweiskraft, dieſem höchſtens 
halbe beilegt. Wenn im neueren Anklageproceß bei der Beleitigung der gefeßlichen Be⸗ 
weistheorie ein außergerichtliches ©. nicht minder zur Berurtbeilung führen kann, wie ein 
gerichtliche, jo ift zwar damit noch nicht jever Gegenfag zwiſchen gerichtlichen und nußer- 
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gerichtlichen G. befeitigt, in welcher Beziehung namentlih aud vie für letzteres noch 
immer vorhandene Nothwendigkeit feines Beweiſes in Betracht kommt. Denmod tritt um 
Anklageproceß jener Gegenſatz zurüd gegen einen anderen, nämlich ven bed ©. in ber 
Hauptverhandlung gegenüber allen fonftigen. Die Bedeutung des erfteren, Dad weniger 
als allgemeine Schuldigerflärung, wie als umftändlihe Auslaffung über alle Verhältniſſe 
der That in Betracht kommt, beiteht darin, daß, wenn ber Gerichtshof, die Staatsanwalt: 
ſchaft und der Vertheidiger gegen daſſelbe kein Bedenken hegen, ohne Beweisaufnahme, 
im Schwurgerichtöverfahren auch ohne Zuziehung und Verdict der Jury, auf Grund des: 
felben zum Erkenntniß der gefeglichen Folgen der That geſchritten werden darf. So ſehr 
diefe proceffualiiche Behandlung fich derjenigen der confessio in jure des röm. Cinl- 
verfahrens zu nähern fcheint, jo wenig iſt Died dennoch der Tall, weil dieſe Behandlung 
eben nur dann eintritt, wenn infonberheit der Gerichtshof feine Bedenken gegen das ©. 
begt. Eben damit ift auch bier auf das Moment der richterlihen Prüfung de ©. hin⸗ 
gewiejen, ın welches im vorigen Art. der Gegenfag des Criminal- zum Civil-G. 9 
wurde. Diefe Prüfung, die als zerglievernde und vergleichende Operation zweckmäßig dem 
juriſtiſchen Elemente der Gerichte überwieſen ift, während die Jury bezüglich derſelben 
ihren Wahrſpruch aus dem Gefammteindrud der Verhandlungen fchöpfen müßte, bezieht 
fi zunächſt auf die Perfönlichkeit des Beſchuldigten, ſodann auf die Freiheit und Ernſt⸗ 
lichkeit des G., weiter auf deſſen Inhalt und endlich auf die Uebereinſtimmung des ©. 
mit den ſonſtigen Ergebniſſen der Unterſuchung. Jeder Anſtand, der ſich in dieſen ver⸗ 
ſchiedenen Beziehungen herausſtellt, kann bis zur völligen Verwerfung des ©. Berückſich⸗ 
tigung finden. Der beſonderen Erwähnung bedarf noch die Stellung des Richters zu 
einem beſchränkten G., welches von einigen auch qualificirtes genannt wird, obwohl ver 
Begriff des Tegteren nur folde Behauptungen des Beichuldigten, welche die Eriftenz des 
Strafanſpruchs trog der Einräumung der ihn begrimdenden Thatlachen negiren, alſo ım 
Grund nur Strafausſchließungsgründe umfaflen würde. Die P. G.O. brachte diefe Be 
ſchränkungen, geleitet, wie Zachar i ä beroorbebt, durch den Gejichtöpunft des Privat⸗ 
anflageverfahrens, unter den Begriff der Einreve, deren Beweis dem Beſchuldigten zu 
falle. Die Verbinplichkeit ihrer Beſtimmungen iſt mit der Beſeitigung der geleglichen 
Beweistheorie fir den Anklageprosch aufgehoben und im Unterjuchungsproceß ſchwerlich 
noch irgendwo in Uebung. Der neuere Anklageproceß geftattet ein beſchränktes G. je nad 
den Umſtänden als theilweifes ©. over als völlige Negation zu behandeln umb zwar in 
den Umfange, daß felbft bloße Milderungsgründe zur Beweisaufnahme, bzw. ımter Zu⸗ 
ziehung der Jury, führen können. Demnach geht insbeſondere auch die preuk. Gſgb. 
von dem Grundſatze aus, daß für jedes Vioment, welches für die Strafe in Betrach 
fommt, der Beweis gegen den Angekhuldigten geführt werben muß, wenn ex bafjelbe 
wicht freiwillig und deutlich einräumt oder ferne Einräumung Bedenken unterliegt. — De 
Revocation des G. endlich anlangend, fordert Das Ziel des Criminalbeweiſes, die materielle 
Wahrheit, daß nicht blos der einfache Beweis der Nichtwahrheit, ſondern felbft die irgend⸗ 
wie glaubhafte Anführung eines mit den Erforderniſſen eined genügenden G. ummerem: 
baren Motivs die Revocation berechtige. Galt im Inquifitionsproceh das Prumip: con- 
fessio regina probationum, der Anklageproceß bevarf des G. nicht, und wie er bei 
halb auf ein ſolches nicht hindrängt, jo hat auch die formale Aufrechthaltung befielben 
feine Bedeutung fir ihn. Um jo größere Zuverläſſigkeit ift daher einem unter feiner 
Herrſchaft erfolgten ©. zuzuſprechen. — Fingirtes ©. |. Ungehorfamsverfahren. 

Quellen: 1. 1. 88. 17. 27. D. 48, 18. P. G. O. A. 45 ff. 69. 91. 131. 138. 141 fi. — 
Preuß. Crim.O. 1803. 8. 370 fi. Gel. vom 3. Mai 1852 A. 75. Str.PreD. 1867 5. 69. 
151 fi. 213. 314. 345. 347. 446. — Braunfhw. Str. Pre.O. 88. 43. 90. 133. — Sidi. 
Str. Pr.O. U. 168 ff. 280. Gel. v. 1. Oct. 1868 88. 34 ff. 46. — Bad. Str. PreO. 88. 155. 
233. — Würt. Str.Pre.O. N. 241. 310 ff. 

Lit: Geib, Röm. Crim Pre. ©. 137, 328, 612. Mittermaier, Deutſches Str.Verf. 
8. 161 ff. Bauer, Str.Brec., $. 115 fi. Pland, Str.Berf., $. 128. Zachariä, Str.Yre. 
1.8. 145. Beſt, Engl Beweisreht, ed. Marquardſen, $. 337 fi. Oppenbof, P 
StrBerf,, $. 22, n.5 R A. 75. Schwartze, Comm. zur ſächſ. Str. PreO., L ©. 223 fi. 
U. ©. 74, 91, 215. Degener, Braunfhw. Juſt. Org G. IL, ©. 47. John, Entw. eines 
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Nd. Str. G.B. ©. 217. Berbandl. d. 7. Juriſtentags L S. 86 ff. Glaſer), IL GS. 107 ff. 
235 ff. Höchſter, Franz. Str.Berf., $. 44. K. Wieding. 

Gefterbing, Franz Ehriftian, geb. 6. März 1781 zu Greifswald, ſtudirte 
dafelbft, wurde 1801 Notar, 1806 Procurator am Hofgeriht, 1812 Doctor, 1818 
Brofeflor, ftarb 21. Dec. 1841. 

Schriften: De remedio quod vocant novorum narratorum, 1802. — Ueber die Schulb- 
verbindlichkeit als Object bes Pfandrechts, 1802. — Die Lehre vom Pfanbrecht, 1806, 2. Ausg. 
1831. — Lehre vom Gigenthume 1817. — Irrthümer alter und neuer Juriften, 1818. — Aus- 
beute von — Greifsw. 1826— 40. 

Lit.: Neuer Nekrolog der Deutfchen, Bd. 19, S. 1218. 1216. 
Teihmann. 

Gewähr der Mängel it die Verpflichtung des Berläuferd, für die gehörige Be— 
ihaffenheit des von ihm verkauften Gegenftandes einzuftehn. Nach den allgemeinen Regeln 
haftet er nur, wenn er die Abweſenheit des vorhandenen Mangels zugefichert oder wenn 
er das Daſein deſſelben argliftig verfchwiegen bat. Unter jeder diefer Vorausſetzungen 
fann der Käufer Erſatz feines Intereſſes, unter Umſtänden alfo auch Wiederauflöfung Des 
Bertraged fordern (cteilrechtliche actio emti). 1. 11. 88. 3.5.1. 13 pr. 88. 1—3. D. 
de act. emt. vend. XIX. 1. Das rim. R. bat aber die Haftung des Verkäufers 
noch weiter ausgedehnt, anfangs mur für den Sflaven= und Biehhandel durch Das von 
den Aedilen, ald Inhabern der Diarktpolizer, erlaffene Edict, Tpäter für alle andern Fälle 
in derfelben Weile, 1. 1. 8. 1. D.de aed. ed. XXI. I. Dieje Erweiterung geht haupt⸗ 
füchlih dahin, daß ver Berfäufer auch ohne Verfiherung und ohne Arglıft fir alle Fehler 
ver Sache einzuftehn hat; ausgenommen folde, welche unerheblich over fo offenbar find, 
daß der Käufer fie bei gewöhnlicher Aufmerkſamkeit wahrnehmen mußte, 1. 1. $. 8. 1. 38. 
88.3.7— 9. 1. 14. $. 10. D. eod. Eigene Unfenntniß bes Fehlers, fei fie auch ent- 
ſchuldbar, befreit den Verkäufer nicht, 1. 1. 8.2. D. eod. Das Hecht des Käufers ıfl 
ein doppelte. Er kann nad) feiner Wahl entweder (mit der jog. actio quanti minoris 
oder Minderungsklage) verhältnißmäßige Herabſetzung des Kaufpreiſes oder (mit der actio 
redhibitoria, Wandlungsflage, |. d. Art.) Auflöfung des Geſchäfts und demgemäß Cr- 
ftattung des etwa ſchon Gezahlten gegen Rücknahme der Sache verlangen, 1. 38 pr. 1. 23. 
8.7.1.27. D. eod. Dagegen fann er das volle Imterefie, z. B. entgangenen Gewinn 
mit diefen Klagen nicht verfolgen, 1. 27.D. cit. Seuff. Arch. IV. 25. X. 32. Beide 
Klagen find auch auf den Fall erſtreckt, wo der Berfäufer die Abweſenheit eines Mangels 
oder das Dafein eined Vorzugs zugefichert hatte. Hier kann alfo der Käufer wegen Un- 
wahrheit der Yuficherung ftatt fein Intereife zu beweiſen, ebenfalls ohne Weiteres vom 
Bertrage abgehn, 1. 1. $. 1. 1. 18 pr. D. eod. Seuff. Arch. XL 222. Zur Begrün= 
dung der Klagen gehört in allen Fällen der Beweis, daß ber Fehler zur Zeit des Ber- 
taufs vorhanden geweien und noch vorhanden ſei, 1. 16. 1.54. D. eod. Doch haben die 
älteren deutſchen und die heutigen Part.R. dieſe Bewerslaft durch Präſumtionen erleichtert, 
denen zufolge gewiſſe Mängel, wenn fie binnen einer beftimmten Friſt nach Abſchluß des 
Kaufs hervortreten, als ſchon zur Zeit deflelben vorhanden geweien gelten. Vgl. preuß. 
ALR. SE. 199 — 206. I. 11 (24 Stunden bis 4 Wochen); fächſ. G.B. 88. 924 ff. 
Das Verhältniß zwiſchen beiden Klagen ift ein ausſchließliches. Durch Anftellung der 
einen geht die andere verloren, 1. 18. pr. 1.19. 8. 6.D. eod. Doch wird man heute 
wenigſtens die Cumulirung beiver in dem Sinne geftatten müfjen, daß wenn Kläger bie 
ihm bei der actio redhibitoria obliegende Rückgabe der Sache nicht follte bewirken können, 
er doch den Anſpruch auf Preisminderung behalte. Entſch. des Obertribimald zu Berlin 
AXXIV. 73— 78. Das Ziel ver Wandlungsklage befteht in Wiederherftellung 
des Zuſtandes, wie er abgeſehn von dem Kaufgefchäft beftehn würde, doch micht mit der 
Wirkung einer Refolutiobedingung, 1. 23. SS. 1.7. 1.43. $. 8. D. eod, 1.17. 8.2. D. 
de furt. XLVII. 2. Demgemäß muß der Verkäufer den empfangenen Kaufpreis nebft 
Zinfen erftatten, 1. 25. $. 10. 1, 26. 27. D. de aed. ed. XXI. 1; außerdem muß er, 
wenn er die Rückgabe der Sache verlangt, Dagegen dem Käufer die Auslagen erfegen, die 
jonft er felbft gemacht haben würde, und den Schaden vergüten, den der Käufer durch bie 
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Sache felbft erlitten Bat, 1. 23. 8.8.1.27. L 29. pr. 8. 3. D. eod. Doch pflegen die vom 
Käufer verauslagten Futterfoften mit dem GebrauchSwerth compenfirt zu werden, 1. 30. 8.1. 
D. eod. Wichterfüllung dieſer Verbindlichkeiten bi8 zum Erkenntniß batte nah röm. R. 
Berurtheilung des Verkäufers in das Doppelte zur Folge, 1. 45. D. ood. Andererſeits 
ift der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers die Sache zurücdzugeben und 
mit derfelben alle Früchte, Die er gezogen oder zu ziehen ſchuldhaft verfäumt hat, 1. 23. 8. 9. 
l. 24. D. eod., ſowie alle Acceſſionen, die nicht aus feinen Diitteln der Sache zugekommen 
find, 1.23. 8.1. 1.31. 88. 3.4. D. eod. Iſt die Sache durch Schuld des Käufers wer: 
Tchlechtert oder untergegangen, jo muß er dafür Erſatz leiften; ſein Anfprud auf Redhi⸗ 
bitton aber geht darum nicht verloren. Noch meniger ift dies der Tall, wenn ber Käufer 
zur Rüdgabe der Sache ohne ferne Schuld außer Stande ift, 1.1. 8. 1. 1. 21.8.1. 1. 23. pr. 
1. 31. 88. 11—15. 1.38. $. 3. 1.48. D. eod. In freiwilliger Veräußerung der Zack, 
zumal, wenn fie mit Kenntniß des Fehlers geihah, kann ein Verzicht des Käufers auf 
Rephibition gefunden werben, 1. 47. pr. D. eod. Wo ein folder nicht anzunehmen, muß ter 
Käufer zur Ausitbung des Rephibitionsrechts die Sache zurüderwerben, 1. 43. $. 8. D. eod. 
(dazu Mommfen). Seuff. Arch. X. 149. XVI. 106. Sind mehrere Sachen nıdt 
blos für einen Oelammtpreis, jondern al8 ein Ganzes gekauft, fo kann wegen Fehlerbai⸗ 
tigkeit einer einzelnen jeder Contrahent auf Redhibition aller beftehn. Andernfalls ift der Preie 
der einzelnen aus dem Gejamintpreis auszufondern nach Maßgabe ihres Wertbuerhältnifies 
zu den übrigen, 1. 38. pr. 88. 12. 14. 1. 36. 39. 40.D. eod. Das Ziel der Win: 
berungstlage beiteht in der Herabiegung des Kaufpreifes um dieſelbe Duote, um welt: 
ber objective Werth der fehlerhaften Sade Hinter dem objectiven Werth der fehlerloien zı- 
rüdbleibt. Das heit: die trrige Preisbeftimmung wird nur ſoweit verbeflert, als ji 
durch die Unkenntniß des Fehlers erzeugt war, 1. 38. pr. $. 13. D. eod. (Windſcheid, 
Brinz, Seuff. Arch. XVII. 124). Wegen mehrerer, nach einander entdediter Fehler 
kann mehrmals auf Preisminderung geflagt werden, 1. 31. 8. 16. D. eod. Endlich fans 
die Preisminderung aud einer Auflöfung des ganzen Gefchäfts gleichlommen, J. 25.5.1. 
D. de exc. res iud. XLIV. 1. Sowohl die Wandlungs⸗ ald die Miinderungsklage it 
einer kurzen Berzährung und zwar jene von 6 Monaten, diefe von einem Jahre unter 
worfen. Die Verjährung beginnt mit dem Contractöichluß, wird aber nad) tempus utile 
berechnet, 1. 19. $. 6. 1. 38. pr. 1. 55. D. de aed. ed. Seuff. Arch. X. 31. Völlig auf 
geſchloſſen find die Klagen bei fiscaliichen Veräußerungen, 1. 1. 8. 3. D. eod. Außeren 
kann vertragsmäßig darauf verzichtet werben, wie 3. B. dur die Erklärung, man lauie 
die Sache, „jo wie fie iſt“. Bei Bagatellfäufen fällt die Redhibition überhaupt weg 
1. 48. 8. 8. D. eod. Eine Ausdehnung haben alle diefe VBorichriften im gem. R. mr 
auf den Tauſch gefunden, nicht aud auf Schenfung, Micthe oder andere Rechtsgeſchaͤfte, 
J. 62. 63. D. eod. Dagegen haben Particularrechte jene Haftung de Verkäufers gemeralitt. 
So fol nah preuß. R. bei allen Läftigen Verträgen der Geber der Sache fowohl tie 
ausdrüdlich vorbedungenen, als die gewöhnlich vorausgefegten Eigenſchaften, wenn der 
Mangel ver Iesteren nicht etwa in die Augen fiel, vertreten. Fehlt e8 an denſelben, ſo 
hat der Empfänger zunächft nur das Recht auf nachträgliche Erfüllung, eventuell die Wahl 
zwifchen Wandlung und Minderung. Die Verjährung beträgt bei Landgütern 3 Jahrt, 
dei Stadtgrundftüden 1 Jahr, bei Mobilin 6 Monate vom Tage des Gimpfange, 
88. 318—322, 325—332, 337—343, 345—348 ÜLR.I 5. Im ähnlicher Weiſe 
eritreden fich die Beſtimmungen des fühl. ©.B. 88. 899 — 929 auf alle Veräuße⸗ 
rungen um Gegenleiftung. Nur hat darnach ber Erwerber wegen verborgener Müngel 
Sofort das Wahlreht, und verjährt dafjelbe bei Immobilien in 1 Jahre, bei Mobilin 
in 6 Monaten nad dem Empfang Das H.G. B. (A. 347 — 350) verpflichtet den 
Käufer, fogleich nach dem Empfang die Waare zu unterfuchen, und ſogleich nach der Ent: 
deckung von Mängeln dem Berläufer Anzeige zu machen. Nach Ablauf von 6 Monaten 
feit der Ablieferung find die vorher entdedten Mängel mittelft Klage gar nicht mehr um 
mittelft Einrede nur noch dann geltend zu machen, wenn die Anzeige bereits gemacht war. 
Später entdeckte Mängel find unerheblid. 
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Quellen: Zit. D. de aedilicio edicto et redhib. et quanti min XXL 1. C.de 
aedil. actionibus IV. 58, 

Neuere Lit: Im Allgemeinen: Windſcheid, Lehrb., II. 98. 393, 394. Bangerom, 
Lehrb. III. 8. 609. Weber das Verhältniß der ädilic. Beflimmungen zum Civ R.: H. Keller 
in Sells Jahrbb. III. ©. 86 fi. Ueber Part. R.: Hoffmann im Arch. für prakt. Rechts⸗ 
wiſſenſch. IV. ©. 177— 199. Ed. 

Gewaltthätigleit. Gewalt (vis), ein privatrechtlicher Begriff, deſſen fchwerere 
Fälle auch das Strafrecht in feinen Bereich zieht, beveutet un Allgemeinen die widerrechtliche 
Aufnöthigung des eigenen Willend (necessitas imposita contraria voluntati), um einen 
Anderen wider deilen Willen zu einem Thun, Unterlaffen oder Dulven zu bewegen. Sie 
verwirklicht fich entweder durch Körperkraft, unter Ueberwindung körperlichen Widerftandes 
(Gewalt un e. ©., phyſiſche, abſolute G.), oder mittelft geiftiger Einwirkung, indem 
geiftiger Widerftand durch Furcht vor unmittelbar drohendem Webel überwunden wird 
‘Drohung, pſychiſche, compuljive G.). Gewalt ift zuwörberft, wie Trug, eine Grund⸗ 
form der Verbrechen überhaupt, vom Truge dadurch unterfchieden, daß fie offen d. h 
für das Willen des Verletzten ſich geltend macht; jodann aber bei einer großen Anzahl 
von Sperialdelicten Das bald wejentliche (jo bei Raub, Erpreflung, Aufruhr, Nothzucht ꝛc.) 
bald zufällige (jo bei Tödtung, Körperverletzung, Selbfthülfe, Entführung, Menſchenraub ꝛc.) 
Mittel der Begehung. Ob num außerdem ein Sonderverbreden der ©. (crimen 
vis) aufzuftellen jet, weldyes nicht Mittel jondern Zweck, nicht bloßes Merkmal eines an- 
dermeiten Begriffs fondern felbftändiger Begriff wäre, ıft eine in Doctrin wie Gſgb. noch 
heute nicht unbeſtrittene Frage. Allen nachdem man von den unanmwendbaren Kategorien 
eines römilcherechtlichen crimen vis publicae und privatae ſich losgemacht, das formell- 
vage Verbrechen der Gewalt (Feuerbach) mit Recht verworfen, dann zeitweilig die ©. 
überhaupt preisgegeben hatte (Preuß. A.LR. und C. pen.), fiegte neuerdings die Auf⸗ 
feffung, daß zwar 1) ein Aushülfsverbrechen der Gewalt dem pofitiven Strafrecht weder 
angehöre noch erforderlich fei, ebenfowenig wie ein ſolches ber Liſt, des Truges, Dagegen 
2; in Geftalt von drei Spectalelicten: a) Nöthigung, b) Bedrohung (Landzwang), 
c) Widerfetzlichkeit gegen die voliftredende Staatögewalt, dem Strafrechtsgebiet anbeim- 
fallen müſſe. Die Fälle a) und b) ftellt das preuß. R. und das Nordd. Str. G. B. unter „Ver⸗ 
brechen und Vergehen wider die perjönliche Freiheit”, den Fall c) unter „Widerftand gegen die 
Staatsgewalt“. Die P.ED. hatte nur den peinlichſten Fall: Landzwang (qualificirte Be- 
drohung) heroorgehoben. Ihrem Begriffe gemäß, als Verbrechen an der Willensfreibeit, iſt 
eigentliche Gewalt ftet8 gegen die Perſon, nicht lediglich gegen eine Sache gerichtet ; ſchon aus 
diefem Grunde gehört der fog. Yandfriedensbruch micht hierher (|. auch Nordd. Str. G. B. 8. 125). 
6. tann Privatperjonen gegenüber nur in offenfiver Form auftreten, weil gewaltfame 
Segenwehr wider Angriffe Yothwehr, aljo rechtmäßig ift; und zwar entweder als wiber- 
rechtlicher Zwang zu einem Thun, Unterlafien oder Dulden (Nötbigung) oder als Bes 
drohung wit einem beftimmten Verbrechen (allzubeichräntt nach preuß. Str. G.B. mit 
Brand oder Ueberihwenmung). In defenfiver Form dagegen ift fie nur dann wider» 
rechtlich, wenn fie dem rechtmäßigen Angriffe des Vollſtreckungsbeamten entgegentritt (1. 
Widerſetzlichkeit). Gemeinfam ift allen Fällen: die Nechtöwidrigfeit des Mittels bzw, 
Zwecks; die Vollendung auch ohne Eintreten des beabjichtigten Erfolges (nach gem. R. 
und den meiften Geſetzbüchern); das Strafübel : Gefängniß oder Geldbuße, deffen Maximum bei 
der Gewalt gegen Vertreter der Staatsgewalt erheblich höher greift, als bei Gewalt wider 
Privatperfonen. Mit Fug macht das Str. G. B. fin d. No. Bund bei Nöthigung und 
Bedrohung die Verfolgung vom Antrage des Verletzten abhängig, welche Beichränfung bei 
der Wiverfeglichkeit natürlich fortfallen muß. 

Lit. u. Quellen: Wächter, N. Arch. bes Erim.R., Bb. XI. ZIEL XII. Luden im 
Rechtslex. IV. S. 828 fi. John, Arch. des Crim R., 1854, ©. 60 ff. Derf., Entw. ©. 496 fi. — 

: Str. L1.D.4,2.D. 48, 6.7. C. 9,12. Sidi. Str.GB. A. 201. Preuß. Str.G.B. 88. 89. 
212. 213. N. Str.©.8. 88. 113. 240. 241. | Schüge 

Gewerbesrdnung. Es ift das Verbienft der Stein» Hardenb erg'ſchen Gſgb. 
gegenüber den damals überall beſtehenden Beſchränkungen des gewerblichen Betriebs eine 



508 Gewerbeordnung. 

mug dieſer Berhältniffe auf der Grundlage der Gewerbefreiheit herbeigeführi 
zu haben. 

Schon die Geichäfts-Inftruction fir die Regierungen vom 26. Dechr. 1808 8 50 
ſprach ſich über die veränderte Stellung des Staats hinſichtlich der Gemwerbepolizi mit 
voller theoretiſcher Beſtimmtheit aus: „Es ift dem Staate und feinen einzelnen Gliedern 
immer am zuträglichften, Die Gewerbe jedesmal ihrem natürlichen Gange zu überlafien, 
das heißt feines derfelben in feinem Entſtehen, feinem Betriebe und Ausbreiten zu beichrin: 
ten, infofern das Rechtsprincip babei nicht verlegt wird, ober fie nicht gegen Religion, 
gute Sitten und die Staatöverfafjung verftoßen. Es ift unſtaatswirthſchaftlich, den Ge 
werben eine andere als die ebenbemerkte Grenze anzumeifen, und verlangen zu wollen, dak 
diefelben von einem gemiffen Standpunkt ab in eine andere Hand übergehen, oder nur 
von gemiffen Klaſſen betrieben werden. — — Eben diefe freiheit im Gemerbe und Han- 
del ſchafft zugleich die möglichfte Concurrenz in Abſicht des producirenden und feilbicien ⸗ 
den Publicums, und fhügt daher das conſumirende am fiherften gegen Theuerung und 
übermäßige Preiöfteigerung. Es ift falſch, das Gewerbe an einem Ort, auf eine beftumme 
Anzahl von Subjecten einfchränfen zu wollen. Niemand wird daffelbe unternehmen, wen 
er dabei nicht Vortheil zu finden glaubt, und findet er dieſen, fo ift e8 ein Beweis, daß 
das Publicum feiner noch bedarf; findet er ihn nicht, fo wird er das Gewerbe von jelbit 
aufgeben. Man geftatte daher einem Jeden, fo lange er die vorbezeichnete Grenzlinic 
hierin nicht verlegt, fein eigenes Interefie auf feinem eigenen Wege zu verfolgen, un 
ſowohl feinen Fleiß, als fein Capital in die freiefte Concurrenz mit dem Fleiße und Co: 
pital feiner Mitbürger zu bringen. Diefes find die Grundzüge, nach denen die Regie 
rungen bei Verwaltung der Gewerbe- und Handelöpolizei zu verfahren haben.... Jkr 
Augenmerk muß dahin gehen, die Gewerbe- und Handelsfreiheit fo viel als möglid zu 
befördern, und darauf Bedacht zu nehmen, daß bie verſchiedenen Beſchränkungen. denen ſie 
noch unterworfen ift, abgeichafft werben, jedoch nur allmälig auf eine Iegale Weiſe, un 
ſelbſt mit möglichfter Schonung des Vorurtheils, da jede neue Einrichtung mit Reibungen 
verbunden ift, und ein zu ſchneller Uebergang von Zwang zur Freiheit mandmal nat- 
theiligere Folgen heroorbringt, als der Zmang felbft. Auf feinen Fall aber müſſen vie 
Regierungen von jegt ab Eonceffionen oder Berechtigungen zu Gewerben, von welder Gar 
tung diefe fein mögen, ertheilen, durch melde ein Erclufiv= oder gar Zwangs- und Bam: 
recht begründet werben foll. Letztere ſollen von jegt ab unter einen Umfländen mehr 
verliefen, und Exelufiorechte gleichfalls ſoviel als möglich vermieden, höchſtens mm dann 
und nur auf gewifle Jahre gegeben werben, wenn bei einem neuen Gewerbe der Ber 
uch gemacht werben foll, ob es gedeihen werde. Es ift dazu ‚auch jedesmal die Geneb⸗ 
migung der höheren Behörde notwendig.“ 

Die Einführung einer vollen Gewerbefreiheit erfolgte dann durch das Erin vom 
2. Noobr. 1810 über die Einführung einer allgemeinen Gemwerbefteuer. T 
den allgemeinen Grundſatz an die Spige, daß zum Betriebe jedes Gewerbe 
eines Gewerbeſcheines erforberlich, aber auch genügend, und Riemandem zu 
ber bis dahin einen rechtlichen Lebenswandel geführt Habe; und befeitigte au: 
bisherigen Unterſchied von Stadt und Land, ſowie alle bis dahin den Zimfte 
und Privatperfonen zugeftandenen oder mit dem ee eines —eS 
Vorrechte; nur aus ordnungd=, ſicherheits⸗ und geſundheits⸗ polizeilichen Gründen wurde 
bei einigen Gewerben die Erteilung des Gemerbeiceind von dem Nachweiſe der zum 
geſchictten und ſicheren Betriebe erforderlichen Eigenſchaften abhängig gemadkt. Das Ci. 
vom 7. Sept. 1811 über die polizeilichen Verhältnifie der Gewerbe hat dann die Eis 
ſchränkungen des Gewerbebetrieb8 aus polizeilichen Aüdfichten näher beftimmmt und tbeil- 
weife weiter ausgedehnt, übrigens den Grundfag der Gewerbefreiheit -in vollem uf 
aufrecht erhalten, indem insbeſondere das Fortbeftehen der Zünfte zwar geſtattet. der Ein: 
tritt in diefelben von den Inhabern der Gewerbeſcheine aber in keiner Weile verlangt wurde 
— Im den neu und wiedererworbenen Landesiheilen wurden nun zwar bie finanzielen 

nicht aber auch die gewerbepolizeilichen Beſtimmungen des Edictd vom 2. Now. 1910 
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zur Anwendung gebradht, und das Edict vom 7. Sept. 1811 gänzlich unberüdfichtigt ge- 
offen. Es mußte alſo allgemem im ganzen Staate Gemwerbeftener nach denjelben Orund- 
lügen gezahlt werben, dagegen blieb binfichtlich der Frage, von welchen Bedingungen bie 
Befugniß zum Gewerbebetriebe abhänge, in jedem einzelnen Lanvestheile diejenige Ver⸗ 
faflung maßgebend, welche bei der Beſitznahme vorgefunden wurde. Und während dem- 
gemäß in einigen biefer Landestheile, insbeſondere in denjenigen, welche früher zum König⸗ 
reich Weftphalen oder Großherzogthum Berg gehört Hatten, eine faſt ſchrankenloſe Ge⸗ 
werbefreiheit herrichte, ohne diejenigen Einfchräntungen, melde fih in den Edicten von 
1810 und 1811 finden, fo beftanden anderswo, wie im Herzogthum Sachen, in ber 
Ober- umd Niederlaufig, in Neuvorpommern und Rügen die alten Zunftverfaffungen in 
einer Ausdehnung und in einem Umfange fort, wie ſolche ſchon nad; dem A.L.R. nicht 
mehr anerfannt waren. 

Die bei Gelegenheit der Reform des geſammten Steuerweiens im Jahre 1820 er- 
folgte Umgeftaltung der Gewerbefteuer (ſ. Art. Gewerbeſteuer) ftellte eine Ausgleichung 
diefer Gegenfäge wenigſtens in Ausfiht, indem der $. 37 des Gel. vom 30. Mai 
1820 wegen Entricytung der, Gewerbeſteuer feftiegte: „Die Gelege, welche die Berechtigung 
zum Gewerbe bisher in einzelnen Landestheilen verichteventlich beſtimmt haben, follen 
einer Revifion unterworfen, und, wo es nöthig, verbeilert, ergänzt, oder Durch neue An⸗ 
orbnumgen exfeßt werden.” Während nun der Gemerbebetrieb im Umberzieben bereits 
durch das Regulativ vom 18. April 1824 auf allgemeine und feite Grundſätze zurikd- 
geführt, und mer auf einzelnen Punkten durch das Regulativ vom 4. Der. 1836 abgeän- 
dert und ergäm wurde, To haben dagegen die hinſichtlich der Ordnung des ftehenden 
Gewerbetriebs begonnenen geſetzgeberiſchen Arbeiten erft nach 25 Jahren in der Allg. 
Sewerbe-Orbnung vom 17. Januar 1845, und in dem Entſchädigungs-Geſetze zu ber 
jelben von demſelben Tage ihren Abſchluß gefunden. Beide Geſetze beruhen auf den Ar⸗ 
beiten einer unter dem Borfige von I. ©. Hoffmann niedergefegten Immebiatcom- 
milfion, die ſchon im Samuar 1835 ihre Entmitrfe vorlegte; weitere Berathungeu erfolg: 
ten feitend der Verwaltungsbehörden des Staatöminifterrums, der Provinzialftände, end⸗ 
lid de8 Staatsraths, ſowohl in den Abtheilungen als aud im Plenum. 

Die Gewerbe-Orpmmg vom 17. Januar 1845 dehnte im Ganzen den in den älteren 
Provinzen ſeit 1810 und 1811 beſtehenden Zuftand auf den ganzen Staat aus. Daher befei- 
tigte fie alle in einzelnen Landestheilen damals noch beftehenden Beſchränkungen des freien Be= 
trieb, insbeſondere alle ausjchlieglichen Gewerbeberechtigungen, einſchließlich der Real- 
gewerbeberechtigungen, ferner die bisherigen Berechtigungen zur Ertheilung gewerblicher 
Eonceffionen und die gewerbliden Abgaben mit Ausnahme der an den Staat zu entrich- 
tenden Gewerbefteuer, die Zwangs- und Bannrechte, die Beſchränkung gewier Gewerbe 
auf die Städte, das Verbot des gleichzeitigen Betriebs mehrerer Gewerbe; und forderte 
zum ſelbſtändigen Gewerbebetriebe ın der Regel nur Dispofitionsfähigfett und feften 
Wobnfig, indem fie nur im öffentlichen Intereſſe gewiſſe Beſchränkungen und Bebingun= 
gen theils für Tolche gewerbliche Anlagen, deren Betrieb mit Gefahren und Nachtheilen 
für Andere verfnitpft fern kann, theils fire ſolche Gewerbe feftfegte, Binfichtlich deren die 
Sicherheit des Publikums entweder den Nachweis techniicher Qualificationen ober die Be⸗ 

ſcheinigung erprobter Rechtfchaffenheit und Zuverläffigfeit erforderte. Während aber bie 
Gſgb. von 1810 und 1811 die Zünfte zwar keineswegs verboten, aber doch ignorirt 
hatte, jo machte das Gef. von 1845 den Verſuch, die Antprüche an eine Organifation Der 
Arbeit auf den Gebieten des Kleinbetriebs mit den Forderungen der Gewerbefreiheit in 
Einklang zu bringen. Ohne alfo den Innungen befondere gewerbliche Vortheile, ober 
get Zwang zum Eintritt in dieſelben beizulegen, wurden bie ſchon vorhandenen und bie 
noch fih Bildenden Innungen als freie Genoffenfchafter zu Organen gewerblicher Selbft- 
verwaltung behufs Förderung der gewerblichen Intereffen erhoben. 

Die gegen die Durchführung der Gewerbefreiheit ſchon früher ſeitens einzelner Glie- 
der des Handwerkerftandes, ſeitens ſtädtiſcher Communalbehörden und einzelner Provinz 
ziallandtage hervorgetretenen Gegenbeftrebungen fanden in den Bewegungen des Jahres 
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1848 emen fehr entfehievenen Ausdruck. Der Entwurf einer Gewerbe-Orbnung !für 
ganz Deutichland, wie ſolcher von dem in ber Zeit vom 15. Juli bis 18. Aus. 
1848 ın Frankfurt a M. tagenven ſog. Hanbmerker-Barlamente aufgeftellt tar, 
enthielt als maßgebende Poſtulate: Beſchränkung der Zahl der Meifter an jedem Orie. 
Verbot des Haufichandels, Zugehörigkeit aller Handwertsarbeit der Fabriken an tie 
zünftigen Meifter des Orts, Beſchränkung auf ein Gewerbe, Zuſcheidung des Kleinhan⸗ 
dels mit Handwerkswaaren an bie Immungsmeifter, regelmäßige Alleinberedjtigung der 
Städte zum Gewerbebetrieb, Unzuläffigteit von Gemeinde», Staats- und Uchenwerkftütten, 
Verbot des Zuſchlags der äffentlichen Arbeiten an den Minbeftfordernden und Bertke: 
Iung derſelben an die Meifter durch den von dieſen befeßten Gewerberath, Verbot ber 
Öffentlichen Berfteigerung neuer Waaren, Verbot des Haltens von mehr als zwei Lebr⸗ 
lingen, Befteuerung der Wabrifen zu Gunften, des Handwerkerſtandes, endlich Lehrzwang, 
Wanderzwang und Prüfungdzwang. Dies Programm bat nun zwar feine unmittelbaren 
Folgen gehabt, indeſſen waren doch die Klagen des preußifchen Handwerkerſtandes, auf den 
eigentlich allein Gewerbefreiheit und Freizügigkeit einwirkten, To bedeutend geweſen, daß 
bereitö die Nationalverfammlung eine Fachcommiſſion unter Zuziehung von Bertretem 
des Gewerbeſtandes niebergefett hatte, welche jene Klagen im Allgemeinen als begründe 
anerfannt, und fchon den Erlaß emer die allgemeine ©. ergänzenden und abändernden 
Verordnung in Vorſchlag gebracht hatte. Die Regierung ging alfo nur auf dieſem Wege 
weiter, wenn fie im Januar 1849 eine Berfammlung von Abgeoroneten der Handwerker un 
Geſellen unter Theilnahıne von Vertretern des Handeld- und Fabrikftandes nad Berlin be⸗ 
tief, und, ohne die von dieſer Verſammlung erhobenen Forderungen im vollen Maße zu bene: 
digen, dennoch durch den Erlaß der von den Kammern fpäter genehmigten proviſoriſchen Ver⸗ 
ordn. vom 7. Febr. 1849 die Grundſätze nicht nur der Gew.O. vom 17. Yan. 1845, ſondem 
auch der Geſetze von 1810 und 1811 im Sinne ber älteren Zuſtände erheblich modifient:. 
Es wurde zwar der Unterſchied von Stabt und Land, die Nothwendigkeit des Beitritt zu 
einer Innung, die Beſchränkung der Zahl der Meifter, die Berüdfichtigung des örtlichen Be⸗ 
dürfniſſes nicht wieder hergeftellt, Dagegen wurde der Begum des felbitänpigen Betriebs ka 
den wichtigften und zahlreichiten Gewerben alternativ von der Aufnahme in eme Innung 
nach vorgängiger Nachweiſung der Befähigung, oder von der Prüfung vor einer beſondem 
Commiſſion abhängig gemacht, die Tehrlingd= und Gefellenzeit, ſowie Die Gefellemprüfnz 
obligatorifch vorgelchrieben und die Arbeitöbefugnifie und Beichäftigungsgebiete der mühtiger: 
Handwerfe mit Rüdficht auf die Ortsgemohnheiten abgegrenzt, — eine Duelle zahllofer oft 
kaum lösbarer Streitigkeiten und endloſer Beläftigung der Obrigkeit — auch den zu erlaile- 
den Ortöftatuten das Verbot der gleichzeitigen Ausübung mehrerer Handwerke, ingleuhen die 
Beſchränkung des Detailverkaufs von Handwerföwanren burch Nichthandwerker geftattet. Yukr: 
dem wurde damals zur Förderung der allgemeinen Interefien des Handwerk und Yabnifke: 
triebes Torte zur Ueberwachung der über das Innungsweſen, Aber die Amahme und Behand 
Yung der Gefellen, Gehülfen, Lehrlinge und Yabrifarbeiter, über die Meifter- und Geſellen 
prüfungen, über die Abgrenzung der Arbeitsbefugniffe erlafienen Vorſchriften das Inſtitut der 
Sewerberäthe eingeführt, welche aus dem Gewerbeftande, dem Yabrikftande und dem Han: 
velöftande des Orts oder Bezirks zu gleichen Theilen gewählt — in der Handwerks 
und Fabrikabtheilung unter gleicher Berückſichtigung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer — 
nach Anhörung der gewerblichen und Taufmännifchen Corporationen und der Gemeint 
vertreter überall, wo wegen eines erheblichen gewerblichen Verkehrs ein Bedürfniß obmalter, 
mit Genehmigung des Minifters fir Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten errichte 
werben können. Die Anordnumgen der Verordnung von 1849 hatten jedoch nach keiner 
Seite einen erheblichen Erfolg, und wenn einerſeits die Praxis der Behörben, Tomte die 
Entwidelung des gemerblichen Lebens in der Folgezeit die befchränfenden Beſtimmungen 
ziemlich illuſoriſch machten, fo konnten andererjeitS‘ die Gewerberäthe, theils wegen der 
Verſchiedenheit der in denſelben vertretenen Elemente, theild wegen der Unbeſtimmtben 
der denſelben ertheilten Befugniffe Feine nachhaltige Wirkfamfeit gewinnen, fo daß ve: 
den im Jahre 1849 gebildeten 96 Gemerberäthen im Jahre 1864 nur noch wenige 
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übrig geblieben waren. — Uebrigens hatte die Bewegung von 1848 in ganz analoger 
Weiſe in die Entwidelung der hannoverfchen Gewerbegefeßgebung eingegriffen, indem bie 
nad vielen Kämpfen insbejondere mit den ftäbtiichen Magiſtraten unterm 1. Aug. 1847 
erlafjene neue Gew. O., welche jedoch nur eine Beſchränkung der Auswüchſe des Zunftweſens, 
keineswegs deſſen Belettigung bezweckte, unmittelbar vor dem Termin ihrer Geltung der 
auf den 1. Juli 1848 feitgejegt war, duch da8 Gef. vom 15. Juni 1848 im be= 
ſchränkenden Din wefentlich umgeftaltet wurde (ſ. Bening, Zur Gewerbeordnung, Han⸗ 
nover 1857.). i 

Durch die Gef. vom 22. Juni 1861 betr. Die Abänderung einiger Beftimmungen 
der Allg. Gew.O., und vom 1. Juli 1861 betreffend die Errichtung gewerblichen Anlagen, 
ift fodenm eine weitere Fortbildung dieſes Zweigs der preußiſchen Gſgb. erfolgt, indem 
insbeſondere das Gef. vom 22. Jun 1861 erhebliche Einſchränkungen des polizeilichen 
Conceffionsfgftem® und eine Erwerterung der Gewerbefreibeit, ſoweit dieſe von dem landes⸗ 
polizeilichen Conceffionsweien abhängt, angeorbnet hat, während das Gef. vom 1. Juli 
1861 betr. die Errichtung gewerblicher Anlagen tbeild die Gattungen der conceffionspflich- 
tigen Anlagen richtiger, ald die Allg. Gew.O. beſtimmt, theils das Verfahren über die poli- 
zeilihe Genehmigung folder Anlagen zweckmäßiger georbnet bat. Dagegen ıft eine tiefere 
Umgeſtaltung ver auch äuferlich ziemlich fchwer überiehbaren Gewerbegeſetzgebung, troß 
mehrfacher Anregungen des Abgeoronetenhaufes in den Jahren 1862 und 1863, nicht 
erfolgt. 

Shechdem ſodam A. IV. Nr. 1 der Verfg. des Nd. Bundes feſtgeſetzt hatte, daß 
die Beſtimmungen über den Gewerbebetrieb der Beaufſichtigung und der Gſgb. des Bun- 
des unterliegen ſollten, jo hat zunächſt das Gel. vom 8. Juli 1868 betr. den Betrieb 
der ftehenden Gewerbe (|. Nothgewerbegefes) einige Fundamentalſätze, ſodann Die Gemerbe- 
Ordnung fir den Nd. Bund vom 21. Juni 1869 das gefammte Shftem der Gemerbe- 
gelebgebung neu vegulirt. 

Die neue Bundes-Gew. O. ſchließt fih wie Die Bundesgeſetzgebung überhaupt der bis⸗ 
berigen preußiſchen Eſgb. eng an. Insbeſondere bildet die Preuß. Allg. Gew.O. vom 17. 
Janmar 1845 ſowohl in immerer, ald auch in äußerer Beziehung die Grundlage. ‘Die ma⸗ 
teriellen Normen der Bundes-Gew.O. ſtimmen mit den Normen der Preuß. Allg. Gew.O., 
ſowie der Oſgb. von 1861, insbeſondere hinfichtlich der gewerblichen Anlagen meift wörtlich 
überein, dagegen ift die Verorbn. von 1849 gänzlich befeitigt, und im einigen wenigen 
Punkten haben Meodificationen im Sinne einer weiteren Erleichterung des gewerblichen 
Betriebs ftattgefunden, namentlich hinfichtlich ſolcher Gewerbtreibender, welche, wie Aerzte, 
Schaufptelunternehmer, Gaft: und Schankwirthe, einer befonderen Genehmigung bedürfen, 
Meodificationen, welche für das Ganze des gewerblichen Lebens ohne große Bedeutung fein 
dürften. 

Auch in formeller Hinfiht in Bezug auf die Anoronung der einzelnen Materien 
findet fich eine faft vollftändige Uebereinftimmung, nur tft die neue Bundes-⸗Gew.O. durch zwei 
Materien vermehrt, die ſich ın der Preuß. Allg. Gew. O. nicht fanden, nämlich einerſeits Durch 
die Normen über den Gewerbebetrieb im Umherziehen, andererſeits durd die ſog. Fabrik⸗ 
geleggebung ; während aber bie Vorſchriften über den Gewerbebetrieb im Umherziehen 
zugleich eine gänzliche Umgeftaltung gegeniiber den Teftfegungen des Regulativs von 1824 
erhalten haben, jo haben hinſichtlich der Verhältniſſe der Fabrikarbeiter nur die in Preu- 
Ben nach Maßgabe des Regulativs vom 9. März 1839 und des Gef. vom 18. Mai 
1853 bereitS geltenden Borfchriften Anwendung gefunden (ſ. Art. Fabrifgefeggebung). 

Lit.: 3. G. Hoffmann, Die Befugniß zum Gewerbebetrieb mit beſonderer Rüdficht auf 
ben Ipreuß. Staat, Berl. 1841. Schmoller, Zur ‚Gef. der beutichen Kieingewerbe im 
19. Jahrh., Halle 1870. v. Rönne, Die Gemerbepolizei des preuß. Staats, 2 Bde, Brest. 
1851. v. Rönne, Das Staatsredht der preuß. Monarchie, 2 Aufl. 1865, TH. U. Abth. II, 
©. 278 fi. Befeler, Suft. des gem. deutſchen Priv.R., 2. Aufl 1866, S.872 fl. Maſcher, 
Das beutfche Gewerbeweſen, Potsd. 1866. v Biebahn, Statiftil bes zollvereinten und nörb» 
lichen Dentihland, Th, III. (1868), ©. 517 ff., 539 fi. — Schäffle, Gewerbe, Gemerbefreibeit, 
Gew Orbn. in Bluntſchli's Stantswörterb., Bd. IV. (1859), S 318 ff. Schäffle, Vor⸗ 
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ſchläge zu einer gemeinfamen Ordn. der Gewerbebefugnifle in Dentſchland, Deutſche Biertel- 
jahrsſchrift 1859, ©. 218 fi. Schübler, Sewerbefreibeit und Gew. Ordn, Stuttg. 1860. 
Had, Die Aufgabe des Staats ın Bezug auf das gewerbl. Leben; Ztſchr. für die gef. Staatk- 
wiffenſch, Jahrg. 1867, ©. 39 fi. — Thudichum, BVBerfg.R. des Nd. Bundes, Tũb. 1870, 
©.554 f.— v. After, Die allg. Gem. Orbn. vom 17. Ian. 1845, zufammengeftellt mit ten 
Geſetzen und Verordnungen, welche neben ber allg. Gew.Orbn. im gewerbpolizeil. Hinfiht m 
Anwendung kommen, Berl, 1865. — Ausgaben ber neuen Bun Ordn. von Koller, 
1869, aus den Materialien erläutert; und von Klette, 2. Aufl. 1870, nebft dem Entwurie, defſen 
Motiven, fowie den fpäteren Belanntmachungen bes Bundbestanzler-Amtd und ber preuß Bi- 
nifterien. Das baier. Geſetz, das Gewerbemweien betr., vom 30. Ian. 1868 bei Koller, Art. 
bes Rd. Bundes, Bb.I. ©. 927 ff. Eruſt Meier. 

Gewerbeftener. Die Zuläffigkeit einer befondern ©. neben einer allgemeinen 
Klafien=, reſp. Einkommenſteuer rechtfertigt ſich insbeſondere durch die Möglichkeit einer 
Ueberwälzung mittelft Erhöhung der Preife von Producten und Dienften. “Denn e& ıft 
fonft nicht einzujehen, weshalb ein Kaufmann oder Gaftwirth mit 1000 Thlr. Reinein 
fommen fo viel fteuerfähiger fein follte, als ein Capitalift, ver eben jo viel an Zinſen 
von Staatspapieren bezieht. Werl aber die Ueberwälzung doch immer etwas ſehr Mir- 
liches, Unficheres iſt, umd fi außerdem nur als die allmälige Folge des Verkehrs her⸗ 
ausftellen wird, dann aber um den inländiſchen Gewerbebetrieb nicht in jeiner Concur⸗ 
venzfähigkeit mit dem Auslande zu ſchwächen, jo werden mur jehr mäßige Sätze angemwen- 
bet werben, und die G. nir ein ergänzendes Glied eines rationellen Steuerſyſtems fen 
dürfen. 

In Preußen find im Laufe dieſes Jahrhunderts zwei ganz verſchiedene Syjſteme der 
G. einander gefolgt, deren nähere Betrachtung auch von allgemeinem theoretiſchen Jr: 
tereſſe ıft. 

Das Edict vom 2. Nov. 1810 über die Einführung einer allgemeinen ©. nahm 
jedes Gewerbe im weiteften Sinne, es beftehe in Handel, Fabriken, Handwerken, es gründe 
fih auf eine Wiſſenſchaft oder Kımft, als fteuerpflichtig an, fofern daſſelbe nicht auf: 
drüdlich als fteuerfrei erflärt war. ALS gewerbefteuerpflichtig galt danach jede nach einer 
beftinmnten Richtung dauernd fortgefegte menfchliche Thätigkeit, insbeſondere auch jede ger 
ftige Tätigkeit dieſer Art, fofern mit derſelben ein Erwerb verbunden iſt. Nicht ver: 
pflichtet zur Löſung eines Gemwerbeicheind waren damals nur Stants- und Commmal- 
beamte bei Uebernahme ihres Amts, Eigenthümer, Pächter und Nutznießer eines lind- 
lichen Grundſtücks, ſofern fie daſſelbe felbft bemirthichaften, während Adminiſtratoren und 
Solche, welche die bei einem Ländlichen Grundſtücke befindlichen Milchereien, Fiſchereien, 
Jagden, Gärten, Brauereien, Ziegel-, Kalk⸗, Theeröfen, Mühlen x. pachten, Gewerbe: 
ſcheine Löfen müſſen; befreit waren ferner diejenigen, welche ein Grundſtück zur Wick 
mmg, zur Eultur der dazu gehörigen Ländereien und zum Bermiethen benugen, mit Aus 
nahme derer, welche in Städten und Vorſtädten ein Gewerbe daraus machen, möbltrte Zimmer 
zu vermiethen, Gartenfrüchte zum Verkauf zu ziehen ıc. ; befreit waren diejenigen, welde Ca: 
pitalien auf Hypotheken, Wechſel, Actien, Leibrenten oder öffentliche Fonds austhun, mit 
Ausnahme derer, welche ein Gewerbe daraus machen, Wechſel oder andere Papiere zu 
discontiren, Geldforten und Papiere auf Inhaber umzufegen, oder auf Pfänder zu leihen; 
befreit waren diejenigen, welche ſich zu Privatdienſten und häuslichen oder wirthſchaftlichen 
Arbeiten vermieten, mit Ausnahme der Rentmeifter, Stallmeifter, Seeretäre, Erzieher, Haus 
hofmeifter x. ; die Auffeher, Gehülfen und Arbeiter in Fabriken und Handlungen mit Aus: 
nahme der Procuriften ; gemeine Tagelöhner, mit Ausnahme Derer, welche mit einer be 
ſonders erlernten Kunſt oder Handwerk 3. B. als Ziegelftreicher, Dachdecker für Tagelohn 
dienen; Perfonen, welche ſich bLo8 von Spinnen, Wolllämmen ımd Sortiven zc. nähren; br 
freit waren diejenigen, welche nur einen einzigen Webftuhl für ihre Rechnung betreiben, jofern 
dieſer nicht fir eigentliches Tuch, künftliche Weberei von Blumen u. dgl. hergerichtet iſt; end⸗ 
Gh Hebammen auf dem Lande und in Städten unter 1000 Einwohnern. — Die Fer: 
anlagung war lediglich Sache der Regierungen, vor denen auch die "angebrachten De 
ſchwerden erledigt wurden. Maßgebend war dafür ein Tarif, der die ſämmtlichen Ge 
werbtreibenden nach äußeren Kriterien in fechs Klaffen eintheilte und die jährliche ©. ver 
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erften Rlafje zu 113 Thlr., der zweiten zu 2— 3% Thlr., der dritten zu 4—63 Thlr., 
der vierten zu 8—20 Thlr., der fünften zu 24—84 Thlr., der fechften zu 96—200 
Thlr. feſtſetzte. | 

Das Gef. vom 20. Mai 1820 über die Einrichtung des Abgabenweſens bob $. 9 
sub C a. die durch das Edict von 1810 eingeführte allgemeine ©. wieder auf und be— 
ftimmte im 8. 1 sub Lit. d., daß ftatt berfelben eine anderweitige ©. nah Maß 
gabe des gleichzeitig darüber erlaffenen Gef. erhoben werben folle. Das damalige Gef. wegen 
Entrihtung der G. vom 30. Mai 1829 bildet noch gegenwärtig bie gefeglide Grund⸗ 
lage für dieſe Steuer, ıft indeffen in einzelnen Punkten durch fpätere Geſetze, ins- 
befondere durch da8 Gef. vom 19. Juli 1861 betr. einige Abänderungen des Ge- 
ſetzes wegen Entrichtung der ©. vom 30. Mai 1820 modificirt. Das Gef. von 
1820 bob nicht nur die Löſung der Gewerbeichene fin alle ftehenven Gewerbe gänz- 
fih auf, fondern beftimmte auch die Gewerbefteuerpflichtigfeit in einer principiell verſchie⸗ 
denen Weiſe. Denn während bis dahin der Grundlag gegolten hatte, daß jedes Gewerbe 
der Steuerpflicht unterliege, infofern es nicht beſonders befreit fei, jo fand jet ber ent- 
gegengeſetzte Grundſatz Anwendung, wonach jedes Gewerbe als fteuerfrei betrachtet wird, 
ſofern daſſelbe nicht ausdrücklich für fteuerpflichtig erflärt iſt. Gewerbeſteuerpflichtig find 
danach nur der Handel, die Gafhwirtbichaft, das Verfertigen von Waaren auf den Kauf, 
ber Betrieb von Handwerken mit mehreren Gehülfen, der Betrieb von Mühlenwerten, das 
Gewerbe der Schiffer, ver Fracht- und Lohnfuhrleute, der Pferbewerleiber, endlich die⸗ 
jenigen Gewerbe, die von umherziehenden Perſonen betrieben werben. — Auch hinfichtlich 
der Veranlagung weicht die neuere Gſgb. feit 1820 von der früheren durchaus ab. Zu: 
nächft find ſammtliche Ortichaften nach Maßgabe der Wohlhabenheit und Gewerbſamkeit 
in vier Abteilungen claffifieirt, von denen die erfte nur einige wenige, die zweite eine 
große Anzahl namentlich aufgeführter Städte, die dritte in ber Regel alle Diejenigen 
Städte enthält, welche 1500 oder mehr Civileinwohner haben, während in die wierte Ab- 
teilung alle übrigen Städte und die Ortichaften des platten Landes gehören. Die wei- 
tere Bertheilung der Steuer innerhalb diefer Abtheilungen erfolgt in der Regel nach dem 
Syſtem geſetzlich firirter Mittelſätze und niebrigfter Säge flir jedes der fleuerpflichtigen 
Gewerbe, namentlich für den Handel, für die Gaftwirthichaft und fir die Handwerke; 
diefer Mittelſatz ift von der Gefammtheit Derjenigen durchſchnittlich aufzubringen, welche 
innerhalb eines örtlichen beftimmten Bezirks das befteuerte Gewerbe treiben ; derſelbe 
wird alfo mit der Gefammtzahl der Gewerbefteuerpflichtigen der Stadt, reſp. des Kreifes, 
multiplicirt, das Ergebniß ift die Summe, welche die Stadt oder der Kreis im Ganzen 
an G. aufbringen müſſen; da indeß der Umfang, worin jeder Einzelne das Ge- 
werbe betreibt, ſehr verfchieden jein kann, fo ift non Denjenigen, welche den Mittelfat 
nicht aufbringen können, ein niedrigerer Saßezır zahlen, deſſen Minimum jedoch geſetzlich 
firirt iſt; der Ausfall, welcher hierdurch entfteht, muß durch höhere Beiträge ‘Derjenigen 
gedeckt werden, welche vermöge ihres ftärferen Betriebs mehr als den Mittelfag zahlen 
fönnen. Die ©. der Bäder und Fleifcher wird zwar in den beiven legten Steuerabtheilungen 
nach Mittelſätzen, in den beiden erften aber nad) dem Verhältniß der Bevölkerung in der Weife 
erhoben, daß in der erften Abtheilung jährlich 8 Thlr., in der zweiten 6 Thlr. vom Kopfe der 
Bevölkerung aufgebracht werden müffen. ‘Die ©. vom Müllergewerbe wird bei Windmühlen 
nad der Bauart, bei Wafiermühlen nad den Mahlgängen, die ©. für die Schiffahrt wird 
nach der Tragbarteit der Fahrzeuge, für das Fuhrgewerbe nad der Zahl der Pferbe, 
endlich die G. vom Umberziehen nach einem feften Sage ohne Rücdficht auf den Umfang 
des Betriebs, nur mit Begünftigung gewiſſer Hauſirgewerbe vom örtlichen Nuten bes 
ſtimmt. — Für diejenigen ſteuerpflichtigen Gewerbe, bei denen die Veranlagung nach Mit⸗ 
telſätzen erfolgt, iſt endlich in der Regel den Steuerpflichtigen ſelbſt bei der Vertheilung der 
Steuer in der Weiſe eine Einwirkung beigelegt, daß ſie Steuergeſellſchaften bilden, die ſich 
in den drei erſten Abtheilungen auf die einzelnen Städte, in der vierten auf den ganzen 
Kreis beziehen, und denen Jeder beitreten muß, der das Gewerbe treibt. Während nun 
im Allgemeinen jedes Gewerbe in Stadt oder Kreis nur eine Steuergeſellſchaft 

v. Holtz endorff, Rechtslexikon J. 33 



514 | Gewiffensvertretung. 

bildet, fo wirb dagegen die ©. vom Handel wiederum in drei Steuerflafien veranlagt, 
A. I. A. II und B. Die Klaſſe A. L und A. IL. bilden Steuergefellfchaften in ver 
Weiſe, daß die Klaſſe A. I. in der Regel dem ganzen Regierungsbezirt umfaßt, und daß 
nah Zahl und Bedeutung der in den einzelnen Regierungsbezirken vorhandenen Ge 
ichäfte nochmals zwei Abtheilungen gebilvet werben, wonach ſich die Höhe der Mittelfäge 
beſtimmt. Dieſer Steuergefellihaft liegt die Vertheilung der Steuern unter ſich durch 
bie von ihnen aus ihrer Mitte unter obrigfeitlicher Leitung gewählten Abgeordneten ob. 
Wo dagegen eine Bertheilung durch Gefellihaften der Steuerpflichtigen nicht ſtattfindet. 
wie 3. B. bei dem Handel Klaſſe B. oder bei denjenigen Gewerben, wo das Syſtem ber 
Mittelſätze nicht Plag greift, wird die Vertheilung in den drei erften Abtheilungen durch 
die Communal-, in der vierten durch die Kreisbehörde bewirkt ; dieſe Behörden find jedoch 
verpflichtet, fid) des Raths der Gewerbetreibenden zu bevienen. ‘Diejenigen, welche 
umberziebend ein Gewerbe treiben, müſſen die Ausfertigung der Gewerbeſcheine bei der 
Regierung nachfuchen. 

Lit.:%. 6. Hoffmann, Die Lehre von den Steuern, Berl. 1840, S. 189 fi. Naſſe, 
Bemerkungen über das preuß. Steuerſyſtem, Bonn 1861, S.46, 64, 95. Maſcher, Die O- 
Gſgb. Preußens in ihrer neueften Geftalt, Potsd. 1863. Literatur Über das Finanzweſen des preuß 
Staatd: Beiheft zum Staatsanzeiger, Nov. 1867. S. 37. — Fentſch, Gewerbeft. n Bluntſchli's 
Staatswörterb. Bd. IV. (1859), S. 341 fe. Bode, Ueber das baier. Gewerbeſt.⸗Geſetz in der 
Ztſchr. für die gef. Staatswiſſenſch, 1861, ©. 3 fi. Bode, Die Befteuerung der Gewerbe in 
England, mit Zuſätzen von Helferid, a. a. DO. 1862, ©. 275 fi. Hoffmann, Die ver- 
ſchiedenen Methoden ber rationellen Gewerbeft., a. a. O., 1850, ©. 660. Hoffmann, Die 
Zuläſſigkeit der landwirthſchaftl. Gemwerbeft. neben der Grundfteuer, a. a. DO. 1654, S. 304 fi. 

/ Ernſt Meier. 

Gewiflensvertretung (probatio pro exoneranda conscientia), d. h. der auf 
die erfolgte Eideszuichiebung vom Delaten ftatt der Acceptation oder Relation gemählte 
Beweis des Gegentbeild der Behauptung des Deferenten durch andere Beweismittel 
Weder dem röm. nod dem can. R. befannt, hängt das Inſtitut einmal zufammen 
mit der im fühl. Proceß vorfommenden Sitte, die Klage in das Gewiſſen d. h. auf den 
Eid des Beklagten zu ftellen und erſcheint als eine berechtigte Ablehnung der Schmur- 
pflicht, jofern der Beweis erbradit ift, während im umgekehrten Fall der Bellagte, ber 
hier den Eid für die Regel nicht zurückſchieben durfte, noch feiner Pflicht zur Eidesleiſtung 
nachkommen mußte In der mittelalterlich= romaniftifhen Doctrin galt bei der Yebır, 
daß der Schiedseid erft in Folge einer approbatio iudicis den Delaten zur Acceptation 
oder Relation verpflihte, die Uebernahme des Beweifes des Gegentheild durch den Dela 
ten als genügender Grund, die Annahme des Schiedseids zur verweigern, und da erf 
dieſe letztere die Pflicht zum Schwören berftellte, fo konnte nach mißlungenem Beweiſe 
der Delat Hier nicht mehr auf den Eid zurüdfommen. Wit der Neception des fremden 
Procefjes in Deutſchland wurden die beiden "auf weſentlich verfchtedener Grundlage ruhen: 
den Inftitute in Folge der mangelnden Erkenntniß ihres Wejehs iventificirt und daram 
erflärt fi die große Anzahl von Controverfen in dieſer Lehre, fo namentlich über die 
Trage, ob der Delat nah dem Mißlingen des Beweiſes noch auf den Eid zurückommen, 
alfo nunmehr veferiven oder ſchwören darf, eine Frage, die freilih — wenn auch mit 
fehr zweifelhaften Rechte — von der Mehrzahl der älteren und neueren Schriftfteller 
bejaht wird. Ein Gegenbeweis gegen ven zufolge der ©. geführten Beweis, die Führung 
dieſes legteren dur Eidesdelation, Auferlegung eines nothmwendigen Eides zur Ergänzung 
bed Gewiſſensvertretungsbeweiſes werben meiſtens für unzuläffig erflärt, wenngleich aud 
hierüber Streit befteht. Die Pr. Allg. Ger.Oron. und die meiften deutſchen Bart.Pre.: 
Dronn., die hamoverſche von 1850 mit eingefchloffen, kennen das Inſtitut gleichfalls 
Da bei dem Syſtem der freien Beweiswürdigung die Eideszufchiebung an praktiſcher Be: 
deutſamkeit verliert, ferner aber die dieſes Syſtem adoptirenden Gelege, wie der C. eir. 
a. 1359 und der No. Entw. $. 584, die Eidesdelation nur über eigene Handlungen 
oder eigene Wahrnehmungen zulaffen, jo hat man das ganze Inftitut nach Vorgang des 
franzöfiichen Proceſſes neuerdings mitunter (fo im No. Entw.) befeitigt. 
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Quellen u. Lit.: Preuß. Allg. Ger.Orbn. Th. I. Fit. 10. 88. 255, 266, 294; hann. 
Pre.Orbn. 8. 298; C. civ. a. 1358 ff.; No. Entw. $. 596. Al. a. Mut her, Die Gewillens- 
vertr., Erl. 1860; Niffen, Die Gewillensvertr., Leipz. 1861; Breußer, Arch. f. prakt. 
Rechtswiſſenſchaft, 10, 97 fi. P. Hinſchius. 

Gifanius, Obertus, geb. 1534 zu Büren in Geldern, wurde in Orleans 
Doctor 1567, ließ fih in Straßburg nieder, ging 1583 nad) Altvorf, 1590 nach In- 
golftadt, wurde kaiſ. Hofrath und ftarb 1604. 

Schriften: Lucretii Cari de rerum natura libri sex, Antv. 1566. — Comm. in In- 
stitut., Ingolst. 15:6. — Explanatio legum Codicis, Colon. 1614. — Comm. de impersa- 
tore Justiniano, Ingolst. 1591. — Tractatus duo de ordine judiciario ed. Richter, 
Schleus. 1618; Jenae 1674. | r 

tit.: Vita Gifanii deseripta a Seb. Zeidler, Norimb. 1770. — Erfd u. Gruber. 
Teihmann. 

Girtanner, Wilhelm, geb. 1823 zu Schnepfenthal, ftudirte in Bonn, Jena, 
Berlin, Roftod und Heidelberg, wo er im 9. 1847 promovirte, wurde 1850 außerordent⸗ 
licher Profeffor in Jena, 1851 Beifiger des Schöppenftuhle, 1853 ordentlicher Profeffor 
in Kiel, ftarb 1861. 

Schriften: De dividua, quae est praediorum servitutibus natura, Heidelb, 1847. — 
De ratihabitione negot. gest. 1848. — Die Bürgſchaft, 1850, 1851. — Rechtsfälle zu Puch⸗ 
ta's PBandecten, 4. Aufl. (von Langenbed ebirt), Jena 1869. — Repertorium ber deutfchen 
civil. Brariß f. d. gem. R., Jena 1855. — Die Stipulation und ihr Verhältniß zum Wefen 
der ragsosligatiom, insbef. zum Creditum, Kiel 1859. 

Lit.: Günther, Iena’8 Brofefforen, Jena 1858, S. 106. 
Teichmann. 

Glaubenseid (juramentum de credulitate oder eredulitatis), d. h. ein im 
Proceſſe blos über das Glauben tm Gegenfat zu dem auf eigene Wahrnehmung fich 
gründenden Willen abzuleiftender Eid. ingeführt durch den deutſchen Gerichtsgebrauch, 
it er, freilich nicht ohne mannichfachen Widerfpruch, auf alle möglichen im Proceß vor- 
kommenden Eide ausgedehnt: fo dürfen die nothwendigen Eibe, der Schiedseid, der Diffef- 
fiongerd, ja fogar auch der Manifeftationseid (Tegterer von dem weiteren Erben bes ber 
Verheimlihung von Erbſchaftsſtücken angeſchuldigten, inzwiſchen verftorbenen Erben) in 
jener Form geleiftet werden da, wo die eidespflichtigen Perfonen aus eigener Wiſſenſchaft 
von den zu beichwörenden Thatjachen keine Kunde haben können. ‘Der &.-ericheint ſomit 
als eine der Partei für diefe Fälle gewährte Erleichterung. Bon den neueren Pre. Ordnn. 
bat die hannoverſche den G. ausdrücklich beibehalten, dagegen erſetzt ihn die Preuß. Ger. 
Ordn. durch den Ignoranzeid, der C. eiv. erwähnt ihn in der Lehre vom Eide nicht, 
liegt ihn aber indirect bei dem Schiedseide, nicht beim nothmwendigen Eide, aus. Der 
Nd. Entw., welcher ebenfomenig wie der franzöſiſche Proceß eine Eidesdelation über facta 
aliena zuläßt und den Diffeffionseib verwirft, geftattet den G. Dagegen ausdrüdlich (in 
der Faſſung, daß der Schmwurpflichtige überzeugt fei, reſp. Daß er nicht überzeugt fei) 
bei ben nothwendigen Eiben. Ä 

Quellen u. Lit.: Hann. Pre.Ordn. 8. 288; C. eiv. a. 1358 ff.; Nd. Entw. $. 610. — 
Renaud, Bom ©. im Ard. f. die civilift. Praxis, 43, 139 ff.; Zimmermann, Der ©., 
Marb. u. Leipz. 1863. B. Hinſchius. 

Globig, Hans Ernft von, geb. 1755 im Kreiſe Wittenberg, war Auditor beim 
Leipziger Oberhofgericht, wurde 1781 Rath, 1789 Aſſeſſor in Wetzlar, flarb 1826. 

Schriften: Abhandl. v. d. erim tb. (Berner Preisaufgabe 1777), Zürich 1783. — Ben 
tradhtungen bei dem Entw. eines Str.©.B. für die preuß. Etaaten, Dresden 1788. — Shit. 
einer vollſt. Crim.⸗, Bolizei- u. Civ. Gſgb. Dresden 1809; 1815—18. — Kritik d. Entw. eines 
peinl. G.B. f. Baiern, Regensb. 1808. 

Lit.: Erfh u. Gruber. — Hälſchner, Das preuf. Str.R., 1855, ©. 169, 170, 172, 
197. — Berner, Die Str.Ofgb. in Deutfchland v. 3. 1751 bis zur Gegenwart, Leipz. 1867, 
©. 35, 37, 38. Zeihmann. 

Glück, Chriſtian Friedrich von, geb. 1. Juli 1755 in Halle, wurde in Halle 
1777 Doctor, ging 1784 nad Erlangen, wurde 1790 Hofrath, 1820 Geh. Hofrath, 
farb 20. Yan. 1831. 

33* 
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Schriften: Ausführl. Erläuterung der Pandecten nad Hellfeld, Erl. 1790 — 1530 
(34 Bde), 2. Aufl. 1845. — Hermeneut.-|pflemat. Erörterumg der Lehre von ber Juteſtaterbfolge, 
Erl. 1802. — Merkwürdige Rechtsfälle, Erl. 1792 - 94. — Opuscula juridica, Erl 1785, 86, 
89, 90. — Praecognita uberiora univ. jurispr. eccl., Hal. 1786. 

Lit.: Erfh u. Gruber — Neuer Nelrolog der Deutfchen, Jahrg. IX. 1. Th. ©. 79. 
Teichmann. 

Gmelin, Chriſtian Gottlieb von, geb. 1749 zu Tübingen, ſtudirte daſelbſt, 
wurde Advocat, 1778 Profefior, ftarb 1818. 

Schriften: Die Orbnung der Gläubiger in bem über ba8 Bermögen bes Schulpners ent: 
ſtandenen Gantprocefie, Ulm 1774. — Grundf. der Gſgb. Über Verbrechen und Straren, Züb. 
1785. — Abhandl. von den befonberen Rechten ber Juden in peinl. Sachen, Tüb. 1785. — 
Bon Auffäten über Verträge überhaupt, von Schulb- und Pfanbverfchreibungen ꝛc. Züb. 1790. 

Chriftian von, geb. 1750 zu Tübingen, wurde Advocat, 1773 Profeffor in Cr: 
langen, 1780 in Tübingen, trat 1822 in den Rubeftand, ſtarb 6. Juni 1823. 

Schri jten: De scamnis eorumque diversitate in comitiis et judiciis imperii, Tub. 
1769. — remedio legis C. de edicto D. Uadriani tollendo, El. 1773. — De con 
cursu creditorum materiali ejusque a formali differentiis potioribus (Die Lehre vom ma- 
teriellen Eoncurs der Gläubiger in ihrem Sufammenpange aus ben ehten Grundfägen vorge 
tragen, Erl. 1775), &71.1775. Er gab mit Elfäffer: Neuere jurift. Lit. Erl 1776 - 80 — 
Gemeinnützige ir Beobachtungen u. Nechtsfälle. Nürnb. 1777 — 82 — mit Danz u. Tı- 
finger: Krit. Arch. der neueften jurib. Lit. und Rechtepflege, Tüb. 1801 — 4, heraus. 

Lit: Erfh u. Öruber. Zeihmann. 

Gobler, Iuftin, geb. 1503 in Et. Goar, wurde 1539 braunſchweigiſcher Rath, 
Syndicus in Frankfurt a. M., wo er 1567 ftarb. 

Schriften: Spiegel der Rechten, Frankf. 1552, 1573. — Gericht. Broceß, Frankf. 1536. — 
Collect. consil. variorum, Francof. 1565. — Satzungen Kaiſer Justinianı, Dil. 1551. — 
Imper. jud. cam. constitutio, Francof. 1566. — Caroli V de criminibus constitutio, Ba- 
sil. 1543 (denuo vulg. Abegg, Heidelb. 1837). Er gab beraus: Guil. Hannetonii de 
judiciorum ordine et forma tractatus, Francof. 1559. 

Lit.: Erſch u. Gruber — Stobbe, II. 166, 173, 196, 252. — Arch. d. Erm R. 
1835, ©. 4— 29; 1836, ©. 127 — 139. — Wächter, Gem. R., S. 80 ff. — de Val, Bi- 
träge zur Lit. Geſch. d. Civilpre. (v. Stinging) Erl. 1866 S. 50—52. 

' Teihmann. 

Göde, Henning, ging 1464 nad Erfurt, um bie Rechte zu ſtudiren, wurde 
1481 Decan in Erfurt, 1459 Doctor und Decan der juriſtiſchen Facultät, ſtarb 1521 
in Wittenberg. 

Schriften: Processus judiciarius et de formandis libellis, Viteb. 15382. — Conasilis, 
Viteb. 1541; Budiss. 1563. 

Lit.: Zeitſchr. für Rechtsgeſch. IV. 416; VI. 218; IX. 75. — Schulze, Einl in tus 
beutfhe Staatsrecht, 1867, ©. 51, Note 3. Teichmann. 

Goldaft, Melchior von Haiminsfeld, geb. 1576 zu Even in der Schweiz, 
ſtudirte in Ingolftadt und Altdorf, lebte als Hofmeifter an verfchiedenen Orten, friſteie 
ſich durch Schriftftellerei kümmerlich das Leben, wurde 1611 weimariſcher Rath, fpäter 
heſſiſcher Hiftoriograph und war zulegt Kanzler in Gießen, ftarb 1635. 

Schriften: Scriptores rerum Suevicarum, Francof, 1605. — Scriptores rerum Ale- 
mannorum, Francof. 1606, 1730. — Imperatorum Statuts et Rescripta a Carelo M. us- 
ue ad Carolum V, Francof. 1607; Hanov. 1609; Offenb. 1610; 3. Audg.. Francof. 1713. — 
lectio constitutionum Imperialium, Francof. 1613. — Monarchia rom. imperii, Hanau 

1611—1614. — Comm. de regni Bohemiae juribus, Hanau 1627. — Er gab de Thon't 
Schriften heraus. 

Lit: Stobbe, I. 210, 211; IL 418. — PBütter, Literatur des bentfchen Staatsrechts, 
I. 178; 11. 433. Zeihmann. 

Gönner, Nikolaus Thaddäus von, geb. 18. Dec. 1764 zu Bamberg, 
wurde 1789 orbentl. Profeffor dafelbft, 1791 Hofraib, ging 1799 nad Ingolſtadt, 
—F nach Landshut, 1812 Geſetzgebungscommiſſar, 1820 Staatsrath und flarb 19. 

pril 1827. 
Schriften: Juriſt. Abhandl. (Erörterungen zu Danz’8 Grundſätzen), Bamb. 1795, 1799. — 

Handb. des gem. beutfchen Pre., Erl. 1801, 1804. — Grunbfäge der jurift. Praris, Bamb. 
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1797; Landsh. 1806. — Entwidelung des Begriffes u. ber rechtl. Verhältniſſe deutſcher Staats⸗ 
dienftbarleiten, Erl. 1800. — Auserlefene Rechtsfälle, Landsh. 1501—5. — Die ftaatsrechtlichen 
Verbältniffe der adeligen Outsbefiker in Baiern, 1803. — Die ftaatsrechtlichen Verhältniſſe 
der Reichritterfhaft in Bamberg, Landsh. 1804. — Deutſches Staatsrecht, Landsh. 1504. — 
Ueber den Umfturz der deutichen Staatsverfaflung, 1807. — Der Staatsdienſt, aus dem Ge=- 
fiht8punkt des Rechts und der Nationaldlonomie betrachtet, Landsh. 1808. — Kritil d. Entw. 
einer neuen Ger.Ordn. für Die fächl. Länder, 1808. — Arc. f. die Gfgb. u. Reform d. jurift. 
Studiums, Landsh. 1808—12. — Ueber die Notberben, Landsh 1812. — Anmerl. 5. Str.G.B,, 
Münden 1813, 1814. — Seiträge j. neuen Sie. in ben Staaten bes Deutfhen Bundes, Erl. 
1815—17. — Entw. eined &.B. üher das gerichtl. Verf. in bürgerl. Rechtsfaden — Gönner u. 
Schmidtlein, Jahrb. d. Gfgb. u. Rechtspflege in Baiern, Erl. 1818—20. — Inwiefern ge 
hören Zunft- und Gewerbeſachen zu den Juſtizſachen? — Comment. 3. Sppothelengef., Münd. 
1823 —24. — Ueber Staatsfhulden und deren Tilgungsanftalten und den Handel mit Staate- 
papieren, Münch. 1820. — Motive 3. Baier. Entw. des Str.G.B, Erl. 1825. — Entw. de 
Str.®.B. von 1822, Münd. 1822. 

Lit.: Erfh u. Gruber. — Berner, Die Str.Oigb. in Deutfchland v. J. 1751 bis 
zur Gegenwart, Leipz. 1867, ©. 82, 90, 325, 326. — Schmidtlein, Prüfungen u. Erörte⸗ 
tungen, bie neuere baier. Str.&fgb. betr., Mind. 1828. Teihmann. ° 

Göſchen, Johann Friedrich Ludwig, geb. 16. Februar 1778 zu Königs- 
berg, ſtudirte dafelbft und in Göttingen, wurde 1811 auferorbentlicher, 1813 ordent⸗ 
licher Profefior des Rechts, 1816 von der Alademie mit Bekker nach Verona gefandt in 
Folge der von Niebuhr daſelbſt aufgefundenen Imftitutionen des Gajus, 1822 in Göt- 
tingen, ſtarb 24. September 1837. 

Schriften: Observationum juris romani specimen, Berol. 1811. — Gai Institu- 
tionum commentarii IV, Berol. 1820; sec. edit. 1924, tertia cura Lachmanni, 1812. — 
Orundriß zu Pandectenoorlefungen, Gött. 1823, 27, 31. — Borlefungen Über das gem. Civ. R., 
beraußgeg. von Errleben, Gött. 1833—40, 2. Aufl. 1843. 

Lit.: S. PBierer. Teihmann. 

Gothofredn® (Denis Godefroy), geb. 1549 in Paris, wınde 1585 Pro⸗ 
feſſor u Genf, war bis an feinen Tod im Jahre 1622 abwechſelnd in Straßburg und 
eidelberg. 
’ Schriften: Ausg. d. Paraphrafe des Theophilus, Genf 1587, 1620 — des corp. jur. 
ie, gener. 1553; Genev. 1624; Amstel. 1663. 1664. 1700. glossae, Lugd. 1589 — 

Sen Sohn Jacobus ©., geb. 1587 in Genf, wurde 1619 Profeffor, 1637 
Syndicus, ftarb 1652. 

Schriften: Ausg. db. Codex Theodosianus, Lugd. 1665; Lips. 1736 —45. — Frag- 
menta XII tabb., Heidelb, 1616; Genev. 1653; Wetzlar 1724. — Opera jur. minora ed. 
Trotz. Lugd. Batav. 1733. — Opuscula hist.-politica, Genev. 1644. 

Lit.: Erf u. Gruber. — Dirtfen, Ueberficht ver bish. Verſuche zur Kritik u. Herſt. 
d. Textes der 12 Taf., Leipz. 1824. Teichmann. 

Gradualfolge iſt im Allgemeinen diejenige Erbfolgeordnung, welche ſich lediglich 
nach der Nähe der Bern andtichaft mit dem Erblaſſer abftuft, und bei welcher alfo unter 
mehreren erbbereshtigten Verwandten allemal der dem Grade nad) Nähere den dem Grade 
nah Entfernteren ausſchließt. Darnach muß folgerecht der Vater des Erblaſſers dem 
Entel deflelben, der Bruder dem Urenkel und der Großvater dem Brudersſohn vorgehen ; 
dagegen müſſen Großvater, Enkel und Bruder zuſammen berufen werden u. |. w. ‘Den 
Gegenfat zur dieſem Syſtem bilvet die Linenlfolge, bei weldyer die engere Stammes- 
gemeinichaft mit dem Erblaſſer entſcheidend ift, und zwar fo, daß in jedem Stamm die 

Abkömmlinge an Stelle ihres binmweggefallenen Afcendenten treten. Nach diefem Syſtem 
Ihließen die Defcendenten des Erblaffers alle andern Verwandten aus, und innerhalb der 
Deſcendenz der Sohn feine eigenen Abkömmlinge, nicht aber die Abkömmlinge eines andern, 
vorverſtorbenen Sohnes; e8 gehen ferner der Vater und jene Deſcendenz, alſo Gefchwifter 
und Gelchwiftertinder des Erblaſſers der großväterlichen Verwandtſchaft, innerhalb bes 
väterlihen Stammes aber der Vater feiner eigenen ‘Defcendenz vor, wogegen ein Bruder 
mit den Ablömmlingen eine8 vorverflorbenen Bruders zufammen erbt u. f. w. Bon 
dieſen beiden Syſtemen ift das erftere noch in keinem echte durchgeführt, fondern immer 
nur auf entferntere Klaffen von Verwandten angewendet worden; und nur in dieſem 
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Sinne ſpricht man heute von einem Gradualſyſtem. Dagegen herrſcht das zweite, die 
fog. Parentelenordnung, im öſterr. G. B. Im älteren deutſchen und im gem. Lehmrecht 
Bat daflelbe wohl ebenfalld Geltung, doch mit der fih an das erftere anfchliehenven 
Modification, daR unter den Seitenverwandten die Abkömmlinge nicht an Stelle ihres 
Parens aufrüden, fondern der nähere Grad dem entfernteren vorgeht (fog. Linealgradual⸗ 
folge). Das röm. R. wendete die ©. von Alters ber unter den Seitenverwandten ar, 
indem in Ermangelung von sui der agnatus proximus berufen wurde. Später dehnte es 
diefelbe auch auf die dritte prätorifche Klaffe aus, zu welder die Eognaten biö zum 
fiebenten Grade gehörten. Endlich das Juſtin. R. bat in der erften Klaſſe Stammesfel«, 
in der zweiten: ein Gemifch von Stammes- und Gradualfolge, infofern darin einerjeits die 
vollbürtigen Geſchwiſter und die Kinder won ſolchen, (doch nur erften Grades!; anderer: 
feit8 alle Afcendenten mit Vorzug des näheren Grade erben, ferner in der init: 
Stammesfolge für die balbbürtigen Gejchmifter und Kinder von ſolchen mit derſelben 
Beſchränkung, wie für Die vollbürtigen; ſchließlich in der vierten Klaffe für die übrigen 
Seitenverwandten reine ©. Dieſes Syſtem, ſoweit e8 fi auf Deſcendenten und Zette: 
verwandte bezieht, Haben Manche auch für das Lehnrecht feithalten wollen, (jog. „reines“ 
Gradualſyſtem); Andere vertheidigen das Linealſyſtem; die Meiſten das gemijchte (Lineal- 
Sradual-) Syſtem. Jedenfalls ıft eine Sombination beider Syſteme das praftiih Ange 
meflenfte. Denn auch die reine Linealfolge führt durd die ftete Zulaſſung des Ein 
rückungsrechts wentgftend in den höheren Stämmen gar zu leiht zu einer Minimal 
theilung. Das preuß. R. beruht auf feinem Princip: 518 zur dritten Klaſſe herridt 
Etammesfolge vor; 1) Abkömmlinge, 2) Vater und Mutter, 3) vollbürtige Geſchwiner 
und Ablömmlinge von ſolchen. Dann folgen balbbürtige Geſchwiſter nebft Abkömmlingen 
und alle entfernteren Aſcendenten nach Gradesnähe; endlich Die übrigen Verwandten nıt 
Gradesnähe. (Preuß. ER. II. 2. 88. 271 fi, 489 ff. IL, 3. 8. 31 fi). Das fan 
zöfifche A. nähert fih etwas mehr dem römiſchen, indem e8 Gelchwifter und deren Ablömm⸗ 
linge den eltern an die Seite jet und ferneren Afcendenten fogar vorzieht, dieſen ler 
teren aber die noch übrigen Seitenverwandten nach ©. gleichftellt. Das ſächſ. G. B. bat 
G. ebenfalls nur für fernere Seitenverwanbten. Ed. 

Gratin aus Arezzo war 1219 Archidiakonus in Bologna. 
Er fhrieb: Ordo judiciarius. 
tit.: Bergmann, Pilii, Taneredi et Gratiae libri de judie. ordine, Gott. 1612 

p. 319— 384. — Saviguy, V, 1598 — 161. Teihmann. 

Grenzideidungsflage, actio finium regundorum, ift das ſchon aus den zwelf 

Tafeln ſtammende Rechtsmittel, durch welches die Grenzen zwiſchen zwei Grundftüden 
entweder gegen Anfechtungen beftätigt oder im falle der Unauffindbarfeit neu beftmmt 
werben. Das ältere R. unterſchied zwilchen einer controversia de fine d. h. einem 
Streit über den durch die 12 Tafeln und die lex Mamilia feitgefetten, fünf Fuß breiten 
Grenzſaum, und einer controversia de loco d. i. einem darüber hinausgehenden Etreit. 
Ueber den erfteren entſchied ein Sachverſtändiger (agrimensor) ſchlechthin nad) techniſchen 
Grundfägen, daher auch ohne Ruckſicht auf Erfigung; iiber ven Ietteren ein index umter 
Berathung von Sachverſtändigen nad, Rechtsregeln. Nach Aufhebung der alten Gericht— 
verfaffung erftredte Valentinian (1. 4. C. Th. fin. reg. II. 26) die freiere Behand⸗ 
lung der Streitigfeit um den Grenzrain auf die actio finium regundorum überhaupt, 
und Yuftinian (1. 5. 6. C. eod. HI. 39) beftätigte dies, indem er ausdrücklich dal 
nicht Die zehn⸗, jondern pur die breißigjährige Verjährung für anwendbar erflärte. Auch 
Richter ift jegt natürlich in allen Fällen der iudex ordinarius und nicht mehr ein Sad⸗ 
verftändiger. Hiernach gilt jet folgendes einheitliche Hecht. Vorausſetzung der Klage 
find zwei unmittelbar an einander ftoßende Grumndftüde, (nicht Gebäude), deren Green 
ftreitig oder zweifelhaft find. 1. 2. pr. 1. 4.8. 10.1. 5. 6. D. fin. reg. X. I. Se 
rechtigt zur Anftellung ift nicht blos der Eigenthümer, fondern auch der Empbotal, 
Superficiar, Nutnießer und Pfandgläubiger, deren Nechtderfolg dem Eigentbümer zu gute 
fonmt, 1. 4. 88. 5. 8. 9. D. eod. Der Klageantrag ift principaliter auf Herſtellung 
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der wahren Grenze zu richten; imfofern heißt es, die Klage ſei pro vindicatione rei, 
(fog. a. fin. reg. qualificata). 1. 1. D. eod. Eventuell muß das ftreitige Stüd vom 
Richter als gememfchaftlich behandelt und getheilt werden; in diefer Anwendung ift die 
Flage reine Theilungstlage, (jog. a. fin. reg. simplex). 1. 2. 8. 1. D. eod. Eine 
Beſonderheit ift, daß der Kichter auch die erfannten richtigen Örenzen aus Zwedmäßigfeits- 
rüdjichten verlegen kann. 1. 2. 8. 1. D. eod. In allen Fallen Ipricht er jedem Grenz⸗ 
nahbarn fein Stüd durch eine Adjudication zu; (|. d. Art). Daneben und zur Ergän- 
zung derfelben hat er die Befugniß. zu perfünlichen Leiftungen zu verurtbeilen; 3. DB. zu 
Geldentſchädigung für entzogene Nutzungen, gemachte Aufwendungen und dergl. mehr. 
Val. 1. 4. SS. 1. 2. D. eod. $. 6. I. de off. ind. IV. 17. Die Duplicität der 
Klage hat heute nur noch infofern eine Bedeutung, ald die Vollziehung der Theilung nicht 
auf eine Partei beichränft werden Tann. 

Duellen: Zit. fin. regund. D. X. 1. C. III. 39. 
Lit.: Ueber das Geſchichtliche Rudorff, Ztſchr. f. geſch. Rechtswiſſenſch X. 7. Abwei⸗ 

dend Karlomwa, Beiträge 3. Röm. Civ. Pre., ©. 141— 162. Ueber das Praktiſche Puchta, 
Kleine civil. Schriften, Nr. 21. Hoffmann, Arc. f. civ. Pr. XXXI. 16. RAR. 9. 

Grenzverrückung. Die vorfätzliche, auf Benachtheilignng Anderer gerichtete Be— 
ſeitigung, Verrückung oder fälſchliche Setzung von Grenzſteinen (denen Heſſen die Unter⸗ 
lagen oder Geheimniſſe derſelben coordinirt) oder ſonſtigen anerkannten Grenzzeichen des 
Grundeigenthums oder des Waſſerſtandes (Heſſen: oder ſonſtiger Gerechtſame, Baden: des 
Umfangs einer Waſſerberechtigung) wird theils als eine ausgezeichnete Art des Betrugs 
(Preußen, Defterreich), theils, richtiger, als eine eigenthümliche Fälſchungsart (No. Entw., 
Würtemberg, Baden), theils unter anderen Geſichtspunkten (vgl. namentlih Sachen) be- 
handelt. — Borauszufegen find hierbei Grenzzeichen, welche als ſolche, wenigftend unter 
den Betheiligten anerkannt find. Würtemberg fordert unter öffentlicher Autorität gefeßte. 
In Betreff Preußens |. Oppenhoff zu 243, 7 n. 33 u. 34. Ferner auf Privatrechte 
bezügliche Zeichen (Nd. Entw.). Die Fälſchung der Landesgrenzzeichen kann Randeöverrath 
enthalten (vgl No. Entw. 90, 2, Preußen 71, 2, Defterreih 58, 0.). Sachſen hat 
eine befondere Beftimmung darüber (333). — Der Vorſatz muß auf (vermögensrechtliche) 
Benachtheiligung Anderer gerichtet fein. Daher die Befettigung unrichtig geſetzter Grenz⸗ 
zeihen als eine Form der Selbfthilfe von dem fraglichen Delicte zu unterjcheiden ift 
(Nd. Entw., Preußen — jedoch Oppenhoff 1. ec. n. 37 — Oeſterreich). Baiern, Sachen, 
Mürtemberg, Baden, Hefjen ftellen dieſes Erfordemiß nicht auf. Die drei letzteren ber 
handeln aber den Fall, wo es an der bezeichneten Abſicht mangelt, al8 eine minder grave 
Unterart. Preußen fordert zugleich geminnjüchtige Abfiht, jedoch ift die preuß. Recht 
Iprehung bier wie zu dem ganzen 8. 243 unfiher und widerſpruchsvoll. Baden bedroht 
die gewinnfüchtige ©. mit höherer Strafe. — Sachſen, das hier auffallend milde ift, be 
ftraft dies Deltet nur auf Antrag. — ©. im Uebr. den Art. „Fälſchung“. 

Sfab.: Nd. Entw. 269, 2; Preußen 243, 7; Sachſen 332; Baiern 334; Heflen 429. 30; 
Würtemb. 226; Baden 439, 39; Uefterreich 199, e. erkel. 

Grolmaun, Carl Ludwig Wilhelm von, geb. 23. Juli 1775 zu Gießen, 
beſuchte Stegen und Erlangen, wurde 1795 Doctor, 1798 aufßerorbentl., 1800 ord. 
Prof. in Siegen, 1819 Geb. Rath, Mitglied des Staatsminiſteriums, geft. in Darm- 
ftabt 14. Februar 1829. | 

Schriften: De donatione propter nuptias (diss.). — Verſuch einer Entwidelung ber 
rechtl. Natur des Ausspielgefhäfts, 1797. — Bibliothet für die peinl. Rechtswiffenſch. u. &e- 
ſetzeskunde, 1797 (5 Bde). — Grunbfäge der Criminalwiſſenſchaft, 1798 (4. Aufl. 1825). — 
Magazin für Bhilofophie u. ee d. Rechts u. der Gſgb. 1798. — Journal der Aufflärung 
über Rechte u. Pflichten d. Menjchen u. Bürgers, 1799 — 1800. — Ueber die Begründung bes 
Etr.R. u. d. Str.Gfgb., 1799. — Theorie db. gerichtl. Verf. in bürgerl, Rechtsſtreitigkeiten nad 
gem. deutſchen R., Gießen 1800 (5. Aufl. 1826). — Handb. d. C. N., Gießen 1810-12. — 
Ueber olograph. u. myſt. Teftamente, 1814. 

Lit.: Neuer Nekrolog der Deutſchen, VII. 171 — 180. Teichmann. 
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Grotius, (Hugo de Groot), geb. 10. April 1583 zu Delft, wurde in 
Leyden 1598 Doctor, war eine Zeit lang Advocat, wurde 1607 Generaladvocat von 
Holland, Seeland und Weftfriesland, wegen feiner PBarteinahme für die Remonftranten 
und Föberaliften zu lebenslänglichem Gefängniß vwerurtheilt, durch feine Gattin aus der 
Feſtung Yövenftein befreit, ging nach Paris, Tpäter aus feinem Baterlande verbamt als 
Geſandter Schwedens an den franzöfiichen Hof, von wo er 1645 abberufen wurde und 
zu Roftod am 28. Auguf 1645 ftarb. 

Schriften: Mare liberum seu de jure quod Batavis competit ad indica commercia 
Lugd. Bat. 1609. -- De jure belli ac pacis, Par 1625; ed. Barbeyrac, Amst. 172, 
1735. — Annales et historiae de rebus Belgiceis, Amst. 1657. — Annotationes in Vetus 
Test., Par. 1644; Hal. 1774 — in Nov. Test., Amst. 1661; Hal. 1768. — De veritste 
religionis christianae, Amst. 1662. — Po&mata, Lugd. Bat. 1617. — Epistolae, Amst. 
1687. — Ep. ineditae, Haarlem 1906. — De jure praedae comment, ex auctoris eodiee 
deser. et vulg. Hamaker Hagae Com. 1868. 

Lit.: Bluntſchli, IV. 509—516. — Luden, Hugo Grotius nad feinen Schicſalen u 
Schriften, Berl. 1806. — Butler, Life of H.4s., Lond. 1827. — Gr., Le droit de la 
guerre et de la paix par Pradier-Fodere, Par. 1865, 6. — ©. Tb. I. 20. it. — 

hewell, Grotius, on the rights of war and peace — an abridged translation, Lond 
1853. — Creutzer, Luther und Grotius oder Glaube und Wiflenfchaft, Heibelb. 1846. - 
gartenkein, Jarftellung ber Rechtsphiloſophie d. Hugo Grotius in den Abhandl. der fühl 

efellihaft der Wiffenfchaften, Leipz. 1850, Bb. I. 485—545. — W ynmalen, H. de Grost 
als verdeidiger des christendoms, Utr. 1869. — De $H. Grotius 3 Bücher Über dus 
Recht des Krieges u. Friedeus (v. Kirchmann) Berlin 1869. Teihmann. 

Grundftener. Eine Steuer vom Rohertrag des Bodens gehört zu den ältelken 
Steuermeifen, welche nad) der erften Anfiedelung der Völker auftreten. Wie der Zebme 
im Orient zuerft erfcheint, fo Iebt er dort nod fort, 3. B. in der Türkei, als eine Haupt: 
ſtaatsſteuer. ALS Yortfegung dieſes prunitiven Steuerfuftens find die hochgeſchraubten 
Grundfteuern in China, Oftindien und anderen Staaten des Orients entftanden. 

Die Örundftenernvom Reinertrag in den Eulturftaaten Europa's 
dagegen find vorzugsweiſe aus der Entwidelung des Lehnsweſens hervorgegangen, della 
Tortbildung allerdings in den einzelnen Ländern in fehr verſchiedenen Richtungen auf: 
einander ging. 

In England it die finanzielle Seite des Feudalweſens frübzeitig und glad- 
mäßig entwidelt. Schon unter Heinrih II. beginnt die Ablöfung der Kriegsdienſte mit 
oben Schildgeldern (scutagia). Die Lehnshilfsgelder werden häufig erhoben, die Ge 
ühren des Befittwechjeld und die Lehnsvormundſchaft werden zu einer beveutenden Juan: 

quelle. Die daneben ftehenden Schatzungen (tallagia) der Stadtbürger und ländliche 
Hinterfaffen ftanden dazu weniger durch re Höhe in Mißverhältniß, als fie durch wil: 
fürliche Wiederholung und ungleide Schägung zum Gegenftand der Beſchwerde wurden. 
Diefe Verhältniffe Haben im 13. Jahrh. zu einem gemeinfamen Widerſtand ver feuer: 
pflichtigen Klaſſen geführt, und durch gemeinfame Intereſſen der Stände die Parlamente 
verfaflung erzeugt. In den parlamentariſchen Belchliegungen verſchmelzen die gefchiedenen 
Steuerfyfteme allmälig zu gemeinfamen Bewilligungen. Am Schluß des Mittelaliers erſcher 
nen fie unter dem Namen von Subjidien und Fünfzehnten, als Steuerfimpla ın 
fefter Summe, welche der Anlage nach vom Grundbefig mit 20 Brocent, vom beweg 
lichen Einfommen mit 13%, Procent erhoben werben follten. In den fpäteren Ber: 
falfungstämpfen hat die Republik ſehr erhöhte und gleihmäßiger eingeſchätzte Grund- und 
Einkommenſteuern erhoben, welche fih auch in die Zeiten der Reftauration fortjegen 
Das ftetige Beitreben der Stände, die Steuerpfliht auf fefte Summen zu Timitiven, bat 
aber ſchon am Schluß des 17. Jahrh. wieder zu einer Contingentirung und feflen Re— 
partition unter die größeren Grafſchafts⸗ und analogen Verbände geführt. Alle Die 
Steuern waren der Anlage nah als Einfommenfteuern gemeint, welde indeſſen den 
Grundbeſitz als Hauptquelle des nationalen Einkommens vorzugsweiſe trafen. Dee 
ftetige Beftreben der Stände, fie auf eine feſte Geſammtſumme zurüdzuführen, hatte mit: 
telbar die Folge, daß aud die Untervertbeilungen ziemlich ftetig beibehalten wurden. 
Eben damit Heftet ſich die Steuer vorzugäweife an den Grundbefitz, und wird deshalb 
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im 18. Jahrh. als land-tax bezeichnet, obwohl dem echte nach noch immer der bee 
wegliche Befig mit eingefchäßt werben folltee Je mehr ſich indefjen die Untervertheilung 
im Einzelnen firirte, um fo mehr wird diefer Beitrag ein nomineller. Er wirb in ſpä— 
terer Zeit nur noch durch eine Refervationsklaufel in den Parlamentsbeſchlüſſen vorbe- 
halten. Durch diefe Stetigkeit, ohne Rüdfiht auf das Staatsbedürfniß im Ganzen und 
auf den Wechjel der Ertragsfähigfett der Grundftüde im Einzelnen, trat eine ſolche ‘Des 
generation der Steuernatur ein, daß am Schluß des 18. Jahrh. die alte Normalfteuer 
wie eine Reallaft erfchien, welde nun durch 38 Geo. II. c. 60 fir ablösbar er- 
Hirt wurde. Site fant damit feit 1798 von 1,989,673 auf etma 1,100,000 £ 
herab. — Inzwiſchen war jedoch feit den Seiten ver Revolution der Belt an Ge=. 
bäuden mit Haus: und Tenterfteuern veichlich bedacht worden. — Noch viel weiter- 
gehend beanfpruchten die Coımmunalfteuern den ländlichen und ſtädtiſchen Grundbefig 
nach einem gleichen Maßſtab. Durch die Gefeßgebung der Tudord waren die Comm 
nallaften auf die visible profitable property in the parish gelegt worden, und im 
Berlauf der Zeit iſt dieſes Princip auf alle Gemeinde- und Grafſchaftsſteuern ausgedehnt 
worden. Diefe local taxation trifft den geſammten Grundbeſitz mit allen daran be- 
feftigten Anlagen nad) dem Maßſtab des Mieths- oder Pachtwerths, und bat durch die 
Bebiirfniffe der Armenverwaltung, der GefundheitSpolizet und der neueren ſtädtiſchen An- 
lagen einen ſolchen Umfang gervormen, daß nach einer Yufammenftellung des Armenamts 
vom Juni 1870 dieſe Gefammtbelaftung tm woeiteften Umfang etwa 29,000,000 £ 
erreicht, wovon jest freilich ſchon Die größere Hälfte auf Wohn-, Fabritgebäude und 
Bergwerksanlagen fällt. Es kommt dazu endlich noch, daß die neueren Vermögens- Ind 
Cinfommenfteuern den Grundbeſitz nochmals mit feinem wechfelnden Ertragswerth 
nah Abzug der Steuern) voll beranziehen. Der geringe Umfang ver land-tax gibt 
danach ein unrichtiges Bild von der in der Wirklichkeit [ehr Hohen Belaftung des eng- 
liſchen Grundbefiges für öffentliche Bedürfniſſe, melde von Zeit zu Zeit Entwürfe zu 
einer Grumbfteuerentlajtung heroorrufen. 

In Frankreich Hat das Lehnsweſen einen völlig verichiedenen Gang genommen. 
Die tallagia (tailles) der Städte und Hinterfaffen blieben hier ein geſondertes Steuer- 
ſyſtem, da Mel, Ritterſchaft und Geiftlichkert ihrer Staatöpflicht durch Lehndienſt und 
dons gratuits zu genügen behaupteten. Auch als die Kriegsdienſte der Lehnsmilizen in 
Berfal gekommen, begnügte fih das Königthum damit, den berrichenden Klaſſen ihre 
Herrichaftsrechte zu beichränfen und allmälig zu entziehen, obne fie einer gleichmäßigen 
Steuerpflicht zu unterwerfen. Die taille, welde 1439 fir permanent erklärt wurde, 
blieb eine Steuer des dritten Standes, welche ſchon ın der Zeit Colberts von 
1,800,000 auf 40,000,000 Livres geftiegen war, und durch Beſchlüſſe des königlichen 
Raths fich fpäter verdoppelte und vervierfachte. Seit dem Schluß der Regierung Lud⸗ 
wigs XIV. war noch die Steuer des Zwanzigften binzugefommen, auf welde fich 
die gefeglichen und ungefeßlichen Eremtionen der privilegirten Klaſſen forterſtreckten. Es 
gab demnach bis zum Ausbruch der Revolution keine eigentlide ©. in Frankreich, viel 
mehr waren die mittelalterlicen tallagia wie die fpäteren Zwanzigſtel auf das Gejammt- 
einfommen aus Grundbefig, Mobilten und Gewerbe berechnet. Dieſes den dritten Stand 
und die Staatöfinanzen gleich ſchwer verlegende Steuerſyſtem führte zu den naturgemäßen 
Rüdichlag, welder durch Gel. v. 23. Nov. 1790 eine gleichmäßige ©. auf Liegenſchaften 
und Gebäude einführt und folhe nominell auf 240,000,000 Franc norumrt. ‘Die 
Mängel ver Veranlagung werden durch das Gef. vom 3. Frimaire an VII gehoben. 
Die Ion vom Gonvent decretirte Cataftrirung Des Landes ift erft unter dem Kaiſerreich 
begonnen, und hat 40 Jahre bis zur Vollendung beanſprucht mit einem Koſtenaufwand 
von 150,000,000 Francs, ungerechnet die Koften der jährlichen Reviſion. Die Grund- 
füge der Bonitirung, der Berechnung des Neinertrags und die Veranfchlagung der Steuer 
nach 15jährigem Durchſchnitt mit Weglaffung der beiden günftigften und der beiden un— 
günftigften Jahre find vielfach als muftergültig nachgeahmt worden. Die Höhe der Ges 
fammtfteuer hat nach dem Mafftab ver politifchen Machtverhältnifie gemechfelt. Unter 
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der Reftauration bis auf 150,000,000 France herabgelegt, ift fie ſpäter langſam wieder 
erhöht, und durch die Steuerzufchläge für Communen und Departements ortsweiſe fo 
angeihmollen, daß das Geſetz, welches ein Darimum diefer Zuſchläge firirt, zur bringen: 
den Nothwendigkeit wurde. Die Bertbeilung zwiſchen Gebäude und Landbeſitz ergab bi 
in die neneren Zeiten ein Durchſchnittsverhältniß von !/, und ®/, der Gefammtfteuer. 

Die de utſchen Berhältniffe des Mittelalterd bieten ein nach den Vvandſchaften 
verfchiedened Bild dar. Das Lehnsweſen bilder bier weder die ausſchließliche, noch die 
hauptfüchliche Quelle der Beftenerung, die vielmehr aus allerlei guts- und ſchutzherrlichen 
Berhältniffen in privatrechtlicher Weiſe ihren Anfang nahm. Das entftandene „Herkom- 
men” wurde aber auch nad Bildung der landſtändiſchen Berfaffungen als Recht des 
Landesherrn überall anerfannt. Neue außerordentliche Abgaben blieben grundſätzlich von 
einer Bewilligung der Stände abhängig, und bilveten das Hauptband der territorialen 
Landſtände, freilid) unter fortdauernder Scheidung von Rittern, Prälaten und Städten, 
welche zu einem durchgreifenden gemeinfamen Steuerfuß nicht zu gelangen vermochten 
Die dabei vorherrichende Belaftung des Grundbeſitzes lag weniger in der Anlage dieler 
Steuern, als in den tbatlächlichen Verhältniſſen des mittelalterlichen Beſitzes. Vertrag 
und längeres Herkommen, theilmeife auch die Reichsverfaſſung bildeten allmälig ein Sy 
ftem von „nothwendigen“ Steuern, im Unterfchied von den freiwilligen. Auch mit dem Ber: 
fall der landſtändiſchen Berfaffungen dauerte doch die Beftätigung der Landesprivilegien 
und damit Die Zuſicherung fort, „feine neue Steuer von den Ständen ohne deren Zn: 
ftimmung zu verlangen”. Hatte ſchon die Zufammenfegung der drei Stände zu einer 
ungleihen Bertheilung der Steuerlaft geführt, fo wirkten im Verlauf der Zeit noch nach 
tbeiliger jene negativen Privilegien zur Abwehr divecter Beftenerung. Die wachſenden 
Staatsbebürfniffe wurden damit auf ein Syſtem indirecter Steuern, auf eine überwiegende 
Belaftung des Bauerftandes und demnächſt der Städte vermiefen. Die veralteten 
Kriegsvienfte der Nittergüter wurden in fehr ungleihem Mafe und felten mit einem wirk⸗ 
lichen Aequivalent von Grundfteuern erfegt. Es entftand daraus ein überaus ungläd- 
artiges, zufällige Verhältniß des Grundbefiges zur Staatöfteuerlaft, deſſen Ausgleichung 
auch in größeren Territorien theils durch die nominelle Fortdauer landſtändiſcher Ber: 
faflungen, theils durch feierlide Yufagungen der Pandesherren beim Ermerb neuer Ge 
bietstheile erſchwert wurde, fo ſehr ſchon die ftaatsrechtliche und ſtaatswirthſchaftliche Lehre 
des 18. Jahrh. einer Steuerausgleichung das Wort redete. 

Verhältnißmäßig früh hat in Oeſterreich die Thereſianiſche und Joſephiniſche Ge 
feßgebimg eine gleihmäßigere Heranziehung des Grundbeſitzes zur Staatöfteuerlaft ohne 
Rückſicht auf hiſtoriſche Privilegien durchgeführt, wenn auch mit provinziellen Ungleichbei: 
ten. Noch heute ragt Oefterreich mit einem verbältnigmäßig hohen Steuerfag des Grund⸗ 
eigentbums hervor. Einzelne deutſche Mittelftaaten find im 19. Jahrh. theils unter dem 
Einfluß franzöſiſcher Herrichaft, theils felbftändig in gleicher Richtung vorgegangen. 

Berhältnigmäßig zurüdgeblieben erſchienen dagegen bie Grundſteuerverhältniffe Breu: 
ßens. Die zufammengefegte Geftalt der Monarchie erflärt es, daß ſich nach der Re 
conftruirung des Reichs (1815) eine lange Reihe wiveriprechender Syſteme in Stabt uf 
Land, in den mittleren und äftlichen Provinzen 16 Hauptkategorien von Grundſteuern, im 
Ganzen über 100 beſoudere Grundfteuerarten vorfanden. Die Zuſicherung der Aigle: 
hung und Aufhebung ver Steuerprivilegien in den Edicten vom 27. Dectbr. 1810 ımd 
7. Septbr. 1811 war unausgeführt geblieben. Nach envlofem Streit und mit Be 
willigung anfehnlicher Entſchädigungen find endlich die drei Geſetze vom 21. Mat 1861 zu 
Stande gebracht, durch welche eine fir den Staat gleihmäßige Grund- und Gebäude 
ftener (vielfach unter Benutzung des Muſters der franz. Geſetzgebung) zu Stande gebracht 
ft. Seit 1866 ift durch beſondere Gefege eine gleichmäßige Geftaltung der Grundſtener⸗ 
laft in den neu erworbenen Provinzen binzugefommen. 

. Die durchgreifende Gleichmäßigkeit diefer neu geordneten Grundfteuern war er 
forderih, um die Hiftorifch zufälligen Ungleihheiten und grundlo8 gewordenen Steuer: 
befreiungen zu bejeitigen. Durch die nur zu lange gebulvete Firxirung der Grundſiener⸗ 
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ſätze im Einzelnen war ihre Stewernatur Ddegenerirt und ber Schein einer Reallaft 
entftanden. Ein Theil der volkswirthſchaftlichen Doctrinen war dadurch verleitet worden, 
ven Steuercharakter diefer Laften tiberhaupt zu beftreiten. Jede längere Fortdauer diefer 
Zuftände machte ihre Correctur ſchwieriger und für den zeitigen Befiter verletzender. 
Nah richtiger Auffaffung der Stenerpfliht als abfoluter Verpflichtung des Staatsange- 
hörigen von wegen feines Befites ift die Berechtigung des Staats zur ©. unbeftreitbar. 
Ta der Staat dies Recht auch als Kegel in allen Lanbestheilen bereits ausübte, To 
wurde es nothwendig, die einzelnen Landestheile und die einzelnen Befigweifen 
in verhältnigmäßiger Gleichheit heranzuziehen. Die Folge ıft num allerdings eine vers 
haltnigmäßig ftarfe Heranziehung der Boden- und Hausrente zu dem Geſammtbedürfniß 
des Staats, welche in ihrer heutigen Geftalt vielleicht nırr einen Uebergangszuſtand bildet. 
Der natürliche Beruf des Grundbeſitzes als dauernde Grundlage des Nachbarverbandes 
vermeift Die Gemeinde=, Kreis- und Provinzialbevärfniffe vorzugsmeife auf ihn. Troß 
alles Streit8 der Eteuerintereifen hat ſich eine vorzugsweile Betheiligung des Grundbe- 
fige8 an den Communallaften in den meiften Theilen Europa’8 erhalten, zum Theil neu 
gebildet. Won einer anderen Seite aus führt die wachſende Richtung zu einer Decentra- 
Iatton der Staatsverwaltung in nächſter Zukunft wahrfcheinlich zur Uebernahme erheb- 
her Staatölaften auf Provinzial und Kreisfonds. Die angemefjene Compenfation dafür 
wirb bie Mebereignung eines entſprechenden Theils des Staatsgrund- und Gebäubelteuer 
fein. Bet einer weitergehenden Reform unſeres Steuerweſens wird der Geſichtspunkt, 
die Perſonalſteuern worzugämeife dem Staat, die Realfteuern vorzugsweiſe den Pro- 
vinzial- und Communalbehörden zuzuweiſen, fi geltent machen. Dies an fid 
rihtige Ziel fett aber die Anerkennung einer gleichmäßigen Eteuerpfliggt des Grundbeſitzes, 
eine Unterwerfung unter die Stantögefeßgebung voraus, während die meethfchaftliche Theorie, 
weldhe die ©. als paſſive Grundrente behandelt, zur Zeriplitterung des fendalen Syſtems 
zurädführen würde. 

Lit.: Eihhorn, Deutiche Rechtsgeſch, III. 436. Zahariä, Deutfches Staatsrecht, 
U. 218— 228. v. Mohl, Würt. Staatsrecht, II. $. 295. v. Rönne, Preuß. Staatsrect, 
UI. 88. 481, 482. Gefeßentwürfe, betr. die Regulirung der Grundftener nebft Motiven, Berl. 
1859. R. Gneift, Die engl. Grundfteuerverfaffung, Berl. 1860. Gnein 

nett. 

Grupen, Chriftian Ulrich, geb. 1692 zu Harburg, wurde 1715 Advocat 
in Sannover, 1734 Confiftorialratb und ftarb 1767. 

Säriften: Tract. de virgine prae vidua ducenda, Jen. 1712, 1720. — De uxore 
Theotisea, Gott. 1748. — De test. mystie., Hanov. 1753. — Origines Germanicae, 
Lemgo 1764, 68. — Teutſche Altertbilmer, Hann. 1746. — Disceptationes forenses, Lips. 1737. 

it.: S. Adelung. Teichmann 

Guido, de Baiſio, aus Baiſo (Reggio), genoß den Unterricht des Guido de 
Suzaria und wurde 1296 Archidiaconus in Reggio, lehrte zu Bologna. 

Er fhrieb: Comment. ad Sextum libr. Venet. 1601. — Gilossa ad Decretum. 
%it.: Sapigny, III. 503; VI. 115. Teihmann. 

Gunbling, Nicolaus Hieronymus, geb. 1671 zu Kirchenſittbach bei 
Nürnberg, fludtrte zuerft Theologie, ſpäter zu Halle Jurisprudenz, ward daſelbſt Prof. 
der Philofophie, dann der Rechte, königl. preuß. Rath und ftarb 1729. 

Schriften: Abriß zu einer rechten Reichshiſtorie — Gundlingiana, Hal. 1751 — 52, — 
Rechtsfälle in den Consilia Halensia. — Allg. geiftl. Recht ber drei chriſtl. Hauptreligionen, 
Frankf, Leipg. 1743 — 44. 

Lit: Schulze, Einl. in das deutſche Staatsrecht, 1867, S. 74, 75. 
Zeihmann. 

Gutachten Sccwerflindiger — wichtig im Civilproceß, namentlich in Baus, 
Grenz, Pacht⸗, Entihädigungs-, Blöofinnigfeitserflärungs- Suchen, wichtiger im Straf: 
proceß — Zurechnungsfähigkeit, Tödtung, Körperbeihädigung — find mündliche oder ſchrift⸗ 
liche Beurtheilungen thatſächlicher Erſcheinungen nach erfahrungswiſſenſchaftlichen Grund- 
fügen. Sie haben im Rechtsleben zum Ziel die Entſcheidung irgend einer fr das End— 
urtheil wichtigen Borfrage. Aehnlich dem richterlichen Erkenntniß zerfallen fie in 3 Ab— 
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fchnitte, welche erörtern 1) von welder thatfächlihen Grundlage auszugehen, 2) welde 
Erfabrungsregeln anzuwenden, — ſeien fie wiſſenſchaftlicher, techniſcher, gewerblicher Ratır 
oder doc fonft außerhalb des Kreiſes der allgemeinen Lebenserfahrungen und der Fach 
fenntniß des praftifchen Yuriften für Das Recht feines Landes belegen —, 3) welcher 
Schluß daraus für die Beantwortung ber vom Richter zur Begutachtung geftellten Frage 
zu ziehen jei? Der zweite Theil ift der michtigfte. Allen fchon der erfte kann nur in 
jeltenen Ausnahmefällen dem Sachverſtändigen lediglich durch den Richter — mittel 
Borlegung von Gegenftänden (zu tarırenden Kleidern u. dgl.) oder Mittheilung von Zeugen 
ausfagen — gegeben werben; in den bei weiten meiften Fällen bedarf es nicht nur be 
fondrer — dem richterlihen Augenſchein ſich anfchließender — Beſichtigungen, ſondern 
auch noch eingehender Unterfuchungen. (Bodenbeichaffenheit bei Erpropriationdentichädigungen; 
mikroskopiſche, chemische Unterſuchungen). Bei der Schwierigkeit, im praktiſchen Leben 
fachverftändige Zeugen mit der Doctrin won beobachtenden und weiter von blos wrtheilenden 
Sachverſtändigen zu unterſcheiden, bat ſich die Auffaffung der legten als Gehülfen des 
Richters nicht mit Erfolg zur Geltung bringen laffen. Wo derſelben duvchgreifende Be 
deutung beigelegt worden, iſt zur Belegung der Nichterbanf mit Fachmännern vorgegangen 
(Handels⸗Gewerbe⸗Gerichte). Sachverftändige als ſolche werben durchgängig formell ald 
Zeugen behandelt, wenn auch mit einzelnen Abweichungen. Weſentlich verſchieden gefaltet 
fih nur das materielle Gewicht ihrer Bekundungen. Während die Zeugen Tolche finnlice 
Wahrnehmungen dem Richter zur Kenntnig bringen, welche dieſer und Jedermann Torf 
bätte machen können, ber zur rechten Zeit am rechten Ort geweſen wäre, To beobachte 
und urtheilt der Sachverſtändige nach Regeln, die im Verborgenen Liegen und ihre Gewäht 
in einer, von Geſchlecht zu Geſchlecht, von Meifter zu Meifter, von einem Zeitgenoſſen 
auf den andern übertragenen, aber veränderlicden Reihe reichhaftiger Erfahrungen befigen. 
Eben mit der Verändeylichfeit der Wahrnehmungen hängt das Schmwanfen der Kegel 
zufammen, welches oft heroortritt bei hiftorifcher Beleuchtung berfelben, um ihre Entjlehung 
und damit ihre Zuverläffigkeit näher zu veranfchaufichen. Im einzelnen Fall löſt ſih 
häufig ein, unter mehreren Sachverſtändigen zu Tage tretender Widerſpruch durch näbers, 
wenn möglich durch Ergänzungsbeobadhtungen vervollſtändigtes Eingehen auf die, der 
Begutachtung zum Grunde zu Legenden thatjächlichen Einzelheiten. Liegt nicht darin ai, 
von den Sadwerftändigen felbft zu ermittelnder Einigungspunft, To iſt der Nichter ent: 
weder auf formelle Beweisverftärkung durch Heranziehung eines Obmannes, Grfordern 
von ©. der Provinzial-, der Centralbehörben, 3. B. in Medicinalfragen, verwieſen, oder 
lediglich auf feine eigne Einfiht, auf die von ibm aus der Art der Begründung gewon⸗ 
nene Weberzeugung davon, daß die Anficht des einen Sacverftändigen vor der bed andern 
den Vorzug verdiene. Läßt fi) aud fo der Zweifel nicht löſen, fo bleibt nichts übrig 
als im Civilproceß — ohne Zulaflung eines Erfllungseides oder Renigungseides, ine 
weit dieſe nur zur Feſtſtellung von Thatfachen benutzt werben dürfen — den Probanta 
für beweisfälig zu achten, und im Criminalproceß der, dem Angeſchuldigten günftigern 
Meinung zu folgen. Iſt andrerfeits das übereinftimmende G. zweier oder mehren 
Sachverftändiger unbebingt beweifend ? ift e8 bindend auch für bie Ueberzeugung, fe & 
der Richter oder der Gefchwornen? Ob ihm gefolgt worden, läßt fich faft immer wit 
Sicherheit erfennen, aud da wo Gründe vom Schulorichter nicht gegeben werben, wie 
bei den Geſchwornen. Denn das Envergebniß des ©. enthält ſtets einen Schlup von 
allgemeiner Verftändlichfeit, der fi in Strafſachen faft immer unmittelbar auf em melent- 
ches Merkmal des Thatbeftandes, ein Wort innerhalb der zu ſtellenden trage bezieht 
(„getöbtet“, „vorfäglich” u. dgl. m.). Ungeachtet des Widerſtrebens vieler Sachverfläntiger 
fann nur gejagt werden, daß da, wo in die freie Ueberzeugung des Schuldrichter® der 
Kernpunkt aller Beweisprüfung gelegt worden, von bindenden ©. feine Rede fein kaun, 
daß auch jeder der Vorfchläge Icheitern wilrbe, welche eine Form aufzufinden beſtimmt 
find, um jene Ueberzeugung zu uöthigen, dad abgegebene ©. zum Ausgangspunkt zu 
nehmen, umd erft won biefem Boden aus fidh frei zu bewegen. Anders liegt bie Sad 
im Civilproceß. Zwar darf der Beweis auch bei entfchievenem Vorherrſchen der poſitiven 



Gutachten. 525 

Beweistheorie nicht lediglich nach den Regeln des Zeugenbeweiſes behandelt werden; wegen 
mangelnder Ergänzung durch nothwendige Eide wird vielmehr das G. ſchon Eines Sach— 
verſtaͤndigen bei überzeugender Klarheit der Begründung vollen Beweis zu liefern im 
Stande ſein; aber eben weil es hauptſächlich auf die Gründe ankommt, und aus dieſen 
ſehr erhebliche Bedenken gegen die Befähigung zur Abgabe eines ſachgemäßen Urtheils 
erſichtlich werden können, ſo erwächſt daraus dem Richter auch ein, für Zeugen nicht vor⸗ 
handener Verwerfungsgrund, es müßten denn die Parteien trotzdem den Unbefähigten als 
Sachverſtändigen anerkennen und ſomit ſeiner Meinung ſich unterwerfen. — Aus den 
vorangedeuteten Geſichtspunkten ergibt ſich die Regelung der Fragen durch die Gſgb., welche 
im Strafproceß und im Civilproceß überall wiederkehren: 1) wer veranlaßt die Zuziehung 
von Sachverſtändigen? 2) wer wählt ſie? 3) wie iſt bei der Vorbereitung ihrer Abhörung 
und bei dieſer ſelbſt zu verfahren? — Im Strafproceß iſt während des Vorverfahrens 
der Staatsanwalt, bei förmlicher Vorunterſuchung der Unterſuchungsrichter — hier alſo 
auch öfters nach Anträgen des Beſchuldigten — befugt, die Zuziehung und Abhörung zu 
veranlaſſen, ſowohl in Verbindung mit Augenſcheinseinnahme (Hauptfall: Section) als 
auch ohne ſolche. Daſſelbe gilt im Hauptverfahren für den zum Erkennen berufenen 
Richter. Den genannten Behörden ſteht die Wahl zu; die geſtellten Anträge ſind hiefür 
nicht bindend. Nur ſollen bleibend angeſtellte Sachverſtändige (Gerichtsärzte, Taxatoren 
u. ſ. mw.) nicht ohne beſondere Gründe — wohin Gefahr im Verzuge gehört — über: 
gangen werden; und dies gilt auch bei der Wahl eines Obmanns, inſoweit bier ein be- 
hördlicher Inſtanzenzug vorgeichrieben worden. Nach der allgemeinen Kegel, daß der Um— 
fang des aufzunehmenden Beweiſes vom Gerichte der Hauptverhandlung und feiner 
Beſchlußfaſſung abhängt, Tann es dahin fommen, daß geladene Sachverſtändige nicht ges 
hört, nicht vorgeichlagene zugezogen, auch ſolche zugelaffen werben, die nach etwa vorhan— 
denen Benennungsfriften formell für verfpätet vorgebradht anzujehen find, Richter, 
Gerichtsſchreiber, Geſchworne fünnen in derjelben Sache nicht als Sachverſtändige formell 
auftreten, obſchon die legten durch Benutzung des Fragerechts fich nicht felten in erfolg: 
reicher Weile als ſolche materiell bewähren. Die Zwangsopflicht zu erſcheinen und fi 
auszulaſſen, gilt fir Sachverſtändige, wie für Zeugen; beftritten indeß ift die Berbind- 
Iichfeit zur Webernahme zeitraubender und zumal koftipieliger Unterfichungen (Gift). 
Das Verfahren des Gerichts bei der Zuziehung Sachkundiger zu Befichtigungen ımd Er⸗ 
mittelungen beſchränkt ſich auf die formelle Leitung des Verfahrens; anf die Hinmweifung, 
worauf e8 nach den Geſetzen ankomme; und nad manden Gigbb. fire gewifje Unter: 
fuhungen auf die Borlegung beftimmter Tragen (Kindesmord u. dgl). Auch fonft ift 
die Borlegung folder, die Cardinalpunkte in juriftiicher Faſſung treffenden Fragen 
empfehlenswerth und den Sachverſtändigen meift jehr erwünſcht. Die Vernehmung der= 
jelben zerfällt in dieſelben Zeftandtheile, wie Das Yeugemwerhör: allgemeine Tragen (Ber- 
wandichaft, Intereffe, Beeinfluffung), Ausfage zur Sade, Eid, ſei e8 vor oder nach⸗ 
ber; übrigens mit einer andern Formel als bei Zeugen: „daß fie das — ©. ihrer 
Kenntnig und Erfahrung gemäß nad forgfältiger Prüfung unparteiiſch und gemiffenhaft 
abgegeben”. — Auch im Eivilproceß erfolgt die Bernehmung in diefer Art, und zwar da 
zu gerichtlichen. Brotocoll, wo nicht das Hauptverfahren auf die Bewersaufnahme mit er= 
ſtreckt und gleichzeitig die Protocollirung erleichtert worden iſt. In Bezug auf Anlaß und 
Wahl Dagegen tft der Civilrichter an die Parteianträge weſentlich gebunden; er dei zwar 
die Befugniß, nach eignem Ermeſſen davon abzumeichen, und von Amtswegen ©. einzu= 
holen, doch wird diejelbe jelten in Anwendung gebracht, und iſt in ihren Borausfegungen 
und ihrem Umfange gemeinrechtlich wie partieulär mannigfach beftritten. Particularrecht⸗ 
Ich find die Richter fir den Civilproceß bezüglich mancher Fragen an beſondere Ausfunfts- 
behörben gewielen (Auslegung von Staatsverträgen Minift. des Auswärtigen; Confultativ- 
botum der Regierungen, des Kriegeminifterti in gewilfen Fällen n. |. w). 

Sfgb.: Preuß. A. G.O. I, 9. 88. 38, 64 f.; 1, 10. 88. 59, 151 f. (Schreibverftändige). 
383 f., Tit. 42 (Grenz⸗Bauſachen), 43—46, 38, nebit Erg. — Erim.Orbn. 88 384 f., 328, 333 f. 
Rene Prov. Beroron. v. 25. Juni 1867 88. 221 f. u. a — Str.Prc.Orbn.: Lübeck (1862) 

—— 
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3. 63 f.; Bremen (1869) 88. 221 f.; Baden (1864) 88. 85 f., 220, 235 f.; Großh Heſſen 
(1865) 88. 161 f.; Würtemberg 9. 171; 8. Sachſen (18681 9. 174 f. 

Lit: Wetzell, Spft. des ord. Eiv.PBrc., $. 44, 10 f. bef. Walther, Archiv f. civil 
Braris 26, 5. 10. Zahariä, Handb. d. beutfhen Str.Brc., $. 141 def. Mittermater 
in Soldtammer Ardiv Bo. 11 m. 12. Schaper. 

Gütereinheit, Gütergemeinihaft. Das deutſche R. hat der einigen Lebens- 
gemeinschaft der Ehegatten auch einen vechtlihen Ausdruck für die Giterverhältmifie Der- 
jelben gegeben und in dem größten Theile Deutſchlands hat ſich Das nationale Recht gegen- 
über dem Eindringen des röm. (Dotal-) Rechts erhalten. Zwei Syfteme find es, in Denen 
jene Auffaſſung hervortritt und auf melde als Grundtypen die buntfchediige Mannich- 
faltigleit des deutichen ehelichen Güterrechts zurüdgeführt werben kann, das zuerft von 
». Gerber fog. Syſtem der Gütereinheit (aud als Güterverbindung bezeichnet, 
und das der jog. Gütergemeinſchaft, das eritere Das ältere, namentlih auch im 
Sachſenſp. vorkommende, das zweite, wenn auch noch dem Mittelalter angebörig, Doc 
neueren Datums (1. Th. I. ©. 181). 

Das Prineip des erfteren Syſtems iſt die juriftiiche Getrenntheit hinſichtlich des 
Eigentbum® der beiderfeitigen Vermögensmaſſen, aber die faktiſche Beſeitigung verfelben 
dadurch, daß der Mann während der ‘Dauer der Ehe dem Welen der Ehe und feiner 
Stellung gemäß Dad Recht auf Beſitz, Verwaltung, Benugung und auch Bermendimg Des 
fowohl vor der Ehe als nach derfelben erworbenen Frauengutes erhält und mit Rückſicht 
darauf, Daß ihm auch die volle Verfügungsgewalt über fein Vermögen nicht durch die 
She genommen wird, die beiderfeitigen Maſſen, wenn auch aus zwei verſchiedenen juriſtiſchen 
Öründen, in feiner Hand vereinigt. Demgemäß erwirbt der Mann an den Früchten und Zinſen 
des Frauenguts das Eigenthum, freilich mit der Verpflichtung, dieſelben für ben Unterbalt 
der ehelichen Gemeinſchaft und die Laſten der Ehe zu verwenden, er kann ferner die be 
wegliche Habe der Frau beliebig veräußern, die Immobilien dagegen regelmäßig nicht 
(außer etma dem Fall der ächten Noth) ohne Confens der Frau. In den von ihm eu: 
gegangenen Obligationsverhältniffen ift der Mann allein Gläubiger und allein Schuldner, 
aber oft ift auch feinen Gläubigern das Recht eingeräumt, Das Frauengut, das unbeme- 
liche freilich erft Jubfiviär, für feine Berbinplidjkeiten anzugreifen. Die Ehefrau wird Durch 
die Eingehung der Ehe nicht handlungsunfähig, fie kann fich daher gültig verpflichten. 
Während aber ihr Vermögen für ihr vorehelichen Schulden haftet, gilt das nicht nad 
Eingehung der Ehe, ſoweit die Frau durch ihre Willenserflärungen die Rechte Des 
Mannes an ihrem Gute beſchränkt. Wie fie deshalb für Delictsihulden haften muß umd 
da mo die Rechte des Mannes nicht entgegenftehen, darf fie auch andererſeits von Todes 
wegen über ihr Vermögen verfügen. Nur in einem alle verpflichtet fie bei ihren Hand⸗ 
lungen den Mann als geſetzliche Stellvertreterin, nicht fich felbft, nämlich kraft ver ſog 
Sclüfielgewalt Hinfichtlich derjenigen Geichäfte, welche für die laufende Führung ves 
Haushalts nöthig find. Der Vorbehalt befonderer VBermögensftüde zur Verwaltung une 
Berfügung der Frau, welcher aber ausprüdlih erfolgen muß, ſofern nicht gewiſſe Sachen 
berfelben durch particuläre Vorschriften gefeglih zum Frauenvorbehalt beftimmt find, it 
mit biefem Syſtem nicht unverträglih. Mit der Auflöfung der Ehe tritt bie juriſtiſche 
Geſchiedenheit der Gütermaffen fcharf hervor, denn in diefem Falle erhält die Frau ihr 
Bermögen zurück und hat zwar feinen Anfpruch auf das in der Ehe ordnungsmäßig Ber- 
wendete, wohl aber auf Erſatz desjenigen, was der Mann zur Befriedigung feiner 
Gläubiger daraus fortgegeben und was durch feinen dolus oder Verlegung der diligentia 
quam suis abhanden gefommen iſt. Mitunter ift aber der Anſpruch auf Rüderftattung, — 
um die Weiterungen eines fir dieſe Tälle meiftens fchwierigen Beweiles abzufchneiden, — 
in das Recht verwandelt, bei Trennung der Ehe durch Tod, einen beftimmten Thal ver 
geſammten Maſſe zu fordern, oder doch mindeſtens dem Weberlebenden die Wahl zwiſchen 
diefer Quote oder Zurlicforderung feines Vermögens gelaffen (letzteres 3. 3. in ver Mark 
Brandenburg, wo die Duote die Hälfte des beiderjeitigen Vermögens beträgt), Wie mar 
früher eine Reihe älterer Statuten, welche auf diefen Grundzügen ruhen, jo das ältere 
hamburgifche, Bremifche, lübiſche R. für Statuten mit Gütergemeinfhaft erffärt bat, fe 
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ift andererſeits das Gutereinheitsſyſtem da, wo einzelne auf die eritere hindeutende Normen 
fehlten, in früherer Zeit von der romanifirenden Jurisprudenz unter Heranziehung ber 
römiſchen Grundſätze von der Dos zu dem bejonderen Inſtitut des og. ususfructus 
maritalis (ehemännlichen Nießbrauch) geftempelt worden, fo 3. B. in Holftein da, wo 
noch das ſächſ. R. (d. h. namentlich für die Yanpbewohner) gilt. Bon den neueren Gefeßbüchern 
bat zunächſt das Preuß. L.R. dieſes Syſtem — neben der nad) der Auffaffung des Ge- 
ſetzes die Ausnahme bildenden Gütergemeinfhaft — adoptirt und im Ganzen nicht unge- 
ſchikt in den Einzelheiten fixirt (ſ. Th. II. Tit. 1. 88. 205 fi), ebenfo bat das neue 
fühl. G.B. SS. 1655 den ehemännlichen Nießbrauch als das gejeslich, nur durch bejondere 
Sheftiftungen zu beſeitigende Güterrecht hingeftellt, während das öftere. G.B. SS. 1233 ff., 
wenngleich es in Einzelbeftimmungen eine gewille Annäherung an das Syſtem der ©. 
zeigt, Do im Wefentlihen auf dem Boden des Dotalrechted fteht und nad dem C. 
civ. a. 1530 ein dem ususfructus maritalis ähnliches Güterverhältnig nur durch die 
Claufel: „portant que les &poux se marient sans communaute“ (wohl zu unterfcheiven 
von der Elaufel: „qu’ils seraient s&pares de biens“) vertragsmäßig begründet werden 
kann. (Ueber das weitere Vorkommen des Syſtems der ©. und des ususfructus maritalis 
in Deutichland vgl. übrigenss Mittermatier, deutſches Priv.R. 8. 391, |. aud) 
$. 382 IV.; v. Gerber, deutſches Priv.R. $. 231. n. 1. u. $. 235). 

Die allgemeine Gütergemeinjhaft. Die enge Vereinigung des ehelichen 
Gutes in der Hand des Ehemannes hat die Prarid und die Gſgb. mehrfah dazu 
veranlapt, an der zufammengebrachten Maſſe beiden Ehegatten gemeinſchaftlich materielle 
Rechte beizulegen, und man bat ihnen bald das ſog. Geſammteigenthum (ſ. Th. 1. ©. 
382. 383) zugeichrieben, bald beide Ehegatten für eine juriftiihe Perfon, bald für eine 
genofenfchaftliche Verbindung mit Eigenthum an der Gefammtmafje erflärt. Indeſſen ift 
der klare Begriff des römiſchen Condominiums, vejp. der communio juris vollfommen 
geeignet, das Inftitut feinem Welen gemäß dogmatifch zu formuliven, fowie man fi nur 
vergegenwärtigt, daß mit dieſem allein nicht auszureichen ft, ſondern noch andere durch 
das Weſen der Ehe gegebene Sefichtspunfte dabei in Frage kommen, welche übrigens bie 
Anhänger der übrigen Theorien ebenfall® mit heranziehen müſſen. Die Gittergemeinfchaft 
tritt — möge fie durch Geſetz oder Provinzialftatuten als das regelmäßige eheliche Güter- 
recht aufgeftellt oder vertragsmäßig vor der Ehe unter ben künftigen Gatten verabrebet 
fin — für die Regel mit‘ dem Zeitpunkt der vechtögültigen Abichliegung der Ehe (nach 
älteren Statuten mitunter erft nad Jahr und Tag oder erſt von ber Geburt eines 
Kindes an) ohne Weiteres von felbft ein. Mit diefem Moment fallen alle den Ehegatten 
eigenthümlich gehörigen Sachen (alfo 3. B. nicht die Subftanz der Lehen und der Familien— 
fideicommiſſe) in eine Maſſe zufanmen, an der ein Eigenthbum der Ehegatten zu be- 
funmten, gewöhnlich gleichen Quoten entfteht, und zwar vollzieht ſich der Erwerb bes 
betreffenden Antheils für jeden Gatten, ohne Daß es eines beſonderen rechtlichen Uebertragumgs- 
actes bedürfte, Lediglich Durch die Eheeingehung. Ebenſo werben die fonftigen, namentlich 
die Forderungsrechte gemeinſchaftlich. Wegen der vorehelichen Schulven des einen over 
anderen Ehegatten können fi) die Gläubiger eine® jeden berjelben an das gemeinſchaftliche 
Vermögen halten, ob auch an die Perſon des nicht urfprünglich werhafteten Ehegatten, ift 
unter den Lehrern des deutſchen Privatrechts ftreitig. Während fo die Gatten in Bezug 
auf das gefammte Ehevermögen in einer Rechtsgemeinſchaft zu ideellen Theilen ftehen, ift 
die Möglichkeit ver Aufhebung berfelben durch die actio communi dividundo auf eine 
beftummte, d. h. auf die Dauer der Ehe — was dem Weſen der communio nicht wider- 
\pricht, andererſeits aber durch die Natur der Ehe bedingt wird — auögefchloffen. Das 
in der Mitberechtigung der Frau Tiegende Verwaltungd- und Verfügungsrecht hinſichtlich 
ihrer Quote wird ferner durch die Stellung des Mannes als des Haupted und bes Ver- 
treters der ehelichen Genofjenfchaft fuspendirt. Wie bei der Gütereinheit hat ver Mann die 
Adminiftration des gemeinſchaftlichen Vermögens und ift auch zur Veräußerung der zu 
demjelben gehörigen einzelnen Gegenftände berechtigt. Nur binfichtlich der Immobilien 
bedarf es — ob nach gem. R. ift ftreitig, jedenfalls aber nad) vielen particularrechtlichen 
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Beſtimmungen — der Zuſtimmung der Ehefrau; d. h. für feinen ibeellen Antheil iſt 
Bier die Dispofittonsbefugnig des Ehemannes dur die Hechte ferner Frau eingefchränkt 
und für den Theil der legteren ihr aus ihrem Miteigenthum fließendes Verfügungsrecht nicht 
ſuspendirt. Vollkommen frei ift dagegen der Dann hinfichtlic der Begründung von Ber: 
bindlichletten während der Ehe. Yür dieſe haftet jedenfalls feine Perfon, ſowie das ge 
meinfchaftlihe Vermögen; für die Regel wird auch eine perſönliche Verbindlichkeit der 
Fran für vergleichen Schulden angenommen, ibr dann aber die Möglichkeit gegeben, fi 
gleihh nach Auflöfung der Ehe feierlich von jedem Rechte am Geſammwermögen ˖durch 
das ſog. beneficium abdicationis) loszuſagen und fo fich der perfönlicken Haftbarfeit 
den Gläubigern des Mannes gegenüber zu entledigen. Die Frau macht ſich dagegen, 
ſoweit nit etwa in Folge des noch beftehenden Mundiums ihre. Handlungsfähigkeit ge 
mindert ft, durch ihre Handlungen nur jelbft, nicht die gemeinfchaftliche Maſſe verbind- 
lich; ausnahmsweiſe haftet aber dieſe Ietere und der Mann, fomeit fie innerhalb ihrer 
Schlüffelgewalt oder Fraft eines jonftigen befonveren, diefen verpflichtenden Rechtsgrundes 
Geſchäfte abgeichloffen hat. Ob für Delicte aus dem gemeinfchaftlihen Bermögen 
Schabenserfat geleiftet werden muß, ıft ftreitig.. Endlich wird alle dad, was die Ebe- 
leute während der Ehe erwerben, unter ihnen gemeinfam. Bei der Auflöfung der Ehe 
fällt dagegen die durd die Ehe hervorgebrachte, die Frau beichräntende Gebundenheit ihres 
Gemeinſchaftsrechtes fort und die ideellen Antbeile müffen nım ebenfo wie bei jeder andern 
communio in reelle Antheile verwandelt werden, fofern nicht etwa Mangels vorhandener 
Kinder der überlebende Ehegatte ein Recht auf die Geſammtmaſſe bat oder mit den 
Kindern die Gütergemeinſchaft fortgelett wird (ſ. aud Th. I. S. 401). Dft hat auch 
bei der Trennung der Ehe durch Tod der Weberlebende neben jeinem Recht am gemein: 
ichaftlichen Vermögen noch einen Erbanſpruch auf eine gewille Quote des für den Ber- 
ftorbenen als Nachlaß ermittelten Antheils. — Von den vorhin erwähnten Civilgeſetzbüchern 
hat das Preuß. ER. Th. IL Tit. 1. 88. 345 ff. neben feinem Syſtem des usuefructus 
maritalis auch ein Syſtem der Giltergemeinfchaft bingeftellt, welches theils als Sub- 
ſidiarrecht bei durch Vertrag feſtgeſetzter oder kraft Provinzialgefeg (3. B. in weſtphäliſchen 
Diftrieten) eintretender Gütergemeinichaft oder endlich auch (3. B. in der Provinz Poſen) 
als Principalrecht gilt, während nach dem öfterr. (KK 1233 ff.) und dem fühl. G.B. 
(88. 1695 ff.), ſowie dem C, civ. a. 1526 eine allgemeine Gütergemeinfchaft nur 
durch Vertrag eingeführt werden fann. 

Neben der fih auf das geſammte gegenwärtige und zufünftige Vermögen erſtreckenden 
Gemeinschaft kommt endlih auch noch eine fog. particuläre Gütergemeinichaft vor, 
d. h. eine folde, bei welcher nur beftimmte Arten von Bermögensftüden gemeinſchaftlich 
werden. Es kann dies der Fall fein in Bezug auf die ſog Errungenihaft, auf 
allen Erwerb während der Ehe (das durch Geichäftsthätigleit oder Erfparniffe Erworbene, 
die Früchte des nicht in die Gemeinſchaft fallenden Gutes, die gemeinichaftlichen Erwer⸗ 
bungen durch Schenkungen, Erbſchaften zc.) oder blos in Bezug auf die Collaboration, 
v. b. das durch Geidäftsthätigfeit oder aus Erſparniß Ermorbene, oder in Bezug auf 
alle Mobilien, ein Syſtem, das freilich oft genug mit der Erungenſchaft zuſammen 
vorkommt, wie z. B. im Jütſchen Loo und ım C. civ. a. 1401 ff., nad we 
alfo auch die während der Ehe erworbenen Immobilien in die Gemeinfchaft fallen. Immer 
find bei der partifulären Gütergemeinichaft drei verſchiedene Maſſen, das gemeinfam: 
Vermögen, das og. Sondergut over das Propregut des Mannes und daS Der 
Frau zu fcheiden. Gewöhnlich herricht Hinfichtlich des legteren dann das Gätereinheits- 
ſyſtem. Die Verhältniffe complictren fich bier dadurch, daß, weil je nach der Berſchieden⸗ 
heit der Fälle bald ſämmtliche Maſſen, bald nur das Propregut, bald nur die gemein: 
Ichaftlihe Diaffe und das Propregut des Mannes haften, eine vollkommene Etatwirtäichaft 
für die verfchtedenen Beſtandtheile zu führen iſt. Weberfichten über die Geltung dieſer 
Syufteme bei Mittermatier 88. 389 ff. 407. 408 und v. Gerber 8. 234. Auch 
das Preuß. ER. Th. II. Tit. 1. 88. 396 ff. hat ein neben den Provinziafrechten zur 
ſubſidiariſchen Anwendung dienendes Syſtem der Errungenfchaft aufgeftellt. ° 
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Lit.. © Th. J. ©. 462. Dazu noch für das ſächſ. R.: v. Martitz, Das ehel. Güter- 
recht des —ãA Leipz. 1867; A. Agricola, Die Gewere zu rechter Bormunpichaft als 
Princip des fühl. ehel. Güterrechts, Gotha 1869. — Kerner: Haffe, Revifion der Theorie 
von der ehel. Öitergemeinfipaft, Kiel 18085 Phillips, Die Lehre von der ebel. Gütergemein- 
haft, Berl. 1830; Deiters, Die ehel. Gütergemeinſchaft, Bonn 1831; Pauli, Abhh. aus 
dem Lüb. R., Bd. 2; f. auch Dahn in ver beutfhen Ger. Ztg., N. F. 8b. 2, S.175 ff. Eine 
Ueberſicht über die verſchiedenen Güterrechte ferner bei Mittermaier, 88. 387 — 391. 

B. Hinſchius. 

Gutierrez, Johannes, aus Pincenza gebürtig, lebte zu Ende des 16. Jahr⸗ 
hunderts und war Theologal zu Ciudad-Real. 

Schriften: Practicae quaestiones. — Quaestiones canonicae. — De juramento con- 
firmatorio. — Practicaruım rerum criminalium tract. nova, Antv. 1618. — Praxis eivilis, 
— Praxis canonica. — Opera, Lugd. 1730. 

tit.: Allard, histoire de la justice criminelle au seiziäme siöcle, Gand 1868, p. 462. 
Zeihmann. 

Guy» Pape, (ve la Pape), geb. zu St. Saphorin bei Lyon, lebte Ende des 15. 
Jahrhunderts, war Rath am Barlament gu Grenoble, ftarb nad 1540. | 

Schriften: Decisiones parlamenti Delphinatus Gratianopolitanae (1490?), Lugd. 
1554 (Jurisprudence de Guipape), Francof. 1609. — Tractatus de appellationibus (Tract. 
juris, Lugd. 1544). — De compulsoriis literis — de I® et II® decreto. 

Lit.: Schletter’& Jahrbb. d. deutfchen Rechtswifienfchaft, 1868, S. 22, 23. — Allard, 
Histoire de la justice criminelle au seiziöme si&cle, Gand 1868, p. 409, 410. — Sa- 
vigny, VO. 491. Zeihmann. 

8. 
Häberlein, Karl Friedrich, geb. 5. Aug. 1756 zu Helmftäbt, ſtudirte daſelbſt, 

wurde 1782 Profeflor des Staatsrechtd in Erlangen, 1786 in Helmftäbt, Geſandter 
am Raſtatter Congrefie, 1799 Geheimer Juſtizrath, ftarb 1808. 

Schriften: Pragmatifche Gefch. der neueften kaiſerl. Wahlkapitulationen, Leipz. 1792—93. — 
Handb. des deutſchen Staatsrechts, Berl. 1793 — 1797. — Deutihes Staatsardiv, 16 Bde, 
Helmft. 1796 — 1808 

Lit.: Schulze, Einleitung in das beutfche Staatsrecht, Leipz. 1867, S. 91. 
Zeihmann. 

Hach, Johann Friedrich, geb. 1769 zu Lübed, wurde Protocollführer bes 
Sollegit der Rigafahrer, dann Anwalt, erhielt ſpäter das Doctordiplom, in Folge deſſen 
er eine Abhandlung über Art. 3. Tit. 3. Lib. I. Stat. Lub. ſchrieb, die wohl nicht ge— 
drudt worden if. Er wurde Niedergerichtöprocmator, 1802 Yuftitiar von Wefterau, 
1805 in den Senat berufen, verfah mehrfach diplomatische Miffionen, wurde 1820 Rath 
am Ober-Appellationsgericht, trat 1850 in den Nubeftand, farb 29. März 1851. 

Schrift: Das alte Lüb. R., Lüb. 1839. 
Lit.: Mittheilungen aus dem Leben bes DA.G.Rathes 3. Kr. Had von Dr. H. W. Hach, 

Lüb. 1852, Teichmann. 

Hale, Sir Matthew, geb. 1609 zu Alderley, wurde Advocat-Conſulent des 
Königs, sergent at law, 1653 einer der judges of Common Pleas, Chief baron of 
the Exchequer, 1671 Lord chief Justice, farb 1676. 

Schriften: London liberties, Lond. 1682. — Original institution power and juris- 
dietion of Parliament, 1707. — History of the common law of England, 1713; 6. ed. 
1820, — History of the pleas of the crown (historia placitorum ceoronae), 1739; v. Dog- 
herty 1800. — Analysis of the law. 

Lit: S. Th. J. ©. 225. TZeihmann. 

Haller, Karl Ludwig von, geb. 7. Aug. 1768 zu Bern, flüchtete 1798 nach 
Vefterreich, kehrte 1806 nach Bern zurüd, wo er den Lehrftuhl für Staatswiſſenſchaften 
annahm, trat 1814 in ben Rath der Stadt Bern, wurde jedoch in Folge des Ueber⸗ 
tritt® zur römiſchen Kirche 1821 feiner Stellen entſetzt; er ging nach Paris, zog nach 
der Yulivevolution fi) ins Privatleben zuräd und ſtarb 1854 in Solothurn. 

v. Solgendorff, Rechtslexikon 1. 34 
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Schriften: Ueber Domänen und Regalien, 1807. — Die Reſtauration der Staatswifjen- 
haften. Wintertfur 1816—34. — Hanbb. der allg. Staatentunde, Winterthur 1508. — Pe 
titifche Religion ober Bi. Lehre über die Staaten, 1811. — Melanges de droit public et 
de haute politique, Par. 1839. — Ueber bie Conſtitution der fpan. Cortes, 1820. — Die 
wahren U lachen und die einzig wirlfamen Abhälfsmittel der allg. Berarınung und Berbienft: 
loſigkeit, Schaffhanfen 1850. 

Lit.: Bluntſchli, IV. 622 —629. — Mohl, TIL 529 ff., 560. — Riedel, Bibliotbel 
für moberne Folitit „set 2, Darmft. 1842. — Ztſchr. f. d. gef. Staatewiffenie. Tũb 1870, 
Br. 26, ©. 93 — 10 Teichmann 

—— Gregorius (Meltzer), geb. Anfang des 16. Jahrh. in Zwidau 
ging wegen der Vorarbeiten zu einer berichtigten Ausgabe des Pandectentertes nad Zia- 
lien und flarb in Venedig 1531. 

ab 1529 die Pandecten und Inftitutionen herans (Nürnberg), 1530 den Coder, 1531 
en gi Tert der Juſtin. Novellen. 

Eıis hu Gruber. — Stobbe, IL 36, 37. — Schmidtii, Symbolae ad vi- 
tam Greg. —— Lips. 1866. — Gust. Hänel, Oratio de praecip. causis jur. in 
Saxonia ezeulti, Lips. 1853. Teihmann. 

Hammerſchlagsrecht ift das dem Grundeigenthiimer zuſtehende Hecht, bebure 
ber Errichtung, Wieverherftellung oder Ausbeſſerung eines Gebäudes, reſp. von Zöunen, 
Mauern, Blanfen das Nachbargrundſtück zu betreten. Liegt in dem Recht zugleid die 
Befugniß, Geräte auf dem Racborgrunbfid zu errichten, fo wird es Leiterrecht im 
franzöfiihen Coutumes tour d’&chelle genannt. Das Nechtöinftitut gebört nicht der 
em. R. an, doch findet e8 in manden Particularrechten feine Begründung. Hiernach ent: 
* es ſich auch, in welchen Umfang das Recht zuſteht. Das Preuß. ER. (Th L. Tu 
8. 8. 155) gewährt ed nur bei Errichtung und Ausbeflerung von Scheidewänden. Ueberal 
kann ae Inſtitut natürlih als Inhalt einer Servitut vorkommen. 

: Broich, Die Rechte der Nachbarn (Schwer. 1326) ©. un: Helfe, Ueber Die 
Sichtönerh. zwifhen Grundftädsnahbarn, Bd. II. Abth. 2 (1862) ©. 222 Lewis 

ewis. 
andelsbücher. Wenn ſchon der Privatmann, welcher in feinen ökonomiſchen 

Verhaltniſſen Ordnung halten will, über fein Vermögen, feine Einnahmen umd Ausgabe: 
Buch und Rechnung führt, ſo iſt ber ordnungsmäßige Betrieb eines Handelsgeſchẽ 
faum denfbar, wenn nicht der Kaufmann durch eine gewiffenhafte Buchführung fih m die 
Lage verjegt, won feinem Vermögensſtand, von feinen Rechten und Berpflichtumgen jever: 
zeit eine genaue Kenntniß und Ueberficht erlangen zu können; hiernach allein kann er be: 
urtheilen, ob er mit Gewinn oder Verluſt arbeitet, ob er fein Geſchäft zu erweitern be 
rechtigt oder einzufchränfen verpflichtet iſt. Die Sefammtbeit derjenigen Biicher, welde 
vom Kaufmann zu dem gefennzeichneten Zwed geführt werben, nennt man 9. (Haublunge- 
bücher mit vorwiegender Sperialifirung auf ein einzelnes Etabliſſement). Zu 
ehört auch das Copirbuch, in welches bie abgeſandten Handelöbriefe nach der Zeitfolge ab- 
(6 Heiftlich einzutragen find und ſchließt fich Daran zur Ergänzung die Anſammlung der an- 
pfangenen Handelsbriefe. Ueber die Technik der Buchführung, das Inventar, die Bilanz ift 
unter „Buchführung“ nachzuleſen. Im Anſchluß an Die älteren Landesgeſetzgebungen kat 
das A.D.H.G.B. in A. 28 dem Vollkaufmann (im Gegenfag zu den Handelsleulen x. DesA. 
10 des 9.6.2.) die Verpflichtung zur Buchführung auferlegt, wogegen die gänzliche Unter: 
laſſung oder Vernachläſſigung bet eingetretener Zahlungseinftellung als Bankerutt frrafher 
wird (Preuß. Str.G B. $. 162, Str. G. B. f. d. Ro. Bund $. 281—283 Einf. Gel. $. 2 
Die Ueberzeugung von der Richtig feit ber in die H. gemachten Sunragungen ſieß der 
Kaufmann in denfelben bei Streitigkeiten über Handelsſachen einen Stutzpunkt für ven 
obfallenden Beweis ſuchen, und wenn man auch bei ber hiſtoriſchen Begrimdung in Ver⸗ 
legenheit gerieth, To ſteht doch, trotz bed Satzes scriptura privata pro scribente non 
probat, bereits feit Jahrhunderten feit, daß den H. eine eigenthümliche Beweiskraft 
wohne; nur über das Maß derſelben waltete Berfchiedenheit ob, das 4. D.H. G.B. * 
in 9. 34 die Beweiskraft der 9. dahin: „Ordnungsmäßig geführte 9. Tiefen ber Strei 
tigfeiten über Handelsſachen ımter Kaufleuten in der Regel einen unvollſtändigen Breit, 

/ 
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welcher durch den Eid oder durch andere Beweismittel ergänzt werden fann. Jedoch bat 
ver Richter nach feinem durch die Erwägung aller Umftände geleiteten Ermeſſen zu ent 
ſcheiden, ob dem Inhalte ‚der Bücher ein größered oder geringered Maß der Beweis⸗ 
fraft beizulegen, ob in dem alle, wo die H. ver ftreitenden Theile nicht übereinstimmen, 
von diefem Beweismittel ganz abzufehen, oder ob den Büchern des einen Theils eine 
überwiegende Glaubwürdigkeit beizumeflen jet.” Hiernach iſt es ſogar flattbaft aus den 
vorgelegten in ordmungsmäßiger Führung befundenen H. einen vollen Beweis für die ftreis 
tige Thatfrage zu entnehmen. Ein etwaiger Eid ift auf Die ftreitige Thatfrage zu ride 
ten.  Bemeismittel Tann das Handelsbuch jedoch nur fiir ſolche Geſchäfte fein, welche ſich 
zur Eintragung in daſſelbe eignen; es muß das fragliche Geſchäft bereits von einer Seite 
afült fein, und alfo eine Buchung im Credit oder Debet des Anderen erfordem. Be: 
fiellungen, ober erft Künftig auszuführende Geſchäfte (Zeitlauf, Lieferung) find noch nicht 
reif zur Eintragung. Der U. 34 jet voraus, daß der Beweid durch die H. einem Voll⸗ 
faufmann gegenüber geführt werben fol; fiir alle übrigen Fälle ift Die Beweiskraft der 
Beſtimmung der Landesgeſetze überlaffen. Im Königreich Sachſen und den ſächſiſchen Her: 
zogthümern follen die H. nur weniger als halben Beweis Tiefen ; in Preußen (einjchließ- 
Iih der Provinzen Hannover, Holftein-Schleäwig, Helfen), Lippe, Oldenburg, Bremen 
Tann der Kaufmann zum Erfüllungseive verftattet werben ; für Baiern, Baden, Naffau, 
Walde, Großherzogth. Helen, Frankfurt a. M. wird dies überwiegend als Regel gel- 
ten ; in Oeſterreich und Lichtenftein tft Die Beweiskraft des A. 34 auf einen Zeitraum 
von einem Jahr und ſechs Monaten feit Entftehung der Forderung eingefhränft ; in Lübeck 
und Würtemberg gilt der W. 34 unbedingt. Die H. können auch als Beweismittel von 
ver Öegenpartei aufgerufen werben. Die Anſchauung, dag die Eintragungen nicht lediglich 
Aufſchreibungen zum eigenen Gebraude jeien, jondern in einem gewifjen Grade im öffent- 
lichen Intereſſe geiheben, daß “Derjenige, welcher mit dem Kaufmann in Handelsverkehr 
fteht, einen Anfpruh auf Das Vorhandenfein eines Conto's im Handelsbuch habe, daß 
vieles Conto und die damit in Verbindung ftehenden Vermerke in den Nebenbüchern 
den Charakter gemeinichaftlicher Urkunden annehmen, Hat die Editionspflicht bezüglich der 
9. zur Anerlennung gebracht. Dieſelbe hat in A. 37 des 9.6.8. ihren Aus- 
druck gefunden ; geſchieht die Vorlegung nicht, jo wird zum Nachtheil des Weigernven ber 
behauptete Inhalt der Bücher für ermiefen angenommen. Gegen den Kaufmann werben 
feine 9. häufig vollen Beweis liefern, doch ift auch hier das freie richterlihe Ermeſſen nicht 
gebunden. Die Beweiskraft der H. ift in den meilten Fällen nach dem Gejeß des erfen- 
nenden Gericht8 zu beurtbeilen. Mit dem Anrecht Dritter an den H. des Kaufmanıls 
böngt deſſen Verpflichtung zur Aufbewahrung während zehn Jahren vom Tage der leb- 
ten Eintragung cam gerechnet zulammen. 4. 33. 145. 246 des H.G.B. Aehnlich der 
Beweiskraft der H. ift die der fog. Gegenbücher, Lieferungsbücher und Receptbücher. 
Den H. der Kaufleute des A. 10 des H.G.B. wohnt biöber nur ausnahmsweiſe Be— 
weiskraft bei (4. B. in Oeſterreich, Lichtenftein, Baiern, Frankfurt a. M.) die nad) $. 429. 
des Entwurfs einer Proceßordnung in bürgerlichen Nechtöftreitigfeiten für den No. Bund 
in Ausficht ftehende Befettigung der gejeglichen Beweisregeln, wird für dieſes Gebiet den 
9. allgemein eine gleichartige Beweiskraft geben. 

Lit.: Die ältere Lit. findet fi bei Ebeling, Ueber bie Beweiskraft ber H, Hamb. 1815, 
8.5. Die neuere in Linde's Lehrb. bes Civ Pre., $. 277, Anın. 10; Ofterlob, Der or- 
dentl. bürgerl. Pre. nah K. Sächſ. R., $. 277, Anm. 28. Bol. ferner Endemann in Golb- 
[6mibt$ Ztſchr. Bd. 2, ©. 329. Anſchlltz, ebendaf Bd. 1, ©. 209. Keyßner len, 
rchiv, Bd. 2, ©. 301, und in Hinfhius, Ztſchr. für Gſgb. und Rechtspflege in Preußen, 

Bd. 1, 8. 83. Pemſel, Die Faſſung des Bucheides, Erl. 1866. eyßner. 

Handelsfrau, Kauffrau, iſt Danjenige verheirathete oder unverheirathete Frauen⸗ 
zimmer, welches gewerbsmäßig Handelsgeſchäfte betreibt; Die Beihülfe in dem Handels- 
geſchäft des Ehemannes gibt dieſe Eigenſchaft nicht. Uwerheirathete, volljährige, aus ber 
väterlichen Gewalt entlaſſene Frauenzimmer erlangen ohne Weiteres durch den Betrieb 
eines Handelsgeichäfts die Eigenfchaft als Handelsfrauen, auch ift bei etwaiger Geſchlechts⸗ 
vormundſchaft die Zuziehung des Geſchlechtsvormundes bei Beginn des Geſchäfts nicht 
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unbedingt nöthig. (Einf. Geſ. z. Allg. D.H. G.B. in Holften und Schleswig 8. 5.). Eine 
Ehefrau kann ohne Etnwilligung ihres Ebemannes, nit 9. fein; es gilt jedoch ala 
Einwilligung, wenn fie mit Wiffen und ohne Einſpruch des Ehemanns Handel trabı 
4. 4.6. 7. des H.G. B.). Kann der Ehemann wegen Abwefenheit, Geiſtesſchwäche over 
aus andern Gründen die Eimwilligung nicht ertheilen, jo ift nach der Einzelgeſetzgebung der 
Nichter den Handelsbetrieb zu geftatten ermächtigt. Die Trage, ob die Weigerung de 
Ehemanns aud in andern Fällen ergänzt werben kann, iſt nach preuß. R. zu verneinen, 
nad $. 1644 des BGB. für das Könige. Sachſen, 8. 6. des Einf. Geſ. z. 9.6.8. 
für Oefterreih zu bejahen. Hat eine Trennung der Ehe von Tiſch und Bett, ſowie ge 
richtlich verfündete Auseinanderfegung der Vermögensverhältnifle ftattgefunden (Einf. G. ;. 
H.G. B. für Hamburg 8. 5), fo bedarf e8 einer Eimwilligung des Ehemanns nicht weiter. 
Die ertheilte Genehmigung kann unter Umftänden auch vom Ehemann zurüdgenommen wer: 
den (Dr. Löhr, Sentralorgan N. 5. Bd. 2. ©. 180). Handelsfrauen mögen jie das 
Handelögewerbe in eigener Perſon oder durch Procuriften und Handlungsbevollmächtigie 
betreiben, ſowie Frauenzimmer, melde als Handelsgeſellſchafterinnen beteiligt find, fünne: 
ſich im Betreff ihrer Handelsgeſchäfte auf die in den einzelnen Staaten geltenden Red: 
wohlthaten nicht berufen, bier fommen namentlid in Betracht die Befreiung vom 
Perjonalarreft, welcher als Erecutionsmittel durch das Gel. des Nd. Bundes vom 24, 
Mai 1868 überhaupt aufgehoben ift, und die Beftimmungen über die Interceffionen ver 
Frauen, welche durch das Gel. vom 1. Dechr. 1869 auch in Preußen befeitigt fin. 
Jede Beſchränkung der Rechtsfähigkeit ıft fir die H. aufgehoben, fie kann im Handels 
fachen felbftändig vor Gericht auftreten und ſich gültig verpflichten. Ste haftet für vie 
Handelsfhulden mit ihrem ganzen Vermögen obne Rückſicht auf die Berwaltimgerabı. 
‚und den Nießbrauch, oder die jonftigen an diefem Vermögen durd die Ehe begründeten 
Rechte des Chemannd. Someit Gütergemeinfchaft befteht, haftet auch das gemeinidaft: 
liche Vermögen ; ob zugleich der Ehemann mit feinem perjönlichen Vermögen haftet, ift 
nach den Landesgeſetzen zu beurtbeilen ( H.G.B. A. 8.). Nach $. 337. TH. 2. Tit. 1. Freut. 
ALR. haftet der Ehemann; der $. 1678 des B.G.B. für das Könige. Sad 
fchließt die Haftung aus. Ausgefchloffen find die Handelsfrauen vom Börfenbefuh (Kı 
vidirtes Statut der Corpor. der Kaufmannſchaft in Berlin vom 26. Febr. 1870, U 6. 
fie müffen fid) hier vertreten Laffen. Keyßner. 

Handelsgerichte. A. Geſchicht e. Der Urſprung der H. liegt im Mittelalter. Ta 
Römern find derartige Specialgerichte fremd geblieben, weil es bei ihnen nur ein all: 
gemeines Verkehrsrecht gab, innerhalb deſſen die aus dem Handelsverkehr hervorgekir 
den Rechtöverhältniffe feine Sonderftellung einnahmen. Im Mittelalter war dagegen tz 
Handelsrecht ein Sperialrecht und zwar zunächft in dem fubjectiven Sinne eines Stau⸗ 
desrechts für den corporativ abgefchloffenen Handelsſtand. Die H. waren auf = 
ſem Standpunkt melentlih Gilvengerichte, deren Aufgabe darin beftand, tie Fr: 
vilegien ihres Standes zu handhaben und Streitigkeiten unter den Genolfen ;- 
ſchlichen. Demnächſt bildeten fih in ver curia mercatorum aud eigenthümlide 
Rechtsſätze für die Beurtheilung der Nechtögeichäfte und ein beſonderes Berfahr.: 
ans, Dem in vie Gerichtshöfe eindringenden röm. und can. R. gegenäber car 

. Pfand der Hanbelsftand aus verjchtedenen Gründen das Bedürfniß, dieſe Beſonderheire 
in feinen eigenen Gerichten zur Geltung zu bringen. Die Vorzüge des rim. R. warez 
zur Zeit der Neception durch die fpitfindige, dem Leben entfremdete Scholaftit der Cor: 
mentatoren großen Theil verhüllt ; dazu Lafteten die canonifchen Zinsverbote gleich «in 
lähmenden Feſſel auf dem Verkehr. Es kam ferner Hinzu, daß der Ichleppende Gang tie 
Ichriftlih geheimen Verfahrens den Anforderungen des Handel8 unmöglich genügen Teut: 
und daß die künftliche Bemerstheorie dem Geifte deſſelben ebenfall$ widerſprach. 

Dieſe Umftände bewirften, daß der Hanbelöftand die gelehrte Jurisprudenz umd ib: 
Gerichtshöfe mit Mißtrauen betrachtete und feine Gunft vielmehr den mit Benufegenet 
bejegten Schiedsgerichten zumandte. Wo folche nicht vorhanden waren, fetten vielfach Ti 
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Könige und Landesherren eigene Behörden ein, die namentlich fir Meß- und Marktfachen 
bie Gewähr einer prompten Juſtiz darzubieten ſchienen. 

Im ee hen bie bier hervorgehobenen Momente in Italien, Frankreich und 
Deutſchland zu denſelben Erfcheinungen geführt. Im Deutichland insbeſondere find ſchon 
fett ange Commerz-, Mercantil >, —* -, Meß-, Markt-, Schrannen-, Börfengerichte 
an vielen Handelsplätzen nad den angedeuteten Richtungen wirkſam geweſen. Noch deut⸗ 
licher läßt ſich dieſe Entwidelung in Franfreih nachweiſen. Die heutigen franzöfifchen 
9. find nach der Darftellung von Creizenach aus einer Vereinigung folgender Ele⸗ 
mente hervorgegangen: 1) den Meßgerichten. Diefe waren zweierler Art: a) die Confulate: 
Schiebögerichte der Landsmannſchaften unter den Meßbefuchern, die ſich hierdurch die An⸗ 
wendung des einheimischen Rechts bei ihren auf der Meſſe auszutragenden Streitigkeiten 
fiherten ; b) Die eigentlichen Meßgerichte, die von ven Königen im Intereſſe des Mefver- 
fehrö eingelegt waren. Hier kam es vorzugsmweife auf eine fchnelle Procedur und eine 
ſofortige VBollftredung an, damit die Unbequemlichkeit, den Schuldner in der Ferne ver= 
folgen zu müſſen (de früher noch weit brüdender empfunden wurde al$ gegenwärtig) ver- 
mieden würde. Die Art des Berfahrend Hatte viel Uehnlichkeit mit dem heutigen Wedh- 
felproceß und es ift anzunehmen, daß die MWechlelftvenge, ſoweit fie proceſſualiſcher Natur 
iſt, hauptſächlich den Meßgerichten ihren Urfprung verdankt ; 2) den Gilde= oder Ins: 
nungsgerichten (juge et consuls). Dies waren die alten vorerwähnten Standesgerichte, 
alfo uriprünglich Gerichte für die Mitglieder der Gilde; ihre Competenz wurde aber 
Ihon im 16. Jahrh. auch auf Klagen gegen Nichtgenoifen ausgedehnt. Ihre Thätigkeit 
ging indeß nur bis zum Urteil, die Vollſtreckung lag nicht ihnen ob, fondern war Sache 
der ordentlichen Gerichte, bei denen daher auch alle in der Erecutiondinftanz hervortre⸗ 
tenden Incidentfragen erledigt wurden ; 3) den Admiralitäten, urſprünglich Verwaltungs- 
behörden in Seehäfen, die dann aber auch mit Yuriödiction in Seeladen ausgeftattet 
wurden. Eine Berfchmelzung der zu 1 und 2 ermähnten Gerichte fand bereit8 durch Die 
Ordonnanz von 1673 ftatt, die Admiralitäten dagegen find erft durch die franzöfifche Re— 
volution befeitigt und mit den neu errichteten H. vereinigt worben. 

B. Heutiges Recht. Nicht alle handeltreibenden Nationen befiten H. England, 
die Nordamerikaniſchen Freiſtaaten, Holland behelfen ſich (abgejehen von den nur uneigent- 
lich Hierher gehörigen Admiralitätshöfen in den erſten beiden Staaten) mit ihren orbent- 
[then Gerichten auch in Handelsſachen. Dagegen haben die 9. auf der Grundlage des 
C. de comm. in den meiften romanischen Rändern Verbreitung gefunden. Die Hanbels- 
gefegbüder von Spanien, Portugal, Italien, Brafilien u. a. find dem Beiſpiel 
des franzöſiſchen H.©.B. gefolgt, ebenfo finden fih H. in Dänemark, Rußland, Griechen: 
land. In Deutfchland herrſcht zur Zeit noch Verſchiedenheit. H. beftehen in Aheinpreu- 
fen, Sachſen, Braunfchweig, Hamburg, Bremen, Defterreaih, Baiern, Würtemberg, Baden. 
Der größte Theil der preußiſchen Monarchie und mehrere norddeutſche Staaten find 
augenblidtih noch ohne H. Doch ift eine gleihmäßige Einführung derfelben für das 
aanze Gebiet des No. Bundes in dem veröffentlichten Entwurf der Proceßordnung in 
Ausficht genommen und bereits gegenwärtig ift für bie norddeutſche Handelsrechtspflege 
eine einheitliche Spige geichaffen in dem durch das Bundesgeſ. vom 21. Juni 1869 er- 
richteten Bundesoberhandelsgericht. 

Nicht überall, wo H. beftehen, ift deren Charakter derjelbe. Dieſer letztere beſtimmt 
ſich weſentlich nach den größeren oder geringeren Einfluß, welcher dem Latenelement, d. 6. | 
ven Kaufleuten bei der Rechtſprechung eingeräumt wird. Nach dem franzöfiihen Syſtem 
beſteht das H. ausjhlieglih aus kaufmänniſchen Richtern. Im Gegenfag bierzu werben 
bet den Commerz= und Admiralitätöcollegien und bei den beſonderen Gerichtsabtheilungen 
für Handelsfachen, wie fie an einigen preußiſchen Handelsplägen vorkommen (Königsberg, 
Danzig, Stettin, Memel, Elbing) zwar auch Kaufleute binzugezogen, aber nur als Bei- 
rath für die rechtsgelehrten Nichter, die allem ein Decifiovotum haben. Vorherrſchend ift 
in Deutichland eine gemiſchte Zufammenfegung ver H. aus kaufmännischen und gelehrten 
Richtern, fo daß beiden Kategorien Stimmrecht zukommt. Hierbei finden wieder Verſchie— 
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denheiten in Bezug auf das Zahlenverhältniß ftatt: ein rechtögelehrter Borfigender un 
mehrere faufmännifche Beifiger (Hamburg, Bremen, No. Entw.) oder mehrere Kauf: 
leute und sehen Juriften (2 umd 3 oder 3 und 2: Brauhfchweig, Baiem, Würtem⸗ 

erg u. a.). 
g In Frankreich beſtehen Die H. nur fir die erſte Inſtanz, in der Appellations- und 

Caſſationsinſtanz enticheiven die ordentlichen Gerichte. Im diefer Hinficht find die meiſten 
Staaten dem franz. Beifpiel gefolgt, fo auch der Entw. der No. Proceßordnung. Verboli⸗ 
nigmäßig felten kommt e8 vor, daß auch für die zweite oder gar die dritte Inſtanz vie 
Bildung eigener H. oder die Zuziehung kaufinänniſcher Scachverftändiger angeordnet if 
(Barern, Witrtemberg, Hamburg). 

Die Wahl der kaufmänniſchen Handelsrichter erfolgt in der Regel (ebenfalls nach 
franzöfiihem Mufter) auf eine Reihe von Jahren durch Notable aus dem Hantelsfiente. 
Die Lıften der Wähler werben gewöhnlich durch die Staatsbehörde feftgeftellt, vie Gewäbl⸗ 
ten von derfelben emannt und vereidigt. ie verfehen ein unentgeltliche Ehrenamt. 

Große Schwierigkeiten macht es, die Competenz der H. gefetslich zu beftummen. Die 
Grundlagen, die fi in den faufmänntfchen Innungen und in der Abgrenzung der ver: 
ſchiedenen Berufsſtände früher hierfür darboten, find gegenwärtig weggefallen ; deshalb x 
es nöthig, von einem objectiven Begriff der Handelsſachen und Hanvelsgefhäfte auszr 
gehen. Diefer aber läßt ſich unmöglich zweifelsfrei feftftellen, vielfache Streitigkeiten über 
die Frage, ob das H. zuftändig ift oder nicht, find daher unumgänglid) ; fie bilden na- 
mentlich eine Hauptbeſchwerde der franz. Handelsjurisprudenz und e8 iſt nicht zu läug- 
nen, daß die auf Grund angeblider Unzuftändigkeit des 9. erhobenen Einwendunaca 
häufig zu einer großen Berfchleppung der Proceffe führen. Auf Einzelheiten kann bier nt: 
eingegangen werden, es ift nur hervorzuheben, daß nach franz. R. die H. bei allen Trans: 
actionen unter Kaufleuten, ferner aud jo weit es fi zwifchen anderen Perſonen um 
actes de commerce handelt, zuftändig find, nach anderen Geſetzen ift ihre Comperen: 
beichräntter, 3. B. auf Anfprüde gegen einen Kaufmann aus deſſen Handelsgeſchaficn 
(Bundesoberhandelögericht) oder aus Klagen aus zweiſeitigen Handelsgeſchäften (Ent. >. 
No. Proceßordn.). Unabhängig hiervon pflegen gewiffe Sachen, 3.8. Wechfel- und Sx- 
rechtsſachen den H. überwieſen zu fein. Andererſeits find zumeilen die Cinzelrichterfad: 
den 9. entzogen. Verſchiedenheiten finden ferner ftatt in Betreff des Fallimentsveriab⸗ 
rend und der Erecutionsinftan. Nah franz. R. gebührt die Leitung des erfteren den 
9., Dagegen kommt ihnen die Volftredung der von ihnen gefällten Urtheile nicht zu. 

Das Berfahren vor den H. ſelbſt iſt ſummariſch. Nach dem No. Entw. find ver- 
bereitende Schriftſätze ausgefchloffen, mit der Bertagung wird es firenger genommen, ver 
Zermin zur mündlihen Verhandlung wird mit kurzen Friften anberaumt, einer Verlegung 
von Urkunden vor demfelben bedarf e8 nicht. Dazu kommt, daß in ben Ländern, me 
ein Anwaltszwang ftattfindet, dieſer bei den H. wegfällt; die Parteien können felhft ihr 
Wort führen oder fi kaufmännifcher Vertreter bedienen. Im Frankreich findet feme Zu: 
ziehung des öffentlichen Minifteriums flatt und dem Zeugenbeweis ift mehr Spielraum 
gelaffen, als im gewöhnlichen Verfahren. Als zweckmäßig wird auch gerühmt, die tea 
H. eingeräumte Befugniß eine renvoi des parties devant des arbitres Khur 
eines Ausgleiches oder einer Expertiſe (C. d. proc. a. 429). Hiervon foll namentlich 
m Bari oft zum Zweck einer Abkürzung der Proceffe eriprießlicher Gebrauch gemadk 
werden, 

C. Bom gejeggeberifhen Standpunkt ift die Frage, ob eigene H. zu errichten 
feien, neuerdings oft und lebhaft erörtert worden. Die Gegner der Inſtitution machen 
namentlich geltend, daß derartige Sondergerichte der Idee der Rechtsgleichheit, alſo dem 
Princip des modernen Staates wideriprechen ; fie meinen ferner, daß das techniſche Ele⸗ 
ment in Handelsfachen nicht größere Schwierigkeiten darbiete, als in anderen Etrattigkr- 
ten, daß die Kaufleute, Die man etwa als Richter zuzöge, doch immer nur in ihrer Ge 
ſchaftsbranche genauer Beſcheid wiffen könnten und dabei häufig parteiiſche Anſchauungen 
zu Tage fürdern mwürben ; daß es juriftifch gefchulten Richtern, die, wie freilih voraus. 
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zufegen, dem Leben nicht entfremdet fein dürften, Leichter fein würde, den Anforderungen 
des Verkehrs und den Ufancen gerecht zu werden, als umgekehrt den Handeltreibenden ju⸗ 
riſtiſch zu denken und Rechtsfäte anzumenden. Dan beruft ſich endlich auf das Beifpiel 
der praftifchen Engländer, Nordamerikaner, Holländer, die, wie erwähnt, ohne 9. au$- 
fommen. 

Wir vermögen nicht, und diefen Gründen anzufchliefen. Die H. find zwar Son- 
dergerichte, allein man Tann fie nad) der heutigen Geitaltung des Handels und des Kauf: 
mannsbegriffs unmöglich) als Stanveögerichte auffaflen, welche das Boftulat der Rechts: 
gleihheit verlegen. Sie find Gerichte für em beſonderes Verkehrs- und Nechtö- 
gebiet, welche8 dem übrigen Verkehr und dem allgemeinen Recht noch immer in eigen- 
thümlicher Weiſe gegenüberfteht. Innerhalb deſſelben aber hat ſich die Mitwirkung der 
Yaten bei der Keftfprediung als ein gejundes der Förderung würdiges Element bewährt, 
welches ſich des Zutrauens der Handeltreibenden jelbft erfreut. Die Kaufleute haben das 
größte Vertrauen zu Rechtsſprüchen, die aus ihrer Mitte hervorgegangen find, dies 
bemeift ihre Neigung, fih faufmänntichen Schtevögerichter zuzumenden. Ind Gewicht fällt 
nicht allem die größere Kenntniß der Ujancen, melde den Kaufleuten zu Gebote fteht, 
ſondern audy, daß ver Mafftab der Billigkeit und die Begriffe von Treu und Glauben, 
worauf e8 in Handelsfachen vorzugsweiſe ankommt, mit mehr Sicherheit und zutreffender 
von Denen gehandhabt werben, die mitten im Verkehr ftehen, al8 von gelehrten Richtern. 
Auf das Beilpiel von England und Nordamerika kann man fid) ſchon deswegen nicht 
berufen, weil bier auf anderem Wege Laien zur Nechtfprechung herangezogen werben und 
F oatpiel Holland allein genügt nicht, um dem allgemeinen Zuge der Zeit zu wider 

e 
Dazu kommt, daß, wie Die Dinge gegenwärtig liegen, die Frage in Deutichland 

höchftend noch für den No. Bund als eine offene betrachtet werden kann. Auch hier wer- 
den aber diejenigen Staaten, die bereitd H. befiten, dieſelben nicht aufgeben wollen ; die 
übrigen werden ihnen daher jhon im Intereſſe der Rechtsgemeinſchaft folgen müſſen. 

Bon den fonft bei den H. in Betracht kommenden Iegislatorifchen Fragen ſoll hi 
nur noch die nad) der zweckmäßigſten Zuſammenſetzung verfelben kurz berührt werben. 
In diefer Hinficht ſcheint der Vorſchlag des Entw. z. No. Pre.Ordn. (der fih in den 
Hanfeftäbten auch bereit bewährt hat) den meiften Beifall zu verdienen. Ein rechts— 
gelehrter Vorfigender von kaufmaͤnniſchen Beifigern umgeben, iſt am beiten geeignet, ſo— 
wohl der Verhandlung und dem Berfahren den nöthigen Halt darzubieten, wie auch bei 
der materiellen Beurtheilung juriftiihen Geſichtspunkten Achtung zu verichaffen, ohne 
Pa darum die Geltendmachung kaufmänniſcher Anſchauungen zurüdgebrängt zu werben 

aucht. 
Lit.: Aus der Ih umfangreichen Lit. mögen bier nur erwähnt werden: Die’gründl. hiſtor. 

und dogmat. Unterfuhung von Creizenach Über bie franz. H. im Beilageheft zum 4. Bd. v. 
Goldſchmidts ee bie Abhandll. von Kompe in derſ. Ztſchr. Bd. 9, S. 75 fag.; von 
Hanfer in Pözl, Krtt. Vierteljahrsſchr. Bb. 6 — 10; von v. Bölderndorff in Buſch, 
Arch, Bd. 11. ©. 179 fgg.; die Gutachten von v. Holzfhuher und Aujhün in den Ver⸗ 
handlungen des fünften deutſchen Juriſtentags umb Die flenograph. Berichte Über die Situngen 
der 2. Abth. ebendaſ. S. 134 — 185. Behrend. 

Handelsregifter. Die Offenkundigkeit gewiſſer die Rechtsverhältnifſe handeltrei⸗ 
bender Perſonen betreffender Thatſachen iſt im allgemeinen Intereſſe geboten. Dieſem 
Zweck dienen die von den Gerichten zu führenden H. Nur die durch das H.G.B. im 
Einzelnen angegebenen Thatſachen ſind zur Eintragung geeignet; dieſe wird, ſo fern nicht 
ausdrücklich Ausnahmen gemacht find, ihrem ganzen Inhalte nach durch jährlich im De— 
cember vom Hanbelögericht für feinen Bezirk zu beftimmende Blätter bekannt gemacht. 
u 12—14 d. 9.6.3. Die Art der Führung der 9. iſt in den einzelnen Staaten 
veglementarifch verſchieden gefaltet. Die Sonderumg des Procuraregifters bat ſich als 
nicht zwedtmäßig erwiefen. Im drei Fällen ift von der Eintragung in das H. die Ent- 
ftehung eines beftimmten Rechtsverhältniſſes ausſchließlich abhängig gemacht, nämlich bie 
beichräntte Haftung eines Commanbitiften A. 163; die Entftehung einer Commanbit- 
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gejellihaft auf Actien A. 178, umd einer Actiengeſellſchaft W. 211, woran fich für Diele 
letzteren beiden Gefellichaftöformen die Eintragung als Vorausſetzung für die Gültigkeit 
von Statutenänderungen anfchließt. In allen übrigen Fällen iſt die Eintragung in Das 
H. nur die Beurkundung einer auch andermweit zu bemeifenden und wirkenden Thatjadk, 
was namentlich Bezüglich der Ertheilung und des Widerrufs einer Procura, der Begrün⸗ 
dung und Auflöfung einer offenen Geſellſchaft und der Bertretungsbefugnig der Geſell⸗ 
ſchaft zu beachten iſt. Das 9. ıft öffentlih und die Einfiht der bei demſelben nieder⸗ 
gelegten Urkunden (Statuten) und Tirmaunterjchriften einem Jeden geftattet ; auch wer: 
ven Abjchriften ertheilt. Iſt die Eintragung in das H. und bie Bekanntmachung ge 
fchehen, jo muß ein Dritter die jo kundbar gemachte Thatfache gegen fich gelten Tafien, 
fofern nicht die Umftände die Annahme begründen, daß er die Thatfache weder gelaunt 
babe, noch habe kennen müſſen. A. 25. 46. 87. 115. 129. 135. 155. 171. 233. d. 
5.9.8. Wo nit, wie in den oben angegebenen drei Fällen die Eintragung erft das 
Rechtsverhältniß zur Entftehung bringt, kann folche durch eine vom Handelsgericht von 
Amts wegen auszufprechende Gelpftrafe, der eine Gefängnißftrafe nicht ſubſtituirt werden 
darf, ergzwungen werden. Dieſes Orbnungsftrafverfahren ift beim Mangel einer beſtimm⸗ 
ten PBarteiftellung bisher wenig geregelt. Es ift folgender Grundſatz feftzubalten : Stell: 
die in das H. einzutragende Thatſache ein unter den Betheiligten ſtreitiges Recht Dar, fo 
kann das Ordnungsſtrafverfahren nicht in Anwendung gebracht werben, vielmehr muß 
die Sache zum ordentlichen Verfahren verwielen werden, und erft nach dort getroffener 
Entſcheidung kann, fofern e8 noch nöthig, mit Ordnungsſtrafen eingefhritten werben. — 
Für die Beurkundung der Ausjchliegung oder Aufhebung der ebelihen Gütergemeinſchaft 
find durch das Einf. Geſ. 3. H.G.B. befondere Regifter angeorbnet. Für die Genofin- 
ſchaften ıft durch das Geſetz des No. Bundes, betr. die Stellung der Erwerb- und 
Wirthſchaftsgenoſſenſchaften vom 4. Juli 1868 ein bejondered Regiſter eingeführt. 

eyßner. 
Handelsverträge. Was zunächſt den Abſchluß der H. betrifft, fo iſt nach prerß 

Staatsrecht die Befugniß, Verträge mit fremden Staaten abzuſchließen, zwar im Allge 
meinen ein der Krone ausſchließlich zuftehendes Recht der vollziehenden Gewalt, doch be: 
fteht gerade binfichtlich der H. eine Ausnahme, infofern die Zuſtimmung des Landtagẽ 
zur Gültigkeit derfelben erfordert wird (Preuß. Berfg.Urf. A. 48). Indeſſen hat das 
preuß. Staatsrecht in dieſer Hinficht feine formelle Geltung verloren, ſeitdem der preuß 
Staat mit feinem ganzen Territorium zum Gebiete des Nd. Bundes, reſp. zum Deutichen 
Bol- und Handelsverein gehört, da diefe Gebiete einheitlihe Zoll= und Handelsfyſteme 
mit auöfchließlicher Sompetenz über dieſe Gegenftände bilven (Nd. Bundes-Verfg. A. 4, 
Nr. 2 u. 7, U. 33, 35; Zoll- und Handelsvertrag vom 8. Juli 1867 4. 7). Ma⸗ 
teriell kommen jedoch auch jett diefelben Grundfäge ın Betracht. Nah No. Yımbesrecht 
hat zwar das Bundespraͤſidium das alleinige Recht zum Abſchluß von H., ift aber dabei 
an bie Zuſtimmung des Bundesraths gebumden, während zur Gültigkeit derfelben die Ge⸗ 
nehmigung des Reichstags erforberlih iſt (No. Bundes-Verfg. 7. 11 u. 37) und zwar 
bedarf e8 der Zuftimmung des Bundesraths bereitd vor, der Genehmigung des Reihe: 
tag8 exit nach dem erfolgten Abſchluſſe, jo daß vie verjagte Genehmigung des legteren 
nach allgemeinen völferrechtlihen Grundſätzen den abgeichloffenen Handelövertrag zwar that⸗ 
ſächlich unvollziehbar machen, aber nicht direct annulliven Tann, weöhalb Das Bundes⸗ 
präfivium dem auswärtigen Paciscenten gegenüber verpflichtet bleibt, ven Vertrag zum 
Bollzuge zu bringen. Zür die Beſchlußfaſſung des Bundesraths iſt in Gemäßheit von 
A. 7 der Bundes-Verfg. einfache Mehrheit der Stimmen maßgebend, fo daß bei Stun- 
mengleichheit das Präfidium den Ausichlag gibt (v. Rönne, Staatsrecht der preuß 
Monarchie, 3. Aufl. 1869, Bd. L Abth. 1. S. 467 ff... Die gleichen Grunbfäge gelten 
für das Zollpräſidium, den Zollbundesratb und das Zollparlament (Zoll- und Handels⸗ 
vertrag vom 8. Juli 1867, A. 8, 88. 6 u. 12). Die ſtaatsrechtlichen Grundſätze anderer 
Staaten über den Abſchluß von H. find vielfach abweichend; in Bezug auf England, 
Nordamerika, Frankreich und Belgien gibt die näheren Nachweiſungen Gneift in feinem 
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Gutachten über die Auslegung des A. 48 der preuß. Verfg. Urk. (Anlage A zum fünf- 
ten Bericht der Commiſſion fir Petitionen vom 2. Yebr. 1869, betr. die mit Rußland 
abgeſchloſſene Cartell-Convention; vgl. auh Gneiſt, Juſtiz, Verwaltung, Rechtsweg x., 
Berlin 1869, ©. 205 ff, 218 ff). 

Hinfichtlich des Inhalts m. fih die beftehenden H. in zwei große Gruppen. 
Auf der einen Seite fliehen die H. mit ſolchen Staaten, welche bisher außerhalb Des 
Völkerrechts der civiliſirten Nationen flanden, mit denen daher der internationale Verkehr 
überhaupt, der Handelöverfehr insbeſondere, durch dieje Verträge erft rechtlich zu fchaffen 
it. Bon hervorragender Bedeutung find in diefer Hinficht die Freundſchafts⸗, Handels⸗ 
und Schiffahrtöverträge, welche Preußen theil® für ſich allein, theils für den Zollverein, 
theils für den Zollverein und die damals außerhalb veifelben ſtehenden deutſchen Staaten 
in den Jahren 1861 und 1862 mit Japan, China und Siam, und welche ver Nd. Bund 
1868 mit Liberia, der Zollverein 1869 mit Japan geichloffen bat. Maßgebend für 
ven Inhalt diefer Art von H. ift insbeſondere der preußiſch⸗ japaniſche Vertrag vom 
24. Januar 1861 (preuß. Gef.Samml. 1864, ©. 461 ff.). Derſelbe ftipulivt ewigen 
Frieden und beftändige Freundſchaft zwifchen Regierungen und Unterthanen (U. 1), gegen: 
ſeitige Zulaffung vor diplomatifchen Agenten und Confularbeamten, mit dem Rechte, 
frei und ımgehindert in den betr. Ländern umberzureifen (U. 2), die Oeffnung beſtimmter 
japanischer Städte und Häfen für die Untertbanen und den Handel Preußens, das Recht 
des dauernden Aufenthalt8 und des Erwerbs von Häufern und Grundſtücken, ſowie 
der Erbauung von Häuſern, das Berbot der Anlegung von Befeftigungen, das 
Recht der freien Bewegung preußiſcher Untertbanen " innerhalb eines gewiſſen Ge— 
biets (A. 3); das Recht der freien Religionsübung mit der Befugniß, kirchliche Gebäude 
zu errichten (A. 4); die Ausübung der Civilgerichtsbarkeit in Proceffen zwiſchen Preußen 
durch die in Japan conftituirte preußtiche Behörde, in Procefjen zwiſchen Preußen und 
Japanern nach dem Örunbfage actor rei forum sequitur, unter gegenfeitiger Yuficherung 
prompter Juſtiz und Erecution (A. 5); die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit nach der 
Nationalität des Angeichuldigten durch die preußifchen und japaniſchen Behörden (W. 6); 
bie Verhängung von Geldftrafen und Confiscationen wegen Zuwiderhandlungen gegen 
den Handelsvertrag durd Die preußiſchen Confularbehörden, wogegen die erfannten Geld⸗ 
ftrafen und Gonfiscationen der japanischen Regierung zufallen (U. 7); die freie Ein= und 
Ausfuhr aller Arten von Waaren in und aus den geöffneten Häfen, lediglich gegen bie 
un Tarif vereinbarten Zölle, und Treibeit des Handels mit den Einzelnen ohne Da⸗ 
zwiſchenkunft japaniſcher Beamten (A. 8); die Bermendung japanifcher Unterhanen zu allen 
Dienftleiftungen, welche fie übernehmen und die Gejege nicht verbieten (A. 9); die ges 
meinjchaftliche Aufftellung von Reglements, welche zur Ausführung des Handelsregulativs 
geeignet und erforderlich find (A. 10); die Befugniß ber japanifchen Behörden, Maßregeln 
gegen den Schmuggel zu verhängen (X. 11); die Gewährung von japaniſchen Lootſen fir 
preußiſche Schiffe beim Verkehr mit den offenen Häfen (A. 12); die Verſendung ver: 
zollter preußiſcher Waaren ohne nochmalige Berzollung in andere offene Häfen und in 
alle Theile des Landes (A. 13 u. 14); die Zulaſſung fremder Münzen und deren Ans 
nahme nach dem Gewicht, ſowie die Ausfuhr japaniſcher Münzen und edler Metalle (A. 15); 
Beſtimmungen über die Schlichtung von Differenzen bei der Berzollung (A. +16), über 
den Beiftand bei Schiffbrüchen (A. 17), über die Zollfreiheit fir preußtfche Kriegsſchiffe 
(A. 18) Der 4. 19 enthält ſodann die in allen neueren 9. vorkommende generelle 
Clauſel: „Es wird ausdrücklich feftgefest, daß die Königl. Preuß. Regierung und ihre 
Unterthanen ohne Weiteres alle Rechte und Freiheiten gentegen jollen, welche von Seiner 
Mojeftät dem Taikuhn von Japan an die Regierungen und Unterthanen irgend eines 
anderen Staates gewährt worden find, oder ın Zukunft gewährt werben ſollen“. Die 
4. 20— 23 enthalten endlich Beitimmungen üder die Kündigung des Vertrags, deſſen 
Außfertigung, den Beginn feiner Wirkfamfeit, und über die Sprache des diplomatifchen 
Verkehrs. Dem Bertrage ſelbſt ift ein Handelsregulativ beigefügt, welches als ein integri- 
render Theil des Vertrags angelehen werden fol. Daffelbe enthält insbeſondere Beftim- 
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mungen über den Tarif und die Zollabfertigung; danach find beim Eimgange gänzlich 
frei Gold und Silber, Kleidungsſtücke, Hausgeräth und Bücher von Perſonen, welde fich 

. in Japan nieberlaffen wollen; ein Cingangszoll von 5 Procent wird von allen zum 
Schiffsbau erforderlichen Gegenftänden, von Brod und Brodſtoffen, Tebenben Thieren, 
Steintohlen, Reis, Dampfmaſchinen, Rohſeide, Leinen, baumwollmen und wollenen Stoffen, 
Metallen, ein Eingangszoll von 35 Proc. von allen beraufchenden, oder durch 
Deftillatton und Gährung bereiteten Getränfen, ein Eingangszoll von 25 Proc. von alleı 
übrigen Gegenftänden erhoben; der Ausfuhrzoll beträgt regelmäßig 5 Proc Un diefem 
Bertrage ift durch den unterm 20. Febr. 1869 zwilchen dem Nd. Bunde und dem Soll: 
verein einerſeits und Japan andererfeits abgeichlofienen Vertrag (Bundes-Geſ.Bl. 1870 
©. 1 ff.) im Ganzen wenig geändert. Der neue Bertrag befteht gleichfalls ans 23 Ar⸗ 
titeln, die meift wörtlich denjelben Inhalt haben. Tod, finden fi, abgeſehen von der 
Ausdehnung des Vertragd auf den Zollverein, einerjeitS manche Ermeiterungen, wie die 
vermehrte Berechtigung der Confuln (U. 2 Al. 4), die Vergrößerung des offenen Ge: 
biet8 (A. 3), die Anlegung von Leuchtthürmen und Feuerſchiffen (A. 11. WM. 1), ar 
dererſeits ift die Gegenfeitigfeit zu Gunften Japans mehr al8 in ben früheren Vertrage 
hinfichtlich des japanischen Handels nach Deutichland betont. (9.8. Al. 4—6; U. 9. 
U. 4) Bel. dazu die Befanntmachung des Kanzlerd des Nd. Bundes vom 20. Deckt. 
1869 und 19. Januar 1870- Bundes-Geſ.⸗“Bl. 1870 ©. 25, 31). Die übrigen Ber- 
träge mit den afiatiihen Reichen (Vertrag mit China vom 2. Sept. 1861, Geſ. Samml. 
1863, ©. 265; Bertrag mit Siam vom 7. Febr. 1862, Gel. Samml 1964, S. 717), 
fowte die Verträge mit Chili vom 1. Febr. 1862 (Gel. Samml. 1863, ©. 761) ımd 
mit Liberia vom 31. Oct. 1867 (Bundes-Gef.-Bl. 1868, ©. 197) ſtimmen zwar im 
Großen und Ganzen binfichtlich des Inhalts überein, doch weichen felbft die von derſelben 
Geſandtſchaft abgefchloffenen chineſiſchen und fiamefiichen Verträge nicht blos in der Form, 
ſondern auch in den materiellen Beftimmungen von dem japaniſchen Bertrage ſehr erkeb- 
lich ab, fo Daß eine Angabe des durchichnittlihen Inhalt Teicht ungenau werden würde 

Einen ganz anderen Inhalt haben dann diejenigen H., welche unter Staaten abge⸗ 
Ichloffen werben, binfichtlich deren es ſich nur um eine Erleichterung des ſchon beftehenven 
internationalen, namentlich merfantilen Verkehrs handelt. Epochemachend ift in dieſer 
Beziehung der Handelövertrag zwifchen dem Zollverein und Frankreich vom 2. Aug. 1862 
Sef.Samml. 1865, ©. 333). Derfelbe ftellt im U. 25 den Grundſatz auf, daß bie 
Unterthanen der contrabtrenden Theile gegenfeitig in den beiderfeitigen Gebieten für ihre 
Perfon und ihr Vermögen denſelben Schutz und diefelbe Sicherheit wie Die Imländer ge 
nießen follen, jo daß fie insbeſondere befugt find, Grundſtücke aller Art zu erwerben, ohne 
deshalb anderen Auflagen oder Verpflichtungen als die Inländer zu unterliegen, und ın 
Bezug auf Handel und Gewerbe aller Vorrechte, Befreiungen und fonftigen Begümſtigun⸗ 
gen fich erfreuen follen, welche die Inländer jest oder fünftig genießen, ohne daß jedoch 
durch dieſe Grundſätze denjenigen befonderen Gefegen, Verordnungen und Reglement? 
Eintrag geichteht, welche in Bezug auf Handel, Gewerbe und Polizei in dem Gebiete 
jeve8 vertragenden Staats beftehen und auf die Untertbanen aller anderen Staaten An- 
wendung finden; indeſſen follen in dieſer Hinficht die gegenfeitigen Unterthanen gleich den⸗ 
jentgen des meiftbegünftigten Staats behandelt werden. Die Behandlung der gegenfeitigen 
Untertbanen und Waaren nad Maßgabe der meiftbegünftigten Nationen ift das beherr⸗ 
ſchende Princip aller fpäteren H., und enthält zugleich eine fortwährende Weiterbildung 
des internationalen Vertragsrechts ohne neue BVertragsabichlüffe, fo daß der momentane 
Stand der Handelöbeziehungen mit einem beliebigen Staate nur aus der Geſammtheit 
aller fpäter abgelchloffenen Verträge zu erfennen if. Die mwichtigften H. des Zollvereins 
feit dem franzöſiſchen find der belgifche vom 22. Mai 1865 (Geſ. Samml. 1865 ©. 857), 
der großbritanniiche vom 30. Mat 1865 (Gef. Samml. 1865 ©. 865), der italieniſche 
vom 31. Dechr. 1865 (Gel. Samml. 1866 S. 85), der öfterreichifche vom 9. März 
1868 (Bundes-Gef.- Bl. 1868 ©. 239), der fpanifche vom 30. März 1868 (Buntes: 
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Geſ.Bl. 1868 ©. 322 u. 464), der Firchenftantliche vom 8. Mai 1868 (Bundes-Geſ.⸗Bl. 7" * 
1868 ©. 408), der ſchweizeriſche vom 13. Mai 1869 (Bundes-Geſ. Bl. 1869 ©. 603) 7" 

Lit. u. Quellen: v. Kaltenborn, Handelsverträge in Bluntſchli's Staatswörter- 2277977. 
bu, Bd. IV. (1859), S. 663 fi. Schäffle, Handel a. a. O. ©. 634 ff. Primter, Der 34.125 
Handelsvertrag vom 2. Auguft 1862 und das ranzöfije Fremdenrecht, Breslau 1863. Kon Wa 
Straub, Das Fremdenrecht, bei. mit Rüdfiht auf Handel und Gewerbebetrieb der Ausländer 755 9 
in den Großſtaaten der Gegenwart nach den neueſten internationalen Verträgen in Gl A 5 > 
ſchmidts Atfchr. für das gef. H.R. Bb. XUL, 1669, S. 1—34. v. Kamp, Die Handeln, ..,/3 
und Sciffahrtsverträge des Zollvereins, gefammelt und mit Rüdfiht auf ber Fremdländer y — 

AIR 
Gſgb. beleuchtet, Braunfchw. 1845. Spetbeer, Schiffahrtögefete, ſowie Handels⸗ und Sciff- /87 
fabrtSverträge verſchiedener Staaten, Samb. 1848. (Ueberfiht über die Handels⸗Gſgb. von 37 / 
Staaten‘, Ueberficht Über bie Handelsverträge von 24 Staaten, Abbrud des vollen Tertes bet nit Data 
Hanbelsverträge der Hanfeftäbte, Hannovers, Oldenburg, Mecklenburgs). v. Rohrſcheidt, 
Breußens Staatsverträge, Berl. 1852, ©. 45 ff. Ernft Meier. ” \ 

Sandfeften willigt nad) der Bremer Erbes und Handfeftenordnung vom 19. Dec ZH 73°, 
1833, 30. Juli 1860 der Grumdeigenthümer vor der Behörde in Summen, welche durch | 
50 theilbar. Er beftimmt durch Numerirung ihren Rang, und erhält fie nad) einem Ver⸗ 
öffentlihungsverfahren (Beiſpruchsfriſt) ausgehändigt. Sie vertreten das Grundſtück im 
Pfandverkehr für den ihnen durch die Nummer gegebenen locus; doch nur ſoweit fie bes 
geben find. Willigt alfo der Eigenthlimer zu je 50 Thalem 1, 2, 3, 4, und benugt 
zur Verpfändung zuerft Nr. 4, nach Wochen 3, nad) Monaten 1, fo rangiren beim Ber: 
kauf geichloffen hinter einander die Pfandgläubiger zu 1, 3, 4. Bei der Willigung wer- 
den Gläubiger nicht genannt, fie brauchen noch gar nicht vorhanden zu fein; Die Handfefte 
kann liegen, bis gelegentlich das Grundſtück vwerpfändet wird derartig, daß bie Behörde, 
da8 Publikum davon nicht? hört, was Kaufleute gern vermeiden. Durch Hingabe und 
Rückgabe kann die Handfefte der, Reihe nach den verſchiedenſten Gläubigern vom Schuloner 
gegeben werben. Läßt der Gläubiger fih in das öffentliche Buch eintragen, jo gibt dies 
einige befonbere Vortheile, z. B. für das fog. Profeffionsverfahren. — Die früher üblichen 
H. boten proceffualifche Vortheile, namentlich für das Rentengeſchäft. 

Lit: Mittermaier, Arch. f. civil. Praxis, 18, ©. 190f. Heineten, daſ. 32, ©.83 f. 
(1849. Gildemeifter, Abbandl. aus d. Handfeftenreht v. Bremen, 1794. FF 

aper. 

Haneton, Wilhelm, lebt im 16. Jahrh., war Rathsherr zu Dornick, nicht 
Oberregent zu ‘Deventer noch Rath von Brabant (de Wal). 

Pl nenn [2 7 

I 

Er ſchrieb: Feudorum jura (ed. Havichorst 1543), — Thract. de ordine et forma 
judieciorum, Francof. 1543, deutſch Cöln 1585, Dornid 1570. 

Lit.: S. Jöcher. Teichmann. 

Harpprecht, Johann, geb. 15560 zu Wallenheim (Würtemberg), wurde 1590 
in Tubingen Doctor, Hofrath und Aſſeſſor in Speier, lehrte zu Tübingen und ſtarb 1639. 

Schriften: Comment. zu ben Inſtitutionen, Tub. 1627; Francof. 1658, 1708; cura 
Vicati, Lausanne 1758; Genev. 1765. — Tractatus de proc. judiciario, Tub. 1596, 1620. — 
Opera, Tub. 1628; Francof. 1658. 

Ferdinand Ehriftoph H., geb. 1650 zu Tübingen, wurde 1680 Prof. daſ., 
Rath und Beifizer des Tübinger Hofgerichts, ftarb 1714. 

Schriften: Consilia jurid. Tubingensia, Tub. 1695 — 1701. — Consultationum cri- 
minalium et civilium vol. novum, Norimb. 1713. — Dissertationes academicae, Tub. 
1692, 1737. 

Johann Heinrih von H., geb. 1702 zu Tübingen, war Afleffor am Reichs⸗ 
fammergerichte, wurde 1750 Reichsfreiherr und ftarb 1783. 

Schriften: Geſch. des Reichskammergerichts unter Karl V., Frankf. 1767—69.— Staats⸗ 
archiv des Kaiferliden und Reihstammergerihts, Ulm 1757 — 60. 

Lit.: Erfh u. Gruber. Teichmann. 

Haſſe, Johann Chriſtian, geb. 24. Juli 1779 zu Kiel, wo er ſtudirte und 
1811 Doctor der Rechte wurde. Er ging noch im J. 1811 als ord. Prof. und 
Oberappellrath nach Jena, 1813 nad Königsberg, war 1818 — 21 zu Berlin und feit 
1821 bis zu feinem Tode (18. Nov. 1830) in Bonn. 
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Schriften: Beiträge zur Reviflon ber bisherigen Theorie der ehel. Glltergemeinſchaft, Kiel 
18098. — Diss. an novatio voluntaria esse possit citra stipulationem? Kiel 1812. — Die 
Culpa des röm. R., Kiel 1815; 2. Aufl, von Betbmann-Hollmweg 1838. — Das Güter⸗ 
recht ber Ehegatten nad röm. R., Berl. 1824. — Er begründete mit Puchta, Blume, 
Bug 8° das Rheinifhe Mufeum. . . 

it.: Neuer Nefrolog der Deutichen, Jahrg. 8, ©. 801— 803. — Ard. f. civil. Braris, 
8. V 1-88; VIL ©. 145 — 207. Ztfchr. f. nei. gechtswiſſenſch. III. 53—72; IV. W— 
111; 189— 256; V. 311— 337. Rhein. Mufeum I. &. 64 —126; 185 — 248. 

TZeihmann. 

Saubold, Chriftian Gottlieb, geb. 1766 zu Dresven, wurbe 1786 im 
Leipzig Docent, 1788 Doctor, 1789 Brof., 1796 Brof. des fühl. R., 1821 Decemvir 
der Univerfität und Domherr zu Magdeburg und ftarb 1824. 

Schriften: Historia juris Rom. 1790. — Caji Institutionum lib. II adj. genuin. 
fragm. ex rec. Schultingii, 1792. — Sexti Pomponii de origine juris fragm., 1792. — 
Praecognita jur. Rom. priv. noviss., 1796. — Elem. jur. priv. noviss. pars gener., 1797. — 
Instit. jur. Rom, litterariae, 1809. — Lehrb. d. fächl. Priv.R., 1820, 1829, 1947. — In- 
stit, jur. Rom. privati epitome, Lips. 1821, 1825. — Doctr. Pandectarum lineamenta. 
Lips. 1820. — Opuscula acad. ed, Wenck, Lips. 1825; 29. — Anleitung 3. Behandl. 
geringf. Rechtsſachen, 2. Aug. 1837. 

Lit.: Otto, Nelrolog des Domherrn Haubold in Leipz. Liter.Ztg. 1824, N. 87. — Erf 
u. Gruber. — Wenck, Anrede an feine Zuhörer, Leipz. 1824. Teibmann. 

ausandacht (devotio domestica), d. h. das Recht, im Kreife der eigenen Fa— 
milte feine Religion auszuüben, aljo mit den Familiengliedern den Regeln verjelben ent: 
Iprechende Andachten und Erbauungsftunden abzuhalten. Darf dabei ein Getjtlicher der 
betreffenden Religionsgemeinfchaft zugezogen werben, fo nennt man diefe Art der 9. de- 
votio domestica qualificate. Während noch im Deutſchen Reiche nach dem Weftpbäli- 
Ihen Frieden die Anhänger einer der drei Reichsconfeſſionen, welche nach dern legteren 
feinen Anſpruch auf Duldung in einem beftimmten deutichen Territorium hatten, fih im 
günftigften Falle mit dem Recht auf Gewiflensfreiheit und H. begnügen mußten, find feit 
Ende des vorigen Jahrh. diefe beiden Rechte auch den Anhängern anderer Religionsgeſell⸗ 
Ihaften gejeglich garantırt worden, ja vielfach ift die neuere Gſgb. noch Darüber hinaus⸗ 
gegangen. ©. Th. I. ©. 480, 496 und den Art.: Diffidenten. 

P. Hinſchius. 

Hausarreſt ſtellt die mildeſte Gattung der Unterſuchungshaft dar. Sind die 
Vorausſetzungen der letzten gegeben, jo iſt doch für die Vollſtreckungsart dem Richter vor⸗ 
geſchrieben, einmal den Zweck derſelben im einzelnen Fall in Erwägung zu ziehen, ſodam 
ſoweit als angänglich mit Schonung zu verfahren. Steht Verdunkelung durch Colluſion 
zu befürchten, ſo wird es demnach bedenklich erſcheinen, beim H. ſtehen zu bleiben; anders 
wenn es ſich nur um die Gefahr der Entweichung handelt, welche um fo geringer er⸗ 
Icheint, je mehr Beziehimgen den Verdächtigen an den Ort feſſeln: ſtarke Familie, biion- 
derer Gewerbebetrieb u. dgl. m. Nicht nur bei geringen Bergeben, fondern auch bei 
fchmereren Anſchuldigungen kann das Mittel für ausreichend angeſehen werben, ſobald es 
nach dem Ermeſſen des Richters hinreichende Sicherheit darbietet. In dieſer Weife iſt Der 
9. Ihon in den älteren Crim. Ordnn. geregelt. Er eriheint als Sicherheitsmaßregel in 

‚der Form bloßer Ankündigung des Haus- (oder auch nur Stadt-) Arreſtes, der Obfer- 
vation, Bewachung in eigner Wohnung, neben Beichlagnahme der Reiſepäſſe, der wich⸗ 
tigſten Effecten u. dgl. m. Im neuerer Zeit iſt die Vollfiredungsform faft ganz außer 
Anwendung gekommen. Anſcheinend weil ihre Handhabung leicht den Schein einer Be: 
rückſichtigung von Standesunterichteden an ſich trägt, auf welche ältere Crim Ordnn. aus⸗ 
drüdlich vermwiefen hatten. Die Form des ridhterlichen Haftbefehl® wird als unerläßlich 
betrachtet werden mäffen, und an biefe Arüpft ſich als regelmäßige Vollzugsart allerdings 
die wirfliche Gefängnißbaft. Gleichwohl ordnen auch neuere Gefege vielfach an, daß, 
wenn der Haftzwed mit Sicherheit erreihbar, die Bewachung des Angeſchuldigten in 
feiner oder einer anderen Wohnung angeordnet werden darf, ſobald dieſer e8 verlangt, 
und außerdem auch die Koften vorſchießt. — ALS Stubenarreft — einfach oder gefhärit — 
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ericheint der H. unter den militärifchen Arreſtſtrafen. Er findet ald Strafe nuy gegen . 
Officiere ftatt. 

Gfgb. u. Fit: Preußen, Erim.Orbn. (1805) 8. 223. Baiern, Str. G. B. II. A. 123. 
Thüringen, Str.Pre.Orbn.W%. 134. Baden (1864), 8. 177. Großh. Helfen (1865), U. 94. 
Würtemberg (1868), A. 90. Könige. Sachſen (1868), U. 154. — Preuß. Militär-Str.6.B. 
zb. 1.1.8. 13 f£ — Zachariä, Handb. des deutfchen Str.Pre., II. $. 93. Sch 

aper. 

Hausſfideicommiß. Drei Vermögensmaſſen treffen in ver Perſon des Staats- 
oberhaupt8 zufammen, das eigentliche Stantögut, das Familien- oder Hausfideicommiß 
und Das reine Privatgut. | 

Das Familien- oder Hausfideicommiß tft eine Vermögendmaffe, deſſen Eigenthum 
der Familie, deifen Nugung dem jedesmaligen Staatsoberhaupte zufteht. Die H. beruhen 
jevoh auf den Haußgefegen und können daher wie viele jelbft zeitgemäß umgeſtaltet 
werden. In Preußen fteht übrigens jeit dem Edicte vom 9. Octbr. 1807 jeder 
Familie das Recht zu, durch Familienſchlüſſe die Fideicommiſſe beliebig abzuändern 
oder gänzlich aufzuheben. Die Ausübung dieſes mit dem urfprünglichen Weſen des 
Fideicommiſſes in Ichroffem Widerſpruch ftehenden Rechts regelt das Gel. vom 15. Febr. 
1840, betr. die Errichtung von Familienſchlüſſen bei Yamiltenfiveicommilfen. Es befteht 
alſo in Preußen der Icharfe Gegerifag zwiſchen Fideicommiß und Autonomie, den Jolly 
(Hausgeſetz der Grafen Gich, ©. 373 ff.) hervorhebt, nicht mehr; im Wefentlichen ift 
vielmehr das Fideicommiß dem’ Grundſatze der Autonomie untergeorbnet. 

Die Beftimmungen der preuß. Verfg., welche einerſeits die Umgejtaltung ber be- 
ftehenden Fideicommiſſe in freies Eigenthum geboten, unter Hinweis auf ein Geſetz, welches 
die Modalitäten diefer Umgeftaltung regeln follte, aber niemals ergangen tft, und anderer⸗ 
ſeits die Errichtung neuer Fideicommiſſe verboten, haben nach ausprüdlicher Feſtſetzung 
auf die Fideicommiſſe des Königl. Haufe und auf die der ehemals Reichsummittelbaren 
feine Anwendung gefunden, jelbft nicht nach dem Entwurf der Nationalverfammlung. Vene 
Berfaffungsbeftimmungen, foweit fie fih nur auf Fideicommiſſe (und nicht auch auf Lehen) 
beziehen, find Durch das die A. 40 u. Al aufhebenve, reſp. abändernde Geſetz vom 5. Junt 
1852 gänzlich aufgehoben. 

Lit: v. Gerber, Beiträge zur Lehre von ben Familienfideicommiſſen, in v. Gerber u. 
Iherings Jahrbb. für Dogmatik :c., Bd. I. (1857), ©. 53 ff. v. Gerber, Syft. d. deut⸗ 
{hen Briv.R., 9. Aufl. 1867, S. 203. Befeler, Syſt. d. gem. beutfchen Priv. R. 2. Aufl. 1866, 
©. 721 fi. Lewis, Das R der Familienfibeicommiffe, Berl. 1868. v. Rönne, Das Etaate- 
recht ber preuß. Monardie, Th. I. Abth. 2 (1869), S. 136 ff.; TH. II. Abth. 1 (1865), ©. 67 ff.; 
Th. 11. Abth. 2 (1865), ©. 434. Ernft Meier. 

Hausfriedensbruch. Während das röm. R. erft in einem Gejege von Sulla 
de injuriis demjenigen, der fi) über gewaltfames Eindringen in feine Wohnung beklagt 
qui domum suam vi introitam dieit, eine Injurienklage gab, ftellte das deutſche R. 
zuerft den Begriff eined religiös bebeutfamen und flaatlich geſchützten Hausfriedens auf, 
der ſowohl nach den leges Barbarorum, wie nach den päteren, namentlich particulären 
Rechtsquellen in doppelter Weife geftört werden formte. Drang nämlich Jemand gemalt- 
fam, ohne dazu berechtigt zu fein, in ein fremdes Haus oder einen fremden Hof ein, oder 
vermeilte er darin trog Verbotes, ſo nahm man einfache Hausrechtsverletzung an, wäh: 
rend eine qualificirte in dem von einer zujammengerotteten Dienge begangenen Ueberfalle, 
der Störung, ja Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der fog. Heim⸗ 
fuchung lag. Auch richtete ſich die Dualification der Handlung öfters nach den Momen- 
ten der Bewaffnung, bes Eindringens zur Tag⸗ oder Nachtzeit in ein Haus oder der 
Verübung von Exceſſen vor einem folchen. Da die Carolina über dieſes Verbrechen 
ſchwieg, behandelten die deutſchen Eriminaliften daſſelbe als Tall des crimen vis, ſei es 
publicae, ſei es privatae und die ſchwereren Fälle als Landfriedensbruch. Von den 
neueren Strafgeſetzen ſchweigt völlig das von Baden. Andere unterſcheiden die einfache 
Hausrechtsverletzung, die ſie milder oder ſtrenger je nach der Bewaffnung, der Gewalt an 
Perſonen oder Sachen ſtrafen, wie Baiern A. 156, 157 — Sachſen A. 151 — 
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Württemberg 4. 193 — Braunſchweig $. 180 — Hamburg X. 154 — 
und die qualificrte, die bald als Verbrechen wider die öffentliche Sicherheit gilt: Wär - 
temberg 4. 189 — Braunfhmweig 8$. 102, 106 — Sachſen A 148, balb 
als Verbrechen der äffentlihen Gewalttbätigfett: Defterreih 88. 83 u. 84. Das 
Norddeutfhe Bundesftrafgeieg fraft 8. 123 jene erftere auf Antrag, 8. 124 
die legtere und erwähnt 8. 342 der Beamten, die einen H. begeben. 

Queéllen: D. 47.10 de injuriis. — Sadjfenfp. I. 63. 8. 1.— Sädf. Weichbild A. 89. — 
Heurici R. const. gen. 1234. — Schwabenip. 301. 1. — C. p. a. 184.— C.p. beige a. 148, 
439 — 442, — Codice penale italiano a. 205, 206. 

Lit.: Ofendbrüggen, Der Hausfrieden, Erl. 1857. — Oſenbrüggen. Das alaman- 
nifche Strafreht im deutſchen Mittelalter, Schaffb. 1860. — Wilda, Das Gtrafreht ber 
Germanen, Halle 1842. — Walch, Opuscula, Hal. 1785—93. Vol. U. — Arc. f. Crim. R 
1842. — N. Jahrbb. f. ſächſ. Strafrecht, 8b. UI. VO—IX. — Schwarze's Allg. Tadf. 
Ger. Ztg. Br. J. IV—X. Teichmann. 

Hausgeſetze. Man verfteht unter H. autonomiſche Feſtſetzungen des deutſchen 
hoben Adels zur Regelung des Vermögens-, Familien- und Erbrechts. Die H. enthalten 
demgemäß vorzugsweile Beſtimmungen über das Kammergut, über das Succeffionsrecht 
und Die Succeffionsordnung, inöbelondere über Ebenbürtigfeit und Primogenitur, über Die 
Borausfegungen der Eheichliegung, über Vormundſchaft, über Hausfideicommiß, Apanage 
und die VBermögensrechte der Wittwen und Töchter. 

Die H. enthalten zwar zum Theil Lediglich Anwendungen beftehender Rechtsſätze, 
Realiſirungen vorhandener Rechtsinftitute, mithin bloße Rechtsgeſchäfte, namentlich Tolche, 
welche auf den Grunde des älteren deutſchen R. beruben, daneben aber gibt es im 
denfelben andere Beitanbtheile, welche fi nicht al8 Anwendungen des Beftehenden, oder 
al8 Bedingungen und Auflagen, die einem Rechtsgeſchäfte beigefügt, gwären, erklären Laffen, 
welche vielmehr als objectiv neue Rechtsſätze, als wirkliche Rechtsnormen, die von Dem ge- 
meinen Landrecht abweichen, als Ausflüffe einer förmlichen Rechtserzeugung, als Schöpfungen 
einer wahren Selbftgefeßgebung betrachtet werden müflen, fo daß die H. nicht blos als 
ein Inbegriff vertragsmäßiger Beftimmungen, fondern zugleich als wahre Rechtsquellen 
ericheinen, welche eigentbümlichen Rechtsſätzen das Daſein verleihen. Die Nichtigkeit dieſer 
Anficht ergibt fich nicht blos aus einer Betrachtung der älteren H., die gerade deshalb 
entftanden find, um einerſeits den materiellen Inhalt der fremden Rechte, die Vorſchriften 
über gefetliche und teftamentarifche Erbfolge, über Vermächtniſſe, Dotal- und Parapher⸗ 
nalgiter, welche die Vernichtung des Stammguts, die Aufläfung der Familie und damit 
zugleich die Auflöfung der damaligen Staatsordnung herbeigeführt haben würden, fern zur 
halten, und um andererſeits die beftehenden deutſchrechtlichen Grundſätze, wie 5. B. Die 
Theilbarkeit der Territorien, im Sinne einer entwidelteren Staatsidee fortzubilven, wobei 
man ganz offenbar von den Prohibitivgefegen des römischen und von den Vorschriften 
des deutſchen R. abwich; fondern daſſelbe Refultat ergibt fih nun auch aus emer 
Analyje der neueren und neueften H., in denen zwar vielfach Rechtsgeſchäfte und Rechts— 
ſchöpfung in fchwer zu unterjcheidender Weiſe neben einander Liegen, in benen ſich doch 
aber jevenfalld, wie 3. B. in dein 9. de8 Grafen Giech, Beftimmumgen finden , welche 
unter Teinen Umſtänden auf Das beftehende objective Recht zurüdgeführt werden können, 
welche vielmehr wie die Feſtſetzung eines eigenthümlichen Volljährigkeitätermins, eigenthiim- 
licher Normen über die Bormundicaft von dem gem. R. abweichen. (Ueber die hinſicht⸗ 
lich diefer Frage entftandene Controwerfe vgl. v. Gerber, Ueber den Begriff der Auto- 
nomie; Arch. f. civil. Praxis, Bd. 37 (1854), ©. 35 fi. 8. Maurer, Ueber den 
Begriff der Autonomie, Krit. Vierteljahrsfhr. Bd. IL. (1855), ©. 229 ff. 8. Mau- 
rer, Autonomie in Bluntſchli's Staatswörterb. Bo. I. (1857), ©. 605 ff. v. Ger- 
ber, Das Hausgeleg der Grafen Gich, 1858. Jolly, Das Hausgelek der Grafen 

Giech; Krit. Ueberſchau, Bp. VI. (1859), ©. 330 fe. Hermann, De autonomia 
juris Germanici fonte. Jena 1859. v. Gerber, Nadıträglihe Erörterungen zur Lehre 
von der Autonomie, in v. Gerber und Ihering, Jahrbb. für Dogmatik x, Bo. LIT. 
(1859), ©. a11 ff. v. Gerber, Syſtem des deutichen Priv.R., 9. Aufl. 1867, ©. 65 ff. 
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Befeler, Suft. des gem. deutfchen Priv.R., 2. Aufl. 1366, S. 702 ff.) Lewis, Zur 
Lehre von der Autonomie des hoben Adels (in Behrend, Ztichr fir Geſetzgebung und 
Kechtöpflege in Preußen, Bd. III. (1869) ©. 687 ff.). 

Subjecte diefer Rechtöbilpung in früheren Zeiten find die Familien des hohen Adels als 
ſolche, indem fich innerhalb dieſes Standes die urfprüngliche Feſtigkeit der verwanbtichaftlichen 
Verbindung, die Bedeutung derjelben als Rechtögenofienichaft, intact erhalten Hatte; und 
zwar erfolgte ſolche Feſtſetzung in der Negel durch einftimmigen Schluß, feltener durch 
Mehrheit, noch feltener durch das Familienhaupt ohne Zuziehung der übrigen Familien— 
glieder. In Folge der ſtaatsrechtlichen Entwidelung dieſes Jahrhunderts ift nun bei den fou= 
veränen Familien durch die volle Entwidelung der Landeshoheit aus einem Privatrecht der 
Familie zur Staatögewalt, insbeſondere auch durch die Unterordnung der Übrigen Fami⸗ 
Tenglieder unter den Souverän und unter die Tandesgefeßgebung, ſodann durch die Aus- 
bildung der conftitutionellen Berfaflungen ein Theil derjenigen Materien, melde früher 
ausſchließlich der Hausgefeglichen Negulirung unterlagen, derſelben entzogen, und wegen 
feiner Bedeutung für das gefammte Staatöleben zum Gegenftande der Landesgeſetzgebung, 
vielfah ſogar des Staatögrundgefeted gemacht worden. Insbeſondere Hat die preuf. 
Berfg.Urt. in den W. 53, 54, 56— 58 die Beitimmungen über die Thronfolge — Dies 
jedoch unter Erwähnung der gleichlautenden hausgeſetzlichen Beltimmungen im Widerſpruch 
mit dem Entwurf der Nationalverfammlung — fowie die Beftimmungen über die. VBoll- 
jährigfeit und die Negentichaft der Sphäre hausgeletlicher Normirung entzogen. ‘Diele 
iſt dagegen, wie die unbeanftandet erlaffenen H. für Baiern vom 5. Aug. 1819, für 
Würtemberg vom 8. Juni 1828, für Hannover vom 19. Nov. 1836, fir Sachen vom 
30. Dec. 1837 beweifen, in den won der verfaſſungsgeſetzlichen Feftftellung unberührten 
Materien noch immer zuläſſig. Tür die Mebiatifirten find nach der ausdrüdlichen Be— 
ftunmung der Bundesacte A. 14, Lit. e, sub Nr. 2 in Gemäßheit der früheren deut⸗ 
Ihen Verfaſſung nicht nur die noch beftehenden Familienverträge aufrecht erhalten, fon- 
dern e8 iſt ihnen auch die Befugniß zugefichert, über ihre Güter und Yamilienverhältniffe 
verbindliche Verfügungen zu treffen; dieſe müflen jevod dem Souverän vorgelegt, und bei 
ber höchften Landesſtelle zur allgemeinen Kenntniß und Nachachtung gebracht werben. Es wird 
Danach nicht zu bezweifeln ſein, daß ben mebiatifirten Häufern auch noch gegenwärtig die Befug- 
mp zufteht, eine vom gemeinen Landrecht abweichende wirkliche Rechtsichöpfung in Bezug auf 
ihre Güter und Familtenverhältniffe vorzunehmen. Dagegen ift e8 beitritten, ob die Vor— 
Inge an den Souverän — die übrigens in einigen Rändern zu einem wenigſtens that⸗ 
ſächlichen Beftätigungsrechte erweitert ift — eine Bedingung der Gültigfeit unter den Fa⸗ 
miliengliedern jelbft, oder gegenüber britten Perjonen fei, und ferner ob ſchon durch die 
Uebergabe an die höchfte Landesſtelle die allgememe Kenntnißnahme als bewirkt zu bes 
trachten, oder ob dazu noch eine befondere Verkündigung nothwendig ja. (Schlund, 
Die Gültigkeit der H. des hohen beutfchen Adels, Münden 1842. Zöpfl, Grundf. 
d. gem. deutſchen Staatsrechts, 5. Aufl. 1863, Th. IL, ©. 113 ff. Zachariä, Deut- 
ſches Staats⸗ und Bundesrecht, 3. Aufl. 1865, Th. I., ©. 522 ff.) Sehr viel be 
ſchränkter ift die der vormaligen Reichsritterſchaft in A. 14 der Bundesacte zhgeficherte 
Autonomie; diefe darf nur nach Vorſchrift der Landesgejege ausgelibt werden, fo daß Diefe 
über den Umfang berfelben entſcheiden. Für die dem preußiſchen Staate angehörigen 
reichsritterſchaftlichen Familien in der Rheinprovinz und in Weftphalen ift durch Cabı- 
binets⸗Ordres vom 16. Januar 1836 und 21. Ianuar 1837, reſp. vom 26. und 
28. Februar 1837 die autonomiſche Dispofitionsbefugnig dahin feftgeftellt, daß, mit Ab- 
weichung vom gem. und PBrovinzialrecht und infonverheit ohne durch einen Pflichttheil bes 
ſchränkt zu fein, die Erbfolge, Abfindung, Witthum ze. nach freiem Gutbefinden regulirt 
werden darf. (v. Rönne, Staatsrecht der preuß. Monarchie, 3. Aufl. 1869, Th. I. 
Abth. II, ©. 314 ff.) 

Quellenfammlungen: Die älteren H. find entmweber noch gar nicht gedruckt (mie bie 
—A ber H. der Mediatiſirten) oder fie finden ſich zerſtreut in —5 eichsarchiv, J. 
I. Motfers altem und neuem Staatsrecht, in den Werlen über Staatsrecht und Geſch. ber 
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einzelnen Länder, in ſpeciellen Rechtsgutachten und Deductionen. Die neueren aus dieſem 
Jahrh. find meiſt in den Geſetz⸗ und Verordnungs⸗Sammlungen publicirt. H. Schulze, Die 
H. der regierenden deutſchen Fürftenhäuſer, Jena 1862, hat eine Zuſamenſtellung und Auswahl 
dieſes maſſenhaften Materials, mit Ausſchluß der mediatiſirten Häuſer, unternommen, und die 
einzelmen Duellenftüde mit ſehr werthvollen rechtsgefchichtlichen Einleitungen verjehen. Der bis⸗ 
ber erfohienene erfte Band enthält jedoch nur die H. von Anhalt, Baden, Baiern nnd Braun- 
ſchweig (Hannover). Einen Ueberblick über die Breuß.-SHobenzollernfche —— gibt v. Rönne, 
Staatsrecht der preuß. Monarchie, 3. Aufl. 1869, Bd. I, Abth. 1, S. 61 ff.; vgl. auch v. Kampp, 
Lit. der Verfg. des Königl. Hauſes, Berl. 1824; auch abgebrudt in ben Jahrbb. für die preuß. 
Sigb., Bd. 25, ©. 3—80. lieber bie Geſchichte der Hausgefegebung vgl. H. Schulze in 
Stobbes, Gedichte ber Rechtsquellen Bd. II. ©. 498 ff. (Anhang). . 

Ernſt Meier. 

Haufirhandel — der Handel im Umberziehen, eine Species des Kleinhandels 
obwohl umter Umftänden das Hauſiren auch in großem Maßſtab ftattfinden kann. Der 
Haufirer wandert von Ort zu Ort, um Gelegenheiten zum Kaufen oder Verkaufen zu 
ſuchen. Bekanntlich gibt e8 aufer dem Handel nod eine große Zahl anderer Gewerke, 
bie im Umherziehen betrieben werden. Charakteriftiich ift bei allen im Gegenfat zu ben 
ftehenden Gewerben der Mangel einer Handel» over fonftigen gewerblichen Niederlafiung, 
die al8 örtlicher Mittelpunkt der gefchäftlichen Thätigfeit gelten könnte. Bei richtiger Er: 
fenntniß erfcheint der 9. und überhaupt der Gewerbebetrieb im Umberziehen als wohl⸗ 
thätiger und bedeutender Factor des wirthichaftlichen Lebens, denn er vermittelt Berfeht 
und Umſatz an folden Orten und in ſolchen Fällen, welde auferhalb des regelmäßigen 
Zufammentreffens von Angebot und Nachfrage Tiegen. Gleichwohl ift nicht zu leugnen, 
Daß der Gewerbebetrieb im Umherziehen manderlei Abnormitäten zeigt und daß Wiß—⸗ 
Bräuche, die eine Gefährbung der öffentlichen Sicherheit, Sittlichfeit oder Samttätepflege 
in fich fchließen, hier eber zur beforgen find, als bei dem Betrieb ftehender Gewerbe. Die 
Beſorgniß vor ſolchen Mißbräuchen, früher auch das Streben, Handel und Gewerbe ın 
den Städten zu concentriven, bat hänfig zu übermäßigen Beichränfungen, ja wohl gar zu 
einem Berbot des H. gefiihrt; erft die neueren Gewerbe-Orbnn. find von der Exfemmtmk 
geleitet, daß die polizeiliche Controle nicht dahin führen dürfe, die Freiheit der Bewegung 
zu beeinträchtigen. Bortrefflih find in diefer Hinficht namentlich die Beſtimmungen ber 
Gewerbe-Ordn. für den Nd. Bund vom 21. Juni 1869 (88. 55—63). Nach derjelben 
muß, wer ein Gewerbe im Umberziehen betreiben will, einen Legitimationsſchein loöſen, zu 
deſſen Ertheilung regelmäßig die höhere Verwaltungsbehörde, ausnahmsweiſe die Local⸗ 
hehörbe des Ortes, an welchem ver Gewerbtreibende wohnt, competent if. Der Begiti- 
mattonsfchern darf im Allgemeinen feinem Bundesangehörigen verfagt werden, der immer 
halb des Nd. Bundes einen feften Wohnſitz hat und das 21. Lebensjahr überfchritten 

hat. Ausgenommen find nur ſolche Berfonen, die mit anftedenden oder abichredenden 
Krankheiten behaftet, wegen gewiſſer ftrafbarer Handlungen verurtbeilt find, die ımier 
Boltzetaufficht ftehen oder wegen Arbeitsichen, Bettelei, Yandftreicherei berüchtigt find. Den 
Legitͤmationsſchein muß der Inhaber ftetS bei fih führen, er gilt nur fin die Perſon, 
nicht für Stellvertreter und Gehülfen. Er wirb immer nur auf em Jahr ertheilt, aber 
verlängert, wenn nach Ablauf de Jahres die geſetzmäßigen Erforderniſſe noch vorhanden 
find. Gemiffe, ausprüdlich genannte Gegenftände find vom Handel im Umberzieben aus⸗ 
geichloffen, doch fanıı der Bundesrath, fofern ein Bedurfniß obwaltet, auch in Bezug anf 
dieſe Gegenftände das Haufiven zulaffen; ebenjo fteht demfelben aber auch zu, aus Grün- 
den der öffentlichen Sicherheit oder Geſundheitspflege ein zeitweiſes Haufirverbot anderer 
Gegenftände anzuordnen. — Vgl. den Art. Kleinhandel. 

Behrent. 

Hausſuchung (perscrutatio domestica) ift die Durchſnchung von Wohnhänſern, 
Wohnungen, zu Wohnungen gehörenden Räumlichkeiten, einfchließlich der in denſelben be⸗ 
findlichen Behältniffe. In dieſer Beichräntung bildet fie neben der Durchſuchung ver 
Perſon, die das preuß. R. indeß nur gegen Gefangene zuläßt, eine Unterart der „Durd: 
ſuchung“, „Auffuchung“ oder, wie die fähf. Str. Pre. D. fie bezeichnet, der „Ausſuchung 
überhaupt. Wie diefe hat fie ihren Zweck in der Auffindung und Verhaftung von er: 

| 
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fonen oder der Belchlagnahme von Sachen, nad) der hann. Str. Pre.O. aud in der Er- 
möglihung des — *z Um dieſes ihres Zieles willen wie gegenüber der durch 
die Berfaflungen garantirten Unverletzlichkeit der Wohnung fordert fie richterliche Anordnung; 
der C. d’instr. aber geftattet fie bei friiher That (ſ. dieſen Art.), die oldenb. und würt. 
Str.PreDd. bei frifcher That und Gefahr im Berzuge, den ſämmtlichen Beamten ver 
gerichtlichen Polizei; die preuß. Gſgb. den Polizeibehörden beim erften Angriff, ver 
Staatsonwaltihaft allgemein, nach erhobener Strafflage jedoch nur bei Gefahr im Ver⸗ 
zuge. Die Anordnung ift, vom Fall der Verfolgung auf frijcher That oder der Wie- 
derverhaftung eines entiprungenen Gefangenen abgejeben, nach den neueren Str. Bre.Orbnn. 
nur dann gerechtfertigt, wenn dringende Gründe für die Annahme vorliegen, daß bie 
verbächtige Perſon oder die zu edirenden bez. der Beichlagnahme überhaupt unterliegenven 
Gegenftände fi) in dem Haufe befinden. Der Inquifitionsproceß verlette dieſen Grund⸗ 
fa, wenn er eine fpecielle und eine generelle H., welche letztere ſich auf ganze Häufer- 
complere, ja ganze Ortſchaften erftvedte, unterſchied und Die generelle beliebig, fogar um 
durch fie die fpecielle zu ermöglichen oder ihre Erfolglofigkeit, zu verdecken, geitattete. ‘Die 
bad. und würt. Str. Prc.O. haben diefe generelle 9. noch beibehalten, indeß nur bem 
Namen nach, da fie dieſelbe an die gleichen Borausfegungen knüpfen, die ſie für die fpecielle 
ſtatuiren, jo daß es fich hierbei in der That nur um eine Mehrheit fpecieller 9. han- 
delt. — Die mit einer H. verbundenen Störungen haben Beichräntungen verjelben ver- 
anlaft, die aber bei öffentlichen LZocalen, jo Lange fie offen ftehen, bei ven der Polizei- 
aufficht umterliegenden Localitäten und durchweg auch gegenüber dem Verdächtigen in 
Wegfall kommen. Unter dieſen Beichränktungen find e8 namentlich zwei, die hervorzuheben 
find, Beſchränkung auf die Tageszeit, wo nicht Gefahr im Berzuge ift, und Zuläfligfeit 
erft nach wergeblicher Aufforderung zu freiwilliger Herausgabe, fo Daß die H. alſo gegen- 
über diefec Aufforderung fubfiviärer Natur iſt. Eine gleiche Beichränfung kommt für bie 
Ausführung der H. in Betradt. Wie fie ausnahmölos immer mit möglichfter Schommg 
zu vollziehen ift, jo ift eine Auffperrung von Schlöſſern an Thüren, Kaften ꝛc. nur nad 
vorgängiger Aufforderung zu freiwilliger Eröffnung geftattet. Mit Rückſicht hierauf Toll 
fie nicht ohne Zuziehung des Betroffenen erfolgen, wenn dieſelbe nicht entweder den Zweck 
der H. gefährdet, oder der Betroffene abweſend ift, in welchem Falle Mitglieder feiner 
Familie, Hausgenoffen oder Nachbarn zugezogen werden müfjen, wenn es möglich ifl. 
Ergibt die H. fein Reſultat, fo ift dem Betroffenen Dies auf Verlangen zu beickeinigen. 

Quellen: C. d’instr. a. 49 8. 87 88. — Breußf. Verfg. Urk. A. 6. Gef. v. 12. geh. 
1850 8. 7 fi. Str. Pre.O. 1867 88. 59. 62. 70. 73. 93 ff. 131 ff. Entw. 1865 8. 104 Anm. 
Nd. Gef. v. 21. Juni 1869 8. 30. — Braunfhw. —— 5. 37. — Hann. Str.Pre.O. 
1859 8. 110 fi, — Oldenb. Str.Pre.O. A. 92 ff. — Sächſ. Str.Pr.O. A 196 ff. — Bad. 
Str.Pre.O. 8. 130 ff. — Würt. Str.Pre O. A. 122 fl. 

Lit: Tittmann, Strafrechtswiſſenſchaft 8. 443. Bauer, Str.Pre. 8. 87. Planck, 
Str. Verf. ©. 225. Zachariä, Str.Bre., UI. 8. 96. Brauer, Arch. f. Crim.R., 1846. 

S. 583 ff.. Löwe, Preuß. Str.Pre., $. 43. Drpendof, Verf., $ 4. n. 8. 9; 8. 43. n. 11. 
12. 35. Schwarze, Comm. 3. ſächſ. Str. Pr.O. L 1. 

K. Wieding. 

abarie. Die Beftimmungen über H. fchließen fih an die Lehre vom Seewurf 
an, mie Diefelbe durch die röm. Yuriften in dem Titel de lege Rhodia de jactu (D. 
XIV. 2) entwidelt worden iſt. Der Inhalt der lex Rhodia wird dahin angegeben: ut 
si levandae navis gratia jactus mercium factus esset, omnium contributione sar- 
eiatur quod pro omnibus datum est. Beitragspflihtig ſollten Alle fein, die durch den 
Seewurf Nutzen gehabt hatten, quorum interfuisset jacturam fieri 1. 2. 8. 2h. An. 
den urfprünglichen Tall des Seewurts Ichloffen fich bereits im röm. R. andere Fälle an, 
3. B. Rappen der Maften, Loskauf von Piraten, 1. 5. $. 1; 2. 8. 3h. Durch meitere 
Auspehnungen und Generalifivungen fam man zu ſehr verwidelten Unterſcheidungen, die 
dann im H.G. B. vereinfacht worden find. Zu bemerken ift hierüber: Vor dem H. GB. 
verftand man unter H. alle Schäden und Unkoſten, die für Schiff oder Ladung im 
Berlauf der Seefahrt herbeigeführt werden, alfo ſowohl die Schäden, die durch Unglücks— 

v. Hol den dorff, Rechtslexikon 1. 35 
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fälle veranlaßt werben, wie die Unkoſten, die gewöhnlich eintreten. Die H. wurde dem- 
gemäß eingetheilt: 1) in die befondere H. (avarie particuliere), d. h. diejenige, die 
entweder nur vom Schiff oder nur von der Ladung zu tragen ift; 2) die gemeinſchaft— 
Liche 9. (avarie commune). Die legtere zerfiel wieder: a) in die Meine oder ordinäte 
H., d. h. die gewöhnlichen Unfoften, die eine Reife auch ohne befondere Unfälle mit fih 
bringt. b) Die große oder ertraordinäre H. (avarie grosse), die durch befondere Un- 
glüdsfälle veranlaft iſt. Auf die Größe des Unglüd oder Schadens kommt jedoch nichts 
an. — Das H.G.B. hat die Meine oder ordinäre H. befeitigt, Die gewöhnlichen Untoften 
der Schiffahrt jind vom Verfrachter zu tragen A. 622). nächſt iſt hiernach der Be 
griff der großen H. zu beſtimmen, daraus ergibt ſich der der beſonderen. Zur großen 
H. gehört ein Zuſammentreffen von drei Erforderniſſen: a) es muß eine gemeinſame 
Gefahr vorhanden ſein, ein Unfall, der Schiff und Ladung gemeinſchaftlich bedroht. Tie 
Gefahr muß eine wirkliche, feine bloß eingebildete ſein; gleichgültig iſt es, ob fie veranlaßt it 
durch einen casus, durch die Schuld eines Dritten oder eined Betheiligten. Iſt ein Ver⸗ 
ſchulden vorhanden, jo tritt nur die perfönlice Verantwortlichkeit des Schulbigen ein 
Iſt derſelbe ein Betheiligter, fo verliert er außerdem den Anſpruch, als Berechtigter an 
der Contribution Theil zu nehmen; b) e8 muß zur Abwendung der Gefahr ein Opfer 
gebracht fein, und zwar vom Schiffer oder feinem Stellvertreter. Es muß alfo von vielen 
Perſonen entweder dem Schiff oder der Ladung oder beiden abfichtlich ein Schaden zuge: 
fügt oder e8 müflen ſonſt Koften oder Aufwendungen gemacht fein. Dadurch werben alle 
alle blos zufälligen Beſchädigungen ausgeichloffen. Die hierher gehörigen Hauptfälle ſind, 
jevocy nur beiſpielsweiſe, un A. 708 aufgezählt. c) Das Opfer muß nicht gänzlich 
reſultatlos geblieben fein, es muß eine gänzliche ober theilweije Rettung der bedrohten 
Gegenftände (Schiff und Ladung) ftattgefunden haben. — Sind diefe drei Bedingungen 
nicht ſämmtlich vorhanden, fo Liegt nur particuläre H. vor, bei der feine Contribution des 
Schadens ftattfindet, fondern bei welcher fi) Die Tragung des Zufall, refp. der Anſpruch 
auf Schadenserſatz ganz nad gewöhnlichen civilrechtlichen Grundſätzen beftimmt. Liegt 
aber eine H. groffe vor, jo findet eine Vertheilung des flattgehabten Schadens auf alle 
diejenigen ftatt, quorum interfuisset jacturam fieri. Es find dies: der Aheder in Be 
treff des Schiffs, die Ladungsintereſſenten in Betreff der Ladung, der VBerfrachter in Betrefj 
der verbienten Fracht. Die Bertheilung felbft geichieht nach folgenden Grunbfägen: Zu: 
nächft erfolgt die Ermittelung des Schadens, und zwar, wenn der Schaden am Scifl 
geſchehen ift, unter VBeranichlagung der Reparaturkoſten und unter Berüdfichtigung des Unter: 
Ichtedes von alt und neu; wenn der Schade an der Yabung geicheben tft, nach dem Marktpreis, 
den Güter derfelben Art und Beichaffenheit am Beftimmungsort haben. Darauf erfolgt die 
Bertbeilung ſelbſt. Es contribuirt bei derſelben a) das Schiff mit dem Werth, den es 
am Ende der Reife hat, plus dem als H. groffe in Betracht kommenden Schaden ; b) de 
Ladung mit den bei der Löſchung vorhandenen plus den wegen 9. grofle gemer: 
fenen Gütern; c) die Fracht mit 2, ihres Bruttobetrage8 (wegen der Darauf haf⸗ 
tenden Untoften), plus 2, des Bruttobetrage® der durch die H. groſſe verlomen 
Fracht. — Die Regulirung der H. groffe erfolgt dur die Dispache. Der Schiffer 
hat die Aufnahme verfelben fofort nad Ankunft des Schiffes im Beſtimmungshafen oder 
nach anderweitiger Beendigung der Reife zu veranlafien. Im Gebiet des 9.6.8. fe 
ftehen hierzu eigene gerichtlich beftellte Perſonen (Dispacheurs, gewöhnlich zugleich 
Schiffsmäkler). Die Beitragspfliht haftet zunächſt nur auf dem Gut und gewährt keinen 
perjönlichen Anſpruch. Will daher der Eigenthümer oder fonftige Berechtigte die Gegen⸗ 
ftände nicht übernehmen, ober geben diejelben vor der Empfangnahme in Folge einer par: 
ticuläven 9. oder eines fonftigen Unfalle8 unter, jo braucht er keinen Beitrag zu zahlen. 
Nur jofern ein Gegenftand übernommen ift, obwohl der Uebernehmer wußte, daß ein Ber 
trag darauf hafte, wird berfelbe perjönlich verpflichtet, aber auch bier nur fo wett, al 
der Werth der Güter reicht. 

—8 u. Lit: H.G.B. 88. 702— 735; dazu die Commentare von Malower u. Kot; 
Heife, HR, 88. 184— 1905 Pohl s Seeredht, ©. 625 — 770; v. Kaltenborn, Seerecht 



Heerdienſtpſlicht 547 

Bd. 2, S. 1—2315 Befeler, Deutſches PrivR., 8. 258; v Dubn in Goldſchmidts Ztſchr. 
Bd. 14, ©. 203 fgg- Behrend. 

Heerdienſtpflicht. ALS mit dem Ende des dreißigjährigen Krieges der große Kur⸗ 
fürſt das ftehende Heer fchuf, beruhte Die Bildung und Ergänzung deſſelben auf 
einem Syſteme freimilliger Werbung, die ſowohl im Inlande als auch im Auslande ins 
Werk gejett wurde, indeilen zu vielen Gewaltthätigfeiten gegen die eigenen Unterthanen, 
zu vielen Conflicten mit den übrigen deutfchen Regierungen führte, und fih außerdem bei , 
der Vermehrung des ftehenden Heeres als unzureichend bewies. Zwei königliche Verordnun⸗ 
gen Friedrich Wilhelms I. wegen des Enrollement8 vom 1. ımd 18. Dat 1733 hoben 
daher das Werbeinften im Inlande auf, und vertheilten ſämmtliche in dem Sande be 
jindliche Feuerftellen diſtrictsweiſe unter die Regimenter, jo daß ein Infanterie Negiment 
5000, ein Cavallerte- Regiment 1800 Teuerftellen erhielt. Das Tanton-Reglement vom 
15. Sept. 1733 (Droyſen, Friedrich Wilhelm I. —5— Bd. II. S. 417) erklärte 
principiell alle Einwohner des Landes für die Waffen geboren, befreite jedoch gleichzeitig 
die. höheren Stände, insbeſondere den Adel, ſowie den höheren Staatsdienſt, die einge⸗ 
wanderten Coloniften und eine Anzahl anderer Kategorien von der Zmangsaushebung. 
Die Ausgehobenen hatten die Verpflichtung, zwanzig Jahre zu dienen, wurden jedoch, nach⸗ 
dem fie eingelbt waren, regelmäßig ins Kanton auf Urlaub entlaffen, und in ven folgen- 
den Jahren ihrer Dienſtzeit nach dem Bedarf zu den verfchiedenen Herbft- und Früh— 
jahrsmanövern wieder einbeordert, auch aus mannichfachen Gründen vor Ablauf der 
Dienftzett gänzlıh entlaffen; jo daß z. B. nah einer Nachweiſung über die Zeit von 
1795— 1800 nad zwanzigjähriger Dienstzeit nur 10,236, innerhalb vieler Zeit 21,585 
wegen Annahme von ſtädtiſchen Etabliffements, 72,753 wegen Annahme von bäuerlichen 
Etabliffements und als Unentbehrlide in den Dörfern, 29,034 ohne Uebernahme von 
Etabliffements, endlich 3253 ausnahmsweiſe zum Studiren entlaffen worden find 
(v. Baffewig, Die Kurmark Brandenburg vor dem Ausbruch des Krieges von 1806, 
Yeipz. 1847, ©, 289). Außer den eingeftellten Imländern hatte jedes Regiment noch 
eine beftimmte Anzahl von Mannſchaften geworbener Ausländer; dieſe blieben bet den 
Fahnen, durften jedoch bis zu einer feitgefegten Zahl als og. Freimächter außer der 
Eprercterzeit, werm fie zum Wachtbienft nicht nothwendig waren, im Orte beurlaubt wer⸗ 
den, um ſich auf ihr Gewerbe oder mit jonftiger Handarbeit ihr Brod zu verdienen; fie 
erhielten während ſolcher Beurlaubungen weder Whnung noch Koft, die daraus entftehen⸗ 
den Eriparungen gehörten zum rechtliden Einkommen der Compagnie= reſp. Escadrons⸗ 
Heft. Das urjprünglide Canton-Reglement war übrigens im Laufe der Zeit mannichfach 
modifieirt; in den legten Zeiten war maßgebend das Reglement vom 12. Febr. 1792, 
„wie ın den Könige. Staaten, mit Ausſchluß Schleftens, bei Ergänzung der Regimenter 
mit Einländern verfahren werben ſoll.“ Das A. L.R. Th. II. Tit. 10. 8. 52 enthält 
lediglich die Beſtimmung: „Welche Klaſſen der Einwohner des Staats zu den Cantomiften 
gehören, und was in diefen Klaffen für Entfchuldigungsurfachen vom wirflicen Rriege- 
vienfte ftattfinden, ıft in den Cantons-Reglements verorbnet”. Dagegen zeigt das A. L.R. 
eine Reihe tiefgreifender Folgen, welche die Cantonpfliht allmälig auf das Unterthänig- 
Teitöverhältniß ausgeübt hatte (II, 7. 8. 534 ff.). Das Canton-Reglement war in ber 
That nah Droyſens Ausdruck der erfte Schritt zum Staatsbürgerthum geweſen; in 
der Uebernahme dieſer erften ftaatlichen Pflicht traten Die Gutsuntertbanen zum erften 
Male mit dem Staate in Berührung. 

Bereits in den Kriegdartikeln fir die Unteroffiziere und gemeinen Soldaten vom 
3. Aug. 1808 harte fih der König in A. 1 dahin ausgeſprochen, daß künftig jeder Un- 
terthan des Staats ohne Unterjchted der Geburt, unter den noch näher zu beftimmenven 
Zeit= und fonftigen Verhältniffen zum Kriegsdienſte verpflichtet werden folle, und ebenſo 
ift in der Verordnung wegen der Militärftrafen von demfelben Tage hervorgehoben, daß bie 
allgemeine Militärconſcription in der Folge junge Leute von guter Erziehung und feinem 
EHrgefühl als gemeine Soldaten unter die Bahnen ftellen werde. Deſſenungeachtet wurde 
in den folgenden Jahren Hinfichtlich der H. Nichts geändert, das Canton = Reglement 

35 * 
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von 1792 blieb in vollfter Kraft. Selbft die Bekanntmachung vom 3. Febr. 1813 in 
Betreff der zu errichtenden Jägerdetachements trug noch Bedenken, den Grundſatz der all: 
gemeinen Wehrpflicht zur Durchführung zu bringen, denn dieſe Bekauntmachung wende: 
fich zwar „beſonders an diejenige Klaſſe ver Staatsbewohner , welche nad) den bisherigen 
Santongefegen vom Dienfte befreit find”, fie war aber weit davon entfernt, den Kriegs⸗ 
dienft diefer Klaffe direct erzwingen zu wollen, und bedrohte die Säumigen nur mit den 
Nacıtheile des Ausſchluſſes von Stellen, Würden und Auszeichnungen, und fie verlangte 
außerdem den Kriegsdienſt nur „in einer der Erziehung und ben übrigen Berbältntiien 
dieſer Klaſſe .angemefjenen Form“, o daß die ausdrückliche Beſtimmung nothwendig ſchien, 
„ſie find übrigens den allgemeinen militäriſchen Geſetzen unterworfen”. (Vgl auch die 
fernermweite Beftimmung über die Verhältniffe der Yägerbetachements vom 19. Yebr. 1613.) 
Erft die Verordnung vom 9, Febr. 1813 bob die bisherige Exemtion von der Cantend- 
pflichtigfeit mit der Maßgabe auf, Daß diejenigen, welche ſich nicht binnen 8 Tagen zum 
freiwilligen Dienft bei den Yägerabtheilungen melden — mit der Verpflichtung, fich Tell 
zu befleiven — nach näherer Beftimmung der Militärbehörbe bei einer beliebigen Trup⸗ 
pengbtbeilung eingeftellt werden follen. ‘Diefe Veroronung hatte jedoch nur Geltung für 
die Dauer des Kriege. Zur Ausführung derfelben ergingen die beiden Berordnungen 
vom 22. Febr. 1813 tiber das Ausweichen des Kriegedienftes, und wegen Tragens Der 
preuß. Nationaleocarde. Diefelbe wird ergänzt durch die Verordnung über die Organi⸗ 
fation der Landwehr vom 17. März 1813 (Gef. Samml. S. 36 u. 109). ALS dauerte 
organifhe Einrichtung ift aber die allgemeine Wehrpflicht durch das Gefeg über die Ber: 
pflichtung zum Kriegöpienfte vom 3. Sept. 1814 begründet worden. Den bisher nır 
gefeglihen Grundſatz bat dann die Verfg. Urk. U. 14 zu einem grumdgefeglichen erheben, 
indem fie vorfihreibt, daß alle Preußen wehrpflichtig find, und binzufügt, daß der Umfang 
und die Art diefer Pflicht durch das Geſetz beftimmt werden. Durch die Königl. Erlanſe 
vom 13. Oct. 1866 und vom 12. Yan. 1867 wurde die allgememe Wehrpflicht nad 
Maßgabe der fir die übrigen Provinzen gültigen Beftimmungen au in ben nen erwor⸗ 
benen Yandeötheilen eingeführt. Die Nd. Bundes-Berfg. endlich hat im A. 57: „Jeder 
Norddeutſche iſt wehrpflihtig und Tann fih in Ausübung dieſer Pflicht nicht vertreten 
laſſen“, die allgemeine Wehrpflicht auf das ganze Gebiet des Bundes ausgedehnt. Ok⸗ 
gleich aber nach X. 61 der Bundes-Berfg. Die geſammte preuß. Militär-Gigb. in dem 
ganzen Bundesgebiete ungefäumt eingeführt werben follte, jo ift doch die Publication des 
Gef. vom 3. Sept. 1814 ber die Verpflichtung zum Kriegsvienfte von Bundes wegen 
nicht erfolgt, ſondern bereit8 dem erften orbentlihen Reichstage mittelft Botſchaft vom 
23. Sept. 1867 der vom Bundesrathe beſchloſſene Entwurf eines derartigen Bundesgefert 
vorgelegt worden, und auf Grund deſſen das Bundes-Geſ. vom 9. Now. 1867, ber. tie 
Verpflichtung zum Krtegsvienfte, ergangen. Zur Ausführung deſſelben ift auf Grund von 
8. 19 die Militär = Erfag > Inftruction für den Nd. Bund vom 26. März 1868 erlafien 
worden. 

Bon der Wehrpfliht find demgemäß nur noch befreit die Mitglieder regierender 
Häufer und die Mitglieder der mediatifirten, vormals reichsſtändiſchen, und derjenigen 
Häufer, welchen die Befreiung von der Wehrpflicht durch Verträge zugefichert iſt over auf 
Grund befonderer Rechtstitel zuſteht. (Bundesacte A. 14 Kit. c. Nr. 3. Preuß. Ver⸗ 
ordn. vom 11. Sunt 1815 $. 1. Nr. 3, Inſtr. vom 30. Mai 1820 $. 13. fit. a. 
Verfg. Urk. U. 34. Gel. vom 10. Juni 1855 und Verordn. vom 12. Now. 1555.) 
Demgemäß find alfo insbejondere Wiennoniten vdienftpflichtig, obgleich erft buch die Ber: 
orbn. vom 24. Juni 1867 ihre Befreiung nach Maßgabe der Cab. Ordre vom 16. Ma: 
1830 binfichtlich der neuen Landesiheile ausgeſprochen war. (Ueber die jehr verwigelten 
Rechtöverhältniffe der Mennoniten |. Rönne, I. 1. (1869), ©. 85 ff.) Diejenigen 
Wehrpflictigen übrigens, welche zwar nicht zum Waffendienft, jedoch zu fonftigen muilitä- 
riſchen Dienftleiftungen, welche ihren bürgerlichen Beruf entfprechen, fähig find, können zu 
ſolchen herangezogen werden, und die Cab. Ordre vom 2. März 1868 bat beftimmt, daß 
diejenigen Mennoniten, welche fich nicht freiwillig zum Waffenvienft bereit erflären, zır. 
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Genügeleiftung ihrer Militäxrpflicht als Nicht» Combattanten, nämlich als Krankenwärter, 
als Schreiber, ſowie als Oekonomie⸗Handwerker und Trainfahrer, auszubeben feien. Hin— 
fihtlich der Theologen ift zwar Die principielle Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht 
auch neuerdings anerkannt, durch den fortbauernden Mangel an Aspiranten fir den Kir- 
chendienſt aber die thatfächliche Befreiung in dem bisherigen Umfange aufrecht erhalten. 
(Bol. darüber die Erlaſſe des Kriegäminifterd ze vom Januar 1870 im Miniſterial⸗Bl. 
für die gef. innere Verwaltung, Jahrg. 1870, ©. 87 f.) 

Die Berpflichtung zum Dienſt im ftehenven Heere beginnt mit dem 1. Januar und 
zwar in der Regel desjenigen Kalenderjahres, in welchem der Wehrpflichtige das zwan⸗ 
zigfte Jahr vollendet. Die Wehrpflicht trat früher erft nach Vollendung des zwanzigften 
Jahres ein; die große Mehrzahl der Eingeftellten hat aber auch bei der jetzigen Ein⸗ 
richtung das zwanzigfte Jahr bereits vollenvet, da die Einftellung erft mit dem 1. Octbr. 
zu geſchehen pflegt; in Weftphalen, Hannover, Schleswig-Holftein beginnt die Wehrpflicht 
erft mit dem 1. Januar desjenigen Jahres, in welchen das einundzwanzigfte Jahr: voll- 
endet wird. 

Die Wehrpflicht im ftehenden Heere Dauert fieben Jahre; während Diefer Zeit find 
Dee Mannſchaften die erften drei Jahre zum ununterbrochenen activen Dienft verpflichtet. 
Während des Reſtes der fiebenjährigen Dienftzeit find die Mannſchaften zur Reſerve be 
urlaubt, inſoweit nicht die jährlichen Uebungen, die aber jeven Reſerviſten nur zweimal 
und micht Über je acht Wochen treffen Dürfen, oder nothwendige Verſtärkungen und Mobil- 
madhungen Des Heeres, die jedesmal für eine Uebung zählen, die Einberufung zum Dienft 
erfordern. — Die Verpflichtung zum Dienft in der Landwehr erfolgt nach abgeleifteter 
Dienftpflicht im ftehenden Heere und ift von fünfjähriger Dauer. Die Landwehrmann⸗ 
idaften, mit Ausfchluß der Landwehr » Kavallerie, die im Frieden zu Uebungen gar nicht 
einberufen wird, können während des Landwehrverhältniſſes zweimal auf S— 14 Tage 
zu Mebungen einberufen werden, die bei der Infanterie in befonderen Compagnien oder 
Bataillonen, bei den Jägern und Schügen, der Artillerie, den Pionieren und dem Train 
im Anſchluß an die betreffenden Linientruppentheile erfolgen. — Der Landſturm befteht 
aus allen Wehrpflichtigen vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 42. Lebensjahre, welche 
weder dem ftehenden Deere noch der Landwehr angehören; und tritt auf Befehl des Bun⸗ 
veöfeldheren nur dann zufammen, wenn ein feindliher Einfall Theile des Bundesgebietes 
betroht oder überzieht. — Ale Beitimmungen über die ‘Dauer der Dienftverpflichtung 
für daS ſtehende Heer und fir die Landwehr gelten nur für den Frieden; im Kriege ent- 
ſcheidet darüber allein das Bedürfniß. 

Der Bundesfeldherr beſtimmt für jedes Jahr nach Maßgabe des Geſetzes die Zahl 
der in das ſtehende Heer einzuſtellenden Rekruten. 

Um im Allgemeinen wiſſenſchaftliche und gewerbliche Ausbildung fo wenig wie mög⸗ 
lich durch die allgemeine Wehrpflicht zu ftören, ift e8 jevem jungen Manne überlaſſen, 
ſchon nach vollendetem 17. Lebensjahre, wenn er bie nöthige moralifche und Körperliche 
Qualification Bat, freiwillig in den Milsärdienft einzutreten (jog. dreijährige Yreiwillige). 
Junge Leute von Bildung, welde fid) während ihrer Dienftzett *— bekleiden, ausrüften 
und verpflegen, und welche die gewonnenen Kenntniſſe in dem vorſchriftsmäßigen Umfange 
dargelegt haben, werden ſchon nach einer einjährigen Dienſtzeit im ſtehenden Heere zur 
Reſerve beurlaubt. Sie können nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten und Leiſtungen zu Offi⸗ 
zierſtellen der Reſerve und Landwehr vorgeſchlagen werden. Die Offiziere der Reſerve 
können während der Dauer des Reſerveverhältniſſes dreimal zu vier⸗ bis achtwöchentlichen 
Uebungen herangezogen werden. Die Offiziere der Landwehr ſind zu Uebungen bei Linien⸗ 
truppentheilen allein behufs Darlegung ihrer Qualification zur Weiterbeförderung, im 
Uebrigen aber nur zu den gewöhnlichen Uebungen der Landwehr heranzuziehen. Im 
Kriege können auch die Offiziere der Landwehr erforderlichenfalls bei Truppen Des 
ftehenden Heeres verwandt werben. 

Die beurlaubten Mannſchaften des Heeres (Neferve, Landwehr) find wihrend ber 
Beurlaubung den zur Ausübung der militäriſchen Controle erforderlichen Anordnungen 
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unterworfen; im Uebrigen gelten für dieſelben die allgemeinen Landesgeſetze, auch ſollen 
dieſelben in der Wahl ihres Aufenthaltes im In= und Auslande, in der Ausübung ihres 
Gewerbes, rücdfichtliy ihrer Verheirathung und ihrer jonftigen bürgerlichen Berbältnifie 
Beſchränkungen nicht unterworfen fein; reſerve- und landwehrpflichtigen Mannſchaften 
darf in der Zeit, in welcher fie nicht zum activen Dienft einberufen find, die Erlaubniß 
zur Auswanderung nicht verweigert werben. 
a Ueber die Kriegspienftpfliht in der Marine (Flotte und Seewehr) vgl. den Art. 

arıne. 
Lit: v. Rinne, Das Staatsrecht der preuß. Monardie, 3. Aufl. 1869, Bd. I, Abth 2, 

©. 226 ff. Thudichum, Berfaffungsreht des Nd. Bundes, Tib. 1870, ©. 412 fi. Die 
neueren Wehrgefette der ſüddeutſchen Staaten, Frankreichs und Defterreich8, ſämmtlich aus dem 
Jahre 1868, bei Koller, Arch. des Nd. Bundes, Bd. I. ©. 879 — 1191. 

Ernf Meier. 

Hehlerei. Eine Form indirecter Beförderung des Diebſtahls und der ihm nächſt⸗ 
verwandten VBerbrechensarten. Dieſelbe begreift: 1) Die Begünftigung um technifchen 
Einne rüdjichtlich des Diebftahls, der Unterfchlagung und des Raubs (an deſſen Statı 
Würtermberg Betrug und Fälſchung hat) (Nd. Strafgef.: und der dem Raube gleich zu be— 
firafenden, Preußen: und ähnlicher Verbrechen, vgl. Sachſen) infofern fie um eignen 
Bortbeils willen („in eigennügiger Abjiht”: Witrtemberg) geübt wird. Hieber find 
alfo die gejeglichen Exrforverniffe der Begünftigung vorausgeſetzt. Demeniſprechend gilt, was ın 
Betreff der letzteren beftimmt ift, auch in Betreff diefer Art der H., ſoweit nicht mit Rückſicht 
auf das ihr eigenthümliche Merkmal der Gewinnſucht abweichende Vorſchriften gegeben 
find. So z. 3. gilt, was binfichtlic, der Begünftigung ſeitens naher Angehörigen des 
Thäters verfügt iſt (Straflofigfeit, wenn e8 ſich um die Eicherung der Perfon tes ler 
teren handelt), auch bier, infofern fich nicht, wie im Nd. Strafgel. (258 ı. f.) das Gegen: 
theil ausgefprochen findet. — Auch hier handelt e8 fih, was den Thäter betrifft, ent: 
weder darum, bemjelben die Vortheile aus der That zu fihern, oder darum, ihn den 
ſtrafrechtlichen Folgen der letzteren zu entziehen; es ift aber, wie bei der Begünftigung 
überhaupt, zur Vollendung nicht erforberlih, daß die bezügliche Abficht ihr Ziel erreiche. 
— Der erftere Fall ſtimmt in wejentlichen Merkmalen mit der unter 2 zu befpredhenden 
Art der H. überein, daher er mehrfach mit ihr unter Einer Bezeichnung (Sachſen: „Bar: 
tirerei”, Oeſterreich: „Theilnehmung“) und unter gleichen Strafbeitimmungen (eine Ans- 
nahme macht nur das Nd. Strafgel.) zufammengefaßt wird. — Hinfichtlich des Strafmaßes 
ift für viele Species der Begünftigung wie fir letztere überhaupt in eriter Pinie Die Pe 
ſchaffenheit des vorausgehenden Delictes wichtig (Nd. Strafgel. 257). Jedoch ift der gravere 
Charakter des letzteren nur dann in Betracht zu ziehen, wenn der Begünftiger Kenntnif 
von bemfelben hatte, oder (Sachen) wentgftens Grund hatte, ihn als gegeben anzunehmen. 
2) Das wiffentlide Anfihbringen, Berheblen oder PBerbandelr 
(Mitwirken bei dem BVertriebe) der durch die oben bezeichneten Verbrechen (Nd. Strafgel.: 
„der mittelft einer ftrafbaren Handlung”) erlangten Gegenftände, unabhängig von ten 
Merkmalen der Begünftigung Im dem letteren Tiegt, daß der Hehler den Dieb... 
nicht zu kennen brauche. Auch ift nicht vorauszufegen, daß er wiſſe, welchen Verbrechens: 
begriff ſich deſſen Handlung ſubſumire (Baiern?) Es genügt, daß ihm die Unrechtmäßig⸗ 
feit des Erwerbs und zwar im Momente des Berhehlens, Anfichbringens 2. befannt 
fei, oder (Sachen) doch von ihm vermuthet hätte werben follen. Oeſterreich dreht für 
den letzteren Fall Mebertretungsftrafen (477, 473 ff.; vgl. den öfter. Entw. $. 287). 
Auf den Vortheil des Diebes ... braucht die Handlung nicht gerichtet zu fein Dagegen 
fordern Wirtemberg und Das Nd. Strafgeſ. auch Hier, daß der Hehler durch den eignen 
Bortbeil beftimmt werde. Anders Preußen, Baiern und Sachſen. — Hinfichtlich des 
Strafmapes ift auch bier die Beichaffenheit des vorausgegangenen Delicts bedentſam, 
wenn auch der Zuſammenhang zwiſchen der Berfchuldung des Hehler8 und ber bes 
Diebes ... der Vorausfegung nad hier eine minder enge ift. — Preußen bedroht die 
9. nur infofern die vorausgehende Eigenthumsverlegung ſich den ‚Verbrechen“ oder „Per: 
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gehen” einreiht. Iſt e8 ein Raub, ein fchmerer Diebftahl oder eine Erpreflung, jo fol 
regelmäßig Zuchthaus verhängt werden. Aehnlich das Nd. Strafgeſetz. Baiern unter- 
ſcheidet H. in Bezug auf Verbrechen, — Vergehen, — Webertretungen. Oeſterreich behan= 
delt die H. (Theilnehmung) in Bezug auf „Verbrechen“ für die Regel ebenfalls als 
Verbrechen. Daneben aber urgirt e8 den Betrag des Verhehlten. 

Meift wird die gewerbs⸗ bzw. Die gewohnheitsmäßige Betreibung der H., ſowie (Preußen 
und Nd. Strafgel.) ver wiederholte Rüdfall durch ſtrenge Strafbeſtimmungen ausgezeichnet. 
Die Stellung unter Polizeiaufſicht iſt wenn irgendwo fo hier am Plate. — Oeſterreich 
gedenft der gewerbsmäßigen H. nicht (ſ. dagegen den öfterr. Entw. 286). | 

Mehrere Geſetzgebungen (Baden, Heſſen, Thüringen) fennen die 9. als ein von der 
Begünſtigung verſchiedenes Delict nicht, behandeln die letztere jedoch in einer Weile, daß 
fih eine Lücke nicht wohl ergeben wird. Doch dürfte eine mehr fpecificirende Normirung 
diefer Vergeben, fpectell wie fie im Nd. Strafgeſ. ſich durchgeführt findet, den Vorzug ver- 
dienen. — Verkehrt ift es, mit Siebdrat (da8 Strafgefets für Sachſen) da, wo die Merk⸗ 
male fomohl der Zegünftigung als der jelbftändig behandelten H. vorliegen, die Grund⸗ 
füge über Concurrenz zur Anwendung bringen zu wollen. 

Strafgefegbb.: Nd.Strafgef. 88. 257—62: Breußen 237—40 (dazu Oppenboff); 
Baiern 308—13; Würtemberg 343, 50, 60; Defterreich 185, 96, 464; Defterr. Entw, 
286, 87; Sachſen 292, 93; Bellen 88, 905 Belgien 505 u. 6; Grantreih 62. ’ 

ertet. 
Heimbach, Guſtav Ernft, geb. 15. Nov. 1810 zu Leipzig, wurde 1830 

Profeffor dafelbft und ftarb 24. Januar 1851. 
Schriften: De origine et fatis corporis quod 168 novellis constitutionibus con- 

stat, Lips. 1844. — Anonymi liber de aetionibus, Lips. 1830.— Anecdota, Lips. 1838— 
1840. — Manuale legum s, Hexabiblos, Lips. 1851. — Die Lehre von der Frucht, Leipz. 
1643. — Die Lehre vom Creditum, Leipz. 1849. — Ausgabe des Authenticum, 1846. 

Lit: Neuer Nekrolog der Deutihen, Bd. 29, ©. 130 — 133 
j . Teihmann. 

Heineccius, Joh. Gottlieb, geb. 11. Sept. 1681 zu Eifenberg, ſtudirte in 
Halle, wurde 1720 aufßerord.,.1721 ord. Prof., ging 1723 nad Franefer, 1727 nad 
Frankfurt a. O., wo er 1731 geh. Rath wurde, 1733 kehrte er nach Halle und ftarb 
1741. 

Schriften: Antiquitatum rom. jurispr. illustr. syntagma, Hal. 1718, ed. Haubold 
Lips. 1822. ed. Mühlenbruch 1841. — Elementa jur. civ. secundum ordinem Instit., 
Amstel. 1725, ed. Biener, Lips. 1815, fpanifch Par. 1847. — Elem. jur. eiv. sec. ord. 
Pand., Amst. 1728, Lips. 1797. — Hist. jur. rom. et germ., Hal. 1733, ed. Schilter 
Argent, 1765. — Sylloge opusc, variorum, Hal. 1735, Neap. 1773. — Opera Omnia, 
Genev. 1765— 79. — Opuscula posthuma (hist. Edietoram), Genev. 1748. — Elem. jur. 
naturae et gentium, Hal. 1738. — Antiquitates germ. jurisprudentiam patriam illustr. 
Hafniae 1772. — Jurisprudentia Rom, et Att., Lugd. Bat. 1738-41. — Elementa jur. 

‚.camb., Amstel. 1743, ed. Gmelin Norimb. 1779. Er veranftaltete eine Ausgabe von 
Brissonii, Opusc. post., die fein Sobn bherausgab (Hal. 1743). 

Lit.: Hugo, Lehrb. d. Geld. d. röm. AR. — Martin, Inriſt Literargeſch., Heidelb. 
1824, N. 587. Teichmann. 

Heiſe, Georg Arnold, geb. 2. Aug. 1778 zu Hamburg, ſtudirte in Göttingen, 
Jena, Marburg, promovirte 1802 in Göttingen, wurde Aſſeſſor des Spruckollegums, 
1804 außerordentl., 1808 ordentl. Prof. in Heidelberg, badenfcher Yuftizrath, 1814 in 
Göttingen hannoverfeher Hofrath, 1818 Oberjuſtizrath, 1820 Präfident des Ober⸗ 
appellgerichts in übe, ftarb in Xübed 6. Februar 1851. 

Schriften: Diss. de successoribus necessariis, Gott. 1802. — lieber bie Gewiſſens⸗ 
freiheit tm Staate (Studien von Daub und Ereuzer, 1805). — Grundriß eines Syſtems 
des gem. Eio.R., Heidelb. 1807, 4. Aufl. 1823. — Auffäe in ben Entfdeibungen n. Rechts— 
Autachten von Seibeiberg (beraußgeg. von Martin), 1808. 

Lit.: Neuer Nekrolog der Deutfchen, Bd. 29, ©. 148, 149. — W. vo. Bippen, Georg 
Arnold H., Mittheilungen aus deſſen Leben, Halle 1852. Teihmanı. 

Held, Guſtav Friedrich, geb. 28. Mai 1804 zu Meuſelwitz (Altenburg), 
ftudirte zu Leipzig, wurde 1828 Advocat, 1832 Affeffor am Schöppenftuhle zu Leipzig, 

—— — 
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1835 Xppellationsgerichtörath in Dresden, war vom 25. Februar — 2. Mai 1849 
ſächſ. Miniſter der Juſtiz, darauf Geheimrath im Yuflizminifterium, ftarb am 24. April 
1857 zu Dresden. 

Schriften: Entw. eines Bürg. G. B. für das Könige. Sachſen, Dresb. 1852, mit Motiven 
1853. — Der Entw. eines Bürg. G.B. für das Königr. Sachſen in feinem Entſtehen u. feinem 

Syſteme dargeftellt, Leipz. 1852. — Erläuterungen zu dem Entm. eine® Bürg. ©.2. für vas 
Könige. Sachen, Leipz. 1853. — Mit Watzdorf begründete er 1839 die Jahrbb. für ſächſ. 
Str.R., die er feit 1841 mit Schwarze u. Sieborat als „Neue Jahrbb.“ fortführte. 

Lit.: Unfere Zeit, Bo. 1, Leipz. 1857, ©. 733. Teichmann. 

Hellfeld, Johann Auguſt, geb. 1717 zu Gotha, wurde 1753 Prof. in Jena 
und Berfiger im Schöppenftuble, 1755 Prof. der Pandecten und Hofratb, 1774 Präſes 
im Hofgerichte, in der Facultät und Prof. des can. R. ftarb 1782. 

Schriften: Jurisprudentia forensis sec. ordinem Pandectarum, Jen. 1764, 1787, 92, 
1806. — Opuscula, Jen. 1775. — Opera min., Jen. 1789. — Elementa juris feudalis, 
ed, 2. Jen. 1777. 

Lit.: Erf u. Gruber. Teihmann. 

Henke, Hermann Wilhelm Eduard, geb. 28. September 1783 zu Braum- 
ſchweig, ſtudirte in Helmftädt und Göttingen, habilitirte fih 1806 in Erlangen, 18"5 
in Landshut, 1813 Affeffor in Nürnberg, wurde Mitgliev des Oberappellationsgerichts 
zu Wolfenbüttel, 1833 In Suftizrath und Profeffor ın Halle, 1857 emeritirt, farb 
15. März 1869 zu Braunſchweig. 

Schriften: Grundriß einer Geſch. des deutſchen peinl. R. und ber peinl Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft, Sulzbach 1809. — Ueber den gegenwärtigen Zuftand der Strafrechtswiffenichaft, Landsh 
1810. — Ueber den Streit der Strafrechtstheorien, Regensb. 1811. — Beiträge zur Erim.Sfgb., 
Regeusb. 1813. — Ueber das Wefen der Reoterifienic. 1813. — Lehrb. der Strafrechtsmifien- 
Tchaft, Züri 1815. — Darftellung des gerichtl. Verf. in Stroflasen, Zürich 1817. — . 
d. Crim.R. u. der Eriminalredhtspolitif, Berl. 1823 — 38. — Eriminalift. Verſuce Berl. 1827. 

eichmann 

Debp, Karl Ferbinaud Theodor, geb. 10. Dec. 1800 zu Altona, ſtudirte 
in Heidelberg, Göttingen, Berlin und Kiel, habilitirte fih 1825 in Heidelberg, wurde 
1833 Prof. in Bern, dann in Tübingen, ftarb 3. März 1851. 

Schriften: Diss. qua inquiritur ex quo tempore hypotheca bona debitoris afhiciat, 
Lips. 1825. — Ad legem 2 $. 5, D. de O. J. Heidelb. 1826. — Berfuche über einzelne Lehren ber 
Strafrechtswifſenſchaft, 1827. — Reit. Darftellung der Strafrechtstbeorien, Heibelb. 1829, 2. Aufl. 
1843—1845 (Darftellung und Beurtheilung der deutſchen Strafrechtsfufterne). — Beiträge zur Zehre 
vom Hochverrathe nach gem. u. berniſchem R., Bern 1833. — r bie Gerechtigkeits⸗ unt 
Nutzungstheorien bed Str. R. bes Audlandes und ben Werth ber Philofophie des Str. für 
die Strafgefeßgebungswiflenfchaft, Heibelb. 1834. — Actenmäßige Darftellung und Prüfung ver 
Verfolgung des Berner Obergerichts, Tüb. 1834. — Das Strafenfpftem des neuen Entw. eines 
Strafgefeßes für Zelirtember vom 93. 1835, Heibelb. 1836. — Lieber den —— — Stand 
der Streitfrage über die gu iffigfeit der Todesſtrafe, Tüb. 1836. — Die Theorie von der Zu- 
rehnung und von den Milderungsgründen der Strafe, Heibelb. 1836. — Die Zurehnung auf 
dem Gebiete des Eiv.R., Tüb. 1838. — Bentham's Grundſätze der Eriminalpolitit, Tüb. 
1839. — Comment. über das neue Würtemb. Str.G.B, Tüb 1839 — 42. — Anllageſchrift u. 
Müuͤndlichkeit des Strafverfahrens, Tüb. 1842. — Die politiſchen und unpolitiſchen Staatsver⸗ 
brechen und Vergehen, Tub. 1846. — Vergleichung bes urſprünglichen Hann. Str. Geſ. Entw. 
mit dem Rev. Entw., Heidelb. 1832. — Die nothwendige Reform der Freiheitsſtrafen und 
Strafanftalten in Würtemberg, Frankf. 1847. — Er rebigirte feit 1845 das Arch. d Crim R. 

Lit.: Berner, Die Str.Gigb. in Deutfchland v. 3. 1751 bis zur Gegenwart, 2eipz. 1867, 
S 113, 133. — Zur Erinnerung,an 8. F. Ch. Hepp, Tüb. 1851. — Neuer Nekrolog per Deut» 
fhen, 8b. 29, S. 178— 192. Teihmann. 

Henerberirag im weiteren Sinne tft ber Dienſtmiethsvertrag (locatio-conductio 
operarum), auf weldem die Verpflichtungen der „Schiffsbeſatzung“, d. h. des Schiffers 
und der Schiffsmannſchaft, gegenüber der Rhederei beruhen, im engeren und gewöhnlichen 
Sinne der Vertrag, welchen der Schiffer als Vertreter der Ahederei mit der Schiffs- 
mannſchaft abichliept (ſ. Th. I. S. 437). Nur von dem letzteren iſt hier die Rebe. 
Als Handelsgeſchäft bedarf derfelbe nach dem Allg. D. H.G.B. nicht der ſchriftlichen 
F.orm. Im den meiften übrigen Ländern (Frankreich, England, Nordamerika, Rukland x. 
wird Schriftlichkeit verlangt. — Der Bertrag enthält außer den Namen ver Contrabenten 

. 
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insbeſondere die Zeit des Dienſtantritts, die Dauer und die Art des Engagements, die 
Eigenſchaft (Charge) des Gemietheten auf dem Schiffe und den Betrag des Lohnes 
(Heuer, Hauer, auch Volksheuer — zum Unterſchied von der „Heuer“ des Schiffers — 
Gage; franz.: loyer, engl.: wages); nach dem engliſchen Formular auch ein Verzeichniß 
der zu liefernden Nahrungsmittel und alle genehmigten Verhaltungsmaßregeln. — Die 
Heuer wird entweder in einer runden Summe (au voyage) oder — und dies iſt heut⸗ 
zutage das Gewöhnliche — monatsweiſe (au mois) bedungen; doch gilt die monatsweiſe 
geheuerte Mannſchaft immer als auf die ganze Reiſe gedungen. Es kommt auch vor, 
daß dem Schiffsmam ſtatt des Lohnes ein Antheil an der Fracht oder an dem Ge— 
winne (z. B. bei Fiſchereiunternehmungen) zugeſtanden wird; nad dem H.G. B. gilt dies 
nicht als Heuer. — Die Beſtimmungen des H. find, wie das H.G. B. verordnet, in die 
Mufterrolle (d. h. ein obrigkeitlich beglaubigtes Verzeichniß der an Bord befindlichen 
Schiffsleute) aufzunehmen, wovon jedoch die Gültigkeit des Vertrages nicht abhängig iſt. 
Jenes Document ift zunächſt dazu beſtimmt, die Nationalität der Equipage darzuthım. 
Durch die vorgeſchriebene Verlautbarung des H. vor der Muſterungsbehörde (in 
den nordiſchen Häfen: „Schout“, —— erlangt dieſelbe zugleich eine civilrechtliche 
Bedeutung als Mittel zur Vorbeugung und als Grundlage der Entſcheidung von 
Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der Schiffsmannſchaft, ſo daß zuweilen Muſterrolle 
und H. geradezu identificirt werden. Der C. com. ſtellt die „röle d’equipage“ 
und Die „convention des parties“ auf eine Linie. In England muß der 9. bei 
Strafe von dem Seemanne in Gegenwart des Vorſtehers des Heuerbüreaus der Iocalen 
Marinebehörde gezeichnet werden. Auch in Holland darf kein Schiff bei Strafe ohne 
Muftereolle abgeben. — Behufs Anfertigung der Deufterrolle Kat der Schiffer die Schiffe- 
mannfchaft bei der Mufterungsbehörbe vorzuftellen, weldye ſich dabei die nöthigen Nach: 
weiſungen fiber die Perfönlichkeit jedes Schiffmanns dur Vorlegung feiner Bapiere füh— 
ven läßt (Anmufterung). ud) bei der Entlaffung ift die Schiffemannfchaft wiederum 
zu geftellen, um Die Auflöfung des Dienſtverhältniſſes zu verlautbaren. Bei diefer „Ab- 
mufterung“ bietet fi der Behörde wiederum Gelegenheit zur Controle und zur ver- 
mittelnden und felbft enticheivenden Einwirkung. — Die Mufterrolle kann fogar den unvoll- 
fländigen oder unermweislichen H. unter Umftänden erfegen. Das 9.8.2. beſtimmt in 
diefer Beziehung, daß, wenn ein Schiffsmann erft nad Anfertigung der Mufter- 
rolle geheuert wird, für ihn in Ermangelung anderer Bertragsbeftimmungen die nad 
Inhalt der Mufterrolle mit der übrigen Schiffsmannſchaft getroffenen Abreden gelten. 
In Frankreich iſt man noch weiter zu geben geneigt. Nach amerikan. R. bat in Er- 
mangelung eine gehörigen Vertrages der Seemann den höchſten Lohn zu fordern, 
welder im Antunftshafen für ähnliche Reiſen gezahlt wird. 

Ueber das durch den H. begründete Rechtöverhältnig der Schiffsmannſchaft zu dem 
Schiffer refp. zu der für die Heuer perfönlich und dinglich verpflichteten Ahederei enthalten 
die Seerechte ausführliche Beſtimmungen. Daſſelbe ift im Ganzen dem Geſindever— 
hältniß analog; die Unterordnung ift jedoch noch ſchärfer ausgeprägt. Das H.G.2. 
verweift in vielen Punkten auf die Landesgefege, von denen die fog. Seemannsord= 
nungen namentlich auch ben polizeilichen Geſichtspunkt verfolgen. Neue Geſetze find jeit 
Erlaß des H.G.B. ergangen: in Preußen (1864) — ausgedehnt, auf die Provin 
Hannover und Schleöwig-Holftein —, in Oldenburg (1864), Hamburg (1865). In Lu 
und Bremen gelten Gefeße von 1853 und refp. 1852. Neuerdings (1870) ift von 
mehreren vieler Nd. Staaten der „Entwurf emer Seemannsordnung für den 
Rd. Bund“ im den Bundesrath eingebracht. In demfelben wird beſonders die Aus⸗ 
behnung der faft in allen Seeftanten Norddeutſchlands eingeführten Seefahrtsbüder 
der Schiffelente und die Eimichtung von Seemannsämtern wicht blos für das 
Mufterungsweien, jondern überhaupt zur Fürſorge für die Seefahrer projectirt. Außer⸗ 
alb des Bundes follen als Seemannsämter die Bundesconjulate fingtren, welde 

eitd nach dem Bundesconfulatägefege von 1867 (8. 32) fir die Schiffe der Bundes: 
handelsmarine im Hafen ihrer Nefivenz die Mufterungsbehörbe bilden. 
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Von den gegenſeitigen Pflichten ſind folgende hervorzuheben: Sogleich nach der An⸗ 
muſterung (wenn nichts Anderes verabredet iſt) hat die Schiffsmannſchaft an Bord zu 
kommen und den Dienſt aufzunehmen. Hierzu und zur Fortſetzung des Dienſtes kann ſie 
durch unmittelbaren Zwang (exec. ad faciendum) angehalten werden. In Anſehung 
des Schiffsdienſtes ſteht der Schiffsmann unter ausgedehnter Disciplinargewalt des 
Schiffers und hat deſſen Anordnungen jederzeit und überall zu befolgen, auch bei der 
Verklarung mitzuwirken. — Seinerſeits erhält der Schiffsmann die Heuer von der Au 
mufterung ab; dieſelbe ift in Ermangelung anberweiter Abrede erft bei Beendigung der 
Reife oder früherer „Abdantung” fällig, indeſſen iſt dieſes Princip landesgeſetzlich (5. V. 
in Preußen) für Fälle, wo es zu Härten führen würde (Zwiſchenreiſen x.) modificirt 
In manchen gefeglihen Ballen tritt eine Erhöhung der auf Zeit bedungenen Heuer ein 
(nad bein H.G. B. bei längerer als zweijähriger Reife, nad) der Hamburger Seemaunt: 
ordnung bei Verminderung der urjprünglichen Bernannung u. |. w.). Neben der Heuer 
erhält der Echiffemann Koft und Logis für Rechnung des Schiffes nad Mafgabe ir: 
fonderer „Speiletaren” x. Der im Dienfte Erkrankte oder Bermundete ift auf Koften 
des Rheders wiederberzuftellen und bat auf Fortbezug der Heuer Anfpruch (unter gemiiten 
Beichränkungen). — Ber zufälligem Berluft des Schiffes endet der H. (anders als ver 
Dienftvertrag des Schiffers). Der Schiffsmann erhält aldvann die verdiente 
Heuer und wird frei zurüdbeförbert. Dich Defertion wird bie verdiente Heuer ver: 
wirft (neben ftrafrechtliher Ahndung). Im gemwilfen gefetlich beftimmten Fällen kam 
jedoch von der einen oder andern Seite der Vertrag auch wider den Willen des anderen 
Theils nor der Zeit aufgehoben werden. Die Forderungen der Schiffsmannſchaft ver: 
jäbren binnen 1 bis 2 Jahren. 

Zu erwähnen ift ſchließlich der im Börfenvertehr unter dem Namen 9. 
(Heuergeſchäft, Promeſſengeſchäft) vorkommende Vertrag, bet welchem ein Contrahent 
(Verheuerer) gegen eine Vergütung (Heuergeld, Prämie) verfpriht, Daß der andere (Heuerer) 
den auf ein 2008 fallenden Gewinn erhalten folle In neuerer Zeit bemüht man ſich, 
3. B. in Frankfurt a. M., dem Mißbrauch dieſes an ſich durchaus erlaubten Hoffmunge⸗ 
kaufs zu ſteuern. 

mans. Gſgb. u. Lit.: Allg. D. H. G.B. A. 453, 828 — 556 Str. G. B. f. d. Nd. Bund 8686. 3, 
298. C. com. 

Fe] 
nv 

a. 250 — 272. Preuß. Eiunf. Geſ. 3 H. G. B. U. 56. 61, 3. Preuß. Geſ, beit. 
die Rechtsverhältniſſe der Schifſsmannſchaft auf Eeefhiffen, vom 28. März 1564, Geſ.Samml. 
©. 693. Preuß. Gef. zur Aufrechterhaltung der Mannszucht auf den Seeiäiffen vom 31. Marz 
1841, Gef. Samml. S. 64. Preuß. Gef. Über die Beitrafung son Seeleuten preuß. Handels 

ß Isife, welche fi) dem übernommenen Dienfte entziehen, vom 20. März 1854. GeſSamml 
. 137. Hamburger Seemaunsorbnung vom 22. Dechr. 1865, Berorbnungsblatt &. 581 p. 

Regl. für den Barferfont zu Hamburg u. für den Waflerfhout zu Cuxhaven vom 22. Fer 
1865, daf. ©. 57u ff. Engl. Merchant-Shipping-Act vom 10. Aug. 1954 a. 122 ff., 146 fi. 
und Nachträge vom 14. Aug. 1855 und 29. Juli 1862 (14—22). G. B. von Buenos⸗Arres 
(1859) A. 1148 ff. — Pöhls Darftelung be HR. III. (Seerecht) 1, 88. 395 — 406 (S. 233 
—359), Jacobſen, Seeredt, S. 180 — 224. Heife, HR., S. 348 — 350. v. Kalten: 
born, Seeredt, I. 58. 75—82 (S. 193 — 221), Mittermaier, Grundſätze bed gem. 
deutſchen Priv.R., II. $. 544. Jebens, Ueber das prenß. Gef. vom 26. März 1564 kaı, 
Löhr, Sentralorgan für Handels- u. Wechſelrecht, N. F. I. 8.525 ff. Ende bei Hinſchius— 
Ztſchr. |. Rechtspfl. I. S. 470 ff. v. Duhn, Die Reviſion des franz. Seerechts bei Solt- 
ſchmidt u. Laband, Ztſchr. f. d. gel. H.ſt., XIV. ©, 106 fi. Pardessus, Cours de 
droit commereial, III. 667—701 (5. dd. p. 116—158). Kent, Commentaries on Ame- 
rican law (Part. V. Lect. XLVI. 2. 1—-8]). — Heuergeſchäft, Bromelfengeihäl: 
Oefterr. Gef. v. 7. Nov. 1862. — Goldfhmidt, Ztihr VI ©. 532 ff. — TH, HR 
4. Aufl. I. 8. 103. (S. 561 — 563). Wolff, Das Heuer- ober Promeſſengeſchäft in Franl- 
ut © u. der Frankfurter Gefeßentwurf bei Goldſchmidt m. vaband. a xl. 

. . . kod. 

Hierfemenzel, Carl Ehriftian Eduard, geb. 20. Juli 1825 zu Schönau 
in Schleſien, ſtudirte in Breslau, wurde 1852 Aſſeſſor in Berlin, 1855 kurze Zeit in 
Bonn, 1859 Stadtrichter in Berlin, 1868 Rechtsanwalt ımb Notar, ftarb am 6. De 
cember 1869. Cr war Mitgründer bes deutichen Juriſtentags und gab heraus ſeit 1959 
die Preuß. Gerihtözeitung (von 1861 an „Deutiche Gerichtözeitung‘‘). 

’ 
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Schriften: Vergleichende Ueberficht d. heut. röm. u. preuß. Privatrechts, Verl. 1852— 
54. — Ergänzungen u. Erläuterungen zum U. L. R. Berl. 1854. 1858. — Preuß. Handels⸗ 
recht, Berl. 1856. — Ergänzungen und Erläuterungen zur Pre.Ordn., Berl. 1558. — 
Zur Behre vom taufmännifhen Commiffionsgefchäft, Leipz. 1859. — Berfafiung d. Nd. Bundes, 

erl. 

Lit.: Protokoll der 98. Sitzung d. jur. Geſellſch. zu Berlin v. 18. Dec. 1869. S. 1—5. 
Teichmann. 

Hillebraund, Julius Hubert, geb. 1819 zu Heidelberg, ſtudirte in Gießen, 
tom 1850 als Privatdocent nah Zürich, wurde 1851 aufßerorbentl. Prof. trat 1866 
zurüd, im Herbft wieder ein als Honorarprofeffor in Breisgau, flarb 1868. 

Schriften: Lehrb. des heutigen gen. deutſchen Priv.R., 1. Aufl. 1849, 2. Aufl. Züri) 
1564. — Deutſche Rechtsſprichwoörter, —* 1858. — Lehrb. d. deutſchen Staats⸗ u. Rechts⸗ 
geſch, Leipz. 1856. — Die gänzl. u. theilw. Entz. d. bürg. Ehre, 184. 

Teichmann. 

Hippolytus a Lapide, (Joh. Hieronymus Chemnitz), geb. 1605 zu 
Stettin, trat im holländiſche und ſchwediſche Kriegödienfte, Tpäter ſchwediſcher Rath und 
Hiftoriograph, ftarb 1678. 

Schrift: Dies. de ratione status in imperio nostro Rom.-germanico, 1640, 1647. 
Lit: Schulze, Einl. in das deutſche Staatsrecht, 1867, ©. 62, 63. 

Teihmann. 

Sippolytus de Marfiliis aus Bologna, geb. 1450, Prof. daſelbſt, bekleidete 
Richterämter in mehreren Orten der Lombardei, ftarb 1529. 

Schriften: Practica criminalis s. Averolda, 1535. — Singularia. 
tit.: Savigny, VI. 489. Teihmann. 

Hobbes, Thomas, geb. 1588 ın Malmesbury, ſtudirte in Oxford, machte Reifen 
nach Frankreich und Italien, wo er Galiläi kennen lernte, ging 1640 nach Frankreich, 
wo er mit Descarted und Gaſſendi verkehrte, fehrte 1652 nach England zurüd, zog ſich 
von Rarl II. in hohem Grade ausgezeichnet 1674 aufs Land zurück und ftarb 1679. 

Schriften: Elementa philosophica decive, 1642.— Leviathan s. de materia, forma 
et potestate civit. ecclesiasticae et civilis (1651 englifch), Amst. 1668 (Opera philosoph.), 
Teutfh Halle 1794. — The moral and political works of H.. Lond. 1750. 

Lit: Erfh u. Gruber. — Bluntfdli, V. 193— 200. — Th. Hobbes vita Caro- 
lopuli 1681. — Hinrichs, Geſch. der Rechts⸗- und Staatöprincipien, Leipz. 1848, S. 114— 
186. — Anfelm Feuerbach, Anti- Hobbes, Erf. 1798. — S. Th. J. ©. 21. — v. Sig» 
wart, Bergleihung der Rechts⸗- und Staatstheorien von Hobbes und Spin 44 Tub. 189. 

eih mann. 

Hochverrath iſt der verbrecheriſche Angriff gegen den Landesherrn als Inhaber 
der Staatsgewalt, gegen die Verfaſſung des Staats und gegen das Staatögebiet. 1. Ver⸗ 
brecheriſche Angriffe gegen die Berfon des Landesheren fallen auch unter den Begriff der 
Majeftätsbeleidigung. Col ein Angriff auf die Perjon des Landesherrn ben 
Charatter des Hochverraths haben, fo muß dieſer Angriff gegen den Landesheren als 
Inhaber der Staatsgewalt, oder, wie man es auch ausgebrädt hat, gegen bie Herricher- 
ftellung des Monarchen gerichtet fein. Daß ein Angriff gegen das Leben des Landes- 
deren allemal auch ein Angriff gegen deſſen Herricerftellung ift, verfteht ſich von felbft. 
Die Gefege begnügen ſich aber nicht, den durch Angriffe gegen den Landesherrn begangenen 
9. auf Angriffe gegen das Leben des Landesheren zu beichränten, fonbern fie bezeichnen 
no Handlungen anderer Art, durch welche die Herricherftellung des Landesherrn, dauernd 
oder vorübergehend verlegt wird. (Pr. Str. G.B. 8. 61: „Den König zu tödten, gefangen 
zu nehmen, in Feindes Gewalt zu liefern, oder zur Regierung unfähig zu machen.“) 
Dasjenige, was von dem Lanbeöheren gefagt ift, findet auf den Negenten feine An— 
wendung; e8 müßte denn fein, daß ausdrückliche gejetliche Veſtimmungen dies anorbneten. 
Ebenſo wenig kann diefe Art des H. in den drei deutſchen Republiken vorkommen. Durch 
die Gründung des Nd. Yundes ift der König von Preußen Inhaber der Bundesgewalt 
geworden, und, ſoweit diefelbe reicht, gebührt ihm innerhalb des geſammten Bundesgebietes 
eine Herrſcherſtellung. Wenn daher das bevorftehende Strafgeſetzbuch des Nd. Bundes 
außer den Angriffen gegen den Landesherrn des Thäterd auch noch den Inhaber ver 
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Bundesgewalt als Object hochverrätheriſcher Angriffe hinſtellen wollte, ſo würde dies ge⸗ 
rechtfertigt ſen. Dagegen würde der Begriff des H. zu weit ausgedehnt werben, wenn 
jedem Unterthan des Nd. Bundes jeder im Nd. Bunde eriftirende regierende Landesherr als 
Object eines hochverrätheriſchen Angriffes gegenübergeſtellt würde. 2. Wenn die Staats: 
verfaffung als Objekt des Godverrätberifiien Angriffes Hingeftellt wird, ſo ift damit die 
Thronfolgeoronung als ein integrirender Theil der Berfaffung mit verftanden, wen auch ein⸗ 
zelne Strafgefepgebungen die gewaltſame Aenderung der Thronfolge neben der gemaltfamen 
Aenderung der Berfaflung nennen. Das Grundgeſetz eines Staates bat aber mit anderen 
Geſetzen das gemein, daß e8 der Abänderung fähig und zu Zeiten bevirftig iſt. Angriite 
gegen die Berfaffung, wenn fie den Zweck haben, eine Aenderung derjelben im verfaflungs- 
mäßigen Wege herbeizuführen, und wenn fie die Discufjion und gejeglich zuläſſige 
Agitation nicht Überfchreiten, werben niemals ftrafbar ſein können. Aus dieſem Grunde 
ift denn auch nur derjenige Angriff auf die VBerfaffung, welcher gewaltfam geſchiebt. 
als H. bezeichnet. Aber auch unter diefer Vorausjeßung wird es zweifelhaft bfeiben, 
was ımter „Berfaffung‘ zu verftehen ift, wenn Angriffe auf die „Verfaſſung“ Den That: 
beftand des H. ausmaden follen. Denn einerfeitd recht die Verfaſſung eines Staat 
weiter als das Grundgeſetz, die Verfaſſunggurkunde, deſſelben; und andererſeits fünnen 
unmöglich alle und jede Beſtimmungen des Grundgeſetzes als ſolche bezeichnet werden, 
welche, wenn in gewaltſamer Weiſe gegen fie ein Angriff gerichtet würde, die Behauptung, 
Daß ein H. begangen ſei, vechtfertigen würden. Die gewaltfame Beſeitigung der ge: 
fammten Berfaffung zum Begriffe des H. fordern, hieße zu viel fordern; wogegen Die 
Ausdehnung des Hocverratböbegriffes auf die weſentlichen Theile der Berfaflung zu 
Unbeftimmtbeiten des Begriffes führt, weil Das die weientlihen von den unweſentlichen 
Beftimmungen fondernde Kriterium nicht beftimmt zu formuliren if. Es wird daher tie 
Beantwortung der Frage, ob in einem beitummten Falle „ein gewalfamer Angrıff gegen 
die Verfaſſung“ erfolgt fei, aus diefem Falle felbft (quaestio facti) und zwar mit Kid: 
fiht darauf zu beantworten fein, ob das von der Staatöverfaffung Verlegte als ein ie 
integrivender Theil derfelben zu betrachten ſei, daß bei Verlegung dieſes Theiles der Ber: 
faſſung die Behauptung fich vechtfertige, es fer „Die Staatsverfafiung‘ verlegt werten. 
3. Das Staatsgebiet. Die Losreißung eines Theiles des Staatsgebietes vom Ganzen, 
und zwar einerſeits ohne Erregung eines Krieges mit einem fremden Staate, in welchem 
Valle Landesverrath vorliegen würde, andererfeitS aber Doc unter Anwendung gefer: 
widriger Mittel, da im Wege der Gefeßgebung ja auch Wenderungen des Staatögebietes 
berbeigeführt werden fünnen. 4. Die vielbeiprochene Eontroverfe, ob ein H. gegen den 
Deutichen Bund anzunehmen fei, namentlid in der Zeit, in welcher nach Dem Jahre 1845 
der Deutfche Bund mieder auflebte — die Frage drehte ſich darum, ob das Bundesgeietz 
vom 18. Anguft 1836 mit dem Deutichen Bunde gemeinfchaftlich wieder für auferflanden 
zu betrachten ſei — dieſe Controverfe ift durch Befeitigung des Deutſchen Bundes eben⸗ 
falls befeitigt worden. Daß aber zur Zeit außer dem Stantögebiete und außer ben 
Berfaffungen der einzelnen Staaten auch der No. Bund felbft Object des H. ſei, darüber 
kann fein Zweifel eriftiven, da dies außsbrüdlich in der Berfaflung des No. Bundes be 
fimmt ift — Art. 74. — („Jedes Unternehmen gegen die Exiftenz, bie Integrität, die 
Sicherheit oder die Berfaffung des Nd. Bundes ..... wird in den einzelnen Bunde 
ſtaaten beurtheilt und beftraft nah Maßgabe der in den Ietteren beſtehenden ober künftig 
in Wirkſamkeit tretenden Geſetzen, nach weldyen eine gleiche gegen den einzelnen Bundes 
ftaat, feine Berfafing ... . . . begangene Handlung zu richten wäre”) U. 75: „sit 
diegenigen in A. 74 bezeichneten Unternehmungen gegen den Nd. Bund, welde, wen 
gegen einen der einzelnen Bundesftaaten gerichtet, als H. oder Landesverrath zu qualificiren 
wären, ift das  gemeinfchaftliche Oberappellationsgericht der drei freien Hanſeſtädte m: 
Lubeck die zuſtändige Spruchbehörbe in erfter und letter Inftanz. Die näheren Beſtim⸗ 
mungen über die Zuftändigfeit und das Verfahren des Oberappellationsgerichts erfolan 
im Wege der Bundesgeſetzgebung. Bis zum Erlaß eines Bundesgeſetzes bewendet 65 be 
der jeitherigen Zuſtändigkeit der Gerichte in den einzelnen Bundesſtaaten und den auf 
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das Berfahren dieſer Gerichte ſich beziehenden Beftimmungen.” In Betreff des Sub⸗ 
jeets des 9. iſt mur hervorzuheben, daß ebenfo wenig wie die Exiftenz eined anderen 
Verbrechens Davon abhängt, daß es gerade von dem Unterthan dieſes Staates begangen 
ſei, To aud die Eriftenz des H. keinesweges davon abhängt, daß dieſes Verbrechen von 
einem Unterthan des angegriffenen Staate® begangen ſei. Auch der in einem Staate ſich 
aufhaltende Fremde ift taugliche® Subject nicht weniger zur Begehung des 9. als zur 
Begehung des Landesverrathes. Die Behandlung, welde das Berbrehen des 9. in ben 
Geſetzgebungen erhalten hat, zeigt, daß daſſelbe noch immer eine Ausnahmeſtellung ein⸗ 
nimmt. Nicht nur die Strenge der Beftrafung — Todesſtrafe, und jelbft für leichtere 
Bälle der Vorbereitungshandlungen noch Zuchthausſtrafe wenigftend neben der für zuläſſig 
erflärten milderen Freiheitsſtrafe — weift auf das römiſch-rechtliche crimen majestatis 
zurück (das Nähere hierüber, wie überhaupt über das auf den H. bezügliche Hiſtoriſche 
vergl. in dem Art.: Politiſche Verbrechen), fondern ebenfo auch die Beftunmung, daß der 
H. nicht erft dann vollendet fei, wenn das hochverrätheriſche Unternehmen zur Ausführung 
gefommen, jondern daß vollendeter H. ſchon vor der Ausführung des hocverrätherifchen 
Unternehmend anzunehmen fe; ferner die bejondere Beftrafung des hochverrätheriſchen 
Somplotts, der Aufforderung zum H., der Borbereitungshandlungen, der unterlaffenen 
Anzeige — Das alles weift darauf bin, daß der H. noch immer das crimen exceptum 
unſerer Geſetzbücher ift. 

Gſgb.: Preußen 88. 61—66, 72— 73. Braunfhmeig 8. 81—83. 8. Sadfen 
A. 116—120. Baiern A. 101—103; 108—109. Hamburg 9. 72, 74, Heffen A. 129— 
135, 139, Thüringen A. 77—82. Würtemberg U. 140—144. Baden 88. 586—596. 
Berfg. des Nd. Bundes A. 74, 75. 

Lit: Feuerbad, Philofoph. jurib. Unterf. über das Verbrechen bes H. (1798). Hepp, - 
Beiträge zur Lehre vom H. (1833). Hepp, Die politifhen und unpolitifhen Verbrechen (1846). 
Mittermaier (Hochverratb im Staatslerilon von Rotted und Welder). Feder, Das 
Staatsverbrechen des H. nach ben Rechtsbegriffen ber Vorzeit und ber Gegenwart en 

ohn. 

Hofacker, Karl Chriſtoph, geb. 1749 zu Böningsweiler (Würtemberg), wurde 
1771 Doctor in Göttingen, 1773 Rath, 1783 Profeffor ın Tübingen, ftarb 1793. 
Ro Schriften: Instit. jur. Rom., Gott. 1773 (1785 unter dem Titel: Elementa jur. civ. 

m ). — Prineipia juris civilis Rom.-germaniei, Tub. 1788; continuavit Gmelin, 
1794—98, 2. ed. 1800 — 1803. 

Lit.: Erfh, u. Gruber. Teihmann. 

Hoffnungsfanf (emtio spei) ift Kauf eines künftigen der Griftenz nad als 
ungewiß vorausgejegten Gegenftanded um beftummten Preis; verſchieden vom Kauf a) einer 
künftigen erſt anzufertigenden oder vorhandenen aber erft anzufchaffenden Sache b) eines 
künftigen, der Exiftenz nach al8 gewiß, nur der Dualität und Quantität nah als un⸗ 
gewiß vorausgeſetzten Gegenſtandes (emtio rei speratae). Nicht Hoffnungsfauf, ſondern 
Wette oder Spiel liegt vor, mo das Wagniß beiderſeits Zweck, nicht blos Mittel des 
Bertraged war. Der Hoffnungsfäufer ſchuldet den Preis auch dann, wern zufällig Nichts 
entfteht m. a. W. die Hoffnung als eitle, "nicht vom Verkäufer vereitelte, ſich erweiſt; 
nicht fo der Käufer einer gehofften Sache. Zur legtgenannten Gattung gehört auch der 
Berlauf von ungeernteten Feldfrüchten (Früchten auf dem Halm), der gemeinrechtlich nur 
mit Beſchränkung erlaubt ift, deſſen unbeichränktes Verbot in Preußen (A.L.R.) durch 
neueres Geſetz, in Eachfen bereitd vor dem B.G.B. durch Praxis befeitigt wurde. Im 
Zweifel ift Kauf eines Fiſchzuges, einer Iagdausbeute ꝛc. Hoffn.ngstauf, Dagegen Kauf einer 
nichtermorbenen Erbſchaft Kauf einer gehofften Sache. Bedingung im techniichen Sinne liegt 
ın beiden Fällen nicht vor, wielmehr nur verichtedene Borausfegung: bort der unge- 
willen Entftehung einer Waare überhaupt, Hier nur der ungewiſſen Quantität und Qualität 
einer der Entftehung nad) gewiffen Waare. — Das Preuß. L.R. behandelt unter den ge= 
wagten Geichäften Kauf der bloßen Hoffnung und Kauf der gehofften Sade, und erflärt 
im Zweifel legteren für beabfichtigt.. Nach Sächſ. G.B. fol im Zweifel der Kauf einer 
künftigen Sache, die nad) dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zum Daſein gelangt, ein da⸗ 
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durch ſuspenſiv bedingter, Dagegen der Kauf eine® Gegenſtandes von rein zufäßliger Ent- 
ſtehung ein unbedingter fein. 

rit. u. Quellen: Gluck, IV. ©. 192 ff. Vangerow, Lehrb., IIL 8. 632, Binp- 
jSeib, Lehrb., 88. 385. 387. — 1.8. D. 18, 1. 1.7.11. 12. D. 18,4. 1 11.1. f. 12. 

. 19,1. R. Pol.O. 1577. Zit. 19. 8. 3. Preuß. AL. I. 11. 88. 527 ff. 5827 ff. I. 7. 
$. 12. Berorbn. vom Y. Nov. 1843. Sächſ. Bürg. G. B. $. 1083; vgl. $. 1241. 

Shübe. 

Hofgüter. Darunter verfieht man einmal die alten, in den Bauergemeinden ır: 
fprünglich vorhandenen Bauernhöfe (Bollerbe) mit Rechten auf die Gemeindenugung und 
auf die ſonſt aus ber Gemeindeverfaffung herfließenden Bortbetle, mochten dieſe auch fpäter 
getheilt worden fein (zu ſog. Halbfpänner-, Halbbauern⸗ x.- Gütern) im Gegenſatz gegen 
die fpäteren Anfievelungen in der Gemeinde, welchen nur ein kleineres Stüd Land und 
gar feine Theilnahme oder doch nur eine befchränfte an den Gemeinderechten zuſtand. 
Andererſeits werden aber auhb 9. folde Bauergüter genannt, welde urfprünglid 
zu einem genoſſenſchaftlichen Hofverbande und zu einem Haupthofe gehörten. Jedenfalls 
find diefe Güter nicht alle unfreie Güter geweſen, vielfach fanden dem Haupthof mur be 
ftimmte Rechte über diefelben zu. Site können aber immer zu den vogteipflictigen 
Bauerglitern gerechnet werben, da ihre Beläftungen größtentheild mit den älteren Ge— 
richtseinrichtungen zuſammenhängen. Ein Beilpiel für derartige H., welche im vollen 
Eigenthum der Befiger ftehen, bilden die Hofhörigen, au Hobs⸗ und Behandigunge: 
güter, wie fie vielfah in Weftphalen und am Niederrhein vorfamen, bi8 auch bier die 
neuere Gſgb. in Folge der Aufhebung marmichfacher, aus den früheren Verhältnifſen ber: 
rührender Neallaften die eigenthümliche Natur diefer Bauergüter verwiſcht hat. Bei ter 
Berichiedenartigkeit der Verhältniſſe tft ein näheres Eingehen auf dem hier Inapp zuge 
mefjenen Raum nicht möglid. 

tit.: Maurer, Einleitung zur Geſch. der Mark⸗, Hof-, Dorf» und Stabtverfaffung 
©. 283 ff.; Rive, Ueber das Bauergliterwefen in den Graffaften, Dart c, Tb. L, Kö 
1824, ©. 24, 222, 301, 325; Eichhorn, Deutfches Priv.R., 8. 246; Mittermaier, Deut 
ſches Priv. R., 88. 480, 485. P. Hinſchins. 

Holzfrevel, die wichtigſte Species der Forſtfrevel, d. i. der nad eigenthümlichen 
Grundſätzen und in beſonderen Geſetzen behandelten Entwendungen und Schädigungen 
von unter Forſtſchutz ftehenden Gegenſtänden. Diefelbe begreift nah preuß R. te 
Diebftahl an Holz in Forften oder auf anderen Grundftüden, auf welchen dafſelbe 
hauptſächlich der Holznugung wegen gezogen wird, wenn ed 1) noch nicht vom Stamme 
oder Boden getrennt, 2) durch Zufall abgebrochen oder umgemworfen und mit deſſen Zu: 
richtung noch nicht der Anfang gemacht worden tft, oder 3) in Spähnen, Abraum over 
Borke befteht, wenn viefelben fi nicht in umfchloffenen Holzablagen befinden. Dieſen 
Entmendungen wird die von fonftigen noch unzubereiteten Waldproducten gleichgeftelt. — 
Daß man hierbei von einem andern Diebftahläbegriffe ausgegangen fer ald im Straf⸗ 
geſetzbuche iſt aus unzutrefjenden Gründen mehrfadh angenommen worden (vgl. Haba, 
zu 8. 1). Auch bei den bezeichneten Entwendungen ift eine auf rechtswidrige Zueignung 
gehende Abficht vorausgeſetzt. Auch fehlt e8 bei ihnen nicht an der beweglichen Sad, da 
als folche auch die erft bemeglih gemachte gilt (f. den Art. „Diebſtahl“). — Es 
handelt fi bier alfo um wirkliche Diebftahlsfälle, die jedoch mit Rüdficht theils auf das 
Volksurtheil, welches fie als minder ftrafbar und infamirend anfteht, theil auf bie be: 
fonderen Bedingungen des Forftihutes eine finguläre Behandlung erfahren. — Dagegen 
zieht Defterreih Die fraglichen Handlungen ımter bie Beftimmungen feines Forſtgeſees 
ausdrüdlich nur unter der Vorausfegung, daß die Begriffe und Beſtimmungen des All. 
Str. G. B. nicht als anwendbar ericheinen. Damit aber fehen fi) die Behörden auf 
eine an ſich nicht gerechtfertigte einfchränfende Auslegung der letzteren Beſtimmungen hir: 
gewiejen, da dieſe, abgejehen von einer ſolchen Einſchränkung bier durchaus als anwend 
bar erfcheinen, und daher den einichlagenden Beitimmungen des Forſtrechts ein Geltungs 
gebiet nicht übrig laflen. — Andere Gſgbb., wie 3. B. die großberzogl. heſſiſche, weiden 
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in entgegengejegter Richtung von der preußiſchen ab, indem fie in das Bereich des Forft- 
ſtrafrechts auch Die Entwendungen bereit8 zubereiteter Waldproducte hereinziehen. 

Die Normalftrafe bildet eine dem mehrfachen Werthe des Entwendeten gleichton- 
mende Geldbuße, die im Nothfalle in Gefängniß und bzw. in zu leiftende Arbeiten ver- 
wandelt werden fol. — Als Erichwerungd= bzw. Schärfungsgründe gelten insbeſon⸗ 
dere der Gebrauch der Säge, die Verübung zur Nachtzeit oder unter Bermummungen, 
das Entwenden zum Zweck des Verkaufs, Hinbernifle, welche der Pfändung entgegenge- 
jet werden, dad Bufammenwirten Mehrerer und der Rüdfall, — Preußen bedroht Ver- 
ſuch und Bollendung, Theilnahme und Thäterſchaft gleich. — Beſondere Beſtimmungen 
finden fich ferner binfichtlic der Pfändung und Eonfiöcation der Werkzeuge des Vergehens 
und der (in Preußen nicht mehr erhobenen) Pfandgebühren , dann binfichtlich der Erſatz⸗ 
verbinblichleit des Frevlers, die nach dem preuß. Geſetz, inſoweit e8 fih um den Werth 
des Entwenbeten handelt, von Amts wegen feitzuftellen iſt; Hinfichtlih der Abſchätzung 
dieſes Werthes und bzw. des dem Berechtigten zugefügten Schadens; Hinfichtlich der Haf- 
tung von Eltern, Bormündern und Dienftherrn für die in ihrer Gewalt oder in ihren 
Tienften Stebenden, welche Haftung fih auch auf die Geldbuße erftredt ; hinſichtlich der 
Verjährung ; hinfichtlih der Zuftändigfeit und des Verfahrens. Im Defterreich urtbeilen 
die politiichen Behörden. Endlich ift der Vorſchriften zur Verhütung der Holzdiebſtähle 
zu gedenken. 

Ofgb.: Preußen: Gef., den Diebftahl an Holz und andern Waldprodueten betr., vom 
2. Juni 1852. Ergänzende Berord. in der Ausg. des cit. Gel. von Hahn (Bresl. 1859). 
Defterr. Forſtgeſ. vom 3. Dec. 1852, 8. 59 fi. Bgl. den 8. Bd. der Manz' ſchen Tafcen- 
ausg. der öſterr. Geſetze. Handb. der Gel. ꝛc. für das Forftftrafmeien im Großherz. Heffen 
(Darmſt. 1863). Frankreich: C. forestier, 192 fig. Merkel. 

Holzſchuher, Rudolf Chriſtoph Carl Sigmund, Freiberr von, geb. 22. 
Yan. 1777 zu Nürnberg, ftubirte in Ultdorf und Jena, wurbe 1799 Doctor, 1805 
Rathsconſulent von Nürnberg, practicirte daſelbſt als Advocat, war öfters Landtagsab- 
georbneter und erwirkte die Uebernahme der Nürnberger Staatsfchuld als integrirenden 
Theil der baieriſchen Staatsſchulden, ftarb 20. Juli 1861. 

Schriften: De poena extraordinaria deficiente plena criminis probatione neutiguam 
decernenda (diss. 1799). — Ein prifender Blid auf bie reueften inneren Staatseinrichtungen 
ber Neiheftabt Nürnberg, 1801. — Verſuch vergleichender Geſetzeskritik des franz. mimdlichen 
und gem. deutſchen fchriftlichen Proceffes (der Rechtsweg), 1831. — Theorie und Eafuiftil des 
gem. Civ. R, 1843, 1851, 2. Aufl. 1857, 3. Aufl. beforgt von Kuntze, Leipz. 1863, 1564. 

Lit: „Correfpondent von und für Deutichland”, Nürnb. 1861, N. 398. 
Teichmann. 

Hommel, Ferdinand Auguſt, geb. 1691 in Leipzig, ſtudirte in Leipzig, Halle, 
wurde Doctor 1721 in Leipzig, lehrte daſelbſt, wurde Aſſeſſor im Schöppenſtuhle, 1736 
Aſſeſſor in der Facultät, 1739 Prof. Instit., 1756 Prof. Pandect., ſtarb 1764. Ä 

Schriften: Anleitung, Gerichtsacten geſchickt zu ertrabiren, 3. Aufl. Halle 1747. — Titü 
jJurisconsulti dispp. juridd., Lips. 1729. 

Sein Sohn Karl Ferdinand, geb. 1722 zu Leipzig, promovirte 1744, wurde 
1750 orventliher Profeſſor, 1756 Prof. Instit, 1763 Drbinarius der Facultät, 
arb 1781. 
r Schriften: Propositum de novo systemate jur. naturae et gent. concinnando, Lips. 
1747. — Palingenesia librorum jur. veterum, Lips. 1767, 68. — Corp. jur. civ. cum 
notis variorum, Lips. 1768. — Üblectamenta jur. feodalis, Lips. 1755. - Progr. de jure 
canonico ex germ. legibus explicando, Lips. 1755. — Rhapsodia quaestionum in foro 
quotidie obvenientium, ed. 4. cur. Rössig Byruthi, 1783. — Litereatura juris, Lips. 1761, 
1778. — Teutſcher Flavius, Bayr. 1800. 

Karl Ferdinand’s Sohn: Rudolph, geb. 1767 zu Leipzig, wurde 1786 
OberhofgerichtSauditor, promovirte 1791, wurde 1794 Senator in Leipzig, 1804 Stadt: 
richter, ftarb 1817. 

Schriften: Quid de poenis Roman. criminalibus jure Justin. obviis philosophice 
statuendum sit Diss. I. Lip. 1787. — Criminaliſt. Blätter, 1. Heft, Leipz. 1800. 

Lit.: Erf u. Öruber. Teihmann. 
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Sontheim, Joh. Nicolaus, geb. 1701 zu Trier, promovirte in Löwen zum 
Doctor der Rechte, wurde 1732 Prof. in Trier, 1739 Offictal in Coblenz, Dechamt von 
St. Simeon, PBrocanzler in Trier, ftarb 1790. 

Schriften: Historia Trevirensis diplomatica et pragmatica, Trevir. 1750. — Prodre- 
mus hist. 'Trey. Trevir. 1757, — Just. Febronii de statu ecclesiae et legitima potestate 
Rom. pontificis liber singularis Ballioni (Francof.) 1763. — Just. Febronii Comment. 
Francof. 1781. 

Lit: Bluntſchli, V. 267— 271. Teichmann. 

Höpfner, Ludwig Julius, geb. 1743 in Gießen, wurde 1767 Prof. un 
Caſſel, 1771 Doctor in Gießen, 1778 Regierungsrath, 1781 Oberappellrath, 1752 
Geh. Tribunalrath, ftarb 1797. 

Schriften: Elementa juris civilis sec. ordinem Institutionum, Gott. 1782: Franco. 
1798. — Naturredt, 1796. — Theor.-pralt. Comment. über pie Heineccius’jhen Inftitntio- 
nen, 1783; Frankf. 1798; 8. Aufl. 1818. 

Lit:: Erſch u. Gruber. — Deutſche Bierteljahrsihrift, Jahrg. 1668. _ 
Teigmann. 

Hoftienfi (Henricus de Susa, cardinalis Ostiensis), lebte unter June 
cenz IV,, war Erzbiſchof von Embrun, dann Sarbinal von Oftia, Yehrer des Duramus 
und ftarb 1281. 

Er ſchrieb über ben Eoder und zu bem Decretalen eine Summa. 
Lit.: v. Stintzing, Geſch. der pop. Fit. des vom scan. R., Leipz. 1867, ©. 511, 512. 

Zeihmann 
otomanus, Franciscus, geb. 1525 zu Paris, wurde 1561 Profeſſor in 

Straßburg, lehrte zu DBalence, Genf, Yaufanne und Bourges und farb zu Baſel 1590. 
Schriften: Comm. ad Instituta. — Epitomatorum in Pandectas lib. XXIL — Di» 

putat. jur. civilis — Anti-Tribonianus — Franco-Gallia 1573. — Consilis 1582, 1536. — 
pera cura Lectii, Genev. 1599 — 1600. . 

tit.: Leyckher, Vitae JCtorum. — Dareste, Essai sur Frangois Hotman, 
Paris 1850. — Stobbe, II. ©. 15, Not. 26; ©. 57, Not. 27. — Allard, Histoire de 
la justice criminelle au seizieme siecle, Gand 1868, p. 497, 498. 

Teich mann 

Huber, Ulrich, geb. 1636 zu Dockum, wurde 1657 Prof. in Franccker, 1660 
Rector und Senator und flarb 1694. 

Säriften: Praeleotiones jur, civ. (add. Thomasii), Lips. 1707; Neap. 1784. — 
Digressiones Justinianeae, Francof. 1670, 1688, 1696. — Praelectiones jur. rom, et ho- 
dierni ad Pand., Francof. 1689— 90. — De jure civitatis, Leyd. 1674. — Opera mi- 
nora, Utr. 1746. 

Lit.: ©. Jöcher. Teichmann. 

Hufeland, Gottlieb, geb. 1760 zu Danzig, ſtudirte in Leipzig, Gouingen, 
Jena, wurde 1785 Doctor, 1788 in Jena aufßerord. Prof, 1790 ord. Prof, 1793 
Beifiger des Schöppenftuhle, 1796 Yuftizratb, ging 1803 nad) Würzburg, 1806 nad 
Landshut, 1816 nach Halle, wo er 1817 ftarb. 

Schriften: De legum in Pand. interpret. subsidio, Jenae 1785 (diss.). — Bud 
über den Grundſatz des Naturrechts, Leipz. 1785. — Xehrb. des Naturrechts, Jena 1790, 179. — 
Snftitutionen des gef. pofitiven R., Iena 1798, 1803. — Lehrb. der Geſch. u. Encycl. aller un 
Deutſchland geltenden pofitiven Rechte, Iena 1796. — Lehrb. bes in den deutſchen Yünderz 
geltenden gem. oder fubflbiären Civ. R. Gießen 1508—14. — Ueber den eigenthüml. Geiſt dee 
röm. R. Gießen 1815, 16, 17. — Beiträge zur Beritigum ber pof. Rechtöwifjenichaften, Ina 
1792. — Einl. in die Wiffenfchaft des deutfhen Briv.R., Jena 1796. — Lehre nom Gelte 
und Gelbumlanfe, Jena 1798; Gießen 1820. — Handb. der Staatswirthſchaftskunſt, Gicken 
1807 —20. — Darftellung ber Rechtslehre des Beſitzes, 1815. . 

Lit.: Seine Selbfibiographie in Walch: Reliquiae controversiae inter Bulgarum et 
Martinum Gosiam de praelatione dotis, Jen. 1785, p. 12—15. — Erfd u. Gruber. 

TZeihmann. 
Hugo de Alberico de porta Ravennate, einer der 4 doctores aus Fk: 

Iogna, ftarb zwiſchen 1166—1171. 
Er | nei: Gloſſen — Distinetiones — Summula de pugna (Savigny, IV. 512-1‘). 

Sigle, U. Ug. Ugo. 
tit.: Savigny, IV. 155— 170, 497 — 499, 504— 511. 

Teihmann. 



Hugo — Huldigung der Stände. 561 

Hugo, Suftav, geb. 1768 zu Lörrach in Baden, ftudirte in Göttingen, wurde 
bafelbft 1788 Profeſſor, 1819 Geh. Yuftizrath, ftarb in Göttingen 15. Sept, 1844. 

Schriften: Dom. Ulpiani fragmenta, Gott. 1788. — De bonorum possessionibus, 
Hal. 1788. — De fundamento successionis ab intestato ex jure Rom. antiquo et novo, 
Gott. 1785. — Julii Paulli Sententiarum, libri V, Gott. 1795. — Smftitutionen des hen⸗ 
tigen röm. R., Berl. 1789 (unter d. Titel: Lehrb. des heutigen röm. R., 7. Ausg. Berl. 1826). — 
Lehrb. u. Chreftomatbie des claff. Band. R., Gött. 1790. — Lehrb. eines civil. Eurfus, Berl. 
1799—1826. — Lehrb. der Geſch. des röm. R., Berl. 1790, 11. Aufl. 1831. — Beiträge zur 
eivil. Bücherlenntniß, Berl. 1829, 1815. — Eivil. Magazin, Berl. 1791 — 1837. 

Lit.: Neuer Nekrolog ber Primer: Bd. 22, ©. 655 — 658. — Ztſchr. für gefch. Rechts⸗ 
wifienfhaft, IX. N. 13. — Eyßenhardt, Zur Erinnerung an ©. Hugo, Berl. 1845. - 

Hugolinuß, Presbyteri aus Bologna, ftarb nach 1233. 
Er ſchrieb: Glofien. — Summa ber Digeften — des Codex. — Distinetiones. — Quae- 

stiones. — Dissensiones Dominorum. — Zuſätze zur Summa des Azo. — Summa bes Lehnrechts. 
Lit.: Savigny, V. 45—68. — Stobbe, I. 607. Teihmann. 

Huldigung der Stände ift die feierliche Eidesleiftung, durch welche die Land⸗ 
ftände die Verpflichtung des Volls zu Treue und Gehorfam gegen den Souverän jofort 
nach deſſen Negierungsantritt befräftigen. In der Theorie eine eidlihe Beftärfung, 
in der Praxis eine eidlihe Uebernahme der Unterthanenpflichten war die H. frühzeitig 
zu einem Schugmittel der meiften altlanditändifchen Verfaflungen geworben : die Stände 
huldigten nämlich regelmäßig nur nad) vorgängiger Beftätigung ihrer Gerechtſame durch 
den Landesherrn oder doch nur unter der Bedingung, daß der Yandesherr ihre Freiheiten 
fortdauernd anerkenne, bzw. beftimmten von ihnen ausgeſprochenen Wünjchen genug thue. 
Auch war ein ſolches Schutmittel nothwendig, da Theorie wie Braris die Geltung der Iand- 
ftändtfchen Befugniffe bei dem Wechſel des Herrſchers jehr häufig in Frage ftellten. Allen 
diefe Bedeutung konnte der H. nur fo Lange bleiben, als einerſeits das Verhältniß der 
Yandftände zu dem Landesherrn als ein Vertragsverhältniß aufgefaßt wurde, und anderer- 
jeit3 die jeden Thronwechſel überbauernde, den Staatöherricher wie die Staatsbürger ver- 
pflichtenve Geltung der Berfaflung noch nicht feftftand. Seitdem jedoch aus der Landeshoheit 
eine wirfliche, alle Klaften der Bevölkerung gleihmäßig und unmittelbar beberrichende 
Staatögewalt, aus den Landſtänden eine wirkliche Volksvertretung geworden, und bie 
Geltung der Verfaſſung als volllommen unabhängig von jedem Regierungswechjel anerkannt 
ift, fan meber die H. der Stände noch diejenige des ganzen Vol8 als die Uebernahme 
der Unterthanenpflichterr gedeutet werben : alle Staatsangehörigen find nad dem gegenwär- 
tig geltenden Staatsrechte dem Staatsoberhaupte vom Momente des Thronanfalld an zu 
Treue und Gehorfam verpflichtet, und die aus ihnen bervorgegangene Volksvertretung 
fann deshalb nicht wie die alten Landſtände durch Gewährung oder Verweigerung der 9. 
ihre Unterthanichaft begründen oder fuspendiren. 

Trotzdem haben einzelne deutiche Verfaſſungen die H. der Stände (jo Sadyfen-Weimar, 
Sachſen⸗Meiningen, Walded, Oldenburg) oder aller Staatsangehörigen (fo Baiern, Wirtem- 
berg, Braunfchweig) als eine feierliche Beſchwörung der Unterthanenpflichten nach der Thron⸗ 
befteigung eines neuen Herrſchers beibehalten. Doch tft die allgemeine Landeshuldigung in 
neuerer Zeit regelmäßig nicht mehr gefordert worden. Außer in Mecklenburg ift die Huldigung 
noch immer von der vorgängigen Beſchwörung oder Beftätigung der Verfaſſung durch den 
Souverän abhängig; da jedoch nur zwei Berfaffungen (non Coburg= Gotha und von 
Oldenburg) die Souveräne bi8 zu der der H. vorangehenden Beſchwörung der Ber- 
faffung an der Ausübung der Regierungsrechte verhindern, die übrigen Verfaſſungen aber 
den Somverän jofort nach feiner Thronbefteigung ohne Rüdfiht auf die nachfolgende 9. 
den vollen Genuß feiner Souveränetätsrechte geben, feine einzige Verfaſſung ſomit an die 
Leiſtung des Huldigungseides eine vechtlihe Wirkung Inüpft, jo ift die H. ftaatsredt- 
li irrelevant: fie gibt dem Souverän fein Recht, das dieſer nicht bereit8 hatte, fie 
begründet Feine Pflicht, Die nicht ſchon vorher beftand. 

Wenn häufig auch der Eid, welden das einzelne Mitglied einer Volfövertretung bei 
feinem Eintritt in diefelbe zu ſchwören bat, Huldigungseid genannt wird, fo ift dies eine 

v. Holtzend orff, Rechtsieriton 1. 36 . 

Teihmann. 
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mißbräuchliche Anwendung des Wortes, da diefer Eid nur als eidliche Uebernahme der 
befonderen, Pflichten angefehen werben kann, melde aus dem Eintritt in die Volkbverne 
tung erwachſen. 

Duellen: Weimar, Rev. Grundgeſ. v. 15. Oct. 1850 88. 67, 68. Meiningen, Gruntad 
9. 23. Aug. 1829 8. 107. Waldeck, Verfg. Urk. SS. 17. 18. Oldenburg, Rev. Staatsgruntyl. 
v. 22. Nobbr. 1852, U. 197, 198, 8. 1. Baiern, Berfg.Urf. v. 26. Mai 1818, Tit. X. 3.3. 
Würtemberg, Berfg.Urk. v. 25. Septbr. 1819 $. 10. Braunſchweig, Neue Lanbidaftsortn r. 
12. Octbr. 1832, 98. 4, 26. Coburg- Gotha, Staatsgrundgef. v. 3. Mai 1852, $. 15%. 
Diedlenburg, Erbvergleih v. 18. April 1755, $. 354 

Lit.: Unger, Geſch. der deutfchen Ranbftände, II. ©. 243. F. A. v. Campe, Die Yır 
von den Lanbdftänden, 2. Aufl., S. 179—183. D. Gierke, Das beutfhe Genoſſenſchaftsrect 
I. ©. 564. Bergl. auch Mohl, Staatsredht des Könige. Würtemberg, I. S. 111— 1. 
Bözl, Baier. Berf. Recht, 4. Aufl. S. 385. Ueber Preußen vergl. v. Rinne, Staattr.t. 
preuß. Don. 3. Aufl. Bd. I. Abth. 1. ©. 161. H. Schulze, Preuß. Staatsr. Aktk \. 
S. 204. 205. 8 Brodhans. 

Humboldt, Karl Wilhelm Freiherr von, geb. 22. Ian. 1767 zu Fer: 
dam, ftudirte in Frankfurt a. DO. und Göttingen, machte große Neifen, wurde Legatiere⸗ 
rath, Tebte in Jena, 1797 - 99 in Parıg, dann in Spanien, ging 1801 als preußiſcer 
Minifterrefident nad) Rom, 1806 bevollmädtigter Minifter bis 1808, geb. Staatsrat 
im Minifterium des Innern, betraut mit der Yeitung der geftlichen und Unterrichtsange 
Tegenheiten, wirkte für die Gründung der Univerfität Berlin, wurde 1810 geh. Etsuk 
minifter, außerordentl. Gefandter und bevollmädtigter Minifter in Wien, nahm an tan 
Congreſſen Theil, ſchied 1819 aus, wurde 1830 wieder in den Staatsrath berufen un 
ftarb am 8. April 1835. 

Schriften ſtaatswiſſenſch. Inh.: Ueber die Aufgabe des Geſchichtſchreibers (Abh, d. Ar 
demie zu Berlin, 1822, S. 305— 22). — Ideen Über Staatsverfaffung durch bie neue frum, 
Eonftitution veranlagt (Berliniſche Monatsſchr. herausg. v. Biefter, 1792, Stüd 1), — leer 
die Sorgfalt des Staates für die Sicherheit gegen auswärtige Feinde (a. a. DO. Städ 10). — 
Ueber die Sittenverbeflerung durch Anftalten des Staates (a. a.D. Stüd 11). — Ueber teil. 
Staatserziehung (a. a. DO. Stüd 12). — Wie weit darf fi die Sorgfalt des Staates um des 
Wohl feiner Bürger erftreden ? (Schillers Thalia, 1792, Heft 5, S. 131 — 169). — Derberin 
über Preußens ftändifhe Verfaſſung (Denkſchr. v. Stein über deutſche Verfg, berautg. v. Bert, 
Berl. 1848, ©. 96 — 175). — Memoire devant servir de refutation & celui du comte de 
Capo d’Istria (Gef. Werke, 1841—52, Bd VII. ©. 279 ff.). 

Lit.: Schlefier, Erinnerumgen an W. v. Humboldt, neue Ausg. Stuttg. 1854. — Havın, 
W. v Humboldt, Berl. 1856. — Steintbal, Gebädtnißrede auf W. v. Humboldt an feren 
100. Geburtstage, Berl. 1867. — Förſter, Abhandl. Über Geſch. u. Politik von W. v. huwm 
boldt, Berl. 1869. — Oppenheim in der Nationalgeitung 1870, Nr. 281 vom 21. Imi.- 
Challemel-Lacour, La philosophie individualiste, etude sur Guill. de Humbald! 
(bibl. de philos. contemp.), Paris 1864. Zeihmann. 

nius, Helfrih Ulrich, geb. 1583 zu Marburg, wurde 1608 in Eifer 
Doctor, 1613 Prof. dafelbft, 1625 in Marburg, trat 1630 zum katholiſchen Kirde ik, 
ging nad Cöln und ftarb 1636. 

Schriften: Tractatus feudalis, Giess. 1616. — Variarum resolutionum libri IV. 
Francof. 1616, 1697. 

Lit.: Erſch u. Gruber. Teichmann 

Hypothek, Hypothekenordnung. Die römiſche H. bedurfte keiner „rt: 
nung“, d. h. beſonderer juſtizhoheitlicher Einrichtungen. Enthoben der Beſchränkungen der 
veralteten fducia und des Fauſtpfandes ergreift fie als das Pfandrecht ohne Eigenthums 
oder Befitesübertragung alles Berkäufliche, alles Verwerthbare; auch Forderungsrechte ſelbi 
Pfandrechte (al bedingte Ceſſion ?) ; und hat, wenn eine Sache ihr Gegenftand, die Bedeu 
eines jus in re, was freilich neuerdings häufig beftritten iſt. Nothwendige Borausfegung ft 
das Beftehen einer Yorderung ; denn wie alle Pfandrechte, dient die H. nur dazu, einen 
Forderungsberechtigten einen Gegenftand für den Ball zu fichern, daß es an der redt: 
tigen vollftändigen Erfilllung der Forderung gebricht. Ganz und ungetheilt haftet beit 
die H., wenn auch binfichtlich Des Gegenftandes wie der Forderung mit denjenigen Unter: 
ſchieden, welche ſich daraus ergeben, daß entweder eine General- oder Special-H. beftl! 
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worben, Died wieder an Sachgemeinſchaften, fruchttragenden, over einfachen Sachen; für 
Stamm, für Zinfen, für Verwendungen u. dgl. m. Die Duelle der Entftehung liegt 
entweder in der Beftellung durch Uebereinfunft (Conventional-H., formlos (pactum h.), 
durch Tettwillige Verordnung nad deren Formen; oder in richterliher Beftellung bet 
adjudicatio auf eine Theilungsflage, während ſonſt Bauftpfand entiteht (pignus in c. 
jud. captum, p. praetorium);.enblih in einem Rechtsſatz und zwar bier als Ge- 
neral-9. (ſ. d. Art.) in fieben Fällen von theilweiſer praktischer Wichtigkeit, oder als 
Special⸗H. in fünf Hauptfällen: 1) Special⸗H. für Baugelver, verwendet zur Wieder- 
berftellung eines zerftörten, nach der Wieverberftellung dafür baftenden Gebäudes ; 2) Spe- 
cial-H. an Saden für die Anfaufögelver, ſofern dieſe aus dem Vermögen von Pupillen 
und Minderjährigen genommen find und fie das Geld den Sachen vorziehen, 3) Spe— 
cial⸗-H. des Verpächters eined zum Fruchtbau beſtimmten Grundftidd megen Pacht- 
forderungen an den gebauten Früchten; 4) Special-H. des Vermiethers an den eignen, 
in Die Miethöräume zur Benugung gebrachten Sachen des Mietberd wegen Mieths— 
forderungen (nit an den, dem Miether haftenden&acen des Aftermiethers, doch an 
des Miethers Pfandrecht); 5) Sperial-H. des Vermächtnißnehmers wegen des Vermächt⸗ 
niſſes an den Erbichaftögütern des Belafteten. Unter den Endigungsgründen der 9. 
(Erlöfchen der Forderung, Verzicht, Zeitablauf u. dgl) bat einerfeits die Confufion, 
infoweit an beſondere Fälle ſchon nad röm. R. die lebhaft beftrittene Annahme eines 
„Pfand (M-Redhtd an der eigenen Sache geknüpft worden ; andererſeits der Berfauf des 
Pfandes durch den berechtigten Pfandgläubiger, der an beftimmte Friften und Formen 
gebunden ift (zwei Jahre bei Privatverfauf, zwei Monate bei gerichtlichen, öffentlichem 
Verkauf) und unter Umftänden durch Zufchlag (jus dom. imp.), feit Conftantin 326 
aber nicht durch Abrede des Berfall$ (lex comm.) erjegt werden darf, zu vielfachen Er- 
drterungen Beranlaffung gegeben. Ungeachtet der in ben bisher berührten Bunkten berr- 
Ihenden großen Menge‘ von Streitfragen bat doch für die praftiiche Handhabung bes 
römiſchen Hypothekenſyſtems noch weit mehr Schwierigkeiten der ſehr Häufige Yall der 
Colliſion verjchtedener Hhpothefgläubiger in Bezug auf die Befriedigung derſelben aus 
dem Erlöfe des Pfandes bereitet. Reicht die Summe zur Deckung aller begründeten 
Anſprüche nicht aus, jo fragt ſich: wer ſoll den Verluſt tragen? oder was im Erfolg 
daffelbe ift: wer ſoll zuerjt befriedigt werden ? Das röm. R. privilegirt den Fiscus, die 
Ehefrau wegen der Dos, das Verwendungspfandrecht; doch nicht unbedingt. Der Fiscus 
geht mit den öffentlichen Abgaben allen vor, der Darleiher (Verwendungsdarleiher) zum 
Ankauf einer Militia geht der Ehefrau, diefer auch ſtets der Fiscus vor; die Verwender 
unter einander vedhnen antheilsweiſe nad dem Maß ver Berwendung. Allein ein ander: 
wertiger Vorzug Liegt in der Beglaubigung der H. durch eine dffentliche oder eine von brei 
Zeugen unterfchriebene Privaturkunde. Hypotheken mit unvolllommeneren Urkunden könnten 
zurückdatirt fein und find eben darum dem pignus publieum nachgeſetzt. Im Uebrigen 
entichervet pas Alter der H, je nach dem Zuſammentreffen der rechtögültigen Eriftenz 
von Forderung, Gegenftand und Pfandrecht. Gleichberechtige H. müſſen fih gleichmäßig 
Abzug gefallen laſſen. Ueberall tft viel Streit, nit minder über bie Uebertragung der 
Priorität (hypothekariſche Succeifion, beſonders jus offerendi). " 

Vielfache Aenderungen im Hypothekenrecht find eingetreten, nachdem daſſelbe in Deutſch⸗ 
land mehr und mehr zwiſchen die, auf ganz anderen Grundlagen ermachfenen deutſch- 
rechtlichen Pfandinftitute (beſ. ältere, neuere Satzung) eingefchoben worden war. 
Die römische Pfandklage follte dem Gläubiger Befig verfchaffen zur Ermöglichung der 
Uebergabe an den Käufer. Die neuere Pfandklage dient zur Vorbereitung des gericht- 
Iıhen Verkaufs, insbeſondere bei Immobilien des forgfältig geordneten Subhaftations- 
verfahrens. Allein der Hauptunterfchted entwidelte jih im Anfchluß an die Einführung 
öffentlicher Bücher: Grundbuch, Pfandbuch. — Die eingetragene 9. trat zwar zunächft 
als eine gewiflermaßen gefteigerte Abart des p. publicum in Die, durch die jog. Pfand- 
ſeparatiſten (Pfandrecht aus der Zeit des früheren Eigenthümers) von der Doctrin zeit 
weile vergrößerten Claſſificationsreihen. Allmälig aber wirkte fie umgeftaltenb auf das 
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. gefammte Hypothekenrecht. 1722 in Preußen zur Geltung gebradit, erlangte fie durch 
greifende Bedeutung zuerft in der churſächſ. erläuterten Bre.Oron. v. 1724. Dad corp. 
jur. Fridericiani hatte noch folgende Concurstlaſſen 1) Bindicanten, 2) creditores c. 
jure sing. praelationis, 3) hyp. publicae (d. h. eingetragene H.) 4) hyp. tacitae 
ec. priv. exig,, 5) hyp. tacita simplex und judicialis ohne Eintragung, 6) priv. 
exigendi, 7) hyp. conventionalis extrajud., 8) nadi chirographarıi. Allein vie 
churſächſ. ertäuterte Bre.Orbn. im Tit. 14 fagte bereits: „Es fol in Zukunft fein 
„General-H. — — conftituirt werden — — fondern e8 ift in r. immobilibus die 
„Berpfändung jedesmal auf gemwiffe Grunvftäde zu richten, und von dem Richter — 
„oder — Lehnherrn der Conſens darüber zu ertheilen” , in Zit. 15 „die hyp. taci- 
„tas — — wollen Wir hiermit gänzlich aufgehoben haben”; m Tit. 16 „Diejenigen 
„Srebitores, fo eine gerichtliche Special-H., als welche in Zukunft allein vor beſtändig zu 
„achten, erlanget, find fofort nach denen, fo in die erfte Klaſſe gehören, ſchlechterdings ser. 
„prioritatem temporis, jedoch ein jeglicher von demjenigen Gut, darauf er ſolche 9. a: 
„halten, zu befriedigen.” Damit war die Bahn gebrocdden, um dem Satze Geltung zu 
verſchaffen, daß jedes befitlofe Pfandrecht (H.) als gemeinſchädlich — den Credit mehr 
gefährdend als fördernd — abzuichaffen, welhem allgemeine Erkennbarkeit mid 
gegeben werden fünne. Befeitigung der General-H., aljo aud der ſtillſchweigenden 9. 
und der H. an Mobilien war die nothmendige Folge. Mit dem Begriff der modernen 
H. verband ſich fortan die Forderung der Specialität (Beſtimmtheit nach Gegenftand und 
Schuloverbindlichkeit) der Priorität — feften Rangordnung — nad) der Eintragung und 
als Grundlage von beivem: der Publicität, öffentlicher Kundbarmadhung der Hypothelen 
Diefe rief die Anlegung öffentlicher und damit die Nothwendigfeit einer zuverläffigen 
Regelung ihrer Super durch öffentliche Behörden hervor: — Eintragung als modus 
acquirendi. Daher feit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die je 
fih mehrende Zahl befonderer Hypothekenordnungen. Als ein Mufter derfelben für 
die Behandlung des Hypothekenweſens größerer Grundſtücke galt lange Zeit die prurklihe 
H.Ordn. vom 20. December 1783. Sie behandelt in vier Titeln 1) Form um Em 
richtung der Hnpothelenbücher, 2) Verwaltung des Hypothekenweſens und Führung ver 
Bücher bei den DObercollegiis, 3) Verfahren in Hhupotheffachen bei den Untergerdhten, 
4) Verfahren bei Anlegung neuer Hüpothefenbücher. ‘Der zweite Titel zerfällt un ſieben 
Abfchnitte: 1) Verfahren in Hypothekſachen überhaupt, 2) Berichtigung und Eintre- 
ung des tituli possessionis. 3) Bon den übrigen zur Eintragung qualificirten Hand⸗ 
ungen, 4) von Geffionen, Verpfändungen, Subinfeription und Arreften. 5) Bon Löſchun⸗ 
gen. 6) Von Proteftationen, 7) Bon Hhpothelenjcheinen. either find zahlreiche Abin- 
derungen eingetreten ; fo ift bie Führung der Hypothekenbücher 1849 ganz auf die Gerichte 
erfter Inftanz übergegangen. Fortgefchritten aber ift die Gſgb. vorzugsweiſe in emer 
immer weiteren Erhöhung der Rechtswirkungen der Form. Als Ziel wird die Ent- 
widelung der 9. zu einem jelbftändigen Realrecht Hingeftellt, die Entkleidung ven der 
accefloriichen Natur, mindeftens in den Wirkungen, wenn auch nicht im Weſen, rüdjiche 
lich ‚defien der Satz: „hyp. obligationis filia“ fi in Geltung behauptet, wenn and in 
mehr und mehr verringertem Umfange (H. des Eigenthümers!), Es ift namentlih die 
Beſchränkung der gegen die hypothekariſche Klage zuläffigen Einreden nad Art der Web: 
feleinreven auf Diejenigen, welche dem Bellagten gegen den jevedmaligen Kläger unmittel 
bar zuftehen oder aus dem Hypothekenbuche fich ergeben, wodurch die 9. von dem be 
gründenden Schuldverhältniß Losgelöft werben und den Hypot hekenbriefen die höchſte 
erreichbare Cireulationsfähigfeit werliehen werben fol. — In Bremen ift zu dieſem 
Zweck die Erſetzung des Hypothekenſyſtems durch eine Handfeftenoronung fet 1833 
gefetlich geregelt; doch pflegt die Uebertragbarfeit ihrer Grundſätze auf grüßere Staate: 
in Abrede geftellt zu werden. Hier wird vielmehr von der Erweiterung des Pfand— 
briefſyſtems die Beleitigung vieler Gefahren der Hypotheken fiir den Grunderedit erwar⸗ 
er namentlich Derjenigen, weldye aus dem Kimdigungsrecht des Hypothekgläubigers em 
pringen. 
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Gſgb. u. Lit.: Bezügl. der modernen H. ſ. Art. abe 
über Grunberedit und Hypothekenweſen nach nationaldfonomilchen Gefichtspunften: vgl. Ro 

etenbücher. Zahlreiche Schriften 4. 

{her, Nationalötonomie des Aderbaus (Syft. b.Bolfswirthfd. IL), $. 128 f. Zur Erklärung undy SW /82? 
Abhülfe der heutigen Creditnoth des Grundbefitzes v. Rodbertus⸗Jagetzow, 1868: „Hypothe⸗ 
kennoth des ländl. Grundbeſitzes“. Dr. Engel, Hypothelenverficherung (1859). Willmanns, 
Srebituoth der Grundbefiger und deren Abhülfe durch eine Nd. Bundes=-Hypothelenbant (1868). 
Dr. Beder, Die Reform des Hypothelenweiens als Aufgabe des Nd. Bundes, 1867. — Hypothe⸗ 
tengefeße, bei. Preuß. A.L.R. I. 20. 88. 390-535. Bürg. G.B. f. d. Königr. Sachſen 88. 369 f., 
387—465. C. civ. a. 2114—2203. Deftert. G. B. 88. 447— 471. — 9. nad rim. R. ſ. Dr. 
Dernburg, Das Pfandrecht nach den Grundſ. d. heutigen röm. R. (1860-64). Dr. Bre- 
mer, Pfandrecht und Pfanbobjecte (1867) mit Bermeilungen auf bie höchſt umfangreiche Lit. 
Hierzu Dr. Bremer, H. u. Grundſchuld (mit Berüdf. d. preuß. Gef.Entw.) 1869, „Wertb- 
recht“. Schaper. 

y votheten vü er. In Griechenland zuerſt iſt die Bedeutung der Verpfändung 
ohne Beſitzveranderung —X der Schrift hiefür (Td.oxsıea) und ſelbſt der öffent- 
Iihen Beurkundung auf Steinen, in Büchern (Chios) erkannt worden. Nicht jo in Rom. 
Weder Die formula hypothecaria nod das Grundſteuerſyſtem ſchuf öffentliche Grund- 
und Pfandbücher. In Deutichland ließ zuerft Karl der Große für Stifts- und Klofter- 
güter Lagerbücher (polyptica) anlegen unter Berzeihnung des Inhabers, der Abgaben 
und Dienfte: Bücher über beftändige Laften. Don den weltlichen Landeöherren wurde 
dies für Lehns- und Allodialeigentbum nachgeahmt. Wahre Grundbücher entwidelten 
fih etwa 100 Jahre fpäter in Mähren nad der Stiftung des großen mähriſchen Reiche. 
Das den Gemeinden überwiefene Grundeigenthum wurbe vertheilt und von den Aelteften 
dad Belisthum der Einzelnen auf fichtene Tafeln aufgezeichnet. Aus dieſen Landtafeln 
hat ſich das, gegenwärtig faft ganz Oeſterreich, ſeit 1855 auch Ungarn beherrichenbe 
„Tabularweſen“ — Grundbuchsweſen — entwidelt. Erft etwa zu Anfang des 13. 
Jahrhunderts wurde im norbweftlihen Deutichland in Köln, Lübel, Hamburg und an= 
anderen größeren Städten nad Borgängen in Belgien, Frankreich, der Schweiz eine an= 
dere Art von Grundbüchern vorbereitet, welche frühzeitig zugleih die Bedeutung von 
Schuld- und Pfandbühern erhalten zu haben fcheinen. Nachdem an Stelle der 
Auf, d. h. Ueberlaffung der Grundjtüde vor der Gemeinde die Auflaffung vor dem 
Bogt und den Schöffen oder andern Beamten getreten war, wurden die Berlafjungspro- 
tocolle in Grund-, Erb-, Schreind= und ähnlich benannten Büchern gefammelt, und die— 
fen gegen das 16. Jahrhundert eine Ueberficht in der series possessorum gegeben. Die— 
ſelbe verzeichnete die Grundftüde, die Befiger und auch die vor Gericht bewilligten Be— 
laftungen auf gejonverten Folien unter Bezugnahme auf die Protosolle. Die Be 
laſtungen empfingen eine neue und eigenthilmliche . rechtliche Bedeutung, als mit 
dem Eindringen des röm. R. dem altdeutihen Pfand- und Satzungsſyſtem das, 
auf ganz anderen Grundanſchauungen beruhende römiſche Pfand= und Hypotheken⸗ 
ſyſtem vollberechtigt zur Seite getreten war. Die unorganifche Vermiſchung von Rechts- 
lägen und Einrichtungen von theilmeife widerſprechendem Charakter hatte das Auffeimen 
neuer Inftitute zur Folge. Es entwidelte fi) die moderne Hypothek auf den Grund⸗ 
Ingen der Publicität, Specialität und Legalität, und gab damit den modernen H. ihre 
Seftalt. Ihrem Hauptzwede nach ftellen fie die Erebitbücher für den Grundbeſitz dar. Den 
Gläubiger, der auf Hypothek Leihen will, intereffirt fir feine Prüfungen aber. nicht blos 
bie Frage, ob etwa beſſer berechtigte Hypotheken vorhanden, fondern in nicht minderem 
Grade die Fragen, ob beftändige Laften den Werth des Grundſtücks beeinträchtigen, wel- 
hen Realcompler die Buchbezeichnung umfafle, und namentlih wen das Berfügungsrecht 
über das Eigentbum oder mindeſtens fiir den Pfanpverfehr zuftehe. So finden fih in 
den neueren 9. alle, in den Büchern und Tafeln der älteren Zeit verfolgten Ziele be= 
vüdfichtigt, allerdings in ſehr verſchiedener Weile. Der Kern der Unterſchiede Liegt in ber 
Beantwortung der Trage, in wie weit der Staat — die Yuftizhoheit — dafür zu for- 
gen habe und dafür verantwortlich fei, daß der Gläubiger vollftändig und zuverläfjig aus 
den öffentlichen Büchern Aufſchluß über alle Einzelheiten erhalte, welche fir die Prüfung 
der Ereditwitrbigfeit jedes Grundſtücks zu jeder Zeit von Belang bleiben. 
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Hypothelenſcheine im w. ©. find alle Beſcheinigungen, welche über Eintragun- 
gen im Hypothekenbuche ertheilt werben ; alfo aud Auszüge über einzelne Bermerk, 
Benachrichtigungen über Eintragungen, und andere abſchriftliche Mittheilungen ber Hypo⸗ 
thefenbehörve. Im e. S. werden darunter Auszüge verftanden, welche geeignet find, bi 
Bortbeile der modernen Hypothek für den Verkehr nutzbar zu machen. Beglaubigte Ak 
Ihriften oder Ausfertigungen, weldye den weſentlichen Inhalt des Hypothekenbuchs wieder⸗ 
geben, Löjen den Geſchäflsverlehr von der Hypothekenamtsſtube ab, und geben ihm Lebens- 
fähigkeit. Dies aber nur dann, wenn fie in der That die Einficht in das Hupotbefen- 
buch zu erfegen geeignet. Darum fchrieb die ältere Gſgb. die getreue, vollfiändige, der 
Ordnung der Rubriken folgende Abfchrift aller Folien vor, Doch mit Weglaffung der, dem 
gegenwärtigen Eigenthlimer oder titulären Befiger vorausgehenden Vermerke, und mit vem 
bloßen Vermerk „NR... iſt gelöfcht” für gelöfchte Eintragungen in den Laften- und Schuld⸗ 
rubrifen. Entweder diente der Schein „pro informatione“, oder er wurde „in vim re- 
cognitionis‘“ ertheilt, un legten Fall aljo wegen einer gelchebenen Eintragung. Dies 
war erfihtlih zu machen. Zur legten Klaſſe gehörten alle eigentlichen H., d. 5. Scheine 
über eingetragene Hypotheken. Allein hier genügte die Abjchrift des Hypothekenbuchs noch 
nicht. Sie enthielt nothwendig in der Abſchrift des Eintragungsvermerks die Bezug— 
nahme auf die Schuld= und Pfandurkunde, welche die Hypothek begründet hatte. Dies dor. 
relatum war in Ausfertigung mit jenem doc. referens durch Anbeften und Beſiegeln zu 
verbinden. Mit der Zeit — bei Häufung der hypothekariſchen Eintragungen, oder auch kei 
Ceſſionen, Bererbungen u. dgl. — ſchwollen foldye Documente zu diden, unüberjichtlicen 
Voliobindeln an. Es iſt daber fortgefet auf deren Bereinfahung Bedacht genommen ; 
in8bejondere a) durch Erjegung aller abfchriftlichen Mittheilung von ſolchen Eintragungen, 
bie nur zur Beurtheilung der Sicherheit und Rangordnung der Hypotheken bienen, durch 
Auszüge (Önpotheleninftrumente: aus der Begründungdurfunde und dem Hypothekenbudb 
auszug beftehend), b) noch meiter durch Unterlaffung jeder Berbindung oder Bezugnahme 
auf das begründende Schuldgefchäft nebft Urkunde. Auf diefem formellen Wege fell vıe 
eingetfügene Hypothek zu einem felbftändigen Realrecht, der Hypothekenſchein allmälig zu 
einem indofjabeln Inhaberpapier umgeftaltet werden. Ber Lölhung der Hypothek erfolgt 
Caſſation des Scheins. 

AM Giſjgb.: Preuß. Hyp. O. (1783), 8. 301 f. Gef. vom 24. Mai 1853 8. 14 f. Gel. f. Nen⸗ 
Vorpommern vom 21. März 1868 8.112f. (Hyp. Urkunden). Baiern, Hyp. Geſ. (1822) 85. 115 f. 
170 f. GSchuld- u. Hop.-Briefe, Hyp.-Necognit.-Scheine). Königr. Sachſen, Geſ. vom 6. Ror 
1843 8. 189 f. (Hyp.=Brief neben bloßen Recognit.-Scheinen.. Großh. S. Weimar, Pfand⸗Geſ. 
vom 6. Mai 1539 $. 260 (Conſenſe, Pfandſcheine). — Wichtig Medienburg, ſ. Dr. G@ösge, 
Neform des Hyp. Weſens (1856). — Preuß. Entw. 1869. Hyp. Ordn. 8. 114 f. (Hyp. Brief) Bir- 
temberg (Pfandſchein — Informativpfandfcein). Schaper. _ 

J. 
Illation der Dos. Wie bereits in dem Artikel „Dos“ ausgeführt worden. 

nimmt nach röm. R. nicht alles, was der Frau gehört, durch Eingehung der Ehe den 
Charakter der Dos an, vielmehr bedarf es dazu eines Illationsacts. Gleichviel ob die 
Frau felbft oder ein Dritter die Dog beftellt, die Beftellung erfordert eine ausdrückliche 
oder ſtillſchweigende Willenserflärung , die darauf abzielt das Vermögen des Ehemanns 
dotis causa zu vermehren, und mit der diefe Vermehrung verbunden if. Daß anderer: 
ſeits jeder Act, welcher eine VBermögendvermehrung des Ehemanns zu jenem Zwede be 
wirkt, als Illationsact wirkfan ift, wird durch den Sat „dos aut datur aut dicitur 
aut promittitur“ ausgebrädt. Dotis datio war die directe Hingabe ohne worgängiget 
Verſprechen, dotis promissio das Verſprechen in Stipulationsform, dotis diotio bat 
Verſprechen ohne vorhergehende Frage, an deſſen Stelle demnächſt das ganz unfürmlide 
Verſprechen, nuda pollicitatio, getreten iſt, alſo ein Verſprechen, für deſſen Wirkſamleit 
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ed der Annahme nicht bedarf. Letzteres iſt beftrittn. Der Ausdruck Pollicitation Toll 
nicht im technifchen Sinne gebraucht fein und em formloſes Berfprechen bedeuten, dag 
der Annahme, wenn aud nur ftilljchweigender Annahme bedürfe. — Die Dos kann wirt 
am vor Eingehung der Ehe, zur Zeit derjelben und fpäter beftellt werben, letzteres auch 
durch Die Ehefrau felbit; dem fteht das Verbot der Schenfungen unter Eheleute nicht 
entgegen. Für die Berbindlichfeit des Beſtellungsacts ıft die Rechtögiltigkeit der beftimmten 
Ehe, für welche die Dos conftituirt wird, ftillfchmweigende Bedingung. Kommt die Ehe bei 
vorgängiger Beitellung der Dos nicht zu Stande, fo fann die Dos conbicirt werden. — 
Aus dem Verſprechen der Dos beredtigt wird der Ehemann. Früchte und Zinfen Tann 
er jedoch erft von zwei Jahren nach Eingehung der Ehe beanſpruchen. Das klagbare Recht 
des Ehemanns auf die Dos tft durch ein geſetzliches Pfandrecht am Vermögen des Ber- 
pflichteten gefichert. — Die modernen Codificationen beruhen zumeift rüdjichtlich der Be⸗ 
jtellung einer Dos durch die Ehefrau, felbft auf dem deutſch⸗rechtlichen Illatenſyſtem. Es 
bedarf keines beſondern Illationsactes; Das gefammte Vermögen der Frau, fomweit es nicht 
ausdrücklich oder geleglich vorbehalten ift, wird durch die Ehe felbft dein Niepbraud des 
Ehemanns unterworfen, ſowohl was die Frau bei Eingehung der Ehe bejigt, als was 
fie nachher erwirbt. Dies gilt in Preußen und in Sachſen; in Bereih des C. civ. 
bedarf e8 aber, aud wenn ſich die Eheleute vertragsmäßig dem Dotalrecht unterworfen 
haben, noch der weitern Beredung, welche Sachen Dotalqualität haben follen, einer Be— 
redung, Die nur vor Eingehung der Ehe getroffen werden fanı. Vgl. die unter Dos 
aufgeführten Schriften. 

Quellen: C. de dotis promissione et nuda pollicitatione 5. 11. — Preuß. ALR. 
Th. II. Tit. 1. 83. 210. — Sächſ Eiv.©.8. $. 1655. — C. eiv. a. 1391. 1500 fi ns 

ccius. 

Imbert, Jean, geb. gegen 1522 zu La Rochelle, war 30 Jahre lang Advocat, 
dann lieutenant-criminel zu Fontenay-le-Comte. 

Er ſchrieb: Institutionum forensium Galliae pene totius quae moribus regitur com- 
munium libri IV. 1538. 1545. Paris 1573 — auch franzöfifh, Bari 1612, mit Notkn von 
Pierre Guenois et Bernard Automne; ferner Enchiridion (bref receuil du droit 
€erit garde, observ@ ou abroge en France). 

&it.: Allard, Histoire de la justice criminelle au seizitme si&cle. Gand 1868 p. 
449—454. Teihmann. 

Immiſſion iſt jede vichterliche Einweifung in den Befig einer Sade. Im 
röm. R. wurde diefelbe als missio in possessionem von einem mit Imperium ver- 
ſehenen Magiftrat überaus häufig ertheilt, zu verſchiedenen Zweden und mit verichievener 
Wirkung, und bald in ganze Vermögenscomplexe, bald in einzelne Gegenftände. Gemein- 
Jam war allen Fällen nur der proviforiiche Charakter. Hauptſächlich gehören dahin Die 
missiones, welche dem Immittirten Sicherheit gemähren und vom Gegner die Erfüllung 
einer Nechtöpflicht erzwingen follen (rei servandae causa) 3. B. gegen den indefensus 
und gegen den iudicatus, deren Güter demnächſt zur Befriedigung verkauft werben 
durften. Ferner Die missiones in den Fällen einer bonorum possessio decretalis, 
um dem Erben vorläufig den Genuß des Nachlaſſes zu verſchaffen. Endlich gewiſſe 
Befleinweifungen zu dem Zwecke, um dem Immittirten in einem bevorftehenden Proceß 
die Beflagtenrolle zu fihern. 3. B. die missio scripti heredis ex lege ult. Cod. VI, 
33 und bie translatio possessionis zum Nachtheil des den Beſitz verläugnenden Be 
tlogten. Heute find von biefen Fällen die in der zweiten und dritten Kaffe genannten 
noch unbedingt praftiih, nur daß dabei feltener der Ausdruck J., als vielmehr Befit- 
einmeifung oder dergleichen gebraucht wird. In den Fällen der erften Art dagegen pflegt 
anderweit geholfen zu werben. Und zwar tritt bei einfacher contumacia eined Bellagten 
fit dem IRA die Fortführung des Proceſſes ohne Nüdfiht auf fein 
Ausbleiben ein, bei Nichterfiillung einer fonftigen Rechtöpfliht aber Erecution, die bald 
durch Wegnahme von Gegenftänden, bald dur Ergänzung der dem Schuldigen obliegen- 
den Mitwirtung vollftredt wird. Nur in emem dieſer Fälle wird auch heutzutage 
noch allgemein von 9. geſprochen, wenn nämlich den Gegenftand der Execution ein Im⸗ 
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mobile bildet. Dann wird der Erequendus aus demfelben durch den Gerichtödiener ent- 
fernt (ermittirt), und der Erecutionsfucher eingeführt immittirt. Gin beſonderes Ser: 
fahren findet dabei weder nach gem., noch nach preuß. Proceßrecht flat. 88. 58-61, 
Ag. ©D.L 24. 

Lit.: Ueber das röm. R. Betbmann-Hollmen, Eiv.Prc. II. $. 120. Ueber das ka 
tige Wetell, Syftem des ordentl. Civ.Bre., $. 49, S. 560 ff. Ed. 

Immunität (immunitas ecclesiastica, libertas ecclesiast.) ift die von der 
tathol. Kirche beanſpruchte Freiheit der zu ihr gehörigen geiftlichen Perſonen und de ib: 
zuftehenden Eigentums von allen öffentlichen (ftaatlichen und communalen) Verpflichtungen, 
auch verfteht man unter i. ecclesiae oder localis das Aſylrecht der Kirchen und gemifer 
anderer firchlichen Gebäude. * Wenngleich jene Freiheit katholiſcherſeits vielfach (freilich 
nicht ohne mannigfachen Widerſpruch) auf unmittelbare göttlie Anorbnung zurüdgfibr 
wird, fo ergibt doch die Geſchichte auf das Klarfte, daß die I. durch Die weltliche Gin. 
eingeführt worden if. Schon im röm. Reich erlangten die Geiftlihen ſeit Katjer Cor 
ftantın Berreiung von der Uebernahme von Staats und Municipal⸗Aemtern, von Vor⸗ 
mundfchaften und von gemeinen Laſten (munera sordida), während andererjeitö meder ein 
allgemeine Steuerfreiheit der Geiftlihen noch des kirchlichen Gutes anerfamnt war. Im 
fränkiſchen Reich erhielten fih zwar die perfönlichen Befreiungen der Geiftlichen un 
ebenſo war es anerkannt, daß das eigentliche Dotalgut der Kirchen feinen Laſten unter: 
worfen fein follte, indeſſen brachte e8 die politiiche Stellung der geiftlihen Wiürdenmixt 
mit fid), daß fie fih der Uebernahme gewiſſer Yaften (Gewährung der üblichen Gelderk: 
an den König, Aufnahme und Beherbergung des letzteren und feiner Beamten, Leiftung ir 
Heerfolge) nicht entziehen konnten. Im Verlaufe des Mittelalterd wurden aber trog der mieer: 
holt in kirchlichen Geſetzen beanſpruchten 3. und der für ihre Verlekung angedrobten 
Strafen die Geiftlihen und die firhlihen Güter nicht nur ſeitens der einzelnen Landes 
herrn und der einzelnen Städte, ſondern auch ron Reichs wegen bald mit, bald ohne pärit: 
fie Indulte zu den öffentlichen Laften herangezogen. Da bie Kirche Beute um m 
modernen Staat eine andere Stellung als tm mittelalterlihen Feudalſtaat hat, un 
fi nicht mehr darauf berufen kann, daß die I. ein Aequivalent für die früher von ihr 
geleiftete Erfüllung einer Reihe eigentlich den Staate obliegender Pflichten iſt, vielmehr 
den ftaatlihen Schuß in demfelben Umfange genießt, mie jeder andere Unterthan, ſo e: 
Iheint der Standpunkt der modernen Staatögejeggebungen, welche die Kirche umd die Chill: 
lien gleichfalls zu den ftaatlidyen Laften beranziehen, vollkommen berechtigt, um fo men 
al8 diefelben immerhin noch mandye Privilegien haben beftehen laſſen. So fin z. B. 
in Defterreich die Kirchen, Pfarrgebäude und Wohngebäude der Biſchöfe nicht der Gebäute 
fteuer unterworfen, in Preußen die Kirchhöfe von der Grundfteuer, ſowie die Kirchen, Kapellen 
und Dienfthäufer von der Gebäubefteuer befreit. Ebenſo ift die perfünliche 3. der Seit: 
lichen von einer Reihe von ftaatlichen Laften und Yunctionen noch heute beftehen gebliehen, 
jo von der Milttärpfliht (in Baier, Baden und Würtemberg), von der Uebernahme von 
Gemeindeämtern (Preußen, Sachſen), des Gefchwornenamtes (Preußen, Sachſen, Baum, 
Dlvenburg) und von Vormundſchaften (Preußen, Defterreich, Baiern, Sachſen); auch ge 
nießen die Geiftlihen Hinfichtlih der Communalfteuern mitunter (fo in Preußen) dieſelben 
Privilegien, wie die Staatöbeamten. — Die evangelifche Kirche hat die I. im Primer 
nie geforbert, jedoch gelten für fie in den einzelnen deutſchen Staaten diefelben Privilegien. 
wie für die katholiſche Kirche und die Geiftlichen derſelben. 

Quellen: Tit. X. de immunit ecclesiar., coemiterii ete. III. 49; VI. eod. II. 2: 
Clem. eod. III. 17; Extrar. comm. III. 13, conc. Trident. Sess, XXV. c, 20. de reform.: 
Syllabus errorum Pü IX v. 8. December 1864. Nr. 30. 

tit.: Fattoli, Theatrum immunitatis et libertatis ecclesiasticae, Romae 1701; 
Schulte, Kathol. ER. 2, 160 ff. 501 fi; Richter, ER. 6. Aufl. ©. 322 fi. 96h: 
BP. Hinfhins, ER. 1, 123 ff. 

B. Hinſchius. 

Impenſen umfafien Alles, was der Befiter einer fremden Sache für Berbeilenman. 
Vermehrungen, Abwendung von Beſchädigungen aufwendet. Diefe Berwendungen, 

Ä 
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impensae werben als auf oder in eine Sache felbft gemachte Ausgaben gewöhnlich von 
ven Koſten, expensae, als den fonftigen Ausgaben um einer Sache willen geſchieden. 
Tie 3. werben eingetheilt: 1) in notbwendige, impensae necessariae, die gemacht 
werden müffen, um eine Sadye in ihrem dermaligen Zuſtande zu erhalten und fie gegen 
Berkchlechterung zu ſchützen, impensae quae si factae non sint aut res peritura aut 
deterior futura sit - 2) in nüßliche, impensae utiles, Meliorationen, durch die 
der Nugen und Ertrag emer Sache over ıhr Kaufpreis erhöht wird, 3) in Yurusauf- 
wendungen, impensae voluptuosse s. voluptuariae, die nur dem Vergnügen, ber 
Annehmlichfeit dienen oder unzweckmäßig, unmwirthichaftlich gemacht find. Bon höchfter 
Bedeutung find diefe 3 Kategorien für die Frage nach der Ari und Höhe des Erſatzes, 
den der Berwenber fir fie beanfpruchen kann, wobei es bald darauf ankommt, daß wirf- 
li der Aufwand die Sache in ihrer früheren Geſtalt oder in ihrem Werthe erhalten hat, 
bald nur darauf, daß der Aufwand derartig war, Daß mit demfelben, wenn auch vergeb- 
ih, die Erhaltung einer Sache bezweckt wurde. Beſonders fommt es hiebei auf den 
guten oderjchlechten Glauben an, indem jeder Befiger, mit Ausnahme der ‘Diebed, für 
nothwendigen Aufwand Erſatz verlangen kann, Dagegen bei jonftigem Aufwande der unred⸗ 
liche Befiger nur das Recht hat, die gemachten Auslagen wieder fortzunehmen (jus tollendi) 
ſofern dies fich nicht als bloße Chicane herausitellen oder der frühere Zuſtand nach Weg: 
nahme derfelben nicht mehr berftelbar fein jollte oder endlich der Eigenthümer den Werth 
erſetzen wollte, den das MWeggenommene nach der Wegnahme haben würde. Der redliche 
Befiger hingegen hat Anſpruch auf Erſatz ſelbſt ver nüglichen Verwendungen in Höhe 
der Berbeiferung und unter Anrechnung des Werth der etwa zurüdbehaltenen Früchte. 
Für die fonftigen bat er mir das jus tollendi Sollen Früchte von Jemandem heraus- 
gegeben werden, fo können die Koften der Gewinnung dabei abgerechnet werben. 

Während das röm. R. die Geltendmachung der J. nur im Wege einer aufgeftellten 
exceptio doli generalis oder Retention kannte, geftattete Das gem. R. aud) noch eine 
befondere Klage wegen berfelben, die man theils als Zurüdforderungsflage, theils als 
en Klage aus einer Geſchäftsführung anfah und die denn aud, in das A.L.R. 
üderging. 

Quellen: D. 25. 1 de impensis in res dotales factis. — 1. 79. D. 50. 16 D. V. 8. — 
ACH TH. J. Fit. 7. 9.204. —I. 138. 262—280 — L 21.8. 124 fi. — Th. I. Tit. 1. 
$. 586. — Defterr. Gef. $. 331-336. 391—396. 403. 483. 517. 641. 690. 837. 1042. — 
Sächſ. Gef. $. 75. 77. 242. 251. 312 fi. 333. 344. 410. 473. 616. 640 fi. 913. 1096. 1201. 
1245. 1352. 1448. 1690. 1953. 2314 fi. — C. eiv. a. 1137. 1375. 1378. 1381. 1886. 1890. 
1947. 2080. 21023. — C. eiv. italiano 1866 a. 705. 1144. 1148. 1150. 1862. 1885. 

Kit: WB. Sell, Berfude im Gebiete des Civ. R. Gießen 1833. 1834. — B. W. Leiſt, 
Civiliſtiſche Studien, Th. 2: Das erlaubte ungerufene Eingreifen in fremde Bermögensangelegen- 
heiten Impenſen, actio de in rem verso, neg. gestio). Iena 1855. — Dernburg, Die 
Kompenfation nah römifhen R. 2. Aufl. 1868. — Witte, Die Bereicherungsflagen bes 
gen. R. Halle 1859. — Jacobi, Die nützliche permenbung nad} dent AL.R., Iena 1861. — 

. Fabricius, Diss. de impensis sec. jus Romanum Vratisl. 1861. — Jahrb. f. Dogm. 
B. IV. — &ell’s Jahrbb B. II. (1844). 

Teihmann. 

Incestuosus ift eigentlich Derjenige, welcher fich des Verbrechens der Blutſchande 
ſchuldig macht. Mit dem gem. Civilrecht hat dieſer Begriff nichts zu thun, da die frühere 
Teſtirunfähigkeit im Juſtin. R. nicht mehr exiſtirt. Vgl Preuß. A.L.R. J. 12, 8. 35. 
— Unter dem Namen incestuosi verſtehen aber die neueren Schriftſteller gewöhnlich bie in ber 
Blutſchande erzeugten Kinder, ex nefando incesto damnato coitu, ex nefandis nuptiis 
procreati. Gegen dieſe bat die Praris verichiedene Zurüchſetzungen ſtatuirt, welche nicht 
nur innerlich ungerechtfertigt find, fondern auch bei unbefangener Prüfung als gejeglic 
nicht begründet erſcheinen. Allerdings ſchloß eine Conftitution von Ärcadius und 
Honorius, 1. 6.C. de incestis et inutilibus nuptiis V., 5, die in blutſchänderiſcher Che 
erzeugten Kinder von der elterlichen Erbichaft aus; dieſes Geſetz ift aber, wie mit Ban- 
grow anerkannt werden muß, durch Nov. 12 implicite aufgehoben worben. Indeſſen 
wird die Unfähigfert noch von Mehreren aufrecht erhalten, für ben Tall wenigftens wo 
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die Eltern, ehelid oder außerehelich, wiſſent lich in Blutſchande gelebt Haben. — Die 
viel verbreitete Annahme einer Erbunfähigfeit der incestuosi der Mutter und den mätterlichen 
Berwandten gegenüber ftellt fich bei richtigem Berftänbniß der Nov. 12 als durchaus 
unbegründet heraus; fo Roßhirt, Keller, Bangerow, Tewes. — Auch von ker 
Legitimation hat man fie ohne Grund ausgeſchloſſen. 

Sehr hart gegen die incestuosi ift das franz. R.: fie gelten im Ganzen als vater-, 
mutter⸗, verwandtenlos, ihre Anſprüche find auf ein Minimum veducirt, fie dürfen weder 
legitimirt noch anerlannt werden. Das Preuß. ER. Hingegen zeichnet fie als beſondere 
Klaffe nicht aus. ©. d. Art. adulterini. 

Quellen: C. V, 5. De incestis et inutilibus nuptiis. Nov. 12, c. 1; 74, c. 6; 89. 
e. 15. GC. N. 335, 342, 762— 764. Rivier. 

Incidentſachen (Civilproceß). Quaestiones incidentes nennt das röm. R. in 
den Zuſammenhang eines Proceſſes gehörige materielle Fragen und Verhältniſſe, möger 
fie in dieſem Proceſſe ihre Erledigung finden oder eine beſondere Verhandlung erforten. 
Der mittelalterlide ordo judiciarius adoptirte diefen Begriff, gelangte dann aber von 
der Frage, wie weit über eine foldye quaestio incidens erfannt werden müffe, zum Be 
griffe der Incidentwerhandlung, deren Gebiet procefiuale quaestiones, 3. B. de teste re- 
cipiendo, de appellatione recipienda, nicht minder umfaßte, wie materiell = rechtliche. 
Das franz. R. und im Anfchluß an daffelbe auch die hann. PBre.D. und der No. Ente. 
halten an diefer Auffaffung fett: abgefehen vom incident ald „evenement, qui inter- 
rompt le cours de l’affaire pendant un temps‘ befinirt das franz. R. das incident 
als „une contestation accessoire, qui s’eleve sur un autre, qui est principale“, 
unterjcheidet au eine demande incidente von der Klage, der demande principale. 
Die gemeinrechtliche Conneritätödoctrin, der die preuß. AGD. fih anſchließt, defint J. 
dagegen ald Nebenfachen, welche durch Berhandlung der Hauptſache oder bei Gelegenbeit 
berfelben entjtehen. Diefe Definition bat im Grunde wohl die Incidentverhandlung zu 
ihrem Ausgangspunkte; fie läßt fi) aber, wie überhaupt der Begriff der Proceßſache in 
der Conneritätslehre bald Proceß und Verhandlung, bald materiell = rechtliche Aniprüde 
und PBerhältniffe bezeichnet, auch auf incidenter verfolgte Anfprüde und materell: 
rechtliche Verhältniſſe beziehen, eine Möglichkeit, die der ſchwankende Gebraud von Werten, 
wie J., Incidentſtreitigkeiten, Incidentpunkte, auch nicht ausſchließt, ſondern befätigt 
Dieſe Unbeſtimmtheit überträgt ſich auf die für die Behandlung der I. aufgeſtellten 
Kegeln. Yehrt man, daß Y. im Forum der Hauptſache anzubringen find, ſo iſt Dice 
Kegel für wirkliche Anſprüche, die wie Honorar=,; Cautions-, Arreſtanſprüche aud ver 
einem anderen Yorum geltend gemacht werden könnten, verſtändlich, fir Verhältniſſe um 
Rechtsfragen, die lediglich in den Zuſammenhang der „Hauptſache“ gehören, mie Sad 
Yegitimation und Friſtgeſuche, nichtsſagend, weil felbftverftändlih. Lehrt man, daß 2. 
nach den Regeln der ſummariſchen Cognition (ſ. Beiheinigung) auszutragen jind, fe 
gilt das für Die Incidentverhandlung allerdings, für I. als Anſprüche ebenfalls, für 
I. als Berhältniffe, die lediglich in den Yufammenhang der „Hauptſache“ gehören, te: 
gegen nur dann, wenn fie in einer bejonderen Incidentverhandlung erörtert werben. Tie 
Begriffsbeftimmung der Sonneritätspoctrin ift Daher verwerflich. Vielmehr ift zwiſchen 
der Incidentverhandlung und ihren Objecten zu ſcheiden. Letztere zerfallen im eigentliche 
Anſprüche und bloße Redhtöfragen, die bald in den Zuſammenhang der materiellen Red: 
gehören, bald blos für proceſſuale Maßregeln in Betracht kommen. Wil man erftere 
J. nennen, jo wird man die bloßen Rechtsfragen paſſend als Incidentpunkte bezeichnen 
fönnen. Auf alle Fälle aber bat man die Verhältniſſe zu unterſcheiden, fir welche jene 
Regeln berechtigt, und für welche fie ausgeichloffen find. 

Quellen: Titt. C. 3, 8. 7, 19. c. 9. X. 1, 41. — C. d. proc. a. 337 ss., 406. — 
Hann. Pre.O. 88. 143. 383. — Nd. Entw. $. 178. 396. 398. 458. — Preuß. AGL. 
Th. 1. Zit. 10. $. 156. Tit. 13. 8. 36. Tit. 14. 8. 3. Tit. 23. $. 23. 

.. it: Bulgari, Summa de judic. $. 9. Haenel, Dissens. Domin. p. 570. Pil- 
lius, De ord. jud. P. II. 8. 22. Danz, Ordentl. Pre. $. 53. Gönner, Handb. Br. 1 
Abh. 25. 8. 11 ff. Finde, Lehrb. 8. 55 if. A. 9. €. 3. Schmid, Sandh LH. 

— 
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Bland, Mehrheit S. 312 ff., 530 fi. Wetzell, Syſtem, 88. 29. 64. Briegleb, Einlei- 
tung, &. 297 fi. — Grävell, Comm. z. preuß. A.G.O., Bd. 3. ©. 16. Pigeau, la 
proc. civ. T. I. p. 386 es, K. Wieding. 

Incompetenz im Strafproceß, Unzuftändigfeit des Gerichts zur Unterfuchung oder 
Entſcheidung begründet nicht ohne Weitere8 die Ungültigfeit der vorgenommenen Gerichts- 
ie ‚ obwohl dem Richter und vorgängig auch der Staatsanmwaltichaft von den Ge— 
een die Pflicht auferlegt iſt, ſowohl die ör tliche (for. delicti, domicilii, deprehensionis, 
nebſt Modificattonen durch Connerität, befondern Auftrag) als auch die fachliche Zuftändig- 
feit (comp. rat. materiae, Einzelvichter=, Collegialgerichts⸗, Schwurgerichtsſachen) zu prüfen. — 
Die Einvede der Unzuftändigfeit wird in dem Geſetzen verfchieden behandelt. Will der 
Beſchuldigte die örtliche Zufländigfeit in Abrede ftellen, jo hat er dies ber Verluft der 
Einrede bei der erften verantwortlichen Bernehmung im Borverfahren — worauf Gerichts⸗ 
beichluß, der im Beſchwerdewege anfehtbar —, oder fall8 fein Vorverfahren ftattfindet, 
in der Hauptverhandlung vor dem Beginn des Beweisverfahrens zu thun, — worauf bei 
Verwerfung Erkenntniß zugleich mit der Hauptfache ergeht. Die Einrede ber fachlichen 
Unzuftändigfett dagegen ift an Feine Vorbringungszeit gebumden und enthält die Geltend- 
machung eines Nichtigfeitögrundes. Bei den Gerichten wird die Frage der örtlichen Zu— 
ftändigfeit jelten zur Enticheivung durch Erkenntniß kommen; wohl aber je nad) einer 
Veränderung im Thatbeſtande oder der Rechtsauffaſſung defjelben die Frage der fachlichen 
Zuftändigfett. Findet das Gericht, daß eine, feine Zuftändigfeit überfchreitende 
ftrafbare Handlung begangen jet, jo fällt e8 ein Incompetenz-Erkenntniß, — ‚wogegen die 
gewöhnlichen Rechtsmittel. Daſſelbe hat für Schwurgerichtsfachen gleiche Bedeutung mit 
der Berfegung in Antlageftand. Erfolgt diefe gejetslih durd) das Untergeriht nur vor= 
läufig, und der zur definitiven Beſchlußnahme berufene Anklagelenat hält dann das er- 
gangene, nicht angegriffene, alſo rechtskräftig gewordene Erkenntniß für nicht begründet, 
vielmehr die Sache nicht für eine vor das Schwurgericht gehörige, fo Löft der höchſte 
Gerichtshof dieſen „negativen Competenzeonflict”‘, und es bleibt dann feine Rechtsanficht 
für die fernere Verhandlung und Entſcheidung diefer einzelnen Sache maßgebend. — Iſt 
in Appellationsjachen der zweite Richter der Meinung, daß der Unterrichter zu Unrecht 
ji) für competent gehalten, fo darf er nit in der Sache felbit erfenmen; er darf dies 
nur nach vollftändiger unmittelbarer Beweisaufnahme, wenn der Unterrichter zu Unrecht 
jich für incompetent gehalten. 

Gfgb.: Preuß. Gef. v. 3. Mai 1852, A. 5 f. 102. 108. Gef. v. 25. April 1853, Comp. 
d. Kammerger. f. Etaatöverbrechen, $. 11. Neue Prov. Verordn. v. 25. Juni 1867. 8. 43 f. 
371 (Staatsanmaltfchaft. rat. loci) 403 f. Baden (1864) $. 23. 247. 248. 314. Königr. 
Sachſen (1868) A. 110. 246. 256. Schaper. 

Intorporation ift eine im Mittelalter häufig vorgelommene Art der Vereinigung 
(unio) der kirchlichen Beneficten, in der Weife, daß Pfarrämter mit einzelnen Klöſtern, 
Stiftern oder einzelnen Stellen (3. B. der des Probftes, des Decan x.) — gewöhnlich) 
zur Aufbeſſerung der Einkünfte — dauernd verbunden wurden. Die 9. war eine 
incorporatio quoad temporalia, wenn das Pfarrbenefictum befteben blieb, aber das 
Klofter das Recht auf den Bezug aller Einkünfte erhielt gegen die Verpflichtung, dem zur 
Ausübung der Seelforge erforderlichen, vom Biſchof auf Präfentation einzuſetzenden Vicar 
den flandesgemäßen Unterhalt (die congrua) zu zahlen. Bei der andern Art ver J. 
der incorporatio quoad temporalia et spiritualia oder pleno iure erlojch die Pfarrei 
als felbftändiges Benefictum dadurch, daß fie ein für allemal mit dem Klofter ꝛc. vers 
einigt war. Dieſes wurde felbft Pfarrer und hatte einen nur vom Biſchof in Bezug auf 
die Seeljorge zu approbirenden Bicar einzufegen. Die dritte Art der incorporatio, die 
jog. inc. jure plenissimo endlih beſtand darin, daß das Pfarramt und mit ihm bie 
ganze Parochie von der biichöflihen Jurisdiction erimirt und einem Klofter als Inhaber 
der jurisdictio quasi episcopalis unterftellt wurde. Schon das Zridentinum (Sees. 
XXIV. de reform. c. 13) hat für die Folgezeit die Vornahme von Unionen und damit 
auch von Incorporationen der Pfarrkirchen an die obengedachten Inſtitute und Aemter 
verboten. Im Deutichland find die gevachten Berhältniffe in Folge der Säculartfationen 
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bes Jahres 1803 unpraktifch geworben und find heute nur noch von praktiſcher Wid⸗ 
tigkeit für die Frage nady der Succeſſion der Staaten in die auf jenen Incorporationen 
berubenden Beſetzungsrechte. 

fit.: Foesser, De unione, speciatim de ineorporatione beneficiorum in Mor. 
Arch. f. kath. K.R. 21, 353 ff. 

Incorporation auf dem Gebiete ded Staatsrechts ift die Bereinigung eines dis 
dahin jelbftändigen Staatsweſens oder eines Theiles deſſelben mit einem andern Staa: 
in der Art, daß das erftere feine bisherige Selbitändigfeit verliert und nicht nur Beñand 
theil des anderen wird, ſondern auch die Berfallung des letzteren erhält. Ein Beiirel 
bietet die Vereinigung von Hannover, Naflau, Kurheſſen, Schleswig-Holſtein und Frank 
furt a. M. mit Preußen in Folge des Krieges von 1866. Kine Verſchiedenben ver 
Civil⸗, Straf-Geleßgebung, der yrovinciellen und Communal-Berfaffung in den beiden 
früheren, durch die J. vereinigten Stantögebieten, wofür Preußen ebenfalls als Ba 
fptel dienen kann, ſchließt den Begriff der 3. nicht aus. B. Hinſchius 

Andemnitat. Der Begriff der Indemnitätsacte hat fi in der enalikhen 
Staatsverfaffung ausgebildet, ſeitdem ihr Grundcharakter als der einer Kegierimg nad 
Geſetzen fich feitgeftelt hatte Das 17. Jahrhundert war dafür inſofern entſcheidend, 
als die Regierung der Stuarts alle offenen Stellen der Verfaſſung der Reihe nad Mer: 
gelegt hatte. Jede diefer vier Regierungen führte deshalb zu einer Verſicherumg der ver: 
faflungsmäßigen Rechte. Den Schluß bilder die „Declaration der Rechte‘, welde nad 
der Vertreibung Jacobs II. 13 „prätenbirte Gewalten“ für illegal erklärt. Oberan 
ftebt der entſcheidende Sag, „daß die behauptete Gewalt Geſetze oder die Ausführung ver 
Geſetzen aus Lönigliher Machtvollkommenheit zu ſuspendiren, oder Davon zu Die: 
penjiren, illegal ıft”. Es war damit der Hauptpunft der Verantwortlichkeit der m: 
mittelbaren Diener des Königs feftgeftellt. Aller Schmerpunft der rechtlichen Winikter: 
verantmwortlichkeit Liegt in der Ueber ſchreitung des königlichen Berordnungs: 
und Regulativreht8 ın folde Gebiete, welche durch Barlamentögeirs 
feftgeftellt find — Es zeigte fi aber alsbald, daß nad einem renolutieniren 
Dynaſtiewechſel eine geſetzmäßige Regierung nicht buchftäblich feftgehalten werden konre. 
Schon in 1 Will. et M. c. 7 wurde Durch förmlichen Geſetzbeſchluß die Habeas Corpus 
Acte auf eine Zeit fuspendirt, und zugleich beftimmt, Daß Perfonen, welche währerd 
jener Zeit unter minifteriellem Haftbefehl verhaftet find, ohne Zulafiung von Bürgſchan 
in Haft behalten werden Tönnen. In1 Will. et M. sess. 2 c. 8 ergeht, in Erwägung 
daß zur Zeit des Regierungsantrittd Wilhelm's III. mehre mißvergnügte Perfenen 
ohne geſetzlichen Haftbefehl gefangen gejeßt worben, „eine Acte zur Verhinderung dyicanzier 
Procefie gegen Diejenigen, welche ſich bei der Einfegung Ihrer Majefläten betbeiligt, oder 
in ihrem Dienfte gehandelt haben.” Aehnlich in 2 Will. et M. sess. 2 ec. 13: „mt 
Acte zur Verhinderung chicandfer Procefle gegen Diejenigen, welde im Dienſie Jhrr 
Majeſtäten zur Bertheivigung des Königreichs handelten.“ Noch einmal erfolgt em 
Suspenfion der Habens-Corpus-Acte in 7 et 8 Will. II. c. 11. Bon da an Mina 
Die Sußpenfionsacten — 6 Anne c. 15, fowie die unter Georg I. IE. mb II. — 
weiter auseinander. Mehrmals gaben namentlich Nebellionen in Irland Beranlaffun 
zur Suöpenfion, deren Wirkung aber immer nur darin beftand, daß die Verbafteten 
„tein Recht darauf haben, während ber Zeit der Suspenfion zur Bürgfchaftsbeitelung 
zugelaffen, proceffirt oder in Freiheit gefeßt zu werben.” Dabei blieb jedoch die obrig⸗ 
teitliche Berfon, welche den Haftbefehl erließ, immer noch verantwortlich, wenn ſich ergab. 
daß der Haftbefehl „ohne genügenden Grund“ erlaffen worden, ober daß ein Mißbraud 
ber Amtögewalt gegen ven Berhafteten ſtattgefunden Hatte. Deshalb wurden aub nod 
„Indemnitätsacten“ nachträglich erlaſſen, um die Beamten gegen foldhe Klagen zu ſchüßch. 
indem man annahm, daß fie verhindert feten zu ihrer Vertheibigung gemifte amtlide 
Verhältniffe offen zur legen, während doch ihr Verfahren „durch die Noth des Augenblick 
gerechtfertigt geweien, (4. B. in 57 Geo. III. c. 3. 55; 58 Geo. II. ec. 6). — Gre 
weitere Gruppe von Indemnitätsacten wurde veranlaßt durch Ueberichreitungen des Kiry 
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lichen Verordnungsrechts un Gebiet der Seekriegs-Prärogative wie im Sabre 
1766 wegen eine Embargo über alle mit Weizen zur Ausfuhr beladenen Schiffe in 
Zeiten der Hungersnoth, und in einigen fpäteren Fällen; in den Jahren 1807 und 1808 
wegen der Blodade der franzöſiſchen Häfen. — Im Jahre 1797 und 1858 find wegen 
einer Abweichung minifterieller Maßregeln von.den Gelegen für die Bant von Eng- 
land Indemmitatsacten ertheilt worden. — Eine jährlih wiederholte Indemnitätsacte 
wurde Durch Die veraltete Form gewiſſer Amtseide veranlaßt;, fie erging in dem 
Sinne, daß Alle, welche jolche für Uebernahme ihres Amts gefeglic, erforderlichen Eive 
verſäumt Haben, von den dafiir vermirkten Strafen entbunden werben. Ueberall hanbelt 
es fih in der I. um Dispenfation von Gefegen durch Gejeg. Dem Erfolge 
nad) kann allerdings eine Minifteranklage fih auch dadurch erledigen, daß das Unterhaus 
die Anklage nicht erhebt, oder auch ausdrücklich beichliegt, einen Strafantrag nicht zu 
tellen, wie dies in einem Präcevenzfall gegen den Earl Macclesfield geichehen if. Allem 
diefe abfichtliche Unterlaffung der Strafverfolgung wird nicht unter den Begriff der „I.“ 
geftellt, und entbehrt überhaupt der rechtlichen Wirkung, da das Haus durch einen fpäteren 
Beſchluß auf eine Anklage zurücdtommen könnte. 

Bei den Nachbil dungen der parlamentariichen Verfaffung auf dem Kontinent 
blieb der Zwiſchenbau des englifhen Staats, welcher eine Regierung nach Gefegen und 
eine vechtliche Verantwortlichkeit der Beamten dafür gavantirt, größtentheild weg. Es 
fehlte an einer ſelbſtändigen Jurisdiction über Das öffentliche Recht, an einer Gewähnung, 
ja jelbft an einer Möglichkeit einer ftreng innegehaltenen Regierung nach Geſetzen, 
wo neue geſellſchaftliche Intereffen in ftetigem Widerſpruch mit einer althergebrachten 
Rechtsordnung Lagen. Im ſtärkſtem Mae galt dies von Frankreich ſeit der Revolution. 
Man lieg daher den Grundſatz der juriftiichen Verantwortlichkeit des Beamtenthums 
überhaupt fallen, und beſchränkte den Begriff der Minifterverantwortlickeit auf jolche 
Fälle, wie fie in England zuerft unter Carl IL. vorgelommen waren, wegen Mangels der 
„honesty, justice and utility“ einer minifteriellen Maßregel, „un mauvais usage de 
la puissance, que la loi confert.“ Gin folder jeder rechtlichen Beſtimmtheit entbeb- 
vender Begriff ging alsbald in den der fogenannten „politifchen” Berantwortlichfeit 
über — einer Cenſur oder Mißbilligung der Minifterverwaltung durch die Kammern —, 
und führte damit zu dem Syſtem des Miniſterwechſels. Die rechtliche Verantwortlichkeit 
ber Diener der Krone wurde daneben fo Sehr in Hintergrund geftellt, für „unzeitgemäß” 
oder „unpolitiſch“ erflärt, daß in den Berfafjungsurkunden fogar ſyſtematiſch ein „Noth= 
verorbnungsrecht” gegen die Geſetze einen Platz fand. Dieſe grundjätzliche Negation ber 
Hauptgrundlage des dtechtsſtaats führte confequent zu einer großen Leichtigfeit in Zulaffung 
von Ueberfchreitungen des Verordnungsrechts in das Gebiet der Gefege überhaupt. Man 
ſah nunmehr alle Arten der Abweihung der Mintfterverwaltung von den Gefegen als 
Acte an, welche durch eine „Indemnitätserflärung” der Kammern zu deden fein. Man 
ertheilte ſolche Indemnitäten ebenfo im voraus wie nachher. Dan hielt dafür ſelbſt 
bloße Refolutionen der Kammern ausreichend. Die völlige Haltlofigkeit eines folchen 
Begriffs würde zur Erſcheinung kommen, wenn ein fpäterer Kammerbeſchluß, trog der 
ertheilten J., auf Erhebung der Miinifteranflage Yauten follte, wogegen eine Rejolution 
fen Hinderniß bildet. Diefe Art von Imdemnitätserklärungen gilt für befonbers 
politiſch und flantemänniich, während fie in der That nur ein Ausdruck des mangelnden 
Terftändniffes für eine geſetzmäßige Regierung ift, und den Mangel wirkfamer Garantien 
für das Verfaſſungsrecht ausdrüdt. 

, Xit.: Blackstone, Commentaries, I. 136. 270. 271. — Cox, Institutions of Bri- 
tish Government, II. c. 5. — Benjamin Constant, La Responsabilit6 des Ministres. 
— dv. Rödnne, Preuß. Stantsrecht, t. $. 47. Gneiſt. 

Indignität iſt die rechtliche Unwürdigkeit einer zum Nachlaß berufenen Perſon, 
das ihr geſetzlich oder letztwillig Angefallene oder Erworbene zu behalten. Nach röm. R. 
wird nämlich in zahlreichen Fällen, welche größtentheils auf Impietät gegen den Erblaſſer 
oder deſſen Willen ſich zurädführen laſſen, einem Erben bzw. Vermächtnißnehmer als Un- 

—— — 
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wilchigem die Erbfchaft bzw. das Vermächtniß, zu Gunften bald des Fiscus (fo meiſt die 
älteren Fälle) bald zunächft anderer würdigen Perfonen (neuere Fälle) entriſſen. Die 
Ereption wegen I. fest Anfall an ben indignus voraus, wird aber durch bereits ge- 
Ichehenen Erwerb nicht ausgeſchloſſen; das ereptorium mit Bortbeilen und Laften füllt 
im erfteren Falle dem ereptor von felbft an, im letteren hat der indignus das Erwor- 
bene herauszugeben, obwohl er an ſich Erbe bzw. Vermächtnißnehmer bleibt. Die zu 
feinem Nachtheil eingetretene Confufion wird zur Strafe nur da nicht wieder aufgehoben, 
wo dem indignus doloſes Handeln zur Laft fiel. Die Indigmitätögründe beziehen fid) 
theil8 zugleich auf Directe umd indirecte Succeffion, theils nur auf eine® von beiden, und 
waren im Yuftin. N. auf mehr als zwanzig Fälle angeſchwollen. — Die neueren Rechte 
befchränten die Zahl der Unmwürbigfeitögründe, laſſen das Entzogene nicht dem Fiscus, 
fondern den zunächſt Berufenen bzw. dem Onertrten zufallen, und behandeln den Unwür⸗ 
digen zu deſſen Vortheil wie Nachtheil fo, wie wenn ihm das Entzogene nie angefallen 
wäre. So ſchon der C. civ. und das Preuß. UR., welches indeß noch neun Fälle zählt. 
Das Sächſ. B.G.B. beſchränkt ſich auf drei Fälle, läßt aber den Beweis der Berzeihung 
des Erblaffers offen und die Unwürdigkeit nicht amtshalber berückſichtigen, und behanbelt 
ben Unmürbigen (glei) dem Ausichlagenden) wie einen vor dem Erblafler Berftorbenen, 
fo daß die nachrüdenden Abkömmlinge nicht ausgefchloffen werben. 

Quelen: D. 34, 9. 29, 6. C. 6, 35. Nov. 1. 115. Preuß. WER. I. 12. SS. 599 fi. 
605 ff. II. 16. 8. 18. Il. 18. 88. 218 fi. .C. civ. a. 727 fi. 954 ff. 1046. Sidi. 8.02. 
88. 2277 ff. (vgl. 2261). 2425. 

Lit.: Tewes, Suftenr bed Erbr. II. $. 60. Schuͤtze. 

Indoſſament. Das J. Giro, iſt ein Rechtsgeſchäft, welches dadurch abgeſchloſſen 
wird, daß ein Wechſelgläubiger durch eine gewöhnlich auf die Rückſeite (in dorso) eines 
eigenen oder traſſirten Wechſels geſetzte, mindeſtens in feiner Unterſchrift beſtehende Er— 
klaͤrung den Wechſelſchuldner anweiſt, die Wechſelſumme für ihn, den bisherigen Glänbiger, 
an eine andere Perſon oder deren Ordre zu bezahlen, den Wechſelbrief alsdann am dieſe 
Perfon, den neuen Wechfelgläubiger, übergikt und diefer ihn als Gläubiger annimmt. 
Diefes Rechtsgeſchäft, mit welchem die dabei wejentlihe fchriftliche Erklärung den gleichen 
Namen trägt, hat die Wirkung: 1) daß das Recht, welches dem erfteren Wechſelgläubiger, 
nun Indoſſanten, aus dem Wechſel zuftand, durdy das I. auf einen neuen Gläubiger, den 
Indoſſatar als neues, felbftändiges Recht übergeht (Transportfunction des IJ), 
— es müßte denn fein, daß der vorhergehende Schuldner ausdrücklich ſich nicht „an 
Drdre‘ verpflichtet, d. h. fih nur dem erften Wedhfelgläubiger, nicht aber einem tx 
liebigen Inboffatar gegenüber haftbar machte dadurch, daß er dem Wechjel die Worte: 
„nicht an Ordre“ oder gleichbedeutende beifeßte; 2) daß nunmehr der bisherige Gläubiger 
als Indoffent in die Reihe der Wechſelſchuldner eintritt und fir die Einlöfung des Wechſels 
in derfelben Weiſe haftet, wie der Traffant oder Außfteller des Wechſels (Garantır: 
function des %.), — es müßte denn fein, daß er feiner Unterfchrift den Zufag „ohne 
Obligo” anfügt, in melden Falle er einfach fein Recht an einen neuen Gläubiger über: 
trägt, ohne jelbft eine Wechſelverbindlichkeit aus dem I. auf fih zu nehmen. Iſt der 
Wechſel ausdrücklich „nicht an Ordre“ geftellt, fo bat eine trogdem vorgenommene In⸗ 
doſſirung gar feine wechlelmäßige Wirfung, aud nicht gegen den Inboffanten, der jedoch 
in diefem Fall dem Imboffatar unter Umftänden als Cedent haften muß. Uebrigens 
unterfchetbet ſich das I. wefentlid von der Ceſſion: in Bezug auf die Form: das J. 
muß auf dem Wechſelbrief, einer Copie defjelben oder einem mit dem Wechſel oder der 
Copie verbundenen, deſſen Rückſeite fortjegenden Blatte (Alonge) geichrieben und fo = 
geben und angenommen worden fen, und wenigftens die Unterfchrift des übertragenten 
Gläubiger enthalten (f. unter „Blancoindofjament‘), während die Celfion zu ihrer 
Giltigkeit Feiner ſchriſtlichen Erklärung, überhaupt feiner bejondern Form bedarf; in Bezug 
auf den Inhalt und die Wirkung: ber Indoffatar ıft MWechfelgläubiger mit emem 
nexen, felbftändigen, einer denunciatio an den debitor „cessus“ nicht bevürfenden, von 
dem Rechte feines Indoſſanten, in ber concreten Wirkſamkeit wenigſtens, unabhängiga 
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Rechte gegen den Auöfteller, die Indoffanten, Acceptanten und Avaliſten und es ſtehen 
ibm daher die aus der Perſon des Indoſſanten oder eined anderen feiner Vorgänger 
geihöpften Einreden nicht entgegen, während der Ceſſionar nur Rechtönachfolger des Cedenten 
{ft und fich regelmäßig die aus der Perfon dieſes fließenden Einreven vom Schuldner ge= 
fallen -laffen muß. Der Indoſſant wird Wechſelſchuldner und haftet beim J. einer 
Tratte, wie der Ausfteller derfelben, für die Regreßſumme, beim J. eines Eigenwechlels 
wie der Ausfteller eines foldyen für die Werhfelfumme; daher wird das 3. nicht mit Un- 
recht (nicht eine neue Auöftellung des Wechſels, ſondern) Ausftellung eines neuen Wechlels 
und zwar einer (neuen) Tratte, wobei die im J. nicht fpeciell vorhandenen Erforderniſſe 
eines Wechſels, wie das Wort „Wechſel“, die Wechlelfumme u. |. w. aus dem Wechſel 
jelbjt ergänzt gedacht werden S. Borchardt, W. O. Zuf. 170, ©. 105, Thöl, HR 
I. Aufl. $. 250. Imwiefern das J. eines eigenen Wechſels, namentlich eignen Recta- 
wechſels eine Tratte genannt werben könne |. Thöl, 8. 291; 3. auf Duplicaten |. ebend. 
S$. 300; faliche 3. ebend. $. 306 fi. 

Die bisher beiprocdhenen Grundfäge treten nicht ein, wenn das I. em Recta— 
indoſſament ift; während jedoch, wie bemerft, aus dem 3. eines Rectawechfels ‚gar 
fine wechlelmäßigen Wirkungen entftehen, hat ein auf ein Rectaindoſſament folgendes Giro 
alle gewöhnlidyen Wirkungen eine8 J. gegen die Bor= und Nachmanner des Rectainboffanten, 
nur nicht gegen diefen jelbft (Art. 15 d. D. W.O.). Inwiefern ein Traffent, Traffat, 
Aceptant oder ein früherer Indoffant ein Interefie Haben kann, Indoſſatar und (Bzw. 
neuerdings) Indoffant zu werben, |. Dahn in Bluntſchli's D. Priv. R., ©. 533— 534. 
Keine Mebertragungen des Wechſels zu eigenem Rechte des Indoſſatars, fondern nur die 
Bevollmächtigung zur Einziehung, Eimflagung, Proteftirung des Wechjeld und zur 
Notification Tiegt in dem Incaffoindoffament oder Brocuraindoffament 
und vergl. ©. 4. 17 d. W.O.; Kuntze, WR, S. 80 ff. Ob Theilindofjfamente 
ftatthaft find, ift beftritten |. Thöl, HR. S. 264. Kuntze, WR. ©. 84 und Die 
dort cit. At. Ueber Nachindoſſamente, d. h. nad Verfall des Wechfels entſtandene 
J. ſ. Thöl, HR. 8. 264 C. Hoffmann, WR. 8. 21 und die dort cit. Lit. 
Yabenburg in Goldſchmidt's Ztihr. f. HR. Bd: V. ©. 415 ff. Ueber die Gefchichte Des 
3. ſ. Runge, WR. ©. 178 ff. und die dort cit. Werke. — Nach denfelben Grund 
jagen wie Wechlel können auch andere Handelöpapiere durch I. übertragen werben, jo An- 
weilungen, Conofjemente u. |. w. 4. 301—305 d. A.D.H. G. B. Gareis 

areis. 
Infamie. 1) I., infamis juris, iſt die durch gewiſſe Handlungen ober 

Zuftände gefeglich herbeigeführte Ehrenminderung einer Perſon, woraus Zurüdjegung 
diefer Perſon in einzelnen vechtlichen Beziehungen folgt. Hier fol nur von der privat- 
rechtlichen Zurückſetzung die Rede fein. 

Das röm. R. knüpfte 3. an gewilfe Handlungen, theils unmittelbar (i. im- 
mediata), theils vermittelt (mediata) durch Verurtheilung oder einen die Verurtheilung 
abmenvenven Bergleih, aber ſtets jo, daß die Handlung felbft, nicht die Verurtheilung 
als Grund der 3. erſchien. Solche Handlungen waren Verbrechen, Vergeben, auch Privat- 
delicte, gewiſſe Unordnungen in Beziehung auf die Ehe, wie: zu frühe Wiederverehelihung 
der Wittwe, Doppelehe, Doppelverlöbniß, ſodann Gewiffenlofigkeiten in einzelnen Geichäfts- 
verhältnifien, Fiducia, Gejellihaft, Mandat, Depofitum, Vormundfchaft, wozu unter den 
chriſtlichen Kaifern eine Anzahl anderer Fälle, ohne inneren Zuſammenhang und meift 
arbiträr hinzukam, welche vom can. R. und von ben Reichögejegen noch vermehrt wurde. 

Zuftände, welche J. nach fich zogen, waren unehrliche Gewerbe: gewerbsmäßige 
Unzucht beider Geſchlechter, Kuppelei, Schaufpiel u. dgl. 

Vangerow zählte 5 Kategorien von Gründen ber i. mediata und 25 Gründe ber 
1. immediata auf. . 

Die privatrechtlichen Wirkungen der 3. betrafen theild das Eheredht, indem Männern 
von Stande die Ehe mit umehrlichen Weibern unterfagt war, theil8 den Civilproceß, 
indem die Unehrlichen abfolut oder relativ unfähig waren, vor Gericht als YAnträger zu 

vd. Holgendorff, Rechtslexikon 1. 37 
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erfcheinen, zu poſtuliren. Im Juſtin. R. befteht vie legtere Zurüchſetzung allein fort, und 
nur inſofern der Richter felbft fie geltend macht. Heutzutage iſt auch jie, bei ga ver: 
änderter Gerichtöverfaffung, als aufgehoben anzuſehen. 

Auch jene Gründe der 9. find jetzt theils weggefallen, theils in neue, nach anter: 
weitigen Grundſätzen normirte Begriffe (Berluft der Ehrenrechte als Strafe verſchiedener 
Vergehungen!) aufgegangen, ſodaß fi) von einer privatrechtlic wirkenden I. des gem. X. 
faum mehr reden läßt. Die römiſche Theorie wenigftend hat für uns jede praktiſche Be- 
deutung verloren, wie namentlich Savigny dargethan hat. Indeſſen iſt man darüber nos 
leineswegs einig; Vangerow z. B. findet weder einen inneren noch einen äußeren Grund. 
„dieſen Theil des Juſtin. R. für weniger praktiich zu halten als irgend einen anderen“. 

2) Eine größere Realität bat gemeinrechtlih der verwandte, freilich weniger juridikbe 
Begriff der turpitudo, levis notae macula, infamia facti, bewahrt. Bei einigen 
Rechtöverbältniffen nämlich wird Würdigkeit oder Unwürdigkeit der Perſon berüdfichtig, 
fo bei Ernennung zum Bormunde, im Falle der Enterbung von Geſchwiſtern (f. d. An 
Enterbung), u. a. m. 

Qnellen: D. III, 2. de his qui notantur infamia. C. II, 12. ex quibus causs 
infamia irrogatur. X, 57. de infamibus, Dazu: R. A. von 1551, $. 805 R. P.O. von 1577, 
Tit. 23, 8. 2; RR. von 1670, $. 10. 

it.: rezoll, Ueber die bürgerlide Ehre, ihre gänzliche Entziebung u. theilweij 
Shmäkmng Biken 1824. — A I De FAR a as 
1840. — Sapigny, Syftem II. Rivier. 

Informativproceßß; (processus informativus oder inquisitionis), d. h. Datjema: 
Verfahren, welches im Auftrag der römiſchen Curie vor der Verleihung der Bisthümer 
und der dem Papft zur Belegung reſervirten (ſ. g. Eonfiftorial-) Abteten vorgenommen 
wird, um die Tauglichkeit der Perſon des Candidaten, ſowie die Rechtmäßigkeit und 
Orbnungsmäßigfeit feiner Wahl, reſp. der landeöherrlihen Nomination feftzuftellen Cs 
werden zu bdiefem Behufe an dem Orte des Domicils des Candidaten und ven Urten, 
wo er früher fih aufgehalten, ftudirt, Aemter befleivet hat, Nachforſchungen durch Berbör 
geeigneter Zeugen, durch Einficht feiner Ordinationsurkunde und anderer in Frage tom: 
mender ‘Documente und Protocolle angeftelt. Muß dieſes Verfahren außerhalb der Cm: 
vorgenommen werden, jo wird damit ein Legat oder Nuntius oder der Ordinarius des 
Candidaten oder ein feinem Domicil benachbarter Biſchof betraut. In Oeſterreich un 
Baiern führen die Nuntien zu Wien, reſp. Münden, in Preußen ftet8 ein preußiſcher 
Erzbiſchof, in Hannover und der oberrheinifchen Kirchenprovinz ein Biſchof oder ein ein⸗ 
Digmität innehabender Domherr des Landes, reip. der Provinz dieſe Unteffuchung Ti 
Acten des Proceſſes werden demnädft mit dem von dem Candidaten eigenhändig mter: 
ſchriebenen, in beglaubigter Form aufgenommenen Glaubensbekenntniß nach Rom geicidt, 
und nach einer nochmaligen Prüfung der Acten (og. processus definitivus) erfolgt bei 

 ftattgehabter Orbnungsmäßigfeit des Verfahrens und vorliegender Tauglichkeit des Can» 
didaten bie —— ber Stelle durch Verkundigung (praeconisatio) in einem gehermen 
oder ordentlichen Confiftorium ſeitens des Papftes. Letzterer ift übrigens nicht verpflichtet, 
den 3. abhalten zu laſſen und der Candidat hat alfo darauf fein Recht. 

Duellen u. Lit.: c. 3. X, de elect. I. 6. conc. Trident. Sess XXIV. e. 1. de re 
form.; Const. Gregorii XIV: Onus apostolicae v. 1591, Urbani VIII instructio particu- 
laris v. 1627 und Const. Benedicti XIV: Gravissimum v. 18. Sanıar 1757; A. Lutter- 
bed, Der Informatinproceß, Gießen 1850; Die Mainzer Biſchofswahl und der Juformativ 
proceß; der Informativproceß, eine firchenrechtlie Abhandlung; Beleuchtung der Schrift: Der 
Informativproceß 2c., ſämmtlich zu Mainz 1850. ß. Hinſchins. 

Inhaberpapiere. Das I. (Papier au porteur, franz. billet au porteur, bel 
brengers brief) ift ein formelles, Ychriftliches Schuldverſprechen, durch welches der Aut: 
fteller fich gegen jeden, der ihm das Papier überbringen werde, zu einer gewifien Leiſtung 
verpflichtet. Im Gegenfat zu den Schuldurkunden die auf den Namen eines beſtimmten 
Släubiger8 oder auf Orbre lauten, wird hier die Perfon, der geleiftet werben joll, ef 
durch die Präfentation des Papiers beftimmt. Wefentlich iſt darum dem 9. der Inhaber⸗ 
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vermerkt oder doch eine derartige Form ber Ausſtellung, daß hieraus der Wille des Aus⸗ 
ftellers jedem Pröfentanten zu zahlen erfichtlih wird. Eine umvollfommene Art von 
I. find die Namenpapiere mit eingeichalteter Inhaberclaufel, in weldyen ber Außfteller 
einem benannten Gläubiger oder fonft jedem Briefsinhaber zu Leiften verſpricht. Geſchicht⸗ 
lich veichen fie bis ind 13. Jahrhundert hinauf, während die volllommenen 93. erft feit 
den 17. Jahrhundert als ausgebildet ericheinen. 

Das Rechtöverhältnig, das durch die Außftellung des J. begründet werben foll, 
muß nad feiner praftifchen Seite bin aus dem Papiere erkennbar fein. Nebenverab- 
redungen, Die der Außfteller etwa mit dem erften Nehmer getroffen bat, kann jener dem 
dritten Präfentanten gegenüber nicht geltend machen. Doc kann der Inhalt der Urkunde 
in einer allgemeinen Rechtsvorſchrift oder in einem notorifchen Gebrauche feine Ergänzung 
finden. Namensunterihrift des Ausfteller8 ift in ber Regel nothwendig. Doc gelten 
bei Staatspapieren und bei den Billets und Marken des täglichen Verkehrs Ausnahmen, 
die in der Natur der Sache Liegen. 

Die Forderung, welche mit dem J. geltend gemacht wird, zählt zu den abftracten 
(formellen) Obligationen, welde im Gegenfate zu ben individuellen oder materiellen 
Dbligationen unabhängig find von dem Rechtsgrunde des Verſprechens. Während dieſe 
erft durch die causa promittendi ihren juriftiihen Charakter erhalten (Kauf, Tauſch, 
Darlehen u. |. w.) und ber Nachweis -derfelben zur Beweislaſt des Klägers gehört, iſt 
Dort durch die Form, an welche die Obligation gebunden erjcheint, felbe von dem concreten 
Schuldgrunde juriftiich Loßgelöft. Der Schuldner ift verpflichtet, weil er in einer be= 
ftimmten Yorm verſprochen. Das „Warum“, der Rechtsgrund des Verſprechens ift für 
ven Beſtand des Rechtsverhältniſſes irrelevant. 

Die Leiſtungen, zu welchen ſich der Ausſteller eines I. verpflichtet, find der mamig- 
faltigften Art. Im Allgemeinen läßt ſich unterjcheiden zwilchen Credit: (Geld-) Papieren, 
welche die Zahlung einer Summe Geldes verſprechen, und J., die auf irgend eine andere 
fpeciell beftimmte Leiftung gerichtet find. Unter den Credit- oder Gelbpapieren find hervor⸗ 
zubeben: 1) Einzelpapiere, Privatſchuldſcheine auf den Inhaber, welche durch vereinzelte 
Ausſtellung, nicht durch Maſſencreation erzeugt werden. Sie find im Hanbelsverfehr 
faft vollftändig durch das Ordrepapier (Wechlel, Anmeifungen) verdrängt. 2) Bartial- 
obligationen, wie fie vom Staate, von Corporationen oder von Einzelnen zur Aufnahme 
eines umfafjenden Anlehens emittirt zu werben pflegen. Dem Hauptpapiere find zugleich 
auf eine Reihe von Jahren hinaus die Zinsicheine (Zinsabſchnitte, Coupons) beigegeben, 
durch welche der Zinsanſpruch als felbftändige vom Schickſal der Hauptforderung unab- 
hängige Obligation gelterid gemacht werben kann. Anweiſungen auf den Bezug einer 
neuen Reihe von Zinsſcheinen find die fog. Zinsleiften, Zinsnoten oder Talons, deren 
Gültigkeit übrigend von dem Beftande der Hauptforderung abhängig ift. 3) Beftritten 
ift e8, ob die Banknoten zu den I. zu rechnen fein. Bon dem Papiergelde umter- 
ſcheiden fie ſich dadurch, daß fie auf den Ueberbringer geftellt find und eine Zahlungs⸗ 
verbindlichteit des Ausſtellers zur Grundlage haben. —* kann die Banknote that⸗ 
ſächlich dem Papiergelde gleichgeſtellt werden, indem der Staat den Noten einer Bank 
Zwangscurs im ausgedehnteſten Sinne verleiht und die Bank von der Einlöſungsverbind 
Tichfeit zeitweilig enthebt, ein Act, der al Gewährung eines Moratoriums zu betrachten 
if. 4) Prämienfcheine (Obligationen von Lotterieanlehen), 5) Bromefien, 6) Lotterieloofe, 
7) Bodmereibriefe, wenn fie auf ven Inhaber lauten. Eine zweite Gruppe von In⸗ 
bhaberpapieren bilden die Billets und Marten des täglicen Transport: und Gefellichafts- 
verlehrs, Paſſagierkarten (Eifenbahn:, Dampfſchiffahrtsbillets u. dgl.), Eintrittöfarten 
Theater⸗, Concert⸗, Ausſtellungsbillets, Speiſemarken, Bademarken) und Anweiſungen auf 
ähnliche Leiſtungen. Einen differicenden Charakter haben die Stammactien. Sie bedin⸗ 
gen einerſeits die Mitgliedſchaft an dem Actienverein. Da aber die Mitglieder als ſolche 
Anfprüche gegen die Unternehmung haben, tft die Stammactie andererfeit8 das Mittel, biefe 
Forderungen geltend zu machen. Der Kreis der 9. ift mit den angeführten Beiipielen 
nicht erichäpft. Die Neubildungen des Verkehrs trogen der Schematifirung. Namentlich 
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Lßt ſich im Gefchäftsleben die Tendenz nicht verkennen, bloße Legitimationspapiere als 3. 
n 

Mas die Vegrimbung DEI Rechtsverhältniſſes aus dem I. betrifft, ift zwiſchen der 
Creation und Emiſſion deffelben zu untericheiven. Erſtere erſcheint als eimfeitiger dor⸗ 
malact des Creators, durch welchen er jich verpflichtet, dem Präfentanten zu zahlen oder 
zu leiften. Damit die Möglichkeit einer praktiſchen Verwirklichung vieles Verſprechens ge 
geben werbe, muß zur Creation die Nehmung ded Papiers von Seite eines Anderen hin- 
zutreten. Diefe wird in der Regel dur den Creator felbft vermittelt, indem er das 
Bapier emittirt, begibt. Ob auch ohne Emiffion von Seite des Ausſtellers, ob auf 
im Fall unbeabfichtigten Auslaufd des Papiers derſelbe zur Zahlung an den eventuellen 
Bräfentanten verpflichtet ſei, ift controverd. Die Frage wird natitrlic von jenen verneint, 
welche das ganze Verhältniß auf einen zwiſchen dem Ausfteller und eriten Nehmer ab: 
geichloffenen Vertrag zurüdführen Allein abgefehen von der principiellen Auffaifunz 
{pricht zum mindeften bei jenen Inhaberpapieren, welche von vornherein auf Ciraulatien 
angelegt find, das Bedürfniß des öffentlichen Credits dafür, die Haftung des Creators nit 
von der ſelbſt veranlaßten Emifjion, ſondern von der Creation abhängig zu machen. 

Beftritten ift es ferner, ob jeder Einzelne ohne Weiteres die Befugniß babe, 3. in 
rechtlich wirkfaner Were auszuftellen oder ob hierzu die Autorifation der äffentlicen 
Gewalt erforverlih fe. Manche halten Iegtere für unbedingt nöthig, Manche verlangen 
fie bei eigentlichen Geldpapieren, Manche im all beabfichtigter Maſſencreation von J. 
ALS gemeinrechtlich dürfte Das Erforderniß der ftaatlichen Genehmigung nicht zu be 
trachten fein. Doc haben die Particularrechte in dieſen Beziehungen Beſchränkungen durd- 
geführt. Das ſächſiſche ©.B. verlangt ($. 1040) die Genehmigung des Staates bei J. 
die auf eine Geldſumme lauten. 

Die juriftiihe Behandlung des in Umlauf gelegten 3. Hat zu unterkheiden 
zwifchen dem Rechte an dem Papiere oder auf das Papier einerſeits und dem 
Rechte aus dem Papier andererjeitd. Das Papier als foldyes ift Gegenftand des Be⸗ 

ſitzes, des Eigenthums und anderer dinglicher Rechte. Im Fall des Berluftes ift dad 
Bapter Gegenftand der Bindication. Jedoch ift zu. Gunſten des Verkehrs die Ausnahme 
ftatuirt, daß Die Vindication gegen den revlichen Befiger ausgeſchloſſen wird, wielmehr der 
gutgläubige Erwerb des Papiers fofort Eigenthum begründet (H.G.B. A. 307, Ih. 
G.B. 8. 296, 297) Das Papier Tann wie eine andere bewegliche Sache zu Kid 
braud oder zu Pfand gegeben oder fonft zum Gegenftand von Obligationen auf Rüd- 
erftattung gemacht werden. Werben 9. verpfändet, fo find die in Particularredten vers 
geichriebenen Förmlichkeiten auf die Öeltentmadung bes Fauſtpfandrechts nicht anzuwen 
den. Es ift vielmehr der Gläubiger eventuell befugt, das Papier entweder zu kr: 
äußern oder das Recht aus dem Papier durch Präfentation deſſelben geltend zu 
machen. 

Das Recht aus dem Papier. Die berrichende Meinung fchreibt jedem Inhaber eine 
Forderung gegen den Ausfteller zu. Nach einer anderen Anficht ift das Gewicht nicht ſowohl 
auf die Innehabung, die für das Nechtöverhältnig praktiich genommen indifferent iſt als 
vielmehr auf die Präfentation zu legen. Der Belig ift thatfächlich nur inſofern von Be 
deutung, als er die ausſchließliche Möglichkeit gewährt, das Papier zu präfentiven. Ye 
dererſeits ift der Ausſteller verpflichtet, Jedem zu zahlen, der im eigenen Namen prüfe: 
tirt. Nur von dem Präfentanten, der alieno nomine auftritt, mag er den Beweis der 
Vollmacht, reip. Caution verlangen. Abgeſehen biervon tft er ebenfo wenig befugt als wr: 
bunden, den Befigtitel des Präfentanten zu prüfen. Denn durch die Creation hat er je 
nen Willen kundgegeben, jedem Präfentanten gegenüber Schuldner zu fern. Auch wenn er 
dem Diebe zahlt, ift er liberirt. Einreden, welche von ber Berfon eines Vorbeſitzers ker: 
genommen find, fönnen gegen ben Ueberbringer nicht geltend gemacht werben. Der 
Schuldner kann Aushändigung des Papiers verlangen. Verweigert fie der Ueberbringe, 
jo braucht jener nicht zu zahlen. Nur vom Schuldner hängt e8 ab, ob er das Papier 
in den Händen des Präfentanten belaffen und ſich mit der Anbringumg des Zahlunge⸗ 
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vermerks begnügen wolle (Runte, Inbaberpapiere 619). Durch die Zahlung wird die 
Dbligation, wie fie durch Präfentation des Papiers perfect geworden, in ihrem Beftanve 
getilgt. Jedoch verliert hierdurch an fi das Papier nicht feine Fähigkeit, eine. (neue) 
Dbligation zu begründen, fo lange die Möglichleit abermaliger Präfentation deſſelben 
Papiers offen bleibt. Tritt eine jolche ein, fo kann ſich der Ausfteller nicht auf die bes 
reits erfolgte Zahlung berufen. Bor diefer Eventualität kann ſich der Ausfteller nur 
duch Vernichtung ded Papier oder durch Contraferiptur oder fonft durch einen Act 
fchügen, der die wiederholte Präfentation unmöglich macht. 

Die Zuläffigkeit der Compenfation, melde von ̟  Einigen behauptet wird, ift zu ver 
neinen. Die Streitfrage bat fibrigend praktiſch nur eine geringe Beveutung, da 8 ja 
dem (juriftiichen) Befiger des Papiers freifteht, ſchlimmſtenfalls das Papier durch eine 
getreue Hand präfentiven zu laſſen. 

Der Inhaber des Papiers kann unter Umſtänden ein Intereſſe haben, das Papier 
feftzumadhen und in ein Namenpapier umzuwandeln, um hierdurch den Gefahren vor= 
zubeugen, welche der Beſitzverluſt herbeiführen würde (4. 3. die Depofitenbehörve, wenn 
Mindelgelver in J. angelegt find). Die Feſtmachung gefchieht durch den Vermerk: 
Außer Curs gejegt für N. N. oder zahlbar nur an N. N. oder ähnlich. Iſt ein Papier 
in wirffjamer Werfe auf einen Namen feitgemacht, jo wird einerjeitS der Ausiteller, 
nur durch Fr: an ben Genannten Tiberirt, andererſeits find die Vindicationsbeſchrän⸗ 
tungen ausgeſchloſſen, welche fiir das J. gelten. Controvers iſt, ob ver Inhaber ohne 
Wiſſen und Willen des Ausftellerd hierzu befugt ſei. “Die gemeinrechtliche Gültigkeit ein— 
feitiger Feſtmachung muß aus dem Wejen des J. heraus geleugnet werden (Befeler), 
da nicht einzufehen tft, wieſo der Inhaber befugt fein follte, den in ver Creation nes 
I. mantfeftirtn Willen des Ausfiellers in der Weile abzuändern, daß diefer, wenn er 
trog der Feſtmachung einem Dritten als Präfentemten zahlen würde, nicht liberirt fein 
jolle. Particularrechtlich wird die Wirffamteit der Feſtmachung von der Mitwirkung des 
Ausfteller8 oder der Behörde (I) abhängig gemacht. Das feftgemachte Papier kann wiever 
in Eur gefegt, wieder frei gemacht werden („Wieder in Curs gefegt von N. N.” oder 
ähnlich). Particularreshte verlangen hierfür mitunter gerichtliche® Atteft. 

Dos I. kann auf Begehren desienigen Nehmers, dem es abhanden gelommen oder 
in Berluft geratben ift oder auch auf Verlangen des Creators amortifirt werden. Die 
Mortificabikttät des erften Falls Liegt nicht in dem Weſen des J., da fie aus dem das 
Rechtsverhältniß beftimmenden Willen des Ausfteller8 nicht hergeleitet werden kann. Dem: 
nad) erfcheint die allgemeine Zuläſſigkeit der Amortifation vom Standpunkte des gem. R. 
wicht als gerechtfertigt. Doch ſprechen Gründe der Billigfeit dafiir, dieſes Auskunfts⸗ 
mittel zu gewähren und der unmöglich gewordenen Präfentation die Amortifation als 
Surrogat zu fubftitutren. Ber den Staatöpapieren kommen außerdem finanzpolitifche 
Gründe zu Gunften der Mortificabilität in Betracht. Einzelne Particularrechte haben 
die allgemeine Zuläffigkeit der Amortifation von I. anerkannt (fühl. G.B. 8. 1043). 

Die Anfichten über die jnriftiiche Conftruction des Rechtsinſtitutes gehen ſehr weit 
auseinander. Daher auch die große Zahl offener Detailfragen in vieler Lehre, deren 
lung im Wege einheitlicher Geſetzgebung dringende Bedürfniß if. Wohl die meiften An- 
hänger zählt jene Theorie, welche das Inhaberpapier unter den Geſichtspunkt der Ber- 
tragsobligation ftellt. Schwierigfeiten macht e8 aber, den Uebergang der Forderung im 
Valle des Beſitzwechſels zu erklären. Savigny nimmt darum einen Vertrag cum incerta 
persona an. Renaud operirt mit dem Begriffe einer Singularfucceffion in Forderun⸗ 
gen. Unger faßte ven Vebergang der Forderung als Delegation auf. Kuntze betont 
den einfeitigen formellen Charakter des Begründungsactes und erklärt den Erwerb ber 
Obligation von Seite des Bapierbefigers durch eine an die Thatfache des Beſitzwechſels 
gefnüpfte Novation. Gerber reiht die I. unter die Yuftandsobligationen ein, betrach⸗ 
tet fie aber zugleih al8 Urkunden über ein beſtimmtes Rechtsgeſchäft und kommt fonach, 
da die Zuftandsobligation jene Obligation iſt, quae ex re fit, zu der fonderbaren An- 
nahme zweifacher Baterihaft für die Obligation. Berker nimmt zu einer Perſonifica⸗ 
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tion des Papiers feine Zuflucht und betrachtet dieſes als den Gläubiger. Ihering warf 
den Gedanken auf, daß die Obligation erft durch die Präfentation erworben werde und 
bis dahin fuspendirt fei. Leider ıft diefe Löfung des Problems nur angedeutet und nicht 
im Detail audgeführt worden. Jedenfalls ſcheint es gerathen, den Ton mehr auf die 
Pröfentation denn auf die Innehabung des Papier zu legen und demnach das 9J. 
(billet au porteur) als Bräfentationspapier aufzufaflen und zwar als folcet, 
bei welchem die Präfentation nicht nur als weſentliche Beringung der Leiſtung erichent, 
fondern zugleich die Perfon beftimmt, der zu Ieiften if. 

Lit.: Ueber die umfangreiche Literatur der 3. vergl. ben bogmengeichiähtlichen Theil der 
Unterfuhung von Runge, Lehre von ben 3. 1857, femer Dunder, Itſchr. f. deutſch R. V, 
30 ff, Eigenbrodt in Ihering und Gerbers Jahrbüchern für Dogmatik II, 181. — 
Thsl, H R. 1, 8.54, Savigıip, Ostigationenreit II, 93 fj. Renaud, Ztſchr. f. deutſch. 8. 
XIV, 315, Unger, Redhtlihe Natur der 3. 1857, Ihering im feinen u. Gerbers Jahr 
bücern f. Dogm. I, 49, Beller in feinem und Muthers Jahrbuch I, 266. — Schumm, 
Die Amortifation verlorener ober fonft abhanden gelommener Echuldurkunden, 1830, Beilage 
heit z. Archiv f. civil. Braris XIII — Poſchinger, Lehre von ber Befugniß zur Ausitchung 
von J. 1870. — Sächſ. G.B. $. 1039 fi. Oeſterr. 8.9.8. $. 371 und $. 1393, Preuß. ER. 
I, 15, 8. 47 fi. Heinrich Brunner. 

Inhibitorialien (itterae inhibitoriales), d. h. ſchriftliche Anweiſungen des Ober⸗ 
richters an den Unterrichter, mit dem weiteren Verfahren einzuhalten; ihre regelmaͤßige 
Anwendung haben fie im gemeinen Proceß in der Rechtsmittelinſtanz, wenn der Unter: 
richter entweder von der Einlegung eines juspenfiven Rechtsmittels feine Kenntniß beiigt 
(3. B. die Appellation vor Notar und Zeugen interponirt ift), oder Das Nechtämittel 
nicht ohne weiteres Suspenjiofraft hat, dieſe ‚vielmehr in befonveren Fällen erft ausge 
fprochen werden muß oder endlich Gefahr vorhanden iſt, daß der Unterrichter widerrecht⸗ 
lich mit der weiteren Procebur vorgeht. Materiell können vergleichen Verfügungen in 
jevem andern, auch nicht auf gemeinrechtlicher Grundlage ruhenden Proceßverfahren vor: 
tommen. Als technifcher Ausdruck wird das Wort indeſſen nur im gemeinen Verfahren 
und den fich an denjelben eng anſchließenden Particularproceſſen gebraudt. 

P. Hinſchius. 

Innungen nennt man heute, während das Wort urſprünglich nichts als „Eimm- 
gen’ bedeutete und dann vorzugsweiſe auf die Kaufmannsgilden und Ganbwerterzünfte 
angewandt wurde, die nach Einfihrung der Gewerbefreiheit und Aufhebung ver Zunft: 
vorrechte fortbeftehenden oder neu gebildeten Corporationen vor Gewerbtreibenden gleicher 
oder verwandter Gattung. J. in diefem Summe find alfo von den „Zünften“ durch den 
Mangel gewerblicher Vorrechte unterſchieden. ‘Die deutiche Gewerbegefeßgebung hat ın 
Bezug auf J. ſehr verfchtedene Wege eingeichlagen. In manden Staaten find die alten 
Gemwerböförperichaften Direct aufgehoben und ihr Vermögen mehr oder minder als öffent: 
liches Gut behambelt, während die etwaige Neubildung gewerblicher Vereinigungen ganz 
der freien Afjociation überlaflen und dem gemöhnlichen Vereinsrecht unterftellt ıf. So 
verfuhr man, von der dem franzöfiihen Vorbild von 1791 folgenden Rheinbundsgeſch- 
gebung abgelehen, i. 3. 1862 in Baden und Würtemberg und neuerding® (1868) auch 
in Baiern, wo fräßer (1825 und 1862) mit geringem Erfolg ftaatlich organifirte 
Zwangsverbände fir die Förderung gewerblicher Intereſſen an die Stelle der Zünfte ge 
fegt waren. Dagegen bat man in Defterreih noch 1859 den Verſuch gemadt, 
eine genoſſenſchaftliche Organifation des ganzen Gewerbeſtandes von Staats wegen 
zu und den nah Art von Communalverbänden eingerichteten 3. als ” 
werblichen Selbftverwaltungätörpern eine gewiſſe öffentlihe Competenz in Gewerbe 
ſachen zu übertragen. Sehr verfchienene Wege fchlugen vor der neuen Bunde 
gewerbeorbnung bie Geſetze der einzelnen norddeutſchen Staaten ein. Hier murk 
bald (4. 3. in Oldenburg, Bremen, Hamburg, übel) den alten Gewerböförper: 
ſchaften die Wahl gelafien, fih aufzulöfen und ihr Vermögen zu tbeilen ober als freie 
Genoſſenſchaften fortzubeftehen, die Neubilvung aber der freien Affociation überlafien ; 
bald wurden die alten Eorporationen als üffentlicherechtliche Verbände mit beftummter 
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gewerblicher Competenz confervirt, während die Neubildung ähnlicher Verbände unter 
ftastliche Oberaufficht gejtellt wurde (fo in Sachen, Braunſchweig und mit Rüchſicht auf 
die etwa beanfpruchten Corporationsrechte auch in den fleinen ſächſiſch-thüringiſchen Staa⸗ 
ten); bald endlich wurde, wie in Preußen bei. jeit 1849, vie Form der 9. gewählt, um 
Reſte Des alten Zunftwejens in Verbindung mit emem weitgehenden Conceffiond- und 
Aufſichtsweſen zu conferviren oder wieberherzuftellen. Einen Mittelweg Ichlägt jest bie 
Gewerbeordnung des Nd. Bundes ein. Ste garanlirt allen geſetzlich beſtehenden 9. 
oder Zünften den Fortbeſtand und laßt ihre Statuten, ſoweit fie nicht der Gewerbe— 
ordnung wiberfprechen, in Kraft; e8 wird indeß jedem Mitglied der Austritt jeverzeit 
freigeftellt und es kann andererſeits der Eintritt un die Ianung nur bei Nichterfüllung der 
im Statute vorgejchriebenen Bedingungen, unter denen ſich die Ablegung einer Prüfung 
nur für die noch nicht feit Einem Jahre felbftändigen Gemwerbtreibenden befinden darf, 
und in beftunmten gefeglichen Fällen (Verluft der birgerlichen Ehrenrechte, Concurs) ver- 
jagt werben. Auch kann jede J., wenn jämmtliche Mitglieder „gehörig unter Berzeichnung 
des Gegenftandes geladen jind, mit abfoluter Mehrheit der Anweſenden ihre Auflöfung 
beichliegen. In ähnlicher Weile können unter ben felbftänpigen Gewerbtreibenden gleicher 
oder verwandter Art neue 3. mit dem Hauptzwed der Förderung gemeinfamer gewerb⸗ 
liher Interefien und den Nebenzweden gegenfeitiger Unterftügung u. ſ. mw. gebildet wer= 
den und erlangen durch die Beftättgung ihrer Statuten feitens der höheren Bermaltungs- 
behörden die Rechte einer Corporation. Alle I. werben durch einen im Zweifel frei zu 
wählenden Borftand nad außen vertreten, während das Recht der Beſchlußfaſſung der 
von allen ftimmberechtigten Mitgliedern gebilbeten Innungsverſammlung zufteht. Auf 
die Wittwe oder minderzährigen Erben eines verftorbenen Genoſſen gehen, wenn fie deſſeñ 
Gewerbe fortiegen, alle Rechte mit Ausnahme des Stimmrecht über. ALS öffentlich- - 
rechtliche und mit einer gewiſſen Autorität und Competenz in Gewerbeſachen befleivete Cor⸗ 
porationen ftehen die 9. unter Aufjicht ber Gemeinvebehörbe, an beren Geneh- 
migung namentlih Verträge über Erwerbung, Veräußerung oder Verpfändung von -Sie- 
genichaften und die Aufnahme größerer Darleben gebunden find. Doch fällt die früher 
erforderliche Betätigung des Vorſtands und die Beichidung der Verſammlung durch obrig- 
feitliche Deputirte, außer wenn e8 ſich um Statutenänderung oder Auflöfung handelt, fort. 
Als Beſchwerdeinſtanz fteht über ver Gemeindebehörde die höhere Verwaltungsbehörde. 
Dos’ Vermögen einer aufgelöften I. Tann nur ſoweit, al8 e8 aus Beiträgen der Mitglie- 
der entftanden und nicht bisher für öffentliche Zwecke beftimmt war, vertheilt werben: 
im Uebrigen fällt es an die Gemeinde zur Verwendung fir gewerbliche Zwecke. 

Onellen: Preuß. Gewerbeorbn. v. 17. Ian. 1845, 8. 88—124, Berorbn. v. 9. Febr. 1849 
u. Gef. v. 15. Mai 1854; Oeſterr. Gew.O. v. 20. Dec. 1859, $. 106—130; Brem. v. 4. April 
1861, $. 1, 5. 6; Ofbenb. v. 11. Juli 1861 a. 39—42; Süd. v. 15. Oct. 1861, 8. 87—100; 
Weimar. v. 30. 1862, $. 75—76; MWürttemb. v. 12. Jan. 1862, A. 58—62; Bad. v. 20. Sept. 
1862, a. 24—27; Braunſchw. v. 3. Aug. 1864, $. 86—101; Hamb. v. 7. Nov. 1864,78. 1. 
8—12; Lüb. v. 5. Det. 1866, 8. 15, 20-22; Bair. Gef. ». 11. Sept. 1825, Inſtr. v. 20. Mai 
333 Sem Oel, v. 30. Jan. 1868, X. 25—27; Gemwerbeorbn. des Nd. Bundes v. 21. Juni 

tit.: Gierke, Rechtsgeſch. der deutſch. Genoff. $. 68. 
. D. Gierke. 

Inrotulation ver Acten, d. h. PVerzeichnen der in einem Proceß geſammelten Ae⸗ 
ten. Ein folches findet im gem. Proceß reichögefeglich vor der Actenverfendung und im 
Appellationsproceß vor der Actenedition, nad) der Reichshofrathsordnung auch vor ber 
Zuertheilung der Acten an ven Referenten ftatt. Die Parteien jollen von der Vornahme 
der erwähnten procefjualifhen Schritte zu einem fog. Imrotulationstermin vorgelaben 
werben, um unter Vorlegung der Acten und des Verzeichniffes die Vollftändigfeit der Teb- 
teren prüfen und ihre etwaigen Einwendungen geltend machen zu können. In ber Praxis 
tommt indeſſen heute für die Regel ein ſolcher Inrotulationstermin nur noch im erften, 
nicht aber in anderen Fällen vor. 

P. Hinfhins, 
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Infinnation (Civilproceß) bedeutet die Zuftelung eines für einen Procek in Pr 
tracht kommenden Schriftftüds an denjenigen, für welchen es beftunmt iſt. Die 3. bar 
ihre Bedeutung namentlich in praktiſcher Beziehung, fofem die Infinuanda, allo 3. 2. 
Klagſchrift und Ladung, der Partei für die Wahrnehmung ihrer Rechte im Proceß de 
erforverliche Inſtruction gewähren und die Infinuationshandlung felbft fir Die vechtzeitige 
Wahrnehmung der Rechte und die Bermetvung der Ungehorſamsnachtheile von entſcheidender 
Bedeutung ift. (Bgl. den Art. Ungeborfamsverfahren.) Die 9. ſtammt aus dem 
röm. R., deſſen Grundfäge über die J. der Klaglibelle und magiftratifchen Yadungs- 
beerete auf den ital. Proceß des Mittelalterd und fo in ven heutigen Proceß übergegangen 
find, nicht ohne indeß in verfchievenen Beziehungen Erweiterungen und Wodificanenen 
erfahren zu haben. Eine Erweiterung zunäcft Liegt infofern vor, al® die 3. heutzutage 
bet Schriftſtücken aller Art und nicht blos im Parteienverkehr, ſondern auch in Beziebumg 
auf Zeugen und andere Perfonen gebräuhlih if. Den Infinuivenden angefehen. ıft fır 
im röm. Proceß Sache der Partei, im gem. und preuß. Proceß erfolgt fie durch Die Ge— 
richte, im C. de proc. und Nd. Entw. überwiegt die Partei-J.; der Nd. Entw. ſtatuirt de 
gerichtliche nur für Padungen von Zeugen und Sachverſtändigen, Verfügungen des Ber: 
figenden und gleichgeftellter Richter, Beichlüffe des erfennenden Gerichts, die nicht publicir 
find, Beſchlüſſe, Die in beratbender Sitzung gefaßt find. Inſinuirt ward im röm X. 
anfänglich durch die Partei in Gegenwart von Zeugen, in der fpäteren Kaiſerzeit unter 
Alfiftenz eines Erecutord, auch wohl durch diefen allein; der gemeine Proceß bewirkt fie 
durch Gerichtödiener oder Notar und Zeugen, der preuß. durch Gerichtsdiener oder Pofi⸗ 
boten, im Auslande durch die Poſt oder diplomatiſche Behörden, überdies im Inlande 
wie Auslande durch Requifition. Der Nd. Entw. ſchließt fi hierin dem preuß R. an, 
fügt aber einestheild die J. durch den Notar hinzu, fodann die franzöfiiche Yuftellung von 
Anwalt zu Anwalt, und wo die 3. durch Die Gerichtöpiener oder Poftboten erfolgt, geiciebt 
fie unter Bermittelung der Gerichtsichreiberei. (Vgl. Ladung). Ueber die Borgänge ver J. 
ward im älteren röm. Proceß eine testatio der Zeugen aufgenommen, ſpäter von ber compe- 
tenten Behörde auf Bericht ihres Executors eine testatio publica, eine Beſcheimigaung, 
ausgeftelt. Im gemeinen Proceß befcheinigt fie der Gerichtödiener, der Rotar nimmt 
eine Urkunde auf. Im preuß. Verfahren erfolgt die VBeicheinigung durd den Gerichte: 
Diener auf einem mit den geeigneten Rubriken verfebenen Yormular, bzw. ımter Em: 
pfangsbeicheinigung des Inſinuaten, fonft durch Altefte der Diplomaten, der Bol. Ter 
Nd. Entw. fordert bei Zuftellung von Anwalt zu Anwalt Empfangöbelenntniß, bei $. dunb 
Notar, Gerichtsdiener, Poſtboten Zuſtellungsurkunde, im Uebrigen diplomatifche und an⸗ 
derweite Atteſte. Inſinuirt wird dem Inſinuaten, für den das Inſinuandum beſtimmi 
iſt, bei Streitgenoſſen jedem einzelnen. Bei Handlungs- und Dispoſitionsunfähigen wird 
den geſetzlichen Vertretern inſinuirt. Das heutige N. ſtellt die J. an die proceſſualiſchen 
Vertreter, den Anwalt, den procurator ad acta oder Inſinuationsmandatar des gemeinen 
R. oder Zuftellungsbevollmächtigten des Nd. Entw., das preuß. R. und der Nd. Ente. 
für active Unteroffictere und Soldaten die I. an den Compagnie-, Eſscadrons- x Chi 
der I. an den Inſinuaten felbft gleich. Die I. geichieht dem Inſinuaten perſönlich ımd 
zwar in feiner Wohnung, Gejchäftsleuten, Behörden x. im Geſchäftslocal; fie fol ibm 
zu entiprechender Zeit, nicht an Sonn= und Feſttagen ꝛc. geſchehen. Iſt der Infimuat 
abweſend, nah röm. R. vom Wohnorte, nach heutigem R. und Gebrauch von der Woh— 
nung, jo muß fie, vom Ball abfichtliher Verbergung abgejehen, nad röm. R. jewer 
Familie, feinem Hausgefinde,; eventuell durch Anſchlag an Wohnhaus, Grundftüd oder 
an öffentlichen Orten geſchehen, um auf dieſe Weile Uebermittelung des Inſinuandums 
oder Benachrichtigung des Infinuaten oder Vertretung durch Freunde zu vweranlaffen; 
das heutige R. folgt hierin dem röm. R., wenn auch das franz. unter Subftitumung von 
Anfchlag um Gerichtslocal und I. an Ortsbehörde und Staatsanwaltichaft, der Nd. Entır. 
von Anichlag einer Nachricht an der Wohnung und Depofition des Inſinuandums bei ver 
Gerichtsſchreiberei des Amtsgerichts und der Ortsbehörde. 
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Dunellen: 1. 4. 8. 5. 6. D. 39, 2. 1. 6 pr. C. J. 8,4.1.2.C. Th. 2, 4. l.un. 8. 6. 
C. Th. 2, 27. Nov. 53 c.3 — c. 10. X. 2, 14. c. 1. Cl. 2, 1. — Not. Ordn. v. 1512 Zit. 2. 
3,1. 8.8.D. Th. 1. Tit. 38. 39. Th. 2. Tit. 10. — C. d. proc. a. 4. 52. 61. 68 ss. 75 88, 83. 
123. 155 ss. 160. — Hann. Pre. Ordn. 8. 115 ff. 188. 191. 377. 406. — Preuß. 92.6.0. 
zb. 1. Tit. 7. Berordn. v. 5. Mai 1838. Gef. vo. 20. Sept. 1862. Entw. v. 1864. Mot. 
©. 37 fi. — No. Entw. 8. 171. 221 ff. 335 ff.“ 697. 749. 751. 813. 840. 

Lit.: Bayer, Ord. Pre. $. 135. Betbmann-Hollweg, Bd. 3. ©. 219. Wieding, 
Libell⸗Pre. 88. 19. 20. 25. 34. Münch, Krit. Vierteljahrsſchr. XI. ©. 248 fl. 280ff. Koch, 
Preuß. Civ.Pre. 8.143. Bre.Orbn. 1.1 Anm. 4ff. Leonhardt, Comm. 3. hann. Prc.Orbn. 
88. 118. 140. K. Wieding. 

Inſtitution, im katholiſchen ER. im Allgemeinen die Uebertragung eines kirch⸗ 
lichen Amtes ſeitens des geiftlichen Oberen in denjenigen Fällen, wo jein regelmäßiges 
freies Verleihungsrecht beſchränkt if. Wemn e8 jih um ein dem Patronatsredht unter: 
worfenes Beneficumm handelt, jo nennt man die Verleihung deſſelben an den Präfentirten 
institutio collativa, dagegen heißt die Genehmigung des Papſtes, welche auf die landes⸗ 
herrliche Nomination eines Sandidaten für ein höheres firchliches Amt, namentlich für ein 
Bisthum, erfolgt, institutio canonica Unter dem Ausdrud: institutio autorisabilis 
wird endlich die Uebertragung der Seelforge verftanden, welche jedoch heute fein von der 
I. des Pfarrbeneficiums verſchiedener Act zu fein pflegt. Die juriftiihe Wirkung der 9. 
befteht darin, daß der betreffende Candidat das Amt ſelbſt, alfo alle mit demfelben 
verbundenen Rechte, jo 3. B. Die Jurisdiction und das Recht auf die Einflinfte (Tempo- 
talien) der Stelle, das fog. jus in re, erhält, welches er nah can. R. durch eine der 
actio confessoria nachgebildete actio in rem verfolgen kann. Werner gibt die insti- 
tutio auch ein Recht auf den Beſitz des Amtes und dey Damit, verbundenen Gerechtſame. 
Griterer wird dem neuen Amtöträger bet den niederen Beneficien unter bifchöflicher Auto- 
vität jet gewöhnlich Durch den betreffenden Landdechanten übertragen in der Weife, daß 
ihm die Kirchenſchlüſſel, das Pfarrhaus, Inventar, Kirchenarchiv x. übergeben werben. 
Der betreffende Act heit institutio corporalis oder realis, investitura, installatio. 
Häufig (fo z. 2. in Baiern) concurrirt dabei aud ein weltliher Beamter alS ftaatlicher 
Sommiffar für die Einweiſung in den Beſitz der Temporalien. 

In der enangelifchen Kirchenrechtsdoctrin werden die Ausdrücke: institutio al8 Weber: 
tragung des Amtes auf den Präfentirten (hier aber durch die Conſiſtorien oder die jonft 
verleihungäberechtigte Behörde) und für die Bejigeinweifung ebenfalls gebraudt. Kine 
institutio canonica ift dagegen in der proteftantifchen Kirche wegen der verſchiedenen 
Verfaſſung nicht denkbar. P. Hinſchius. 

Intercalarfrüchte, d. h. die Einkünfte vacanter Beneficien während der Zeit 
von der Erledigung bis zur Wiederbeſetzung derſelben. Während im Mittelalier die Biſchöfe 
auf die Früchte der Vacanz des erften Jahres (fructus annales, annatae) ſpäter auch 
die Püpfte auf einen beftimmten Theil bei gewiſſen Beneficien Anfpruch machten (fog. 
ins deportuum), galt gemeinvehtlid der Sat, daß die Einkünfte der Bacanzzeit dem 
Vermögensſtock des Beneficiums oder dem Nachfolger zufielen. Das letztere iſt auch heute 
Pneines Recht, nur fließen in einzelnen Ländern (Oefterreich, Würtemberg, Baden) die Zwi⸗ 
henzeitöfrüichte bejtunmten, zur Beftreitung allgemeinerer kirchlicher Bedürfniſſe dienenden 
(ſog. Religions-, Intercalar-, Centralfichen:) Fonds (Th. J. ©. 476) zu. Was die 
Feſtſtellung des Betrages der I. betrifft, fo find einmal als nicht zu ihnen gehörig bie 
von dem abgehenden Beneficiaten verdienten, noch nicht abgejonderten Früchte abzuziehen, 
ferner müſſen aber aud die als Sterbemonate oder Sterbequartal an die Erben des Be— 
neficiaten und die an den Verwalter der vacanten Pfründe für die Adminiftration der⸗ 
ſelben zu entrichtenden Gebührniffe aus den J. beftritten werben. 

Duellen: ec. 4. X. de off. ordin. I. 31; c. 40 in VIto de elect. I. 3; c. 9. eod. 
de off. ordin. I. 16. P. Hinſchius. 

Interdict, im katholiſchen K.R. fo viel wie Unterſagung des Gottesdienſtes, eine der 
von demſelben entwickelten fog. censurae. Das J. kommt vor zunächſt als interdietum 
locale und bedeutet dann die Einſtellung der Thätigkeit der Kirche ‚für einen beſtimmten 
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Bezirk. Je nachdem diefer ein ganzes Land, eine Provinz, eine Diöcele oder eine Etatt 
ift, ober blos eine einzelne Kirche von der Maßregel betroffen wird, fpricht man von i. 
generale und i. particulare. Während früher das 3. das Verbot der Vornahme aller 
gottesvienftlichen Handlungen, namentlich der Adminiftration der Eacramente, der Feier 
der Meſſe und der Gewährung des kirchlichen Begräbnifles (nur mit Ausnahme Der Fre 
digt) enthielt, hat man ſchon im Mittelalter Milderungen eintreten laſſen, weil dieſe Genfer 
Scyuldige und nicht Schuldige gemeinichaftlih trifft. So iſt die Ependung der Taufe 
und der Firmung, ſowie de8 Bußiacraments nur nicht an die Perfonen, wegen deren Hant- 
lungen das J. ausgeſprochen worden), ferner des Abendmahls an Kranke und Eterbenix, 
die Leſung einer täglichen ftillen Meſſe und die feierliche Gelebrirung einer ſolchen an ten 
böchiten Fefttagen und ähnliches geftattet worden. In diefer Anwendung ift das J. 
welches im Mittelalter eine furchtbare Maffe der Kirche gegen weltliche Große und Finften 
war, um deren Renitenz durch Aufregung des der gottesdienſtlichen Functionen beraubeer 
Volks zu brechen, mit den veränderten Berhältniffen jet aus der kirchlichen Praris ver⸗ 
ſchwunden. Wohl aber ıft das J., heute noch als fog. i. personale, gebräudlih. Als 
ſolches ſchließt es die Perfon, gegen welde es verhängt ift, von der Theilnahme an 
den öffentlichen feterlihen Acten des Gottesdienſtes und dem firchlihen Begräbniß 
aus. Während es gegen Laien in biefer Form ausgeiprocen, eine mildere Art der Gr: 
communication ift, bildet es gegen Geiftlide in der Yorın der jog. interdietio ingressus 
in ecclesiam, auch poena interdicti ingressus ecclesiae angewendet, eine mildere Arı 
der Sußpenfion, indem e8 dem betreffenden Geiftlihen die Möglichkeit entzieht, öffentliche 
gottespienftliche Tunctionen vorzunehmen. Das Recht zur Berhängung des J. befigen 
die mit der jurisdietio ordinaria außgeftatteten kirchlichen Oberen, alfo namentlich ver 
Papſt und die Bilchöfe, ebenſo find dieſelben auch zur Wiederauffebung competent. Cine 
jest nicht mehr vorlommende dritte Art des I. war das fog. interdictum ambulato- 
rium, d. h. ein J., welches in der Weile verhängt wurde, daß e8 jeden Ort traf, an 
welchem fich eine beſtimmte Perſon aufbielt, wobei dieſe letztere felbft dem Perſonal⸗J. 
unterliegen konnte oder nicht. — Die evangeliiche Kirche fennt das I. nicht. 

Lit.: Kober, Das Interdict in Moy, Ach. für kath. Kirchenrecht, 21, 3 fi. 291 #.; 
22, 3 fi. $. Hinſchius. 

Intereſſe. A. AB Erforderniß der Verbindlichleiten. Die Leiſtung, 
welche den Gegenftand einer Obligation ausmachen ſoll, muß fir den Gläubiger einen ölono- 
miſchen Werth haben, muß in Geld ſchätzbar fein: 1. 9. 8. 2. De statu liberis XL. 7.1.8. 
8.6. Mandati XVII. 1. Deswegen kann in der Regel weder gültig bindend verfprocen 
werben, nie fpazteren zu gehen u. dgl., noch kann man zu Gunften eines Dritten wirfjam 
ftipuliven, ein Sag der im röm. X. für bonae fidei negotia nicht unbeichräntt galt und an 
welchein heutzutage überall weniger feit gehalten wird. Durch Wegfall des pecuniären 9. hört 
die Verbindlichkeit auf. — In einigen Fällen inveilen laſſen die Römer auch ein blos me- 
raliſches J., ‚affectus, als Grundlage einer Berpflichtung zu, doch ſtets nur ausnahms⸗ 
weile, um menſchliches Wohlwollen, nie aber um Uebelwollen zu begünftigen. Berfpele: 
l. 54. pr. Mandati XVII, 1. I. 6. I. 7. De servis exportandis XVIH, 7. — €. 
den Art. Affectionsintereſſe und die dort angeführte Literatır. Bgl. übrigens 
Heyer, Abhandlungen aus verſchiedenen Theilen der Rechtöwifienichaft, Gießen 1841, 
und in Linde's Zeitihrift. N. 5. IL. 

B. 3. als Gegenftand des Schadenserſatzes ift der Werth Des zu erfeken- 
den Schadens, id quod interest (creditoris, actoris), sc. hoc esse vel non esse 
factum, solutum non esse, rem evictam esse u. dgl. — 

1. Der Beſchädigte foll eine Summe Gelds erhalten, die dem Unterſchiede entfprict 
zwilchen jeinem Vermögensbeſtande, wie er nad erfolgter Schädigung tft, und feinem Ber: 
mögensbeflande wie er fein würde, wenn die Schädigung nicht ftattgefunden hätte. Darin liegt 
ſchon, Daß das 3. fomohl eine pofitive Bermögensminderung (quod mihi abest), dam- 
num emergens, als auch die Bereitelung eines ficheren Gewinnd (quod lucrari potui). 
lucrum cessans, negativer Schaden, begreifen fanı. Dem Schaden, welcher aus ben 
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beſchadigenden Ereigniffe unmittelbar hervorgeht, entfpriht das oft mit quanti ea res 
est bezeichnete directe 9. 3.8. zu einem Bau wird fchlechtes Material geliefert, pas 
Gebäude tft minder wertb, als menn es aus vertragsmäßigem Material gebaut wäre, 
muß veparirt werben, ſtürzt ein. Oft wird dieſes directe I. einfach mit dem Sachwerth 
zufanmmenfallen, vera rei aestimatio, utilitas quae circa rem ipsam consistit. Beim 
indireceten 3, Dagegen (untechnifch utilitas quae extra rem consistit) wird auch ber 
Schaden mit in Anfchlag gebracht, der fi erft durch Vermittelung anderer Creigniffe, 
bejonderer Umftände auf das beichädigende Ereigniß zurücführen läßt, 3. B. beim Ein- 
Rune jenes aus ſchlechtem Material gebauten Haufe gehen Menſchen, Thiere, Sachen zu 

runde. 
2. Die Beantwortung der Frage, welches J. zu leiſten ſei, ob alles J., oder nur 

das directe, oder gar nur Sachwerth, ob das poſitive oder auch das negative, kann ſchon 
durch das Geſetz ſelbſt (Delicte, Quaſidelicte, Noxalklagen u. ſ. w.), oder durch Vertrag 
gegeben fein (stipulatio duplae, Conventionalſtrafe u. A.), jo daß es im concreten 
Tall einfach auf Anwendung der gejetlichen Beitimmung oder auf Ermittelung des Ver⸗ 
tragswillens ankommt. | 

3. Iſt dies aber nicht der Fall, jo laͤßt fich, freilich unter jehr freiem Ermeflen des 
Richters, die Regel aufftellen, daß der verantwortliche Urheber der widerrechtlichen Schä- 
digung dad geſammte 3. fchuldet für allen und jeden Schaden, welcher als wirkliche 
Folge der beichädigenden Handlung oder Unterlaffung angejehen werben fann, infofern nur, 
wenn diefe Handlung oder Unterlaffung Nichterfüllung einer Vertragsobligation ift, Diele 
Folge bei Eingehung des Vertrags vorhergeſehen wurde oder werden mußte. 

a) Der Schaden der nicht aus der fraglichen Handlung oder Unterlaffung folgt, 
fommt felbftverftändlih nicht in Betracht; 3. B. das fchlecht gebaute, baufällige Haus 
wird vor dem imminenten Einfturz vom Blitz getroffen und brennt nieder; der Lieferant 
des ſchlechten Materials iſt frei, |. 1. 4. De impensis XXV, 1. 

b) Hingegen iſt das J. nichtödeftomweniger gefchulvet, wenn auch ohne die wiber- 
vehtlihe Handlung oder Unterlafjung der Schaden eingetreten fein wiirde, 3. B. das Haus 
flürzt ein, weil fchlecht gebaut, und gleid) darauf brennt der ganze Stabttheil nieber, 
\.1. 27. 8.2. De R. V. VI, 1. 1. 11. 8. 3. Ad legem Aquiliam IX, 2.1.7. 8. 4. 
Quod vi XLIII, 24. 

c) Daß nicht nur das pofitive I. für damnum emergens, fondern auch das nega⸗ 
tive, für lucrum cessans, geſchuldet wird, bezeugen viele Geſetzesſtellen, wobei aber feft- 
Mr ft, Daß nur der mit Gewißheit erwartete Gewinn zum lucrum cessans 
gehört. " 

d) Zwiſchen directem und indirectem 9. wird in der Negel nicht unterfchteden. 
e) Wo die Erſatzpflicht durd Nichterfüllung eines Vertrags begründet iſt, da kön⸗ 

nen nur diejenigen Folgen in Anfchlag kommen, welche bei Schliegung des Vertrags vor- 
bergefehen werben fonnten oder follten. Dies folgt ſchon daraus, daß das I. das öko— 
nomiſche Aequivalent der ausfallenden urfprünglichen Leiftung fein ſoll, auf welche allein 
der Conſens des Schuldners bei Eingehung des Vertrags gerichtet war. Was nicht vor⸗ 
berzufehen war, konnte darin nicht begriffen fein, wie anbererfeitS wieder Alles inbegriffen 
ift, was beftimmt vorher geſehen wurde, jo daß dieſes Erforderniß der Vorausſicht bald 
einſchränkend bald aber auch erweiternd wirken kann. Betipiele nach beiden Seiten bin 
finden fih in 1. 2. 8. 8. De eo quod certo loco, XIII, 4; 1. 13. 8. 1 ff, 1. 21. 
8.3. De A. E. V. XIX, 1.1. 19. 8. 1. Looati XIX, 2. 

f) Sleichgültig ift e8 im Ganzen für das Maß des J., ob der Erfaspflichtige dolos 
oder culpos gehandelt bat. Nur ausnahmsweiſe wird in einzelnen Berbältniffen der Do— 
lus ftrenger verhaftet, 3. B. bei Eviction nad) 1. 45. 8. 1. De A.E. V. XIX, 1. — 
Iſt der Beſchädigte in culpa, indem er den Schaden abwenden konnte und fhulbvoller 
Weiſe nicht abgewendet bat, fo kann die Erfaspflicht ganz wegfallen. 

4. Die Schätzung ded I. kann zum voraus von den Barteten geſchehen fein. 
Wenn nöthig, wird fie vom Richter mit den gewöhnlichen Bewersmitteln, Zeugen, Exrper- 
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ten, Eid, vorgenommen, wobei ftet8 nur die öfonomiichen Elemente, memals ber ın Geld 
unſchãtzbare Affertionswertb zu berüdfichtigen find, |. Affectionsintereffe. Für dm 
befonderen Fall, wo eine aus einem obligatoriichen Grunde geſchuldete quantitativ 
oder qualitativ beftimmte Sache nicht geleiftet wird, hat Yuftinian verorbmet, Daß das J. 
ben doppelten Preis nicht überfteigen darf.” Diefer willtürlichen Verordnung wird oft m: 
gerechtfertigter Weife eine größere Tragweite beigelegt, indem man fie auch auf Erlar 
pfliht aus Delicten ausdehnen will; fo u. A. Mühlenbrud. Dagegen Keller, 
Bangerow u.a. 

5. In einigen Ausnahmefällen von Ungehorſam, böſem Willen oder groben Ber: 
Ihulden des Erfatpflichtigen wird dem aus der Beſchädigung Klagenden geftattet, der 
Schaden, den er erlitten hat, felber zu ſchätzen und feine Schägung durch Eid zu behit: 
tigen. Dieſer Schätzungs- oder Würderungseid, jusjurandam in litem, fett 
voraus, daß die Eriftenz des Schadens bereitd anderweitig feitfteht. Cine offenbar üker: 
triebene Schägung darf der Nichter moderiven, wie er auch ſchon von vornherein en 
Maximum feftjegen lann, Das der Kläger nicht überfteigen darf: jus jurandum in litem 
cum taxatione im Gegenſatze zum jus jurandum in litem in infivitum. 

Im befonveren alle, da körperlihe Sachen gewaltſam weggenommen, zerflärt, be 
Ihädigt worden find, hat Kater Zeno 477 dem Beſchädigten erlaubt, in Ermangelung 
andermweiter Beweismittel auch über Die Eriftenz des Schadens zugleich mit deſſen Schitumy 
cum taxatione zu ſchwören, ſog. j. zenonianum. 

Nah Preuß. AULR. wird das ganze oder volle J., für lucrum !cessans mi 
fiir damnum emergens, geſchuldet, wenn einer ausdrüdlichen Unterlaffungspflicht zuwider 
gehandelt worben ift, ftet? aud von Kunſt- und Sadverftändigen, ſonſt aber nur m 
Valle von dolus und grobem Verſehen. Im Falle von mäßtgem und geringem Berkben 
wird allein Da8 damnum emergens, als wirtliher Schaden, berüdfichtigt. od 
franz. R. begreift das J. wie nach gem. R. allgemein das lucrum cessans, was Ihen 
das Doppelmort dommages - interets zeigen fol. Auch hier wird übrigens das Y. ab⸗ 
geftuft, je nachdem der Erfaßpflichtige in dolo oder in culpa war: in Der Regel wird dad 
directe 3. allein geleiftet, und zwar, außer im alle von dolus, nur infofern der Schr 
den bei Eingehung der Verbindlichkeit vorherzufehen war. Iſt der Gegenftand der Cl: 
gation eine Geldſumme, fo beichräntt fih das in der Regel ſchon in Folge der Ber: 
Bier , ohne Nachweis eined Schadens, geichulvete 3. auf die geſetzlichen Berzug* 
zinfen. 

Quellen: C. VII, 47. De sententiis, quae pro eo quod interest proferuntur. D.XI, 
3. C. V, 53. De in litem jurando, R.D.A. von 1600. $. 139. A.Pr.L. R. J, 5, 88. 25 fl 
11, 8. 664, 12, $. 313 u.a. m. — C. N. 1146, 1155, 1846, 2028 :c. 

Lit.: Von den älteren Schriftftellern de eo quod interest find jetzt noch zu benupen 
Du Moulin (Molinaeus) + 1566, Hotman + 15%, Doneau (Donellus) + 1591 — 
Schömann, Lehre vom Schabenerfat, Gießen 1806; Hänel, Berfuch einer Turzen und jah⸗ 
lichen Darftellung ver Lehre vom Schadenerfag, Leipzig 1823; Wening-Ingenheim, Di 
sehr vom aabenerieh nah röm.R., Heidelberg 1841. — Jetzt aber —E— die bei_dem Art. 
Atfectionsinterefie citirten Schriften von Mommfen, Nufbaumer und Cohnfeld. 
Ueber die Schätung: Büff, im Archiv für civ. Braris XxXXII. ®. Sell, in Selfs Jahr⸗ 
büchern I. Ueber die eibliche Selbſtſchätzung, v. Schröter, in Lindes Ztſchr. VIL VII 
Gensler, im Archiv für cio. Praris IV. Rivier. 

Interimswirthſchaft (Setzwirthſchaft) iſt die Verwaltung eines Bauer— 
guts, welche während ber Minderjährigkeit des Anerben eine dazu beſtellte Perſon felbftän- 
dig und für eigene Rechnung führt. Dagegen fällt nicht unter dieſen Begriff die Admi⸗ 
niftration, weldhe Jemandem auf Grund beö ehelichen Guterrechts (alfo dem überlebenten 
Ehegatten) oder in Folge der väterlichen Gewalt (dem Vater des Anerben) zufteht. Tem 
Inſtitut liegt zu Grunde die Sorge für eine möglichft gute Bewirthſchaftung des Gurk, 
welche mit derſelben Sicherheit weder durd; Verpachtung noch durch vormundſchaftlide 
Adminiſtration erreicht werden könnte. Die Beftellung des Interimswirths erfolgt unter 
Mitwirtung des Nichters, welchem eine causae cognitio. und Betätigung zuftcht. Ka 
abhängigen Bauergütern ift die Mitwirkung der Gutsherrſchaft erforderlich. Au häufig: 
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ften erſcheint als Interimswirth der zweite Ehemann der Wittwe des verftorbenen Hof- 
eigenthiimers, und mande Particularrechte ſprechen demſelben geradezu ein Recht darauf 
zu. Doch wird hierbei vorausgeſetzt, daß derſelbe zur ordentlichen Bewirthſchaftung fähig 
ft. Dem Interimswirth fteht nicht nur die Verwaltung, fondern auch die Vertretung 
des Gut8 (auch dem Staat und der Gemeinde gegenüber, wie im Proceß) während feiner 
Kegier- oder Mahljahre zu. Zu Beräußerungen jedoch, ſoweit fie nicht aus dem ge- 
wöhnlichen Wirthſchaftsmodus folgen, ift er nicht befugt. Der Ertrag des Guts fällt 
ihm zu. Dagegen bat er die Verpflichtung, den Anerben und deſſen noch unverforgte 
Geſchwiſter zu alimentiven, und die legteren auszuraden, wie dies der Anerbe felbit thun 
püßte Er bat ferner die Laften des Guts zu tragen, auch fällige Schulden - zu berich⸗ 
tigen. Die von ihm contrahirten Schulden hat der Anerbe anzuerkennen, foweit fie zum 
Beten des Guts und zu Ausgaben aufgenommen find, welche nicht aus den Einkünften 
beftritten werben Können. Das von ihm etwa eingebradhte Vermögen Tann ver Interims- 
wirth bei Beendigung feiner Verwaltung nicht wieder herausverlangen. Es kommt dies 
dem Hofe zu gut. Dagegen bat er nach Ablauf feiner Regieriahre Anſpruch auf eine 
Lerbzucht für ſich umd feine Frau, wie er auch verlangen kann, daß feine Kinder auf dem 
Hofe erhalten und aus beinfelben ausgeradet werden. Ein ewentuelles Erbrecht fteht ihm, 
wie fernen Kindern jedoch nur dann zu, wenn dies ausdrücklich vertragsmäßig feſtgeſetzt 
ft. Der Interimdwirth bat die Verwaltung wie ein guter Hausvater zu führen und 
muß demgemäß ‘Deteriorationen erjegen. Zur Rechnungslegung tft er jedoch nicht ver- 
pflichtet. Der Interimswirth hat nur die Verwaltung des Bauerguts, nicht des etwaigen 
fonftigen Vermögens des Anerben. Eben fo wenig fteht ihm, als ſolchem die Vormund⸗ 
Ichaft über den leteren zu. Die I. erliicht mit der erreichten Voljährigfeit des Anerben, 
nicht aber mit dem Tode beflelben, weil der Interimswirth ein Recht auf die Verwaltung 
des Guts während der Mahljahre bat. 

Lit.: Chr. %. Runde, Abhandl. ver Lehre von ber I. auf deutſchen Banergütern, 2. Ausg. 
Gött. 1832. Heife u. Cropp, Juriſt. Abhandl. II. R. 3. Bfeiffer, Das deutſche Meier- 
recht (Kaſſel 1818) 8. 29. Lewis. 

Auterpellation, Mahnung. Der Schuldner ift in der Regel nicht verpflichtet, 
Erfüllung der Obligation von felbft anzubieten, ultro offerre. Er darf vielmehr ruhig 
abwarten, bis ihm der Gläubiger anzeigt, daß er bezahlt fein will. Dieſe Anzeige heikt 
$., ift an keine Form gebunden, fol aber weder zu unrechter Zeit noch an unrechtem 
Ort flattfinden, was quaestio facti ift; fie kann auch vom Mandatar des Gläubigers 
an ben Specialmanbatar des Schulpnerd gemacht werben. Ausnahmsweiſe iſt feine J. 
erforderlich in einigen Fällen, in welchen in Folge gejegliher Beſtimmung Verzug des 
Schuldners unmittelbar ftattfindet: mora fit ex re ipsa, lex interpellat pro homine. 
Sp wenn die Mahnung wegen Abweſenheit des Schuldners unmöglich iſt, was wohl kaum 
auf andere ähnliche Fälle ausgedehnt werden Darf. Auch ift SDerjenige, welcher ſich durch 
ein Delict in den Befig einer fremden Sache geſetzt hat, in Beziehung auf die Reftitu- 
tionspfliht vom Anfang feines Befiged an im Verzuge: fur semper moram facere 
videtur. 

Außerorventlich beftritten ift jeit Sahrhunberten die Frage, ob bei den betagten Ver⸗ 
bindlichkeiten der Eintritt des Termins an und für ſich hinreiche, den Schuldner in moram - 
zu verfegen (dies interpellat pro homine?), oder ob auch hier eine Mahnung erfor- 
derlich ſei? Einige, namentlicd, franzöfiiche Nomaniften des 16. Yahrhunderts erklärten 
ih für letztere Anficht, und ihnen ift der C. N. gefolgt, infofern I. nur dann über- 
flüffig fen fol, wenn im betagten Vertrage ausdrücklich beftimmt ift, daß durch 
den loken Ablauf der beftimmten Zeit und ohne daß es einer weiteren Handlung be= 
dürfe, der Schuldner in Berzug fein ſolle. Dagegen ftellten ſchon die Gloſſatoren und 
Commentatoren das Princip diem interpellare pro homine auf, und daſſelbe ha= 
ben die Niederländer und Deutſchen vom 17. unb vom 18. Jahrh. wenigften® in der 
Doctrin des gem. R. vollftändig obſiegen laſſen, von wo ed in verichiedene neuere 
Gſgbb. Eingang gefunden Hat, fo z. B. in das Preuß. L.R., wonach Aufforderung zur Er- 
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füllung nur dann nöthig if, wenn bie Zeit der Erfüllung weder durch Willenserklärung 
noch durch beſondere Geſetze beſtimmt if. — Dieſer Sat fcheint übrigens bereits im 
7. Jahrh., wenn nicht fchon unter Yuftintan, in Conftantinopel gegolten zu haben. tür 
das claffilche Recht aber muß er entfchieven verworfen werden. Denn der Eintritt des dies 
fann doch nur die Wirkung haben, daß die Verbinvlichfeit praesens wird; der Schul: 
ner einer obligatio praesens ift aber nicht verpflichtet ad ultro offerendum; follte ihn 
num der dies ungünftiger ftellen, welcher doc in der Regel zu Gunſten des Schuldners 
wirken fol? Die Quellen fprechen ſich in feinem Sime concludent aus. 

Quellen: ©. Mora. A. Pr.L.R. J, 16. 88. 20, 67. C. N. 1139. 
Lit.: S. aud die fit. von Mora und bei. Bangerom, %. 588, Ann. 2. — Hervor⸗ 

* zubeben find gegen ven Sag D. i.p. h.: Neuftetel im Ard. für civ. Praxis, V.; Edri) 
ter in Linde's Ztſchr., IV. VII, Geſterding, Ausbeute von Nachforſchungen, V. Bir 
den Sat D. i. p. h.: Thibaut im Arch. für civ. Praxis, VI. XVI; Beckendorff, Dies 
interpellat pro homine, Heidelb. 1835, n. A. m. — Die Lehrbücher find getheint 

ivier. 
Interuſnrium (commodum repraesentationis), iſt der Bortkeil, 

welcher dem Gläubiger einer unverzinslichen Summe Geldes daraus erwachſen Tann, ter 
ihm dieſe Summe vor ber Berfallzeit bezahlt wird. , Offenbar befteht dieſer Bortkeil 
im Genuſſe der Zinſen in der Zwiſchenzeit von ber Zahlung bis zum Berfalltermu. 
Die frühzeitige Zahlung, repraesentatio, berechtigt den Schuldner nicht, emen dem Zink 
genufje entiprechenden Abzug, Disconto, Rabatt, zu maden; vertragsmäßig kam 
aber ein ſolcher beftimmt fein, oder der Gläubiger Tann fi) bei der Zahlung damit 
einverflanden erflären. Sehr beftritten ift die Art der Berechnung bes Abzugs. Es bar 
delt fi) Darum „einerfeitS eine Summe zu beſtimmen, welche, mit Hinzurechnung tes 
inzwifchen möglichen Zinsgewinns, zur Yet der Fälligkeit das Capital ergibt, welches 
dann zu zahlen wäre, oder anbererfeitS die Summe zu beftimmen, welche, ebenfall® mit 
Hinzurehnung des inzwilchen davon mögliden Zinsgewinns, am Ende der Zahlunggsfriſt 
jo viel ausmacht, ald der Schuldner durch das bis dahin noch ibm gebüihrende I. der 
Schuldſumme hätte gewinnen Tönnen.” (Arndts) Arithmetiſch offenbar ganz un 
richtig und doch für ſehr kurze Zeiträume praktiſch ift die Bıinthbard-Sarpzovikt 
Methode, wonad, wenn 3. B. 500 ein Jahr vor Verfall bezahlt werben, Das J. einfad 
einen Jahreszins beträgt, alfo zu 5 Broc. 25. Wichtig hingegen ift die in Preußen ge 
feglih anerkannte Leibnitz' ſche Methode, melde die Summe ermittelt, die mit Zinfen 
und Zinſeszinſen nach einem Jahre 500 fein wird. Cine dritte von ©. X. Hoffmann 
(1731) vorgefchlagene Methode nimmt auf Zinſeszinſen feine Nüdficht, verfürzt alſo unge 
rechter Weile den Schuloner. Ob diefe oder die complicirtere Leibnitz'ſche juriftifc den 
Borzug verdiene, will Keller von der Trage abhängig machen, ob der Discontirende auf 
zufammengefetste Zinsrechnung Anfpruch hat, oder nicht. Nah Vangerow bihfte em 
den concreten Verhältniſſen des einzelnen Falls entſprechende Combination beider Methe 
den Das Richtigfte fein. ine neue Berechnungsart von Dettinger ſtimmt in ihre 
Ergebniffen mit der Leibnitz' ſchen überein. 

Quellen: 1. 88. 8. 5. de legatis 2 (XXXI). 1.3. 8.2. 1. 88. 8.3. D. ad legem 
Falcidiam XXXV, 2. Aus diefen Stellen Täßt fi kein Schluß zu Guuſten ber einen ober 
der anderen Berechnungsart ziehen. 

fit: Carpzov, Decisiones Saxonicae, III, 275. Leibnitz, Meditatio juridieo- 
mathematica..., in Acta Eruditorum, 1683. Hoffmann, Klugheit, Haus zu halten, 
Leipz. 1731. — Schrader, Abhandl., 1808. F. Zahariä, Ueber die richtige Berehnungart 
des 3., Greifsw. 1831. — Weiske's Rechtslexicon V. — 2%. Oettinger im Ard. f. cv. 
Braris XXIX. — Keil, Das 3, Iena 1854. Rivier. 

Intervention, im Allgemeinen das Eintreten eines Dritten in einen ſchon 
ſchwebenden Proceß, um in demſelben ſein rechtliches Intereſſe geltend zu machen. Die 
J. kann eine ſog. interventio principalis oder eine ſog. int, accessoris 
ſein. Die erſtere beſteht darin, daß der Dritte (Intervenient), welcher auf das im Haupt: 
proceß ſtreitige Object (Sache oder Recht) einen Anſpruch ganz oder theilweiſe erhebt, air 
Klage bei dem Gericht, wo der erfte Proceß geführt wird, gegen die beiden Parteien on: 
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hängig macht. Jedoch muß er vor Zulaſſung der Klage erſt in einem Geſuche ſein 
Intereſſe beſcheinigen und das Gericht nach Anhörung der Parteien des Hauptproceſſes, 
der ſog. Interventen, die Statthaftigkeit der Principalintervention ausſprechen. Erlaubt iſt die 
J., jo lange noch kein rechtskräftiges Erkenntniß im Hauptproceß vorliegt, und es entſteht 
dadurch ein neues ſelbſtändiges Streitverfahren zwiſchen dem Intervenienten einerſeits und 
beiden oder nur einem der Interventen andererſeits, je nachdem dieſe beide oder nur 
der andere dem Begehren des Intervenienten Widerſpruch entgegenftellen. Nicht mit ber 
Hauptintervention zu verwechſeln tft der Fall, wo Jemand em dingliches Hecht auf eine 
im Wege der Execution bei einem andern abgepfündete Sache gegen den Executionsſucher 
geltend macht. Das Inftitut, deſſen Berechtigung für den gemeinen Proceß von Einzel- 
nen in Frage geftellt wird, findet fih auch in den Particularproceforbnungen, jo in ber 
preuß. Allg. Ger.O, in der hannov. Pre.O. und dem Nd. Entw. wieder, und auch die 
franzöfiiche Praxis hat es im Anſchluß an a. 466 C. de proc. auögebilvet. 

Die ebenfalls dem gemeinen und den erwähnten Particularproceffen befannte acceſ⸗ 
jorifche I. befteht darin, daß Jemand, welcher ein Intereſſe daran bat, daß eine 
Partei in einem anbängigen Proceß obfiegt, in dieſen eintritt, und neben derſelben deren 
Rechte geltend macht oder vertheidigt, um ihr zum Siege zu verhelfen. Zuläſſig ift eine 
jolhe J. jo lange nach Lage der betreffenden Proceßordnung der Interventent noch mit 
feinen Anführungen gehört werben kann. Im Uebrigen entfteben dieſelben Verhäliniſſe, 
wie bei der Litisdenunciation (ſ. d. Art.). 

Die von einigen gemeinrechtlichen Juriften angenommene, fog. gemifchte $., 
d. 5. eine J., welche theils Brincipal= oder accefjoriihe J. fein fol, ift zu verwerfen. 
Sind auch Fälle denkbar, in denen ber Intervenient in der Lage ift, eine Principal- over 
accefforifche J. anzuftellen (3. B. er behauptet die Nullität der Eigenthumstrabition der 
von ihm an B. übergebenen Sache, welche A. dem B. abvindicirt, fo daß er hier ſeinerſeits 
gegen A. und B. mit der Vindication auftreten, aber auch vorläufig blos zur Beſei⸗ 
tigung des A. dem B. aififtiven Tann), fo ift Doch beides, weil eins das andere wegen 
der widerſprechenden Richtungen der Principal= und acceflorifhen I. ausſchließt, gletchzei- 
tig nicht möglich. 

Duellen u. Lit: Preuß. Allg. Gero. Th. J. Tit. 18; hann. Pre.O. 86. 35 ff; 
C. de proe. a. 339 ff., 466; Nb. Entw. 88. 87 fi. — I. 3. Lang, Die I. nad den Grund- 
fügen des gem. Civ.Proc.; Linde, Abhandl., DI. ©. 148 ff.; Pland, Mehrheit der Rechts- 
ftreitigteiten, S. 439 ff., 160 ff.; 3. Maren, Die fog. acceffor. J. Biden —XE 

Hinſchius. 

Inventarium bedeutet ſprachlich ein Verzeichniß über Vorgefundenes ſchlechthin, 
namentlich über den Beſtand eines ſolventen oder inſolventen Vermögens, im engſten 
Sinn aber das vom Erben, vom Erbſchaftscurator, oder von der Erbregulirungsbehörde 
angefertigte Nachlaßver zeichniß. Nach vorjuſtinianiſchem Recht war die Prüfung 
und Verzeichnung des Nachlaßbeſtandes vor dem Erbantritt bloße Vorſichtsmaßregel; ob 
beobachtet oder nicht, immer haftet der Erbe aus feinem Antritt für die Erbſchaftſchul⸗ 
den unbejchränft. Nur der miles ald Erbe haftet nie weiter, als beweislich der Nachlaß 
reicht. Letzteres Privilegium erweiterte Juſtinian im J. 531 zu der allgemeinen Begun⸗ 
ftigung, daß jeder Erbe durch vorfchriftömäßige und rechtzeitige Errichtung eines Nachlaß⸗ 
verzeichnifies feine Haftung auf den Nachlaßbeſtand zu beichränten vermöge (beneficium 
inventarii), unter genauer Yeltlegung der dabei zu beobachtenden Formen und Friften, 
während welcher weder Nachlaßgläubiger noch Vermächtnißnehmer ihn bebelligen dürfen. 
Eine Antrittserflärung mit diefer Rechtswohlthat fordert Juſtinian nicht; vielmehr 
liegt in der Benugung der Inventarwohlthat im Zweifel ein Aufſchub der Erklärung 
über Antritt oder Ablehnung. Den antretenden Erben aber, welder die Smventar- 
wohlthat nicht benugt oder babei die gefeglichen Vorſchriften nicht beobachtet Hat, trifft 
den Nachlaßgläubigern gegenüber nad wie vor ber Nachtheil unbeichränfter Haftung 
ultra vires hereditatis, Vermächtnißnehmern gegenüber jeit Nov. 1. c. 2. die Strafe des 
Quartverluftes, nicht aber, wie die gemeine Meinung lehrt, Haftung über den Erbicafts- 
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Lit.: Fr. E. a Boenninghausen, Tractat. iurid. canon. de irregularitatibus, 
Monasterü, 1863 — 1866, 3 fasciculi. P. Hinſchius, Kirchenrecht der Katbolilen und Pro⸗ 
teftanten, Berl. 1869, 1, 7—63. P. Hinſchius. 

Irrengeſetzgebung iſt die Geſammtheit der Geſetze und Verordnungen, welche in 
einem Staat bezüglich der öffentlichen Fürſorge für Geiſteskranke, ihres rechtlichen Schutzes, 
ihrer Gefährlichkeit für Die öffentliche Ordnung und Sicherheit erlafjen worden find. Sie 
begreift ſpeciell die Verfügungen über die Beringungen der Aufnahme Geiftesfranter ın 
öffentliche und “Privatanftalten und deren Entlafjung aus folden in fich, die äffentliche 
Fürſorge für die Irren außerhalb der Anftalten und ihre ftaatliche Beauffihtigung , end⸗ 
lich die Bedingungen, unter welchen Aſyle für Irre von Privaten errichtet werben dürfen 
und die ftantliche Ueberwachung der öffentlichen und Privatirrenanftalten. 

Eihe eigentlie 3. haben nur Franfreih (Gef. v. 30. Juni 1838), einzelne Can: 
tone der Schweiz, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, deren Gſgb. fait 
ganz mit der franz. übereinstimmt. In den übrigen europätfchen Staaten beitehen nur 
einzelne ad hoc erlafjene Verordnungen. Der Dlangel einer umfafjenden Gfgb. macht 
fih in denſelben immer mehr fühlbar. 

Das franz. Irrengeſetz beſtimmt den Modus der Ueberwachung der öffentlichen und 
privaten Irrenanftalten, ordnet regelmäßige Viſitationen derfelben durd; Staatsbeamte an 
und überläßt die Conceffion zur Erridtung von Anftalten der Entſcheidung der Staais- 
behörde. Die Beſtimmungen über Aufnahme in und Entlaffung aus Irren- 
anftalten find im demjelben folgendermaßen geregelt : 

Der Borftand der Anftalt ift zur Aufnahme eines Kranken nur ermächtigt, 1) wenn 
ein Aufnahmegefuch ihm vorliegt, in welchem die Perſon, welche die Aufnahme für eine 
andere nachlucht, ihre eigenen Relationen zu dieſer, wie auch dieſer felbft, angibt; 2) ein 
aͤrztliches Gertificat über die Natur der Krankheit und die Begrimbung der Notbmendig- 
feit der Aufnahme. Der Arzt darf in keiner Weile mit der aufzunehmenden Berfon oder 
dem Anftaltsarzte verwandt fein. 3) Paß oder andere Documente, welche die Identität 
der aufzunehmenden Perſon nadmeifen. 

Binnen 24 Stunden nad der Aufnahme in eine öffentliche Anftalt müſſen die Pa: 
piere nebft einem Gertificat des Anftaltsarzte8 der Adminiſtrativbehörde, in deren Bezirk 
die Anftalt Tiegt, vorgelegt werben. 

Fand die Aufnahme in ein Privatafyl ftatt, jo Hat die Behörde binnen 3 Tagen 
vom Einlaufen der Papiere an Sachverftindige abzuordnen, die fih vom Gefundkeite- 
zuftand des Internirten überzeugen und fofort davon der Behörde Bericht erftatten. 

Binmen der gleichen Zeit hat die Behörde von jedem Aufgenommenen die Berfono- 
lien und Motive feiner Aufnahme ſowohl dem Staatöprocurator des Bezirks, in dem Der 
Betreffende domicilirte, als dem, in deſſen Bezirk die Anftalt Liegt, mitzutbeilen. 14 Zage 
nad der Aufnahme hat der Anftaltsarzt ein zweites Certificat über den Aufgenommenen 
der Behörde einzureichen. 

Jede Anftalt hat ein von der Behörde controlirte® Journal über ihre Kranken mit 
Angabe. der Belege der Aufnahme, der Perjonalten, Abgänge x. zu führen, welches ben 
die Anftalt inſpicirenden Beamten jeweild vorzulegen und von biefen zu unterzeichnen tft. 

Die Entlaffung aus der Anftalt erfolgt auf die Erklärung der Anftaltsärzte, daß 
ver Kranke geheilt fer, oder auf Verlangen des Curators, der Perfon, weldye die Auf: 
nahme beantragt bat, eined Verwandten oder jonft vom Familienrath Bevollmächtigter. 
Ber Minderjährigen oder Entmünbigten kann blos der Curator die Entlaffung beantragen ; 
halt der Anftaltsarzt die Entlaffung für bedenklich aus Gründen der öffentlichen oder 
perfönlichen Sicherheit des Kranken, jo fett er den Maire in Kenntniß, der die Entlaſſung 
fiftiren fann, jedoch den Präfeet binnen 24 Stunden zu benachrichtigen hat. Der Siſti⸗ 
rungstermin des Maire erliicht birmen 14 Tagen, wenn inzwilchen der Präfect nicht 
ander verfügt bat; binnen 24 Stunden nach der gejchehenen Entlaffung bat der An- 
ftaltSbeamte der Behörde Bericht davon zu erftatten mit Angabe, wohin ber 
gebracht wurde und von welden Perfonen, ſowie in welchen Geifteszuftand ſich der Be 
treffende zur Zeit der Entlaflung befand. 
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Died in nuce der Wortlaut des franz. Irrengefeges über Aufnahme und Entlaffung 
in Anftalten, das mefentlich aus dem Intereſſe der Gefellichaft hervorgeht, daß fein Gei- 
fteögejunder widerrechtlih in einer Irrenanſtalt feiner Freiheit beraubt werde. Im den 
deutſchen und anberen europäischen Staaten finden fid) analoge Verorbnungen und Be- 
fiimmungen. So verſchieden ihr jeweiliger Wortlaut, ſtimmen fie fämmtlich in dem 
Grundſatz der ftaatlichen Sontrole der Aufnahmen in Irrenanftalten überein und betrachten 
die Einfperrung eines felbft notoriſch Irren in eine Anftalt als eine widerrechtliche und 
ftrafbare, ſofern nicht mindeſtens das Mitwiffen der öffentlichen Behörde, oder Nachmeis 
der Geifteöftörung durch einen ärztlichen Sachverftändigen vorliegt. Die Bedingungen der 
Aufnahme (Aufnahmöverfahren) von Irren in die öffentlichen Anftalten in Deutichland 
fommen im Wejentlihen darin überein, daß von den Angehörigen oder dem Vormund 
eines Aufzunehmenden bei der zuftändigen Verwaltungsbehörde ein Antrag auf Verſetzun 
in ein Irrenhaus geftellt, von einem approbirten Arzt (nach einigen Rändern aud) Stantsnui) 
der Gemüthözuftand unterfucht wird. Die dadurch erwachſenen Acten fendet die Behörde 
an die Irrenhausdirection, welche die Nothwendigkeit der Aufnahme (Hilflofigfeit, Gefähr- 
lichkeit oder Heilbarfeit) prüft und nach Ermefjen die Genehmigung der Oberbehörbe zur 
Aufnahme einholt und nachdem diefe erfolgt ift, den Kranken einberuft. 

Wo Gefahr auf dem Verzug, kann die Irrenhausdirection eine proviſoriſche Auf- 
nahme auf Grund eined ärztlichen Atteftes vornehmen, muß aber fofort davon der Be 
hörde Anzeige machen und nachträglich deren Genehmigung erwirfen. 

Endlich kommen Fälle vor, mo Kranke freiwillig ſich ftellen (meift mit Selbftmorb- 
bang behaftete) oder auf der Straße aufgegriffen werben. Hier Tann der Kranke eben- 
falls ohne alle Belege einftweilen aufgenommen werben, aber die Polizeibehörde iſt fofort 
zu benachrichtigen und der Geiftedzuftand von dein nächſten Gerichtöarzt feitzuftellen. 

Ein Geiftesfranfer kann in der Regel nur mit Zuſtimmung feiner Verwandten 
oder jeined Vormunds in eine Irrenanftalt aufgenommen werden, indeß gibt e8 Fälle, 
wo auch gegen den Willen diefer Perfonen von der Polizeibehörbe als Sicherheitsorgan 
die Aufnahme eines Irren verfiigt werben Tann. 

Der Art. 18 des franz. Irrengeſetzes gibt diefe Befugniß der zuftändigen Polizei— 
behörde in allen Fällen, wo der Kranke die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährbet, 
nach Aufnahme eines Protokolls, in weldem die Motive der nothwendigen Interntrung 
enthalten find. In einem dringenden Fall, der durch einen Arzt oder"durd eine 
öffentliche Thatſache conftatirt fein muß, kann die Polizei fofort den Irren interntren, hat 
aber binnen 24 Stunden dem Präfect Anzeige zu erftatten, der dann das Weitere ver: 
fügt. Im erften Monat jeden Halbjahrs hat der Anftaltsarzt dann einen Bericht über 
den Kranken dem Präfeet zu erftatten, der über mettere Belaffung in der Anftalt oder 
Entlafjung beftimmt. Hält der Arzt in der Zwiſchenzeit ſchon die Entlaffung für ftatt- 
haft, jo bat er unverzüglich den Präfect zu benachrichtigen, der dann die Entſcheidung 
gibt. Die Spitäler und Afyle find verpflichtet, ſolche polizeilich zugewieſene Kranke pro- 
viforiich aufzunehmen. Befindet fih im Ort Fein ſolches, fo hat der Maire für vor: 
Läufige Verforgung in einem Gaft« ober Privathaus Sorge zw tragen. Nie darf ein 
folcher Kranker in einem Gefängniß vorläufig internirt werben. 

Nah den geſetzlichen Beſtimmuugen einiger deutſchen Länder Tann ebenfalls gegen 
den ausgeſprochenen Willen der Angehörigen ein Irrer polizetlich eingewiefen werben, wenn 
er ſich oder Anderen gefährlich oder gänzlich Hilflos ift. Weber die Behandlung geiftes- 
frank gewordener Sträflinge differiren die gefetlichen Beftimmungen. Im einigen Ländern, 
wo mit der Strafanftalt ein Aſyl für irre Verbrecher verbunden ift, wird er in baffelbe 
trandferirt, in anderen auf Grund eines Atteftes des Gefängnißarztes won dem Juſtiz⸗ 
miniſterium in die Öffentliche Irrenanftalt des Landes eingewiefen. In England beftchen 
eigene hofpitalartige Anftalten für irre Verbrecher (criminal lunatic asylums), in denen 
er fo lange, als die Königin es für gut findet (during her majesty’s pleasure), ver- 
pflegt wird. (In einzelnen Staaten wird dem Verbrecher die Dauer feiner Krankheit 
ın die Strafzeit eingerechnet.) 

» 38* 
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Die Aufnahmsbeſtimmungen für Privatirrenanſtalten variiren ſehr, ſtimmen 
aber darin überein, daß kein Kranker ohne ärztliches Atteſt aufgenommen und keiner ohne 
Mitwiſſen der vorgeſetzten Behörde darin verpflegt werben darf. Dieſer ſteht die Being: 
niß zu, nad) jeder Richtung fi über die Statthaftigkeit der Aufnahme zu informiren 
Bezüglih der Entlaffung von Pfleglingen aus Irrenanftalten gilt der Grundſatz, daß 
die Imittative dazu dem Anftaltsarzt zu überlaffen ift, der die Verpflichtung Kat, ſobald 
er Jemand für genefen oder nach den Statuten der Anftalt ihrer nicht mehr für be 
bürftig hält, denſelben aus ihr zu entfernen. Aber auch fonft muß ver Krante 
jederzeit entlaffen werden, wenn fein Curator oder feine Familie dies wänjchen, worans- 
gefett, daß er nicht fich felbft oder gemeingefährlic if. Wenn dies der Fall, To Hat der 
Anftaltdarzt ſich dem Entlaffungsgefuch zu widerfegen und die zuftändige Behörde zu in: 
formiren, welde dann die weitere Berfügung über Belafjung oder Entlafjung trifft. Ter 
nicht feltene Fall, daß unverftändige Angehörige den Kranken vor feiner Heilung zurüd- 
fordern, wodurch diefe dann in Trage geftellt wird, ift gefeglich nicht vorgejehen. Im 
jevem Fall von Cntlaffung iſt der Arzt verpflichtet, in gegebener Frift den Behörden von 
deren Erfolgtfein Anzeige zu madıen. 

Bezüglich der Entlaffung geheilter oder ungefährlich gewordener Kranker befteht in 
einigen Ländern die Einrichtung, daß fie eine blos —— iſt und der Entlaſſene ın 
einem gewiffen Verband mit der Anftalt bleibt, welde von den Ortsbehörben über das 
Befinden deſſelben zeitweilige Berichte erhält. Während dieſer proviſoriſchen Entlajfunge- 
zeit kann der Betreffende, wenn er rüdfällig geworden ift, auf ein einfaches Ärztliches Attert 
bin wieder aufgenommen werden, wovon die Behörde zu benachrichtigen iſt. Der Erſaß⸗ 
betrag für die Berpflegungsfoften ift fir die öffentlichen Auftalten gefeglich normirt 
und in dem Statut derjelben enthalten. Nach allgemeinen Grundfägen des Armenrechts 
hat die Gemeinde, wenn der Kranke unbemittelt, für ihm Zahlung zu leiften. Ber Aus 
ländern ift Dedung durch Deponirung einer Summe oder die Bürgſchaft eines Inländers 
erforderlich. 
— Durch einen Vertrag vom 11. Juli 1853 zu Eiſenach hat ſich die Mehrzahl ver 

deutfchen Regierungen zu gegenfeitiger Foftenfreier Verpflegung ihrer Staatsangehärigen, 
wenn fie in einem der der Webereinfunft beigetretenen Staaten erkrankt find, bis zu dem 
Zeitpunkt verpflichtet, wo ihre Rückkehr in den zu ihrer Uebernahme verpflichteten Staat 
ohne Nachtheil für ihre oder Anderer Gejundheit geicheben Tann. 

Die ftaatlide Beauffihtigung der Irrenanſtalten ift geſetzlich vor: 
gefeben und geregelt. Die öffentlichen Anftalten find Staatsinftitute, ihre Vorſtände 
Staatsbeamte und fir alle Vorgänge in der Anftalt verantwortlih. Die Etantöbehörte 
bat Recht und Pflicht, in gefeglich beſtimmten Terminen, wenn fie es für nötbig findet, 
jederzeit durch abgeordnete Beamte nit nur den Stand der ökonomiſchen Berwaltung 
des Imftituts, ſondern auch die Gejundheitöverhältniffe defielben, die Art der Behandlung 
und Berpflegung der Kranken, die Belege ihrer Aufnahme zu prüfen, ihre Klagen umd 
MWünfche entgegenzunehmen, ihren Geifteszuftend zu unterſuchen und darüber zu wachen, 
dag Niemand unrechtmäßig ın Die Anftalt aufgenommen oder länger als nöthig zurückge⸗ 

en werde. Der Befund diefer Commiſſion iſt der Behörde vorzulegen. 
Das franz. Irrengeſetz beftimmt die Berpflichtung der Präfecten, Gerichtöpräftbenten, 

Dberprocuratoren, Friedensrichter zu Bifitationen der Irrenhäuſer und verfügt, daß ber 
Oberprocurator diefelben in öffentlihen Anftalten halbjährlich, in privaten vierteljährlich 
vorzunehmen bat. — Außerdem eriftiren Generalinfpectoren des Irrenweſens und Com- 
miſſionen zur Ueberwachung der Anjtalten, melde vom Präfeet ernannt werben. 

In England ift die ftaatliche Aufficht des Irrenweſens einer mit ausgedehuten 
Vollmachten verſehenen Behörde, weldhe ihr Mandat vom Lorboberkanzler empfängt, über: 
tragen. Sie wird vorwiegend aus Aerzten und Sachwaltern zufammenggegt. Dieſe 
commissioners in lunacy haben weitgevehnte Befugniffe, die gefammte Aufficht über 
das Irrenweſen des Landes und die Jurisdiction über das gefammte Perfonal, welches 
mit der Irrenpflege beichäftigt ift, fteht ihnen zu. Sie ertheilen auch die Conceſſion für 
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Errichtung von Anſtalten, können jederzeit an jedem Ort, wo fi Irre befinden, Bifita- 
tionen vornehmen, müſſen jedes conceffionirte Haus 2 — 4 Mal jährlich befuchen, alle 
6 Dionate dem Lorbfanzler Bericht abftatten, zugleich forgen fie für Veröffentlichung 
ihrer reports. 

Die deutichen Staaten entbehren bezüglich einer ftantlichen Aufficht über die Aſyle 
einer Gejeggebung. Dieſes Bedürfniß iſt nur durch Verordnungen vorgejehen. “Die 
öffentlichen Staats⸗ und provinzialſtändiſchen Irrenanftalten werden jährlih von einer 
durch die zuftändige Oberbehörbe ernannten Sommilfion von Regierungd= und Medicinals 
beamten einer Bifitation unterworfen. Das Gleiche gilt nad Bedürfniß für die Privat- 
anftalten, die außerdem alljährliche ftatiftifche Meittheilungen über ihr Aſyl der Behörde 
vorzulegen haben. Dieſe Beſtimmungen find einer Verbeſſerung fähig und einer Nevifion 
bevärftig. Ein Fall einer widerrechtlichen Einfperrung eines Geiſteskranken in einer An— 
ftalt iſt bis jetzt nicht befarmt geworben. 

Die Conceffion zur Erridtung von Privatafglen ertheilen überall bie 
Staatsbehörden, in England die commissioners. Sie kann nur patentirten Aerzten 
oder Privaten, die ſich zur Anftellung eines ſolchen verpflichtet haben, ertheilt werben. 
In Frankreich und Defterreich beftehen bezüglich der Dualification der Gründer und ber 
Einrichtung folder Aſyle befondere Beftunmungen. Das franz. Gejeg belaftet den Unter- 
nehmer mit einer bei der Behörde zu BHinterlegenden Caution. Nach königl. fühl. Be— 
ftimmungen bedarf e8 bei Errichtung eines Privatafyl durch einen Arzt nur einer An- 
zeige an die Kreisdirection und feiner Conceſſion. Im Uebrigen find die Beſtimmungen 
die gleichen, wie in andern Staaten. 

Die ftaatlihe Fürforge und Beauflihtigung der außerhalb der 
Anftalten befindlichen Irren tft nur da und dort und nur unvollkommen durch 
Berordnungen durchgeführt, fo wichtig fie wegen der Gefährlichkeit, Heilbarkeit, Hilflofig- 
keit und des Schutzes folcher Kranker wäre. Im Frankreich und England find es die 
Generalinfpectoren und Commiſſionen, welchen auch diefer Theil der ftaatlihen Aufficht 
über Irre zufteht. In den deutichen Staaten find einzelne Verfügungen getroffen, nach 
welchen die Irren außerhalb der Anftalten Staatsaufficht durch die Adminiſtrativbehörden 
und die Staatsärzte genießen. 

Eine Verpflichtung zur Anzeige einer ausgebrochenen Geifteöftörung befteht in Defter- 
reich laut Regierungseircular für Die Umgebung eines Menjchen, an dem ſich Symptome 
einer heftigen Sinneöverwirrung zeigen. 

Die Aufficht über nicht internirte Irre erftredt ſich auf eine Statiftif derfelben im 
betreffenden Regierungsbezirk, die Art ihrer Verpflegung und Ueberwachung, ihren öffent- 
lichen Schuß gegen Vernachläſſigung, VBerunglimpfung und Mißhandlung, wegen welcher 
nach Unnfländen über die Schuldigen und die zur Pflege Verpflihteten Strafe verhängt 
werden kann. Die Staatsärzte haben ſich durch gelegentliche oder eigens Dazu unternom= 
mene Bifitationen in ihrem Bezirk von dem Stand der Irrenfürſorge zu verläffigen 
und etwaige Ungehörigkeiten der Behörde anzuzeigen, die im Fall von Gefährlichkeit oder 
Hilflofigfeit die zwangsweiſe Verfegung in eine Anftalt verfügen kann. Aus bloßen Heil= 
gründen kann die Aufnahme eines Irren in eine Anftalt nicht zwangsweife verfligt wer- 
den, denn bie Art der Fürforge für erkrankte Verwandte fteht den Angehörigen privat- 
rechtlich zu. Sollte aber eine erhebliche Vernachläſſigung in geſundheitlicher Beziehung 
conftatirt fein, jo kann die Behörde die Verbringung in eine Anftalt oder jonft wie über 
den Kranken verfügen. 

Das belgiiche Irrengejeß beſtimmt, daß Niemand im eignen oder einem fremden 
Haufe internirt werden darf, wofern fein Geifteszuftand nicht von 2 Aerzten, von denen 
der eine von der Familie, der andere vom Friedensrichter ded Cantons ernannt ift, bie 
Seelenftörung conftatirt bat. . 

Auch die fernere Beauffihtigung aus Anftalten ungebeſſert Entloffener oder folcher 
Senefenen, bei denen ein Rüdfall zu befürchten ift, iſt Aufgabe der Bezirksbehörde und 
Öffentlichen Aerzte des Diſtricts. Der Anftaltsarzt hat in diefen Fällen die betreffenden 
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Behörden vom Zuſtand des Entlaſſenen zu unterrichten und Vorſchläge für die Beauf- 
fihtigung und Pflege deſſelben (Localverforgung) zu machen. Da wo nad dem Statut 
der Anftalt der Pflegling nur proviſoriſch aus derſelben ausſcheidet und die Anflalts- 
direction durch Berichte in Verband mit ihm bleibt, ift dieſe öffentliche Fürſorge weſentlich 
erleichtert. In Oefterreich ıft die Beftummung getroffen, daß die Verpflegung unbeilbarer 
Irrer außer den Anftalten nur Yeuten üiberlaffen werben foll, welde Mittel und Fähig- 
feit zu folcher Pflege haben, auch müſſen Polizeibehörde und Polizeiarzt davon verfländigt 
und zu einer gehörigen Ueberwachung angehalten werben. 

Lit.: Irrengeſetze in Deutſchland, Supplementbeft z. XIX. 3b. d. allg. Ztſchr. f. Pſychia⸗ 
trie (Berlin Hirkhwald 1862), in Frankreich, Genf, Niederlanden, England, Norwegen, Belgien, 
Schweden chendaſ. Supplementpeft z. XX. Bd. 1863; Irrengefege der Schweiz, Annales mé- 
dico - paychologiques, 1867, Juillet, Sept., Nov.; Sander, Etaatlihe Beauffihtigung der 
preuß. Irrenanftalten, Horns Bierteljahrsfhr. 1865, Nr. 2. Brefeld, Zum Rechte der Sci- 
ftestranten (Beiträge zur Reforn bes Sanitätsweſens in Weftfalen, Nr. 1), 1849. Foville, 
Les Alienes; etude pratique sur 1» legislation et l’assistance publique, qui leur sont 
applicables, 1870. — Bertrand, Etudes de la legislation anglaise sur les alienes, coın- 
ardce & celui des autres pays im Bulletin de ‚la societe de la legislation comparde 
ars, 1870. v. Krafft-Ebing. 

rrthum im Civilrecht kann nicht als Gegenftand einer felbftändigen und in 
ſich abgeichloffenen Lehre, ſondern nur als einzelnes Moment ſehr verſchiedener Rechts— 
materien in Betracht fommen. Vorhanden ift ein J., fo oft einer Perfon die Erkenntniß 
der objectiven Wahrheit fehlt. Rechtliche Bedeutung wird ihm in folgenden Verhältnifſen 
beigelegt. I. Es gibt eine Reihe von Redtsinftituten, für deren Anwendung der 3. als 
folcher eine thatfächliche Vorausſetzung bilde. Dahin gehört vor allem die Erſitzung, vie 
restitutio in integrum u. |. w. Es gibt auch Redtöinftitute, deren Anwendung mm- 
gekehrt durch das Dafein eined I. ausgeſchloſſen wird; jo z. B. das SCtum Velleianum 
und da8 Macedonianum durch einen I. des Gläubiger über die Eigenfchaft Der fich 
verpflichtenden Perſon als Weib oder Hauskind. II. Bei allen Rechtsgeſchäften ıft es 
denkbar, daß Die ihren Willen erflärende Perſon zu diefem Wollen durch einen J. be 
flimmt worden if. (Sog. I. im Beweggrunde.) Hier find die rechtlihen Wirkungen 
des Geſchäfts zunächft diefelben, wie wen fein J. obgemwaltet hätte. Falsa causa non 
nocet. 1. 52. 1. 65. 8.2. D. de cond. ind. XII. 6. Seuff. Arch. IV. 233. Tod 
gibt e8 eine Reihe von Geſchäften, bei denen das Recht auf Grund des I. die indirecte 
Entkäftung der Willenserflärung geftattet. Dies trifft allgemein zu bei Willenserklärun⸗ 
gen auf den Todesfall. Wenn bei diefen anzunehmen ift, daß der Erblaffer ohne ven 
%. nicht jo verfügt haben würde, jo bat die Verfügung feinen Beftand, 1. 72. 8. 6. D. 
de cond. XXXV. 1. 1. 28. D. de inoff. V. 2. 14.7. C. de hered. inst. VI, 24. 
Bei Rechtsgefchäften ımter Pebenden dagegen ift das Gleiche nur in Ausnahmefällen an- 
erfannt; jo 3. B. bet Teiftung einer Nichtſchuld und Kauf einer Sache mit heimlichen 
Mängeln. Windſcheid will dies auf alle Fälle erſtrecken, wo die (irrige) Vorausſetzung, 
auf Grund deren gewollt worden ift, auch von demjenigen erfannt werden konnte, zu 
defien Gunften gewollt wurde. (Die Lehre von der Vorausfegung.) Arg. 1. 32. 8. 27. 
fin. D. de don. i. v. e. u. XXIV. 1. 1.43. 8. 1. D. de adm. et per. XXVL 7. 
Doch erfcheint dieſe Lehre äußerſt bevenflich, da meiftentheil8 der Mitcontrahent die Rich 
tigteit oder Unrichtigleit der von dem andern gemachten Vorausfegung nicht zu überfehen 
vermag. Uebrigens ift ın allen bisher erwähnten Fällen, wo ver I. als folder zur 
Erlangung eines Vortheild oder zur Abwendung eines Nachtheils geltend gemacht werben 
kann, nicht jeder J., ſondern nur ein verzeihlicher oder entſchuldbarer ausreihend. Die 
Quellen ſehen als regelmäßig verzeihlich den I. über Thatfachen an, wenn er nım nicht 

. aus grober Nadjläffigfeit entftanven ift, 1. 3. 1. 9. 8. 2. D. de iur. et facti ignor. 
XXII. 6; als unverzeihlih dagegen den J. über Rechtsregeln, fofern nicht etma die 
Ermittelung derſelben mit bejonderen Schwierigfeiten verfnäpft war, 1. 9. $. 3. D. eod. 
(Juris ignorantia cuique nocet, facti non nocet.) Doch wird gemiffen Perfonen auch 
der Rechtsirrthum nachgefehen: und zwar allgemein den Minderjährigen, in engeren Grenzen 
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den Frauen, Soldaten und Ungebildeten überhaupt, 1. 8. 9. pr. 8. 1. D. eod. 1. 1. 
C. de rest. mil. U. 51. 1. 8. C. qui admitti VI. 9. Endlich erfährt bei Rechtöge- 
ſchäften eine befondere Behanblung der J., der von dem Gegner in widerrechtlicher Ab⸗ 
ſicht (dolus, Betrug) erwedt worden iſt. Hier ift unabhängig von der Entſchuldbarkeit 
des Irrenden die Willenserflärung deſſelben anfehtbar, und zwar ſowohl mittelft Ein- 
rede (exceptio doli) al8 mittelft Klage auf Erſatz für die aus dem Betruge ermachlenen 
Nachtheile (actio doli, oder aus dem betr. negotium bonae fidei), 1. 1. 8. 2. D. de 
iur. et fact. ign. XXI. 6. III. Bei Rechtögeichäften kann der J. der ihren Willen 
erflärenden Perſon auch derart fein, daß er eine Uebereinftimmung zwilchen dem Willen 
und der Erklärung ausſchließt. Hier iſt die Willenserklärung nichtig, aber keineswegs 
wegen des J. als ſolchen, fonbern megen der Nichtitbereinftimmung von Willen und 
Willensäußerung, alfo aus demfelben Grunde, auß welchem aud) die fimulirte Erflärung 
nichtig if. Der 3. als folcher verhält fich zu diefem Grunde nur wie eine zufällige 
Beranlaffung, und feine eigenthümliche Wirkung ift nur die, daß dem Erflärenden bie 
Nichtigkeit feiner Erklärung nicht zum Bewußtſein fommt. Hiervon ift die Hauptconfe- 
quenz, daß Nichtigkeit des Gejchäfts auch bei unentſchuldbarem J. dieſelbe bleibt; und 
aus diefem Gefichtspunft find denn auch die allgemein lautenden Duellenausfprüde (er- 
rantis nulla voluntas est u. |. w.) zu rechtfertigen, 1. 20. D. de aq. pluv. XXXIX.3. 
l. 8. C. de jur. et fact. ign. I 18. Savigny (Eyft. III. ©. 441) nennt den J. 
non der hier befprochenen Art „unechten J.“, fchmerlich paffend; im Uebrigen fcheinen 
die von ihm gegebenen Ausführungen durd die Angriffe von Bekker (in Pözls Int. 
Bierteljahrsihr. III. ©. 187 ff. V. ©. 395) und Andern nicht erſchüttert. ALS einzelne 
Punkte eines Rechtsgeſchäfts, welche fo weſentlich find, daß ein 9. über fie fofort die 
Uebereinftimmung des Willens und der Erklärung ausfchliegt, gelten nad) Savigny nament- 
lid vier. Und zwar 1) die Natur des beabfichtigten Rechtsgeſchäfts überhaupt. Wird 
3. DB. ein Kaufvertrag unterzeichnet, während der Unterzeichner ald Inhalt der Urkunde 
einen Miethsvertrag vorausfegte, jo ift das Geſchäft nichtig wegen error in negotio, 
l. 5. C. plus valere IV. 22. 2) Die Perſon, auf welche der Wille des Erflärenden 
fih bezieht, 1. 32. D. de R. C. XII. 1. 1. 9. pr. D. de her. inst. XXVII. 5. 
Seuff. Arch. V. 271. Ein J. über die Perfon (error in persona) liegt vor, wenn 
der Erflärende das eine Individuum bezeichnen will und ein anderes wirklich bezeichnet ; 
Dagegen nicht, wenn er bei dem Individuum, welches er mit Willen bezeichnet, Eigen- 
Ichaften vorausfegt, welche demſelben fehlen, 3. B. einen Namen, 8.29. I. de leg. II. 20, 
Noth oder Blindheit eines Bettlers, verwandtichaftliche Beziehung zu einem Dritten u. |. w. 
In dieſem Falle kann das Geſchäft aus andern Gründen anfechtbar fein (3. tm Beweg⸗ 
grund, Betrug u. |. w.). Ein 3. über die PBerfon aber wird durch die Vorausfegung 
von Eigenſchaften mır dann vermittelt, wern das bezeichnete Individuum lediglich als 
Träger gemifjer Eigenfchaften gemeint und beſtimmt wurde. 1. 14. 8. 3. D. de in 
diem add. XVII. 2. Wächter, Wit. Priv. R. II. ©. 746. 747. 3) Der Gegen- 
ftand, welchen die Willenserklärung betrifft. Ein J. hierüber (jog. error in corpore) 
iſt z. B. vorhanden, went Jemand eine andere Sache, als die von ihm gewollte, über⸗ 
gibt oder in einem Schriftftücd bezeichnet uw. f. w. 1. 9. 8. 1. D. de hered. inst. 
XXVII, 5. }. 10. C. de donat. VIII. 54; Seuff. Arch. XIX. 14, nicht auch wenn 
bei der Bezeichnung nur ein unrichtiger Name oder fonft ein unrichtiges Merkmal reip. 
Aeceſſorium angegeben if. 1.4. pr. D. de leg. 1. 1. 10. 34. pr. D. contr. emt. 
XVII. 1. Bei quantitativer Beſtimmung des Objects fchließt der I. das Dafein einer 
Willenserflärung nur für einen hell des Gegenftandes aus. 1. 9. 88. 3. 4. D. de 
hered. inst. XXVIIL 5. 4) Die Eigenichaften der Sache, welche „nach den im Ber- 
fehr herrſchenden Begrifien” dad Wejen derſelben beftimmen (Savigny). Die irr⸗ 
thämlihe Vorausſetzung einer ſolchen Eigenſchaft, insbefondere einer gewiſſen ftofflichen 
Beſchaffenheit (jog. error in substantia) läßt die Sache dem Erklärenden ökonomiſch als 
ein ganz anderes Object erſcheinen, als fie wirklich iſt. Daher wird aud hier eine 
Mebereinftimmung von Willen und Erklärung nicht anerfannt. Als Eigenſchaften der ge- 
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dachten Art gelten z. B. bei metallenen Gefäßen die edle Natur des Metalls (ob Silber 
oder Blei), bei Sklaven das Geſchlecht u. ſ. w.; dagegen nicht auch bei Holzgegenſtänden 
die Holzart (ob Citronen- oder Kirſchholz), bei Sklavinnen die Jungfräulichkeit u. ſ. m. 
Doch wird man die Beichräntung hinzufügen dürfen, daß die betreffende Eigenfchaft ber 
Sache auch in concreto fir den Erflärenden wejentlih und alfo fein Wille durch den 
3. beftimmt fein mußte, weshalb z. B. die Veräußerung eines alterthinnlichen Kunft- 
werkes, bet dem der Stoff Nebenfache ift, oder eines Gegenſtandes, der von geringerer 
Weſenheit ift, als man annahm, nicht für nichtig zu halten iſt. 1. 21. 8. 2. D. de 
act. emt. vend. XIX. 1. 1. 10. 11. 14. 41. 8. 1. D. de contr. emt. XVIIL 1. 
IV. Schließlich kann bet Verträgen ein I. des einen oder ded anderen Contrabenten aud 
dahin führen, daß er die Uebereinſtimmung der beiderſeits abgegebenen Willenserflärunger 
ausſchließt. Dann ift natürlich em Vertrag nicht vorhanden, weil e8 am Conſenſe fehlt, 
und der 3. hat wieder nur die Wirkung, daß er die Nichtigkeit des Vertrages verbett. 
L 18. Dd.R.C.XI.1. 1. 32. D. eod. 1. 9. pr. D. d. C. E. XVII. 1. Te 
ift bei Verträgen über eine Quantität der Conſens bis auf den geringeren Betrag an- 
zuerfennen, folglich das einfeitige Verſprechen infoweit giltig, der zweiſeitige Vertrag nur 
dann, wenn der Die ©egenleiftung verfprechende Theil Das geringere Quantum mil. 
1.1.8.4.D dd V.O.XLV. ı 1. 52. D. loc. XIX. 2. Seuff. Arch. XVI 34. 

Quellen: Tit. de iuris et facti ignorantia D. XXII. 6. C. I. 18 und die einzelnen 
eitirten Stellen. 

Neuere Fit.: Savigny, Syft. TIL 88. 115, 135—139 und Beil VIIL . Unger. 
Deflerr. Priv. R. II. 88. 77, 81, 89. Winpfcheid, Pandectenredt, I. SS. 76 — 79, wo au 
die weitere Lit. angegeben ift. Ed. 

Irrthum im Strafredt. Im Strafredht kommt der 3. entweder in Betracht 
als ein fog. I. in Thatſachen, factiiher J. (error facti), oder al ein Rehtsirrtbum 
(error juris). Doch muß man den legteren, wenn er als ein ftrafrechtlich erheblicher 
Segenfag zu dem exfteren bingeftellt werden fol, nur auffaffen in dem engeren Zins 
eined auf das beftehenvde Strafreht ſich beziehenden 9. (error juris eriminalis, 
ignorantia jur. crim.), Da der J. in Bezug auf andere Rechtsſätze als die ſtrafrecht 
lichen, ſowie auf (öffentliche oder private) Rechte, welche außerhalb des Strafrehtsgebictes 
ihre Eriftenz haben, für das Strafrecht diefelbe Bedeutung hat, wie ein I. betreffs 
bloßer Thatfachen. Faſſen wir demnach 1) den 3. in Thatſachen (in diefem meiteren 
Sinne) ins Auge, jo ergibt fih, daß fein Vorhandenſein ſehr verfchiedenartigen Einfluß 
auf die Strafbarfeit einer Handlung üben kann. Befteht der 3. blos in einer Ber: 
wechſelung eines für die Verübung ded Verbrechens tauglihen Angriffsobjects mt: 
einem anderen (error in objecto, error in persona), fo bat er feinen Einfluß auf die 
Strafbarfeit, wenn nur wirklich das verlegte Object die gleiche criminaliſtiſche Bedeutung 
für den Thatbeftand hat, wie dasjenige, mit dem es vwerwechlelt wurde. Wenn A aber 
feinen herannahenden Vater tödtet, weil er ihn für den C Hält (welchen A auflauerte), 
jo fält durch den J. der Dolus des A betreffs des Vater mordes weg, und es liegt 
nur gemeiner Mord vor. Die herrſchende Anficht ift bezugs der Vermechfelung des Ge⸗ 
genftandes im Wefentlihen in der ‘angegebenen Weiſe zur Einigung gekommen. Aud 
Geib, früher anderer Anficht, hat ſich ihr angelchloffen, nur Böhlau will eigenthüm- 
licherweiſe in ſolchen Fällen einen doppelten Dolus und daher Zufammentrefien von Ber: 
ſuch und Vollendung annehmen. Was dagegen die jog. Ablenkung oder Abirrung 
der Handlung (aberratio actus) betrifft, welche vorliegt, wenn die Handlung wider 
Willen des Handelnden eine won dieſem gegen das verlegte Object nicht (ſondern gegen 
ein anderes) beabfichtigte Verlegung berbeiführt (3. B. A, der nach dem B fchiefen mil, 
trifft den C), jo berricht großer Streit unter den Schriftftellern und Uneinigfeit unter 
den Geſetzbüchern. Von der einen Seite wird behauptet, die Abirrung fei ebenfo zu be 
handeln, wie die Verwechſelung (jo Wächter, Henke, ISarde, Derfted, Pforen: 
bauer, Breidenbadh, Köftlin, Oxtloff, Walther, heſſ. Sr.GB. A. 82, 
bad. 8 100, öfterr. 8.134), wogegen die andere (wohl vorherrſchende und meines Erachten® 
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richtigere) Anſicht dahin gebt: es ſei bei einer Abirrung hinſichtlich des wirklichen ver⸗ 
letzten Gegenſtandes jedenfalls nicht Dolus, ſondern höchſtens Fahrläſſigkeit anzunehmen, 
während hinſichtlich des Objectes, welches getroffen werden ſollte, aber nicht getroffen 
ward, ein bloßer Verſuch vorliegt (dieſer Anſicht ſind Jenull, Geſterding, Geib, 
Zachariä, Luden, Bauer, Temme, Hufnagel, Hye, Goltdammer, Bie— 
rer, Geßler, Gengler, Dollmann, Mittermaier, Berner, Häberlin, 
Schütze, öſterr. Str.G.B. 8f8. 140, 152). Abgeſehen von dieſem Fall (der Abirrung), 
welchen man unter den J. in Thatſachen nur ſubſumiren kann, wenn man den Begriff 
des letzteren ſehr weit faßt, herrſcht im Weſentlichen Einigkeit über die ſtrafrechtliche Be— 
deutung des error facti. Soweit ein vorhandener J. bewirkt, daß Jemandem die ver- 
letzende Richtung feiner Handlung nicht zum Bewußtfein kommt, ſchließt natitrlichermeife 
ver 3. das Wollen der Verlegung und fomit den Dolus aus. Eine Fahrläffigkeit aber 
ann vorliegen, ſ. bierüber und über vermeidlichen und unvermeiblichen (unentſchuldbaren 
oder entſchuldbaren, überwindlichen oder unliberwindlihen) 3. den I. Th. ©. 517. 

2) Der Einfluß des Recht sirrthums im engern ©., d. h. der Unkenntniß oder irrigen 
Auffaffung des Strafgeſetzes anf die Strafbarkeit, wird von Schriftftelleen und Gefegen 
fehr verjchteden gewürdigt. Daß die Unkenntniß bezugs der Art und Höhe der auf das 
Verbrechen geſetzten Strafe nicht entfchuldige, ift Heutzutage unbeftritten. Dagegen wird 
der Sat error juris nocet (der Rechtsirrthum ift nicht zu berüdjichtigen) im Webrigen 
gerade von neueren Schriftftelleen und Gejegen ınit einem ganz unhaltbaren Rigorismus 
durchzuführen gefucht (fo namentlich von Berner, Hälſchner, im Ganzen aud von 
Köftlin, vom braunſchw., hefſ., bad., thüring., öfterr., ſächſ., bater. und 
hamb. R.). Wichtiger ift ed, wenn man den Unterfchied zwiſchen Verbrechen, deren 
Strafmürdigfeit auch ohne Geſetzeskenntniß einleuchtend ift (fog. delicta juris naturalis) 
und ben übrigen, die bloße jog. delieta juris eivilis find, ins Auge faßt. Bezugs der 
Legteren muß der Rechtsirrthum entichuldigen, und da fich der Unterſchied zwischen Deltcten 
der einen oder der anderen Art nicht wohl gejetlich feftftellen Täßt, iſt e8 am beften, 
wenn das Gele (wie das preuß.) über den Rechtsirrthum ſchweigt und fo dem vernünf- 
tigen Ermefjen des Richter freie Hand läßt. Die richtige Anficht wurde bejonders gut 
von Heffter, Ofenbrüggen und Schwarze vertreten. Andere fuchen fie durch 
verſchiedene Claufeln abzufhmäcen und einzufhränten; indem fie namentlich behaupten, 
bei einem vermeidlichen Rechtsirrthum müſſe, auch wenn ein del. jur. civilis in Frage ftebt, 
Strafe (wegen der vorliegenden Culpa — eine Berkennung des Begriffs der Culpal) 
eintreten, und e8 ſei blos eine Strafmilverung am Platz (fo 3. B. Temme, Dalde, 
Geßler, Geib, auch Wächter u. A 

Lite. u. Sfgb.: Heffter im N. Arc. des Erim.R. XI. Bfotenbauer, Einfluß bes 
Irrthums und der fog. Berirrung auf die Strafbarkeit vollendeter Verbrechen, 1839. Geib im 
N. Arch des Crim R. 1837, 1838. Schwarze, R. fühl. Sahrbb. VI. Dalde, Goltdammers 
Arch. VI. Hälfchner, ebenda VII. Böhlau, ebenda VIL Böhlau, Der Eriminalprocek 
Roſe u. Rofahl, 1859. Geßler, Gerichtsfaal 1858. Bierer, ebenda 1860. Heinze, ebenda 
1861. Wächter, ebenda 1864. Häberliu, ebenda 1865, Beilagebeft. Walther, ebenba 
1866; Derfelbe in der Münchener krit. Vierteljahrsſchr. IV. VI. ——— Abhandl. 
S. 23 ff. Geyer, Erörterungen, ©. 26 ff. — Preußen 8.44. Oeſterreich 88. 2 litt. e, £, 
3, 233. Sachſen, A. 9, 97. Baiern A. 68, 70. Hamburg A. 28, 29. Oeſterr. Entw. 
88. 14, 15 RN. Str. G. B. 8. 59. Geyer. 

Iſambert, Srangois Andre, feit 1818 ald Advocat am Caſſationshof thä- 
tig, farb 13. April 1857. Ä 

Schriften: Recueil complet des lois et ordonnances du royaume & compter du 
premier avril 1814, Paris 1520— 30 (17 ®be.). Recueil general des anciennes lois fran- 
Gaises depuis l’an 420 jusqu’& la revolution de 1798, Paris 1821 — 33 (29 ®be). — An- 
znales politiques et diplomatigues ou manuel du ‚prBliciste et de l’homme d’etat, Paris 
1823, 1826. — Code electoral et municipal, 2. ed. Paris 1823. — Pandectes frangaises, 
Paris 1843, — Ueberfetung ber Anecdota des Brocopius von Cäfaren, Paris 1856. 

Lit.: Unfere Zeit, Bb. J., Leipz. 1557, ©. 733. Teichmann. 
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Jod. 
Jacobſon, Heinrich Friedrich, geb. 8. Juni 1804 zu Marienwerder, ſtu⸗ 

dirte zu Königsberg, Berlin und Göttingen, habilitirte ſich zu Königsberg, wo er 1831 
außerordentlicher, 1836 ordentlicher Profeſſor wurde, ſtarb 1869. 

Schriften: Kirchenrechtl. Verſuche, Königsb. 1831—33. — Geſch. der Quellen des ER. 
des preuß. Staats, Königsb. 1837 — 44. — Ueber die gemiſchten Ehen in Deutſchland, befon- 
ders in Preußen, Leipz. 1838. — Ueber das öfterr. Concordat vom 18. Auguſt 1855 und bie 
kirchl. Zuſtände der Evangeliſchen in Oeſterreich, Leipz. 1856. — Das evangel. E.R. bes preuß. 
Staates und feiner Provinzen, Halle 1864. Begründete mit Richter die Ztſchr. für das 
Recht und die Politit der Kirche, Leipz. 1847, ſowie mit Bobrik eine Ztſchr. für Theorie umd 
Praris des preuß. R. im feinem ganzen Umfange, Marienwerber 1834. 

Lit.: Ztfchr. f. K. R., herausgeg. v. Dove u. Friedberg, VIIL 1869, ©. 375 fi. 
Teihmann. 

Jacobus (de porta Ravennate), erfler der 4 doctores aus Bologna. 
itarb 1178. 

Er ſchrieb Stoffen. Sigle Ia. Jac. 
Lit: Savigny, IV. 141 — 154. 

Jacobus de Ardizone aus Verona, lebt unter Friedrich II. 
Er fhrieb: Summa feudorum, 1518, Venet. 1584 (Tract. univ. jur.). 
tit.: Savigny, V. 80— 88. 

Jacobus de Arena, aus Parma, lehrte in Padna, 1296 in Neapel. 
Er fhrieb: Comm. in univ. jus ceivile, Lugd, 1541. — De positionibus, Venet. 1584. 

— De praeceptis judicum, Lugd. 1549, Venet. 1584. — De excussionibus bonorum. 
Lugd. 1549, Col. 1591. — De sequestrationibus, Lugd. 1519. — De ezpensis in jud. 
factis, Lugd. 1549. — De commissariis, Lugd. 1549. — De quaestionibus, Lugd. 1519. 
5 bannitis, Lugd. 1549. — De cessione actionum, Lugd. 1549. — Opera, Fran- 
cof. 1587. 

Lit.: Saviany, V. 399 — 407. 

Jacobus de Ravanis, geb. zwiſchen 1210-1215 in Revigny auz Backs 
bei Barzle-Duc, lehrte in Touloufe, war auditor Rotae, dann Biſchof in Verdun, 
ftarb 1296 in Florenz. 

Schriften: Repetitiones. — Dietionarium. — Summa de feudis. 
fit: Savigny, V. 605— 614, 

Jacobus de Theramo (Trani, de Anharano), geb. 1349, lehrte zu 
Padua, war Biſchof von Florenz, Spoleto, Erzbiſchof von Taranto, ftarb 1417. 

Er ſchrieb: Lis Christi contra Belial sive processus judiciarius, Augsb, 1472; 
Strassb. 1488. 

Lit.: Stobbe, I, 178. RN. 44. Teichmann. 

Jagdrecht. Das Wild iſt herrenlos und herrenloſe Sachen find Gegenſtand ber 
Decupation. Nah rim R. hatte diefe an fi die Wirkung des Eigenthumserwerbs an 
dem vecupirten There. Der Grundbefiter war zwar befugt, Andere factii von ver 
Jagd auf feinem Grund und Boden auszufchliegen (ius prohibendi ne quis ingre- 
deretur). Wenn aber Jemand trogdem auf fremden Befisthum Jagdbeute machte, fo 
erwarb er durch die Occupation das Eigenthum des Wildes. Andere Grundfäge befolgte 
von jeher das deutſche R. In diefem hat die Occupation an ſich feine eigenthunmbegrün- 
dende Kraft. Sie erlangt diefe nur dann, wenn ihr ein Decupationsrecht zur Seite ftebt. 
Ein ſolches ft in Bezug auf die wilden Thiere Das I. Dieſes beftebt nicht etwa in 
einem Eigenthum an den Jagdobjecten, fondern nur in dem ausſchließlichen echte, fich 
derſelben zu bemächtigen. Occupationshandlung und Decupationsrecht müſſen alfo zufam: 
mentreffen, um im gegebenen Falle ein Eigenthum zu begründen. 

Nach älterem deutihen R. iſt das J. Ausflug des Grundeigenthums. Der 
Thierfang auf fremdem Grund und Boden wird ſchon nach den Volksrechten als 
eine Abart des furtum beſtraft. Doch kommt in Betracht, daß nicht alles Land Son⸗ 
dereigenthum war, ſondern ein großer Theil von Grund und Boden und namentlich des 
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Waldlandes, zur gemeinen Mark gehörte, innerhalb welcher bie Jagdbefugniß den Mark— 
genofien zuftand. Den Keim zu einer Aenderung dieſer Verhältniſſe legte das fränkische 
Königthum, indem es anfing einzelne ausgevehnte Waldungen einzuforften, d. h. bei 
Strafe des Königsbanns (60 solidi) zu verbieten, daß irgend ein Anderer darin jage. 
Ber Waldungen, die im Eigenthum des Königs ftanden, wirkte die Einforftung nur 
höheren Schutz gegen Jagdfrevel. Da aber auch Wälder eingeforftet wurden, welche 
Theile von gemeinen Marken bildeten, fielen von da an Grundbeſitz und J. nicht 
mehr völlig zufammen und gab e8 — wenn auch nur ſehr ausnahmsweiſe — ein J. 
auf fremdem Grund und Boden. Die in der fränfiichen Periode emtretende Ver— 
minderung der Zahl der freien Grundbejiger und die Ausbildung mannigfaltiger ding- 
licher Abhängigfeitöverhältniffe hatten andererſeits zur Folge, daß die Grundherren in 
Conſequenz des Eigenthumsprincips die Jagd auf den Lehngütern ihrer Hinterfaffen aus- 
übten und jomit eine Scheidung des Jagdrechts von den übrigen unmittelbaren Nutzungen 
des Gutes eintrat. Mit dem 16. Jahrh. entwidelte fich in den meiften Territorien 
Deutſchlands der Begriff eines Tandesherrlichen Jagdregals, dem zufolge das J. ohne 
KRüdfiht auf das Grundeigenthum in größerem oder geringerem Umfange ausfchließliche 
Befugniß des Yandesheren wurde. Das Forſtbannrecht war nämlih aus den Händen 
ber deutſchen Könige in die der geiftlichen und weltlichen Territorialherren durch Verlei— 
bung übergegangen oder auch von diefen ufurpirt worden. Im Anſchluß an daſſelbe 
Ihuf Die im Solve der Landesheren ſchreibende Publiciſtik das Jagdregal, indem fie ein 
allgemeines Recht des Fiscus auf herrenloſes Gut behauptete, unter das aud) die wilden 
Thiere gerechnet wurden, und indem fie die ftaatliche Jagdhoheit und Jagdpolizei zu 
einem fubjectiven Jagdrechte des Landesherrn ausdehnte. Das J. des bäuerlichen 
Grundbeſitzers ift Dur die Ausbildung des Jagdregals To gut wie vollftändig befeitigt 
worden, zumal da gleichzeitig in dem größten Theile von Deutſchland die alten Mark— 
genofjenichaften in Verfall geriethen. Dagegen haben fid) der niedere Adel und zum Theil 
auch die Stäbter ein befchränktes I. in der Regel zu bewahren gewußt. Die Re 
galitätstheorie unterfchted nämlich zwilchen hoher und mieverer Jagd, mitunter auch zwi— 
jchen hoher, mittlerer und niederer Jagd. Die gegenfeitige Abgrenzung diefer Begriffe 
Ichwanfte nach localem Herfommen. Gewöhnlich wurden Bären, Wilvichmeine, Hirjche, 
Auerhähne, Faſanen zur hoben Jagd gerechnet (Preuß. L.R. II, 16. 8. 37), Im den 
einzelnen Ländern Deutſchlands war der Umfang des Jagdregals ein verichievener. Faſt 
allenthalben wurde die hohe Jagd als Regal behandelt und zwar wurde fie manchmal, 
ſonderbar genug, als Appenbir der Criminaljurisdiction in Anfpruch genommen (Wohin 
der Dieb mit dem Strange, dahin gehört der Hirih mit dem Fange). Nur felten 
umfafte das Regal alle jagdbaren Thiere, öfter hohe und mittlere Jagd. Someit bie 
Jagd Regal war, konnte fie nur durch den Landesherrn oder durch deſſen Stellvertreter 
oder dur Jenen, dem er die Jagdgerechtigkeit verliehen hatte, rechtmäßig ausgelibt wer- 
den, während bie nievere Jagd in der Regel ein Realrecht der größeren Grunbbefiger bildete. 

ALS gemeinrehtlih iſt das Jagdregal nicht zu betrachten. Wo und foweit ein J. 
auf frembem Grund und Boden noch befteht, ift der Grundeigenthümer als folder nicht 
befugt, das Wild auf waidmänniſche oder nichtwaidmänniſche Art zu fangen und zu er- 
legen. Er ift daher dem Wildſchaden gegenüber faft wehrlos. Eine allgemeine Verbind- 
lichkeit des Jagdberechtigten, den Wildſchaden zu erjegen, läßt fich, wo nicht eine pofitive 
particularrechtliche Vorſchrift befteht, nicht begründen, da der Jagdherr nicht Eigenthümer 
des ungefangenen Wildes iſt. Eine gemeinrechtliche Erſatzpflicht befteht nur, menn ber 
Jagdherr in oulpa ift, 3. B. durch Hegung eined übermäßigen Wilbftandes. Diefer un- 
zulängliche Schutz gegen den Wildſchaden, die Jagdfrohnden, die nicht felten frivole Hand⸗ 
habung der Jagdpolizei und die harte Beftrafung der Jagdfrevel wirkten zufammen, um 
das 3. auf fremden Grund und Boden in hohem Grade verhaßt zu machen. In Frank: 
reich mar dafjelbe bereit3 durch Gef. vom 3. Nov. 1789 und vom 30. April 1790 auf: 
gehoben worden. Im Deutjchland blieb dieſe Aufhebung geraume Zeit auf jene Lanbes- 
theile beichränft, in welchen franz. R. galt. Erft das Jahr 1848 hat auf dieſem Ge= 
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biete den Anſtoß zu einer allgemeinen Reform gegeben. Im etwas übereilter Reaction 
gegen den überfommnenen unleivlih gewordenen Zuftand wurde biefer in einzelnen Yän- 
dern dadurch befeitigt, daß man die Jagd jedem Grundeigenthümer auf feinem Grund 
und Boden freigab. (Preuß. Gel. vom 31. October 1848, $. 3). Allen eine Turze 
Erfahrung lehrte, daß das felbitändige I. des kleinen Grundbeſitzers mit zahlreichen 
Mebelftänden verfnüpft fe. Im mehreren Staaten fand daher in den folgenden Jahren 
eine Reform der Jagdgeſetzgebung ftatt, welche die Anforderungen des Rechts und des 
praftiihen Bebürfniffes zugleich in vermittelnder Weiſe befriedigte. 

Das PBrincip der modernen Jagdgeſetze beruht darin, daß das I. ım Allgemeinen 
Ausflug des Grundeigenthums ift und die Jagdgerechtigkeiten auf fremden Grund und Boden 
aufgehoben find. Die Aufhebung diefer Jagdgerechtſame erfolgte zumeift ohne Entſchädigung 
Was die Ausübung des J. auf eigenem Gebiete betrifft, jo iſt dDiefe von dem Bejike 
einer größeren zufammenhängenden Bodenfläche abhängig gemacht worden. Die bezüg: 
Then Minimalſätze find in den werjchiedenen Jagdgeſetzen verſchieden normirt. Preußen 
verlangt zum mindeften einen Grundbefig von 800 Morgen, Oefterreich von 200 Jod, 
Sachſen von 300 Ader, Batern von 240 reip. (tm Hochgebirge) von 400 Tagwerken. 
Auf Fleineren Grundſtücken ift dem Cigenthiimer die felbftändige Ausübung des 3. ver: 
ſagt. Dieſe find vielmehr zu Jagdbezirken zufammengelegt, ſei e8 nun, Daß die Jagd 
zum Nuten der Grundeigenthümer won der politiſchen Gemeinde ausgeübt wird ober daß 
bejondere Jagdverbände, Jagdgenoſſenſchaften beftehen wie in Sadlen. In letzterem 
alle bilden die Befiger der zu einem Jagdbezirke vereinigten Grunditäde in Bezug auf 
alle die Jagd und die Bertheilung der Jagdnutzungen betreffenden Angelegenheiten eine 
Gemeinheit (Jagdgenoſſenſchaft), innerhalb welcher die Minderheit den Beſchlüſſen ver 
Mehrheit ſich zu unterwerfen hat (ſächſ. Verordn. vom 13. Mai 1851, 8. 13.). Ans 
derwärts hat die politiſche Gemeinde in Vertretung der Grundeigenthümer das Recht die 
Jagd zu verpachten oder durch eigene Jäger ausüben zu laſſen. In Inclaven, welche zu 
klein ſind, um einen ſelbſtändigen Jagdbezirk zu bilden, wird das J. gegen Entgelt dem 
Eigenthümer oder der jagdberechtigten Corporation jenes Bezirkes überwiefen, von dem 
jene eingeſchloſſen ſind. 

Eine rein polizeiliche Beſchränkung, an welche die Ausübung des I. gebunden iſt, 
Liegt in dem Erforderniß gegen Entrihtung einer beftimmten Gebühr eine Jagdkarte zu 
löfen, welche in gewillen gefeglich normirten Fällen verweigert werden muß, in anderen 
nad) dem Ermeflen der competenten Behörde mit Rüdfiht auf die perfönlichen Eigenſchaf⸗ 
ten des Impetranten verweigert werben kann. Doch ift der Mangel einer Jagdkarte, 
wenn er auch eine polizeiliche Ordnungsſtrafe nach ſich zieht, ohne Einfluß auf die pri- 
vatrechtlichen Wirkungen der Jagd, Die von Seite des Jagdberechtigten vorgenommene 
Occupation gibt Das Eigenthum an dem erlegten Thiere, mag er num mit oder ohne 
Jagdkarte auögezogen fein. Eine fchwierige Frage ift e8 Dagegen, ob und wen durd die 
Decupationshandlung des Wilddieb8 ein Eigenthum erworben worden. Dieſer erwirbt «8 
nicht, weil er fein I. hatte. ‘Der Iagpberechtigte fcheint es gleichfalls nicht zu erwerben, 
weil bei ihm die Occupationshandlung fehlt. Es bleibt wohl fein anderer Ausweg übrig, 
als zu Gunften des leßteren eine ſinguläre Erwerbsart des Eigenthums anzunebmen, 
wenn man nit mit Gerber ihm nur eine Yorderung auf Darbringung des trog ber 
Occupation herrenlos gebliebenen Thieres beilegen will. 

In der Wildſchadensfrage gehen die neueren Gefege zum Theil noch weit auseinan- 
ber. Einige beftummen, daß jeder Wildſchaden am Grundbefige und deſſen Erzeugniſſen 
erjett werden müſſe (Baiern, Oefterreih und Hannover). In Preußen beiteht ein Au⸗ 
ſpruch auf Erfat des durch das Wild verurfachten Schadens im Allgemeinen nicht. Die 
Fürſorge gegen benfelben wird den Beftimmungen der Yagdverpachtungsverträge über: 
laſſen. Zum Theil wird dem Wilpfchaden durch polizeiliche Präventiomaßregeln vorgebeugt. 

Lit: Stieglig, Geſchichtl. Darftellung der Eigenthumsverhältuifie an Wald und agb 
tn Deutſchland. Weiske, Rechtslexikon s. v. Jagdrecht. Bening, Ueber dad Jagdrecht im 
Ehemal.) Königr. Hannover, Ziſchr. f. d. gef. Staatswiſſenſch XIII, 431. Brater in Doll- 
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manns Sfgb. des Könige. Baiern, III. 1. Heft, ©. 89. Berchtold, Jagd- und Fiſcherei⸗ 
recht in Bluntſchli und Braters Staatswörterbuch, V. 380. dv. Wächter, Das 3. und 
bie sen in ber Sammlung von Abhandl. der Mitglieber ber Yuriftenfacultät zu Leipzig, 

. Band, 6. Heft 
Gſgb.: Deutfche Grundrechte 8. 37. Breußen: Preuß. L. R. J, 9. 8.107 ff.; II, 16. 8. 30; 

Gef. vom 7. März 1850 (Hannover: Gef. v. 29. Juli 1850 und v. 11. März 1859). Sacfen: 
Berorbn. v. 13. Mai 1851 ; Gef. v. 27. Nov. 1858. Baden: Gef. v. 12. Dec. 1850. Baiern: 
Gef. v. 30. März 1850, die Ausübung der Jagd betr.; Gef. v. 15. Juni 1850, den Erfa bes 
Wildſchadens betr.; Gef. v. 25. Juli 1850, die Beitrafung, des Zagdfrevels betr. Würtemberg: 
Gef. v. 27. Det. 1855. Defterreih: Patent v. 7. März 1849; Minifterialerlaß v. 31. Juli 
1849; Minifterial-Berorbn. v. 15. Dec. 1852. Heinrih Brunner. 

Jarcke, Karl Ernft, geb. 1801 in Danzig, fhubirte in Bonn und Göttingen, 
wurde 1825 ordentl. Brofeffor in Berlin, 1831 trat er im !öfterreichiiche ‘Dienfte und 
wurde Rath bei der Hof= und Staatscanzlei in Wien, wo er 1852 ftarb. 

Schriften: De summis prineipiis Romanorum de delictis eorumque poenis, Gott. 
1822. — Berfud einer Darftellung des Cenfor. Strafredt8 der Römer, Bonn 1824. — Hanbb. d. 
em. beutfhen Str. R., Berl. 1827—30. — Die franz. Revolution, Berl. 1831. — Primipien- 

Fragen, Paderborn 1854. — Staat und Kirche in Defterreih vor, während und nach ber Re— 
volution von 1848, Wien 1849. — Vermiſchte Schriften, Münden 1839. 

Lit: Mohl, U. 578—592. — Oeſterr. Blätter f. Lit. u. Kunft, 1855, N. 11 — 13. — 
Hieig, Ztſchr, Heft 5, 21-23. Hitzig, Annalen, Bd. i, Heft 11-13. Arch. d. Crim. R. 

.1. TZeihmann. 

Jaſon de Mayno, geb. 1435 in Pelaro, lehrte in Pavia, Padua, Piſa und 
ftarb 1519 nad 52jähriger Lehrthätigfeit. 

Schriften: Ueber D. vetus, Mediol. 1507. — Infortiatum, Mediol. 1508. — D. no- 
vum, Mediol. 1509; Lugd. 1582. — Codex, Mediol. 1507. — 414 Consilia, Franeof. 1609. 
— De actionibus, Papiae 1483. — Singularia juris, Papiae 1489. 

Lit.: Savigny, VI. 397— 418. TZeihmann. 

Kohannes Andrene, geb. nach 1270 im Thal von Mugello, lehrte in Bologna, 
ftarb 1348 an der Peft. 

Schriften: Novella in Decretales, Venet. 1489, 1581. — Glossa in Sextum. — 
Novella in Sextum, Venet. 1449. — Quaest. Mercuriales, Venet. 1584. — Glossa in Cle- 
mentinas (1326). - Additiones ad Durantis speculum (1346), Par. 1522. — Summa de 
sponsalibus et matrimonio. — Lectura arboris econsanguinitatis, Nor. 1477. — Proc. 
juris (f. Ztſchr. f. geſch. Rechtswiſſenſch. XI. 99—109). — Summa super Il° libro Decretalium. 

Lit: Savigny, VI. 98—125. — Wunderlich, Joa. Andreae summula proc. 
judieii, 1840. — Ztſchr. f. Rechtögefh. IV. 188 fi. — Stobbe, II. 165. 

Johannes de Imola aus Imola gebürtig, au de Nicoletis genannt, wurde 
1397 Doctor, 1402° Profeffor in Ferrara, 1406 in Padua, 1416—22 in Bologna, 
ſpäter wieder in Padua, ftarb zu Bologna 1436. 

Schriften: Comm. zum Digestum novum und Infortiatum, Venet. 1580. — Comm. 
über die 3 erfterr Bücher der Decretalen, Venet. 1575. — Comm. über bie Elementinen. — 
Consilis, Lugd. 1539. — Repetitiones, Lugd. 1553, Paris 1507. 

Lit.: Savigny, VI. 277— 280. 

Johannes Monahus, Franzofe aus der Zeit des Joh. Andreae, Ciftercienfer, 
ſpäter Cardinal, nicht Verfaſſer des defensorium juris, das vielmehr von Gerardus 

herrührt. 
Er ſchrieb: Gloſſen z. Sertus und ben Extravaganten. — 
Lit.: Savigny, VI. 115, 488. Note a. — Ztſchr. f. Rechtsgeſch. IV. ©. 187. 

Kohannes Teutonicus (Semeca), fiudirte unter Azo in Bologna, war fpäter 
Propft in Halberftadt und ftarb gegen 1240. 

&r ſchrieb: Apparatus Decretorum. 
git.: Stobbe, I. 627, Note 54. — Glück, Praecogn. jurisp. ecel. 1786, p. 162. 

Teihmann. 

Juden. Während die 9. in den erften Jahrhunderten nach Chrifti Geburt 
im römiſchen Reich noch als vollkommen rechtsfähig galten, traten ſeit der Anerfen- 
nung des Chriſtenthums durch Conftantin für fie ‚eine Reihe von rechtlichen Be— 
ſchraͤnkungen ein. So wird der Uebertritt. vom Chriftentfum zum Judenthum und bie 
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Ehe zwiſchen I. und Chriften verboten, ferner werden fle für unfähig zu öffentliche 
Aemtern und zum Kriegädienft erflärt. Dagegen blieb ihnen der Eintritt in Die Advo— 
catur und bie ftäbtichen Curien offen. Ghento war die Verlegung ihrer Synagogen 
Durch ftrafrechtliche Verbote bedroht, wenngleich fie freilich nur die vorhandenen reſtau⸗ 
viren, aber keine neue über die Zahl der bereits beſtehenden hinaus errichten durften. — 
Im fränkiſchen Reich waren die I. zwar auch nicht fähig, Aemter zu erlangen und ebenio 
wenig hatten fie Connubium mit den Chriften, indeſſen bejaßen fie noch fonft die volie 
Rechtsfähigkeit, ja fogar Die Berechtigung zum Beſitz von Orundeigentbum und befanden 
fi keineswegs in gedrückter Stellung, vielmehr waren fie e8 wohl bauptfächlich, welde 
als Kaufleute Handel durch das ganze Reich und mit den angrenzenden Bölferichaften 
trieben. Erft fpäter im Mittelalter verſchlechterte ſich die Stellung der I. und namemlich 
traten erft in Folge der Kreuzzlige und den durch fie erregten religiöfen Fanatismus all- 
gemeine blutige Berfolgungen der I. ein, welche fich namentlid) vom 12. bis 14. Zah: 
hundert mehrfach wiederholten, die aber oft nicht nur durch religiöfe Motive, fondern 
auch durch den Aberglauben und die Habgier nad den Schätzen der unglüdliden Opfer 
hervorgerufen wurden. In Verbindung damit fteht die Ausbildung der ſog. Kammer⸗ 
knechtſchaft der 3. in Deutichland, d. h. der Idee, daß die J. nur kraft des kaiſerlichen 
Schutzes ein Recht zum Aufenthalt in Deutjchland Haben und dafür dem Kaifer und 
Neich Abgaben zahlen müſſen. Seit dem 14. Jahrhunderte wird daraus der Sap ker: 
geleitet, und er ift oft genug auch praftifch nerwerthet worden, daß den I. ihr Vermögen 
nur precario gehöre und ihnen jeder Zeit genommen werden könne. Außer den gemöhn- 
lihen Abgaben, welche fie zu zahlen hatten, legte man den I. fehon im 12. Jahrhundert 
noch eine bejondere Auflage beim Beginn der Regierung des jedesmaligen Könige auf. 
Ludwig der Baier führte Dann noch den fog. goldenen Opferpfennig, d. 5. einen jährlichen 
Leibzins von einem Gulden fir jeden erwachlenen Juden und jede Jüdin mit einem 
Bermögen von je 20 Gulden ein. Mit der Verwaltung des Jubdenſchutzes, welcher 
nunmehr, weil er ein nutbares Recht war, als Regal angefehen wurde, war feit 
dem 13. Jahrhundert der Erzbilhof von Mainz als Reichskanzler betraut und ber: 
jelbe erhielt dafür den Judenzehnt, d. h. ?/,. deſſen, was der Kaiſer von den J. bezog. 
Wie andere Regalien und Reichseinkünfte wurde der Judenſchutz über die an beftimmten 
Orten anfäfligen Judenſchaften vom Kater auf andere Perfonen, namentlih auf die 
Landesherren und Städte, theil definitiv, theils zu Lehn, theils durch Verpfändung über: 
tragen und die Stellung des Kaiferd zu den I. auch dadurch lucrativ ausgenupt, daß 
einzelnen Landesherren oder Städten, in deren Gebiet bisher keine 3. jagen, gegen Ent: 
gelt oder andere Aequivalente das Privileg ertheilt wurde, 3., ſei e8 auf eine gemille 
Zeit, ſei e8 in beftimmter Zahl, ſei e8 ohne ſolche Beſchränkungen aufzunehmen. Gerade 
die Verringerung der Einkünfte des Judenregals durch die gedachten Maßnahmen ver 
Kaifer und die Zuerfennung veflelben an die Kurfürften in der goldenen Bulle von 1356 
war die Beranlaffung zu fteten neuen Befteuerungen und Bedrückungen der J. durd ben 
Kaiſer und die Fürſten. In Folge der vorhin gedachten Entwidelmg wurden die J. 
welche nunmehr allein durch den Schuß der Kaiſer, reſp. der Landesherrn rechtsfähig 
und bes Friedens theilhaftig waren, diefen aber gegenüber jo gut wie rechtlos daſtanden, 
vom eigentlichen Handel, dem Welthandel wie dem Marktverkehr ausgejchloffen und allem 
auf den Schacher und Wucher beſchränkt. Mit Rückſicht auf das canoniſche Verbot, wel: 
ches den Chriften die Ausleihung von Capitalien gegen Zins unterfagte, waren fie im Mittel⸗ 
alter allem Diejenigen, welche den gelobebürftigen Kaiſern, Yürften, Städten und an- 
deren Perfonen Geld gegen Zins leihen durften, und wegen der Unficherheit ihrer Stel: 
lung und der Schwierigkeit, ihr Gelb von den Schuldnern wieder zu erlangen, für die 
Regel nur gegen Pfänder liehen. Bet der großen Zahl der Capitalfuchenden und bei 
der fteten Gefahr, in welcher die J. ſchwebten, ihr Vermögen einzubüßen, erreichte ber 
Zinsfuß eine und heute enorm ericheinende Höhe, und wenn fich die Erbitterung über 
den Wucher der J. nicht ſtets in blutigen Berfolgungen Luft machte, fo wurden doch feit 
dem 14. Jahrhunderte gemäß der oben hervorgehobenen Auffaffung von der Stellung ver 
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J. ſeitens des Kaiferd, der Landeöherren und der ftäbtifchen Obrigkeiten ihre Forderungen 
oft gemug rebucirt, ja ganz aufgehoben oder zu Gunften der Gewalthaber confiscirt. Bon 

“ einer Theilnahme am öffentlichen Leben war für fie ſelbſtverſtändlich nicht die Rede, nicht 
einmal das Bürgerrecht befaßen die meift den ftäbtilchen Laften unterworfenen J. und fie 
mußten fogar fir die von ihnen vorgenommenen Reifen ein Geleitgeld, den ſog. Juden⸗ 
Yeibzoll, zahlen. Privilegirt waren fie, abgefehen von dem Recht zu wucern, nur info- 
fern, als fie vielfach unter eigenen Obrigfeiten mit Gerichtsbarkeit über fie bei Streitig- 
feiten ımter einander (oft auch für den Fall competent, daß der Bellagte ein Jude war) 
ftanden, für ihre Beziehungen zu eimander das jüdiſche Recht zur Anwendung kam 
und für fie ferner der talmudifhe Grundſatz aud Dritten gegenüber galt, daß fie 
fremdes Gut auf die Eigenthumstlage eines ‘Dritten nur gegen Erftattung des von ihnen 
dafiir Gegebenen zu reftituiren, endlich auch nicht eines Chriften Gemährsmann zu fein 
brauchten. Andererſeits beftanvden aber eine Reihe von auch durch die Kirche gebilligten 
Beftimmungen, in welchen ſich die Verachtung gegen das verfolgte und mißhandelte, aber 
für den Geldverkehr des Mittelalters unentbehrliche Volt abipiegelt. Die 3. follten feine 
hriftlichen Dienftboten halten, befonvere Abzeichen (meiftens gelbe Ringe) an ihren Klei— 
dern tragen, die Chriften nicht mit ihnen gemeinfam eſſen und fich nicht von jüdiſchen 
Aerzten behandeln laſſen. Ihre Eide mußten die 3. unter befonderen, oft gerade zur 
Berhöhnung ihrer Religion dienenden Yormalitäten ableiſten und unterftanden fie auch 
im Allgemeinen dem weltlihen Strafrecht, fo wurden fie doch, eben weil fie 3. waren, 
vielfacdy mit höherer Geldbuße als die Chriften in gleichem Falle belegt und die Leibes⸗ 
ftrafen an ihnen aud in beſonders befchtmpfender Weiſe vollzogen. Daß der Mebertritt zum 
Judenthum im Mittelalter als weltliches und kirchliches Verbrechen galt, war felbftver- 
ſtändlich und ebenfo, daß die Chriften in roher Weile troß ber fortbeftehenden Verbote 
ihre Synagogen und Kirchhöfe beihimpften und zerftörten. — Die Verſuche der deutjchen 
Reichsgeſetzgebung des 16. Jahrhunderts, welche das Wucherprivilegium aufhob, dafür den 
$. aber die Ernährung durch „ziemliche Handtbierung und Handarbeit” geftattete, ven 
3. eine befjere Stellung zu geben, waren erfolglos, da man andererſeits an einem Theil 
der fie herabmwitrdigenden Borfchriften fefthielt, und noch im den Accifeorbnungen beutjcher 
Zander und den ſächſiſchen Judenordnungen des 18. Jahrhunderts wird ber Jude wegen 
des zu entrichtenden Lerbzolls unter den Waaren und unter dem Zug= und Schlachtvieh 
aufgeführt. Erſt in dem achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts erhoben namentlich L. 
8. W. v. Dohm und Mirabeau ihre Stimmen für die Berbefferung der bürgerlichen 
Lage der 3. Während der Leibzoll ſchon in Defterreih 1782, in Preußen 1787 und in 
Baiern 1799 abgeſchafft wurde, gab dann die franzöfiiche Revolution den Anftoß zu ber 
bürgerlichen Gleichftellung der I. mit den Ehriften, welche in Folge der Einflihrung der franz. 
Geſetzgebung in den Rheinlanden auch im den letteren eintrat und ferner Schon im Lahr 
1811 in Frankfurt a. M., im Jahr 1812 in Preußen erfolgte. Die deutfche Bunbes- 
acte vom Jahr 1815 erflärte im Art. 16, daß „vie Bundesverfammlung in Berathung 
ziehen werde, wie auf eine möglichft übereinſtimmende Weile die bürgerliche Verbeflerung 
der Belenner jüdiſchen Glaubens in Deutichland zu bewirken fet und wie inſonderheit 
denſelben der Genuß der bürgerlichen Rechte gegen die Vebernahme aller Bürgerpflichten 
in den Bundesſtaaten verſchafft und gefichert werden könne. Jedoch werben ben Belen- 
nern dieſes Glaubens bis dahin die denſelben von (im Gegenfag zu im, wie bie erfte 
vorgejchlagene Formulirung lautete) den einzelnen Bundesftanten bereits eingerämmten 
Rechte erhalten.” Aus der Faſſung des letzteren Satzes erflärt e8 fi, daß die J. theil- 
weile wieder fchlechter als durch die franzöfiiche Geſetzgebung geftellt werben fonnten. 
Auch führte die erwähnte Beſtimmung der Bundesacte, welche durch den deutichen Bund nie— 
mals zu näherem Vollzug gebracht worden tft, nicht die völlige Gleichſtellung der I. mit den 
Chriften herbei, nur in einzelnen deutſchen Staaten (fo 3. B. Preußen, —** Sach⸗ 
ſen-Weimar) wurde den anſäſſigen J. das Staatsbürgerrecht beigelegt, während ihnen 
ſonſt vielfach nur beſondere einzelne Berechtigungen ertheilt wurden. Erſt die Bewegun⸗ 
gen des Jahres 1848 haben für die J. in einer Reihe von deutſchen Staaten die volle 

— 
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Ehe zwiſchen 3. und Chriften verboten, ferner werden fie für unfähig zu öffentlicher 
Aemtern und zum Kriegsdienſt erklärt. Dagegen blieb ihnen der Eintritt in die Advo— 
catur und die ftäbtifchen Curien offen. Ebenſo war die Verlegung ihrer Synagogen 
Durch ftrafrechtliche Verbote bedroht, wenngleich fie freilich nur die vorhandenen reftau- 
riren, aber feine neue über die Zahl der bereitS beftehenden hinaus errichten durften. — 
Im fränkischen Reich waren die 3. zwar auch nicht fähig, Aemter zu erlangen und ebenfe 
wenig hatten fie Connubium mit den Chriften, indeſſen befaßen fie noch fonft Die volle 
Rechtsfähigkeit, ja ſogar die Berechtigung zum Beſitz von Grundeigentum und befanden 
ſich keineswegs in gedrüdter Stellung, vielmehr waren fie e8 wohl hauptſächlich, melde 
als Kaufleute Handel durch das ganze Reid und mit den angrenzenden Bölkerichaften 
trieben. Erft Später im Mittelalter verichlechterte fich die Stellung der I. und namentlid 
traten erft in Folge der Kreuzzüge und den durch fie erregten religiöfen Fanatismus all: 
gemeine blutige Verfolgungen der I. ein, welche ſich namentlich vom 12. bi8 14. Yahr: 
Hundert mehrfach wiederholten, die aber oft nicht nur durch religidfe Motive, ſondern 
auch durch den Aberglauben und die Habgier nad den Schätzen der unglüdliden Opfer 
hervorgerufen wurden. In Verbindung damit fteht die Ausbildung der fog. Kammer: 
knechtſchaft der 3. in Deutichland, d. h. der Idee, daß die J. nur kraft des kaiſerlichen 
Schutzes ein Recht zum Aufenthalt in Deutichland Haben und dafiir dem Kaifer und 
Reich) Abgaben zahlen müfjen. Seit dem 14. Jahrhunderte wird Daraus der Sag her: 
geleitet, und er ift oft genug auch praftilch nenwerthet worden, daß den I. ihr Bermöger 
nur precario gehöre und ihnen jeder Zeit genommen werden fünne. Außer den gewöhn⸗ 
lichen Abgaben, welche fie zu zahlen hatten, legte man den I. ſchon im 12. Jahrhunden 
noch eine befondere Auflage beim Beginn der Regierung des jedeömaligen Königs auf. 
Ludwig der Baier führte dann noch den fog. goldenen Opferpfennig, d. 5. einen jährlichen 
Leibzins von einem Gulden für jeden erwachlenen Juden und jede Jüdin mit emem 
Bermögen von je 20 Gulden ein. Mit der Verwaltung des Judenſchutzes, welcher 
nunmehr, weil er ein nutzbares Recht war, als Regal angejehen wurde, war fe 
dem 13. Jahrhundert der Erzbiſchof von Mainz als Reichskanzler betraut und ter 
felbe erhielt dafür den Judenzehnt, d. h. !/,, deſſen, was der Kaiſer von den I. bezog 
Wie andere Negalien und Reichseinkünfte wurde der Judenſchutz über die an beſtimmten 
Drten anfäfiigen Judenſchaften vom Kaiſer auf andere Perſonen, namentlich auf vie 
Landesherren und Städte, theils definitiv, theils zu Lehn, theils durch Verpfändung über: 
tragen und die Stellung des Kaiſers zu den I. auch dadurch lucrativ ausgemugt, daß 
einzelnen Landesherren oder Städten, in deren Gebiet biöher feine I. ſaßen, gegen Em: 
gelt oder andere Aequivalente das Privileg ertheilt wurde, J., ſei e8 auf eine gewiſſe 
Zeit, ſei e8 in beitimmter Zahl, fei e8 ohne ſolche Belchräntungen aufzunehmen. Gerade 
die Verringerung der Einkünfte des Judenregals dur die gedachten Maßnahmen ver 
Kaifer und die Zuerfennung defielben an die Kurfürften in der goldenen Bulle von 1356 
war die Veranlafjung zu fteten neuen Befteuerungen und Bedrüdungen der J. durch den 
Kaifer und die Fürſten. Im Folge der vorhin gedachten Entwidelung wurden die 3. 
welche nunmehr allein durch den Schu der Kaiſer, reſp. der Landesherrn rechtsfähig 
und des Friedens theilhaftig waren, diefen aber gegenüber jo gut wie rechtlos baftanden, 
vom eigentlichen Handel, dem Welthandel wie dem Marktverfehr ausgeichloffen und allem 
auf den Schacher und Wucher beichräntt. Mit Rüdfiht auf das canoniſche Verbot, wel- 
ches den Ehriften die Ausleihung von Capitalien gegen Zins unterfagte, waren fie im Mittel⸗ 
alter allein Diejenigen, welche ven geldbedürftigen Kaiſern, Fürſten, Städten und an- 
beren Perfonen Geld gegen Zins leihen durften, und wegen der Unficherheit ihrer Stel- 
lung und der Schwierigkeit, ihr Geld von den Schulbnern wieder zu erlangen, für die 
Regel nur gegen Pfänder lieben. Bei der großen Zahl der Capitalſuchenden und bei 
der fteten Gefahr, in welcher die I. fchwebten, ihr Vermögen einzubüßen, erreichte ver 
Zinsfuß eine und heute enorm ericheinende Höhe, und wenn ſich die Erbitterung über 
den Wucher der I. nicht ftet8 in blutigen Berfolgungen Luft machte, To wurden doch fett 
dem 14. Jahrhunderte gemäß der oben hervorgehobenen Auffaſſung von der Stellung ter 
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5. feitend des Kaiſers, der Landesherren und der ftäbtiichen Obrigkeiten ihre Forderungen 
oft genug reducirt, ja ganz aufgehoben oder zu Gunſten der Gewalthaber confiscirt. Bon 

einer Theilnahme am öffentlichen Leben war fir fie jelbftverftändlich nicht die Rede, nicht 
einmal das Bürgerrecht beſaßen die meift den ftädtifchen Laften unterworfenen I. und fie 
‚mußten fogar für die von ihnen vorgenommenen Reifen ein Oeleitgeld, den jog. Juden— 
leibzoll, zahlen. Brivilegirt waren fie, abgejehen von dem Recht zu wuchern, nur inſo— 
fern, als fie vielfach unter eigenen Obrigfeiten mit Gerichtsbarkeit über fie bei Streitig- 
feiten unter einander (oft aud für den Fall competent, daß der Beklagte ein Jude war) 
ftanden, fir ihre Beziehungen zu einander das jüdiſche Recht zur Anwendung kam 
und für fie ferner der talmudifhe Grundfag auch Dritten gegenüber galt, daß fie 
fremdes Gut auf die Eigenthumsklage eines ‘Dritten nur gegen Erftattung des von ihnen 
dafür Gegebenen zu veftituiren, endlih auch nicht eines Chriften Gewährsmann zu fen 
brauchten. Andererſeits beftanven aber eine Reihe von auch durd die Kirche gebilligten 
Beitimmungen, in welchen fic die Verachtung gegen das verfolgte und mißhandelte, aber 
für den Geldverkehr des Mittelalters unentbehrliche Volt abipiegelt. Die I. follten feine 
chriſtlichen Dienftboten halten, beſondere Wbzeichen (meiften® gelbe Ringe) an ihren Klei— 
dern tragen, die Chriften nicht mit ihnen gemeinfam eſſen und ſich nit von jüdifchen 
Aerzten behandeln laffen. Ihre Eide mußten die 3. unter bejonderen, oft gerade zur 
Berhöhnung ihrer Religion dienenden Formalitäten ableiften und unterftanden fie auch 
im Allgemeinen dem weltlichen Strafrecht, jo wurden fie doch, eben weil fie I. waren, 
vielfach mit höherer Geldbuße als die Chriften in gleichem alle belegt und die Leibes- 
ftrafen an ihnen auch in beſonders beſchimpfender Weife vollzogen. Daß der Hebertritt zum 
Yudentbum im Mittelalter als weltliche und Tirchliches Verbrechen galt, war felbftver- 
ftändlic und ebenjo, daß die Chriften in roher Weile trog der fortbeftchenden Verbote 
ihre Synagogen und Kirchhöfe befchimpften und zerftörten. — Die Verſuche der deutichen 
Neichögelepgebung des 16. Jahrhunderts, welche das Wucherprivilegium aufhob, dafür den 
I. aber die Emährung durch „ziemliche Handthierung und Handarbeit” geftattete, den 
3. eine befjere Stellung zu geben, waren erfolglos, da man andererjett an einem Theil 
der fie herabwürdigenden Borfchriften fefthielt, und noch in den Acciſeordnungen deutſcher 
Länder und den ſächſiſchen Judenordnungen bed 18. Jahrhunderts wird der Jude megen 
des zu entrichtenden Leibzolls umter den Waaren und unter dem Zug- und Schlachtvieh 
aufgeführt. Erſt in dem achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts erhoben namentlich L. 
8. W. v. Dohm und Mirabeau ihre Stimmen für die Verbefferung der bürgerlichen 
Lage der I. Während der Leibzoll fchon in Defterreih 1782, in Preußen 1787 und in 
Batern 1799 abgeihafft wurde, gab dann die franzöfiiche Revolution den Anftoß zu ber 
bürgerlichen Sleichftellung der I. mit den Chriften, welche in Folge der Einführung der franz. 
Geſetzgebung in den Rheinlanden auch in den letteren eintrat und ferner fchon im Jahr 
1811 in Frankfurt a. M., im Yahr 1812 in Preußen erfolgte. “Die deutiche Bundes- 
acte vom Jahr 1815 erflärte im Art. 16, daß „vie Bundesverfammlung in Berathung 
ziehen werde, wte auf eine möglichft übereinftimmenve Weile die bürgerliche Verbeſſerung 
der Belenner jüdiſchen Glaubens in Deutihland zu bewirken fei und wie inſonderheit 
denjelben der Genuß der bürgerlichen Rechte gegen die Uebernahme aller Bürgerpflichten 
in den Bunbesftaaten verſchafft und gefichert werben könne. Jedoch merben den Beken⸗ 
nern dieſes Glaubens bis dahın die denfelben von (im Gegenfag zu im, wie bie erfte 
vorgefchlagene Formulirung lautete) den einzelnen Bundesſtaaten bereitd eingeräumten 
Rechte erhalten.” Aus der Faſſung des letzteren Satzes erflärt e8 ſich, daß die J. theil- 
weiſe wieder ſchlechter als durch Die franzöfiiche Geſetzgebung geftellt werben fonnten. 
Auch führte die erwähnte Beſtimmung der Bundesacte, welche durch den deutichen Bund nie 
mals zu näberem Vollzug gebracht worden iſt, nicht die völlige Gleichftellung der 9. mit den 
Chriſten berbei, nur in einzelnen deutihen Staaten (jo 3. B. Preußen, —** Sach⸗ 
ſen-Weimar) wurde den anſäſſigen I. das Staatsbitrgerrecht beigelegt, während ihnen 
Jonft vielfach nur befonvere einzelne Berechtigungen ertheilt wurden. Erſt die Bewegun⸗ 
gen des Jahres 1848 haben für die I. in einer Reihe von deutſchen Staaten die volle 
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Emancipation und den Genuß der ſtaatsbürgerlichen Nechte herbeigeführt, da die Verfaſ⸗ 
jungen derfelben (fo von Preußen, Baden, Oldenburg, Koburg-Gotha) den Grundſatz der 
deutichen Grundrechte von 1849 fanctionirt haben, daß ber uß ber bürgerlichen und 
ſtaatsbürgerlichen Rechte durch das religidfe Bekenntniß weder bedingt noch beſchränkt 
werde; wiewohl freilich die Staatspraris fie mitunter (jo in Preußen) nody von manchen 
Stantöämtern dis in Die jüngfte Zeit ausgeichloflen hat. Wo jener Grundfag nicht aus- 

drücklich ausgeſprochen ift, haben die 3. aber doch meiſtens auf dem Wege der Special- 
geſetzgebung die Gleichſtellung mit den Chriften ſelbſt hinfichtlich einer Reihe von politifchen 
Rechten, Jo namentlich Hinfichtlich des Gemeindebürgerredhts, des Wahlrechts zu den Volks- 
vertretungen, des Geſchwornenamtes erlangt. In Folge davon hat jett faft überall die 
über das Mittelalter hinaus dauernde Geltung des jüpischen Rechts ebenfalls aufgehört, 
nur kommt das jüdifche Eherecht noch in mandyen Staaten (ſ. 3.8. fühl. B. G. B. 
88. 1588. 1621.) für ihre Ehen in einzelnen Beziehungen zur Anwendung. Das Con: 
nubium mit den Chriften endlich iſt ihnen noch ebenfalls ſo z. B. in Preußen nach der 
Praxis, in Sadjfen ausdrüdlih (a. a. DO. 8. 1617) mitunter verlag. ©. Th. LS 
477 und die Art.: Ehehinderniſſe und Eheſchließung. 

Lit.: Iſid. Kaim in Weiske's Rechtslexikon, Bd. 5, 813 ff. DO. Stobbe, Die 3. 
in Deutfchland während des M.A., Braunfhw 1866. C. EM. Dobm, Ueber die bür- 
gel. Rerbefferung der 3., 2 Thl., Berl. 1731, 1783. Mirabeau, Sur la reforme des 
uifs., Londres 1787. v. Rönne u. Simon, Die früheren und tgenwärtigen 8 geehälmifie 

ber JI in ſämmtl. Landestheilen des preuß. Staats, Bresl. 1843. & Sibori, ch ver 3 
in Sachſen, Leipz. 1810. Werner zu vgl. bie Lehrbücher bes beutfchen Staats⸗ u. — 

P. Hinſchius. 

Juftitium, d. h. Stillſtand der Thätigfeit der Gerichte in Folge von Exeigniſſen, 
welche vom Willen derfelben unabhängig find, alfo in Folge von Krieg, allgemeinen 
Pandescalamttäten, von Ueberſchwemmungen, Epidemien u. ſ. w. Da unter Dielen Um: 
ftänden den Parteten die Möglichkeit entzogen ift, ihr Recht zu verfolgen, jo muß obne 
Weiteres auch für die Dauer folder Ereigniffe eine Suspenfion aller auf die Unterlaf- 
fung der Parteithätigfeit gerichteten Nachtheile, aljo auch Erftredung der vorher begon⸗ 
nenen Friſten, jelbit der Nothfriften eintreten. Wie der hier in Rede ftehende Puntt 
jehr Telten in der Doctrin des gemeinen Proceſſes beſonders hervorgehoben wird, ebenio 
jelten ift er in der Particularproceßgefeggebung berührt. Eine Ausnahme macht Die Preuß. 
Allg. Ger.O., welche Siſtirung des Proceſſes durch den Richter anordnet und der Nd. 
Entw. der eine ſolche ohne Weiteres kraft Geſetzes eintreten läßt. Für das Gebiet des 
Civilrechts hat das I. für feine Dauer das Ruben der Verjährung und Erfigung zur 
Folge, ein Grundſatz, welcher gleichfalls in Defterreih und Sachſen zur Anwendung kommit, 
während in Altpreußen jolche Ereigniffe nur den Anfang der Verjährung und Srftkung, 
für Die Regel aber nicht den ſchon begommenen Lauf derjelben hindern. 

Quellen: c. 9 14. C. AV. u. 3; c. 10. X, de praeser. II. 26; Preuß. 4.9.2. 
Th. 1. Tit. 20. 8.85; ACH. Th. L Tit. 9. 88. 523, 530; Nd. Entw. 6. 373; öfter. ©8. 
8. 1496; fächl. ©.8. 8. 157, 213. 

rit.: Marezoll, Ztfchr. f. Civilx. u. Proc. 7, 8. P. Hinſchius. 

Drud der Hofbuchdruckerei (H. A. Pierer) in Altenburg. 














